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Uebersicht über die Verhandlungen 

Resume des deliberations 

75.099 n Berufliche Vorsorge. Bundesgesetz 

Botschaft und Gesetzesentwurf vom 19. Dezember 
1975 (BBI 1976 I, 149) über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge. 

N Muhdm, Allenspach, Ammann-Bem, Barehi, Basler, 
Coutau, Darbellay, Deneys, Fischcr-Weinfelden, Fi
scher-Dem, Girard, Keller, Kloter, Kühne, Landolt, 
Meizoz, Morel, Müller-Dem, Rcimann, SchUle, 
Zbinden, Zehnder. Ziegler-Solothum (23) 

S Kiindig. Amold, Baumberger, Belser, Binder, Bürgi, 
Debetaz, Genoud, Hefti. Lieberherr, Meier, Rey
mond, Schönenberger, Steiner, Weber (15) 

Im 6. Oktober. BescbJuss des NatioD8lrates abweichend 
vom Entwurf des Bundesrates. 

1980 16. JIIIÜ. BescbJuss des Stinderates abweichend 
vom Bescbluss des Nationalrates. 

1981 30. September. Besc:blass des Natloaalrates abwei
chend vom Beschluss des Ständerates. 

1982 26. Januar. Beschluss des StänderateS abweichend 
vom Beschluss des Nationalrates. 

1982 3. März. Beschluss des Nationalrates abweichend 
vom Beschluss des Ständerates. 

1982 8. Juni. Beschluss des Ständerates abweichend vom 
Beschluss des Nationalrates. 

1982 16. Juni. Beschluss des Nationalrates: Zustim-
mung. , 

1982 25. Juni. Beschluss des Nationa!i:ates: Das Bundes
gesetz wird in der Schlussabstimmung aI!genommen. 

1982 25. Juni. Beschluss des Ständerates; Das Bundes
gesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

Bundesblatt II, 385; Ablauf der Referendumsfrist: 
4. Oktober 1982 

75.099 n Prevoyance professionneJle. Loi 
Message et pro jet de loi du 19 decembre 1975 
(FF 1976 I, 117) sor Ja prevoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidite 

N Muhe;m, AlIenspach, Ammann-Beme, Barehi, Bas
ler, Coutau. Darbellay, Deneys, Fsscher-Weinfelden, 
FJSCher-Deme, G~, Keller, Kloter, Kühne, Lan
dolt, Meizoz, Morel, Müller-Berne, Rcimann, Schüle, 
Zbinden, Zebnder, Ziegler-SoJeure (23) 

E Kündig. Amold. Baumberger, BeIser, Binder, Bürgi, 
Debetaz, Genoull, Hefti, Lieberherr, Meier, Rey
mond, Schöncuberger, Steiner. Weber (15) 

1m 6 oc:tobre. Decislon da Conseil aatlonal modifiant Je 
projet du Conseil federat. 

1980 16 juin. Dedsion da Conseil des Etats avec des 
divergences. 

1981 30 septembre, Decision du Conseil aational avec 
des divergences. 

1982 26 janVier. Declsion du Conseil des Etats avec des 
divergences; 

1982 3 mar5. Declsion du Conseil national avec des di
vergences. 

1982 8 juin. Decision rdu Conseil des Etats avec des 
divergences. 

1982 16 juin. Declsion du Conseil national: Adhesion. 
1982 25 juin. Declsion dn Conseil national: La loi est 

adoptee en votation finale. 
1982 25 juin. Declsion du Conseil des Etats: La loi est 

adoptee en votation finale. 

Feuille fCderale 11, 405; delai d'opposition: 4 octobre 
1982 



2 Detaillierte Uebersicht über die Verhandlungen 
Resume detaille des deliberations 

2.1 

21.1 

22.2 

Nationalrat 

Eintretensdebatte 

Antrag der Kommissio 
Antrag Kloter 
Antrag Ammann-Bern 
Muheim, Berichterstatter 
Corbat, rapporteur 
Kloter, LdU 
Ammann-Be rn 
Trottmann, CVP 
Thevoz, lib ./evang ... 
Zehnder, SP 
Barchi, FdP 
Dafflon, PdA/PSA 
Freiburghaus, SVP 
Egli-Sursee 
Thalmann 
Rüegg 
Fraefel 
Rippstein 
Basler 
Eng 
Fischer-Bern 
Nanchen 
Graf 
Muhe im, Berichterstatter 
Corbat, rapporteur 
Hürl i mann , Bundesrat 
Generali 
Ammann-Be rn 
Hürlimann-Bundesrat 
Kloter 

Abstimmung 

Detailberatung 

Ziff. / Abs./ 

eh •. 
Nationalrat 

Conseil national 

Debat sur l'entree en matiere 

Proposition de la commission 
Proposition Kloter 
Proposition Ammann-Berne 

Vote 

Discussion par article 

Conseil national 

Art. 

al. 

Bst./ 
let. 

4. - 6. 10. 1977 
Differenzen 
Divergences 

1 1,2 40 Mehrheit/Majorite 
40 Minderheit/Minorite 
40 Muheim 
40 Corbat 

-llL 

Seiten 
Pages 

2 

2 
2 
2 
2 

7 
8 

10 
11 
13 
14 
15 
16 
18 
19 
20 
20 
22 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
31 
35 
36 
39 
39 
39 
39 

40 



Ziff./ Abs./ 

eh. al. 

Art. 

2 

3,4 

5 

6 
7 

8 

9 
10-13 

14 

15 

Bst./ 
let. 

1,2 

1-3 

1,2 
1 

1,2 

1-3 

Nationalrat Conseil national 

4. - 6. 10. 1977 

40 Mugny 
40 Ribi 
40 Hürlimann 
41 Antrag/Proposition Dafflon 
41 Dafflon 
41 Muheim 
41 Corbat 
42 Hürlimann 
42 Antrag/Proposition Müller-BE 
42 Müller-BE 
43 Dirren 
43 Muheim 
43 Corbat 
43 Hürlimann 
44 Antrag/Proposition Dafflon 
44 Dafflon 
44 Muheim 
44 Corbat 
44 Hürlimann 
45 Antrag/Proposition Dafflon 
45 Mehrheit/Majorite 
45 Minderheit/Minorite 
45 Antrag/Proposition Carobbio 
45 Antrag/Proposition MÜller-Be 
45 Muheim 
45 Corbat 
45 Fraefel 
46 Carobbio 
46 Hürlimann 
46 Antrag/Proposition Dafflon 
47·Antrag/Proposition Carobbio 
47 Antrag/Proposition MÜller-Be 
47 Müller-Be 
47 Muheim 
48 Corbat 
48 Hürlimann 
48 Antrag/Proposition Dafflon 
48 Antrag/Proposition Carobbio 
48 Carobbio 
49 Muheim 
49 Corbat 
49 Hürlimann 
50 Mehrheit/Majorite 
50 Minderheit/Minorite 
50 Muheim 
50 Corbat 
50 Nanehen 
51 Hürlimann 
51 Antrag/Proposition Dafflon 
51.Antrag/Proposition Basler 
51 Antrag/Proposition Sehatz-SG 
51 Antrag/Proposition Ammann-Be 

-)V -

Differenzen 
Divergenees 



Ziff./ Abs ./ 

ch. al. Nationalrat Conseil national 

Art. Bst./ 
4. - 6. 10. 1977 

Differenzen 
let. Divergences 

52 Dafflon 
52 Muheim 
53 Corbat 
53 Hürlimann 

Ibis (neu) 53 Ammann-Be 
54 Muheim 
54 Corbat 
54 Hürlimann 

2 54 Muheim 
55 Corbat 
55 Basler 
55 Ammann-Be 
56 Schatz-SG 
56 Muhe im 
57 Corbat 
57 Hürl i mann 

3 58 
4 (neu) 58 Ammann-Be 

59 Muheim 
59 Corbat 
59 Hürlimann 

16+17 63 
17a 63 Muheim 

63 Corbat 
18-20 63 -
21-26 65 
27 1.,..3 65 Antrag/Proposition Basler 

66 Basler 
66 Muheim 
66 Corbat 
66 Hürlimann 

28 66 
29 67 Hürlimann 
30 1+2 67 Antrag/Proposition Lang 

67 Antrag/Proposition Carobbio 
2+3 67 Antrag/Proposition König 
1+2 68 Carobbio 

68 Muhe im 
69 Corbat 
69 Hürlimann 

2+3 69 König 
70 Muhe im 
71 Corbat 
71 Hürlimann 

2c) 72 Lang 
72 Spiess 
73 Auer 
73 Fischer-Be 
73 Morf 
74 Nanchen 
74 Kloter 

" 



Ziff./ 

eh. 

Art. 

31-32 

33 

34-36 
37 

38 

39-41 
41a+b 

42+43 

44-46 

Abs./ 

al. 

Bst./ 
let. 

1 
3(neu) 

1-4 

2bis(neu) 

3+4 

Titel 1bis 
1 

1,2(neu) 

2(neu) 

Nationalrat 

4. - 6. 10. 

74 Grobet 
75 Daff10n 
75 ThaJmann 
75 Muheim 
76 Corbat 

1977 

76 Hür1imann 
78 Muheim 
78 Corbat 
78 Antrag/Proposition Daff10n 
78 Daff10n 
79 Muheim 
79 Corbat 
79 Hür1imann 
79 
80 Antrag/Proposition Dafflon 
80 Antrag/Proposition Sehatz-SG 
80 Daff10n 
80 Muheim 
80 Corbat 
80 Hür1imann 
81 Antrag/Proposition Daff10n 
81 Antrag/Proposition Ammann-Be 
81 Ammann-Be 
81 Muheim 
81 Corbat 
84 Hür1imann 
82 Daff10n 
82 Sigrist 
82 Muheim 
82 Corbat 
83 Hür1imann 
83 -
83 Antrag/Proposition Daff10n 
84 Daff10n 
85 Muheim 
85 Corbat 
85 Hür1imann 
85 Anträge/Propositions Daff10n 
86 Daff10n 
86 Muheim 
86 Corbat 
86 Hür1imann 
87 Hür1imann 
87 Antrag/Proposition Ammann~Be 
87 Antrag/Proposition Carobbio 
88 Rüegg 
88 Muheim 
88 Corbat 
88 Hür1imann 
88 Carobbio 
89 Muheim 
89 Corbat 
90 Hür1imann 

Conseil national 

Differenzen 
Divergenees 



Ziff./ 

ch. 

Art. 

47-51 
52-56 
57-64 
65,66 
67 
68,69 
70-73 
74,75 

76-88 
89 

90-97 
98 

Abs./ 

al. 

Est./ 
let. 

2 

Nationalrat 

4. - 6. 10. 1977 

90 
91 ~ 

92 
93 -
93 Antrag/Proposition Ammann-BE 
93 
94 
94 Mehrhei t/Majori te 
94 Minderheit/Minorite 
94 Muheim 
95Corbat 
95 Eng 
96 Hürlimann 
96 
96 Antrag/Proposition König 
97 Muheim 
97 Corbat 
97 
98 Antrag/Proposition Carobbio 
98 Carobbio 
98 Muheim 
98 Corbat 
98 Hürlimann 
99 Dafflon 

Conseil national 

Differenzen 
Divergences 

99 Gesamtabstimmung/Vote sur l'ensemble 

99 Abschreibung von Postulaten/ 
Classement de postulats 

'I" -



2.2 

22.1 

22.2 

Ständerat 

Eintretensdebatte 

Antrag der Kommission 
Kündig, Berichterstatter 

Ausgangslage 
1. Grundelemente der SR-Vorlage 
2. Uebereinstimmung mit NR 
3. Abweichungen mit NR 

Baumberger 
Binder 
Weber 
Bürgi 
Steiner 
Genoud 
Hef'ti 
Cavelty 
Hür1imann, Bundesrat 

Haltung des Bundesrats 
1. Staats- und sozialpolitischer 

Zusammenhang 
2. Beruf'liche Vorsorge - zentra

les Element der Drei-Säulen
Konzeption 

3. Konzepte Bundes-, National
und Ständerat 

Abstimmung 

Detailberatung 

Conseil des Etats 

Debat sur l'entree en matiere 

Propositionde la commission 

Vote 

Discussion par article 

Seiten 
Pages 

103 

103 
103 

109 
110 
112 
114 
115 
115 
116 
117 
118 

124 

124 

Zif'f'./ Abs./ 

eh. al. 
_____ S_t_ä_n_d_e_r_a_t _________________ C_o_n_s_e_i_l __ d_e_S __ Et __ a_t_s ____________ ~C) 

Dif'f'erenzen 
Art. 

Titel + 
Ingress 
Titre + 

~ pream-
bule 

1 

2-5 
6,6a 

Bst. / 
let. 

1 + 2 

9. - 12. + 16~6.1980 

124 Kündig 
124 Antrag/Proposition Aubert 
125 Antrag/proposition Belser 
125 Hürlimann 
125 Weber 
125 Kündig 
126 Kündig 

'Im 

Divergences 



Ziff./ Abs./ Ständerat Conseil des Etats 
eh. al. 

Art. Bst. / 9. - 12. + 16.6.1980 
Differenzen 
Divergenees 

let. 

7 126 Kündig 
127 Hürlimann 
127 Cavelty 

8,9 127 Kündig 
127 Antrag/Proposition Weber 
128 Kündig 
128 Hürlimann 

10,11 128 Kündig 
12 129 Kündig 

129 Hürlimann 
129 Belser 

13,14 130 Kündig 
15 130 Antrag/Proposition Belser 

130 Kündig 
131 Belser 
131 Baumberger 
132 Knüsel 

.' 

132 Weber 
132 Kündig 
132 Hürlimann 
133 Donze 
133 Hürlimann 

16,17 134 Kündig 
Ha, 18 ) 
19, 19a 135 Kündig 

20 136 Kündig 
136 Weber 

21, 23a 137 Antrag/Proposition Weber 
137 Kündig 

24 137 Baumberger 
137 Kündig 
137 Hürlimann 

25,26 138 Antrag/Proposition Hefti 
138 Antrag/Proposition Belser 
138 Kündig 
138 Hefti 
139 BeJ..ser 
139 Hürlimann 
139 Kündig 
139 Baumberger 
140 Hefti 
140 Belser 
140 Kündig 

27-30 140 Antrag/Proposition Belser 
140 Kündig 
140 Antrag/Proposition Bürgi 
140 Antrag/Proposition BÜhrer 
141 Antrag/Proposition Hefti 

1 141 Bürgi 
141 Hürlimann 

-\X 



Zif'f'. Abs. / Ständerat Conseil des Etats 
eh. al. 

Art. Bst./ 9. - 12. + 16.6.1980 Dif'f'erenzen 

let. Divergenees 

2 141 Bührer 
142 Hürlimann 

3 142 -
31 142 Kündig 

143 Weber 
143 Bürgi 
143 Hürlimann 

32-35 143 Kündig 
36 144 Kündig 
37 144 Antrag/Proposition Weber 

144 Kündig 
144 Weber 
145 Kündig 
145 Hürlimann 

38 145 Antrag/Proposition Bürgi 
145 Antrag/Proposition Guntern 
146 Kündig 
146 Bürgi 
146 Guntern 
147 Hürlimann 
147 Bürgi 
147 Kündig 
147 Guntern 
147 Weber 
148 Kündig 
148 Guntern 
148 Hürlimann 
149 Hefti 
149 Hürlimann 

39-41 149 -
Titel Ibis) 
41a + b 150 Kündig 

42,43 150 Kündig 
44-46 151 Kündig 
46a 151 -

152 Antrag/Proposition Bürgi. 
152 Antrag/Proposition Guntern 
152 Kündig 
152 Weber 
152 Bürgi 
153 Guntern 
153 Hefti 
154 Bürgi 
154 Hef'ti 
154 Hürlimann 
155 Weber 
155 Kündig 
155 Hürlimann 
155 Bürgi 
155 Guntern 
155 Hefti 

-



Ziff./ 

eh. 

Art. 

47-50 
51-53 
Zweiter ) 
Titel 
Titre ) 
deuxieme) 
54 

54a 
T~te1, ) 
türe ) 
55 

56, 56a 

56b 

56e 

T~tel, ) 
tltre ) 
57 

58-58b 
59-62 
Titel, 
titre 
63,63a 
64 

65 

65a 

Abs./ 

al. 

Bst./ 
let. 

Ständerat Conseil des Etats 

9. - 12. + 16.6.1980 
Differenzen 
Divergenees 

156 Kündig 
157 Kündig 

158 Anträge/Propositions Andermatt 
158 Anträge/Propositions Baumberger 
158 Kündig 

158 Andermatt 
159 Baumberger 
160 HÜTlimann 
160 Knüsel 
161 Baumberger 
161 Binder 
162 Weber 
162 Kündig 
162 Meier 
162 Hür1imann 
164 -

164 Antrag/Proposition Andermatt 
164 Antrag/Proposition Be1ser 
165 Kündig 
165 Antrag/Proposition Andermatt 
165 Antrag/Proposition Reymond 
166 Kündig 
168 Reymond 
166 Antrag/Proposition Andermatt 
167 Kündig 
Üi7 Weber 
168 HÜTlimann 
168 Reymond 
168 Kündig 
169 Antrag/Proposition Andermatt 
169 Kündig 

169 Antrag/Proposition Andermatt 
169 Antrag/Proposition Baumberger 
170 Kündig 
170 Hürlimann 
170 Anträge/Propositions Andermatt 
171 Kündig 

172 Kündig 

172 Kündig 

172 Antrag/Proposition Guntern 
172 Kündig 
172 Antrag/Proposition Weber 
173 Kündig 
173 Weber 
173 HÜTlimann 

~ -



Ziff./ Abs./ 
Ständerat Conseil des Etats eh. al. 

Art. Bst./ 
9. - 12. + 16.6.1980 Differenzen 

let. Divergences 

174 Kündig 
174 Aubert 
174 Bürgi 
174 Weber 
175 Hürlimann 

65b 175 Antrag/Proposition Weber 
175 Kündig 

66-70 176 Kündig 
71-76 177 Kündig 
77+79 177 Antrag/Proposition Sehönenberger 

177 Kündig 
178 Sehönenberger 
178 Stueki 
179 Genoud 

0 179 Hürlimann 
179 Kündig 

78 180 Antrag/Proposition Belser 
180 Belser 
180 Kündig 
180 Hürlimann 

79a-84 180 -
85-88 181 -
89 181 Antrag/Proposition Bels er 

181 Kündig 
90,91 181 -
92 182 Kündig 
93,94 182 -
95 182 Kündig 
96 183 Kündig 
96a (neu) 
(nouveau) 
98 183 - 0 56b 183 Rüekkommen Hefti 

Hürlimann, Bundesrat 183 
Weber 183 



3 Rednerliste 

3.1 Nationalrat 

Ammann-Bern 
Barchi 
Basler 
Bauer 
Carobbio 
Corbat, rapporteur 

Da:rf1on 
Dirren 
Eg1i-Sursee 
Eng 
Fischer-Bern 
Fraefe1 
Freiburghaus 
Genera1i 
Graf 
Grobet 
Hürlimann, Bundesrat 

Kloter 
König 
Lang 
Morf 
Mugny 
Muheim, Berichterstatter 

Müller-Bern 
Nanchen 
Ribi 
Rippstein 
Rüegg 
Schatz 
Sigrist 
Spiess 
Thalmann 
Thevoz 
Trottmann 
Zehnder 

3.2 Ständerat 

Andermatt 
Aubert 
Baumberger 
Be1ser 
Binder 
Bührer 

Liste des orateurs 

Conseil national 

10, 39, 53-55, 58, 81 
15 
23, 55, 66 
73 
46, 49, 68, 88, 98 
7, 35,40, 41, 43-45, 48-50, 53-55, 57, 59, 63,66, 69, 
71,76,78-82,85,86,88,89,95,97,98 
16, 41, 44, 52, 75, 78, 80, 82, 84, 86, 99 
43 
19 
24, 95 
25, 73 
22, 45 
18 
39 
27 
74 
36,39,42-44,46-49,51,53,54,57,59,66,67, 69, 71~ 
76, 79-82, 85-89, 96~ 98 
8~ 39, 74 
69 
72 
73 
40 
2, 31, 40, 41, 43-45,47, 49, 50, 52, 54, 56, 59, 63, 66~ 
68,70,75,78-82,85,86,88, 89,94,97,98 
42, 47 
26, 50, 74 
40 
22 
20, 88 
56 
82 
72 
20, 75 
13 
11 
14 

158, 161 
125, 174 
109, 131, 
124, 131, 
110, 161 
141 

Conseil des Etats 

137-139, 159, 161 
139, 140, 180, 181 

XU\ 



Bürgi 
Cavelty 
Donze 
Genoud 
Guntern 
Hefti 
Hürlimann, Bundesrat 

Knüsel 
Kündig, Berichterstatter 

Meier 
Reymond 
Schönenberger 
Steiner 
Stucki 
Weber 

114,141,143, 146, 147, 153-155, 174, 183 
117, 127 
133 
115, 179 
146-148, 153, 155 
116, 138, 140, 149, 153-155, 183 
118,125,127-129,132,133,137,139,141-143,145, 
147-149, 154, 160, 162, 168, 170, 17?, 175, 179, 
180, 183 
132, 160 
103, 123-130, 132, 134-140, 142-148, 150-152, 155-158, 
162, 165-177, 179-183 
162 
168 
178 
115 
178 
112,125,127,132,136,137,143,144,147,152,155, 
162,167,168,173,174,184 

x\V -

o 

o 



4 Schwerpunkte der Diskussion 

Altersgutschrift l06b, l07ad, 130d, 
Anerkennung von Vorsorgeeinrichtungen 3a, 6c, 

132ac, 134b, 139d, 167b 
7c, 33d, 3Bb, l04a, 152b 

Auffangeinrichtung 6d, 129b, 158d 
Ausgangslage 3a, Iod, 13a, 14a, 16c, 18a, 21b, 24c, 36ac, l03b, 

Austrittsgeneration 
Barauszahlung 
Beiträge 

112b, 119d, 121c, 133cd 
23d 
69c-71d, 72b-76c, 141bd 
5d, 9bd, 21d, 38c, 49a, 57d, l06d, l09d, 120d, 
137c, 143d, 167c, 174d 

Belastung; finanzielle, wirtschaftliche 5d, 8b,11c, 15cd, 16a, 23d, 27a, 

Brunner - Vorschläge 
Drei-Säulen-Prinzip 

Eintrittsgeneration 

Finanz i erungsverfahren 
. Deckungskapitalverfahren 
• Umlageverfahren 
Frauenfragen 
Freü.ügigkei t 

33a, 38b, 46c, 116a 
5b, lOb, 12b, 19c, 16öd, 162a, 173c 
2c, 7b, 8d, lId, 13a, 16a, 23c, 26a, 34a, 36c, 
l03b, 119c 
4d, 5bc, 7cd, 23d, 24d, 38a, 39d, 78c, l05c, lo6b, 
113c, 114d, 116b, 142d, 174d 
4a-d, 9b, 14d, 15d, 23c, 24d, 25b, 37b, 120d, ~52b 
4b-d, 18b, 19c, 21d, 22d, 23c, 25b, 33a, 37b, 38d 
4b-d, 5a, 15a, 18b,19c, 23c, 37b, 38d 
20c, 26c, 34d, 72b-76c, 141d 
3d, 7cd, Ilb, 24a, 37d, 68b, l06c, Illb, 120d, 
122d, 130d, 138cd, 139b 

Goldene Regel 6a, 8a 
Integration bestehender Kassen 3a, 9bc, IOd, 13a, 21d, 24b, 25c, 31, 33d, 

Integrationsbericht 
Kapitalabfindung 
Kapitalisierungsgrad 
Kompetenzdelegation 
Koordinationsabzug 
Landwirtschaft 
Leistungsziel 

Lohn 
Nationale Kapitalverwaltung 
Pool 

Primat 
Rentenansätze 
Selbständige 
Sicherheitsfonds 
Solidaritätssteuer 
Sonderreserve 
Sparkapi tal 
Teilzeitarbeiter 
Teuerungsausgleich 
Uebergangsfrist 
Verfassungsgrundlage 

WOhneigentumsförderung 

35a, 36a, 38a, 39b, l04b, l08b, 128d 
l04c, 112d, 121d, 160d 
4a, 81b-83a, 146a, 14Ba 
9ac, 33b 
6b, Be, 55a, 56ad, 5Bb 
3b, 42c 
13c, 23a 
3b, llc, 13a, 22b, 37d, 40b, 53a, 54c, 78c, lo6b, 
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Botschaft und Gesetzentwurf vom 19. Dezember 1975 
(BBI 1976 I, 149) 
Message et proje' de loi du 19 decembre 1975 (FF 1976 I, 117) 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Antrag Kloter 
Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, ein Rah
mengesetz auszuarbeiten, das vorsieht und festlegt: 
- Das VersicherungsoblIgatorium. 
- Die minimalen Leistungsziele. 
- Die Freizügigkeit 
- Die Beitragsteilung zwischen Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer. 
- Die paritätische Verwaltung. 
Das Gesetz soll eine einfache Handhabe gewährleisten 
und die bereit's bestehenden, guten Pensionskassen nicht 
gefährden. 

Antrag Ammann-Bem 
Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag: 1. An~ 
hand repräsentativer Beispiele den versicherungsmathe
matischen und administrativen Aufwand in den massge
ben den Details aufzuzeigen, welcher für die volle Integra
tion der bestehenden Vorsorgeein~ichtungenin die obliga
torische Berufsvorsorge notwendig sein wird. Dabei 'sind 
- die Vermögenswerte der bestehenden Vorsorgeeinrich
tungen voll für die Erreichung ihres Leistungsziels einzu
setzen, 
- die Verhältnisse sowohl während der Zeit der Ueber
gangsregelung als auch nachher darzulegen, 
- al's Beispiele private Vorsorgeeinrichtungen zu wählen, 
deren Ausbau und Leistungen als sehr gut, gut, mittelmäs
sig und bescheiden beurteilt werden. 
- insbesondere auch zweckmässige Integrationsmöglich
keiten der Vorsorgekasse des Bundespersanals darzustel
len. 
2. Vorkehren gesetzlicher oder vOllzugstechnischer Natur 
vorzuschlagen, welche eine wirkliche Integration der be
stehenden Vorsargeeinrichtungen wesentlich erleichtern. 

Proposition de la commission 
Entrer en matlere 

Proposition Kloter 
Renvoi au Consei1 federal avec mandat d'elaborer une loi
cadre qui prevoit et regle: 
- I'obligation de s'a'ssurer, 
- les objectifs minimaux a atteindre en matiere de presta-

tions, 
- le libre passage, 
- la repartition des cotisations entre assures et em-

ployeurs, 
- I'administration paritaire de la prevoyance. 
La loi doit ~tre facilement appllcable et ne pas menacer 
I'existence de's caisses de pension ayant donne satisfac
tion. 

Proposition Ammann-Beme 
Renvoi du projet au Conseil federal en !'invitant: 1. A indi
quer dans les grandes Iignes, a I'aide d'exemples signifi
catifs, les charges actuarielles et administratives qu'en
trainera la pleine integration des institutions actuelle's de 
prevoyance a la p.revoyance professionnelle obligatoire. 
Ce faisant, 

- 11 admettra que la fortune des institutions actuelles de 
prevoyance sera entierement affectee a la realisation du 
but qui leur est fixe en matiere de prestations, 
-,11 exposera la situation au'ssi bien pendant qu'apres la 
periode transitoire, 
- iI choisira comme exemples des institutions de pre
voyance privees dont I'amenagement et les prestations 
sont jugees excellentes, bonnes, moyennes et modestes, 
- ,i1 exposera en particulier les meilleurs moyens d'inte
grer la Caisse de prevoyance du personnel federal. 
2. A proposer des mesures legislative's ou reglementaires 
propres a facillter au maximum la reelle integration des 
institutions actuelles de prevoyance. 

Muhe1m, Berichterstatter: Zur Vsrfassungsgrundlage: Die 
Vorlage zum Bundesgesetz über die berufliche Allers-, 
Hinterla'ssenen- und Invalidenvorsorge (BVG) bezweckt 
den Ausbau der sozialen Sicherung gegen die wirtschaftli
chen Folgen von Alter, Invalidität und Tod. Sie stützt sich 
auf Artikel 34quater der Bundesverfassung, der in der 
denkwürdigen Volksabstimmung vom 3. Dezember 1972 mit 
einem überwältigenden Mehr, nämlich mit 1 393 797 gegen 
418018 Stimmen, vom Volke sowie von sämtlichen Stän
den angenommen wurde. Artikel 34quater verankert das 
sogenannte Drei-SäUlen-Prinzip für die Alters-, Hinterlas
senen- und InvaUdenvorsorge in unserer Bundesverfas
sung. Die erste Säule dieser Vorsorge bildet die eidgenös
sische AHVlIV. die zweite Säule die berufliche Vorsorge 
(d. h. die Pensionskassen der Betriebe, Verwaltungen und 
Verbände) und die dritte die Selbs'tvorsorge der Bürger. 
Der ersten Säule kommt in diesem System die Aufgabe zu, 
den Existenzbedarf angemessen zu decken. Die zweite 
Säule soll darüber hinaus die Leistungen der ersten Säule 
in der Weise ergänzen, dass es den Betagten, Hinterlasse
nen und Invaliden ermöglicht wird, die bisherige Lebens
haltung angemessen fortzuführen. Die dritte Säule ist stär
ker auf die persönlichen Bedürfnis'se und Möglichkeiten 
des einzelnen zugeschnitten; hier geht es um das indivi
duelle Sparen und die Eigentumsbildung. 
Für die zweite Säule, mit welcher sich die Vorlage zum 
BVG befasst, stellt der Verfassungsartikel 34quater eine 
Reihe von Vorschriften auf. an die der Gesetzgeber sich 
zu halten hat. So 'schreibt beispielsweise die Verfassung 
vor, dass für die Arbeitnehmer ein Obligatorium der beruf
lichen Vorsorge einzuführen ist. und dass bei dessen Fi
nanzierung die Arbeitgeber mindestens die Hälfte der Bei
träge zu übernehmen haben. Den Selbständigerwerbenden 
ist der Zugang zur beruflichen Vorsorge auf freiwilliger 
Basis und zu gleichwertigen Bedingungen wie für die Ar
beitnehmer zu eröffnen; auf Initiative ihrer Berufsverbände 
können Selbständigerwerbende unter gewissen Bedingun
gen auch einem Obligatorium unterstellt werden. Weiterhin 
hat die BundesgesetzgebL\ng nach der Verfassung dafür 
zu sorgen, dass alle dem Obligatorium unterstehenden 
Personen und alle, die sich freiwillig nach dem BVG versi
chern wollen, Zugang zu einer Varsorgeeinrichtung finden. 
Wenn das mit Hilfe der Vorsorgeeinrichtungen der Betrie
be, Verwaltungen und Verbände nicht möglich ist, hat der 
Bund das Recht, eine eidgenössische Kasse zu errichten. 
Der Verfassungsartikel verlangt ferner. dass das Gesetz 
über die berufliche Vorsorge die Mindestanforderungen 
umschreibt, denen die Vorsorgeeinrichtungen zu genügen 
haben. Dabei legt Artikel 11 der Uebergangsbestimmungen 
der Bundesverfassung bereits ganz konkret fest, dass die 
Versicherten der sogenannten Eintrittsgeneration, je nach 
der Höhe ihres Einkommens, nach 10 bis 20 Jahren seit 
Inkrafttreten des BVG die gesetzlichen Mindestleistungen 
zu erhalten haben. In diesem Zusammenhang I'st auch 
hervorzuheben, dass nach der Verfassung. für die Lösung 
besonderer Aufgaben gesamtschweizerische Einrichtungen 
vorgesehen werden können. Solche Massnahmen sind in 
der Vorlage enthalten. z. B. für die EintrPttsgeneration. 
Was ~chliessnch die steuerrechtlIche Behandlung der be
ruflichen Vorsarge betrifft, so sieht der Verfassungsartikel 
vor, dass die Kantone verpflichtet werden können, steuerli-
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che Begünstigungen zu gewähren. Es zeigt sich som!t, 
dass in der VerfasSung bereits einige ganz wesentliche 
Weichen für unsere gesetzgeberische Arbeit gestellt sind. 
Zum Ausführungsgesetz BVG: Artikel 34quater der Bundes
verfassung ist nicht nur eine Ermächtigungsnorm für den 
Bundesgesetzgeber, sondem diesem wird vielmehr ein kla
rer und imperativer Auftrag mit einer ganzen Anzahl von 
Fixpunkten erteilt. Hier liegt die normative Ausgangsbasis 
für das BVa Dessen müssen wir uns im Verlaufe der ge
samten Beratungen stets bewusst bleiben. Das BVG kann 
nichts anderes sein als das Ausführungsgesetz zu den 
erwähnten verfassungsrechtlichen Rahmenbestimmungen. 
Welches ist nun die tatsächliche Ausgangslage, die wir bei 
der Verwirklichung des Verfassungsauftrages haben? Ge
genwärtig bestehen bereits an die 18000 VorsorgeeInrich
tungen der Betriebe und Verwaltungen. Da's Niveau ihrer 
Leistungen weist Jedoch sehr grosse Unterschiede auf. Es 
reicht von sehr gut ausgebauten Pensions kassen, die über 
die Anforderungen des BVG unter Umständen beträchtlich 
hinausgehen, bis hin zur Für'Sorgeeinrichtung mit biossen 
Ermessensleistungen. Grob gerechnet kann man sagen, 
dass etwa 40 Prozent der Arbeitnehmer, etwa 800 000, die 
vom Obligatorium erfasst werden sollen, bereits heute 
einer gut ausgebauten Vorsorgeeinrichtung angehören, die 
dem BVG genügen würde oder weitergehende Leistungen 
gewährt. Weitere 40 Prozent der Arbeitnehmer haben von 
ihren Einrichtungen wohl Vorsorgeleistungen zu erwarten, 
die unter dem Niveau der heutigen Vorlage bleiben, sei 
es, dass die Höhe der Leistungen nicht ausreicht, oder 
dass nicht alle drei Versicherungsfälle, Alter, Tod und ln
validl.tät, erfasst sind. Schllesslich sind etwa 20 Prozent der 
vom Obligatorium zu erfassenden Arbeitnehmer, also unge
fähr 400000, gegenwärtig überhaupt noch nicht bei einer 
Vorsorgeeinrichtung versichert. Die genannten Lücken soll 
das BVG nun in der Weise schliessen, dass das Obligato
rium eingeführt und Mindestleistungen vorgeSChrieben 
werden. 
Wie bereits bei der Vorbereitung des Verfassungsartikels 
und im Vorfeld der Abstimmung vom 3. Dezember 1972 
geltend gemacht wurde, besteht das verfassungsmässige 
Ziel darin, dass das Ersatzeinkommen aus der ersten und 
der zweiten Säule zusammen für einen Alleinstehenden, 
bis zu einer oberen Einkommensgrenze von 36000 Fran
ken pro Jahr, mindestens 60 Prozent des letzten Bruttoer
werbseinkommens ausmacht. Für Verheiratete kommt noch 
der Ehepaarzuschlag der ersten Säule dazu. 
Wie werden nun die erste und die zweite Säule zur Erfül
lung dieses Leistungszieles koordiniert? Bei einem Jahres
lohn von 12 ODe Franken deckt bereits die erste Säule al
lein die erwähnten 60 Prozent; bei niedrigeren Einkommen 
sogar mehr. Deswegen sollen nur Einkommen von mehr 
als 12000 Franken pro Jahr vom Obligatorium der zweiten 
Säule erfasst werden. Die Folge davon ist, dass vom effek
tiv verdienten Lohn der Betrag von 12000 Franken abzu
ziehen ist, um den von der zweiten Säule obligatorisch 
versicherten Lohn zu erhalten. Dieser Abzug, der durch 
die Koordination der Leistungen von erster und zweiter 
Säule bedingt ist, wird Koordinationsabzug genannt. Der 
nach dem Koordinationsabzug verbleibende Lohnteil bis 
hin zu einem Maximum von 24000 Franken ist der soge
nannte koordinierte oder versicherte Lohn. Die soeben ge
nannten Zahlen, die auch in der Vorlage des· Bundesrates 
verwendet werden, gehen vom Stand der AHV im Jahre 
1975 aus. Bei Inkrafttreten des Gesetzes wären sie der seit
her erfolgten Entwicklung In der ersten Säule anzupassen. 
Bezogen auf den heutigen Stand, d. h. unter Berücksichti
gung der auf den 1. Januar 1977 erfolgten Rentenerhöhung 
in der AHV um 5 Prozent, würden der untere und der obe
re Grenzbetrag des Obligatoriums sowie der maximale 
versicherte Lohn ebenfahls um je 5 Prozent steigen. - Da
mit nun die Leistungen aus der ersten und der zweiten 
Säule zusammen die erwähnten 60 Prozent ·des letzten 
Brutto-Erwerbseinkommens erreichen können, müssen die 
Leistungen der zweiten Säule 40 Prozent des versicherten 
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Lohnes betragen. Die Vorlage sieht denn auch vor, dass 
die vollen Alters- sowie die vollen Invalidenleistungen die
se 40 Prozent zu erreichen haben. Für die HInterlassenen
leistungen sind die folgenden Ansätze vorgesehen: 24 Pro
zent für Witwen- und 8. Prozent für Waisenrenten. 

Zur Arbeit unserer Kommission: Die Kommission hat die 
Vorlage zum BVG In acht Sitzungen sehr eingehend durch
leuchtet und beraten. Dazu kamen drei weitere Sitzungen 
einer von der Kommission eigens gebildeten Subkommi~ 
sion zur Ueberprüfung des Finanzierungsverfahrens. Die 
Kommission hat vom Departement und vom Bundesamt für 
SOZialversicherungen zahlreiche zusätzliche Berichte zu 
EInzeifragen erhalten. In mehreren Sitzungen wurden Hea
rings und Aussprachen mit Experten durchgeführt. Dabei 
kamen Vertreter der Wissenschaft, der Sozialpartner, Ar
beitgeber und Arbeitnehmer, der FrauenvereInigungen, der 
Versicherungen, der Pensionskassen und ihrer Verbände 
zu Wort. Auch alt Nationalrat Brunner wurde mit seiner 
Kritik und seinen Vorschlägen an zwei Sitzungen angehört 
und in ein kontradiktorisches Gespräch mit den Experten 
einbezogen. Die von Ihm vertretene Konzeption für die 
Finanzierung der zweiten Säule wurde aber von der Kom
mission abgelehnt, da sie mit den Verfassungsgrundsätzen, 
(insbesondere mit dem Prinzip der dezentralen Durchfüh
rung der zweiten Säule durch selbständige betriebliche 
Einrichtungen) unvereinbar ist. Auf diesen Punkt werden 
wir noch zurückkommen. Die Kommission hat einstimmig 
Eintreten auf die Vorlage des Bundesrates beschlossen. 

Die Kommission ist auch grundsätzliCh mit der Konzeption 
der bundesrätlichen Vorlage einverstanden. Sie beantragt 
Ihllen verschiedene Abänderungen am Entwurf. Diese be
treffen Jedoch Einzelfragen, auf die insbeSondere In der 
Detailberatung noch einzugehen sein wird. Einige der 
wichtigsten Anträge sollten aber hierin ihrem jeweiligen 
Zusammenhang kurz dargestellt werden. Es liegen, wie Sie 
aus der Fahne ersehen können, lediglich vier Minderheits
anträge vor. In der Schlussabstimmung über die Vorlage 
wurde, bel einer Enthaltung, wiederum Einstimmigkeit er
zielt. 

Und nun zu den Leistungen der beruflichen Vorsorge: Das 
Leistungsziel und die Rerrtenansätze des Gesetzentwur
fes habe Ich bereits erwähnt, desgleichen die Koordina
tion der Leistungen der ersten und der zweiten Säuie. Es 
ist hier noch auf die Bedeutung der sogenannten Freizü
gigkeitsleistung etwas nähf,lr einzutreten, die in der zwei
ten Säule eine zentrale Rolle zu spielen hat. Die FreIzügig
keitsleistung sichert dem Versicherten beim Wechsel des 
Arbeitsplatzes bzw. der Vorsorgeeinrichtung den bis dahin 
erworbenen Vorsorgeschutz. Nur wenn diese Bedingung 
erfüllt ist, kann ein Obligatorium der beruflichen Vorsorge, 
das auf einer Vielzahl selbständiger und unterschiedlich 
ausgestalteter Einrichtungen aufbaut und von diesen 
durchzuführen Ist, auch wirkliCh funktionieren. Die Höhe 
der gesetzlichen Freizügigkeitsleistung wird· in den Ar
tikeln 26 und 27 der Vorlage genau umschrieben. Sie er
gibt sich aus dem Betrag der Freizügigkeitsgutschriften, 
die jede Vorsorgeeinrichtung alljährlich für ihre Versicher
ten vorzunehmen hat. Wir möchten auf den Abänderungs
antrag der Kommission hinweisen: Nach der bundesrätli
chen Vorlage sind, über sechs Altersstufen verteitt, mit 
zunehmendem Alter steigende Gutschriftenansätze vorge
sehen. Die Kommission beantragt dagegen, nur drei Al
tersstufen vorzusehen. Mit dieser Aenderung wird be
zweckt, für den höchsten Ansatz eine mögliChst breilte 
Altersstufe, nämlich 20 Altersjahre, zu schaffen, um da
durch eine Benachteiligung von älteren Arbeitnehmern auf 
dem Arbeitsmarkt zu vermeiden. Mit diesen gesetzlich vor
geSChriebenen Freizüg'igkeltsleistungen wird den Arbeit
nehmern - wie schon der Name andetitet - die volle Frei
zügigkeit geWährleistet. Die goldenen Fesseln, die ihn 
nach der bisherigen Art an einen Betrieb ketteten, werden 
gesprengt; indem er seinen Vorsorgeanspruch nicht mehr 
verlieren kann. 
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Die Leistungen der beruflichen Vorsorge werden In der 
Regel in Form von Renten ausgerichtet werden. Diese sind 
der Teuerung anzupassen.' Das entspricht der Konzeption, 
wonach die aus der ers'ten und zweiten Säule fliessenden 
Leistungen ein hinreichendes Ersatzeinkommen bilden sol
len, welches dem Versicherten eine angemessene Fortfüh
rung der gewohnten LebenShaltung ermöglicht Soweit der 
Grundsatz. Die bundesrätliche Vorlage lässt den Vorsorge
einrichtungen jedoch die' Möglichkeit, In bestimmten Fäl
len Kapitalabfindungen vorzusehen 'und den Versicherten 
ein Wahlrecht zwlsc!,!en Rente und Kapital einzuräumen. 
Auch sollen die Vorsorgeeinrichtungen, nach dem bundes
rätl/chen Konzept, berechtigt sein, den Erwerb von Wohnei
gentum durch die Versicherten mit Mitteln der beruflichen 
Vorsorge zu fÖrdern. . 
In dieser Richtung will nun die Ko'mmission 'einen Schritt 
weiter gehen als die bundesrätliche Vorlage. Nach den 
Kommissionsanträgen zu den Artikeln 38 ff sollen die Ver
sicherten von gesetzeswegen bei i6rer Pensionierung die 
Kapitalabfindung statt der Altersrente verlangen können, 
wenn das Kapital zum Erwerb von Wohneigentum oder zur 
Abzahlung von Hypothekarschulden auf bereits erworbe
nem Wohneigen'lum dienf. Aktive Versicherte sollen einen 
Anspruch darauf haben, dass ein angemessener Tell ihres 
Freizügigkeitsguthabens zum Erwerb von Wohneigentum 
durch Tilgung von Hypotheken herangezogen oder ver
pfändet wird. 
Ic.n komme zur Frage der Finanzierung: Die Frage nach 
dem «richtigen.. Finanzierungsverfahren für die Obligatori
sche berufliche Vorsorge hat die Gemüter auch in der; 
Kommission In besonderem Masse erregt Man denke nur 
an die zahlreichen Artikel und Kommentare zu diesem 
Thema in unseren Medien. Die Kommission hat das Finan
zierungsverfahren für die zweite Säule mit besonderer 
Sorgfalt geprüft. Die eigens zu diesem Zwecke bestellte 
Subkommission hat kontradiktorische Experten-Hearings 
durchgeführt. Die volkswirtschaftlichen, sozialpolitischen 
und technischen Aspekte dieses ganzen 'Fragenkomplexes 
wurden von der Subkommission und der Kommission bis 
in alle Details diskutiert. Im Grunde genommen geht es bei 
der Wahl des Finanzierungsverfahrens darum, zwischen 
zwei. extremen «Fahrspuren .. die optimale «Fahrspur .. für 
die zweite Säule auszuwählen. Die belden Extreme können 
dabei folgendermassen charakterisiert werden: Auf der 
einen Seite steht das sogenannte ,Ausgabenumlageverfah
ren, auf der anderen Seite das sogenannte DeckungskapI
talverfahren. 
Beim Ausgabenumlageverfahren werden die laufenden 
Ausgaben durch die laufenden Einnahmen gedeckt. Dieses 
Verfahren kommt weitgehend bei der ersten Säule, ,der 
AHV, .zur. Anwendung, wo, vereinfacht ausgedrückt, die 
aktiven Mitglieder für die Rentenbezüger aufkommen. Zu 
den laufenden Einnahmen gehören ·bei der AHV neben den 
Beiträgen der Versicherten und ihrer Arbeitgeber auch noch 
der Beitrag der öffentliChen Han,d und die Zinsen aus dem 
Ausgleichsfonds. Abgesehen von diesem Fonds, der etwa 
einer Jahresausgabe entspricht, kommt es dabei zu 
keinerlei Kapitalbildung. Dies erklärt auch die hohe Un
empfindlichkeit dieses Umlageverfahrens gegenüber infla
tionären Erscheinungen. . Das Ausgabenumlageverfahren 
der AHV baut auf dem Prinzip der Solidarität auf. In erster 
Linie ist es ,dabei die Solidarität zwischen den Aktiven und 
den Ren1nern, also zwischen Jung und Alt. Daraus folgt, 
dass die Beitragsbelastung bei diesem V.erfahren wesent
lich bestimmt ist durch das sogenannte Rentnerverhältnis, 
d. h. durch die ZalJL der Aktiven, die für einen Rentner 
aufzukommen haben. Es ist klar, dass dieses System der 
Ausgabenumlage ,auf VersChiebungen in der demographi
schen Struktur, auf die UeberaIterung unserer Bevölkerung 
sehr empfindlich reagiert. Dieses Problem ist tlOS zur Ge
nüge aus den Diskussionen im Zusammenhang mit der 
9. AHV-Revision bekannt. 
Ganz anders sil[!ht nun aber das Deckungskapitalverfahreri 
aus. Hier wird für Jeden Versicherten während seines Er-

werbslebens sozusagen ein eigenes -Alters-Sparkapital
angesammelt. Aus diesem wird dann seine Altersrente fj
nanziert. Sie steUt den versicherungsmathematischen Ge
genwert des Kapi'lals dar, weshalb man hier vom Prinzip 
der individuellen Aequivalenz spricht Es versteht sieh, 
dass bei dieser Kapitalbildung eine starke Empfindlichkeit 
gegenüber inflationären Erscheinungen besteht. Dagegen 
erweist sich das Deckungskapitalverfahren als ziemlich re
sistent gegenüber demographischen Veränderungen. (Die 
bisherige zweite Säule baute vorwiegend auf diesem Ver
fahren auf.) Die Frage der Ueberalterung der Bevölkerung 
splett hier kaum eine RoUe. 
Vergleicht man nun beide Verfahren miteinander, so stellt 
man fest, dass dort, wo das eine Verfahren Schwächen 
aufweist, das andere sich als eher stark erweist. Dies legt 
den Schluss' nahe (und die Kommission stimmt dem zu), 
dass eine ausgewogene Kombination beider Verfahren zur 
optimalen Finanzierung der Altersvorsorge führt. Diese Er
kenntnis liegt dem in der Verfassung verankerten Drei
Säulen-Prinzip und der Philosophie der ganzen BVG-Vorla
ge zugrunde: Die Schwächen des einen Systems sollen 
durch die Stärken des anderen Systems In der bestmögli..; 
chen Weise aufgewogen werden. 
In der BVG-Vorlage Ist die Finanzierung folgendermassen 
vorgesehen: Im Vordergrund steht das Deckungskapital
verfahren; auf ihm baut die Bemessung der Freizügigkeits
leistung und somit, wie vorhin bereits gezeigt wurde, die 
Finanzierung der Altersleistung auf. Bei der Versicherung 
der Risiken Tod und Invalidität kommt eine gewisse Umla
gekomponentehinzu, um bei frühzeitigem Eintritt des Ver
sicherungsfalles die kurze Versicherungsdauer auszuglei
chen. Das Umlageverfahren dagegen steht im Vordergrund 
bei der Deckung des Eintrittsdefizits für die sogenannte 
Eintrittsgeneration, - bei der Finanzierung des Teuerungs
ausgleichs und bei der Deckung des sogenannten Insolvenz
risikos. Somit kommt das Umlageverfahren in dieser Kon
zeption- ganz gezielt jeweils dort zur Anwendung, wo es 
seine Vorzüge ausspielen kann, nämlich dort, wo es gilt, 
praktisch .. aus dem Stand,. gewisse Leistungen zu erbrin
gen, für die keine oder nur ungenügende Deckungskapita
lien zur Verfügung stehen (Eintrittsgeneration, Teuerung) 
bzw. wo diese Mittel weggefallen sind (Insolvenz). 
Die Kommission hat sich nach sorgfältiger Prüfung im 
Grundsatz der Finanzierungsart der bundesrätlichen Vorla
ge angeschlossen. Die Vorsorgeeinrichtungen sollen dem
nach bei der Finanzierung der Altersvorsorge in erster 
Linie auf das Deckungskapitalverfahren abstellen. Hierin 
sieht auch· die Kommission ein erwünschtes Gegengewicht 
zur umlagemässigen Finanzierung der AHV mit ihren be
reits erwähnten Problemen. Zu den bereits erwähnten 
Vorteilen des DKV kommen folgende von der Kommission 
besonders wichtig eingeschätzte Vorzüge: Durch die An
sammlung des DeCkungskapitals können die Ansprüche 
der Rentner auf laufende Leistungen und in gleicher Wei
se die Anwartschaften der aktiv Versicherten garantiert 
werden; diese GarantiE! ist besonders wichtig im Falle von 
Betriebsschliessungen oder Bestandesreduktionen; das 
hat sich gerade in der jüngsten Rezessionsphase der Wirt
schaft deutlich gezeigt. Diese beim Deckungskapitalvi3rfah
ren verbürgte Garantie ist es auch, die die dezentrale 
DurChführung der beruflichen Vorsorge ermöglicht, wie es 
nach Artikel 34quater der Bundesverfassung vorgeSChrie
ben ist; denn die zweite Säule, soll auch unter dem Obliga
torium das Werk. der Sozialpartner in Betrieben und Ver
bänden bleiben. Auch aus diesem Grunde kommt dem 
Deckungskapitalverfahren also eine fundamentale Bedeu
tung zu. 
Wie wir bereits gesagt haben, wird in der bundesrätlicilen 
Vorlage diese auf dem Deckungskapital aufbauende Finan
zierung durch gewisse Umlagekomponenten zur Lösung 
spezieller Probleme ergänzt. Bei diesen handelt es sich 
bekanntlich um die Deckung des Eintrittsdefizits der Ein
tritlsgeneratiori und den Teuerungsausgleich. Die Kommis
sion ist damit einverstanden, dass in diesen Bereichen das 
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Umlageverfahren zum Zuge komml Ja, sie Ist sogar der 
Auffassung, dass In der Zelt des Aufbaues des Obligato
riums die Umlagekomponente noch etwas stärker zur Gel
tung kommen sollte als nach der bundesrätlichen Vorlage. 
Zu diesem Zweck stellt sie verschiedene Anträge. 
Eine Folge der von der Kommission beantragten Verstär
kung der Umlagekornponenten In der zweiten Säule be
steht darin, dass die KapitalbIldung durch das Beitragsauf
kommen nach 10 Jahren Im Vergleich zur bundesrätlichen 
Vorlage um mehr als t/l niedriger ausfällt und nach 20 
Jahren Immer noch um fast '/4 geringer Isl 
Es stellt sich der eine oder andere von Ihnen vielleicht die 
Frage, ob das volle Umlageverfahren für die Finanzierung 
der zweiten Säule nicht prinzipiell billiger wäre als das 
Deckungskapitalverfahren. In dieser kategorischen Form 
lässt sich die Frage aber weder mit ja noch mit nein be
antworten; denn die mit einem FInanzierungsverfahren ver
bundenen Kosten hängen Immer von verschiedenen Gege
benheiten ab. So kommt es zunächst einmal darauf an, 
welche Leistungen finanziert werden sollen. Bel gleich ho
hen Leistungen lässt sich sagen, dass langfristig gesehen 
alle FInanzIerungsverfahren den gleichen Aufwand verlan
gen, wenn der mittlere Zinsfuss gleich der mittleren Lohn
zuwachsrate ist, oder anders ausgedrQckt: wenn die Ren
dite des Kapitals nicht durch die Inflation .. aufgefressen .. 
wird. 
Bel langfristig höherem Zinsfuss Ist das Deckungskapl'lal
verfahren billiger, bel langfristig höherer Lohn-Zuwachsra
te sind die Kosten des Umlageverfahrens niedriger. Da 
man aber über lange Zeiträume (z. B. 40 Jahre, wie sie 
einer vollständigen Versicherungsdauer entsprechen) er
fahrungsgemäss mit einem gewissen Gleichgewicht zwi
schen Zins- und Lohnentwicklung rechnen darf, Ist 'keines 
der belden Verfahren billiger. Dem Umlageverfahren kann 
man lediglich zugutehalten, dass es in der AUfbauphase 
der beruflichen Vorsorge anfänglich geringere Beiträge er
fordert, weil mit der Umlage nur die laufend fällig werden
den Leifrtungen bezahlt werden müssen, nicht aber die 
Deckungskapitalien für künftige Leistungen und Anwart
schaften zu äufnen sind. Genau aus diesem Grund schla
gen der Bundesrat und in noch stärkerem Ausrnass die 
Kommission vor, in der Aufbauphase der zweiten Säule 
(EintrIttsdefizit, Uebergangsfrlst für die Einführung der vol
len Gutschriftenansätze bei den Freizügigkeitsleistungen) 
das Umlageverfahren zur Finanzierung der Vorsorgelei
stungen anzuwenden. Weiter sollte aber dabei nicht ge
gangen werden, da die Belastung sonst nur auf spätere 
Generationen überwälzt würde. 
Abschllessend sei noch der von Dr. A. C. Brunner vor der 
Subkommission für die Ueberprüfung des Finanzierungs
verfahrens vertretene und von ihm auch in der Presse dar
gestellte Vorschlag gewürdigt, die Finanzierung der zwei
ten Säule prinzipiell auf ein Verfahren zu stützen, das dem 
sogenannten Rentenwertumlageverfahren relativ nahe 
kommt. Nach diesem System wäre für jeden Versicherten 
ein GesamtbeItrag vom 16 Prozent des koordinierten Loh
nes zu entrichten. Dieser Ansatz wäre je nach der wirt
schaftlichen Entwicklung später gegebenenfalls anzupas
sen. Nun wäre je nach Alters- und Lohnstruktur sowie 
nach der Grösse einer Vorsorgeeinrichtung dieser Beitrag 
entweder ausreichend oder zu hoch oder zu niedrig, um 
den Versicherten der betreffenden Einrichtung die gesetz
lichen Leistungen zu garantieren. Deswegen hätte eine 
zentrale Einrichtung für den notwendigen Ausgleich zwi
schen den Vorsorgeeinrichtungen zu sorgen. Diese Zentra
le wäre nach dem Konzept Brunners der einzige Versiche
rungsträger der beruflichen Vorsorge. Demgegenüber wür
den die Vorsorgeeinrichtungen der Betriebe nur noch mit 
dem Beitragsinkasso, der Ausbezahlung der Leistungen 
und der Vermögensanlage, nicht mehr aber mit der Ver
sicherung der Le~tungen betraul Dieses System steht 
aber.im Widerspruch zur Verfassungsvorschrift von Artikel 
34quater Absatz 3. Nach der Verfassungsbestimmung ha
ben die Vorsorgeeinrichtungen der Betriebe, Verwaltungen 
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und Verbände als selbständige Einheiten die berufliche 
Vorsorge durchzuführen; gesamlschweizerlsche Massnah
men können dagegen nur zur Lösung besonderer und 
nicht genereller Aufgaben ergriffen werden. Beim System 
Brunner würden wesentliche Aufgaben der Vorsorgeein
richtungen auf die Zentrale übertragen und damit die 
Autonomie der ersteren ausgehöhll Schon aus diesem 
Grunde musste die Kommission diesen jüngsten Vorschlag 
von Dr. Brunner verwerfen. Ganz abgesehen davon würde 
das Umlageverfahren In der zweiten Säule erheblich aus
gedehnt, die damit den gleichen Nachteilen ausgesetzt 
würde wie die AHV. ' 
Das Problem der 'EIntrIttsgeneration verdient hier noch 
eine besondere Behandlung. Zur EintrittsgeneratIon gehö
ren alle Versicherten, die bel Inkrafttreten des BVG äfter 
als 25 Jahre sind, aber noch nicht das Rentenalter, d. h. 65 
Jahre für Männer und 62 Jahre für Frauen, erreicht haben. 
Da diese Versicherten die volle Versicherungsdauer von 
40 bzw. 37 Jahren nicht errechnen.können, erhalten sie nur 
stark gekürzte Leistungen. Nach Artikel 11 Absatz 2 der 
Uebergangsbestlmmungen der Bundesverfassung haben 
aber die Versicherten der EIntrittsgeneration, je nach Ih
rem Einkommen, bereits nach 10 bis 20 Jahren seit Inkraft
treten des BVG Anspruch auf volle Leistungen. Die Vorla
ge kommt diesem Auftrag nach, Indem sie vorsieht, dass 
für Bemessungslöhne von höchstens 8000 Franken nach 10 ' 
VersIcherungsjahren und für Bemessungslöhne von 24000 
Franken nach 20 Versicherungsjahren volle Leistungen 
ausgerichtet werden, und dies, ohne dass von den Versi
cherten dafOr EInkaufssummen verlangt werden dürfen. 
Die wegen der verkürzten Versicherungsdauer entstehen
den Lücken Im Deckungskapital der Vorsorgeeinrichtun
gen werden im Umlageverfahren geschlossen. Dies ge
schieht mittels der Stiftung für den gesamtschweizeri
schen Lastenausgleich, die man als den .. Pool.. bezeich
nel Dieser sorgt als VerrechnungssteIle zwischen den Vor
sorgeeinrichtungen dafür, dass Ueberschüsse aus Einrich
tungen mit überwiegend jüngerem Mrtgliederbestand zur 
Deckung des EIntrittsdefizits bel Einrichtungen mit über
wiegend älterem Bestand verwendet werden. Es handelt 
sich also um eine Solidarität zwischen Einrichtungen mit 
jüngerer zugunsten von Einrichtungen mit älterer Alters
struktur, nicht jedoch, wie dann und wann irrtümlich be
hauptet wurde, um eine Solidarität der bereits heute be
stehenden zugunsten der neu gegründeten Kassen. 
Ein Wort noch zur finanziellen Belastung und der wirt
schaftlichen Tragbarkelt. Ueber die Belastung der Wirt
schaft durch die für das Obligatorium erforderlichen Bei
träge Ist folgendes zu sagen: Das BVG enthält keine Vor
schrift, in der die Höhe der Beiträge zahlenmässlg fixiert 
wird. Die VorsorgeeinrIchtungen haben die Beiträge festzu
setzen, und zwar so, dass die gesetzliCh vorgeschriebenen 
Leistungen erbracht werden können. Immerhin Ist ml'! den 
Ansätzen für die Freizügigkeitsgutschriften ein wichtiges 
Indiz für die Höhe der zur Finanzierung der Altersleistun
gen notwendigen Beiträge gegeben. Daraus ergibt sich 
aber auch, dass die Höhe dieser Beiträge abhängt vom 
Alter und von der Höhe des Einkommens der Versicherten. 
Demgemäss können die Gesamtbeiträge In einer Einrich
tung mit vorwiegend jüngeren Arbeitnehmern und niedri
geren Löhnen merklich niedriger ausfallen als In einer Ein
richtung mit vorwiegend älteren Arbeitnehmern und höhe
ren Löhnen. Aus diesem Grunde soll und kann hier nur 
von einer landesdurchschnittlichen BeItragsbelastung die 
Rede sein. 
Die durchschnittlichen GesamtbeIträge für die Leistungen 
Im Falie von Alter, Tod und Invalldi'tät, einschllessllch der 
Deckung der Sonderkosten der EIntrittsgeneration und der 
Finanzierung des Teuerungsausgleichs, würden sich nach 
dem von der Kommission vorgeschlagenen und vorhin dar
gestellten Finanzierungsverfahren folgendermassen ent
wickeln: Von 5 Prozent des koordinierten Lohnes im er
sten Jahr nach Inkrafttreten des BVG ansteigend auf 
17 Prozent im 10. Jahr, 22 Prozent im 20. Jahr und maximal 
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gegen 24 Prozent Im 30. Jahr. Danach würde die Beitrags
belastung wieder absinken. Diese Ansätze beziehen sich 
auf den koordinierten Lohn, der bekanntlich nur einen Teil 
des AHV-Lohnes ausmacht Bezieht man die Ansätze dem
nach auf den AHV-Lohn der, vom Obligatorium erfassten 
Versicherten, so halbieren sich die soeben genannten 
Zahlen, also 21/2-11 Prozent, wobei die Arbeitgeber min
destens die Hälfte davon zu zahlen haben. 
Es se~ noch einmal daran erinnert, dass diese für den laß
desclurchschnltt berechneten Beitragssätze davon ausge
hen, dass die sogenannte -goldene Regel. spielt, d. h. 
dass langfristig gesehen das Gleichgewicht hergesteUt Ist 
zwischen der Höhe des Z1nsfusses und der Lohnzuwachs
rate. Die Erfahrung hat gezeigt, dass über lange Zeiträu
me (z. B. während der 40 Jahre einer vollständigen Vers\
cherungskarrlere) die -goldene Regel. spielt 
Den biSherigen Ueberlegungen Ist noch hinzuzufügen, 
dass die Beitragssätze, die Ich genannt habe, bei gut aus
gebauten Pensionskassen heute bereits über dem genann
ten Niveau liegen. Hier wird das Obligatorium also keine 
Mehrbelastungen bringen. Bei ungenügend ausgebauten 
Elnrictrtungen und In Betrieben und Branchen, die bisher 
noch keine zweite Säule kennen, wird die Belastung Im 
aufgezeigten Umfange zunehmen. Die letzteren müssten 
damit mindestens die gleichen Sozialleistungen überneh
men, die Betriebe mit Vorsorgeeinrichtungen heute schon 
tragen. 
Die Kommission hat mit Ihren Anträgen grossen Wert dar
auf gelegt, dia anfängliche Belastung durch das Obligato
rium so niedrig wie möglich zu halten, ohne jedoch am 
Leistungsziel Abstriche vornehmen zu müssen. Eine her
vorragende Rolle spielt dabei der bereits erwähnte Antrag 
der Kommission zu Artikel 95 Absatz 1, wonach die fünf
jährige Uebergangsfrlst für die Einführung der vollen FreI
züglgkeltsglttschriften auf zehn Jahre zu verlängern ist Es 
hat sich die Frage gestellt, ob dieser Antrag mit Artikel 11 
Absatz 2 der Uebergangsbestlmmungen der Bundesverfas
sung vereinbar Ist, wo es helsst: -Die Beiträge zur Dek
kung der Leistungen haben spätestens nach fünf Jahren 
die volle Höhe zu erreichen.» Diese Frage hat die Kommis
sion sehr eingehend erörtert, nachdem sie hlezu ein juri
stisches Gutachten von Professor Aeiner hatte erstellen 
lassen. Die Kommission Ist zum Schluss gelangt, dass ArtI
kel 95 BVG In der beantragten Fassung verfassungsmäs8lg 
Ist, und zwar aus folgenden Gründen: Artikel 95 Absatz 1 
setzt die Ansätze für die Freizügigkeitsleistungen In der 
Anfangszeit herab. Dadurch wird die deckungskapitalmAs
slge Vorfinanzierung der Aiterslelstungen entspreChend re
duziert. Gleichzeitig wird aber Im Absatz 2 von Artikel 95 
festgehalten, dass die Differenz der zu niedrigen Finanzie
rung über den lastenausgleich zu vergüten Ist. Somit wird 
auf dem Umlagewege ergänzt, was am Anfang zu wenig 
geäufnet worden ist Für diese beiden Flnanzierungskom
ponenten, die kapitalmäBSlge und die umlagemässlge, 
kommen ja Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit Ihren Beiträ
gen zuhanden der Vorsorgeeinrichtung und des -Pools» 
auf. Durch diese Beiträge werden also die Leistungen von 
allem Anfang an voll gedeckt Die Verfassungsbestimmung 
des Artikels 11 Absatz 2 der Uebergangsbestlmmung Ist 
also mehr als erfüllt 
Die bundesrätlIche Vorlage enthält zwei Bestimmungen, 
die es dem Bundesrat erlauben würden, unter besonders 
ungünstigen wirtschaftlichen Voraussetzungen die Lel
stungsansätze zu reduzieren. Es handelt sich dabei er
stens um Artikel 96 der Vorlage. Danach wäre der Bundes
rat befugt, bel Inkrafttreten des Gesetzes die Leistungen der 
zweiten Säule um einen Viertel des zu erreichenden NI
veaus herabzusetzen. Zum andern Ist es Artikel 15 Absatz 
2, der es dem Bundesrat auch In einem spätem Zeitpunkt 
erlauben würde, das Leistungsziel herabzusetzen, wenn 
seine Verwirklichung zu einer untragbaren volkswirtschaft
liehen Belastung führen würde. Beide Delegationsnormen 
wurden von der Kommission gestrichen. Nicht dass die 
Kommission das Problem der volkswirtschaftlichen Trag-

barkelt unterschätzt hätte; wie bereits erwähnt. will die 
Kommission durchaus dazu beitragen, die anfängliche 
wirtschaftliche Belastung durch das Obligatorium zu ver
ringern. Was jedoch die Festlegung des Leistungsniveaus 
betrifft, so ist die Kommission der Auffassung, dass es 
dabei um so grundlegende Fragen geht, dass deren' Ent
scheidung vom Parlament selber zu treffen Ist und nicht 
an den Bundesrat delegiert werden sollte. Dies gilt Im üb
rigen nicht nur für eine Reduzierung; sondern auch für eine 
Erhöhung der leistungen. Aus dem gleichen Grund hat die 
Kommission auch die Delegationsnorm von Artikel 9 Ab
satz 2 gestrichen: Wenn der Umfang des obligatoriSCh 
versicherten Lohnes nach unten vergröasert werden soll, 
dann gehört dies ebenfalls In die Kompetenz des Parla
ments. 
Noch folgendes zu den Vorsorgeeinrichtungen: Die obliga
torische berufliche Vorsorge wird von den anerkannten 
Vorsorgeeinrichtungen durChgeführt Es kann sich dabei 
um Einrichtungen der Betriebe, der Verbände oder Ver
waltungen handeln. Die anerkannten VorsorgeeinrIchtungen 
sind in der Gestaltung und Finanzierung Ihrer Leistungen 
sowie In Ihrer Organisation frei, soweit sie die gesetzlI
chen Mlndestvorschrlften erfüllen. Sie können Insbesonde
re weitergehende als die gesetzlichen Leistungen gewäh
ren. Es gibt schon heute Einrichtungen, die z. T. über das 
vom BVG verlangte Niveau hinausgehen. Solche Kassen 
sollen Ihr fortschrittliches System selbstverständlich auch 
unter dem neuen Recht weiterführen können. Sie müssen 
sich nur dort an die Bestimmungen des BVG anpassen, wo 
sie seinen Anforderungen noch nicht entsprechen. Das 
wird vorwiegend Im Bereich der Freizügigkeitsleistung und 
auch bei den RIsikoleistungen, wo heute noch häufig Vor
behalte aus gesundheitlichen Gründen angebracht wer
den, der Fall sein. 
Neben den Einrichtungen der Unternehmungen und Ver
bände wird es aber auch noch eine schweizerische .. Auf
fangkasse» geben. Das Ist eine von den Spitzenverbänden 
der, Sozialpartner zu gründende Stiftung, bei der Insbeson
dere die Arbeitgeber angeschlossen werden, die ihrer Vor
sorgepflIcht nicht nachkommen oder nicht anders nach
kommen können. 
Von den heute bereits bestehenden VorsorgeeinrIchtungen 
kann jede frei entscheiden, ob sie sich anerkennen lassen 
will oder nicht Das Obligatorium kann allerdings nur von 
einer anerkanrrten Einrichtung durChgeführt werden. Des
halb muss sich jeder Arbeitgeber, der versicherungspflich
tige Arbeitnehmer beschäftigt, einer anerkannten Einrich
tung anschIlessen, um seiner Vorsorgepflicht nachzukom
men. Eine VorSorgeeinrichtung Ist dann anzuerkennen, 
wenn sie In der Lage Ist, die gesetzlichen Leistungen zu 
erbringen und wenn Ihre Organisation, Finanzierung und 
Verwaltung den gesetzlichen Vorschriften genügt. Dabei 
Ist von besonderer Bedeutung, dass die Verwaltung paritä
tisch ist, d. h. dass die Versicherten mindestens gleich 
stark vertreten sind wie die Arbeitgeber. Bestimmungen 
betreffend die behördliche Aufslcllt über die VorsorgeeIn
richtungen, über die Interne Kontrolle, über die Verant
wortlichkeit der Organe und die Rechtspflege dienen dazu, 
die Erfüllung der Ansprüche der Versicherten sicherzustel
len. 
Endlich sei ganz besonders unterstrichen und hervorgeho
ben, dass die Rechte, welche die Versicherten bei einer 
bestehenden Vorsorgeeinrichtung vor InkraHlreten dieses 
Gesetzes erworb.en haben, nicht angetastet werden dürfen. 
Es besteht hler- also eine absolute Besitzstandsgarantie, 
die auch in diesem Gesetze verankert Ist. Diese Ansprü
che bleiben ihnen In vollem Umfange erhatlen, ob sich 
ihre Kasse anerkennen lässt oder nicht Dies wird durch 
das Gesetz ausdrücklich garantiert. Zur Sicherung der An
sprüche der Versicherten sollen nach dem Entwurf auch 
bel nichtanerkannten Einrichtungen die Bestimmungen 
des BVG über die Kontrolle und Aufsicht durch die Behör
den gelten. Abschliessend stelle Ich fest, dass die Autono
mie der Vorsorgeelnrlch'tungen fOr die obligatorischen und 
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die freiwilligen Leistungen im Rahmen des Gesetzes über 
die berufliche Vorsorge weitgehend erhalten bleibt. 
Zum Schluss sei festgehalten, dass das Obligatorium der 
beruflichen Alters-, Hlnterlassenen- und Invalidenvorsorge 
unser Sozialversicherungssystem einen schönen Schritt 
weiterbringen wird. Der Aufbau und der Ausbau der zwei
ten Säule sowie seine Verstrebung mit der ersten Säule 
erlaubt es, eine soziale Plattform zu erreichen, die die 
Weiterführung der gewohnten Lebensweise im Alter, Im 
Todes- und im InvalIditätsfall gewährleistet. Damit erfüllen 
wir nicht nur einen Verfassungsauftrag, sondern wir ver
bessern die soziale Sicherheit In unserem Lande ganz 
bedeutend. 
Die Kommission beantragt Ihnen einhellig Eintreten auf 
die Vorlage des Bundesrates. 

M. Corbat, rapporteur: Dans un expose· recent, le profes
seur Schaller, de Lausanne, a qualifie le projet de loi sur 
la prevoyance professlonnelle de chef-d'oouvre juridique et 
de technlque actuarielle. 11 nous appartient des mainte
nant de verlfier le bien-fonde de cette asselition et d'en 
evaluer les avantages sociaux, mais aussi les conse
quences financieres pour notre economle. . 
Si I'on en juge par le volume des travaux preparatoires, 
par le nombre des auditions d'experts, par la somme des 
documents etudies en commission, le projet de loi dont 
nous abordons I'examen aujourd'hui constitue sans doute 
I'objet le plus important de cette legislature. Si I'on en 
juge par ses consequences, iI represente sQrement 
I'evenement social le plus marquant depuis I'adoption de 
I'AVS, puisqu'lI tend a concretiser dans la loi le fameux 
princlpe.du deuxieme piller Insere depuis cinq ans dans la 
constitution, en completant le premier piller de notre sys
teme social constitue par I'AVS-AI. 11 n'a pas fallu moins 
de dix-sept seances de commission, dont deux seances en 
sous-commission, pour arriver au bout de notre examen. 
Notre commission s'est reunie pour la premiere fois le 
23 fevrier 1976. Elle a procede a de nombreuses auditions 
d'experts, etudie d'innombrables documents et s'est fi
nalement ralllee, le 8 juillet dernier, au projet am ende que 
vous avez sous les yeux, un seul de ses membres s'etant 
abstenu au moment du vote final. 
Dix-huit mois de travaux dans une matiere d'autant plus 
captivante qu'elle est complexe et parfois ardue. Tant 
M. Hürlimann, conseiller federal, chef du Departement de 
I'interieur, que le directeur de l'Office federal des assu
rances sociales et ses collaborateurs ont facillte notre 
täche en nous dispensant tous les documents utlles a no
tre comprehension. Qu'Us en soient ici vivement remer
cies. 
11 faut rappeier tout d'abord que ce projet tire sa base 
constitutionnelle de i'article 34quater et de I'article 11 des 
dispositions transitoires, adoptees par les Chambres le 
10 juin 1972 et acceptees en votation populaire le 3 de
cembre de la mAme annee par 1 393797 voix contre 
418018 et a I'unanimite des cantons. Ce vote concretisai't, 
dans la constitutlon federale, le prlncipe dlt des trois pi
liers dans le domaine de la prevoyance vieillesse-survl
vants et invalidite. SImultanement, le peuple et les cantons 
rejelaient une initiative du Parti du travail pour une re
traite populaire et, depuis lors deux autres initiatives, I'une 
du Parti socialiste, I'autre d'un comite hors parti, furent 
retirees. 
Dans le systeme dit des trois piliers, I'AVS-AI en constitue 
le premier. Elle doit «cauvrir les besoins vitaux dans une 
mesure appropriee ... Le deuxieme piller est la prevoyance 
professionnelle. Son but est de permettre «aux personnes 
ägees, aux survivants et aux Invalides de maintenir de 
fayon appropriee leur niveau de vie anterieur, compte te
nu des prestations de I'assurance federale". Le troisieme 
pilier enfin est constitue par la prevoyance individuelle; la 
constitU'tion prevolt qu'elle sera encouragee notamment 
par des masures fiscales et par une politique facilitant 
I'acces a la propriete. 

L'artlcle 11 des dispositions transitoires regle le cas de la 
generation d'entree, dans le cadre de la prevoyance pro
fessionnelle obligatoire, par les prestations d'assurance 
qui sont prevues, par l'accerTI: mis sur le systeme de la 
capitalisation et I'equivalence individuelle. Les disposi
tions du deuxieme piller paralssent constituer un comple
ment raisonnable du premier base, lui, sur le systeme de 
la repartition. 
Ce qui est important de soullgner, c'est que le projet que 
vous avez a examiner garantit que la prevoyance profes
sionnelle sera fondee sur les institutions de prevoyance 
privee existantes. Pour ces institutions, le probleme de la 
generation d'entree existe deja, cette generation devant 
toutefois avoir recours aux caisses de deposan'ts. La loi 
sur la prevoyance professionnelle soumettra en revanche 
cette generation au regime de I'assurance; gräce au sys
teme de la perequation des charges etendues ä tout le 
pays, le droit aux prestations de I'assurance doit naitre 
dans des condttions plus favorables. 
Le principe· du libre passage est entlerement garanti. La 
loi sur la prevoyance professionnelle prevoit en outre des 
allocatlons s'aJoutant aux prestations legales sous la for
me de rentes et pourvoit a ce que la perceptlon des pres
tations solt garantie, egalement en cas d'insolvabilite 
d'une institution de prevoyance; des mesures fiscales en
fin doivent facillter la prevoyance professionnelle. 
Tels so nt les objectlfs pr.incipaux de la loi que nous de
vons examiner. Adessein, je n'entre pas maintenant dans 
les details du proiet, ni dans les considerations chiffrees 
que nous examinerons au fur et a mesure d~ I'examen des 
articles de la 101. 11 convient davantage de deflnir, pour 
l'lnstant, les princlpales modlflcatlons apportees par la 
commisslon au projet Initial du Conseil federal. Pour cela, 
vous me permettrez de resumer ses travaux, qui ont ete 
conslderables. Disons d'emblee que ce n'est qu'au cours 
desa clnquieme seance que la commission a decide, ä 
I'unanimlte, d'entrer en matiere 'Sur le projet. Les pre
mieres seances ont ete consacrees a I'audltion de tres 
nombreux experts, representants des employeurs, des sa
laries, des institutions d'assurance, des assures, des asso
ciations feminines et des pouvolrs publics. C'est vous dire 
avec quel soin la commlsslon s'est informee de tous les 
aspects de eene 101, notamment des alternatives possibles 
quant a son mode de flnancement, ce dernier probleme 
falsant I'objet d'avis eontroverses de la part d'un expert, 
ancien membre de notre conseil. 
La commission a egalement deeide de constituer une 
sous-commission chargee d'eelaircir une question soule
vee par I'un de ses membres, a savolr si et comment le 
systeme de la repartition des eapitaux de couverture pour
rait remplacer le systeme de la eapitalisation, dans le ea
dre de la conception proposee par le Conseil federat. 
CeUe deelslon avait notamment ete provoquee par des 
assertions emises par I'expert eite, assertions selon les
quelles le finaneement du deuxieme pilier selon le systeme 
de la repartition serait mo ins coQteux que le systeme de la 
capitalisation. 
La sous-commission, suivie par la eommission, ne put se 
ralller apres examen aces assertions. 
Un autre probleme important fut traite longuement en liai
son avee la reglementation transitoire s'appliquant aux 
bonifications de libre passage. 11 s'agissait de savoir si, 
dans le cadre du proiet du Conseil federal, les eompo
santes de la repartition pourraient elre dlminues. Apres un 
examen attentif du rapport de la sous-commission, la com
mission pleniere deeida finalement les prlneipales modifi
cations suivanteS: premierement, une echelle a trois de
gres pour les bonifiea'tions de libre passage; deuxieme
ment, le finaneement de la perequation des eharges resul
tant des frais speeiaux de la generation d'entree, suivant 
le systeme de la repartition des depenses; troisiemement, 
postulat tres important des arts et metiers, I'extension du 
delai de transition pour les bonifications de libre passage 
de cinq Ei dix ans apres avoir constate la constitutlonnalite 
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de ceHeproposition; quatriememerrt, le financement d'une 
partie de I'assurance des risques par la perequation des 
charges pour la generation d'entree et, cinquiemement, le 
retus de faire intervenir le pool si la regle d'or ne joualt 
pas. 
En passant, je vous signale que les membres de notre 
commission detiennent une liste des definitions des ter
mes partlculierement importants de ceUe loi, des termes 

. Idolnes; vos rapporteurs so nt ä votre disposition pour vous 
renseigner s'U le faut au cours desdebats. Ainsi, la 
regle d'or, je vous le rappelle, est I'hypothese suivant la
quelle le taux de rendement du capital et le taux d'aug
mentation annuel du salaire sont identiques. Dans le mes
sage du Conseil federal, la regle d'or est appliquee dans 
le sens d'un taux de rendement de capital de 4 pour cent 
et d'un taux general d'augmenlatlon annuel du salalre de 
4 pour cent. 
En parcourant les 32 pages du depliant que vous avez 
sous les yeul(, contenant la 101 sortie de nos deliberations, 
vous constaterez qu'iI n'y a que quatre propositions de 
minorite, mais de nombreuses pro positions de modlfica
tion sur lesquelles je reviendrai dans I'examen de detail. 
Une premiere mlnori't~, conduite par M. Mugny, concerne 
la technlque legislative dans le cadre de I'enonce des 
buts de la loi. La deuxieme minorite, condulte par M. Frae
fel, concerne les dispositions regissant le salaire minimum 
et l'Age; la troisieme, emmenee par Mme Nanchen, a trait 
ä l'Age donnant droi! aux prestations et la quatrieme enfin, 
condui'te par M. Eng, propose une formulation differente 
des dispositions relatives ä I'inobservation des prescrip
tions d'ordre et a la procedure penale. Le moment venu, 
je motiverai I'avis de la commission au sujet de ces quatre 
pro positions. 
Avant de conclure, je dois encore vous informer que I'un 
des experts entendus a publiquement conteste les proces
verbaux de notre commission, dans une brochure re pan
due en Suisse alemanique. Notre president etant mis en 
cause, j'ai personnellement preside une sous-commission 
de trois membres qul a entendu les bandes d'enregistre
ment et a constate que le sens des declarations des ex
perts etalt fidellement reproduit. La commission pieniere, a 
I'unanimite, a rejete ces accusations qui son't denuees de 
tout fondement. 
En concluslon, je vous invite a entrer en matlere sur le 
projet da loi n° 75.099 concemant la prevoyance profeS
sionnelle. 
Le mandat constitutionnel qui nous est imparti, depuis la 
votation populaire du 3 decembre 1972, est imperatif. On 
peut se demander, en revanche, si le moment est bien 
choisi et si la precarite de nos finances publiques, d'une 
part, et la situation economlque actuelle, d'autre part, ne 
devraient pas nous inciter ä dlfferer le projet de loi sur le 
deuxieme piller. 
CeHe quesItion, qui se justlfie, appelle les reponses sul
vantes: s'agissant des finances pUbliques, iI n'y a pas lieu 
de craindre des charges supplementaires, la prevoyance 
professionnelle financee selon le systeme de la capitalisa
tlon etant bien moins sensible aux facteurs demographi
ques que ne I'est I'AVS geree, elle, selon un systeme de 
repartition au financemen't duquel les pouvoirs pub lies 
prennent, comme vous le savez, une part non negligeable. 
S'aglssant de la situation economique, iI y a lieu de rele
ver que la majorite des salaries est dejä au benefice d'une 
prevoyance professlonnelle bien developpee. Le regime 
provlsoire ayant ete double pour les 20 pour cent des sala
ries ne beneflciant d'aucune prevoyance professionnelle, 
par prolongation de ce dei ai de cinq ä dlx ans, on peut 
s'aHendre que les contributions dues ne depassent pas 
la capacite financiere d'entreprises viables. 
Le deuJ!:ieme piller ne doit pas devenir une extension de 
I'AVS qui postuie, dans une certaine mesure, une redistri
bution du revenu en s'inspirant d'une plus grande justice 
sociale. Le deuxieme piller, qualifie de pravoyance profes
sionnelle, se distingue de I'assurance sociale par son 

fonctionnement qu'assurent les organes professionnels 
existants. La capitalisa'tion qui est ä sa base en fait une 
veritable institution de prevoyance, qui ne peut fonction
ner, je I'admets, que s'lI n'y a pas d'erosion monataire. Le 
succes de I'operation n'es~ possible que si la croissance 
des investissements permet d'absorber I'epargne degagee 
par ce deuxieme pilier, epargne qui ne tardera pas ä 
prendre des dimensions impor'tantes. 
Sans doute peut-on qualifier le projet actuel, comme je I'ai 
dit au debut de mon expose et comme I'a recemment ex
prime le professeur Schaller, de chef-d'csuvre juridique et 
de technique actuarielle. Les annees qui s'ecouleront 
avant I'application effective du systeme doivent perme'ttre, 
ä notre sens, son adaptation dans des normes raison na
bles. Et si une situation de crise devalt en rendre I'appli
cation difficile, voire impossible, le Parlement qui s'est 
reserve ceUe competence pourrait, toujours et en tout 
temps, parer ä Ja situation et demoblliser au besoin Jes 
dispositions envisagees. Enfln, ceUe Joi contrlbuera ä 
maintenir ce qui est vltaJ dans notre pays, la paix soclale, 
I'une des conditions de notre stabilite polltlque et de la 
mellleure resistance de notre aconomie aux effets de la 
recession. Je vous invite, apres M. le president de la com
mission, ä entrer en matiere. 

Präsident: Das Wort hat 'Herr KJoterzur Begründung des 
Rückweisungsantrages und gleichzeitig als Fraktlonsspre
cher. 

Kloter: Die Frau Präsidentin hat bereits die Vorbemerkung 
gemacht, da'ss Ich Im Namen der Fraktion des Landes.. 
rings, gleichzeitig aber auch als Antragsteller des Rück
weisungs antrages spreche. 
Das Gesetz über die berufliche Vorsorge, das wir jetzt zu 
beraten haben, hat - so habe ich es erlebt - eine lange 
parlamentarische Vorphase hinter sich. Ich war 1970 in 
der Kommission dabei, als in Splez In Anwesenheit von 
Herrn Bundesrat Tschudi an einer Sitzung, die vom heuti
gen Bundesrat Furgler präsidiert wurde, ein Bericht über 
die ganze zukünftige Altersvorsorge diskutiert und gleich
zeitig der Verfassungstext des Bundesrates zur Diskussion 
gestellt wurde. Die Kommission hat damals dieser Konzep
tion, dem sogenann'ten Dreisäulenprinzip, zugestimmt. Sie 
hat diesen Aufbau als realistisch und unseren Verhältnis
sen entsprechend beurteilt und mit grossem Wohlwollen 
von der damals bevorstehenden achten AHV-Revision 
Kenntnis genommen, jener Revision, die beinahe eine Ver
doppelung der AHV-Leistungen brachte. In dieser Kommis
sion wurde zur Hauptsache über die zukünftige Gestaltung 
der zweiten Säule, also über das Anliegen, das wir jetzt zu 
beraten haben, diskutiert. In jener Diskussion bestand Ein
mütigkeit in bezug auf das Obligatorium aller Arbeitneh
mer, in bezug auf die Behandlung der Eintrittsgeneration 
und in bezug auf die Leistungen, die aufgrund der zweiten 
und der ersten Säule in Aussicht gestellt wurden und die 
die gewohnte Lebenshaltung garantieren, wie es Im Ver
fassungstext lautet. Ausserdem bestand Einmütigkeit im 
Grundsatz, und es' wurde die Absicht des Bundesrates 
positiv gewertet, dass Selbsltändigerwerbende sich freiwil
lig sollen mitversichern können. Sie haben vom Präsiden
ten unserer Kommission gehört, dass der damals zur DIs.. 
kussion gestandene Verfassungstext im Jahr 1972 vom 
Volk mit grossem Mehr angenommen worden ist, womit 
der Auftrag all Bundesrat und Parlament erteilt wurde, ein 
Gesetz zur Einführung der zweiten Säule auszuarbeiten. 
Ich habe in der damaligen Euphorie, welche die Kommis.. 
sion getragen hat, der Konzeption ebenfalls zugestimmt 
und lediglich Vorbehalte zum Weiterbestand bereits beste
hender guter F?ensi.onskassen und zur Praktikabilität des 
zukünftigen Gesetzes angebracht. Ein einziger, Herr alt 
Nationalrat Brunner, hat damals in seinem Votum aus
drücklich darauf hingewiesen, man möge ein nicht allzu
stark perfektioniertes Gesetz unterbreiten, und er hat mit 
seiner Sachkenntnis, die Ihm nicht abzusprechen Ist, auf 
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verschiedene Probleme aufmerksam gemactrt. Seither sind 
acht Jahre vergangen. Heute stehen wir gegenüber da
mals in einer wirtschaftlich veränderten Situation, und wir 
haben andere Voraussetzungen. Was seinerzeit grundsätz
lich beschlossen wurde, liegt jedoch jetzt im Gesetz vor. 
Das Gesetz wurde vor zwei Jahren dem· Parlament zugelei
tet. Die Kommission hat während fast zwei Jahren intensiv 
an .dieser Vorlage gearbeitet und hat keine Mühe ge
scheut, hinter die Problematik zu kommen. Wir haben uns 
bemüht, die ausserordentliche Komplexität dieser Materie 
für uns durchschaubar zu machen, plastisch zu gestalten. 
Ich muss nun allerdings feststellen, dass es nur wenigen 
gelungen ist, die ganze. Komplexität der Materie zu erfas
sen. Wenn gelegentlich von der Ueberforderung des Parla
ments und des Parlamentariers die Rede Ist, so Ist diese 
Bemerkung im Hinblick auf diese Gesetzesvorlage be
stimmt am Platze. 
Mein Anliegen in der Kommission hatte immer denselben 
Tenor, nämlich das Bestehende, das seriös Gewachsene, 
nicht zu gefährden. Ich empfand Unbehagen gegenüber 
einer Staffelung der Beitragsleistungen zwischen jungen 
und alten Arbeitnehmern, die eine eindeutige Benachteili
gung der alten Arbeitnehmer bringen würde. Die Kompli
ziertheit des Pools und als letztes der ausserordentlich 
hohe Kapitalisierungsgrad der vorgelegten Gesetzesvorla
ge machen mir Sorge. Anlässlich unserer letzten Kommis
sionssitzung in Zermatt, an einem herrlichen Vorsommer
tag, habe ich vor der Schlussabstimmung den Antrag ge
steilt, man möge die ganze Vorlage noch einmal zurück
weisen; man möge vor allem die Konzeption, die Funktion 
und die Wirkung des Pools sowie die Finanzierungsart und 
den Finanzierungsgrad einer erneuten Prüfung unterzie
hen. Mein Antrag ist damals mit 18 zu 2 Stimmen abge
lehnt worden. Trotz diesem Ergebnis habe ich dann letzt
lich ml't ausserordentlichem Unbehagen und Zögern den
noch zugestimmt, in der Hoffnung, dass mindestens der 
Ständerat als Zweitrat Korrekturen vornehmen könne. 
Seit dem Monat Juni bis heute habe ich mit Fachleuten 
innerhalb unserer Fraktion, aber auch mit Kreisen aus der 
Bevölkerung das ganze Problem erneut besprochen und 
stelle heu'te einen Rückweisungsantrag, weil ich meine -
und meine Fraktion mit mir -, dass wir diese Hypothek in 
der vorgelegten Form mit ihrer Unüberschaubarkeit bezüg
lich der Konsequenzen nicht so annehmen dürfen. Vor 
allem stelle ich den Rückweisungsantrag darum, weil nach 
der Aussage kompetenter Fachleute und nach der Mei
nung meiner Fraktion mit diesem Gesetz jahrelange Bemü
hungen sozial aufgeschlossener ArbeItgeber gefährdet 
werden, weil Bestehendes, gut Funktionierendes in Frage 
gestellt wird. Alle bestehenden Versicherungen beginnen 
am Tage der Inkraftsetzung dieses Gesetzes bel Null. Man 
tut so, als ob nicht ausserordentlich viel und Gutes gelei
stet worden wäre. Es ist dabei kein Trost, wenn der den 
Bemessungslohn überschiessende Teil zukünftig noch frei 
geregelt werden kann. Ich greife einige Punkte des obliga
torischen Teils mit seinen Konsequenzen heraus: 
1. Die Kosten. Der ·Präsident Ihrer Kommission hat über 
die Entwicklung der Beiträge referiert. Ich bin mit ihm 
nicht einig, wenn er zum Schluss kommt, nach Abzug des 
Basisbetrages könne man etwa halbieren. Ich gehe davon 
aus, dass In Zukunft für den Obligatorischen Teil Im Mittel 
etwa 12 bis 14 Prozent des totalen AHV-Bemessungsloh
nes für eine Rente von 40 Prozent geiei'stet werden müs
sen, die in 40 Jahren erreichbar wird. Demgegenüber ha
ben wir heute gute Kassen, die gleiche Prämienleistungen 
verlangen, aber .eine Rente von 60 Prozent erbringen und 
dieses Rentenmaximum bereits nach 35 Jahren erreichen 
lassen. Die zweite Säule ist teurer als das, was wir bis 
heute haben. 
Warum? Die zweite Säule muss teurer sein. Sie muss teu
rer sein, weil alle eventuell zu erwartenden zukünftigen 
Ausgaben und Kosten bereits vorfinanziert werden. Sie 
muss auch darum teurer sein, weil sie die Beweglichkeit 
und Flexibilität der heute bestehenden Kassen nicht be-

sitzt, nicht besitzen kann. Bei den heutigen Kassen ist 
es üblich, dass der Arbeitgeberanteil für die Rente der 
alten Generation eingesetzt wird. Das ist bel dieser neuen 
Vorlage nicht mehr möglich. Ich habe bereits auf den ho
hen Kapitalisierungsgrad hingewiesen. Auch dieser wirkt 
verteuernd. 

2. Die Vorlage bringt in Ihren . Vorschriften für das bereits 
Bestehende Grenzen, Schranken. die letztlich zu einer Ni
vellierung der bestehenden Kassen führen müssen. Es 
werden Vorschriften erlassen über die Beitragslei S'tungen, 
über die Verzinsung, über die Freizügigkeit, über die Anla
gepraxis, usw. All diese· Vorschriften kennen die bestehen
den Kassen in ihrer Beweglichkeit, nehmen damit auf die 
Ertragskraft dieser Kassen Einfluss und stellen letztlich 
ihre Eigenständigkeit in Frage. Wo· alles geregelt und alles 
vorgeschrlebeln wird, ist letztlich keine Freiheit mehr mög-
lich. . . 

3. Bis heute haben gute Kassen bei gutem Geschäftsgang 
Ihres Arbeitgebers immer wieder mit freiwilligen LeiStun
gen rechnen dürfen. Diese freiwilligen Leistungen in die 
Pensionskassen haben teilweise ausserordentliche Beträ
ge ausgemacht. Es muss in diesem Zusammenhang die 
Frage gestellt. werden,· ob die Arbeitgeber auch zukünftig 
bei einer derart starr reglementierten Altersvorsorge noch 
bereit sind, zugunSten ihrer Arbeitnehmer In gleichem 
Masse freiwillige Leistungen zu erbringen, wie das bis 
heute der Fall war. Von verschiedenster Seite musste ich 
vernehmen, dass zukünftig diese Freiwilligkeit mindestens 
in Frage gestellt werde. Die Anreize für solche freiwillige 
Leistungen werden erheblich vermindert. 
4. Der Kapitalisierungsgrad. Gute Pensionskassen, die 
nach 35 Jahren Beitragsleistung Renten. von 60 Prozent 
ausschütten, haben heute maximal einen Kapitalisierungs
grad In der Grössenordnung des Zweieinhalb- bis Dreifa
chen der versicherten Lohnsumme; Das GesetZ und die 
arithmetischen Berechnungen ergeben, dass bei der zwei
ten Säule ein Kapitalisierungsgrad als unerlässlich be
tracHtet wird, der das Vierfache der versicherten Lohn
summe beträgt. Es werden damit ungeheure Kapitalien 
gebildet. Der Begriff der Milliarde genügt nicht mehr, wir 
müssen eine neue, um das tausendfach vergrösserte Ein
heit einführen: die Billion nimmt Einzug in unseren Rat. 
Dieser Kapitalisierungsgrad ist, wie erwähnt, innerhalb un
serer Kommission sehr eingehend und kritisch dlskU'tiert 
worden. 
Die Crux dieser ganzen Vorlage nun aber ist zweifellos der 
Pool, die Auffangeinrichtung. Weil man ein Gesetz vor
schlägt, das in allen Teilen - das sei zugegeben - logisch 
konsequent, aber auch perfektionistisch ist, ist auch die 
Konzeption des Pools In gleicher Weise kompliziert. Es 
wäre denkbar, mit Pauschalzuschlägen die Aufgabe inner
halb des Pools zu erfüllen. So ist es nun aber nicht vor
gesehen, sondern es werden jährlich wieder neue Beiträge 
vom Bundesrat festgelegt, die vor allem für die kleinen und 
mittleren Kassen eine ungeheuerliche Administration be
dingen. Würde der Pool einfacher gestaltet, so wäre die 
ganze Vorlage akzeptabler. 
Ein nächster Punkt: Wir haben einen Versicherungs~Be
messungslohn in der Grössenordnung bis zu einem Ein
kommen von heute ca. Fr. 37 000.-. Alle Verdienste, die 
diesen Betrag überschiessen, können zukünftig im Ermes
sen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber geregelt wer
den. Es sind auch viele gute Kassen vorhanden, die be
reits viel höhere Lohneinkommen zu 60 Prozent versichern. 
Es stellt sich nun aber die Frage, ob bei Annahme dieses 
Gesetzes Arbeitgeber und Arbeitnehmer noch b-ereit sind, 
für den überschlessenden Teil gleiche oder noch grössere 
Leistungen zu erbringen als heute.·· Man stelle sich die 
Lage eines· 45jährigen Arbeitnehmers vor, der Fr. 50 000.
Einkommen hat. Er muss in die obligatorische zweite Säu
le, auch gemäss dem Herrn Präsidenten, für seinen Bemes
sungslohn Prämien - mit seinem Arbeitgeber zusammen -
leisten in der GrÖssenordnung. von 22 Prozent, also ganz 
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erheblich mehr gegenüber dem, was er heute leisten 
muss, beispielsweise nur 14 Prozenl Und bel dieser Mehr
belastung stellt sich die Frage für Arbeitgeber und Arbeit
nehmer, ob sie diese Zusatzleistungen noch erbringen 
können und erbringen wollen. 
Es stellt sich ein zweites Problem: Wir wissen, dass ge
mäss Gesetzesvorschlag die Beitragsleistungen Im obliga
torischen Tell, je nach Alter, gestaffelt werden. Wenn nun 
ein Junger, ein 3OJährlger, ebenfalls mit Fr. 50 000.- Ein
kommen, in die Lage kommt, seinen überschiessenden 
Tell ebenfalls versichern zu wollen, dann wird er die Frage 
stellen, wieso beim überschlessenden Tell eine lineare 
Rente zu bezahlen ist gegenüber der Praxis der gestaffel
ten BeitragSleistung beim Obligatorium. Ob er dazu bereit 
ist, Ist eine weitere Frage. 
Eine näch'ste Bemerkung: Sie haben vom Herrn Präsiden
ten gehört, wie der Pool funktionieren soll und was er für 
Aufgaben zu übernehmen hat. Die Zukunflsrenten sollen in 
einem erheblichen Tell über die Auffangeinrichtung, Ober 
den Pool, im Umlageverfahren finanziert werden. Diese 
Lösung Ist ausserordentllch bequem und es besteht die 
grosse Gefahr, dass In Zukunft diesem Pool noch weitere 
Aufgaben zugeordnet werden. Je grössere und Je mehr 
AUfgaben aber der PoolObernehmen muss, um so eher 
wird das Bestehende durch die Existenz des Pools ge
fährdel Es stellt sich die Frage, ob mit dieser Einrichtung 
des Pools, der Auffangeinrichtung, wir nicht logischerwei
se und unabwendbar der Volkspension entgegentreiben, 
und dass letztlich die· zwetle SAule nicht mehr via Dek
kungskapltalverfahren, sondern wie die AHV via Umlagever
fahren finanziert wird. 

. Diese herausgegriffenen Problemkreise - sie könn'ten mit 
walteren ergänzt werden - führen dazu, dass Ich den 
ROckwelsungsantrag stelle. Wir betrachten diese Lösung 
als ungerecht, ungerecht gegenüber Jenen, die seit Jahr
zehnten bemüht waren, Ihre Arbeitnehmer gut zu versi
chern, die ausserordentllche Leistungen erbracht haben 
und die Im Bestand Ihrer Elnrlch1ungen gefährdet sind. Ich 
anerkenne, dass die zweite SAule, wie sie vorliegt, logisch 
Ist, dass sie konsequent Ist, aber sie ist - so meine Ich -
politisch nicht möglich. 
Im Zusammenhang mit meinem RÜCkweisungsantrag aber 
noch eine ergänzende Bemerkung. Ich möchte nicht Iden
tifiziert werden mit den Anliegen, die unser ehemaliger 
Kollege Brunner stelPt. Beim Vorliegen des Gesetzestextes 
seinerzeit lag Kollege Brunner richtig. Er hat den Pool 
angegriffen und hat darauf hingewiesen, dass die ganze 
Vorlage Bestehendes gefährde. In der Zwischenzeit hat er 
unzählige Varianten vorgeschlagen und Ist nun am 
Schluss beim genauen Gegenteil. Nun operiert er mit der 
billigsten Lösung, und die billigste Lösung gemäss Kollege 
Brunner Ist nur möglich durch die Verstärkung des 
Pools, der Umlagekomponen'te, und damit Ist dieser Pool 
etabliert für alle Zelten. Zudem macht er noch VorsChläge 
JOr eine eidgenössische Kasse und gefährdet damit beste
hende Kassen total. Mit diesen Anträgen Brunners möchte 
ich nicht identlflzlert werden. 
Ich habe den Antrag gestelrt, man möge die Vorlage an 
den Bundesrat zurückweisen, er möge ein Rahmengesetz 
ausarbeiten. Das Ist nicht meine Erfindung, Unzählige Male 
habe Ich Innerhalb der Kommission die Bemerkung gehört, 
es wäre viel besser, wir hätten nicht derart perfektioniert, 
sondern das Problem mit einem Rahmengesetz gelöst. Das 
ist also nicht neu. Dieses Rahmengasetz soll das Obligato
rium, wie gehabt, vorschreiben und es soll ein Leistungs
ziel vorsehen. Hier ist gleiCh noch folgendes zu bemerken, 
und ich möchte, dass man das zur Kenntnis nimmt: Nicht 
nur ein minimales LeistungszIel, sondern auch minimale 
Beiträge sind vorzusehen, etwa In der Grössenordnung 
von fOnf und fOnf ~rozent des AHV-Bemessungslohnes. 
Der Gegenvorschlag oder der neue Vorschlag des Bun
desrates soll auch die Freizügigkeit, abgestützt auf derarti
gen Bertrigen, enthalten. Ferner soll er die BeitragsteIlung 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorsehen und 
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ebenso die paritätische Verwaltung, die bei vielen Pen
slonskassen schon heute Selbstverständlichkeit ist. Ich ha
be nicht an einen Pool gedachl Es wäre aber denkbar, 
einen Pool In einfacherer Form vorzuschlagen. Dem Bun
desrat wäre es überdies unbenommen, auch weiterhin an 
der von Ihm vorgeschlagenen grossen, gemeinsamen Kas
se festzuhalten für alle Jene, die nicht verslcherbar sind, 
und auch für alle Selbstindigerwerbenden. 
Eine Lösung gemäss diesem Vorschlag würde - das sei 
zugegeben - nach 20 Jahren nicht die gleiche Rente brin
gen, wiesle nun die zweite Säule vorschlägt Ein ausge
wiesener VersicherungsmathematIker hat errechnet, dass 
nach 20 Jahren nicht 60 Prozent Rente des Bemessungs
lohnes und der AHV, sondern lediglich etwa 50 Prozent 
erreichbar wären; dies gilt für die höheren Einkommen. 
Für die niedrigen Einkommen würde die Rente höher 
ausfallen. Berei1s nach 30 Jahren wären aber die Ren
ten für niedere und hohe Einkommen gleich hoch. 
Mir scheint, ein derartiger Vorschlag wäre sogar verfas
sungskonform, und er wäre auch für die heute NlchtverSl
cherten akzeptabel. Er hätte auch den grossen Vorteil, 
Bestehendes zu erhalten und nicht zu gefährden. 
Aus den genannten und aus weiteren, nicht genannten 
Gründen beantragen wir Ihnen ROckwelsung der Vorlage 
an den Bundesrat Wir meinen, es set besser, Jetzt diesen 
Schritt zu tun, als nochmals zwei Jahre ~u versäumen, mit 
der Gewissheit, dass gegen das Jetzt von uns diskutierte 
Gesetz das Referendum ergriffen wird, wobei mit grösster 

. Wahrscheinlichkeit damit gerechnet werden müsste, dass 
dieses Gesetz vor dem Souverän keinen Bestand hätte. 

Prilldent: DaS Wort hat Herr Ammann-Bem, der ebenfalls 
einen Antrag auf Rückweisung stelll 

Ammann-Bem: Vorerst muss Ich mich entschuldigen, dass 
Sie meinen Antnig noch nicht ausgeteilt erhalten haben; 
die Schuld liegt bei mir, Ich habe Ihn zu spät der Kanzlei 
abgegeben. Sie werden Ihn aber sicher noch Im Verlaufe 
meines Votums erhalten. 
GegenÜber der obligatorischen, berufilchen Vorsorge bin 
Ich positiv elngestell't. Ueber 30 Jahre erfolgreiche Reali
sation dieser Fragen In den eigenen Betrieben bezeugen 
diese Haltung. Gerade aus dieser Stellung heraus muss 
Ich aber sehr kritische. Vorbehalte In bezug auf die Inte
grierung der bestehenden VorsorgeeinrIchtungen In die 
geplante neue Berufsvorsorge anbringen. 
Mit der Annahme des VerfassungsartikelS hat das Volk 
den klaren Willen bekundet, die berufliche Vorsorge über 
die AHV hinaus durch ein Obligatorium auf die gesamte 
aktive Bevölkerung auszudehnen. Dabei sollten die beste
henden Vorsorgeeinrichtungen mindestens auf ein einheit
liches Leistungsziel ausgebaut werden und In das neue 
System voll integriert sein. Die Botschaft äussert sich 
hierzu mit absoluter Klarhell Ziffer 413.11 beginnt mit dem 
eindeutigen Satz: -Von efStrangiger Bedeutung ist die Fra
ge, welches die Konsequenzen der neuen Gesetzgebung 
über die berufliche Vorsorge für die e'twa anderthalb Mil
lionen Destinatäre der bereits bestehenden VorsorgeeIn
richtungen sind." Es bestehen heute ca. 18000 solche 
private und öffentHche Einrichtungen, die heute rund 1,6 
Millionen Menschen betreuen und gesamthaft über 60 Mil
liarden Franken Vermögen für diese berUfliche Vorsorge 
bereitgestellt haben. Auf rech1 komplizierte Welse will und 
kann die Vorlage das erste Ziel, das Obligatorium, errei
chen. Das zweite Ziel, die Integration der bestehenden 
VorsorgeeinrIchtungen, übergeht die Vorlage leider fast 
vollständig. LedigliCh höchst indirekt wird In Artikel 92 
festgehal'ten, dass die erworbenen Rechte der bereits frü
her versiCherten Personen durch erhöhte Leistungen oder 
verminderte Beiträge berücksichtigt werden können. 
Anderseits geht aus der Botschaft aus Ziffer 413.12 hervor, 
dass dies nur Im gegenseitigen Einverständnis jedes ein
zelnen Versicherten mit seiner Vorsorgeeinrichtung mög
lich Ist. Ausser dieser Indirekten Möglichkeit besteht abso-
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lut keine Verbindung zwischen dem neuen Projekt und 
den 18000 bestehenden Vorsorgeeinrichtungen. Dass dem 
so ist, geht aus der Tatsache hervor, dass die vorgeschla
gene obligatorische Berufsvorsorge vom ersten Tag ihrer 
Inkraftsetzung an funktioniert, ganz unabhängig davon, ob 
für denselben Zweck in den bestehenden Einrichtungen 
heU'te über 60 Milliarden Franken bereits vorhanden sind 
oder ob hierfür kein einziger Franken vorhanden wäre. 
Der Gerechtigkeit halber stelle ich hier fest, dass das vor
geschlagene Gesetz die Integration der bestehenden Vor
sorgeeinrichtungen nicht direkt verhindert. Leider begün
stigt es diese Integration auch in keiner Art und Welse, 
ganz im Gegemeil, es schafft so komplizierte Verhältnisse, 
dass es wegen des zusätzlichen Aufwandes eine Integra
tion praktisch verunmöglicht oder in einem Ausmass er
schwert, dass nur ein kleiner Teil der 60 Milliarden Fran
ken für den Ausbau des obligatorischen Teiles der zweiten 
Säule Verwendung finden wird. Wohl sieht die Vorlage 
anerkannte, selbständige Kassen vor, welche einen Teil 
der obligatorischen beruflichen Vorsorge vollziehen kön
nen. Praktisch hat eine solche Kasse jedoch ledigliCh die 
Freizügigkeitsleistungen und die Risikozuschläge anzule
gen und zu verwalten; sie hat darüber hinaus einen vom 
Bundesrat festgelegten KapitalZins zu erarbeiten und trägt 
hiefür die volle Verantwortung. Daneben verbleibt dieser 
paritätischen .Verwaltung nicht der geringste Ermessens
spielraum. Das letzte Detail und Formular wird von der 
zentralen Verwaltung zwingend vorgeschrieben werden 
müssen. In äusserst knapper Zelt muss nach dem Verfas
sungstext von jeder zukünftig anerkannten Kasse, von Null 
ausgehend, das volle Leistungsziel über eine Stiftung für 
den gesamtschweizerischen Lastenausgleich erreicht wer
den. 
Hier stellt sich nun die Frage, wie die bestehenden Vor
sorgeeinrichtungen in diese sehr hochgesteckte Zielset
zung realistisch und praktisch eingebaut werden könnten. 
Auf knapp dreiviertel Selten findet man in der Botschaft 
stichwortartig aufgezählt einige Hinweise, mehr nicht. 
Auch Rückfragen auf dem Departement haben ergeben, . 
dass man sich zu dieser Frage bisher den Kopf nicht allzu 
sehr zerbrochen hat. 
Betrachten wir die MögliChkeiten und ihre Konsequenzen, 
welche sich anbieten: Die einfachste Möglichkeit stellt die 
Umwandlung der erworbenen Rechte in prämienfreie Frei
zügigkeitspolicen dar. Darüber freuen sich ganz besonders 
die Versicherungsgesellschaften. Die bestehenden Kassen 
!<önnen die erworbenen Rechte auch selbst als prämien
freie Versicherung weiterführen, allerdings mit dem nicht 
zu unterschätzenden Nachteil, dass der bisherige Verwal
tungsaufwand für mindestens 60 Jahre praktisch im bishe
rigen Umfang weiterbestehen bleibt, neben dem zusä'tzli
chen Aufwand für das Obligatorium. 
Die Konsequenzen dieser relativ einfachen Lösung beste
hen darin, dass die Vermögen all dieser Kassen aus
schliessllch für zusätzliche Leistungen über das Obligato
rium hinaus Verwendung finden. Bis zu einem gewissen 
Grad mag dies in den allerersten Jahren sinnvoll sein; bei 
Kassen mit einigermassen guten bisherigen Leistungen 
geraten wir dabei aber bereits in den Bereich der Ueber
versicherung. Diese Kassen müssen unbedingt versuchen, 
die Lösung über verminderte Bei'träge zu finden. Dies stellt 
jedoch versicherungsmathematisch ausserordentllch auf
wendige und komplizierte Aufgaben, welche nur über indi
viduelle Berechnungen für jeden einzelnen Versicherten 
zu lösen sein werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
die Beiträge an den Pool unbekannt sind und sich von 
Jahr zu Jahr ändern können. Diese individuelle Berech
nung ist jedoch keine einmalige Aufgabe, da eine solche 
Einrichtung ja in jedem Moment wissen muss, auf welche 
Freizügigkeitsleistungen (im Falle eines Austrittes) oder 
zusätzliche Leistungen (im Falle einer Pensionierung) die 
verbleibenden erworbenen Rechte noch Anrecht geben. 
Fest steht, dass keine einzige der bestehenden Einrichtun
gen in ihrem biSherigen Aufbau weitergeführt werden 
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kann. Abänderungen mit Beitragsverminderungen und! 
oder Leistungsverbesserungen können Jedoch nur von den 
anerkannten Pensionsverslcherunsexperten gemacht wer
den. Mit den relativ wenigen Spezialisten ist diese Aufga
be in nützlicner Frist nicht zu lösen. 
Das Gesetz gestattet, dass dem Versicherten gegenÜber 
nur eine einzige Kasse auftritt, welche neben den freiwilli
gen zusätzlichen Leistungen auch das Obligatorium ab
deckt. In der Administration müssen jedoch unter allen 
Umständen zwei vollständig getrennte Kassen, inklusive 
getrennte Vermögensausweise, geführt werden. Für die 
Kassen bedeutet dies gegenüber der helitlgen Situation 
eine glatte Verdoppelung des Aufwandes. Dazu kommt je
doch die neue zentrale Verwaltung, welche in ihrem Aus
mass mindestens der heutigen AHV-Verwaltung entspre
chen wird. Daher müssen wir uns bewusst sein, dass wir 
mit dieser Vorlage effektiv eine vierte Säule schaffen, oder 
- wenn Sie so wollen - eine Säule 2a und 2b. 
Diese beängstigenden Aussichten werden dazu führen, 
dass von der Prämien reduktion nur wenig Gebrauch ge
macht wird, womit der grösste Teil der 60 Milliarden Fran
ken ausschliesslich für Leistungen über das Obligatorium 
hinaus verwendet wird. Viele Kassen werden resigniert 
das ganze bisherige Vorsorgebündel samt dem Obligato
rium an eine Versicherungsgesellschaft weitergeben. Da
bei geht wertvolle paritätische Mitverantwortung in den 
Betrieben verloren. 
Ist es politisch zweckmässig, wenn von allem Anfang an in 
der beruflichen Vorsorge trotz dem Obligatorium in den 
Leistungen so grosse Unterschiede bestehen? Können wir 
uns gerade jetzt volkswirtschaftlich in der Uebergangszeit 
ein so massives Ueberbleten des gesetzten LeiS'tungszie
les wirklich erlauben? Vielleicht denken wir auch noch 
etwas an die internationale Konkurrenzfähigkeit unserer 
WIrtschaftI 
Aus diesen Gründen könnte ich diesem Gesetz in seiner 
heutigen Form nicht zustimmen, bis bessere und rationel
lere Integrationsmöglichkeiten aufgezeigt und durch ge
setzliche Bestimmungen erleichtert werden. Wir müssen 
genau wissen, was in bezug auf die Integration der beste
henden Kassen versicherungsmathematisch und admini
strativ, sowohl für die Uebergangszeit wie für die Zeit nach 
der Einführung, auf uns zukommt. Ich habe deshalb einen 
Antrag auf Rückweisung an den Bundesrat eingereicht, 
damit diese Fragen besser abgeklärt und rationellere Lö
sungsmöglichkeiten geprüft werden können. 
Ich bitte Sie, meinen Antrag zu unterstützen. Es geht nicht 
gegen das Gesetz an sich, sondem um mögliche und not
wendige Verbesserungen der Vorlage, welche erS't reali
siert werden können, wenn die Integrationsmassnahmen 
einigermassen im Detail bekannt sind. 

TroUmann: Die geltenden Verfassungsbestimmungen ver
langen für alle Menschen eine ausreichende Alters-, Hin
terlassenen- und Invalidenvorsorge, wobei die Renten der 
eidgenössischen Versicherung, also AHV und IV, den Exi
stenzbedarf angemessen decken sollen. Ergänzend zu die
ser Basisversicherung hat der Bund im Rahmen der beruf
lichen Vorsorge Massnahmen zu treffen, um den Betagten, 
Hinterlassenen und Invaliden zusammen mit den Leistun
gen der eidgenössischen Versicherung die Fortsetzung 
der gewohnten Lebenshaltung In angemessener Weise zu 
ermögliChen. Neben der eidgenössischen Versicherung 
und der beruflichen Vorsorge ist in dritter. Linie auch die 
Selbstvorsorge In Artikel 34quater der Bundesverfassung 
genannt. Die Bundesgesetzgebung hat daher auch den 
Selbständigerwerbenden, also den frei.en Berufen und den 
Angehörigen von Handel, Gewerbe und Landwirtschaft, die 
Möglichkeit zu einer ausreichenden Altersvorsorge zu si
chern. Im Bereiche der Selbstvorsorge sind daher für die 
steuerliche Begünstigung der Altersvorsorge die gleichen 
Voraussetzungen zu schaffen, die bei der beruflichen Vor
sorge über die Steuerbefreiung der Beitragsleistungen vor
gesehen sind. Es geht auch hier um die Verwirklichung 
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der gleichen Rente für alle Einwohner der Schweiz, wobei 
selbstverständlich parallel zu diesen Rechten auch die 
gleichen Pflichten übernommen werden müssen. Dabei Ist 
letztlich auch noch darauf zu achten, dass diese· Rechte 
und Pflichten nicht einseitig gehandhabt, sondern im ge
genseitigen Wechselspiel allgemein gültig sind. 
Ein neues Gesetz wird nach dem Prinzip der ausgleichen
den Gerechtigkeit geschaffen, und der einzelne Bürger ist 
leicht geneigt, für sich nur die Vorteile" oder die Nachteile 
l:U sehen. Uebersehen oder vergessen wird dabei nur zu 
gerne die Tatsache, dass jedes Gesetz mit der bestehen
den Ordnung konfrontiert wird und unvermeidlich Aende
rungen an dieser ReChtsordnung zur Folge hat. Würde 
diese Konsequenz fehlen, wäre nämlich das neue Gesetz 
oder im vorliegenden Fall die neue Regelung der berufli-" 
chen Altersvorsorge überflüssig, da die bestehende Ord
nung den Anforderungen des modernen Rechts- oder So
zialstaates genügen würde. Diese Ansicht ist jedoch bei 
einer Würdigung der wirklichen Verhältnisse nicht ge
rech1fertigt, und die geltende Regelung der Alters-, Hinter
lassenen- und Invalidenvorsorge ist im Sinne der Verfas
sungsvorschriften zu vervollständigen. Die heute geltenden 
Verfassungsnormen für die umfassende Alters-, Invaliden
und Hinterlassenenvorsorge wurden bekanntlich ausgelöst 
durch die AHV-Volksinitiativen. Eine erste derartige Initia
tive stammte in den Jahren 1966/1967 vom Christlichnatio
nalen Gewerkschaftsbund der Schweiz; weitere Initiativen 
folgten, wobei seitens der PdA die Volkspension, seitens 
der SP ein wirkungsvoller Ausbau und seitens der bürger
lichen Parteien die FortfÜhrung der gewohnten Lebenshal
tung für alle Rentenbezüger nach dem Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben gefordert wurde. 
Zu gerne hatten wohl beim damaligen Wettstreit um den 
notwendigen Ausbau der Altersvorsorge die Vertreter des 
Gewerbes· die VOlkspension unterstützt. Da jedoch der Ab
sender dieses VorSChlages - die PdA - nicht mit den übri
gen Vorstellungen und Zielen des Gewerbe-Verbandes 
konform Ist oder harmonisiert, wurde 1972 den neuen Ver
fassungsgrundlagen auch seitens des Gewerbes zuge
stimmt. Das Bundesgesetz über die berufliche Altersvor
sorge (BVG) kann Jedoch nur mit den Beiträgen der Versi
cherten, also der Erwerbstätigen, die FortfÜhrung der ge
wohnten Lebenshaltung beim alters- oder invaliditätsbe
dingten Ausscheiden aus dem Erwerbsleben sichern. Da
her ist es selbstverständlich, dass zur Art der Finanzierung 
und der Höhe der Beiträge unterschiedliche Auffassungen 
diskutiert wurden. Der äusserst streitbare frühere Ratskol
lege Dr. Brunner-Zug hat denn auch mit viel Papier und 
entspreChenden finanziellen Mitteln versucht, die Finanzie
rungsbasis des BVG zu· erschüttern. Seinem Wesen und· 
seiner Art folgend, hat Di. Brunner jedoch, ohne die frühe
ren Vorschläge zu widerrufen, Immer wieder neue Varian
ten oder Modelle der beruflichen Attersvorsorge entwik
kelt. Statt der von Dr. Brunner offerierten Alternativlösung 
zum BVG liegt daher ein Wirrwarr sich widersprechender 
Meinungen und ein undurchdringliches Dickicht irrealer 
VorsChläge vor, die mit der unhaltbaren Attacke auf die 
Protokollführung durch die Beamten des "Bundesamtes für 
SOZialversicherung geendet haben. Es muss in der Tat 
schlecht um die Argumente von Dr. Brunner stehen, wenn 
derart unhaltbare Angriffe als letztes Mittel angewendet 
werden. Anderseits haben diese VorsChläge auf den Ent
wurf zum BVG die Kommission, den Departementsvorsteher 
und das Bundesamt gezwungen, die Höhe der notwendigen 
Beiträge, die Art der Finanzierung, einerseits das Kapital
deckungsverfahren, anderseits das Ausgabe-Umlageverfah
ren und das Rentenwert-Umlageverfahren nochmals zu prü
fen. Dabei hat sich bestätigt - dies ist auch in einer Zeit
schrift des Zentralverbandes Schweizerischer Arbeitgeber
organisationen und des Vorortes des Handels- und Indu
strievereins enthalten -, dass es im Auf und Ab der Wlrt
schaftsentwicklung längerfristig nicht ein billigeres und ein 
teureres Finanzierungsverfahren gibt. Alle Mittel, die Lei
stungen der Alters-, Hinterlassen.en- und Invalidenvorsorge 

auslösen, müssen einmal bezahlt sein. Beim Kapitaldek
kungsverfahren werden diese Mittel von den späteren Ren
tenbezügern selber beigebracht, wobei die KapitalverzIn
sung einen wesentlichen Teil darstellt, während beim Umla
geverfahren die kommenden Generationen die ausbezahl
ten Renten mit höheren Beiträgen nachfinanzieren müssen. 
Bei der Ermittlung des GesamtaUfwandes für die soziale 
Sicherheit, also von AHV/IV, des BVG, der Kranken- und 
Unfallversicherung, Militärverslcherung " und Erwerbs
ersatzordnung, lässt es 'sIch auch trefflich mit ansteigen
den oder untragbaren lohnprozen'tualen Beiträgen argu
mentieren. Getreu der Devise: «Es bleibt immer etwas 
hängen», kann so gut gegen die soziale Sicherheit zu Fel
de gezogen werden. Es Ist Jedoch darauf hinzuweisen, 
dass beispielsweise beim Aufwand von 30 oder sogar et
was mehr Prozent lohnabhängiger Beiträge die Gesamt
summe sowohl die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer
beiträge enthält, einschliesslich der Amelie, die auf die 
Verzinsung des AHV-Fonds, der rund 60 Milliarden Fran
ken Kapitalvermögen derPensionskassen sowie der Re
serven der Krankenkassen und der Unfallversicherung ent
fallen. Bei einer sauberen Argumentation wären daher die 
anteilsmässig über die Zinsen finanzierten RentenleIstun
gen auszuklammern. So dargestellt, würden die immer 
wieder hörbaren Schreckschüsse der hohen lohnprozen
tualen Beiträge ihre Wirkung verlieren. Auch müssten die 
heute üblichen KopfbeJlträge in der Krankenversicherung 
umgerechnet werden. Krankenkassenbeiträge von bei
spielsweise 2000 Franken im Jahr für eine Familie ergeben 
bei einem Einkommen von 30000 Franken rund 7 Prozent, 
während dies bei einem Einkommen von 100 000 Franken 
lediglich 2 Prozent sind. Diese Tatsache wird aber gerne 
vergessen, wenn gegen die lOhnabhängigen Beiträge argu
mentiert wird. 

Richtig ist, dass die berufliche Altersvorsorge nur einen 
bestimmten Teil der Einkommen für versicherbar oder ver
SiCherungspflichtig erklärt. Mit der Höhe des Maximal
be'trages der einfachen Altersrente als nicht versicherba
ren Teil des Lohnes und der Beschränkung des maximal 
versicherungspflichtigen Lohnes auf den gleichen Betrag, 
der bei der Höchstrente der AHV berücksichtigt wird, 
konnte eine glückliche Kombination von AHV und BVG 
gefunden werden. Diese Kombination garantiert unter den 

" heutigen Verhältnissen und der vollen Wirksamkeit des 
BVG nach 20 Jahren den alleinstehenden Rentnern ein 
Ersa'tzeinkommen nach dem Ausscheiden aus dem Er
werbsleben von 60 Prozent des vorherigen Einkommens. 

Für ein Ehepaar beträgt dieses Ersatzeinkommen dank 
der AHV-Ehepaarsrente etwa 75 Prozent. Damit sollte die 
Fortführung der geWOhnten Lebenshaltung gemäss Verfas
sungsvorschrift gesichert sein. Allerdings kann auch treff
lich mit Prozentwerten gefochten werden, und es wird 
behauptet, eine Versicherung, die beim Vollausbau aus 
AHV und BVG für ein Ehepaar mit 20000 Franken Jahres
einkommen eine Rente von 80 Prozent sichere, sei zu 
hoch. Wer aber so argumentiert, sollte zuerst mit einem 
Monatseinkommen von 1500 Franken ein Jahr lang leben 
und alle Bedürfnisse, einschliesslich der Wohnungsmiete, 
bezahlen. 

Ziel aller verantwortungsvollen Bürgerinnen und Bürger 
muss es daher sein, den Schwachen und vom Leben be
nachteiligten Mitmenschen eine minimale Lebensbasis zu 
sichern, damit Not und Elend abgewendet werden können. 

Das Bundesgesetz über die berufliche Altersvorsorge 
(BVG) legt oen Weg frei, damit die heutigen Lücken in 
einer ausreichenden Altersvorsorge geSChlossen werden 
können. Damit werden auch die vorhandenen Unterschie
de, die einerseits zur ausgebauten Alterssicherung beim 
öffentlichen Personal oder der Privatwirtschaft mit Pen
sionskassen, denen das BVG keine Mehrbelastungen 
bringt. und jenen 20 Prozent der Mitbürger behoben, die 
noch keiner beruflichen Altersvorsorge teilhaftig sind. "Da
zwischen sind aber auch noch viele Mitbürger zu finden, 
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für die wohl ein Anfang für die Altersvorsorge besteht oder 
deren Vorsorgeeinrichtung nahe bei den vom BVG gefor
derten Minimalleistungen liegen. Daher sind die Anträge 
auf Rückweisung der Vorlage abzulehnen. 
Die CVP, für die Ich spreche, bean'tragt Ihnen, auf das 
Bundesgesetz über die berufliche Altersvorsorge einzutre
ten und demselben nach der erfolgten Detailberatung in 
der Gesamtabstimmung zur Annahme zu verhelfen. 

M. Thevoz: Nous n'avons pas ä nous demander si la mise 
sur pied d'un projet de loi sur la prevoyance profe'ssion
nelle etait opportune ou non. En effet le peuple, en adojr. 
tant le 3 decembre 1972 I'article 34quater de la consUtu
tion prevoyant I'edification de la securite sociale sur trois 
piliers, ä savoir l'assurance-vielIIesse et survivants, la pre
voyance professionnelle et la prevoyance .individuelle, a 
don ne un mandat imperatif ä I'autorite federale. 
Le prajet qui nou's est soumis et qui a ete longuement 
elabore par les services du Departement de I'interieur, 
vise en gros les buts suivants: 
- Obliger les employeurs ä assurer leur personnel aupres 
d'une institution de prevoyance d'entreprise, d'administra
tion ou d'assoclation et ä prendre en charge au moins la 
moitle des cotlsations; 
- Fixer les exlgence's minimales auxquelles ces instItu
tions doivent satisfaire; 
- Veiller ä ce que la possibilite soit donnee ä tout em
ployeur d'assurer san personnel; 
- Creer ä cet effet une caisse federale ä I'intention de 
ceux qui ne pourraient s'affilier ä une caisse privee. 
Le projet donne egalement aux independants la pOs'sibilite 
de s'assurer facultativement ä des condltlons equlvalentes. 
11 est bon de rappeier qu'iJ existe en Sulsse 17 000 caisses 
diverses assurant au total 1 500000 personnes. Une Impor
tante lacune subslste neanmoins dans ce domalne pui9-
que 20 pour cent des salarles ne sont pas encore assures 
11 convient egalement de relever que nombre d'assures 
sont affilies ä des caisses qui sont peu developpees et 
que seule une partie des caisse's allouent des prestatlons 
jugees suffisante~. 11 faut egalement EItre consclent du fait 
que ce deuxleme pilier vise ä assurer aux personnes 
ägee's, aux survlvants et aux Invalides le malntlen, d'une 
manlere approprlee, de leur niveau de vle anterieur. 
Le projet . de loi qul nous est soumis contlent un certaln 
nombre de dispositions obligatoires et fixe des prestations 
minima, la posslbillte etant laissee . aux caisses de prevoir 
de's prestations superleures. 11 vise a assurer I'equlvalence 
individuelle entre prestation et contre-prestation, ä la dlf
ference de I'AVS, ou le principe de la solidarite domine. 
Contralrement ä I'AVS egalement, qul repose sur le sys
teme de la repartition, I'assurance professionnelle est fon
dee sur le systeme de la capitaHsation, ce qul ~aisse augu
rer une accumul'atlon enorme de capitaux. Enfin, iI faut 
relever que la Confederatlon ne 'sera pas appelee ä finan
cer directement le deuxieme pilier. 
Certes, cette 101 em d'une extrElme complexite et le pro
fane ne peut aborder qu'avec prudence I'etude de ce mo
nument leglslatlf. Le groupe liberal et evangelique est ce
pendant d'avls qu'iJ importait d'aller de I'avant et c'est la 
raison pour laquelle iJ votera I'entree en matiere. Sa prise 
de position decoule des constatations suivantes. 
11 affirme qu'iJ ne sauralt EItre questlon de developper I'as
surance-viellle'sse - assurance de base - au-delä de cer
talnes limites. Une place, des ressources et des possiblli
tes sufflsantes doivent EItre laissees aux assurance's 
creees dans le cadre des associations professionnelles et 
des professions Independantes. Une place dolt egalement 
EItre laissee ä la prevoyance prlvee. 11 ·importe donc, dans 
cette optlque, de developper les deuxieme et troisiame 
plliers si I'on veut eviter I'hypertrophle de notre assurance 
d'Etat, I'AVS. 
Cette lai assure, on nous I'a affirme avec toute la clarte 
desirable, le maintien des calsses de retraite d'entreprise et 
les divers fonds de prevoyance, alnsi que le maintien des 
calsses de retraite populaires officielles qui existent dans 

de nombreux cantons, notamment dans le canton de 
Vaud. 11 s'agit donc d'une assurance ä I'applicatlon tr9's 
sou pie. 
En parcourant le message qui nous est soumis et la volu
mineuse documentatlon dont ont dispose les membres de 
la commisslon, on constate une foiS de plus que I'agrlcul
ture constltue im cas ä part dans le domalne economlque 
comme dans le domaine de I'assurance. Cela n'est guere 
etonnant pour· qui est consclent de I'!nflnie variete des 
situations et des conditions d'exploitatlon qui caracteri
sent I'agrlculture. MElme 'si la solidarlte et I'entraide dans 
le cadre de la familie paysanne sont demeurees dans la 
regle des realltes vivantes, et cela notamment entre les 
generations - je rappelle qu'on garde volontlers des 
grands-parents ä la malson ou dans le .. Stöckli", ou ils f1-
nis'sent paisiblement leurs jours - iJ n'en demeure pas 
molns que la securlte soclale joue un röle conslderable 
dans I'agrlculture. Elle em mElme indlspen'sable si on veut 
assurer une releve normale, et ä cet egard, I'assurance
vleillesse a constltue un important progres, ä la fols sur le 
plan economique et sur le plan psychologique. C'est pour
quol 11 importe de completer I'as'surance federale par une 
veritable charte soclale agricole, dont la mise sur pied 
demande'ra encore beau coup de temps. 
Je vous rappelle que notre collegue, M. le conselller natio
nal Junod, adepose en sontemps un postulat visant ä la 
mise sur pied de cette charte sociale agricole. En' atten
dant sa .realisation, la loi creant le deuxieme pilier, pour 
autant qu'elle soit appllquee avec 'souplesse, paraTt cons
tituer pour les Independants une solution ·acceptable. 
Je rappelle que ~a constitution du troisieme pilier, s'ap
puyant sur I'epargne individuelle, suppose I'existence d'un 
revenu sufflsant. Or chacun sait qu'lI est difficile pour la 
majorite des exploitants agricoles de realiser ce postulat, 
ä savoir la constitution d'un capital suffisant pour etre ä 
I'abrl du besoin materiel. La posslbllite de s'affllier ä une 
caisse de retraite con'stltue donc pour les agriculteurs un 
progres appreciable qul leur evitera de recourir ä la solu
tion souvent nefaste qul consiste ä vendre un lopin de 
terre pour se procurer une certalne aisance. Au sens le 
plus large du terme, la mise sur pied du deuxleme piiier 
represente donc une mesure sociale qui contribuera au 
maintien et au renforcement du patrimoine famllial paysan. 
Au sein de la commisslon, un large consensus s'est dega
ge au cours de ses longues deliberations. 11 a eu pour 
resultat que les propositions mlnorltaires sont rares en 
regard du nombre eleve des modifications apportees au 
texte du projet. 
11 n'en demeure pas moins que de tres vives critiques ont 
ete emlses ä I'encontre de ce projet de loi, critiques dont 
se so nt fait I'echo ceux de nos collegues qui vlennent de 
proposer son renvoi au Conseil federal. Les auteurs de 
ces critiques souhaitent que cette toi se borne a tracer un 
cad.re general et ne contlenne que les dispositions essen
tielles. Ce pendant, I'audition de tres nombreux experts et 
'dont certains, en particulier M. Barde, secretaire' general 
de la Federation romande des syndlcats patronaux, sont 
tras proches des milieux qui crltiquent le plus violemment 
ce prolet de 101, n'a faitapparaTtre ä aucun moment des 
critiques aussl fondamentales que celles qui sont aujour
d'hui formulees ä son encontre par certalns parle
mentaires ou groupements patronaux. 
Ce projet de 101 ne merlte ni un exces de louanges, ni 
d'Eltre jete ä la corbeille ä papier. 11 merite d'autant moins 
ce 'second sort que, taut au long de nos deHberations, tant 
M. Hürlimann, conseiller federal, que ses collabor'3.teurs 
dlrects ont fait un effort tres considerable d'information 
et d'älabor-aMon en vue da nous soumettre un proiet de loi 
qul me rite d'Eltre etudle avec conscience et efficacite. 
Nous sommes conscients du falt que ce texte de loi n'est 
pas parfait, mai's qu'iJ est perfectible. 
Le groupe liberal et evangelique ne se declare pas 
moins en faveur de I'entree en matiere et vous prie de 
vous determlner dans le mElme sens. 
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Zehnder: Die sozialdemokratische Fraktion Ist fOr Eintre
ten auf die Gesetzesvorlage Ober die berufliche Vorsorge. 
Sie ist davon überzeugt, dass trotz veränderten wirttschaft
lichen Verhältnissen - oder erst recht - In einer Zeit der 
Arbeitslosigkeit die rasche und genügende finanzielle SI
ehersteIlung des «dritten Lebens .. staats-, so:dal- und wlrt
schaftspoUtisch nicht nur erwün'scht, sondern dringend 
notwendig ist Die künftigen RentnergeneratIonen, die die 
Krisen- und Kriegsjahre mIterlebt haben, sowie die Teue
rung und schlechten Löhne hinnehmen mussten, sollen 
endlich beruhigt In die Zukunft blicken dOrfen. insbeson
dere müssen alle Arbeitnehmer, die zu jenen 20 Prozent 
oder rund 400 000 Versicherbaren gehören, die heute noch 
ohne zweite Säule sind, einen An'spruch auf den ergänzen
den Schutz Im Alter bel Tod oder Invalidität erhalten. Ge
rade dieser Bevölkerungstell In unserem Lande Ist es näm
lich, der Immer noch über das Pensionsalter hinaus In 
Ergänzung zur AHV auf ein Arbeitseinkommen angewiesen 
Ist, aber jetzt von der Rezession betroffen wird. Die sozIal
demokratische Fraktion Ist der Meinung, dass dieses Ge
setz, das den klaren Verfassungsauftrag nach Artikel 
34quater zu erfüllen hat, ohne Verzögerung, so rasch als 
nur' möglich, In Kraft gesetzt werden muss. Wir wollen, 
dass endlich dem Willen des Volkes, wie er tn der Abstim
mung de's Jahres 1972 klar und eindrücklich zum Durch
bruch gekommen Ist, nachgelebt und verhindert wird, dass 
weitere Jahrgänge von Arbeitnehmern nur Infolge Ver
schleppung nicht mehr an diesem Sozialwerk teilhaben 
können. Sie tut es, weil sie weiss, dass die Altersvorsorge
Bedürfnisse der verschiedenen Bevölkerungskreise unter
schiedlich gelagert sind und die zweite Säule dem Rech
nung trägt. Die SP-Fraktlon steht voll und ganz zur Kon
zeption dieser Vorlage, weU sie welss, dass inl unserem 
Lande auf Gewachsenes Rücksicht genommen werden 
muss, dies Insbesondere dann, wenn Werke wie die be
trieblichen PenslonskaSsen auf Drängen der Arbeitnehmer 
In bester, Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern aufgebaut 
worden sind. Damit sei zu Kollege Kloter gesagt, dass die 
Leistungen der bestehenden Einrichtungen voll und ganz 
anerkannt werden. Das helsst aber nicht, dass diese sich 
auf ihren Lorbeeren ausruhen müssen. Im Gegenteil, sie 
sollen mithelfen, dass alle den Schutz solcher EinriChtungen 
geniessen können. 
Unsere Zustimmung geSChieht auch Im Bekenntnis zur er
sten Säule,' zur staatlichen AHV und IV ais stärkstem Pfei
ler Im SChutzsystem der Alters-, Hinterlassenen- und Invali
denvorsorge, und Im Willen, dieses grösste SozIalwerk zu 
erhalten und weiter auszubauen. Gegen Angriffe, wie sie 
jetzt mit dem Referendum zur 9. AHV-RevlSllon zum Aus
druck kommen, wehren wir uns mit allen Mitteln. Die so
zialdemokratische Fraktion unterstützt den Eintretensan
trag im Wissen darum, das's diese Vorlage ein reines Kom
promisswerk darstellt, das wohl niemand, auch uns nicht, 
voll befriedigen kann. Sie tut as eben 4m' Bewusstsein, 
dass hier nicht etwas EndgOltlges, für die Ewigkeit ge
schaffen wird, sondern etwaS, das sehr bald die ersten 
Revisionen über sich ergehen lassen muss. Unsere AHVI 
IV, überhaupt unsere Sozialwerke, sind ja auch nicht Im 
ersten Wurf gelungen. 
Das Leistungsziel, das mit dem BVG erreicht werden soll, 
kann bestimmt nicht al's überrIssen bezeichnet werden. 
Ein Ersatzeinkommen von 60 Prozent fOr einen Alleinste
henden im Alter oder bei Invalidität bedeutet Immer noch 
für viele eline erhebHche Einschränkung Ihrer bisherigen 
Lebensweise. Für unterste Einkommensbezüger kann es 
sich sogar um eine ausgesprochene Hirte und Unzumut
barkelt handeln. Die Sozialdemokraten bedauern deshalb, 
das's auf Antrag der Kommissionsmehrheit durch Strei
chung von Artikel 9 Absatz 2 dem Bundesrat die Möglich
keit entzogen werden soll, den schwächsten Gliedern In 
unserer Arbeitswelt zu einer etwas höheren Rente zu ver
helfen. Diesen Leistungsausbau werden wir später anstre
ben, da wir darin auch einiggehen mit internationalen Nor
men, die eine 6O-%-Renteals absolute MInimalleistung 
bezeichnen. Die Schutzwirkung nach oben mu'ss ebenfalls 

als eher bescheiden bezeiChnet werden, Indem, jeder, der 
über einen Bruttoverdienst von melu' als Fr. 3000.- ~m. Mo
nat verfügt, bereits nicht mehr den vollen BVG-Schutz zu
gesprochen erhält Eine beachtliche Zahl Berufsarbeiter 
und Angestellte können damit nicht voll an dar beruflichen 
Vorsorge teilhaben. Wir gehen vorläufig davon aus, dass 
die nötige Korrektur weiterhin und noch vermehrt im frei
willigen Tell der zweiten Säule erfolgt Später wird aber 
das Gesetz auch In dle'ser RIChtung nachziehen müssen. 

Was die Prämienseite anbelangt, so ist die sozialdemokra
tische Fraktion davon überzeugt, dass diese für unsere 
Wirtschaft verkraftbar und für die Versicherten tragbar Ist 
GesamtwlrtschaftHch betrachtet, handelt es 'sIch ja um eine 
geringere Mehrbelastung, als man auf Anhieb und ohne 
das .Bestehende zu berücksichtigen annehmen mag. Im
merhin haben heute schon gegen 100 000 Versicherte 
einen guten, ja das Obligatorium überragenden Schutz, 
und bel rund 600 000 gilt es noch zu ergänzen auf alle drei 
Versicherungsfälle: Alter, Tod und Invalidität 

Diese Tatsachen täuschen uns aber nicht darüber hinweg, 
dass überall dort, wo bis jetzt nichts getan worden iSt, 
also bel rund 400 000 Arbeitnehmern, die Belastung recht 
ansehnlich ausfallen wird, und zwar sowohl fOr die Betrie
be wie auch für die Arbeitnehmer. Aber gerade wegen 
diesen Gruppen ist ja dieses Gesetz mit dem Obligatorium 
wichtig, richtig und dringend notwendig. Uebrlgens Ist es 
auch im Blick auf die Wettbewerbsvoraussetzungen nur bil
lig, dass dle'se Grundbelastung alle Arbeitgeber In glei
chem Masse tragen müssen. Die FrakUon geht mit der 
Kommission darin einig, dass der Anfall dieser Belastun
gen auf einen längeren Zeitraum verteilt werden soll. Sie 
geht aber auch mit der Kommission darin einig, als diese 
davon ausgeht, es sei bel der Prälnlengestaltung - um 
eine solche handelt es sich effektiv bei den Sätzen zur 
Berechnung der FreizOglgkertslelstungen - nicht nur auf 
wirtschaftliche Belastbarkeit und auf verslcherungsmathe
matlsche Rechnungsgrundlagen, sondern auch auf arbeits
marktllche Voraussetzungen zu achten. Die SP-Fraktlon 
begrüsst daher den Vorschlag, die Prämlenstufungen In 
Artikel 27 von 6 auf 3 zu verkOrzen und der obersten Stufe 
20 Jahrgänge zuzuordnen. 

In das Zentrum der Krftlk Ist das Flnanzierungssystem ge
rückt, und dies schon In der vorberatenden Expertenkom
mission wie auch während der Kommissionsberatungen, 
und schllessllch auch Im Vorfeld der heutigen Plenarver
handlungen. Unbestreitbar handelt es sich hier um ein 
heisses Eisen, das gut geschmiedet sein will. Unsere Frak
tion sieht sich darin - mit dem Bundesrat und der Kommis
sion - einig, als die Altersvorsorge als Ganzes (erste und 
zwePte Säule zusammen) nicht ausschllessllch auf einem 
Umlagesyslem aUfgebaut werden kann. Die Veränderungen 
der Wirtschaft und die Veränderungen Im Zustand der 
Bevölkerungszahl und Zusammensetzung bedrohen ein 
solches System zu stark. Die SP-Fraktlon weist aber dar
auf hin, dass endlich davon Kenntnis genommen werden 
sollte, dass wir es In Zukunft nicht mehr mit einem freiwil
ligen, sondern mit einem obligatorischen VersIcherungssy
stem zu tun haben. Ein solches System kann und muss mit 
dauernd messenden Prämieneinnahmen rechnen. Es 
braucht deshalb keine übertriebene KapitalbIldung vorzu
nehmen. Es kann und darf sich darauf beschränken, dass 
die Kapitalbildung über die Freizügigkeitsleistungen hin
aus nur soweit vorangestrleben wird, als es notwendig Ist 
Im Interesse unserer gesamtschweizerIschen Wirtschaft 
und zum Auffangen· von möglichen Schwankungen ·Im de
mographischen und wirtschaftlichen Bereich, und zwar ge
sarritwlrtschaftllch gesehen und nicht vom einzelnen Versi
cherungsträger her. Es muss auch darauf hingewiesen 
werden, dass eine zu starke KapitalbIldung fOr die Vorsor
geeinrIchtung auch negative Auswirkungen haben könnte, 
wenn wir nur an die doch begrenzten Anlagemöglichkeiten 
solcher Einrichtungen denken. GesamtwirtschaftlIch aber 
liegt auch in der Regelmässlgkeit des Anfalls von Geldern 

o 

o 
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eine Gefahr und in der Tatsache, dass später einmal der 
Kapitalkuchen nicht mehr anwachsen wird. 
.Die Fraktion spricht sich deshalb nachdrücklich für eine 
Verstärkung der Umlagekomponente bei der zweiten Säule 
aus. Sie unterstützt die entsprechenden Anträge der Kom
mission, ist aber zudem der Meinung, dass auch für späte
re Zeiten immer Umlageteile zur Finanzierung herangezo
gen werden müssen. Dies kann aber späteren Revisionen 
überlassen bleiben, da ja jederzeH vom Kapitaldeckungs
auf das Umlagesystem umgestiegen werden kann, aber 
nur schwerlich in entgegengesetzter Richtung. 
Dass die Kommission die Kinderrente auch in der zweiten 
Säule aufgenommen hat sowie der Wohnungs- oder Haus
eigentumsförderung Möglichkeiten bietet, begrüsst und 
anerkennt die Fraktion. Sie erwartet Jedoch, dass die Aus- . 
führungsbestimmungen Jedem Missbrauch begegnen und 
die- Verletzung des VOl'Sorgezieles verhindert wird. - Gros
ses Gewicht misst die Fraktion den Bestimmungen über 
die Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte der Arbeit
nehmer oder der Versicherten bei der Verwaltung der 
beruflichen Vorsorge zu. Sie erwartet, dass die Bestim
mungen in der Verordnung so gefasst werden, dass sie in 
der Praxis effektiv dazu führen, dass alle Arbeitnehmer auf 
allen Ebenen der Einrichtungen mitwirken können und 
dass sie so die zweite Säule auch als ihr Versicherungs
werk betrachten werden. 
Ich unterstreiche nochmals: Diese Gesetzesvorlage ist ein 
Kompromiss, ein Kompromiss insbesondere zwischen den 
Sozialpartnern, die schliesslich die Träger dieses Werkes 
- organisatorisch und finanziell - sein werden. Gerade 
deshalb sollten wir uns hüten, heute noch eingreifende 
Aenderungen vorzunehmen, die leicHt dazu führen könn
ten, dass das ganze Gebäude zusammenbricht. 
Das BVG kann nicht als ein Gesetz für sich allein betrach
tet werden, es ist ein Teil aus dem Drei-Säulen-System. Es 
ist in seiner Materie sehr komplex und durch die Tatsa
che, dass drei Vorsorgeformen systematisch zusammen
wirken müssen, auch etwas kompliziert. Das BVG baut auf 
auf Bestehendem oder ergänzt Vorhandenes. Diese zweite 
Säule bringt endlich die Garantie, dass alle Arbeitnehmer 
für das Alter, bei Tod und für die Invalidität versichert 
sind, und zwar so versichert, dass jeder Betagte einem 
sorgenfreien Alter entgegenblicken darf, die Hinterbliebe
nen vor finanziellen Sorgen entlastet sind und auch der 
Invalide sein gesiChertes Einkommen hat. 
Ich bitte Sie, die RÜCkweisungsanträge Kloter und Am
mann abzuweisen; ihre Argumentationen sind wenig stich
haltig und vermögen in keiner Weise zu überzeugen, vor 
allem nicht, dass ihr Weg zu. dem führt, was wir wollen 
und zu tun haben, nämlich die zweite Säule für alle Arbeit
nehmer einzuführen. Herr Kloter, wir sollten gerade hier 
an die Solidarität appellieren und nicht negative Kräfte 
mobilisieren. 

Barehl: Namens der freisinnig-demokratlschen Fraktion 
stimme ich dem Eintreten auf die Vorlage über die berufli
che Vorsorge zu. Artikel 34quater der Bundesverfassung 
und Artikel 11 der Uebergangsbestimmungen der Bundes
verfassung enthalten einen verbindlichen Auftrag an den 
Bund zur Gesetzgebung über die berufliche Alters-, Hin
terlassenen- und Invalidenvorsorge. 
Das vorliegende Gesetz stellt eine ausgewogene Lösung 
dar, die im Einvernehmen zwischen den interessierten 
Kreisen, den Arbeitnehmern, den Arbeitgebern, den Ver
tretern der öftentlichen und der privaten Pensionskassen 
durchdiskutiert und ausgearbeitet wurde. Die wichtigsten, 
rechtspolitisch und sozialpolitisch brennenden Fragen 
sind in befriedigender Weise gelöst worden. Die Durchfüh
rung des Obligatoriums wird auf den bestehenden Vorsor
geeinrichtungen, unter Beachtung der wohlerworbenen 
Rechte aufgebaut. Diesbezüglich kann ich die Auffassung 
von Herrn Kloter und von Herrn Ammann nicht teilen. Des 
weiteren ist die Freizügigkeit vollständig gewährleiStet. Die 
Eintrittsgeneration wird in gebührender Weise unter er-

heblieh günstigeren Bedingungen berücksichtigt, der 
Teuerungsausgleich ist gewährleistet, der Bezug der Lei
stungen ist auch bei Zahlungsunfähigkeit von Vorsorgeein
richtungen SiChergestellt, Steuererleichterungen zur För
derung der beruflichen Vorsorge sind eingeführt worden. 
Die Stiftung für den gesamtschweizerischen Lastenaus
gleich und die Auffangeinrichtung, die paritätisch verwal
tet werden, gewährleiSten mit einem Minimum von Zentra
lisation und ohne grossen Aufwand die Erreichung von 
Leistungszielen, die unmöglich nur durch die einzelnen 
Vorsorgeeinrichtungen sichergestellt werden könnten. Ob
wohl das Gesetz eine sozialpolitisch ausgewogene und 
optimale Lösung darstellt, ist nicht zu verhehlen, dass das 
Eintreten auf die Vorlage kaum bedenkenlos erfolgen 
kann. Etwas ist zwar nicht zu verhehlen; ich betone es im 
Interesse der Sache selber: Wir dürfen nicht ausser acht 
lassen, dass sich die wirtschaftliche Lage, wie bereits 
durch andere Redner betont wurde, seit der Annahme von 
Artikel 34quater der Bundesverfassung, d. h. seit der Auf
nahme des Drei-Säulen-Konzepts bezüglich Alters-, Hinter
lassenen- und Invalidenvorsorge In unser Grundgesetz, er
heblich verändert hat. 
In der Tat können sich zwei wiChtige Fragen stellen: 
1. Die Frage betreffend das Finanzierungssystem und die 
langfristige Existenzfähigkeit der zweiten Säule. 
2. Die Frage betreffend die wirtschaftlichen Auswirkungen 
derallzustarken Kapitalbildung, die als Folge der Anwen
dung des Deckungskapitalverfahrens eintreten wird. 
Zur Zeit der andauernden wirtschaftlichen Expansion, die 
nunmehr der Vergangenheit angehört, bestand kein An
lass, die genannte Problematik zu vertiefen. Deswegen ist 
Artikel 34quater der Bundesverfassung mit allen seinen 
Detailbestimmungen mit grossem Enthusiasmus von allen 
Seiten begrüsst warden. Heute gelangen wir einmal mehr 
zur Erkenntnis, dass der bei der Erarbeitung von Verfas
sungsnormen eingeSChlagene Weg den Erfordernissen 
eines Grundgesetzes nicht genügt. Allzu perfekte Detailbe
stimmungen auf Verfassungsebene, vor allem wenn diese 
Bestimmungen konjunkturbedingt sind, erleichtern die Auf
gabe des Gesetzgebers kaum; sie können vielmehr eine 
Last darstellen. 
Ich möchte aber jetzt auf das Rnanzierungssystem der 
zweiten Säule zurückkommen. In gewissen Kreisen der 
öffentlichen Meinung wurde .Kritik geübt. Sie iSt bekannt. 
Die Opponenten der Vorlage hatten die Gelegenheit, eine 
Alternative bezügliCh des Finanzierungsverfahrens zu erar
beiten welche von den Experten des Eidgenössischen So
zlalve;siCherungsamtes und vom Bundesrat als ungeeignet 
erachtet wurde. Auch eine Synthese zwischen dem bun
desrätlichen Entwurf und jener Alternative ist auszu
schliessen, weil sie unmöglich verwirklicht werden kann. 
Die nationalrätliche Kommission ·Ist nach eingehender, 
sorgfältiger Prüfung der Vorlage und aufgrund der durch
geführten Hearings von Experten, die l'erschledene Mei
nungen vertraten, zu derselben Ueberzeugung wie der 
Bundesrat gelangt. 
Als Sprecher der freisinnig-demokratischen Fraktion 
möchte ich folgende Grundsatzerklärungen abgeben: 
1. Die Frage der Finanzierung der zweiten Säule und ihrer 
ExIstenzfähigkeit sowie der wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Kapitalbildung sind - u. a. auch vom Gesichtspunkt 
der Glaubwürdigkeit des Staates aus - von so grundlegen
der Bedeutung, dass die Legislative - der Erstrat und 
auch der Zweitrat - alles unternehmen sollte, um das 
Grundkonzept dieser Vorlage einer rigorosen Prüfung zu 
unterziehen, mit dem Zweck, allenthalben eine andere Al
ternative zu finden. Es wäre politisch unklug, wenn wir uns 
über die Bedenken, die in der Oeffentlichkeit aufgetaucht 
sind, ganz einfach hinwegsetzten. Die national rätliche 
Kommission hat der Aufgabe, eine rigorose und sorgfältige 
Prüfung durchzuführen, Folge geleistet. Es ist aber wün
schenswert, dass die ad-hac-KommiSS'ion der anderen 
Kammer ganz unabhängig von unseren Beratungen und 
von den Materialien, die uns zur Verfügung gestanden 
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sind, eine eigene strenge Verlflzlerung des Grundkonzepts 
vornimmt. 
2. Es wäre aber gleichermassen politisch unklug, die Vor
lage jetzt zurückzuhalten, nur weil gewisse Bedenken be
stehen. Wer behaupten würde, da'ss das KapItaldeckungs
verfahren mit ungenügenden Umlagekomponenten keine 
vertretbare Lösung darstellt, der sollte die Courage haben, 
die Aenderung der verfassungsre~htllchen Grundlage zu 
beantragen und die Weichen in Richtung VolkspensIon zu 
stellen. Man kann nämlich das Prinzip einer erweiterten 
Alters-, Hlnteriassenen- und Invalidenvorsorge Im Sinne 
der angemessenen Fortsetzung der gewohnten Leben'shal
tung sicher nicht ablehnen. In der Tat qst die Schaffung 
einer obligatorischen zweiten Säule neben der minimalen 
staaUichen ersten Säule eine soziale Nalwendlgkelt ge
wo~den. Es geht übrigens auch um die Frage der Gerech
tigkeit und des Wettbewerbsausgleiches. Wir dürfen In die
sem Zusammenhang nicht vergessen, dass nicht nur viele 
Armen bereits eine berufliche Vorsorge besitzen, wie es 
schon durch andere Redner betont wurde. Wir müssen 
auch daran denken, dass bereits 80 Prozent aller Arbeit
nehmer von der beruflichen Vorsorge erfasst werden und 
dass mehr als die Hälfte davon bereits Leistungen erwar
ten können, die mindestens jenen des Gesetzes über die 
berufliche Vorsorge entsprechen. Diese Ueberlegung gilt 
gleichzeitig als Beantwortung der Frage, ob die zweite 
Säule wirtschaftlich tragbar Ist. In der Tst trifft die neue 
Be.astung nur einen Tell der Arbeitnehmer und Arbeitge
ber, auch die davon Betroffenen nur teilweise. Deshalb Ist 
diese neue, limitierte Bela'stung, die übrigens die Wettbe
werbaverhältnlsse verbessern wird, als tragbar zu betrach
ten. 
Entsprechend den abgegebenen Grundsatzerklärungen 
vertrete ich die Auffassung, dass es unzweckzweckmäs'slg 
wäre, eine grosse DetaIlberatung durchzuführen. Aende
rungen von DetaIlbestimmungen durch ZufallsmehrheIten 
würden die Vorlage kaum verbessern. Es geht vielmehr um 
das Grundkonzept. Die natIonaLrätlIche Kommission - Ich 
betone es noch einmal - hat die Aufgabe der Prüfung des 
Grundkonzepte's (übrigens auch der Bereir~gung· der Oe
taiJbestlmmungen) sorgfältig erfüllt. Wenn eHe ständerätll
che Kommission aufgrund einer rigorosen neuen Prüfung 
zu anderen Ergebnissen gelangen und eine zweite vertret
bare Alternative finden sollte, dann würde das vorliegende 
Geschäft noch offen bleiben. 
Unsere Fraktion will die zweite Säule verwirklicht sehen; 
sie will aber auch eine langfristig existenzfähige zweite 
Säule schaffen. Deshalb möchten wir, da'ss alles unter
nommen wird· - und zwar Im weiteren Verlauf der parla
mentarischen Beratung -, um eine finanziell gut fundierte 
und wirtschaftlich tragbare berufliche Vorsorge zu gewähr
leisten. 
Ein letztes Wort zum Antrag des Kollegen K1oter, der 
Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat beantragte. 
Dieser Rückweisungsantrag hAtte einen Sinn, wenn Kolle
ge K10ter und wir In der Lage wären, ein besseres und 
klareres Grundkonzept für den Aufbau der beruflichen 
Vorsorge vorzU'schlagen. Dies Ist aber bis heute und auch 
nach dem Votum Kloter und den Ausführungen des Herrn 
Ammann nicht der Fall. 
Bel einer näheren Prüfung des Antrages Kloter stellt man 
fest, dass eine Rückweisung sinnlos wäre. Herr Kloter 
schlägt ein Rahmengesetz vor statt einem ausgearbeiteten 
Gesetz und legt einige Grundziele fest. Sind diese Ziele 
abschllessend oder nicht? Her.r Kloter hat uns darüber 
keine Aufklärung erteilt. Wenn diese Grundziele abschlles
send aufgezählt sind, dann würden wichtige Erfordernisse 
fehlen, wie zum Beispiel der Ausgleich der Teuerung, die 
SIchersteIlung des Bezuges der Leistungen bei Zahlungs
unfähigkeit von VorsorgeeinrIchtungen, die Besserstellung 
der Eintrittsgeneration, die unentbehrlich sind, um eine 
obligatorische, gesunde und gerechte berufliche Vorsorge 
aufzubauen. Wenn diese Ziele nicht abschllessend sind, 
dann entspricht dieser Antrag praktisch dem Inhalt unse-
rer Vorlage. . 
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Was bedeutet Im übrigen ein Rahmengesetz Im Sinne des 
Auftrages des Herrn Kloter? Es stimmt, dass man auch bei 
anderen Matarlen schon von Rahmengesetzen gesprochen 
hat. Ist darunter zu verstehen, dass wir auf DetaIlbestIm
mungen ganz einfach verzichten sollen? Die Folge wäre 
eine Gefährdung der Rechfsslcherhelt und ein organisato
risches Chaos. 
Herr Kloter hat Im übrigen die Standardisierung beanstan
det. Dazu möchte Ich Ihm erklären, dass ein ObHgatarium 
ohne eine gewisse Standardisierung nicht zu verwirklichen 
1st. Wenn eine Versicherungavorsorge freiwillig Ist, Ist es 
kein so grosses Erfordernis, die Rechte der Arbeitnehmer 
zu schützen; wenn eine Vorsorge aber obligatorisch Ist, 
dann Ist eine gewisse Standardisierung unumgänglich, 
eben um die Rechte der Arbeitnehmer zu schützen. 
Wünscht er denn, dass alle Detailbe'stlmmungen auf die 
Verordnungsebene verwiesen werden? Auch das würde 
Schwierigkeiten bereiten, weil dann der Uebarbllck - Ins
besondere aus der Sicht der Bevölkerung und Im Falle 
eines Referendums - verloren ginge. 
Was den Rückweisungsantrag des Herrn Ammann betrifft, 
gelten mutatls mutandls dieselben Argumente wie In ~ 
zug auf den Rückweisungsantrag Kloter. Eine Rückwel
sung Im Sinne der Anträge K10ter und Ammann ist kein 
geeignetes Mittel, um die Vorlage zu verbeSsern. Das Ist 
aus politischen Gründen auch nicht vertretbar. Deshalb 
empfehle Ich Ihnen, die bel den Rückweisungsanträge ab
zulehnen und stimme Im Sinne dieser Darlegungen für 
Eintreten, In der Hoffnung, dass die ständerätHche Kom
mission ebenfalls eine strenge, rlClorose Prüfung der Vorla
ge vornehmen werde. 

M Damon: .. La prevoyance professlonnelle est une notlon 
moderne qul recouvre une reallte deja anelenns-, dlt le 
message du Conseil fed€lral. 
En effet, de tous temps, les travallleurs, des qu'lIs ont eu 
conselence de I'exploltatlon dont IIs €ltaient les vlctimes 
ont aspire a une mellleure protectlon, a plus de justlce 
soclale. La hantlse de la vielllesse dont on ne s'est pas 
encore depalTti aujourd'hul, de I'humlllation de l'lndlvldu 
qU'engendre la misere au moment de la viellle'sse, la han
tlse de la mere de familie da volr ses enfants devenlr or
phelins, la hantlse du travailleur de devenlr ~nvallde, les a 
condults deplris· le siecle dernler a s'organlser et a reven
diquer une veritable securlte soclale comprenant une pro
tectlon des survlvants et contre les consequences de la 
vleillesse et de l'lnvaildite. C'est d'alileurs ce qul expllque 
le vote masslf de la 101 AVS en 1947, 101 qul a ete acceptee 
par le peuple a une ecrasante majorIte. 
L'asplratlon du peuple sulsse a une neurite pour la viel\
lesse etalt on ne peut plus manifeste. IJ faut le soullgner, 
cette volonte n'etalt pas le falt de's seuls travailleurs mala 
de presque tout le peuple, car parml ceux qul refuserent 
le projet de 101 AVS a I'epoque, nombreux etalent ceux qul 
le jugealent InsuffIsant. La nalssance de la 101 sur I'aasu
rance-vleillesse et survivants a ete saluee comme un pro
gras, certes encore InsuffIsant, mals 'susceptlble d'Atre 
ameUore; c'est ce qui s'est realise sous la poussee de la 
volonte populalre; en trente annees, cette 101 a subl neuf 
revisions. 
La constltutlan d'un tres grand nombre de caIsses de pr6-
voyance d'entreprlses, de calsses d'assoclations ou de 
federations profe'sslonneUes eat encore une autre preuve, 
s'lI en faut, de cette aspiration. 
C'est Clone avec Impatlence que la population attend ce 
qul lul a ete promis. Aujourd'hul, on nous pro pose un pra
jet de 101 sur la prevoyance professlonnelle qul, aux yeux 
du Part! du travail et du Partl soclallste autonome, com
prend· de graves lacunes. C'est pourquol nous malntenons 
fermement toutes le's r6serves, toutes les crltlques que 
nous avons faltes jusqu'~cl a l'e98fd du systeme des trols 
pillers. Nous pouvons d'ores. et dejs predlre que ce sys
teme entraTnera des dlfflcultes conslderable's, des frais de 
gestion eleves et un coOt d'sssurance qul depassera de 
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loin celui d'une veritable retraite populaire teile que nous 
i'avions preconisee. 
M. Corbat nous indiquait tout a I'heure, dans son rapport 
de langue fran~aise, qu'un expert avait declare devant 
la commission que le systeme de ia repartition coOteralt 
moins cher que celul de la capitalisation. Nous en 
sommes en tous cas convaincus. A ce propos, nous te
nons a souJ.igner que le groupe du Partl du travail et du 
Partl so.cialiste autonome se prononce d'une fa~on gene
rale pour un developpement priorltaire du premier pilier 
aussi large que pos'sible, ceci en opposition au projet qui 
nous est soumis, qui est partrop restrictif. O'ailleurs, les 
hElsitations marquees icl acette tribune, ce matin par les 
differents orateurs, montrent aus'si que dans le domaine 
du systeme choisi iI y a encore beau coup de points d'ln~ 
terrogation et les declarations que M. Barclli' vlent de 
faire, comme porte-parole du Partl radical, nous le dem on
trent egalement. 
Apropos de ce systeme des trois piliers et particuliere
ment du deuxieme, M. Corbat a commence son expose en 
nou's disant que le professeur Schalter aurait declare: .. Le 
deuxieme pilier e'st un chef-cl'c:euvre sur le plan juridique.» 
Mais iI faut retablir la verite; M. Corbat a oub.le une partie 
de la phrase de M. Schaller. Ce dernler a declare en falt: 
.. Le grand probleme pose sur le plan macro-economique 
par I'introduction du deuxieme pilier n'est pas resolu, n'a 
meme pas !fIte aborde." 11 doit bien cependant, 8 la fin de 
ce texte, que le deuxieme pilier tel qu'lI est propose par le 
Co.nseil federal est un chef-d'c:euvre sur le plan juridique, 
mais quant a la pratique, quant ä I'applicatlon, iI ne par
tage pas du tout son 'sentiment. 
Tout d'abord, le projet rompt avec le principe fondamental 
de la solidarite cantenu dans I'assur.ance-vieillesse et sur
vivants et dans l'assurance-invaUdite entre tous les assu
res, quelle que 'Soit leur situation sodale. Oe projet divise 
la population en deux categories: iI fait des independants, 
particulierement des petits et moyens, des citoyens de 
seconde zone puisqu'ils ne seront assures que facultative
ment, et on sait ce que ce la veut dire. 
L'insecutite economique actuelle commande, au contraire, 
qu'ils soient assures; pour le moins, tous ceux qui ont un 
revenu inferieur ,8 une limite donnee devraient I'etre obll
gatoirement. 
Dans sa volonte exprimee en 1972, le peuple sulsse n'en
tendait, certainement pas creer une inegalite de traltement 
entre les assures 8 I'assurance-vieillesse et survivants, 8 
I'assurance-invalidite, mal's voulait que tout le monde soit 
couvert par ces assurances. 
11 faut souligner que I'on aurait pu attendre mieux des 
experts, a. savoir qu'lIs se soucient en premier Ileu des 
assures afin de leur garantir, des le debut et notamment 
pour le's plus preterites, des rentes convenables, des 
rentes non amputables et que les cotisations demandees 
soient supportables. 
En resurne, nous aurions pu attendre de's experts qu'Us 
placent les interets des assures avant ceux des collec
teurs de capitaux car le projet met 8 la charge des travail
leurs et des employeurs, a. part egale, le financement de la 
loi, ce qui est profondement injuste. 
Contrairement a ce qui est applique dans I'assurance
vieillesse et survivants et I'assurance-Invalidlte, dont la loi 
que nous sommes appeles a voter - et iI est important de 
s'en souvenir - est un complement, une forte part de la 
masse 'salarrale ne palera pas de cotisations, teiles que, 
par exemple, la part des salaires qui depassera 36 000 
francs, ainsi que celte des employeurs pour les memes 
sommes. C'est le principe de la solidarite, en vigueur ac
tueltement dan'S I'AVS/AI, qui est mis en' echec. O'autre 
part, cette loi que I'on nous propose ne met pas a contri
bution les entites economlques tentaculaires dont les ca
pitaux, les benefices et les reserves so nt un defi aux tra
vailleurs sans le'squels ces entites n'existaraient pas. 
En outre, nous constatons que la Confederation et les 
cantons ne contribuent en aucune fa~on au financement 
de la loi sur la prevoyance professionnelle, et 18 je rassure 

M. Corbat s'lI en etait be'soin qui, ce matin, exprimait des 
craintes en se posant la question de savoir si c'etait bien 
le 'moment de legiferer, et si les finances de ta Confedera
ti on le permettr.aient. 11 n'y a Ia. aucun risque puisque ni la 
Confederation, ni les cantons oe contribuent aux frais de 
cette prevoyance sociale. 
Les experts, suivis par la commission du Conseil national, 
ont, pour le financement, resolument abandon ne le systeme 
de la repartition pour retenir celui de la capitallsation. Le 
systeme cholsi est une possibilite donnee aux banques et 
aux assurances de gerer seules I'epargne con'stltuee par 
les travailleurs et de ce fait d'utiliser cette masse de ma
nc:euvres considerable contre les travailleurs eux-memes. 
L'accumulation des capitaux sera teile que le's plus pessi
mistes estirnent qu'en vingt ans les banques et les assu
rances dl'sposeront de plus de 350 milltards de francs, 
c'est-a-cllre plus de trois fols le revenu national. Vous con
viendrez que cette masse extraordinaire de capitaux, pro
priete des sauls travailleurs puisqu'elle est constltuee par 
leurs cotisation'S et· celles des employeurs - qul eux les 
ont incluses dans leurs frais generaux - devrait etre geree 
par les syndicats. C'est pourquoi nous pensens qu'lI man
que dans cette importante panoplie des cal'sses existantes 
une institution nationale contrOJee par l'Etat, geree collec
tivement par les syndlcats, qui s'occuperait de cette 
masse de capitaux. 
La creation d'une institution centrale, en opposition ä la 
poussiere d'institutions organisees en cai'sses fermees, est 
d'autant plus necessaire qu'elle permettrait d'eviter des 
frais considerables. En effet, chacune de ces in'Stitutlons 
devra constituer les reserves mathematiques indispensa-

, bles ä son bon fonctionnement. P.ar contre, si I'on veut 
maintenir ce grand nombre d'institutions, les frais d'admi
nistratlon devralent etre assures par le budget de la Con
federation qui pourrait exiger une quote-part des em
ployeurs. 
Aux cötes des independants, iI y a encore tous ceux qui 
so nt exclus du deuxieme pilier - ceux dont le revenu an
nuel est inferieur a. 12000 francs - 'Sous le pretexte que 
J'assurance-vieillesse et I'assurance-invalidite, avec la 
rente minimum, leur a'ssure les 60 pour cent de leur reve
Mais, qui aujourd'hui peut vivre avec 600 francs par mols? 
Ceux-Ia devront avoir recours a. I'aide complementaire, 
bien que vous ayez, dans cette salle, 8 l'occa'Sion des dis
cussions sur la retraite populaire, jure que .cette loi de 
prestations complementaires deviendrait inutile. Of" la 
constitution federale dit bien que I'assurance-vieillesse 
doit couvrir les besoin's vitaux. 
Aces deux categories de citoyennes et de citoyens qui ne 
seront pas couverts par le deuxieme pilier, iI faut ajouter 
ceux dont la rente sera diminuee parce qu'ils n'auront pas 
paye un nombre sufflsant d'annees de cotlsations. Enfin, iI 
y aura egalement les malheureux qUi, parce qu'ils auront 
perdu leur emploi, auront ete accidentes ou mal ades et fle 
pourront pas payer la totallte de la cotisation, perdront 
des periodes d'affiliation. 
Les previsions les plus reatistes nous font esperer I'entree 
en vigueur de cette loi pour le 1er janvier 1980, alors qu'on 
avait laisse entendre, au moment des beiles prornesses de 
1972, ci la veille des votations, que la loi serait rapidement 
mise sur pied et pourralt entrer en vigueur en 1974, au 
plus tard en 1975. Sept annees se sont ecoulees, sept 
elasses d'äge de travailleurs auront ete sacrifiee's et n'au
ront pas droit au deuxieme piliar. IIs viendront grossir les 
rangs de tous ceux qui en sont exclus. D'ailleilrs, tout re
tard apporte 8 la mise en vigueur de la 101 sur la pre
voyance profe'ssionnelle represente· une perte seche pour 
tous ceux qui so nt au seull du delai, et c'est pourquoi le 
groupe du Parti du travail et du Parti socialiste autonome 
ne votera pas les propositions de MM. Ammann et Kloter 
qui n'auraient pour resultat que de retarder conslderable
ment la mise en vigueur de la prevoyance professionnelle. 
O'autre part, nous ne eonnals'sons absolument pas les 
dispositions d'execution que doit preparer le C.onseil fede
ral. L'ordonnance d'execution est ,importante en ce qul 
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conceme I'appllcatlon. Aussl je m'adresse ä M. le conseil
ler federal pour lul demander, 10rsqu'lI repondra aux dlffe
rents orateurs, de nous indlquer les grandes lignes de ces 
dispositions. C'est, je le 'soullgne, träs träs importBnt. 
Nous venons de vous demontrer que le projet comparte 
de graves lacunes; Toutefois, notre groupe votera I'entree 
en matiere. Nous avons depose une serie de proposltion'S 
d'amendements, ainsi que des proposiUons. subsidJ.a1res, 
qul toutes tendent ä ameUorer le projet clans le sens deS 
observations que je vlens de faire. Nous vous invItons ä 
les accepter. LA, je m'adresse aux deput6s soclalistes et 
aux representants des syndlcats qui ont mene une Cam
pagne contre la retraite populalre proposee par le Parti du 
travall. Cette retraite populalre - permettez-moi de le sou
ligner en passant - auralt ete beaucoup plus facile ä reaU
ser, aurait apporte beaucoup plus de justice soclale, au
rait coQte molns cher et Itlcontestablement seralt dejä en 
vigueur depuls longtemps. Je leur demande donc de sul
vre nos pro positionS qul apporteront une amelioration 
sensible au projet, amelioration vraiment souhaltee par 
I'ensemble de ceux qui aspirent a une vielllesse heureuse 
ä I'abrl des prlncipaux sou cis financlers. 

Frelburghau8: Der SVP-Fraktion, In deren Namen Ich hier 
spreche, hat das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge grundlich durchbe
raten und gestattet sich, Ihnen Eintreten zu beantragen. 

Noch selten hst ein Bundesgesetz eine derart lange und 
intensive Vorarbeit erfordert. Die Absicht, die berufliche 
Vorsorge In unserem Lande Obligatorisch zu erklären, 
stand nicht von Anfang an eindeutig fest. Daher hat der 
Bundesrat durch das Eidgenössische Departement des In
nern schon vor bald zehn Jahren eine ExpertenkommIs
sion beauftragt, die ganze ZUkünftige Gestaltung der Al
ters- und InvalIdenvorsorge zu überprüfen. Im Kommis
sionsberIcht von 1970 wurde von den Experten die Einfüh
rung eines eidgenössischen Obligatoriums postUliert. Die
se Kommission kam eindeutig zum Schlusse, dass beste
hende Lücken nur gesamtschweizerIsch ausgefüllt und 
dass die Ziele einer ausgebauten und wirksamen Vorsorge 
am besten mit der Konzeption des 3-Säulen-Systems 
verwirklicht werden können. Selbstredend hat diese Kom
mission auch die Vorsorgeeinrichtungen der meisten euro
päischen und vergleichbaren Länder gepruft. Das hier nun 
zur Beratung vorliegende Gesetz entspricht unserer wirt
schaftlichen und politischen Landschaft und Ist auf dem 
Prinzip der möglichst weiten Dezentralisation aufgebaut. 
Es Ist ein System, das der Vielfältigkeit und Vielgestaltig
keit unseres Landes wohl am besten Rechnung tragen 
kann. Die grosse Mehrheit des Parlaments und auch des 
Schweizervolkes haben diese Grundsätze und diese Ab
sichten gebilligt. Es stand ja damals die Alternative des 
massiven Ausbaus der eidgenössischen staatlichen AHV 
zur Diskussion. Praktisch alle Experten der verschieden
sten Richtungen und Lager haben erkannt, dasIs die ErreI
chung der hOChgesteckten Ziele einer allgemeinen Alters
vorsorge, die die bisherige gewohnte Lebenshaltung eint
germassen zu garantieren vermag, mit einem reinen Umla
geverfahren allzu grosse Risiken In sich trägt und wirt
schaftliche Einbruche kaum überstehen könnte. Aus die
sem Grunde wandte man sich einer Lösung zu, die einer
seits ,bei der AHV im reinen Umlageverfahren den Ext
stenzbedarf zu sichern habe und daruber hinaus zur Errei
chung einer genügenden Altersvorsorge dfe sogenannte 
zweite Säule über das Kapitaldeckungsverfahren zu ge
währleisten sei. Dieser Grundsatz wurde denn auch In den 
vergangenen Jahren von verschiedenen Selten heftig und 
mit nicht Immer fairen Mitteln angegriffen. Ich möchte hier 
mit aller DeutliChkeit festhaften, dass es vom vers/che
rungsmathematischen Standpunkt aus bestimmt verschie
dene Wege gibt, zum Ziele zu kommen. Da wir die Berech
nungen für eine an sich weite Zukunft anzustellen haben, 
fäHt es' um so schwerer, gültige und absolut 'sichere rech
nerische Grundlagen zu erarbeiten. Eines wissen wir aber 

mit abSOluter Sicherheit: Dass, wenn einmal Leistungen 
über die Umlage erbracht werden und man über Jahre hin
aus mit diesem Verfahren arbeitet, es nie mehr möglich 
sein wird, zu einer grösseren Kapitaldeckung zuruckzu
kehren. Die Kapitalien, die für eine solche Kehrtwendung 
notwendig wären, würden auch bei einer blühenden Wirt
schaft nicht mehr aufzubringen sein. Hingegen können In 
späteren Zelten jederzeit bel der reinen Kapitaldeckung 
Umlagekomponenten eingebaut werden. 
Nirgends wie bel diesem grossen Werke hier gelten die 
realen Zahlen. Es Ist schlicht und einfach nicht richtig, 
wenn man glaubt, eine Rente von 1000 Franken beispiels
weise sicherzustellen, wenn nicht ein ebenso grosser Be
trag von Irgendwem und Irgendwann erarbeitet und elnbe
zahlt worden ilrt. Da nützen alle mathematischen Rosstäu
scherkniffe nichts mehr. Entweder wird während des Er
werbslebens das Geld nach und nach zu einer tragenden 
Säule aufgebaut, oder aber man findet genug Mitmen
schen, die mit ihrer Arbeit laufend diese Gelder zur Verfü
gung stelien. Wir kennen auch die Schwierigkeiten, die bel 
einer ungünstigen demographischen Entwicklung eintreten 
können. Bel einer ausgeglichenen WIrtschaftslage steht 
die Finanzierung auf der Kapitaldeckungsbasis gegenüber 
anderen Methoden absolut gleichwertig da und ist über
dies gegenüber wirtsChaftlichen SChwankungen viel weni
ger anfällig. Beim Kapitaldeckungsverfahren wird nichts 
auf die nächste Generation abgewälZt. Nun wissen wir, 
dass das Problem der Uebergangsgeneration eine schwer 
lösbare Aufgabe ist. Daher konnten wir uns, allerdings mit 
etwas Widerwillen, der Idee, etwas mehr Umlage hineinzu
bringen, anschliessen. Damit wird der Einstieg für alle 
jene, die von null an beginnen mOssen, etwas erleichtert. 
Nehmen wir zuviel Umlage in dlesas Gesetz hinein, so 
mOssen wir uns bewusst sein, dass wir die vorgesehene 
eidgenössische Auffangeinrichtung auf alle Zelten verewi
gen; wir machen diesen sogenannten Pool zu einer mäch
tigen und nicht mehr abzubauenden Macht. Gerade dies 
wollen wenigstens die massgebllchen Vertreter der beste
henden, gut funktionierenden Pensions kassen nlchl 
Ich zitiere aus dem veröffentlichten Communique der 
Schweizerischen Verslcherungsmathematiker-Verelnlgung, 
die kürzlich In Luzern Ihre Tagung abgehalten hal Im 
Communlque 'steht: .Ob schll8SSlich das Referendum ge
gen das Bundesgesetz über die obligatorische berufliche 
Vorsorge ergriffen werde, lasse sich nicht voraussagen. 
Jedoch· nimmt Professor Ammeter an, dass die Chance für 
ein erfolgreiches Referendum gross wäre, wenn das Parla
ment schllessJlch den Manövern auf vermehrte Umlage 
folgte. Den damit unumgängliChen Eingriff Ins Gefüge 
Ihrer bestehenden Vorsorgeeinrichtungen würden sich die 
rund 1,5 Millionen bereits versicherten Arbeitnehmer - das 
sind bekanntlich rund 80 Prozent aller für die berufliche 
Vorsorge in Frage kommenden - wohl nicht gefallen las
sen. LebensversIcherungsgesellschaften und Penslonskas
sen-Verbände sind sich in dieser Beurteilung einig ... 
Damit Ist angedeutet, wie entschlossen und überzeugt die 
Vertreter der bereits bestehenden beruflichen Vorsorge 
sind, auf den bisherigen bewährten Grundsätzen und We
gen weiterzuarbeiten. Allzu gerne vergessen wir Immer 
das eine: Mit diesem Bundesgesetz betreten wir keines
wegs Neuland, sondern bauen auf die grossen Plonlerwer
ke auf sozialem Gebiete auf und haben lediglich die noch 
bestehenden Lücken zu schliessen. Das in den Grundzü
gen vorliegende Werk soll ausgebalit und weitergeführt 
werden. Wir greifen dabei nicht nach den Sternen, son
dern tun lediglich aas, was Hunderttausende seit Genera
tionen und Jahrzehnten bereits erfolgreich vollbracht ha
ben. 40 Prozent aller Arbeitnehmer haben bereits ihre voll 
ausgebaute zweite Säule, weitere 40 Prozent haben auch 
schon eine Altersvorsorge, aber noch nicht ganz den ge
setzten Zielen entsprechend, und für nur noch 20 Prozent 
sind die Lücken zu schliessen. 
Der vorliegende Gesetzesentwurf Ist ein Verständigungs
werk. Die hier über die gesteckten Ziele hinausgehenden 
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Anträge sollten daher abgelehnt werden, so vor allem 
auch der Antrag des Landesrings auf Rückweisung. Wenn 
wir das uns in der Verfassung festgelegte Ziel erreichen 
wollen und müssen, wird es kaum möglich sein, anvisierte 
billigere Lösungen zu finden. Nirgends wie .hier kann nur 
mit Wasser gekocht werden. Propagierte Zauberformeln 
werden reale Tatsachen nicht ersetzen. 

Noch ein Wort zu den von Herm Kollege Kloter zitierten 
neuen Zahlungsbegriffen: Damit das Gesamtdeckungskapi
tal der zweiten Säule inklusive freiwillige Höherversiche
rungen den absoluten Betrag von 1000 Milliarden Franken 
- das ist eine Billion - err.eicht, muss die Summe der AHV
Einkommen der versicherten Arbeitnehmer auf den absolu
ten Betrag von rund 470 Milliarden Franken im Jahr ange
stiegen sein. Dies bedeutet, dass 1000 Milliarden Dek
kungskapital dann erreicht werden, wenn die individuellen 
Einkommen gegenüber heute im Mittel auf das 6,6fache 
angestiegen sein werden. Das heisst: In den Einkommens
klassen, in denen heute 30 000 Franken verdient wird, wer
den dann 200 000 Franken verdient. Das Jährliche Brutto
sozialprodukt unseres Landes wird alsdann nicht welt von 
500 Milliarden entfernt sein. Es ist eben alles relativ. 40 
Jahre schweizerische Geschichte und Entwicklung sind 
relativ lang. 

Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten. 

EglI-Sursee: Mit der Annahme des Artikels 34quater der 
Bundesverfassung verpflichtete das Volk Parlament und 
Bundesrat auf das Dreisäulenprinzip. Der Verfassungsarti
kel enthält einerseits das Gerippe für die AHVlIV, aber 
auch der beruflichen Vorsorge. Er beinhaltet aber auch 
die Kohärenzen der staatlichen und der beruflichen Vorsor
ge, d. h. er grenzt die bel den gegenseitig ab. 

In der Praxis hat sich nun gezeigt, dass der Verfassungs
artikel zu sehr spezifiziert wurde. Dies hat sich bei der 
Beratung der Vorlage einmal mehr als hinderlich erwiesen. 
Im Sinne einer kritischen Bemerkung zur Verfassungsge
setzgebung sollten wir als Gesetzgeber, aber auch der 
Bundesrat in Zukunft vermehrt darauf achten, nur wirklich 
verfassungswürdige Bestimmungen im Sinne allgemeiner 
Normen In die Verfassung aufzunehmen. Damit soll ver
mieden werden - wie dies bei der Beratung dieser Vorlage 
leider geschehen ist -, dass wir bei der auszuführenden 
Gesetzgebung mit Verfassungsbestimmungen auf Kolli
sionskurs geraten. Der Artikel 34quater erweist sich als 
typisches Beispiel, wie man es nicht machen soll. Je mehr 
wir uns darum bemühen, möglichst allgemeine Normen In 
de.r Verfassung zu verankern, um so weniger drängen sich 
inskünftig Partialrevisionen auf. - Soviel als kritische Be
merkung zum Verhältnis Verfassungsartikel/Bundesgesetz. 
Seit der Annahme des Verfassungsartikel's hat Sich die 
wirtschaftliche und damit auch die politische Euphorie ge
legt. Die materielle Güte eines Verfassungsartikels zeigt 
sich gerade dann, wenn er auch den veränderten Verhält
nissen standhält. Ich bejahe dies und bekenne mich daher 
für Eintreten, obschon dies in gewissen Kreisen bereits als 
nicht mehr populär angesehen wird. 

Ich betrachte es als unsere Aufgabe, der beruflichen Vor
sorge auch unter veränderten oder für die heutigen wirt
schaftlichen Umstände gar widerlichen Verhältnissen zum 
Leben zu verhelfen. Die Verfassungsbestimmung bedeutet, 
solange sie vom Volk nicht abgeändert oder aufgehoben 
wird, einen Dauerauftrag an Bunde'srat und Parlament, und 
den haben wir zu erfüllen. 

Mit Recht wird denn auch von keiner Seite Verzicht auf 
die zweite Säule beantragt. Ein derartiger Antrag wäre 
nämlich verfassungswidrig. Dennoch zeichnen sich gewis
se Widerstände ab, oder es fallen unverhohlene Referen
dumsdrohungen in der Meinung, das Volk werde nein sa
gen. Will damit der Grundsatz getroffen und angegangen 
werden, so wäre die Ablehnung ein untauglicher Weg, weil 
er über die Aenderung der Verfassung führen müsste. Zu 
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dle'sem Grundsatz gehört z. B .. auch die Wahl des Systems. 
Hier sind wir an die Grundzüge der Verfassung gebunden. 
Ich befürchte aber, dass die unterschwellige wie die offe
ne Opposition mit viel Eigeninteresse behaftet ist. Wenn 
die Vorlage als übertrieben angeprangert wird, dann liegt 
darin nicht nur ein Gegensatz zur Verfassung, 'sandern ein 
antisozialer Zug. Auch die 20 Prozent Arbeitnehmer, die 
noch keiner Kasse, oder die rund 40 Prozent, die wohl ei
ner Kasse, aber einer mit ungenügenden Leistungen ange
hören, besitzen einen Anspruch im konkreten Fall auf die 
verfassungsmässig garantierte Fortsetzung der gewohnten 
Leben'sweise. Im übrigen enthält die Vorlage soviel Obliga
torium als nötig und soviel Freiheit als mög~lch. In Freiheit 
und ohne Zwang 'sollen sich auch die Selbständigerwer
benden ihren Lebensabend sichern können. Dazu gehören 
vor allem das Gewerbe und die landwirtschaft. 
Nun wird von verschiedener Seite, unter anderem in 
Uebereinstimmung mit unserem alt Kollegen Nationalrat 
Brunner, dessen Geist nicht nur über der Kammis'sion, 
sondern nun offenbar auch über diesem Saale zu schwe
ben scheint, gesagt, die bundesrätliche Vorlage sei zu 
teuer; es müsse eine billigere Lösung her. Herr K10ter 
stösst ·ins gleiche Horn. Weder Herr Brunner noch der 
Bundesrat noch das Parlament können jedoch Wunder 
wirken. Was an Leistungen zu erbringen ist, muss Unan
ziert werden. Die Frage aber ist das Wie. Bundesrat und 
Kommission wollen das Deckungskapitalverfahren; Herr 
Brunner dagegen das Rentenwertumlageverfahren. Dieses 
lehnen wir ab. Mit dem hartnäckigen Einsatz des Herrn 
Brunner mag ein Stück persönliches Interesse verbunden 
sein. Bekanntlich haben die Arbeitnehmer der Firma Lan
dis und Gyr vor ein paar Jahren auf Empfehlung Brunners 
durch Kündigung ihre Kapitalien zurückgezogen und ha
ben auf das Rentenwertumlageverfahren umgesattelt. Zu 
Zeiten der Hochkonjunktur mag man darüber nicht allzu 
viele Gedanken verloren haben. In kritischen Phasen be
ginnt nun aber auch der Arbeitnehmer nachdenklich zu 
werden. In einer Konkurssituation z. B. bekommt nämlich 
der Arbeitnehmer nichts bzw. die Insolvenz müsste dann 
vollständig zulasten des Pools gehen. Das führt zu einer 
Zentralisierung der zweiten Säule, die wir entschieden ab
lehnen. Kommt dazu, dass die 18 000 schweizerischen 
Kassen zu reinen Zahlstellen degradiert würden. Wir wol
len auch keine zweite oder eine Parallel-AHV. Es wäre 
meines Erachten's grundfalsch, zwei gleichgeartete Syste
me zu führen und dadurch die negativen Auswirkungen 
der beiden Systeme zu kumulieren. In letzter Zelt ist auf
gefallen, wie in der aktiven Generation das Vertrauen in 
die AHV sinkt und In die zweite Säule eher steigt, dies 
offensichtlich deshalb, weil hier jeder weiss, was er Im Ver
sicherungsfall erhält. Die Kommission hat das Intere'sse 
für das BVG neben den steuerlichen Vorzügen mit der 
Förderung der persönlichen Eigentumsbildung noch we
sentlich gesteigert. Dazu wird nicht nur eine Mitbestim
mung, sondern eine aktive Komponente der Mitbeteiligung 
am Sozi al kapital verwirklicht. Im Gegensatz zur AHV, wo 
das Ausgabenumlageverfahren und die Fondsbeteiligung 
eine gewis'se Anonymität beinhalten, ermöglicht die zweite 
Säule eine schätzenswert individuelle Kapitalbildung. Mit 
dem Vorschlag der Kommission wurde an die obere Gren
ze der Umlagekomponente gegangen; ein Mehr würden 
wir bekämpfen, weil damit eine ZentraUsierung, d. h. die 
Verewigung des Pools, verbunden wäre. In zunehmendem 
Mass tauchen Zweifel auf über die Wahrung des heutigen 
Zustandes bestehender Ka'ssen. Daran kann meines Er
achten's kein Zweifel bestehen. Der Bestand wird in Artikel 
92 des Bundesgesetzes ausdrücklich garantiert. Dass die 
Kassen Beiträge an den Pool zu leisten haben, bedeutet 
keinen Abbau. Die Solidaritätsleistungen gemäss Artikel 55 
des Bundesversicherungsge'setzes treffen sowohl beste
hende wie neue Versicherungseinrichtungen. 
Nun sind heute zwei Rückweisungsanträge - Ammann und 
Kloter - eingereicht worden. Zum Antrag Ammann möchte 
ich sagen, dass seine Zweifel, wie er sie vorgetragen hat, 
nicht berechtigt sind. Herr Ammann hat wohl auf den In-
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grass des Kapitels .. Intertemporale Rechtsfragen- auf Sei
te 50 der Botschaft hingewiesen; er hat aber nur die Frage 
gestellt Ich möchte in Erinnerung rufen, dass auf Seite 51 
der Botschaft der Bundesrat diese Frage eindeutig beant
wortet und auf Seite 52 sogar noch darüber hinausgeht, 
indem er, im Sinne eines Privilegs zugunsten der bisheri
gen versicherten Arbeitnehmer, sagt: .. Die Arbeitnehmer, 
die bei lnkrafttreten des Gesetzes bereits einer Vorsorge
einrichtung angehören, sollen besser gestellt sein als die
jenigen, die erst nach dem neuen Ge'setz versichert wer
den, oder jene, die zwar bereits einmal einer VorsorgeeIn
richtung angehört, sie aber 1n der Folge verlassen haben ... 
Es wäre an sich ein selu' Interessantes Unterfangen, nun 
die einzelnen Ueberlegungen unseres KOllegen Kloter zu 
analysieren. Leider fehlt mir dazu die Zelt. Ich nehme an, 
dass die Präsidenten und der Bundesrat das noch tun 
werden; ich schllasse mich den Ausführungen von Kollege 
Barchi an. Ich möchte dazu lediglich ergänzen: So wie Ich 
den Antrag Kloter erkenne und analysiere, komme Ich zu 
einem Widerspruch zwischen seinem Antrag und seiner 
Begründung. Ich hebe den Eindruck, dass er an sich mit 
seinem Antrag die Wahrung des Status quo will und auch 
darauf hinausgehen will. Anderselt's stellt· sich die Frage, 
was unter dem Rahmengesetz zu verstehen Ist. Des Rah
mengesetz muss doch auch KrIterien enthalten; einzelne 
Kriterien fOhrt er auf. Es würden darunter allerdings noch 
die Kriterien der EIntrittsgeneratIon und des Pools sowie 
der freiwilligen VersiCherung fehlen. Ich nehme aber an -
und das hat er beute leicht angetönt -, dass er diese Im 
Rahmengesetz auch geregelt haben möchte. Ein Rahmen
gesetz wäre offenbar nur dann von Tragweite und Bedeu
tung, wenn Ihm eine gewisse AllgemeinverbindlIchkeit ge
geben würde. Ich bin der Auffassung, dass diese belden 
RÜCkweIsungsanträge auf falSChen Voraussetzungen beru
hen und deshalb abgelehnt werden müssen. 
Ich komme zum Schluss. Die Vorlage darf als ausgewogen 
und so flexibel als Im Rahmen der Verfassungsbestim
mung möglich bezeichnet werden. Die EInführungsfrIsten 
wurden optimal gestreckt, was der Belastbarkeit der Wirt
schaft Rechnung trägt. Vieles kommt jedoch noch auf die 
Verordnung an. Diese sollte bis zum Dlfferenzbereinl
gungsverfahren vorliegen, damit wir völlige Klarheit über 
die Marschrichtung erhalten. Damit könnte m. E. den Be
denken unseres Kollegen Ammann begegnet werden. In 
den Voten drangen kritische Vorbehalte Ober zentrale Fra
gen durch. Um sie auSzuräumen, bitte Ich den Bundesrat, 
sich zu folgenden Punkten in der Beantwortung der gefal
lenen Voten noch besonders zu äussern: 
1. Wir erwarten auch hier Im Rat eine eindeutige Erklä
rung darüber, ob und welches System (DeckungskapItal
verfahren oder Rentenwertumlageverfahren nach dem Vor
schlag Brunner) teurer bzw. billiger Ist, ferner ob die Vor
lage teurer ist als das bisherige System, so wJe es Herr 
Kollege Kloter uns vorgetragen hat. 
2. Bleiben die bisherigen Kassen eigenständig, oder wer
den sie mit der Zelt unterwandert, oder gehen sie im Pool 
auf? Ist ein Splitten der Kassen unumgänglich? 
3. Kann der Bundesrat zusichern, dass die Verordnung bl's 
zur DIfferenzbereinigung vorliegt und dass sie mögliChst 
einfach und flexibel gestaltet wird? 
4. Falls bel einer Volksabstimmung die Vorlage abgelehnt 
würde, kann der Bundesrat bestätigen, dass er In Nach
achtung des bestehenden Verfa'ssungsartikels die AHV 
nicht einseitig, ohne die zweite Säule, ausbauen könnte, 
d. h. dass auch dann am Dreisäulenprinzip festgehalten 
wird? 
Ich danke Herrn Bundesrat HOrlimann zum voraus für die 
Beantwortung der Fragen und bin für Eintreten. 

Frau Thalmann: Mein Vorstoss hat einen sozialen Charak
ter. Ich 'setze mich ein für die Frau, die während Ihrer Be
rufsarbeit für eine gewisse Zelt aus dem Erwerbsleben 
ausscheiden muss. Es gibt Einzelfälle, welche jetzt; da wir 
das Gesetz und die Verordnung konzipieren, unserer be-

2.t) 

sonderen Achtung bedürfen. Ich denke, wie erwähnt, an 
die ledige Frau, die in der Wirtschaft tätig ~st, jedoch ge
zwungen wird, fOr kürzere oder längere Zelt aus dem Ar
beltsprozess auszuscheiden. Das vorübergehende Weg
bleiben Ist zwar nicht ein Grund zum Austritt aus der Ver
sicherung. Laut Artikel 46 kann man sich fOr diese Zelt bei 
der Vorsorge- oder AuffangeinrIchtung weiter versichern 
lassen. Es wird Aufgabe von uns Frauen und von den Ka's
senstelIen sein, hierüber zur rechten Zeit zu informieren. 
Es gibt aber auch Einzelfälle, In denen eine Frau aus fi
nanziellen Gründen nicht In der Lage Ist, die Versiche
rungsprämie weiter zu leisten, nämlich dann, wenn sie 
Ihre erkrankten Eltem pflegen muss. Eventuell muss sie 
wegen erhöhter Kosten und kleinerem od6l' gar keinem 
Einkommen bereits Ihre Erspamisse angreifen, und dann 
liegt es nahe, jede weitere, Im Moment nicht unbedingt 
nötige Auslage zu vermelden. 
Ich setze mich aus vier Gründen für diese Frauen ein. Ein
mal wl'ssen wir von der AHV her, wie hart in der Sozialver
sicherung Beitragslücken bestraft werden. Wir wissen wei
ter, wie schwer und wie mühsam es Ist, nachträglich eine 
Korrektur anzubringen. Darum sollten wir jetzt. bel der 
Schaffung von Gesetz und Verordnung, die nötigen Schrit
te unternehmen. Zweitens: Es Ist sicher angebracht, wenn 
eine ledige Tochter sich für die Pflege Ihrer Eltern ver
pflichtet fühlt; verheiratete Söhne und Töchter haben an
dere, weitere Verpflichtungen. Es Ist aber 'sIcher nicht In 
Ordnung, wenn diese sorgende Tochter als Entgelt dafür 
In späteren Jahren eine viel kleinere Rente ausbezahlt 
erhält. 
Drittens: Die Eltern haben es verdient, dass sie wegen vor
Übergehender Krankheiten nicht Ins Spital verbracht wer
den müssen. Wir sind ja soweit, dass junge Leute, die um 
die BeitragSlücken in der AHV wissen, Ihre erkrankten Ei
tern dem Schicksal überlassen, nur um die Arbeit nicht 
aufgeben zu müssen. 
Viertens: Das Spitalwesen belastet heute den Staat, die 
Krankenkassen und die Pllilenten unangemessen stark. Eine 
wesentliche Entlastung könnte die Wiedereinführung der 
Hauskrankenpflege bringen. Sie muss In den näch'sten 
Jahren eine Aufwertung erfahren. Es scheint mir ange
bracht, dass die famIlIeneigene Hilfe daran einen wesentli
chen Beitrag leistet Das Ist aber nur möglich, wenn zu
gunaten solcher Frauen eine Sonderbestimmung Im Gesetz 
oder In der Verordnung eingefügt wird. Rnanzlell würde 
die Berücksichtigung solcher Einzelfälle -.gemessen sm 
Totalaufwand - sicher nicht ins Gewicht fallen. 

Wir sind verpflichtet, nach Lösungen zu suchen. Es Ist mir 
klar, dass wir sie im Moment nicht finden können. Die ns
tlonalrätllche Kommission hat In anerkennenswerter Welse 
für Selbständigerwerbende In Artikel 41b eine SpezJalrege
lung getroffen, Indem dort ein Leistungssystem zugelas'sen 
wird, das von demjenigen In der obligatorischen Versiche
rung der Arbeitnehmer abweicht. - Ich frage daher den 
Bundesrat an: Wäre es denkbar, In analoger Welse zu Arti
kel 41b für die genannten Fälle In der Verordnung etwas 
Aelulliches zu schaffen? Ich frage den Bundesrat weiter: 
Wäre es eventuell möglich, dass laut einer Be'stlmmung In 
der Verordnung ffir solche Fälle Beiträge aus der Stiftung 
für den Lastenausgleich geleistet würden? Wir sollten die
sem Problem volle Aufmerksamkeit schenken, damit wir 
bei der zweiten Säule von Anfang an eine befriedigende 
Lösung erhalten. . 

RDegg: Gestatten Sie mir In dieser Debatte zwei kurze 
Vorbemerkungen. Ich leite ein Unternehmen, das, am Stan
dard der VorsorgeeinrIchtungen der Maschlnenlndu'strle 
gemessen, über eine gute Pensions kasse verfügt. Die Kas
se .richtet nach einer Beitragsdauer von 35 Dienstjaluen 
Renten In der Höhe von 50 Prozent des letzten Lohnes bis 
zu einem versicherungstechnischen MaxImum von 72000 
Franken au's. Sie unterhält auch eine Witwen- und WaIsen
versicherung, und sie wird durc~ ArbeitgeberbeIträge von 
9 Prozent und Arbeltnehmerbeiträge von 6 Prozent ge-
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speist. Sie verfügt über ein Vermögen, das etwas mehr als 
dem Doppelten der versicherten Jahreslohnsumme ent
spricht. Die Firma hat neben den statutarischen Leistun
gen bedeutende freiwillige Leistungen erbracht 
Ich sage Ihnen dies, weil Ich anfänglich der Meinung war, 
unsere Pen'sionskasse Iiesse sich ohne Schwierigkeiten 
nach Inkrafttreten des Gesetzes in leicht modifizierter 
Form weiterführen. Aufgrund der ernsthaften Einwände un
seres früheren Ratskollegen Dr. Brunner haben wir unse
ren Versicherungsberater konsultiert, der uns die ganze 
Problematik der bestehenden autonomen Kassen vor 
Augen führte. 
Zum zweiten: Es mag überraschen, da'ss sich in dieser 
.Debatte insbesondere diejenigen kritisch äussern, die sich 
während Jahrzehnten um den Ausbau der betrieblichen 
Vorsorge gekümmert haben und die während Jahren Mühe 
hatten, ihre Arbeitnehmer zu überzeugen, dass es 'sinnvoll 
sei, durch Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge für das 
Alter und für ihre Familien vorzusorgen. Paradoxerwelse 
befinden sich dagegen unter den Befürworter.n vorwiegend 
jene, die sich bis anhin um die Altersvorsorge nie geküm
mert haben und somit die vielen SChwierigkeiten, die es 
beim Aufbau der jetzt bestehenden zweiten Säule gab, 
überhaupt nicht erlebt haben. Dies mag Ihnen zeigen, wie 
sehr mitunter die Begriffe sozial und a'sozlal strapaziert 
werden. Ich kann durchaus verstehen, dass man wenig 
Freude empfindet, wenn bei einem so bedeutsamen Werk, 
an dem FaChleute und Experten während Jahren gearbei
tet haben und das auch die vorberatende Kommission 
während mehr als einem Jahr beschäftigt hat, Kritik geGbt 
wird. Da wir aber als Parlamentarier bel unserem Milizsy
stem 'kaum je als Schöpfer gro'sser Gesetzeswerke in Er
scheinung treten, sondern unsere Rolle viel eher darin 
besteht, im Streit der Meinungen und Interessen eine 
Schiedsrichterrolle zu spielen, sind wir wohl aufgerufen, 
unsere Bedenken ·anzumelden. 
Wenn wir den Bericht des Bundesrates an die Bundesver
sammlung über die Förderung der beruflichen Alters-, Hln
terla'ssenen- und Invalidenvorsorge vom 2. September 1970 
nochmals durchgehen, so stellen wir fest, dass wir uns 
weit von der im Bericht formulierten Zielsetzung entfernt 
haben. Damals hielt man mit Recht fest - und es ist Im 
Abschnitt auf Seite 56 unter dem Titel "MögliChe Förde
rungsmassnahmen .. niedergelegt -, dass 'selbst Im Rahmen 
eines Obligatoriums vom Gesetzgeber nur die notwendig
sten Mindestvorschriften erlassen werden sollten, damit 
ein bestimmter Schutz auch dort geschaffen werde, wo 
dies noch nicht der Fall sei. Weiter wurde vermerkt, da'ss 
durch die Beschränkung auf Mlndestvorschriften den Kas
sen mögliChst grosse Bewegungsfreiheit gelassen werde 
und dass nicht alles, was heute schon befriedigend funk
tioniere, umorgani'slert werden sollte. 
Schon damals befürchtete allerdings eine KommissIons
minderheit, dass bei Einführung eines Obligatoriums gros
se SChWierigkeiten auftreten könnten, weil es wahrschein
lich schwierig 'sei, die Probleme Eintrittsgenerat1on, versi
cherungskonforme Ausgestaltung und Interessen derjeni
gen, welche während Jahren und Jahrzehnten durch Ihre 
Einzahlungen vorgesorgt hatten, auf einen Nenner zu brin
gen. 
Was liegt nun vor? Anstelle eines Rahmengesetzes, das 
den autonomen Klassen, welche lange vor der Einführung 
der AHV bestanden haben, ein Ueberleben gestatten wür
de, i'st nach meiner Beurteilung so etwas wie eine zweite 
AHV nach dem Kapitaldeckungsverfahren entstanden, ein 
Gesetz, dessen endgültige Ausgestaltung und Tragweite 
wir trotz den 98 Artikeln ohne genaue Kenntnis der Verord
nung nicht überblicken können. Es mag sein, dass das uns' 
vorgelegte Gesetz den Ansprüchen der Versicherungsge
'seilschaften genügt. Es scheint auch, dass die Eintrittsge
ne ration In grosszügiger Weise bedacht wird; es trägt aber 
den Arbeitnehmern der privaten Wirtschaft, welche wäh
rend Jahren und Jahrzehnten Leistungen an Ihre Pen
sionskassen erbracht haben, In keiner Weise Rechnung, 
so dass sie 'sIch als die Geprellten vorkommen müssen. 
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Die Angestellten der öffentlichen Hand sind privilegiert, 
weil sich ihre Kassen nicht um das Deckungskapital zu 
kümmern brauchen und deshalb eine Beibehaltung der 
jetzt garantierten Leistungen auf alle Fälle gesichert 
scheint. 
Wo stehen wir nun heute? Die private Vorsorge hat sich In 
den letzten fünfzig Jahren ertreulich entwickelt. Die zweite 
Säule wei'st heute einen Kapitalbestand von 60 bis 70 Mil
liarden Franken auf und sie umfasst, nach allerdings zu
rückliegenden Statistiken, 80 Prozent der Arbeitnehmer, 
von denen die Hälfte im Sinne des BVG bereits ausrei
chend versichert sind. Die heutigen Prozentanteile dürften 
noch günstiger liegen. Die bestehende zweite Säule hat 
somit ein grosses Gewicht, und sie funktioniert. Einige be
dauerliche Fälle von Unternehmungen, bei denen ein gros
ser Teil des Stiftungsvermögens bei der StIfterfirma ange
legt war und die in Schwierigkeiten gerieten, vermögen 
dieses positive Bild nicht zu trüben. Die' Kassen wurden 
ständig verbessert und wären wohl in den letzten Jahren 
noch weit stärker dotiert worden, wenn nicht wegen der 
Unsicherheit über die künftige Gesetzgebung Zurückhal
tung geübt worden wäre. Der Verfas'sungsartikel wurde 
1972 von den bereits Versicherten angenommen, weil er 
ausdrücklich die Erhaltung und die Förderung der beste
henden zweiten Säule zum Ziele hatte. 

Nachdem der Entwurf eines Gesetzes vorliegt, stellen sich 
nun eine Reihe von Fragen. Die heutigen autonomen Kas
sen, die -im Laufe der Jahre als patronale Kassen, bei wei
chen nur der Arbeitgeber Beiträge bezahlte, in paritäti
sche Kassen mit unterschiedlicher Beteiligung von Arbeit
gebern und Arbeitnehmern umgewandelt wurden, entrich
ten heute Renten, welche meist über den von der Obligato
rischen Versicherung vorgesehenen Renten liegen. Sie ge-, 
hen auch meist über das im Gesetz vorgesehene vers i
cherbare Maximum von 36000 Franken hinaus. Die Versi
cherungsmathematiker, welche unseren Vorsorgeeinrich
tungen als Berater zur Verfügung 'standen, errechneten für 
Altersrenten von 60 Prozent, bei einer Beitragsdauer von 
35 Dienstjahren und bei konstanten Löhnen, jährliche Bei
träge von rund 12 Prozent. Mit weiteren Beiträgen von zir
ka 6 Prozent konnten die LOhnerhöhungen und die Teue
rungen im wesentlichen aufgefangen werden, wobei in der 
Regel Lohnerhöhungen und Teuerung durch einmalige 
Einzahlungen der Versicherten und der Arbeitgeber aufge
braucht wurden. Das Bundesgesetz sieht nun für Alters
renten von 40 Prozent, bei einer BeitragSdauer von 40 
Dienstjahren, Beiträge vor, welche weit höher liegen. Ich 
bin nicht Fachmann, um zu entscheiden, warum dies so 
sein muss. Ich stelle lediglich fest, dass mit wenigen Aus
nahmen die privaten Pensionskassen seit Jahren und 
Jahrzehnten einwandfrei funktionieren und dass den Ar
beitnehmern mit kleinen Beiträgen grössere Renten ausbe
zahlt wurden. Die jahrzehntelangen Erfahrungen bei den 
autonomen Kassen zeigen, dass bei einer angestrebten 
Altersrente von 60 Prozent nach 35 Dienstjahren das not
wendige Deckungskapital ungefähr dem zwei- bis dreifa
chen Betrag der anrechenbaren Lohnsumme entspricht. 
Bei einem Rentenziel von nur 40 Prozent wGrde somit ein 
Deckungskapital vom 1,3- bis zum 2fachen Betrag der 
anrechenbaren Lonnsumme genügen. Ich kann deshalb 
nicht verstehen, warum für die obligatorisch Versicherten 
ein weit höheres Deckungskapital nötig sein sollte. Wi.rd 
der vorliegende Ge'setzentwurf in Kraft gesetzt, so bedeu
tet dies wohl, dass für alle Arbeitnehmer der privaten Wirt
schaft, welche bereits eine Vorsorgeeinrichtung haben, 
eine teurere und gleichzeitig schlechtere Versicherung 
eingeführt würde. Herr Kloter hat ebenfalls auf diesen Um
stand hingewiesen. Im weiteren wird es allen kleineren 
und mittleren Firmen nicht mehr möglich sein, tar die den 
Betrag von 36000 Franken übersteigenden Lohnanteile 
eine autonome PensionskaS'se zu führen, weil der Risi
koausgleich zufolge der kleineren Zahl der Versicherten 
und der ungünstigen Eintrittsverhältnisse nicht mehr gege
ben ist. Auch dies führt für viele Arbeitnehmer zu einer 
VerschleChterung gegenüber dem Status quo. 
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Die Praxis zeigt, dass autonome Penslonska'ssen nur s0-
lange existenzberechtigt sind, als sie mit einem minimalen 
Verwaltungsaufwand maximale Leistungen erbringen kön
nen. Nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ist diese Voraus
setzung nicht mehr erfüllt. Sie werden deshalb ihre selb
ständige Tätigkeit aufgeben müssen. Ich betrachte es als 
Grundübel, dass das Gesetz dem derzeit wichtigsten Trä
ger der zweiten Säule In keiner Welse gerecht wird, und 
Ich finde es sehr bedauerlich, dass man sich nicht bemüht 
hat, anhand ausführlicher Fallstudien die Integration der 
bestehenden VorsargeeinrIchtungen aufzuzeigen. Trotz der 
98 Artikel Ist eine zuverlässige Beurteilung nicht möglich, 
weil wesentliche Bestimmungen erst In der Verordnung 
festgelegt werden. Bevor diese Verordnung vorliegt, Ist 
niemand In der Lage zu beurteilen, wieweit die statuta
risch festgesetzten leistungen der bestehenden Vorsorge
einrichtungen weiterhin erbracht werden können. 

Ich erachte es auch als unzulässig, den öffentlichen Pen
slonskassen eine Sonderregelung zuzubilligen, Indem sie 
mehr Umlage betreiben dürfen, als dies privaten Vorsorge
einrichtungen zugestanden wird. Nachdem das Obligato
rium für alle VorsorgeeinrIchtungen bei Null beginnt, sollte 
es den öffentlichen Verwaltungen analog den privaten Be
trieben zur Pflicht gemacht werden, die verlangte Deckung 
schrittweise aufzubauen. Dabei könnten sehr wohl die Ka
pitalanlagen beim Arbeitgeber, d. h. beim Bund, beim Kan
ton oder bel der Gemeinde, höher feStgesetzt werden als 
bel der privaten Wirtschaft. Ich meine also, dass das, was 
man der privaten Wirtschaft zumutet, auch von den öffent
lichen Kassen gefordert werden sollte, und Ich bezweifle, 
ob dieses Messen mit zwei Ellen mit der Perennität be
gründet werden darf. 

Der Verfassungsartikel hatte zum Ziel, des Bewährte zu 
erhalten und daS Bestehende zu fördern. Dieses Ziel kann 
aber mit diesem Gesetz nicht erreicht werden, weil es 
sich, wie Ich eingangs erwähnt habe, welt mehr um die 
EIntrittsgeneratIon als um die bestehenden Vorsorgeein
richtungen kümmert. Damit werden jene Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer geprellt, die bisher zum Te/I mit grossen 
Opfern Ihre zweite Säule aUfgebaut haben, und all jene 
prämiert, die sich während all' den Jahren nie um die Vor
sorge gekümmert haben. Der Hlnwefs, dass die anerkann
ten Vorsorgeeinrichtungen In der Gestaltung weitergehen
der Leistungen frei selen, Ist nicht mehr als eine Bestäti
gung einer Selbstverständlichkeit. Entscheidend Ist doch 
wohl, ob Ihnen dies nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
finanziell noch möglich sein wird. Solange sich alle Fach
leute um die Beantwortung dieser entscheidenden Frage 
drücken, bin Ich nicht bereit, bel diesem Abenteuer mitzu
wirken. Ich werde deshalb dem Antrag meines Fraktions
kollegen Ammann zustimmen. 

Fraafel: 1972 hat das Schwelzervolk mit grossem Mehr 
einem Verfassungsartikel zur AHV zugestimmt. Darin wur
de die zweite Säule verankert; der Gesetzentwurf liegt nun 
vor. Er Ist ein Werk der Verständigung, aJ'so ein Kompro
mfss; dafür möchte Ich allen danken, die zum Gelingen 
dieser Vorlage beigetragen haben. Weite Volkskreise war
ten ungeduldig auf die Verwirklichung der zweiten Säule. 
Ich erachte es als unsere Pflicht, dem VolkswIllen nachzu
leben. 

Um nicht bel der DetaIlberatung noch einmal darauf zu
rückkommen zu müssen, möchte Ich schon jetzt auf Artikel 
15 ,Absatz 2 hinweisen. Die natIonalrätlIche Kommission 
beantragt, Absatz 2 dieses Artikels 15 zu streichen. Da
durch wäre nicht der Bundesrat, sondern das Parlament 
zuständig, Leistungsänderungen -Im Bereiche der berufli
chen Vorsorge vorzunehmen, und zwar auf dem Wege 
einer Gesetzesänderung. Ich begrüsse diesen Antrag sehr. 
Er entspricht sicher auch dem Willen des Volkes; wie er In 
der VerfassungsabstImmung von 1972 zum Ausdruck ge
kommen Ist. Damals hat sich das Volk mit grossem Mehr 
dafür ausgesprochen, dass die Leistungen der zweiten 
Säule zusammen mit jenen der AHV jedermann die Fort-
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setzung der gewohnten Lebenshaltung ermöglichen sollen. 
In allen offiziellen Verlautbarungen des Bundes und in 
allen Kommentaren von Parteien und Intere'ssenverbänden 
wurde diese Haltung präziSiert. Es wurde bekanntgegeben, 
man verstehe darunter ein Ersatzeinkommen im Alter und 
bei Invalidität von mindestens 60 Prozent des vorbezoge
nen Lahnes für einen Alleinstehenden und von 80 Prozent 
für ein Ehepaar. 
Dieses' Leistungsziel entspricht auch jenem, das sich inter
nationale Gremien für den Bereich der Alters-, HinterlaS
senen- und InvalIdenvorsorge gesetzt haben. Es kann 'si
cher heute noch als vertretbar und keineswegs als über
rissen bezeichnet werden; denken wir nur daran, was es 
bedeutete, wenn der Bezüger eines Einkommens von 
30 000 Franken eine EInkommenseinbusSe von 12 DOO bzw. 
6000 Franken In Kauf zu nehmen hätte. Bel den untersten 
EInkommensbezügern kann dies leicht dazu führen, dass 
sie Ihren gewohnten Lebensstandard nicht aufrechterhal
ten können. Uegt dieser nämlich nahe der Schwelle der 
ExIstenzsicherung - wobei Ich an eine lebenswerte Ex!
stenzsicherung denke -, so bedeutet jede EInbusSe das 
Erzwingen eines Verzichtes auf lebenswichtige Güter. Wer 
Immer also die Kompetenz zur LeistungsAnderung hat -
sei das nun der Bundesrat oder das Parlament -, muss 
sich dle'ser Sachlage bewusst sein. Spätere LeIstungsän
derungen dürfen jedenfalls keine Schmälerung der Rechte 
bescheiden lebender Gruppen zur Folge haben; Im Gegen
teli sollten sie zu Verbesserungen für diese Gruppen füh
ren. Ich glaube, die natIonalrätlIche Kommission folgt mit 
ihrem Streichungsantrag diesen Ueberlegungen. Sie 
streicht nämlich eine Bestimmung, In der ausdrücklich nur 
von Leistungaverminderungen die Rede Ist, nicht auch von 
einem möglichen Lefstungsausbau. Ich ersuche Sie daher, 
diesem Streichungsantrag zu folgen, der sich Im übrigen 
In Artikel 96 wiederholt. 
Die Bedenken des Kollegen Kloter telle Ich nicht, wonach 
die bestehenden leistungsfähigen Kassen beeinträChtigt 
würden. Wir haben uns In der Kommission lange darüber 
unterhalten, und Ich vertraue meinerseits auf die Fachleu
te, die uns das Gegenteil dessen erklärten, waS Herr Kol
lege Klotar hier darlegte. Ich bitte Sie deshalb, auf die 
Vorlage einzutreten. 

RIppstein: Das Schwelzervolk hat mit der Zustimmung zur 
Neufassung von Artikel 34quater der Bundesverfassung 
den Grundsatz der Altersvorsorge auf der Basis der Drei
Säulen-Theorie fe'stgelegt. Der vorliegende Gesetzentwurf 
Ist auf dieser Grundlage aufgebaut und soll das bel der 
Verfassungsabstimmung gegebene Versprechen einlösen. 
Nachdem die erste Säule - die AHV - auf dem Umlagever
fahren aufgebaut Ist, hat man Immer wieder betont, die 
zweite Säule sei auf dem sogenannten Deckungsverfahren 
aufzubauen; sln System, bel dem Arbeitgeber und Arbeit
nehmer das Deckungskapital zusammentragen. Dabei wird 
angenommen, dass der Zins auf diesem Kapital der Lohn
entwicklung während der Beitragsdauer entspreche. 
Belde Finanzlerungsarten haben Vor- und Nachteile, je 
nach der WIrtschaftslage, der Preis- und Lohnentwicklung. 
Es Ist durchaus verständlich, dass die Lösung einzelner 
Aufgaben der beruflichen Vorsorge, so beispielsweise die. 
Sicherung der gesetzlichen Mindestleistungen für die Eln
trittsgeneratIon schon nach einer Beitragsdauer von zehn 
bzw. zwanzig Jahren, oder der Teuerungsausgleich nach 
Beginn der Rentenzahlungen, niCht mit, dem System des 
Kapitaldeckungsverfahrens erreicht werden kann. In die
sen gezlelten Fällen hat ein gesamtschweizarischer la
stenausgleich, aufgebaut auf dem Umlageverfahren, In die 
Lücke zu treten. Für die Uebergangsgeneratlon bedeutet 
dies eine Solldarltätsaktion der Pensionskassen mit .. jun
gem Be'stand .. zugunsten von Kassen mit einem überalter
ten Bestand; dies unter EInschluss der bestehenden und 
der neuen Einrichtungen. 
In letzter Zelt gab und gibt es Stimmen und ArtIkelschrei
ber, die eine sogenannt billigere Lösung empfehlen möch
ten. Was helsst hier billiger? Das notwendige Kapital zur 
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SichersteIlung der Rentenzahlungen muss· so oder ander'S 
früher oder später doch zusammengetragen werden. Der 
vorliegende Gesetzentwurf entspricht den Vorstellungen, 
wie sie bei der Verfassungsänderung dargelegt wurden. Es 
wäre zu gefährlich, weiter vom Kapitaldeckungsverfahren 
abzuweichen; dies einmal mit Blick auf dag Verhältnis der 
im Arbeifsprozess stehenden Personen zu den Rentenbe
zügern (hier ist eine dauernde Verschiebung im Gang. Die 
Geburtenentwicklung lässt befürchten, dass sich dieses 
Verhältnis weiter verschlechtern wird); dann aber auch 
aus abstimmungspOlItisChen Ueberlegungen, falls das Re
ferendum ergriffen würde. Wir müs'sen uns hüten, dass 
diejenigen Arbeitnehmer, die bereits einen ausreichenden 
Varslcherungsschutz besitzen, nicht zu Gegnern der Vorta
gewerden. 

Die Landwirtschaft hat die Verfassungsänderung von Arti
kel 34quater ,in der Volksabstimmung vom 3. Dezember 
1972 zur Annahme empfohlen. Sie steht auch heute zum 
Entwurf für die zweite Säule der Altersvorsorge. Die Zahl 
der in der Landwirtschaft tätigen famIlIenfremden Arbelt~ 
nehmer war in den letzten Jahren stark rüCkläufig und 
betrug im Jahre 1975 noch 16853 Personen. Diese Arbeit
nehmer unterstehen nach dem Gesetzentwurf künftig der 
ObligatorisChen Versicherung für die berufliche Vorsorge. 
Die Landwirtschaft kann sich der Einsicht nicht verschlles
sen, dass auch sie den famIlienfremden Arbeitnehmern 
den gleichen Versicherungsschutz für das Alter, die Invali
dität und den Todesfall bieten muss, wie andere Berufs
stände. Es wäre zu befürchten, dass bei ger-Ingerem Versi
Cherungsschutz gute und treue Arbeitskräfte vermehrt ab
wandern würden. Für viele Bauern stellt sich die Frage der 
freiwilligen· Versicherung der Selbständigerwerbenden. 
Wünschbar wäre, dass auch die Bauern für sich selbst 
einen umfassenden Versicherungsschutz aufbauen könn
ten. Die Einkommenslage der meisten Betriebe setzt die
sem Wunsch aber Grenzen. Die ,im Gesetz vorgesehene 
Möglichkeit der freiwilligen Versicherung wird begrüsst. 
Während die AHV für viele Betriebsinhaber 'Im Alter eine 
gewisse- Sicherung bringt, vor allem dann, wenn im Stöckli 
eine Wohnung zur Verfügung steht, bestehen doch noch 
grosse Lücken für die Versicherung der R!'slken, Tod und 
Invalidität. Die Möglichkeit, für diese belden Risiken obli
gatorische Versicherungen einzuführen, könnte für viele 
Bauernfamilien bel Schicksalsschlägen, wie dem plötzlichen 
Tod des Betriebsleiters, die grösste materielle Not lindern. 
Eine Frage bleibt bestehen, nämlich, ob die familieneIge
nen Arbeitskräfte, der Sohn oder die Tochter, die in der 
Regel für kürzere Zeit Im elterlichen Betrieb mitarbeiten 
und später den Betrieb zur Selbstbewirtschaftung über
nehmen, für die kurze Zeitspanne vor der Hofübernahme 
dem Obligatorium unterstellt werden sollen. Artikel 4 A~ 
satz 2 des vorliegenden Gesetzentwurfes "gibt dem Bun
desrat die Möglichkeit, bestimmte Kategorien von Arbeit
nehmern vom Obligatorium auszunehmen, Wir sind der 
Meinung, dass die famIlieneigenen ArbeitSkräfte unter' die
se Ausnahme fallen müs'sten Der administrative Aufwand 
für die kurze Zeit der Versicherungsdauer lohnt sich nicht. 
Zudem bleibt ja in jedem Fall die Möglichkeit der freiwilli
gen Versicherung. 

Die finanzielle Sicherheit bei Alter, Tod und Invalidität Ist 
eine vordringliche Aufgabe. Nur noch 20 Prozent aller Ar
beitnehmer verfügen über keinen Versicherungsschutz für 
die zweite Säule. Für diese gilt es, die Lücke zu schl,jas
sen. Das Mas's des Versicherungsschutzes hat sich an die 
wirtschaftlichen Gegebenheiten, an die tragbaren Prämien 
zu halten. Der vorliegende Gesetzentwurf liegt in diesem 
Bereich. 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten und ihr zuzustim
men. 

Basler: Ich möchte mich zu den Finanzie.rungsverfahren 
äussern. Aus Sorge um die spätere Generation befürworte 
ich das Kapitaldeckungsverfahren. Beim Umlageverfahren 
profitiert die EIntrittsgeneration, indem sie Renten erhält, 
die sie nicht erspart hat. 

Diese anspruchsvolle Vorlage der beruflichen Vorsorge 
muss sich von der AHV grundsätzlich unterscheiden, sonst 
- und das !'st schon gesagt worden - könnte man sie auch 
zusammenlegen. Meine's Erachtens liegt ein grundlegender 
Unterschied zwischen erster und zweiter Säule Im Finan
zierungsverfahren: die AHV hat sich bis heute praktisch 
zum reinen Umlageverfahren entwickelt, während die be
rufliche Vorsorge auf Kapitaldeckung beruhen muss, um 
eine unabhängige, tragfähige zweite Säule zu sein, welche 
die konjunkturell und demographisch bedingten Schwä
chen der ersten auszugleichen vermag. 

Ein zweiter Grund für Kapitaldeckung bei der zweiten Säu
le liegt in der Entscheidungsfreiheit bel späteren Aende
rungen. Beim Umlageverfahren . gibt Ei's kein Zurück mehr 
ohne Ungerechtigkeiten: Wollte man es beispielsweise 
aufheben, so müsste eine letzte Generation während ihrer 
vierzigjährIgen Erwerbstätigkelt für die Renten der voran
gehenden aufkommen, während sie seiest keine erhalten 
würde. Auch wenn wir uns heute einen solchen Aufhe
bungsentscheid nicht vorstellen können, so werden uns 
doch demograph!'sche Veränderungen mit sinkendem Ver
hältnis von Arbeitskräften zu Rentnern teilweise in diese 
Lage drängen. 

Dieses Einbeziehen einer Austrittsgeneration - dieses 
Wort Ist bis heute noch nicht erwähnt wordell - in die Be
urteilung der beiden Finanzierungsverfahren zeigt uns 
auch, dass beide Verfahren gleich viel kosten. Wohl könn
ten, Herr Kloter, beim Umlageverfahren die Beiträge klei
ner gehalten werden bis zum Ableben der Eintritt'sgenei'a
tlon, aber diese Finanzierungslücke müsste wieder durch 
eine Austrittsgeneration aufgebracht werden, um das Sy
stem abzuschliessen. Das Ist nicht der Fall beim Kapital
deckungsverfahren. Im Beharrungszustand sind übrigens 
die Beiträge dann gleiCh hoch, wenn die sogenannte .. gol
dene Regel» spielt, wie uns das der Kommissianspräsident 
einleitend dargelegt hat. 

Obendrein - so scheint mir - fussen alle Prognosen auf 
einer ungebrochenen exponentiellen Leistung'ssteigerung 
unserer VolkswirtSChaft (ein dauernder jährlicher Real
lohnzuwachs von 2 Prozent). Dabei mehren sich die Anzei
chen, dass die volkswirtschaftlichen Bedingungen ungleich 
schwieriger sein werden. Die Rohstoffe werden knapper 
und teurer. Ein klassisches Beispiel für Grenzen der Er
tragssteigerung hat die Landwirtschaftsdebatte zu Beginn 
dieser Herbstsession gezeigt. Wir möchten die' landwirt
schaftlich tätige Bevölkerung nicht noch unter die 5-Pro
zent-Grenze sinken und durch industrialisierte Landwirt
schaft verdrängen lassen. Aus Rücksicht auf unsere Nach
folgegenerationen muss daher im Grundsatz der Kapitaldek
kung bei der zweiten Säule festgehalten werden. Sie sol
len auch noch einen Entscheidungsspielraum haben. 

Bei dieser Vorlage wird jedoch ausser der Risikoversiche
rung und dem Teuerungsausgleich auch der Lastenaus
gleich für die Entritt'sgeneration auf Umlage finanziert. 
Der Nachteil des Umlageverfahrens gegenüber Kapitaldek
kung, das sich wie ein Abzahlungsgeschäft vom Barzah
lungskauf unterscheidet, ist hier die Belastung der näch-, 
sten Generation. die sich jetzt noch nicht zur VerpfliCh
tung äussern kann. Nirgends lassen sich die Nachteile dEi's 
Umlageverfahrens deutlicher erkennen als am jüngsten 
Entscheid der national rätlichen Kommission. Sie hat die 
Uebergangsregelung für die anlaufenden Beitragssätze 
von fünf auf zehn Jahre gestreckt und die Rentenwertum
lage zur Ausgabenumlage verschoben. Weil hier die er
wähnte Au'strittsgeneration auch erscheint, erkennt man 
die Umlage deutlich: Durch diesen Kommissionsentscheid 
wird die Eintrittsgeneration während den ersten 18 Jahren 
erneut um mindestens 20 Milliarden Franken entlastet, In 
heutigem Geldwert ausgedrückt Diese Bürde wird auf die 
anschliessende Generation ver'Schoben. Das Stossende 
bei diesem Entscheid liegt daran, dass an den vollen Ren
ten, welche die EIntrittsgeneration schon zehn bis z~anzig 
Jahre nach Inkrafttreten beansprucht, nichts geandert 
werden konnte, 
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Wir strengen uns alle derart an, den Finanzhaushalt des 3 der Uebergangsbestlmmungen steckten seit Dezember 
Bundes Ins Gleichgewicht zu bringen, damit die Verschul- 1972, als die AHV-VerfaSsungsrevision mit überwältigen
dung des Bundes sich eher vermindere als- vergrössere. dem Mehr vom Schwelzervolk gutgeheissen worden war, 
Warum eigentlich? Damit wir unseren Nachkommen geord- Ziele und Grenzen ab. In diesem Rahmen galt es, die In
nete Verhältnisse hinterlassen können I Für mich ist also teressen abzuwägen und die politischen Entscheide zu 
das Beängstigende an -dieser Vorlage, da'ss wir bei diesen treffen. 
noch grösseren Beträgen der beruflichen Vorsorge solche Die beiden wichtigsten politischen Entscheide traf die 
Haushaltgrundsätze wieder übersehen. Das Ist ja letztlich Kommission wohl beim Eintreten auf die bundesrätliche 
auch eine Frage der Ethik, also der Gesinnung. Vorlage und dann am Schluss bel der Verab'schiedung des 
Wir dürfen die Vorzüge dieser zweiten Säule- nicht überse- Gesetzentwurfes. Als bemerkenswert und sicher auch 
hen: bedeutungsvoll darf dabei festgestellt werden, dass bei-
Erstens wird nur durch 'sie die Freizügigkeit der Arbeitneh- de Abstimmungen ohne Gegenstimme durchgingen. Ein 
mer gewährleistet. Denn die bestehenden Vorsorgeeinrich- derart klarer Entscheid war nicht selbstverständlich, hat 
tungen basieren zum Teil auf Umlage und zum Teil auf sich doch die wirtschaftliche (age seit der Annahme des 
Kapitaldeckung. Wer also die geschilderten Vorzüge der Verfassungsartikels wesentlich geändert. Geändert hat 
EIntrittsgeneration an einem Arbeitsort geniesst wird bei sich aber auch die Einstellung des Stimmbürgers zur 
siellenwechsel ohne dieses Gesetz selten eine gleichwer- sta~tlichen Alt~rsvorsorge. Im Gegen'satz zu 1972 ist d!e 
tige Deckung des Rentenkapitals zu einer Firma mit kapi-lal- aktIVe Generatl?n ~~cht mehr In gleichem Masse bere!t, 
deckender Vorsorge mitnehmen können. u~besehen SoJldarltatsleistungen zugunsten solcher Mlt
Z ·ten ist d' - das möchte 'ch hier betonen Herr Kol- burger zu ~rbrmgen, deren Altersvorsor~e noc:h nl.cht oder 

wel _s les. ! .' nur ungenugend gesichert i'st. ResignatIon ware Indessen 
lege Ruegg - em~ 10hnpr~po.rtlonale Verslcheru~g. Nach fehl am Platze gewesen. Weder die Rezession, auf deren 
der Uebergangszelt stehen dIe Renten Im Verhaltnls zu U b I d • II . hofft noch d' mit dem 

. b hl B't - I d' SI . t . e erw n ung man Ja a gemem, le 
den em eza t':,n el ragen. n .Iesem nne IS es eme Obligatorium für weite Teile unserer Wirtschaft verbunde-
notwendige Erganzung zur ausgleIchenden AHVlIV. nen Mehraufwendungen entbinden das Parlament von der 
Drittens gedeiht ja diese berufliche Vorsorge ohne Beiträ- verfassungsmässigen Aufgabe, die vorgeschriebene Ge
ge der öffentlichen Hand und kann - allerdings nur bei setzgebung über die berufliche Vorsorge zu beraten. Auf
kapital deckendem Verfahren - dezentrali'siert durchgeführt gabe der Kommission war es allerdings, die In der Hoch
werden. Zudem werden auch die öffentlichen Elnrichtun- konjunktur geschmiedeten Pläne auf den Boden der Reell
gen durchschaubarer, Indem künftig darzulegen sein wird, tät zurückzuführen und dem einen oder ande-rn Begehren, 
für welchen Anteil der Rentenansprüche der Steuerzahler das sozial wohl als erwünscht, finanziell aber nicht zu ver
geradezustehen hat und wie weit dort Kapital zur Renten- kraften gewesen wäre, Fesseln anzulegen. Immerhin ist 
deckung vorliegt. auch die AHV erst durch 9 Revisionen zur heutigen Statt
Viertens werden die rund 20 Prozent der Arbeitnehmer, die lichkeit gewachsen. 
noch keine berufliche Vorsorge geniessen, auch unter- Erheblicher politischer Gehalt zeigte sich des weite rn 
stellt, und die Selbständigerwerbenden können ohne Mühe beim Anschluss von Selbständigerwerbenden an eine Vor
am Risikoausgleich durch das Gesetz der grossen Zahlen sorgeeinrIchtung. Namentlich der Einbezug der freiwillig 
teilhaben, ja sogar am Bonus der Eintritt'sgeneration, falls Versicherten in die Vergünstigungen, deren die Eintrittsge
sie es wünschen. Durch Schliessen dieser Versicherungs- neration teilhaftig wird, stellt ein Problem dar, ist doch die 
lücke wird es auch möglich, diese zum grösseren Teil freiwillige Versicherung für jeden Versicherten der Ein
schon aufgebaute Vorsorge in den Sozialleistungen auszu- trittsgeneration günstiger als die private Versicherung. Un
wei'sen. ser Sozialversicheru-ngsrecht zeigt jedoch die Tendenz, 
Und schliesslich Ist die volkswirtschaftliche Bedeutung die Unterschiede zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
des Sparkapitals für künftige Investitionen zu sehen, aber abzubauen. 
auch die ausgleichende, ergänzende Wirkung im Auf und Ein weiterer politischer Grund'satzentscheid betraf _ Sie 
Ab der konjunkturellen Zyklen. Dies allerdings nur dann, haben es heute verschiede-ntlich gehört _ das Finanzie-
wenn der Kapitaldeckungsg.rad nicht noch weiter vermin- rungsverfahren. Die beschlossenen, anfänglich niedrigen 
dert wird. Belastungen erleichtern den Kreisen, die noch keine ent-
Gegenüb~r diesen Vorzügen Ist wohl der unvermeidliche spreChende Einrichtung haben, die Einführung der berufll-
Nachteil des - darf Ich so sagen - .. Profitiere demnächst, ehen Vorsorge. In bezug auf die Kapitalansammlung füh-
zahle später .. -Anteil dieses Gesetzes zu verkraften. Und ren die KommissionsbeschlüSse anfänglich auch zu einer 
unvermeidbar ist dieser Nachteil, denn der äusserst lange bedeutend wenlgar ausgeprägten Kapitalbildung. Diese. 
und detailliert formulierte Verfassungsartikel mit 'seinen Verminderung - darauf möchte ich besonders hinweisen -
Uebergangsbestimmungen legt so viele Randbedingungen ist hingegen nicht von Dauer; Im Beharrungszustand ist 
fest, dass die Erfüllung des Verfassungsauftrags nicht we- der Kapitalbestand sogar noch minim höher. 
sentlich anders aussehen kann, al's er nun vorliegt. 

Dieser Verfassungsartikel ist am Höhepunkt des euphori
schen Zeitalters im Dezember 1972 als Gegenvorschlag zur 
Initiative für eine Volkspensior. angenommen worden. Seine 
Erfüllung fällt nun in die Zeit wirtschaftlichen Stillstandes 
mit vereinzelten Wachstumsgrenzen in Sicht. Dieser Aus
weg ist wohl nicht anders mögliCh als durch Beihilfe die
ses Pools, der auf Ausgabenumlage beruht und die volle 
Beitragshöhe erst zehn Jahre nach Inkrafttreten vorsieht. 
Die hier vertretenen -Prinzipien sind aber langfristig erfüll
bar. 
Aus diesen Ueberlegungen bin ich für Eintreten auf die 
Vorlage. 

Eng: Man darf zweifellos feststellen, dass die Beratungen 
Ihrer Kommission durchwegs beherrscht waren vom Be
streben, den Verfassungsauftrag zu erfüllen und dafür 
auch Kompromis'se einzugehen. Artikel 34quater Absatz 3 
der Bundesverfassung und insbesondere Artikel 11 Absatz 

2'1' 

Ebenfalls politische, eher aber referendumspolitische As
pekte zeigten 'sich bei der Beratung der organisatorischen 
Bestimmungen Im dritten Teil des Gesetzentwurfes. 
Einerseits gilt es, die Einhaltung der gesetzlichen Erfor
dernisse zu gewährleisten und jede Gefährdung des Ge- _ 
setzeszieles zu verhindern. Anderseits will man Vorsorge
einrichtungen nicht unnötig In ihrer Handlungsfähigkeit 
einengen, vielmehr den individuellen Bedürfnissen weitge
hend Rechnung tragen. Ob der geSUChte Mittelweg gefun
den worden Ist, darüber gibt der Gesetzestext noch keine 
endgültige Antwort. Erst die Rechtsanwendung der Auf
sichtsbehörden wird zeigen, inwieweit auch In der Praxis 
das Prinzip der Verhältnismässlgkeit gilt. Gegenüber dem 
Entwurf ist eine etwas klarere AufgabenteIlung zwi'schen 
KontrollsteIle und Aufsichtsbehörde geSChaffen worden, so 
dass in Verbindung mit den bundesrätlichen Erklärungen 
und dem Verordnungsentwurf, soweit er heute bekannt Ist, 
begründete Aussicht auf möglichst weitgehende Selbstän
digkeit" der Vorsorgeeinrichtung be'steht, was im Hinblick 
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auf eine eventuelle VOlksabstimmung beruhigend wirkt. 
Die Praktiker haben' sich mit dem Gesetzentwurf, Insbe.: 
sondere mit den Vorschlägen der Kommission, eingehend 
befasst und sich in den grundsätzlichen Fragen positiv 
geäu'ssert. Klare Vorstellungen müssen in der Praxis - wie 
die heutige Diskussion ja zeigt - indessen noch über wich
tige Fragen erarbeitet werden. Vonnöten ist namentlich 
Klarheit Ober die Organisationsform, ob der obligatorische 
Teil der Vorsorge in einer speziellen, rechtlich unabhängi
gen Vorsorgeeinrichtung erfolgen soll, oder ob eine Inte
gration der ge'setzlichen Vorschriften in das bestehende 
System dem sogenannten Splitting vorzuziehen wäre. Nur 
Verordnungsbestimmungen, die eine einfache Organisa
tion erlauben, werden den praktischen Bedürfnissen ge
recht. Festzustellen bleibt aber, dass noch viel Aufklä
rungsarbeit notwendig sein wird, um dem Praktiker die 
letzte Angst vor überbordender obrigkeitlicher Admini'stra
tion zu nehmen. Die departementalen Tendenzen beim 
Versicherungsaufsichtsgesetz, das in wesentlichen Teilen 
auch Vorsorgeeinrichtungen betreffen kann, tragen aller
dings zur Beruhigung nicht sonderlich bel. Die bestehen
den Vorsorgeeinrichtungen und deren Verwaltung und De
stinatäre müssen sich indes'sen Rechenschaft darüber ge
ben, dass die nunmehr vorgeschlagene Lösung immer 
nach besser ist als ein allfälliger Scherbenhaufen, zumal 
dann die Idee einer Volkspension wieder verstärkten Auf
trieb erhalten dürfte 

Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten. 

F1scher-Bern: Ich habe in der Kommission 'sowohl für Ein
treten 'gestimmt wie für Annahme der Vorlage in der 
Schlussabstimmung, wie sie die Kommission ausgearbeitet 
hat. Ich stelle fest, da'ss die Kommission in einem nicht 
durch politische Leidenschaften aufgewühlten Klima eini
ge wesentliche Ve.rbesserungen an den bundesrätlichen 
Vorschlägen angebracht hat. Ich denke da in erster Linie 
an den Beschluss, anstelle des Rentenwert-Umlageverfah
rens das Ausgabe-Umlageverfahren für die Eintrittsgenera
tion einzuführen. Ich denke ferner an die Verlängerung der 
Einführungsfrist von 5 auf 10 Jahre, was den Uebergang 
vom bisherigen Niveau auf das neue vereinfachen und 
erleichtern würde. Schllesslich denke Ich vor allem auch 
an die Tatsache, dass in die Vorlage ausdrücklich Bestim
mungen über die Eigentumsförderung aufgenommen wor
den sind. Es wäre nämlich völlig sinnlos, den einzelnen zu 
zwingen, Geld bei'selte zu legen und dann z. B. für die Fi
nanzierung eines Eigenheims dieses Geld zu einem teure
ren Zinsfuss bei der Bank in Form einer Hypothek aufzu
nehmen. In dieser Beziehung hat die Kommission in letzter 
Minute eine meines Erachtens annehmbare und auch ord
nungspoJitisch und gesellschaftspolitisch vernünftige Lö
sung getroffen 

Diese positiven Feststellungen dürfen uns aber nicht dar
über hinwegtäuschen, dass die Vorlage eine grosse Proble
matik beinhaltet. Diese Problematik ist heute z. T. zum 
Ausdruck gekommen. Ich erwähne zuerst die politische 
Problematik. Wir müssen uns darüber klar sein, dass die 
Wahrscheinlichkeit einer' Annahme der Vorlage zum vorn
herein nicht sehr hoch eingeschätzt werden kann, wenn es 
zu einem Referendumskampf kommen sollte. Eine weitere 
Problematik sehe ich hinsichtlich des Konzepts, das im 
Laufe von mehre.ren, Jahren von Kommissionen, vom Bun
desamt und jetzt auch von der parlamentarischen Kom
mi'ssion ausgearbeitet und weiterentwickelt worden ist. 
Nicht gelöst scheinen mir vor allem zwei Punkte. Zuerst 
die Frage: Wie weit ist es verantwortbar, dass man die 
zweite Säule so stark auf dem Kapitaldeckungsverfahren 
aufbaut, wie das hier getan wird? Man kann sagen, dass 
das Konzept, wie es uns von der Kommission unterbreitet 
wird, zu etwa drei Vierteln auf dem Kapitaldeckungsver
fahren und zu etwa einem Viertel auf dem Umlageverfah
ren beruht. Heute morgen haben sich mehrere Vatanten, 
insbesondere Herr Basler, darüber beklagt, dass auch das 
Umlageverfahren einen gewissen Eingang gefunden hat. 
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Ich bin genau gegenteiliger Meinung. Ich bin unglücklich 
darüber, dass es nicht gelungen ist, das Umlageverfahren 
noch etwas zu verstärken, wobei ich sofort sage, dass ich 
nicht der Meinung bin, die zweite Säule müsse vollständig 
auf dem Umlageverfahren aufgebaut sein; es wäre aber 
meines Erachtens tragbarer, wenn die obligatorische zwei
te Säule in der Grössenordnung von vielleicht der Hälfte 
auf dem Kapitaldeckungsverfahren basieren würde. In 
diesem Sinne hat Herr Brunner recht - das möchte ich 
hier ausdrücklich sagen; es ist nicht verantwortbar, dass 
WLr derart gewaltige Gelder ansammeln, wobei wir Ja wis
sen, dass ein schöner Teil dieses angesammelten Kapitals 
wieder durch die Geldentwertung und die Aufwertung der 
Einkommen usw. verlorengeht. E's gibt deshalb teilweise 
eine völlig unnötige Kapitaldeckung. Ich bin also der Auf
fassung, dass die Frage des Verhältnisses Kapitaldeckungl 
Umlageverfahren noch einer sehr genauen, einer unvorein
genommenen Prüfung bedarf, genauer, als dies bis jetzt 
der Fall gewesen i'st. Die Versicherungsgesellschaften stei
len sich auf den Standpunkt, nur das Kapitaldeckungsver
fahren sei tunIich - obwohl ein Unterschied besteht, ob 
eine pr.ivate Versicherung, bei der die Perennltät nicht 
vorhanden ist, vorliegt oder eine staatlich obligatorische 
Versicherung. 
. Die zweite Problematik, die vor allem auch von Herrn 
Rüegg und Herrn Ammann dargelegt warden Ist, ist die 
Frage der Integrierung der bestehenden 17000 oder 
18000 Kassen in das neue System. Ich bin persönlich 
diesbezüglich eher skeptisch - Ich werde eigentlich immer 
skeptischer -, ich glaube, wir werden wahrscheinlich fast 
auf der ganzen Linie ein Splitting vornehmen müssen, d. h. 
dass die neuen Kassen Irgendwie neben die alten hmpla
ziert werden müssen, und dass dann sukzessive von den 
alten ein Uebertragen von Ansprüchen und Kapitalien usw. 
In das neue System vorgenommen werden muss. Diesbe
züglich stellt sich die Frage, ob hier die Dinge richtig 
durchdacht sind oder ob nicht vielleicht hier noch weitere 
Untersuchungen nötig sind. 
Dle'se beiden Bemerkungen bezüglich des Kapitaldek
kungsverfahrens und des administrativen Aufbaues der 
neuen Kasse veranlassen mich, das zu unterstreichen, was 
Herr Barchi im Namen der freisinnigen Fraktion gesagt 
hat: dass wir uns nicht darauf beschränken sollten, dieses 
Geschäft jetzt hier durchzuberaten, und dann der Stände
rat noch etwas an diesen Artikeln herumflickt. Es ist näm
lich durchaus möglich, dass uns eine Volksabstimmung 
erwartet. Wenn wir der Sache helfen wollen, wird es gut 
sein, dass der Ständerat - und vor allem die ständerätliche 
Kommission - sich das ganze Grundprinzip noch einmal 
durch den Kopf gehen lässt und nicht den Hauptteil ihrer 
Zeit dazu verwendet, die Detailberatung durchzuführen. 
Es muss versucht werden abzuklären, ob wirklich keine 
andere Lösung möglich ist als diejenige, die wir jetzt hier 
ausgearbeitet hlilben. Die Kommission sollte noch einmal 
mit den Hearings beginnen und auch Herrn Brunner - so 
unbequem er sein mag - anhören und versuchen, das Po
sitive aus seinen Ueberlegungen herauszunehmen. Wenn 
es sein muss, sollte die Kommission auch einmal einen 
neutralen Experten, der ihm so am Herzen liegt, beiziehen, 
um zu versuchen, die Grundlagen des ganzen Projektes 
nochmals einer näheren Prüfung zu unterziehen. Sonst 
laufen wir einem Referendum und einer Niederlage ins 
Messer. Ich möchte Ihnen also empfehlen, diese Vorlage 
durchzuberaten. Viel besseres als das, was wir in der 
Kommission erarbeiteten, werden Sie bei der Weiterverfol
gung dieses Konzeptes nicht mehr tun können. Ich bin 
deshalb dafür, dass man es hier im Nationalrat weiterver
folgt und bin auch dafür, dass eingetreten und nicht rück
gewiesen wird. Aber ich bin ebenso dafür - und sage das 
in der Hoffnung, dass es die Ständeräte auch irgendwie 
zur Kenntnis nehmen -, dass die ständerätliche Kommis
sion sich noch einmal Zeit nimmt, das ganze Problem von 
Grund auf zu studieren. Wenn sie dann zum Schlus's 
kommt, dass das vorgelegte Konzept das einzige ist, was 
aufgrund der heutigen Situation überhaupt möglich ist, 
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dann müssen wir die Sache so· in Kraft treten lassen und 
versuchen, es dem Volk plausibel zu machen. Wenn das 
Konzept aber nicht geht, muss man einen anderen Weg 
beschreiten. Das Ist nicht gerade eine befriedigende Per
spektive. Aber ich glaube, es ist nach dem Stand der Din
ge die einzige Möglichkeit, konstruktiv dieses wirklich dif
fizile Geschäft einen Schritt weiterzubringen. 

Mme Nanchen: Le voici donc debout, le deuxleme de ces 
trois piliers 'Sur lesquels doll reposer notre systeme de 
prevoyance vieillesse. Ayant ete membre de la commi's
sion, j'ai puasslster ä sa laborieuse ediflcation Et le 
'Sceptlcisme que m'a toujours insplre la prevoyance pro
fesslonnelle obligatoire, au moment dejä de la discusslon 
de I'article constitutionnel, ne m'a pas quittee. 
On a dit de I'AVS que c'etait une grande muvre sociale. 
Du deuxleme pilier, on dira peut-Atre que c'est une Inge
nleuse constructlon actuarielle, mais on ne sau mit parler 
ä son propos d'assurance "sociale. Le professeur Schaller, 
si j'en crois un recent compte rendu d'une de ses confe
rences paru dans la Gazette da Lausanne. ne me contredi
ra sans doute pas. 
O'apres la plupart des speciali'stes. de la legislatIon so
ciale, deux crlteres permettent de definir une assurance 
sociale. Premierement, la protectlon assuree ä la popula
tion - ou ä certalnes categorles de la populatlonl - contre 
certains risques soclaux. Deuxiemement, la redistribution 
du revenu national. 
Reprenons chacun de ces criteres. 11 est vrai que le 
deuxieme pilier garantlt ä certalnes categorles de la popu
lation (les salarles et les independants qul remplissent 
certalnes conditlons) une protectlon contre les conse
quences flnancieres de la vieilles'se, de la mort et de I'in
validlte. Mais deux questions peuvent se poser: le cercle 
des personnes assuree's est-i! assez large, la protectlon 
assuree est-elle suffisante? 
On attend generalement d'une assurance soclale 
qu'elle couvre solt I'ensemble de la population, soit les 
categories sociales qul en ont le plUS besein. Je ne dis
convlens pas que les salaries ont besoln d'une bOMe pre
voyance vieillesse; mais la 101 dont nous discutons laisse 
pour compte troi's categories de personnes parmi les plus 
necessiteuses: les pauvres, les vieux, les femmes. Les 
pauvres: le projet prevoit que ne sera assuree que la par
tie du salalre superieure ä 12000 francs. Ceux qul gagnent 
moins de 1000 francs par mois ne beneficieront pas du 
deuxieme pilier. Vous me direz qu'aucun pere de familie 
ne gagne aussl peu. C'est vral. Mais combien de femmes 
qui ont peut-etre charge de familie sont ä . ranger dans 
ceHe categorie: des travailleuses ä temps partiel surtout, 
mais aussi des travailleuses ä temps plein, des vendeuses 
de grands magasins notamment. Vous m'objecterez en
core que ce's persennes n'ont pas besoin du deuxieme 
pi.lier puisque la seule AVS suffit ä couvrir 60 pour cent de 
leur salaire. C'e'St admeHre que 525 francs par mois per
mettent ä une personne seule de couvrir ses besoins vi
taux. 11 a souvent ete question acette tribune de I'insuffi
sance des rentes AVS et du caractere humiliant des pres
tatlons comph~mentaires. On ne saurait justlfier une solu
tion peu equitable - I'exclusion des petlts revenus du 
deuxieme pilier - par une sltuaUon de fait que tout le 
monde reconnait comme peu satlsfaisante soclalement. 

Autres lafsses pour compte: les vieux. 11 y a aujourd'hui 
plus d'un million de rentiers AVS. Par definition, la pr{!
voyance professionnelle ne les conceme pas. Mais n'au
ralent-ils pas justement besoln - les gens de Steffisburg 
exceptes peut-etre - d'un complement ä leurs rente's de 
vieillesse? Et les personnes de la generation de I'entree, 
eeux qui au moment de I'entree en vlgueur de la 101 au
ront plus de 45 ans, s'Us ont un salaire moyen, ceux qui 
auront plus de 55 ans 10rsqu'i1 s'aglt de tout petits reve
nus, ne connaitront-ils pas des difflcultes au moment de 
leur retraite avec leurs rentes partielles du deuxieme pi
Iler? 
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Autres laissees pour compte enfin: 1e'S femmes au foyer. 
Elles non plus ne sont pas concernees par le deuxieme 
pilier, puisqu'elles n'exercentpas d'actlvite lucrative. Une 
fois de plus, une assurance qul se veut 'soclale persiste a 
ignorer la valeur economlque du travail menager et eduea
tif. L'AVS, par I'institutlon des rentes de couples et des 
rentes complementaires pour epouses reconnait implicite
me nt - certes de faQon encore insuffisante - que le travail 
de's femmes ä Iflur foyer contrlbue ä la prosperite de la 
nation et qu'i! dolt valoir aux femmes un dralt propre ä la 
retraite. Ceel exlste dans plusleurs pays europeens o.ü les 
annees passees ä eduquer les enfants sont comptabillsees 
dan's le calcul des rentes des femmes. Avec le deuxleme 
piller, rlen de tout cela .. La retraite sera eelle de I'homme 
qui eonsentira, esperons-Ie, ä la partager avec son 
epouse. 11 est le chef de la 'amille, c'est dans I'ordre hel
vetlque des choses 
Une deuxieme question 'se pose au sujet de la protectlon 
offerte par le deuxleme pilier. AVS et deuxieme piller doi
vent couvrir ensemble 60 pour cent du revenu anterieur. 
Est-ce suffisant? eela I'est certainement pour les revenus 
moyens et superleurs, mais les 60 pour cent de 36000 
francs ne so nt pas Identique'S aux 60 pour cent de 15000 
tranes. Le prlnclpe sur lequel repo'se le deuxieme pilier 
veut que celul qul a ete pauvre toute sa vle reste pauvre ä 
I'age de la retraite. 
Et moi, je vous demande: pourquol la soelele ne permet
trait-elle pas ä celul qul a exerce une profession penible, 
mal payee, peu gratiflante socialeme.nt, de joulr d'une re
traite qui le mette au moins ä I'abrl du besein? 
J'en arrive lei au deuxleme point de mon Intervention. Le 
deuxleme pilier n'est pas une muvre de justlce soclale ... 11 
importe .. , ecrlt le Conseil federal dan's son message, .. que 
dans le deuxleme piller l'ldee de I'assurance solt large
ment respectee. 11 s'aglt pour I'essentiel d'assurer I'equi
valence individuelle entre prestatlons et contre-prestB
lions, cela ä la dlfference de I' AVS OU l'ldee de solidarlte 
domine ... L'AVS est un modele d'a'ssurance soclale - et sa 
reputation depasse largement nos frontieres -. dans la 
mesure ou elle permet une tres large redistribution du 
revenu national des rlches vers les pauvres. Les rentes 
etant plafonnees alor's que les cotlsatlons ne le sont pas, 
les riches donnent beaucoup plus qu'i1s ne reQolvent. Le 
deuxieme piller, lul, est une assuranee, rien de' plus. Je 
recevrai la contre-prestation actuarlelle de ce que j'al ver
se, pas un sou de Rlus nl de moins. ehacun pour sol, tel 
est le princlpe de la prevoyance profe'ssionnelle. 
On me dlra que le systeme de flnanoement du deuxleme 
pilier, la capltalisation, a ete bien tempere par les travaux 
de la commlssion. 11 e~t vral que I'on y amis un peu plus 
de repartition. La fondatlon de perequatlon des charges 
sera flnancee, si le Conseil suit sa commlssion, selon le 
prlnclpe de la repartition des depenses, et non plus selon 
celul de la repartition des capitaux de couverture comme 
le prevoyait le Conseil federal. Mals cela ne sufflt pas ä 
modlfler fondamentalement I'eeonomle du systeme. Le 
deuxleme piller ne dolt pas perm eHre une plus grande 
solldarlte entre les categorles soclales, tel I'ont voulu ses 
auteurs et se'S partisans. 
Voilä pourquol je disais au debut de mon expose qu'lI ne 
s'agit pas d'une assurance soclale. CeJ.a ne slgnlfle pas 
qu'lI doive ~tre rejete pour autant. Nombreux sont les de
putes dans eette salle, y compri's dans le graupe socla
liste, qul estlment qu'une grande muvre soclale suffit, qu'lI 
ne faut pas abuser de la solidarlte et que I'equilibre entre 
les deux systemes de financement, capitalisatlon et repar
tition, que permet I'edlflce des deux plliers, est conforme 
au genie helvetique 
Personnellement, je considere comme I'une des taches les 
plUS nobles de l'Etat I'instauratlon d'une plus grande jus
tice sociale et je regrette que notre travail de legislateur, 
en I'occurrence si long et si penible, ne debouche que sur 
une reglementation des calsses de pension et assurances 
privees. 
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Une autre solution est-elle possible? Le vote populaire de 
decembre 1972 nous prouve le contraire. C'est la raison 
pour laquelle, malgre mes retlcence's, j'ai accepte "entree 
en matlere en seance de commlssion. J'en ferai de m~me 
ici, mais je me relJerve, selon le sort que ce Conseil fera 
au projet de 101, de ne pas I'approuver lors du vote sur 
I'ensemble. 

Graf: In der Euphorie der Hochkonjunktur wurde die die
sem Gesetze zugrunde liegende Verfa'ssungsbestimmung 
seinerzeit geschaffen und vom Volke angenommen. Ich 
wage hier zu behaupten, dass sich weite Teile unseres 
Volkes nicht im klaren waren darüber, was für sie die Gut
heissung der Verfassungsbe'stlmmung von Artikel 34quater 
bedeuten würde. Die Schuld für diese Unbedachtheit trifft 
aber vor allem auch unser Parlament, das seinerzeit nicht 
einsichtig genug war, das ungesunde .. Tschudi-Tempo» 
energisch zu bremsen. Jetzt sehen wir uns In die Rolle 
de's Zauberlehrlings versetzt und werden die Geister, die 
wir mithalfen zu rufen, nicht mehr los. 
Sie können natürlich diese zweite Säule bauen, womöglich 
so pompös gestaltet, dass der Arbeitgeber noch mehr als 
die Hälfte der vorgesehenen 2 bis 11 Lohnprozente zu tra
gen hat, was praktisch wohl darauf hinauslaufen wird, 
dass er nochmals gleichviel zu leisten hat wie heute 'schon 
bei der AHV. Sie können dasl Aber wundern müssen Sie 
sich dann nicht, wenn Tausende von mittelständischen 
Kleinbetrieben schliessen müssen, ganz einfach deshalb, 
weil 'sie nicht imstande sind, diese erneute Belastung zu 
tragen. Denn es Ist eine fatale !IIusion zu glauben, man 
könne den Mittelstand von Staates wegen mit immer neu
en gravierenden Abgaben belasten. Einmal ist die oberste 
Grenze erreicht, e'inmal ist es genug. Jetzt, so scheint es 
mir, ist es genug angesichts ,aller 'sonstigen Leistungen, 
die schon auf dem sozialen Sektor zu erbringen sind. 
Ich mache Sie - und das allein Ist der Sinn meines Votums 
- hier und jetzt darauf aufmerksam, weil es kein einziger 
Votant bisher getan hat, dass durch diese zweite Säule In 
der Form, wie 'sie aufger.jchtet werden soll, dem schweize
rischen Mittelstand Irreparabler Schaden zugefügt wird. In 
der Bundesrepublik macht die sozial-liberale Regierung 
heute immense Anstrengungen, um das rasche Sterben 

,von alljährlich etwa 10 000 Mittelstandsbetrieben zu stop
pen. Mir scheint, vorbeugen bei uns wäre weit besser al's 
im Nachhinein Flickschusterei zu betreiben. "WIr verlan
gen ... , wir fordern •.. " hat Herr Zehnder 'als Sprecher der 
SP hier ausgerufen. Fordern Sie nur immer weiter! Bald 
einmal aber werden Sie aufhören müssen zu fordern, dann 
nämlich, wenn vielerorts und vor allem im Mittelstand 
nichts mehr zu holen sein wird. 
Eintreten auf eine Vorlage, die die Solidarität derart ein
seitig strapaziert, kann ich nicht. Würde ich es tun, wäre 
ich ein Heuchler. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäfts unterbrochen 
Le debat sur cet ob/et est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13.05 Uhr 
La sesnce est levee a 13 h 05 
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.:. i,1 
Muheim, Berichterstatte.r: Ich möchte zum Schluss d~r Ein
tretensdebatte lediglich zu den Einwänden Stellung neh
men, die hier von verschiedenen Votanten vorgebracht 
worden sind. Ich glaube, es erübrigt 'sich, die im grossen 
und ganzen zustimmenden Voten, die an dieser Tribüne 
abgegeben wurden, zu kommentieren. Herr Kloter befürch
tet, dass die Autonomie der bestehenden Kassen gefährdet 
werde. Er befürchtet, dass Bestehende's in Frage gestellt 
werde. Ich möchte ihm antworten, dass das Bundesgesetz 
über die berufliche Vorsorge ganz im Gegenteil auf dem 
Bestehenden aufbauen will. Das Gesetz schreibt Mindest
leistungen vor, die schon z. T. von den bisherigen Vorsor
geeinrichtungen erfüllt worden sind; z. T. wurde sogar mehr 
geboten, als gefordert wird. Das möchte man auf keinen 
Fall in Frage stellen oder gar zerstören. Die Einrichtungen, 
die heute bestehen und die nicht die Mindestleistungen 
erbringen, müssen allerdings aufstocken; sie müssen er
gänzt werden. Es kann also keinesfalls so sein, Herr Kloter, 
dass die Pensionskassen Jetzt bei Null beginnen müssten, 
wie Sie gesagt haben. Es sind immerhin 60 Milliarden Fran
ken mindestens vorhanden, und auf dem möchte man auf
bauen. Das möchte ich auch Herrn Ammann gegenüber 
'sagen, der ebenfalls von.elnem Beginn bei Null gesprochen 
hat. Das stimmt einfach nicht. Man will auf dem aufbauen, 
was effektiv vorhanden ist. Die Kassen können sich aner
kennen lassen, sie müssen sich aber unter Umständen den 
neuen Bedingungen anpassen. 
Herr Kloter befürchte.t im weitern, dass eine Standardisie
rung - er will damit wohl sagen: eine Nivellierung - der 
Leistung eintrete. Das Bundesgesetz über die berufliche 
Vorsorge ist aber ein Minimum, es bringt nicht das Maxi
mum an Leistungen, das vorgesehen werden darf. Die 
Pen'sionskassen können über dieses Minimum hinaus, wie 
bisher, freiwillige Leistungen erbringen, Sie können z. B. 
die obere Einkommensgrenze, die im Gesetz mit 36000 
Franken festgelegt wird, ohne weiteres höher ansetzen. 
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Sie können höhere Rentenansätze gewähren, sie brauchen 
die Beiträge absolut nicht gestaffelt zu erheben, sondern 
können auch einheitliche Beiträge erheben, wie das bisher 
in der Regel der Fall war. Sie sind also mit Bezug auf frei
willige leistungen auch in Zukunft völlig frei. 
Zur finanziellen Belastung der Arbeitnehmer und der Ar
beitgeber: Das Gesetz sieht nach Herrn Kloter 12 bis 14 
Prozent des lohnes als Prämie der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer vor. Dafür würden Altersrenten von 40 Pro
zent gewährt. Herr Kloter hat geltend gemacht, die heuti
gen Pensionskassen würden gewöhnUch 60 Prozent bieten. 
Das Ist richtig. Ihm muss ich aber antworten, dass dann 
auch die Beiträge wesentlich grösser sind; 'sie liegen zwi
schen 15 und 20 Prozent, Arbeitgeber- und Arbeitnehmer
beitrag zusammengerechnet. Es kann daher keine Rede 
davon sein, dass das Bundesgesetz einerseits teurer sei 
bei den Beiträgen und anderseits geringere Renten anbie
te. Ich glaube, die Relation Beiträge zu Renten ist durch
aus gewahrt. 
Es taucht auch Immer wieder der Einwand auf, das Kapi
taideckungsverfahren sei teurer als das Umlageverfahren. 
Unsere bestehenden Pensionskassen basieren im wesent
lichen auf dem Kapitaldeckungsverfahren, das heisst auf 
dem Prinzip, dass für jeden persönlich für das Alter ge
spart werden soll. Man nimmt also eine Vorfinanzierung 
der künftigen Ansprüche vor und verschiebt die ganze 
Finanzierung nicht auf die spätere Generation. Ich habe 
bereits in meinem Eintretensreferat gesagt, dass man hier 
nicht von billiger oder teurer 'sprechen kann, sondern dass 
auf lange Sicht gesehen die bei den Finanzierungsverfah
ren (Kapitaldeckung und Umlage) gleich teuer sind. 
Sehr oft, das haben Herr Kloter wie Herr Fischer gemacht, 
wird der Kapitalisierungsgrad beanstandet; er wird als 
hoch bezeichnet. Das Bundesgesetz über die berufliche 
Vorsorge will, dass die anwartschaftlichen wie auch die 
laufenden Renten nach Möglichkeit kapitalmässig gedeckt 
werden sollen. Aber ich muss hier sagen: Die Kapitaldek
kung ist eigentlich nur eine teilweise. Es ist eine wesenUi
ehe Umlagekomponente mit dabei. Man hat ausgerechnet, 
dass mit den neuesten VOJschlägen unserer Kommission 
In 20 Jahren der Kapitalisierungsgrad etwa 55 Prozent 
ausmacht und dass er erst von 20 Jahren an bis gegen 50 
Jahre dann auf etwa 80 Prozent steigt. Sie sehen also: 
Gerade in den ersten 20 Jahren ist die ~apitaldeckung 
durch das Umlageverfahren zugunsten der Eintrittsgenera
tion sehr abgeschwächt. Dass sich dabei Milliardenbeträ
ge ergeben, darf wohl nicht erschrecken. Herr Kloter hat 
sogar von Billionen ge'sprochen. Das ist ein Begriff, den 
wir immerhin von der Schule her scholl' kennen. Wenn 
man aber schon von Billionen sprechen will, so muss man 
immer daran denken, dass das erst in 50 Jahren der Fall 
sein wird. Man darf nicht auf die heutigen Verhältnisse 
zurücktransponieren. Man hat ausgerechnet; dass da'S Ver
hältn,is dieses Kapitals zum jährHchen Volkseinkommen 
jetzt ungefähr 55 Prozent beträgt. Es wird selbstverständ
lich ansteigen auf ungefähr n Prozent im Jahre 1997; in 
ungefähr 20 Jahren wird sich das Verhältnis also nicht 
ganz verdoppeln. Diese Relation zeigt Ihnen doch, dass 
die Kapitalisierung in keiner Art und Weise übertrieben i'st. 
Herr Kloter hat ferner geltend gemacht, der Pool sei kom
pliziert. Er hat dann allerdings - ich weiss nicht, ob ihm 
da ein Sprechfehler passiert ist - die Stiftung für den la
stenausgleich mit der eidgenössi'schen Auffangvorrichtung 
verwechselt. Ich nehme an, dass das ein Irrtum war. Es 
gibt also zwei Stiftungen: die eine Stiftung als eidgenössi
sche Auffangkasse, und die andere Stiftung ist diejenige 
für den lastenau'sglefch. Die Aufgaben des Pools sind 
zweifacher Art: einerseits die Sonderkosten der EintrItts
generation umlagemässig zu verkraften und anderseits 
den Teuerungsausgleich für die laufenden Renten vorzu
nehmen. Es geht also darum, die Anfangsdefizite zu dek
ken, die bestehen einerseits bei den, Gutschriften für die 
Freizügigkeit'sleistungen und anderseits die fehlende Dek
kung bei den au'szubezahlenden Altersleistungen. Nun be
tragen die Beiträge der Vorsorgeeinrichtungen an den 
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Pool 1 l7is 2112 P,rozent der AHV-Löhne. Es handelt sich 
also um bescheidene Beträge. Hier spielt nun eine Solida
rität der Jüngern mit den Aelteren. Natürlich muss da ab
gerechnet werden. Aber eine so komplizierte Geschichte 
ist das nun wiederum auch nicht. Es musS ja ohnehin für 
jeden Versicherten ein Individuelles Kanto geführt, werden, 
In welchem seine und die Arbeitgeberbeiträge, die Gut
schriften, eingetragen. werden. Ich möchte hier sagen: Die 
Fachleute der heutigen Pensionskassen haben eigentlich 
diese Regelung, wie sie nun vorliegt, vorgeschlagen und ihr 
zugestimmt. 
Herr Kloter möchte mit seinem Rückwei'sungsantrag ein 
einfaches Rahmengesetz bewirken. Was steht, eigenttich in 
diesem Gesetz? Es Ist das Obligatorium, das umschr.ieben 
wird; auoh Herr Kloter verlangt das. Es sind die Versiehe
rungsleistungen; auch Herr Kloter verlangt da'S. Es ist die 
Freizügigkeit; auch das verlangt Herr Kloter. Ferner stehen 
im Gesetz eine Anzahl Bestimmungen über dSe Eintrittsge
neration. Das allerdings hat Herr Klater nicht erwähnt. Sie 
kommen aber nicht darum herum, besondere Bestimmungen 

. für die Eintrittsgeneration 1m Gesetz aufzunehmen. Herr 
Kloter verlangt ferner, dass die paritätische Verwaltung 
im Gesetz geregelt werden s01l. Einverstanden; das Ist 
Im Gesetz ja enthalten. Es hat dann aber noch Bestimmun
gen, von denen Herr Kloter kein Wort sagt, die aber 
sehr wesentlich sind, nämlich die Autonomie der Kas
sen, das Anerkennungsverfahren. Auch über die Finanzie
rung, die ReChtspflege und das Steuerrecht muss man 
doch etwas 'sagen. Ich glaube, auch hier sind P.robleme 
damit verbunden, um die man nicht herumkommt. Ich 
möchte elg'entlich sagen: Was Sie vor sich haben, Ist im 
Grunde genommen ein Rahmengesetz, aber ein Rahmen
gesetz, das alle wesentlichen Punkte umfasst, während
dem das, was sich Herr Kloter nach seinem Antrag vor
stellt. eben ein sehr lückenhaftes Ge'Setz wäre, mit dem 
der Sache in keiner Art und Weise gedient wäre. Darum 
möchte ich Sie bitten, den Rückweisungsantrag des Herrn 
Kloter abzuweisen. 
Zum Rückweisungsanlrag des Herrn Ammann: Ich habe 
Herrn Ammann z. T. bereits geantwortet, aber ich möchte 
jetzt noch speziell einige Probleme, die eraufgewo.rfen 
hat, erwähnen: Herr Ammann - und übrigens auch Herr 
Fischer - sind besorgt wegen der Integration der be'Ste
henden Pen'sionskassen In das Obligatorium. Ich gebe 
ganz offen zu, dass das ein Problem ist, das In der Praxis 
noch gelöst werden muss. Es ist aber so, dass nicht nur 
der Artikel 92, wo die Garantie der wohlerworbenen Rech
te enthalten Ist, sich mit den bisherigen Pension'skassen 
befasst, sondern auch der Artikel 48 über die Anerken
nung und die Voraussetzungen für die Anerkennung beste
hender Pensionskassen durch den Bund. Es ·ist etwa gar 
nicht so, dass die Pensionskassen keine Freiheit mehr hät
ten. Artikel 47 bemerkt ausdrücklich, dass die Pensions
kassen im Rahmen des Gesetzes bezüglich leistungen, 
Finanzierung und Organisation frei seien. Die weitergehen
de Vorsorge ist also durchau'S offen. Es muss ja jede Pen
sionskasse neben dem Gesetz - das würde ja niemals ge
nügen - ein Reglement oder ein Statut oder wie man dem 
dann sagt, erlassen, wo die Ansprüche, die leistungen 
und alles weitere mit Bezug auf das Versicherung'sverhält
nis aufgeführt sind. Ich möchte also sagen: Die Pensions
kassen, auch die bisherigen, sind Im Rahmen des BVG 
frei, ihre Verhältnisse so zu gestalten, wie sie das für 
richtig und gut finden. Natürlfch kann sich eine bestehen
de Kasse auch mcht anerkennen ~assen. Sie ·ist nicht ver
pflichtet, sich anerkennen zu lassen. Es muss dann aller
dings daneben eine obllgatori'sche Vorsorgeeinrichtung 
geschaffen werden, oder der betreffende Betrieb - das 
wird sehr oft im Gewerbe der Fall sein - wird sich einer 
verbandlichen, einer überbetrieblichen Kasse, die das Ob
ligatorium führt, anschliessen müssen. Die bisherige Kasse 
kann dann, wie Herr Ammann richtig erwähnt hat, in eine 
prämienfreie Versicherung umgewandelt werden. Sie 
braucht 'Sich deswegen keiner lebensversicherung anzu
schliessen, sondern sie kann die Prämienfreiheit selber 
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gewähren, oder sie kann die Beiträge reduzieren. Aber die 
bisherigen Anspruche werden gewährleistet. Es Ist auch 
durchaus möglich, dass man zum vornherein bel aner
kannten Kassen ein Splitting vornimmt, wie das Herr Eng 
erwähnte, wo man zwi'schen einem Obligatorischen und 
einem nichtoblIgatorIschen Tell unterscheidet. 
In einem Punkt muss ich Herrn Ammann recht geben: Die 
Administration wird sicher grösser werden; das Ist klar, 
denn es muss für jeden Versicherten ein doppeltes Konto ge
führt werden, d. h; es müssen je ein Konto für den obligato
rischen und den nichtoblIgatorIschen Tell geführt und es 
muss mit dem Pool abgerechnet werden. Das ist durchaus 
zuzugeben. Ich glaube aber, dass Ist nicht vermeidbar. Ich 
darf auch beifügen, dass wir Experten der Penslonskas
sen-Verbände - e's gibt deren zwei oder drei, die vor allem 
die Pensionskassen der Privatwirtschaft zusammenfassen 
- bei .uns hatten. Sie haben der Kommission das ganze 
Funktionieren mit der Abrechnung und der Gestaltung des 
Penslonska'ssenbetrlebes dargelegt, und sie haben diese 
Vorschläge als durchaus praktikabel bezeichnet. 
Die Integration der Pensionskassen Ins Obligatorium wird 
also eine Frage des VOllzugs dieses Gesetzes sein, die 
möglichst einfach Wld günstig gelöst werden musS. Aber 
mit einer Rückweisung, wie sie Herr Ammann beantragt, 
könnte. nichts! gewoMen werden. Ich möchte Sie deshalb 
bitten, auch den Rückweisungsantrag Ammann abzuleh-
M~ . 

Zu den Ausführungen des Herrn Kollegen Dafflon: Er 
möchte natürlich - das zeigt sich auch aus den von Ihm 
gestellten Anträgen - eine Volkspension schaffen. Er 
möchte ~m Grunde genommen die berufliche Vorsorge 
ausdehnen auf weitere Kreise, wie bel der 'staatlichen 
AHV. Dazu muss Ich Ihm antworten: Da ist der Zug schon 
längst abgefahren, nämliCh 1972, als das 3-Säulen-Prln
zlp durch die Volksabstimmung festgelegt wurde. Herr 
Dafflon bemängelt, dass Leute mit kleinen Einkommen un
ter 12000 Franken In die berufliche Vorsorge nicht einbe
zogen werden. Die gleiche Klage hat auch Frau Nanchen 
erhoben. Dazu Ist zu sagen: An diese kleinen Leute hat 
die Bunde'sversammlung schon längst gedacht, nämlich 
bei der Gestaltung der staatlichen AHV-Rente mit der MI
nlmalrente und den Ergänzungsleistungen. Die sechzig pro
zentige Gesamtrente aus erster und zweiter Säule wird bel 
einem Einkommen von 12 000 Franken erreicht; bel tieferen 
Einkommen steigt das bis auf 100 Prozent und darüber. Bel 
6000 Franken Einkommen Ist namllch die 100prozentlge 
Rente gegeben, und wenn das noch weiter hinunter gehen 
sollte, dann Ist dle'ser Prozentsatz noch grösser. Der Koor
dlnatlonsabzug Ist also notwendig und berechtigt, um eine 
Ueberverslcherung zu vermelden. 
Herr Dafflon möchte auch die Einkommen über 36 000 
Franken einbeziehen. Das Ist eine Ermessensfrage, das 
gebe ich durchaus zu. Immerhin spielt dort nicht die Soli
darität, sondern das Aequlvalenzprlnzlp, so dass Im Grun
de genommen für das gros'se Ganze nichts gewonnen 
wird. 
Herr Dafflon befürchtet, dass durch die Kapitaldeckung, 
die das BVG mindestens teilweise vorschreibt, die Banken 
und Versicherungen einen Machtzuwachs erhalten. Darauf 
möchte Ich entgegnen, dass die Verwaltung dieser Kapita
lien ja bel den paritätischen Verwaltungen der Vorsorge
einrichtungen liegt, dass also diese Ihre Kapitalien selber 
verwalten können; die autonomen Kassen brauchen also 
keine Banken oder Versicherungen. 
Herrn Rüegg möchte Ich folgendes antworten: Er hegt 
Befürchtungen wegen des Ueberlebens der PensIonskas
sen. Gerade Artikel 47 garantiert aber die Autonomie im 
Rahmen de's BVG. Wenn er bemerkte, die privaten Pen
slonskassen hätten bis heute gut funktioniert, dann möch
te Ich dazu doch einige Fragezeichen setzen. Geben alle 
Pensionskassen wirkliche Rechtsanspruche? Es hat so 
und so viele PensionskasSen, die lediglich Ermessenslei
stungen ausrichten. Wie steht es mit der Freizügigkeit, 
Herr Rüegg? Die Freizügigkeit besteht nur teilweise In 
bezug auf die Arbeitnehmerbeiträge; was die Arbeitgeber-

beiträge betrifft, muss erst seit dem 1. Januar dieses Jah
res . minde'stens ein Teil davon mitgegeben werden. Die 
SICherheit der Leistungen In einem Konkursfall - das ha
ben wir In unserem Kanton drastisch erlebt - Ist auch nicht 
unbedingt garantiert. 
Was bisher auf dem privaten Sektor geleistet wurde, Ist 
also sicher anerkennenswert, aber es ist mit Bezug auf die 
Freizügigkeit, auf Sicherheit und auf Rechtsanspruch si
cher nicht das, was man erwarten dürfte. Wenn Sie sag
ten, die heute Versicherten würden geprellt und die neu 
Versicherten, die bisher keine Vorsorge hatten, würden 
privilegiert, so war das ein etwas scharfer Ausdruck, dem 
Ich deutlich widersprechen muss. Durch das System, das 
wir einführen wollen, können nicht die neu Versicherten, 
die bisher gar nichts hatten, profitieren zulasten derjeni
gen, die schon etwas besessen In bezug auf Persona/für
sorge, sondern der Ausgleich geschieht zwischen Jungen 
und Aelteren, und nur zwischen diesen. Dem Irrtum möch
te Ich deutlich entgegentreten, dass hier: die bestehenden 
Kassen zugunsten der neuen Kassen irgendwie herange
zogen werden könnten. 
Noch kurz zu Frau Nanchen. (VIelleicht hören Sie mir 
einen Augenblick zu, ich werde es ganz freundlich ma
chen, Sie brauchen keine Angst zu haben.) Frau Nanchen 
setzte ein Fragezeichen, ob diese VorsorgeeinrIchtungen 
eine Sozialversicherung selen. Ich welss nicht, was die 
Mitglieder der heutigen Pensionskassen dazu sagen wür
den, denn ich glaube, sie alle betrachten 1hre betriebliche 
Vorsorge als ein wesentliches Stück Sozialversicherung. 
Natürlich Ist das nicht eine 'staatliche Versicherung wie 
die AHV oder die IV; es Ist auch nicht eine rein private, 
persönliche Versicherung, wie das bel der dritten SAuie 
der Fall Ist, sondern die zweite Säule steht eigentlich da
zwischen. Sie Ist eine berufliche Versicherung, die sich 
Im Rahmen eines Betriebes, eines Verbandes oder einer 
Branche au'swlrkt. Aber es Ist eine echte Versicherung auf 
Gegenseitigkeit, die einen Ausgleich bringt für die Risiken 
Alter, Tod und Invalidität unter den Angehörigen emes 
Berufes, eines Betriebes oder eines Verbandes. Die zweite 
Säule steht also tn der Mitte zwischen der staatlichen und 
der rein privaten Versicherung. 
Frau Nanchen beklagte auch, dass die berufliche Vorsorge 
keine Volksversicherung sei, sondern dass sie sich nur auf 
die Erwerbstätigen beschränke, und dass vor allem gewis
se Kategorien nicht einbezogen selen. Unter diesen Kate
gorien nannte Frau Nanchen die .Armen... Darauf habe 
Ich Ja bereits geantwortet: Für die Leute mit einem EIn- . 
kommen von 12 000 Franken oder weniger bringt bereits 
die AHV Renten von 60 bis 100 Prozent und mehr plus die 
Ergänzungsleistungen plus den Ehepaarzuschlag. Ich 
möchte also 'sagen: An die Aermeren haben wir zuerst 
gedacht und hier eine Regelung geschaffen, die sich si
cher sehen lassen darf. Ich glaube nicht, dass wir jetzt 
noch die berufliche Vorsorge darauf aufstocken können, 
so dass sich der KoordinatIonsabzug sicher rechtfertigt. 
Haben wir die Alten verges'sen? Ich möchte dazu sagen, 
dass die 45- bis 65jährlgen besondere begilnstlgt werden, 
Indem sie ja schon nach 10 bis 20 Jahren die vollen Lel
'stungen erhalten. Das Ist eine Begünstigung der ältesten 
20 Jahrgänge, die man sicher nicht übersehen darf. 
Endlich hat Frau Nanchen auch beklagt, dasS die Frauen 
Im Haushalt vergessen worden selen. Ich darf hier viel
leicht daran eriMern, dass nach BVG an die nIchterwerbs
tätigen Witwen Witwenrenten ausbezahlt werden. Ich 
glaube, dass auch hier eine gewisse Solidarität zwischen 
Mann und Frau Platz greift. - Frau Nanchen hat die sozia
le Gerechtigkeit des BVG in Frage gestellt; es finde keine 
UmverteIlung de's Einkommens statt. Es Ist richtig, dass In 
der beruflichen Vorsorge nicht primär das Solldarltii.t~rln
zip, sondern das Aequlvalenzprlnzlp spielt, aber die SE.II
darltät ist auch dabei, vor allem Im Ausgleich der Jungen 
gegenüber den Aelteren durch den Umlagepool, auch zwi
schen Mann und Frau mit der Witwenrente und durch den 
RIsikoausgleich, der Im Betrieb, Im Beruf, stattfindet. Das 
Ist immerhin eine UmverteIJung der Einkommen von denje-
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nlgen, die - sagen wir - sehr alt werden und denjenigen, 
dle frOh abberufen werden. Ich glaube also, auch diese 
zYielte Säule bringt un's mehr soziale Gerechtigkeit, und 
wir sind daher gut beraten, wenn wir diesem ergänzenden 
SozIalwerk zustimmen. 

M. Corbat, rapporteur: Dlx-hult deputes se sont exprimes 
hier au cours du debat d'entree en matiere. D'une manlere 
generale, le projet de loi sur la prevoyance professlonnelle 
a ete favorablement accueilH, deux sujets da preoccupa
tlon ressortant da la plupartdes avis exprlmes: la 
deuxleme piller ~ara-t-II financlerement supportable pour 
les caisses exlstantes et les Independants auront-IIs la 
possibIlIte de se jolndre ä cette mesure sans en supporter 
des -consequenceS dlfflclles? Au cours du debat de detail, 
nous aurons I'occaslon d'aborder plus ä fond ces deux 
aspects, tres Importsnts, du projet. Pour I'heure, 11 con
vlent de traIter les propositions de renvol qul ~ont au nom
bre de deux. La premiere emane de M. Kloter, qul propose 
de renvoyer le projet au Conseil federal avec mandat 
d'elaborer une lol-cadre prevoyant carta/nes dispositions 
partlculleres. _ 
Cette proposition etonne quelque peu quand on salt que 
M. Kloter a partlclpe aux travaux de la commlsslon et que 
la seule abstentlon qul se solt manifeStee lors du vota 
final ne tut pas la slenne. La 101, -an falt, prevolt les dlspo
sillons reclamees par M. Kloter et les correctlons appor
tees par la commlssJon vont dans le sen's de slmpllfica
tlons comme celle qu'lI exlge. Ce qui motive davantage, 
me semble-t-II, la proposition de renvoi de M. Kloter, c'est 
la demlere phrase du libelle de son texte, 10rsqu'II dlt que 
la 101 dolt Atre facllement appllcable et -ne pas menacer 
I'existence 11es cal~es de pension ayant donne satlsfac
tlon-. Cette cralnte exlste, en effet, chez bon nombre de 
responsables de calsses d'une rigueur et d'une cons
clence exemplalres, mals un peu trop enclins ä mon gre ä 
-refuser toute modlflcatlon, sans mAme faire I'effort de se 
documenter. Leur's crltiques sont souvent superfIcielles et 
I'on rassent parfols l'lmpre~lon qu'Us preferent demeurer 
dans la routine plutOt que de se preoccuper de 1'lnterAt 
reel de leurs assures. IIs feralent bien aussl de conslderer 
l'lmportance des sommeS dejlt recuelllles par les fonda
tIons creees dans le pays en vue d'assurer ceux qul n'ont 
pas encC!re'de prevoyance professlonnelle. 
11 eonvient aussl de rappeier ä M. Klotar que le deuxleme 
plUer ne sera pas, comme je I'al dlt hier, une extension de 
I'AVS postulant une redistribution du revenu; 11 'se dlstln
gue d'une assurance sociale par son fonetlonnement 
qu'assurent les organes professlonnels exlstants. Le 
deuxleme pllier est une veritable Institution de pre
voyance, basee ~ur le systeme actuarlel courant de la ca
pltallsatlon. J'admets qu'lI ne pourra fonctlonner en cas 
d'sroslon monstaire ou de crise economlque mals vous 
savez comme mol, Monsieur Kloter qu'une situation da 
crise signifIeralt la restrictlon, volre la suppression des 
di'sposltlons prevues. La 101 le prsvolt. Notre systeme poll
tique, de toute maniere, est en mesure d'y faire face. 
Vous vous Ates appuye, ä plusleurs reprises, sur les affIr
matIons presentees a la commlsslon par M. Brunner en sa 
qualite d'axpert. J'a/ personnellement approfondl le's argu
ments de M. Brunner, tant en matlere d'AVS que de pre
voyance professlonnelle. Je reconnals qu'en certalns eas, 
ses conseils etalent judlcleux. Nou's en avons d'allleurs 
retanus en commlsslon, mais nous avons exprime - aussl 
les ralsons pour lesquelles certalns de ses avis n'ont pu 
Atre retenus. Je ne revlens nl sur ces avis, ni ~ur sa ma
niere de les faire valolr en s'en prenant publlquement ä 
ceux qul ne les partagent pas. 
N'oubllez pas une chose, Monsieur Kloter, le deuxleme 
pllier ne falt que s'appuyer sur le fonctlonnement des 
caisses exlstantes. -Pour les 20 pour cent restant des non
'as'sures, la periode d'adaptatlon, doublee an commlsslon, 
dolt permettre de le concretiser de manlere effectlve. 
SI l'al pu distinguer chez M. Kloter une cartalne eonfusion 
dans le mode de flnaneement du deuxle'!le pilier, je cons-
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tate chez M. Ammann, en revanche, certalnes lacunes qul 
dolvent exlster chez bon nombre de depute~ et qui so nt 
comprehensibles. Vos commlssalres sortent de dlx-hult 
mois de travaux assldlls. Vous abordez aujourd'hul une 
matlere ardue et vous n'Ates pas, comme la plupart d'en
tre nous d'ailleurs, deS speclallstes en matlere actuarielle. 
Mals je vous demande instamment da ne pas reaglr de
vant la eomplexlte en vous abstanant d'entrer en matiere. 
Les suggestions de M. Ammann, qul paralssent Interes
santes, merlteralent, au contraire, d'Atre debattues dan's 
I'examen de la 101; 11 seralt opportun pour cela qu'lI retlre 
sa proposition de renvol. 
M. Barchi a Inslste un peu dans le mAme sens lorsqu11 a 
demande que la deuxleme Chambre se livre iI. un examen 
aussl complet que le nOtre, en estlmant que, si elle devalt 
parvenlr a un autre mode de financement, nous ~erlons 
tenus de revolr cette Importante questlon. M. Zehn dar a 
Insiste a mon sens avec raison sur le necessaire t:ompro
mls de notre 101, de mAme que M. Trotmann. M. Thevoz a 
mis I'accent avec raison sur la necessaire sscurlte que 
reclament aiJ'ssl les agriculteurs, afln de eontrlbuer au 
developpement du patrlmolne paysan. 
M. Dafflon, quant a lul, m'a mal comprls ou n'a pas voulu 
me comprendre, en rappelant la cltatlon que j'al falte du 
professeur Schaller. SI le probleme pose sur le plan ma
cro-economlque par l'lntroductlon du deuxleme plller n'est 
pas resolu aux yeux du professeur Schaller, je cralns que 
ce ne solt pour de toutes autres ralsons que eelieS aux
quelles pense M. Dafflon. Les nombreuses propositions 
d'amendement qu'lI falt aujourd'hul vont d'ailleurs toutes 
dans le sens d'une as'surance populalre generallsee 
comme celle preeonisee autrefols par le Partl du travall et 
refusee par le peuple, alors que le professeur Schaller, lul, 
est un partisan du systeme des trols plllers. Vous devr!ez 
lire avee Interet I'etude comparaUve publlee recemment 
par le's services d'analyse d'un grand etablissement f1nan
eier et vous y decouvririez que les trols plliers, appllques 
dans la plupart des pays Industriels, conferent aux ayants 
droit un niveau d'exlstenee et une seeurlte sociale bien 
supeneurs ä ceux dont joulssent le's ressortlssants des 
regimes ä economle d'Etat. 
M. RDegg amis I'accent sur un probleme Importsnt: Y 
aura-t-II difference de traltement entre les calsses publl
ques et privees? Ce problemea ete longuement debattu 
en seanee de commlsslon et nous estlmon~ an effet que la 
premiere categorle ne dolt en aucun cas Atre privileg lee 
par rapport iI. la seconde. Cette preoccupation rejolnt 
d'allleurs celles da MM. Fischer, Eng et EgglI, qul s'lnqule
tent, en outre, de I'aceumulatlon des capltaux et qui alme
ralent connattre le eontenu des ordonnances d'appllcatlon 
en eours d'elaboratlon. 11 est vralsemblable, a cet egard, 
que la deuxleme Chambre en aura t:Onnai'ssance avant la 
fln de son examen et qu'elle pourra valablement en tenlr 
compte. 
AMme Nanchen, j'almerals ,rappel er que le deuxleme pl
lIer n'est pas une assurance soclale basee sur la redistri
bution du revenu comme elle I'a elle-mAme remarque, 
mals un systeme de prevoyance professlonnelle base sur 
une eapltalisatlon effeetuee parltalrement entre I'em
ployeur et I'employe. 11 exi'ste peut-6tre des regimes d'une 
plus grande solidarite soclale. VOU!! y avez falt alluslon. Le 
nOtre devralt fonetlonner dans des limltes supportables 
pour I'eeonomle. Que dlriez-vous, Madame, si des rentes 
superieures etalent accordees sans tenlr compte de ces 
imperatlfs et si les rentiers voyalent un jour leurs rentes 
dlmlnuer d'un coup de 20 pour cent ä la suite d'une deva
luatlon monetaireexigee par un aurcroit de charges, 
eomme eela est arrlve d'ailleurs 11 y a quelque temps dans 
d'autres pay's? 
Quant ä M. Graf, je crols qu'iJ est d'un pesslmlsme outran
eier. Les Independants ont egalement drolt et attendent un 
minimum de prevoyance professlonnelle. 11 s'agira de tenlr 
compte de leurs possibilltll's effectlves, mals les petltes 
entreprises et I'artisanat ont InterAt ä ce projet pour des 
raison's evidentes de capaelte coneurrentlelle sur le plan 
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de la main-d'c:euvre, slnon les arts et metiers se seralent 
depuis longtemp's declares contre la loi. 
En conclusion, je vous demande de rejetar les proposi
tions de renvoi ou mleux encore, j'lnvlte les auteurs de 
ces propositions ä les retlrer, afln d'aborder I'examen d'un 
projet de prevoyance professlonnelle qul reponde, dans 
son princlpe, aux exlgences de notre regime et qul devralt 
s'ln'scrlre dans des limltes supportables pour notre ec?no
mie. 

Bundesrat Hürllmann: Gestatten Sie mir zu Beginn meiner 
Ausführungen eine Vorbemerkung. Sie betrifft ein Anlie
gen, das In der Eintretensdebatte mehrfach vorgebracht 
wurde: das Problem der Integration der bestehenden Kas
sen in das Obligatorium und den Schutz der erworbenen 
Rechte. Wir haben gemeinsam mit Experten, mit Vertretern 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sowie der beste
henden Vorsorgeeinrichtungen eine ausgewogene und 
tragbare LOsung der beruflichen Vorsorge erarbeitet und 
In der vorbereitenden Kommi'sslon des Nationalrates ent
scheidend verbessert, weshalb auch der Bundesrat den 
Anträgen der Kommission zustimmt. 
Welche konkrete Ausgestaltung die zweite SAuie auch Im
mer erfährt - und die Mitglieder Ihrer Kommiseion wissen, 
dass Ich persönlich hier nie eine Prestigefrage darau's 
machte -, an drei entscheidenden Voraussetzungen kommt 
man nicht vorbei: 
1. Voraussetzung: Die Verfassung. Sie legt die Marschrou
te eindeutig fest, nach der sich der Auf- und Ausbau dar 
beruflichEm Vorsorge zu richten hat. 
2. Voraussetzung: Der soziale Konsens. Er Ist unabding
bar, wenn die Beteiligten und Betroffenen, die Arbeitgeber 
und die Arbeitnehmer sowie die bestehenden Vorsorgeein
richtungen die zweite Säule akzeptieren und verwlrkHchen 
wollen. 
3. Voraussetzung: Das Versprechen, die exi'stenzslchernde 
erste Säule mit der zweiten Säule zu ergänzen, gilt es ein
zulösen. 
Vor dem Hintergrund dieser zentralen Voraussetzungen Ist 
die Vorlage zu sehen. Eine Rückweisung - Herr Kloter, 
Herr Ammann - bringt keinen Gewinn, sondern nur einen 
zweifachen Verlust: einen Zeitverlust, weil dann das In
krafttreten noch weiter hinausgeschoben wecden muss, 
und einen Vertrauensverlust für die mühevolle und äus
serst gründliche Arbeit der vorberatenden Kommission. 
Damit ist gleichzeitig deutlich gemacht, dass es mit dieser 
Vorlage um entscheidende Fragen geht. Es geht um die 
Konkretlslerung der sozialen GereChtigkeit 1m Bereich der 
Alters-, Hlnterlasaenen- und InvalIdenfürsorge, es geht um 
die Realisierung einer Verfassungskonzeption . und es geht 
schliesslich um die Bewährung des Parlaments als Gesetz
geber, In Verfolgung einer von Ihnen selbst festgelegten 
Marsch richtung. 
Die natIonalrätlIche Kommission hat unter dem Vorsitz von 
Herrn Nationalrat Muhelm den Entwurf des Gesetzes über 
die berufliche Vorsorge gründliCh beraten und ohne Ge
genstimme genehmigt. Ich anerkenne auch hier dankbar -
das wurde In der Eintretensdebatte bereits ausgeführt -, 
dass In der Kommission alle nur davon b6'seelt waren, die 
riChtige und tragbare Lösung. zu finden. Gerade weil die 
Vorlage so eingehend erörtert wurde, hat diese Einstim
migkeit Ihr besonderes Gewicht. Das darf und soll uns Im 
Plenum aber nicht daran hindern, den In der Eintretensde
batte aufgeworfenen Fragen mit allem Ernst nachzugehen. 
Den beiden Berichterstattern - Herrn Präsident Muhelm 
und Herrn Corbat - gebührt mein Dank für Ihre umfasSen
de und objektive Darstellung der Vorlage aus der Sicht 
der Kommission. Ich verdanke ferner alle Eintretensvoten. 
Mit den Fragen, mit den Bedenken, aber auch mit den 
zustimmenden Voten besonders der Fraktionssprecher, 
zeichnet sich auch Im Rate das P.rofil. dieser VOrlage ab. 
Ich will Sie gleichsam in einer sozialen und rechtspolItI
schen Skizze mit der Vorlage noch besser vertraut ma
chen. Damit möchte ich aus der Sicht des Bundesrates 
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erstens das Gesetz In den sozialpolitischen Zusammen
hang stellen, zweitens die typischen Grundzüge festhalten 
und drittens die Einwände, die gegenüber diesem Ge'setz 
gemacht wurden, zu entkräften suchen. 

I. Der sozialpol/tlsche Zusammenhang 
Für die entscheidende Rolle, die dem Gesetz in unserem 
sozialpolitischen System zukommt, sind drei Aspekte 
massgebend: der Verfassungsauftrag, die DreI-Säulen
KonzeptIon und der soziale Konsens. 
1. Der Verfassungsauftrag: Die staatspolitische Ausgangs
lage für diese Vorlage ergibt sich durch unsere Verfas
sung u.nd deten Geschichte eindrücklich und unmissver
ständlich. Drei verfassungsrechtlIche Daten - ich gehe et
was weiter zurück - sind dabei besonders bedeutungsvoll: 
1874 der Erlass der heute geltenden Bundesverfassung, 
nach deren Artikel 2 der Bund den Schutz der Freiheit, 
den Schutz der Bürger und die Förderung der gemeinsa
men Wohlfahrt zum Zwecke hat; 1925 die Aufnahme von 
Artikel 34quater betreffend die AHV und die IV in die Bun
desverfassung, wobei das AHVG 1946, das IVG 1959 erlas
sen wurden; 1972 schllessllch die Revision von Artikel 
34quater BV mit der Einführung der 3-Säulen-Konzeptlon. 
Der revidierte Verfassungsartikel ist nicht nur eine Kompe
tenznorm; das wurde wiederholt mit Recht festgehalten. Er 
enthält vielmehr einen klaren und verbindlichen Auftrag an 
Sie und an uns. Die 1972 Volk und Ständen abgegebenen 
Versprechen gilt es nun einzulösen. 

2. Die 3-Säulen-Konzeptlon: Unsere Alters-, Hinterbliebe
nen- und InvalIdenvorsorge beruht auf drei Säulen. Diese 
Konzeption ist Ausfluss der historisch gewachsenen priva
ten wie öffentlichen Vorsorge, aber auch des angestrebten 
und realistischen sozialpolitischen Fortschritts. 

Die erste Säule stütz! sich auf die Solidarität aller für alle, 
unter MIteinbezug der öffentlichen Hand. Der Anteil der 
öffen'llichen Hand an der Finanzierung Ist insbesondere In 
schwierigen Zeiten entscheidend. Die erste Säule Ist Ihrem 
Wesen nach eine Versicherung und nicht eine Fürsorge. 
Eine allzu starke Ausrichtung der ersten Säule nach dem 
Bedürfnis würde das der AHV zugrunde liegende Versi
cherungs- und umfassende Solidaritätsprinzip aushöhlen. 
Die zweite Säule steht mit Ihren Versicherungsleistungen 
ergänzend neben der ersten Säule. Im Gegensatz zur 
.AHVlIV erhält die berufliche Vorsorge keine öffentlichen 
Mittel. SozialrechtlIch baut sie auf einer partnerschaftli
chen Grundidee auf und konkretisiert einen Verantwor
tungsbereich des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitneh
mer. Die dritte Säule Ist völlig der Initiative des einzelnen 
überlassen. Sie soll aber steuerlich gefördert werden. 

Das Mehrsäulenprinzip Ist keine schweizerische Besonder
heit. Frankreich wie die BundesrepublIk Deutschland ver
fahren nach ähnlichen Systemen. Wir gehen entsprechend 
unserer bewährten Tradition von Bestehendem aLlS und 
versuchen, bei der beruflichen Vorsorge Lücken zu füllen 
und Mängel zu beseitigen. 
Die zweite Säule stellt daher eine sozlal- wie wirtschafts
politisch gesehen vernünftige Ergänzung zur ersten Säule 
dar. 

Wir kommen nie darum herum, diesen Grundslitz Immer im 
Auge zu behalten. Ich antworte damit Herrn Nationalrat 
EgII-Sursee. Nur wenn wir an diesem Prinzip festhalten, 
schalten wir die Alternative der VolkspensIon aus.' . 

3. Der soziale Kon~ns: Nur selten ist eine Vorlage In so 
zähem und geduldigem Ringen erarbeitet worden. Der 
Weg war beschwerlich und folgte steinigen Pfaden. Dies 
lag einersetts an der Komplexität der Materie, andererseits 
an den oft welt auseinandergehenden Vorstellungen von 
der Ausgestaltung des Gesetzes. Immer wieder galt es, 
einen gemeinsamen Nenner für neu zu erarbeitende Lö
sungen zu finden und diese auch so zu gestalten, dass sie 
möglichst weitgehend an das bisherige, vielgestaltige Sy
stem der beruflichen Vorsorge anknüpfen können. 
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Wir haben - Herr Nationalrat Klater - In der expertenkom
mission auch untersucht, ob es nicht mit einem Rahmen
gesetz gehe. Je mehr man die Probleme, die Sie selber 
auch gelöst wissen möchten, nämlich das Obligatorium, 
die Freizügigkeitsleistung, die Beitragsteilung .und die pa
ritätische Verwaltung prüfte, desto mehr stellte man fest, 
dass es mit einem Rahmengesetz Im anbegehrten Sinne 
nicht geht 
Auch die Resultate der zwei Vernehmlassungsverfahren -
zum Bericht und zu den Grundsätzen vom September 1972 
und zum Vorentwurf vom Juni 1974 - vermitteln ein ein
drückliches Bild von diesen Schwierigkeiten. Letztlich Ist 
es dem unermüdlichen Einsatz der Mitglieder der Exper
tenkommission, In der vor allem die Arbeitgeber und Ar
beitnehmer sowie die öffentlichen und privaten Versiche
rungseinrichtungen vertreten waren, zu vetclanken, dass 
die Vorarbeiten zu einem pOsltivim Abschluss gebracht 
werden konnten. 
Die Vorlage stützt sich somit, und das ist einfach entschei
dend, auf einen soliden Konsens, Insbesondere der Sozial
partner. Der soziale Friede In der Schweiz. auf den wir zu 
Recht stolz sind, kommt nicht von ungefähr. Er Ist des 
Werk von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die sich für die 
Tarif- wie für die berufliche Sozialpolitik gemeinsam ver
antwortlich fühlen und sie gemeinsam tragen. Diese ge
meinsame Verantwortung wird mit diesem Gesetz erneut 
konkretisiert 

/I. Die Grundzüge der Vorlage 
1. Ausbau durch Aufbau: Es geht bel dieser Vorlage nicht 
darum, ein grundlegend neues System zu schaffen. Ende 
1976 bestanden In unserem Lande rund 18000 Vorsorge
einrichtungen. Sie haben In der Vergangenheit bewiesen, 
dass die 3-Säulen-Konzeption keine biosse Theorie ist, 
sondern dass sie In der Praxis schon erprobt wurde. Zwei 
Fünftel unserer Arbeitnehmer, die vom Obligatorium er
fasst werden sollen, erhalten heute schon Leistungen, die 
dem BVG entsprechen. Weitere zwei Fünftel sind ebenfalls 
bereits im Rahmen der zweiten Säule versichert, jedoch 
noch nicht ausreichend. Ein Fünftel aller zu versichernden 
Arbeitnehmer - das sind Immerhin 400 000 Arbeitnehmer -
verfügen noch über keine zweite Säule. Diese Ungleichheit 
bezüglich des sozialen Schutzes widerspricht der Verfas
sung und unserem eigenen Rechtsempfinden. Es wider
strebt aber auch unserer Art, das bisher Bewährte nicht zu 
berücksichtigen. Es Ist gelungen, eine Vorlage auszuarbei
ten, zu deren Wesenszügen es gehört, dass sie auf dem 
Bestehenden aufbaut. Damit, das möchte Ich mit allem 
Nachdruck betonen, anerkennen wir das bisher Geleistete 
auf dem Gebiete der beruflichen Vorsorge, und wir aner
kennen vor allem auch die partnerschaftlIchen Leistungen 
fortschrittlicher Unternehmen. 
Die Herren Kloter, Ammann-Bern, Rüegg, Egli-Sursee und 
Fischer-Bern haben Bedenken über die Integration der 
bestehenden Kassen geäussert Ich nehme diese Vorbe
halte durchaus ernst und ich verspreche, Im Rahmen der 
eingangs erwähnten Voraussetzungen, die Frage prüfen zu 
lassen, ob unsere In dieser Hinsicht feste Absicht im Ge
setz noch deutlicher zum Ausdruck gebracht werden kann. 
2. Die Finanzierung: Die erste Säule beruht auf dem Umla
geverfahren, d. h. die Einnahmen eines Jahres werden 
grundsätzlich Im gleichen Jahr zur Finanzierung der lau
fenden Renten verwendet Die zweite Säule hingegen wird 
Im Prinzip nach dem Deckungskapitalverfahren finanziert, 
d. h. die laufenden Renten werden dem Kapital entnom
men, das durch Beiträge während der Zeilt der Erwerbstä
tIgkeit geäufnet worden ist Belde Systeme haben, wie die 
Vergangenheit gezeigt hat, Ihre Vor- und Nachteile. In Zei
len wirtschaftlicher expansion führt das Umlageverfahren 
zu Immer höheren Einnahmen, während hingegen In einer 
Stagnations- oder sogar RezessIonsphase die Finanzquel
len weniger kräftig fliessen. Das Deckungskapiltalverfahren 
kommt In Zeiten, In denen das Umlagever'fahren gewisse 
Probleme aufwirft, nicht Ins Wanken. Es ist sowohl gegen 

Rezession als auch gegen demographische Veränderun
gen resistent Die letzten Jahre haben uns hier ein deutli
ches Anschauungsbild geliefert. 
Allerdings drängen sich auch für die Gesetzesvorlage ge
wisse Umlagekomponenten auf. So werden die Sonderko
sten für die ElntriMsgeneration sowie die aus der zehnjäh
rigen Uebergan~regelung für die FreizQgIgkeltsgutschrif
ten resultierenden Differenzen, die Teuerungszulagen, das 
Insolvenzrisiko und ein Tell der RIsikoversicherung nach 
dem Ausgabenumlageverfahren finanziert 
Das Verhältnis Deckungskapltalverfahren-Umlageverfahren 
bei der zweiten Säule Ist wie folgt gestaltet: Solange noch 
die Sonderkosten für die EIntrittsgeneratIon entstehen, 
werden ungefähr zwei Drittel der Kosten mittels des Dek
kungskapltalverfahrens und ein Drittel über das Umlage
verfahren finanziert Wenn diese Kosten der EIntrittsgene
ration einmal weggefallen sind, erreichen das Deckungs
kapitalverfahren 90 Prozent und die Umlage nur noch 10 
Prozertt. Nach Inkrafttreten des Gesetzes wird die finan
zierung der ersten und der zweiten Säule zusammen - und 
das Ist von Bedeutung - zu zwei Dritteln nach dem Umla
geverfahren und zu einem Drittel nach dem DeckungskapI
talverfahren vor sich gehen. Wenn man die erste und die 
zweite Säule gesamthaft betrachtet, wird also die Umlage 
bei weitem überwiegen. 
Die aufgrund des Deckungskaptlalverfahrens geäufneten 
Kapitalien werden sich in .einem vernünftigen Rahmen hal
ten. Unsere gesamte Volkswirtschaft wird das durch die 
zweite Säule angesammelte Geld benötigen. Sollte es sich 
aber wider Erwarten später herausstellen, dass die Kapi
talbildung unsere Anlagemöglichkeiten übersteigt, so' 
könnte man ohne grössere Schwierigkeiten die Umlage
komponenten verstärken. Hingegen Ist es praktisch un
möglich, vom Umlageverfahren zum Deckungskapitalver
fahren zurückzukehren. 
3. Die Interessen der Versicherten: Zu den Wesenszügen 
der Vorlage gehört es, dass sie für aile Versicherten Vor
teile bringt, und zwar ebenfalls für diejenigen, die heute 
schon gut und ausreichend versichert sind. Auch diese 
Personengruppen haben ein Interesse daran, dass dieses 
Gesetz in Kraft tritt. Sie werden In Zukunft alle Anspruch 
auf einen vollen Teuerungsausgleich haben. Sollte eine 
Vorsorgeeinrichtung einmal zahlungsunfähig werden und 
somit die Ansprüche der Versicherten gefährdet sein -
eine Gefahr, die auch schon zur Tlitsache wurde -, wird 
die Stiftung für den gesamtschweizerischen Lastenaus
gleiCh Im Rahmen der Insolvenzgarantie einspringen. Aus
serdem bringt die Vorlage allen Versicherten die Befreiung 
von den Steuern des Bundes und der Kantone auf den 
gesamten fOr die Vorsorgeeinrichtung bezahlten Prämien. 
Das Gesetz bringt weiterhin allen Versicherten die volle 
Freizügigkeit bel Stellenwechsel. Diese Besserstellung 
nach Gesetz gegenOber dem geltenden Recht werden 
auch die heute schon gut versicherten Arbeitnehmer zu 
schätzen wissen. Die volle Freizügigkeit Ist im Obligato
rium notwendig, damit nicht bel Stellenwechsel durch Ver
luste an den Frelzüglgkeftsguthaben Verslcherungslücken 
entstehen. Diese Freizügigkeitsregelung liegt aber auch Im 
Interesse der Arbeitgeber, weil sich bei einem Eintritt in 
eine Firma aus diesem Grunde die Probleme des Einkaufs 
in eine Pensionskasse, nicht mehr In gleichem Masse stei
len, wie das bis heute der Fall war. 
Die zweite Gruppe von Personen, auf die das Gesetz An
wendung findet, umfasst diejenigen, die hellte einer Pen
sionskasse angeschlossen sind, die noch nicht der Vorla
ge entspreChende Leistungen erbringt. So gibt es zum 
Beispiel Pensionskassen, die nicht alle drei Risiken Alter, 
Tod und Invalidität versichern, oder Renten ausrichten, die 
nicht die !m Gesetz .vorgeschrlebene Höhe erreichen. Für 
alle diese Versicherten wird das Gesetz Verbesserungen 
bringen, weil es zwingende Mlndestlelstungen vorsieht. 
Von grössterBedeutung Ist das Gesetz natürlich für die 
Personen, die heute noch Ober keine Pensionskasse verfü
gen.· Sie werden In Zukunft eine Altersvorsorge und eine 
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Invallden- sowie Todesfallversicherung besitzen, die ihnen 
bzw. Ihren Angehörigen, zusammen mit der AHV und IV, 
die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung In ange
messener Welse ermöglichen wird. 
In den Genuss besonderer Zusatzleistungen kommen die 
Mitglieder der Eh1trlttsgeneration. Die Kapitalien, die für 
diese Versicherten mittels ihrer eigenen ~elträge und der
jenigen Ihrer Arbeitgeber noch geäufnet werden können, 
reichen nicht zur Finanzierung der vollen im Rahmen des 
Gesetzes vorgesehenen Leistungen aus. Artikel 11 der 
Uebergang'sbestlmmung schreibt jedoch vor, dass diese 
Personen je nach der Höhe Ihres Einkommens nach zehn 
bis zwanzig Beitragsjahren In den Genuss der vollen Lei
stung kommen sollen. Die fehlenden Mittel werden durch 
UmlagebeIträge aufgebrachl 
Zu dem Kreis der Personen, die heute noch keiner Pen
sionskasse angeschlossen sind, gehört auch der überwie
gende Tell der Selbständigerwerbenden. Gemäss dem Ver
fassungsauftrag werden sie sich zu gleichwertigen Bedin
gungen wie die Arbeitnehmer freiwillig versichern können. 
Das scheint mir vom Standpunkt der sozialpolitischen Be
deutung dieses Gesetzes aus wichtig zu sein. Auch land
wirte und mittelständische Kleinbe'trlebhalter können auf 
diese Art über eine Verbandskasse oder über die Auffang
einrichtung endlich auch zum Schutz Ihrer Vorsorge 96gen 
Alter, Invalidität und Tod versichert werden. 

111. Entkrii.ftung der Hauptelnwilnde 

Mein drittes Anliegen betrifft die Entkräftung der Hauptein
wände, wie sie gestern gegenüber dem Gesetz geltend 
gemacht wurden. 
Erster Einwand: Verlust von erworbenen Rechten: Es wird 
behauptet oder befürchtet, das Gesetz zerstöre alles bis
her auf dem Gebiet der beruflichen Vorsorge Errelcl1te. 
Dies stimmt schon deshalb nicht, weil das Gesetz auf dem 
Bestehenden aufbaut So kann eine Vorsorgeeinrichtung, 
die heute schon existiert, durchaus die obligatorische be
rufliche Vorsorge übernehmen. Voraussetzung dafür Ist al
lerdings, dass die Pensionskasse anerkannt wird. Will je
doch eine bestehende Pensionskasse - und hier möchten 
wir es nicht zwingend vorschreiben -, gleich aus welchen 
Grunden, auf die Anerkennung verzichten, so bedeutet 
dies nicht, dass sie aufgelöst werden muss. Sie kann wei
terhin im ausserobligatorischen Bereich tätig bleiben. 
Unabhängig davon, ob sich eine bestehende Vorsorgeein
richtung anerkennen lässt oder nicht, bleiben den Versi
cherten die vor Inkfrafttreten des Gesetzes zusammenge
tragenen Mittel erhalten. Das Gesetz greift nicht In· die 
Rechte ein, die die VersiCherten vor dem Inkrafttreten die
ses Gesetzes erworben haben. Die Kapitalien, die vor die
sem ZePtpunkt für die Versicherten geäufnet worden sind, 
müssen den Versicherten gutgeschrieben werden, die 
schon vor Inkrafttreten des Gesetzes der VorsorgeeInrIch
tung angehört haben. Verwendet werden können diese 
Mittel für die Auszahlung von höheren als im Gesetz vor
gesehenen Leistungen bel der Pensionierung oder in Inva
liditäts- oder Todesfällen. Die vorher geäufneten Mittel 
können aber auch zur Herabsetzung der Beiträge, die für 
die obligatorische Vorsorge' aufgebracht werden müssen, 
verwendet werden. 
Zweiter "EInwand: Die zweite Säule beillstet unsere Wirt
schaft In untragbarer Weise. 
Die Volkswirtschaft darf nicht antIsozial, die Sozialversi
cherung darf nicht antIökonomiSCh selnl Dieser Grundsatz, 
Herr Graf, gilt auch für einen gesunden Mittelstand, und er 
gilt - wie das gestern Herr RIppstein sehr richtig ausführte 
- auch für unsere Landwirtschaft Gesamtwlrtschafllich be
trachtet, wird die Einführung des Obligatoriums gegenüber 
der heutigen Ausgangslage keine untragbare Mehrbela
stung mit sich bringen. Für 40 Prozent aller Versicherten, 
die durch das Obligatorium erfasst werden, bringt das 
neue Gesetz grundsätzlich keine Mehrbelastung. Bel wei
teren 40 Prozent handelt es sich um eine Ergänzung des 
Bestehenden. Nur 20 Prozent aller Versicherten verfOgen 

noch über gar keine zweite Säule und zahlen somit bis 
jetzt keinerlei Beiträge an eine Pensionskasse. Die soziale 
Gerechtigkeit, zu der uns unser sozialer Rechtsstaat ver
pflichtet,verlangt aber, dass alle Arbeitnehmer In den Ge
nuss von Pensionskassenleistungen kommen. So gut, wie 
wir durch die Gesetzgebung vorschreiben, da'ss unsere 
Arbeitnehmer Anspruch auf Ferien haben oder gegen Un
fall obligatorisch versichert werden sollen, SQ gut gehört 
es zum ReChtsempfinden unserer Gesellschaft, dass sämt
liche Arbe~tnehmer In den Genuss der zweiten Säule, ent
sprechend dem Verfassungsauftrag, kommen sollen. Der 
Verfassungsauftrag lässt hier keine andere Deutung zul 
Die Gesamtbeiträge für die obligatorische berufliche Vor
sorge werden Im ersten Jahr nach Inkrafttreten des BVG 
im Durchschnitt ungefähr 2,5 Prozent des tatsächlichen 
Lohnes (AHV-Lohn) betragen, wobei der Anteil des einzel
nen Arbeitgebers mindestens gleich hoch sein muss wie 
alle gesamten Beiträge seiner Arbeitnehmer. Danach wer
den die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge . während 
der ersten zwanzig Jahre zusammen auf etwas über 10 
Prozent ansteigen. 
Von entscheidendem Interesse dürfte jedoch die Totalbe
lastung der Versicherten, der Arbeitgeber und der öffentli
chen Hand für unsere gesamte soziale Sicherheit sein. 
Nach einer kürzlich erschienenen Studie des Instituts für 
Versicherungswirtschaft, die unsere Berechnungen bestä
tigt, wird der Arbeitnehmer im Jahre 1980 insgesamt .16,5 
Prozent des AHV-pflichtigen Einkommens aufwenden, wer
den Arbeitgeber 1980 einen Anteil von 11,1 Prozent und 
wird die öffentliche Hand 1980 4,4 Prozent tragen. Darin 
sind die Alters-, Hlnterlassenen- und InvalIdenvorsorge 
(erste und zweite Säule), die Krankenversicherung, die 
eidgenÖSSischen und kantonalen Familienzulagen, die Ar
beitslosenversicherung, die kollektive Unfallversicherung, 
die Erwerbsersatzordnung sowie die Mllltärversicherung 
enthalten. 

. Diese Zahlen zeigen, dass wir «sozialen Luxus- weder 
heute betreiben, noch morgen betreiben wollen. Wir kom
men vielmehr den Mlndestverpflichtungen nach, die uns 
die Verfassung, die uns der soziale Rechtsstaat auferle
gen. Die Ausgaben entspreChen dem Durchschnitt der In
dustrleländer. 
Drrtter Einwand: Das Umlageverfahren wäre billiger. Dazu 
Ist festzuhalten, dass aufgrund der Beschlüsse der natio
nalrätlIchen Kommission der KapitalIsierungsgrad gesenkt 
wurde. 
Noch ein Wort zur Behauptung, dass das Umlageverfahren 
weniger teuer sei als das Kapitaldeckungsverfahren. Die 
natlonalrätlicha Kommission konnte sich anlässllch der 
Hearings davon überzeugen, dass dies nicht stimmt; denn 
grundsätzliCh gilt: Gleiche Leistungen fordern den glei
chen Prelsl Die Fragestellung lautet nicht, was Ist billiger, 
sondern wieviel wir von den Kosten, elnschliessllch wirt
schaftliche Risiken, heute schon abdecken wollen und wie
viel erst später. Das Jetzige Verhältnis Umlage-Kapitaldek
kungsverfahren stellt sowohl In bezug auf die berufliche 
Vorsorge als auch für die erS'te und zweite Säule zusam
men eine ausgewogene Lösung dar. Weiter sollte man 
bezüglich der Umlage nicht gehen. Hier hat Herr National
rat Basler sicher recht; denn je stärker die Umlage Ist, 
desto kleiner wird zwangsläufig die Autonomie der Vorsor
geeinrichtungen. Diese Autonomie wollen und müssen wir 
wahren. 
Noch ein Wort zu den Verordnungen. Wir arbeiten bereits 
an diesen Verordnungen. Für unsere Arbeit gib't es in die
ser Hinsicht keine Geheimnisse. Wesentlich scheint mir 
aber, dass bel der Ausarbeitung dieser Verordnungen mit 
Fachleuten bestehender Vorsorgeeinrichtungen zusam
mengearbeitet wird, die. aufgrund ihrer Erfahrungen am 
besten beurteilen können, wie Wir die bestehenden Kassen 
Ins Obligatorium gemäss Gesetz überführen können, Defl~ 
nltlv werden die Verordnungen vorliegen, wenn auch der 
rectrtsgOltlge Erlass über dieses Gesetz Gestalt angenom
men hat 
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Die Erhaltung des sozialen Friedens in unserem Lande 
gehört zu unserer ersten Pflicht. Mit dem BVG kommen 
wir 'diesem Auftrag nach. Die Hauptgründe, die für diese 
Vorlage sprechen, lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
- Sie kommt dem Verfassungsauftrag von Artikel 34quater 
BV und Artikel 11 der Uebergangsbestimmungen volIum
fänglich nach; 
- sie entspricht den ordnungspoli'tischen, sozialpolitischen 
und staatspoIltischen. Maximen unseres Landes; 
- sie stellt eine ausgewogene Lösung dar, hinter der die 
Sozialpartner stehen; 
- sie baut auf dem Bestehenden auf und ist wirtschaftlich 
tragbar; 
- sie bringt allen Versicherten - auch denen, die heute 
schon über eine voll ausgebaute zweite Säule verfügen -
Vorteile. 
Namens des Bundesrates beantrage ich Ihnen deshalb, 
die Rückweisungsanträge der Herren Kloter und Ammann 
abzulehnen, auf die Vorlage einzutreten und den Anträgen 
der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Präsident: Herr Generall hat das Wort für eine kurze Er
klärung. 

GeneralI: Angesichts der wirtschaftlichen, finanziellen und 
politischen Bedeutung der Vorlage gebe ich Ihnen im Na
men der freisinnig-demokratischen Fraktion folgende Er
klärung ab: Die Fraktion hat Eintreten beschlossen. Sie be
fürwortet die Durchberatung der Vorlage im Nationalrat 
und verzichtet deshalb ausdrücklich auf die Unterstützung 
von Rückweisungsanträgen in der Meinung, dass bis zur 
Behandlung des Geschäfts im Ständerat folgende Unterla
gen vorliegen sollten: 
1. Die Entwürfe der Vollziehungsverordnung zu diesem 
Bundesgesetz. 
2. Ein ausführlicher Bericht im Sinne des Antrages Am
mann-Bern über die Integration der bestehenden Kassen 
anhand repräsentativer Beispiele verschiedener Unterneh
men. 

Ammann-Bern: Nach der Einbringung meines Rückwei
sungsantrages hat mir eine überraschend grosse Zahl von 
Kollegen aus verschiedenen Parteien spontan ihre Unter
stützung zugesagt, weil sie sich genau so wie ich grosse 
Sorgen um die Zukunft der bestehenden Vorsorgeeinrich
tungen machen. Bezeichnenderweise sind es Kollegen, 
welche in irgendeiner Form praktische Erfahrung im Auf
bau und der Verwaltung einer Pensionskasse besitzen. Um 
Missverständnissen zu begegnen, möchte ich in aller Form 
feststellen, dass mein Antrag den Titel ccRückweisungsan
trag.. erhalten hat, weil dessen Form offenbar nach dem 
Geschäftsreglement einer Rückweisung entspricht und 
nicht anders behandelt werden konnte. Was ich beabsich
tigte war, dass sich die nationalrätliche Kommission nach 
der Durchberatung des Gesetzes nochmals gründlich mit 
den von mir aufgeworfenen Fragen der Integration der 
bestehenden Kassen befasst, wobei die von der Verwal
tung vorbereiteten Unterlagen zur Verfügung stehen soll
ten. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass durch verschie
dene Aenderungen oder Ergänzungen der Vorlage diese 
ganz wesentlich erleichtert werden könnte. Ich fand es 
auch vernünftiger, wenn diese Arbeit noch vor der Ueber
weisung des Geschäftes an den Ständerat stattgefunden 
hätte. 
In unserer Fraktion haben wir diese Frage sehr eingehend 
behandelt. Ich musste feststellen, dass mein Antrag ganz 
offensichtlich zu spät kommt. Es wird unumwunden zuge
geben, dass diese von mir aufgeworfenen Fragen in der 
Kommission nur ganz am Rande besprochen worden sind 
und dass man diesen praktischen Problemen mit ihren 
grossen Konsequenzen zu wenig Beachtung geschenkt 
ha't. Die Kommission hat ihre Arbeit jedoch glücklich ab
geschlossen und will nicht noch einmal auf solche wahr
scheinlich unbequeme Fragen zurückkommen. 

Gestützt auf die Erklärung unserer Fraktion und Im Inter
esse einer zügigen Weiterbehandlung der Vorlage ziehe 
ich meinen Rückweisungsantrag in der festen Hoffnung 
und Erwartung zurück, dass in der Behandlung der vielen 
Anträge vor allem diejenigen Lösungen bevorzugt werden, 
welche der Integration der bestehenden Kassen förde'rlich 
sind, und dass der ständerätlIchen Kommission dann mit 
Bestimmtheit die in meinem Antrag verlangten Unterlagen 
bei der Behandlung dieser Fragen zur Verfügung stehen 
werden. Ich wäre sehr glücklich, wenn Herr Bundesrat 
Hürlimann zu diesem letzten Punkt eine verbindliche Zusa
ge geben könnte. Nach Aussage des Amtes stellt ja die 
Anpassung der bestehenden Kassen eine Kleinigkeit dar, 
so dass die Bereitstellung der verlangten Unterlagen einen 
zumutbaren Aufwand bedeutet und keine weitere Verzöge
rung in der weiteren Behandlung ergeben sollte. In diesem 
Sinne bin ich bereit, meinen Rückweisungsantrag . zurück
zuziehen. 

Präsident: Herr Ammann-Bern zieht seinen Rückweisungs
antrag zurück. 

Bundesrat Hürlimann: Ich habe bei meinen Ausführungen, 
die ich Im Namen des Bundesrates gemacht habe, deut
lich .erklärt, dass sich weder mein Departement noch das 
Bundesamt für Sozialversicherung bei der Beratung dieser 
Vorlage von Prestigedenken leiten liessen. Ich habe zwei
tens Herrn Ammann erklärt, dass wir gerade mit Rücksicht 
auf seine Bedenken hinsichtlich der Integration der beste
henden Kassen und deren Schutz auch zuhanden des 
Zweitrates die feste Absicht haben, die Integration mög
lichst ohne Schwierigkeiten vorzunehmen und das Beste
hende zu erhalten und zu schützen. Dazu werden auch 
jene Unterlagen beschafft werden, von denen Sie im Zu
sammenhang mit Ihrem letzten Votum gesprochen, haben. 

Kloter: Ich mache von Artikel 62 des Geschäftsreglemen
tes Gebrauch, der kurze Berichtigungen erlaubt. Ich halte 
fest, dass Herr Kommissionspräsident Muheim die Proble
matik dieser Diskussion jetzt in seiner Replik in einer Art 
und Weise verharmlost hat, die der Mate.rie nicht gerecht 
wird. Ich halte ferner fest, dass er behauptet hat, dass die 
bisher bestehenden Kassen bei der Inkraftsetzung des Ob
ligatoriums nicht bei Null beginnen müssen. Man muss mir 
das erklären, wie das möglich Ist. Sie müssen es nämlich. ' 
Ich habe in meinen Ausführungen dargelegt, dass der 
neue Vorschlag für die berufliche VO.rsorge teurer zu ste-
hen kommt als mit den bisherigen Kassen. . 
Kurz noch einmal die Zahlen: Es sind gemäss dem Gesetz 
im Schnitt zirka 12 bis 14 Prozent des AHV-bemessenen 
Lohnes zu erbringen, um 40 Prozent Rente bei einer Versi
cherungsdauer von 40 Jahren zu erreichen. Ich selber 
gehöre einer Pensionska'sse an, die mit 14 Prozent des 
gleichen Bemessungslohnes bei einer Versicherungsdauer 
von 35 Jahren 60 Prozent Rente erbringt. Sie. können dar
aus ermessen, welche Variante die billigere ist. Herr Mu
heim hat die Behauptung' von Herrn Rüegg und mir zu
rückgewiesen, dass die bisher Versicherten bei der An
nahme dieses Gesetzes die Geprellten seien. Auch hier 
die Beweisführung: Die bisher Versicherten mussten bis 
jetzt 35 Jahre lang Ihre Renten bezahlen, um die volle 
Rente zu erhalten. j)ie nichtversicherten Angehö.rigen der 
Eintrittsgeneration müssen bei der Annahme dieses Geset
zes zehn bis zwanzig Jahre ihren Beitrag zahlen und er
halten dann bereit's die volle Rente. Die Geprellten sind 
bei dieser Variante vor allem die jungen Versicherten, wie-
der einmal die Jungen. . 
Eine letzte Bemerkung: Es ist von Herrn Muheim behaup
tet worden, mein Gegenvorschlag enthalte materiell das 
gleiche wie das Gesetz, das jetzt zu behandeln sei, und 
die Materie sei nicht einfach zu regeln. Ich glaube, dass 
wir es in zwei, drei Jahren erleben werden, dass dann 
eine einfachere Lösung vorgelegt und damit dar Beweis 
erbracht wird, dass es einfacher geht. Ich ziehe meinen 
Rückweisungsantrag nicht zurück. 
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Präsident: Eintreten auf die Vorlage Ist nicht bestritten. 
Der Rückweisungsantrag Ammann-Bern ist zurückgezogen. 
Wir haben über den Rückweisungsantrag Kloter zu ent-
scheiden. . 

Abstimmung - Vot.e 
Für den Rückweisungsantrag K10ter 
Dagegen 

TItel und Ingres8, Art. 1 AbS. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre el pr6ambule, art. 1 al. 1 . 
Proppsition de la commission 
Adherer au projet du Conseil f6deral 

Angenommen - Adopte 

Art. 1 Abs.2 
Antrag der KommIssion. 

Mehrheit 
Streichen 

Minderheit 

19 Stimmen 
119 Stimmen 

(Mugny, Freiburghaus, Jelmini, Kloter, Trottmann) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 1 81.2 
Proposition de la commlsslon 

Ma/orite 
Biffer 

Minorite 
(Mugny, Freiburghaus, Jelminl, Kloter, Trottmann) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Muheim, Berichterstatter: Bei Artikel 1 handelt es sich um 
den Zweckartikel. Dieser hat keine unmittelbare normative 
Bedeutung, sondern gibt einen Hinweis auf die Zielsetzung 
der ersten und zweiten Säule der Alters-, Hinterlassenen
und Invalidenvorsorge. Diese allgemeine Anvisierung des 
Zieles kann bei der Auslegung der nachfolgenden Geset
zesbestimmungen richtunggebend sein. 
Absatz 2 führt die wichtigsten Vorschriften des Gesetzes 
auf, wobei die Aufzählung nicht abschliessend ist, was 
durch das Wörtchen .. namentlich.. zum Ausdruck kommt. 
Es ist also kein Inhaltsverzeichnis und will auch keines 
sein. Es gibt dem Leser des Gesetzes einen ersten Hin
weis auf die bedeutendsten Fragen, die das Gesetz regelt. 
Die Kommissionsmehrheit fand, dass die Aufzählung lük
kenhaft sei. Es sei ein vollständiges Inhalfsve.rzeichnis 
wünschbar, das aber dann nicht ins Gesetz hineingehöre. 
Mit 10 zu.6 Stimmen beschloss daher die Kommission die 
Streichung des Absatzes 2. Ich stelle Ihnen im Namen der 
Mehrheit in diesem Sinne Antrag. 

M. Corbal, rapporteur: La majorit6 de la commlssion a 
decide de biffe.r le 2e alinea de I'article 1 er. Cet ali
nea etait destint~ a montrer le but de la loi en mettant I'ac
cent sur differentes dispositions. Cette enumeration est 
cependant incomphllte et ne donne pas d'informations ex
haustives au lecteur. 
Une minorite de la commission, repr6sentee par M. Mu
gny, voudrait que ce 2e alinea fOt maintenu, pretendant 
que cette disposition, bien qu'incomplete, aide a la com
prehensio.n de la loi. 
Pour des raisons de technique legislative, la majorit6 de 
votre commission - 10 voix contre 6 - estime que sa ver
sion est mieux fondee et elle vous invite a I'accepter. 

M. Mugny, rapporteur de la minorite: L'article 1er d6-
finit le but de la loi et san 2e alinea enumere une serie de 
dispositions contenues dans cette loi. 11 ne s'agit pas 
d'une enumeration exhaustive et iI est vrai que la suppres
sion de I'alinea 2 n'enleverait rien au contenu materiel de 
cette 10i, mais iI s'agit d'une question de presentation et 
d'information. Ces indications sont de nature a rendre 
cette loi plus lisible et plus accessible ä ceux qui devront 
la consulter et qui n'ont pas eu I'occasion, comme nous, 
de la triturer et de I'etudier ä fond et qul ne sont pas tous 
des specialistes de la prevoyance professionnelle. 
Je vous demande par consequent de maintenir le texte de 
I'article 1e.r tel qu'lI figuredans le projet. 

Frau Ribi: Die Minderheit möchte, wie Sie gehört haben, 
Absatz 2 von Artikel 1 nicht streichen. Ich hatte seinerzeit 
in der Kommission den Streichungsantrag gestellt, deshalb 
möchte ich auch hier einige Bemerkungen dazu machen. 
Sie haben schon vom Herrn Kommissionspräsidenten ge
hört, dass Artikel 1 ein reiner Zweckartikel ist. Absatz 1 
gibt unmissverständlich darüber Auskunft, was Im GesetZ 
geregelt wird. Bel Absatz 2 handelt es sich um ein Inhalts
verzeichnis, leider aber um ein unvollständiges. Schon das 
Wort -namentlich.. deutet ja darauf hin. Materiell hat die
ser Absatz überhaupt keine Bedeutung. Er belastet höch
stens den Umfang des Gesetzes. Da er offensichtlich der 
Information dienen soll, muss man sich fragen, ob er diese 
Information, diese Aufgabe auch wirklich erfüllt. Ich möch
te dies bezweifeln. 
Herr Bundesrat Hürlimann führte in der Kommission aus, 
das Gesetz wende sich an den Bürger, der vielfach über
haupt nicht wisse, worum es sich bel der beruflichen Vor
sorge handle, und deshalb wolle man ihm einige wesentli
che Punkte aufzählen. Ich glaube kaum, dass diese Unwis
senheit auch in Zukunft noch anzutreffen sein wird. Be
reits rund 80 Prozent sind ja heute versichert, und bald 
werden es als Folge des Obligatoriums alle sein. Das Ge
setz wird und soll also auch vom Nichtfachmann und vom 
Bürger konsultiert werden. Wie geht der Bürger dabei vor? 
Er wird, will er auf eine Frage Antwort haben, das Gesetz 
durchblättern müssen, um den entsprechenden Abschnitt 
zu finden. Weil ihm die Gesetzestechnik fremd ist, wird er 
dafür einige Zeit und Mühe aufzuwenden haben. Dazu Ililft 
ihm Absatz 2 von Artikel 1 nicht. Was ihm aber nützen 
würde, wäre eln Inhaltsverzeichnis mit Stichworten und 
Angabe der entsprechenden Artikelnummern. Dies wäre 
ohnehin ein Erfordernis für alle Gesetze, die einen so 
grossen Umfang haben und in denen sich der Bürger, 
ja sogar der Parlamentarier, nur mit grossem Zeitaufwand 
zurechtfindet. Es soll sogar Juristen geben, die schon hie 
und da um ein Inhaltsverzeichnis froh gewesen wären. 
Inhaltsverzeichnisse wären bei grossen Gesetzen eine 
wirkliche Dienstleistung, die der Gesetzgeber dem. Benüt
zer des Gesetze's gegenüber. erbringen könnte und sollte. 
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit der Kommission auf 
Streichung von Absatz 2 zuzustimmen und den Minder
heitsantrag abzulehnen. Damit verbindet sich der Auftrag 
an das Departement, dem Gesetz ein Inhaltsverzeichnis 
beizufügen. Sie helfen damit, das vorliegende Gesetz von 
einer umfangreichen, unvollständigen und somit weder in
formativen noch rechtlich ha.ltbaren Aufzählung zu entla
sten. 

Bundesrat Hürllmann: Wir machen aus diesen Anträgen sei
tens des Bundesrates keine Prestigefrage. Ich habe, wie 
Sie soeben von Frau. Ribi gehört haben, ursprünglich den 
Antrag des Bundesrates verteidigt. 
Nachdem wir aber sämtlichen Anträgen der Mehrheit der 
KommisSion zustimmen, bitte ich Sie, in diesem Fall eben
falls der Mehrheit zu folgen. Dem Anliegen von Frau Ribi 
In bezug auf das Inhaltsverzeichnis wollen wir bei der defi
nitiven Redaktion und bei der Verabschiedung des Geset
zes, vor allem für den Gebrauch innerhalb der bestehen
den Vorsorgeeinrichtungen und auch für den Bürger, 
Rechnung tragen. 
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Präsident: Wir bereinigen Artikel 1 Absatz 2. 
Die Mehrheit beantragt Streichung des Absatzes 2; der 
Bundesrat schlie'sst sich dem Mehrheitsbeschluss an. Die 
Minderheit, vertreten durch Herrn. Mugny, beantragt Beibe
haltung von Absatz 2. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Damon 

69 Stimmen 
9 Stimmen 

... gilt für Personen, die nach dem Bundesgesetz ... 

Art. 2 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Daff/on 
La presente loi 's'applique aux personnes qui sont tenues 
de payer des cotisations .•• 

M. DaHlon: Tout d'abord une observation: J'ai PIOPOSe 
une serie de modifications aux articles 2, 5, 6, 7, 8 et 9. Si 

·I'article 2 que je vais defendre n'est pas accepte, la deci
sion sera egalement valable pour les autres articles su's
mentlonnes. 
11 s'agit du principe de I'assujettissement des indepen
dants que j'ai developpe dans mon intervention, lors de 
I'entree en matiere. Je souligne que tel qu'lI nous e'st sou
mls, le projet de 101 fait des independants, particuliare
ment chez les petits et moyens, des citoyens de seconde 
zone. En effet, jusqu'a pre'sent, I'ensemble des habltants 
de notre pays, qui y sont ä demeure, so nt assures aupres 
de I'AVS et aupras de I'assurance-invalidite. En acceptant 
de ne pas inclure dans la prevoyance professionnelle les 
independants, c'est une breche qui e'st falte dans un sys
teme qul a, jusqu'ä present, fait 'Ses preuves. 

Nombreux sont les independants, parmi les agriculteurs 
par exemple, qui ont ete heureux da recevoir soit la rente 
AVS, soit une rente d'invalidlte lorsque, malheureusement, 
IIs devaient ces'ser leur activite. Les petits et moyens inde
pendants egalement. SI on leur avalt demande aux uns et 
aux autres, agriculteurs et petits commerc;:ants par exem
pie, s'lIs voulalent adherer ä I'AVS, s'ils voulaient payer 
des cotisations, si on leur avait laisse le choix, iI e'st evi
dent que devant les cotisations ä· payer, beau coup auraient 
refuse. Aujourd'hui, IIs le regretteraient. C'est pourquoi 
nous vous demandons d'inclure dans la couverture pour la 
prevoyance professionnelle cette categorie de nos conci
toyens qui meritent autant que les autres de pouvoir bene
ficier de celle-ci. 
Notre proposition permettra ä tous ces gens de beneficier, 
a cote de I'AVS, d'un minimum vital, ce qui ne sera pas le 
cas si jamals on leur refusait cette po'sslbilite. Si on attend 
d'eux qu'Hs constituent leur propre prevoyance, on sait ce 
que cela veut dire. Si on leur laisse la faculte d'adherer au 
fonds de prevoyance, comme le prevoit la loi et comme le 
disait tout a I'heure M. Hürlimann, nous savons tras bien 
qu'iI y en a tras peu qui le feront, tres peu qui adhereront. 
Tres peu auront ce reflexe de s'assurer et cela du falt des 
difficultes financiares que cela leur procurera au debut. 
Seuls ceux disposant de gros moyens, ceux dont les af
faires seront florisSantes le feront, mais les autres recule
ront, particulierement ceux qui ont des difficultes econo
miques et qUi, justement, devraient ~tre assures le plus 
rapidement. Ou bien, IIs renverront a plus tard une affilia
tion qui restera problematique et qui, evidemment, ne se 
realisera pas. A I'age de I'AVS, Hs tomberont ä la charge 
de I'a'ssistance. Or vous connaissez quelles sont les diffi
cultes que rencontrent les personnes ägees, les survi-

vants, les invalides, 10rsqu'IIs recourent Ei celle-cl. Nous 
vous proposons donc de voter cet article 2 qui fera d'eux 
des citoyens ä part egale. 

Muhe1m, Berichterstatter: Artikel 2 des Bundesgesetzes 
handelt vom persönlichen Geltungsbereich. Die Konzep
tion der beruflichen Vorsorge ist die, dass alle erwerbstäti
gen Arbeitnehmer erfasst werden sollen. Für die Selbstän
digerwerbenden ist das Fakultativum, eventuell nach Bran
chen unter gewissen Voraussetzungen das Obligatorium, 
vorge'sehen. 
Herr Daftlon möchte mit seinem Antrag, so wie er ihn be
grundet hat, auch für die Selbständigerwerbenden das Ob
ligatorium einführen. Aber der Antrag geht eigentlich noch 
viel weiter. Wenn Herr Daftlon in Artikel 2 das Wort «Er
werbstätige.. durch .. Personen.. ersetzt, so bedeutet das, 
dass damit alle bei der AHV Beitragspflichtigen in dieses 
Obligatorium der zweiten Säule einbezogen würden, und 
zwar nicht nur die Unselbständigerwerbenden und die 
Selbständigerwerbenden, sondern auch die Nichterwerbs
tätigen. Er geht 'also noch bedeutend weiter. Ich möchte 
darauf aufmerksam machen, dass die Unselbständigerwer
benden in unserem Land etwa 1,8 Millionen Personen um
fassen, die Selbständigerwerbenden etwa 300 000 Perso
nen, so da'ss wir total 2,1 Millionen Personen als mögliChe 
VerSicherte nach dem BVG hätten. Wenn wir aber die 
AHV-Beitragspflichtigen nehmen, so sind das insgesamt 
3,2 Millionen. Es würden also noch etwa 1,1 Millionen Per
sonen dazukommen. 
Da möchte ich nun schon sagen: Dadurch wird dieses 
Versicherungssy'stem der beruflichen Vorsorge, die also 
auf den Betrieb abstellt, in einer Art und Weise ausgewei
tet und kompliziert, dass wir - abgesehen von den finan
ziellen Auswirkungen, die wir gar nicht kennen - Ihnen 
beantragen müssen, es beim Vorschlag des Bundesrates 
bewenden zu las'sen. Es ist richtig, wie Herr Daftlon gesagt 
hat: Wenn dieser Artikel 2 abgelehnt wird, dann sind of
fenbar auch die Artikel 5, 6, 7, 8 und 9 erledigt; ich glaube, 
auch die Artikel 41a und 42-46, wo Herr Daftlon ebenfalls 
die Streichung beantragt, wären damit eigentlich gegen
standslos. Herr Dafflon wird sich dann vielleicht noch zu 
dieser Frage aussprechen. 
Ohne dass die Kommission hätte Stellung nehmen müs
sen, beantrage ich Ihnen die Ablehnung diese.r Anträge, 
die den Krei's der erfassten Personen ausserordentlich er
weitern würden. 

M. Corbat, rapporteur: La proposition de M. Daftlon Ei I'arti
cle 2 remet en cause fondamantalement le projet de loi 
que nous avons sous les yeux puisque ce projet s'appli
que aux personnes exerc;:ant une activite lucrative. M. Daf
flon voudrait y joindre les independants dit-II, mais en 
realite son projetva beaucoup plus loin parce que cela 
touche absolument tout le monde. Notre president vient 
d'y faire allusion, une proposition comme cella-la aurait 
pour effet d'englober la bagatelle de 1,1 million de reci
piendaires supplementaires puisque la loi actuelle s'appli
que a 1,8 million de salaries qui seront soumis ä la LPP, 
auxquels 11 faut ajouter 0,3 million d'independants, ce qui 
fait 2,1 millions. Si I'on 'suit la proposition Dafflon, II faut 
passer ä 3,2 millions da cotisants Ei I'AVS. II Y aurait donc 
1,1 million de persennes en plus qul seraient assurees ä la 
LPP. 
M. Dafflon a fait allusion aussi au probleme du temps par
tiel qu'lI est tre's dlfficlle d'englober dans la LPP. 11 a bien 
fallu trouver une solution et 11 a fait allusion aussi finale
me nt au probleme des handicapes, auquel j'ai ete peJson
neliement sensible dans le cadre des travaux de la com
mission. J'e'sfimais en effet que nous devrions trouver un 
critare pour inclure les handicapes, qui font un gros effort 
en vue de se reinserer dans la vie active. Nous avons tri
ture ce probleme sous toutes ses faces et nous sommes 
arrives ä la conclusion qu'lI n'etait malheureusement pas 
possible de le resoudre dans le cadre de la LPP et qu'iJ 
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fall alt laisser le's handlcapes au beneflce de I'AI, qul pre
voit une aide a cet egard. 
Si la proposition de M. Dafflon, comme iI I'a indique a I'ar
tlcle 2, n'etait pas acceptee, elles qul ont trait aux artlcles 
5, 6, 7, 8 et 9 seraient sans effet pulsqu'elles en sont la 
suite logique. Nous vous proposons de rejater la proposi
tion Dafflon. 

Bundesrat HOrDmann: Sie haben hier einen sehr grund
sätzlichen Entscheid zu treffen; denn mit dem Antrag von 
Herrn Dafflon wird eigenUich die alte Idee der Volkspen
sion über die zweite Säule zu verwirklichen versucht. Ich 
bitte Sie deshalb aus den Grunden, wie sie die Herren 
Muheim und Corbat ausgeführt haben, diese Anträge ab
zulehnen. 
Ich will nur mit einigen Stichworten nach die Bedeutung 
dieses Entscheides unterstreichen: Wenn Sie dem Antrag 
von Herrn Dafflon zustimmen, dann würde die zweite Säu
le ausgedehnt auf sämtliche AHV-pflichtigen Personen. Es 
würde also nicht mehr auf das Arbeitsverhältnis abgestellt 
und auch die Versicherung von Selb&tändigerwerbenden 
wäre obligatorisch. Zweitens sehen die Anträge von Herrn 
Dafflon ganz andere Leistungen vor; beispielsweise würden 
für die Eintrittsgeneration bereits nach dem ersten Jahr 
nach Inkrafttreten statt erst nach zehn bis zwanzig Jahren 
volle Leistungen ausbezahlt. Drittens ist auch hinsichtlich 
der Finanzierung eine viel grössere Belastung von sämtli
chen AHV-pflichtlgen Personen vorgesehen, sowohl der 
Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer, verglichen mit 
dem, was wir In der Vorlage vorschlagen. Zusätzlich wären 
eine Kapitalsteuer vorgesehen - das wird auch bei Artikel 
42 zu behandeln sein - und Beiträge der öffentlichen 
Hand. Sie sehen, die Konzeption, die unserer Vorlage zu
grunde liegt, würde dann völlig verlassen. Ich bitte Sie 
daher, diese Anträge Dafflon (sie betreffen tatsächlich die 
Artikel 2, 5, 6, 7, 8 und 9, 15, 33 und 34 und später die Arti
kel 42 und 43) abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Dafflon 

101 Stimmen 
7 Stimmen 

Präsident: Damit sind auch die Hauptanträge Dafflon zu 
den Artikeln 5, 6, 7, 8 und 9 abgelehnt. 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 3 
Proposition de la commlsslon 
AdhBrer au prolet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Müller-Sem 
Abs.1 
.•• von mehr als 10000 Franken ... 

Art. 4 
Proposition de la commlss/on 
AdhBrer au prolet du Conseil federal 

Proposition Müller-Seme 
AI. 1 
... depassant 10000 francs (art. 7). 

Müller-Sern: Hier sowie bel den Artikeln 7 und 8 geht es um 
die Grenzen der Versicherung. Wo soll sie beginnen und 

wo soll sie aufhören? Ich möchte schon jetzt beantragen -
wie das in der Kommission geschehen ist -, getrennt ab
zustimmen, nämlich einerseits über die untere Grenze (das 
können wir hier bei Artikel 4 'un) und später dann über 
die obere Grenze. 
Wie Sie wissen, sieht der VerfassungsartIkel vor, dass die 
geWOhnte Lebenshaltung mit der Kombination der ersten 
und der zweiten Säule sollte weitergeführt werden können. 
Wenn wir nun die untere Grenze bei 12000 Franken festle
gen, werden für einen Alleinstehenden genau 60 Prozent 
erreicht, weil er dann 7200 Franken AHV erhatlen wird. Die 
60 Prozent stehen aber nicht in der Verfassung, sondern 
dort ist von der Fortführung der gewohnten Lebenshaltung 
die Rede. Das wurde In der Botschaft dann .. einge
deutscht- auf rund 60 Prozent. Da möchte ich Sie fragen: 
Wenn jemand 12000' Franken verdient, genügen dann wirk
lich 60 Prozent - also 7200 Franken -, um das verfas
sungsmissige Ziel einer Fortführung der geWOhnten Le
benShaltung zu erreichen? Da sage Ich entschieden nein. 
Was wären nun die Konsequenzen einer Annahme meines 
Antrages? Die Konsequenz wäre (ich gehe Immer von 
einem Einkommen von 12000 Franken aus), dass zur AHV
Rente von 7200 Franken noch 40 Prozent - nach zehn Jah
ren, wenn das Gesetz einmal in Kraft sein wird - von 2000 
Franken dazukommen, also 800 Franken. Der oder die Be
treffende würde dann statt 7200 Franken - wie es dieser . 
Vorlage entspricht - 8000 Franken Rente bekommen. Das 
Gesamteinkommen erste und zweite Säule würde dann 
statt 60 Prozent 663/3 Prozent betragen. Da möchte ich Sie 
einfach fragen: Ist das überrissen, ist das wirklich .. Sozial
Luxus-, wenn man bei diesen unteren Einkommen 8000 
Franken statt 7200 Franken bezahlt? Es geht hier um Leu
te, die nur teilweise beschäftigt sind, also um Frauen, aber 
es handelt sich auch um Teilinvalide, für die der Kommis
sionssprechar französischer Zunge vorhin so ·viel Ver
ständnis gezeigt hat. Ich möchte Sie deshalb dringend 
bttten, diesem Antrag zuzustimmen. 
In der Kommission war noch der Einwand erhoben wor
den, dafür gebe es ja die Ergänzungsleistungen für Leute 
mit diesem Einkommen. Dann müsste bei Annahme meines 
Antrages der Betreffende noch Beiträge auf diesen 2000 
Franken bezahlen. Ich muss entgegnen: Die Ergänzungs
leistungen sind gut, aber sie haben Immer noch - und 
werden das Immer behalten - den Geruch einer Fürsorge
leistung. Wer welss, was man alles mitbringen und wie 
man sich beinahe ausziehen muss, bevor man eine Ergän
zungsleistung bekommt, der muss doch beipflichten, dass 
es besser ist, einen Rechtsanspruch zu geben. 
Ein weiteres Argument möchte ich In die Waagschale wer
fen, nämlich die Versicherungsdauer. Im Endzustand wird 
die volle Leistung nach vierzig Jahren erreicht. Nun gibt 
es solche Teilzeltbeschäftlgte und Invalide, die weniger als 
12 ocio Franken verdienen und vielleicht nach fünf bis sie
ben Jahren über die Grenze hinauskommen, bel der dann 
die zweite Säule beginnt, aber sie haben so und so viele 
Jahre verloren und werden nie auf die volle Leistung kom
men. 
Im Zusammenhang mit den belden RÜCkweisungsanträgen 
ist zudem viel von den Schwierigkeiten gesprochen wor
den, die bestehenden Pensionskassen zu integrieren. Ich 
nenne eine Pensionskasse, die EidgenössiSChe Versiche
rungskasse. Dort sieht man eine solche Bestimmung nicht 
vor, wonach erst von 12000 Franken an versichert wird, 
sondern man sieht vor, dass Teilzeitbeschäftigte, die min
destens achtzig Tage im Jahr beschäftlg't sind und die 
unter ein Einkommen von 12 000 Franken kommen können, 
voll versichert sind; Das gibt dann wieder Komplikationen. 
Wenn das Gesetz in Kraft tritt, sind diese TeilzeItbeschäf
tIgten zwar bel der Eidgenössischen Versicherungskasse 
versichert, wenn sie achtzig Tage Im Jahr arbeiten, auch 
wenn sie diese 12000 Franken niCht erzielen, aber bel der 
obligatorischen Versicherung sind sie nicht erfasst. Auch 
hier würde man eine gewls'se Komplikation bei der Inte
grierung der bestehenden Kassen In das Gesetz vermel-
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den. Ich stelle also den Antrag, dass man getrennt über 
die untere Grenze abstimmt; ich werde dann bei Artikel 8 
über die Ausdehnung auf 48 000 Franken sprechen. 

Dirren: Ich habe zwar in Al'likel 4 keinen schriftlichen An
trag hinterlegt, möchte Jedoch in dieser zusammenhängen
den Materie von Artikel 4, 7, 35 und 45 einige Gedanken 
hierzu äussern. 
Die Fortsetzung der lebenshaltung im Alter verlangt ein 
sozialpolitisches Gesamtsystem, das einerseits die Lei
stungsfähigkeit unserer Wirtschaft nicht gefährdet, ander
seits das Vertrauen des Volkes in die staatliche Vorsorge 
fördert. Die ausreichende Vorsorge für die drei langzeitri
siken Alter, Tod, Invalidität ist das Ziel. Ein sozialer Rück
schlag für Betagte, Invalide, Hinterlassene und Minderbe
mittette muss wenigstens in materieller Beziehung verhin
dert werden, und zwar für alle, auch für die 20 Prozent, 
die heute noch nicht durch die Vorsorgekassen der zwei
ten Säule abgesichert sind. Das Obligatorium ist heute 
nicht für alle Arbeitgeber geWährleistet und zwingend. So 
sind beispielsweise die Teilzeitarbeiter, die weniger als 
12000 Franken bei einem Arbei'tgeber verdienen, dem Ob
ligatorium nicht unterstellt, auch wenn sie bei mehreren 
Arbeitgebern angestellt 'sind und bei jedem ein Erwerb~ 
einkommen erzielen, das unter dem Minimum des koordi
nierten Lohnes liegt; im Total vielleicht Jedoch auf 30-, 40-
oder 50000 Franken im Jahr kommen. Meines Erachtens 
muss das Obligatorium auch für diese Arbeitnehmerschicht 
spielen. Es Ist deshalb ein zwingender Text in den Artikeln 
4 und ,7 in das BVG aufzunehmen, der den Text .. bei 
einem Arbeitgeber» fallen lässt oder ergänzt durch .. meh
nire Arbeitgeber ... Wohl wird man mich auf den Artikel 45 
verweisen, der für diese Kategorie ebenfalls die freiwillige 
Beitrittsmöglichkeit vorsieht. Diese Version scheint mir 
aber ebenfalls zu wenig abgesichert, da der Teilbeschäf
tigte nur beitreten kann, wenn das Reglement der Vorsor
gekasse dies vorsieht, wie es In Artikel 45 präzisiert wird. 
Da in der neuen obligatorischen beruflichen Vorsorge be
reits eine Vielzahl von Vorsorgeeinrichtungen bestehen, ist 
mit einem ebenso grossen Ausmass reglementarischer Un
terschiede zu rechnen. 
Ich bin mir der Komplexität der hier aufgeworfenen Mate
rie bewusSt und stelle daher einige Fragen, die offen .sind, 
wie zum Beispiel, welcher der verschiedenen Arbeitgeber 
den Teilzeitarbeiter In seine Vorsorgekasse aufnehmen 
muss, jener, bei dem er 8000 Franken, 10000 Franken oder 
unter 12000 Franken verdient. Wahrscheinlich - meines 
Erachtens - jener, bei dem er als höchster lohn bezüger 
eingestuft Ist. 
Wie wird die Beltragspflicht geregelt? Besteht die Mög
lichkeit einer Auftellung unter diesen Einkommen? Wie 
steht es mit den Freizügigkeitsvorschriften usw.? Alle die
se Fragen stehen im Moment bei diesen Artikeln noch 
offen. Um all diese Fragen einerseits zu klären und ander
seits in Artikel 45 einen zwingenden Charakter für die Kas
sen einzubauen, ersuche ich den hohen Bundesrat, auch 
bel diesen TeIlzeitbeschäftigten die Mindestschutzgaran
tien spielen zu lassen und die Artikel 4, 7, 35 und beson
ders Artikel 45 dem Zweitrat zur einzelnen Prüfung zu un
terbreiten bzw. zusätzliche Berichte und Unterlagen oder 
Vorschläge in dieser Angelegenheit abzugeben. 

Muhe1m, Berichterstatter: Der Antrag des Herrn Müller be
trifft den koordinierten Lohn. Unser Gesetz sieht vor, dass 
der Lohn zwischen 12000 und 36000 Franken versichert 
ist. Es fallen also die LOhnbeträge bis zu 12000 Franken 
ausser Betracht, desgleichen lohnbezüge von über 36000 
Franken. Dieser Koordinationsabzug bewirkt natürlich, 
dass die Gesamtbezüge aus AHV und BVG - also aus er
ster und zweiter Säule - eine gewisse Grenze nicht über
steigen. Wir haben die Situation, dass die Gesamtrenten ja 
mindestens 60 Prozent ausmachen sollen. Dieser Gesamt
betrag wird beim Koordinationsabzug von 12000 Franken 
erreicht. 

Herr Müller möchte nun diesen Koordinationsabzug auf 
10000 Franken heruntersetzen. Ich glaube, das ist an und für 
sich eine Ermessensfrage. In der Kommission lag dieser An
trag des Herrn Müller für die Artikel 4, 7 und 8 ebenfalls 
vor, nämlich den versicherten Lohn von 10000 bis 48 000 
Franken, also im Umfange von 38 000 Franken, spielen zu 
la'ssen, während das Gesetz nur 24 000 Franken als versi
cherten Lohn vorsieht. Das lässt sich durchaus vertreten; 
vor allem wenn man auch nach unten weiterginge, würde 
die soziale Komponente etwas verstärkt. Wir kämen dann auf 
Gesamtrenten von 67 statt 60 Prozent. Ich glaube, das ist 
an und für sich durchaus vertretbar. Desgleichen würde 
eine Ausdehnung nach oben vor· allem dem mittleren Ka
der besser dienen. Es lag von seiten des Kaufmännischen 
Vereins ein diesbezüglicher Antrag vor. 
Auf der anderen Seite hat sich die Kommission dann 
einen speziellen Bericht vom Bundesrat geben lassen, um 
die AUSWirkungen dieses Antrages abzuschätzen. Man 
stellte fest, dass man bEii einem versicherten lohn im Be
reich von 10000 bis 48 000 Franken mit Mehrbeiträgen von 
zirka drei AHV-Lohnprozenten rechnen müsste. Wenn man 
nur von 12000 auf 10000 Franken heruntergeht, sind es 
natürlich weniger, desgleichen wenn man nur oben anset
zen würde. Man müsste so oder so mit gewissen Mehrbe
trägen vielleicht im Betrage von einem Prozent der AHV
Lohnsumme rechnen, wenn man dem Antrag des Herrn 
Müller entsprechen würde. Ich glaube persönlich, das wä
re sozial vertretbar. Die Kommission hat es aber mehrheit
lich abgelehnt, den Koordinationsbeitrag von 12000 auf 
10000 Franken herabzusetzen, nämlich mit 14 zu 7 Stim
men. Die Heraufsetzung von 36000 auf 48000 Franken 
wurde mit 11 zu 10 Stimmen abgelehnt. 

M. Corbat, rapporteur: A I'article 4, dont la modification 
entrainerait des changements aux articies 7 et 8, M. Müller 
propose d'abaisser le salaire minimum annuel de 120008 
10000 francs. Ce salaire annuel minimum est celui que le 
salarh~ doit toucher pour etre soumis 8 la prevoyance pro
fessionnelle obligatoire. 11 s'agit d'une question d'appre
ciation. 11 faut bien fixer un minimum et la somme arretee 
par la commis'sion paraTt raisonnable. les consequences 
de la proposition de M. Müller, qui va suggerer tout 8 
I'heure de porter la limite maximum de 36 000 francs 
8 48000 francs, pourraient etre une modification des coti
sations des interesses; la commisslon n'a pas pu retenir 
cette proposition. Elle a ecarte la proposition de M. Mül
ler d'abaisser le salaire minimum de 12000 8 10000 francs 
par 14 voix contre 7 et par 11 voix contre 6 celle d'aug
menter la limite de 36000 8 48000 francs. Je vous deman
de de suivre la proposition de la majorite. 

Bundesrat Hürllmann: Sie haben vielleicht bei meinen Dar
legungen, die ich am Schluss der Eintretensdebatte na
mens des Bundesrates machte, gespürt, wie grossen Wert 
wir Im Bundesrat darauf legen, dass wir Lösungen finden, 
die von allen Soziaipartnern, von den Arbeitgebern und 
den Arbeitnehmern, akzeptiert werden; denn wir richten 
uns ja an die Sozialpartnerschaft in diesem Gesetz. Sie 
haben hier ein typisches Beispiel für die mühsame Erar
beitung des Konsenses zwischen diesen beiden Partnern. 
Es nützt nichts, dass wir noch so gute Lösungen präsen
tieren, wenn sie von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
partnerschaftlich nicht akzeptiert werden. Wir würden so 
eine Vorlage auf politischen Sand bauen. Der Antrag des 
Bundesrates, nach Artikel 4 die Grenze bel 12000 Franken 
festzulegen, geht auf das Ringen zwischen Arbeitgeberor
ganisationen und Arbeitnehmern zurück, und man hat sich 
schliesslich zwischen diesen zwei Jalons, dem, was sozial
politisch wünschbar, und dem, was wirtschaftlich tragbar 
ist, gefunden. Ich muss Sie daher Im Namen des Bundes
rates bitten, Artikel 4 zu genehmigen und den Antrag von 
Herrn Müller-Bern abzulehnen. Wenn wir völlig frei wären, 
würden wir noch so gerne dem Antrag von Herrn Müller 
folgen; aber ich meine, wir sollten uns auch hier von der 
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Erfahrung der AHV leiten lassen. Wir haben dort auch mit 
kleineren Leistungen begonnen; es läss't sich darauf bes
ser aufbauen und die sozialpolitische Komponente lässt 
sich so besser ausdehnen, als wenn wir den Konsens, von 
dem Ich eben sprach und auf den ich nochmals ausdrück
lich aufmerksam machen möchte, strapazieren und bela
sten. Ich bitte Sie daher, Artikel 4 gemäss Antrag des Bun
desrates zu genehmigen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Müller-Bern 

74 Stimmen 
50 Stimmen 

Abs. 2 angenommen gemiiss Antrag der Kommission 
AI. 2 adopte selon la proposition d.e la commlssion 

Art. 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf dee Bundesrates 

Ergänzungsantrag Damon 
Der Bundesrat . unterstellt der obligatorischen Versiche
rung In allgemeiner Welse gewisse Gruppen von Selbstän
digerwerbenden. 

Art. 5 
Proposition da la commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition subsldlalre Damon 
Le Conseil federal soumet a I'assurance obligatoire, d'une 
fac;:on generale, certalnes categories de personnes exer
c;:ant une activlte ·Iucrative Independante. 

PrAsldent: Der Hauptantrag Daftlon Ist bereits erledigt 
Herr Daftlon hat das Wort zur Begründung seines Eventual
antrage's. 

M. Daftlon: L'artlcle 5, propose par le Conseil federal, a la 
teneur suivante, permettez-mol de vous le rappeler: "Le 
Conseil federal peut, a la requ~te des organisations pro
fessionnelles Interessees, soumettre a I'assurance obliga
tolre, d'une fac;:on generale ou pour la couverture de ris
ques partlcullers, certalnes categorles de personnes exer
c;:ant une activlte lucratlve independante; les organisations 
professionnelles requerantes doivent grouper la malorlte 
des personnes de conditlon Independan'te qul appartien
nent aux professions conslderees... L'artlcle 5 que nous 
vous proposons est, quant a nous, beaucoup plus precis 
et plus juste. 11 a la. teneur suivante: «Le Conseil federal 
'Soumet a I'assurance obllgatolre, d'une fac;:on generale, 
certaines categories de personnes exerc;:ant une actlvlte 
lucrative independante... Nous entendons, par Ia. donner 
un drolt plus- Imperatif au Conseil federal I'autorlsant a 
Intervenir en cas de necesslte. C'est lul qul decldera, qul 
sera luge, c'est lul qul saura quand iI faut Intervenir, parce 
que nous sommes persuades que, ne pas pouvolr Intervenlr 
du taut en periode de crlse, par exemple, c'est accepter 
qu'un grand nombre de nos concitoyens se retrouvent plus 
tard dans une situation vralment dlftlclle. 
Le texte qul nous est pro pose est encore par trop restrlc
tl1 en ce sens qu'lI faut attendre la requ~te des organisa
tions professionnelles Interessees pour soumettre a I'asau
rance obligatolre. Or nombreux sont les independants, 
malheureusement, qul ne so nt pas du tout membres d'une 
organisation professlonnelle. 11 faut donc donner au Con
seil federalle pouvolr d'lntervenir en cas de necesslte. 

Muhelm, Berichterstatter: In der Kommission lag kein An
trag vor, wie Ihn Herr Daftlon jetzt entwickelt hal Nach 
der Konzeption des Gesetzes beruht der EInbezug der 
Selbständigerwerbenden auf der Freiwilligkeit Es Ist aber 
so, dass das Obligatorium für Teile der Selbständlgerwer-

benden unter gewissen Umständen und Voraussetzungen 
vom Bundesrat verfügt werden kann, und zwar dann, wenn 
ein Antrag von Berufsverbänden vorliegt, die die Mehrheit 
der SelbS'tändlgerwerbenden In den entsprechenden Beru
fen umfassen. Man möchte also das Obligatorium für die 
Selbständigerwerbenden nur dann einführen, wenn von 
Berufsverbänden, die für diese Branche repräsentatiV sind, 
ein entsprechender Antrag gestellt wird. Herr Daftlon an
derseits möchte die Berufsverbände eigentlich hier völlig 
ausschalten. Er möchte das dem Bundesrat überlassen. 
Immerhin wäre es Im freien Ermessen des Bundesrates, ob 
er das Obligatorium für gewisse Gruppen von Selbständig
erwerbenden verfügen will. 
Wir glauben, es sei eigentlich unter den Sozlalpartnem 
ausgehandelt worden, dass grundsätzlich für die Selbstän
digerwerbenden die Freiwilligkeit bestehen soll und dass 
Ihre Berufsverbände dem Bundesrat beantragen können, 
dem Obligatorium untersteltl zu werden. 
Ich glaube, diese Konzeption des Gesetzes Ist richtig. Ich 
möchte Ihnen daher beliebt machen, dieser Konzeption zu 
folgen. 

M. Corbat, rapporteur: La proposition de M. Daftlon, a I'ar
ticle 5, a trait egalement a un prlnclpe fondamental de la 101 
sur la prevoyance professionnelle (LPP). Les dispositions 
de I'article 5 doivent permettre aux personnes de condi
ti on Independante d'lnstituer une assurance obJigatolre 
pour leur profession. Elles correspondent d'a1l1eurs aux 
dispositions consti'tutlonnelles qul ont ete adoptees a 
I'epoque et c'est aux organisations professionnelles inte
ressees qu'lI Incombera de prendre I'inltlatlve d'lnstituer 
une teile assurance. Pour pouvolr präsenter au Conseil 
federal une demande dans ce sens, elles devront grouper 
la majorite des personnes de condltion Independante ap
partenant aux professions en questlon. Nous voulons donc 
que les Independants soient libres de pouvoir le faire et 
nous vous proposons de releter la proposition de M. Daf
flon qul Instltue I'obligation. 

Bundesrat Hürllmann: Ich habe vorhin bel der Behandlung 
von Artikel 4 nicht reagiert auf die Anliegen von Herrn 
Natlonalrlit Dirren. Ich werde auf diese Probleme zurück
kommen, wenn wir Artikel 45 der Vorlage behandeln. Dort 
steht das nämlich sehr konkret zur Diskussion, was Sie in 
Ihrem Votum vorgebraCht haben. 
Was nun Artikel 5 gemäss Antrag von Herrn Daftlon anbe
trifft, unterstreiche Ich die Ausführungen der belden Her
ren Referenten: Es geht uns darum, das Obligatorium für 
die Arbei'tnehmer einzuführen. Wir möchten an dieser Kon
zeption grundsätzlich festhalten, auch wenn wir durchaus 
begrOssen, auch aus SOZialpolitischen Gründen - denken 
Sie zum Beispiel an gewisse Selbständigerwerbende Im 
Kleingewerbe -, dass die Selbständigerwerbenden von 
dieser Möglichkeit, sich freiwillig Im Rahmen der zweiten 
Säule zu versichern, Gebrauch machen. Dies soll aber 
nicht zwingend sein; es soll diesen Selbständigerwerben
den überlassen bleiben, ob sie die Initiative dafür ergrei
fen wollen. Sie sehen nach der Formulierung von Artikel 5, 
dass wir In dieser Hinsicht auch eineIl gewissen Appell an 
die sogenannten Berufsverbände richten und sie en'lschel
den lassen, wie sie sich zum Problem der Versicherung 
der zweiten Säule in Ihrem Berufs'stand stellen wollen. 

Prlsldent: Wir bereinigen Artikel 5. Bundesrat und Kom
mission lehnen den Antrag Daftlon ab. 

Abstimmung - Vote . 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag DaHlon 

Art. 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

91 Stimmen 
7 Stimmen 

o 

o 
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Antrag Dafflon 
Streichen 

Art. 6 
Proposition de la commission 
Adherer au proiet du Conseil federal 

Proposition Dafflon 
Biffer 

Präsident: Der Antrag Dafflon ist bereits abgelehnt durch 
die Abstimmung zu Artikel 2. 

Angenommen - Adopfe 

Art. 7 
Abs.1 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Fraefel, Meizoz, Müller-Bern, Nanchen, Zehnder) 
Arbeitnehmer, die bei einem Arbeitgeber einen anrechen
baren Jahreslohn von mehr als 12000 Franken beziehen, 
unterstehen ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Alters
jahres für die Risiken Tod und Invalidität, ab 1. Januar 
nach Vollendung des 20. Altersjahres für das Alter der 
obligatorischen Versicherung. 

Antrag Dafflon 
Die Versicherten unterstehen •.. 
... nach Vollendung des 20. Altersjahres ... 

Eventualantrag Carobbio 
(Für den Fall der Ablehnung des Antrages Dafflon zu 
Art. 2) 
•.. Jahreslohn von mehr als 9000 Franken beziehen, ... 

Antrag Müller-8ern 
... Jahreslohn von mehr als 10000 Franken beziehen, •.. 

Abs.2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Daff/on 
Streichen 

Art. 7 
AI. 1 
Proposition de la commission 

Majorite 
Adherer au proiet du Conseil federal 

Minorite 
(Fraefel, Meizoz, Müller-Berne, Nanchen, Zehnder) 
Les salaries auxquels un employeur verse un salaire an
nuel considere superieur ä 12000 francs so nt soumis ä 
I'assurance obligatoire pour les risques de deces et d'in
validite des le ter janvier qui suit I'accomplissement de 
leur 17e annee, et pour la vieillesse de's le 1er janvier qul 
suit I'accomplissement de leur 20e annee. 

Proposition Daff/on 
Les assures sont soumis ä I'assurance obligatoire ... 
'" I'accomplissement de leur 20e annee. 

Proposition subsidiaire Carobbio 
(en cas de retus de la proposition Dafflon ä I'art. 2) 
... un salaire considere superieur a 9000 francs sont... 

Proposition Müller-8erne 
'" un salaire considere superieur ä 10000 francs sont. •• 

AI. 2 
Proposition de la'commission 
Adherer au proiet du Conseil federal 

Proposition Dafflon 
Biffer 

Muhe1m, Berichterstatter der Mehrheit: In dieser Bestim
mung von Artikel 7 Absatz 1 wird unter anderem da's Alter 
als Voraussetzung der obligatorischen Versicherung fest
gelegt. Arbeitnehmer unte.rstehen für das Risiko des Alters 
ab dem 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres 
dem Obligatorium. 
Hier wurde nun ein Antrag gestellt - das ist der Antrag 
der Minderheit -, den Beginn der Ver'sicherung auf das 
Neujahr nach dem 20. Altersjahr vorzuverschieben. Die 
Kommission hat das mit 15 zu 6 Stimmen abgelehnt. Es 
wurde darauf hingewiesen, dass ungefähr vier Fünftel der 
Stellenwechsel vor dem 25. Altersjahr erfolgen. Man be
fürchtet durch den Einbezug dieser ersten fünf Jahre der 
Erwerbstätigkeit grosse administrative Umtriebe wegen re
lativ geringfügigen Beiträgen. Dazu kommt, dass bei einem 
Beginn der Versicherung mit 20 Jahren die Beitragsdauar 
von 40 auf 45 Jahre für Männer und von 37 auf 42 Jahre 
für Frauen ausgedehnt würde. Zahlreiche junge Leute be
finden sich über das 20. Altersjahr hinaus in' Ausbildung, 
sind also nach nicht erwerbstätig. Wer erst mit 25 Jahren 
ins Berufsleben eintritt, dem würden fünf Beitragsjahre 
fehlen, so das's er nicht die volle Leistung von 40 Prozent 
des Lohnes erhalten würde, sondern eine Rentenkürzung 
in Kauf nehmen müsste. Ferner fallen die Beiträge, die 
vom 20. bis 24. Altersjahr zu bezahlen wären, nicht stark 

. ins Gewicht, da die Löhne der jüngeren Erwerbstä~igen 
allgemein am niedrigsten sind. Die Senkung des BeItrag
satzes wäre nicht nennenswert. 
Da's waren die Ueberlegungen der Kommissionsmehrheit, 
die den bundesrätlichen Antrag unterstützt und den An
trag der Minderheit ablehnt. 

M. Corbat, rapporteur de la maiorite: La proposition de 
minorite presentee par M. Fraefel a I'article 7 vise a faire 
debuter I'assurance ä 20 ans et non pas a 24 ans. La malo
rite s'est opposee acette proposition car jusqu'a I'äge de 
25 ans, d'une fac;on generale, on enregistre de nombre.ux 
changements de pi ace. On estime que les quatre cm
quiemes des changements de place s'effectuent avant cet 
lige. 
La solution proposee par le Conseil federal dispense ainsi 
I'administration des nombreux travaux lies aux change
ments de place de ces jeune's gens. 
En I'occurrence, si I'on faisait debuter I'assurance' a 20 
ans, iI n'en rasulte.rait qu'une formation de capital plus 
forte pour les jeunes assures; les effets de celle-ci se fe
raient sentIr 'sur I'ensemble du systeme, notamment par un 
renforcement indesirable de la capitalisation. C'est la rai
son pour laquelle la majorite de la commission vous invite 
a rejeter la proposition de la minorite presentee par M. 
Fraefel. Elle s'est prononcee dans ce sens par 15 voix 
contre 6. 

Fraefel, Berichterstatter der Minderheit: Ich kann den Aus
führungen des Kommissionspräsidenten nicht ganz folgen. 
Die berufliche Vorsorge so.ll eine Ergänzung zur ersten 
Säule sein. Deshalb ist auch eine möglichst weitgehende 
Angleichung an die AHV und IV herzustellen. Es ist somit 
nicht einzusehen, warum gerade dort ein Unterschied ge
macht werden soll, wo überhaupt kein SChwerwiegender 
Grund dafür spricht. Im Gegenteil: Ein Beginn der Alter's
versicherung mit dem 20. Altersjahr würde viele Vorteile 
mit sich bringen. Die Beitragsdauer wäre länger, was zur 
Folge hätte, dass die Prämien niedriger angesetzt werden 



Prevoyance protessionnelle. Loi 1306 5 octobre 1977 

könnten. Die Finanzierung der EIntrittsgeneration könnte 
aut einen längeren Zeitraum erstreckt werden. Die Bei
tragszahlungen würden tür alle Zweige der Sozialversiche
rung mit dem gleichen Alter beginnen. Damit (jesse sich 
vermeiden, dass mit dem 25. Altersjahr plötzlich wesentlich 
mehr vom Lohn abgezogen würde als vorher. Das einzige 
Argument, das für einen Beginn der Altersversicherung mit 
dem 25. Altersjahr spricht, ist administrativer Natur, näm
lich die häutigen Stellenwechsel. Diese Schwierigkeit lies
se sich aber mit einer zweckmässigen Ausgestattung der 
Freizügigkeitsregelung beseitigen. 
Ich bitte Sie Im Namen der Kommissionsminderheit, die
sem Antrag zuzustimmen. 

Präsident: Das Wort hat Herr Carobbio zur Begründung 
seines Antrages zu Artikel 7 Absatz 1. 

M. Carobbfo: Je tiens tout d'abord a preciser que je re
nonceral apres le vote sur I'artlcle 4, a ma proposition 
concemant I'article 7, etant donne que ce conseil ne va 
pas approuver une proposition d'introdulre une limite de 
9000 francs, alors qu'lI a deja repousse la proposition Mül
ler-Beme concemant une limite de 10000 francs. 
Puisque j'ai la parole, Je vais motiver Immediatement ma 
proposition concemant I'article 8. 
La proposition de M. Daftlon, a I'article 2, tendait a gene
rallser le champ d'appllcation de la loi ä toutes les per
sonnes soumises ll. I'AVS. Or, comme vous I'avez retusee -
ce qul etait facile ll. prevoir - je pense qu'iI conviendrait 
au moins d'elargir I'eventail des posslbilites d'assurance 
par rapport aux limites de salaires interieures et supe
rieures, atin de garantir des prestations du deuxieme piller 
ä tous ceux qui ont des revenus faibles et d'obtenir des 
contrlbutions majorees de la part de ceux qui beneficient 
de salaires plus, eleves. 
Mes pro positions partent de la constatation que seul le sa
laire coordonne sera obligatoirement assure. Cela revient 
ll. fixer le principe que plus le salaire est faible, plus la 
deduction de coordination est proportionnellement elevee. 
Au-dessus de 12000 francs par an, equivalant au double 
de la rente minimale AVS, la prevoyance professionnelle 
n'interviendrait plus, la rente AVS etant alors consideree 
comme sufflsante pour assurer le niveau de vie anterleur. 
Pour ma part, je trouve qu'une teile disposition est crltl
quable de deux points de vue: en premier lieu, parce 
qu'elle exclut des prestations de la prevoyance profes
sionnelle les couches les moins favorisees de la population, 
comme on I'a dejll. explique; en deuxieme lieu, parce que 
je crols qu'll. ce niveau-la, iI n'est pas contraire ll. un sain 
principe de politlque sociale de garantir des rentes pro
portionnellement plus elevees. Je suis d'avis qu'iI convlent 
d'abaisser la deduction de coordination, afin d'assurer aux 
salaires modestes une rente proportionnelle plus elevee. 
La limite de la rente coup lee, AVS plus deuxieme piller, 
devrait atre egale ä 100 pour cent du salaire pour des re
venus de 1000 trancs par mois. 
En ce qui concerne le deuxieme aspect de la proposition, 
I'elevation du maximum assurable, iI faut constater que les 
gros salalres, contrairement au cas de I'AVS, ne palent 
aucune cotisation sur la part depassant le maximum assu
rable. Au total, c'est une masse salariale de 37 milliards 
de francs au moins qui echappera au deuxieme piller. 
Voilll. pourquoi je vous propose de porter ce maximum au 
moins ä I'equivalent de huit fois la rente minimale de 
I'AVS, valable pour 1975, c'est-ä-dlre 48 000 francs. A ce 
propos, iI convient de rappeier qu'une proposition allant 
dans le mame sens et visant ä elever ä 42000 francs le 
salaire maximum, a ete repoussee en seance de commis
si on par 13 voix contre 6. D'ailleurs, le Conseil federal lui
mame precise dans son message, qu'.,iI est en soi compre
hensible que I'on demande que le maximum du salaire 
pris en consideration soit augmente", tout en ajoutant que 
cela entrainera d'importantes charges supplementaires. 

Ma proposition suggere de prendre comme base un sa
laire minimal llquivalant ll. 1,5 fois la rente minimale AVS 
valable pour 1975, au lieu du double. Cependant, je me 
rallle ä la proposition Müller-Beme et je fixe dans la 
mienne le salaire minimum ä 10000 francs et le salalre 
maximum ä 48 000 francs. 
Je vous invite ä appuyer ma proposition. 

Bundesrat HDrllmann: Ich spreche zunächst zum Antrag 
von Herm Carobbio. Was Herr- Nationalrat Carobbio bean
tragt, berührt wieder den genau gleichen Bereich,- von 
dem ich vorhin sprach, als wir zum Antrag von Herrn Na
tionalrat Rlchard Müller Stellung nehmen mussten. Es geht 
let~lich darum, was wirtschaftlich tragbar ist, auch wenn 
vieles sozialpolitisch noch so erwünscht wäre. Auch hier 
müssen diese Gesichtspunkte in Ihren Entscheid mitelnbe
zogen werden. Wenn Sie den· Anträgen von Herrn Natio
nalrat Carobbio zu den Artikeln 7 und 8 zustimmen wür
den, dann hätte das Mehrkosten In der Grössenordnung 
von 30 Prozent zur Folge. Sie wissen, dass ein Einwand 
gegen unsere Vorlage unter anderem auch die wirtschaftli
che Tragbarkeit Ist Wir können also hier nicht zusätzlich 
sozialpolitische Ziele realisieren, die dann letztlich an der 
wirtschaftlichen Möglichkeit scheitern. 
Was den Antrag der Minderheit betrifft, so unterstreiche 
ich, was die Herren Referenten ausführten. Ich würde 
Herrn Nationalrat Fraefel sagen: Nicht einmal so sehr die 
administrativen Umtriebe sind entscheidend. Das ist lästig 
- ich gebe es zu; aber die Administration Ist nie ein 
Grund, um nicht eine Lösung, wenn sie gerechtfertigt ist, 
zu realisieren. Was indessen viel entscheidender ist: Wenn 
Sie so früh mit der Versicherungspflicht beginnen, dann 
entstehen für jene, die später in das Erwerbsleben eintre
ten, entsprechende Versicherungslücken, und das ist im 
Grunde genommen wiederum nicht sozialpolitisch richtig 
gehandelt, weil wir ein Interesse daran haben, dass jene, 
die länger für ihre Ausbildung brauchen, dann nicht eine 
Versicherungslücke aufweisen, nur deshalb, weil sie schon 
mit dem 20. Altersjahr in den Genuss der zweiten Säule 
hätten kommen sollen. Ich beantrage Ihnen deshalb vor 
allem aus sozialpOlitischen Ueberlegungen, der Mehrheit 
und dem Bundesrat zuzustimmen. 

Präsident: Wir bereinigen Artikel 7 Absatz 1. Herr Carob
bio hat seinen Antrag zurückgezogen. Es bleibt noch, den 
Antrag der Minderheit der Kommission demjenigen der 
Mehrheit gegenüberzustellen. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

73 Stimmen 
44 Stimmen 

Abs. 2 angenommen gemäss Antrag der Kommission 
AI. 2 adopte selon la proposition de la commission 

Art. 8 

Antrag der Kommission 

Abs.1 und 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
(Die Aenderung in Abs. 1 betrifft nur den französischen 
Wortlaut) 

Abs.3 
Sinkt der anrechenbare Jahreslohn vorübergehend wegen 
Krankheit, Unfall, Beschäftigungsmangel oder aus ähnli
chen Gründen, so behält der bisherige koordinierte Lohn 
mindestens so lange Gültigkeit, als die Lohnfortzahlungs
pflicht des Arbeitgebers nach Artikel 324a des Obligatio
nenrechts bestehen würde. Der Versicherte kann jedOCh 
die Herabsetzung des koordinierten Lohnes verlangen. 

Antrag Dafflon 
Streichen 
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Eventualantrag Carobbio 
Abs.1 
Obligatorisch zu versichern ist der Teil des anrechenbaren 
Jahreslohnes zwischen 9000 Franken und höchstens 48 000 
Franken ... 

Antrag Müller-Bem 
Abs.1 
Obligatorisch zu versichern Ist der Teil des anrechenbaren 
Jahreslohnes zwischen 10000 Franken und höchstens 
48 000 Franken •.. 

Art. 8 
Proposition de la commission 

AI.1 
La partie du salaire annuel considere comprlse entre 
12000 et 36000 francs au maximum dolt lUre obligatoire
ment assuree. Cette partie du salaire est appelee ci-apres 
«salaire coordonne ... 

AI. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

AI. 3 
Si le salalre consldere dlminue temporairement par suite 
de maladie, d'accident, de chömage ou d'autres circons
tances semblables, le salaire coordonne est maintenu au 
moins aussi longtemps que subsisterait I'obligation de 
I'employeur de verser le salaire en vertu de I'article 324a 
du code des obligations. L'assure peut toutefois demander 
la reduction du salaire coordonne. 

Proposition Dafflon 
Biffer 

Proposition subsidiaire Carobbio 
Al.1 
La partie du salaire annuel coordonne comprise entre 
9000 et 48 000 francs au maximum doit etre ... 

Proposition Müller-Beme 
AI. 1 
La partie du salaire annuel coordonne comprise entre 
10000 et 48 000 francs au maximum doit etre ... 

Müller-Bern: Vorerst möchte ich, weil ich ein Demokrat 
bin, den Entscheid über die untere Grenze, der vorhin lei
der mit 74: 50 Stimmen gefallen ist, akzeptieren. Der An
trag würde also' so modifiziert, dass es heissen mü'sste: 
oben 48000 und unten 12000 Franken, obwohl - Herr Bun
desrat Hürlimann hat das ja wieder bestätigt - es sich 
sozialpolitisch durchaus rechtfertigen würde, die Grenze 
auf 10000 abzusenken. Sie können das in deJ Botschaft 
auf Seite 10 nachle'sen. In Artikel 9 Absatz 2 hat der Bun
desrat selber vorgesehen, zu einem späteren Zeitpunkt 
den anrechenbaren Mindestlohn um einen Sechstel herab
zusetzen. Aber jetzt geht es also um die obere Grenze, 
und ich möchte hier für die Hebung der oberen Grenze 
von 36 000 auf 48 000 Franken zwei Gründe angeben. Die 
berufliche Vorsorge ist vorab eine Arbeltnehmerversiche
rung, und man sollte deshalb darnach trachten, dass mög
lichst das volle Einkommen der gro'ssen Mehrzahl der Ar
beitnehmer von der Ve.rsicherung erfasst wird. Wir haben 
glücklicherweise viele gutqualifizierte Berufsarbeiter in un
serem Lande, die ein höheres Einkommen als 36000 Fran
ken erzielen, wir haben aber vor allem Angestellte (Tech
niker usw.), die den Ansatz von 36000 Franken überschrei
ten. Das ist der eine Grund. 
Der zweite Grund ist der: Man hat In diesem Saale wie
derholt und sehr viel von einer Harmonisierung der ver
schiedenen Versicherungszweige, der verschiedenen Spar
ten der Sozialversicherung gesprochen. Nun haben wir 

bei der SUVA 46800 Franken (Ich könnte mich notfalls 
auch mit diesem Bet(ag abfinden; ich habe 48000 gewählt, 
weil das eine runde Zahl ist); wir hl;lben bei der Arbeitslo
senversicherung 46 800 Franken, und hier haben wir 36 000 
Franken. Es ist zu erwarten, dass sowohl bei der Arbeit'slo
senversicherung wie bei der SUVA man gelegentlich auch 
auf die von mir postulierten 48 000 Franken kommen wird. 
Ich glaube, man sollte doch versuchen, hier mögliChst 
einen einheitlichen Betrag festzulegen. Diese verschiede
nen Grenzen für den versicherten Verdienst bei der Ar
beitslosenver'sicherung, bei der SUVA, bei der zweiten 
Säule, komplizieren administrativ die Geschichte auch für 
die Arbeitgeber. Eine Mehrbelastung im Prinzip ergibt sich 
nicht, die Prämien für den koordinierten Lohn bleiben 
gleich; die Prämien im Vergleich zum AHV-Lohn werden 
etwas höher, weil eben ein grösserer Tell des AHV-Lohnes 
erfasst wird. Die meisten bestehenden, gut ausgebauten 
Kassen gehen doch minde'stens bis zum versiCherten Ver
dienst, der ja nicht dem koordinierten Lohn beim BVG 
entspricht. Wenn man auf 48 000 Franken ginge, wäre de.r 
koordinierte Lohn 36000 Franken. Es würden also höch
stens 40 Prozent von 36 000 Franken ausgerichtet. 
Meine Vorredner äusserten in bezug auf die bestehenden 
Kassen insbesondere die Befürchtung, es könnte sich ein 
'Sehr kompliziertes System ergeben. Nachdem man hier 
eine gewisse Vereinfachung erzielen kann, sollte man 
doch diese Vereinfachung vorsehen. 
Ich fasse zusammen: Man sollte den Lohn der grossen 
Mehrheit der Arbeitnehmer erfassen. Mit meinem Antrag 
wäre dies für ungefähr 90 Prozent der Arbeitnehmer der 
Fall. Ausserdem sollte man möglichst gleich hohe Beträge 
bei den verschiedenen Zweigen der Sozialversicherung 
vorsehen. Deshalb beantrage ich Ihnen die Erhöhung von 
36 000 auf 48 000 Franken und bitte Sie, meinem Antrag 
zuzustimmen. 

Präsident: Herr Carobbio hat seinen Antrag bereits be
gründet. 

Muhe1m, Berichterstatter: Die Kommission hat sich einge
hend mit dem Problem, das der Antrag Müller aufwirft, 
auseinandergesetzt. In Artikel 8 Absatz 1 wird der versi
cherte Lohn definiert, und es wird der Koordinationsabzug 
von 12000 Franken festgelegt. Jahreseinkommen bis zu 
12000 Franken sind also nicht versichert. Die obere Lohn
grenze wird bei 36000 Franken festgelegt. Nach Artikel 9 
Absatz l' sind diese Beträge durch den Bundesrat dem 
jeweiligen Stand der AHV-Renten anzupassen. Nachdem 
auf 1. Januar 1977 die AHV-Renten um 5 Prozent erhöht 
worden sind, würde heute der Koordinationsabzug und 
damit der untere Grenzbetrag des Obligatoriums effektiv 
bei 12600 Franken liegen, der obere Grenzbetrag bei 
37 800 Franken. Der maximale koordinierte Lohn wäre so
mit heute 25200 Franken und nicht 24000 Franken. Ich 
wollte das immerhin bei dieser Gelegenheit klarstellen. 
In der Kommission sind alle Anträge auf Herabse'tzung des 
Koordinationsabzuges oder auf Erhöhung des maximal 
versicherbaren Lohnes abgelehnt worden. Der Antrag Mül
ler-Bern, von 36000 auf 48 000 Franken zu gehen, wurde 
indessen, wie ich bereits gesagt habe, nur sehr knapp 
abgelehnt, nämlich mit 11 : 10 Stimmen. Die knappe Kom
missionsmehrheit befürc::htete, dass eine gewisse Mehrbe
lastung bei den Beiträgen eintreten könnte und dass damit 
die Grenze der Tragbarkeit der zweiten Säule überschrit
ten würde. Auf der anderen Seite muss ich zugeben, dass 
einige Gründe dafür sprechen würden, nicht nur bis 36000 
Franken zu gehen. sondern die Leiter bis 48000 Franken 
auszuziehen, um damit vor allem den kaufmännischen An
gestellten und dem mittleren Kader en'tgegenzukommen. 
Das war die eine Ueberlegung. Die andere Ueberlegung 
ging dahin, dass man mit 48000 Franken als obere Limite 
eine Anpassung an die übrigen Sozialversicherungen vor
nehmen würde. - Wie gesagt: Die Kommissionsmehrheit 
beantragt Ihnen Ablehnung des Antrages Müller-Bern. 
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M. Corbat, rapporteur: L'artlcle 8 que vlse M. MOlier dls
pose que la partie du salaire annuel comprise entre 12000 
et 36 000 francs au maximum dolt lItre obllgatoirement 
assuree, cette partie s'appelant le salaire coordonne. Selon 
I'artlcle 9, 1er alinea, 11 est prevu que ces donnees seront 
adaptees par le Conseil federal aux augmentations de la 
rente simple minimale da I'AVS Intervenues depuls 1975, 
de \elle maniere que le rapport entre ces montan'ts et la 
rente reste constanl Or, si I'on prend comme exemple la 
situation de I'AVS au 1er janvier 1977 avec I'augmentatlon 
de 5 pour cent; on auraH une limite Inferieure qui seralt 
aujourd'hul de 12600 et une Ilmtte superleure de 37800 
francs, si bien que le sala/re coordonne serait de 25 200 
francs et non plus de 24000 francs. Volla le fonctlonne
ment du systeme; le's propositlons de modiflcatlons a ces 
donnees que la commlsslon a conslderees comme essen
tielles ont toutes ete rejetees par la majorlte de la com-
mission. Je vous demande d'en faire autant. . 

Bundesrat HDrilmann: Die AusfOhrungen der beiden Her
ren Kommissionsreferenten sind richtig. Sie behandeln mit 
Artikel 8 ein sehr \yplsches Problem der zweiten Säule, 
indem genau gesagt wird, In welchem Lohnrahmen sich 
das Obligatorium bewegen soll. Wir haben seinerzeit zu
handen Ihrer Kommission noch einen zusätzlichen Bericht 
durch unsere Versicherungsmathematiker ausarbeiten las
sen. Wenn dia Grenze von 36 000 Franken auf 48 000 Fran
ken erhöht wird - es gilt hier dasselbe wie In bezug auf 
die Grenze 12000 oder 10000 Franken -, besteht die Be
fürChtung, dass die Kosten um einige Prozente zusätzlich 
anwachsen. Im Blick auf die wirtschaftliche Tragbarkelt 
hat man sich deshalb unter den SOZialpartnern auf eine 
obere Limite von 36 000 Franken geeinigt. Ich bitte Sie, 
dem Antrag der Kommission und des Bundesrates zuzu
stimmen. 

. Präsident: Wir bereinigen Artikel 8 Absatz 1. Die belden 
Antragsteller Müller-Bern und Carobbio erklären sich ein
verstanden, dass die untere Grenze bel 12000 Franken 
festgelegt wird, gemäss dem Entscheid, der bei Artikel 4 
gefallen Ist. Es bleibt noch die obere Grenze festzulegen. 
Kommission und Bundesrat beantragen Ihnen 36000 Fran
ken. Herr Müller-Bern und. Herr Carobblo möchten auf 
48 000 Franken gehen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag MOller-Bern/Carobbio 

Abs.2,3 
Angenommen gemäss Antrag der Kammiseion 

Al.2,3 
Adopte selon la proposition de la commisslon 

Art. 9 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
Streichen 

Antrag Dafflon 
Abs.1 

70 Stimmen 
45 Stimmen 

Der Bundesrat passt das tOr die Berechnung der Renten 
massgebende Einkommen der Versicherten der nach 
1975 ... 

Abs.2 
Streichen 

AlL 9 
Proposition de fa commlssion 

Al. 1 
Adherer·au projet du Conseil federal 

AI. 2 
Blfter 

Proposition Dafflon 
Al. 1 

Les revenus des assures, determinants pour le calcul des 
rentes, seront adaptes par le Conseil federa!... 

Al. 2 

Blfter 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte sefon la proposition de la commlsslon 

Art. 10 und 11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 10 .111 
Proposition de la commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 12 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Die Arbeitnehmer oder Ihre Hinterlassenen haben An
spruch auf die gesetzlichen Leistungen, auch wenn sich 
der Arbeitgeber noch nicht einer VorsorgeeinrIchtungan
geschlossen hat. Diese Leistungen werden von der Auf
fangeinrichtung erbracht. 

Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
(Die Aenderung betrifft nur den französischen Text) 

Art. 12 
Proposition de la commlsslon 

AI. 1 
Les salaries ~ leurs survIvants ont drolt aux prestatlons 
legales mAme si I'employeur ne s'est pas encore aftllle a 
une institution de prevoyance. Ces prestatlons sont alors 
servies par l'lnstitution suppletive. 

AI. 2 
Dans ce ces, I'employeur dolt a l'lnstitution suppletive: 

a. Les cotlsatlons correspondantes, en principal et Inte
rllts; 
b. La reparation du dommage qu'elle a subl, si I'em
ployeur n'a pas donne suite a la sommation qui lui a ete 
adressee conformement a I'artlcle 11, 4e alinea. 

Angenommen - Adoptfl 

Art. 13 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Carobblo 

Abs.1 
..• Der Beitrag des Arbeitgebers muss Insgesamt zwei 
Drittel der gesamten Beiträge aller Arbeitnehmer ausma
chen. 

Art. 13 
Proposition de la commiss/on 
Adherer au projet du Conseil federal 

o 

o 
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Proposition Carobbio 
AI. 1 
••. La contribution da I'employeur doit, dans son ensemble, 
Atre des deux tiers de la somme des cotisations de tous 
les salaries. 

M. Carobbio: L'article 13 du projet de loi prevoit a pro
pos de I'obligation de payer les cotisations deux disposi
tions. La premiere, c'est que le montant des cotisations de 
I'employeur et des salaries sera fixe par I'institution de 
prevoyance dans son reglement, la deuxieme, que la con
tribution de I'employeur doit, dans son ensemble - et je 
souligne ces trois mots - Mre au moins egale a I'ensemble 
des cotisations de tous les salaries. 
Avec ces deux dispositions-la, le Conseil federal evite le 
probleme du rapport entre les cotisations des salaries et 
celles des employeurs, admettant la possibilite que, dans 
certains cas, on soit mAme en mesure de prevoir pour les 
salaries - an particulier les salaries leunes - des cotisa
lions plus hautes que celles des employeurs. 
Le message est clair a ce propos, ä la page 79, dans son 
commentaire de I'article 13, 10rsqu'i1 afflrme que: «Toute
fois, iI ne s'ensuit pas que, pour chaque assure, I'em
ployeur doive verser des cotisations egales acelIes de cet 
assure. Au contraire, le reglement de l'institU'tion de pre
voyance peut prevoir, par exemple, que la part de cotisa
tions de I'employeur sera tantOt plus elevee, tantOt moins 
elevee que la part du salarie, compte tenu du nombre 
d'annees de service de celul-cl. .. 
Le gouvernement justifle ce choix en en appelant a I'op
portunite de reserver dans les limites du regime obliga
toire, une place plus ou moins large ades mesures de 
solidarite, par exemple solidarlte entre jeunes gens et sa
laries plus äges. 11 s'agit d'une preoccupatlon louable, 
mAme si I'on doit constater qu'une teile preoccupation· n'a 
pas ete retenue comme critere general dans I'elaboratlon 
de I'ensemble du projet. Mais nous croyons qu'un tel prin
cl pe doit Atre realise par d'autres voies, parmi lesquelles 
nous mettons I'introduction d'un impOt sur le capital et le 
recours ä des subventions publiques, et a divers rapports 
fixes expresse me nt dans la loi quarrt aux cotisations du 
salarle et.de I'employeur. Du reste, le probleme de I'obli
gation de payer des cotisatlons ne peut pas etre dissocie 
des dispositions prevues apropos de I'echelonnement des 
cotisations selon I'äge et le sexe. Cet echelonnement s'ap
plique a la cotisation destinee a couvrir les prestations de 
libre passage. 11 va de 0 pour cent, jusqu'a 25 ans, a 19 
pour cent des 50 ans pour les hommes, des 47 ans pour 
les femmes. L'echelonnement ne doit pas etre confondu 
avec le probleme temporaire du financement de la genera
tion d'entree, vu qu'lI s'aglt d'un principe inscrit a titre 
definltif dans le projet de loi a I'article 27. Chacun passera 
par les differents echelons. Une teile disposition penalise
ra gravement les travailleurs des classes d'äge supe
rleures sur le marche du travail, risquant mAme d'encoura
ger le IIcenciement du salarie devenu trop coOteux, et 
aUisera sOrement des antagonismes artlficiels entre gene
rations. Or nous croyons qu'une teile situation doit etre 
corrlgee soit en fixant le principe de I'egalite de cotisation 
pour I'ensemble des travailleurs, hommes et femmes, inde
pendamment de ~'äge, solt a 'travers une repartition de 
leur cotisation a raison de deux tiers a la charge de I'em
ployeur et d'un tiers ä la charge des salaries. 
Voila le but de ma proposition a I'article 13. 
Ainsi formulee, la proposition don ne la possibilite d'appli
quer un minimum de solidarite, dans les limites de I'assu
rance obligatoire. En effet, elle reprend les deux concepts 
prevus par le projet, d'abord celui selon lequel la contri
bution de I'employeur est calculee dans son ensemble et 
en rapport avec la somme des cotisations de tous les sa
laries. Ensuite, elle fixe, comme principe, que la contribu
tion de I'employeur doit etre plus forte soit par rapport ä 
I'ensemble des cotisations des salaries, soi1 par. rapport a 
la cotisatlon individuelle de chaque salarie, tout en lals-

168-N 

sant une certaine marge de manoouvre pour satisfaire la 
preoccupatlon. avancee par le Conseil federal. 
Je vous Invite donc ä appuyer cette proposition . 

Muheim, Berichterstatter: Die Frage des Verhältnisses der 
Beiträge von Arbeitgeber und Arbeitnehmer wurde In der 
Kommission nicht speziell behandelt. Wir gingen davon 
aus, dass die Verfassung dieses Verhältnis bereits festlege 
in Absatz 3 des Artikels 34quater. Dort heisst es unter 
BuchS'tabe a: .. Er verpflichtet die Arbeitgeber, Ihre Arbeit
nehmer bei einer Vorsorgeeinrichtung der Betriebe, Ver
waltungen und Verbände oder einer ähnlichen Einrichtung 
zu versichern und mindestens die Hälfte der Beiträge der 
Arbeitnehmer zu übernehmen;... Die hälftige Teilung der 
Beiträge ist also bereits in der Verfassung festgehalten. 
Nun möchte Herr Carobbio zwei Drittel zu lasten des Ar
beitgebers und nur einen Drittel zulasten des Arbeitneh
mers festlegen. 
Sie haben gehört, dass es sich bei diesem Gesetz um 
einen Kompromiss, um ein Verständigungswerk zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern handle. Ich frage mich 
deshalb, ob durch eine Aenderung dieser Bestimmung im 
Sinne des Antrages Carobbio dieses Verständigungswerk 
nicht irgendwie in Frage gestellt werde. Obwohl die Kom
mission diese Frage nicht speziell diskutiert hat, möchte 
ich in meinem persönlichen Namen erklären: Es würde 
kaum im Interesse dieser zweiten Säule liegen, dieses 
Verhältnis im Gesetz anders zu regeln. 
Anderseits besteht hier ein Problem, zu dem sich vielleicht 
Herr Bundesrat Hürlimann noch äussern wird. Das war 
wohl der Anlass zum Antrag Carobblo. Es besteht darin, 
dass die minimale Pari'tät der Beiträge nicht für den Ein
zelfall, sondern global für sämtliche Leistungen im ganzen 
interpretiert wird. Ich frage mich, ob diese Interpretation 
mit der Verfassung in Einklang steht. Ich meine eher, dass 
in allen Fällen mindestens die Hälfte der Beiträge - indivi
duell gerechnet - vom Arbeitgeber übernommen werden 
müsste, und dass man die Parität nicht global berechnen 
darf. Hier besteht nach meiner Meinung eine Differenz. 
Dieses Problem hat Herr Carobbio vermutlich herausge
spürt und ihm mit seinem Antrag vorbeugen wollen. Ich 
glaube, Herr Bundesrat Hürlimann muss sich zur Frage 
der Verfassungsmässigkeit in diesem Punkt noch ausspre
chen. Sie können das übrigens auf Seite 78 der Botschaft 
alles nachlesen. Ich glaube, hier ist noch eine Frage, über 
die wir Klarheit bekommen sollten. 

M. Corbat, rapporteur: M. Carobbio propose de fixer ia 
contribution de I'employeur a deux tiers, contre un tiers 
aux salaries. 11 faut rappeier a cet egard la disposition 
constitutionnelle inscrlte a I'article 34quater, 3e alinea, 
lettre a, selon laquelie la contribution de I'employeur doit 
etre dans son ensemble au moins egale a la somme des 
cotlsations de tous les salaries. Ce qui signifie que I'em
ployeur doit prendre a sa charge au moins la moltie de la 
somme totale des cotisations dont iI est redevable envers 
l'lnstitution de prevoyance. Ii y a donc une parite entre la 
contribution totale de I'employeur et la somme des cotisa
Uons de tous les salaries. 
Ii est bien evident que, sur le plan prive, une institution de 
prevoyance peut prevoir, par exemple, que la part de coti
saUon de I'employeur est plus elevee ou moins elevee 
que la part du salarie, compte tenu du nombre des annees 
de service de ce dernier. Mais ce la n'est possible que sur 
le plan prive. La loi dolt respee'ter la repartition paritaire 
des cotisations inscrite dans la constitution et je doute 
pour ma part - bien que cette question n'ait pas ete trai
tee en commission - qu'on pulsse in1roduire dans la loi un 
element nettement anticonstitutionnel. 

Bundesrat Hürlimann: Artikel 13 ist eigentlich schon in der 
Verfassung In Artikel 34quater Absatz 3 vorgezeichnet; 
diese Lösung ist der bewährten Regelung aus der AHV 
entnommen. In der Verfassung legen wir fest, dass im 
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Rahmen der beruflichen Vorsorge die Arbeitgeber ver
pflichtet sind, ihre Arbeitnehmer zu versichern und dass 
mindestens die Hälfte der Beiträge vom Artieitgeber zu 
übernehmen ist. Sie sehen, dass wir das fast wörtlich ins 
neue Gesetz übernommen haben. Aber ich glaube, aus 
diesem Verfassungsgrundsatz sollte doch auch ein Recht 
der Arbeitnehmer abgeleitet werden können, nämlich nicht 
mehr als 50 Prozent Beiträge bezahlen zu müssen. Das 
scheint mir eindeutig der Wille des Verfassunggebers ge
wesen zu sein. 
Das führt dann dazu, dass global mindestens auch die 
Hälfte der Beiträge durch die Arbeitgeber aufgebracht 
werden muss. Der Antrag Carobbio, wonach die Arbeitge
ber zwei Drittel der Beiträge zu übernehmen häften, Ist 
aus den bereits durch die Herren Muhelm und Corbat dar
gelegten Gründen abzulehnen, weil das eine zusätzliche 
Belastung dieses Gesetzes ergäbe und auch dem Prinzip, 
wie wir es vom Standpunkt des Gesetzgebers aus zu wah~ 
ren haben, widersprechen würde. 
Das schliesst nicht aus - wie das gestern Herr Rüegg aus
führte -, dass in einzelnen Un'ternehmen freiwillig der Ar
beitgeber mehr als diese 50 Prozent leistet. Aber zwischen 
einer freiWilligen Bereitschaft, das zu tun, und einer ge
setzlich vorgesehenen Pflicht besteht ein wesentlicher Un
terschied, weshalb Ich Sie bitte, den Antrag Carobbio ab
zulehnen und der Kommission - und damit dem Bundesrat 
- zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Carobblo 

Abs.2 und 3 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 

AI.2et3 
Adopte selon la proposition da la, commission 

Art. 14 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 

101 Stimmen 
12 Stimmen 

(Nanchen, Fraefel, Kloter, Meizoz, Mugny, Müller-Bern) 

Abs.1 
Die Versicherten haben Anspruch auf Altersleistungen, so
bald sie das Rentenalter nach dem AHVG erreicht haben. 

Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 14 
Proposition de la commission 

Majorite 
Adherer au pro jet du Conseil federal 

Minorlte 
(Nanchen, Fraefel, Kloter, Meizoz, Mugny, Müller-Berne) 

AI. 1 
Les assures ont droit EI des prestations de vieillesse des 
qu'ils ont attelnt I'äge ouvrant drolta une rente en vertu 
de la LAVS. 

AI. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Muhe1m, Berichterstatter der Mehrheit: Die Bestimmung 
des Artikels 14 regelt die Altersvoraussetzungen für den 
Anspruch auf Alte.rsleistung. Für Männer wird die Vollen
dung des 65. Altersjahres, für Frauen das 62. Altersjahr 

So 

festgelegt. Das entspricht der Ordnung, wie sie das Gesetz 
der AHV vorsieht. Die Minderheit beantragt nun, im BVG 
keine Altersgrenze anzugeben, sondern einfach auf das 
Rentenalter nach dem AHV-Gesetz zu verweisen. Die 
Mehrheit schlägt Ihnen dagegen vor, an der bundesrätll
chen Fassung festzuhalten. Eine ausdrückliche Erwähnung 
des Rentenalters erscheint notwendig, da eine alleinste
hende Frau mit 62, eine Ehefrau unter Umständen schon 
mit 60 Jahren rentenberechtigt ist. Welches Alter würde 
nun eigentlich für die zweite Säule gelten? Das könnte 
unter Umständen strittig sein. Wird das Pensionsalter für 
die AHV geändert, so muss selbstverständlich auch das 
Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge angepasst 
werden. Nach Ansicht der Mehrheit der Kommission wäre 
aber ein Automatismus für das BVG nicht ohne weiteres 
tragbar. Da dieses, wenigstens vorwiegend, nach dem Ka
pitaldeckungsverfahren aufgebaut ist, wirft z. B. eine Her
absetzung des Rentenalters oder auch die angestrebte 
flexible Altersgrenze für die beruflichen VorsorgeeinrIch
tungen Probleme auf, die auf alle Fälle geregelt werden 
müssten. Aus die'sen Gründen ist grundsätzliCh eine aus
drückliche Erwähnung des Rentenalters Im BVG richtig, 
abgesehen von der leichteren Lesbarkeit und Klarheit die
ses Textes. Die Kommission beantragt Ihnen mit 12: 6 
Stimmen die Ablehnung des Antrages der Minderheit und 
Zustimmung zum Bundesrat. 

M. Corbat, rapporteur: Un mot sur la procedure tout 
d'abord. PUisque Mme Nanchen souhaitait venir s'expri
mer, je voudrais lui rappeier qu'en cas de proposition de 
minorite formulee a la commlssion, la majorlte s'exprime 
en priorite. En revanche, si une proposition est falte indlvl
duellement en commission ou au conseil, la majorite s'ex
prime apres. C'est d'allleurs un avantage pour la mlnorlte, 
puisqu'elle peut mieux refuter Jes arguments de la majorl
te qui s'est exprimee avant elle. 
CeJa dit, je voudrais faire remarquer que la minorite em
menee par Mme Nanchen pro pose de ne pas fixer I'lige 
ouvrant le droit EI Ja rente et de se referer 'plus simplement 
ä I'lige considere par I'AVS. Le but seralt de faclllter 
I'adaptation de la LPP dans le cas oü I'lige fixe par I'AVS 
serait abaisse, respectivement fixe de la mame fac;:on pour 
I'homme et la femme. 
La commission a rejete cette proposition de mlnorite par
ce qu'elle n'est pas satlsfaisante du point de vue de la 
technique legislative. 11 est ä prevoir que, si le legislateur 
devait un jour modifier I'lige ouvrant le droit EI une rente 
AVS, i\ modlfierait du mame coup la LPP. 11 convient donc, 
Madame Nanchen, de commencer, nous semble-t-II, par 
I'AVS. \I importe en tout cas de ne pas prejuger la ques'
tion aujourd'hui par le canal de la LPP. La commission a 
rejete la proposition de la minorite par 12 voix contre 6. 
Nou's vous proposons de suivre cet avis. 

Mme Nanchen, rapporteur de la minorite: 11 s'aglt, comme 
vous I'ont dlt les rapporteurs tout a I'heure, du probleme 
de I'lige de la retraite. Lors du recent debat sur I'initiative 
des organisations progressistes de Suisse visant ä abaisser 
I'äge de la retraite, le groupe socialiste s'est prononce 
pour l'lntroduction de la limite d'lige flexible dans la loi sur 
I'AVS. Des deputes de plusieurs autres groupes se sont 
exprimes dans le mame sens. 
Dans sa reponse, M HOrlimann s'est declare entierement 
favorable au principe de la flexibllite de J'lige de la 
retraite. 11 a promis d'etudier le prObleme lors de la 
dixieme revision de 'I'AVS. Les choses devraient donc aller 
bon train. Une fols la 101 sur I'AVS modifiee quant au pro
bleme de I'lige donnant droit aux rentes, 11 faudra alors 
adapter la 101 sur la prevoyance professionnelle. Plutöt 
que da fixer aujourd'hui dan's la LPP un lige definitif pour 
I'octroi des prestations de vielllesse - le projet propose 65 
ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes comme 
c'est aujourd'hul le cas dans I'AVS - la minorite de la 
commission vous propo'se de laisser la question ouverte. 
On ne reglerait pas le probleme dans Ja Joi sur la pre-
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voyance professionnelle obllgatoire, mais on s'alignerait 
sur la loi sur I'AVS. On a objecte: ce n'est pas si simple 
que cela, I'adaptation de la loi sur la prevoyance profes
sio.nnelle ä la loi sur I'AVS ne. sera pas automatique. 11 
faudra examiner de faQon approfondie, je le sais, les Incl
dences actuarielles de I'introduction de la limite d'äge 
flexible, iI faudra donner des directives aux institutions de 
prevoyance. C'est· evident. Mais on parle tellement de I'in
flation legislative - lequel d'entre nous ne se plaint en 
effet d'etre surcharge de travail? La proposition de minori
te permettrait d'eviter de soumettre tout ce· probleme aux 
Chambres federale's. 11 serait simplement resolu par voie 
d'ordonnance d'execution. Autre objection: si la 101 sur la 
prevoyance professlonnelle obligatolre devalt se referer ä 
une autre 101, elle en deviendralt moins lisible et satisfe
ralt moins le sens esthBtique de certains. La loi seralt 
molns lisible! Comme si, lorsqu'on demande ä quelqu'un 
I'äge auquel iI pourra toucher une rente AVS, iI se mettait 
ä feuilleter febrilement la loi sur I'AVS. S'iJ est une notion 
juridique que nul n'ignore dans ce pays, c'esC bien I'äge 
auquel iI touchera sa rente de vieillesse. Par ailleurs, cela 
ne sera pas la seule reference que la loi sur la pre
voyance professionnelle fait ä la loi 'sur I'AVS. Voyez, par 
exemple, I'article 9 que nous venons d'adopter. Quant ä 
l'esthBtique de la loi, malgre les louables efforts du pro
fesseur Fleiner pour en ameliorer la redaction, iI faut bien 
constater qu'elle reste pour les profanes un modele de 
complications et d'hermetisme. Ce n'est pas I'amendement 
que je vou's propose ä I'article 14 qui y changera grand
chose; Ne pas fixer l'Age de la retraite dans la loi sur le 
deuxieme piller ma·ls laisser la question ouverte, est une 
solution qui repond ä la fois au bon sens et aux declara
tions que la plupart d'entre vous avez faites lors de la dis
cu'ssion sur I'abaissement de I'äge de la retraite. C'est la 
raison pour laquelle la minorite vous demande d'approu
ver la proposition qu'elle fait ä I'article 14. 

Bundesrat Hürlimann: Als wir im März diese's Jahres die 
9. AHV-Revision behandelt haben, stand bekanntlich das 
Rentenalter der Frau zur Diskus'sion, und ich habe damals 
darauf hinweisen müssen, dass es nicht einfach eine ge
setzgeberische Massnahme sein könne, im «Handumdre
hen gleichsam» das Rentenalter der Frau zu verändern; 
vor allem weil wir auf dem Bestehenden aufbauen - gera
de bei der zweiten Säule -, müssen wir berück'sichtigen, 
dass heute sowohl bel den öffentlich-rechtlichen Vorsor
geeinrichtungen als auch In der Privatwirtschaft das Rück
trittsalter der Frau aus dem Erwerbsleben mit 62 Jahren 
die Regel ist. Es muss nicht so sein,'aber es ·ist die Regel. 
Wenn wir nun bei der AHV dieses Rentenalter einfach ver
änderten, beispielsweise indem wir es hinaufsetzten im 
IntereSse der Sparmas'snahmen, dann entstünde für viele . 
Frauen, die aufgrund ihrer Anstellungverhältnisse mit 62 
Jahren zurücktreten, eine Lücke, weil dann die AHV, kom
biniert mit der bestehenden zweiten Säule, nicht mehr 
oder noch nicht zur Verfügung stünde. Was ich damals mit 
Rücksicht auf die zweite Säule hinsichtlich der AHV ge
sagt habe, das mu'ss ich heute - umgekehrt natürlicl1 -
aufrechterhalten in bezug auf das Rücktrittsalter bei der 
zweiten Säule. Man könnte nun 'sagen: Warum wollen wir 
denn nicht den Automatismus, wie er von der Minderheit 
vorgeschlagen worden ist? Weil zuerst überprüft werden 
muss, welche Auswirkungen die Aenderung des Rentenalters 
bei der ersten Säule auf die zweite Säule hat. Wir können 
nicht ohne weiteres bei der Revision des AHV-Gesetzes in 
bezug auf das Rentenalter erklären: Das gilt dann auch in 
bezug auf die zweite Säule, sondern wir müssen dannzumal 
die Konsequenzen des festgelegten Rentenalters z. B. für 
die Frauen oder auch für die Männer zuerst in bezug auf 
ihre Auswirkungen bei der zweiten Säule, vor allem was 
die Finanzierungen betrifft, Überprüfen. Die Anpassung 
darf also nicht automatisch erfolgen. Wir haben deshalb 
bei der zweiten Säule die Rentenansprüche in bezug auf 
Altersrenten genau gleich festgelegt wie bei der AHV. 
Selbstverständlich - da bin ich gleicher Meinung - würden 

wir nach entsprechenden Ueberprüfungen die zweite Säu
le ebenfalls anpassen müssen. Aber weil das Immer mit 
dem ganzen Problem des Ausscheidens zusammenhängt, 
z. B. der Frauen aus dem Erwerbsleben, kann man diesen 
Automatismus von der ersten und der zweiten Säule nicht 
ohne weiteres eintreten lassen, zumindest nicht, ohne dass 
man sich darüber Rechen'schaft gibt, welche Konsequen
zen das hat. Auch wenn Ich rein materiell für das Anlie
gen, dass eine Abstimmung notwendig wäre, Verständnis 
habe, bitte ich Sie, dem Antrag des Bundesrates und der 
Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Präsident: Die Mehrheit der Kommission und der Bunde's
rat beantragen, den Anspruch bei Altersleistungen für 
Männer bei 65 und für Frauen bei 62 Jahren beginnen zu 
lassen. Die Minderheit der Kommission, vertreten durch 
Frau Nanchen, beantragt, auf das Alter nach AHV-Gesetz 
zu verweisen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 15 
Antrag der Kommission 

Abs.1 und 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
Streichen 

Antrag Daff/on 
Abs.1 
Anzu'streben sind Altersleistungen, die 
50 Prozent für Löhne bis zu 15000 Franken, 

71 Stimmen 
51 Stimmen 

45 Prozent für Löhne von 15001 bis 24000 Franken, 
40 Prozent für Löhne von 24001 bis 36 000 Franken errei
chen. 
Massgebend ist dabei der Lohn in den drei lohnstärksten 
Kalenderjahren, wenn eine Person seit dem 20. Altersjahr 
bis zum Rentenalter ununterbrochen versichert war. 

Abs.2 
Streichen 

Antrag Sasler 
Abs.2 
Ist das Leistungsziel infolge aussergewöhnlicher wirt
schaftlicher und demographischer Entwicklung volkswirt
schaftlich nicht mehr tragbar, so unterbreitet der Bundes
rat dem Parlament Bericht und Antrag über eine Herabset
zung des Leistungszieles. 

Antrag Schatz-St. Gallen 

Abs.2 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Antrag Ammann-Sem 
Abs.1bis 
Die Stiftung für den gesamtschweizerischen LaS'tenaus
gleich hat den Bundesrat periodisch schriftlich darüber zu 
informieren, inwieweit die versicherungstechnischen An
nahmen der beruflichen Vorsorge mit der Wirklichkeit 
übereinstimmen, und die gebotenen Massnahmen vorzu
schlagen. 

Abs.2 
Würden sich dabei wegen aussergewöhnlicher wirtschaftli
cher und demographischer Entwicklung volkswirtschaftlich 
ull'tragbare Ansätze ergeben, so kann die Bundesversamm
lung durch einen befristeten, allgemeinverbindlichen Bun
desbeschluss, der dem Referendum nicht untersteht, das 
Leistungsziel herabsetzen. 
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Abs.4(neu) 

Der obligatorische Teil der Altersleistung hängt aus
schliesslich von der Höhe der Beiträge ab (BeItragspri
mat). 

Art. 15 
Proposition de la .commission 

AI. 1 et3 
Adherer au projet du Conseil federal 

AI. 2 

Biffer 

Proposition Damon 
AI. 1-

Le but vlse eS'! I'octroi de prestations de vieillesse s'ele
vant ä: 
50 pour cent pour les salaires jusqu'ä 15000 francs, 
45 pour cent pour les salalres allant de 15001 ä 24 000 
francs, 
4Ö pour. cent pour fes salaires de 24001 ä 36 000 francs. 
Le salaire pris en consideratlon sera celui des trois mell
leu res annees civiles pour des personnes assurees sans 
interruption des leur 20e annee ... 

AI. 2 
Biffer 

Proposition Basler 
AI., 2 
Si, du fait d'une evolution economique et demographique 
extraordinaire, le but initialement vi se en matiere de pres
tations entraine des charges que I'economie ne peut plus 
supporter, le Conseil federal, dans un rapport assorti de 
conclusions, propose au Parlement un but moins eleve. 

Proposition Schatz-St-Gafl 
AI. 2 

Selon le projet du Conseil federal 

Proposition Ammann-Beme 
AI.1bis 
La Fondation de perequation des charges sur le plan na
tional informe periodiquement le Conseil federal par ecrit 
du degre de concordance des hypotheses actuarielles de 
la prevoyance professionnelle avec la realite et propose 
les mesures qu'lI y a lieu de prendre. 

AI. 2 
Si, du fait d'une evolution economique et demographique 
extraordinaire, les taux prevus ~ntrainent des charges que 
J'economie ne peut plus supporter, l'Assemblee federale 
peut cholsir un but moins eleve en matiere de prestations 
en votant ä cet effet un arr6te de portee generale, limite 
dans le temps et non soumis au referendum. 

AI. 4 (nouveau) 
La partie obligatoire des prestations de vieillesse est ex
clusivement fonC'lion du montant des cotlsatlons (primaute 
des cotisations). 

M. Daftlon: La proposition d'amendement presentee par le 
Partl du travail et le Parti socialiste autonome concernant 
I'artlcle 15 comprend trols volets: 
1) Nous demandons la suppression de I'alinea 2, soit de la 
notion de la variabilite, selon I'evolution economique et 
demographique, des prestations garanties par la presente 
loi. Nous conslderons que cette notion est par trop restrlc
tive et qu'elle est de nature ä retarder cu ä en'traver I'ap
plication de la 101 et m6me ä compromettre son existence. 
Nous pensons que, si cette disposition est maintenue, le 
Conseil federal s'en prevaudra avec trop de facilite, no-

S2 

tamment sous la pression des milieux economiques, dont 
la fibre sociale et progresslste est loin d'6tre developpee. 
2) En ce qui concerne le taux des rentes, nous· proposons 
de le fixer a 50 pour cent pour les salaires inferieurs ou 
egaux a 15000 francs, a 45 ·pour cent pour les salaires 
allant de15 001 ä 24000 francs et ä 40 pour cent pour 
ceux compris entre 24001 et 36 000 francs, cela afin d'as
surer aux salarles modestes, en plus des rentes de I'AVS, 
un revenu suffisant couvrant leurs besoins elementalres 
10rsqu'Us auront atteint l'Age de la retraite. Si le taux de la 
rente est fixe a 40 pour cent, leu I' revenu sera evidemment 
Insuffisant. C'est pourquol nous proposons de le porter ä 
50 pour cent pour les salaires inferieurs ä 15000 francs. 
3) La Ilroisieme modification conceme le salaire moyen 
pris en consideratjon pour le calcul de la rente. Nous pro
posons de prendre en consideratlon celui des trois meil
leures annees et non pas celul des trois dernieres annees. 
Trop souvent, en effet, le travailleur occupe dans une en
treprise, un chantier ou meme un bureau, volt sa situation 
se deteriorer en fin de carrieJ'e, particulierement en pe
riode de crise ou de recession. Sous differents pretextes -
äge, diminution de I'habilete, dlfficulte de tenir I'horalre, 
etc. - les employeurs diminuent le salalre du travailleur ou 
ne lui accordent plus d'augmentation, si bien que les trois 
dernieres annees d'activite' ne sont pas celles au cours 
desquelles I'employe a rec;:u la retribution la plus forte. 
Enfln, nous demandons que la periode d'assurance com
mence des la vingtieme annee d'äge et non pas des la 
vingt-cinquiemc annee, afin de permettre ä ceux qui en
trent dans la cai'sse ä 20 ans, si le Conseil national de
vait admettre un jour le principe de la flexlbilitEi des 
rentes, de faire valoir leur droit ä la rente plus töt que si 
cette limite etait fixee a 25 ans. Je demande donc ä 
Mme la presidente de scinder no~re proposition en deux, 
soit de mettre aux voix dans un premier temps notre pro
position relative aux taux des rentes puis, dans un 
deuxieme temps, celle qui concerne le salaire pris en con
sideration .. Je crois qu'une teile procedure est posslble. 
Je vous Inviie a soutenirces propositions, qui ne boule
versent et ne mettent nullement la loi en periI, mais en 
accentuent tres legerement le caractere social. 

Muheim, Berichterstatter: Ein solcher Antrag, wie ihn Herr 
Dafflon stellt, wurde der Kommission nicht unterbreitet. 
Der Antrag hat eigentlich drei Elemente. Das erste Ele
ment ist ein höherer Ansatz für die Altersrenten. Der Bun
desrat schlägt als Minimum die 40 Prozent des koordinier
ten Lohnes vor, währenddem Herr Dafflon 50, 45 und 40 
Prozent vom Lohn vorsehen und ausrichten will. Er möchte 
also den· kleineren Einkommen eine prozentual höhere 
Rente geben. Das ist durchaus verstandlich; es würde 
einen gewissen sozialen Ausgleich nach unten bie'ten. 
Aber ich muss dem Antrag entgegenhalten, dass er mit 
dem Aequivalenzprinzip, bei dem jeder gleichviel Prozent 
zahlt und dann auch gleichviele Prozente bekommt, im 
Widerspruch steht. Eine zweite Ueberlegung kommt hinzu: 
Das Gesetz stellt Minimalforderungen auf. Sollen wir nun 
bereits im Gese'tz differenzieren, wie man vielleicht in 
einem Reglement differenziert? Das Reglement kann ja 
nachher bestimmen, wie hoch der Ansatz effektiv sein soll, 
ob 45 oder 50 Prozent für niedrigere Einkommensschich
ten. Ich glaube, es würde dem System der Mindestleistun
gen, die in unserem Gesetz festgelegt werden sollen, wi
dersprechen, wenn wir sogar eine Differenzierung festle
gen wollten. 
Ein weiterer Punkt kommt noch hinzu: Herr Dafflon spricht 
vom Lohn, währenddem der Bundesrat vom koordinierten 
Lohn, also vom Lohn nach Abzug des Koordinationsabzu
ges von 12000 Franken spricht. Ich weiss nicht, ob Herr 
Dafflon hier unpräziS formuliert hat oder ob er den effekti
ven Lohn, ohne jeden Koordinatlonsabzug, meint. Wenn er 
das meinen würde, dann müsste ich sehr opponieren, weil 
das das ganze System über den Haufen werfen würde. 
Der zweite Punkt, den Herr Dafflon in seinem Antrag auf-



5. Oktober 1977 1313 Berufliche Vorsorge. Bundesg~setz 

wirft, ist die Frage, welche Periode massgebend sein soll. 
Sollen die le'tzten drei Kalenderjahre massgebend sein, 
oder sollen die lohnstärksten Jahre massgebend sein? Es 
kann natürlich zutreffen, dass mit dem Rückgang der Ar
beitSfähigkeit mit zunehmendem Alter in den letzten paar 
Jahren der Lohn vielleicht nicht mehr ansteigt, dass er 
eventuell sogar eine Senkung erfährt. Ich persönlich hätte 
für diesen Antrag durchaus Verständnis, dafür nämlich, 
dass man die lohnbesten Jahre als Grundlage nimmt und 
nicht Jahre, in denen sich der Arbeitnehmer in bezug auf 
seine Verdienslmöglichkeiten vielleicht schon auf dem ab
steigenden Aste befindet. 
Der dritte Punkt, den er erwähn't, ist die Frage, von wann 
an die Versicherung bestehen soll. Er möchte die Versi
cherung ab dem 20. Altersjahr beginnen lassen. Dieser An
trag entspricht eigentlich dem Antrag der KommIssions
minderheit bei Artikel 7, Bei diesem Artikel haben Sie den 
Einbezug der bereits 20jährigen In die Altersversicherung 
abgelehnt. Ich möchte Ihnen deshalb beliebt machen, 
es auch in diesem Punkte gleichzuhalten und den Antrag 
des Herrn Daftlon mit Bezug auf diesen Punkt abzulehnen. 

M. Corbat, rapporteur: La proposition de M. Dafflon vise 
I'article 15, en son 1er alinea, qui definit le but devant I'!itre 
aUeint par les prestations de vieillesse du deuxieme piller. 
Ce but est fixe de teile sorte que ces prestations, ajoutees 
acelIes de I'AVS, permettent aux assures de malntenir de 
favon appropriee leur niveau de vle anterieur, comme le 
prevoient, dans I'article 1er de notre loi, les disposi
tions constitutionnelles adoptees par le peuple. 11 y a donc 
la un motif de fond qui fait que le's preclsions et les modif.i
cations proposees par M. Dafflon vont au-dela de ce que 
veut la loi, comme cela est d'allleurs prevu dans les 
dispositions constitutionnelles et exprime a I'article 1er de 
la loi. 
Cela dit, je pense qu'en dehors de ces remarques de fond, 
le systeme que souhaite M. Dafflon parait plus complique. 
Je ne vois pas I'utillte de I'inscrire dans une loi qUi, elle, 
prevoit, au contraire, des dispositions en pour-cent plus 
simples a appliquer. En I'occurrence, les propositions de 
M. Dafflon pourraient peut-I'!itre Mre adoptees par voie 
reglementaire. 
En ce qui concerne la deuxieme partie de sa proposition 
qui tend a prendre en consideration le salaire des trois 
meilleures annees civiles pour des personnes assurees 
sans interruption des leur vingtieme annee, je crols que le 
conseil lui a deja fait un sort pulsqu'a I'article 7 une pro
position semblable a ete rejetee. 
En conclusion, je vausinvita a en rester au libelle qua la 
majorite de la commission vous propose a I'articla 15, 1er 
alinea. 

Bundesrat Hürlimann: Beim Artikel 15, der in seiner 
Grundhaltung in der Kommission nicht bestritten war - wir 
haben uns dann noch in bezug auf Absatz 2 zu unterhal
ten, welcher Regelung wir folgen wollen -, wenn sich 
Kommission und Bundesrat einig, dass hier im Grunde 
genommen ein Verfas'sungsgrundsatz auf Gesetzesstufe 
konkretisiert wird. In der Verfassung heisst es, dass die 
erste und die zweite Säule eigentlich die Fortsetzung der 
gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise ermögli
chen sollen. Man ist sich in der Sozialpolitik, das wurde 
nie bestritten und steht auch in der Botschaft des Bundes
rates, einig, dass dazu ungefähr 60 Prozent des AHV
pflichtigen Lohnes notwendig sind. Bei den Ehepaarrenten 
erhöht sich der Prozentsatz auf die Grössenordnung von 
rund 75 Prozent. Wenn Sie nun dem Antrag von Herrn Daf
flon folgten, dann würde dieses Prinzip aufgegeben, wo
nach man vom Lohn, den man im Erwerbsleben erzielt hat, 
ausgehen soll, und dass davon dann rund 60 Prozent 
durch die erste und die zweite Säule aufgebracht werden 

_ sollen. Zusätzliche Schwierigkeiten bringt die Formulie
rung von Absatz 2, in dem die lohnstärksten Jahrgänge 
gewählt werden, und zwar vor allem auch dort, wo man 

vom Beitragsprimat ausgeht, wie wir das nachher bei den 
folgenden Artikeln zu diskutieren haben. 
Ich muss Sie daher aus den Gründen, welche die Herren 
Referen'ten angeführt haben, und auch aus der Sicht des 
Bundesrates bitten, an dieser Konzeption festzuhalten : die 
zweite Säule soll rund 40 Prozent des durschnlttlichen 
koordinierten Lohnes der drei letzten Kalenderjahre auf
bringen, und der Rest, die 20 Prozent, ist wie bisher 
durch die AHV zu sichern. Daran sollte festgehatten wer
den. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommission und des Bun
desrates zuzustimmen. 

M. Corbat, rapporteur: Je voudrais apporter une precision, 
afin qu'lI ne subsiste aucune ambiguite dans la reponse 
que j'ai donnee tout a I'heure. Lorsque je disais que les 
propositions de M. Dafflon pourraient I'!itre adoptees par 
voie reglementalre, j'entendais par la les reglements des 
institutions de prevoyance et non pas I'ordonnance d'ap
plication ou le reglement .d'application. 11 s'agit la des 
reglements prives et non pas de celui qui decoulera de la 
loi. . 

Präsident: Ich beantrage Ihnen, Artikel 15 Absatz 1 in zwei 
Schritten zu bereinigen: Zuerst bereinigen wir die Frage 
der prozentualen Höhe der Leistungen. In einer zweiten 
Abstimmung werden wir die Frage, welche Kalenderjahre 
anzurechnen sind, bereinigen. 
Erste Abstimmung: Bei der Frage der prozentualen Höhe 
der Leistungen beantragen Kommission und Bundesrat 
40 Prozent des durchschnittlichen koordinierten Lohnes. 
Herr Dafflon beantragt eine Skala von 50 bi's 40 Prozent 
ohne Koordinationsabzug bei Einkommen von 15000 bis 
36000 Franken und mehr. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Dafflon 

101 Stimmen 
7 Stimmen 

Präsident: In der zweiten Abstimmung bereinigen wir die 
Frage der Kalenderjahre. Kommission und Bundesrat be
antragen, dass die letzten drei Kalenderjahre massgebend 
sind. Nach Antrag von Herrn Dafflon sind die drei lohn
stärksten Kalenderjahre massgebend. Die Frage des Al
tersjahres ist bereits durch die frühere Entscheidung gere
gelt; es bleibt bei 25 Jahren. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Dafflon 

98 Stimmen 
17 Stimmen 

Präsident: Damit ist Artikel 15 Absatz 1 bereinigt. Herr 
Ammann-Bern hat das Wort zur Begründung seines An
trages. 

Ammann-Bern: Mein Antrag enthält keine politische Bri
sanz, noch hat er versicherungstechnische Konsequenzen. 
Wir müssen feststellen, dass wir mit dieser Vorlage im 
Bund Neuland betreten, indem wir - soweit mir bekannt ist 
- zum erstenmal eine obligatorische Versicherung zu 
einem wesentlichen Teil nach dem Kapitaldeckungsverfah
ren finanzieren. Wer je den Aufbau einer Versicherung auf 
dieser Basis näher betrachtet hat, weiss, wie ausseror
dentllch wichtig die Annahmen über die relevanten Grös
sen in ihrer zukünftigen Entwicklung sind. Für unsere Vor
lage ist es die Entwicklung der Löhne, der Zinssätze, der 
Teuerung und der demographischen Entwicklung unserer 
Bevölkerung. Ich möchte hier erinnern an die umstrittene 
goldene Regel. 
Ungewollt spielt also hier auch die so komplexe wirt
schaftliche und konjunkturelle Entwicklung entscheidend 
mit hinein. Wesentliche, längerfristige Abweichungen von 
diesen Annahmen führen unweigerlich zu einem Ungleich
gewicht in der Finanzierung unserer beruflichen Vorsorge. 
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Es ist vorauszusehen, dass in diesem Fall Abweichungen 
höchstwahrscheinlich praktisch immer im unguten, negati
ven Sinn erfolgen und dann zu zu geringen Deckungskapi
talien führen werden, um die versprochenen Leistungen 
auszuzahlen. Die Betriebsrechnung einer Versicherung 
nach dem Kapitaldeckungsverfahren kann man bekannt
lich nicht wie eine normale Geschäftsbuchhaltung beurtei
len und kontrollieren. Es ist hiefür eine sogenannte versi
cherungstechnische Bilanz zu erstellen. Dies ist eine sehr 
aufwendige Sache und wird in der neuen Einrichtung, mit 
Bestimmtheit bel der neuen Berufsvorsorge, nur im Ab
stand von vielleicht fünf bis zehn Jahren erfolgen können. 
Ich weiss nicht, wie diese Kontrolle dann in der Vollzugs
verordnung vorgesehen sein wird. Jedenfalls bringt dies so
wohl für die zentrale Verwaltung als auch für die aner
kannten Kassen einen ausserordentlich grossen Aufwand. 
Damit nun der Bundesrat und das Parlament keinen Blind
flug antreten, würde ich es begrüSsen, wenn Sie meinem 
Antrag zustimmen könnten. Ich möchte damit der Verwal
tung der Stiftung für den gesamtschweizerischen Lasten
ausgleich die Verpflichtung auferlegen, periodisch dem 
Bundesrat kurz zu berichten, Inwieweit sich die effektiven, 
relevanten Grössen noch in Uebereinstimmung mit den 
seinerzeitigen Annahmen befinden, die diesem neuen Ver
sicherungswerk zugrundegelegt worden sind. Ergeben sich 
dabei wesentliche Abweichungen, so sollen möglichst 
frühzeitig die sich aus diesen Abweichungen ergebenden 
Massnahmen vorgeschlagen werden. Es ist >eine Eigenheit 
beim Kapitaldeckungsverfahren, dass verpasste Anpassun
gen sich nachträglich nur sehr schwer korrigieren lassen 
oder innert nützlicher Frist überhaupt nicht mehr aufzuho
len sind. Solche Versicherungen stellen deshalb an die 
Verwaltung grössere Ansprüche. Mit diesen periodischen 
Berichten könnte die zwangsläufig recht lange Frist zwi
schen den sicher auch nO'twendigen versicherungstechni
schen Bilanzen sinnvoll überbrückt werden. 
Ich bitte Sie, im Interesse einer laufenden einfachen 
Ueberwachung unseres neuen Versicherungswerkes. mei
nen Antrag zu unterstützen. 

Muhe1m, Berichterstatter: Die Kommission hatte sich nicht 
mit einem solchen Antrag zu befassen, er wird hier das 
erste Mal gestellt; ich kann also nicht im Namen der Kom
mission oder einer Mehrheit der Kommission sprechen. 
Herr Ammann möchte, dass die Stiftung für den gesamt
schweizerischen Lastenausgleich dem Bundesrat perio
disch Bericht zu erstatten hat und ihm eventuell die gebo
tenen Massnahmen vorschlägt. Diese Stiftung steht unter 
der paritätischen Verwaltung der Spitzenorganisationen 
der Arbei'tgaber und der Arbeitnehmer. Der Bundesrat legt 
ja fest, welche Beiträge von seiten der Vorsorgeeinrichtun
gen an diesen Ausgleichsfonds zu richten sind, um die 
Zahlungen an die Vorsorgeeinrichtungen für den Teue
rungsausgleich und die EintrittsgeneratIon zu ermöglichen. 
Das ist ja die Aufgabe dieses Fonds. Es handelt sich also 
nicht um eine Vorsorgeeinrichtung selber, das ist die an
dere Stiftung, die eine versicherungstechnische Bilanz auf
stellen muss, sondern das ist im Grunde der Ausgleichs
fonds, der über allen ,privaten anerkannten Kassen steht, 
an den Beiträge bezahlt werden müssen und von dem 
dann wieder gewisse Mittel in die einzelnen Vorsorgeein
richtungen zurückfliessen. 
Ich frage mich also, ob dieser Antrag von Herrn Ammann 
elne Notwendigkeit darstellt. Es scheint mir ganz selbst
verständlich zu sein, dass dieser Fonds, der von den So.
zialpartnern paritätisch verwaltet wird, seine Rechnung ins 
Gleichgewicht bringen muss und dass er an den Bundes
rat gelangt, sobald die Beiträge, die ihm der Bundesrat 
zugesprochen hat, nicht mehr ausreichen, um die Ver
pflichtungen decken zu können. Ich persönlich hane also 
dafür, dass dieser Antrag keine Notwendigkeit darstellt, 
son!lern dass es selbstverständlich ist, dass diese Stiftung 
den Bundesrat orientiert und ihm allenfalls geWisse Anträ
ge stellt. 

M. Corbat, rapporteur: On peut se poser la question de 
savoir si un organisme de droit prive peut etre contraint, 
comme le suggere M. Ammann, de fournir les renseigne
ments sollicites. 11 n'y a pas, je crois, de comparaison pos
sible avec la SUVA. 
La proposition n'a pas ete faite en commission et 11 sera 
interessant d'entendre I'avis de M. le chef du departement. 
Mais je me demande, a titre personnel, si la reponse a la 
question de M. Ammann n'est pas contenue dans I'article 
80 des dispositions speciales oü le Conseil federal institue 
la Commission federale de la prevoyance professionnelle 
qui compte 21 membres et qui se compose de represen
tants de la Confederation et des cantons et, en majorite, 
de ceux des employeurs, des salaries et des institutions 
de prevoyance. A I'alinea 2, iI est dit: .. La commission 
donne son avis au Conseil federal sur I'application et le 
developpement de la prevoyance professionnelle... Cette 
commission exerce, ä mon sens, la surveiJIance que sou
halte M. Ammann. C'est une question qu'lI convient d'exa
miner en entendant d'abord I'avis de M. Hürlimann. 

Bundesrat Hürlimann: Darf ich zunächst gegenüber Herrn 
Ammann erklären, dass ich für sein Anliegen durchaus 
Verständnis habe. Es wäre eine völlig falsche Vorstellung, 
wenn man glauben würde, mi't de.r Verabschiedung dieses 
Gesetzes seien der Bund und der Bundesrat ihrer Verant
wortungen hinsichtlich der zweiten Säule enthoben. Das 
ist keineswegs der Fall. Wenn dieses Gesetz in Kraft ge
setzt ist, dann haben wir endlich den Verfassungsauftrag 
erfüllt, wonach die erste und die zweite Säule die entspre
chenden sozialpolitischen Vorsorgen sicherstellen sollen; 
und weil diese beiden Säulen zusammenhängen, ist es 
nicht gleichgültig - auch vom sozialpolitischen und wirt
schaftlichen Standpunkt aus -, wie sich die zweite Säule 
entwickelt. In dieser Richtung denken wir durchaus gleich 
wie Herr Ammann. Wir werden die zweite Säule genau 
gleiCh weiterverfolgen aus der Sicht der Sozialpolitik und 
Wirtschaftspolitik des Bundes, wie wir das bei der ersten 
tun. Wir haben es auch entsprechend vorgesehen mit Arti
kel 80. Dort sehen wir vor, dass wir eine eidgenössische 
Kommission für die· berufliche Vorsorge mit höchstens 
21 Mitgliedern. einsetzen, die sich aus Vertretern des Bun
des, der Kantone sowie mehrheitlich aus Vertretern der Ar
beitgeber, Arbeitnehmer und Vorsorgeein~ichtungen zusam
mensetzt. Diese Kommission, die also viel besser geeignet 
ist, dem Anliegen von Herrn Ammann Rechnung zu tragen, 
hat den Auftrag, Fragen über die Durchführung und Wei
terentwicklung der beruflichen Vorsorge zuhanden des 
Bundesrates zu begutachten. Was wir für die erste Säule 
mit der AHV-Kommission haben, das möchten wir analog 
mit einer entsprechenden Kommission für die berufliche 
Vorsorge tun. Sie ist viel eher geeignet als jene Stiftung, 
von der Sie in Ihrem Antrag sprechen. Ich würde meinen, 
dem Anliegen von Herrn Ammann ist mit Artikel 80 Rech
nung getragen. 

Ammann-Bern: Ich ziehe den Antrag zurück. 

Präsident: Herr Ammann-Bern zieht seinen Antrag zu Arti
kel15 Absatz 1bis zurück. 

Art. 15 Abs. 2 - Art. 15 a/. 2 

Muhe1m, Berichterstatter: Ich glaube, es ist besser, wenn 
ich Ihnen ganz kurz die Stellungnahme der Kommission zu 
Artikel 15 Absatz 2 darstelle, und nachher die Antragstel
ler - es sind ja verschiedene - ihre Auffassungen errtwik
kein. 
Die Herabsetzung des Leistungsziels bei aussergewöhnli
cher wirtschaftlicher und demographischer Entwicklung 
soll nach Antrag Ihrer Kommission nicht dem Bundesrat 
übertragen werden, sondern in den Händen des Parla
ments bleiben. Es handelt siCh dabei um einen äusserst 
brisanten Entscheid, bei dem die eidgenössischen Räte 
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und gegebenenfalls auch das Volk nicht ausgeschaltet 
werden dürfen. Der Bundesrat wollte mit seinem Antrag, 
mit einer Delegation der Herabsetzungsmöglichkeit an 
hn, eine Beruhigung schaffen für den Fall einer Rezession 
oder für den Fall von demographischen Verschiebungen 
zunehmende Ueberalterung usw.); aber dieser Absatz, der 
den Bundesrat ermächtigt, das Leistungsziel herabzuset
'!en, hat in den Kreisen der Arbeitnehmer eher Beunruhi
gung geschaffen. Die Kommission beantragt daher die 
Streichung dieses Absatzes 2, womit allfällige Aenderun
gen des Leistungszieles bei stark veränderten Verhältnis
sen nicht ausgeschlossen sind, jedoch in der Kompetenz 
des Parlaments bleiben sollen. 
Das ist die Stellungnahme Ihrer Kommission. Ich behalte 
mir vor, im Anschluss an die Begründungen, die durch die 
Antragsteller gegeben werden, nochmals das Wort zu er
greifen. 

M. Corbat, rapporteur: L'article 15, 2e alinea, donne lieu ä 
de nombreuses propositions differentes. La commission 
s'est distancee de la proposition du Conseil federal, qui 
voulait conserver la competence de fixer un but moins 
eleve que celui defini dans la loi, en cas d'evolution ece
nomique ou demographique extraordinaire. La commis
.sion, dans sa majorite, a prefere conferer cette compe
tence au Parlement et vous aurez maintenant des proposi
tions, notamment de MM. Basler, Schatz et Ammann, qui 
vous feront des suggestions differentes. Je me reserve de 
reprendre la parole apres eux. 

Basler: Bei Artikel 15 Absatz 2 geht es um die Frage, wer 
das Lei'stungsziel herabsetzen könne. UrsprüngliCh wurde 
der Bundesrat dafür zuständig erklärt. Nach dem Antrag 
der Kommission soll das nicht mehr der Fall sein. Die 
Möglichkeit der Herabsetzung des Leistungsziels wird aus 
dem Gesetzestext gestrichen, wobei sich das Parlament 
allerdings den Entscheid vorbehält. Die Anträge Schatz 
und Dafflon möchten den Entwurf des Bundesrates beibe
halten. Mein Antrag liegt in der Mitte. Er schliesst eigent
lich das Anliegen von Herrn Amman ein und lautet, als 
Abänderungsantrag zu Artikel 15 Absatz 2: «Ist die Ver
wirklichung des Lefstungszieles infolge aussergewöhnli
eher wirtschaftlicher und demographischer Entwicklung 
volkswirtschaftlich nicht mehr tragbar, so unterbreitet der 
Bundesrat dem Parlament Bericht und Antrag über eine 
Herabsetzung des Leistungszieles ... 
Wie rasch sich die wirtschaftliche Entwicklung ändert, 
können wir erkennen aus dem Vergleich zwischen heute 
und den frühen siebziger Jahren, als der Verfassungsarti
kel ausgearbeitet wurde. Wer die nationalrätlIchen Ver
handlungen zum Verfassungsartikel im Amtlichen Bulletin 
der Bundesversammlung vom Januar 1971 nachliest, wird 
an die FO.rtschrittsgläublgkeit jener Zeit erinnert. Es war 
damals möglich, einen Mann von der Erde auf den Mond 
und sicher wieder zurückzubringen, und es musste damals 
auch machbar erscheinen, eine zweite und dritte Säule 
neben die AHV und die IV zu stellen, und zwar rasch! Eine 
15jährige Uebergangszeit für die Erfüllung dieses zweiten 
Sozialwerkes erschien jeder politischen Gruppierung aus
nahmslos zu lange, wiewohl Versicherungsmathematiker 
eigentlich eher 30 Jahre dafür vorgesehen hätten. Heute 
sehen wir, dass uns nichts hinderlicher ist als die unge
duldige Uebergangsbestimmung des Artikels 11 Absatz 2 
der Bundesverfassung, welche ja vorschreibt, dass je nach 
Einkommen schon nach 10 bis 20 Jahren nach Inkrafttre
ten des Gesetzes die Eintrittsgeneration in den vollen Ge
nuss der Leistungen kommen müsse. 
Das mögen Hinweise dafür sein, dass dieses Gesetz auch 
eine Anpassung an veränderte wirtschaftliche Entwicklun
gen vorzusehen hat. Die umfassenden Berechnungen zur 
Verknüpfung von Beiträgen und Leistungen, von denen wir 
nur die Resultate in der Botschaft des Bundesrates finden, 
beruhen, wie das Herr Ammann auch gesagt hat, alle auf 
Annahmen. Es soll daher Aufgabe des Bundesrates sein -
und nicht des Parlamentes -, diese demographischen und 

wirtschaftlichen Entwicklungen mit den getroffenen Annah
men bei der Gesetzesausarbeitung periodisch zu verglei
chen und nötigenfalls dem Parlament einen Antrag auf 
Abänderung des Leistungsziels zu unterbreiten. Auch der 
Bundesrat hat diese Abänderungsmöglichkeit vorgeSChla
gen. Die Kommission hat das gestrichen, weil sie diesen 
wichtigen Entscheid dem Parlament vorbehalten wollte. 
Das ist weiterhin der Fall; mein Antrag schliesst die bei
den Wege der Gesetzesabänderung ein und verpflichtet 
den Bundesrat zur Ueberwachung der Entwicklung. 

Ammann-Bern: Es geht hier um zwei vollständig verschie
dene Probleme, erstens um die explizite Erwähnung der 
Tatsache, dass es unter Umständen notwendig sein kÖlln
te, das vorgesehene Leistungsziel herabzusetzen, und 
zweitens um die Frage, wer hiezu die Kompetenzen besit
zen soll. 
Es scheint mir ausserordentlich wichtig zu sein, dass in 
diesem Gesetz ausdrücklich erwähnt wird, dass es Fälle 
geben kann, da mindestens vorÜbergehend das Leistungs
ziel nicht mehr erreicht werden kann. Der Ehrlichkeit hal
ber sind wir dies dem Leser dieses Gesetzes unbedingt 
schuldig. Würde ao's irgendeinem Grund, z. B. nach dem 
Streichungsantrag der natiOllalrätlichen Kommission, die
ser wichtige Hinweis wegfallen, so könnte die Illusion ent
stehen, dass das in Absatz 1 genannte Leistungsziel abso
lute Geltung habe. Nachdem wir genau wissen, dass bei 
längerfristigen Abweichungen von den Basisannahmen 
dieses Ziel eventuell vorübergehend nicht mellr erreicht 
werden kann, sind wir verpflichtet, dies auch zu sagen. 
Wir müssen uns klar bewusst sein, dass wir eigentlich nur 
zwei MögliChkeiten haben, eine aus dem Gleichgewicht 
geratene Vorsorgeeinr-ichtung wieder in den Senkel zu 
bringen. Wir können entweder die Beiträge erhöhen oder 
eben das Leistungsziel herabsetzen. Die ersten Reaktionen 
werden sicher Korrekturen der Beiträge entsprechend Ar
tikel 27 Absatz 3 sein. Hier müssen wir aber beachten, 
dass ein ,relativ enger Spielraum nach oben vorhanden ist, 
kann doch sehr rasch der Fall eintreten, da'ss die Beiträge 
sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber 
nicht mehr zumutbar sind. Dabei ist zu beachten, dass die 
in Artikel 27 vorgeschlagenen Beitragssätze nicht den ge
samten Beiträgen für die berufliche Vorsorge entsprechen. 
Sie werden wesentlich höher sein, als in der Tabelle in 
Artikel 27 angegeben. Es sind ja noch die Risikozuschläge 
und vor allem die Beiträge an den Pool für den vorgesehe
nen Lastenausgleich hinzuzuzählen. Zusätzlich muss noch 
an alle übrigen Beiträge gedacht werden, welche auch 
vom Lohn in Prozenten in Abzug kommen. Wenn also die 
Beitragserhöhungsmöglichkeiten bei aussergewöhnlichen 
wirtschaftlichen Entwicklungen ausgeschöpft sind, dann 
muss das Leistungsziel zwangsläUfig gesenkt werden. Die
se Tafsache muss man ganz klar erwähnen. Diesbezüglich 
bitte ich Sie, unter allen Umständen einem Antrag zuzu
stimmen, welcher diese Tatsache nicht verheimlicht. 
Wer nun einen solchen Entscheid der Herabsetzung des 
Leistungszieles endgültig treffen soll, darüber kann man 
sich sicher in guten Treuen streiten. Es liegen hierzu denn 
auch verschiedene Anträge vor. Nach dem Vorschlag des 
Bundesrates würde der Bundesrat entscheiden. Nach dem 
VorSChlag der nationalrätlichen Kommission würde der 
Entscheid dem Parlament vorbehalten, wobei aber beach
tet werden muss, dass bei diesem Antrag die Möglichkeit 
der Herabsetzung des Leistungszieles nicht mehr erwähnt 
wird. Der Antrag Basler ist ein Kompromiss zwischen den 
beiden ersten Anträgen, gleich wie mein Antrag. Mein An
trag hat jedoch den Vorteil, kein fakultatives Referendum 
vorzusehen, wenn das Leistungsziel von der Bundesver
sammlung gesenkt werden muss. Persönlich würde ich 
natürlich meine Lösung vorziehen, weil sie wesentlich 
schneller wirksam werden kann und nicht den eventuell 
verhängnisvollen langen Instanzenweg zu gehen braucht. 
Der Vorteil würde darin liegen, dass die Befristung des 
Bundesbeschlusses klar darauf hindeutet, dass es sich 
hier um eine befristete Massnahme handelt, welche so 
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bald als mögWch wieder aufgehoben werden soll. Aus die
sen Gründen glaube Ich, mein Vorschlag stelle einen 
zweckmä5sigen Kompromiss dar, wenn man nicht dem 
VorsChlag des BundesrateS folgen will. 

Schatz-St. Gallen: Ich begründe gleichzeitig - um Ihnen 
Zeit zu sparen - meine beiden Anträge zu Artikel 15 Ab
satz 2 und zu Artikel 37 Absatz 3, weil ein Innerer Zusam
menhang beSteht. In Artikel 15, den wir jetzt behandaln, 
will man die Möglichkeit schaffen, das Leistungsziel her
abzusetzen. Das würde die Erwartungen der 111 jenem Zeit
punkt erwerbstätigen Generation treffen. In Artikel 37 Ab
satz 3 möchte Ich die Möglichkeit schaffen, den vollen 
Teuerungsausgleich auf den laufenden Renten herabzuset
zen. Das wäre eine Sicherheitsmassnahme gegenüber den 
Rentnern .Jn jenem Zeitpunkt; bei des gehört aufs engste 
zusammen, und In belden Fällen möchte Ich den Bundes
rat als kompetent erklären. 
Warum? Mein Antrag ist Ausdruck der Sorge, dass wir zu 
hohe Erwartungen wecken, die wir allenfalls nicht einhal
ten können, da sie auf sehr vielen recht ungewissen An
nahmen beruhen. Wir nehmen es beispielsweise auf un'S, 
hohe Leistungsziele zu verwirklichen: Einbau der Eintritts
generation 1n 10 bis 20 Jahren und den Teuerungsaus
gleich auf den laufenden Renten. Das letztere Ist neu auf 
dem Gebiet der zweiten Säule. Ich kenne keine einzige 
private Pensionskasse, die den statutarischen Anspruch 
auf Teuerungszulage kennen würde; er wurde dann und 
wann freiwillig gewährt. 
Wir bekennen uns zu diesem hohen Ziel In einem Augen
blick, In welchem die Zahl der Erwerbstätigen zurückgeht, 
die Wirtschaft eher stagniert und wo -auch das Problem 
der Teuerung bel weitem nicht gelöst Isl Ich mache Sie 
darauf aufmerksam, dass die meisten Länder um die 10% 
Inflationsrate haben. Wir besitzen keinerlei Garantie, dass 
die jetzige komfortable Situation andauern wird. Ich bin 
daher mit Herrn Ammann der Meinung, es gehöre unbe
dingt - schon aus psychologischen Gründen - wenig'stens 
eine Bestimmung Ins Gesetz, welche besagt, dass diese 
Leistungen nur unter günstigen Verhältnissen gewährt 
werden können. Es gehört eine Relativlerung hinein. Wenn 
Sie dem Antrag Ihrer Kommission auf Streichung von Arti
kel 15 Absatz 2 folgen, dann fehlt diese RelatMerung voll
kommen. 
Dazu noch einige Erwägungen: Ich glaube, belde Bestim
mungen - sowohl jene in bezug auf den Teuerungsaus
gleich wie die andere In bezug auf das Leistungsziel -
sind durchaus verfassungskonform. Die Verfassung will die 
geWOhnte Lebenshaltung sichern. Das kann aber nicht ab
solut gelten: Sie will sie .. in angemessener Welse .. si
chern, und man wird doch. sicher berücksichtigen dürfen, 
dass die Lebensbedürfnisse mit wachsendem Alter absin
ken. 
Sicher wird man auch etwas anderes behaupten dürfen: 
Der Anspruch auf die gewohnte LebenShaltung muss sich 
doch auf die Leistungen von AHV und BVG gemeinsam 
beziehen; es kann doch nicht die Meinung bestehen, dass 
AHV und zweite Säule je unabhängig voneinander den 
vollen Teuerungsausgleich gewähren sollten. Es wäre ja 
möglich, dass wir beispielsweise die AHV-Lelstungen real 
verbes'sern, so dass ein Tell des Teuerungsausgleiches auf 
die AHV entfallen würde, womit das BVG teilweise entla'stet 
wäre. 
Ich möchte Sie auch noch mit einigen Worten an die Im
ponderabilien erinnern, die uns bevorstehen. Dass die gol
dene Regel bisher historisch relativ zugetroffen hat, be
weist noch nicht, dass sie auch In Zukunft zutreffen wird. 
Ich erinnere Sie an folgende wirtsChaftliche Situationen: 
Es Ist durchaus möglich, dass wir eine Teuerung um 100/0 
haben werden, bei gleichzeitig stabilen Nominallöhnen 
und bei einer Rückbildung der Zahl der Erwerbstätigen, 
sei es aus demographischen Gründen, sei es wegen Ar
beitSlosigkeit. Das Ist durchaus denkbar. Diese schrum
pfende Zahl von Erwerbstätigen - ohne Nomlnallohnerhä
hung - müsste dann den vollen Teuerungsausgleich für 
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die dannzumallgen Rentner bezahlen. Das wäre eine fast 
unzumutbare Belastung. 
Ich erinnere Sie auch an Zeiten, da die reale Verzinsung 
negativ war, wo also der Zinsfuss tiefer lag als die Infla
tionsrate. In einer solchen Zelt Ist eS undenkbar, dass der 
Teuerungsausgleich aus der Verzlnsung des Deckungska-
pitals gewährt werden könnte. . 
Schliessllch erinnere ich Sie daran, dass die Belastung 
durch den Teuerungsausgleich nicht unerhebNch Ist; sie 
beträgt Im Behar.rungszustand der zweiten Säule, also un
ter Idealen Verhältnissen, Immerhin 17 Prozent der Ge
samtleistungen, bel 4 Prozent Teuerungsrate bereits 
30 Prozent der Gesamtleistungen. 
Das alles soll In bezug auf die Teuerungszulagen durch 
die Erwerbstätigen finanziert werden, die Infolge des 
Umlageverfahrens der AHV schon eine gewaltige Last tra
gen; durch jene Erwerbstätigen, denen man In Zukunft 
weitere Lohnprozente zumuten will. Sie wissen, dass eine 
jüngste Studie vorausgesagt hat, dass die Belastung des 
AHV-pfllchtlgen-Lohnes durch die Sozialversicherung Im 
Jahre 2000 40 Prozent betragen werde. Solidarität in Eh
ren, aber wlr müssen - glaube Ich - auch .an die jüngere 
Generation denken, die auch leben will und die nicht un
erträgliCh belastet werden darf durch die Vorsorge für die 
Alten. Es gibt Grenzen, und wenn die wirtschaftliche Ent
wicklung ungünst4g verläuft, müssen wir diese Grenzen 
beachten können. 
Ein letzter Punkt: Wer soll kompetent sein, diese Anpas
sung vorzunehmen? Das Parlament hat diese Kompetenz 
ohnehin; Sie können jederzeit eine Mo"on erheblich erklä
ren auf Anpassung des AHV-Gesetzes. Das bildet kein 
Problem. Bel aller Sympathie für die Anträge der Kollegen 
Basler und Ammann glaube ich auch, dass der Bundesrat 
ohnehin verpflichtet wäre, wenn sich die wIrtschaftliche 
ader die demographische Situation grundsätzlich ändert, 
uns Bericht und Antrag über eine Aenderung des BVG zu 
unterbreiten. Ich zweifle aber daran, dass das Parlament 
aus eigenem Antrieb (wie es jeW aussieht) so viele Winkel
riede stellen wird, um einen derart heiklen entscheid zu 
provozieren. Die Erfahrung belehrt uns anders. Ich möchte 
aber vor allem auf etwas hinweisen. 
Die wirtschaftlichen Entwicklungen können sehr schnell 
ablaufen. Vor allem beim Teuerungsausgleich, der Im Um
lageverfahren laufend finanziert werden muss, wirkt sich 
eine schrumpfende Lahnsumme ·Infalge des Einbruchs 
emer Krise sehr schnell aus. Sehr schnell Ist diese Lohn
summe zu klein, um den Teuerungsausgleich zu finanzie
ren. Dort sollte der Bundesrat schnell handeln können. Es 
Ist dabei für mich eine Selbstverständlichkeit, dass, wenn 
diese veränderten wirtschaftlichen oder demographischen 
Bedingungen zu einem Dauerzustand werden, der Bundes
rat Antrag auf Aenderung des Gesetzes steilt. Er muse 
also nach meiner Meinung die Kompetenz haben, den sich 
sehr schnell ändernden wirtsChaftlichen Bedingungen, vor 
allem Im Gehaltssektor, folgen zu können und aus eigener 
Kompetenz Ma'ssnahmen zu ergreifen. 
Deshalb bitte Ich Sie, me/nen Antrag jetzt und bel Artikel 
37 zu gegebener Zelt gutzuhelssen. 

Muhelm, Berichterstatter: In Artikel 15 Absatz 1 wird das 
Leistungsziel mit 40 Prozent des koordinierten Lahnes 
festgelegt. Es Ist ganz klar, dass dieses Lelstung'szlel kei
ne absolute und unverrückbare Bedeutung hat. Es hat 
einmal einer gesagt, in der Politik sei .. definitiv .. ja nur ein 
anderer Ausdruck für .. provisorisch». Wir sind uns dach 
alle klar, dass wir ein Ga'setz, das wir machen, jederzeit 
abändem können, besonders wenn eben die Umstände 
dazu Veranlassung geben. 
Aus diesen Ueberlegungen wallte nun die Kommission die
sen wesentlichen und politisch brisanten entscheid der 
Herabsetzung des Leistung'szleles nicht dem Bundesrat 
überlassen. Es Ist dach etwas merkwürdig, wenn wir h4er 
mit der Gesetzgebung Ziele aufstellen und dann gleichzei
tig dem Bundesrat sagen: Du kannst das dann jederzeit 
herabsetzen. Wie welt herabsetzen, wissen wir nicht, aber 
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ich glaube, wir sollten hier als Parlament keinesfalls diese 
Kompetenz aus den Händen geben. Sie können sich Ja 
vorstellen, wenn zum Beispiel das Leistungsziel von 40 auf 
35 Prozent herabgesetzt werden müsste, was das für ein 
Echo auslöste. Wir haben das ja in Deutschland kürzlich 
erlebt, als man bei den Renten eine gewisse Verschiebung 
hat vornehmen wollen. Ich mus's dem Antrag des Herrn 
Schatz deutlich entgegentreten; wenn es brennt, wäre 'so
gar mit einem dringlichen Bundesbeschluss etwas zu un
ternehmen. Aber ich glaube, die Kompetenz darf sich das 
Parlament in dieser hochwichtigen Frage nicht nehmen 
lassen. 
Nun zu den anderen Anträgen Basler und Ammann. Herr 
Basler möchte eine Pflicht für den Bundesrat festlegen, 
Bericht und Antrag zu stellen, 'sofern eine Aenderung des 
Leistungszieles notwendig ist. Ich glaube, das ist so 
selbstverständlich wie nur etwas. Ich betrachte diese Be
stimmung als völlig überflüssig. Wenn ein Bundesge'setz 
erlassen wird, dann muss doch der Bundesrat beim Vollzug 
dieses Gesetzes den Verlauf überwachen und muss, wenn 
sich die Verhältnls'se verschieben, von sich aus - er hat 
dazu Pflicht und Auftrag - uns Antrag stellen. Ich würde 
es als nicht nur einen Schönheitsfehler, sondern staats
rechtlich verfehlt betrachten, wenn wir gerade bei diesem 
Gesetz den Bundesrat auf diese Pflicht aufmerksam ma
chen müssten, Bericht und Antrag einzubringen. 
Zum Antrag des Herrn Ammann: Er iSt eigenUich auf der 
gleichen Linie wie die Kommission. Er will diesen Ent
scheid auch dem Parlament vorbehalten. Aber er möchte 
das mit einem nicht referendumspflichtigen Bundesbe
schluss tun. Er will also das Volk ausschalten: Das ist der 
Antrag des Herrn Ammann. Da's Parlament könnte das 
Leistungsiiel herabsetzen, aber das Volk hätte ",ichts 
mehr dazu zu sagen. Es könnte gegen diesen Bundesbe
schluss kein Referendum ergriffen werden. Wir haben dar
über in der KommiSsion nicht gesprochen; aber ich glau
be, die Kommission war derart einhellig dafür, da'ss das in 
der normalen Kompetenz des Parlaments und damit e-in
schliesslich ,auch des Volkes bleiben muss, dass ich Sie 
ersuche, diesem Antrag des Herrn Ammann nicht zu ent
sprechen. 

M. Corbat, rapporteur: J'avais un professeur d'economie 
publique qui affirmait: .. Les chiffres ont toujours raison, 
les meilleures lois n'y changent rlen ... 11 voulait dire par la 
qu'lI est tres difflclle d'elaborer des lois, si sophistiquees 
solent-elles, qui re'sistent ades exigences economlques 
imperatives. J'imaglne que la commlssion d'experts et le 
Conseil federal ont prevu cet alinea 2, de maniere a tran
quilliser les partenaires sociaux et I'econoinle par avance, 
afin que ces milieux sachent, par avance, qu'en cas d'evo
lution economique ou demographique extraordinaire, le 
Conseil federal serait en mesure de fixer un but moins 
eleve 'si ce but Initialement vise entraTnait des charges 
que I'economle ne pourralt plus supporter. 
La commission, nous vous I'avons dit, a estime que cete 
competence devait rester entre les mains du Parlement. 
C'est la raiSon pour laquelle elle vous propose de biffer 
purement et simplement ce deuxieme alinea 
Comme I'a dit M. Schatz, le Parlement a, en tout temps, I-a 
competence de modifier des lois, mais iI estime que, dans 
cette circonstance, iI conviendrait tout de mllme de laisser 
cette competence au Conseil federal, estimant sans doute 
que cela irait pluS vite si le Conseil federal prenait des 
mesures en cas de deterioration rapide de la situation 
economique. A la commission, et a titre personnei, je par
tageais ce point de vue. 
Quant a M. Ammann, iI fait une proposition qul va plus loin 
pulsqu'iI souhaiterait que le peuple ne puisse pas, par 
voie de referendum, se prononcer sur ce probleme dans le 
delal imparti. On peut lltre pour ou contre, on peut aussi 
admettre, d'une favon tras generale, que notre peuple fait 
presque toujours preuve de sag esse. Quand 'iI sent la ne
cessite de ne pas augmenter la facture, iI salt generale
ment dire non. 11 I'a demontre assez souvent, au cours de 
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ces deux derniere's annees, a I'occasion de propositions 
faltes qui auraient ete de nature a mettre en peril notre 
economie. 
Enfin, la proposition de M. Basler est plus imperative, 
s'agissant de la competence conferee au Conseil federal, iI 
demande que le meme Conseil federal soit oblige de 
presenter un rapport assorti de conclusions en propo
sant un but moins eleve. La proposition Basler est, au 
fond, la plus imperative. C'est celle que,_ personnellement, 
j'aurais soutenue. Mais je vous rappelle que la commis
sion a envisage qu'iI ne fallait, en aucun cas, se dessaisir 
de cette competence et qu'lI convenait de la laisser en
tierement en main du Parlement. 

Bundesrat Hürlimann: Darf ich zunächst aus dem Votum 
von Herrn Nationalrat Schatz etwas herausgreifen, da's mir 
ausserordentlich bedeutsam erscheint. Herr Nationalrat 
Schatz hat sich in,seinen Begründungen u. a auf eine Stu
die berufen, die vorsieht, dass wir im Jahre 2000 ungefähr 
mit einer Belastung des AHV-pflichtigen Lohnes von rund 
40 Prozent zu rechnen haben. Ich nehme an, dass Herr 
Nationalrat Schatz die wertvolle Studie des Instituts für 
Versicherungswirtschaft an der Hochschule St. Gallen ge
meint hat, und ich möchte beifügen, dass ich diese Studie, 
als sie auf meinem Tisch lag, in einem Zug durchgelesen 
habe, weil sie mir einige Beruhigungen brachte in bezug 
auf die finanziellen Perspektiven unserer Sozialversiche
rung. 
Wenn man, wie das vorhin Herr Nationalrat Schatz durch
aus richtig getan hat, von 40 Prozent der Belastung des 
AHV-pUichtigen Lohnes im Jahre 2000 spricht, dann darf 
man nicht vergessen, dass hier inbegriffen sind: sämtliche 
Leistungen für die erste_ und zweite Säule, für die Kran
kenversicherung, die Familienzulagen, die Arbeitslosenver
sicherung, die kollektive Unfallversicherung, die Erwerbs
ersatzordnung und die Militärversicherung. Auch sämtli
che Leistungen von Arbeitgebern, -Arbeitnehmern und öf
fentlicher Hand sind mit inbegriffen. 
Wenn Sie die Studie differenziert betrachten, dann -kom
men Sie bei diesen verschiedenen computermässig er
rechneten Modellen zu anderen Zahlen, zum Beispiel für 
die Arbeitnehmer im Jahre 1975 auf 12,8 Prozent des AHV
pflichtigen Lohnes; dieser Satz würde dann ansteigen in 
die Grössenordnung von 17 bis 21 Prozent; während der 
Arbeitgeber mit (inkluSive Krankenversicherung) zwischen 
10,4 Prozent im Jahre 1975 und 12,6 Prozent im Jahre 2000 
belastet wird. Je nach dem gewählten Modell der wirt
schaftlichen Entwicklung varHeren die Werte. 
Bei der öffentlichen Hand ist es bescheidener. Da wird die 
öffentliche Hand heute belastet mit 4,6 P.rozent, und das 
steigt im ungünstigsten Falle im Jahre 2000 auf etwa 6,4 
Prozent an. Ich wollte mit dieser Verdeutlichung einfach 
klarmachen, dass man ausserordentlich vorsichtig sein 
muss, wenn man Prozentsätze in Relation zum AHV-pflich
tigen Lohn setzt und glaubt - je nachdem, wer das hört 
und liest -, das wäre die Belastung des Arbeitnehmers 
oder des Arbeitgebers und des_ Arbeitnehmers zusammen. 
Das iSt nicht richtig; man muss hier ausserordentlich diffe
renzieren und auch sagen, was bei diesen Modellrechnun
gen mitberücksichtigt wurde. 
Es ist wichtig zu wissen, gerade bei der Diskussion über 
die Belastbarkeit, wie die RectJnung vorgenommen wird. 
Wenn man zudem in dlese.r Studie noch die Belastung an 
unserem Sozialprodukt misst, dann 'stellen wir - wiederum 
erfreulicherweise - fest, dass sie dem Vergleich mit Indu
strieländern ähnlicher Art wie die Schweiz standhält, auch 
im Blick auf die Entwicklung, und dass gerade hinsichtlich 
der ersten und der zweiten Säule die finanziellen Perspek
tiven gar nicht so schlecht sind, wie da's hin und wieder 
dargestellt wird. Ich gebe ohne weiteres zu: die demogra
phische Entwicklung vom Jahre 2020 an macht uns einige 
Sorgen. Bis zu diesem Zeitpunkt haben aber sechs ver
schiedene Modelle unsere Berechnungen bestätigt. 
Nun zu den Anträgen betreffend Artikel 15 Absatz 2. Die 
Beurteilung dieser Vorlage, die Sie heute beraten, hat 
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einen ganz eigenartigen Prozess durchgemacht. Die 
Hauptbedenken bestanden anfangs darin: Ist diese zweite 
Säule wirtschaftlich tragbar? Noch in den Beratungen des 
Bundesrates standen diese Bedenken im Vordergrund. 
Entsprechende Auswirkungen haben Sie hier im Artikel 15 
und schliessHch auch ,Im Artikel 96. Diese Bedenken ha
ben - und deshalb rede Ich von einem eigenartigen Pro
zess - im Verlaufe der Beratungen; vor allem während der 
Behandlung in der Kommission und in der Oeffentllchkeit, 
eher abgenommen. Sie haben selber verspürt, wenn Sie 
die gestrige Eintretensdebatte werten, dass plötzlich völlig 
andere Bedenken, die uns in der Kommisslon gar nicht im 
gleichen Masse beschäftigt haben, aufgetaucht sind. 

Einmal hat die Kommission die Einführung dieser zweiten 
Säule wirtschaftlich viel tragbarer gestaltet. Und zweitens 
hat auch die ErkenntniS Raum gewonnen, dass, wenn 
schon der überwiegende Teil unserer Betriebe und Unter
nehmen die wirtschaftliche Verkraftung für die zweite Säu
le erfolgreich vornehmen können, e,s doch nicht so 
schlimm sein kann, wenn wir die bestehenden Lücken 
auch noch schllessen, um auch damit die Splesse im 
Wettbewerb einigermassen gleich lang zu machen. Aus 
diesen Gründen bin Ich der Meinung, dass Sie der Kom
missionsmehrheit, beziehungsweise der Kommission, ohne 
weiteres zustimmen und diesen Absatz 2 streichen können. 
Ich möchte dies global für sämtliche Anträge, die hier ge
steilt wurden, auch namens des Bundesrates erklären. 

Dazu kommt noch eine weitere Ueberlegung: Wenn wir 
etnmal dazu kommen müssen, aus irgendwelchen Grün
den, sozialpolitisch oder wirtschaftspolitisch, diese.s Lel
stungsziel zu ändern, dann ist das eine derart WIchtige 
politische Frage, dass man sie nicht in die Hände des 
Bundesrates allein legen sollte. Diese Frage muss durch 
das Parlament entSchieden werden. Selbstverständlich -
da kann ich vor allem Herrn Basler beruhigen - werden 
wir im Bundesrat die Entwicklung, scho.n mit Rücksicht auf 
die erste Säule, aber auch auf die zweite Säule, ständig 
überprüfen m-üssen. Wenn neue Ereignisse eintreten, dann 
werden wir entsprechend Bericht und Anträge unterbrei
ten. Das Parlament sollte sich aber heute nicht binden; 
denn so gut wie wir in der AHV die 9. Revision im Interes
se der Konsolidierung der ersten Säule durChstehen wol
len, ebenso sicher wird auch dieses Gesetz wieder revi
diert und den laufenden Entwicklungen angepasst werden 
müssen. Das ist aber eine Aufgabe des Parlaments. Wir 
erklären dies in aller Form, Herr Ammann, das ist keine 
Geheimnistuerei. Wichtig ist, dass sich das Parlament kei
ne Fesseln in bezug auf die Form, In welcher dies einmal 
geschehen soll, anlegt. Wahrscheinlich wird das eine Aen
derung des Gesetzes 'sein, wie wir das mit Erfolg bei den 
AHV-Revisionen ebenfalls gemacht haben. 
Aus diesen Gründen beantrage ich Ihnen, gemäss Antrag 
der Kommission, Absatz 2 zu streiChen und sämtliche An
träge zu diesem Absatz 2 abzulehnen. 

PräSident: Wir bereinigen Artikel 15 Absatz 2. Es geht um 
die Herabsetzung des Leistungsziels bei aussergewöhnli
cher Entwicklung. Ich beantrage Ihnen w.ie folgt vorzuge
hen: In einer ersten Eventualabstimmung stelle Ich den 
Antrag Ba'sler - Zuständigkeit des Parlaments - dem An
trag Ammann-Bem - Zuständigkeit des Parlaments unter 
Ausschluss des Referendums - gegenüber. 
In einer zweiten Eventualabstimmung stelle ich das Resul
tat dieser ersten Abstimmung dem Antrag Schatz gegen
über, der die ursprüngliche Fassung des Bundesrates, al
so Zuständigkeit des Bundesrates, möchte. 
In einer endgültigen Abstimmung stelle ich das Resultat 
der zweiten Eventualabstimmung dem Streichungsantrag 
der Kommission gegenüber, dem sich auch der Bundesrat 
nun angeSChlossen hat. 

Erste EventuaJabstimmung - Premier vote prfHiminaJre 
Für den Antrag Basler 66 Stimmen 
Für den Antrag Ammann-Bern 13 Stimmen 

SB 

Zweite EventuaJabstimmung - Deuxieme vote preliminaire 
Für den Antrag Basler 78 Stimmen 
Für den Antrag Schatz-St. Gallen 21 Stimmen 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Basler 

65 Stimmen 
55 Stimmen 

. Abs. 3 angenommen gemäss Antrag der Kommission 
AI. 3 adopte selon la proposition de la commission 

Präsident: Herr Ammann-8em hat nun das Wort zur Be
gründung von Absatz 4 (neu) •. 

Ammann-Bern: Die freie Wahl, ob zur Erreichung des Lei
stungsziels das Leistungsprimat oder das Beitragsprimat 
in Artikel 15 Absatz 3 gewählt werden kaM, ist sehr ver
wirrlich. Es Ist eigentlich nicht erklärlich, weshalb man bei 
einem Obligatorium zwei verschiedene Lösungen wählen 
darf, die sich unter Umständen leistungsmässig sehr ver
schieden verhalten können. Hier ist es notwendig, den 
Unterschied ZWischen diesen beiden Systemen kurz aufzu-
zeigen. _ 
Im Falle des Leistungsprimates sind die Leistungen fur 
den einzelnen genau nach dem versprochenen Leistungs
ziel zu erbringen. Beim Beitragsprimat entscheiden schUess
Iich die effektiven, von Jahr zu Jahr geleisteten Bei~räge 
samt Ihren Zinsen über die bei ErreiChung des PensIons
alters auszubezahlende Höhe der Rente, unabhängig da
von ob dadurch Abweichungen vom Leistungsziel entste
hen: Dies ohne Beachtung der eventuell darüber hinaus zu 
bezahlenden Teuerungszulagen. 
Wann kÖMen solche Abweichungen entstehen? Die als 
Renten auszubezahlenden Altersleistungen müssen für Je
den einzelnen im Pensionierungsalter als DeCkungskapital 
vorhanden sein. Wurden die hierfür Jahr für Jahr einbe
zahlten Beiträge nicht richtig 'angesetzt, dann können im 
Pensionsalter eventuell zu kleine Summen vorhanden sein, 
so dass nicht die volle Leistung als Rente vorfinanziert ist. 
Beim Leistungsprimat werden nun die Leistungen in der 
vollen Höhe ausbezahlt, obwohl da's notwendige Kapital 
individuell hierfür eventuell nicht vorhanden ist. 8eim Bei
tragsprimat dagegen wird eine Rente nur so hoch ange
setzt, als es dem effektiv gesparten Kapital entspricht. 
Abweichungen müssen sich zwangsläufig ergeben, wenn 
sich die LOhnentwicklung, die Zinsentwicklung, die Teue
rung und die demographischen Verhältnisse langfri'stig 
nicht ganz genau nach den getroffenen Annahmen verhal
ten. Durch die Anpassung der Beitragssätze können diese 
Abweichungen möglichst klein gehalten werden. Darüber 
hinaus kann sich namentlich auch der individuelle Lohn 
vollständig anders entwickeln, als im vorliegenden System 
der Berufsvarsorge angenommen worden ist. Es ist zum 
Beispiel zu beachten, dass im Durchschnitt nach 45 Al
tersjahren im vorgesehenen System keine lndlvldu.::"en 
LOhnerhöhungen mehr vorgesehen sind. Wenn nun dIese 
Differenz im Deckungskapital nach dem Leistungsprimat 
ausgeglichen werden soll, so hat die Vorsorgeeinrichtung 
einen erhöhten Beitrag hierfür einzukalkulieren, um auch 
diese Leistungen ausbezahlen zu können. In den bei den 
verschiedenen Systemen ergeben sich also zwangsläufig 
Differenzen für die Beiträge der Arbeitnehmer und der 
Arbeitgeber. 
Dieses PrOblem sollte für den obligatorischen Teil der AI
tersleistung In der Berufsvorsorge nach meinem Dafürhal
ten für alle gleich' gelöst werden. Von mir aus gesehen 
kommt hierzu nur die Lösung mit dem Beitragsprimat in 
Frage. Wir sollten hier nicht Leistungen versprechen, die 
unter ungünstigen Verhältnissen dann eventuell nicht ein
gehalten werden können. Ich möchte ausdrücklich be
tonen, dass ich hier nur von den Altersleistungen spre
che, nicht aber von den Hinterlassenenleistungen; diese 
'sind anders geregelt. 
Es ist mir klar, dass wir In Absatz 3 von Artikel 15 die freie 
Wahl des Systems zulassen müssen; ebenso ist Artikel 16 
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notwendig. Beide Regelungen brauchen w.ir für diejenigen 
Kassen, die das Obligatorium und die freiwillige Zusatzver
sicherung gegenüber ihren Versicherten in einer einzigen 
Kasse betreuen wollen. Selbstverständlich muss es diesen 
Kassen freistehen, für den freiwilligen Teil ihrer Versiche
rung das Leistungsprimat zu wählen. Mein Antrag ändert 
also an diesen MögliChkeiten nichts. Er dient nur einer 
KlarsteIlung dieser etwas verwirrHchen Gesetzesvorschrif
ten. Dieser Hinweis scheint mir auch dann von sehr gro&o 
ser Bedeutung zu sein, wenn zum Beispiel ein Arbeitneh
mer nach der Uebergangszeit nicht während mindestens 
40 Jahren ununterbrochen der obligatorischen Berufsvor
sorge unterstellt war, aber auch für die unzählig vielen 
anderen Fälle, die Ja In diesem Gesetz nicht alle einzeln 
geregelt warden können. 
Ich möchte Sie also bitten, meinem Antrag zuzustimmen, 
in diesem Gesetz doch diesen Grundsatz für die obligato
rische Altersleistung ganz klar auszusprechen. Es wird da
durch eine saubere Trennung entstehen zwischen dem 
obligatorischen Teil und dem freiwilligen Zusatzteil der 
Berufsvorsorge. 

Muheim, Berichterstatter: Wir hatten über diesen Artikel in 
der Kommission keinerlei Diskussion, jedenfalls keine An
träge. Das Gesetz, wie es nun vorliegt, lässt es den einzel
nen Vorsorgeeinrichtungen offen, ob sie nach dem Grund
satz des Leistungsprimate's oder nach dem Grundsatz des 
Beitragsprimates das Ziel, das das Gesetz für die Alterslei
stungen gesteckt hat, erreichen wollen. Beim Leistungspri
mat ist es so, dass in erster Linie die Leistung im Vorder
grund steht und dementsprechend die Beiträge erhoben 
werden. Beim Beitragsprimat ist es umgekehrt, so dass im 
Grunde genommen diejenige Altersleistung ausgerichtet 
wird, für die Beiträge gesammelt worden sind. Es ist al'so 
ein anderer Ausgangspunkt, aber die beiden Verfahren sind 
durchaus zugetassen. Man kann die gesetzliche Leistung 
so oder so erreichen. Ich verstehe Herrn Ammann nicht 
ganz, dass man· mit Bezug auf die Alterslei'stungen von 
Gesetzes wegen den Personalvorsorgeeinrichtungen vor
schreiben will, auf welchem Wege sie das Ziel erreichen 
sollen. Das verstehe ich besonders darum nicht, weil er 
sich zwei oder drei Stunden vorher hoier vorne beklagt hat, 
dass die Freiheit der Personalvorsorgeeinrichtungen ein
geschränkt werde. Ueberlassen Sie doch das den Vorsor
geeinrichtungen mit ihren Versicherungsmathematikern, 
die werden bei diesem oder beim anderen System - sei es 
nun Leistungs- oder Beitragsprimat - versuchen, das Lei
stungsziel zu erreichen. Ich möchte Ihnen daher beantra
gen, diesen Antrag des Herrn Ammann abzulehnen. 

M. Corbat, rapporteur: Le but de la proposition de notre 
collegue, M. Ammann, ne concerne pas ·au fond la genera
tion d'entree, mais la generation normale; c'est dire que 
son .souci devrait 6tre actuel dans quelque quarante ans. 
Par ailleurs, on peut se poser la question de savoir s'U 
convient d'obliger les caisses par une teile disposition ou 
si, au contraire, iI faut leur laisser leur liberte. e'est une 
decision politique. La commission n'en a pas delibere et 
je pense que I'avis du chef du departement sera utile pour 
vous faire une opin·ion. 

Bundesrat Hürlimann: Gestern und heute wurde immer 
wieder die Befürchtung ausgesprochen, man nehme bel 
dieser Vorlage zu wenig Rücksicht auf die bestehenden 
Kassen. Weil wir Bedacht nehmen wollen 'auf das, was bis 
jetzt schon gemacht wurde, müssen wir bei dieser Vorlage 
zwei Verfahren vorsehen, wie sie in den Artikeln 16 und 17 
umschrieben werden. Je nachdem, ob schon heute eine 
Kasse nach dem Leistungsprimat konzipiert ist oder eben 
nach dem Beitragsprimat, wollen wir es auch in Zukunft 
dieser Kasse überlassen, ob sie beim bisherigen System 
bleiben will oder nicht. Wenn Sie nun dem Antrag von 
Herrn Ammann folgen, dann würde genau diese gesetzli
che Konzeption aufgegeben, indem wir den bestehenden 
Vorsorgeeinrichtungen dieses Wahlrecht wenigstens im 
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obligatorischen Tell der Altersversicherung nähmen. Wir 
würden gleichzeitig die Aufspaltung der VorsorgeeInrich
tungen in einen obligatorischen und In einen nIchtobliga
torischen Teil begünstigen und damit gerade das tun, was 
Sie mehrfach erwähnt haben, dass Sie es nicht möchten. 
Ich bin daher mit den Kommis'sionssprechern der Mei
nung, dass wir diese Ueberführung der bestehenden Kas
sen je nach Wahl in das LeIstungsprimat oder in das Bei
tragsprimat vorsehen wollen im Sinne der Berücksichti
gung dessen, was heute schon gelel'stet wurde. Ich bean
trage Ihnen daher, den Antrag von Herrn Ammann abzu
lehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Ammann-Bern 
Für den Antrag der Kommission (Ablehnung) 

8 Stimmen 
69 Stimmen 

Hier wird -elie Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet ob/et est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13.15 Uhr 
La seance est levae ä 13 h 15 
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Fortsetzung - Suite 
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Art. 16 und 17 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 16 et 17 
Proposition de la commlssion 
Adherer au projet du Conseil Uideral 

Angenommen - Adopte 

Art.17a 
Antrag der Kommission 

Titel 
Kinderrente 

Wortlaut 
Versicherte, denen eine Altersrente zusteht, haben für je
des Kind, das Im Falle ihres Todes eine Waisenrente be
anspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente in Hö
he der Waisenrente. 

Art.17a 
Proposition de la commission 

Tltre 
Rente pour enfant 

Texte 
Les assures au benefice d'une rente de vieillesse ont droit 
ä une rente complementaire pour' chaque enfant qui, a 
leur decas, aurait droit a une rente d'orphelin; le montant 
de la rente pour enfant correspond a celui de la rente 
d'orphelln. 

Muheim, Berichterstatter: Ich möchte einen Hinweis geben 
zu Artikel 17a und gleichzeitig auch zu Artikel 23a.Es han
delt sich hier um eine Neuerung, die Ihnen die Kommis
sion vorschlägt, ,Indem eine Kinderrente auch an Versi
cherte ausgerichtet werden soll, denen eine Altersrente 
oder eine Invalidenrente zusteht und bei deren Tod das 
Kind Anspruch auf eine Waisenrente hätte. Wir fanden, 
dass hier einegewi'sse Lücke im Gesetz vorhanden sei, 
die geschlossen werden müsse. 

M. Corbat, rapporteur: L'article 17a ne suscite pas de dis
cussion. Je vous rappelle que la maJorite de la commis
sion a fait siennes deux propositions qui prevoient une 
rente pour enfant tant dans le cas de la rente vieillesse 
que dans celui de la rente invalidite. Contralrement a ce 
qui est prevu pour le premier pllier, le projet de 101 sur la 
prevoyance professlonnelle ne prevoyait pas de rente pour 
enfant; les consequences financieres de cette rente ne 
sont pas apparues a la commission comme etant trop 
lourdes a supporter. Du point de vue de la politique so
ciale, elle a estime que I'institution d'une rente pour en
fant etalt importante, aussi bien dans le cas de I'assu
rance-invalidite que dans celui de I'assurance-vieillesse. 

Angenommen - Adopte 

Art. 18 und 19 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundes~ates 

Art. 18et 19 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 20 
Antrag der Kommission 

Titel 
Höhe der Leistungen 

Wortlaut 
Abs.1 
Beim Tod eines Versicherten beträgt die Witwenrente 24 
Prozent, die Waisenrente B Prozent des Bemessungsloh
nes, wenn der Verstorbene weniger als 25 Jahre alt oder 
seit dem 25. Altersjahr ununterbrochen versichert war. 

Aqs.1bls 
Der Bemessungslohn entspricht dem koordinierten Lohn 
des Versicherten während seines letzten Versicherungs
jahres in der Vorsorgeeinrichtung, soweit er während die
ser Zeit voll erwerbsfähig war. 

Abs.2 
Beim Tod des Bezügers einer Alters- oder einer Invaliden
rente beträgt die Witwenrente 60 Prozent, die Waisenrente 
20 Prozent der Alters- oder Invalidenrente. 

Art. 20 
Proposition de la comm/sslon 

T/tre 
Montant des prestations 





o 

o 

6. Oktober 1977 1327 Berufliche Vorsorge. Bundesgesetz 

Texte 
AI. 1 
Lors du deces d'un assure, la rente de veuve s'eleve ä 24 
pour cent, et celle de I'orphell!'l ä 8 pour cent du salalre 
de reference si le defunt etalt Age de molns de 25 ans ou 
assur€! sans Interruption depuls l'Age de 25 ans. 

AI.1bis 

Le salalre de reference correspond au salalre coordonne 
de la demiere annee d'assurance dans I'instltutlon de pr&
voyance, ä -condltion que I'assure alt joul, durant cette 
periode, de SB plelne capaclte de gain. 

AI. 2 
LorS du deces d'un beneflcialre de rente de vleillesse ou 
d'invalldlte, la rente de veuve s'eleve ä 70 pour cent et la 
rente d'orphelln ä 20 pour cent de la rente de vieiliesse ou 
d'!nvalidlte. 

Angenommen - Adoptll 

Art. 21 und 22 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 21 8t 22 
Proposition de la commlsslon 

Adherer au projet du Conseil federai 

Angenommen - Adopte 

Art. 23 
Antrag der Kommission 

Titel, Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.1 

Die Invalidenrente beträgt 40 Prozent des Bemessungsloh
nes, wenn der Anspruchsberechtigte Im Sinne der IV zu 
mindestens zwei Dritteln Invalid Ist und bei Eintritt des 
Versicherungsfalls weniger als 25 Jahre alt oder seit dem 
25. Altersjahr ununterbrochen versichert war. 

Abs.1b/s 

Der Bemessungslohn Ist der gleiche wie Im Falle von HIn
terlassenenlelstungen. 

Art. 23 
Proposltlon de la commlsslon 

Tltre, a/. 2 

Adherer au projet du Conseil federal 

AI. 1 

La rente d'lnvalldlte s'eleve ä 40 pour cent du salalre de 
reference, si I'ayant drolt est Invalide· ä raison des deux 
tiers au molns, au sens de I'AI, eta la condltion que, lors 
de la survenance du cas d'sssurance, iI alt ete Age de 
molns de 25 ans ou assure sans Interruption depuls l'Age 
de 25 ans. 

AI.1bls 

Le salalre de reference est le m4me qu'en cas de deces. 

Angenommen - Adopte 

Art. 23e 

Antrag der Kommission 

Titel 
KInderrente 

Wortlaut 
Versicherte, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für 
Jedes Kind, das Im Falle Ihres Todes eine Waisenrente 
beanspruChen könnte, Anspruch auf eine KInderrente In 
Höhe der Waisenrente. FOr die KInderrente gelten die glei
chen Berechnungsregeln wie tur die Invalidenrente. 

Art. 23a 
Proposltlon de la commlsslon 

Tltre 
Rente pour enfant 

Texte 

Las assures au beneflce d'une rente d'lnvalidlte ont drolt ä 
une rente complementalre pour chaque enfant qul, ä leur 
deces, auralt dralt ä une rente d'orphelin; le montant de la 
rente correspond ä celul de la rente d'orphelin. La rente 
pour enfant est calculee selon les m4mes regles que la 
rente d'lnvalldlte. 

Angenommen - Adoptll 

Art. 24-26 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commlss/on 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art.~ 

Antrag der Kommission 

TItel, Abs. 1 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
•.. betragen: 

Altersjahr Ansätze In Prozenten 
Männer I . Frauen des koordinierten Lohnes 

25-34 25-31 9 
35-44 32-41 14 
~ 42-61 18 

Abs.3 

Der Bundesrat passt die Ansätze an, wenn sie dem Lel
stungsziel nicht mehr entsprechen. Die .•. 

Antrag Basler 
Abs.3 

Entsprechen die Ansätze dem Leistungsziel nicht mehr, so 
unterbreitet der Bundesrat dem Parlament Bericht und An
trag zu Ihrer Anpassung. Die .•• 

Art.~ 

Proposition da la commlsslon 

Titre, aJ. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 

AI. 2 
... sont les sulvants: 

Age Taux en pour-cent du 

Hommes Femmes salaire coordonne 

de 25 a 34 ans de 25. ä 31 ans 9 
de35ä44ans de32ä41 ans 14 
de45ä64ans de42ä61 ans 18 

6S 



Prevoyance professlonnelle. Loi 1328 6 octobre 19n 

Al. 3 
Le Conseil federal adapte les taux 10rsqu'IIs ne correspon
dent plus au but visa en matiere de pre·stations. Toutefois, 
le rapport. .. 

Proposition Basler 
AI. 3 
Lorsque les taux ne correspondent plus au but vise en 
matiere de prestations, le Conseil federal, dans un rapport 
assortl de concluslons, en propose au Parlement I'adapta
tion. Toutefois, ... 

Baaler: Der Abänderungsantrag zu Artikel 27 Absatz 3 lau
tet: -Entsprechen die Ansätze dem Leistungsziel nicht 
mehr, so unterbreitet der Bundesrat dem Parlament Be
richt .und Antrag zu Ihrer Anpassung ... Die Ueberlegung Ist 
folgende: Es ist im Bundesgesetz über die Alters- und Hin
tertassenenverslcherung auch nicht vorgesehen, dass der 
Bundesrat In eigener Kompetenz die Lohnprozente verän
dere. Das muss durch das Parlament geschehen, und sein 
Entscheid soll zudem dem fakultativen Referendum unter
'stehen. Dieser Abänderungsantrag steht In Verbindung mit 
jenem des Artikels 15 Absatz 2 über das Leistungsziel; 
wenn die Mittel nicht ausreichen, so Ist zu überlegen, ob 
die Beiträge erhöht oder das Leistungsziel gesenkt werden 
soll. Diese Abänderllng verstärkt auch daS Beitragsprimat. 
Es steht dann wieder gleichwertig neben dem Leistungs
primat. 

Muhe1m, Berichterstatter: Ich muss Ihnen beantragen, den 
Antrag des Herrn Basler abzulehnen. Es Ist der Kommis
sion keineswegs entgangen, daS's bel Artikel 27 der Bun
desrat ermächtlgt Ist, die Ansätze für die Freizügigkeits
gutsChriften anzupassen. Das ist durchaus In Ordnung. Die 
Kommission war In den wesentlichen Punkten Immer der 
Meinung, dass da's Parlament Aenderungen vornehmen 
müsse, und deshalb haben wir beantragt und Sie nun be
schlossen, dass beim Leistungsziel (Art. 15) das Parlament 
den Entscheid zu treffen habe, sobald es notwendig wer
den sollte, etwas zu ändem. 
Hier geht es hingegen darum, technisch - möchte Ich sa
gen - die Ansätze 10r die FreizügigkeitsgutschrIften zu 
ändern, wenn das Leistungsziel, das vom Parlament fest
gelegt wird, nicht mehr erreicht wird. Es geht also um eine 
sekundäre Anpassung. Da sind wir der Meinung, da'ss die
se Anpassung durchaus dem Bundesrat übertragen wer
den kann. Das Ziel, das zu erreichen Ist, setzt Ja das Par
lament; dann kommt der zweite Schritt: Dementsprechend 
müssen dann die Lelstungsan'sätze angepasst werden. Ich 
glaube, es Ist richtig, wenn man diese Kompetenz dem 
Bundesrat überträgt. Die Kommission war sich durchaus 
bewusst, nachdem sie Artikel 15 zur Abänderung bean
tragt hat, dass hier die D8Iegation an den Bundesrat be
stehen bleiben 'soll. Ich glaube, das ist richtig 10r diese 
versicherungstechnische Anpassung an das, was das Par
lament als Leistungsziel aufstellt. Die entsprechenden 
Konsequenzen aus dem Entscheid des Parlaments hat der 
Bundesrat zu ziehen. In diesem Sinne beantrage Ich Ihnen 
die Ablehnung dieses Aenderungsantrages. 

M. Corbat, rapporteur: Je voudrals, au nom de la commis
s1on, vous inviter a rejeter la proposition Basler car, Icl 
aussl, 11 est propose d'accorder au Parlement une compe
tence qul ne nous paraTt pas justiflee. 

SI, en ce qui concerne I'article 15 par lequel le Parlement 
s'est reserve la competence d'lntervenlr an ces de crlse 
economlque, on peut Atre d'accord avec M. Basler, iI s'aglt 
ici, bien davantage, d'un probleme essentiellement technl
que. Aussi est-II apparu a la commisslon qu'lI etalt neces
saire de conferer cette competence au Conseil federal. 
Je volts rappelle, en effet, qlJ'iI s'aglt du calcul des bonifi
catlons de IIbre passage. On a prevu pour ce calcul une 
echelle de taux en pourcent du salaire coordonnee selon 
Jes categories d'age, comme volts le constatez, et la com-

mfssion s'est ralliee a une proposition comprenant trois 
echelons au lieu de six, avec un taux terminal de 18 pour 
cent au Iieu de 19 pour cent; le demier echelon concerne 
vingt classes d'Age. Cela pourra empAcher que des sala
ries Ages sole nt desavantages sur le marche du travall, les 
prlmes etant trop elevees pour eux. " s'agtt donc Icl d'un 
probleme d'ordre plus technlque. En I'occurence, nous 
vou's proposons de vous en tenlr ä la suggestion de votre 
commlssion et de rejeter Ja proposition Basler. 

Bundesrat HDrUmsnn: Herr Nationalrat Basler hat richti
gerweise seinen Antrag mit Artikel 15 In Zusammenhang 
gebracht, den wir gestern bereinigt haben. Gestern haben 
Sie grundsätzlich den Entscheid gefällt, dass die Festset
zung des Lelstung'szlels im Sinne von Artikel 15 alne Ange
legenheit des Parlaments seI. Sie Ist eine gesetzgeber!
sche Aufgabe, die grundlegende Aenderungen beinhaltet. 
Hat einmal das Parlament entschieden, dann muss die 
entsprechende Berechnung der FrelzOglgkeltsleistungen 
als eine Vollzugsmassnahme erfolgen, und e's ist konse
quent, wenn man den Vollzug der exekutive, der vollzie
henden Behörde, also dem Bundesrat, überträgt. 
Der Vergleich mit der AHV Ist nur zum Tell richtig. Bei der 
zweiten Säule müssen LeIstungsziel und die Berechnung 
der Freizügigkeitsleistungen vollständig Ineinandergreifen. 
Diese sind Korrelate und hängen voneinander ab, während 
bel der AHV neben den Lohnprozenten natürliCh noch 
andere FInanZierungsquellen In Frage kommen können, 
beispielswefse der Beitrag der öffentlichen Hand. Das Ist 
der Grund, weshalb wir dies nicht ohne weiteres mit der 
AHV vergleichen können, obwohl gleich beizufügen Ist, 
dass man dem Bundesrat bei früheren AHV-Revislonen 
auch gewisse Kompetenzen ilbertragen hat. Er kann näm
lich In einer Spannweite von Lohnprozenten selbständig 
Entscheide fällen. Wir haben das Jetzt voll ausgenützt; 
Insofern kann man ohne weiteres 'Sagen, dass sogar bei 
der AHV, bel der Festlegung der Beiträge durch Lohnpro
zente, auch schon dem Bundesrat eine Kompetenz einge
räumt wurde, die wir allerdings 1m Nachgang zu den Ent
scheiden Im Jahre 1974 dann ausgenützt haben. Ich bean
trage Ihnen deshalb, am Antrag der Kommission festzuhal
ten. Er stimmt überein mit der Auffassung des Bundesra
tes. 

Präaident: Herr Ba'Sler zieht seinen Antrag zurück. Damit 
Ist Artikel 27 beschlossen gemäss Antrag der Kommission. 

Angenommen - Adopte 

Art. 28 
Antrag der Kommission 

Titel 
Koordination -mit dem Obiigationenrecht 

Abs.1 

Ist bel einer Versicherungseinrichtung die Freizügigkeits
leistung nach Artikel 26 dieses Gesetzes niedriger als das 
für den Versicherten nach Artikel 331 b Absatz 4 des Obli
gatlonenrechts gebildete Deckungskapital oder als die 
Summe der eigenen Beiträge des Versicherten für die Al
tersversicherung, so hat der Versicherte Anspruch auf 
eine der weitergehenden Vorsorge dienende ergänzende 
Freizügigkeitsleistung, die sich nach Artikel 331b Absätze 
1-3 des Obligationenrechts bemisst. 

Abs.1bfs 
Ist bei einer Spareinrichtung die Freizügigkeitsleistung 
nach Artlkei 26 dieses Gesetzes niedriger als das für den 
Versicherten nach Artikel 331a des ObligatIonenrechts ge
bildete Sparguthaben, so hat der Versicherte Anspruch auf 
eine der weitergehenden Vorsorge dienende ergänzende 
Freizügigkeitsleistung, die sich nach Artikel 331a Absätze 
1-3 des Obligationenrechts bemiSSt. 

o 

o 
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Abs.1ter 
Die vom Versicherten vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
nach den Artikeln 331a und 331b des Obligationenrechts 
erworbenen Rechte bleiben vorbehalten. 

Abs.2 

Die Artikel 331 a-331 c des Obligationenrechts gelten eben
falls 
a. für .•. 

Für den Rest von Absatz 2: Zustimmung zum Entwurf des 
Bundesrates 

Art. 28 
Proposition de la commiss/on 

Titre 
Coordination avec le code des obligations 

< '«~~'<'f~~ 
AI. 1 , < :'~:i.!f3lI!,;, 
Lorsque I'instltution de prevoyance est une Institution 
d'assurance, et que la prestation de libre passage selon 
I'artlcle 26 de la presente loi est Inferieure ä la reserve 
mathematique constituee pour I'assure conformement ä 
I'article 331b, 4e alinea, du code des obligations ou ä la 
somme des contributions propres de I'assure pour la vi eil
lesse, celui-ci a drolt, ä tltre de prevoyance plus etendue, 
ä une prestation de IIbre passage supplementaire. Celle-cl 
est caJculee conformement ä I'article 331b, alineas 1 ä 3, 
du code des obligations. 

AI. 1 bis 

Lorsque I'institution de prevoyance est un fonds d'epar
gne, et que la prestation de libre passage selon I'article 26 
de la presente 101 est Inferleure au capltal constitue en 
faveur de I'assure, conformement a I'article 331a du code 
des obligations, I'assure a droit, a titre de prevoyance plus 
etendue, a une prestation de libre passage supplemen
taire. Celle-cl est calculee conformement ä I'article 331a, 
alineas 1 ä 3, du code des obligations. 

AI. tter 
Les droits acquis par J'assure avant I'entree en vlgueur de 
la presente 101 'selon les artlcles 331a et 331b du code des 
obligations sont reserves. 

AI. 2 
Les articles 331a ä 331c du code des obligations s'appli
quent egalement: 

Pour le reste de /'alinea 2: Adherer au projet du Conseil 
federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 29 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 

Adherer au projet du Conseil federal 

Bundesrat Hürlimann: Entschuldigen Sie, dass ich noch 
eine kurze Erklärung abgebe zum Artikel 29, und zwar In 
Beantwortung einer Frage, die bei der Eintretensdebatte 
Frau Nationalrätin Thalmann gestellt< hat. Es geht um die 
Frage: Wie können eigentlich die AnUegen der zweiten 
Säule erhalten werden, wenn eine Frau vorübergehend 
aus dem Erwerbsleben ausscheiden muSs? Ich möchte 
einfach auf den Artikel 29 verweisen, das Ist die Antwort. 
Zunächst einmal ist das Verbleiben In der zweiten Säule 
möglich, wenn sie die entsprechenden Prämien selber 
zahlt. Sie kann aber auch das bisher Geleistete umwan-

dein in eine sogenannte Freizügigkeitspolice mit zusätzJ.i
cher Ri'sikoversicherung, sei es gegen Invalidität oder sei 
es gegen Tod. Die Höhe der Altersleistung hängt dann 
davon ab, ob neben der Altersvorsorge auch die Risiken 
InvaUdität und Tod abgedeckt werden. Man muss also ent
weder weiter bezahlen (weil es eine Versicherung ist) oder 
das bisher Geleistete umwandeln in eine entsprechende 
Freizügigkeitspolice, die allerdings - wie ich das au'sge
führt habe - Varianten zulässt. Ich gmube, das Ist das An
liegen von Frau Thalmann. Ich wollte doch, weil ich in der 
Eintretensdebatte darauf nicht geantwortet habe, hier die
se Erklärung abgeben. 

Angenommen - Adopte 

Art. 30 
Antrag der Kommission 

Abs.1 

Die Freizügigkeitsleistung wird bar ausbezahlt, wenn der 
Anspruchsberechtigte insgesamt während weniger als 
neun Monaten der beruflichen Vorsorge unterstellt war. 

Abs.2 

Sie wird bar ausbezahlt, wenn das Begehren gestellt wird: 

a. von einem Anspruchsberechtigten, der die Schweiz end
gültig verlässt; 
b. von einem Anspruchsberechtigten, der eine selbständi
ge ErwerbstätIgkeit aufnimmt und der Obligatorischen Ver-
sicherung nicht mehr untersteht; . 
c. von einer verheirateten oder vor der Heirat stehenden 
Anspruchsberechtigten, welche die Erwerbstätigkeit auf
gibt. 

Antrag Lang 
Abs. 2 Buchst. c 

Streichen 

Antrag Carobblo 
Abs.1 
.•. weniger als sechs Monaten unterstellt ... 

Abs.2 

Sie wird auf Verlangen bar ausbezahlt, wenn der An
spruchsberechtigte die Schweiz endgültig verlässt. (Rest 
des Absatzes streichen) 

Antrag König 
Abs.2 

Verlässt der Anspruchsberechtigte die Schweiz endgültig, 
so wird die Freizügigkeitsleistung bar ausbezahlt. Auf Be
gehren des Anspruchsberechtigten kann die Vorsorgeein
richtung die Versicherung unter Verzicht auf die Baraus
zahlung weiterführen. 

Abs.3 

Die Freizügigkeitsleistung wird auf Verlangen bar ausbe
zahlt, 

a. wenn der Anspruchsberechtigte eine serbständige Er
werbstätigkeit aufnimmt und der obligatorischen Versiche
rung nicht mehr untersteht; 

b. wenn eine verheiratete oder vor der Heirat stehende 
Anspruchsberechtigte die Erwerbstätigkeit aufgibt. 

Art. 30 

Proposition de la commission 

AI. 1 

La prestation de libre passage est payee en espe ces si 
I'ayant droit a ete assujettl ä la prevoyance profession
nelle pendant moins de neuf mols en tout. 
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AI. 2 

b. S'etablit a son propre compte et cesse d'etre soumls a 
I'assurance obligatolre; 
c. Est une femme mariee ou sur le point de se marler qul 
casse d'exercer une actlvlte lucratlve. 

Pour le reste de I'alfnea 2: Adherer au projet du Conseil 
federal 
(La modlflcatlon a la lettre a ne conceme que le texte 
allemand) 

PropositIon Lang 
Al. 2 let. c-
Blffer 

Proposition Carobblo 
Al. 1 
_ pendant molns de six mols. 

Al. 2 
A la demande de I'ayant drolt, elle ast egalement payee en 
esp~ces lorsque celul-cl quitte deflnltlvement la Sulsse. 
(Blffer le reste de I'alinea) 

Proposition König 
Al. 2 
Lorsque I'ayant drolt quitte deflnltlvement la Sulsse, la 
prestatlon de libre passage est payee en esp~es. A sa 
demande, l'lnstltutlon de prevoyance peut poursulvre I'as
surance en renonlfant a la prestatlon en esp~ces. 

Al. 3 
A la demande de I'ayant droft, la prestation de IIbre pas
sage est payee en esp~ces lorsque celul-cl: 
B. S'etabllt a son propre compte et cesse d'Atre soumls ä 
I'assurance obllgatolre; 
b. Est une femme marlee ou sur le point de se marler qul 
casse d'exercer une actlvlte lucratlve. 

M. Carobblo: Puisque la parole m'ast donnee, J'en profite 
pour motlver lei toutes mes proposItions concemant I'artf:. 
eie 30; 
En prlnclpe, 11 faudralt eviter que la prestation de !lbre 
passage solt payee an esp~ces. Les prestatlons de la pre
voyance professlonnelle devralent toujours servlr aux buts 
pour lesquels elles onl ete versees, solt garantIr une rente 
de vleillesse. 
Nous savons que, meme parmi les travailleur's, 11 en est 
qui preferent, a un moment ou a un autre, avolr la posslbl .. 
tlte de toucher en esp~eS la prestatlon qul leur est due. 
Nous pensons qu'lI faut combattre cette tendance et IIml
ter au minimum indispensable la possibIlIte en question. 
Le projet de 101 prevolt le versement obllgatolre de la 
pre'station dans le cas ou I'ayant drolt a ete assujettl ä la 
prevoyance professlonnelle pendant molns de neuf mols 
ou neuf mois en tout, comme le propose la commlsslon. A 
la demande de I'ayant drolt, cette possibilIte est prevue 
dans trols 'autres cas: quand iI quitte deffnltlvement la 
Sulsse, quand 11 s'etablit a son propre compte, quand une 
femme maMee ce'sse d'exercer une actlvite lucrative. Avec 
ma proposition, je demande de IImlter 8 molns de six mois 
la periode d'assujettlssement 8 la prevoyance profession
nelle qui entratne I'obllgatlon de veraer Ja pA!station de 
IIbre passage en esp~ces et, ä la demande de I'ayant 
droit, au seul cas ou celui-cl qulte deflnltlvement la 
Suisse. Je crois qu'en legHerant de cette falfon, on tlent 
mleux compte du prlnclpe de reserver les prestations de 
la prevoyance aux f1ns pour lesquelles elles ont .ete con
Ifues. 
La premi~re proposition, celle qul ramene la periode de 
neuf mols a slx mols, .se justltie ä mon avis par la necessi
te de considerer une categorle importante de travallleurs 
qUi, autrement, se verraient exclus de la possibflfte de 

rester assures. Je me ref~re icl aux travailleurs saison
niers qul, si I'on en reste a la proposition du Conseil fede
ral, ne pourront jamals Atre pris en conslderatlon pour la 
prevoyance professionnelle. Alnsl, un Quvrler saisonnier 
qui regullerement, pendant quatre ans de suite, travallle 
en Sulsse et qui, a la fln de cette periode, pourrait benefl
eier de la posslbUite d'obtenir un permls annuel, aura per
du quatre ann6es de cotfsatlons. Mais je crois qu'une pe
riode de slx mols convient aussi pour les Suisses, en facl
litant la posslbllite de rester assure. Du reste, mAme la 
commisslon introdult a I'article 46 le terme de -six mols .. 
comme periOde minimale pour pouvolr rester assure. 
Dans Wle deuxl~me partie de ma proposition, je demande 
de blffer les alineas b et c du 2e alinea de I'artfcle, limi
tant alnsi au cas ou I'ayant drolt quitte definltlvement la 
Sulsse la possibillte pour lul de demander le palement en 
esp~ces. 11 n'y a en effet aucune raison valable, a mon 
avis, d'admettre un tel drolt pour I'ayant drolt qui s'etablit 
ä son propre compte et qul. cesse d'Atre soumls a I'assu
rance obligatolre. Une teile disposition encourage les as
sures 8 recourlr ä ce capltal-lä pour se lancer dans des 
actlvites Independantes sans en evaluer !es constlquences 
negatives pour I'avenlr et pour leur's proches en cas 
d'echec de I'affalre QU d'autres dlfllcultes. Le resultat se
ralt, en cas d'evenements tels qu'invalldite, deces, vlell
lesse, que I'ayant droit ne seralt plus assure, privant aussl 
ses proche's - femme, enfants - de toutes prestatlons. Du 
reste, iI y a contradictIon entre la possibil.fte prevue par la 
101 pour les Independants de s'assurer facultatlvement et 
une teile proposition. Mleux vaut dans ce cas n'admettre 
aucune posslbllite d'obtenlr des palements en especes. 
On me d1ra qua le reg.lement fixe les condttlons pour I'oc
trol de ces prestatlons-la. On pourra alnsl eYlter tout abus. 
Oe teiles dispositions sont Insufffsantes. 
En ce qul conceme le point c, que je pro pose aussl de 
blffer, 11 n'y a, 18 non plus, aucune. raison d'admettre la 
posslbilite pour une femme marlee, qui cassa d'exercer 
une activite lucratlve, de toucher la prestatlon de IIbre pas
sage en especes. Une teile disposition dolt Mre combattue 
pour des ralsons juridiques et soclales. JUrldlquement, une 
teile disposition revlent a admettre Ie prlnclpe que le capl
tal constftue pour la prevoyance vielllesse pulsse etre af
fectt\ 8 d'autres fins, ce qui est Inadmlssfble m6me si cer
talns a'ssures acceptent les arguments du Conseil federal, 
selon lesquels les prestations pourralent Atre utilisees par 
les femmes pour couvrlr une partie des depenses entrat
nees par la mise en menage. 
Du point de vue soclal, la disposition constitue en definI
tive Wle nouvelle dlscrlmlnatfon envers les remmes qul, 
une fols de plus, se volent nler le drolt ä une rente propre, 
Independante de celle du mari, et cela sans parler des 
consequences flnancieres posslbles en ca's de reprise de 
I'actlvlte lucratfve de la femme, qul seralt obllgee de re
commencer ä zero. 
Volla pourquoi 11 faut supprlmer une teile disposition, 
comme le propose d'alfleurs Mme Lang. En concluslon, je 
vous invlte a voter en faveur des propoSlitions que j'al 
faites aux alineas 1 et 2 de I'artlcle 30. 

Muhe1m, Berlchter'statter: Zu Artikel 30 Absatz 1 hat Herr 
Carobblo einen Antrag eingereicht. Ich muss dem voraus
schicken, dass In Artikel 29 Absatz 1 des Gesetzes der 
Grundsatz aufgestellt wird, dass die Freizügigkeitsleistung 
bei einem Stellenwechsel der neuen Vorsorgeeinrichtung 
zu überweisen fst Damit wird grWldsätzNch die volle FreI
zügigkeit hergestellt.· und das Ist ein grosser Fortschritt 
dieses Gesetzes; denn dadurch wird der Vorsorgean
spruch erhalten, währenddem eine Barauszahlung die Vor
sorge gefährden würde. Die Barauszahlung Ist daher nur 
ausnahmswel'se zulässig. Diese Ausnahmen sind nun In 
Artikel 30 umschrieben. In Absatz 1 wird die erste von Ins
gesamt vier Ausnahmen gemacht Die erste Ausnahme Ist 
die, dass dann eine Barauszahlung erfolgen darf, wenn 
der betreffende Anspruchsberechtlgte ~nsgesarnt weniger 
als neun Monate dem Obligatorium angehörte. Man wlff 
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al'so hier offensichtlich kleine Beträge ausklammern. Ich 
muss aber betonen: Die neun Monate können sich nicht x
mal wiederholen. Wenn einer zum Beispiel mehrmals nach 
wenigen Monaten 'die Stelle wechselt, dann ist es nicht so, 
dass jedesmal die Barauszahlung vorgenommen werden 
könnte. Dies geschieht nur das erste Mal, weil die neun 
Monate .. insgesamt .. zählen. Wenn er an der ersten Stelle 
nur ein halbes Jahr bleibt, dann ist es möglich, dass diese 
Barauszahlung vorgenommen wird. Wenn er ·aber dann an 
der zweiten Stelle wieder sechs Monate bleibt, dann soll 
keine Barauszahlung mehr möglich sein. Sie sehen" .es ist 
also aus'serordentlich eingeschränkt, und das Wörtchen 
.. insgesamt .. weist eben auf diese wirklich enge Ausnahme 
hin. 
Artikel 30 - das gilt dann auch für die späteren Ausnah
mefälle, die wir noch behandeln - stimmt genau mit der 
Regelung des Obligationenrechtes überein. Wir haben· 
letztes Jahr in diesem Rat über diese Ausnahmen vom 
Barauszahlungsverbot gemä'ss Obligationenrecht gespro
chen. Das ObLigationenrecht wird auch künftig neben dem 
Obligatorium des BVG für die freiwilligen Leistungen Gel
tung habEln. Es ist dO.ch nun so, dass diese bei den Aus
nahmefälle, sei es nun im Obligatorium wie ~m freiwilligen 
Teil, übereinstimmen müssen. Wir können doch nicht im 
BVG eine andere Regelung haben als im Obligationen
recht. Nun haben Ihr Rat und die Bundesversammlung 
letztes Jahr bei der Revision des Obligationenrechtes ent
schieden, dass bei einer Dauer von insgesamt neun Mona
ten angesichts des geringfügigen Betrages eben die Aus
nahme spielen soll. Ich muss Ihnen daher aus Gründen 
der Parallelität der beiden Regelungen im beruflichen Vor
sorgegesetz als auch im Obligationenrecht beantragen, 
den Antrag des Herrn Carobbio abzulehnen. Sonst hätten 
wir dann im beruflichen Vorsargege'setz sechs Monate und 
im Obligationenrecht neun Monate. Das gäbe bei der An
wendung eine unmögliche Situation. Ich möchte Siß daher 
bitten, sich hier dem Obligationenrecht anzupassen. 

M. Corbal, rapporteur: L'article 30 enumere quatre cas 
dans lesquels le paiement en especes de la prestation da 
libre passage est autorise. Si I'on a adopte ce systeme 
d'une enumeration exhaustive, c'est parce que I'on a vou
lu fixer clairement les Iimites auxquelles est soumis le 
paiement en especes et eviter des cas douteux. Cette s0-
lution paraTt convenir, d'autant plUS que le projet consa
cre le principe du maintien des droits de Iibre passage, 
des droit's ä la prevoyance et que le paiement en expeces 
constitue une exceptlon au systeme. 

L'alinea 1 vise le paiement; en vertu de cet alinea, le paie
ment a obligatoirement lieu' en especes si, au moment Oll 
survient le cas de libre passage, I'assure n'a ete assujetti, 
durant toute sa carriere professionnelle, que pendant 
moins de neuf mois ä la prevoyance professionnelle ob li
gatoire. 

M. Carobbio voudrait abaisser ce delai ä six mois. Nous 
estimons qu'i1 faut s'en tenir . ä la disposition qui figure 
dans le depliant, qui correspond d'a:iIJeurs aux disposi
tion's du code des obligations en la matiere. Nous vous 
proposons de rejeter la proposition Carobbio. 

Bundesrat Hürlimann: Ich habe den Argumenten, welche 
die beiden Herren Kommissionssprecher vorgetragen ha
ben, im Grunde genommen nichts mehr beizufügen. Wich
tig scheint mir, dass wir uns über diese Frage letztes Jahr 
im Parlament grundsätzlich unterhalten haben und dass 
wir mit einer gesetzlichen Regelung die Personalfürsorge
einrichtungen ab .1. Januar 1977 - damals trat nämlich die
se Neuregelung in Kraft - angewiesen haben, sich in be
zug auf die Barauszahlung wie folgt zu verhalten - ich 
zitiere wörtlich -: .. Wenn der Arbeitnehmer insgesamt we
niger als neun MO.nate einer Personalfürsorgeeinrichtung 
angehört hat oder seine Forderung geringfügig ist ..• » Das 
ist die Formulierung gemäss ObligatIonenrecht. Das haben 
die Personalfür'sorgeeinrichtungen zur Kenntnis genom-

men; sie handeln danach, und man kann nun nicht nur 
einige Monate später ,im gleichen Parlament den gleichen 
Personalfürsorgeeinrichtungen wieder eine neue Regelung 
mit einer anderen Frist zumuten. Ich beantrage Ihnen des
halb, den Antrag von Herrn Carobbio abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Carobbio 

Abs. 2 Buchst. a und b - AI. 2 let. a et b 

96 Stimmen 
7 Stimmen 

König: Mit meinem Antrag möchte ich die Frage der Wei
terführung der VersiCherung für die Leute - vor allem die 
Ausländer, man muss aber die Schweizer gleich behan
deln -, die unser Land für dauernd verlassen, zur Diskus
sion stellen. Sie haben vom Herrn Kommissionspräsiden
ten gehört, dass es das Bestreben unseres Gesetzes sei, 
möglichst umfassend alle Leute, die je in der Schweiz ge
arbeitet haben, für die Folgen von Invalidität und gegen 
Alter und Tod dauernd zu versichern. Das Ist an sich, Herr 
Präsident, ein löbliches Unterfangen, gegen das 'ich nicht 
aus grundsätzlichen Ueberlegungen ankämpfen will; aber 
wir müssen die Folgen bedenken, die aus einem solchen 
System entstehen. In bezug auf diese Folgen haben wir 
heute praktisch die Erfahrungen bei der AHV. Aufgrund 
verschiedener Sozialabkommen besteht eine Weiterfüh
rung der AHV-Versicherung für alle Ausländer, die hier 
gearbeitet haben und aus unserem Land ausreisen. Die 
Erfahrungen damjt sind - ich glaube, man kann es nur mit 
einem W9rt sagen - katastrophal! Die Geschäftsprüfungs
kommission hat sich wiederholt mit der Lage der Zentra
len Ausgleichskasse in Genf befasst, die diese Fälle be
treuen muss, und sie hat festgestellt - ich habe darüber im 
Rahmen der Geschäftsprüfungsdebatte, ich glaube zwei
mal, den Nationalrat informieren müssen -, dass die Zahl 
der Begehren um Ausrichtung vor allem einer Invaliditäts
rente, zum Teil aber auch um Hinterlassenenrenten, von Jahr 
zu Jahr zunimmt, und dass die Zentrale Ausgleichskasse 
nicht in der Lage ist, die Flut der Gesuche innert vernünfti
ger Frist zu bewältigen. Sie stösst zunächst auf sprachliche 
Schwierigkeiten. Die Leute schreiben in ihrer Mutter
sprache, in italienisch, in griechisch, in türkisch 
und in zahlreichen anderen Sprachen, von Hand, und zu
nächst muss das Personal beschafft werden, das diese 
SpraChen beherrscht. In Genf ist das wahrSCheinlich am 
ehesten möglich - und das ist auch gemacht worden. 
Dann aber steht man vor der Tatsache, dass in vielen die
ser Länder, sogar im südlichen ttalien, Verhältnisse exi
stieren, wo amtliche Zeugnisse beschafft werden, von de
nen man sagen muss: Auf die kann eine Schweizer Behör
de nicht abstellen; sie treffen offenbar nicht zu. Es beginnt 
beim ärztlichen Zeugnis, es geht aber auch weiter über 
amtliche Bescheinigungen, und man hat uns gesagt, man 
habe in der Not dazu gegriffen, gelegentlich selber Erhe
bungen an Ort und Stelle zu machen und dabei festge
stellt, dass auch das nichts taugt, weil man keine Auskunft 
bekommt, die den tatsächlichen Verhältnissen entspricht. 
Die Rückstänc:te bei dieser Zentralen Ausgleichskasse, die 
sich mit Recht dagegen wehrt, betrügerischen Gesuchen 
zu entsprechen, sind so gross; dass heute bereits einer 
drei bis vier Jahre warten muss, bis ein Entscheid vorliegt. 
Wir haben festgestellt, dass die gleichen Verhältnisse jetzt 
bei der Rekurskommission, beim Verwaltungsgericht, das 
über die Entscheide zu urteilen hat, entstanden sind, und 
sie werden nächstens auch beim Versicherungsgericht -
ich glaube, es ist dieses Gericht - entstehen, weil Jeder, 
der abgewiesen wird, aufgrund der Rechtsmittelbelehrung 
einen neuen Brief an die Rekursbehörde schreibt. Weil 
dieses Verfahren unentgeltliCh ist und bleiben muss, müs
sen sich eben dann die Oberbehörden auch mit den Ge
schäften befassen. Es ist sicher, dass in absehbarer Zeit 
auch diese Gerichte vollständig mit Gesuchen über
schwemmt werden. 
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Die Geschäftsprüfungskommission hat angeregt - und das 
soll geschehen sein -, dass interdepartementale Unterhal
tungen darüber stattfinden, ob nlcnt die Sozialabkommen 
geändert werden müssten, weil uns hier eine Aufgabe 
übertragen worden Ist, die wir offenbar nicht bewältigen 
können, weil sie nicht zu bewältigen Ist Es Ist ganz sicher 
- Ich kenne die heutige Quote noch nicht, Herr Bundesrat, 
aber Sie kennen sie vielleicht -; dass der Prozentsatz der 
Versicherten, die heute Im Ausland leben, schon sehr 
gross Ist und beim riesigen Rückfluss der Fremdarbeiter In 
den letzten Monaten und bel der ständigen Rotation der 
Fremdarbeiter eines Tages grösser sein wird als der Pro
zentsatz der versicherten Inländer. Es entsteht hier an 
sich eine groteSke Situation. Was nun das Schlimmste Ist, 
Ist die Tatsache, dass nach dem Vorschlag des Bundesra
tes und der Kommission dieses System heute auch für die 
zweite Säule verankert werden soll, Indem man vorsieht, 
dass der Versicherte, der dauernd die Schweiz verlässt, 
versichert bleibt, wenn er nicht selber die Auszahlung ver
langt Letzteres Ist eine kleine Konzession, denn Ich bitte 
Sie doch zu bedenken, welche Vorteile es für einen Italie
ner, Griechen oder Türken bedeutet, eine Versicherung, 
wenn auch nur eine kleine, In harten Schwelzerfranken zu 
besitzen und diese ohne weitere Prämienzahlungen weiter
führen zu können, gegenüber der Annahme einer Versi
cherung In der Währung seines Landes. Sie können sich 
darauf verlassen, dass die Zahl derjenigen, die eine Aus
zahlung verlangen werden, klein bleiben wird. 
Nun steht fest, dass auf diese Welse die Schwierigkeiten 
bel der Behandlung der Fälle, die heute bel der Zentral
steIle In Genf konzentriert sind, sich auf die Tausende von 
privaten Pensionskasseneinrichtungen, die In der Schweiz 
existieren, verteilen werden. Wie sich diese Kassen dann 
mit dem Problem der Beschaffung von Leuten herumpla
gen werden, die türkisch, griechisch, Italienisch, spanisch, 
portugiesisch usw. sprechen, bleibt mir ein Rätsel. Ich 
kann mir auch nicHt vorstellen, dass die KasSIen es sich 
leisten können, einen speziellen Apparat aufzuziehen, 
um dann die Geschäfte besser bewältigen zu können, ;als 
dies heute von der zentralen Bundesstelle In Genf ge
macht wird. Die Flut der. Rekurse oder der· GerIchtsent
scheide wird noch grösser werden, weil entsprechend hö
here Summen zur Diskussion stehen. 
Ich möchte Sie also eingehend davor warnen, jetzt nicht 
die Konsequenzen aus dem zu ziehen, was wir erfahren 
haben. Wir haben uns In dieser Beziehung einfach geirrt 
Jeder, der die Verhältnisse In Genf studiert hat, wird das 
zugeben müssen. Irren Ist menschlich, aber man sollte 
nicht Im Irrtum verharren. Ich verweise auf das diesbezüg
liche Sprichwort. 
Es ist schwierig für ein Mitglied, das nicht der Kommission 
angehört hat, sozusagen aus dem Handgelenk heraus eine 
bessere Lösung vorzuschlagen. Ich habe Ihnen unterbrei
tet, man solle verlangen, dass ausbezahlt wird auf Begeh
ren des Anspruchsberechtigten, der die Schweiz dauernd 
verlässt, dass er aber In der Kasse bleiben darf, wenn er 
das will, und neu Ist, dass auch die Pensionskasse, also 
die VorsorgeeinrIchtung, zustimmt. Das hat die Meinung, 
dass nicht jemand ausgeschlossen werden soll, der es 
verdient, versichert zu bleiben; die Kasse soll aber dar
über entscheiden, ob es der Anspruchsberectrllgte ver
dient, In der Kasse zu bleiben, das helsst ob er ein Risiko 
darstellt In dem Sinne, wie Ich es Ihnen geschildert habe, 
oder nicht. Ich glaube, das gehört sich einfach den beste
henden Kassen gegenüber. Ich bin überzeugt, dass sie 
sonst Gefahr laufen, entweder ruiniert zu werden oder 
aber, dass der Arbeitgeber gewisse Leute einfach nicht 
mehr elnsteltt, nicht mehr einstellen kann, um diesen 
SChwierigkeiten Im vorneherein zu begegnen. Ich welss, 
dass die Bestimmung auch des Obligationen rechtes - Herr 
Kommissionspräsident - hier feststeht. Aber Ich bitte den 
Herrn Kommissionspräsidenten zu beachten, dass In Arti
kel 89 der heutigen Vorlage das Obligationenrecht geän
dertwlrd. Es steht gar nichts Im Wege, dass wir auch die-
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sen Passus Im Artikel 89 der heutigen Situation anpassen. 
Ich lade Sie mit meinem Antrag dazu ein - das Ist nicht 
verboten -; es stehen Ihm auch nicht die Sozialabkommen 
entgegen. Schliesslich sind die SozIalabkommen Dinge, 
die die Verwaltung und das Parlament gutgehelssen ha
ben. Heute schaffen wir ein Bundesgesetz, dem der Sou
verän, das Volk, schlussendlich seinen Segen geben muss; 
das hat also eine höhere Kraft 
Ich möchte noch einmal sagen: Es Ist gar nicht mein Be
streben, mir hier Lorbeeren zu holen und zu glauben, es 
müsse dann nachher genau nach meinem Wortlaut be
schlossen werden. Ich habe nur· In der Not diesen Vor
SChlag gemacht und möchte Sie einladen, Ihm zuzu~lm
men, damit Sie eine abweichende Bestimmung an den 
Ständerat übermitteln, der als Zweitrat das Geschäft be
handeln muss und der dann In der Kommission die Mög
lichkeit hat, den Vorschlag - und allenfalls andere, besse
re Vorschläge, die die Verwaltung machen müsste - zu 
überprüfen. Ich hoffe, dass das das Resultat sein wird; das 
Ist mein einziges Bestreben. Ich halte _ es für zweckmässl
ger, heute einen solchen Entscheid zu fällen, damit das 
Geschäft nicht verzögert wird, damit der Zweitrat handeln 
kann, und wenn Sie meinem Antrag heute zustimmen, 
dann haben Sie jedenfalls die Möglichkeit, allenfalls Im 
Dlfferenzberelnlgungsverfahren noch einmal zum Worte zu 
kommen zu dem, was der Ständerat beschlossen hat. 
Wenn Sie aber einfach heute den SChirm zumachen und 
zusammen mit dem Ständerat das akzeptieren, was vor
geschlagen Ist, dann Ist die Diskussion über dieses Pro
blem geschlossen. Dann haben Sie die Zus'lände sanktio
niert, die wir von Genf her zur Genüge kennen und die 
das Schwelzervolk am Schluss - davon bin Ich überzeugt 
- teuer zu stehen kommen. Ich glaube einfach, wir sind es 
uns schuldig, dass wir eine Versicherung betreiben, die In 
allererster linie die Leute, die Im Inland arbeiten und hier 
bleiben, versichert, und verhindern, dass diese Leute hin
tergangen werden und Leistungen aufbringen müssen für 
andere, die unserem Lande längst den Rücken gekehrt 
haben und nie mehr dahin zurückkehren, die also die 
Möglichkeiten missbrauchen, die unser Gesetz gibt Wenn 
Sie die Zahl der Gesuche In Genf sehen und mft den Leu
ten sprechen, so spüren Sie, dass bereits heute an gewis
sen Orten die Ausländer wissen: Man muss In der SChweiz 
einfach eine Zeitlang gearbeitet haben, um nachher nach 
der Heimkehr wegen Irgendeines Bobos recht bald eine 
Invalidenrente verlangen zu können. Man hat sogar eine 
riesige Chance, diese zu bekommen. 

Muhe1m, Berichterstatter: Herr König stelt! einen Antrag, 
der gegenüber dem Kommissonsantrag scheinbar eine 
Verbesserung bringt. Es handelt sich um eine Ausnahme 
vom Barauszahlungsverbot. Die Kommission schlägt Ihnen 
grundsätzlich eine Lösung vor, wonach der Vorsorgean
spruch auch beim definitiven Verlassen unseres Landes 
bestehen bleibt, es sei denn, der betreffende Auswande
rer, sei er nun Schweizer oder Ausländer, verlange, dass 
ihm sein Vorsorgeanspruch In bar ausbezahlt wird. Dies ist 
also eine klare Ausnahme vom Prinzip, dass der Vorsorge:. 
anspruch nicht aufgehoben werden darf, sondern erhalten 
bleiben muss. 
Herr König möchte mit seinem Antrag die Situation gerade 
umkehren. Er möchte die Barauszahlung beim Auswande
rer zum Normalfall machen, so dass in diesen Fällen ein
fach ausbezahlt würde, ob es der Betreffende will oder 
nicht. Der Antrag vori Herrn König macht dann allerdings 
eine gewisse Einschränkung, Indem er sagt, dass der Be
treffende auf die Barauszahlung verzichten und das Be
gehren auf Welterführung des Vorsorgeanspruches stellen 
könne, d. h. dass sein Vorsorgeanspruch zum Beispiel In 
eine FreizügigkeitspOlIce umgewandelt werden soll. Aber 
wer entscheidet dann darüber, ob der Vorsorgeanspruch 
bestehen bleibt oder nicht? Es ist die Personalvorsorge
einrIchtung, die den Betreffenden eben auszahlen oder Ihn 
eventuell weiter behalten kann. Es Ist also nicht etwa der 
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Betreffende selber, der das Begehren stellt, dem zu ent
sprechen ist. Ob seinem Gesuch um Weiterbestehenlassen 
Rechnung getragen wird, liegt im Ermessen der Personal
vorsorgeeinrichtung, ja es muss sogar - dies wird hier 
ausdrücklich gesagt - im Reglement vorgesehen sein. 
Ich mÖchte Sie also auf diese Differenzierung aufmerksam 
machen. Herr König hat richtig erkannt, dass die Paralleli
tät zum Obligationenrecht hergestellt werden muss. Das 
halte ich ihm durchaus zugut Aber hier würde dann die 
Personalvorsorgeeinrichtung entscheiden, ob einem Be
gehren nach Welterverbleib in dieser Vorsorgeeinrichtung 
entsprochen werden soll eider nicht. 
Nun weist Herr König auf Erfahrungen hin, die mit der 
AHV gemacht wurden. Ich muss sagen, ich kenne diese 
Probleme nicht genau, die sich in diesem Zusammenhang 
bei der AHV stellen. Aber soweit ich die Dinge überblicken 
kann, sind dort die Verhältnisse und die Erfahrungen gan7 
anders. Ich weiss von sehr vielen Firmen, dass jedenfalls 
die Ausländer, die auswandern und in ihr Heimatland zu
rückkehren, die Barauszahlung wollen, denn sie misstrau
en jeglicher staatlichen und auch privaten Institution; sie 
wollen dieses Geld im Sack haben. Diese Begehren wer
den immer und immer wieder gestellt. Bei der beruflichen 
Vorsorge wird es also kaum so sein, dass dann die grosse 
Mehrheit für später Rentenauszahlungen will, sondern sie 
will das Bargeld. Darum frage ich mich sehr, ob man die 
Erfahrungen mit der AHV, bei der es ja immer um Renten
ansprüche geht, die man herausholen will, auf das BVG 
übertragen darf. Ich halte diese Uebertragung nicht für 
angebracht. Ich glaube daher, der Schluss, den Herr Kö
nig 'aus diesen Erfahrungen mit der AHV zieht, trifft bei 
der beruflichen Vorsorge nicht zu. 
Wir haben über diese Verhältnisse in der Kommission 
nicht gesprochen, aber persQnlich müsste ich Ihnen doch 
beantragen, dass der Kommissionsantrag sozialpolitisch 
die richtige Lösung bringt. Es soil grundsätzlich der An
spruch stehenbleiben. Wenn der Betreffende es will, soll 
er die Barauszahlung verlangen können. So haben wir 
eine klare Ordnung. Die andere Lösung, dass man ihn 
ausbezahlt und eventuell auf Gesuch den Vorsorgean
spruch weiterführen kann, bringt eine Unsicherheit in die
se Ordnung hinein, die nicht wünschbar ist. Aus diesem 
Grunde beantrage ich, dem Kommissionsantrag den Vor
zug zu geben. 

M. Corbat, rapporteur: La proposition König concerne le 
2e alinea de I'artlcle 30. Cet alinea prevoit les cas dans 
lesquels I'assure peut demander que la prestation de libre 
passage solt payee en especes. M. König vise essentielle
ment la lettre a, soit le cas ou I'assure quitte la Suisse, 
qu'lI soit etranger ou Suisse. 
La commission cl prefere le libelle que vous avez sous les 
yeux, ä. savoir que la regle prevole que I'assure puisse le 
demeurer et qu'lI soit tenu de faire la demande d'un paie
ment en especes. La proposition König inverse le meca
nlsme, la regle etant le paiement en especes et, ä. la de
mande de I'interesse, la posslbillte de demeurer affilie ä. 
I'institution de prevoyance. 
M. König a fait allusion aux embouteillages dans les re
cours existant au niveau de l'Administration federale -
localisee notamment a Geneve - et aux difficultes Iinguis
tiques existant dans les rapports avec les assures. 11 a 
rappele que ces demandes parvlennent a Geneve dans 
toutes les langues, en Italien, en grec ou en turc. Je vou
drais rappeIer ä M. König ce qu'iJ sait deja, c'est que les 
Suisses 'Em general, ,mame ceux qui habltent Geneve, par
lent ccindistinctement mal» toutes les langues, mais ils les 
parlen't suffisamment pour se faire comprendre des inte
resses. 
En realite, I'article 30, 2e alinea, tel que I'a prevu la com
mission, permet donc aux etrangers ou aux Suisses, pour 
autant qu'une attestation de retrait de papiers soit depo
see en Suisse pour I'es etrangers, ou pour les Suisses sur 
presentation de documents prouvant I'aboutissement de 
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demarches entreprises a I'etranger en vue de s'y etablir, 
de rester affilies ä. I'institution de prevoyanc~; mai's, sur 
demande, IIs peuvent obtenir le paiement en especes. 
S'agissant des etrangers, c'est generalement le cas. 
Nous vous proposons de vous en tenir au libelle qui figure 
dans le projet Initial et que la commission a maintenu au 
terme d'une large discussion. 11 n'a pas ete fait de propo
sition semblable ä la commission. 
S'agissant de la lettre b, au sujet de laquelle M. Carobbio 
s'est exprime tout ä I'heure, elle vise les salaries qui s'eta
bUssent a leur compte et qui voudraient obtenir de I'insti
tution de prevoyance professionnelle le capital que repre
sente leur prestation, afin de pouvoir en disposer par 
exemple pour le lancement d'une entreprise. On part ici 
de I'idee que la prestation de Iibre passage represente un 
moyen terme entre le deuxieme e't le troisieme pilier et 
que le salarie, une fois etabli ä son compte, trouvera dans 
sa propre entreprise les bases d'une prevoyance vieillesse 
individuelle suffisante, 
Nous vous proposons, ici aussi, de vous en tenir au libelle 
adopte en commission. 

Bundesrat Hürllmann: Ich muss Herrn Nationalrat König 
ohne weiteres attestieren, dass wir mit diesem Artikel 30, 
vor allem was das Auswandern von Schweizern und Aus
ländern betrifft, ein sehr schwieriges Problem diskutieren. 
Ich habe auch bereits bei anderer Gelegenheit, bei Be
handlung von Geschäftsberichten usw., darauf hingewie
sen, dass uns die Situation ganz ernste Sorgen bereitet. 
Wir sind, wie er das ausgeführt hat. daran, nach anderen 
Lösungen zu suchen. 
Das Problem ist zunächst deshalb schwierig, weil wir nicht 
Ausländer und Schweizer unterschiedlich behandeln kön
nen. Wenn ein Schweizer im Interesse' einer Firma für 
mehrere Jahre unser Land verlässt und weiss, dass er 
wieder zurückkehrt, dann möchte er diese zweite Säule 
weiterführen. Er möchte aber die zweite Säule unter Um
ständen auch behalten, wenn er im Ausland verbleibt. Das 
ist ein Anliegen, das unsere Auslandschweizerorganisa
tionen immer wieder vortragen. Wir müssen daher zu
nächst davon ausgehen, dass wir bel der zweiten Säule 
hinsichtlich Schweizern und hinsichtlich Ausländern keine 
unterschiedlichen Lösungen treffen. Sonst würde das zu 
zusätzlichen Sozialversicherungsabkommen mit dem Aus
land führen, die wir für die zweite Säule nicht vorsehen. 
Nun Ist es Gott sei Dank im Bereich der zweiten Säule 
weniger schwierig als bei der AHV bzw. IV. Die Schwierig
kerten, von denen Herr König sprach, kommen daher, dass 
der Anspruch gegenüber der staatlichen IV, der ersten 
Säule, bestehen bleibt, auch wenn ein Ausländer oder ein 
Schweizer unser Land verlässt. Von dort her haben wir die 
zahlreichen Gesuche in unserer Zentralstelle in Genf, 
weil so und so viele Ausländer von uns weggehen, wis
send, dass sie aufgrund unserer Vorschriften im Sozialver
sicherungsbereich bezahlt haben. Dann reichen sie bei 
uns Arztzeugnisse ein, wonach sie teilweise oder ganz 
invalid seien. Bei der ersten Säule bleibt ein Ausländer, 
auch wenn er unser Land verlässt, gegen Invalidität versi
chert. Nicht die Altersleistungen machen uns Sorgen, die 
können wir aufgrund der erbrachten Leistungen während 
der berufstätigen Zeit ohne weiteres berechnen und aus
zahlen. Aber die Abklärungen dieser Arztzeugnisse und 
allenfalls die vielen Rekurse, die daraus entstehen,. bela
sten die ZAK bei der IV. Nun haben wir die Konsequenz, 
von der Herr König im Grunde genommen spricht, für das 
BVG gezogen, und wir haben in be2lJg auf die Invalidität 
und das Risiko Tod durch Sie bereits in Artikel 10 den 
Grundsatz festgelegt, dass ein Arbeitnehmer während 
höchstens 30 Tagen nach Auflösung des Arbeitsverhältnis
ses bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung versichert 
bleibt. Die Schwierigkeiten, die wir bei der IV haben, sind 
nach Artikel 10 des Gesetzes über die zweite Säule ausge
schlossen, selbstverständlich für Schweizer und, Auslän
der, weil wir hier nicht diskriminieren dürfen. Deshalb be-
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antrage ich Ihnen, diese Kongruenz zwischen erster und 
zweiter Säule, was die Altersleistungen betrifft, aufrechtzu
erhalten und gemäss Kommission und Bundesrat zu be
schliessen. Denn wenn sich der Arbeitnehmer die Ansprü
che nicht bar ausbezahlen lässt, dann bleibt tatsächlich 
das Recht für eine Teilrente bestehen, die er aber dann 
entsprechend anfordern muss bei der Vorsorgeeinrich
tung, wo er zuvor versichert war. In bezug auf die Sprache 
kann natürlich keine Schwierigkeit bestehen; denn man 
hat mit ihm vorher auch gesprochen, als er seine Arbeit in 
der betreffenden Firma geleistet hat. Man kennt ihn also 
und weiss, mit wem man es zu tun hat, wenn er nachher 
im Rentenfall beim Erreichen seines entsprechenden Ren
tenalters wieder an seine Firma gelangt. Ich möchte damit 
betonen: Auch wenn Sie jetzt keine Differenz oder abwei
chende Bestimmung schaffen, so verspreche ich Ihnen, 
Herr König, dass wir dieses Problem in der ständerätli
chen Kommission noch eingehender zur Sprache bringen. 
Einem Tell Ihrer Befürchtung wurde in bezug auf die Risi
ken Tod und vor allem Invalidität Rechnung getragen. Die 
Schwierigkeiten, von denen Sie sprachen, kommen nicht 
von der Altersversicherung her, sondern· von der IV; dort 
haben wir am meisten Probleme. Nachdem diese bei der 
zweiten Säule ausgeschaltet sind, können Sie der Fassung 
Bundesrat und Kommission zustimmen. Ich beantrage Ih
nen das. 

Präsident: Wir bereinigen Artikel 30 Absatz 2 Buchstaben' 
a und b. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A titre praliminaire 
Für den Antrag König 
Für den Antrag der Kommission 

Definitiv - Definitlvement 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Carobbio 

42 Stimmen 
66 Stimmen 

106 Stimmen 
12 Stimmen 

Präsident: Absatz 3 des Antrages König entfällt. 

Abs. 2 Buchst. c - AI. 2 let. C 

Frau Lang: Es ist doch sonderbar, dass wir Frauen uns 
immer wieder wehren müssen, damit für uns nicht ein 
Spezialkuchen gebacken wird; denn wenn das Ziel der 
zweiten Säule die Vorsorge für das tägliche Brot im Alter 
ist, soll für die Frauen noch gleich ein Hochzeitskuchen 
mltgeliefert werden. Was mit der Barauszahlung von Ab
satz 2 Buchstabe c von Artikel 30 vorgeschlagen wird, ist 
nichts anderes als ein Aussteuersparen. Der Bundesrat 
stellt in seiner Botschaft selber fest, dass sich solche Bar
auszahlungen in einem späteren Zeitpunlrt als Nachteil 
auswirken können. Bel Wiederaufnahme einer Erwerbstä
tigkeit, insbesondere wenn die Frau darauf angewiesen 
sein sollte, zum Beispiel wegen Verwitwung oder Schei
dung, kann die Lücke, die auf die frühere Barauszahlung 
zurückgeht, Probleme aufwerfen. Frauen, die unfreiwillig 
oder freiwillig wieder ohne Ernährer ihren Lebensunterhalt 
bestreiten müssen, werden vielfach finanziell nicht mehr in 
der Lage sein, im erforderlichen Ausmass für ihr Alter vor
zusorgen. Zwar werden sie bei der Wiederaufnahme der 
Erwerbstätigkeit erneut dem Obligatorium unterstellt, aber 
sie müssen mit der Aeufnung ihrer Pensionsansprüche von 
vorne beginnen. Keine Frau weiss bei der Heirat, ob ihre 
Ehe ein, zwei Jahre oder ein Leben lang dauert, ob nicht 
sie das Schicksal der zehntausend Frauen teilen wird, die 
Jährlich in unserem Land geschieden werden. Man macht 
sich falsche Vorstellungen, wenn man glaubt, dass die 
fakultative Auszahlung nur wenig, vor allem aber nur von 
jenen Frauen verlangt werde, die wirklich Geld brauchen 
oder nur wenige Jahre im Erv.terbsleben standen. Nach
dem Sie gestern in Artikel 7 am Eintrittsalter von 24 Jah
ren für die Obligatorische Versicherung festgehalten ha-

ben, wird mit der beruflichen Vorsorge das grosse Heer 
der jungen Angestellten, die nur wenige Jahre bis 'zu ihrer 
Verheiratung im Erwerbsleben stehen, sowieso nicht er
fasst. Um so gefährlicher ist die Möglichkeit der Baraus
zahlung, wenn sie Frauen mit längerer Erwerbstätigkeit 
oder sogar schon im fortgeschrittenen Alter zur Auflösung 
ihrer Vorsorgeersparnisse verleiten würde. Auch ist doch 
naheliegend, dass die Pensionskassen von sich aus nicht 
Interessiert sind, diese Gelder zu verwalten und deshalb 
auf Auszahlung drängen, obwohl deren Verwaltung unbe
deutende Umtriebe bringt. Die Frau wird kaum frei ent
scheiden und hin- und hergerissen vom Wunsch, das Geld 
für aktuelle Bedürfnisse zu verwenden, dem Drängen des 
Arbeitgebers kaum Widerstehen können und die Baraus
zahlung verlangen. Die Freiwilligkeit ist illusorisch. Die 
Männer werden nie verleitet, ihre Vorsorgeersparnisse auf
zulösen. Deshalb muss der Gesetzgeber eine Regelung 
treffen, damit diese Gelder nicht zweckentfremdet werden. 
Seit Jahren ist die Stellung der Frau in der AHV in der 
Diskussion. Vor allem wird der eigene, vom Ehemann un
abhängige Rentenanspruch für die Ehefrau verlangt. Das 
von mir eingereiChte Postulat hat der Bundesrat als eine 
wich'tige und ernsthaft zu prüfende Frage im Zusammen
hang mit der nächsten Revision der AHV entgegengenom
men. Allein aus dieser Sicht darf die Ausnahmeb-estim
mung für verheiratete Frauen im Gesetzentwurf für die 
zweite Säule nicht aufgenommen werden. 
Ich weiss, dass wir die gleiche Frage im Juni letzten Jah
res im Zusammenhang mit der Aenderung des Obligatio
nenrechts, Abschnitt Personalfürsorge, schon einmal be
handelt haben. Das heisst aber nicht, dass der damalige 
Entscheid auch für die obligatorische Versicherung gelten 
muss. Unser KommisSionspräsident, Herr Kollega Muheim, 
der auch die Kommission vor Jahresfrist präsidierte, lehn
te den Antrag von Frau Nanchen auf Streichung der Bar
auszahlung für Frauen ab mit der Begründung, dass zwi
schen der Personalfürsorge nach OR, und der zweiten 
Säule ein ganz erheblicher Unterschied' bestehe. Er führte 
wörtlich aus: "Das berufliche Vorsorgegesetz wird die 
zweite Säule als Obligatorium bringen und hier, bei der 
Personalfürsorge gemäss OR, handelt es sich um freiwilli
ge Personalvorsorge, die zusätzlich gemacht wird. Es ist 
sicher viel unproblematischer, wenn wir hier eine Baraus
zahlung gestatten, auch beim'Obligatorium ... 
,Daraus darf man den Schluss zi'E!hen, dass der .Kommis
sionspräsident, Herr Kollega Muheim, noch vor einem Jahr 
die Barauszahlung bei der obligatorischen Personalvorsor
ge als problematisch erachtete. Ich bin erstaunt, dass er 
offenbar seine- Meinung geändert hat. 
Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass wir uns 
auch bei der zweiten Säul'e ehrlich bemühen sollten, dass 
auch den Frauen ihrem Erwerbseinkommen entspreChende 
Renten gesichert bleiben, und dass das Vorsorgegesetz 
keine Ausnahmebestimmungen enthält, die verfassungs
widrig sind. Ich stelle Ihnen deshalb im Namen der sozial
demokratischen Fraktion den Antrag, Buchstabe c in Ab
satz 2 von Artikel 30 zu streichen. EigentliCh müsste dann 
auch im OR Artikel 331c geändert werden, was aber nicht 
absolut zwingend ist. Ich werde mir immerhin vorbehalten, 
nach dem Entscheid über meinen Antrag, einen entspre
chenden Antrag zu OR 331c zu stellen. 

Frau Spiess: Ich will nicht wiederholen, was Frau Lang 
gesagt hat. Ich kann es Wort für Wort unterstützen. Ich 
möchte Sie nur noch auf ein Detail hinweisen. 
Manche Gespräche, manche Aussagen unserer Gesetzge
ber muten mich an, wie wenn wir im Jahre 1890 wären. 
Offensichtlich haben vtele Leute noch nicht gemerkt, dass 
wir heute zwischen Mann und Frau ein völlig anderes Ver
hältnis haben, dass es nicht mehr so ist, dass eine junge 
Frau als Haustochter ohne Beruf übergangslos in die Ehe 
als Hausfrau ohne Beruf übergeht, und dass damit die 
Versorgungsfragen in einer ganz anderen Art und Weise 
sich stellen. Heute ist es doch so, dass jedes junge Mäd-
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chen so gut wie jeder junge Mann einen Beruf ausübt, und 
dass sie bis zur Heirat, oft weit über die Heirat hinaus, 
auch weiterarbeitet. Die Aussteuerversicherung ist schon 
deswegen fragwürdig, weil die meisten jungen Frauen ja 
nach der Hochzeit noch weiterarbeiten, meistens bis sich 
die Kinder anmelden, oder oft auch noch länger. Es ist 
doch nicht mehr so, bei der partnerschaftlichen Auffas
sung von der Ehe, die wir heute haben, dass eine junge 
Frau sich quasi in eine Ehe mit einer Aussteuer einkaufen 
müsste. Darum soltten wir schon von diesem Argument her 
dem Antrag von Frau Lang zustimmen. 
Ich rede nicht Im Auftrag meiner Fraktion, ich bin nicht In· 
der glücklichen Lage, das zu tun, wie Frau Lang es getan 
hat. Aber Ich glaube, ich rede, weil Ich das bessere Inter
esse aller Schweizer Frauen vertrete. 

Mme Bauer: En Incluant la femme qui se marie ou qui est 
sur le point de se mariar dans la liste de ceux qui sont 
auto.ri'ses EI se faire payer en especes la prestation delibre 
passage, le legislateur a cru, peut-~tre de bonne fol, lui 
rendre service. En effet, .a proposition est seduisante: que 
voici donc une somme blenvenue pour s'installer, pour 
monter le menage! On pou.rra acheter des appareils mena
gers plus chers et plus nombreux, on aura de quoi s'offrir 
une voiture plus pui'ssante, le voyage de noces sera plus 
lolntain etexotique. Quel jeune couple, conflant en I'avenir, 
sür des sentiments qui I'ont pousse a s'unir, pourra resister 
a la tentation? En falt, 11 s'agit d'un oadeau empoisonne et 
les legislateurs que nous sommes ne dolvent pas ceder a 
I'attrait du court terme et de la facilite. L'experience le 
prouve et le's statistiques le confirment: le nombre des 
femmes diminue qui se marient et passe nt desormals le 
reste de leur vie a choyer leur mari et a elever leurs en
fants. 
On peut le deplorer. Je suis de ceux qui le deplorent, 
pour la femme, d'abord, pour ses enfants, surtout, mais iI 
faut admettre la realite des faits. La nostalgi'& de la ·famille 
traditionnelle ne sauralt nous abuser quant ä sa tendance 
ä se modlfier profondement. 11 faut mentionner d'abord 
celles qui, apres la venuedes enfants, doivent se remettre 
ä travailler parce que le gain du mari est vraiment trop 
modeste, celles qui divorcent au bout de quelques annees 
de mariage deja; les divorces ont pratiquemen't double en 
dix anl!: comparez ä ce propos les donnees du Bureau 
federal de statistiques; celles entin qui n'ont pas d'enfant 
ou qui, malgre les entants, souhaitent reprendre un em
ploi, jugeant qu'ainsi seulement, eil es peuvent conserver 
une certaine independance et s'epanouir. On peut encore 
une fois n'Mre pas d'accord avec cette maniere de pen
ser; on oe peut cependant nler qu'elle est partagee par un 
nombre grandissant de femmes, jeunes ou moins jeunes. 
Or, 11 faut le souligner avec force, permettre un paiement 
en especes ne correspond pas au sens de la loi. 11 s'agit 
d'un piege et celles qui y tomberont, femmes veuves, di
vorcees, separees, toutes celles qui, ulterieurement, seront 
tentees ou contraintes de reprendre une activite, auront 
d'autant plus de peine a se reinserer dans la vie profes
sionnelle. Ayant liqUide leur capital de libre passage, elles 
ne seront souvent plus 'en mesure de le reconstituer, les 
cotisations de rattrapage etant trop importantes pour 
eil es. Ainsi, elles seront reduites ades postes subalternes, 
ä des emplo.is temporaires mal retribues qui ne leur as
sureront pas la stabilite, la promotion professionnelle ni le 
gain auxquels elles pourraient pretendre ä bon droit, qui 
poseront enfin de serieux problemes lorsqu'elles devront, 
pour raison d'äge, cesser leur travai!. Par contre, des le 
moment ou les prestations accumulees avant le mariage 
demeurent intactes, la reintegration professionnelle en est 
favorisee. Elle represente d'autre part pour la femme une 
securite, une garantie qu'elle possede en propre, quoi que 
la vie lui reserve, un capltal qui lui assurera une rente, 
une fois venu le temps de la retraite. 
Dernlere remarque: imaginez, Messieurs, que I'on propose 

- Indistlnctement aux hommes comme aux femmes, la possi-

billte de retirer leur capital lorsqu'ils se marlent. Sans 
doute jugeriez-vous une teile proposition malsaine parce 
que vous redouteriez, ä juste titre, que des hommes, 
comme des femmes, par faiblesse de caractere ou par 
imprevoyance, ne cedent ä la tentation. Alors, je vous en 
prie, pas de discrimlnation de ce genrel Cette exception 
ne se justlfie pas. Elle va ä I'encontre de la tendance ac
tuelle qui vlse a I'egalite des drolts. Elle compromet enfin 
I'avenir des femmes. 
C'est pourquol, pour permettre acelIes de plus en plus 
nombreuses qui, dans le courant de leur vie, souhaltent 
reprendre une activite, je vous propose de biffer la lettre c, 
2e alinea, de I'article 30, comme le sou halte egalement, 
je tiens ä le souligner, l'As.soci~tion sulsse pour les drolts 
de la femme. 

Flscher-Bern: Ich habe schon etwas Hemmungen, in die
ses ecFrauenfestival .. als Mann hineinzuplatzen; es kommen 
nämlich nach mir noch einmal zwei Frauen zum Wortl In 
erster Linie möchte ich feststellen: Es ist natürlich dum
mes Zeug zu behaupten, dass es sich hier um eine Diskri
minierung der Frauen handle. Es geht um nichts anderes 
als dass man den Frauen, die sich verheiraten wollen oder 
die verheiratet sind und aus dem Erwerbsleben austreten 
möchten, das Recht gibt, anstatt 20 oder 30 Jahre später 
einen Anspruch auf eine Minirente zu erhalten, das Geld 
bar zu beziehen, und zwar das, was sie selber bezahlt 
haben und was der Arbeitgeber für sie eingeworfen hat, 
plus die Zinsen. Mit diesem Geld können die Frauen, die 
sich verheiraten, die Aussteuer kaufen. Es hat doch keinen 
Sinn, den Jungen zu erklären: Ihr müsst Geld bei der 
Bank aufnehmen; euer Geld, das ihr zusammengespart 
habt in den Jahren, wo Ihr gearbeitet habt, liegt bei einer 
Versicherungsgesellschaft, und In 20 oder 30 Jahren erhaltet 
ihr dann eine Rente von 50 oder 100 Franken. Ich glaube, 
der ecbon sens.. sollte uns dazu führen, dem Antrag der 
Kommission zuzustimmen. Er ist im übrigen etwas deutli
cher gemacht worden: Die Frauen, die die ·Barauszahlung 
beanspruchen, müssen ausdrücklich das Begehren s'tellen. 
Die Vermutung ist die, dass sie den Anspruch behalten 
möchten; wenn sie das nicht wollen, müssen sie ausdruck
lich das Begehren stellen. Ich glaube, so schulmeisterlich 
dürfen wir nicht sein, dass wir die Frauen zwingen, eine 
Lösung anzunehmen, die sie gar nicht wünschen. Ich bin 
überzeugt, Frau Lang, dass 90 Prozent der Frauen das, 
was Sie beantragen, nicht wollen. Wollen Sie Ihre Ge
schlechtsgenossinnen gegen ihren eigenen Willen zum 
Glück zwingen? Das ist doch nicht Sache des eidgenössi
schen Gesetzgebers. Ich möchte Sie also bitten, die Dinge 
nüchtern zu betrachten und der Fassung der Kommission, 
die sinngemäss identisch ist mit derjenigen des Bundesra-
tes, zuzustimmen. . 

Frau Morf: Es freut mich natürlich ganz besonders, dass 
Ich wieder nach Herrn Fischer sprechen darf. Ich habe 
ihm genau zugehört. Wenn er sagt, man solle den Frauen 
das Recht geben, dann müss'te ich den Frauen schon sa
gen, dass es sich da wirklich nur um ein Danaergeschenk 
handeln kann, wenn es von Herrn Fischer kommt. Solchen 
geschenkten Gäulen müssen wir sehr sorgfältig Ins Maul 
schauen. Und vor allem muss man sich fragen: Kommt die 
Verlockung dieser Barauszahlung eine Frau nicht viel zu 
teuer zu stehen? Wird da nicht eine Rechtsungleichheit -
nicht Recht, wie Herr Fischer sagte -, geschaffen? Und 
woher überhaupt dieses plötzliche urid unerwartete Entge
genkommen einer berufstätigen Frau gegenüber? Viel
leicht nur deshalb, weil sie ja den Beruf aufgibt und keine 
Konkurrenz mehr Ist, also wieder dorthin zurückkehrt, wo 
man sie haben will? Dte meisten Männer - nicht nur Herr 
Fischer -, Politiker, die ich vor der Debatte befragt habe 
(von der eigenen Fraktion, von anderen Fraktionen), lä
chelten jeweils väterlich wohlwollend. Sie fanden das Pro
blem nicht besonders weltbewegend. Es bewegt tatsäch
lich nur die sehr kleine Welt einer alleinstehenden Frau, 
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die vielleicht später einmal so oder so finanziell schlecht 
dasteht Und die meisten gaben zu: GrundsMzllch sollte 
man selbstverständlich nichts auszahlen. Aber muss man 
denn Immer grundsätzlich sein? meinten sie. Das war der 
männliche Tenor. Die Realität sei doch so, sagten sie, 
dass eine Frau, die zum Beispiel heiratet, gern ein bis
sehen flüssiges Kapital zur Verfügung habe, damit sie den 
Haushalt einrichten könne, damit sie sich und Ihrem Mann 
das Nest etwas nett auspolstern könne. Und die Männer, 
die das sagten, merkten gar nicht, dass sie dabei ge
schmeichelt lächelten. Welcher Mann hätte es nicht gern, 
wenn seine Frau plötzlich so einen Nestln51lnkt für Ihn 
entwickelte? Sie dachten nicht daran, dass wegen Haus
haIteinrichtungen und Geburtskosten solche Frauen Ihre 
eigenen Pensionsanspruche opfern oder doch zum minde
sten verschlechtern werden. Es handelt sich ja fast Immer 
nur um ein kleines Sümmchen, wurde gesagt, das durch 
die Entwertung ohnehin noch kleiner werde. Ueberdies 
legten 90 Prozent der Frauen, wurde gesagt, selber Wert 
auf diese Auszahlung. Und Herr Fischer sagte: Man sollte 
Ihnen nicht vor dem GIQck stehen I Es hat mir auch EIn
druck gemacht Ich habe dann hin und her gedacht Ich 
finde jetzt, nachdem Ich das wirklich durchge~acht habe, 
man müsste In dieser Frage nicht realistisch, nicht. nüch
tern sein, wie Herr Fischer sagt, 'sondern konsequent den
ken. Das realistische Denken wäre hier nur von kurzfristi
gem Vorteil. Aber alles im Zusammenhang mit dieser Aus
zahlung oder NIchtauszahlung hat eben langfristige Kon
sequenzen. Es geht nicht nur um die Verfassung, die da 
eventuell geritzt wird, und um die Rechtsgleichheit Es 
geht ganz allgemein um die Stellung der Frau In der Ge
sellschaft. Und wenn Ich auch begreife, dass es vielen 
Frauen lieber wäre, sie hätten ein paar tausend Franken In 
der Hand und könnten sie gleich ausgeben, so finde ich 
doch: Deswegen können wir hier keine Ausnahmen ma
chen, weil das gleichzeitig die Stellung der Frau auch In 
der AHV und Im Eherecht gefährden würde. Wenn wir hier 
Gesetze machen, können wir nicht einmal hüst und einmal 
ho1t sagen. Solche AusnahmebestImmungen, ob sie nun 
eher wohlwollend oder eher egoistisch gemeint sind, sind 
nichts anderes als Aufforderungen zu kurzsichtigem, sehr 
kurzsichtigem Handeln. Man verführt dadurch Frauen zu 
einem wenig verantwortlichen Verhalten, nur weil man Ih
nen ein paar momentane Vorteile vor die Nase hält und 
sagt: Du kannst zupacken. Man sollte In dieser Frage fair 
und konsequent sein und auch ehrlich. Denn man i51 ja 
auch hier nicht gewillt, den Frauen den Fünfer und das 
Weggli zu geben. Und man darf nicht wegen dieser Vortei
le einer Ausnahmebestimmung die Vorteile der gesell
schaftlichen Gleichstellung gefährden. Ich bitte Sie des
halb sehr, den Antrag von Frau Lang auf Streichung zu 
unterstützen. 

Mme Nanchen: J'al deja donne mon point de vue Bur ce 
probleme, iI y a plus d'une annee - Mme Lang a eu la 
gentilIesse de le rappeier - lorsque nous avons dlscute de 
la modiflcatlon du code des obligations relative a la pre
voyanee professlonnelle facultatlve. Je ne reprendrai donc 
pas les arguments que j'ai dsveloppes, ä I'spoque, en fa
veur de la proposition qui vise a biffer la lettre c de I'all
nea 2 de I'artlcle 30. 
Je voudrals simplement en appeler a ceux qui se so nt 
opposes a la solution du delal en matlere d'avortement, en 
Invoquant les mesures de proteetion de la maternite qu'ils 
voulaient contrlbuer a mettre sur pled. Vous voulez, chers 
amis du PDe, favorlser la venue au monde d'enfants deal
ras par la ereatlon d'une assurance-maternlte obligatolre, 
I'octrol d'allocations de nalssance substantielles, d'un 
conge-maternlte paye et d'allocations famIliales dlgnes de 
ce nom .. Tres bien I Je suls d'accord avec vous et 11 y a 
longtemps que je demande de teiles mesures acette tri
bune. 
Mals si vous permettez aux travallleuses de retirer leur 
capital en especes au moment de leur mariage, qul coin-

eide souvent avec la venue au monde de leur premier en
fant, vous supprlmez la raison d'Atre de ces mesures ·so
clales que vous demanctez. Si la femme pouvalt toucher 
cette sorte de dot au moment de la naissance de son en
fant, pourquol auralt-elle besoln d'une assurance-maternl
te qul lui verse une Indemnite journaliere? Pourquol au
ralt-elle besoln d'une allocat/on· de nalssance e't d'alloca
tlons fam/llales substantielles? 11 faut etre consequent et 
vous conformer aux propos que vous avez tenus pendant 
la campagne precedant la votation populaire du 25 sep
tembre. 
Vous voulez aussl ameUorer la proteetion dorrt beneficie la 
mere au travail. D'accord avec vous, encore une foisl Mais 
11 ne suffit pas de proposer des mesures visant ä empä
eher les Ucenclements, pendant la grossessa. 11 faut en
core donner a la femme une certaine Independance pro
fesslonnelle, 11 faut lui garantir, pour sa vielllesse, une se
curlte qui lui solt propre. 
e'est la raison pour laquelle je vous demande de faire en 
sorte que les travallleuses alent les memes cotlditions de 
retraite que les hommes en soutenant la proposition Lang. 

Kloter: Es wird hier ein Thema wiederaufgenommen, des 
wir In seiner Grundsätzlichkelt in der Kommission -bereits 
einmal diskutiert haben und dabei durchaus für die Mei
nung von Frau Nanchen Verständnis aufbringen mussten. 
Ihre BewelsfOhrung, und auch diejenige von Frau Morf, 
trifft für eine Frau zu, die alleinstehend Ist, vor allem aber, 
wenn sie gesChieden wird oder In späterem Aiter aus ir
gendwelchen Gründen wieder in den Arbeitsprozess zu
rückkehrt In dieser Sachlage, meine ich, Ist grundsätzliCh 
argumentiert worden. Nun Ist aber doch auch darauf hin
zuweisen, dass gemäss Vorlage ein Begehren vorausge
setzt ist, dass also eine Frau nicht verpflichtet ist, ihre 
anwartschaftliehen Gelder in Empfang zu nehmen, son
dern nur nach Begehren ausbezahlt wird. Wenn also eine 
Frau grundsätzliCh denkt, wie das Frau Morf nun ausge
führt hat, dann kann sie freiwillig und selbständig ent
scheiden, welche Variante sie wählen will. Diese Variarrte 
erlaubt ihr ein freies Handeln, und es verpfliChtet uns 
nicht, den Frauen unbedingt das Glück aufzuzwingen, wie 
nun eben ausgeführt wurde. Demgegenüber haben wir 
aber doch ein Gesetz zu schaffen, das der grossen Mehr
heit gerecht wird. Die grosse Mehrheit dieser Frauen, die 
das Erwerbsleben, die berufliche Tätigkeit aufgeben, wün
schen die Auszahlung dieser Gelder, tatsächlich sehr oft 
aus dem Grund, der genannt wurde, weil sie eine Familie 
gründen wollen, vielleicht aber auch, um Eigentum zu er
werben oder auch aus anderen Grunden. Aus diesen Er
wägungen heraus hat die Kommission, sicher zu Recht, 
den Absatz so aufgenommen wie er nun vorliegt. Ich emp
fehle Ihnen meinerseits, Ihm zuzustimmen. 

M. Grobet: La dispositIon dont la suppression est deman
dee constitue incontestablemerrt, comme cela a ete rappe
le, une grave Injustlce a I'egard de la femme. 
Monsieur Fischer, pourquoi proclamez-vous le droit de la 
femme a toucher son capital et ne proclamez-vous pas 
egalement ce droit pour I'homme? Vous avez affirms d'un 
ton peremptoire que la grande majorlte des femmes sou
halteraient pouvoir benefleier de ce droi't. Je ne sais pas 
sur quels elements vous vous fondez pour affirmer un tel 
falt. Je doute, qu'lI y alt, dans cette hypothese, moins 
d'hommes qul souhaitent beneficler de ce meme drolt. Je 
dirai mtllme qu'lI y a peut-6tre plus d'hommes qul exprJ
ment ce sou halt IOrSqu'on songe aux hommes qui veulent, 
par exemple, exercer une actlvlte independante. L'on 
constate de maniere generale que ce so nt plut6t les 
hommes - et J'en parle,_ sur le plan professionnel, en con
naissance de cause - qui sont plus imprevoyants qua les 
femmes. 
Par consequent, Monsieur Fischer, vous n'avez pas repon
du a la quest/on qul vous a ete posee, selon laquelle ce 
pretendu droft ex/steralt pour la femme et non pour 

o 

o 
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I'homme. En fait, ce pratendu drolt releve d'une attitude 
caractarlstique de I'egoisme de certalns hommes qui re
fusent que la femme solt leur egale, qul ne conc;:olvent le 
röle de la femme que comme un appoint ä l'Inter6t de 
I'homme. La femme dort apporter une dot, quitte 8 ce que 
ce soit au detriment de ses propres Intarets, pour ne pas 
prendre - avez-vous dit, Monsieur Fischer - un credit au
pres d'une banque. Je pense que cet· exemple est sympto
matique. 11 s'8git de decharger I'homme de certains soucls 
economiques, quitte 8 ce que ce soit au detriment de ·Ia 
situation de la femme. VOil8 une attitude qui me paraTt 
particulierement grave en ce qui conceme la conception 
que vous avez de la femme, dans notre societa. 
Par cette disposition, on accentue I'etat de dependance 
de la femme n I'egard de son mari. On vise äla malntenir 
sous une forme de tutelle qui est encore accentuee par 
les dispositions moyenägeuses de notre code civll, no
tamment en ce qui conceme la gestion des biens apparte
nant 8 la femme. On part de I'idee que la femme, avec le 
mariage, va cesser son activite professionnelle, alors que, 
heureusement, la femme joue un röle de plus en plus im
portant dans notre vie economique et sociale. Beaucoup 
de femmes ne renoncent pas 8 leur profession, lors de 
leur mariage. Dans de nombreux jeunes couples, la voca
tion traditionnelle de la femme de s'occuper des affaires 
familiales a ete remplacee par une conceptlon nouvelle du 
couple: ce sont I'epoux et I'epouse qui assument ces res
ponsabiJites. Cependan'I, le plus grave, ä mon avis, et je 
rejoins sur ce point Mme Bauer-Lagier, est le tort conside
rable que peut causer pareille dispostion 8 I'epouse. On 
ne sait pas quel avenir lui est reserve: I'invalidlte de 
I'epoux, son deces, le divorce, sont des realltes. 11 n'est 
que de voir le nombre tres important de femmes qui son1 
chefs de familie pour une raison ou pour une autre. Oe 
plus, la femme qui doit reprendre une actlvite profession
nelle se heurte 8 des difficultes considerables, qui tien
nent .8 la fois 8 sa n!insertion professionnelle et 8 sa qua
Iification. Aces difficultes s'ajoute la discrlmlnation sur le 
plan du salaire et I'on voudrait encore y ajouter une injus
tice sur le plan de la prevoyance sociale, au niveau de la 
retraite. 
Ce probleme de la retraite, je I'ai vecu comme avocat 8 
I'occasion de nombreux proces en divorce et c'est dans 
ces situations penibles, qui sont une reaJite, comme on I'a 
rappele tout a I'heure, que I'on voit combien la femme est 
desavantagee dans notre drolt. Par consequent, dans une 
proclamation pour I'egalite des droits entre I'homme et la 
femme, supprimer cette disposition n'est que justice car 
elle est inequitable '8 I'egard des femmes de notre pays. 

M. Dafflon: Tout ä I'heure, lorsque M. Fischer est monte 8 
la tribune, ·11 a ete salue par un eclat de rire. Cela signlfle 
que, dans la salle, on savalt qu'iJ all alt, selon son habi
tude plaider une mauvaise cause. 
Par votre intervention, Monsieur Fi'scher, vous demontrez 
que vous voulez maintenir les femmes dans un certain etat 
de servage. C'est ce que vous appelez I'egalite. Si vous 
voulez accorder aux femmes les memas droUs qu'aux 
hommes, ce n'est pas seulement en matiere de constltu
tion de creances qu'iI faut le faire, mais aussl et d'abord 
dans tous les autres domaines de la vie. En tant que res.
ponsable d'une organisation economique groupant des 
metiers dans lesquels travaillent un nombre considerable 
de femmes, vous etes particulierement 8 meme de le faire. 
Dans ce cadre, vous pouvez utilement contribuer 8 la pr~ 
motion de la femme en favo~isant son acces 8 toutes les 
professions, postulat qui n'est pas encore entre dans les 
faits. 11 n'y a pas tres longtemps, .J1ou'savons examine la 
modification d'un article du code civil en vertu duquel la 
femme qui veut exercer certains metiers doit en demander 
"autorisation ä son mari. 
Si vous voulez mettre la femme sur le meme pied que 
/'homme, vous devez le faire dans taus les domaines, par 
exemple en lui accordant un salaire lorsqu'elle reste au 

foyer comme menagere, parce que, sans sa presence, le 
mari ne pourrait pas aller travailler pour entretenir sa fa
milie. 11 faut aussi la retribuer au mame titre que I'homme 
selon le principe .. ä travail egal, salaire egal ... Or on sait 
qu'encore actuellement, les salaires feminins sont infe
rieurs de 30 pour cent en moyenne 8 ceux de I'homme. 
VOil8 ce que vous pouvez faire, Monsieur Fischer, dans le 
cadre de votre organisation, po.ur realiser I'egallte de 
I'homme et de la femme. Afin d'tMter d'aggraver encore la 
situation de la femme, je vous invite a accepter la proposi
tion d'amendement presentee par Mme Lang. 

Frau Thalmann: Ich hatte zwar nicht im Sinn, zu diesem 
Punkt zu 'Sprechen. Ich möchte aber doch diese Gruppe 
von Frauen unterstützen, die noch eine Familie wollen. 
Ich meine, die Frau von heute ist selbständig und gebildet 
genug, dass sie frei entscheiden kann, ob sie aus der Pen
sionskasse ausscheiden soll oder nicht. Darum glaube ich, 
die Formulierung «auf Begehren .. ist richtig. So hat sie die 
Freiheit. 

Muheim, Berichtel'statter: Es fällt dem Kommissionspräsi
denten natürlich ausserordentlich schwer, nach diesem 
konzentrischen Angriff der Frauen die Komm.ission und 
ihren Vorschlag zu verteidigen. Aber Ich will das trotzdem 
tun, ich muss das tun lind möchte versuchen, die Dinge 
wieder an den riChtigen Ort zu rücken und den Dingen 
auch denjenigen Stellenwert zu geben, den sie haben. 
Grundsätzlich steht das BVG auf dem Boden, dass die 
einmal gebildete Altel'svorsorge erhalten werden soll und 
dass man deshalb keinerlei Barauszahlung vornehmen 
soll. Aber dieses Prinzip, das an und für sich richtig ist, 
kann nicht «8 outrance .. durchgeführt werden, sondern es 
müssen gewisse Ausnahmen gemacht werden, um den Ge
gebenheiten des Lebens Rechnung zu tragen. Eine die'ser 
wenigen Ausnahmen 1st nun der Buchstabe c in Artikel 30, 
wonach die Ehefrau oder auch eine vor der Heirat stehen
den Frau die Barauszahlung verlangen kann. Sie muss es 
nicht, sie kann es verlangen, und zwar nur d'ann, wenn sie 
die Erwerbstätigkeit aufgibt. Ich glaube, es geht um eine 
grundsätzliche Frage. Aber man sollte sie auch nicht auf 
die Spitze treiben, sondern man 'sollte doch auch das 
praktische Leben berücksichtigen; denn die Kommission 
gelangte zur Auffassung - sie hat wiederholt darüber dis
kutiert -, dass es bei verheirateten Frauen oder vor der 
Heirat stehenden Frauen, die Ihre Berufstätigkeit aufge
ben, nicht unbedingt nötig Ist, ihre Altersvorsorge zu er
halten; denn meistens; da's müssen wir doch auch feststel
len, spielt die bis dahin gebildete Altersvorsorge auch kei
ne oder nur eine sehr bescheidene Rolle. Die obligatorische 
berufliche Vorsorge beginnt beim 25. Altersjahr. Bis dahin 
sind schon ein schöner Teil der Frauen unter der «Hau
be .. , wenn Ich so sagen darf, sie sind verheiratet. Auch 
diejenigen Frauen, die el'st nach 25 heiraten, tun es ja 
zum grossen Teil in jungen Jahren, so dass der Betrag der 
gebildeten Altersvorsorge nicht sehr gross ist und deshalb 
auch später nicht eine erhebliche Rolle spielen kann. 

Auf der anderen Seite erhalten nun aber die Frauen durch 
die Verheiratung - und 'ich glaube, das darf man doch hier 
auch feststellen - Rentenansprüche, Vorsorgean'sprüche, 
die nicht ohne weiteres negiert werden können. FOr den 
Fall des Todes Ihres Gatten erhalten sie die Witwenrente. 
Sie sind also für den Fall der Verwitwung sichergestellt. 
Auch tOr Ihre alten Tage sind sie nicht nur über die AHV, 
sondern auch Ober die Rentenansprüche ihres Gatten si
chergestellt. Ich glaube, diese Vorsorge hat nun einen 
sozialen Charakter. Man darf hier wirklich nicht von einer 
DiskriminIerung der Frauen sprechen, im Gegenteil könnte 
man eher von einer Prlvilegierung der Ehefrauen spre
chen. Ich sage, man könnte davon sprechen, aber wir wo 1- _ 
len ja jetzt nicht gegenseitig «Blumen .. austauschen. 
Ich gebe durchaus zu, dass e's in Einzelfällen, vor allem 
bei Scheidungen, Situationen geben kann, wo die LOcke in 
der Altersvorsorge sich bemerkbar macht. Das ist durch
aus möglich, ich möc~te das nicht in Abrede stellen. Aber 
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ich möchte allen Damen, die nun so sehr für die Frauen 
eingetreten sind, sagen: Sie müssen Ihre Geschlechtsge
no'ssinnen überzeugen von der Richtigkeit Ihrer Idee, die 
Altersvorsorge von Anfang an zu erhalten; denn die Frau
en sind ja völlig frei, die Altersvorsorge bestehen zu las
sen. Es ist ihnen unbenommen, es hängt vonih.rem freien 
Willen ab, zu entscheiden. Wenn man sagt, man soll die 
Frauen nicht einer Versuchung aussetzen, der sie nicht 
widerstehen können, so bin ich der Meinung, dass es bis
her und schon seit langem, seit Adam und Eva, eher um
gekehrt war: Man sollte die Männer nicht der Versuchung 
aussetzen, weil sie Ihr eventuell nicht widerstehen können. 
Ich glaube, dass das weibliche Geschlecht, das man sonst 
das schwache Ge'Schlecht nennt, in vielen Fällen das star
ke Geschlecht ist. Ich traue es also den Frauen zu, ihre 
eigenen Interessen nach freiem Willen wahren zu können. 
Die Kommission hat sich wiederholt mit dieser Frage aus
einandergesetzt. Sie hat zweimal darüber abgestimmt; das' 
erstemal ist mit 16: 3 Stimmen für den Vorschlag der 
Kommis'sion entschieden worden; das zweitemai ist mit 
17 : 4 Stimmen .lm gleichen Sinne entschieden worden. Ihr 
Rat und auch der Ständerat haben letztes Jahr bei der 
Regelung der gleichen Frage Im Obligationenrecht eindeu
tig so entschieden, wie wir es Ihnen heute in Artikel 30 
Buchstabe c vorschlagen. Ich halte dafür, dass die bei den 
Regelungen übereinstimmen müssen. Wenn Sie hier eine 
Differenzierung machen, wird die Anwendung sehr unüber
sichtlich und kompliziert. Deshalb möchte ich Ihnen bean
tragen, dem Antrag der Kommission in allen Teilen zuzu
stimmen und den Antrag von Frau Lang abzulehnen. 

M. Corbat, rapporteur: 11 y a plusieur's annees, un f.i1m 
fran~ais 'intitulä Cherchez /a Femme demontrait ä l'tM
dence qu'aucune decision masculine n'est prise sans iltre 
motivee, en realite, par une inspiration feminine. La dispo
sition que nous debatton's ä I'article 30 nous a valu en tout 
cas ce matln le plaislr d'accueillir ä cette tribune plu
sieurs de nos collegues femmes et qul sont directement 
Interessees. Certaines d'entre elles voudraient supprlmer 
le droit d'un paiement en especes aux femmes mariee's 
qui cessent d'exercer une actMte lucrative, droit qui est 
facultatif et lalsse ä leur appreclatlon, aussi bien qu'ä 
celle des hommes. Je voudrais contrer immediatement M. 
Grobet sur ce point, 11 est loisible aux hommes qul devlen
nent independants de toucher laurs pre'statlons de IIbre 
passage. Lisez la lettre de I'article que nous debattons en 
ce moment, Monsieur Grobet, et vous constaterez. que le 
reproche que vous avez falt ä cette tribune est Injustitie. 
L'experience, la pratique courante demontrent que, tres 
souvent, les femmes salariees qui se marient et qul ces
sent d'exercer une activite lucrative - ce qul est, encore 
une fois leur droit et qui resulte tres souvent d'une decl
sion prise en commun par le couple - tiennent ä recevoir 
leurs prestations de Iibre passage, afin de couvrir une 
partie des depen'ses qu'entraine I'·installation par exemple 
de leur foyer. Plus encore, ä la naissance d'un enfant, la 
possibilite de reallser leur capital de Hbre passage est 
generalement appreciee. Les femmes mariees qui n'exer
cent plus d'activite lucrative beneficient en outre de la 
protection que leur valent les prestatlons des assurances 
de leur mari (1er et 2e piliers). Neanmoins, en cas de re
prfse d'une activlte professlonnelle, en particulier lorsque 
la femme y est obligee, par exemple en raison d'un veu
vage ou d'un dlvorce, j'admets que la lacune d'assurance 
creee par le paiement en especes risque de lui poser des 
problemes. Cependant en appreciant les avantages et les 
Inconvenients que comporte la liquidation du capltal de 
libre passage, la femme marlee qui cessa 'son actlvite lu
crative doit pouvoir decider elle-mame, compte tenu des 
perspectives qu'offre son avenir et sous sa propre respon
sabilite. 
L'argument qui conslste ä prot.§ger les femmes malgre 
elles, contre elles-mame's, contre leur pretendue envie de 
beneficier immedlatement de cette prestatlon de IIbre pas
sage pour s'acheter quelque bijou ou une voiture, revient 

en realite ä les considerer comme bien frivoles, ce qua la 
commission n'a pas voulu faire, Madame Bauer. En realite, 
eI/es doivent prendre leur declslon tibrement et en assu
mant leurs responsabilite's. JI n'appartient pas ä l'Etat de 
le faire pour elles ou contre elles. Elles doivent pouvoir 
determiner leur choix, compte tenu des perspectives 
qu'offre leur avenir et encore une fois, sous leur propre 
responsabilite, car la femme est au moins autant que 
I'homme un etre conscient et responsable. 

Bundesrat Hürllmann: Ich bin in der glÜCkliChen Lage, 
wieder einmal in einem sehr vertraulichen Ton den Stand
punkt des Bundesrates zu vertreten. In einem vertrauli
chen Ton, weil es schliesslich um die Frauen geht, die wir 
lieben, die unserer besonderen Rücksichtnahme wert sind 
und denen wir ganz allgemein zu grösstem Dank verpfliqh
tet sind. Ich glaube, wir Männer dürfen in diesem speziel
len Fall ein gutes Gewissen haben. Was wir vertreten und 
was wir vorgeSChlagen haben, 'entspringt unserem Ver~ 
ständnis gegenüber den Frauen. Wir haben nämtich unse
ren Jungen Töchtern eine Vorzugs'stellung eingeräumt, die 
wir den Männern nicht ohne weiteres zubilligen wollen, 
Herr Grobet, denn Ich darf mich hier - auch im Namen 
des Bundesrates - zum Fürsprecher unserer junge Bräute 
und unserer eigenen Töchter machen, die da!? tatsächlich 
etwas anders sehen, als es nun mehrfach vorgebracht wur
de. Ich habe als Regierungsrat in meinem Heimatkanton 
sowohl der Beamtenkasse als auch der Lehrerpensions
kasse als Vorstandsmitglied angehört. Wir hatten diese 
Fragen im Zusammenhang mit der beruflichen Vorsorge 
bel unseren eigenen Penslonskas'sen genau gleich zu dis
kutieren. Wenn Ich an die damaligen Verhältnisse denke. 
dann ,ist mir keine einzige Lehrerin oder Sekretärin be
kannt, die nicht den Wunsch gehabt hätte, beim Ausschei
den aus dem Erwerbsleben die angerechneten Kapitalien 
zurückzuziehen. Wir gehen einen Schritt weiter, einen 
ganz wesentlichen Schritt: Wir überlassen es den Frauen. 
ob sie die geäufneten Gelder zurückziehen wollen oder 
nicht. Alle Argumente, die Sie vorgebracht haben, würden 
wir ohne weiteres anerkennen, wenn wir die Auszahlung 
gegenüber jungen Frauen, die heiraten wollen, zwingend 
vorschreiben würden. Dann wären Ihre Argumente alle 
stichhaltig, und ·ich würde mich gegen eine solche Lösung 
auch wehren. Wenn eine junge Frau aber die Summe zu
rückziehen will, weil sie die feste AbSicht hat, inskünftig 
ihrem Mann und Ihren Kindern zu' dienen, dann wollen wir 
ihr den Entscheid nicht vorenthalten, wenn sie es vorzieht, 
das Geld zur Ausschmückung ,ihres Helmes und zur Ga
staltung ihres Haushaltes anzulegen. 
Die Frauen wissen schon, was sie wollen. Wir wollen Ihnen 
mit diesem Gesetz die Möglichkeit der freien Wahl ge
währleisten. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag Lang 
Für den Antrag der Kommission 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes 
kurz unterbrochen 
Le debat sur cet ob/et est interrompu 
pour que/ques instants 

55 Stimmen 
n Stimmen 
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Art. 31 
Antrag der Kommission 

Titel 
Grundsatz 

Wortlaut 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
Die Eintrittsgeneration hat im Rahmen dieses Gesetzes 
vorbehältlich der Voraussetzungen von Artikel 33 Anprü
che auf gleiche Vorsorgeleistungen wie die Versicherten 
mit normaler Versicherungsdauer, ohne dafür eine Ein
kaufssumme entrichten zu müssen. Die Stiftung für den 
Lastenausgleich nach Artikel 55 gleicht die daraus entste
henden jährlichen Sonderkosten nach dem Ausgabenum
lageverfahren zwischen den Vorsorgeeinrichtungen aus: 
a. bei den Altersleistungen; 
b. bei den Hinterlassenenleistungen nach dem Tode eines 
Altersrentners oder eines InvalidenrEintners im Sinne von 
Buchstabe c; 
c. bel den Invaliden leistungen an Rentner, die das gesetz
liche Alter für den Beginn der Altersleistungen überschrit
ten haben. 

Abs.3 
Massgebend für die Berechnung der Leistungen ist der 
Bemessungslohn nach Artikel 32. 

Art. 31 
Proposition de la commiss/on 

Titre 
Principe 

Texte 
AI. 1 
Adherer au projet du Conseil fedlkal 

AI. 2 
Dans les Iimites de la presente lai et sous reserve de I'ar
ticle 33, la generation d'entree a droit, sans verser une 
somme de rachat, aux m~mes prestatlons que les assures 
da nt la duree d'assurance est normale. Les charges spe
ciales qui en decoulent annuellement pour les institutions 
de prevoyance sont reparties entre elles par la fondation 
de perequatlon des charges (art. 55), suivant le systeme 
de la repartition des depenses, en tant qu'elles concer
nent: 
a. Les prestations de vielllesse; 
b. Les prestations pour survivants allouees en cas de de
ces du b€meficiaire d'une rente de vieillesse ou d'une 
rente d'invalidite selon la lettre c; 
c. Les prestations d'invalidite servies ä des rentiers qui 
ont depasse I'äge ouvrant drolt ä une rente de vieillesse. 

AI. 3 
Les prestations se calculent d'apres le salaire de refe
rence defini ä I'article 32. 

Angenommen - Adopte 

Art. 32 
Antrag der Kommission 

Titel 
Bemessungslohn 

Wortlaut 
Abs.1 
Der Bemessungslohn für Altersleistungen ist ein aufgewer
teter individueller Durchschnittslohn. Er berechnet sich als 
das Produkt aus dem Endwert der Freizügigkeitsleistung 
des Versicherten (Abs.1bis) und einem vom Bundesrat für 
jede Altersklasse festzusetzenden Umrechnungsfaktor 
(Abs.2). 

Abs.1bis 
Der Endwert der Freizügigkeitsleistung entspricht. dem 
Wert der Freizügigkeitsleistung des Versicherten bei Errei
chen des Rentenalters. 

Abs.2 
Der Bundesrat setzt den Umrechnungsfaktor im Sinne von 
Absatz 1 so fest, dass die Bemessungslöhne im Landes
durchschnitt jeweils den koordinierten Löhnen der Versi
cherten entsprechen, deren Altersklasse das Rentenalter 
erreicht. Dabei trägt er der allgemeinen Lohnentwicklung 
und der landesdurchschnittlichen Entwicklung der indivi
duellen Löhne in der jeweiligen Altersklasse Rechnung. 

Abs.3 
Der Bemessungslohn für Invaliden- und Hinterlassenenlei
stungen entspricht dem koordinierten Lohn des Versicher
tEin während seines letzten Versicherungsjahres in der 
Vorsorgeeinrichtung, soweit er während dieser Zeit voll 
erwerbsfähig war. Wenn der Anspruch auf Invalidenlei
stungen innert dreier Jahre vor Erreichen des Rentenal
ters entsteht, gilt jedoch der Bemessungslohn für Alterslei
stungen. 

Art. 32 
Proposition de la commiss/on 

Titre 
Salalre dereference 

Texte 
AI. 1 
Pour les prestations de vieillesse, le salaire de reference 
est un salalre indivlduel moyen valorise. 11 s'obtient en 
multipliant la valeur finale de la prestation de Iibre pas-

rr 
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sage de I'assure (al. 1bis) par un facteur de conversion 
que fixe ra le Conseil federal pour chaque classe d'Age 
(al. 2). 

AI.1bls 
La valeur finale de la prestation de libre passage corres
pond ä la valeur de la prestation de Iibre passage acquise 
par I'assure lorsque celui-ci atteint la limite d'äge ouvrant 
droit ä la rente. 

AI. 2 
Le Conseil federal fixe le facteur de conversion selon le 
1er alinea de teile manhllre que les salaires de reference 
correspondent, en moyenne nationale, aux salaires coor
donnes des assures dont la classe d'äge arrive ä I'äge ter
me. 11 tiendra compte de I'evolution generale des salaires 
ainsi que, pour chaque classe d'Age, de I'evolution 
moyenne des salaires individuels sur le plan national: 

AI. 3 
Dans le cas des prestations d'invalidlte et pour survivants, 
le salaire de reference correspond au salaire coordonne 
de la derniere annee d'assurance dans I'institution de pre
voyance, ä conditlon que I'assure ait Joui, durant cette 
periode, de sa pleine capacite de gain. Si le droit ä des 
prestations d'invalidite prend naissance au cours des trois 
annees qui precedent la limite d'äge ouvrant drolt aux 
prestations de vieillesse, le salaire de reference sera le 
mAme que pour les prestatlons de vieiJIesse. 

Muheim, Berichterstatter: Ich möchte Sie nur darauf auf
merksam machen, dass hier nicht der Text der Fahne gilt, 
sondern der separate Antrag der Kommission, der Ihnen 
ausgeteilt wurde. Die neue Umschreibung des Bemes
sungslohnes ist eine Präzisierung des ursprünglichen An
trages. Materiell ändert sich also nichts. 

M. Corbat, rapporteur: La redactton ci ete modlfiee aussi 
bien pour I'article 31 que pour le 32; elle est meilleure et 
nous vous proposons de sulvre I'avis de la commlsslon 
pour les raisons que vlent excellemment d'evoquer M. le 
president de la commisslon. 

Angenommen - AdoptlJ 

Art. 33 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Die Versicherten der EIntrittsgeneration haben Anspruch 
auf volle Leistungen, wenn sie seit Inkrafttreten dieses 
Gesetzes ununterbrochen versichert waren und die Versi
cherungsdauer mindestens 
a. 10 Jahre beträgt für einen Bemessungslohn, der 8000 
Franken nicht übersteigt; 
b. 20 Jahre beträgt für einen Bemessungslohn von 24000 
Franken; 
c. zwischen 10 und 20 Jahren beträgt, gemäss der vom 
Bundesrat vorzunehmenden AbstUfung für Bemessungsl5h
ne zwischen 8000 und 24 000 Franken. 

Titel, Abs. 2-4 
Zustimmung zum Entwurf des-Bundesrates 

Antrag Dafflon 
Abs.1 
... versichert waren und die Versicherungsdauer wenig
stens ein Jahr beträgt. (Rest des Absatzes streichen) 

Art. 33 
Proposition de la commlsslon 

AU 
Les assures de la generation d'entree ont droit ä des 
prestations completes lorsqu'ils ont ete assures sans inter-

ruption depuls I'entree en vigueur de la presente loi et 
que la dun~e d'assurance est au molns: 
a. Oe 10 ans, si le salaire de reference ne depasse pas 
8000 francs; 
b. Oe 20 ans, si le salaire de reference atteint 24000 
francs; 
c. Comprise entre 10 et 20 ans, selon une echelle que 
fixera le Conseil federal pour les salaires de n~ference 
situes entre 8000 et 24 000 francs. 

Titre, a/. 2 ci 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Dafflon 
AU 
... duree d'assurance est au moins d'une annee. (Biffer le 
reste de I'allnea) 

M. Dafflon: L'article 33, tel qu'lI nous est propose, prevoit 
ä son alinea 1, lettres a, b et c, d'accorder aux assures de 
la generation d'entree le drolt a des prestations completes 
10rsqu'i1s ont ete assures sans interruption depuis I'en'tree 
en vigueur de la loi et que la duree d'assurance est au 
moins a) de 10 ans pour les salaires ne depassant pas 
8000 francs, b) de 20 ans pour les salaires de reference 
qui ont atteint 24000 francs, et c) de prevoir pour les sa
laires 'Sntre 8000 et 24000 francs une dun~e de 10 ä 20 
ans. 
Cela veut dire que celui qul a un petit revenu et qui n'aura 
pas paye la totaUte des annees de cottsation, recevra une 
rente redulte, incompläte. En fait, iI n'aura pas de quoi 
garantir le 60 ou le 75 pour cent, s'iI est marie, de son 
dernier revenu. 
Pourquoi ferait-on une pareille discrimination ä I'egard de 
ceux qui attendent dejä depuis de nombreuses annees 
I'entree en vigueur de ce deuxiäme pilier? Lors de la cam
pagne electorale en 1971, ä I'occasion de la votation sur 
les retraltes populaires, lorsque le peupte a ete appele ä 
se prononcer sur le systeme des trois piliers, une serie de 
promesses ont ete faites aux electrices et aux electeurs. 
On leur disait entre autres: «Ne votez pas la retraite po pu
lalre, parce que c'est inutile, deja "AVS a donne ce que 
cette retraite propose comme rente minimum - ce qui 
n'etait d'ailleurs pas vrai, je dois m'empresser de I'ajouter. 
Mais, disait-on, le deuxlame piller vous donnera beaucoup 
plus de garanties. La pl!lpart des electeurs ont cru aces 
promesses, a ces Slogans e't ont vote pour le systeme des 
trois pillers. 
IIs ont attendu avec Impatience I'entree en vigueur du 
deuxieme pilier. On leur avait promis que ce serait fait en 
1974, peut-etre en 1975; nous sommes en 1977 et nous 
savons que cette entree en vigueur, dans le meilleur des 
cas, se fera en 1979, mais plus probablement en 1980. 
Ce la slgnifie que les generations des annees qui vont de 
73 ä 79 ou 80, solt six ä sept classes d'äge, sont lesees et 
ne toucheront rlen, ne pourront pas beneficler de la ren.te 
teile que la prevoit le deuxläme pilier. 
C'est seulement ceux qui auront commence ä cotiser de
puis I'entree en vigueur de la loi qui pourront en benefi
cier, mais ils recevront, je le souligne des rentes redultes, si 
leur classe d'äge les appelles a beneficier de laprevoyan
ce avant qu'lIs n'aient cotise suffisamment. 
Nous pensons donc que cela sufflt qu'lI y ait un grand 
nombre de citoyennes et de citoyens qui ne beneficieront 
pas de la prevoyance professionnelle, qu'lI ne faut pas 
encore augmenter ce nombr.e en y ajoutant tous ceux qui 
auront des ren'tes redultes, parce qu'lIs ont de faibles re
venus et aurant verse träs peu de cotisations. 
En fait, et vous me I'accorderez, ces futurs beneficiaires 
de la prevoyance professionnelle qui recevralent, si vous 
suiviez la proposition de la commisslon et du Conseil fede
ral, des rentes tras reduites, ne sont pas responsables des 
lenteurs de la mise sur pied du deuxiäme piller. 
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C'est pourquol Je vous propose, plutOt que le texte qui 
vous est soumis par la commission et le Conseil federal, 
de dire a J'article 33, 1er alinea: ..... Ia duree d'assurance 
est au moins d'une annee .. , c'est-a-dire que celui qui aura 
cotiSe un an recevra, apres, la rente complete. 
Je vous demande de voter cette proposition. 

Muheim, Berichterstatter: Ich muss Ihnen beantragen, den 
Antrag des Herrn Dafflon abzulehnen. Im Artikel 33 ist vor
gesehen, dass die unteren Einkommenskategorien die 
Mindestleistungen nach zehn Jahren erreichen, die oberen 
Einkommenskategorien nach 20 Jahren. Die sogenannte 
Eintrittsgeneration kommt also nach 10 bis 20 Jahren in 
den Genuss der vollen Mindestleistungen des BVG, ob
schon diese 20 Jahrgänge natürlich viel zu wenig Beiträge 
bezahlt haben, um diese Mindestleistungen zu finanzieren. 
Aber man hat das ja In Kauf genommen, dass die Eintri'tts
generation hier eine gewisse PrivIlegierung erfährt. 
Was nun aber Herr Dafflon vorschlägt, das wirft nun den 
ganzen .. Karren.. über den Haufen. Er möchte nämlich, 
dass bereits nach einem Jahr Zugehörigkeit die vollen 
Mindestleistungen bezahlt werden müssen. Das hätte -
finanziell gesehen - unabsehbare Konsequenzen, indem 
natürlich bereits praktisch von Anfang an die vollen Min
destleistungen gewährt werden müssen; der Finanzbedarf 
bzw. das finanzielle Defizit würde - ich weiss nicht - um 
das Doppelte oder Dreifache gesteigert. Ich kann Ihnen 
das nicht genau sagen, aber es würde jedenfalls, finanziell 
gesehen, das Werk ausserordentlich belasten. 
Herr Dafflon beruft sich darauf, man habe den Leuten bei 
der Abstimmung von 1972 das versprochen. Dem muss ich 
leider deutlich widersprechen. Ich verweise Sie hier auf 
die Uebergangsbestimmungen zur Bundesverfassung, Arti
kel 11 Absatz· 2, wo ausdrücklich für die Eintrittsgeneration 
festgehalten wurde, dass je nach der Höhe Ihres Einkom
mens nach 10 bis 20 Jahren seit Inkrafttreten des Geset
zes nie vorgeschriebenen Mindestleistungen erbrach'! wer
den 'sollen. Das hat man den Leuten versprochen; etwas 
anderes konnte man nicht versprechen als das, was im 
Abstimmungstext selber stand. Ich weiss nicht, wer diese 
Versprechungen abgegeben haben soll, aber auf alle Fälle 
steht im Text der Verfassung selber genau das, was wir 
jetzt in Artikel 33 realisieren wollen. Ich muss Sie daher 
bitten, dem Antrag der Kommission und des Bundesrates 
zuzustimmen. 

M. Corbat, rapporteur: La loi sur la prevoyance profession
nelle ne pourra entrer en vigueur sans difficultes que si 
des dispositions so nt prises pour permettre I'integra:tion 
raisonnable et dans un delai suffisant de la generation 
d'entree. M. Dafflon voudrait raccourcir les delais inscrits 
aux lettres a et b de I'article 33, qui so nt respectivement 
de 10 et 20 ans, a un an. 
Je ne sais pas si M. Dafflon a calcule les consequences 
economiques de sa proposition. Si 'ce n'est pas le cas, je 
l'invi1e a considerer le tableau n° 16 de I'avant-dernier 
document qui vous a ete distribue, ou vous verrez qu'on 
peut raisonnablement admettre que sa proposition auralt 
en tout cas pour consequence de doubler, sinon de tri
pier, les consequences d'ordre financier. 
En' consequence, la commission vous propose de rejeter 
la proposition de M. Dafflon. 

Bundesrat HUrI/mann: Ich beantrage Ihnen ebenfalls, die
sen Antrag von Herrn Dafflon abzulehnen, und zwar aus 
dem einfachen Grund, weil wir uns genau an die Verfas
sung halten, an den Artikel 11 in der Uebergangsbestim
mung, worin es heisst, dass die Eintrittsgeneration nach 10 
bzw. 20 Jahren seit Inkrafttreten dieses Gesetzes in den 
Genuss der vollen Vorsorgeleistungen kommen soll. Die
sem Verfassungsauftrag kommen wir'nach; wirllalten, was 
wir damals versprochen haben. Ich bitte Sie daher, diesen 
Antrag, den wir auch nicht finanzieren könnten - das wür
de viel mehr kosten -, abzulehnen. 

170-N' 

Präsident: Wir bereinigen den Antrag von Herrn Dafflon 
bei Artikel 33 Absatz 1. Herr Dafflon möchte für die Ein
trittsgeneration Versicherung nach einer Versicherungs
dauer von wenigstens einem Jahr. Kommission und Bun
desrat schlagen 10 bzw. 20 Jahre vor. Wir stimmen ab. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Dafflon 

Abs. 2-4 - AI. 2 a 4 
Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art. 34 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Daff/on (entfällt) 
Abs.1 

82 Stimmen 
11 Stimmen 

Die volle Altersrente richtet sich nach der Abstufung in 
Artikel 15. 

Art. 34 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Daff/on (est caduque) 
AI. 1 
La rente complete de vielllesse s'elevera selon la grada
tion fixee ä I'article 15. 

Angenommen - Adopte 

ArL 35 

Antrag der Kommission 

Abs.1 
Buchst. b 
wenn das für die L-eistungsberechnung massgebende Ver
sicherungsjahr nicht vollständig ist oder der Versicherte 
während dieser Zeit nicht voll erwerbsfähig war; 
Für den Rest von Artikel 35: Zustimmung zum Entwurf des 
Bundesrates 

Art. 35 
Proposition de la commission 

AI. 1 

Let. b 
Lorsque I'annee d'assurance a prendre en consideration 
pour le calcul des prestations n'est pas complete ou que 
I'assure n'a pas joui, durant cette periode, de sa pleine 
capacite de gain; 
Pour le reste de I'article 35: Adhärer au projet du Conseil 
federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 36 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 37 

. Antrag der Kommission 

Abs.1 
Der Bundesrat ordnet die Anpassung der laufenden Ren
ten an die Preisentwicklung an. 
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Titel, Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Dafflon 
Abs.1 
Der Bundesrat ordnet die Anpassung der laufenden Ren
ten nach Artikel 33ter AHVG. 

Antrag Schatz-St. Gallen 
Abs. 3 (neu) 
Bel aussergewöhnlicher wirtschaftlicher oder demographi
scher Entwicklung kann der Bundesrat die laufenden Ren
ten nur teilweise an die Preisentwicklung anpassen. 

ArL37 
Proposition de la commission 

AI.1 
Le Conseil federal ordonne I'adaptatlon des rentes en 
cours ä I'evolution des prix. 

Titre, al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal-

Proposition Dafflon 
AI. 1 
Le Conseil federal ordonne I'adaptatlon des rentes en 
cours selon les normes fixees ä I'article 33ter LAVS. 

Proposition Schatz-St-Gall 

AI. 3 (nouveau) 
En cas d'evolution economique ou demographique extra
ordinaire, le Conseil federal peut partlellement adapter les 
rentes en cours a I'evolution des prix. 

M. Daftlon: Cette proposition est extramement simple et 
sera motivee tres brievement. On introduit une dlfterencia
tion, pour I'adaptation des rentes, entre la loi federale AVS 
et AI et celle de la prevoyance professlonnelle. Je ne 
comprends pas le pourquoi de cette dlHerence. Nous 
avons engage, ici, une tres longue discussion, un long 
debat ä propos du mode d'adaptation des rentes lorsque 
nous avons discute la neuvieme revision AVS et mame les 
revisions.· precedentes. On a reussi a mettre sur pied un 
mode d'adaptation des rentes qui donne satisfaction; je 
propose que la loi que nous discutons soit harmonisee 
avec la loi sur I'AVS. 

Muheim, Berichterstatter: Herr Dafflon SChlägt hier vor, 
dass man die Anpassung der laufenden Renten nicht nur 
an die Preise, sondern auch an die Löhne vornimmt. Das 
ist das Prinzip, das für die AHV festgelegt wurde; dort 
wurde eine Mischung zwischen Lohn- und Preiserrtwick
lung für die Anpassung der Renten statuiert. Hier SChlägt 
man aber nur die Anpassung an die Preisentwicklung vor. 
Gerade die Anpassung an dIe Preis- und LOhnentwicklung 
ist aber ein wesentlicher Punkt bei dem Referendum, das 
gegen die neünte AHV-Revision eingereicht wurde. Im 
BVG ist nur die Anpassung an die Preisentwicklung vorge
sehen, und ich glaube, das ist richtig so; denn wenn wir 
auch noch eine teilweise Dynamlsierung an die Lohnent
wicklung vornähmen, würde das auf das finanzielle Gefüge 
der beruflichen Vorsorge beträchtliche Auswirkungen ha
ben. Der Pool müsste mehr dotiert werden, weil ja der 
Teuerungsausgleich für die laufenden Renten über den 
Pool. läuft. Das würde sich dort dann wieder in erhöhten 
Beiträgen umsetzen. 
Ich möchte Ihnen daher beantragen, es hier bei der Lö
sung gemäss Bundesrat und Kommission bewenden. zu 
lassen. 

M. Corbat, rapporteur: La loi sur I'AVS, article 33, que M. 
Daftlon voudrait voir appliquer ici, concerne les salaires et 

les prix. Le Conseil federal et la commission s'en so nt 
tenus strictement ä I'evolutlon des prix. Nous vous deman
dons de suivre leur proposition. 

Bundesrat Hürlimann: Diese Lösung ist bewusst ange
strebt worden. Wir wollen bei der AHV eine WOhlüberlegte 
Anpassung der Renten im Verhältnis von Lohn- und Preis
entwicklung, eine Auflage, die man uns im Parlament im
mer wieder gemacht hat und die wir mit der neunten AHV
Revision realisieren wollen. Aber es wäre nicht möglich 
und würde die Kosten bel der zweiten Säule allzu stark in 
die Höhe treiben, wenn wir das auch auf die zweite Säule 
übertragen müssten. Das ist auch nicht notwendig, weil 
wir mit dieser Regelung das Ziel, das wir uns setzen in 
bezug auf die Fortführung der bisherigen Lebensweise, mit 
der ersten Säule, wie sie jetzt konzipiert ist, und mit der 
zweiten Säule, wie sie hier vorgeschlagen wird, bei der 
nur auf die Preisentwicklung Rücksicht zu nehmen Ist, 
erreichen. Ich beantrage Ihnen deshalb, auch diesen An
trag abzulehnen. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag DaHlon 

Abs. 2-AI. 2 
Angenomman gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

84 Stimmen 
7 Stimmen 

Präsident: Zu Artikel 37 Absatz 3 hat Herr Schatz-St. Gal
len einen Antrag eingereicht, den er bereits begründet hat. 

Muhe1m, Berichterstatter: Ich beantrage Ihnen ebenfalls, 
den Antrag Schatz abzulehnen. Das wäre wieder eine Ver
'schlechterung, indem Herr Schatz die laufenden Renten 
nur teilweise an die Preisentwicklung anpassen möchte. 
Ich sehe nicht ein, wieso man hier diese Halbierung vor
nehmen soll. Ich halte dafür, dass der Vorschlag des Bun
desrates und der Kommission richtig Ist, d. h. die Anpas
s.ung der laufenden Renten an die Preisentwicklung in 
vollem Umfang vorzunehmen. 

M. Corbat, rapporteur: Nous ne pensons pas que la propo
sition de M. Schatz, d'un article 37, 3e alinea nouveau, 
qu'lI voudrait voir inserer dans la 101, modifieralt grand
ehose au principe meme selon lequel le Conseil federal 
peut adapter les rentes ä I'evolution des prix. Je pense 
que ce la doit suHire. Nous ne voyons pas I·'utillte de ce 
"partiellement .. , et estimons que cette disposition est su
perflue. 

-Bundesrat Hürllmann: Was ich vorhin ausgeführt habe, gilt 
natürlich In umgekehrtem Sinn auch für den Antrag von 
Herrn Nationalrat Schatz. Dieser Antrag ist miteinzubezie
hen in die grundsätzlichen Diskussionen, die wir gestern 
gefÜhrt haben, für den Fall, dass Verhältnisse eintreten, die 
zum Eingreifen veranlassen. Sie haben entschieden, dass 
dann das Parlament allenfalls Korrekturen vornehmen 
müsS'le, und es wäre nicht sinnvoll, nun in diesem Spezial
fall den Bundesrat zu -beauftragen, dieses sehr heikle Pro
blem der Reduktion der Teuerungszulagen in eigener 
Kompetenz zu beschliessen. Dann wollen wir schon lieber 
sämtliche Massnahmen, die wir allenfalls ergreifen müs
sen, gesamthaft durch die zuständigen Räte, nämlich 
durch den Nationalrat und den Ständrat, beschliessen las
sen. Ich beantrage Ihnen deshalb, den Antrag Schatz ab
zulehnen. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag Schatz-St.,Gallen 
Für den Antrag der Kommission 

Art. 38 
Antrag der Kommission 

18 Stimmen 
66 Stimmen 
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Abs.1-3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.4 
Der Versicherte kann, ohne dass es das Reglement vor
sieht, unter Wahrung der in Absatz 3 genannten Frist auch 
dann eine Kapitalabfindung anstelle einer Altersrente ver
langen, wenn er das Kapital zum 'Erwerb von Wohneigen
tum oder zur Amortisation von Hypothekardarlehen auf 
ihm bereits gehörenden Wohneigentum verwendet. Der 
Bundesrat umschreibt die Anforderungen, die der Versi
cherte zur Sicherstellung des Vorsorgezweckes ,erfüllen 
muss. 

Antrag Dafflon 
Abs.3 und 4 
Streichen 

Antrag Ammann-Bern 
Abs. 2bis (neu) 
Verlässt ein ausländischer Rentenbezüger die Schweiz, so 
sind die verbleibenden erworbenen Rechte In der Regel 
durch eine einmalige Kapitalabfindung abzulösen. 

Art. 38 
Proposition de la commlssion 

AI. 1 ä 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

AI. 4 
Mame si le reglement de "institution de prevoyance ne le 
prevoit pas, I'assure peut, en respectant le delai fixe au 3e 
alinea, exiger une prestation en capital au lieu d'une rente 
de vieillesse, s'U utilise ce capital pour acquerir la pro
pril!'te d'un logement ou pour amortlr une dette hypothe
caiTe grevant un logement dont U est deja proprletaire. Le 
Conseil federal fixe les exigences auxquelles I'assure doit 
satisfaire pour que le but de prevoyance solt maintenu. 

Proposition Dafflon 

AI. 3 et 4 
Blffer 

Proposition Ammann-Beme 
AI. 2bis (nouveau) 

Lorsqu'un beneficiaire de rente etranger quitte la Suisse, 
les droits qui lui restent acquis, so nt remplaces en regte 
generale par une prestation unique en capltal. 

Abs. 1 und 2 - AI. 1 et 2 
Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Abs. 2bis - AI. 2bis 

Ammann-Bern: Mein Antrag geht dahin, einen Absatz 2bls 
anzufügen, der da lautet: .. Verlässt ein ausländischer Ren
tenbezüger die Schweiz, so sind die verbleibenden erwor
benen Rechte in der Regel durch eine einmalige KapItal-
abfindung abzulösen.,. , 
Sachlich besteht zwischen Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe 
a, den Herr König behandelt hat, und meinem Antrag 
eigentlich kein allzu grosser Unterschied. In Artikel 30 
geht es eventuell um eine FreizügigkeitspolIce, welche 
spätestens nach dem 65. Altersjahr ebenfalls in Renten
zahlungen ins Ausland ausmündet. Bei der Ergänzung von 
Artikel 38 - nach meinem Antrag - geht es von Anfang an 
um Renienzahlungen Ins Ausland. Was zu Artikel 30 ge
sagt worden ist, gilt praktisch auch hier. Aus den Erfah
rungen der AHV und IV sollten wir die Lehren ziehen. Was 
für die AHV allergrösste Schwierigkeiten, Rückstände und 
Personal mangel bringt, sollte der obligatorischen Berufs
vorsorge unbedingt erspart werden können. Dabei muss 

beachtet werden, dass die Auszahlung der Berufsvorsor
gerenten den anerkannten Kassen überbunden sein wird, 
welche auch das hiefür notwendige Kapital verwalten. Die
sen hoffentlich sehr zahlreichen Kassen kann aber die 
NaChforschung darüber, ob der Versicherte oder seine 
Hinterlassenen im fernen Ausland überhaupt noch am Le
ben sind, unmöglich zugemutet werden; oder wollen Sie 
hiezu dann notfalls unsere Konsulate einsetzen? Ich bin 
mir bewusst, dass mein Vorschlag Anpassungen im Obli
gatlonenrecht mit sich zieht. TrO'tzdem bitte ich Sie aus 
den obenerwähnten Gründen, meinen Antrag zu unterstüt
zen. 

Muhe1m, Berichterstatter: Wir hatten in der Kommission zu 
diesem Antrage nicht Stellung zu beziehen. Ich möchte 
aber aus dem Sinn des Gesetzes heraus Ihnen beantra
gen, diesen Antrag ,von Herrn Ammann nicht anzunehmen. 
In Artikel 38 wird festgelegt, dass die Alters-, Hinterlasse
nen- und Invaiidenlelstungen In der Regel als Rente aus
gerichtet werden. Kapitalabfindungen sind also die Ausnah
me. Die möglichen Fälle von Kapitalabfindungen sind in 
den Absätzen 2, 3 und 4 umschrieben. Sie sollen vor allem 
dann vorgenommen werden, wenn die Renten sehr klein 
wären (weniger als 10 Prozent), oder dann, wenn eine ent
sprechende Erklärung rechtzeitig abgegeben wird, oder 
auch zur Amortisation von Hypothekardarlehen. Herr Am
mann möchte hier noch einen weiteren Fall einfügen: Aus
ländische Rentenbezüger, die also bereits eine Rente ha
ben und die Schweiz verlassen, sollen eine einmalige Ka
pitalabfindung erhalten. Ich möchte doch bitten, das nicht 
von Gesetzeswegen vorzuschreiben. Wir schaffen hier, 
wenn wir nur für die ausländischen Rentenbezüger diese 
Bestimmung treffen, eine Diskriminierung gegenüber den 
inländischen Auswanderern, die nicht gerechtfertigt wäre 
und die uns Schwierigkeiten bereiten könnte. Ich glaube, 
diese Ausnahme auf Ausländer zu beschränken, wäre an 
sich unsympathisch. Dazu kommt, dass die Schwierigkei
ten, die sich bei der IV ergeben, völlig anderer Natur sind. 
Dort geht es um die Frage, ob jemand Anspruch auf eine 
IV-Rente hat. Hier ist die Rente schon festgesetzt; es geht 
dann nur um die Frage, ob die berechtigte Person noch 
am Leben ist oder nicht mehr am Leben ist. Diese Fest
stellung wird heute schon in vielen Fällen gemacht. Es 
muss bei Renten immer von Zeit zu Zeit, zum Beispiel je
des Jahr, eine Erklärung einer zuständigen Behörde bei
gebracht werden, dass der Betreffende noch am Leben ist. 
Das Leben muss also nachgewiesen werden. Das würde 
auch für Schweizer im Ausland immer noch gemacht wer
den müssen. Ich glaube also, diese Bestimmung sollte 
nicht in unser Gesetz hineingenommen werden. - Ich' be
antrage Ihnen daher die Ablehnung des Antrages. 

M. Corbat, rapporteur: Les prestations de vieiltesse, pour 
survivants et invalidite sont servies, en regle generale, dit 
la loi, sous forme de rentes. A I'occaslon de I'examen de 
I'article 3D, nous avons definl les cas precis autorisant le 
paiement en especes et dans le cadre d'une prestation de 
libre passage. 11 apparait difficile d'lnserer dans la 101 une 
formule teile que celle souhaltee par M. Ammann sans 
toucher au principe mame de cette loi, axee sur le paie
ment de la rente. Nous vous proposons donc de ne pas 
suivre cette proposition. 

Bundesrat HDrllmann: Im Zusammenhang mit dem Artikel 
30 haben wir die Argumente dargelegt, die wir auch für 
den Entscheid zum Antrage von Herrn Ammann miteinbe
ziehen müssen. Wir dürfen In der Sozialversicherung nich'! 
einfach Ausländer diskriminieren. Wenn wir hier diese Be
stimmung aufnähmen, dann würde das zu einer Diskrimi
nierung und allenfalls auch zu einer entsprechenden Er
gänzung unserer Sozialversicherungsabkommen führen, 
die wir - ich habe es bereits dargelegt - in der zweiten 
Säule nicht wünschen. 
Ich bitte Sie daher, den Antrag von Herrn Ammann auf
grund der Ueberlegungen, welche die beiden Kommis-
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sionssprech9r vorgetragen haben, und aufgrund dieser zu
sätzlichen Ueberlegung, betreffend die Komplizierung un
serer Abkommen mit dem Ausland, abzulehnen. 

Präsident: Wir bereinigen Artikel 38 Absatz 2bis (neu). 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Ammann-Bern 

Abs. 3 und 4 - AI. 3 et 4 

46 Stimmen 
31 Stimmen 

M. DaHlon: Avec les alineas 3 et 5 de I'article 38, nous 
revenons EI un probleme deja evoque tout a I'heure: iI 
s'agit d'admettre une modification des formes des presta
tions. 
L'article 38 dit ceci: .. En regle generale, les prestations de 
vieillesse pour survivants et invalides so nt servies sous 
forme de rentes." Mais on envisage, aux alineas 3 'e't 4, de 
verser des montants en capital. L'alinea 2, deja, dispose 
«que l'lnstitution de prevoyance peut servir une prestation 
en capltal lorsque la rente de vieillesse ou d'invalidlte est 
inferieure a 10 pour cent..... Pas de problemes, nous 
sommes d'acccrd. 
Mals iI s'agit de reexaminer les alineas 3 et 4, qui disen'l 
ce qul sult, et c'est important: I'alinea 3 d'abord: .. Lorsque 
le reglement de prevoyance le prevolt, I'ayant droit peut 
exiger une prestatlon en capital au lieu de la rente de 
vieillesse, de veuve ou d'lnvalidite. S'iI s'agi't de presta
tlons de vieillesse, I'assure doit faire connaitre sa volonte 
au moins trois ans avant la naissance du droit... C'est 
donc ouvrir la possibilite de recevoir un capital plutöt que 
de recevoir la rente. 
La commissionajoute un alinea 4 qui precise que: "Mame 
si le reglement de l'lnstitution de prevoyance ne le prevoit 
pas, I'assure peut, en re'sp~ctant le delai fixe au 3e ali
nea, exlger une prestatlon en capltal au (jeu d'une rente 
de vieillesse, s'iJ utilise ce capital pour acquerlr la pro
priete d'un logement ou pour amortir une dette hypothe
caire grevan'l un logement dont iI est deja proprietaire. Le 
conseil fixe les exlgences auxquelles I'assure dolt satis
faire pour que le but de prevoyance soit maintenu ... 
Cela signifie que I'on precise encore Ici la possibllite non 
pas de toucher une rente, mals de toucher un capltal, 
mame si le reglement de I'institution ne le prevoit pas, ce 
qui est encore plus grave. Rlen n'empeche I'assure de 
demander ce capi'tal. Ainsi, 10rsqu'i1 aura acquis un loge
ment, rien ne I'empeche plus tard de vendre ce logement. 
Ce faisant, iI aura tourne la loi. Ou bien, apres avoir rem
bourse I'hypotheque, on peut tres bien imaglner quel'as
sure reprenne une autre hypotheque sur son bätiment ou 
son logement, et, la aussi, iI aura tourne la loi. 
Voter ces deux alineas, c'est ouvrir la porte a la posslbili
te d'eluder en fait la garantie de la prevoyance vieillesse, 
c'est-a-dlre le but que nous poursuivons. 
Toutes les combinaisons seront posslbles, j"e le repete, 
sans comptor encore celles que je n'ai pas enumerees, 
mais qui viendront certainement a I'esprit inventif de 
beau coup d'assures. Nous ne pouvons donc pas accepter 
et encourager de teiles pratiques. 
Le message du Conseil federal dit, a la page 102: .. On a 
voulu offrir EI i'assure une certaine liberte dans I'utilisation 
du capital-vieillesse qu'iI s'est acquis aupres de I'institu
tlon de prevoyance... Or c'est contraire au but de la pre
voyance que da donner la possibilite EI I'assure de pouvoir 
utiliser en fait le capital-vieillesse. OU est donc la pre
voyance ici? C'est ainsi que parfois nous devons faire le 
bonheur des gens malgre eux. Je vous propose de ne vo
ter nl le 3e, ni le 4e alinea. 

Sigrist: Ich glaube, die Kommission hatte hier eine sehr 
glückliche Hand, als sie diese zusätzlichen Bestimmungen 
von. Absatz 4 in das Gesetz hineinnahm. Sie verfolgt damit 
den sehr erstrebenswerten Zweck, WOhnungseigentum zu 
fördern. Herr Dafflon will nun sogar den Absatz 3 strei-

chen. Er wehrt sich dagegen, dass der Rentner eine Kapi
talabfindung verlangen könne. Mit der Vorschrift, aass 
man nur Renten zulassen würde, zweifelt man ganz ein
fach daran, dass unsere Alten dem Kapital Sorge tragen 
können. Ich möchte sagen, dass das Gegenteil der Fall ist. 
Es gibt viele Alte, für die es eine grosse Beruhigung ist, 
wenn sie eine runde Summe auf der hohen Kante, auf dem 
Sparheft oder irgendwo haben, dem sie meist sehr Sorge 
t"agen und die sich sicher nur als Notpfennig verstehen. Es 
gibt viele alte Leute, die verstehen, Kapital zu verwalten, 
so gut wie es die Verwaltung kann. Ich bitte Sie also drin
gend, den Absatz 3 zu belassen. 
Ich möchte Sie auch bitten, den Absatz 4 zu belassen, der 
erst In der Kommission aufgenommen wurde. Der Vorsor
gezweck Ist sehr gut erfüllt, wenn das Geld zum Erwerb 
von Wohneigentum oder zur Amortisation von Hypotheken 
verwendet wird. Sicherer kann man Geld ja gar nicht 
anlegen. Ein schuldenfreies Heim oder ein solche's mit 
wenig Schulden und wenig Zinslasten Im Alter ist wohl die 
beste Alterssicherung. Wenn Herr DaHlon nun sagt, es 
würde vielleicht Missbrauch getrieben, es würde einer ein 
Haus kaufen und es kurz danach wieder verkaufen, oder 
er würde Hypotheken wieder aufnehmen, die zuruckbe
zahlt seien, !oO müssen wir auf den letzten Satz von Absatz 
4 verweisen, nach dem der Bundesrat die Anforderungen 
umschreiben muss, die der Versicherte zur Sicherstellung 
des Vorsorgezweckes erfüllen muss. Ich glaube, die Ge
fahr des Missbrauchs ist nicht vorhanden. Ich bitte Sie 
dringend, dieser willkommenen Ergänzung des Gesetzes 
zuzustimmen und die Absätze 3 und 4 zu belassen. 

Muhe1m, ·Berichterstatter: Artikel 38 stellt als Regel für die 
Form der Leistungen die Rente auf. Es ist ganz klar, dass 
die Kapitalabfindungen die Ausnahmen bilden sollen. Die
se Ausnahmen sind nun, abgesehen von Absatz 2, in den 
Absätzen 3 und 4 enthalten. Es Ist T8tsache, dass mit der 
Einfügung von Absatz 4 die Kommission gegenüber dem 
bundesrätlichen Vorschlag noch einen weiteren Schritt ge
macht hat, indem es nun mögliCh sein soll, dass man aus 
der Versicherung der beruflichen Vorsorge. eben auch 
Wohneigentum erwerben kann. 
Nun aber zu Absatz 3. Dort soll es ermöglicht werden, den 
Berechtigten anstelle der Renten eine Kapitalabfindung 
auszuzahlen, wenn das Reglement das vorsieht. Es sei hier 
festgehalten, dass wir heute eine Minderzahl von Pen
sionskassen haben, die anstelle der Rente eine Kapitalab
findung vorsehen. Dies möchte man nicht zum vorneherein . 
durch dieses Gesetz ausschliessen. Wenn eine Kapitalab
findung gegeben wird, muss der Versicherte einen gewis
sen Nachteil in Kauf nehmen, indem sie nicht an die Teue
rung angeglichen wird. Er bekomm'! ein für allemal einen 
gewissen Kapitalbetrag, aber keinen T'Buerungsausgleich 
dafür. Das wird ihn natürlich - wenn er rechnet - dazu 
verhalten, von dieser Möglichkeit der Kapitalabfindung 
eher zurückhaltenden Gebrauch zu machen. 
Was nun Absatz 4 anbetrifft, wird vorgesehen - das ist der 
Kommissionsvorschlag -, dass der Versicherte sich unter 
gewissen Voraussetzungen, zum Erwerb von WohneIgen
tum oder zur Amortisation von Hypotheken, eine KapItal
abfindung geben lassen kann, Dabei Ist es aber auch für 
die Kommission selbstverständlich, dass der Zweck der 
Altersvorsorge nicht vereitelt werden darf; denn was wür
de es dem Pensionierten nützen, wenn er ein schönes 
Haus oder eine teure Eigentumswohnung sein eigen nennt, 
dann aber nichts mehr zum «Beissen.. hat. Es muss also· 
dafür gesorgt werden, dass die Ai'tersvorsorge nicht ihrem 
Zwecke entfremdet wird. Daher haben wir den Satz beige
fügt, dass der Bundesrat· durch entsprechende Vorschrif
ten für die Sicherstellung der Vorsorge zu sorgen hat. In 
diesem Sinne soll wohl dem Antrag der Kommission zu 
Absatz 4 zugestimmt werden. 

M. Corbat, rapporteur: L'article 38 fixe, comme regle gene
rale, le paiement de la ren.te, le paiement d'un capital de-
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vant demeurer I'exception. Mais la commlSSlon a estlme 
que, non seulement on pouvait prevoir cette exception 
teile qu'elle figure au 3e alinea, mais aussi dans le Hbelle 
qu'elle a elle-meme insere dans la loi, au 4e alinea, en vue 
de permettre I'acqui'sition d'un logement ou d'amortir une 
dette hypothecaire. . 
La commission a estime, Monsieur Dafflon, que c'etait 
aussi faire preuve de prevoyance, con.trairement lt ce que 
vous pensez, que d'admettre cette possibilite et de facili
ter I'accas a la propriete. Nous ne nous engagons pas Ilt 
dans le troisiame pllier. C'est une faculte accordee dan's 
le cadre du deuxiame pilier et qui encourage I'accas EI la 
propriete. Nous vous demandons de suivre I'avis de la 
commission. 

Bundesrat Hürlimann: Der Bundesrat hat schon in seiner 
Botschaft ausgeführt, dass wir die Kapitalien der zweiten 
Säule auch zur Förderung des Wohnungseigentums und 
des Eigenheimes heranziehen wollen. In der Kommission 
hatten wir uns ganz am Schluss der Beratungen noch 
einen sehr edlen Wettstreit über die Frage geliefert, wie
weit der Gesetzgeber diese zum Teil subjektiven Rechte 
der Versicherten ,im Gesetz verankern soll. Ich habe da
mals die Mitgtieder der Kommission darauf aufmerksam 
gemacht und mich dafür einge'setzt, dass man das den 
Pensionskassen freiwillig überlassen sollte. Ich gebe heute 
die Erklärung ab, dass ich mich den Ueberlegungen, die 
damals von den Mitgliedern der Kommission fast einstim
mig geteilt wurden, anschliesse und aus dieser Frage, wie 
sie nun in den Artikeln 38 ff. geregelt wird, keine Prestige
frage mache. Ich liess mich überzeugen, dass dies Im 
Grunde genommen eine zusätzliche wünschenswerte so
zialpolitische Folge hat. Wir werden zuhanden des Stände
rates vielleicht noch einige Formulierungen überprüfen bei 
Artikel 40a. Aber im Prin·zip stimme ich dieser Auffassung 
zu,·. wie sie in der Kommission - auch beim Bunde'srat üb
rigens - dann zum Durchbruch kam und die jetzt in diesen 
Artikeln ihren Niederschlag gefunden hat. Ich glaube, dass 
es . .sich um eine zusätzliche, wertvolle Komponente unse
rer Gesetzgebung handelt. 
Aus diesem Grund bitte ich Sie, auch den Antrag von 
Herrn Daffion abzulehnen. 

Präsident: Wir bereinigen Artikel 38 Absatz 3 und 4. Ich 
beantrage Ihnen, dass wir beide Absätze in einer gemein
samen Abstimmung bereinigen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für die Anträge Dafflon 

Art. 39 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 39 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 40 
Antrag der Kommission 

Abs. 1,3 und 4 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 

84 Stimmen 
9 Stimmen 

Eine Verpfändung ist nur zulässig zum Erwerb von Woh
nungs- oder Hauseigentum für den eigenen Bedarf des 
VersiCherten im Sinne von Artikel 40a. 

Art. 40 
Proposition de la commisslon 

AI. 1,3 et4 

Adherer au projet du Conseil federal 

AI. 2 

La mise en gage n'est autorisee que pour permettre ä I'as
sure d'acquerir la propriete d'un logement ou d'une mai
son, pour ses besoins personneIs, au sens de I'article 40a. 

Angenommen - Adopte 

Art.4Oa 
Antrag der Kommission 

Titel . 

Hypothekardarlehen 

Abs.1 

Der Versicherte kann verlangen, dass ein angemessener 
Teil seines Freizügigkeitsguthabens zur Tilgung von Hypo
theken auf von ihm bewohnten Wohnungs- oder Hausei
gentum verwendet wird. 

Abs.2 

Hat der Versicherte von der bisherigen Vorsorgeeinrich
tung ein grundpfandgesIchertes Darlehen zum Erwerb von 
Wohnungs- und Hauseigentum erhalten, so ist die neue 
Vorsorgeeinrichtung verpflichtet, dieses Darlehen im Rah
men der Freizügigkeitsleistung zu übernehmen. 

Abs.3 

Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die 
Anforderungen, die zur Sicherstellung des Vorsorgezwek
kes erfüllt sein müssen. 

Art.40a 
Proposition de la commission 

Titre 
Prets hypothecaires 

AI. 1 

L'assure peut exiger qu'une partie importante de son avoir 
de Iibre passage serve a I'amortissement d'hypothaques 
grevant le logement ou la maison qu'il habite. 

AI. 2 

Si !'a'ssure avait obtenu de !'institution de prevoyance pre
cedente un prät hypothäcaire en vue de I'acquisltion d'un 
logement ou d'une maison, la nouvelle institu~ion de pre
voyance est tenue de renouveler ce pret, dans les limites 
de la prestation de Iibre passage: 

AI. 3 

Le COllSell federal edicte des dispositions plus detaillees, 
en particulier sur les exigence's ä remplir pour que le but 
de prevoyance solt präserve. 

Angenommen - Adopfe 

Art. 41 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la comm/ssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Antrag Dafflon (zu Art. 41a und b) 

Titel 1bis: Obligatorische Versicherung der Selbständiger
werbenden (Art. 41a und b) 
Streichen 

Proposition Dafflon (concernant Las articles 41a et b) 
Titre premier bis: Assurance obligatoire des independants 
(art. 41 a et b) 
Biffer 



Prevoyance professionnelle. Loi 1346 6 octobte 1977 

Art.41a 
Antrag der Kommission 

Titel 
Versicherung von Alter, Tod und Invalidität 

Wortlaut 
Umfasst die obligatorische Versicherung die Fälle Alter, 
Tod und Invalidität, so sind die Bestimmungen über die 
obligatorische Versicherung der Arbeitnehmer sinngemäss 
anwendbar. 

Ergänzungsantrag Dafflon 
Abs.11 

Selbständigerwerbende mit einem Jahreseinkommen unter 
36 000 Franken sind obligatorisch versichert für die Risi
ken Tod und 'Invalidität ab dem 1. Januar nach der Vollen
dung ihres 17. Altersjahres und für das Risiko Alter ab 
dem 1. Januar nach der Vollendung ihres 20. Altersjahres. 

Abs.1 
Umfasst .•• 

Art.41a 
Proposition de la commission 

ritre 
Assurance couvrant la vieillesse, le deces et I'invalidite 

Texte 
Lorsque I'assurance obligatoire couvre la vieillesse, le de
ces et I'invalidite, les dispositions de I'assurance obliga
toire des salaries s'appliquent par analogie. 

Proposition subsidiaire Daff/on 
AI. 11 

Les independants dont le revenu annuel est inferieur a 
36000 francs so nt soumis a I'assurance obligatoire pour 
les risques de deces et d'invalidite des Je 1er janvier qui 
suit I'accomplissement de leur 17e annee, et pour la vieil
lesse des le 1er janvier qui suit I'accomplissement de leur 
20e annee. 

AI. 1 
Lorsque I'assurance obligatoire ... 

Art.41b 
Antrag der Kommission 

Titel 
Versicherung einzelner Risiken 

Abs.1 
Umfasst die obligatorische Versicherung nur die Risiken 
Tod und Invalidität, so kann der Bundesrat ein Leistungs
system zulassen, das von demjenigen in der obligatori
schen Versicherung der Arbeitnehmer abweicht. 

Abs.2 
Die Bestimmungen über den gesamtschweizerischen La

_ stenausgleich sind nicht anwendbar. 

Art.41b 
Proposition de la commisslon 

Titre 
Couverture de risques particuliers 

AI. 1 

Lorsque I'assurance obligatoire couvre seulement le deces 
et I'invalidite, le Conseil federal peut admettre des presta
tions differentes de celles qui sont fixees dans I'assurance 
obligatoire des salariE~s. 

AI. 2 
Les dispositions relatives a la perequation des charges 
sur le plan national ne sont pas applicables. 

M. Dafflon: Nous arrivons presque au terme des pro~os'i
tions que nous vous avons faites; celle dont nous discu
tons ä. present a trait, en fait, toujours au probleme de's 
independants que nous avons ,deja evoque tout au long de 
ce debat. Ce qui signifie que, si par .. malheur .. - passez
moi cette expression - vous ne suivez pas ma proposi
tion concernant I'article 41a, les articles suivants figurant 
sur la feuille de propositions subsidiaires tomberont. Je 
n'y reviendrai plus puisque vous n'aurez pas accepte I'ar
ticle 41a. 11 en sera de mame de ma proposition concer
nant le titre premier bis «Assurance obligatoire des inde
pendants." 
Je vais donc ici defendre la proposition faite subsidiaire
ment concernant I'article 41a qui englobe le tout - on est 
bien d'accord, Madame la presidente, cela facllite le debat 
et m'evite de revenir a la tribune quatre ou cinq fois pour 
le mame sujet. 
Selon M. Muheim, president de la commission - ce qu'lI a 
dit a d'ailleurs ete corrobore par les declarations de 
M. Hürlimann, ainsi que par M. Corbat, rapporteur de \an
que frangaise - nous avons, dans notre pays, plus de 
300000 independants. Une bonne partie de ces indepen
dants sont des gens de condition modeste. 11 est evident -
et vous me \'accorderez ~ que je n'interviens pas pour les 
independants fortunes, mame tres fortunes, pour les inde: 
pendants qui ont des situations brillantes et des fortunes 
colossales; j'interviens pour les petits et moyens indepen
dants. Jusqu'a present, vous n'avez pas suivi les proposi
tions que nous vous avons faites, a savoir de generaliser 
la prevoyance sociale pour la classe des independants. Je 
viens donc ä. present vous soumettre la proposition d'in
clure dans la prevoyance sociale ceux dont le revenu est 
inferieur ä 36 000 francs par an, c'est-a-dire Inferieure a 
3000 francs par mois. Vous serez d'accord avec moi pour 
dire que ces derniers so nt de petits ou moyens indepen
dants, selon la maniere dont vous le jugerez. 
J'aimerais vous rappeier ~ et c'est important - que le pro
jet que nous defendons aujourd'hui fait un tout avec I'as
surance-vieillesse, I'assurance-survivants et I'assurance-in
validite, qu'lI s'agit d'une prevoyance sociale qui doit in
clure le maximum de gens afin de les mettre a I'abri des, 
difficultes. Or si, iI y a quatre ou cinq ans, on pouvait en
co re penser que le boom economique extraordinaire, la 
prosperite que connaissait notre pays, c'etait quelque 
chose qui allait durer tres longtemps, on s'est tras rapide
ment apergu, et en quelques mois seulement, que nous 
etions aussi vulnerables que n'importe quel autre pays, 
particulierement ceux qui nous entourent. 
L'Europe occidentale connait un nombre de chömeurs en
core jamais atteint depuis 1930, qui depasse 7 millions. 
Notre pays connait la crise, plus de 300 000 emplois ont 
ete supprimes en quelques mois; cela veut dire aussi que 
quantite d'independants ont disparu. Je lisais iI y a quel
que temps, dans la presse, que 10000 exploitations agri
coles avaient disparu en quelques annees, en Suisse, pas 
ailleurs. Je le souligne, 10000 exploitations agricoles en 
quelques annees! Que sont devenus ces independants? 
Des malheureux qui, pour la plupart, ont dQ se reclasser, 
devenir des ouvriers ou des travailleurs dans les entre
prises, quelques-uns dans les bureaux. Mais si demain -
et iI n'y a pas de raison que cela s'arrate - une mame 
situation se reproduit, si de nouvelles exploitations agri
coles disparaissent, de nouveaux artisans doivent cesser 
leur activite, des commerlfants doivent fermer boutique 
pour toutes sortes de raisons que vous connaissez aussi 
bien que moi, ceux-ci, qui n'auront pas cotise dans le ca
dre du deuxieme pilier, qu'auront-i1s, que deviendront-ils? 
C'est la raison pour laquelle je vous propose d'inclure les 
independants qui ont moins de 36000 francs dans la pre
voyance du deuxieme pilier. Je declare que prendre cette 
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decision c'est vouloir une mesure de prevoyance pour 
I'avenir et pour I'ensemble de notre pays. 

Muheim, Berichterstatter: Ich betrachte diesen Antrag des 
Herrn Dafflon al's einen Schwanengesang. Wir haben näm
lich bereits beim Artikel 5 und 6 entschieden, dass das 
Obligatorium der beruflichen Vorsorge nicht auf die Selb
ständigerwerbenden ausgedehnt werden soll, sondern 
das's in diesem Bereich der Selbständigerwerbenden 
grundsätzlich die Freiwilligkeit herrschen soll, und dass 
für gewi'sse Branchen auf Antrag der Berufsverbände das 
Obligatorium beim Bundesrat beantragt und von dort aus 
verfügt werden kann. Das ist das System dieses Gesetzes. 
Wenn nun Herr Dafflon bei Artikel 41a Wiederum kommt, 
um Selbständigerwerbende mit einem Jahreseinkommen 
unter 36000 Franken obligatorisch versichern zu lassen, 
und zwar für alle drei Risiken, so nimmt er in diesem Um
fange, mindestens bis zur Limite von 36 000 Franken, eine 
Frage wieder auf, die im Grunde genommen generell für 
alle Selbständigerwerbenden bereits im Rahmen von Arti
kel 5 und 6 entschieden worden ist. Ich muss Ihnen also 
beantragen, dass Sie sich selber treu bleiben, und dass 
wir hier mit Bezug auf dieses System FreiwilligkeIt/Obliga
torium, wie wir es in Artikel 5 und 6 entschieden haben, 
nichts mehr ändern. Im übrigen wird 'sIch ja H~rr Fischer 
freuen, dass er von Herrn Dafflon eine so grossartige 
Schützenhilfe bekommt für die kleinen Gewerbetreibenden 
und Handwerker. Ich möchte aber sagen: Wir wünschen 
natürlich, dass auch die Selbständigerwerbenden sich ver
sichern. Aber dort wird man der Entwicklung eben einen 
weiteren Spielraum geben müssen. Man wird nicht direkt 
mit dem Obligatorium kommen können. Man wird auch 
ermöglichen müssen, dass nur einzelne Risiken - nicht alle 
drei miteinander: Tod, Alter und Invalidität - unter Schutz 
gestellt werden. Wir glauben, dass der sozialpolitische 
Zweck doch mit der Zeit erfüllt werden kann, auch wenn 
wir nicht durch das Gesetz nun eine zwangsweise Unter
stellung des gesamten Gewerbes herbeiführen. Das's würde 
unter Umständen nur zu Widerständen und Opposition ge
gen das Gesetz als Ganzes führen. Ich beantrage Ihnen 
also, an Artikel 5 und 6 festzuhalten und in diesem Sinne 
den Art·ikel 41a, wie er von Herrn Dafflon vorgeschlagen 
wird, abzulehnen. 

M. Corbat, rappo.rteur: M. Dafflon parait vouloir voler au 
secours des independants, mals en realite 11 desire les 
meUre. sou's tutelle. Je m'explique: les independants, 
comme leur nom I'indique, souhaitent le demeurer. La loi 
sur la pn~v~yance professionnelle a prevu qu'ils etaient 
Hbres de s'en assurer le benef.ice ou non. Dans les limites 
des articles 5 et 6, que M. Dafflon avait souhaite voir biffer 
mais que notre conseil a maintenus, nou's avoos; prevu un 
cas d'assurance obligatoire des independants, lorsque 
leurs associations professionnelles requierent en majorite 
d'ätre mi'ses au benefice de cette loi. En consequence, je 
crois qu'ayant maintenu les arti-cles 5 et 6 de la loi contre 
I'avis da M. Dafflon, on ne peut pas, maintenant, supprimer 
les articles 41a et 41b que la commlssion ente nd faire fi
gurer dans la loi. Pour la bonne forme, je rappelle qu'iJ 
s'agit - M. Dafflon a lui-meme rectifie - de 300000 inde
pendants et de 1100000 salaries et non du contraire. 

Bundesrat Hürllmann: Die zweite Säule - man kann das 
nicht genug betonen - hat einmal das Prinzip, dass sie 
'sich in bezug auf das Obligatorium nur an das Verhältnis 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer richtet und die Arbeitneh
mer obligatorisch versichern will. Das haben Sie jetzt 
mehrfach bei verschiedenen Beschlüssen bestätigt. D·as 
'schliesst zunächst das Obligatorium gegenüber den Selb
ständigerwerbenden aus. Es Ist aber dieser Vorlage ein 
zweite's Prinzip zugrunde gelegt, das Prinzip näml'ich, dass 
die zweite Säule durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
autonom finanziert werden soll. Wenn Sie die Artikel ver-

-folgen, welche Herr Dafflon eventualiter vorschlägt, nach
dem das erste Prinzip in seinen Anträgen abgelehnt wur-

de, dann bemerken Sie,. dass er vorsieht, dass für die 
Selbständigerwerbenden bis zu einem Einkommen bis 
36 000 Franken die öffentliche Hand einen beträchtlichen 
Teil an die sogenannte Auftangeinrichtung bezahlen muss. 
Damit würde ein weiterer Grundsatz umgangen, nämlich, 
dass die zweite Säule durch Arbeitgeber und Arbeitneh
mer finanziert wird. Ich gebe ohne weitere's zu, dass uns 
in verschiedenen Belangen der Sozialversicherung gerade 
die Probleme der kleingewerblichen Bet~iebe und ihrer 
Inhab~r oft beschäftigen und dass wir in anderen Belan
gen - ich denke etwa an die Revision der Krankenversi
cherung usw. - versuchen sollten, zugunsten dieser Kate
gorie etwas zu tun. Aber das lässt sich in diesem speziel
len Fall nicht verwirklichen. Der Antrag von Herrn Dafflon 
- ich 'spreche nachher nicht mehr zu seinen übrigen Even
tualanträgen - muss aus den dargelegten Gründen, weil er 
gegen die Konzeption unserer Vorlage ist, abgelehnt wer
den. 

Präsident: Wir bereinigen Artikel 41a. Herr Dafflon möchte 
bei Artikel 41a einen neuen Absatz der Fassung der Kom
mission voranstellen. Er verlangt dart die obligatorische 
Versicherung für Selbständigerwerbende mit Jahresein
kommen unter 36 000 Franken. Kommission und Bunde'srat 
lehnen den Antrag Dafflon ab. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Daftlon 

99 Stimmen 
6 Stimmen 

Präsident: Mit der Bereinigung von Artikel 41a, in diesem 
Sinn ist auch der Titel 1bis im Sinne der Kommission be
reinigt. Mit der Erledigung des Artikels 41 a entfallen auch 
die Anträge Dafflon zu Artikel 42 Absatz 1, Artikei 43, 44 
und 44bis (neu) sowie der Streichungsantrag zum Titel 
1 bis. Herr Dafflon ist damit einverstanden. 
Wir behandeln nun die Artikel 42 und 43. Herr Daftlon be
gründet seine Anträge. 

Art. 42 und 43 
Anträge der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Propositions de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Anträge Daillon 
Zweiter Titel: Freiwillige Versicherung (Art. 42-46) 
Streichen 

Zweiter Titel (bis): Finanzierung (neu) 
Art. 42 
Kapitalsteuer 
Der Bundesrat beschliesst die Einführung einer Solidari
tätssteuer auf Kapital, Gewinn und Reserven der grossen 
Wirtschafts- und Finanzkonzentrationen sowie auf den 
grösstenVermögen und Einkommen. 

Art. 43 
Subventionen der öffentlichen Hand 
Die, öffentliche Hand übernimmt 10 Prozent der Gesamt
ausgaben der beruflichen Vorsorge zur Ermässigung na
mentlich der Beiträge der kleinen und mittleren Selbstän
digerwerbenden. 

Art. 42 et 43 
Propositions Dafllon 
Titre deuxleme: Assurance facultative (art. 42-46) 
Biffer 

Titre deuxieme bis: Financement (nouveau) 

Art. 42 
Impöt sur le capital 

Le Conseil federal decide d'instituer un impöt de solidarite 



Pravoyance professionnelle. Loi 1348 6 octobre 19n 

sur le capital, le benefice et les raserves des grandes con
centrations economiques et financieres ainsi que sur les 
plus grosses fortunes et les plus gros revenus. 

Art. 43 
Subventions des pouvoirs publlcs 
Les pouvoirs publics subventionnent les 10 pour cent du 
total des depenses de la prevoyance professionnelle, no
tamment afin de contribuer au paiement des cotisations 
des petits et moyens Independants. 

M. Daftlon: Je ne motiver-ai pas longuement, car iI n'en est 
pas besoln, notre proposition visant ä I'institution d'un 
impöt de solldarlte sur le capital, sur le banefiee et sur les 
raserves des grandes concentrations aconomiques et fi
nancieres ainsi que sur les plus grosses fortunes et les plus 
gros revenus. 

La loi sur .a pravoyance professionnelle ne s'adresse 
qu'aux salaries et le tinancement de celle-cl repose sur 
les seules epaules des salaries et des employeurs. Comme 
Je I'ai dit tout au lang de ce debat, iI est lnJuste de ne pas 
appeler ä contribuer a son financement ceux qUi, dans ce 
pays, ont realise des benefices extraordinaires durant la 
periode de prosperite, dont les diverses classes de la po
pulation ont beneficie dans une mesure tres inegale, Je 
tiens ä le souligner. A la faveur de la haute conJoncture, 
des fortunes extraordinaires se sont erlgees, des entre
prises se sont developpees. Or les proprJetaires et respon
sables de ces grandes entltes economiques ne so nt pas 
appeles a contribuer au flnancement du deuxieme pilier, 
quand bien meme c'est grice au travail des sal-aries qu'Ue 
ont pu creer et developper leurs entreprises et amasser la 
richesse et les capitaux qu'lIs possedent aujourd'hui. 

C'est pourquoi nous vous proposons non pas d'lnstltuer 
un impöt de solidarolte, avec toutes ses modalites, mai's -
vous voyez que nous sommes comprehensifs - de charger 
le Conseil federal d'lnstltuer un tel Impöt, afln que vous 
n'objectiez pas que nous voulons attenter au droit de pro
priete et attenter ä la richesse par le blals d'une loi sO
ciale. Nous vous demandons de faire confiance au Consel1 
federal pour ce qui concerne cet impöt de solidarite, dont 
le prelevement con'tribuera, dans une tres faible mesure, 
je le veux bien, au bonheur des travailleurs. 

Muhe1m. Berichterstatter: Die Kommission hatte keine Ge
legenheit, zu diesen Anträgen Stellung zu nehmen. Aber 
ich muss Ihnen trotzdem aufgrund des Systems der gan
zen beruflichen Vorsorge beantragen, diese Anträge zu 
Artikel 42 und 43 abzulehnen. In Artikel 42 möchte der 
Antrag dem Bundesrat die Kompetenz geben, eine Solida
ritätssteuer auf dem Kapital, dem Gewinn und den Reser
ven der grossen Wirtschafts- und i=inanzkonzentrationen 
sowie auf den grösslen Vermögen und Einkommen zu er
heben. Ich frage mich, ob es rein juristisch möglich wäre, 
dass der Bundesrat eine solche Steuer beschliesst. Ich 
glaube, wir haben das rechtsstaatliche Prinzip, dass Steu
ern auf dem gesetzlichen Weg erlassen werden müssen. 
Aber eine solche Delegationsnorm an den Bundesrat, eine 
völlig neue Steuer einzuführen, ist wohl schon rein rechts
staatlich unhaltbar. Dazu kommt, dass natürlich sofort die 
Frage entsteht, ob wir als Gesetzgeber überhaupt die ver
fassungsmässige Kompetenz hätten, eine solche Steuer 
einzuführen. Ich möchte das zum vornherein verneinen. 
Ich glaube, wir haben die verfassungsmässige Möglichkeit 
nicht, diese Sieuer einzuführen; wenn wir sie hätten und 
davon Gebrauch machen wollten, könnten wir dies nicht 
durch eine solche Delegation an den Bundesrat tun, son
dern wir müssten dann selber das entsprechende Steuer
gesetz erlassen. Ich glaube, also schon rein von dieser 
juristischen Seite her muss dieser Antrag abgelehnt wer
den. 

Wenn Herr Dafflon sagt, dass die Unternehmen an die 
berufliche Vorsorge eigentlich nichts beitragen, so stimmt 

das nicht. Es ist immerhin der Arbeitgeber, der mindestens 
die Hälfte der Beiträge an die berufliche Vorsorge zu tra
gen hat. Ich halte dafür, dass damit die Unternehmen 
auch bei der Finanzierung der zweiten Säule wesentlich 
engagiert sind. Dass man hier gleich noch eine Reich
tumssteuer einbauen wollte, steht auf einem anderen Blatt 
geschrieben. Ich glaube, über' diese Steuer stimmen wir 
dann bei einer anderen Gelegenheit ab. 
Herr Dafflon möchte mit Artikel 43 auch noch Subventio
nen der öffentlichen Hand zugunsten der beruflichen Vor
sorge einführen. Das wäre an und für sich juristisch mög
lich. Ich glaube, es wären kaum Bedenken dagegen anzu
bringen, die Beiträge der kleinen und mittleren Selbständig
erwerbenden zu ermässigen, um eine Vergünstigung ein
zuführen. Aber wo nimmt denn die öffentliche Hand das 
Geld her? Wir haben ja heute schon Schwierigkeiten, die 
AHV zu finanzieren; bei der staatlichen Vorsorge ist ein 
staatlicher Beitrag durchaus in Ordnung; wir haben dafür 
besondere Steuern, die Alkohol- und die Tabaksteuer. Das 
ist in Ordnung, gesetzlich geregelt und auch Verfassungs
konform. Aber ich halte dafür, dass wir dieses Gesetz 
nicht noch mit einer Subventionsbestimmung belasten 
sollten. Das würde sich eher kontraproduktiv auswirken. 
Ich glaube, dass die berufliche Vorsorge aus dem System 
heraus durch die Sozialpartner Arbeitgeber und Arbeitneh
mer finanziert werden soll. Ich möchte Ihnen daher grund
sätzlich beantragen, beide Anträge abzulehnen. 

M. Corbat. rapporteur: La prevoyance professionnelle teile 
qu'elle est instituee par cette loi est fondee sur le sys
teme de la capitalisation et financee moitie-moitie par les 
employeurs st les employes. 11 ne s'agit de rien d'autre, et 
en taut cas pas d'une redistribution de revenu national. 

En outre, je fais remarquer ä M. Dafflon qu'une disposition 
comme celle qu'lI propose est mal formulee. Ce n''9st pas 
dans le cadre de cette lai qu'lI faut presenter une proposi
tion semblable, qui devrait passer par une modiflcatlon 
constitutionnelle et etre soumise au peuple. Vous savez 
bien, Monsieur Dafflon, qu'on ne peut pas prelever 
d'impÖ'1s sur le plan federal sans consulter le peuple. Vous 
I'avez constate le 12 juin dernier, et vous eliez d'ailleurs 
oppose ä I'introduction d'un impöt destine aussi au finance
me nt de la part des pouvoirs publics aux assurances so
ciales. 

En consequence, le Conseil ne peut en aucun cas accep
ter une proposition comme celle que fait M. Dafflon ä pro
pos des articles 42 et 43. En realite, celle qui concerne 
I'article 42 decoule da la conception qu'iI a de I'economie 
et du systeme politique qu'lI voudrait instaurer. Lorsque 
vous parlez du grand capital, du benefice des concentra
lions economiques, des grosses fortunes et des gros reve
nus, Monsieur Dafflon, je vous rappelle tout de meme que 
nous ne comptons pas loin d'un million de proprietaires 
fonciers et immobiliers en Suisse, ce qui demontre que la 
propriete est largement repandue dans ce pays. 

Mais encare une fois, votre proposition est entachee d'un 
vice de forme. Elle concerne le plan constitutionnel. 

Je vous propose de refuser les suggestions de M. Dafflon 
aux articles 42 et 43. 

Bundesrat Hürlimann: Wir haben gestern bereits darüber 
diskutiert, dass Herr Dafflon mit seinen Anträgen nichts 
anderes will, als über das Gesetz der zweiten Säule die 
Volkspension einzuführen. Das ist eigentlich die Konse
quenz seiner Vorschläge. Er will die Regeln, die wir bei 
der AHV haben, auf sämtliche AHV-Pfllchtige ausdehnen, 
mit anderen Worten auch auf die Selbständigerwerbenden. 
Herr Dafflon Ist dann insofern konsequent geblieben, als 
er die zusätzliche Finanzierung für seine Lösung auch 
vorgeschlagen hat. Er sieht Jetzt in den Artikeln 42bis und 
43bis entsprechende Subventionen der öffentlichen Hand 
mit 10 Prozent der Gesamtausgaben der beruflichen Vor-
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sorge vor. Nachdem wir aber diese Anträge gestern grund
sätzlich aus mehrfach dargelegten Gründen abgelehnt ha
ben, sind diese Finanzierungsartikel auQh nicht mehr not
wendig und nicht mehr konsequent, ganz abgesehen da
von, dass die verfassungsrechtliche Grundlage dafür feh
len würde, über das Gesetz dem Bundesrat die Kompetenz 
zu geben. Das wäre zu schönl (Heiterkeit) Zum Glück ist 
es nicht so. In manchen Situationen wäre es wünschens
wert, aber der Bundesrat muss für jeden Rappen Steuern 
mit Ihnen zusammen die Mehrheit von Volk und Ständen 
gewinnen. Das ist eine einmalige Situation auf der Welt. 
Auch Im Gesetz über die berufliche Vorsorge gilt natürlich 
dieses Verfassungsprinzip, abgesehen davon, dass das 
Konzept, das Herr Dafflon mit seinen Anträgen verfolgt, 
auch nicht der gegenwärtigen Verfassung (Art. 34quater) 
entspricht. Seine Anträge sind daher konsequenterweise 
auch hier abzulehnen. 

Präsident: Wir bereinigen Artikel 42 und 43. Herr Dafflon 
ist damit einverstanden, dass seine belden Anträge als 
Artikel 42bis (neu) und Artikel 43bis (neu) bezeichnet wer
den. Er wünscht, dass wir gemeinsam Artikel 42bis und 
43bis behandeln. Kommission und Bundesrat lehnen beide 
Artikel ab. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Dafflon 

91 Stimmen 
5 Stimmen 

Präsident: Damit sind die Artikel 42 und 43 gemäss Kom
missionsantrag angenommen. Der Antrag Dafflon zum 
zweiten Titel (Streichung) entfällt. 

Art. 44 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Für die Risiken Tod und Invalidität darf ein Vorbehalt aus 
gesundheitlichen Grunden für höchstens drei Jahre ge
macht werden. 

Titel, Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 44 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 
(La modificatian a I'al. 1 ne cancerne que le texte alle
mand) 

Angenommen - Adopte 

Art. 45 
Antrag der Kommission 

Titel, Abs. 1-3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.4 
Die Vorsorgeeinrichtung übernimmt auf Begehren des Ar
beitnehmers das Inkasso gegenüber den Arbeitgebern. 

Art. 45 
Proposition de la commfsslon 

Tltre, al. 1 a 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

AI. 4 
A la delTlande du salarie, I'instltution de prevoyance. se 
chargera de I'encaissement aupres des employeurs. 

Bundesrat HDrllmann: Ich bin Herrn Dirren, der sich beim 
Eintreten zum Artikel 45 über Arbeitnehmer, die bei ver-

171-N 

schiedenen Arbeitgebern angestellt sind, geäussert hat, 
noch eine Antwort schuldig. Ich möchte sie im Zusammen
hang mit Artikel 45 erteilen. 
Die Schwierigkeit besteht darin, dass vom Arbeitnehmer 
nicht ohne weiteres die Auskunft zu erhalten ist, was er 
bei verschiedenen Arbeitgebern verdient. Wichtig scheint 
mir aber - das ist eine Frage der Aufklärung gegenüber 
solchen Arbeitnehmern -, dass die Möglichkeit besteht, 
dass er sich versichern kann. Er muss dann dafür sorgen, 
dass die Angaben zusammengetragen werden, die notwen
dig sind, damit für ihn die zweite Säule berechnet werden 
kann. Er muss sich selber entscheiden, bei welchem Ar
beitgeber er sich versichern will, oder ob er zur AUffang
einrichtung geh",n möchte. Er muss auch - das ist vielleicht 
die Schwierigkeit, sie lässt sich nicht anders lösen, wir 
haben das verschiedentlich überlegt - die Initiative ergrei
fen, damit er zu einer beruflichen Vorsorgeversicherung 
kommt. 

Ang.enommen - Adopte 

Art. 46 
Antrag der Kommission 

Titel 
Ausscheiden aus der Obligatorischen Versicherung 

Wortlaut 
Scheidet der Arbeitnehmer aus der obligatorischen Versi
cherung aus, nachdem er Ihr während mindestens sechs 
Monaten unterstellt war, so kann er die Versicherung im 
bisherigen Umfang bei derselben Vorsorgeeinrichtung, 
wenn ihr Reglement dies zulässt, oder bei der Auffangein
richtung weiterführen. 

Antrag Ammann-Bem 
Abs.1 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Abs. 2 (neu) 
Will der Versicherte die volle Leistung der beruflichen Vor
sorge geltend machen, so hat er während des vorüberge
henden Ausscheidens ebenfalls die Beiträge des früheren 
Arbeitgebers zu übernehmen. Andernfalls sind die Leistun
gen entspreChend zu kürzen. 

Antrag Carobblo 
Abs. 2 (neu) 
Wird die Obligatorische Versicherung wegen Krankheit, 
Unfall, Ausbildung, Arbeitslosigkeit, Schwangerschaft oder 
Mutterschaft unterbrochen, so werden die Beiträge nicht 
vom Arbeitnehmer, sondern in vollem Umfang von der Stif
tung für den lastenausgleich entrichtet. 

Art. 46 
Proposition de la commission 

Titre 
Interruption de I'assurance obligatoire 

Texte 
Le salarie qui cesse d'etre assujetti a I'assurance obliga
toire, apres I'avoir ete pendant au molns six mais, peut 
malntenir son assurance dans la meme mesure que prece
demment, solt aupres de la meme institution de pre
voyance, si son reglement le permet, soit aupres de I'insti
tution suppletive. 

Proposition Ammann-Beme 
AI. 1 

Selon le projet du Conseil federal 

AI. 2 (nouveau) 
L'assure qui entend toucher les preS'tations integrales de 
la prevoyance professionnelle est tenu de prendre egale-
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ment ä sa charge, durant l'lnterruption temporaire, les 
cotisatlons de son ancien employeur. Dans le cas con
traire, les prestations sont fl:3duites d'autant. 

Proposition Carobbio 
AI. 2 (nouveau) 
Dans les cas d'interruptlon de I'assurance obligatoire pour 
cause de maladie,. accident, formation, chömage, gros
sesse et maternite, le salarie ne paiera pas de contrlbu
tlons, lesquelles seront assumees integralement par la fon
datlon de perequation des charges. 

Rliegg: Herr Ammann hat mich gebeten, seinen Antrag kurz 
zu begründen. Er beantragt in Absatz 1, an der bundesrät
lichen Fassung festzuhaIten und einen neuen Absatz 2 
aufzunehmen, der die Beitragsleistung während des vor
übergehenden Ausscheidens regelt. 
Zu Absa'lZ 1: Der von der national rätlichen Kommission 
vorgeschlagene Ab$atz 1 behandelt etwas ganz anderes, 
als dies der Vorschlag des Bundesrates vorsieht. Der Bun
desrat spricht von einem vorübergehenden Ausscheiden 
während einer begrenzten Zeit. Der Vorschlag der natlo
nalrätliclten Kommission spricht vom Ausscheiden aus der 
Obligatorischen Versicherung schlechthin. Für diesen Fall 
sind doch meines Erachtens Artikel 25 ff. anzuwenden, 
nach welchen die erworbenen Rechte abzugeHen sind. 
Aus diesem Grunde muss unbedingt dem Vorschlag des 
Bundesrates zugestimmt werden; die Lösung der Kommis
sion ist weder für die Kassen noch für diesen Pool zu ver
antworten. 
Zum neuen Absatz 2: Das Gesetz schreibt zwingend vor, 

. dass dIe Bei'lräge je zur Hälfte vom Versicherten und vom 
Arbeitgeber zu tragen sind. Was passiert jedoch, wenn 
vorübergehend keine Arbeitgeber mehr vorhanden sind? 
Diese Frage sollte wahrscheinlich im Sinne dieses neuen 
Absatzes genau geregelt werden. 

Muhe1m, Berichterstatter: Mit dem Antrag zu dieser Be
stimmung von Artikel 46 will die Kommission, dass der 
einmal ausgebaute Vorsorgeschutz nach Möglichkeft er
halten bleibt. Wenn daher ein Arbeitnehmer aus irgend
weichen Gründen aus dem Obligatorium ausscheiden wür
de, so soll ihm mindestens die Möglichkeit eingeräumt 
werden, die Versicherung weiterzuführen. 
Der Bundesrat wollte das nur auf begrenzte Zeit ermögli
chen, die Kommission dagegen auf unbeschränkte Zeit. 
Zudem wollte der Bundesrat nur bei bestimmten Gründen, 
wie Krankheit, Unfall, Ausbildung, Beschäftigungsmangel 
oder aus ähnlichen Gründen, diese Weiterführung der 
zweiten Säule ermöglichen. Wir waren der Meinung, dass 
diese Gründe, die ja nicht abschliessend aufgezählt wer
den können, am besten weggelassen werden; aus wei
chem Grunde auch ein solches Ausscheiden sich ergeben 
könnte, es soll dem Arbeitnehmer die Möglichkeit gegeben 
werden, die Versicherung weiterzuführen. Dabei ist es 
selbstverständlich - Herr Rüegg -, dass in- diesem Falle 
nicht mehr der bisherige oder der frühere Arbeitgeber die 
Beiträge bezahlen muss, sondern dass der Arbeitnehmer 
dann eben die gesamten Beiträge aufbringen muss. Die
sen Fall haben wir heute schon sehr oft auch bei Pen
sionskassen. Es kann heute vorkommen, dass einer aus 
einer Firma ausscheidet, vor allem auch bei den öffentli
chen Diensten, und dann aber seine Versicherung beibe
halten kann. Nur muss der betreffende Arbeitnehmer (bzw. 
eventuell sein späterer Arbeitgeber) die entspreChenden 
Arbeitgeberbeiträge aUfbringen. Das ist selbstverständlich, 
darum steht das nicht drin. Wenn man das noch verdeutli
chen wollte, hätte .ich persönlich nichts dagegen einzu
wenden. Es ist aber klar, dass der Arbeitgeber im Falle 
eines Ausscheidens aus dem Obligatorium nicht mehr ver
pflichtet ist, die Beiträge aufzubringen. Der Arbeitnehmer 
oder ein neuer Arbeitgeber muss die Beiträge für diese 
Fürsorgekasse erbringen. 

Ich möchte Sie also bitten, grundsätzliCh doch der Kom
missionsfassung zuzustimmen, weil sie dem Gedanken der 
Weiterführung und ErhaHung des Vorsorgeanspruches 
besser Rechnung trägt als das, was der Bundesrat vor
schlägt. Wenn Sie jedoch die Präzisierung wollen, wonach 
der Arbeitgeber die Beiträge nicht mehr bezahlen muss, 
dann hätte ich persönlich nichts dagegen einzuwenden. 

M. Corbat,· rapporteur: L'article 46 traitant de I'interruption 
temporaire de I'assurance obligatoire a ete modifie en 
commission. Sa nouvelle redaction nous parait meilleure. 
Nous n'avons pas voulu, en effet, enumerer les cas comme 
I'avait fait le Conseil federal, cette enumeration n'existant 
qu'ä titre d'exemple et n'etant pas limitative. Nous esti
mons que la nouvelle version adoptee est meilleure. 
S'agissant de la proposition falte maintenant par M. Am
mann d'ajouter encore une nouvelle disposition concer
nant la prise en charge complete des cotlsations 10rsqu'II 
y a interruption temporalre, nous pensons que ce la va de 
sol et qu'lI ne faut pas limiter, dans la loi, la possibilite 
qu'aurait un employe d'avoirune cotlsatlon payee tempo
rairement par son employeur, si ce dernier le desirait. Ce
la peut se produire. Nous ne pensons pas qu'lI faille pre
voir, dans la loi, une disposition semblable. 
C'est la raison pour laquelle la commission vous propose_ 
de vous en tenir ä son texte. 

Bundesrat Hürlimann: Ich glaube, wir können Herrn Am
mann und Herrn Rüegg dankbar sein, dass sie diese Frage 
hier aufgeworfen haben. Es genügt nämlich, wenn wir klar
stellen - ""ie das die beiden Kommissionssprecher ge
macht haben und wie ich es selber ebenfalls noch tun will 
-, dass es selbstverständlich so ist, dass einer, der aus 
dem Obligatorium ausscheidet, die Versicherung selber 
führen kann und die Beiträge für die Versicherung voll 
selber bezahlen muss. Entscheidend ist der erste Satz 
nach dem Antrag der Kommission: «Scheidet der Arbeit
nehmer aus der obligatorischen VersiCherung aus ...... Da
mit ist gesagt, dass er keinen Arbeitgeber mehr ha't und 
deshalb auch kein Arbeitgeber mehr zu etwas verpfliChtet 
werden kann; denn alle Lösungen, die wir hier in diesem 
partnerschaftlichen Verhältnis diskutieren, setzen zunächst 
ein Arbeitsverhältnis voraus. Wenn dieses Arbeitsverhält
nis nicht mehr existiert, dann hat der Arbeitgeber auch 
keine Verpflichtungen mehr. Wir wollen hier lediglich die 
Möglichkeit schaffen, dass der Arbeitnehmer trotzdem ver
sichert bleiben kann; aber - und das möchte ich mit 
Nachdruck betonen - der Arbeitgeber ist dann von jeder 
Verpflichtung, etwas zu leisten, entbunden. Vorbehalten 
bleibt, wenn er es einem besonders wertvollen Arbeitneh
mer gegenüber tun will, allenfalls als. freiwillige Leistung. 
Ich glaube, es war wertvoll, dass wir dies hier festhielten, 
aber eine entsprechende Bestimmung im Sinne des Antra
ges Ammann ist nicht notwendig. 

Präsident: Wir bereinigen Artikel 46 Absatz 1. Die Kommis
sion, der ~ich der Bundesrat anschliesst, hat eine neue 
Fassung vorgeschlagen. Herr Ammann-Bern möchte die 
ursprüngliche Fassung des Bundesrates beibehalten. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Ammann-Bern 

76 Stimmen 
18 Stimmen 

Präsident: Zu Artikel 46 haben die Herren Ammann und 
Carobbio je einen neuen Absatz 2 vorgeschlagen. 

M. Carobblo: L'article 46, 1eralinea, du projet de loi pre
voit pour I'assure qUi, pour cause de maladie, accident, 
formation Eil chömage interrompt I'assurance obligatoire, 
la possibilite de rester assure. 
Le message dit que I'enumeration des diverses causes 
d'lnterruption citees ne doit pas etre Interpretee comme 
limitative. 11 admet expressement la possibilite d'etendre la 
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liste, en particulier aux cas de grossesse. A ce dernier 
cas, on devait ajouter le cas de maternite. 
Pour eviter toute possibillte de discussion, la commission 
a pro pose la forrnulation nouvelle de I'artlcle que nous 
avons adople iI y a un moment. Cela dit, iI Y a un aspect 
qui n'est pas resolu, meme dans la nouvelle formulation, 
c'est celul qui concerne le paiement des cotisations. Le 
message, et le conseiller federal HOrlimann I'a repete, est 
8 ce propos expliclte: Dans tous les cas d'interruption de 
I'assurance, I'assure peut maintenir ses droits entierement 
s'iI paie regulierement ses cotisations et celles de son 
ancien employeur. 
Une teile disposition est inacceptable pour des raisons 
d'ordre social avant tout, et ensuite d'equrte. 11 n'est pas 
admissible que, au moment meme ou nous sommes en 
train de mettre sur pied une prevoyance professionnelle 
qui devrait avoir pour but de proteger vraiment les moins 
favorises contre les risques de vieillesse et invalidite, nous 
adoptions des dispositions qui prevoient des discrimina
tions. 
Je vous rappelle que nous sommes en train de nous occu
per, entre autres, des cas des assures qui doivent inter
rompre leur assurance pour des causes indejlendantes de 
leur volonte. C'est te cas, en particulier, des assures qui 
tombent malades, qui so nt victimes d'accidents, qui sont 
victimes du chOmage resultant des lois economiques du 
systeme, qui sont dans un etat de grossesse ou bien qui 
doivent faire face 8 leurs obligations de mere. Accepter la 
disposition proposee par le Conseil federal et par la com
mission equivaut 8 penaliser tous ceux qui doivent inter
rompre leur activite professionnelle pour des raisons di
verses, force majeure comprise. Ainsi, les malades, les 
accidentes, les femmes enceintes, les meres, les travail
leurs qui se recyclent, les chömeurs en particulier per
draient automatiquement une partie. de leurs prestations. 
La faculte qui leur est accordee de regler seuls des co'ti
sations completes, y compris celles de I'ancien employeur, 
a quelque chose d'exorbitant; pour beaucoup de ces cas-
18 c'est, pour finir, une provocation. Je con90is mal qu'une 
loi pr.evoyant de penaliser tous ceux qui se trouvent con
traints d'abandonner provisoirement ou definitlvement leur 
emploi puisse etre un choix social. Voll8 pourquoi je croi.s 
qu'lI est important d'ajouter un 2e alinea 8 I'article 46 nou
veau qui prevoit qu'en cas d'interruption de I'assurance 
obligatoire pour cause de maladie, accident, formation, 
chömage, grossesse et maternite, le salarie ne paiera plus 
de contributions; celles-ci devront Mre prises en charge 
integralement par la fondation de perequation des char
ges. Avec une teile disposition, on introduit un princip~ 
fondamental de solidarite en faveur des moins favorises, 
tout en evitant de grever excessivemen1 les petites et 
moyennes entreprises, et cela, je I'ai dit, par le biais da la 
disposition prevoyant que les charges seraient assumees 
integralement par la fondation de perequation, autrement 
dit repar'ties entre toutes les caisses de prevoyance. Dans 
cet esprit, je ne comprends pas - ou plutöt je comprends 
trop bien - le contenu politique de la proposition alterna
tive de M. Ammann-Berne. Une fois de plus, iI veut une 
prevoyance professionnelle qui n'est pas profitable aux 
assures mais bien aux compagnies d'assurance. C'est 
donc pour des motifs de justice sociale e't d'equite que Je 
vous invite a appuyer ma proposition. 

Muhe1m, Berichterstatter: Diesen Antrag, der in seinem· 
Inhalt an und für sich sympathisch ist, weil er eine soziale 
Komponente enthält, kann ich Ihnen trotzdem nicht zur 
Annahme empfehlen. Wir haben über einen solchen An
trag in der Kommission nicht diskutiert. Aber ich glaube 
doch, es wäre nicht ganz In Ordnung, dem Fonds für La
stenausgleich eine neue Aufgabe zuzuweisen. Der Fonds 
für Lastenausgleich hat eigentlich zwei grosse Aufgaben: 
Einmal die Uebernahme der Sonderkosten für die Eintritts
generation. Zweitens die Uebernahme des Teuerungsaus
gleichs auf den laufenden Renten. 

Das sind Aufgaben, die alle betreffen. Nun möchte Herr 
Carobbio mit seinem Antrag, dass in Fällen, in denen dre 
obligatorische Versicherung wegen Krankheit, Unfall, Aus
bildung usw. unterbrochen wird, der Fonds für den Lasten
ausgleich einspringt. Die Aufgaben, die wir diesem Fonds 
überwiesen haben, sind eigentliCh makro-ökonomischer 
Art. Je'tzt sollen ihm auch noch mikro-äkonomische Aufga
ben überbunden werden, indem er in Einzelfällen Beiträge 
übernehmen müsste. Ich glaube also, schon rein vom Sy
stem her würde das nicht gut hineinpassen, das würde 
die Administration tatsächlich überfordern. 
Dann aber darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass 
wir einen Artikel 10 angenommen haben, der den Beginn 
und das Ende der obligatorischen Versicherung um
schreibt. Die ObligatoriSChe Versicherung beginnt mit dem 
Antri'lt des Arbeitsverhältnisses und dauert so lange, als 
dieses Arbeitsverhältnis dauert, und unter Umständen eine 
gewisse Zeit auch noch darüber hinaus. Aber wegen 
Krankheit oder Unfall wird doch das Arbeitsverhältnis 
nicht unterbrochen, sondern es müssen dann die Leistun
gen nach dem Obligationenrecht auf eine bestimmte Zeit 
erbracht werden, es spielt die LOhnzahlungspflicht, oder 
es treten die Suvaleistungen ein, aber das Arbeitsverhält
nis wird doch nichteinfach unterbrochen. 
Bei Arbeitslosigkeit ist die Situation etwas anders. Aber 
dort werden natürlich dann die Leistungen der Arbeitslo
senversicherung anstelle des Einkommens treten, und man 
wird dann von der Arbeitslosenversicherung her auch die 
Frage regeln müssen, wie die Ansprüche in der berufli
chen Vorsorge gewahrt werden können. 
Bei Schwangerschaft und Mutterschaft bestehen auch ge
setzliche . Ansprüche auf Lohnzahlung, sie sollen ja noch 
ausgedehnt werden. Ich möchte sagen, auch hier ist das 
nicht notwendig. Ich halte also dafür, dass dieser Antrag, 
so gut er gemeint ist, doch nicht ins Gesetz aufgenommen 
werden sollte, da er eine Reihe von Unsicherheiten und 
Komplikationen mit sich bringt. Es ist dann Sache der Re-· 
giemente, noch zusätzlich solche Sozialfälle zu berücksich
tigen. Es bleibt gerade hier noch einiges übrig für die frei
willige Versicherung, die über das Obligatorium hinausgeht. 
Ich möchte Ihnen also aus diesen Gründen doch beliebt 
machen, dem Lastenausgleichsfonds, dem Pool, nicht 
plötzlich solche kleine Fälle zuzuweisen, die natürlich für 
den einzelnen von Bedeutung sind, die sich aber nich'! 
derart auswirken, wie Herr Carobbio es vielleicht be
fürchtet. 

M. Corbat, rapportaur: M. Carobbio souhaiterait an fait 
donner ä la fondallon de perequation des charges la fonc
tio.n d'une assurance-maladie, d'une assurance-accidents, 
ou d'autres assurances previJes dans les cas d'interrup
ti on ou da reduction momentanees de I'activite d'un sala
rie. Nous ne pensons pas que cette fondation de perequa
tion soit prevue pour cela. Je vous rappelle, MonSieur Ca
robbio, que I'article 8 da la loi permet, en pareil cas, de 
maintenir le salaire coordonne 8 son niveau anterieur, de 
fa90n 8 ne pas entamer la protection offerte par I'institu
tion de prevoyance; mais iI n'est applicable qu'aussi long
temps que les rapports de travail sont maintenus; I'article 
46 prevoit, d'une part, de mettre le salarie ä I'abri des 
consequences economiques de I'jnvalidlte et du deces en 
lui permettant de poursuivre son assurance; iI permet 
d'eviter, d'autre part, que des vides ne se creent dans sa 
periode d'assurance en vue des pre'statlons qui lui sont 
finalement dues. Nous n'avons pas limite ces oas et le 
Conseil federalle signale d'ailleurs dans son message: 
«L'enumeration des circonstances autori'sant I'assure a 
maintenir son assurance 8 titre facultatif n'est pas Hmita
tive, elle a seulement valeur d'exemple. L'expression d'au
tres raisons semblables couvre notamment aussi la gros
'sesse, les obligations familiales d'une mere.» Nous estl
mons qu'iI faut eviter d'utiliser la fondation de perequation 
des charges pour le but vise par M. Carobbio et naus vous 
proposons de repousser sa susggestion. 
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Bundesrat Hürllmann: Der Antrag von Herrn Carobbio Ist 
an zwei Ueberlegungen zu messen. Wenn Sie die'sem An
trag, so gut er gemeint ist, zustimmen würden, dann kostet 
der Pool mehr. Alles, was natürlich auf diese Welse fi
nanziert werden muss, bedarf zusätzlicher Mittel, die In 
den Pool eingeschossen. werden müssen, und dieser 
Pool - das kann man nicht genug betonen - wird von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanziert, auch von je
nen, die heute schon über eine sehr gute zweite Säule 
verfügen. Wir dürfen also aus diesen Gründen - das wurde 
in der Eintretensdebatte deutUch gemacht - die Solidarität 
nicht strapazieren, weil sich das sonst gegen das Gesetz 
auswirkt. 

Abstimmung - Vote 
Eventuell - A titre preliminalre 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Carobblo 

Definitiv - DMlnitlvement 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Ammann-Bem 

Art. 47 
Antrag der Kommission 

Titel 
Selbständigkeitsbereich 

Wortlaut 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 47 
Proposition de la commlssion 

Titre 
Competence propre et ses limites 

Texte 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 48 
Antrag der Kommission 

95 Stimmen 
10 Stimmen 

72 Stimmen 
20 Stimmen 

Vorsorgeeinrichtungen werden auf ihr Verlangen aner
kannt, wenn sie in die Rechtsform einer Stiftung, einer 
Genossenschaft oder einer Einrichtung des öffentlichen 
Rechts gekleidet sind, mindestens Leistungen nach den 
Vorschriften über die obligatorische Versicherung erbrin
gen und im Rahmen dieses Gesetzes organisiert, finanziert 
und verwaltet werden. 

Art. 48 

Proposition de /a commiss/on 
Seront' reconnues, sur leur demande, les Institutions de 
prevoyance qui revetent la forme d'une fondation, d'une 
societe cooperatlve ou d'une institution de drolt public, 
qui servent au moins des prestations repondant aux pres
criptions sur I'assurance obligatoire, et dont I'organisation, 
le financement et I'administration satlsfont aux exigences 
de la presente 101. 

Angenommen - Adopte 

Art. 49 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commiss/on 

Adherer au projet du Conseil fedl!ral 

Angenommen - Adopte 

Art. 50 
Antrag der Kommission 

Titel 
Bestimmungen 

Abs.1 
Die VorsorgeeinrJchtungen erlassen Be'stimmungen über: 
a. die Leistungen; 
b. die Organisation; 
c. die Verwaltung und Finanzierung; 
d. die Kontrolle; 
e. das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicher-

ten und zu den Anspruchsberechtigten. 

Abs.2 
Die Bestimmungen können in der Gründungsurkunde, in 
den Statuten, im Reglement oder bei einer Einrichtung des 
öffentlichen Rechts In den vom Bund, vom Kanton oder 
von der Gemeinde erlassenen Vorschriften enthalten sein. 

Abs.3 
Bestimmungen, die diesem Gesetz zuwiderlaufen, sind 
nichtig. 

Art. 50 
Proposition de la·comm/ssion 

Titre 
Dispositions 

AI. 1 
Les institutions de prevoyance etabliront des dispositions 
sur: 
a. Les prestations; 
b. L'organisatlon; 
c. L'admlnistratlon et le financement; 
d. Le contrOle; 
e. Les rapports avec les employeurs, les assures et les 

ayants droit. 

AI. 2 
Ces dispOSitions peuvent etre contenues dans I'acte cons
titutif, dans les statuts, dans le reglement ou, s'lI s'agit 
d'une institution de droit public, etre edictees par la. Con
federatlon, le canton ou la commune. 

AI. 3 
Les dispOSitions contraires Ei la präsente loi sont nulles. 

Angenommen - Adopte 

Art. 51 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
In den Organen der Vorsorgeeinrichtung, die über die 
Aenderung der Bestimmungen (Art. 50), die Finanzierung 
und die Vermögensverwaltung entscheiden, müssen die 
Versicherten mindestens gleich stark vertreten sein wie 
die Arbeitgeber. 

Abs.2 
Die Vorsorgeeinrichtung hat die ordnungsgemässe Durch
führung der paritätiSChen Verwaltung zu geWährleisten. Es 
sind namentliCh zu regeln: 

Abs.5 

Erlässt nach Artikel 50 Absatz 2 dei' Bund, der Kanton 
oder die Gemeinde die Bestimmungen der Vorsorgeein
richtung, so Ist das paritätisch besetzte Organ vorher zu 
Rate zu ziehen. 
Für den Rest von Artikel 51: Zustimmung zum Entwurf des 
Bundesrates 

So 
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Art. 51 
Proposition de la eommlssion 

AI. 1 
Les assures auront au moins autant de representants que 
les employeurs au sein des organes de l'lnstitution de pre
voyance appeh3s ä prendre des decisions ayant pour objet 
la modification de ses dispositions" (art. 50), le financa
ment, ainsi que I'administration de la fortune. 

AI. 2 
L'institution de prevoyance doit garantir le bon fonctionne
ment de la gestion paritaire. Dolvent Atre notamment re
glees: 

AI. 5 
Lorsque les dispositions d'une institution de prevoyance 
so nt edictees, par la Confederation, le canton ou la com
mune, conformement ä I'article 50, 2ealinea, I'organe pari
taire sera consulte prealablement. 
Pour le reste de I'artiele 51: Adherer au projet du Conseil 
federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 52 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Alle mit der Verwaltung, Geschäftsführung, Kontrolle oder 
einer Expertise der Vorsorgeeinrichtung betrauten Perso
nen sind sowohl der Vorsorgeeinrichtung als auch den 
Versicherten und Gläubigern für den Schaden verantwort
lich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verlet
zung ihrer Pflichten verursachen. Die Verantwortlichkeit 
mehrerer Personen, die Verjährung der Schadenersatzan
sprüche und der Gerichtsstand richten sich nach den Be
stimmungen des Obligationenrechts über die Aktiengesell
schaft. 

Titel, Abs. 2 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 52 
Proposition de la commission 

AI. 1 

Toutes les personnes chargees de I'administration, de la 
gestion, du contröle ou d'une expertise de l'lnstltution de 
prevoyance repondent ä I'egard de I'instltution de mAme 
qu'envers les assures et les creanciers, du dommage 
qu'elles leur causent en manquant intentionnellement OU 
par negligence ä leurs obligations. Les dispositions du 
code des obligations relatives a la societe anonyme s'ap
pliquent ä la responsabillte solidaire, ä la prescription des 
actions en responsabilite et au for. 

Titre, al.2 

Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -- Adopte 

Art. 53 
Antrag der Kommission 

Abs.1 

Das Reglement der Vorsorgeeinrichtung überträgt einer 
KontrollsteIle die jährliche Prüfung der Geschäftsführung, 
des Rechnungswesens und der Vermögensanlage. 

Abs.2 
Ein anerkannter Experte für berufliche Vorsorge prüft 
überdies periodisch: 
a. ob die Vorsorgeeinrichtung Sicherheit dafür bietet, dass 
sie ihre Verpflichtungen jederzeit erfüllen kann; 

b. ob die versicherungstechnischen Bestimmungen des 
Reglements Ober die Lei'stungen und die Finanzierung 

.den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. 

Abs.3 
Absatz 2 Buchstabe a ist nicht auf die der Versicherungs
aufsicht unterstellten Vorsorgeeinrichtungen anwendbar. 

Titel, Abs. 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
(Die Aenderung in Abs. 4 betrifft nur den französischen 
Text) 

Art. 53 
Proposition de la commission 

Titre 

Contr61e 

Texte 
AI. 1 
Le reglement de I'institution de prevoyance dolt prevoir un 
organe de contröle charge de verifier chaque annee la 
gestion, les comptes et les placements. 

AI. 2 
Un expert en matiere de prevoyance professionnelle offl
ciellement reconnu determinera en outre periodiquement: 
a. SI, en tout temps, \'institution de prevoyance offre toute 
securlte quant ä I'execution de ses engagements. 
b. SI les dispositions actuarielles du reglement relatives 
aux prestations et au financement sont conformes aux 
prescriptions legales. 

AI. 3 
Le 2e alinea, leUre a, ne s'applique pas aux institutions de 
prevoyance soumises a la surveillance des assurances. 

AI. 4 
Le Conseil federal fixe les conditions que dolvent remplir 
les organes de contrale et les experts recon"nus, de (I"Ia
niere a garantir qu'ils accomplissent leurs fonctions avec 
competence. 

Angenommen - Adopte 

Art. 54 und 55 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 54 et 55 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 56 

Antrag der Kommission 

Titel, Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
Streichen 

Art. 56 
Proposition de la commission 

Tltre, sI. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 

AI. 2 
Biffer 

Angenommen - Adopte 
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Art. 57 
Antrag der Kommission 

Titel, Abs. 1-3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.4 
Die AUffangeinrichtung schafft regionale Zweigstellen. 

Art. 57 
Proposition de la comm/ssion 

Titre, al. 1 ci 3 
Adherer au proiet du Conseil federal 

AI."" 
L'institution suppletive cree des agences regionales. 

Angenommen - Adopta 

Art. SB 
Antrag der Kommission 

ZUl;timmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
Adherer au proiet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 59 
Antrag der Kommission 

Titel, Abs. 1 und 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.3 
Die Gesetzgebung über die Versicherungsaufsicht bleibt 
vorbehalten. 

Art. 59 
Proposition de la commlssion 

a. Verifie la conformlte du reglement avec les prescrip
tlons legales; 
b . ... 
c. Prend connaissance des. rapports de I'organe de 
contröle et de I'expert en latiere de prevoyance profes
sionnelle; 
d • •.• 
Pour les lettres b et d, le titre et ratinaa 2: 
Adherer au proiet du Conseil federal , 
(Les modifications aux let. b et d ne concement que le 
texte allemand) 

Angenommen - Adopte 

Art. 61 und 62 
Antrag der Kommission 
ZU'stimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 61 et 62 
Proposition de la commission 
Adherer au proiet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 63 
Antrag der Kommission 

. Titel, Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 

Sie regeln das Beitragssystem und die Finanzierung so, 
dass die Leistungen im Rahmen dieses Gesetzes bei Fäl
ligkeit erbracht werden können; dabei ist den Ansprüchen 
und Verpflichtungen gegenüber der Stiftung für den la
stenausgleich Rechnung zu tragen. 

Abs.3 

Sie weisen ihre Verwaltungskosten in der Betriebsrech-
nung ·aus. 

Adherer au proiet du Conseil federal Art. 63 
(La modlficatlon a I'al. 3 oe conceme que le texte alle- Proposition de la commlssion 
mand) . 

Angenommen - Adopte 

Art. 60 
. Antrag der Kommission 

Abs.1 
Die Aufsichtsbehörde wacht über die Einhaltung der ge
setzlichen Vorschriften durch die Vorsorgeeinrichtung. 
Diese Aufgaben nimmt sie wahr, indem sie insbesondere 
a. die Uebereinstimmung des Reglements mit den gesetz
lichen Vorschriften überprüft; 

b. von den Vorsorgeeinrichtungen periodisch Bericht
erstattung, namentlich über ihre Geschäftstätigkeit, fordert; 
c. Einsicht in die Berichte der KontrollsteIle und des ex
perten für berufliche Vorsorge nimmt; 

d. die erforderlichen Massnahmen zur Behebung festge
stellter Mängel trifft. 

Titel, Abs. 2 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 60 

Proposition de la commission 

AI. 1 

L'autorite de surveillance s'assure que I'institution de pre
voyance se conforme aux prescriptions legales et, en par
tlculier: 

Titre, al. 1 

Adherer au projet du Conseil federal 

AI. 2 

Elles regleront leur systeme de coti'satlons et leur finance
ment de teile maniere que, compte tenu de leurs drolts et 
obligations envers la fondation de perequation des char
ges, elles puissent foumir les prestations decoulant de la 
präsente loi des qu'elles sont exigibles. 

At 3 
Les frais d'administration des institutions de prevoyance 
figureront au compte d'exploitation. 

Angenommen - Adopte 

Art. 64 
Antrag der Kommission 

Abs.1 

Die Vorsorgeeinrichtungen entscheiden, ob sie die Dek
kung der Risiken selbst übernehmen (autonome Vorsorge
einrichtungen) oder sie ganz oder teilweise einer der Ver
sicherungsaufsicht unferstellten Versicherungseinrichtung 
oder, unter den vom Bundesrat festgesetzten Bedingun
gen, einer öffentlich-rech lichen Versicherungseinrichtung 
übertragen. 

Titel, Abs. 2 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

32. 



6. Oktober 19n 1355 Berufliche Vorsorge. Bundesgesetz 

Art. 64 
Proposition de la commisslon 

AI. 1 
Les institutions de prevoyance decideront si elles enten
dent assumer elles-m~mes la couverture des risques (ins
titutions autonomes) ou transferer ces rlsques, entiere
ment ou partiellement, ä une institution d'assurance sou
mise ä la surveillance des assurances ou, aux conditions 
fixees par le Conseil federal, ä une institution d'assurance 
de droit public. 

Titel, a/. 2 
Adhllrer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 65 
Antrag der KommIssion 

Titel 
Finanzielles Gleichgewicht 

Text 
Abs.1 
Soweit eine Vorsorgeeinrichtung die Deckung der Risiken 
selbst übernimmt, darf sie für die Sicherung des finanziel
len Gleichgewichts nur den vorhandenen Bestand an Ver
sicherten und Rentnern berücksichtigen (Grundsatz der 
Bilanzlerung In geschlossener Kasse). 

Abs.2 
Die Aufsichtsbehörde kann unter den vom Bundesrat fest
gesetzten Bedingungen Vorsorgeeinrichtungen von öffent
lich-rechtlichen Körperschaften ermäChtigen, vom Grund
satz der Bilanzlerung In geschlossener Kasse abzuwei
chen. 

Art. 65 
Proposition de la commlssion 

Tltre 
Equilibre financier 

Texte 
AI. 1 
Dans la mesure ou une institution de prevoyance assume 
elle-m~me la couverture des risques, elle ne peut se fon
der, pour garantlr I'equilibre financler, que sur I'effectif 
actuel des assures et des rentiers (prlncipe du bilan en 
calsse fermee). 

AI. 2 
L'autorite de surveillance peut, aux conditions fixees par 
le Conseil federal, autoriser les institutions de prevoyance 
de corporations de droit public ä deroger au principe du 
bilan en caisse fermee. 

Angenommen - Adopte 

Art. 66 
Antrag der Kommission 

Titel, Abs. 1 und 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 

•.• an (Art. 80). Die Gesetzgebung über die Versicherungs
aufsicht bleibt vorbehalten. 

Art. 66 
Proposition de la commission 

Tltre, a/. 1 et 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

AI. 2 
... prevoyance professionnelle (art. 80). La legislation en 
matiere de surveillance des assurances est reservee. 

Angenommen - Adopte 

Art. 67 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Ammann 
Abs.2 
... Vorsorgeeinrichtungen für den Lastenausgleich und die 
Verwaltungskosten leisten müssen. 

Art. 67 
Proposition de la commission 
Adhllrer au projet du Conseil federal 

Proposition Ammann 
AI. 2 
... les contributions ä la perequation des charges et aux 
frais d'administration dues ... 

Präsident: Der Antrag Ammann-Bern ist zurückgezogen. 

Angenommen - Adopte 

Art.6B 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Die AUffangeinrichtung ist nach dem Grundsatz der Bilan
zi.erung in geSChlossener Kasse zu finanzieren, soweit sie 
die Deckung der Risiken selbst übernimmt. 

Titel, Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.6B 
Proposition de la commlssion 

AI. 1 
Dans la mesure ou elle assume elle-m~me la couverture 
des risques, I'instltution supphtltive toit etre tinancee sui
vant le principe du bilan en caisse termee. 

Titre, a/. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - AdopM 

Art. 69 
Antrag der Kommission 

Titel, Abs. 1, 2 und 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.3 

Gerichtsstand Ist der schweizerische Sitz oder Wohnsitz 
des Beklagten oder der Ort des Betriebes, bei dem der 
Versicherte angestellt wurde. 

Art. 69 
Proposition de la commission 

Titre, a/. 1, 2 et 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

AI. 3 
Le for sera le siege ou domicile suisse du defendeur OU le 
/leu de I'exploltation dans laquelle I'assure a ete engage. 

Angenommen - Adopte 
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Art. 70 

Antrag der Kommission 

Abs.1 
Der Bundesrat setzt eine von der Verwaltung unabhängige 
Beschwerdekommission ein. 

Titre, Abs. 2-4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 70 

Proposition de la commisslon 

AI. 1 
Le Conseil federal institue une commission de recours, 
independante de I'administratlon. 

Titre, al. 2 ä 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 71-73 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopfe 

Art. 74 und 75 - Art. 74 .t 75 
Art. 74 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Eng, Barchi, Fischer-Sem, Freiburghaus, Ribi, Rippstein, 
Waldvogel) 

Titel 
Ordnungswidrigkeiten 

Abs.1 
Wer einer Verfügung der zuständigen Aufsichtsbehörde 
trotz Mahnung und Hinweis auf die Strafdrohung dieses 
Artikels nicht nachkommt, wird mit einer Busse bis zu 2000 
Franken bestraft. 

Abs.2 
Geringfügige Ordnungswidrigkeiten können mit einer Ver
warnung geahndet werden. 

Art. 74 
Proposition de la commission 

Majorite 
Adhärer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Eng, Barchi, Fischer-Beme, Freiburghaus, Ribi, Rippstein, 
Waldvogel) 

Titre 
Inobservation de prescriptions d'ordre 

AI. 1 
Ceiui qui, apres avoir reQu de I'autorite de surveillance 
competente une sommation" attirant son attention sur les 
sanctions penales prevues par la presente disposition, ne 
se ~onforme pas ä une decision de cette auto rite, sera 
puni d'une amende de 2000 francs au plus. 

AI. 2 
Les Inobservations de peu d'importance pourront etre 
sanctionnaes par une raprimande. 

Art. 75 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Eng, Barchi, Flscher-Bem, Freiburghaus, Ribi, Rippstein, 
Waldvogel) 

Titei 
Verfahren 

Abs.1 
Die Verfolgung und Beurteilung ist Sache der Kantone. 

Abs.2 
Für Strafverfügungen und Verwarnungen einer Aufsichts
behörde des Bundes findet das Bundesgesetz über das 
Verwaltungsstrafrecht Anwendung. 

Art. 75 
Proposition de la commission 

Majorite 
Adhärer au projet du Conseil federal 

Mlnorite 
(Eng, Barchi, Fischer-Beme, Freiburghaus, Ribi, Rippstein, 
Waldvogel) 

Tifre 
Procedure 

AI. 1 
La poursuite et le jugement incombent aux cantons. 

AI. 2 
La loi federale sur ie droit panal administratif est applica
ble aux sanctions penales et aux reprimandes infligees 
par une auto rite federale de surveillance. 

Muheim, Berichterstatter der Mehrheit: Unter dem Titel 
«Strafbestimmungen.. sind in den Artikeln 71 bis 73 die 
strafbaren Tatbestände im Zusammenhang mit diesem Ge
setz enthalten. Artikel 74 überträgt die Verfolgung und die 
Beurteilung dieser Verletzungen den kantonalen Untersu
chungs- und Strafbehörden. In Artikel 75 sind die soge
nannten Ordnungswidrigkeiten geregelt, die von der Auf
sichtsbehörde geahndet werden können. Die Bussenverfü
gungen dieser Aufsichtsbehörde sind weiterziehbar an die 
Eidgenössische Beschwerdekommission. 
Die Kommissionsmehrheit stimmt grundsätzlich dem syste
matischen Aufbau, wie ihn der Bundesrat vorgenommen 
hat, zu. Die Kommissionsmehrheit will systematisch die 
Artikel 74 und 75 gegeneinander vertauschen. Sie schlägt 
vor, dass bei den Ordnungswidrigkeiten nicht nur Bussen, 
sondern auch Verwarnungen angefochten werden können. 
Der Weiterzug gegen eine StrafverfOgung oder Verwar
nung einer eidgenössiSChen Aufsichtsbehörde würde nicht 
an die Eidgenössische Beschwerdekommission, sondern 
nach dem ausdrücklich anwendbar erklärten Bundesge
setz über das Verwaltungsstrafrecht an ein kantonales Ge
richt erfolgen. Die Kommissionsmehrheit ist der Auffas
sung, dass das, was die Kommissionsminderheit möchte, 
wenig zweckmässig ist. Bei der Formulierung der Kommis
sionsminderheit bleibt zudem unklar, ob und bei welcher 
Instanz gegen Verfügungen kantonaler Aufsichtsbehörden 
Beschwerde eingereicht werden könnte. Es würde also 
eigentlich eine Lücke entstehen. Wir haben die Meinung, 
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dass die Ordnungswidrigkeiten in einem möglichst einfa
chen Verfahren und nicht über das für etwas «grössere 
Fische» gedachte Verwaltungss1rafrecht des Bundes ab
gewickelt werden sollte, wonach man gegen eine Straf
verfügung einer Verwaltungsbehörde mit einer Einsprache 
und dem Weiterzug an ein Gericht sich zur Wehr setzen 
kann. Wenn eine Aufsichtsbehörde wegen einer Ordnungs
widrigkeit eine Bussenverfügung trifft, so soll diese an die 
Eidgenössische Beschwerdekommission weitergezogen 
werden, die dann endgültig entscheidet. Ich halte dafür, 
dass diese Sonderregelung durchaus zweckmässig und 
eben dem Charakter der Ordnungswidrigkeit - das sind ja 
die geringsten Verstösse - durchaus angepasst und ange
messen ist. 
Ich beantrage Ihnen also, der bundesrätlichen Fassung 
den Vorzug zu geben. 

M. Corbat, rapporteur de la majorite: La majorite de la 
commission a prefere le texte que vous avez sous les 
yeux, texte qui s'en 'fient strictement a I'autorite de surveil
lance, s'agissant de I'organe qui doit juger des infractions 
commises en cette matiere .. Une minorite representee par 
M. Eng a propose une formulation differente touchant aus
si bien I'inobservation des prescriptions d'ordre que la 
procedure penale. Ces deux propositions visen't a tenir 
mieux compte des principes qui regissent l'Etat fonde sur 
le droit et a s'inserer davantage, estime la minorite, dans 
la systematique de la loi. C'est une opinion que va defen
dre M. Eng. La majorite de la commission a prefere s'en 
tenir ä I'autorite de surveillance. 

Eng, Berichterstatter der Minderheit: Sie haben aus den 
Ausführungen der Kommissionsreferenten gehört, dass der 
Antrag der Minderheit zwei Tatbestände betrifft. Der erste 
Tatbestand ist rein formeller Natur und nicht von weltbe
wegender Bedeutung. Der zweite Tatbestand hat dagegen 
einen wesentlichen materiellen Inhalt. 
Zur formellen Seite: Wir beantragen Ihnen, auf den zwei
ten Satz von Artikel 74 zu verzichten, auf den Satz: «Arti
kel 2513 des Bundesgesetzes über die Bundesstrafrechts
pflege findet Anwendung.» Dieser Artikel 258 des Bun
desstrafprozesses ist unter Ziffer 111 aufgeführt (<<Besonde
re Bestimmungen für Bundesstrafsachen, die nach Bun
desgesetz von kantonalen Behörden zu beurteilen sind ... ) 
Er lautet: .. Wenn bei Widerhandlungen gegen Bundesge
setze, die dem Bund ein besonderes Oberaufsichtsrecht 
übertragen, die zuständige Bundesbehörde bei kan'tonalen 
Behörden eine Untersuchung an begehrt, so sind diese un
bedingt verpflichtet, das Verfahren einzuleiten und durch
zuführen.» Das ist natürlich selbstverständlich. Es ent
spricht nicht mehr unserer heutigen Gesetzestechnik, et
was Selbstverständliches, Allgemeingültiges zu erwähnen. 
Ich bitte Sie deshalb, diesen Zusatz zu streichen. 
Eine zweite formelle Aenderung: Die Stellung der Ord
nungswidrigkeit im Gesetze. Sie ·wissen, dass die Ord
nungswidrigkeit beim Verwaltungsstrafrecht erstmals ge
setzestechnisch erfasst worden ist. In Artikel 3 dieses Ge
setzes wurde bestimmt: .. Ordnungswidrigkeit im Sinne .die
ses Gesetzes ist die vom einzelnen Verwaltungsgesetz als 
solche bezeichnete oder die mit Ordnungsbusse bedrohte 
Uebertretung... Die Ordnungswidrigkeit ist also nicht ein 
leichter Fall der Uebertretung nach Artikel 71 oder des 
Vergehens nach Artikel 72, sondern ein selbständiger 
Straftatbestand, etwa ähnlich dem Ungehorsam gegen 
amtliche Verfügungen; offensichtlich ein leichterer Fall. So 
sollte, wenn wii hier einen besonderen Straftatbestand ha
ben, eben die Ordnungswidrigkeit auch gesetzestechnisch 
zum Ausdruck kommen, indem wir Artikel 71 mit .. Ueber
tretungen», Artikel 72 mit .. Vergehen» und Artikel 74 mit 
.. Ordnungswidrigkeiten.. beziffern. Das ist keine weltbewe
gende Frage. 
Etwas wichtiger Ist die Frage: Soll die Verwaltung, soll der 
Beamte oder soll der Richter büssen? Sie wissen noch 
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aus der Beratung über das Verwaltungsstrafrecht, das wir 
hier eingehend diskutiert hatten, dass wir nie die Meinung 
hatten, dass die Verwaltung letztinstanzlIeh die Kompetenz 
zu eirrer Bussenverfügung erhalten sollte. Sie wissen auch, 
die Ordnungswidrigkeit ist eine strafbare Handlung. Deren 
Sanktionen unterscheiden sich von den normalen Bussen 
nur dadurch, dass Gehilfenschaft und auch die Anstiftung 
für Ordnungswidrigkeit nicht strafbar ist, und im weiteren, 
dass Bussen wegen Ordnungswidrigkeit nicht in Haft um
gewandelt werden können. Aber im übrigen werden Bus
sen ins Strafregister eingetragen. Deswegen wurde bei 
den Beratungen des Verwaltungsstrafrechts ein Loblied 
über unsere neue Regelung gesungen, ein Loblied über 
die Trennung der Gewalten, über den Rechtsstaat und 
über eine zeitgemässe Regelung. Das war 1974. 1977 
kommt nun ein Bundesgesetz, das wieder in die prähistori
sche, steinzeitliehe Z'Elit des Strafrechts zurückfällt. Nun 
will man nicht mehr den Richter mit der Busse betrauen, 
sondern der Beamte verurteilt. Der Beamte, der die Ord
nungswidrigkeit entdeckt, verurteilt bis zu 2000 Franken. 
Dabei ist dieser Beamte ja PartEil. Er hat kein geeignetes 
Verfahren, er hat keine prozessuale Ordnung. Der Be
schuldigte hat keine Möglichkeit der Verteidigung und hat 
auch keine Möglichkeit, ein Beweisverfahren durchzufüh
ren. Sie haben die Gründe gehört, warum der Beamte hier 
büssen soll: es ist einfacher. Die Einfachheit besteht nur 
für den Beamten, für den Gebüssten ist es aber gar nicht 
einfacher. Er wird ins Strafregister eingetragen, wie wenn 
er ein Motorfahrzeugdelikt begangen hat oder sonstwie 
ein Delikt, das mit Busse bedroht ist. Die Einfachhei't für 
den Beamten rechtfertigt die geplante Einfachheit im Ge
setze nicht. Man sagt beiden, es seien ja nur leichte Fälle. 
Ist eine Busse bis zu 2000 Franken. wirklich ein leichter 
Fall? Die Eintragung ins Strafregister: Ist das immer leicht
zunehmen ? Man sagt auch, es sei eine Beschwerdemög
lichkeit an die Beschwerdekommission vorgesehen. Aber 
die Beschwerdekommission ist eine Verwaltungskommis
sion. Ihr Verfahren ist verwaltungsrechtlich geordnet. Sie 
arbeitet im schriftlichen Verfahren. Es ist eine ganz andere 
Zielsefztmg, für die sie ·eingesetzt ist. Die Vorschläge des 
Bundesrates und der Mehrheit der Kommission erscheinen 
der Kommissionsminderheit deshalb ungeeignet. 
Wir unterscheiden in unserem Antrag zwei Tatbestände. 
Wenn die kantonale Aufsichtsbehörde verfügt, gilt die 
Strafverfolgung durch den kantonalen Richter. Der kanto
nale Richter: Der zuständige Amtsrichter oder Bezirksrich
ter beurteilt alle drei Delikte, die Uebertretung (Art. 71), 
das Vergehen (Art.72) und die Ordnungswidrigkeit (Art. 73 
bzw. 74), und zwar in einem strafprozessualen Verfahren 
mit Verteidigung, mit RechtsmitteIInstanzen in Kanton und 
Bund. Das Verfahren wird in Gang gesetzt durch eine An
zeige, wie es übrigens bei allen anderen Verwaltungsstraf
rechten der Fall ist. 
Der zweite Tatbestand: Die Aufsichtsbehörde des Bundes 
büsst. Es kommen hier grundsätzlich drei Aemter in Frage: 
das Bundesamt für Sozialversicherung, das Eidgenössi
sche Versicherungsamt und das EidgenössiSChe Amt für 
Verkehr. Hier richtet sich nun das Verfahren nach dem 
Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht. Die zustän
dige Behörde verfügt eine Busse, und gegen diesen Straf
bescheid kann dann der Gebüsste, wenn er will, den Rich
ter anrufen, den zuständigen Richter des zuständigen Kan
tons. Also ein absolut klares, sauber geregeltes, modernes 
Verfahren. 
Wir möchten mit dem Antrag der Minderheit verhindern, 
dass wir auf dem Wege des Verwaltungsstrafrechts wieder 
in eine frühere Zeit zurückfallen. Wir möchten, dass doch 
einmal alle die Vorteile, die seit 1974 vorhanden sind, auch 
konkret in einem neuen Gesetz Anwendung finden. Die 
Kommission hat unseren Antrag knapp abgelehnt. Wir sind 
überzeugt, wenn der Postautokurs eine Stunde später ge
fahren wäre und wir genauer darüber diskutiert hätten, 
wäre wahrscheinlich die Mehrheit hier und nicht die Min
derheit. Ich hoffe, auch wenn es jetzt schon ziemlich spät 
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ist, dass wir nicht wiederum Opfer der Abreiselust werden, 
und ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Bundesrat Hürlimann: Unerwarteterweise gibt uns das Ge
setz über die zweite Säule noch Gelegenheit, 'strafrechtli
che Belange anzuschneiden. Sie haben es aus den Aus
führungen der Kommissionssprecher und des Herrn Eng 
feststellen können. 
Ich will versuchen, auf eine mögliChst einfache Art darzu
stellen, um was es sich letztlich ha'ndelt. Nach der Auffas
'sung des Bundesrates und nach AUffassung der Mehrheit 
der Kommission möchten wir den Strafrichter nicht gegen
über Pensionskassen tätIg werden lassen, wenn es sich 
nur um leichte Verfehlungen, Ordnungswidrigkeiten han
delt, wenn beispielsweise ein Bericht oder UnterNigen, die 
einverlangt wurden, nicht rechtzeitig abgeliefert we'rden. 
Für diesen Fan möchten wir die Aufsichtsbehörde handeln 
lassen. Ich glaube das ist zweckmässig, damit nicht all 
'dies eintritt, was mit einer Strafverfolgung verbunden ist, 
je nach Höhe der Busse, ganz abgesehen davon, dass 
niemand gerne mit einem Strafrichter oder mit einer Straf
behörde in Kontakt kommt. Das gute Verhältnis, das wir 
zwischen Aufsichtsbehörden und Pensionskassen anstre
ben, liesse sich auf diese Art viel eher erhalten, als we!Jn 
wir in solchen Fällen ebenfalls mit dem Strafverfahren 
arbeiten müssten. D,lese Ko,nzeption, auf einen ganz einfa
chen Nenner gebracht, Ist dem bundesräUichen Antrag 
und dem Beschlu'ss der Mehrheit der Kommission zugrun
de gelegt, und Ich bitte Sie daher, ihr zuzustimmen. Das Ist 
kein Rückfall In -prähistorische.. Zeiten, sondern das ist 
eine Regelung, wie sie den Bedürfnissen des täglichen 
Lebens entspricht. 

Präsident: Wir bereinigen Artikel 74 und 75 gemeinsam. 
Wir haben den MInderheitsantrag Eng und den Antrag der 
Mehrheit der Kommis'sion, die dem Bundesrat zustimmt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 76 - 87 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 76 a 87 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 88 
Antrag der Kommission 

Titel und Ingress 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 89bis Abs. 4 und 6 

Abs.4 

68 Stimmen 
45 Stimmen 

Das Stiftungsvermögen darf in der Regel In dem den For
derungen der Arbeitnehmer gemäss den Artikeln 331a und 
331b OR entsprechenden Verhältnis nicht in einer Forde
rung gegen den Arbeitgeber bestehen, es sei denn, sie 
werde sichergestellt. 

Abs.6 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 88 
Proposition de la commission 

Titre et preambule 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art. 89bis, AI. 4 et 6 
AI. 4 
Pour la part correspondant aur creances des travailleurs 
selon les articles 331a .et 331b du code des obligations, la 
fortune de la fondation ne peut, en regle generale, consls
ter en une creance contre I'employeur que si cette 
creance est garantie. 

AI. 6 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 89 
Antrag der Kommission 

Titel und Ingress 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 331 Abs. 3 
Hat der Arbeitnehmer Beiträge an eine Personalfürsorge
einrichtung zu leisten, so Ist der Arbeitgeber verpflichtet, 
zur gleichen Zeit mindestens die gleichen Beiträge zu ent
richten; dieser erbringt seine Beiträge aus eigenen Mitteln 
oder aus Beitragsreserven der Personalfürsorgeeinrich
tung, die von Ihm' vorgängig hiefür geäufnet worden und 
gesondert ausgewiesen sind. 

Art. 331 a Abs. 3bis und 331 b Abs. 3bis 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 331 c Abs. 1 und 3 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.3 
Streichen (= Beibehalten des geltenden Textes) 

Art. 339d Abs. 1 
Der Arbeitgeber hat insoweit keine Entschädigung zu lei
sten, als eine Personalfürsorgeeinrichtung Leistungen zu 
erbringen hat, die von ihm oder aufgrund seiner Zuwen
dungen von der Personalfürsorgeeinrichtung finanziert 
worden sind. 

Antrag König 
Art. 331 c Abs. 3 Bst. b 
Wenn er die Schweiz endgültig verlässt und die Personal
fürsorgeeinrichtung nicht bereit ist, einem Begehren des 
Arbeitnehmers um Weiterführung der Versicherung zu ent
sprechen. 

Art. 89 
Proposition de la commlssion 

Titre et preambule 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art. 331, al. 3 
Lorsqu'iI Incombe au travallleur de verser des cotisatlons 
a une institution de prevoyance, I'employeur est tenu de 
verser en m6me temps des contrlbutions au molns egales, 
provenant de ses propres ressources ou de reserves de 
cotlsations de I'instltution de prevoyance; ces raserves 
do/vent avolr ate accumulees prealablement a cet effet 
par I'employeur et 6tre comptabilisees separement. 

Art. 331 a, a/. 3bls et 331 b, a/. 3 bis 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art. 331e, a/. 1 et 3 

AI. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 

AI. 3 
Bifter (= maintenir le texte actuel) 
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Art. 339d, a/. 1 
L'employeur n'est pas tenu de payer une indemnite a rai
son de longs rapports de travail dans la mesure ou une 
institution de prevoyance est tenue de verser des presta
tions qui ont ete financees soit par I'employeur lui-m~me, 
soit par I'institution de prevoyance au moyen des contribu
tions de I'employeur. 

Proposition König 
Art. 331c a/. 3, let. b 
Quitte definitivement la Suisse et que I'institution de pre
voyance n'est pas disposee ä accepter la requ~te du tra
vailleur demandant la poursuite de I'assurance. 

Muhe1m, Berichterstatter: Ich möchte hier nur klarstellen, 
was dieses Streichen bedeutet: Streichen in dieser Fahne, 
in diesem Gesetzesentwurf, bedeutet nicht, dass die Be
stimmung des Artikels 331c Absatz 3 im Obl'igationenrecht 
gestrichen, sondern daSs dieser Text im Obligationen recht 
beibehalten werden soll. 

M. Corbat, r-apporteur: Cette decision de biffer est justifiiee 
par le fait que la disposition figure dans le code des obJ.i
gations. 

Präsident: Der Antrag von Herrn König jst gegenstandslos 
geworden. Damit ist der ganze Artikel 89 mit den Aende
rungen des Obligationenrechte's bereinigt im Sinne der 
Kommission. 

Angenommen - Adopte 

Art. 90 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 91 
Antrag der Kommission 

Titel und Ingress 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 92 Ziff. 13 
Antrag der Kommission 
Ansprüche auf Vorsorgeleistungen gegen eine Personalvor
sorgeeinrichtung vor Fälligkeit. 

Art. 91 
Proposition de la commission 

Titre et preambule 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Art. 92 ch. 13 
Proposition de la commission 

Les droits ä des prestations non encore exiglbles a I'egard 
d'une institution de prevoyance en faveur du personnei. 

Angenommen - Adopte 

Art. 92-94 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
• Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 95 
Antrag der Kommission 

Titel 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
(Die Aenderung betrifft nur den französischen Wortlaut) 

Abs.1 
Die in Artikel 27 Absatz 2 festgelegten Sätze für die Be
rechnung der Freizügigkeitsgutschriften gelten während 
der ersten zehn Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes nur 
soweit, als sie im ersten Jahr 4 Prozent, im zweiten Jahr 5 
Prozent, im dritten Jahr 6 Prozent, im vierten Jahr 7 Pro
zent, im fünften Jahr 8 Prozent, im sechsten Jahr 9 Prozent, 
im siebten Jahr 10 Prozent, im achten Jahr 12 Prozent, im 
neunten Jahr 14 Prozent und im zehnten Jahr 16 Prozent 
nicht übersteigen. 

Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 95 
Proposition de la commission 

Titre 
Regime transitoire s'appliquant aux bonifications de Iibre 
passage. 

AI.1 
Les taux fixes a I'article 27, 2e alinea, pour le calcul des 
bonifications de libre passage ne so nt applicables pen
dant les dix prelieres annees des I'entree en vigueur de 
la presente loi qu'en tant qu'ils ne depassent pas 4 pour 
cent la premiere annee, 5 pour cent la deuxieme, 6 pour 
cent la troisieme, 7 pour cent la quatrieme, 8 pour cent la 
cinquieme, 9 pour cent la sixieme, 10 pour cent la sep
tieme, 12 pour cent la huitieme, 14 pour cent la neuvieme 
et 16 pour cent la dlxieme. 

AI. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 96 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Proposition de la commission 
Biffer 

Angenommen - Adopte 

Art. 97 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 98 
Antrag der Kommission 

Titel, Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens 
und berücksichtigt dabei insbesondere die sozialen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse. Er kann einzelne Vorschrif
ten vor diesem Zeitpunkt in Kraft setzen. 

Abs.3 
Die Vorschriften in Artikel 77 Absatz 2 und 3 und in Artikel 
78 und 79 sind innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttre
ten des Gesetzes In Kraft zu setzen. 

!Jr 
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Abs.4 ., 

Artikel 79 findet keine Anwendung auf Renten und Kapital
abfindungen aus Vorsorgeeinr/chtungen und Varsorgefor
men im Sinne von Artikel 76 und 78, die 
a. vor Inkrafttreten von Artikel 79 zu laufen beginnen oder 
fällig werden oder 
b. innerhalb von zehn Jahren seit Inkrafttreten von Artikel 
79 zu laufen beginnen oder fällig werden und auf einem 
Vorsorgeverhältnis beruhen, das bei Inkrafttreten bereits 
besteht. 

Antrag Carobbio 
Abs.2 
Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
(Rest des Absatzes streichen) 

Art. 98 
Proposition de la commission 

ritre, a/. 1 
AdMrer au projet du Conseil federal 

AI. 2 
Le Conseil federal fixe la date de I'entree en vigueur en 
tenant compte notamment des conditions sociales et eco
nomiques. " peut mettre en vigueur certaines dispositions 
avant I'entree en vigueur de la presente loi. 

AI. 3 
L'article 77, 2e et 3e alineas, ainsi que les articles 78 et 79 
doivent etre mi's en vigueur dans un delai de 3 ans des 
I'entree an vigueur de la presente 101. 

AI. 4 
L'article 79 n'est pas applicable aux rentes et prestations 
en capital fournies par des institutions de prevoyance ou 
decoulant d'autres formes de prevoyance, au sens des 
articles 76 et 78, lorsque ces prestations: 
a. Commencent ä. courlr ou deviennent exigibles avant 
I'entree en vigueur de I'article 79 ou 
b. Commencent ä courlr ou deviennent exlgibles dans un 
dei ai de dix ans ä compter de I'entree en vigueur de I'arti
ele 79 et repo~ent sur un rapport de prevoyance existant 
dejä. au moment de I'entree en vigueur. 

Proposition Carobbio 
AI. 2 
Le Conseil federal fixe la date de I'entree en vigueur. (Bif
fer le reste de I'alinea) 

M. Carobbto: La loi sur la prevoyance professionnelle de
vait dejä etre mise en vigueur, selon las promesses du 
gouvernement, ä part;r du 1er janvier 1975. On a dejs 
donc un retard de plus de deux ans. On connait les rai
sons de ce retard. Je suis donc de I'avis qu'iI n'y a aucune 
raison de retarder la mise en vigueur de la loi, une fols 
que les decisions du Parlement auront ete pr/ses. On 
ne peut pas faire davantage attendre tous les assures qui 
desirent depuis des annees pouvoir s'asSurer, cela malgre 
le fait que nous avons beau coup de reserves quant au 
contenu social de la loi en discussion. La formule propo
see par le Conseil federal, par contre, falt dependre Ja 
mise en vigueur de la lai des conditions economique's et 
sociales du pays. Une formule, iI faut I'admettre, qui per
met de renvoyer ulter/eurement cette mise en vigueur. 
Pour eviter cela, je propose de biffer ä I'artlcle 98 2e ali
nea, tout rappel ä la situation economique et soclale, et 
de faire dependre la mise en vigueur, qui reste de la com
petence du Conseil federal, simplement de la mi'se au 
point de diverses ordonnances. 

Muhe1m, Berichterstatter: Herr Carobbio beantragt, die 
Absätze 3 und 4 dieser Bestimmung zu streichen. Ich glau
be, er unterliegt hier einem Irrtum. Es ist nämlich so, dass 

das Inkrafttreten gemäss Absatz 3 und 4 nur für die Artikel 
77, 78 und 79 um drei Jahre hinau'sgeschoben werden soll, 
und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Gemäss Arti
kel 77 erhalten die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 
nämlich die Befreiung von den Steuern. Artikel 78 be
stimmt, dass die Beiträge an die Vorsorgeeinrichtungen 
als Geschäftsautwand bzw. als Versicherungsprämien bei 
den Steuern abziehbar sind. Dagegen sind die Leistungen 
aus d~n VOr'sorgeeinrichtungen lin vollem Umfange als Ein
kommen zu versteuern (Art. 79). Da heute In den meisten 
Kantonen und im Bunde die VerSicherungsbeiträge nur 
zum Teil abgezogen werden können, die Vorsorge renten 
dafür aber nicht voll verst~uert werden müssen, ist eine 
Uebergangslösung notwendig, wie in Artikel 98 Absätze 3 
und 4, um doppelte Besteuerungen zu vermelden. Renten, 
die vor dem Inkrafttreten von Artikel 79 zu laufen began
nen, müssen wie bisher nicht voll versteuert werden, wenn 
das im kantonalen Recht 'so vorgesehen -ist, und das glei
che gilt auch fur Leistungen, die Innert zehn Jahren seit 
dem Inkrafttreten von Artikel 79 zu laufen beginnen und 
auf einem bereits bestehenden Vorsorgeverhältnis beru
hen. In diesen Fällen konnte meistens nur ein Teil der 
Beiträge von den Steuern In Abzug gebracht werden, so 
dass es nicht gerechtfertigt wär-e, sie nun kOnftig voll zu 
besteuern. Durch diese Uebergang'sbestimmung soll den 
bisherigen Verhältnissen Rechnung getragen werden. Ich 
glaube, es ist daher notwendig, den Kantonen gewisse 
Fristen einzuräumen, damit sie das System auf das BVG 
ausrichten können, wonach Prämien für die Vorsorge voll 
abgezogen werden können, auf der anderen Seite aber 
dann die Ersatzeinkommenaus der beruflichen Vorsorge 
eben voll ver'steuert werden müssen. Mit dieser Ueber
gangsbestimmung (Abs. 3 und 4) will man einfach den 
bisherigen Verhältnissen und rechtlichen Gegebenheiten 
Rechnung tragen. Es geht nicht darum, dass wir das In
krafftreten des BVG irgendwie hinauszögern wollen, son
dern es soll einzig In der Steuerfrage eine gewisse Ueber
gangsfrist eingefÜhrt werden. Ich beantrage al'so, den An
trag des Herrn Carobbio abzulehnen. 

M. Corbat, rapporteur: Le demier article de notre loi qui 
traite des dispositions transitoires a ete modifie par notre 
commission. Nous est/mons que notre texte est plus clair 
et qu'lI repond mieux aux exigences de la sYS'lematique. 
S'agi'ssant de la proposition de M. Carobblo, iI voudrait 
supprimer le membre de la phrase, alinea 2: "Le Conseil 
federal fixe la date de I'entree en vigueur sans tenir 
compte des conditions soeiales et economiques.» 
Monsieur Carobbio, je me limite ä vous dire pourquoi le 
Conseil federal a prevu cette disposition. 11 le dit dans son 
message: .. Le Conseil federal tiendra compte de la situation 
economique et sociale. " s'assurera qu'ä ce moment les 
charges resultant de la prevoyance professionnelle peu
vent ~tre supportees par I'economle. " faut en outre tenir 
compte du fait que la prevoyance professionnelle obliga
toire doit contribuer ä sauvegarder la paix sociale." 11 
n'est dans I'·inter~t de per'sonne, surtout pas du Conseil 
federal ou du Parlement, de retarder la mise en vigueur de 
cette loi. Mais pour qu'une lo! pulsse s'appliquer, iI faut 
qu'elle reponde aux exigences de la realite et j'estime que 
la formule du Conseil f{~deral est un acte de sag esse. 

Bundesrat Hürllmann: Der Antrag von Herrn Carobbio be
streitet - wenn ich ihn richtig interpretiere - die Absätze 3 
und 4 nicht. In bezug auf diese Formulierungen Ist Herr 
Carobbio mit dem Antrag der Kommission und des Bun
desrates einverstanden. Herr Carobbio hat ein anderes 
Anliegen, das er mit seinem Antrag verfolgt; er will einen 
Aenderungsantrag zu Absatz 2 stellen. Dieser Absatz 2 
lautet: .. Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkraft
tretens und berücksichtigt dabei insbesondere die sozia
len und wirfschaftlichen Verhältnisse.» Nach Antrag von 
Herrn Carobbio würde es einfach lauten, dass der Bundes
rat das Inkrafttreten bestimmt, und wir möchten Ihnen be
antragen, dass wir diesen Zeitpunkt unter Berücksichti-

98 
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gung der besonderen Situation - sowohl in der Sozialpoli
tik als auch in der Wirtschaft - festlegen. Sie haben gese
hen, dass sich der Bundesrat Im Verlaufe der Beratungen 
mehrmals im Zusammenhang mit der Reduktion von Lei
stungszielen usw. bei Aenderung der wirtschaftlichen Ver
hältnisse der Kommission angeschlossen hat. Aber in be
zug auf die Inkraftsetzung möchten wir vom Bundesrat aus 
doch dann noch eine Lagebeurteilung vornehmen, wie der 
Ze!tpunkt für das Inkrafttreten gewählt werden soll. Aus 
diesem Grunde bitte ich Sie, den Antrag von Herrn Carob
bio abzulehnen. 

Präsident: Wir bereinigen Artikel 98. Die Absätze 1, 3 und 
4 sind unbestritten und so beschlossen. Bei Absatz 2 ist 
über den Antrag Carobbio abzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Carobbio 

108 Stimmen 
10 Stimmen 

M. Dafflon: Le graupe du Parti du travail et du Parti socia
liste autonome a vote I'entree en matiere en signalant, 
d~ailleurs, les lacunes du proiet. S'II a vote I'entree en ma
tiere, c'e'st parce qu'iI connalt la profonde aspiration du 
peuple a une veritable securite soclale de la vieillesse. 
11 a fallu cinq annees pour mettre sur pied ce proiet qul 
comporte a nos yeux de graves Insuffisances. Nous avons 
fait plusieurs propositions d'amendements tendant ä 
I'ameliorer afin qu'lI soit plus pres des aspirations des tra
vailleurs. D'autres collegues ont falt des propositions. Au
cune n'a ete retenue. 
M. Hürlimann nous a declare que ce proiet etait le resultat 
d'un compromis. Or ce compromls comprend la huitieme 
revision, la neuvieme ,revision et le deuxieme pllier. Les 
adversaires de tout progres social n'ont pas he'site ä lan
cer un referendum contre la neuvieme revision. Nous 
constatons que le compromis n'est pas respecte par les 
adversaires du progres social. 
Dans ces conditions, nous ne pouvons pas nous declarer 
satisfaits. Mais comme pour I'assurance-vieillesse, quia 
vu neuf revisions, nous continuerons ä lutter pour amelio
rer le deuxieme piller, la prevoyance professionnelle. Vous 
vous apercevrez d'ailleurs, tre's rapidement, que vous de
vrez remettre I'ouvrage sur le metier. _ 
Pour ces raisons, le groupe du Parti du t~avall et du Parti 
socialiste autonome ne votera pas ce projet de loi. 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

90 Stimmen 
12 Stimmen 

Abschreibung von Postulaten - C/assement de postulats 

Präsident: In der Botschaft (BBI 1976, I, S.284) wird bean
tragt, die folgenden Postulate zuschreiben: 

9765 Postulat der Kommission des Nationalrates. Ar
beitsvertrag'srecht. Revision des OR 
10374 Postulat Kloter. Zweite Säule der Altersvorsorge 
11118 Postulat Sauser. Sozialabkommen für die zweite 
Säule der Altersvorsorge 

11-485 Postulat Rippstein. Personalfürsorge. Barauszah
lungsverbot 

11 506 Postulat Müller-Bern. Berufliche Vorsorge. Auffang
einrichtung 

11 510 Postulat Brunner. Altersvorsorge. Finanzierung'sart 
Ein anderer Antrag wird nicht gestellt. Diese Postulate 
sind abgeschrieben. 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

Schluss der Sitzung um 12.40 Uhr 
La seance est levee ä 12 h 40 
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Kündig, Berichterstatter: Der Stand der beruflichen Vor
sorge im Jahre 1973 zeigte mit 17000 Vorsorgeeinrichtun
gen und rund 1,5 Millionen Mitgliedern mit zirka 250000 
Rentnern eine beachtliche Entwicklung, die in der Zwi
schenzeit weiter fortgeschritten ist. Dem Obligatorium wer
den rund 1,8 Millionen Arbeitnehmer unterstellt sein. Man 
schätzt, dass zurzeit bereits mehr als BO Prozent der Ar
beitnehmer versichert sind, so dass nur etwa 20 Prozent 
neu erfasst werden sollten. Das Gesetz wird aber auch für 
einen Teil der bereits versicherten Arbeitnehmer Vorteile 
haben, deren Versicherungsschutz noch ungenügend ist. 
Die neue Statistik wird leider erst Ende 1980 erscheinen. 
Bei der Schaffung des Gesetzes über die berufliche Vor
sorge handelt es sich also darum, Lücken zu schliessen 
und nicht ein neues System zu erfinden. 
Die Ausgangslage: Durch die Volksabstimmung vom 3. De
zember 1972 über die Volksinitiative .. Volkspension» und 
den Gegenvorschlag, der die Altersvorsorge in der 
Schweiz nach dem 3-Säulen-Prinzip aufbauen wollte, hat 
das Schweizervolk sich klar für das 3-Säulen-Prinzip ent
SChieden. 
Die 1. Säule (AHV): Sie wurde Im Jahre 1948 eingeführt. 
Sie hat als Ziel, den Existenzbedarf angemessen zu dek-

Berufliche Vorsorge 

ken. Sie basiert auf dem Versicherungsprinzip, also nicht 
der Fürsorge. Sie bewirkt S'olidarität von allen für alle und 
sieht die Mithilfe des Staates in der Finanzierung vor. Die 
Sondersteuern auf Alkohol und Tabak reichen dazu jedoch 
schon lange nicht mehr aus. Ferner werden die Leistun
gen nach dem Ausgabenumlageverfahren finanziert, wobei 
in den letzten Jahren Defizite entstanden sind. Der AHV
Ausgleichsfonds könnte zurzeit höchstens die Renten 
eines Jahres erbringen. 
Der Vorteil der AHV ist, dass die Kapitalentwertung durch 
Teuerung keinen Einfluss hat und dass keine Beitragsteile 
für das Sparen notwendig sind. Die Nachteile liegen vor al
lem in der demografischen Entwicklung, die uns In Zukunft 
Sorge bereiten kann. Zudem ist die AHV abhängig von der 
Bereitschaft der arbeitenden Generation, für die Rentner 
zu sorgen. Es existieren keine absoluten Garantien, dass 
die zukünftigen Rentner ebenso hohe Renten erhalten wie 
die heutigen Rentner. Durch Abstimmungsmehr könnte die 
AHV theoretisch aufgehoben werden. Die SolidarItäten der 
Arbeitenden wirkt vollumfänglich zugunsten der Rentner. 
Eine ernste Gefahr stellt die Bevölkerungsentwicklung dar. 
Wir haben heute 3,1 BeSChäftigte je Rentner und erwarten, 
dass im Jahre 2010 noch 2,5 BeSChäftigte je Rentner sein 
werden, was zu Beitragserhöhungen oder Leistungskür
zungen führen müsste. 
Auch könnte ein starker wirtschaftlicher Einbruch mit 
Lohneinbussen oder einer namhaften Verminderung der 
Beschäftigten zu Finanzierungsproblemen führen. 
Das BVG (die 2. Säule): Sein Ziel ist, zusammen mit der 
AHV für betagte, hinterlassene und Invalide Arbeitnehmer 
die gewohnte' Lebenshaltung in angemessener Weise zu 
sichern. 
Im Grundsatz sind verankert: Obligatorium für alle Arbeit
nehmer, verstärkte soziale Absicherung durch Leistungen 
für Hinterlassene und Invalide. Die Solidarität wirkt zwi
schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ohne Beiträge des 
Staates. Der versicherte Lohn ist identisch mit dem Lohn 
für die Beitragsbemessung. Es ist keine Umverteilung von 
Einkommen vorgesehen. Die Solidarität zwischen der jün
geren und der arbeitenden älteren Generation kommt zum 
Ausdruck in den gestaffelten Altersgutschriften. Für die 
jüngeren Jahrgänge entstehen dadurch keine Nachteile, 
da jeder später von den höheren Altersgutschriften für 
seinen inzwischen angestiegenen Lohn profitiert. Die Fi
nanzierung basiert auf dem Prinzip der Kapitaldeckung, 
Jedoch mit Umlagernassnahmen für Invalide und Hinterlas
sen für den Teuerungsausgleich auf den' Renten, bezie
hungsweise die Eintrittsgeneration. 
Der weitaus grösste Teil der Beiträge wird nach den tradi
tionellen Regeln der Kapitaldeckung eingesetzt. 
Die 3. Säule: Obwohl auch sie im Verfassungsartikel veran
kert ist, wurde' dazu bis heute noch kein Gesetz vorgelegt. 
Immerhin bringt das BVG einige Bestimmungen, welche 
sich zugunsten der 3. Säule auswirken. 
Die BVG-Beratungen im Nationalrat In der Herbstsession 
1977 haben gezeigt, dass trotz zweijähriger Kommissions
tätigkeit nicht einhellige Begeisterung herrschte. Mit 
einem Stimmenverhältnis von 90 zu 12 Stimmen, bei vielen 
Enthaltungen, hat der Rat seiner Vorlage zugestimmt. 
Der Nationalrat hat die Anträge des Bundesrates fast ohne 
Aenderungen übernommen. Auf jeden Fall blieben alle 
Grundzüge der Bundesratsvorlage gewahrt. Die Elemente 
des bundesrätlichen Konzeptes und der Aenderungen des 
Nationalrates wird Herr Bundesrat Hürlimann näher aufzei
gen. 
Einige Hauptpunkte: Jeder Arbeitgeber ist zur Durchfüh
rung des BVG-Obligatoriums für seine Arbeitnehmer ver
pflichtet. Zur Realisierung hat er verschiedene MögliChkei
ten: Errichtung einer eigenen Kasse, Anschluss an eine 
andere Kasse oder Beitritt zU einer Auffangrichtung. 
Jede Vorsorgeeinrichtung soll selber entscheiden, welche 
Aufgabe sie übernehmen will, muss sich aber einem Aner
kennungsverfahren L!nterziehen. 

Aol 
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Das Gesuch um Anerkennung kann gestellt werden, wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
- Der Nachweis muss erbr.acht -werden, dass die Freizü
gigkeitsleistungen sowie die vorgeschriebenen Leistungen 
für Alter, Invalidität, Hinterlassene durch das vorhandene 
Kapital gewährleistet sind. 
- Die im Kassenreglement vorgesehenen Beiträge müssen 
für die gesetzlichen Leistungen ausreichen. 
- Die Beiträge müssen die gesetzlich vorgeschriebene Ab
lieferung an den Pool für den gesamtschweizerischen La
stenausgleich decken. 
Die Kasse bleibt frei, einen über das Obligatorium hinaus
gehenden, freiwilligen Bereich abzudecken. 
- Das Gesetz erfasst nur den koordinierten Lohn der Ar
beitnehmer, und zwar jenen von 18 bis 25 Jahren für die 
Risiken Tod und Invalidität, jenen zwischen 25 und 65 Jah
ren (bei Frauen bis 62) zusätzlich für die Altersvorsorge. 
- Es ermöglicht den freiwilligen Anschluss für Selbständig
erwerbende. 
- Es gewährleistet vOllständige Freizügigkeit der Alters
gutschriften. 
- Es schreibt keine- bestimmte Beitragsordnung vor. 
- Es sieht Leistungen von zirka 40 Prozent des koordinier-
ten Lohnes für höhere Einkommen ab dem 20;, für tiefere 
Einkommen ab dem 10. Beitragsjahr vor. 
- Die Finanzierung ~rfolgt durch paritätische Beiträge der 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber ohne staatliche Zuschüsse. 
- Die Zusatzleistungen an die EintrittsgeneratIon und für 
den Teuerungsausgleich werden über die Einrichtung für 
den gesamtschweizerischen Lastenausgleich abgewickelt. 
Diese Aufwendungen werden durch Beiträge der Vorsorge
einrichtungen finanziert, welche die Kosten auf die Versi
cherten zu überwälzen haben. 
Für alle. Zwecke zusammen werden in den ersten 40 Jah
ren Beiträge von durchschnittlich 19,6 Prozimt benötigt, 
wobei sie vom 6. bis 35. Jahr durchschnittlich 20,6 Prozent 
ausmachen sollen. 
Die Bedenken, die bei den Beratungen im Nationalrat an
gebracht wurden: 
- 1972 erfolgte die Zustimmung zum Verfassungsartikel in 
einer Phase der Euphorie und ohne Kenntnisse über die 
Details. 
- Die 2. Säule nach Nationalrat ist wirtschaftlich nicht 
tragbar. 
- Die Materie war bei der Verfassungsberatung nicht zu 
erfassen, man hätte nicht so detailliert Vorschriften ma
chen sollen. 
- Man sollte nicht Bestehendes gewaltsam zerstören. 
- Die heutige Vorlage ist in bezug auf Auswirkungen nicht 
überschaubar; alle Vorsorgeeinrichtungen müssen am Ta
ge der Einführung bei Null beginnen. 
- Die 2. Säule ist teurer als das, was wir heute tun. 
- Wir zwingen bestehende Vorsorgeeinrichtungen wegen 
übertriebener Kapitaldeckung zur Reduktion bisheriger 
Leistungen. 
- Die heute vorhandene Beweglichkeit der Vorsorgeein
richtungen wird vernichtet. 
- Das BVG schafft so komplizierte Formen, dass die Inte
gration der bestehenden Kassen praktisch unmöglich 
wird. Es steht fest, dass keine bisherige Vorsorgeeinrich
tung in der bestehenden Form weitergeführt werden kann. 
- 1972 hiess es, dass nur die notwendigen Mindestvor
schriften zu erlassen sind, damit der Schutz auch dort 
geschaffen werde, wo das noch nicht der Fall sei. Durch 
die Beschränkung auf Mindestvorschrlften soll den Kassen 
möglichst grosse Bewegungsfreiheit gelassen werden, im 
übrigen soll nicht alles, was heute funktioniert, umorgani
siert werden. 
- Das Gesetz trägt denjenigen Arbeitnehmern der priva
ten Wirtschaft, welche während Jahren und Jahrzehnten 
Beiträge an ihre Pensionskasse bezahlt haben, in keiner 
Weise Rechnung. Sie müssen sich als die Geprellten vor
kommen. 

Man könnte diese Liste, die aus dem «Amtlichen Bul
letin .. des Nationalrates stammt, noch beliebig verlängern. 
Erstaunlich ist, dass trotz diesen verschiedenen, viel
schichtigen Bedenken die eigentliche Opposition doch 
recht bescheiden war. Es mag sehr wohl an der Komplexi
tät der Probleme liegen, dass der Nationalrat in dieser so 
schwierigen Materie sChliesslich doch, abgesehen von we
nigen unbedeutenden Aenderungen, der Vorlage des Bun
desrates zustimmte. 

Die Kritik der bestehenden Pensionskassen: Die Pensions
kassen ihrerseits beurteilten die Lösung des Nationalrates, 
allerdings reichlich spät, als unzumutbar, da einerseits ein 
zu ho her Kapitalisierungsgrad angestrebt werde, der dem 
heutigen Finanzierungsverfahren bestehender Vorsorge
einrichtungen in keiner Weise entspreche, andererseits zu 
grosse Solidarität geschaffen werde, Insbesondere zwi
schen denjenigen, die heute bereits versichert sind, und 
denjenigen, die neu dazukommen. Dadurch würden künst
liche Kosten verursacht, die zu Leistungen führen, die zum 
Teil stark überhöht seien. Auch wurde die Durchführbar
keit des Poolplanes bezweifelt beziehungsweise bestritten. 
Der Integrationsbericht: Im Anschluss an die Beratungen 
im Nationalrat liess der Bundesrat durch eine Experten
kommission einen Bericht ausarbeiten, der im Oktober 
1978 erschien. Die Kommission hatte das Problem der Ein
gliederung der bestehenden Vorsorgeeinrichtungen in die 
Aufgaben der obligatorischen beruflichen Vorsorge zu prü
fen. Insbesondere sollten dabei die Fragen der Praktikabi
lität des Pools abgeklärt werden. Bekanntlich hatte dieser 
Pool die Aufgabe, sowohl den Teuerungsausgleich auf al
len durch das Obligatorium zu erbringenden Renten als 
auch die sehr weitgehenden Solidaritätsleistungen zugun
sten der Eintrittsgeneration zu sichern sowie allfällige In
solvenzschäden zu decken. Die Experten kamen aufgrund 
ihrer Prüfung, die unterschiedliche Kassen umfasste, über
einstimmend zum Ergebnis, dass der Pool in der vorgese
henEm Form abzulehnen sei. 

Der Pool sei: 

1. für die bestehenden Vorsorgeeinrichtungen wesens
fremd und würde die gewachsenen Forlen stören, 
2. bei der Durchführung mit einem administrativen Mehr
aufwand verbunden, wobei der Ertrag für die bisherigen 
Kassen viel geringer ausfalle als der Mehraufwand, und es 
würden sehr viele Komplikationen ins Gewicht fallen, 
3. eine Gefahr für die Eigenständigkeit und die Selbstver
antwortung der Kassen, weil sie nicht mehr selbständige 
Kassen bleiben, sondern Durchführungsstellen würden, 
4. für bisherige Versicherte (das sind mehr als 80 Prozent 
der mögliChen zukünftigen Versicherten) nicht notwendig 
und führe zudem zu gesetzlich bedingten, jedoch unbeab
sichtigten Leistungserhöhungen und verteure somit die 
2. Säule ganz wesentlich. 
Für die Frage der Insolvenz werde zwar· eine gesamt
schweizerische Lösung nötig sein. Hingegen .sei für das 
Problem der Eintrittsgeneration eine andere Lösung mög
lich, während die Regelung des Teuerungsausgleichs in 
den ersten Jahren des Obligatoriums keinen Pool rechtfer
tige. 
Die Beratung im Ständerat: Seit November 1977 hat die 
ständerätliche Kommission in 15 meist zwel- bis dreitäti
gen Plenarsitzungen der Kommission und weiteren mehr 
als 10 Sitzungen des Ausschusses ein in vielen Punkten 
neues Projekt ausgearbeitet. Der wichtigste Grund, der die 
Kommission bewogen hat, an eine Neubearbeitung des 
BVG zu gehen, war die Frage der wirtschaftlichen Tragfä
higkeit. Die wirtschaftliche Lage war 1978 ganz wesentlich 
schlechter als zur Zeit der Abstimmung über den Verfas
sungsartikel im Jahre 1972. Ein weiterer bedeutungsvoller 
Grund waren die negativen Auswirkungen des bundesrätli
chen Projektes auf die bestehenden Kassen, weil es davon 
ausgeht, dass am Tage des Inkrafttretens des Gesetzes 
jede Kasse bei Null beginnen müsste. Im weiteren führe 
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die Kompliziertheit des Pools und der zu hohe Kapitalisie
rungsgrad zu grossen Bedenken. 
Zu Beginn der Beratungen fanden Expertenhearings statt, 
bei denen die Verfasser der ursprünglichen Vorlage vor 
der Kommission ihre Ansicht über den BVG-Plan aufzeig
ten. Dabei musste festgestellt werden, dass sich die Mehr
heit dieser Experten vom Gesetzentwurf des Bundesra
tes distanziert und den Bedenken unserer Kommission zu
stimmte. 
Zum Verfassungsauftrag: Bereits vorher hatte die Kommis
·sion beschlossen, den Verfassungsauftrag neu zu überprü
fen. Sie hatte die Professoren für Staatsrecht, die Herren 
Fleiner (Frei burg) und Jagmetti (ETH Zürich), gebeten, zum 
Artikel 34quater der Bundesverfassung und Artikel 11 der 
Uebergangsbestimmungen Stellung zu nehmen. Insbeson
dere sollten sie sich auch über die Tragweite der Verspre
cliungen äussern, die im Zusammenhang mit der Verfas
sungsabstimmung .1972 abgegeben wurden. 
Ich gestatte mir, Ihnen einen Auszug aus den Schlussbe
merkungen von Herrn Professor Fleiner vorzulesen, die in 
etwa identisch sind mit jenen von Herren Professor Jag
metti: "Je nach der Klarheit und Bestimmtheit des Wort
lautes der Verfassungsbestimmung handelt es sich bei 
den Vorschriften des Artikel 34quater um rechtliche Ver
pflichtungen. Lediglich Absatz 1 von Artikel 34quater kann 
als programmatisch deklaratorische Erklärung interpretiert 
werden. 
Die rechtliche Verbindlichkeit bezieht sich auf drei Ge
sichtspunkte: Artikel 34quater Absatz 3 ist eine Kompetenz
abgrenzung zwischen der Kompetenz des Bundes und 
der Kantone. Artikel 34quater Absatz 3 beschränkt die ln
terventionsmöglichkeit des Bundes in.das bestehende Vor
sorgesystem. Artikel 34quater enthält aber auch positive 
Vorschriften, die den Gesetzgeber zu einem positiven Han
deln rechtlich verpflichten. 
Wie alle Verfassungsbestimmungen müssen auch die Vor
schriften von Artikel 34quater im Lichte der anerkannten 
Regeln ausgelegt werden. Die veränderten demographi
schen und wirtschaftlichen Verhältnisse sind vor allem bei 
der Auslegung des Mindestschutzes, nämlich für die Aus
legung von Satz 1 von Absatz 3 Artikel 34quater, zu berück
sichtigen. Massgebend für die Auslegung Ist primär der 
Wortlaut und der dem Artikel zugrunde liegende Zweck. 
Parlamentarische Beratungen können als Hilfsmittel bei 
Unklarheiten des Verfassungstextes herangezogen werden. 
Diesen Erklärungen kommt aber keine· absolute Verbind
lichkeit zu, zumal sie in einer gegebenen historischen und 
wirtschaftlichen Situation abgegeben wurden. 
Artikel 34quater Absatz 3 umschreibt den Rahmen, inner
halb dessen der Bund in die bestehenden Vorsorgeein
richtungen eingreifen kann. Im übrigen muss er aber von 
den Vorsorgeeinrichtungen ausgehen, sie berücksichtigen 
und sie sich in ihrer Autonomie entfalten lassen. 
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens eines Gesetzes muss im 
Rahmen des politischen Ermessens vom Gesetzgeber be
stimmt werden. Der Gesetzgeber kann eine etappenweise 
Inkraftsetzung über den Weg von Teilgesetzen vorsehen. 
Diesem Weg sind aber gewisse Grenzen gesetzt, wie bei
spielsweise durch die Uebergangsbestimmungen. 
Das Teuerungsproblem ist im Wortlaut von Artikel 34qua
ter Absatz 3 im Gegensatz zu Absatz 2 nicht ausdrücklich 
vorgesehen. Der Gesetzgeber muss aber in irgendeiner 
Weise zur Frage der Teuerung Stellung nehmen, wenn er 
den Verfassungsauftrag von Artikel 34quater Absatz 3 
Satz 1 erfüllen will. Vorübergehend kann er heute ange
sichts der geringen Teuerungsrate auf eine Regelung der 
Teuerung verzichten, er muss aber Vorkehren im Gesetz 
treffen, wonach bei Ueberschreiten einer bestimmten Infla
tionsrate die Teuerung entweder über die 1. oder die· 
2. Säule ausgeglichen wird. 
Eine Lösung nach Beitragsprimat durch Aufnahme einer 
maximalen (oder minimalen) Prämie ist möglich. Der Ge
setzgeber muss nachweisen, dass dadurch der Verfas
sungsauftrag von Artikel 34quater Absatz 3 erfüllt wird. 
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Aehnliches gilt für die Regelung der Eintrittsgeneration. 
Allerdings muss dabei die Uebergangszeit von fünf Jahren 
berücksiChtigt werden. Je geringer die Leistungen an die 
Eintrittsgeneration bei niederen Einkommen sind, desto 
grösser muss die wirtschaftliche Notlage sein, um die Er
füllung des Verfassungsauftrages des Mindestschutzes 
nach Artikel 34quater zu rechtfertigen. Die Frist von 10 bis 
20 Jahren ist in diesem Sinne nicht gegenstandslos.» 
Die Gutachten zeigen, dass Teillösungen möglich sind, 
sofern sie als Teillösung bezeichnet werden, und nicht im 
Gegensatz zum Verfassungsauftrag stehen. Es ist somit 
möglich, eine Teillösung vorzusehen, sofern diese die Er
füllung des Verfassungsauftrages erleichtert. Dies kommt 
besonders in nachfolgenden Ueberlegungen aus dem Gut
achten von Herrn Professor Fleiner zum Ausdruck. 
.. Die Frage der Verfassungsmässigkeit einer so entlasteten 
Vorlage ist nicht rein formaljuristisch ·zu beurteilen. Jede 
Vorlage, die in Bälde verwirklicht wird, entspricht dem 
Verfassungsauftrag besser, als die perfekteste LÖsung, die 
noch während langem zwischen den beiden eidgenössi
schen Kammern hin- und hergeschoben wird und schliess
lieh· in der Volksabstimmung scheitert. Erforderlich ist, 
dass eine vereinfachte Lösung vom Parlament bald verab
schiedet wird, damit ein Inkrafttreten in absehbarer Zeit 
erfolgen kann und der Weg zur Lösung von Problemen, die 
in einer ersten Phase ausgeklammert wurden, nicht ver
baut wird. 
Die Gefahr eines Scheiterns einer reduzierten Vorlage ist 
nicht allzu hoch zu veranschlagen. 
Das Gros der Bevölkerung gibt sich über die heute be
schränkten wirtschaftlichen MögliChkeiten Rechnung. 
Auch stünden die vielen Versicherten guter Pensionskas
sen nicht mehr unter dem heute verbreiteten Eindruck, sie 
seien die Dummen, Indem sie über den Pool die Leistun
gen für die zu finanzieren hätten, welche bisher auf dem 
Gebiete der beruflichen Vorsorge nichts oder zu wenig 
getan haben.» Soweit die Bemerkungen von Professor 
Fleiner. . 
Die Feststellungen der Kommission zum Verfassungsauf
trag: Die Zielsetzung des Verfassungsauftrages bleibt in 
jedem Fall Endziel. Eine stufenweise Realisierung ist mög
lich, sofern keine Bestimmungen gegen das Endziel ver
stossen oder dessen Verwirklichung verunmöglicht wird. 
Insbesondere wirtschaftliche Ueberlegungen können zur 
etappenweisen Verwirklichung führen. Die bei der Volks
abstimmung 1972 und bei den Beratungen des Verfas
sungsartikels gemachten Aeusserungen sind nicht ver
pflichtend, Jedoch für das Endziel wegweisend: 
- der zeitliche Ablauf ist bei Teilrealisierung frei wählbar; 
der VerfassungsartikeJ verpflichtet nicht zum Leistungspri
mat; 
- der Pool für den gesamtschweizerischen Lastenaus
gleich ist nicht obligatorisch; 
- der Teuerungsausgleich durch die 2. Säule ist in der 
Verfassung nicht explizit vorgeSChrieben; 
- die Uebergangsgeneration muss berücksichtigt werden, 
die Form ist jedoch bei der Etappenlösung nicht zwingend 
vorgeschrieben. 
Nach der Durchberatung dieser verfassungsmässigen 
MögliChkeiten fasste die Kommission den Beschluss, eine 
neue Vorlage zu erarbeiten. Auf die Rückweisung der Vor
lage an den Bundesrat wurde verzichtet, weil die Kommis
sion davon ausging, dass eine NeUbearbeitung und damit 
eine Abkehr vom bisherigen System des BVG nur Im politi
schen Konsens möglich sei. Ein Bearbeitungsauftrag an 
Verwaltung hätte kaum zu einer umgestalteten Vorlage 
geführt. Die Vorstellungen der Ständeratskommission wa
ren in jenem Zeitpunkt zu ungenau, um daraus die 
Marschrichtung. für ein neues Gesetz ableiten zu können. 
Die Zielsetzung der ständerätlichen KommissiQn: 
- Die Vorlage soll von Grund auf durchgearbeitet werden, 
sie soll jedoch ein Differenzbereinigungsverfahren ermögli-
chen. . 

- Es ist eine wirtschaftlich tragbare Lösung zu finden. 
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- Besonderen Wert ist auf die Praktikabilität für bestehen
de Kassen zu legen. 
- Der Abbau jeder unnötigen Administration ist anzustre
ben. 
- Es ist eine möglichst dezentrale Lösung zu verwirklichen. 
ehen. 
In diesem Zusammenhang muss festgestellt werden, dass 
Herr Bundesrat Dr. Hans Hürlimann wie auch die verant
wortlichen Herren der Verwaltung bereit waren, die Kom
mission in ihrer Arbeit zu unterstützen, und dass eine ko
operative Zusammenarbeit möglich war. Bedingt durch die 
Beschlüsse des Nationalrates, der als Erstrat der Vorlage 
zugestimmt hatte, ist die Haltung für den Bundesrat nicht 
einfach, da er einerseits die Problematik der 'Beschlüsse 
des Nationalrates erkennen musste, andererseits aber die
selben vor der ständerätlichen Kommission und auch vor 
dem Ratsplenlum zu vertreten hat. ÄUfgrund dieser Aus
gangslage wurde die DetaIlberatung in zwei Lesungen 
durchgeführt. 
Die Anträge der Ständeratskommission: Ich möchte die 
Berichterstattung in drei Teile gliedern. 
1. Grundelemente der ständerätlichen Vorlage 
2. Die wesentlichen Punkte der Uebereinstimmung mit 
dem Nationalrat 
3. Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Natio
nalrat 

1. Grundelements der ständerät/ichen Vorlage 
Der Verfassungsauftrag: Die ständerätliche Kommission 
kommt aufgrund der Gutachten der Professoren Jagmetti 
und Fleiner zum Schluss, dass der Gesetzgeber an den 
Wortlaut der Verfassungsbestimmungen gebunden Ist, 
dass aber aufgrund der seit 1972 eingetretenen, tiefgrei
fenden wirtschaftlichen Veränderung eine etappenweise 
Verwirklichung möglich ist. Sie unterbreitet deshalb eine 
Vorlage, die im Artikel 1 als eine Uebergangslösung defi
niert ist, indem festgelegt wird, dass innert zehn Jahren 
eine Ueberarbeitung zu erfolgen hat. 
Das Leistungsziel: Die Kommission des Ständerates sieht 
davon ab, ein Leistungsziel zu definieren, wie dies der 
Nationalrat getan hat, ohne damit von der verfassungs
mässigen Zielsetzung abzuweichen. Sie baut auf dem Bei
tragsprimat auf, genauer gesagt auf dem Primat der AI
tersgutschriften. 
Die Altersvorsorge: Die ständerätliche Kommission stellte 
für die Berechnung der Renten auf das für den Versicher
ten bis zum Rentenalter angesparte Altersguthaben ab.' 
Das Altersguthaben wächst um die alljährliChen Altersgut
schriften, zuzügliCh Zinsen, an. 
Die Eintrittsgeneration: Für die Eintrittsgeneration sehen 
die Kommissionsanträge keine obligatorischen Mindest· 
renten vor. 
Der Pool für gesamtschweizerischen LastenausgleiCh: Die 
ständerätliche Kommission verzichtet in ihren Anträgen 
auf den Lastenausgleichspool. Sie beantragt die Schaffung 
eines Sicherheitsfonds, der Vorsorgeeinrichtungen mit be
sonders ungünstiger Altersstruktur einen Finanzausgleich 
zukommen lässt. 
Die Staffelung der Altersgutschriften: Anstelle der vom Na
tionalrat vorgesehenen abgestuften Altersgutschriften von 
9 bis 18 Prozent beantragt die ständerätliche Kommission 
eine Staffelung von 6 bis 22 Prozent. 
Diese Veränderung hat folgende AUSWirkungen: Der hohe 
Kapitalisierungsgrad und dadurch mögliche Auswirkungen 
starker Inflation können vermindert werden. Die Eintritts
generation erhält schneller höhere Gutschriften und da
durch bessere Leistungen. Diese Staffelung ist versiche
rungstechnisch zweckmässiger. 
Die Leistungen bei Invalidität und Tod: Die Berechnung 
der Leistungen bei Invalidität und Tod basiert auf den AI
tersgutschrlften, die dem Versicherten gutgeSChrieben 
worden wären, wenn er bis zum Rentenalter hätte aktiv 
bleiben können. 

Die Anpassung der Renten an die Teuerung: Die Vorlage 
unterscheidet zwei Probleme. Einerseits den obligatori
schen Teuerungsausgleich auf den Langzeitrenten für In
valide und Hinterlassene, andererseits den kassenindivI
duellen Teuerungsausgleich auf den Altersrenten nach 
Massgabe der finanziellen MögliChkeiten der Vorsorgeein
richtung. Mit den vorgesehenen Mitteln können auch die 
heute bereits laufenden Renten verbessert werden. . 
Die weitergehende Vorsorge: Die Lösung des Ständerates 
macht eine getrennte Buchführung für die weitergehende 
Vorsorge nicht notwendig. Die gesetzlichen Bestimmungen 
gelten lediglich als Mindestvorschriften. Es bleibt der Vor
sorgeeinrichtung überlassen, ob sie eine Unterscheidung 
zwischen gesetzliCher und weitergehender Vorsorge vor
nehmen will. Nach dem von (1er Kommission erarbeiteten 
Projekt ist es möglich, den vor Inkrafttreten des BVG er
worbenen Vorsorgeschutz entweder in die gesetzliche Vor
sorge miteinzubeziehen oder davon getrennt als weiterge
hende Vorsorge fortzuführen. 
Die Freizügigkeit: Das vom Versicherten bis zu seinem 
Stellenwechsel erworbene, gesetzliche Altersguthaben 
(Total der Altersgutschriften samt Zins) wird volIumfäng
lich überwiesen. Die heutigen OR-Bestimmungen finden 
jedoch Anwendung, sofern die nach ihnen bemessenen 
Freizügigkeitsleistungen höher ausfallen. Die Vorsorgeein
richtung wird dadurch nicht genötigt, zwischen gesetzli
cher und weitergehender Vorsorge zu unterscheiden, sie 
hat erst im Falle eines Stellenwechsels die belden Varian
ten einander gegenüberzustellen. 
Durch das Ausscheiden eines Mitarbeiters können für eine 
Vorsorgeeinrichtung keine Austrittsgewinne mehr entste
hen, woraus ersichtlich ist, dass die Freizügigkeit voll um
fänglich ist. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass die Bei
träge der Arbeitgeber durch Staffelung der Altersgutschrif
ten, mit Schwergewicht zugunsten der älteren Jahrgänge, 
eingesetzt werden. 
Die Beiträge: Die Kommission hat grundsätzlich die vom 
Nationalrat aufgestellten Richtlinien übernommen. Sie hat 
jedoch eine Bestimmung eingeführt, wonach die Vorsorge
einrichtung verpflichtet ist, für alle wiederkehrenden Bei
träge einen vom Alter, unabhängigen Beitragssatz einzu
führen. Dadurch werden mögliChe AUSWirkungen zulasten 
der älteren Generation vermindert, die durch die steilere 
Staffelung der Altersgutschriften hätten entstehen können. 

2. Wesentliche Punkte der Uebereinstimmung 
mit dem Nationalrat 
- Die Risiken Invalidität und Tod werden vom Alter 18 an 
gedeckt. 
- Für die Altersvorsorge, welche im Alter 25 beginnt, sind 
nach dem Alter abgestufte Gutschriften vorgesehen. 
- Die Abgrenzung des versicherten Lohnes, der auch für 
die Beiträge massgebend ist, bleibt unverändert (12000 
bis 36000 Franken auf der Basis von 1975). 
Die volle Freizügigkeit der Altersgutschriften ist identisch 
mit den Beschlüssen des Nationalrates. 
Die Aufteilung der Beiträge zwischen Arbeitgeber und Ar
beitnehmer entspricht ebenfalls den Beschlüssen des Na
tionalrates, worin festgelegt Ist, dass der Arbeitgeber min
destens gleichviel zu bezahlen hat wie die Arbeitnehmer 
gesamthaft. 
Die Organisation der Vorsorgeeinrichtungen und deren pa
ritätische Verwaltung entsprechen den Beschlüssen des 
Nationalrates. 

3. Die wesentlichen Abweichungen 
gegenüber den Beschlüssen des Nationalrates 
Die Anerkennung: Die sogenannte Anerkennung der Kas
sen soll durch eine einfache Registrierung ersetzt werden, 
weil die Selbstverantwortung der Kassen massgebend 
bleiben soll. 
Die Vorschriften über die Obligatorischerklärung von Vor
sorgeeinrichtungen für Berufsorganisationen: Der Natio
nalrat sah hier vor, dass die ,Berufsorganisationen das 

)06 
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Obligatorium für sämtliche Risiken, Tod, Invalidität und 
Alter für Ihre Mitglieder durchsetzen können. 
Die ständerätliche Kommission beschränkt ein ein solches 
Obligatorium auf die Risiken Invalidität und Tod. 
Die Anpassung der koordinierten Löhne an die AHV: Die 
vom Nationalrat vorgesehene feste Bindung der Anpas
sung des koordinierten Lohnes an die Beschlüsse über 
die AHV wird von der ständerätlicheri Kommission insofern 
gelockert, als die Kompetenz neu an den Bundesrat dele
giert werden soll. 
Die 9. AHV-Revision, das heisst der Mischindex, macht 
eine flexible Lösung nötig, weil sonst der Versicherungs
schutz abnehmen könnte. 
Die Aufteilung der Beiträge: Nach der Definition des Na
tionalrates könnte ein Arbeitgeber verpflichtet werden, hö
here Beiträge als der Arbeitnehmer zu entrichten. Dies 
entspricht nicht der Verfassung und soll durch die Fas
sung der ständerätlichen Kommission ausgeschlossen 
werden, indem der Arbeitgeber ohne sein Einverständnis 
nicht zu höheren Leistungen verpfliChtet werden kann. 
Neu an der ständerätlichen Lösung Ist, dass jede Vorsor
geeinrichtung beziehungsweise Jeder Betrieb für alle wie- . 
derkehrenden Beiträge einen einheitlichen Beitragssatz 
vorzusehen hat, das heisst, dass die Beiträge nicht nach 
dem Alter abgestuft werden dürfen. Es ist In diesem Zu
sammenhang notwendig, auf den Unterschied zwischen 
Beitrag und Altersgutschrift hinzuweisen. 
Beiträge sind diejenigen Summen, die dem Arbeitnehmer 
vom Lohn in Abzug gebracht werden und gleiChzeitig im 
gleichen Umfang vom Arbeitgeber zu entrichten sind: 
Altersgutschriften sind diejenigen Summen, die beitrags- ' 
unabhängig jedem einzelnen, gemäss seinem Lohn und 
seinem Alter, seinem individuellen Konto, als Altersgutha
ben gutgeschrieben werden. 
Der Beschluss des Nationalrates sieht die Möglichkeit vor, 
das Pensionierungsalter über die vorgesehene Altersgren
ze hinaus aufzuschieben. Durch die Anträge der ständerät
lichen Kommission soll zusätzlich auch die MögliChkeit 
der vorzeitigen Pensionierung geschaffen werden, dies je
doch mit entsprechender Kürzung der Leistungen. 
Der Nationalrat sah in seinen Beschlüssen vor, dass jede 
Vorsorgeeinrichtung frei zwischen Leistungs- oder Bel
tragsprimat wählen könne, wobei jedoch durch die Um
schreibung des Leistungszieles vom Leistungprimat ausge
gangen werden muss. Die ständerätlIche Lösung geht vom 
Beitragsprimat aus. Man könnte von einem eigentlichen 
Primat der Altersgutschriften sprechen. Das ganze System 
der Beiträge und der Leistungen basiert auf den Altersgut
schriften. Die Altersgutschriften bestimmen die Höhe der 
notwendigen Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
einerseits, andererseits aber auch die Höhe der Leistun
gen zugunsten des Versicherten im Rentenalter. Die AI
tersgutschriften bilden zudem auch die Basis für die Lei
stungen zugunsten von Invaliden, Witwen und Waisen. Die 
Altersgutschriften sind im Gesetz verankert. Mit ihnen wird 
dasjenige Kapital angespart, das notwendig Ist, damit im 
Rentenalter die vorgesehenen Leistungen erbracht werden 
können. Durch das Abstellen auf die Beiträge beZiehungs
weise auf die Altersgutschriften ist jederzeit Gewähr gebo
ten, dass jedem einzelnen Versicherten sein Individuelles 
Kapital für seine Vorsorge zur Verfügung steht, ohne dass 
es durch Umlagernassnahmen zugunsten anderer einge
setzt werden kann. 
Es handelt sich lediglich um Mindestvorschriften, welche 
es selbstverständlich zulassen, dass Vorsorgeeinrichtun
gen vom Leistungsprimat ausgehen, wenn sie dies bisher 
getan haben oder dieses System in Zukunft wählen wollen. 
Es konnte auf eine separate Definition verzichtet werden, 
da die Freizügigkeitsleistungen mit den Altersgutschriften 
identisch sind. Durch die steilere Staffelung der Altersgut
schriften scheint es notwendig zu sein, die Bestimmungen 

-des 'Artikel331a und b des OR aufrechtzuerhalten, damit 
die jüngeren Jahrgänge in Kassen mit hohen Beiträgen 

beim Ausscheiden aus dem Obligatorium nicht benachtei
ligt werden. 
Der Nationalrat sah für die Eintrittsgeneration gemäss Arti
kel11 der Uebergangsbestimmungen zur Bundesverfas
sung besondere Leistungen vor. Aufgrund der Auslegung 
des Verfassungsauftrages durch die Professoren Fleiner 
und Jagmetti beantragt die ständerätliche Kommission 
zwar keine Abkehr vom Grundsatz des Leistungszieles, 
aber sie verzichtet auf den Pool für gesamtschweizeri
schen Lastenausgleich und auf eine im Gesetz definierte 
Leistungsgarantie. Durch die steilere Staffelung der Alters
gutschriften wird für die EIntrittsgeneration ein teilweiser 
Ausgleich für die Poolleistungen erreicht 
Gleichzeitig schlägt die Kommission die Bildung einer 
Sonderreserve vor. Diese Ist mit· einer Jährlichen Einlage 
von mindestens 3 Prozent der koordinierten Löhne zu 
speisen. Aus dieser Sonderreserve sind folgende Leistun
gen zu finanzieren: 
1. Deckung der Kosten für Invaliditäts- und Todesfallrisi
ken, das helsst die dafür nötigen Versicherungsprämien, 
unter Berücksichtigung der Altersguthaben derjenigen 
Versicherten, die vorzeitig sterben oder invalid werden. 
2. Die Beiträge an den gesamtschweizerischen . Sicher-
heitsfonds. . 

3. Mittel, welche für die im Punkt 1 und 2 genannten 
Zwecke nicht benötigt werden, sind zugunsten der Ein
trittsgeneration und für den Teuerungsausgleich zu ver
wenden. Diese Mittel sollten nach den BereChnungen der 
Kommission für die ersten zehn Jahre ausreichen, die ur
sprünglich vorgesehenen Leistungen Im Landesmittel zu 
erreichen. Auf die Bedenken, dass dadurch das FInanzIe
rungssystem bestehender Kassen gestört werde, werden 
wir bei der Detailberatung näher eingehen. 
Der vom Nationalrat vorgesehene Pool für den gesamt
schweizerischen Lastenausgleich, der sämtliche Leistun
gen zugunsten der EIntrittsgeneration des Teuerungsaus
gleiches und möglicher Insolvenz der Kassen hätte si
chern müssen, wurde von der ständerätlIchen Kommission 
abgelehnt. 
Sie sieht an seiner Stelle einen Sicherheitsfonds vor. Dieser 
soll Kassen, die aufgrund einer ungünstigen Altersstruktur 
infolge der steilen Staffelung der Altersgutschriften zu ho
he Beiträge erheben müssten, durch Zuschüsse entlasten. 
Die Kommission geht aufgrund der Berechnungen der ex
perten davon aus, dass für Altersgutschriften im landes
mittel Beiträge von zirka 11,5 Prozent der koordinierten 
Lohnsumme benötigt werden. Ueberdies soll jede Vorsor
geeinrichtung, die aufgrund höherer Altersgutschriften zu
sätzliche Mittel benötigt, einen Selbsl:Jehalt von bis zu 3 
Prozent zu tragen haben. Sofern und sowie die Altersgut
schriften einen höheren Beitragssatz als 15 Prozent not
wendig machen, soll der Sicherheitsfonds den vollen Mehr
betrag decken. Die Schätzungen haben ergeben, dass 
hierfür ein Betrag von lediglich 0,1 bis 0,2 Prozent der 
koordinierten Lohnsumme aller Versicherten benötigt wird. 
Es bleibt festzustellen, dass dies die einzige Solidaritäts
leistung im System des Ständerates ist, die über den Be
trieb beziehungsweise die Vorsorgeeinrichtung hinausgeht. 
Durch die Verankerung der Altersgutschriften als Basis 
des Systems, kommt den Altersgutschriften und deren 
Staffelung besondere Bedeutung zu. Sie entscheiden über 
den Umfang der Massnahmen zugunsten der Eintrittsgene
ration. 
Sie beeinflussen auch den Gesamtbestand des Kapitals 
der 2. Säule im Verhältnis zur gesamten versicherten 
Lohnsumme, den sogenannten Kapitalisierungsgrad. 
Sie legen fest, welche Summen bel den Kassen für Freizü
gigkeitsleistungen verfügbar sein müssen. 
Sie entscheiden, welche Solidaritäten zwischen der jünge
ren und älteren Generation innerhalb einer Vorsorgeein 
riChtung entstehen. 
Die Kommission hat folgende Staffelung vorgesehen: 

Aot 
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Altersjahr 
Männer 
25-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 

Frauen 
25-31 
32-36 
37-41 
42-46 
47-51 
52-56 
57-61 

% des koordinierten Lohnes 
in Altersgutschriften 

6 
8 

10 
13 
16 
19 
22 

Die Vorteile der steileren Staffelung liegen vor allem darin, 
dass weniger Geld angespart werden muss, um die glei
chen Altersleistungen erbringen zu können, ohne dass 
man vom Kapitaldeckungsverfahren abweicht. 
Die nationalrätliche Fassung sah vor, dass im Landesmittel 
15 Prozent des koordinierten Lohnes notwendig sind, um 
die Altersgutschriften zu erbringen. Demgegenüber zeigen 
die Erfahrungen bestehender Vorsorgeeinrichtungen, dass 
schon weniger als 12 Prozent ausreichen, entsprechend 
der natürlichen Staffelung das gleiche Leistungsziel zu 
erreichen. 
Die steilere Staffelung der ständerätlIchen Lösung macht 
es möglich, für den Aufbau der nötigen Altersguthaben im 
Landesmittel mit Beiträgen von rund 11,5 Prozent auszu
kommen. Allein von dieser Seite her wird im Landesmittel 
eine Verbilligung der Beiträge um mehr als 2 Prozent der 
versicherten Löhne erreicht. Dabei ist festzustellen, dass 
im Jahre 1982 ein Lohnprozent rund 400 Millionen Franken 
ausmachen wird. 
Der Teuerungsausgleich: Die äusserst komplizierte Form 
des Obligatorischen Teuerungsausgleiches für laufende 
Renten über den gesamtschweizerischen Lastenausgleich 
konnte bei Ihrer Kommission keine Gnade finden. Im Vor
dergrund steht deshalb eine Lösung, die es den einzelnen 
Kassen ermöglichen soll, entsprechend Ihren finanziellen 
Möglichkeiten den Teuerungsausgleich vorzunehmen. Der 
Botschaft des Bundesrates ist zu entnehmen, dass dem 
Teuerungsausgleich auf Altersrenten in den ersten zehn 
Jahren keine besondere Bedeutung zukommt. Die Anga
ben der Botschaft zeigten, dass hierfür nach fünf Jahren 
nur 0,03 Prozent und nach zehn Jahren erst 0,2 Prozent 
der koordinierten Löhne notwendig sind. Wir müssen uns 
bewusst sein, dass der Teuerungsausgleich ja nur auf 
denjenigen Rententeilen gewährt werden soll, die unter 
dem Obligatorium als Neurenten ausbezahlt werden. Die 
ständerätliche Lösung sieht deshalb vor, dass dieser Aus
gleich mindestens in der ersten Phase durch die zu bil
dende Sonderreserve zu bewerkstelligen ist. Dabei sollen 
die verfügbaren Mittel nicht nur zugunsten der Neurentner, 
sondern nach Möglichkeit auch' zugunsten laufender Ren-
ten eingesetzt werden können. ' 
Die Verwendung der Mittel der Sonderreserve: Der Beitrag 
von 3 Prozent der koordinierten Löhne, der obligatorisch 
der Sonderreserve zufliesst, reicht im Landesmittel aus, 
um folgende Leistungen zu erbringen: 
- die Aufwendungen für die Risiken· Tod und Invalidität 
mit 1,7 Prozent 
- die Leistungen an den Sicherheitsfonds mit 0,2 Prozent 
- die Besserstellung der Eintrittsgeneration sowie den 
Teuerungsausgleich mit 1,1 Prozent oder - für die Ein
trittsgeneration gesondert - 1 Prozent. 
Im Landesmittel dürften die Mittel in der Sonderreserve 
ausreichen, während der ersten zehn Jahre die ursprüng
lich angestrebten Leistungen zu erreichen. Innert dieser 
zehnjährigen Frist soll geprüft werden, ob auf längere 
Sicht weitere Massnahmen nötig sind und wie solche 
Massnahmen ausgestaltet werden können, dass die 
Selbstverantwortung der Vorsorgeeinrichtungen massge
bend bleibt. 
Die Integration der bestehenden Kassen: Die gesetzlichen 
Vorschriften gemäss Beschluss des Nationalrates hätten 
für die Integration der bisherigen Kassen zu sehr schwieri
gen, ja unlösbaren Problemen geführt. Die Regelung des 
Ständerates ist für die bestehenden Vorsorgeeinrichtungen 

ganz wesentlich einfacher. Genügend ausgebaute Kassen 
können in der Regel unverändert weitergeführt werden. 
Dabei wird für die Anpassung der Reglemente eine Frist 
von fünf Jahren gewährt. 
Ausser der jährlichen Meldung der Summe der koordinier
ten löhne wird keine zentrale Abrechnung notwendig sein. 
Genaue Abrechnungen werden allerdings von jenen Kas
sen verlangt werden müssen, welche auf Zuschüsse des 
Sicherheitsfonds Anspruch haben. . 
Das Gesetz legt ausschliessllch Mindestvorschriften fest. 
Alle weitergehenden, kassen individuellen Abmachungen 
werden somit vom Gesetz nicht tangiert. 
Zusammenfassung: Der von unserer Kommission erarbei
tete Plan führt zu einer namhaften Verbilligung. Die Maxi
malbelastung erreichte beim Nationalrat eine Höhe von 
zirka 26 Prozent des koordinierten Lohnes, nach einer 
Laufzeit von etwa 25 Jahren. Die Lösung des Ständerates 
begrenzt die Maximalbelastung auch für ungünstig gela
gerte Gruppen auf 18 Prozent. 
Durch den Verzicht auf den Pool ergibt sich' eine gewalti
ge Vereinfachung. Der lastenausgleich beschränkt sich 
auf gezielte Massnahmen zugunsten stark überalterter 
Gruppen und macht deshalb nur minimale Solidaritäts bei
träge nötig. Der geringere KapitalIsierungsgrad ermöglicht 
es den autonomen Vorsorgeeinrichtungen, ihr bisheriges 
Finanzierungssystem weiterzuführen. Das Beitragsprimat 
macht Leistungsversprechen vermeidbar, die bei ungünsti
ger EntWiCklung der Löhne, der Teuerung oder der Zinsen 
nicht mehr eingehalten werden könnten. 
Lassen Sie mich zum Schluss einige Worte des Dankes 
aussprechen. Vorab möchte ich Herrn Bundesrat Hürli
mann recht herzlich für die gute Zusammenarbeit während 
der langen KommisSionSberatungen danken. Die Tatsache, 
dass er an. den bundesrätlichen Antrag und die Beschlüs
se des Nationalrates gebunden war, hat ihn nicht daran 
gehindert, der Kommission bei der Suche nach einem neu
en Weg bedeutungsvolle Dienste zu erweisen. 
Danken möchte ich auch den Mitarbeitern des BSV, die 
der Kommission in vielen Berichten und vielen EinzeIar
beiten wesentliche Hilfe leisteten. Besten Dank aber auch 
unserem früheren Präsidenten, Herrn alt Ständerat Jean
Fram;:ois. Bourgknecht, der persönlich sehr eng mit der 
Vorlage verbunden war, sowie allen Kommissionsmitglie
dern, die auf Ende 1979 ausgeschieden sind. Die Herren 
Professoren H. Bühlmann und -H. U. Gerber von der ETH 
Zürich sowie Herrn W. Letseh, die wir Ende 1979 als Ex
perten zugezogen haben, haben der Kommission sehr 
wertvolle Dienste geleistet und sie in den schwierigen ver
sicherungsmathematischen und verfahrenstechnischen 
Ueberlegungen sehr unterstützt, wofür ich Ihnen im Na
men der Kommission meinen herzlichen Dank ausspreche. ;j 

Danken möchte ich aber auch Herrn alt Nationalrat Dr. An
dreas Brunner, dessen Kritik am ursprünglichen Projekt 
gleichzeitig die Ansatzpunkte für dessen Vereinfachung 
und Verbilligung gezeigt hat und der die Entwicklung un
seres Planes in den letzten zwei Jahren durch seine Kom
mentare und Anregungen in positiver Weise gefördert hat. 
Mein Dank richtet sich aber auch an die Mitglieder der 
Kommission, die sich in den vielen Sitzungen intensiv mit 
persönlichem Engagement und sehr konstruktiv auf der 
Suche nach einer - nach unserer Meinung besseren -
Vorlage eingesetzt haben. 
Die Kommission hat ihre Beratungen im April abgeschlos
sen und sie beantragt Ihnen einstimmig, auf die Vorlage 
einzutreten und Ihr in der Fassung der Anträge der stän
derätlichen Kommission zuzustimmen. 

Präsident: Ich gedenke' bei der weiteren Beratung dieser 
Vorlage wie folgt vorzugehen: Ich werde nun die Eintre
tensdebatte eröffnen und ich hoffe, dass wir diese noch 
heute abend zu Ende führen können. Herr Bundesrat Hür
limann würde dann morgens zu Beginn der Sitzung die 
Stellungnahme des Bundesrates bekanntgeben. 
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Baumberger: Den Mitgliedern der ständerätlichen Kommis
sion für die 2. Säule Ist es natürlich nicht verborgen ge
blieben, dass man ihre lang dauernde Arbeit teilweise 
recht skeptisch verfolgt hat, ja dass sogar unterschiedli
che Gruppierungen ein Scheitern ihrer Bemühungen be
grüsst hätten. Das sind einmal jene Kreise, die eine mög
lichst weitgehende, zentralistische und perfektionistische 
Lösung ohne Rücksicht auf bestehende Einrichtungen 
und deren Reaktionen durchsetzen wollen. Das sind zum 
andern jene Kreise, die nichts von einem Obligatorium der 
2. Säule mehr wissen wollen, die häufig aber selber best
ausgebauten privaten oder öffentlichen Pensionskassen 
angehören .. 
Unbeeinflusst von derartigen extremen Einstellungen hat 
die Kommission in allen Phasen ernsthaft nach einer Lö
sung gesucht, die einerseits den Verfassungsauftrag erfüllt 
und zudem Aussicht hat, in einem allfälligen Referendums
kampf auch unter den heutigen wirtschaftlichen Bedingun
gen bestehen zu können. 
Der Weg zum jetzigen Vorschlag war lang und keineswegs 
immer gradlinlg. Die Kommission hat wohl in einer frühern 
Phase ihre hauptsächlichsten Ziele formuliert. Sie wurden 
vom Präsidenten bereits angeführt. Die Kommission muss
te im Verlaufe ihrer Arbeit aber wiederholt feststellen, 
dass sich nicht alle diese Ziele gleichzeitig realisieren 
lassen, dass es unlösbare ZIelkonflikte gibt, bei denen 
man zwangsläufig auf wünschbare Anliegen verzichten 
oqer andere Prioritäten setzen muss. Drei Momente waren 
letztlich ausschlaggebend, dass die Kommission nach 
einem etwas hektischen Endspurt einen gesamthaft anre
genden vernünftigen Vorschlag vorlegen kann: 
Erstens eine sachbezogene und offene Arbeitsweise, weit
gehend frei von kleinlichem Interessen- und Prestigege
denken, und mIt der Bereitschaft, bereits getroffene Ent
scheide - teilweise auch Fehlentscheide - wieder zu korri
gieren. Diese offene Haltung sollte sich in unseren Rats
verhandlungen insofern noch fortsetzen, als es durchaus 
möglich Ist, die Vorlage durch die Annahme einzelner Ab
änderungsvorschläge noch zu verbessern. Diese Haltung 
wäre auch von selten des Bundesrates erwünscht, der 
sich nicht länger auf eine politisch kaum zu realisierende, 
teureund komplizierte Lösung· ausrichten, sondern sich 
mindestens allmählich gegenüber der verbesserten und 
aussichtsreicheren Lösung unserer Kommission öffnen 
sollte. 
Zweites Moment war die Bereitschaft, Vorschläge von aus
sen - und zwar unabhängig ihrer Herkunft - kritisch zu 
überprüfen, gute Ideen zu übernehmen, aber auch den in 
diesen komplexen Fragen notwendigen versiCherungstech
nischen Sachverstand in der Person von Experten beizu
ziehen. Dank verdient schliesslich eine Kommissionsfüh
rung, hinter der ein unglaublicher Einsatz, ein breites 
Fachwissen und viel menschliches Geschick steht. 
Das Ergebnis der mehr als zweijährigen Kommissionsar
beit ist ein Vorschlag, welcher sich gegenüber demjenigen 
des Bundesrates und Nationalrates hauptsächlich durch 
folgende Charakteristiken auszeichnet: Er ist einfacher 
und klarer und nimmt stärker Rücksicht auf die bestehen
den Einrichtungen; er ist gerechter und ohne überstrapa
zierte Solidaritäten, und das Kosten-/Nutzen-Verhältnis ist 
wesentlich günstiger. 
Zum Punkt 1, Einfachheit, Klarheit, Rücksichtnahme auf 
bestehende Einrichtungen: Der Vorschlag des Ständerates 
kennt für die Angehörigen einer VE einheitliche Beiträge, 
welche zum grössten Teil den individuellen Sparkonten 
gutgeschrieben und verzinst werden. Die Mindestgutschrif
ten und der Mindestsatz für die Verzinsung werden vom 
Bundesrat festgesetzt. Das ermögliCht dem Versicherten, 
den Stand der Ansprüche gegenüber der VE einfach zu 
kontrollieren. Beim Stellenwechsel ist die Freizügigkeit für 
den obligatorischen Teil voll geWährleistet, d. h. dass 
ein Arbeitnehmer bei einer neuen Vorsorgeeinrichtung mit 
dem genau gleiChen Altersguthaben "einsteig1>" das bei 
der bisherigen VE für die Leistungsbemessung massge-
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bend war. In Zukunft werden somit Mutationsverluste für 
den einzelnen, aber auch Mutationsgewinne für die Kasse 
wegfallen. Der Wachsei vom Leistungs- zum Beitragspri
mat schafft schliesslich auch klarere Verhältnisse bezüg
lich der künftigen Aufwendungen für die 2. Säule. 
Im Gesamtsystem wurde auf ein kompliziertes und aufwen
diges Ausgleichssystem verzichtet. Ausgleichsleistungen 
sind nur vorgesehen bei Insolvenz und besonders ungün
stigen Altersstrukturen. Durch eine restriktive Definition 
der Insolvenz soll sichergestellt werden, dass sie nur in 
Notfällen zum Spielen kommt, anderseits aber kann sie 
allen versicherten Erwerbstätigen die Sicherheit geben, 
dass ihre Ansprüche im Rahmen der 2. Säule nicht gefähr
det sind. Durch die gewählte Staffelung der Altersgut
schriften und die Beitragsregelung für die Vorsorgeein
richtungen wird erreicht, dass nur sehr wenige, vorwie
gend kleinere Kassen auf Leistungen des Sicherheitsfonds 
angewiesen sind. Auf der andern Seite werden dadurch 
auch die Kosten für den lastenausgleich wirksam be
grenzt. 
Schliesslich bedeutet die Tatsache, dass im ständerätli
chen Vorschlag Beiträge vergütet werden und nicht Lei
stungen, einen grundlegenden und vorteilhaften Unter
schied. Einmal werden der Leistungsbereich wie auch der 
ganze Finanzierungsmechanismus der Kassen dadurch 
nicht betroffen. Zum andern stellt die Beitragsvergütung 
auf eine klare Basis, nämlich auf Alter und Gutschriften
staffelung, ab; sie ist wohl die transparenteste Lösung und 
hat nicht die unerwünschte Tendenz, die Begehrlichkeit 
auf Kosten anderer VE zu steigern. 
Jede Art von Ausgleich oder Vergütung bedingt einen ge
wissen Durchführungsaufwand. Dieser ist beim vorgeschla
gegen Sicherheitsfonds indessen weit geringer als bei 
der nationalrätlichen Poollösung, und zudem ist eine orga
nisatorische Verbindung mit der Insolvenzversicherung 
möglich. 
Zum Punkt der gerechteren Lösung ist von der Forderung 
auszugehen, dass innerhalb des Obligatoriums eine mög
lichst weitgehende Gleichbehandlung der Versicherten er
folgt und dass nicht übertriebene Solidaritäten zum Tra
gen kommen, welche insbesondere von den bereits Versi
cherten, die seit Jahren Beiträge bezahlt haben, als unge
reChtfertigt empfunden werden. Das könnte sich späte
stens in einer Referendumsabstimmung unheilvoll auswir
ken. 
Der Kommissionsvorschlag übernimmt die heute von prak
tisch allen Vorsorgeeinrichtungen an gewandte Beitrags
ordnung, die für alle Angehörigen einer Einrichtung die 
Beiträge in Prozenten der versicherten Löhne gleich hoch 
ansetzt. Die Möglichkeit einer Abstufung der Beiträge 
nach dem Alter gemäss nationalrätlicher Variante kann 
nicht nur die älteren Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt 
benachteiligen, sondern führt bei Wechseln zwischen VE 
mit verschiedenen abgestuften Beitragsordnungen zu un
gerechtfertigten Be- oder Entlastungen der Versicherten. 
Angesichts der Tatsache, dass heute eindeutig die Gefahr 
besteht, dem aktiven Teil der Bevölkerung (der mit we
sentlich höheren Ausgaben für Anschaffungen, für die Kin
derausstattung und -erziehung usw. belastet ist) immer 
höhere Einkommensteile wegzunehmen, Ist die Frage der 
Generationensolidarität besonders genau zu prüfen. Führt 
die ständerätliche Lösung nicht zu einer einseitigen Be
günstigung der ältesten Jahrgänge und besonders der Ein
trittsgeneration auf Kosten überhöhter Beiträge der Jun
gen? Nicht zuletzt mit Rücksicht auf die Verfassungsbe
stimmungen hatte unsere Kommission eine Lösung zu su
chen, welche die Situation der ältesten Jahrgänge verbes
sert. Sie erreicht das mit einer stärkeren Altersstaffelung 
und mit begrenzten UmJagekomponenten, die sich auch 
versicherungstechnisch vorteilhaft auswirken. Dadurch 
wird es möglich, mit kleineren Beitragssätzen trotzdem auf 
annähernd gleiche Leistungen zu kommen, wie sie der 
Natio.nalrat vorsah. Wohl basiert unser Vorschlag auf der 
Prämienzahlungssolidarität aller Aktiven einer Vorsorge-
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einrichtung. Da jeder Versicherte, der im System bleibt, in 
den Genuss der progressiv ansteigenden Altersgutschrif
ten kommt, erleidet er auch keinen Nachteil. Zudem ist 
durch das gewählte Beitragsprimat und die Begrenzung 
der Beiträge gewährleistet, dass diese nicht automatisch 
ins Uferlose ansteigen können. 
Vernünftig und ausgewogen ist schliesslich auch die Soli
darität zwischen den verschiedenen Vorsorgeeinrichtun
gen geregelt. 
Da durch eine steilere Gutschriftenstaffelung ,die Kosten 
altersmässig ungünstig zusammengesetzter Kassen stark 
steigen, könnten sreh sehr grosse und sozialpolitisch uner
wünschte Kosten- und damit auch BeitragsunterSChiede 
ergeben. Im Extremfall könnte in der ständerätlichen Lö
sung die Spanne von 6 bis 22 Prozent reichen, d. h. es 
könnten Kostenunterschiede von 16 Prozent resultieren. 
Hier stand die Kommission lange in einem Zielkonflikt zwi
schen einer Abflachung der Gutschriftenstaffelung (was zu 
reduzierten Kostenunterschieden, aber leider erhöhten Ge
samtkosten oder kleineren Leistungen führt) und einer der 
natürlichen Staffelung näherkommenden steileren Kurve, 
welche kostengünstiger ist, aber mindestens theoretisch zu 
den angeführten grossen BeitragsunterSChieden führt. 
Nachdem zusätzliche Untersuchungen ergeben hatten, 
dass sich die altersmässigen Abweichungen vom Landes
mittel bei der überwiegenden Zahl aller Vorsorgeeinrich
tungen In sehr engen Grenzen halten und fast nur Kleinst
gruppen betreffen, stand auch fest, dass sich die Kosten 
mit einem verllältnismässig kleinen Aufwand nach oben 
begrenzen lassen. Dadurch, dass nach den Kommissions
vorschlägen die Ausgleichsleistungen zUdem· erst zum 
Spielen kommen, wenn die Kosten einer Vorsorgeeinrich
tung für die Altersgutschriften 15 Prozent übersteigen, re
duzierten sich die Zahl der Ausgleichszahlungen, aber 
auch ihre Kosten, nochmals sehr beträchtlich. 
Die jetzt festgelegten kasseninternen Regelungen und die 
Solidarität zwischen den Versicherungseinrichtungen dürf
ten vor allem auch deshalb für alle tragbar sein, weil der 
Gesamtverbilligungseffekt auch für ausgesprochen junge 
Kassen grösser ist als die an den Sicherheitsfonds zu be
zahlenden Beiträge. 
Ich komme zum dritten und letzten Punkt, zur Wirtschaft
lichkeit der gewählten Lösung. Nachdem von verschiede
ner Seite der bundesrätlichen und auch der nationalrätli
chen Lösung der Vorwurf gemacht worden ist, sie weise 
ein ausserordentlich ungünstiges Kosten-Nutzen-Verhält
nis auf, lag es unserer Kommissoin daran, in erster Linie 
eine wirtschaftlichere Lösung zu suchen. Das war insofern 
keine leichte Aufgabe, als es sich teilweise um sehr kompli
zierte versicherungstechnische und versicherungsmathe
matisehe Fragen handelt, als die entsprechenden Berech
nungen stark von Annahmen über nicht feststehende künf
tige EntwiCklungen abhängen und als auch gewisse fest
gefahrene Meinungen aufgelockert werden mussten. 
In diesem Punkt war die Hilfe von aussen für die Kommis
sion besonders wertvoll. Sicher ist, dass sowohl die Ar
beitnehmer wie die Arbeitgeber an einer wirtschaftlichen 
Lösung interessiert sind; sicher ist auch, dass die Schlies
sung der Lücken in der zweiten Säule nicht noch dadurch 
erschwert werden sollte, dass man' im Obligatorium Si
cherheiten einbaut, die höher sind, als .es nach den Erfah
rungen der bestehenden Pensions kassen notwendig ist. 
Ohne auf technische Details einzugehen, darf festgehalten 
werden, dass vorerst das in zahlreichen Stufen verbesser
te - hin und wieder sogar in gegenläufiger Richtung korri
gierte - Schema der Altersgutschriften zu einer spürbaren 
Senkung der Gesamtkcisten führte. Die errechnete Kosten
reduktion zwischen dem Vorschlag des Nationalrates und 
der letzten Variante des Ständerates beträgt ledigliCh im 
Bereicb der Altersversicherung rund 2,8 Prozent der versi
cherten Lohnsumme, was jährlich immerhin rund 1,15 Mil
liarden ausmacht. Das bedeutet für den einzelnen Aktiven 
eine erwünschte Reduktion der notwendigen Lohnabzüge 
und macht zudem das Obligatorium auch gesamtwirt-
schaftlIch besser tragbar. ' 

Umstritten war lange die Frage, ob die 2. Säule voll nach 
dem Kapitaldeckungsverfahren aufzubauen sei, oder ob 
nicht mit bescheidenen, und systemgerechten Umlage
massnahmen beträchtliche Leistungsverbesserungen er
zielt werden können. Arbeitsausschuss und Kommission 
kamen zur Ueberzeugung, dass es zweckmässig sei, die 
aus dem Alterskapital vorfinanzierten Renten durch umla
gemässig finanzierte Zuschüsse zu verbessern. Aus einer 
Sonderreserve, der im Normalfall mindestens 3 Beitrags
prozente zukommen, sollen fn erster Linie die Invaliditäts
oder Todesfallrisiken direkt oder durch entsprechende 
Versicherungsprämien abgedeckt werden. Da dafür im 
Normalfall nicht die vollen Mittel der Sonderreserve not
wendig sein werden, können die freien Teile zu gezielten 
oder allgemeinen Rentenverbesserungen verwendet wer
den. 

Die auf die einzelnen Vorsorgeeinrichtungen ausgeriChtete 
pragmatische Lösung erlaubt zwar keinen generellen 
Teuerungsausgleich, sollte aber in vielen Fällen die Lei
stungsziele unter Einschluss mindestens eines Teiles der 
Teuerung erreichen. Die bestehenden Kassen sollten in 
der Schaffung der Sonderreserve nicht nur einen admini
strativen Mehraufwand sehen, sondern sich in erster Linie 
mit möglichen materiellen Verbesserungen befassen. Die 
geWählte Regelung kommt nämlich auch den bestehenden 
Vorsorgeeinrichtungen bzw. deren Versicherten zugute, 
die erkennen werden, dass sie mit den nach dem stände
rätlichen Plan vorgesehenen Umlagemitteln die Leistungen 
zum Teil auch zugunsten der heutigen Rentner verbessern 
können. Damit wäre aber auch ein verbreitetes Postulat 
erfüllt, indem in zahlreichen bestehenden VorsorgeeInrich
tungen eine Korrektur laufender Kleinstrenten möglich 
würde. 

Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten, in der Detail
tieratung einzelnen Verbesserungs anträgen noch zuzu
stimmen, In den Grundzügen aber die Vorschläge Ihrer 
Kommission zu übernehmen. 

Binder: Die ständerätliche Kommission unterbreitet Ihnen 
nach langer, zielbewusster und mühseliger Kleinarbeit ein 
eigenes Gesetzesprojekt, das ganz zentral von Jenem des 
Bundesrates und des Nationalrates abweicht. 
Es war zu Beginn dieser Legislaturperiode für uns neue 
Mitglieder der Kommission - wir waren unserer sechs -
nicht leicht, uns in die frühere Gedankenwelt unserer Kol
leginnen und Kollegen einzuleben. Aber wir wurden wohl
wollend und fürsorglich aufgenommen. In einer Art Einfüh
rungskurs brachte man uns die Grundbegriffe und die 
Hauptziele des ständerätlichen Planes bei. 

In meiner bisherigen politiSChen Tätigkeit hat mir noch 
keine Gesetzesvorlage soviel Arbeit und Kopfzerbrechen 
verursacht wie diese. Aber ich empfand auch noch selten 
eine so grosse politiSChe Genugtuung wie an jenem 
18. April 1980, als unsere Kommission, schon etwas müde 
und angeschlagen, aber immer noch im Vollbesitz der gei
stigen Kräfte, einstimmig der selber ausgearbeiteten Alter
nativlösung zugestimmt hat. Ich möchte dem Kommis
sionspräsidenten, Markus Kündig, den KommIssionsmit
gliedern, die von Anfang an dabei waren, Herrn Bundesrat 
Hürlimann, den kompetenten Vertretern der Verwaltung 
und nicht zuletzt unseren Experten herzlich für die Geduld 
und die Nachsicht danken, die sie mit uns hatten, wenn 
wir hie und da nicht immer sehr sachverständige Fragen 
stellten. Der ständerätliche Plan ist zwischen der ersten 
und zweiten Kommissionslesung sozial erheblich und we
sentlich angereichert worden. Es ist falsch, wenn diese 
Lösung da und dort immer noch verketzert und als Mini
lösung dargestellt wird. Sie werden dies in der Detailbera
tung selber feststellen können. Nach der exzellenten Ein
führung in die ganze Problematik durch den Herrn Kom
missionspräsidenten möchte ich auf einige besondere Pro
bleme der 2. Säule, wie wir sie vorschlagen, aufmerksam 
machen. 
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1. In der bisherigen öffentlichen Diskussion hat der stän
derätliche Gesetzentwurf über die berufliche Vorsorge im 
allgemeinen eine recht gute Aufnahme gefunden. Aber es 
wurde auch, was einen Juristen treffen muss, von einem 
eigentliChen Verfassungsbruch gesprochen. Das ist ein 
schwerwiegender Vorwurf. Die Kommission hat die Frage 
der Verfassungsmässigkeit dieser Vorlage besonders sorg
fältig geprüft. Wie der Kommissionspräsident gesagt hat, 
sind zwei Staatsrechtslehrer zu Gutachten eingeladen wor
den. Beide sind zu gleichen Schlüssen gekommen, was 
bei Staatsrechtslehrern nicht" unbedingt immer der Fall Ist. 
Beide Herren sind aber zusätzlich in einer zweitägigen 
Sitzung angehört, gefragt und kritisch getestet worden. Es 
ist staatsrechtlich wohl unbestritten, dass verfassungs
rechtliche Aufträge auch etappenweise, d. h. stufenweise, 
realisiert werden dürfen. Gestützt auf Artikel 34quater Ab
satz 3 BV und Artikel 11 Absatz 2 der Uebergangsbestim
mungen der Bundesverfassung muss jedoch die Gesetzes
vorlage über die berufliche Vorsorge das verfassungs
rechtliche Endziel anstreben und insbesondere Bestim
mungen über die Eintrittsgeneration und die Teuerung ent
halten. Diesen Anforderungen kommt die Vorlage der stän
derätllchen Kommission voll und ganz entgegen. In Artikel 
1. Absatz 2 wird expressis verbis gesagt, dass innert zehn 
Jahren die Revision so auszugestalten sei, dass die Fort
setzung der gewohnten Lebenshaltung In angemessener 
Weise ermögliCht werde. 

In Artikel 31 BVG werden die Vorsorgeeinrichtungen ver
pflichtet, im Rahmen Ihrer finanziellefj Möglichkeiten Son
derbestimmungen zugunsten der Eintrittsgeneration zu er
lassen. Durch die steile Staffelung der Altersgutschriften 
gemäss Artikel 17 wird die Kapitalbildung für die älteren 
Jahrgänge sehr stark gefördert. Schllessllch profitiert die 
Eintrittsgeneration von der sogenannten Sonderreserve 
gemäss Artikel 65 Litera a in der Höhe von 3 Prozent, und 
nicht .zuletzt Ist der Sicherheitsfonds für die Vorsorgeein
richtungen, die eine besonders ungünstige Altersstruktur 
aufweisen, geschaffen worden. Auch das, Problem der 
Teuerul'lg ist in Artikel 37 behandelt und geregelt. Die so
genannten Langzeitrenten, also die Hinterlassenen- und 
Invalidenrenten, sind periOdiSCh obligatorisch der Preis
entwicklung anzupassen. Ferner haben alle Vorsorgeein
richtllngen im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten Be
stimmungen über den Teuerungsausgleich zu erlassen. 
Unter diesen Umständen kann niemand mehr in guten 
Treuen behaupten, diese Vorlage sei verfassungswidrig. 

2. Die Freizügigkeit. Sie wird im Rahmen des obligatori
schen Teils der Versicherung uneingeschränkt gewährlei
stet. Bei StelielOwechsel wird das auf dem Individuellen 
Sparkonto gutgeschriebene Altersguthaben in vollem Um
fang an die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers 
überwiesen. Der Arbeitnehmer ist also nicht an goldene 
Ketten gefesselt, muss bei Stellenwechsel keine Verluste 
in Kauf nehmen, und die Vorsorgeeinrichtungen können 
keine sogenannten Mutationsgewinne mehr erzielen. Arti
kel 26 Absatz 2 BVG, dem Sie Ihre besondere Aufmerk
samkeit schenken sollten, geht sogar noch weiter. Wenn 
die Freizügigkeitsleistung gemäss Artikel 331 Litera a oder 
331 Litera b des Obligationenrechtes höher ist als das 
Altersguthaben, dann muss dem Arbeitnehmer beim Stel
lenwechsel dieser höhere Betrag in der neuen Vorsorge
einrichtung gutgeschrieben werden. 
Ich bin nun nicht ganz sicher, ob man die Konsequenzen 
dieser Regelung wirklich zu Ende gedacht hat. Ich ver
weise ,Sie auf die Grafik Nr. 7, die Ihnen der Herr Kommls~ 
sionspräsident ausgeteilt hat. Auf dieser Grafik sehen Sie, 
dass die Freizügigkeitsleistungen gemäss Obligatlonen-' 
recht während fast der ganzen Zeit der sogenannten Akti
vität höher sind als die Altersgutschriften gemäss BVG. 
Das führt nun zum Ergebnis, dass diejenigen Arbeitneh
mer, die viel die Stelle wechseln, einerseits die Vorsorge
einrichtungen in ihrer finanziellen Substanz schmälern und 
andererseits im Rentenalter höhere Altersgutschriften er
halten als ihre Arbeitskollegen, die ein Leben lang ihrem 

angestammten Arbeitsplatz treu geblieben sind. Ich weiss, 
dass es sehr problematisch und schwierig sein dürfte, 
jetzt die Artikel 331 Litera a und 331 Litera b des Obliga-

, tionenrechtes wieder zu ändern. Ich stelle in der Detailbe
ratung auch keinen StreiChungsantrag von Artikel 26 Ab
satz 2 BVG. Aber ich möchte doch bitten, im Differenzbe
reinigungsverfahren dieses Problem noch einmal gründlich 
zu untersuchen. 

3. Es ist unserer Kommission nicht gelungen, die Koordi
nation zwischen der 2. Säule und der Arbeitslosenversi
cherung herzustellen. Ich bedaure dies sehr, und ich 
möchte Sie heute schon bitten, dieses Problem bei der 
Revision des Gesetzes für die Arbeitslosenversicherung 
neuerdings zu prüfen. Es liegt nämlich hier ein besonderer 
Härtefall vor. Ich möchte Sie bitten, den Wortlaut von Arti
kel 10 BVG zu beachten. Demnach beginnt die obligatori
sche Versicherung mit dem Antritt des Arbeitsverhältnis
ses und endet u. a. mit der Auflösung des Arbeitsverhält
nisses. Für die Risiken Tod und Invalidität bleibt der Ar
beitnehmer noch während 30 Tage nach Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses bel der bisherigen Vorsorgeeinrich
tung versichert. Gemäss Artikel 46BVG kann der aus der 
obligatorischen Versicherung ausscheidende Arbeitnehmer 
sich allerdings freiwillig versichern, muss dann aber die 
gesamten Prämien selber bezahlen. Diese Regelung ist 
gerade für die Arbeitslosen fast unzumutbar. Sie sind im 
doppelten Sinne getroffen: einerseits besitzen sie keine 
Arbeit mehr, sodann haben sie die Arbeitgeber- und die 
Arbeitnehmerbeiträge allein zu bezahlen. Wenn sich die 
Arbeitslosen nicht freiwillig selber versichern, sind sie, ge
gen die hohen Risiken von Tod und Invalidität nach der 
Karenzfrist von 30 Tagen überhaupt nicht mehr gedeckt. 
Hier liegt meines Erachtens eine richtige Gesetzeslücke 
Im Sinne von Artikel 1 unseres Entwurfes vor. Aber bis 
heute konnten sich die Herren Bundesräte Hürlimann und 
Honegger nicht einigen, wo diese Gesetzeslücke zu 
schliessen sei, im Bundesgesetz über die berufliche Vor
sorge oder im Gesetz über die Arbeitslosenversicherung. 
Ich halte es für absolut notwendig, dass dieser soziale 
Härtefall gesetzgeberisch bewältigt wird. 

4. Schon in der VerfassungsabstImmung über den neuen 
Artikel 34quater ist als grosser Vorzug der zukünftigen 
2. Säule angepriesen worden, dass auch Selbständig
erwerbende sich freiwillig und zu gleichwertigen Bedin
gungen wie die Arbeitnehmer bei einer Vorsorgeeinrich
tung versichern können. Ich verweise auf den Wortlaut von 
Artikel 34quater Absatz 3 Buchstabe d. Dieser nun wirklich 
klare Verfassungsauftrag ist im Vorschlag des Bundesrates 
und des Nationalrates zuwenig berücksichtigt worden. Ge
mäss Artikel 44 Absatz 1 BVG darf bei Selbständigerwer
benden, die sich freiwillig versichern, für die Risiken Tod 
und Invalidität aus gesundheitlichen Gründen ein Vorbehalt 
für höchstens drei Jahre gemacht werden. Das Ist in gewis
sem Sinne eine Art Diskriminierung der Selbständigerwer
benden gegenüber den Arbeitnehmern, denn der gleiche 
Vorbehalt ist für Arbeitnehmer unzulässig. Unsere Kom
mission schlägt Ihnen deshalb in den Uebergangsbestim
mungen einen neuen Artikel 96 vor. Demnach ist der Vor
behalt nach Artikel 44 Absatz 1 gegenüber Selbständiger
werbenden unzulässig, die sich innert einem Jahr nach 
Inkrafttreten des Gesetzes freiwillig versichern lassen. Die 
Selbständigerwerbenden, die im Sozialversicherungswesen 
ohnehin eine Art Mauerblümchendasein fristen, sind sicher 
für diese Innovation des Gesetzes dankbar. 
5. Ueber die Steuerbefreiung der Beiträge an die Vorsor
geeinrichtungen und über die Besteuerung der Leistungen 
der Vorsorgeeinrichtungen sind schon homerische Debat
ten geführt worden. Unsere Kommission unterbreitet Ihnen 
vor allem aus föderalistischen Gründen Abänderungsanträ
ge. So soll etwa bundesrätlich vorgeschriebene Steuer
befreiung der Beiträge der Arbeitnehmer und der Selb
ständigerwerbenden auf den obligatorischen Teil der Ver
sicherung beschränkt sein. Und Artikel 79, der als Gegen
stück zur Steuerbefreiung gemäss Artikel 77 gedacht war, 

AAA 
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soll überhaupt gestrichen werden. Ich bin von der Richtig
keit dieser Lösung nicht überzeugt und finde die steuer
rechtlichen Vorschläge des Bundesrates und des National
rates klarer und konsequenter: einerseits Steuerbefreiung 
der Beiträge an die Vorsorgeeinrichtungen und anderseits 
als Aequivalent volle Besteuerung der VersIcherungslei
stungen. Ich stimme hier, um das jetzt schon zu sagen, 
den Anträgen meines Nachbarn und Kollegen Schönen
berger zu. 
6. Es ist auch der Kommission nicht gelungen, ein kurzes, 
klares und allgemein verständliches Gesetz zu machen. 
Begriffe wie .. Vorsorgeeinrichtungen-, .. koordinierter 
LOhn .. , "Auffangeinrichtung» und so weiter sind weder 
sprachlich schön noch dem Bürger verständlich. Es Ist zu 
wünschen, dass unsere Gesetzgebung auch für den Laien 
wieder lesbar und überschaubar wird. 
Ich komme zum Schluss. Das sogenannte DreiSäulenprin
zip wurde am 3. Dezember 1972 im neugefassten Artikel 
34quater verfassungsrechtlIch verankert. Damals lebten 
wir in der Euphorie der Hochkonjunktur. Es wurde viel, 

- wahrscheinlich zu viel, versprochen. Man wollte die 2. Säu
le so perfekt aufbauen, dass praktisch jeder Bürger, ohne 
Rücksicht darauf, ob er schon bisher Prämien in eine Pen
sionskasse ein bezahlt hatte, möglichst bald Anspruch auf 
die vollen Leistungen der obllgliltorischen VorsorgeeinrIch
tungen erheben konnte. Man dachte zuwenig an die hohen 
Kosten, und man dachte zuwenig an die bereits bestehen
den zirka 18000 Pensionskassen; auf welche bei der Ge
setzgebung Rücksicht zu nehmen ist. Man wollte einen 
riesigen Umverteilungspool schaffen, der die Solidarität 
zwischen bestehenden und neuen Vorsorgeeinrichtungen 
zu stark strapaziert hätte. Die ständerätliche Kommission 
hat versucht - und es ist ihr offenbar auch gelungen -, 
eine vernünftigere, einfachere und billigere Lösung zu fin
den. Auch unser Projekt ist keine Ideallösung. Wir erklä
ren das ganz offen in Artikel 1 der Vorlage. Es geht uns 
vorab darum, die Lücken in der beruflichen Vorsorge zu 
schllessen und endlich einen Anfang zu machen, Erfahrun
gen zu sammeln und dann in Teilrevisionen auch die 
2. Säule je nach den vorherrschenden politischen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Zug um Zug auszu
bauen und zu verbessern. Ob der ständerätliche Vorschlag 
lediglich das Werk von .. Feld-, Wald- und Wiesenpoliti
kern .. ist - wie sich ein Journalist auszudrücken beliebte -, 
das mögen Sie selber beurteilen. Ich bitte Sie, auf die 
Vorlage einzutreten. 

Weber: Es tut mir leid, wenn ich nach den Lobgesängen 
der Vorredner etwas in Moll einschieben muss. 
Was lange währt, wird endlich gut, heisst ein bekanntes 
Sprichwort. Wenn sich das Sprichwort im Falle der Lösung 
für die 2. Säule bewahrheiten würde, dann könnten wir uns 
wahrlich auf das Resultat freuen. Es will und kann aber kei
ne echte Freuder:'lstimmung aufkommen, weil einerseits kost
bare Zeit verstrichen ist und anderseits das, was 1977 fast 
rundweg als gut gepriesen wurde, in der Zwischenzeit zum 
mindesten nicht besser geworden ist. Ist es so, dass sich 
in der Schweiz nie die beste Lösung durchsetzt, sondern 
hÖChstens die zweitbest!3? Ob die ständerätlIche Lösung 
überhaupt die zweitbeste sein wird, das wird sich nach 
den Beratungen hier im Rate, allenfalls erst nach der Be
handlung im Nationalrat erweisen. 
Zur Ausgangslage für die sozialdemokratische Partei und 
den schweizerischen Gewerkschaftsbund möchte ich doch 
noch ein paar Worte verlieren. Herr Kündlg hat sich in 
seinem Referat ebenfalls zur Ausgangslage geäussert. 
Dem Gesagten möchte ich lediglich beifügen: Die Aus
gangslage zeigt sich für SP und SGB vielleicht doch noch 
etwas anders, etwas nuancierter. Nicht nur wurde der 
neue Verfassungsartikel im Stimmenverhältnis 14 zu 4 an
genommen und damit das Dreisäulenprinzip verankert. 
Noch nie in der Geschichte wurde bei einem Verfassungs
referendum mit dieser Deutlichkeit gleichzeitig dargelegt, 
was auf Gesetzesebene unter dem Verfassungsauftrag zu 

verstehen Ist, wie dies 1972 der Fall war. Ich spreche vom 
rosaroten Buch, in welchem die gesetzlichen Lösungen in 
Form von klaren Versprechen schwarz auf weiss festgehal-

• ten waren. Dieses Buch zusammen mit dem Verfassungs
text waren der Grund, warum die Sozialdemokratische 
Partei und der Schweizerische Gewerkschaftsbund 
die eigene Initiative, die übrigens Initialzündung -für 
die enormen Aktivitäten von damals im Bereich der Alters
vorsorge war, zurückgezogen und dem GegenvorSChlag 
mit Ueberzeugung zustimmten. Dieses Buch war auch der 
Grund, warum das Abstimmungsresultat so eindeutig aus
fiel. Sollen diese geweckten Hoffnungen von 1972 zerstört 
und missachtet, sollen diese Versprechungen ignoriert und 
umgangen werden? 
Ich habe persönlich den Leidensweg dieser Gesetzesvor
lage in der ständerätlichen Kommission von Abis Z durch
schritten. Der Start war enttäuschend und deprimierend 
für mich. Ich glaubte anfänglich, in -den Kreis von Mlnima
listen geraten zu sein. Zu allem kam die Ungewissheit, auf 
welcher Seite der Bundesrat einerseits, die Verwaltung 
anderseits standen. Wohl war man formell für das BVG, 
aber man spürte wenig von einem Verteidigungswillen zu
gunsten des Gesetzes. Nach dem Grundsatzentscheid, 
eine billigere Lösung suchen zu wollen, habe ich mich 
persönlich bereit erklärt, in konstruktiver Mitarbeit eine 
brauchbare Lösung suchen zu helfen. Heute bewundere 
ich eigentlich mein Durchhaltevermögen. In jeder Phase 
habe ich aber unzweideutig zu verstehen gegeben, das ich 
nach wie vor zur nationalrätlichen Lösung stehe und ein 
anderer Entscheid erst mögliCh sei, wenn das Endprodukt 
des Ständerates vorliege. Jetzt stehen wir am Anfang des 
wichtigen Entscheidungsprozesses. Der Nationalrat wird 
auch noch ein gewichtiges Wort mitzureden haben. Die 
Geduld sollte jetzt nicht weiter strapaziert werden. 
Wir möchten, dass endlich dem Willen des Volkes nachge
lebt wird, so wie er 1972 demonstriert wurde, und dass 
nicht halbe Generationen durch die Verschleppung um die 
Wohltaten eines Sozialwerkes geprellt werden. Darin glau
be ich, sind wir uns einig. Die Hoffnung, dass wenn nicht 
die beste, dann aber doch wirklich die zweitbeste Lösung 
gefunden werden kann, haben wir noch nicht aufgegeben. 
Eine KlarsteIlung zur Schlussabstimmung in der Kommis
sion: Nach den Meidungen der Medien im Anschluss an 
die Pressekonferenz über die Kommissionsentscheide be
darf es einer Richtigstellung. Vielleicht ungewollt, ja wahr
scheinlich ungewollt, liess man die Meinung aufkommen, 
die Sozialdemokraten hätten dem Gegenvorschlag der 
Kommission vorbehaltlos zugestimmt. Herr Binder hat 
auch von dieser Einstimmigkeit gesprochen in seinem Vo
tum. Ich war von den drei Sozialdemokraten bei der Ge
samtabstimmung noch allein anwesend, weil die andern 
wegen beruflichen Verpflichtungen vorzeitig weg mussten. 
Ich konnte nur für mich persönliCh sprechen. 
Ich habe meiner Zustimmung folgende Erklärung voraus
geschickt, sinngemäss, nicht wortlich: Ich stehe nach wie 
vor für die nationalrätliche Lösung ein, weil sie dem Ver
fassungsauftrag besser gerecht werden kann. Ich stimme 
der Kommissionslösung lediglich zu als Alternative, die 
ausbaubar ist, damit der Rat entscheiden kann. Sie hat in 
der letzten Phase der Beratungen Verbesserungen erfah
ren, wodurch die Bereitschaft zum Ausdruck kam, funda
mentale Elemente des BVG nach Nationalrat mindestens 
in rudimentärer Form zu übernehmen.· Ich habe diesen 
Ausdruck ausdrücklich gebraucht. Ich hoffe auf Wunder 
bei den Beratungen in den Räten. Die Kommission hat 
eine Alternative geschaffen. Als Alternative stimme ich die
ser zu. 
Ich blieb Übrigens mit dieser Erklärung In -guter Gesell
schaft. Herr Bundesrat Hürlimann hat sich im Anschluss 
daran in ganz ähnlichem Sinne geäussert. Er musste das, 
weil er ja nicht frei war, er musste sich ebenfalls auf die 
Seite des BVG nach Nationalrat stellen. 
Zum Integrationsbericht: In der Auseinandersetzung um 
die Frage der Praktlzlerbarkeit des BVG spielte der Bericht 
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eine wichtige Rolle. Ich war erstaunt, welch grosses Ge
heimnis man aus diesem Bericht machte. In den letzten 
Tagen habe ich Mitglieder der Expertenkommission, die 
das BVG erarbeitet haben, darauf angesprochen, wie sie 
sich zu den Behauptungen des Berichtes stellten. Die Leu
te kannten den Bericht überhaupt nicht. Auch der Präsi
dent der nationalrätlichen Kommission hat ihn nicht erhal
ten. Deshalb konnte er sich auch nicht dazu äussern. In
teressenten konnten ihn nicht beziehen, weil er scheinbar 
vergriffen war. Durften sie ihn einfach nicht alle erhalten, 
weil die Aeusserungen widerlegbar sind? Fachleute be
haupten heute, es würde auch eine Analyse der Integra
tionsmöglichkeit des ständerätlichen Modells gemacht. Die 
Schwierigkeiten wären aber nicht weniger gross, zumal 
dieses Modell in vielen Punkten eher komplizierter denn 
einfacher sei. Das sind Aeusserungen von Fachleuten. 
Heute legt man sehr grosses Gew.icht auf die professora
len Stellungnahmen vom Verfassungsauftrag. Dieser wurde 
aber in einer ganz anders gelagerten wirtschaftlichen Si
tuation geschrieben, wobei immer wieder darauf hingewie
sen worden ist, nur aus wirtschaftlichen Gründen müsse 
dem Verfassungstext nicht wortgetreu nachgelebt werden. 
Die Gutachter haben es auch unterlassen, darauf hinzu
weisen, dass dann nicht vom Text abgewichen werden 
dürfe, wenn die Leistungen mit geringeren Beiträgen er
reichbar wären. Gerade dies ist aber der Fall. Ich hätte 
mir nie vorstellen können, dass man so leicht über Verfas
sungsgrundsätze und Verfassungsaufträge hinweggehen 
kann, weil man wahrscheinlich damit dem Auftraggeber 
einen Gefallen erweisen kann. 
Für mich waren bisher solche staatsrechtliche Expertisen 
fast etwas Heiliges, sicher aber etwas Verpflichtendes. Der 
Respekt vor solchen Experten ist gehörig zusammenge
schrumpft. Ueberhaupt scheint man bei der Auswahl von 
Experten ein besonderes Geschick gehabt zu haben. Auch 
die Professorenexperten aus der Sparte der Versiche
rungsmathematiker schienen ihren Auftrag darin zu sehen, 
auf optimale Weise zu minimalisieren. Sie waren wahre 
Meister im Herausfinden von noch billigeren Lösungen. 
Von Vertretern der Privatassekurranz konnte man wohl 
nicht etwas anderes erwarten. Gottlob hat die Kommission 
nicht in allen Teilen mitgemacht. 
Es wird behauptet, das BVG nach Nationalrat sei wirt
schaftlich nicht tragbar.· Sowohl Verfassungsartikel wie 
BVG seien in der euphoristischen Stimmung der Hochkon
junktur entstanden. Da müsste man beifügen: Die Kater
stimmung zu Beginn der ständerätlichen Kommissionsar
beit ist durch die eingetretene Rezession entstanden. Zum 
Teil kam' dieser wirtschaftliche Einbruch für viele Leute 
vermutlich gerade gelegen. 
Immerhin sind die SChwierigkeiten überwunden. Die Wirt
schaft floriert. Es dart' auch füg lieh erwähnt werden, dass 
nicht zuletzt durch die Leistungen der AHV die Krise ohne 
grossen Schaden überstanden werden konnte. Auch Lei
stungen der 2. Säule könnten bei ähnlichen Einbrüchen 
willkommene Hilfen sein. Damit wäre die 2. Säule nicht 
eine wirtschaftliche Last, sondern deren Stütze. 
Zum Leistungsziel und zum LeistungsprimatlBeltragspri
mat: Grundsätzlich berufen wir uns auf die Leistungsver
sprechen der Verfassung und beharren auf den Verdeutli
chungen dieser Versprechungen. Aus diesem Grunde kön
nen wir nicht einer einseitig vom Beitragsprimat ausge
henden Lösung zustimmen. Ein bestimmtes Leistungsziel 
muss verankert werden. Etwas anderes würde heissen, 
dass wir Arbeitnehmer einer Versicherungspflicht unter
stellen, ohne sagen zu können, mit welchen Leistungen sie 
im Alter oder bei Invalidität und ihre Hinterlassenen bel 
einem Todesfall im Verhältnis zu den vorgegebenen Ein
kommen leben müssen. Nur dieses Verhältnis kann für die 
Bestimmung in der Bundesverfassung «Fortsetzung der 
gewohnten Lebenshaltung» entscheidend sein. 
Zum Leistungsziei gehört auch die Verankerung des Teue
rungsausgleichs auf allen RentEm. Ein Zuwarten mit dem 
Ausgleich über mehrere Jahre würde ein Loch reissen, 
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das nur schwer noch geschlossen werden könnte. Es wür
de auch dazu beitragen, den sozialen Frieden zu gefähr
den. 
Es darf angefügt werden, dass anlässlich der 9. AHV-Revi
sion der Mischindex ausdrücklich auch damit begründet 
wurde, dass eine volle Anpassung an die Reallohnentwick
lungen nicht mehr nötig sei, wenn auch die 2. Säule den 
Teuerungsausgleich garantiere. 
In der letzten Phase der Beratungen hat man für die Ein
trittsgeneration noch zusätzlich etwas getan. Die Ansprü
che bleiben aber immer noch hinter dem verfassungs
rechtlich festgelegten Ziel zurück. Dort wird nämlich klar 
festgehalten, dass diese Generation nach 10 bis 20 Jahren, 
je nach Einkommen, die gleichen Leistungen zugute hat 
wie die Normalgeneration. Das Konzept des Ständerates 
verspricht aber nach zehn Jahren nur etwas mehr als die 
Hälfte des gesteckten Zieles. 
Die steilere Staffelung der Altersgutschriften bringt einer
seits eine Begünstigung für die Eintrittsgeneration, auf der 
andernSeite beeinflusst die Altersstruktur eines Betriebes 
die anfallende Prämienbelastung ausserordentlich stark, 
was verheerende Auswirkungen für die Stellung der älte
ren Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt haben dürfte: 
Nicht nur werden die Arbeitgeber sich weigern, ältere Leu
te einzustellen, weil für diese höher~ Arbeitgeberbeiträ
ge zu leisten wären, sondern auch die jungen Arbeitneh
mer werden ihre Betriebe bitten, wenn möglich jüngere 
Leute einzustellen, weil dadurch die Arbeitnehmerbeiträge 
tief gehalten werden können. 
Zur stufenweisen Realisierung: Die Mehrheit der Kommis
sion misst Absatz 2 des neukonzipierten Artikels 1 eine 
grosse Bedeutung bei. Dabei wird aber damit rein verbal 
der Wunsch formuliert, dass der Ausbau gemäss Verfas
sungsauftrag durch Revision des Gesetzes innert zehn 
Jahren zu realisieren sei. 
Wenn heute schon eine Verfassungsbestimmung so res
pektlos behandelt wird, wie soll dann eine reine Deklara
tion - oder Deklamation - im Gesetz Vertrauen erwecken? 
Wir können heute den Gesetzgebern, die nach uns kom
men, nicht vorschreiben, wie sie dereinst zu legiferieren 
haben. Vermutlich müsste heute schon die zweite Etappe 
klar formuliert werden. 
Im Gegensatz zu unseren Forderungen bezüglich Lei
stungsziel - dies sowohl für die Normal- wie auch für die 
Eintrittsgeneration - sind wir durchaus bereit, über die 
Finanzierungsmodelle, die der Erreichung dieses Zieles 
dienen können, zu diskutieren. Insbesondere können wir 
jedem Modell zustimmen, das durch Einfügen stärkerer 
Umlagekomponenten zu einer geringeren Beitragsbela
stung, also einer Verbilligung führt. Wir sind auch bereit, 
gute Mode,lIe zu akzeptieren, wo die Umlage nicht voll
ständig landesweit getätigt wird, sondern betriebliche Vor
leistungen erbracht werden müssen. Wesentlich Ist aber, 
dass auch bei Veränderungen in der Finanzierungsgrund
lage, zum Beispiel bei Schwankungen in der Perennität, 
die Sicherheit der Rentenversprechen gewährleistet ist. 
Sie haben heute auf Ihrem Pult das Schreiben der Vereini
gung der SChweizerischen Angestelltenverbände vorgefun
den. Ein Verband mit 150000 Mitgliedern lässt sich ganz 
anders vernehmen, als dies In den optimistischen Voten 
der Vorredner zum Ausdruck kam. Ich möchte das Immer
hin zu bedenken geben. 
Man könnte heute darüber philosophieren, ob nicht die 
Volkspension die einzig richtige Lösung bringen würde. 
Vermutlich ist dieser Entscheid aber längst gefallen, näm
lich damals, als in den Dreisslger Jahren die staatliche 
Altersvorsorge zweimal abgelehnt und 1948 mit der AHV 
lediglich eine bescheidene Basisversicherung auf staatli
cher Ebene geSChaffen wurde. Damals haben die Gewerk
schaften die Betriebe zum Aufbau der betrieblichen Vor
sorgeeinrichtungen gedrängt. So kamen viele Arbeitneh
mer In den Besiti von guten Pensionskassen. Für andere 
wurden Anfänge solcher Kassen geschaffen. Damit war vor 
1972 auf das Zweisäulenprinzip eingespurt. Der Verfas-
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sungsartikel von 1972 hat eigentlich nur bestätigt, was 
schon da war und gleichzeitig einen klaren Auftrag erteilt, 
für jene, die keine oder nur eine ungenügende betriebli
che Altersvorsorge haben, die Lücken zu schliessen. Acht 
Jahre liegen seither hinter uns. Die Zeit drängt. VOlkspen
sion heisst für uns heute nicht Ein- oder Dreisäulenprin
zip; Volkspension heisst im Moment, für jeden Arbeitneh
mer möglichst bald eine Altersvorsorge, die ihm einen 
angemessenen prozentualen Anteil seines vorgezogenen 
Einkommens 'nach seiner Pensionierung zur Fortsetzung 
der gewohnten Lebenshaltung garantiert. 
In diesem Sinne sind wir zu konstruktiver Mitarbeit bereit. 
Wir hegen grosse Hoffnungen und votieren für Eintreten, 
wobei wir in wesentlichen Punkten der national rätlichen 
Lösung den Vorrang geben und auch entsprechende An
träQ.e deponiert haben. 

BOrgi: Die Gesetzgebung über das Obligatorium der beruf
lichen Vorsorge hat sich als weit anspruchsvolleres Pro
blem erwiesen' als vor zehn Jahren angenommen wurde. 
Damals wurde ja der erste Bericht des Bundesrates zu 
diesem Problem veröffentlicht, und es entstand der Ein
druck, dass es verhältnismässig einfach sei, die bestehen
den Lücken Im Vorsorgesystem zu schllessen. Vor allem 
war man überzeugt, dass keine Beeinträchtigung der be
reits an der Vorsorge beteiligten Institutionen eintreten 
werde. So entstand das Klima für den Verfassungsartikel 
des Jahres 1972. Auch damals war jedermann überzeugt, 
dass verhältnlsmässlg leicht eine vernünftige Lösung zu 
finden sei. Vom grossen Pool war weder 1970 noch wäh
rend den Verfassungsberatungen des Jahres 1972 die Re
de. Die entscheidende WeichensteIlung zu diesem hoch
problematischen Gebilde fand erst In der Expertenkom
mission statt, nach der parlamentarischen Beratung des 
Verfassungsartikels. Im Bestreben, allen Forderungen ge
recht zu werden, wuchs die ExpertenkommisSion In Immer 
kompliziertere und teurere Lösungen hinein. Das gilt vor 
allem für den Pool, der In der Folge vom Nationalrat über-
nommen wurde. ' 
Dem Nationalrat ist indessen eines zugute zu halten: Er 
hatte keine genaue Kenntnis, wie sich dieser Pool auf die 
bestehenden Vorsorgeinstitutionen auswirken werde. Erst 
ein Jahr später, ein Jahr nach Abschluss der nationalrätli
chen Beratungen, erschien dieses hochinteressante Doku
ment. Nachdem Herr Weber es teilweise einer Kritik unter
zogen hat, sehe Ich mich veranlasst, auf einige wesentli
che Feststellungen des Berichtes hinzuweisen. Die an der 
Abklärung beteiligten Versicherungsfachleute haben Ins
gesamt 38 Probleme analysiert. Zusammenfassend lässt 
sich mit Bezug auf die Auswirkungen auf die Vorsorgein
stitutionen folgendes sagen: Zumutbar sind 16 Probleme; 
einen spürbaren Eingriff in das Bestehende stellen 13 Pro
bleme dar; als schwerwiegend oder unzumutbar werden 9 
Probleme bezeichnet; von den 7 Problemen, die sich mit 
dem Pool befassen, werden fünf als schwerwiegend oder 
unzumutbar bezeichnet. Daraus lässt sich leicht die ins 
Gewicht fallende Schlussfolgerung ableiten: Das vom Na
tionalrat beschlossene BVG nimmt zu wenig Rücksicht auf 
die bestehenden Kassen und zwingt sie vielfach zu einer 
völligen Neustrukturierung. Es schränkt ihre Eigenheiten 
stark ein und führt in vielen Fällen zum Verlust ihrer Selb
ständigkeit. Man kann sich fragen, ob Absatz 4 des Arti
kels 34quater der Bundesverfassung angeritzt, wenn nicht 
verletzt ist. Dort heisst es nämlich: .. Der Bund sorgt dafür, 
dass sich sowohl die eidgenössische Versicherung als 
auch die berufliche Vorsorge auf weite Sicht ihrem Zweck 
gemäss entwickeln können.» AngeSiChts der zitierten Fest
stellung der Experten kann füg lieh mehr als ein Fragezei
chen angebracht werden, ob sich die berufliche Vorsorge 
ihrem Zweck entsprechend entwickeln kann. 
Ich mache Sie noch auf eine andere schwerwiegende Tat
sache der nationalrätlichen Lösung aufmerksam, die auf 
Artikel 92 zurückgeht. Dieser stipuliert klar, dass das BVG 
völlig neu beginnen soll. Die bisher Versicherten haben 

selbstverständlich Anspruch auf die Wahrung ihrer wohIer
worbenen Rechte. Sie werden aber durch diese Bestim
mung gleiChzeitig Angehörige der Eintrittsgeneration, die, 
wiederum bei Null beginnen. Dadurch gelangen sie auto
matisch in den Poolmechanismus hinein, was selbstver
ständlich entsprechende Kosten für die Versicherten sei
ber und für den Arbeitgeber verursacht. Diese Probleme 
waren während der nationalrätlichen Beratung noch nicht 
genügend geklärt, führten Indessen schon damals zu 
einem deutlichen Unbehagen. Dieses Unbehagen akzen
tuierte sich in der Folge in verschiedenen Richtungen im
mer deutlicher. Es war der bereits vom Kommissionspräsi
denten festgestellte Widerstand der bisherigen Vorsorgein
stitutionen zu registrieren, welche sich durch den perfek
tionistischen Entwurf bedroht fühlen. Eine meiner Ansicht 
nach referendumspolItisch wichtige Tatsache Ist die deut
liche Neigung der versicherten Arbeitnehmer, sich mit ih
rer Vorsorgeinstitution zu solidarisieren und die weitgetrie
bene, überbetrieblIche Solidarität über den grossen Pool 
abzulehnen. Und hier gestatte Ich mir nun, auf alle die 
Einwände kurz einzutreten, die von Organisationen im Na
men all ihrer Mitglieder - seien es 100 oder 150000 - ab
gegeben werden. Ich möchte darauf hinweisen. dass diese 
Kompaniekarrees auseinanderfallen werden. Es werden 
sich diejenigen absondern, die während einer ganzen Kar
riere immer Beiträge bezahlt und ihre Pflicht im Rahmen 
der 2. Säule erfüllt haben. Sie werden nicht bereit sein. an 
der weitgetriebenen Solidarität des Pools teilzuhaben. Ich 
möchte Kollega Weber trotz seiner kritischen Einwendun
gen zugestehen, dass er dies als Realpolitiker letztlich 
erkannt hat - er muss darüber keine öffentlichen Bekennt
nisse ablegen. das wollen wir ihm nicht auferlegen - und 
schllesslich Hand geboten hat, in gemeinsamem Bemühen 
eine Vorlage zu erarbeiten. Man muss aber festhalten, 
dass es nicht um die beste oder die zweitbeste Lösung 
geht; angesichts der erwähnten Umstände ist die natIonal
rätliche Lösung referendumspolitisch einfach nicht durch
zubringen. 

Nach den verhältnlsmässig harten Worten von Kollega We
ber zu den Rechtsgutachten sehe ich mich veranlasst, 
dazu einiges beizufügen. Zunächst verweise ich darauf, 
dass die Auswahl der Gutachter ein Kommissionsent
scheid war; es hat also nicht irgend jemand diese Experten 
auf den Plan gerufen. Ich stelle auch fest, dass niemand 
diese Gutachten entkräftet hat; sie wurden publiziert und 
unterstanden der öffentlichen Diskussion. Niemand hat.die 
wesentlichen Schlussfolgerungen zu erschüttern vermocht. 
Ich möchte deshalb jetzt noch einige wichtige Stellen aus 
dem Gutachten Jagmetti zitieren. Mit Bezug auf die Etap
penlösung he isst es da: .. Fragt man sich, ob der Gesetz
geber seinen Rechtsetzungsauftrag in Etappen wahrneh
men könne, ist davon auszugehen. dass ihm für den Erlass 
des BVG keine Frist gesetzt ist. Unter diesen Gesichts
punkten steht der stufenweisen Realisierung der in der 
Verfassung vorgezeigten Regelung nichts entgegen ... 
Meines Erachtens erweist sich die Teilverwirklichung 
der Ordnung dann als statthaft, wenn die endgültige 
Verwirklichung in einem späteren Zeitpunkt mögliCh 
bleibt und die Abweichungen vom Gesamtprogramm eine 
Einführungserleichterung bringen.» Ich möchte diesen Be
griff der «Einführungserleichterung» hervorheben, der 
ganz den Bestrebungen der ständerätlichen Kommission 
entspriCht. Mit Bezug auf den Leistungsanspruch, Herr 
Kollege Weber, muss ich Herrn Bundesrat Tschudi auf
grund des Amtlichen Bulletins zitieren. Er führte aus, dass 
es verfrüht wäre, schon im Verfassungsartikel bestimmte 
Zahlen festzulegen. Auch er wollte offenbar eine gewisse 
Flexibilität für die spätere Gesetzgebung wahren. 
Mit Bezug auf die EIntrittsgeneration, für die sie einen 
eigentlichen Verfassungsbruch feststellen, möchte ich 
auch hier den Gutachter zitieren: .. Dass die Eintrittsgene
ration grundsätzlich erfasst wird. bedeutet nicht, dass sie 
den neu ins Erwerbsleben eintretenden Arbeitnehmern 
gleichzustellen wäre.» Wir müssen Bestimmungen erlas-
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sen, aber nicht im Sinne der völligen Gleichstellung, und 
das tun wir. Ich glaube, Sie werden uns zugestehen, Herr 
Kollega Weber, dass wir uns die Sache in der Kommission 
einfacher hätten machen können. Wir hätten im wesentli
chen die national rätlichen Lösungen übernehmen können 
im Wissen, dass es ein Referendum gibt, und hätten dann 
- nach dem Gewitter - in gereinigter Atmosphäre ein ein
facheres Gesetz machen können. Das wollten wir nicht. 
Wir möchten am Dreisäulenkonzept festhalten, wir möch
ten die obligatorische 2. Säule verwirklichen. Aber wir füh
len uns auch verpflichtet, den wirtschaftlichen Verände
rungen seit 1972 Rechnung zu tragen. Wem die 2. Säule 
am Herzen liegt, der sollte auf unsere einfachere Lösung 
eintreten. Sie ist die Einführungshilfe zur Bewältigung 
eines schwierigen Problems, von der Professor Jagmetti 
redet. Alles andere bringt uns nur in neue politische 
Schwierigkeiten, führt zu Zeitverlust, und lässt die Ein
trittsgeneration weiterhin mit unerfüllten Wünschen im 
Vorraum stehen. Das sollten wir vermeiden. Deshalb bitte 
ich Sie, der Konzeption Ihrer Kommission zuzustimmen. 

Steiner: Ich darf Ihnen die grundsätzliche Zustimmung 
meiner Parteifreunde zum Eintrieten auf die heutige Vorla
ge bekanntgeben, und zwar inbegriffen unsere Nationalrä
te. Dieser letztere Umstand erweckt Hoffnungen für das 
kommende Stadium der Differenzbereinigungen. Es gibt 
offenbar noch Nationalräte, die über ihre eigenen Schat
ten zu springen vermögen. Auch seitens unseres Zweitra
tes für diese 2. Säule darf wohl erwogen werden, dass das 
so massiv geänderte Produkt des Nationalrates zum Teil 
noch aus einer zumindest wirtschaftlich andern Zeit 
stammt, was einiges verständlich macht. Nun gestatte ich 
mir noch drei Bemerkungen zum Eintreten. 
Zum ersten: Die 2. Säule steht ja an sich bereits. Wir wis
sen das. Es ist nicht ein Neubeginn wie seinerzeit bei der 
AHV. Neu schaffen wir heute ein Dach über das Obligato
rium und neu nehmen darunter besonders die Selbständig
erwerbenden Platz. Und hier darf ich melden, dass we
nigstens, und zumindest aus unserer Sicht, die landwirt
schaft als Urform der SelbständigerWerbenden keine Be
gehren auf Sonderregelung stellt, sondern sich identifiziert 
und solidarisiert - eine weitere Voraussetzung für eine 
gute Fahrt dieser Vorlage. 
Zum zweiten: Ich wende mich nun an Herrn Bundesrat 
Hürlimann. Im Zusammenhang mit der bisherigen grossen 
und guten Praxis im Bereich der beruflichen Vorsorge ist 
es indessen unser ernstes Anliegen an die Verwaltung, 
beim Vollzug diesem Umstand dadurch Rechnung zu tra
gen, dass keine übertriebenen und keine komplizierten 
Vorschriften die Angehörigen und die Organe der beste
henden Kassen enttäuschen. Sie, Herr Bundesrat, leisten 
der Sache, der Sie 'persönlich Ja so bemerkenswert ver
pflichtet sind, einen guten Dienst, wenn Sie den Befehl der 
Einfachheit und den Befehl des weitgehenden Verzichtes 
auf Verwaltungsformalitäten erteilen und diesen Befehl 
auch durchsetzen. Es reicht ja bereits mit der leider im
mer noch schweren Lesbarkeit der Vorlage für den Nor
malbürger, wie Herr Binder das gesagt hat, was ange
sichts der Materie wohl nicht ganz zu umgehen ist. Aber 
wenn unser Werk auch im Vollzugsverfahren bei den Be
teiligten gut ankommt, ist damit die Basis bereits gelegt 
für eine erfolgreiche nächste Etappe, die wir ja vorsehen 
in Artikel 1. Wir vertrauen Ihnen, Herr Bundesrat, auch in 
dieser Richtung. 
Darf ich weiter öetonen, dass nach meiner Ansicht mit 
unserer Vorlage künftig auch kleinste Kassen sowohl über
leben als auch neu gegründet werden können. Ich glaube, 
das muss sichergestellt sein. 
Der Integrationsbericht - mehrfach erwähnt - war ja der 
Auftrag Ihres Departementes an eine Expertenkommission, 
die Auswirkung des national rätlichen Gesetzentwurfes auf 
die bereits bestehenden Kassenstrukturen aUfzuzeigen 
und zu erörtern. Dieser Rosa-Bericht vom Oktober 1978 Ist 
offenbar - da gebe ich Herrn Weber recht - ein Bestseller 
geworden, weil er vergriffen ist. Trotzdem, auch wenn er 
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vergriffen ist, ist er offenbar wenig bekannt. Darf ich anre
gen, Herr Bundesrat Hürlimann, nicht nur einen Nach
druck dieses Beweises für das Nichtgenügen der national
rätlichen Vorlage in wesentlichen Punkten anzuordnen, 
sondern einen analogen Auftrag zu erteilen zu unserer 
eigenen Vorlage, einen neuen Integrationsbericht zu unse
rer Vorlage vorzusehen, und zwar - darf ich betonen -
durch die gleichen Experten, die diesen Bericht 1978 ge
macht haben. Sie sprechen die gleiche Sprache und ver
gleichen Gleiches mit Gleichem. 
Im Rahmen einer Eintretensdebatte sollte man nicht be
reits die Detailberatung einbeziehen, denn ich glaube, 
heute wird es kaum zu einer Bereinigung dieser Vorlage in 
globo kommen. Und doch darf ich Ihnen für die Detailbe
ratung melden, dass aus unserer Gruppe nur wenige Aen
derungsanträge vorgesehen sind. So zufrieden ist man mit 
der Arbeit der Kommission Kündlg. Damit wird es demnach 
vermutlich kaum zum Aufwerfen und zum Aufwärmen der 
konzertierten Aktionen kommen, die sich ja bekanntlich 
um die Punkte Sonderstatut der öffentlichen Kassen, Son
derreservel1, Kapitalabfindung, Barauszahlung, Sicher
heitsfonds drehen. Ueber all diese Punkte konnten beruhi
gende Erklärungen abgegeben werden. Mühe bereiten uns' 
eher die steuerlichen Probleme. Mir als KommissIonsmit
glied wurde erst In der Schlussphase derselbe Kadervor
kurs zuteil wie Kollege Binder. Ich habe bisher dem Ver
such widerstehen können, selber Anträge einzubringen, 
und zwar ausdrücklich aus Solidarität und Respekt vor 
dieser bemerkenswerten Kommissionsarbeit mit Kompli
ment vorab an die Adresse von Herrn Bundesrat Hürli
mann und seinen Stab und an den Präsidenten Markus 
Kündig, der heute vor unseren Forums eine Antrittsvorle
sung als Säulen-Professor gehalten hat. Dieser Arbeit 
wünschen wir den Erfolg, den sie verdient, auch als Meh
rung der Reputation des Ständerates, und dem Gesetz in 
der Folge glückhafte Fahrt. 

M. Genoud: La quante remarquable du rapport de notre 
president de commission et I'heure avancee devraient me 
dispenser d'intervenlr dans ce debat d'entree en matiere. 
Je m'abstiendrai bien entendu d'entrer dans les details de 
ce projet, ne voulant pas anticiper sur les deliberations 
que nous aurons demain. 
Je crois tout de meme necessaire de dire quelques mots 
pour redonner la confiance dans le projet que presente la 
commisslon qui, de temps en temps, peut paraitre ebran
lee dans nos rangs. En effet, la commission a da jusqu'a 
maintenant subir, de I'exterieur, un nombre assez impres
sionnant de critiques et d'insinuations. Je voudrais rappe
ler tout d'abord qu'lI n'a jamais ete dans les intentions de 
la commission de vouloir faire durer la question. Nous 
sommes bien conscients que la constitution, depuis 1972, 
nous fait obligation de mettre sur pied une legislation en 
matiere de prevoyance professionnelle obligatoire. D'autre 
part, me me sans cette disposition constitutionnelle, on de
vralt accepter dans le principe que le changement impor
tant du mode de· vie intervenu dans le pays exige que 
des couches de popUlation de plus en plus larges et 
des citoyens de plus en plus nombreux aient la possi
billte de recourlr, pour assurer une existence normale 
dans leurs vieux jours, a un complement ä leur AVS. 
Dans le principe donc, et je voudrais etre tres clair, nous 
souscrivons absolument Ei la necessite de cette pre
voyance professionnelle. 
Nous ne devons ce pendant pas oublier que les disposi
tions ont ete introduites dans la constitution en 1972, pres
que Ei I'apogee de la conjoncture, dans un climat euphori
que de notre economie. Les «promesses» gui auraient ete 
faites Ei I'epoque etaient obligatoirement influencees par 
les perspectives tres favorables des succes de notre eco
nomie. 11 semble aussi que ces memes sentiments ont im
pregne, sinon les deliberations du Conseil national, en 
tout cas au molns les travaux preparatoires de sa commis- . 
sion. On ne peut se departir du sentiment que tout bai-
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goait dans une teinte doucement rose et que la generosite 
la plus large etait de mise dans tous les chapitres.Nous 
devons admettre, depuis que la recession est intervenue 
dans le pays, que mäme si les circonstances presentes de 
I'economie so nt favorables, les perspectives pose nt un 
certain nombre de points d'interrogation quant a savoir 
quelle sera notre capacite de resistance face aux donnees 
nouvelles qui s'annoncent sur les marches internatlonaux. 
Or je crois que c'est faire preuve de realisme et de raison 
que de s'inspirer de cette situation et d'essayer de mettre 
sur pied quelque chose qui tienne compte des posslbilites 
qul sont les nötres. 

M. le president de la commission a preclse tout ä I'heure 
que le projet, tel qu'iI est issu des travaux du Conseil na
tional, comporterait· une charge maximale d'environ 24 
pour cent du salaire coordonne. Nos propositions permet
traient de compter avec un taux maximum de 18 pour 
cent. Je crois qu'on peut dire que ces 6 pour .cent de 
difference representent surtout, pour une partie de I'eco
nomie - on a evoque la situation de I'agriculture tout ä 
I'heure - une difference non negligeable et peut-ätre ex
trämement precleuse dans un proche avenlr pour rester 
competitifs avec nos prix et nos coOts de production. 

Je voudrais aussi rappeier que, contrairement ä ce qu'on 
a pretendu, nous ne nous ecartons pas de ce que la cons
titution nous im pose. Je ne reviens pas sur ce qu'on a dit 
des avis de droit de deux professeurs, qui ont ete dem an
des, de I'interpretation du terme «approprie.. pour ce qui 
regarde le niveau de vie anterieur et surtout de la possibi
lite d'introduire les choses par paliers. Je voudrais simple
ment rappeier que notre AVS amis beau coup plus de 
temps· ä volr le jour depuis I'acceptatlon de la disposition 
dans la constitution jusqu'ä sa mise sur pied effective. 
Mais je voudrals surtout rappeier que nous avons dejä en 
trente-deux ans passe le cap d'une neuvieme revision et 
que, dernierement dans cette salle, au sujet d'une motion, 
on a dejä parle tres pratiquement des travaux prepara
toires de la dixleme revision. 

11 n'est donc pas deraisonnable de pretendre que s'i1 a 
fallu adapter, au fur et a mesure de I'evolution de toutes 
sortes de circonstances economiques et demographiques, 
I'AVS en un nombre de fois aussl eleve pour faire oouvre 
sage et raisonnable, on ne doit pas vouloir faire une loi 
parfaite du premier coup pour ce qui regarde la prevoyan
ce professionnelle. C'est donc bien legitimement et ralson
nablement que la commission pro pose de revoir, dans un 
delai de dix ans, a la lumiere non pas de supputations 
mais d'experiences faites, les dispositions que nous vou
Ions mettre en place dans cette loi. 

Je voudrais simplement dire encore deux mots sur des 
aspects tres importants, a mon avis, qui sont contenus 
dans la proposition de notre commission. Ce sont d'abord 
ceux qui regardent la possibilite de laisser en place les 
tres nombreuses institutions de prevoyance qui existent 
dans le pays, les plus petites particulierement. Ce serait 
une grave erreur, dans ce domaine, que de vouloir centra
!iser et les formules reti:lnues par le Conseil national, plus 
particulierement le pool ou fonds de perequation des 
charges sur' le plan de la Suisse entiere, entraineraient 
inevitablement beau coup de petites institutions dans la . 
voie d'une disparition. 

Si je parle d'oouvre de raison et de prudence dans les 
circonstances, face ä des donnees que nous ne connais
sons pas, et que de toute favon nous ne pourrions even
tuellement que tres mal maitriser, je dois evoquer deux 
points tres impor'tants aussi qui regardent la generation 
d'entree qui est au coour du debat de ceux qui examinent 
et surveillent nos travaux. Cette generation d'entree a 
droit 8 des egards, la constltution les precise dans ses 
dispositions transitolres et je crois pouvoir affirmer que 
nbus en avons tenu compte, d'abord par cette echelle de 
bonifications beau coup plus verticale que celle qui est 

proposee par le Conseil national, et aussi par les possibili
tes qui decouleront du fonds de reserve special une 
tois assures les risques et le rencherissement. 11 est donc 
errone de pretendre que nous n'avons pas pris en consi
deratlon le. probleme extremement grave qui est pose par 
la generation d'entree et que nous aurions admis qu'iI 
faille attendre ces trente ou quarante ans avant de pouvoir 
beneficier d'une prestation appreciable de la prevoyance 
professionnelle. 
Mais de 18 8 passer au princlpe d'une solidarite extreme
ment forte, je crois qu'iI y a un pas qu'i1 faut se garder de 
franchir. La forrnule proposee parle Conseil national a fait 
I'objet d'une estimation qui a fait decouvrir qu'lI faudrait y 
consacrer environ 7 pour cent des saJalres coordonnes. Si 
I'on tient present ä I'esprit qu'iI y a ä peu pres 80 pour 
cent des travailleurs de ce pays qui beneficient, au
jourd'hui, d'une institution de prevoyance, et qu'on consi
dere qu'on les placerait devant I'obligation de consentir ä . 
un sacrifice aussi fort pour la generation d'entree, sans 
vouloir pretendre qu'ils manqueraient aux regles de la 
solidarite, iI faut bien reconnaitre qu'on imposerait quel
que chose qui serait juge vraisemblablement comme ex
cessif et qu'en cas d'un referendum qui ne manquerait 
pas d'intervenir, toutes ces beiles intentions rlsqueraient 
bien d'etre balayees. Oui ä la solidarite, mais ä une solida
rite limitee, raisonnable et acceptable par tous lesinteres
ses. 
11 y a egalement, dans cette pretentlon du Conseil national 
a vouloir la primaute de la prestation,un autre probleme 
exträmement grave, ä mon avis, et que nous ne pouvons 
pas maitriser, c'est celui d'assurer en toute circonstance, 
et tres loin en avant dans le futur, la compensation inte
grale du rencherissement. Les calculs les meilleurs ne 
peuvent etre faits ici qu'avec des donnees qui sont rela
tivement faibles dans leur importance historique, puisque 
la statistique ne remonte pas tres loin dans le passe. Par 
contre, I'evolution cahotique dans le domaine de I'inflatlon 
de tant d'autres pays nous permet quand meme de crain
dre qu'un jour nous soyons aussi pi aces devant des cir
constances aussi peu maitrisables. Qu'aurions-nous reussi 
ce jour-Iä si, apres avoir propose une solution extreme
me nt confortable, nous n'etions pas ä meme de garantir 
ce que la loi assurerait? 11 semble donc, aussi dans ce 
domaine, qu'iI faille faire preuve de plus de realisrne. Le 
systeme retenu par notre commission, 'qui n'exclut pas la 
compensation du rencherissement, qul I'assure pour les 
rentes d'invalides et de survivants et qUi, pour les rentes 
de vleillesse, donne aux caisses des moyens pour le cou
vrir dans un developpement normal des affalres, repose 
sur quelque chose d'eprouve et non pas sur un risque 
d'aventure. 
Je suis tout ä fait conscient que, pour ceux qui attendent 
une solution aux problemes de leur assurance profession
nelle, ä leur 2e pilier, nous n'apportons pas aujour
d'hui une solution mlracle. Mais je crois que le bon sens 
dolt nous dire qu'ä I'instar de ce qui a ete falt ailleurs, 
nous devons bätir progressivement, sur des bases solides 
e1. sOres, et surtout avec des dispositions dont nous pou
vons chiffrer les coOts, cette assurance qui doit deployer 
ses effets bien apres que nous aurons f1ni de debattre et 
peut-etre d'occuper la tribune. 11 est necessaire, 8 mon 
avis, d'accepter cette construction progreSSive dans l'lnte
rät de la chose. Une fols de plus, iI faudra reconnaitre 
que, comme le dlt la sagesse populalre, .. Ie mieux peut etre 
I'enneml du bien". Voilä pourquoi et sous quel eclairage 
general je souscris entlerement aux travaux longs, pa
tients de la commisslon, et je vous invite ä entrer en ma
tiere. 

Hefti: Herr Kollega Weber hat gesagt, dass er in der Kom
mission in persönliChem Namen spreche. Ich glaube, wir 
alle sollten in diesem Rate stets in persönlichem Namen 
sprechen und nicht nach Instruktionen, sondern nach un
serer persönlichen Ueberzeugung handeln. Es wurde der 
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Verfassungsartikel von 1972 angezogen; ich war Mitglied 
der damaligen Kommission. Bezüglich der Fortführung der 
bisherigen Lebenshaltung hat uns Herr Bundesrat Tschudi 
in der Kommission erklärt, das .. angemessen.. beziehe 
sich nicht nur auf den Individualfall, sondern auch auf die 
allgemeine Wirtschaftslage. Und jene Erklärung wurde hier 
im Plenum wiederholt. In der Kommission hat uns Herr 
Bundesrat Tschudi ferner davon abgeraten, bestimmte Lei
stungen in den Verfassungstext aufzunehmen, auch nicht 
in die Uebergangsbestimmungen, und wie Herr Kollege 
Bürgi sagte, wurde dies auch im Plenum wiederholt, ohne 
dass dann überhaupt noch von der Kommission ein ent
sprechender Antrag vorgelegen hätte. 
Was nun die allgemeine Wirtschaftssituation betrifft, so ist 
sie doch nicht so rosig, wie sie vorhin von einem Votanten 
dargestellt wurde. Andernfalls könnten wir auf verschiede
ne Gesetzesvorlagen verzichten, denen wir kürzlich zu
stimmten und die teils noch in Beratung und Vorbereitung 
sind. Ich verweise auch auf kürzliche Aeusserungen des 
Vorstehers des VOlkswirtschaftsdepartementes und der 
Spitzen der Nationalbank. Entfernen wir uns heute zu sehr 
von den wirtschaftlichen Möglichkeiten, so leisten wir 
nicht nur der 2. Säule einen schlechten Dienst, sondern 
wir könnten auch der AHV schaden, denn sie basiert, wie 
uns Herr Bundesrat Hürlimann vor kurzer Zeit in diesem 
Saal erklärte, auf einer gesunden Wirtschaft. Wir dürfen 
diese daher nicht gefährden durch Auflagen, deren Aus
wirkungen unübersehbar wären, und darin findet das Bei
tragsprimat seine Berechtigung, ja seine Notwendigkeit. 
Ich wollte diese Bemerkungen als Kommissionsmitglied 
nur machen im Hinblick auf gefallene Aeusserungen, 
im übrigen habe ich den luziden Ausführungen unseres 
Herrn Kommissionspräsidenten und Referenten nichts bei
zufügen. 

Cavelty: Wenn ich als NiChtmitglied der Kommission zu 
sprechen wage, so aus der Hoffnung, es könne nicht scha
den, wenn ein Nichtprofi in dieser schwierigen Materie 
seine Stimme hören lasse. 
Auch ich möchte in den Dank an die Kommission und de
ren Präsidenten einstimmen und möchte die Komniissions
mitglieder mit einschliessen, die nach Aussagen von Herrn 
Weber bei der Abstimmung nicht anwesend waren und 
auch jene, die nur bedingt gestimmt haben, in der Hoff
nung, sie würden jetzt doch zum Kommissionsbeschluss 
stehen. Die Vorlage der Kommission ist eine begrüssens
werte Lösung. Sie nimmt auf die heutige wirtschaftliche 
Situation und auf die heftige Kritik, die dem nationalrätli
chen Konzept erwuchs, Rücksicht und ist deshalb poli
tisch realisierbar. Sie bringt verschiedene begrüssenswer
te Vereinfachungen, schafft mindestens für den Laien 
mehr Transparenz und trägt den berechtigten Anliegen 
sowohl der Kassen als auch der bereits Versicherten 
Rechnung. Damit hat die Kommission in verdankenswerter 
Weise einen Beitrag zur Entkrampfung und Entspannung 
der Diskussion geleistet, einen Beitrag allerdings, der 
zweifellos im weiteren Verfahren neuen Diskussionen, Ein
wendungen und eventuell Korrekturen rufen wird. Die Vor
lage verdient aber sicher in unserem Rat gewissermassen 
einen tüchtigen Vorschuss-Goodwill, und es ist deshalb 
nicht meine Meinung, der Kommission am Zeug zu flicken, 
wenn ich nun einige kritische Fragen stellen möchte. Es 
geht vielmehr darum, für das weitere Verfahren gewisse 
Signale zu setzen und auf besondere Probleme hinzuwei
sen, damit diese einer weiteren Diskussion, namentlich 
anlässlich der Dffferenzbereinigung, unterworfen werden 
könnten. 
Zunächst einmal das Problem der Fortsetzung: Grundsätz
lich ist dem Vorgehen der Kommission zuzustimmen. Es Ist 
richtig, dass man auch beim bestehenden Verfassungsauf
trag diesen in mehreren Etappen verwirklichen kann und 
dass dementsprechend die vorliegende Fassung nur einen 
ersten Schritt darstellen soll. Statt der «Direttisslma .. wählt 
man einen längeren, dafür aber sichereren Weg, der weni-
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ger Ueberraschungen bringen soll. Dieses Vorgehen ist 
meines Erachtens zu begrüssen, wenngleich wir uns alle 
bewusst sein müssen, dass mit diesem Gesetz die Arbeit 
an der Verwirklichung des Endzieles erst beginnt. 
In diesem Sinne möchte ich der Vereinigung Schweizeri
scher Angestelltenverbände und auch Herrn Weber sagen: 
Lieber ein sicherer erster, grosser, wertvoller Schritt als 
innert einer kürzeren Frist ein Debakel, eine verworfene 
Vorlage und ein Scherbenhaufen. Hier muss man sich al
lerdings Klarheit darüber verschaffen, ob die Fortsetzung 
nach einem derartigen, wenn auch grossen Schritt, tat
sächlich möglich Ist. Zweifellos werden durch die Wei
chenstellungen in diesem Entwurf gewisse MögliChkeiten 
der künftigen Gestaltung ausgeschlossen und andere mit 
zusätzlichen Schwierigkeiten gespickt. 
Ich bitte deshalb den Kommissionspräsidenten und den 
Bundesrat um Aufschluss über die Frage, ob und inwiefern 
man sich heute schon Wege ausgedacht hat für die Wel
terführung der 2. Säule in das nächste Jahrzehnt und dar
über hinaus. Ist der heute eingeschlagene Weg mit Sicher
heit nicht eine Sackgasse? Es ist sicher nicht notwendig, 
dass man schon mit Details die weitere Verwirklichung 
sieht. Mindestens aber muss man sicher sein, mit der vor
liegenden Lösung die spätere Verwirklichung des ganzen 
Verfassungsauftrages nicht zu verbauen. 
Zweites Problem, jenes der BenaChteiligung der älteren 
Arbeitnehmer: Es wurde hier schon davon gesprochen. Die 
Kommission hat weitgehend auf eine Lösung mit einer 
landesweiten Solidarität verziChtet zugunsten einer Kon
zeption, die nur noch auf die Solidarität der Versicherten 
innerhalb einer einzigen Kasse baut. Statt des nationarätli
chen Pools wird ein Sicherheitsfonds geschaffen, der un
ter anderem jenen Kassen zugute kommen sollte, die eine 
besonders ungünstige Altersstruktur unter ihren Mitglie
dern aufweisen. Im Normalfall aber sollen die Kassenmit~ 
glieder selbst durch ihre Beiträge die Mittel für die nach 
oben sehr stark ansteigenden Altersgutschriften liefern. 
Dies führt zu einem Solidaritätseffekt zugunsten der Ein
trittsgeneration. Die jüngeren Versicherten müssen einen 
erheblichen Teil zur Finanzierung der Renten für die älte
ren Versicherten der Eintrittsgeneration beisteuern. Dieser 
Effekt ist gewollt, verfassungsmässig gefordert und - wie 
mir scheint - zusammen mit dem möglichen AusgleiCh 
über den Sicherheitsfonds für besonders ungünstig struk
turierte Kassen zulässig. 
Die steile Staffelung der Altersgutschriften hat aber noch. 
einen weiteren Effekt ausserhalb der Eintrittsgeneration. 
Ein Betrieb könnte im Hinblick auf die Lage seiner Kasse 
oder unter dem Druck der jüngeren Arbeitnehmer versucht 
sein, ältere Arbeitnehmer nicht mehr einzustellen, weil da
durch ja die Altersstruktur der Versicherten ungünstig be
einflusst würde, weil damit das Risiko einer Prämienerhö
hung bestünde und weil schlimmstensfalls die Mittel für 
die kasseninterne Ausgestaltung des Teuerungsausgleichs 
beschränkt werden könnten. 
Diese Regelung könnte - ich betone als Laie das Wort 
«könnte.. - eine Diskriminierung gewisser Arbeitnehmer 
herbeiführen; dies vor allem für Frauen, die nach ihrer 
Phase als Hausfrauen und Mütter wieder neu in das Er
werbsleben eintreten wollen oder müssen. Zweifellos ist 
die Lösung mit unterschiedlichen Beitragssätzen je nach 
Alter, wie sie der Nationalrat vorsah, alles andere als bes
ser als die hier vorgesehene Lösung, weil die nationalrätli
che Lösung für ältere Arbeitnehmer diskriminierende er
höhte Beiträge zulässt. Ich ziehe deshalb die Lösung un
serer Kommission jener des Nationalrates vor und bitte zu 
überprüfen, wie ernsthaft die beschriebenen Diskriminie
rungsgefahren unseres Systems sein werden. Es ist mög
lich, dass in besonders ungünstig gelagerten Betrieben, 
namentlich in Kleinbetrieben, wo die Solidarität der einzel
nen stärker zum Tragen kommen muss, derartige Effekte 
zu befürchten sind. Wird es allenfalls notwendig sein, hier 
Korrekturen gegen derartige unangenehme Nebeneffekte 
einzubauen? 
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Drittes und letztes Problem, jenes des Teuerungsausglei~ 
ches: Die ständerätliche Kommission will, entgegen der 
nationalrätlichen und bundesrätlichen Fassung, den Teue
rungsausgleich nicht über eine besondere Einrichtung, 
sondern in den einzelnen Kassen gemäss ihren finanziel
len Verhältnissen und durch eine zu bildende Sonderre
serve auf Solidaritätsbasis vornehmen. Abgesehen davon 
sollen die Langzeitrenten für Invalidität und Tod einen 
vollen gesicherten Teuerungsausgleich erhalten, der unab
hängig von den finanziellen Mitteln der einzelnen Kassen 
ausgerichtet wird. Es erscheint nach den Berechnungen 
der Kommission als sicher, dass die für den Teuerungs
ausgleich für Neurenten bereitgestellten Mittel der Son
derreserve ausreichen. Ich möchte aber die Frage stellen 
- sie steht in gewissem Zusammenhang mit dem erstange
tönten Problem -, wie nach Ablauf der ersten zehn Jahre, 
wenn. die Mittel zum Ausgleich der Teuerung grösser wer
den müssen, der Teuerungsausgleich finanziert werden 
soll. Verbauen wir uns mit dem v9rliegenden Konzept kei
ne künftige Lösung, oder anders gefragt: Kommen wir 
auch später darum herum, einen Pool zu schaffen, wie ihn 
der Nationalrat vorsah? Welches- dürften voraussichtlich 
die MögliChkeiten zum späteren Ausgleich der Teuerung 
sein? Man hat schon davon gesprochen, dass der Teue
rungsausgleich auf die Leistungen der 2. Säule in einer 
späteren Phase mit zunehmendem Alter degressiv gestal
tet werden könnte. Aber der zugrunde liegende Gedanke, 
dass die Bedürfnisse mit zunehmendem Alter abnehmen, 
trifft zumindest nicht für jene Fälle zu, in welchen die Al
tersbeschwerden zu einer Pflegebedürftigkeit führen. 
Einem allfälligen degressiven Teuerungsausgleich, der 
noch näher zu studieren wäre, müsste daher eine volle 
Abdeckung der individuellen Pflegekosten durch zeitlich 
unlimitierte Krankenkassenleistungen vorausgehen. Doch 
dies sind Details, die nicht hier, mindestens nicht beim 
Eintreten, erörtert werden können. 
Alles in allem möchte ich schliessen und wünschen, dass 
die Vorlage. die ich als massvoll und gut durchdacht be
zeichnen möchte, eine freundliche Aufnahme in unserem 
Rat findet. Ich stimme für Eintreten. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 19.50 Uhr 

La seance est levee ä 19 h 50 
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Bundesrat Hürllmann: Ich danke für die sehr eindrucksvol
le Eintretensdebatte von gestern abend. Ich danke insbe
sondere Ihrem Kommissionspräsidenten, Markus Kündig, 
für seine umfassende und ausgewogene Darlegung der 
Ausgangslage, der Arbeiten und der Vorlage der Kommis
sion. Ich danke den einzelnen Votanten für ihre wertvollen 
Ergänzungen und ihre Stellungnahmen. Ich möchte diesen 
Dank auch ausdehnen auf die ausgeschiedenen Mitglieder 
dieser Kommsision und auf den ersten Präsidenten der 
Kommission, Herrn Ständerat Bourgknecht. Ich darf aner
kennend erwähnen, dass die neuen Mitglieder Ihrer Kom
mission sich rasch und mit viel Einsatz in die Materie ein
gearbeitet haben. 
Gestatten Sie nun, dass ich zum Schluss dieser Eintre
tensdebatte - bevor ich auf den Inhalt der Vorlage einge
he - mit aller Deutlichkeit die Haltung des Bundesrates 
festhalte, und zwar mit folgenden drei Punkten: 
1. Die Haltung des Bundesrates und meine persönliche 
Haltung sind niemals eine Prestigefrage und werden nie
mals eine Prestigefrage sein. Wir haben das Ziel - die 
verfassungsmässige berufliche Alters-, Hinterlassenen
und Invalidenvorsorge, welche im Verbund mit der ersten 
staatlichen Säule die Fortsetzung der gewohnten Lebens
haltung gewährleistet - unbeirrt im Auge, und auf dieses 
Ziel hin arbeiten wir. Ich wiederhole: Wir kennen kein Pre
stige, und ich füge hinzu, dass wir Geduld haben und 
nicht resignieren. Das sind entscheidende Voraussetzun
gen im SozialversiCherungsrecht einer Referendumsdemo
kratie. 
2. Mit der Fassung der Vorlage durch die Kommission des 
Ständerates ist eine entscheidende Etappe erreicht wor
den. Herr Weber hat gestern erklärt, ich hätte die Vorlage 
des Nationalrates zuwenig verteidigt. Wenn sich Herr We
ber an die ersten Sitzungen zurückerinnert, dann weiss er 
ganz genau, wie sehr ich dafür kämpfen musste, dass wir 
in der ständerätlichen Kommission die Voraussetzungen 
schaffen konnten, um tatsächlich die Synthese mit dem 
Nationalrat zu finden. Zu Beginn der Beratungen dieser 
Kommission war es nämlich so, dass man eigentlich eine -
verglichen mit der nationalrätlichen Lösung - konträre 
Vorlage erarbeiten wollte. 
3. Durch diese beiden Prinzipien (keine Prestigefrage 
schaffen, keine Wege für die Synthese verbauen) war und 
ist die kooperative Haltung des Bundesrates vorbestimmt. 
Die 2. Säule darf nicht Stückwerk bleiben. Der Wohlfahrts
auftrag des sozialen Rechtsstaates und seine Verfas
sungsartikel legen die Marschroute deutlich fest. Der Auf
trag bleibt für Sie und den Bundesrat. Daher haben wir 
Verständnis gezeigt, und wir werden auch hier und in Zu-
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kunft für alternative Standpunkte Verständnis zeigen. Herr 
Baumberger, wir waren offen: Wir waren stets bereit, mit
zu~rbeiten. Wir bleiben es und sind dazu entschlossen, bis 
wir auch in dieser Materie am Ziel sind. Dieser Prozess 
der Meinungsbildung darf im Interesse der gemeinsamen 
Sache nicht zur Konfrontation führen. Nirgends ist Kon
frontation verfehlter als in der Erarbeitung von Lösungen 
im Sozialversicherungsrecht. 
Diese Grundsätze legten und legen unsere Haltung fest. 
Zunächst die bisherige Haltung des Bundesrates: Der 
Bundesrat hat mit Experten und Sozialpartnern seine Ver
sion des BVG erarbeitet und abgesichert. Er hat nach den 
Verhandlungen im Erstrat, im Nationalrat, die Vorlage mit 
den Aenderungen des Nationalrates übernommen. Er hat 
die Haltung im Rahmen der Beratungen der ständerätli
chen Kommission in Achtung unseres staats- und gesell
schaftspolitisch grundlegenden Zweikammernsystems und 
im Hinblick auf die unabdingbare Synthese der beiden 
Fassungen aufrechterhalten. Er und die Verwaltung haben 
aber - das an die Adresse aller Kritiker mit ihren Vorbe
halten - der ständerätlichen Kommission immer alle guten 
Dienste zur Entwicklung ihrer Vorstellungen zur Verfügung 
gestellt und unermüdlich an der Erarbeitung der vorliegen
den Fassung mitgewirkt. Zu Beginn der Beratungen In der 
ständerätlichen Kommission stand nämlich sofort fest: Man 
will eine Alternative zum Nationalrat schaffen. Besser 
könnte diese Tatsache nicht belegt werden als damit, dass 
für die Einführung dieser Vorlage aufgrund der nationalrät
lichen Beschlüsse nicht einmal alle vorgesehenen Refe
renten in der ersten Sitzung der ständerätlichen Kommis
sion zu Wort kamen. 
Die heutige Haltung des Bundesrates: Angesichts des ein
drucksvollen Bestrebens der ständerätlichen Kommission, 
eine Lösung zu finden, welche den Weg für einen Endaus
bau der 2. Säule öffnet, ist es unerlässlich, dass der Bun
desrat an der Debatte hier im Ständerat in der gleichen 
kooperativen Haltung - ohne Aufgabe seiner Grundaus
richtung - teilnimmt, die er in den Vorberatungen gewahrt 
hat. Gleichzeitig ist aber vorzusehen, dass der Bundesrat 
nach Abschluss der Verhandlungen in Ihrem Rat und vor 
der Wiederaufnahme der Arbeiten in der nationalrätlichen 
Kommission seine Stellungnahme neu bestimmt. Der Zeit
punkt für eine Beschlussfassung ist dann gegeben, weil 
erstens die definitive Version des Ständerates bekannt sein 
wird und zweitens die Reaktion der Oeffentlichkeit - vor al
lem der Direktbetroffenen - sowie der bereits Versicherten 
und der noch nicht Versicherten eine umfassende und aus
gewogene Lagebeurteilung erlauben wird. 
Lassen Sie mich die Grundzüge und Grundsätze der bun
desrätlichen Haltung zusammenfassen: 
Dem sozialpolitischen Auftrag getreu, den parlamentari
schen Rechten beider Kammern verpflichtet, in Sinn und 
Geist fairer Zusammenarbeit, mit dem Blick auf die Syn
these, auf eine Lösung, welche sachlich gereChtfertigt, 
wirtsChaftlich tragbar und vor allem politisch und sozial 
konsolidiert sein muss, nehmen wir an den Beratungen 
hier im Plenum teil. Dabei bleiben wir uns der besondern 
Pflicht immer bewusst, dass nach Ihren Beratungen und 
Beschlüssen die dritte Etappe der parlamentarischen Be
ratung beginnt: die Erarbeitung einer übereinstimmenden 
Lösung zwischen Ständerat und Nationalrat. 
Für das Verständnis, das Ihre Kommission immer hatte, 
und das ich auch von Ihnen allen erhoffe, danke ich Ih
nen. 
Ich möchte nun die Gelegenheit ergreifen und auf das 
materielle Anliegen der beruflichen Vorsorge eingehen. 
Ich entwickle dies anhand von fünf Schwerpunkten: 
1. Die staats- und sozialpolitischen Gesamtzusammen-· 
hänge 
2. Die berufliche Vorsorge als zentrales Element der Drei
Säulen-Konzeption 
3. Werdegang und Inhalt der Vorlage des Bundesrates 

~ und Nationalrates einerseits und des Ständerates anderer
seits 

Berufliche Vorsorge 

4. Die Arbeiten und Ergebnisse der ständerätlichen Kom
mission 

5. Würdigung der Unterschiede 
Zum ersten . Schwerpunkt: dem staats- und sozialpoliti
schen Gesamtzusammenhang. Dazu drei Feststellungen: 

1. Der allgemeine Wohlfahrtsauftrag der Verfassung - man 
kann nie genug daran erinnern - datiert aus dem Jahre 
1874. Die staatspolitische Ausgangslage für diese Vorlage 
ist durch unsere Verfassung und deren Geschichte ein
drücklich und unmissverständlich gegeben. 1874 wurde die 
heute geltende Bundesverfassung erlassen, nach deren 
Artikel 2 der Bund neben dem Schutz der Freiheit und der 
Rechte der Bürger die Förderung der gemeinsamen Wohl
fahrt zu gewährleisten hat. Ein halbes Jahrhundert später, 
1925, wurde Artikel 34quater betreffend die AHV und die IV 
in die Bundesverfassung aufgenommen, wobei das AHV
Gesetz 1946, das IV-Gesetz 1959 verabschiedet wurden. 
Wiederum rund 50 Jahre später, im Jahre 1972 - Sie sehen, 
diese EntwiCklung umspannt ein ganzes Jahrhundert -, 
wurde durch die Revision von Artikel 34quater die Drei
Säulen-Konzeption von AHV und IV In der Verfassung ver
ankert. Gleichzeitig wurde von Volk und Ständen die Initia
tive für eine wirkliche VOlkspension der Partei der Arbeit 
verworfen. 

2. Die Drei-Säulen-KonzI?Ption: Unsere schweizerische AI
ters-, Hlnterlassenen- und Invaliditätsvorsorge beruht auf 
drei Säulen. Ich halte dies bewusst in dieser Phase ganz 
kurz fest. Eidgenössische AHV und IV bilden die erste, 
Pensionskassen die 2. Säule, während die 3. Säule die 
freiwillige Selbstvorsorge umfasst. Dieses Konzept Ist Aus
fluss der historisch gewachsenen privaten wie öffentlichen 
Vorsorge. So bestehen Pensions- und Hilfskassen und an
dere zugunsten der Arbeitnehmer geschaffenen Vorsorge
einrichtungen seit dem 19. Jahrhundert. Zu dieser histori
schen Entwicklung stehen wir. Es gilt, sie auszubauen und 
zu festigen. 

3. Die aktuelle sozialpolitische Bedeutung: Eine gute und 
umfassende Sozialgesetzgebung ist für die Erhaltung und 
Sicherung des sozialen Friedens auch und gerade in wirt
schaftlich ungewissen Zeiten von entscheidender Bedeu
tung. Man kann es nicht genug betonen: Die erste Säule, 
die AHV und IV, hat wesentlich dazu beigetragen, dass 
unsere Bürger und Bürgerinnen mit Zuversicht in die Zu
kunft blicken können. Sie brauchen die materiellen Unge
wissheiten, die oft mit Schicksalsschlägen des Lebens und 
mit dem Altwerden verbunden sind, nicht mehr zu fürch
ten. Aber mit der 1. Säule allein ist diese Sicherung noch 
nicht genügend erreicht. In dem Netz unserer sozialen 
Sicherheit besteht eine Lücke, die mit dem Obligatorium 
der beruflichen Vorsorge geSChlossen werden soll. 
Zum zweiten Schwerpunkt: die berufliche Vorsorge als 
zentrales Element unseres sozialpolitischen Konzepts. Da

_zu drei Aspekte: 

1. Die Zielsetzung. Der 1972 revidierte Verfassungsartikel 
ist mehr als eine Kompetenznorm. Er stellt einen klaren 
und verbindlichen Auftrag dar, den es zu erfüllen gilt. Mit 
Artikel 34quater werden Bundesrat 'und Parlament zu 
positivem . Handeln verpflichtet. Der Bundesrat hat die
se Verpflichtung von jeher ernst genommen und bereits 
1975 Botschaft und Entwurf zum BVG verabschiedet. Ziel 
dieses Entwurfes und aUer nachfolgenden Bestrebungen 
des Bundesrates war es, ein Gesetz zu schaffen, das zur 
Erhaltung des sozialpolitischen und wirtschaftlichen 
GleiChgewiChtes beiträgt. Dabei war dem Grundsatz Rech
nung zu tragen, dass die Volkswirtschaft nicht antisozial, 
die Sozialversicherung aber auch nicht antiökonomiSCh 
sein darf. 
2. Die Ausgangslage und der Versicherungsgrad. Es ist 
eine Tatsache, dass die 2. Säule nicht erst geschaffen 
werden muss; sie besteht schon. Bei den Arbeiten zur 
Vorlage über das Obligatorium der beruflichen Vorsorge 
wurde davon ausgegangen, dass 40 Prozent aller Vers i-
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cherten, welche durch das BVG erfasst werden, bereits 
einer gutausgebauten Pensionskasse angsechlossen sind 
und weitere 40 Prozent auf gewisse, allerdings nicht aus
reichende Pensions kassen leistungen Anspruch haben. 20 
Prozent aller Arbeitnehmer kennen keine solchen Leistun
gen. Die im Herbst letzten Jahres abgeschlossene Pen
sionskassenzählung wird zeigen, ob und inwieweit sich 
diese Verhältnisse inzwischen verbessert haben. Bestimmt 
wird man aufgrund der Ende des Jahres erscheinenden 
Pensionskassenstatistik nicht den Schluss ziehen können, 
dass keine Lücken mehr. bestehen. Aber gerade diese Lük
ken widersprechen der Verfassung und un.serem Rechts
empfinden. Die soziale Gerechtigkeit verlangt es, dass alle 
Arbeitnehmer in den Genuss von Pensionskassenleistun
gen kommen. Was für 80 Prozent der Arbeitnehmer billig 
ist, soll für die restlichen 20 Prozent recht sein. Auch aus 
Gründen der Konkurrenzfähigkeit gent es nicht an, dass 
es Unternehmen mit und ohne Vorsorge-Einrichtungen 
gibt Arbeitgeber, die jetzt schon Vorsorgeprämien entrich
ten, befinden sich nämlich gegenüber denjenigen, die kei
ne entsprechenden Aufwendungen haben, wettbewerbs
mässig im Nachteil. Das Obligatorium ist daher aus dieser 
Sicht als sozial, gerecht ul'!d wettbewerbs neutral zu be
zeichnen. 

3. Ein dritter Aspekt zu diesem Schwerpunkt: Aufbau 
durch Ausbau des Bestehenden. Auf dem Gebiet der be
ruflichen Vorsorge kann nur eine Vorlage Erfolg haben, 
die wie der Entwurf des Bundesrates von den bestehen
den Pensionskassen ausgeht Der Bundesrat hat dieser 
Ueberlegung stets Rechnung getragen, einer Ueberlegung, 
die weder im Nationalrat noch in Ihrer Kommission grund
sätzlich bestritten war: Es handelt sich beim BVG nicht 
darum, ein grundlegend neues System zu schaffen. Die 
über 18000 bestehenden Vorsorgeeinrichtungen haben In 
der Vergangenheit bewiesen, dass die Drei-Säulen-Kon
zeption keine blosse Theorie, sondern in der Praxis schon 
erprobt ist und sich bewährt hat. So wurde allein bis Ende 
1977 im Rahmen der beruflichen Vorsorge ein Vermögen 
von 65 Milliarden Franken geäufnet. Die weit überwiegen
de Mehrheit der 1,7 Millionen Versicherten ist mit ihren 
Pensionskassen zufrieden. Das bisher auf dem Gebiete 
der beruflichen Vorsorge Erreichte soll erhalten bleiben 
und im Rahmen des Obligatoriums ausgebaut und gefe
stigt werden. 

Zum dritten Schwerpunkt, dem Konzept des Bundes- und 
des Nationalrates: Je nach Bereich, politischer Situation 
und wirtschaftlicher Epoche haben unsere Verfassungsarti
kel und unsere Gesetze ihre Geschichte. Diese Vorlage hat 
bereits zwei Meilensteine hinter sich. Sie seien kur.z skiz
ziert: 

Die 1. Etappe: Die bundesrätliche Fassung. Der 1975 vom 
Bundesrat verabschiedeten Vorlage ging ein geduldi
ges und zähes Ringen um den gemeinsamen Nenner und 
den Konsens der Sozialpartner voraus. Der' Weg war oft 
beschwerlich und folgte bisweilen gewundenen Pfaden. 
Bei der Komplexizität der Materie und dem gemeinsamen 
Willen aller Beteiligten, an das bisherige, vielgestaltige 
System der bestehenden 2. Säule anzuknüpfen, ist dies 
jedoch nicht erstaunlich. Dem Konzept liegen vereinfacht 
folgende Elemente zugrunde: 

Zunächst der Geltungsbereich: Der Entwurf des Bundesra
tes sieht die obligatorische Versicherung für all die Arbeit
nehmer vor, deren Erwerbseinkommen höher Ist als der 
Koordinationsabzug. Versicherungspflichtig soll, auf der 
Basis 1975 gerechnet, das Erwerbseinkommen zwischen 
12000 und 36000 Franken, im Maximum also 24000 Fran
ken - das ist der sogenannte koordinierte Lohn, der an die 
Minimalrente der AHV angepasst wird - sein. Man ver
wechselt sehr oft die Tatsache, dass wir für die erste Säu
le von einem sogenannten AHV-Lohn, der unbegrenzt zu 
Solidaritätsleistungen verpflichtet, ausgehen, aber bei der 
2. Säule von einem sogenannten koordinierten Lohn, spre
chen. Wenn Sie die Beiträge auf den effektiven Lohn um-

rechnen, sind diese viel kleiner, als wenn sie auf den koor
dinierten Lohn bezogen werden. 
Nicht unter das Obligatorium fallen somit beispielsweise 
Teilzeitarbeiter, die weniger als 12000 Franken im Jahr 
verdienen - diese sind durch die AHV und die Minimalren
ten entsprechend abgedeckt -, oder Arbeitnehmer im 
Dienste mehrerer Arbeitgeber, die bei keinem 12000 Fran
ken Erwerbseinkommen pro Jahr er.zielen. 
Dem Obligatorium unterstehen die Arbeitnehmer ab 
18. Altersjahr für die Versicherung der Risiken Tod und 
Invalidität, ab 25. Altersjahr zudem auch für die Altersvor
sorge. Unter geWissen Bedingungen sollen auch Berufs
gruppen von Selbständigerwerbenden allgemein oder für 
einzelne Risiken dem Obligatorium unterstellt werden kön
nen. Selbständigerwerbende sowie Arbeitnehmer, die nicht 
unter das Obligatorium fallen, sollen sich zu gleichwerti
gen Bedingungen freiwillig versichern können. Sie werden 
die Möglichkeit haben, sich entweder einer Pensionskasse 
oder der Auffangeinrichtung anzuschliessen, oder sie wäh
len im Rahmen von Artikel 78 eine andere steuerlich 
gleichgestellte Vorsorgeform. 
Die Freizügigkeit: Im Gegensatz zum Obligationentecht 
garantiert das BVG den aus der Vorsorgeeinrichtung aus
tretenden Arbeitnehmern die volle Freizügigkeit. Das ist 
notwendig, um nicht auch unter dem Obligatorium durch 
Verluste an den Freizügigkeitsguthaben bei Stellenwechsel 
Versicherungslücken entstehen zu lassen. Dem gleichen 
Ziel dient die Beschränkung der Barfiuszahlung von Frei
zügigkeitsguthaben auf ganz bestimmte Fälle, wobei hier 
dieselbe RegelUng wie im Obligationenrecht vorgesehen 
wird. 
Das Beltrags- und Leistungssystem : Im Entwurf des Bun
desrates wird das in der Verfassung mit den Worten «Fort
setzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener 
Weise» umschriebene Leistungsziel zahlenmässig definiert. 
Bei normaler wirtschaftlicher und demographischer Ent
wicklung sind demnach Altersleistungen anzustreben, die 
40 Prozent des durchschnittlich koordinierten Lohnes der 
letzten drei Kalenderjahre _erreichen. Diese flexible Um
schreibung war gewählt worden, weil man den Vorsorge
einrichtungen die Wahl zwischen dem Beitrags- und dem 
Leistungsprimat lassen wollte. Die bestehenden Pensions
kassen sollten also unabhängig davon, ob sie nach dem 
Beitrags- oder nach dem Leistungsprimat geführt sind, im 
Rahmen des BVG weitergeführt werden. 
Das Finanzierungsverfahren (immer nach Lösung des Bun
desrates): Im Gegensatz zur 1. Säule, die auf dem Um
lageverfahren beruht, soll die 2. Säule dem Deckungs
kapitalverfahren unterstellt werden. Beide Systeme haben, 
wie die Vergangenheit gezeigt hat, ihre Vor- und Nachtei
le. In Zeiten wirtschaftlicher Expanslorl' führt das Umlage
verfahren zu immer höheren Einnahmen, während hinge
gen In einer Stagnations- oder sogar Rezessionsphase die 
Finanzquellen weniger kräftig fliessen. Das Deckungskapi
talverfahren kommt in Zeiten, in denen das Umlageverfah
ren gewisse Probleme aufwirft, nicht ins Wanken. Es ist 
sowohl gegen Rezessionen als auch gegen demographi
sche Veränderungen resistent. Allerdings drängten sich 
auch für das BVG gewisse Umlagekomponenten auf. So 
sollten die Sonderkosten für die Eintrittsgeneration und 
die aus der zehnjährigen Uebergangsregelung für die Frei
zügigkeitsgutschriften resultierenden Differenzen, die 
Teuerungszulagen, das Insolventsrisiko, sowie ein Teil der 
Risikoversicherung nach dem Ausgabenumlageverfahren 
finanziert werden. -. 
Noch ein Wort zur Würdigung der Vorlage des Bundesra
tes: Die Vorlage des Bundesrates ist ohne Zweifel verfas
sungskonform und baut auf dem Bestehenden auf. Sie 
bringt allen Versicherten, die von ihr erfasst werden, Vor
teile. Dies gilt auch für diejenigen Personen, die heute 
schon gut versichert sind. Neben der bereits erwähnten 
vollen Freizügigkeit bei Stellenwechsel, die heute nicht 
besteht, bringt das BVG allen Versicherten die Befreiung 
von den Steuern des Bundes, der Kantone und Gemeinden 
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auf den gesamten an Vorsorgeeinrichtungen bezahlten 
Prämien. Ausserdem wird eine generelle Garantie für die 
Folgen einer allfälligen Insolvenz aller am Obligatorium 
teilnehmenden Pensionskassen eingeführt. Die Versicher
ten - auch die schon heute Versicherten - können also 
sicher sein, dass sie die im Rahmen der BVG zugesicher
ten Leistungen auf alle Fälle erhalten. 
Und nun zur 2. Etappe: Die Beratungen und Beschlüsse im 
Nationalrat. Zunächst die Arbeit der Kommission. Die Vor
lage wurde von der vorberatenden nationalrätlichen Kom
mission unter dem Vorsitz von Herrn Nationalrat Muheim 
an fünfzehn Sitzungstagen eingehend behandelt. Zudem 
wurde eine Subkommission zur Ueberprüfung des Finan
zierungsverfahrens gebildet, welche dreimal tagte. Die na-
1ionalrätliche Kommission übernahm die grundsätzliche 
Konzeption des Gesetzesentwurfes. Es wurden jedoch 
zahlreiche Detailänderungen angebracht. 
Die politisch. wichtigsten Vorschläge lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 
In Artikel 15 Absatz 2 war vorgesehen, dass der B.undesrat 
bei aussergewöhnlicher wirtschaftlicher und demographi
scher Entwicklung das Leistungsziel herabsetzen kann. 
Diese Kompetenzdelegation an den Bundesrat ist gestri
chen worden. 
Gemäss dem Entwurf des Bundesrates sollten die Sonder
kosten für die Eintrittsgeneration nach dem Rentenwert
umlageverfahren, ein Verfahren, welches zwischen der rei
nen Umlage- und der reinen Kapitaldeckung liegt, finan
ziert werden. Rentenwertumlage heisst nichts anderes, als 
dass im Zeitpunkt, da der Rentenfall eintritt, das erforderli
che Kapital bereitgestellt wird, um die Rente zu finanzie
ren. Es erfolgte nun im Artikel 31 Absatz 2 die Umstellung 
auf die reine Umlage, das Ausgabenumlageverfahren. Eine 
Verminderung des KapitalIsierungsgrades war die Folge, 
denn beim Ausgabenumlageverfahren kommt es zu keiner 
KapitalbIldung. Mit anderen Worten: wenn der Rentenfall 
eintritt, werden die entsprechenden Beiträge erhoben, da
mit die Renten für jene, die darauf Anspruch haben, durch 
diese Beiträge laufend finanziert werden können. 
In dieselbe Richtung geht eine weitere Aenderung im Rah
men von Artikel 31 Absatz 2, nach der ein Teil der Risiko
versicherung über den Lastenausgleich für die Eintrittsge
neration im Ausgabenumlageverfahren finanziert werden 
soll. Dadurch sollte verhindert werden, dass die älteren 
Jahrgänge der Eintrittsgeneration für die reine Risikoversi
cherung sehr hohe Prämien zahlen müssen. 
Die Kommission des Nationalrates legte den Vorsorgeein
richtungen die Verpflichtung auf, den Erwerb von Woh
nungs- und Hauseigentum mit Mitteln der beruflichen Vor
sorge zu fördern. Der Bundesrat wollte dies nicht zwin
gend vorschreiben, sondern den Pensionskassen das 
Recht dazu einräumen. 
Die Uebergangsregelung schliesslich für das Erreichen 
der vollen Freizügigkeitsgutschriften im Artikel 95 Absatz 1 
ist von der Kommission des Nationalrates von fünf auf 
zehn Jahre ausgedehnt worden. 
Nun wurde die Vorlage im Nationalrat verabschiedet. Der 
Bundesrat konnte sich allen Aenderungen der national rät
lichen Kommission anschllessen. Die Arbeit in der natio
nalrätlichen Kommission hat sich in bezug auf die Arbeit 
in der ständerätlichen Kommission nicht wesentlich unter
schieden; im Gegenteil, es war auch in der nationalrätli
chen Kommission das Bestreben, eine Synthese zwischen 
Bundesrat und Ihrer Konzeption zu suchen. Der National
rat seinerseits ist allen Anträgen seiner Kommission ge
folgt, was zeigt, dass die Kommission seriöse Vorarbeit 
geleistet hatte. Nach drei Tage dauernden Verhandlungen 
stimmte der Rat am 6. Oktober 1977 der Vorlage mit 90 zu 
12 Stimmen zu. Da sämtliche aus der Ratsmitte vorge
brachten Aenderungsanträge abgelehnt wurden, blieb die 
von der Kommission erarbeitete Fassung des Gesetzesent
wurfes unverändert. In der Behandlung im Nationalrat ha
be ich die Ueberprüfung gewisser Problembereiche - ins
besondere die Integration der bestehenden Kassen in das 

Obligatorium - für die Beratungen in Ihrer Kommission 
und Ihrem Rat zugesichert. Das Versprechen wurde einge
halten. Heute morgen hat die national rätliche Kommission 
bereits wiederum rund sechs Sitzungstage festgelegt, um 
die nächste Etappe an die Hand zu nehmen, die Etappe, 
die nach den Beratungen hier in Ihrem Rate folgen wird. 
Damit zum vierten Schwerpunkt: die Beratungen der Kom
mission des Ständerates. 
Zur grossen Arbeit der Kommission - von Herrn Ständerat 
Kündig eingehend dargelegt - seien mir folgende Ueberle
gungen gestattet: Ein Wort zur Ausgangslage und dazu 
Feststellungen unter der Ueberschrift .. die neuen Ele
mente». 

Zur Ausgangslage: Die Kommission des Ständerates hat 
die Arbeiten unverzüglich nach der Verabschiedung durch 
den Nationalrat aufgenommen. Schon in den ersten Sit
zungen zeigte sich, dass die ständerätliche Kommission 
dem Entwurf des Bundesrates beziehungsweise des Natio
nalrates nicht folgen wird. Herrn Ständerat Weber möchte 
ich doch noch sagen: Sie standen in jenen Sitzungen vor 
der Tatsache, dass man entweder die Vorlage zurückwei
sen oder vor allem bestrebt sein würde, eine völlig konträ
re Variante zu erarbeiten. Mit dem FortSChreiten der Bera
tungen wurde immer deutlicher, dass die Kommission, 
eine eigene Alternative ausarbeiten will und wird. Sie ge
langte zur Ueberzeugung, dass das Gesamtziel, wie es die 
vom Nationalrat verabschiedete Vorlage anstrebt, In Anbe
tracht der veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse kaum 
vom ersten Tag des Inkrafttretens des Gsetzes an sich voll 
verwirklichen lässt. Deshalb entschloss sie sich für eine 
stufenweise Einführung der obligatorischen beruflichen 
Vorsorge. Am deutlichsten geht dies aus Artikel 1 der 
Kommissionsvorlage hervor. Danach sei das BVG innert 
zehn Jahren so auszugestalten, dass das Verfassungsziel, 
die «Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in ange
messener Weise» erreicht wird. Die ständerätliche Kom
mission hat sich von Anfang an die Arbeit nicht leichtge
macht. Da wir eine Zurückweisung nicht wollten, haben 
wir uns im Sinne einer, ich wiederhole es, kooperativen 
Haltung an den Arbeiten beteiligt. Welche neuen Elemente 
haben nun die Arbeit Ihrer Kommission beeinflusst? . 
Ein erstes Element: der Integrationsbericht. Herr Bürgi hat 
gestern abend den Stellenwert dieses Berichtes für die 
Arbeit der Kommission festgehalten. Bereits anlässlich der 
Beratungen im Nationalrat hat der Bundesrat versprochen, 
an hand repräsentativer Beispiele zu untersuchen, wie die 
heute bestehenden Pensionskassen . in ein Obligatorium 
im Sinne des Nationalratsentwurfs integriert werden kön
nen. Dass ·das immer ein Problem bleiben wird bei 1B 000 
bereits bestehenden Pensionskassen, sollten wir doch alle 
klar erkennen. Nachdem wir auf dem Bestehenden aufbau
en wollen, sollten wir uns bewusst bleiben, dass gerade 
hier ein echtes Problem besteht. 
Dieser Bericht, der sogenannte Integrationsbericht, wurde 
im Oktober 1978 abgeschlossen. Der von acht unabhängi
gen Experten erstellte Bericht konnte von jedermann be
stellt werden und stiess, mit der Zeit allerdings erst, auf 
grosses Interesse. Der Kritik am Entwurf des Nationalrates 
musste und wollte die ständerätliche Kommission Rech
nung tragen. Dies galt insbesondere für die Stiftung für 
den gesamtschweizerischen Lastenausgleich - den soge
nannten Pool -, der in der vom Nationalrat vorgesehenen 
Form auf die überwiegende Ablehnung der Experten, die 
diesen Integrationsbericht ausgearbeitet haben, gestossen 
ist. BezügliCh der Leistungen wurde jedoch festgestellt, 
dass die in die Untersuchung einbezogenen Pensionskas
sen eher über dem Obligatorium nach BVG lagen. Die Bei
tragsstruktur müsste nach Aussage der am Integrationsbe
richt beteiligten Experten bei bestehenden Kassen mit gut
ausgebauten Leistungen nicht entscheidend geändert wer
den. Für Vorsorgeeinrichtungen hingegen, deren Leistun
gen nur knapp den BVG-Normen entsprechen, dürften 
beim Entwurf des Nationalrates Beitragserhöhungen nicht 
zu umgehen sein. Bei vielen autonomen Leistungsprimat-
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kassen müsste ausserdem der Finanzierungsgrad noch er
höht werden. Ich darf hier Herrn Ständerat Steiner sagen: 
Dieser Integrationsbericht ist für alle Mitglieder des NatIo
nalrates vorhanden. Wir haben heute morgen In der natio
nalrätlichen Kommission beschlossen, dass zunächst deren 
sämtliche Mitglieder diesen Integrationsbericht erhalten. 
Das Problem der Integration der bestehenden Kassen nach 
Konzept Ständerat - sofern Sie dies beschliessen -, wird 
im DIfferenzbereinigungsverfahren, auf das schon in der 
gestrigen Debatte wiederholt hingewiesen wurde, zu prüfen 
sein. 
Ein zweites Element für die Beratungen in der ständerätli
chen Kommission bildeten die Hearings mit Sozialpartnern 
und Vertretern von Vorsorgeeinrichtungen. Bevor die stän
derätliche Kommission einstimmig beschloss, auf die Vor
lage einzutreten, führte sie eine Reihe von Expertenhea
rings durch. Dabei ergab sich, dass die Vertreter der Ar
beitgeber und der Arbeitnehmer sowie der Vorsorgeein
richtungen nicht mehr geschlossen hinter dem Entwurf 
stehen. (Ich füge sofort bei, dass sich die Arbeltnehmerver
treter nach wie vor auch bei diesen Hearings für die Vor
lage des Nationalrates eingesetzt haben.) Es handelt sich 
bei diesen Experten grundsätzlich um dieselben Personen, 
die die nationalrätliche Kommission angehört hatte. Vor 
der Kommission des Zweitrates bezogen sie aber nicht 
mehr den gleichen Standpunkt wie in den Hearings von 
1976. Sie betonten zwar wie damals, dass es sich bei der 
Vorlage des Bundesrates im wesentlichen um ihr Werk, 
um ihre sozialpartnerische Synthese handle, nahmen aber' 
weitgehend von ihr Abstand. 
So hat ein Vertreter diesen Stimmungswandel mit den 
Worten «wir wollten zuviel" erklärt. Nun' kann man aber 
den Experten nicht den Vorwurf machen, sie hätten in 
einem Elfenbeinturm gearbeitet. Sie haben vielmehr - auf
tragsgemäss - nach einer perfekten GesamtJösung ge
sucht. Seit 1975 hat dann ein Prozess des Umdenkens ein
gesetzt. Nicht zuletzt deshalb hatte bereits der Bundesrat 
einige Aenderungen am Entwurf der Experten vorgenom
men, so zum Beispiel, dass bei der Wahl des Zeitpunktes 
für das Inkrafttreten auch die sozialen und die wirtschaft
lichen Verhältnisse zu berücksichtigen sind. 
Ein drittes Element: die Verfassungsgutachten der Herren 
Professoren Fleiner und Jagmettl. Darf ich hier eine 
grundsätzliche Bemerkung zu diesen Experten machen: 
Man braucht nicht gleicher Meinung zu sein; aber Profes
sor Fleiner und Professor Jagmetti sowie der später zuge
zogene Professor Bühlmann (für die Versicherungsmathe
matik) haben niemand zuliebe und niemand zuleide Fra
gen beantwortet. Diesen drei Hochschulprofessoren spre
che ich persönlich mein vorbehaltloses Vertrauen aus. 
Vor der Ausarbeitung der Alternative musste begreiflicher
weise die ständerätliche Kommission erst abklären lassen, 
welcher Spielraum die Verfassung dem Gesetzgeber ein
räumt. Sie beauftragte deshalb die erwähnten Professoren 
Fleiner und Jagmetti mit der Ausarbeitung von zwei Ver
fassungsgutachten. Diese stellen unabhängig voneinander 
fest, dass die Legislative rechtlich und nicht nur politisch 
verpflichtet ist, ein Gesetz über die obligatorische berufli
che Vorsorge zu erarbeiten. Der Gesetzgeber könne dabei 
aber stufenweise über den Weg von Teilgesetzen vorge
hen. Von besonderer Bedeutung für die weiteren Arbeiten 
war auch die Aussage, dass die Auslegung von Artikel 
34quater BV im Lichte der veränderten demographischen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse erfolgen muss. Dies gilt 
Insbesondere für den Mindestschutz der Versicherten der 
Eintrittsgeneration. Auch einer Lösung mit Beitragsprimat 
stimmten die beiden VerfassungsrechtIer zu, wobei aller
dings im Gesetz Aussagen über die Leistungen gemacht 
werden müssten. Damit war klargestellt, dass auf der 
Grundlage des Beitragsprimats eine Obligatorische berufli-, 
ehe Vorsorge verfassungsrechtlich ZUlässig ist. 
Damit komme ich zum fünften und letzten Schwerpunkt 
aus der Sicht des Bundesrates: Wie würdigen wir die we
sentlichen Unterschiede der beiden Fassungen? Es wird 

die Aufgabe des Bundesrates sein, nach dem Abschluss 
der Beratungen im Differenzbereinigungsverfahren auf die 
Vor- und Nachteile der beiden Varianten hinzuweisen und 
im Sinne einer Vermittlerrolle tätig zu werden. In diesem 
Zusammenhang darf auch das soziale Anliegen des Ver
hältnisses der Arbeitslosenversicherung zur zweiten Säule, 
das erstmals in der ständerätlichen Kommission vorge
bracht wurde, festgehalten werden. Herr Binder hat ge
stern erneut darauf nachdrücklich' hingewiesen. Aber auch 
für die Detailberatungen ist es erforderlich, dass die we
sentlichen Unterschiede zwischen den bei den Vorlagen 
aus der Sicht des Bundesrates gewürdigt werden. Die Vor
lage des Nationalrates sieht vor, dass die Verfassung vom 
Inkrafttreten des Gesetzes an voll verwirklicht wird. Die 
ständerätlIche Kommission hingegen möchte das Verfas
sungsziel stufenweise erreichen. Entscheidend dürfte sein, 
welche Variante politisch die grösseren Chancen hat; 
denn letztlich geht es darum, dass das Obligatorium der 
beruflichen Vorsorge sobald wie möglich in Kraft treten 
kann. Eine Etappenlösung, die bald in Kraft gesetzt wer
den kann, hat unweigerlich Vorzüge gegenüber einer 
Globallösung, die noch auf sich warten lässt. Je früher das 
Obligatorium kommt, desto einfacher wird später auch die 
Weiterentwicklung dieser Vorlage sein. Ich teile hier die 
Ausführungen von Herrn Genoud. Er hat mit Recht festge
halten, dass Sozialversicherungsrechte der gesellschafts
politischen und wirtschaftlichen Entwicklung folgen müs
sen und daher die Dynamik der Revision und Anpassung 
In sich tragen. Ist diese Etappe eine Sackgasse? hat Herr 
Cavelty gestern abend gefragt. Darf ich ein anderes Bild 
verwenden? Diese Vorlage ist kein Stumpengeleise; aber 
mit dieser Vorlage werden Weichen gestellt. Mit der Lö
sung des Ständerates kann nicht nach dem Konzept des 
Nationalrates - denken Sie an den Pool - ohne weiteres 
weitergefahren werden. Es werden aber Weichen gestellt, 
die einen Ausbau durchaus zulassen. 
Bundes- und Nationalrat haben in ihrer Vorlage das 
Leistungsziel mit 40 Prozent des durchschnittlichen koor
dinierten Lohnes der letzten drei Kalenderjahre umschrie
ben. Darf ich betonen: 40 Prozent von zwischen 12000 und 
36000 Franken auf der Basis von 1975. Die Kommission 
des Ständerates hingegen definiert das Leistungsziel 
nicht. Sie baut auf dem Beitragsprimat auf. Die Folge da
von ist, dass die wirtschaftliche Belastung überschau barer 
ist. Andererseits aber ist der soziale Schutz in bezug auf 
die Höhe der Leistungen geringer. Herr Vizepräsident Hefti 
hat die entsprechenden Ueberlegungen der Kommission in 
seinem Votum gestern deutlich gemacht. 
Beide Vorlagen sehen als zentrales Element der Vorlage 
sogenannte Freizügigkeits- und Altersgutschriften vor, die 
für die Höhe der Altersrente entscheidend sind. Während 
diese beim Nationalrat im Verhältnis eins zu zwei zwi
schen den jüngsten und den ältesten Versicherten gestaf
felt sind, kennt die stände rätliche Kommission ein Staffe
lungsverhältnis in bezug auf die Altersgutschriften von 1 
zu 3,7. Mit dieser steileren Staffelung wird eine Begünsti
gung der Eintrittsgeneration einerseits und eine Senkung 
des Kapitalisierungsgrades andererseits erreicht. Gewisse 
Probleme könnten jedoch für einen älteren Arbeitnehmer 
dann auftreten, wenn ein Arbeitgeber zwischen zwei gleich
qualifizierten Personen unterschiedlichen Alters zu wählen 
hat. Hier muss sofort beigefügt werden: Sowohl die Lö
sung des Nationalrates als auch die Lösung Ihrer Kommis
sion haben Vor- und Nachteile. Bei der national rätlichen 
Lösung werden die. älteren mit mehr Beiträgen - Arbeit
nehmer und Arbeitgeber - belastet, währenddem die Lö
sung der ständerätlichen Kommission bei unterschiedli
chen Altersgutschriften gleiche Beiträge aller Arbeitneh
mer vorsieht. 
Der Nationalrat sieht für die Sonderkosten der Eintrittsge
neration und der Anpassung der laufenden Renten an die 
Teuerung sowie für die Uebernahme der Insolvenzgaran
tie die Schaffung einer Stiftung für den gesamtschweIzeri
schen Lastenausgleich, den sogenannten Pool, vor. Die 
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ständerätliche Kommission hingegen verzichtet auf diesen 
Pool. Sie sieht einen Sicherheitsfonds vor, der Zuschüsse 
an die Vorsorgeeinrichtungen mit einer besonders ungün
stigen Altersstruktur ausrichten und im Falle der Insolvenz 
einer Pensionskasse einspringen soll. Der Sicherheits
fonds bringt im Vergleich zum Pool des Nationalrates we
niger Umtriebe und Komplikationen für die einzelnen Vor
sorgeeinrichtungen mit sich. Aus dem Sicherheitsfonds re
sultieren nicht so umfangreiche finanzielle Vorteile für die 
Versicherten - ich denke vor allem an die Eintrittsgenera
tion und die Teuerungszulagen -, wie dies nach der natio
nalrätlichen Lösung mit dem Pool möglich wäre. 

Die ständerätliche Kommission erreicht eine Besserstei
lung der EIntrittsgeneration durch eine steilere Staffelung 
der Altersgutschriften und durch die Schaffung einer Son
derreserve innerhalb jeder Vorsorgeeinrichtung. Beim Na
tionalrat erfolgt die Begünstigung der Eintrittsgeneration 
über die Stiftung für den lastenausgleich. Die nationalrät
liche Lösung erreicht damit eine sehr grosszügige Besser
steIlung für diese Versicherten. Es bleibt jedoch die Frage, 
ob die damit verbundenen Kosten und Umtriebe zu den 
Vorteilen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Ins
besondere stellt sich die Frage, wieweit die bereits Versi
cherten - die bereits Versicherten mit guten Pensionskas
sen - zu Solidaritätsleistungen und zur Finanzierung des 
Pools bereit wären. Ich habe den Glauben an diese Soli
daritätsleistungen seit der Reaktion auf die Vorschläge der 
Expertenkommission zur Krankenversicherung etwas verlo
ren. Es ist dies auch durchaus begreiflich in einer Zelt, da 
praktisch die Löhne stagnieren und keine Reallohnerhö
hungen weitherum in der Wirtschaft und auch bel der 
öffentlichen Verwaltung mehr beschlossen werden. 

Auch die Kosten für die Anpassung an die Teuerung wer
den beim Nationalrat über den Pool ausgegliChen. Die 
ständerätliche Kommission sieht vor, dass nur die Lang
zeltrenten für Hinterlassene und Invalide, die mindestens 
seit fünf Jahren laufen, zwingend der Teuerung angegli
chen werden. Bei der Lösung der ständerätlichen Kommis
sion sind. somit die aus der Teuerung resultierenden Ko
sten schätzbar. Es ist beizufügen, diese Teuerungszulagen 
haben nach der ständerätlichen Kommissionslösung eine 
ausgesprochen soziale Komponente. Andererseits bietet 
der Nationalrat den Versicherten einen ausgebauten sozia
len Schutz auch bei einem allfälligen Ansteigen der Infla
tionsraten. Hier zeigt sich aber auch deutlich, dass die 
Variante der ständerätlichen Kommission eine Stufenlö
sung Ist, ~:lie später weiter ausgebaut werden soll. 

Bei der Finanzierung liegt der wesentliche Unterschied 
darin, dass nach der ständerätlichen Kommission die pe
riodischen Beiträge nicht nach dem Alter abgestuft wer
den dürfen. Ausserdem muss jede Vorsorgeeinrichtung 
drei Prozent der koordinierten Löhne In eine kasseninter
ne Sonderreserve einbringen. Diese Reserve dient dazu, 
die Risikoversicherung - Tod und Invalidität - den gesamt
schweizerisch1im Sicherheitsfonds . und darüber hinaus -
soweit dies möglich ist - die Massnahmen zugunsten der 
Eintrittsgeneration sowie die Anpassung der laufenden 
Renten an die Teuerung zu finanzieren. Im übrigen. hat 
Ihre Kommission die vom Nationalrat aufgestellten Grund
sätze über die Finanzierung übernommen. 

Bei der steuerlichen Behandlung sind zwei wesentliche 
Differenzen geschaffen worden. Während der Nationalrat 
möchte, dass die gesamten für die berufliche Vorsorge 
aufgewendeten Beiträge der Versicherten von den Steuern 
abziehbar sind, sieht die ständerätliche Kommission einen 
Mindestabzug nur der für die Obligatorische Vorsorge er
brachten Aufwendungen vor. Ausserdem möchte die stän
derätliche Kommission die Vorschrift über die Besteue
rung der Versicherungsleistungen streichen und die Rege
lung den Kantonen überlassen. Dazu muss festgestellt 
werden, dass die Besteuerung der Leistungen das logi
sche Gegenstück zur .Befreiung der Beiträge ist. Auch 
würde die Unterteilung in Beiträge für die obligatorische 

Berufliche Vorsorge 

und die über- respektiv ausserobligatorische Vorsorge in 
der Praxis auf erhebliche SChwierigkeiten stossen. 
Darf ich zusammenfassen? Die staatspolitische Ausgangs
lage für diese Vorlage ist durch die Verfassung und deren 
Geschichte unmissverständlich gegeben. Eine gute und 
umfassende Sozialgesetzgebung ist für die Erhaltung und 
Sicherung des sozialen Friedens: den es zu wahren gilt, 
von entscheidender Bedeutung. Mit der 1. Säule von AHV 
und IV haben wir schon viel dazu beigetragen. Es gilt mit 
dem Obligatorium der beruflichen Vorsorge Lücken zu 
schliessen. Die 2. Säule muss nicht erst geschaffen wer
den; sie besteht heute schon. Dieses Bestehen ist zu re
spektieren, und darauf soll .aufgebaut werden. 
Ich. bitte Sie, auf das Geschäft einzutreten. Aus welcher 
Grundhaltung heraus ich im Namen des Bundesrates bei 
diesem Stand der Beratungen teilnehme, habe ich deutlich 
gemacht. Die Grundhaltung ist vom festen Willen geprägt: 
Wir haben den Verfassungsauftrag zu erfüllen, wir haben 
die 2. Säule zu schaffen. 

KOndlg, Berichterstatter: Gestatten Sie mir noch einige 
kurze Worte in der EIntretensdebatte? Ich möchte zuerst 
Herrn Bundesrat Hürlimann für seine Ausführungen und 
sein Wohlwollen für die Anträge der Kommission bestens 
danken. 
Herr Weber hat gestern in seinem Votum der Kommission 
Verschleppung vorgeworfen und festgestellt, dass dadurch 
Generationen nicht In den Schutz der 2. Säule geraten 
würden. Herr Weber, es ist richtig, dass wir viel Zeit ge
braucht haben. Wir benötigten zweieinhalb Jahre für die 
Ausarbeitung dieser Vorlage. Sie wissen selbst, da Sie ja 
Mitglied der Kommission waren, wie schwierig die Materie 
war und wie lang wir darum gekämpft haben, dass nicht 
schlussendlich eine Vorlage zur Abstimmung gelangt, die 
praktisch keine politischen Chancen hätte. Ich glaube, 
dass es deshalb von der Kommission riChtig war - nach
dem sie die Beurteilung vornahm, die nationalrätliche Vor
läge sei sicher durch Referendumskampf gefährdet -, et
was Neues auszuarbeiten. Herr Weber, Sie sagten, dass 
wenn man eine Etappenlösung vorsehe - Sie verstehen 
diese anders ais Herr Cavelty, der auch von einer Etap
penlösung sprach -, man sich schon sehr genau über die 
zweite Etappe auskennen müsste und dass diese heute 
definiert sein sollte. Dies wäre grundsätzlich falsch. Denn 
wenn wir eine Etappenlösung vorsehen - und wir wollen 
diese vorsehen -, so darum, weil man die Erfahrungen 
während der ersten Jahre zuerst einmal sammeln und die 
Auswirkungen kennenlernen sollte, die man heute noch 
nicht kennt. Erst dann können wir eine Revision der Gesetz
gebung und damit eine zweite Etappe in Angriff nehmen. 
Wenn Sie die AHV anschauen, so ist sie auch nicht am 
ersten Tag entstanden, sondern innerhalb der letzten 32 
Jahre, mit neun Revisionen, auf den heutigen, sicher guten 
Stand gebracht worden. Trotzdem steht die 10. Revision . 
bereits vor uns. Ich glaube deshalb - und es war auch die 
Ansicht der Kommission -, dass es richtig ist, wenn man 
in der Sozialgesetzgebung nicht davon ausgeht, dass man 
im ersten Jahr einen fertigen Wurf gebären will, der 
schlussendlich 100 Jahre dauern soll, sondern dass man 
nach Kenntnis und nach Kenntnisnahme der Entwick
lung aufbauen soll, wie wir dies bei der AHV getan haben. 
Zum gleichen Problem hat Herr Cavelty die Frage gestellt: 
Kann überhaupt diese Revisionsfrist eingehalten werden? 
Ich glaube ja, da man heute schon sieht, In welche Rich
tung es überhaupt MögliChkeiten gibt und In welche Rich
tung die zukünftigen Fragen entstehen können. Es geht 
einmal in Richtung der Begünstigung der EintriUsgenera
tion, die man nach den Erfahrungen prüfen muss. Es ist 
vor allem das Problem der Teuerungszulagen abzuklären. 
Dann sind die Auswirkungen des Sicherheitsfonds zuprü
fen, wieweit dort die Belastbarkeit der Kassen gehen kann 
und gehen muss. Und es ist vor allem auch die Wirkung 
von der Sonderreserve zu prüfen. Ich glaube, dass man in 
den ersten zehn Jahren über diese vier Punkte soviel Klar-
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heit erhalten kann, dass eine Revision möglich ist. Zum 
Problem der Benachteiligung der älteren Generation, Herr 
Cavelty, werde ich gerne in der Detailberatung Stellung 
nehmen. 
Zum Problem der Arbeitslosenversicherung, Herr Binder: 
Die Kommission hat in einer Phase, in der Sie noch nicht 
dabei waren, das Problem studieren lassen und dazu ei
nen Bericht erhalten. Sie musste feststellen, dass es auf
grund der Gesetzgebung über die berufliche Vorsorge 
nicht möglich ist, das Problem der ArbeItslosenversiche
rung zu lösen, dass aber im Rahmen der Revision der Ar
beitslosenversicherung studiert werden soll, ob gewisse 
Beitragsteile mindestens als Bestandteil der Entschädi
gung der Arbeitslosenversicherung beschlossen werden 
sollen oder nicht. Durch eine Ueberwälzung der Beiträge 
wären schlussendlich auch die ZUkünftigen Leistungen der 
Rentner oder der Hinterlassenen gekürzt worden, und dies 
ist aufgrund des BVG weder erwünscht noch der richtige 
Weg. . 

Ich werde Sie in der Detailberatung hie und da langweilen 
müssen. Es ist dies aber notwendig, da wir keine Vorlage 
über unsere Beratungen besitzen und weitere Erläuterun
gen notwendig sind, damit diese vom Nationalrat und auch 
bei der späteren Auslegung der Absichten der ständerätli
chen Kommission nachgelesen werden hönnen. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

Detai/beratung - Discussion par artic/es 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tllre et preambule 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 1 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
D.ieses Gesetz bezweckt, die Lücken in der beruflichen 
Vorsorge zu schllessen. 

Abs.2 
Durch Revision ist es innert zehn Jahren so auszugestal
ten, dass die berufliche Vorsorge zusammen mit der eid
genössischen Versicherung (AHVlIV) den Betagten, Hinter
lassenen und Invaliden die Fortsetzung der gewohnten 
Lebenshaltung in angemessener Weise ermöglicht. 

Antrag Aubert 
Abs.2 
Der Bundesrat beantragt rechtzeitig eine Revision des Ge
setzes, so dass die berufliche Vorsorge innert zehn Jahren 
zusammen mit der eidgenössischen Versicherung ... 

Antrag Be/ser 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 1 
Proposition de la commlssion 

AI. 1 
La presente loi a pour but d'eliminer les lactines existant 
dans la prevoyance professionnelle. 

AI. 2 
Elle sera revisee dans un delai de 10 ans de teile maniere 
que la prevoyance professionnelle, ajoutee ä I'assurance 

federale (AVS/AI) perrnette aux personries ägees. aux sur
vivants et aux invalides de maintenir de fayon appropriee 
leur niveau de vie anterieur. 

Proposition Aubert 
AI. 2 
Le Conseil federal proposera, en temps utile, une revision 
de la loi, de maniere qua, dans un delai de dix ans, la 
prevoyance professlonnelle ..• 

Proposition Belser 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Kündlg, Berichterstatter: Diese Bestimmung enthält vor al
lem eine Absichtserklärung des Gesetzgebers. Absatz 1 
stellt in den Vordergrund, dass die Vorlage der Stände
ratskommission sich zum Ziel setzt, die Lücken im System 
der bestehenden Vorsorge zu schliessen. Damit wird noch 
deutlicher als in der Vorlage des Nationalrates zum Aus
druck gebracht, dass wo immer möglich von den beste
henden Einrichtungen und der durch sie geSChaffenen 
Vorsorge auszugehen ist. Dies ist zunächst zu ergänzen 
und später so auszubauen, dass das verfassungsmässige 
Ziel vollständig Sichergestellt werden kann. Die Vorlage 
der Ständeratskommission will also durch eine Gesetzge
bung in Etappen zum Ziele gelangen. Dies ist der Sinn von 
Absatz 2. 

Belser: In der Eintretensdebatte wurde von verschiedenen 
Rednern betont, dass man das verfassungsrechtliche End
ziel anstreben wolle. Dieser Absichtserklärung wird der 
Zweckartikel der ständerätlichen Kommissionsfassung in 
keiner Art und Weise gerecht. Vor allem Absatz 2 hat nicht 
das Geringste mit dem Zweckartikel zu tun. Er ist nichts 
anderes als eine rechtlich bedeutungslose Deklamation. 
Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass man das 
1972 in der Verfassung verankerte Ziel für die 2. Säule in 
Schritten erreichen will. In der Beurteilung der wirtschaft
lichen Stärke unserer Industrie und unseres Gewerbes 
können die Meinungen ja auseinandergehen. Das Ziel, das 
wir letztlich erreichen wollen, dürfen wir aber nicht aus 
den Augen verlieren, und das müssen wir heute klar die
sem Gesetz voranstellen. Mit der Beschwörung der Rechts
experten ist es nicht getan. Unterlassen wir diese Vor
anstellung des Ziels, so werden alle Beteuerungen, man 
wolle die verfassungsrechtlichen Ziele anstreben, wenig 
glaUbwürdig. Daher beantrage ich Ihnen, in Artikel 1 die 
nationalrätliche Fassung zu übernehmen. Die Bestimmung, 
dass dieses Ziel schrittweise erreicht werden soll. gehört 
meines Erachtens nicht in den Zweckartikel eines Geset
zes. Ich sehe sie bei den Uebergangs- oder bei den 
Schlussbestimmungen. Dabei bin ich mit Herrn Aubert ei
nig, dass man höchstens den Bundesrat verpflichten kann, 
rechtzeitig eine Vorlage zu unterbreiten mit dem Ziel, spä
testens in zehn Jahren über eine Gesetzesgrundlage zu 
verfügen, die dem Auftrag der Verfassungsbestimmungen 
vollumfänglich gerecht wird. Daher beantrage ich Ihnen, 
diese stufenweise Verwirklichung in einem Artikel 96a. al
so bei den Uebergangsbestimmungen, aufzunehmen. 

Kündlg, Berichterstatter: Es geht hier um die politische 
Wertung, es geht darum, wo man die Gewichte hinlegen 
will. Die Ständerats kommission will nicht von der Absicht 
des Verfassungsgebers abweichen. Dies müsste ja aus
drücklich erklärt wi3rden und würde bedingen, dass der 
Verfassungsauftrag abgeändert wird. Sie will aber ganz 
klar. und dies schon Im Artikel 1, festlegen, dass eine Re
vision vorzunehmen ist, und dies nicht - wie Herr Belser 
es wünscht - erst in einem neuen Artikel 96a tun. Ich 
glaube, dass damit die GewiChtung anders gesetzt ist, 
dass aber nicht ein materieller Unterschied zwischen 
Herrn Belser und der Kommission besteht. 
Zum Antrag von Herrn Aubert - er hat ihn zwar noch nicht 
begründet, da aber der gesamte Artikel als ein Ganzes zu 
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behandeln Ist, nehme ich dazu jetzt schon Stellung - ist zu 
sagen, dass man ihm nach meinem Erachten zustimmen 
könnte, da damit eine klare Definition für die Auftragser
teilung gegeben wird, indem der Bundesrat beauftragt 
wird, die Gesetzesvorlage innert zehn Jahren zur Revision 
vorzulegen. 

Präsident: Wir bereinigen zuerst Absatz 1. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Belser 

29 Stimmen 
S"Stimmen 

M. Aubert: Le president de la commission ayant dit qu'iI 
approuvait I'amendement que je vous propose, je peux" 
etre court dans le developpement. Je ne conteste pas le 
systeme de la commission. qui consiste ä realiser le man
dat constitutionnel par une legislation progressive. en pro
cedant par etapes. Je ne mets pas en doute que nous 
soyons obliges. dans un delai de dix ans. de reviser la loi. 
ne serait-ce que pour nous conformer ä I'article 11. 2e ali
nea des dispositions transitoires. Ce que j'ai voulu marquer, 
c'est que notre obligation decoule de la constitution; elle 
ne peut pas decouler d'une loi. La loi ne peut pas obliger 
le It~gislateur ä legiferer. ..Es gibt keine Selbstverpflich
tung ... Tout ce qU'elle peut dire, c'est que, dans un delai 
approprle. une procedure legislative devra etre mise en 
ceuvre pour que. dans dix ans. la loi de revision puisse 
etre faite. Mais cette loi dependra du Parlement de 1990 
et aussi du corps electoral de 1990. " 

Bundesrat Hlirllmann: Ich habe mich bei Absatz 1 nicht 
zum Wort gemeldet. Hier geht es - wie Herr Kündig gesagt 
hat - um eine gewisse Gewichtung. Ich kann Herrn Stän
deratBelser sagen, dass das, was in Artikel 1 Absatz 1 der 
national rätlichen Fassung steht, im Grunde genommen aus 
der Verfassung übernommen worden ist. Der Nationalrat 
hat dann Absatz 2, wo die Verwirklichung dieses Ziels 
umschrieben ist. gestrichen. Das ist offensichtlich das 
Schicksal aller Zweckparagraphen. Man kann bekanntlich 
sehr lange streiten. was in Zweckparagraphen festgehal
ten werden soll. Bedeutsam ist jedoch. was nun Herr Au
bert gesagt hat. Ich bin froh, dass jetzt noch ein dritter 
StaatsrechtIer hier einen Vorschlag macht. der vor allem 
von der Verfassung aus von Bedeutung ist. Ich persönlich 
bin mit Herrn Aubert der gleichen Meinung, dass das Par
lament einem nachfolgenden Parlament keine Auflagen 
machen kann. Dagegen kann der Gesetzgeber dem Bun
desrat Aufträge erteilen. Ich finde gerade aus diesem 
Grund den Vorschlag von Herrn Aubert zweckmässig. Wir 
haben somit bereits einen dritten StaatsrechtIer, der zu 
dieser Etappenlösung seine Meinung abgegeben hat. 

Abs. 2 -AI. 2 

Weber: Wir werden vermutlich so entscheiden, wie Herr Au
bert das vorgeschlagen hat. Ich finde auch. dass dies rich
tig ist. wenn [l1an schon über diese Details spricht. Aber 
so oder so bleibt natürlich diese Formulierung im Absatz 2 
von Artikel 1 eine Deklaration; denn ob nun der Bundesrat 
oder ob das Parlament beauftragt wird. beides ist ein 
Wunsch. Wir können diese Entscheidung Belser nicht vor
wegnehmen. Das Resultat bleibt offen. Wenn wir hingegen 
seinem Antrag gefolgt wären, wäre der Grundsatz in einer 
Uebergangsbestimmung festgehalten worden. Man hätte 
auch in einem neuen Absatz sagen können. dass dieses 
Ziel In zehn Jahren zu erreichen sei. Dann hätte man ge
wusst und auch den Wählern sagen können. was als Ziel 
anvisiert wird. Der Entscheid ist gefallen. ich unterstütze 
den Antrag Aubert. weil uns im Moment gar nichts an
deres mehr übrig bleibt. 

Präsident: Ich stelle fest. dass der Kommissionspräsident 
dem Antrag Aubert ebenfalls zustimmt. Aus der Mitte des 
Rates ist der Antrag nicht bekämpft. 

Angenommen gemäss Antrag Aubert 
Adopte selon la proposition Aubert 

34-S 

Berufliche Vorsorge 

Präsident: Ich stelle hier auch noch fest. dass mit Ihrem 
Beschluss zum Absatz 1 der Antrag von Herrn Belser zu 
Artikel 96a (neu) ebenfalls erledigt ist und gestrichen wer
den kann. 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Streichen (s. Art. 6a Abs. 1) 

Proposition de la commission 
Ziffer (v. art. 6a al. 1) 

Klindig, Berichterstatter: Die Kommission hat diesen Arti
kel gestrichen. Materiell ist er In Artikel 6a Absatz 1 wie
der aufgenommen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Streichen (s. Art. 6a Abs. 2) 

Proposition de la comm/ssion 
Biffer (v. art. 6a al. 2) 

Kündig, Berichterstatter: Diese Bestimmung wurde eben
falls gestrichen. Die Frage. für welche Vorsorgeeinrichtung 
das BVG gilt. wird neu in Artikel 6a Absatz 2 geregelt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 5 

Antrag der Kommission 

Abs.1 
Berufsgruppen ...... Obligatorischen Versicherung für die 
Risiken Tod und Invalidität unterstellt werden. wenn ... 

Abs.2 
Die Bestimmungen über die obligatoriSChe Versicherung 
der Arbeitnehmer sind sinngemäss anwendbar. Der Bun
desrat kann jedoch ein anderes Leistungssystem zulassen. 

Art. 5 
Proposition de la commlssion 

AI. 1 
Le ......• soumettre ä I'assurance obligatoire, pour la cou
verture des risques de deces et d·invalidite. certaines ca
tegories de personnes exerc;:ant. •. 

AI. 2 
Les dispositions sur I'assurance obligatoire des salaries 
s'appliquent par analogie. Le Conseil federal peut nean
molns admettre un systeme de prestations different. 

Kündig, Berichterstatter: Im Gegensatz zur bundesrätli
chen und nationalrätlichen Vorlage. die den im Verfas
sungsartikel gegebenen Spielraum voll ausschöpft. be
schränkt sich der Antrag der Ständeratskommission auf ein 
mögliches VersicherungsoblIgatorium für die Risiken Inva
lidität und Tod. Das entspricht dem Gedanken, sich in ei
ner ersten Phase der Gesetzgebung auf das vordringliCh 
Notwendige zu beschränken. einer Schaffung einer Risiko
versicherung auf möglichst breiter Solidaritätsbasis dort, 
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wo sie am dringendsten benötigt und von den Verbänden 
gefordert wird. Die Möglichkeit des Ausbaues von ver
bandlicher Vorsorge für Alter bleibt der freiwilligen Versi
cherung erhalten. 
Im Absatz 2 wird festgehalten, dass prinzipiell die Bestim
mungen über die obligatorische Versicherung der Arbeit
nehmer analog auf das Teilobligatorium für Selbständiger
werbende anwendbar sind. Der Bundesrat soll aber abwei
chende Regelungen für das Leistungssystem zulassen kön
nen, weil bei der obligatorischen Versicherung für Arbeit
nehmer ein starker Zusammenhang zwischen Altersversi
cherung einerseits und Versicherung von Tod. und Invalidi
tät anderseits besteht. Und dieser Zusammenhang fehlt 
gerade beim Teilobligatorium für Selbständigerwerbende. 
Absatz 2 übernimmt in vereinfachter und angepasster 
Form, was in den Artikeln 41a und 41b der Fassung des 
Natiönalrates geregelt wird. Diese können deshalb wegfal
len, und ihre Streichung wird folglich auch beantragt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 6 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.2 
... Versicherung, insbesondere die in Artikel 8 festgesetz
ten Einkommensgrenzen, gelten sinngemäss .•. 

Art. 6 
Proposition de la commlssion 

AI. 1 

Adherer ä la decision du Conseil national 

AI. 2 
Les dispositions sur I'assurance obligatoire, en particulier 
les limites de revenu fixees ä I'article 8, 1er alinea, s'appli
quent •.. 

Kündigt Berichterstatter: Absatz. 1 wird von der stände
rätlichen Kommission in der Fassung des Nationalrates 
übernommen. Absatz 2 enthält eine redaktionelle Ergän
zung, durch welche ausdrücklich hervorgehoben werden 
soll, dass auch tür die freiwillige Versicherung nach BVG 
nur auf die Erwerbseinkommen und innerhalb der gesetzli
chen Grenzen abgestellt wird. Dieser Gedanke ist eigent
lich schon in der nationalrätlichen Fassung von Absatz 2 
enthalten, wonach auf die einkommensmässigen Unterstel
lungsvoraussetzungen des Obligatoriums sinngemäss für 
die freiwillige Versicherung zu gelten haben. Er wird nun 
durch die von der ständerätlichen Kommission angefügte, 
ausdrückliche Verweisung verstärkt und in den Vorder
grund geschoben. 

Angenommen - Adopte 

Art. 6a 
Antrag der Kommission 

Titel 
Gemeinsame Bestimmungen 

Abs.1 
Dieses Gesetz gilt nur für Personen, die auch bei der eid
genössisChen AHV versichert sind. 

Abs.2 
Es gilt nur für die im Register für die berufliche Vorsorge 
eingetragenen Vorsorgeeinrichtungen. 

Art. 6a 
Proposition de la commission 

Titre 
Dispositions communes 

AI. 1 

La presente loi s'applique aux seules personnes qui sont 
aussi assurees ä I'AVS federale. 

AI. 2 
Elle s'applique aux seules institutions de prevoyance ins
crites dans le registre de la prevoyance professionnelle. 

Kündigt Berichterstatter: Der AbsatZ 1 regelt den persönli
chen Geltungsbereich des BVG. Er nimmt in redaktionell 
bereinigter Form den Grundsatz wieder auf, der im Arti
kel 2 der bundesrätlichen und nationalrätlichen Fassung 
enthalten ist und ersetzt diese Bestimmungen. Danach 
sind sowohl die ObligatoriSChe als auch die freiwillige Ver
siCherung im Sinne des BVG nur für solche Personen 
möglich, die auch bei der AHV und bel der IV versichert 
sind. Hier liegt die fundamentale Verkoppelung zwischen 
1. und 2. Säule im Sinne einer conditio sine qua non. 
Das hat zum Beispiel folgende Konsequenz: Wandert ein 
Schweizer aus und will seine Versicherung im Sinne von 
Artikel 46 weiterführen, so muss er sich auch der freiwilli
gen Versicherung für Auslandschweizer bei der AHV/IV 
anschliessen. Die bereinigte Fassung von Artikel 6a Ab
satz 1 passt nunmehr auch besser zu Artikel 46; dessen 
ursprünglich stärker eingeschränkter Aufgabenbereich ist 
nämlich erweitert worden. Als Folge dieser Erweiterung ist 
es aber angezeigt, auf die blosse Versicherteneigenschaft 
bei der AHV abzustellen, statt auf die Kriterien Erwerbstä
tigkeit und Beitragspflieht. Denn gerade auch Erwerbslose 
sollen die Möglichkeit zur freiwilligen Welterversicherung 
nach Artikel 46 haben. Handelt es sich dabei um die Ehe
frau eines Versicherten der AHV, so kommt noch hinzu, 
dass sie selber zwar bei der AHV versichert Ist, aber von 
der AHV-Beitragspfllcht befreit ist. Damit drängt sich die 
Annahme des bereinigten Textes im Sinne des Antrages 
der Ständeratskommission auf. 

Angenommen - Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.2 
Der anrechenbare Lohn entspricht dem nach dem Bundes
gesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 
massgebenden Lohn. Der Bundesrat kann Abweichungen 
zulassen. 

Art. 7 
Proposition de la commission 

AI. 1 
Adhärer a: la decision du Conseil national 

AI. 2 
..• et survivants. Le Conseil federal peut admettre des dero
gations. 

Kündigt Berichterstat.ter: Absatz 1 wird in der Fassung des 
Nationalrates und Bundesrates übernommen. Zum Ab
satz 2 schlägt die Sländeratskommisslon eine neue Formu
lierung vor, die bei der Verknüpfung von an rechen barem 
Lohn und AHV-Lohn den Akzent etwas anders setzt. Im 
Vordergrund steht nunmehr, dass der anrechenbare Lohn 
prinZipiell dem AHV-Lohn entspricht, und zwar mit allen 
Lohnbestandteilen. Das bringt eine wünschenswerte 
durchfüh~ungstechnische Erleichterung. Bei Arbeitsverhält
nissen mit besonders unregelmässigen Einkommensbedin· 
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gungen, zum Beispiel im Gastgewerbe, soll es dagegen 
aufgrund der Verordnung möglich sein, pauschale Lohn
abstufungen zu verwenden, um ein dauerndes Schwan
ken der Unterstellungsver.hältnisse und des aus dem anre
chenbaren Lohn abgeleiteten Versicherten lohnes zu ver
meiden. Das ist der Sinn von Absatz 2 Satz 2. 

Bundesrat Hürlimann: Ich werde diesen Antrag auch vor 
der nationalrätlichen Kommission vertreten. Wir haben na
türlich gleichzeitig mit diesen Arbeiten in der ständerätli
chen Kommission auch an verschiedenen Verordnungen 
gearbeitet, damit unter Umständen auch Rückschlüsse für 
das Differenzbereinigungsverfahren beziehungsweise die 
Gesetzesberatung gezogen werden können. Diese Formu
lierung ist nun das Ergebnis der Arbeit. Wir unterstützen 
sie und werden sie auch vor der national rätlichen Kom
mission vertreten. 

Cavelty: Ich hätte nur eine kurze Frage zum Obligatorium. 
Wie verhält es sich bei Leuten, die zum Teil Arbeitnehmer 
und zum Teil Selbständigerwerbende sind, vor allem dann, 
wenn der unselbständige Erwerb von verschiedenen Ar
beitgebern stammt? Ein Beispiel: Wie verhält es sich für 
den Sprechenden selbst, der vom Bund als Arbeitnehmer 
das Taggeld und so weiter bekommt und anderseits als 
Anwalt Selbständigerwerbender ist? 

Bundesrat Hürllmann: In bezug auf das Verhältnis von 
Personen, die teilweise Arbeitnehmer und teilweise Arbeit
geber sind, muss sich der Versicherte entscheiden. Das 
Problem stellt sich zum Beispiel bei Verwaltungsräten. Ist 
das Einkommen eines Verwaltungsrates eine zu versi
chernde Leistung Im Sinne des BVG oder nicht? Das muss 
lrian im Detail noch definieren. Das Vorgehen bei Teilzeit
arbeitern, die nicht 12000 Franken von einem Arbeitgeber 
beziehen, wird später geregelt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 9 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Der Bundesrat kann die in den Artikeln 4, 7, 8 und 45 er
wähnten Grenzbeträge den Erhöhungen der einfachen mi
nimalen Altersrente der AHV anpassen. Bel der oberen 
Grenze des koordinierten Lohnes kann dabei auch die 
allgemeine Lohnentwicklung berücksichtigt werden. 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Weber 

Abs.1 
Der Bundesrat passt die in den Artikeln ..• der AHV an. 
Bei ... 

Art. 9 
Proposition de la commiss/on 

AI. 1 
Les montants-Iimites fixes aux articles 4, 7, 8 et 45 peuvent 
etre adaptes par le Conseil federal aux augmentations de 
la rente simple minimale de vieillesse de I'AVS. La limite 
superieure du salaire coordonne peut etre adaptee en 
tenant aussi compte de I'evolution generale des salaires. 

AI. 2 

Adherer ä la decision du Conseil national 

Proposition Weber 
AI. 1 

Les montants-Iimltes fixes aux articles 4, 7, 8 et 45 sont 
adaptes par le Conseil federal ... de I'AVS. La limite ... 

Kündig, Berichterstatter: Sinn und Zweck der Lohngrenze 
für die Versicherung nach BVG und ihrer im vorliegenden 
Artikel geltenden Anpassung werden in Ziffer 312 der 
Botschaft zum BVG sehr ausführlich dargestellt. Im we
sentlichen geht es bei der unteren Grenze darum, langfri
stig gesehen Ueberversicherungen zu vermeiden; bei der 
oberen geht es darum, der allgemeinen Lohnentwicklung 
Rechnung zu tragen und die GewichtsverteIlung zwischen 
1. und 2. Säule im Sinne der Verfassungsbestimmung zu 
erhalten. 
Während die nationalrätliche Vorlage zu diesem Zweck 
vorsieht, dass die den Lohn betreffenden Grenzbeträge 
des BVG durch den Bundesrat automatisch der Erhöhung 
der einfachen Mindestaltersrente der AHV anzupassen 
sind, schlägt die ständerätliche Kommission eine etwas 
flexiblere Lösung vor. Zunächst ist festzustellen, dass die 
Ständeratskommission aus der Muss- eine Kann-Vorschrift 
machen will. Dadurch wird dem Bundesrat die Kompetenz 
übertragen, zu ·entschelden, wann er bei der 2. Säule eine 
Anpassung der für die Versicherung massgebenden Lohn
grenzen aufgrund der bei der AHV inzwischen eingetrete
nen Entwicklung für notwendig hält. So Iiesse sich bei
spielsweise das Ueberspringen einer bei der AHV erfolgten 
Rentenerhöhung und somit die Beibehaltung der Lohngren
ze in der 2. Säule bis zur nächstfolgenden AHV-Rentenan
passung rechtfertigen, insbesondere bei relativ kleinen An
passungsschritten der AHV. Das würde auch den Vorsorge
einrichtungen zu häufige Umtriebe ersparen. Schliesslich 
ist noch festzustellen, dass nach dem Antrag der Stände
ratskommission der Bundesrat bei der Anpassung der obe
ren Lohngrenze auch auf die allgemeine Lohnentwicklung 
Rücksicht nehmen kann und nicht unbedingt auf die Ent
wicklung der AHV-Rente abstellen muss, welcher bekannt
lich seit der 9. AHV-Revision einen sogenannten Mischin
dex folgt, der sich in der Mitte zwischen Lohn- und Preis
index bewegt. 
Schliesslich sei daran erinnert, dass die in Artikel 4, 7, 8 
und 45 gegenwärtig erwähnten Grenzbeträge vom Stand 
der AHV im Jahre 1975 ausgehen. Sie wären also, falls der 
Ständerat dem Antrag seiner Kommission folgt, noch vor 
der Schlussabstimmung auf den neu esten Stand zu brin
gen. Ausgehend vom Stand der AHV vom 1. Januar 1980 
wären die Grenzbeträge im BVG heute 13200 ·statt 12000 
und 39 600 statt 36 000 Franken. 

Präsident: Wir haben hier einen Antrag Weber. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Weber: In den Artikeln 4, 7, 8 und 45 - vielleicht gibt es 
noch anaere - handelt es sich um Grenz- und Bemes
sungszahlen. Von ihnen hängen ab die Unterstellung unter 
das Obligatorium, die Höhe des koordinierten Lohnes, die 
Beitragshilfe, die Altersgutschriften, die Freizügigkeitsgut
schriften, die Alters- und Risikorenten. Es hängt also sehr 
viel davon ab. Wenn schon der Zusammenhang mit der AHV 
anerkannt wird - und das wird verschiedentlich anerkannt 
-, dann sollte man diesen Zusammenhang auch durchzie
hen. Wenn schon die obere und die untere Grenze für die 
Feststellung des koordinierten Lohnes beim Start als rich
tig befunden wird, dann sollte bei der Geldwertentwick
lung die Bewegung der AHV-Grenzen auch für die 2. Säule 
mitgemacht werden. Das verlangt schliesslich auch die 
Zielsetzung der Verfassung. Wenn wir auch hier wieder 
eine solche Bremse einbauen, dann haben wir zuletzt eine 
unverantwortbare Kumulation von Einschränkungen, und 
dies bei grundsätzliChem Verzicht auf ein Leistungsprimat. 
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Wir haben eine Bremse in Artikel 1. Er verschiebt die Ein
lösung des Verfassungsversprechens in die Zeit nach zehn 
Jahren. Das ist einmal ein Hinauszögern. Wir haben eine 
Bremse in Artikel 9. Er überlässt die Anpassung an die 
AHV-Werte dem Zufall. Wir haben eine Bremse in Arti
kel 37: Der Teuerull9sausgleidh wird mit Ausnahme der 
Langzeitrenten im RIsikobereich dem Zufall überlassen. 
Und wir haben schliesslich eine Bremse in Artikel 95. Die 
Versicherungseinrichtungen können bei Inkrafttreten des 
BVG mit einer Frist von fünf Jahren die vollen Altersgut
schriften verspätet und abgestuft wirksam werden -lassen. 
Ich finde, dass hier nun eben dieses Gleichziehen mit der 
AHV beibehalten werden sollte, das heisst, diese Werte 
sollten immer dann wieder durch den Bundesrat festgelegt 
werden, wenn sie auch für die AHV neu festgelegt werden. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Kündig, Berichterstatter: Ich begreife den Antrag von 
Herrn Weber wegen der Systematik. Er übersieht aber 
zwei Probleme, die uns für den Abänderungsantrag zum 
Absatz 1 wichtig schienen. Das erste ist, dass heute durch 
den Mischindex die AHV-Leistungen nicht mehr dem Lohn
index entsprechen, was früher oder später, wenn man 
genau synchron läuft, sogar zu Leistungsverschlechterun
gen führen könnte, was in der 2. Säule nicht beabsichtigt 
ist Das zweite, das er übersieht, ist dass die Lohnentwick
lung wesentlich über die AHV-Entwicklung hinausgehen 
könnte und dass es früher oder später notwendig sein 
könnte, einen höheren Lohnbereich als 39600 Franken 
dem Gesetz über das BVG zu unterstellen. Es geht hier 
gar nicht darum, irgend etwas einzuschränken, sondern es 
geht um diese bei den Probleme, mit dem zusätzlichen 
Problem, dass man nicht mit allzu kleinen Schritten in das 
Pensionskassengeschehen eingreifen sollte. Wird also eine 
AHV-Revlsion wegen eines kleinen SChrittes notwendig, 
dann entscheidet der Bundesrat darüber, und wie wir ihn 
kennen, nimmt er ja sehr Rücksicht auf die sozialen Pro
bleme, so dass hier garantiert keine Gefährdung für den 
Rentner entsteht. 

Bundesrat Hürllmann: Das ist eine Ermessensfrage. Es 
fragt sich auch hier wieder, wie die national rätliche Kom
mission dazu Stellung nehmen wird. Man kann in guten 
Treuen geteilter Meinung sein. Das Problem, ob Sie mit 
Kann oder mit Muss den Bundesrat zu etwas verpflichten 
wollen, stellt sich in soundso vielen andern Gesetzen ge
nau gleich. Es ist letztlich eine Frage des Vertrauens in 
die Exekutive. Wenn Sie ihn verpflichtet, dann trägt der 
Gesetzgeber die Verantwortung. Wenn Sie hingegen mit 
der Kannvorschrift operieren, dann ist die Lösung, wie das 
Herr Kündig dargelegt hat, flexibler. Sie kann sich In bei
den Fällenzugunsten der Rentner auswirken, denn in 
bezug auf die Anpassung der Renten in der AHV haben 
wir beinahe eine mathematisch vorgeschriebene Rege
lung. Es fragt sich, ob man diesen Anpassungsrhythmus 
bewusst will - das ist auch die Meinung des Bundesrates 
wie die Meinung von Herrn Weber - oder ob man hier ei
nen gewissen Spielraum offen lässt. Je nachdem, wie man 
dieses Problem wertet, stimmt man entweder der Muss
oder der Kannvorschrift zu. Um es hier noch einmal zu 
sagen: Dieser Frage stehen Sie auch bei anderen Geset
zen immer wieder gegenüber. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Weber 

Art. 10 
Antrag der Kommission 

Abs. 1,2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.3 
... während 30 Tagen ... 

29 Stimmen 
8 Stimmen 

Art. 10 
Proposition de la commission 

AI. 1,2 
Adherer a la decision du Conseil national 

AI. 3 

Durant 30 jours des la dissolution ... 

Kündig, Berichterstatter: Die Fassung des Nationalrates 
wird übernommen und lediglich in Absatz 3 der Satz durch 
Streichung des eigentlich unnötigen Wortes .. höchstens .. 
redaktionell gestrafft. 

Angenommen - Adopte 

Art. 11 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeit
nehmer beschäftigt,. muss einer in das Register für die 
berufliche Vorsorge eingetragenen Vorsorgeeinrichtung 
angeschlossen sein (Art. 46a). 

Abs.2 

Verfügt der Arbeitgeber nicht bereits über eine Vorsorge
einrichtung, so wählt er eine im Einverständnis mit seinem 
Personal. Kommt keine Einigung zustande, findet Artikel 51 
Absatz 4 sinngemäss Anwendung. 

Abs.3 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.4 

... anzuschliessen. Nach unbenütztem Ablauf ... 

Art. 11 
Proposition de la commission 

AI. 1 
Tout employeur occupant des salaries soumis a I'assuran
ce obligatoire doit etre affilie a une institution de pre
voyance inscrite dans le registre de la prevoyance profes
sionnelle (art. 46a). 

AI. 2 
Si I'employeur ne dispose pas deja d'une institution de 
prevoyance, iI en choisira une d'entente avec son person
nel. En I'absence d'accord, I'article 51, 4e alinea, s'appli
que par analogie. 

AI. 3,4 
Adherer a la decision du Conseil national) 
(La modification a I'alinea 4 ne concerne que le texte alle
mandl 

Kündlg, Berichterstatter: Nach der Konzeption der Stände
ratskommission soll bereits in Artil<el11 Absatz 1 zum Aus
druck kommen, dass sich die Arbeitgeber, die obligato
risch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigen, im Rah
men des Obligatoriums nicht jeder beliebigen Pensions
kasse anschliessen können. Sie kommen ihrer Pflicht nur 
nach, wenn sie sich einer im Register für die berufliche 
Vorsorge eingetragenen Vorsorgeeinrichtung anschliessen. 
In dieses Register wiederum werden nur diejenigen einge
tragen, die sich an der Durchführung der obligatorischen 
Vorsorge beteiligen und verpflichten, die Bedingungen von 
Artikel46a Absatz 2 zu erfüllen. Bei Inkrafttreten des Obli
gatoriums wird auf zwei verschiedenen Ebenen darüber 
entschieden werden müssen, ob eine bestehende Vorsor
geeinrichtung an der Durchführung des Obligatoriums teil
nehmen soll oder nicht. Einerseits ist auf Unternehmungs
ebene abzuklären, ob auf die bereits bestehende Pen
sionskasse zurückgegriffen wird, und andererseits ist in-
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nerhalb der zuständigen Organe der bestehenden Vorsor
geeinrichtung darüber zu entscheiden, ob man die obliga
torische Vorsorge übernehmen will. Bei Artikel 11 Absatz 2 
geht es jetzt um das Vorgehen auf Unternehmensebene. 
Die andere Frage wird in Artikel 92 geklärt. Mit der neuen 
Formulierung von Absatz 2 wird nun klar gezeigt, dass zur 
Durchführung des Obligatoriums wenn immer möglich auf 
bereits bestehende Vorsorgeeinrichtungen zurückgegriffen 
werden soll. Entspricht eine bestehende Pensionskasse 
nicht den Anforderungen des BVG, so ist sie fristgerecht 
anzupassen. Aus dem neuen Text geht hervor, dass nur 
dann, wenn der Arbeitgeber über eine Pensionskasse ver
fügt, der Entscheid über das Vorgehen im Einvernehmen 
mit dem Personal getroffen wird. Lediglich dann ist dar
über zu entscheiden, ob sie eine eigene Pensionskasse 
gründen oder sich einer anderen, zum Beispiel einer Ge
meinschaft oder Sammelstiftung, anschliessen wollen. Das 
gleiche Verfahren findet natürlich auch dann Anwendung, 
wenn die bestehende Institution nicht angepasst werden 
kann. 
Die Aenderung in Absatz 4 ist lediglich redaktioneller Na
tur. 

Angenommen - Adopte 

Art. 12 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.2 
b. einen Zuschlag als Schadenersatz. 

Art. 12 

Proposition de la commission 

AI. 1 
Adherer ä la decision du Conseil national 

AI. 2 
b. Une contribution supplementaire ä litre de repara
tion du domrnage. 

Kündig, Berichterstatter: Die Formulierung von Absatz 2 
Buchstabe b beinhaltet zwei Aenderungen. Beim Eintritt 
eines Versicherungsfalles vor dem Anschluss des Arbeit
gebers an eine Vorsorgeeinrichtung ist an SteUe der 
Pflicht, der AUffangeinrichtung den konkret e'ntstandenen 
Schaden zu ersetzen, ein pauschaler Zuschlag vorgese
hen. Diesen muss der betroffene Arbeitgeber neben den 
geschuldeten Beträgen samt Zinsen zahlen, weil der bei· 
der Auffangeinrichtung entstandene Schaden durch die 
blosse Nachzahlung der geschuldeten Beiträge nicht ab
gedeckt wäre. Die Auffangeinrichtung wird vielmehr da
durch geschädigt, dass die Arbeitgeber, die ihrer Pflicht 
nicht nachkommen, erst dann die Beiträge zahlen, wenn 
ein Versicherungsfall eintrifft. Das Versicherungsprinzip, 
das darin besteht, dass viele Personen sich zusammen
schliessen, um durch Beiträge den Betroffenen zu helfen, 
wird dadurch geschwächt. Der Risikoausgleich spielt nicht 
mehr. Die Auffangkasse müsste teurer werden als andere 
Pensionskassen, wenn die Arbeitgeber, die sich erst beim 
Eintreten des Versicherungsfalles anschliessen, nicht ne
ben den Beiträgen noch einen aufgrund versicherungsma
thematischer Berechnungen festgesetzten Zuschlag zah
len müssten. 

Eine weltere Aenderung resultiert daraus, dass die Kom
mission zum Schluss gekommen ist, Artikel12 Absatz 2 
Buchstabe b sei in der ursprünglichen Fassung zu eng 
formuliert. Kommt ein Arbeitgeber der Aufforderung, sich 
einer Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen, nicht nach, so 
wird er nach Ablauf der Frist der Auffangeinrichtung ge
meldet. Diese wird unverzüglich den Zwangsanschluss 

Berufliche Vorsorge 

durchführen. Zwischen dem Zeitpunkt, in dem die Frist 
von sechs Monaten abgelaufen ist, und dem Zwangsan
schluss werden also nur ganz selten Versicherungsfälle 
auftreten. Es ist viel wahrscheinlicher, dass ein solches 
Ereignis eintritt, während die Frist von sechs Monaten 
läuft. Ausserdem könnten sich Versicherungsfälle ereig
nen, bevor ein Arbeitgeber die Aufforderung nach Arti
kel11 Absatz 4 erhalten hat. Der Arbeitgeber sollte des
halb der AUffangeinrichtung einen Zuschlag auch dann 
leisten, wenn ein Invaliditäts- oder Todesfall eintritt, bevor 
er zum Anschluss aufgefordert wurde, oder während der 
sechs Monate nach Erhalt der Aufforderung. Nach der 
Formulierung des Nationalrates wäre er dazu aber nicht 
verpflichtet. Deshalb wählte die Ständeratskommission die 
offenere Formulierung. 

Bundesrat Hürlimann: Ich beantrage Ihnen auch aus der 
Sicht des Bundesrates Zustimmung. Die Formulierung ge
mäss Kommission Ständerat ist besser als jene, die wir 
seinerzeit im Artikel 12 beantragt hatten. 

Belser: Durch die Ausführungen des Kommissionspräsi
denten hat sich einiges geklärt. Immerhin ist mir nach wie 
vor die Formulierung .. einen Zuschlag als' Schadenersatz .. 
nicht ganz klar. Aus den Protokollen ersah ich, dass es da
bei um einen Beitragszuschlag geht. Nehmen wir ein Bei
spiel: Ein Risikofall kommt über Artikel 12 zur Auffangkas
se. Der Fall bedingt Leistungen von sagen wir mal 300 000 
Franken. Sind diese Leistungen durch diesen Schadener
satz abgedeckt? Was geschieht, wenn der ersatzpflichtige 
Arbeitgeber zahlungsunfähig ist? Die Auffangeinrichtung 
darf meines Erachtens weder zu einem Sammelbecken von 
schlechten Risiken, noch zu einer Zahlstelle für ungedeck
te Leistungen werden. Deshalb müsste ich meinen Antrag 
zu Artikel 55 aufrechterhalten, wenn ich hier eine nicht 
ganz befriedigende Auskunft erhalten sollte. Der erwähnte 
Artikel 55 sieht vor, dass gegenüber der Auffangeinrlch
rung allfällige Verluste durch den Sicherheitsfonds abge
deckt werden. 

Kündig, Berichterstatter: Im vorliegenden Fall geht es 
darum, ob die Pflicht des Arbeitgebers verankert wird, oder 
ob er diese Pflicht schlussendlich wieder über eine Soli
daritätsleistung gesamtschweizerisch abwälzen kann. Es ist 
sicher nicht Aufgabe der Auftangeinrichtung, hier einzu
springen, sondern hier wird schlussendlich die Insolvenz 
der Vorsorgeeinrichtung, ob sie besteht oder nicht, festge
stallt werden müssen. Primär muss aber der Arbeitgeber 
dafür haften, und er soll bis zum letzten Rappen dafür ver
antwortlich sein; und erst dann soll die gesamtschweizeri
sche Solidarität über den Sicherheitsfonds angerufen wer
den. Aber die Auffangeinrichtung als solche hat mit dem 
Tragen dieser Belastung nichts zu tun. 

Bundesrat Hürlimann: Noch ein Wort zum Zuschlag: Man 
kann nicht etwa davon ausgehen, dass bei einem Schaden 
von beispielsweise 50000 oder 300000 Franken dieser Zu
schlag dann gleiChbedeutend mit diesem Betrag ist. Der 
Zuschlag wird in einer Relation berechnet zu den Prämien, 
dia der Arbeitgeber nicht geleistet hat. Er soll also nicht 
davon profitieren, dass er während dieser Zeit keine Prä
mie bezahlt hat. Er müsste neben dem Beitrag, den er 
auch bezahlt hätte, wenn er sich richtig versichert haben 
würde, einen entsprechenden Zuschlag bezahlen. Zu dem 
Zuschlag kommt der den Beiträgen entsprechende Ver
zugszins. 

Angenommen - Adopte 

Art. 13 
Antrag der Kommission 
Streichen (so Art. 63a) 

Proposition de la commission 
Biftar (v. art. 63a) 
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Kündlg, Berichterstatter: Die Ständerats kommission bean
tragt Streichung dieser Bestimmung an ihrem jetzigen Ort. 
Sie soll mit zwei Ergänzungen zu Artikel 63a im vierten Teil 
der Vorlage bei den Finanzierungsvorschriften eingeordnet 
werden. Dort dürfte sie systematisch gesehen besser am 
Platze sein als im Kapitel "Vorsorgepflicht des Arbeitge
bers .. , nachdem der angeführte Absatz 4 sich mit der Fest
legung der Arbeitnehmerbeiträge befasst. 

Angenommen - Adopte 

Art. 14 

Antrag der Kommission 

Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.2 
Das Reglement der Vorsorgeeinrichtung kann in Abwei
chung von Absatz 1 vorsehen, dass der Anspruch auf AI
tersleistungen mit der Beendigung der Erwerbstätigkeit 
entsteht. In diesem Fall hat es den Rentensatz entspre
chend anzupassen. 

Art. 14 

Proposition de la commission 

AI. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 

AI. 2 
Le reglement de I'institution de prevoyance peut deroger 
au 1er alinea en faisant coincider I'äge du droit aux pres
tations de vieillesse avec la fin de I'activite lucrative. Le 
taux de la rente sera adapte en consequence. 

Kündlg, Berichterstatter: Absatz 1 wird in der Fassung des 
Nationalrates übernommen. Er bestimmt das gesetzliche 
Rentenalter, mit welchem der Anspruch auf Altersleistun
gen beginnt, falls das Reglement der Vorsorgeeinrichtung 
keine abweichende Regelung trifft, wie dies nach Absatz 2 
mögliCh Ist. Für Absatz 2 sieht der Antrag der Ständerats
kommission eine flexible Lösung vor. Die Lösung des Na
tionalrates kennt hier Innerhalb des Obligatoriums nur den 
Aufschub der Altersleistungen, nicht hingegen den Vorbe
zug, dies mit Rücksicht auf den umfassenden Lastenaus
gleich. Ein Vorbezug der Altersleistungen kommt dehalb 
im Modell des Nationalrates nur als weitergehende Vor
sorge in Frage. Nach der von der Standeratskommission 
beantragten Lösung soll demgegenüber der Vorbezug ge
nausogut. mögliCh sein wie der Aufschub. Der Beginn des 
Anspruches soll zusammenfallen können mit der Beendi
gung der Erwerbstätigkelt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 15 
Antrag der Kommission 

Titel 
Höhe der Rente 

Abs.1 
Die Altersrente wird in Prozenten des Altersguthabens be
rechnet, das der Versicherte bel Erreichen des Rentenal
ters erworben hat. Der Bundesrat bestimmt den MIndest
umwandlungssatz unter Berücksichtigung der anerkannten 
technischen Grundlagen. 

Abs.2 
Mit der Zustimmung des Bundesrates können Vorsorge
einrichtungen einen tieferen Umwandlungssatz anwenden, 
wenn sie Gewinnanteile oder versicherungstechnische 
Ueberschüsse zur Leistungserhöhung weitergeben. 

Abs.3 

Streichen 

Antrag Belser 

Zustimmung zum Nationalrat 

Art. 15 

Proposition de la commission 

Titre 
Montant de la rente 

AI. 1 
La rente de vieillesse est calculee en pour cent de I'avoir 
de vieillesse acquis par I'assure au moment ou celui-ci at
teint I'äge ouvrant droit a la rente. Le Conseil federal fixe 
le taux de conversion minimum en se fondant sur des 
bases techniques reconnues. 

AI. 2 
Avec I'autorisation du Conseil federal, les institutions de 
prevoyance peuvent utiliser un taux de conversion inferieur 
au ta.ux minimum, a la condition de consacrer les particl
pations au bämHice ou les excedents technlques a I'amp
lioration des prestations. 

AI. 3 

Blfter 

Proposition Belser 

Adhärer a la däcision du Conseil national 

Kündlg, Berichterstatter: Gestatten Sie mir zu den Artikeln 
15 bis 17 eine Vorbemerkung. 'Für die Bemessung der AI
tersleistungen geht die von der Ständeratskommission 
beantragte Regelung in Konzeption und Systematik einen 
eigenen Weg, der von der Vorlage des Nationalrates ab
weicht. Deshalb sind zunächst die beiden unterschiedli
chen Konzeptionen gesamthaft In Erinnerung zu rufen. 
Danach wird die Lösung der Ständeratskommission erläu
tert und mit den einschlägigen Bestimmungen der Vorlage 
des Nationalrates verglichen. 
Sie wird sich dabei nicht nur auf die Artikel 15 bis 17 be
schränken, sondern auch die Artikel 26 und 27 über Frei
zügigkeltsleistungen miteinbeziehen. 
Ein kurzer Rückblick auf das Konzept des Nationalrates: 
Die Vorlage des Nationalrates stellt im Artikel 15 Absatz 1 
das bekannte Leistungsziel an die Spitze ihrer Regelung. 
Dieses Ziel gilt es, unter normalen wirtschaftlichen und 
demographischen Verhältnissen bei voller Versicherungs
dauer zu erreichen. Den Vorsorgeeinrichtungen bleibt es 
freigestellt, ob sie sich nach dem Leistungsprimat oder 
nach dem Beitragsprimat auf dieses Leistungsziel ausrich
ten wollen. Beim Leistungsprimat haben sie jedem Ver
sicherten mit voller Versicherungsdauer den individuellen 
Anspruch auf die genannten 40 Prozent einzuräumen. Beim 
Beitragsprimat ist dafür gesorgt, dass die Altersrenten we
nigstens im Landesdurchschnitt das Leistungsziel errei
chen. Dies geschieht dadurch, dass die Altersrente sich je
weils aus der Freizügigkeitsleistung des Versicherten be
rechnet. Diese aber ist nichts anderes als das Total der 
aufgezinsten Freizügigkeitsgutschriften während der ge
samten Versicherungskarriere, wobei die Gutschriften sich 
nach Ansätzen berechnen, die im Gesetz festgelegt sind 
und vom Bundesrat allenfalls so angepasst werden, dass 
sie im Landesdurchschnitt die Erreichung der erwähnten 
Leistungsziele erlauben. Man könnte hier statt vom Bei
tragsprimat auch vom Gutschriftenprimat sprechen, denn 
die Gutschriften stellen die eigentliche Ordnungsgrösse 
dar. 
Zum Konzept des Ständerates: Die Ständeratskommission 
verzichtet ganz auf den Leistungsprimat. Sie nimmt statt 
dessen den Gedanken des Gutschriftenprimats wieder auf. 
Dabei geht sie jedoch von AltersgutSChriften aus und nicht 

A~o 
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mehr von Freizügigkeitsgulschrilten. Das ist zunächst und 
vor allem ein terminologischer Unterschied, auf dessen 
Konsequenz für die Gesetzessystematik und die Reihenfol
ge der Bestimmungen noch einzugehen sein wird. Die AI
tersgutschriften beziehungsweise ihre Ansätze werden nun 
im Projekt des Ständerates nicht mehr ausdrücklich auf ein 
gesetzliches Leistungsziel bezogen und sind auch vom 
Bundesrat nicht mehr an ein solohes anzupassen. Darin 
liegt eine wichtige materielle Differenz zum Projekt des 
Nationalrates. Hier wie auch später bei den'-Artikeln 20 und 
23 wird eines der Grundanliegen der Ständeratskommis
sion verwirklicht, nämlich vom sogenannten Beitragsprimat 
auszugehen. Die Ansätze für die Altecsgutschriften, denen 
eine andere Staffelung zugrunde liegt als in der Vorlage 
des Nationalrates, stellen dabei die zentrale Bezugsgrösse 
dar. Aus den Altersgutschriften und ihrer Verzinsung er
gibt sich als Summe das sogenannte Altersguthaben des 
Versicherten. Bel Erreichen des Rentenalters wird dann 
aus den bis dahin geäufneten Altersguthaben die Alters
rente berechnet. Im Falle eines Kassenwechsels wird dem 
Versicherten das bis zu diesem Zeitpunkt erworbene AI
tersguthaben als Freizügigkeitsleistung mitgegeben und In 
der neuen Einrichtung wieder seinem Altersguthaben zu
geschlagen. 
Rein systematisch ist hier festzustellen, dass die Stände
ratskommission bei der Regelung der gegenseitigen. Ab
hängigkeitsverhältnisse zwischen Alters- und FreIzügig
keitsleistungen genau den umgekehrten Weg einschlägt 
wie der Nationalrat. Während sich beim Nationalrat die AI
tersleistungen aus den Freizügigkeitsleistungen ergeben, 
ergeben sich bei der Ständeratskommission die Freizügig
keitsleistungen aus den bis zum Kassenwechsel erworbe
nen Altersguthaben. Diese systematische Umkehrung hat 
gesetzestechnisch zur Folge, dass gewisse Bestimmungen, 
die beim Nationalrat im Kapitel über die Freizügigkeits
leistungen stehen, nun beim Ständerat erst Im Abschnitt 
über die Altersleistung zu finden sind, während umgekehrt 
Bestimmungen aus dem Abschnitt Altersleistungen natio
nalrätlicher Fassung in das Kapitel Freizügigkeitsleistun
gen verlagert worden sind. In diesem Sinn ersetzen die 
Artikel 16 und 17 der Version der Ständeratskommission 
Ober Altersguthaben und Altersgutschriften systematisch 
gesehen die Artikel 26 und 27 der Fassung des National
rates, wo von Freizügigkeitsguthaben und Gutschriften die 
Rede ist. Demgegenüber enthält Artikel 26 in der Version 
des Ständerates nunmehr die umgekehrte Entsprechung 
von Artikel 17 der Fassung des Nationalrates. 
Nun zum Artikel 15: Die Fassung der Ständeratskommis
sion hält zunächst den Grundsatz fest, dass die Altersrente 
sich aus den Altersguthaben berechnet, das der Versicher
te beim Erreichen des Rentenalters erworben hat und 
zwar nach einem bestimmten Prozentsatz. Diesen nennt 
man den Rentenumwandlungssatz oder auch abgekürzt den 
Umwandlungssatz. Der Umwandlungssatz wird von den 
Vorsorgeeinrichtungen nach den für sie passenden Grund
lagen bestimmt. Diese Grundlagen hängen insbesondere 
ab vom Versichertenbestand sowie von den Annahmen und 
der effektiven Entwicklung bezüglich Sterblichkeit und 
Zinsentwicklung. Der Umwandlungssatz kann Unterschiede 
der Versicherten hinsichtlich Geschlecht, Zivilstand, Fa
milienstand berücksichtigen. Er darf Jedoch prinzipiell 
einen bestimmten Mlndestumwandlungssatz nicht unter
schreiten. Diesen hat der Bundesrat unter Berücksichti
gung der anerkannten technischen Grundlagen zu bestim
men. Damit ist gemeint, dass der Bundesrat diejenigen 
technischen Grundlagen berücksichtigen wird, die in Lehre 
und Praxis als geeignet für berufliche Vorsorge anerkannt 
werden. 

Absatz 2 soll es den Vorsorgeeinrichtungen unter bestimm
ten Voraussetzungen möglich machen, einen tieferen Um
wandlungssatz anzuwenden. In diesen Fällen müssen sie 
aber die aus dem niedrigeren Umwandlungssatz resultie-

.-renden Gewinnanteile an die Versicherten in Form von 
Leistungserhöhungen weitergeben. Hier soll vor allem auf 

die Praxis im Zusammenhang mit den kollektiven Gruppen
versicherungsverträgen Rücksicht genommen werden. Sol
che Verträge werden bekanntlich von Vorsorgeeinrichtun
gen, welche die Risikodeckung einer Versicherungsgesell
schaft übertragen, abgeschlossen. Die Gesellschaften sind 
von der Versicherungsaufsicht her gezwungen, mit sehr 
vorsichtigen Grundlagen zu operieren. Ausserdem müssen 
sie die Verwaltungskosten miteinrechnen, während bei 
autonomen Pensionskassen die Verwaltungskosten mei
stens durch den Betrieb getragen werden. Dies führt dazu, 
dass die Gesellschaften niedrigere Umwandlungssätze an
wenden als sie gemeinhin bei den autonomen Kassen 
üblich sind. Es ermöglicht ihnen aber auch die Erwirt
schaftung von Ueberschüssen, die sie in Form von Ueber
schuss und Gewinnanteilen an die Vorsorgeeinrichtungen 
weitergeben. Diese werden daher durch Absatz 2 verpflich
tet, die Gewinnanteile zur Erhöhung der Leistung der Ver
sicherten zu verwenden. Dadurch wird der ursprüngliche 
Nachteil des niedrigeren Umwandlungssatzes wieder aus
geglichen. Wollen Vorsorgeeinrichtungen, welche die Ri
sikodeckung selbst übernehmen, trotzdem mit den gleichen 
Grundlagen wie die Versicherungsgesellschaften arbeiten, 
dann sind sie ebenfalls aufgrund von Artikel 2 gehalten, 
die erreichten versicherungstechnischen Ueberschüsse zur 
Erhöhung der Versicherungsleistungen zu verwenden. 

Belser: In der Kommission wollte man durchaus nichts von 
der Festlegung von Leistungszielen wissen. Auf den ersten 
Blick scheint das auch nicht zu dem durch dick und dünn 
verteidigten Beitragsprimat zu passen. Nun müssen wir 
bedenken, dass dieses Gesetz für den Versicherten nur 
in seinen Leistungen einen Sinn hat. Die Art und Weise 
der Finanzierung ist für ihn von untergeordneter Bedeu
tung. Wir sollten also angeben, welches Ziel wir anstreben; 
denn das Ziel, das die Verfassung setzt, das daraus ab
geleitet werden kann, ist Ja nicht so hoch, dass man es 
nicht nennen dürfte: Wenn man es in Franken sagt, liegt 
das Maximum dieser Renten bei 10000 Franken. Der Na
tionalrat hat dieses Leistungsziel sehr vorsichtig gefasst: 
.. Anzustreben sind Altersleistungen . . .... Diese Formulie
rung kann durchaus auch Leitlinie für die stände rätliche 
Lösung bleiben. Sie schliesst ja selbst ein schrittweises 
Angehen des ZI~les nicht aus. 

Daher ersuche ich Sie, den Artikel 15 der nationalrätlichen 
Lösung zu übernehmen. Was unsere Kommission im Arti
kel 15 geschrieben hat, gehört wohl eher in die Verord
nung. Der Text sagt niemandem etwas aus über die Höhe 
seiner Rente, da die massgeblichen Grössen zur Bestim
mung der Rentenhöhe jeweils erst vom Bundesrat festge
legt werden müssen. Im Gesetz kann man also daher auf 
diesen Text verzichten. 

Baumberger: Zum Problem des Leistungsziels möchte ich 
nach den gestrigen Ausführungen von Herrn Weber, ins
besondere in Anlehnung an seine Bemerkung des Kreises 
von Minimalisten, etwas klarstellen. Die 2. Säule kennt 
keinen Umverteilungsmechanismus zwischen Angehörigen 
verschiedener Einkommensklassen, das heisst keinen ver
tikalen VerteIlungsmechanismus, im Gegensatz etwa zur 
1. Säule. Wenn höhere Leistungen gefordert werden, 
sind sie auch von jedem einzelnen zu bezahlen, und zwar 
für die Empfänger unterschiedlich hoher Einkommensklas
sen mit den gleichen prozentualen Abzügen. Es scheint 
mir, dass wir nicht immer nur von Leistungen, sondern 
auch von den notwendigen Beiträgen sprechen müssen. 
Ich teile die Ansicht von Herrn Belser nicht, dass für die 
Versicherten die Beiträge keine Rolle spielen. Ich kenne 
sehr viele Arbeitnehmer, die sich über die stets steigenden 
Abzüge beklage~. Sie möchten möglichst grosse Teile 
ihres Entgelts für die Arbeitsleistungen in der Lebenspha
se erhalten, in der sie die höchsten Ausgaben für Anschaf
fungen, für die Ausstattung und Ausbildung ihrer Kinder 
aufzubringen haben und vielfach noch den Doppelverdienst 
aufgeben müssen. Die Tendenz, mehr und mehr Einkom-
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mensteile der aktiven Generation wegzunehmen und sie 
den Pensionierten zuzuleiten, deren Bedürfnisse ganz ein
deutig und natürlicherweise kleiner werden, hat Grenzen, 
und diese liegen nicht zuletzt im zunehmenden Wider
stand der abzugsgeplagten Familienväter und -mütter. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag Belser, der wieder auf 
das Leistungsprimat zurückgehen würde, abzulehnen. 

KnDsel: Ich glaube, dass wir hier an einer entscheidenden 
Frage angelangt sind. Gestatten Sie einem Nichtmitglied 
der Kommission zu diesen Artikeln 15 bis 17 drei Fragen 
zu stellen. 
Ich steUe fest, dass die Kommissionsmigtlieder einen In
formationsvorsprung besitzen, den wir als Nicht\(ommis
sionsmitglieder enorm Mühe haben, aufzuholen - angefan
gen bei der bundesrätlichen Botschaft 1975 bis zu der 
Entwicklung im Nationalrat und den Unterlagen, die wir 
vom Kommissionspräsidenten erhalten haben -, vor allem 
deswegen, weil es sich um versicherungsmathematische 
Probleme, sozialpolitische Anliegen und insbesondere auch 
Probleme der InterPretation handelt. Ich möchte meiner
seits - bitte entschuldigen Sie das - in einer entschei
denden Phase nicht zustimmen, ohne dass ich für mich 
selbst ganz klar sehe, wie die Verhältnisse liegen. 
Daher meine erste -Frage: In den Artikeln 16 und 17 finde 
ich zwei verSChiedene Begriffe. Der eine heisst Altersgut
haben und der zweite in Artikel 17 Altersgutschriften. Ktlnn 
mir jemand In zwei; drei Sätzen sagen, welches der Un
terschied Ist? 
Frage 2: Im Zweckartikel haben wir eine Stufenlösung be
schlossen, und es besteht die Absicht, diese innert zehn 
Jahren zu verwirklichen. Bei Artikel 15 in der nationalrät
lichen Fassung he isst es, dass Altersleistungen anzustre
ben seien, die bei normaler wirtschaftlicher und demogra
phischer Entwicklung 40 Prozent des durchschnittlichen 
koordinierten Lohnes der letzten drei Kalenderjahre er
reicht werden sollen. In der Kommissionsfassung des 
Ständerates wird festgehalten, dass die Altersrente In Pro
zenten der Altersguthaben berechnet werde, dass der Ver
sicherte bei Erreichen des Rentenalters erworben hat. Das 
beinhaltet also zwei Fakten, wenn Ich das richtig Interpre
tiere: Dauer der Jahre und der entsprechenden Be./träge 
aus diesem koordinierten Lohn. Und die Frage, die sich 
daraus ergibt: Nach welchen Kriterien bemisst und be
stimmt der Bundesrat den Mindestumwandlungssatz? Es 
handelt sich offenbar um ein versicherungsmathematisches 
Problem, indem nach der Lebenserwartung ein Umrech
nungsfaktor bei jenen festgelegt wird, die das Rentenalter 
erreicht haben. Hier komme ich nicht ganz mit. Entschul
digen Sie, wenn ich etwas Schwierigkeiten habe im Nach
vollziehen. 
Die letzte Frage: Besteht die Meinung, in Artikel 1, der nun 
zum Beschluss erhoben worden Ist, dass der stufenweise 
Aufbau in späteren Jahren oder Jahrzehnten in dieser 
Richtung weitergeht? 

Weber: Ich möchte lediglich Herrn Baumberger eine Ant
wort geben. Ich bedaure, dass er den Begriff .. MInimali
sten.. in diesem Zusammenhang braucht. Ich habe ihn 
ganz woanders angebracht und erklärt, Ich hätte schon am 
Anfang der Kommissionsarbeit den Eindruck gehabt - ich 
kann das wörtlich aus meiner stenographischen Aufnahme 
wiedergeben -, Ich hätte es lediglich mit Minimalisten zu 
tun. Herr Baumberger weiss, dass Möglichkeiten In die 
Diskussion geworfen wurden - ob sie ernst gemeint waren, 
weiss ich nicht -, man könne eigentlich im Gesetz sagen, 
jeder Betrieb sei verpflichtet, für die Betriebsangehörigen 
eine Pensions kasse zu errichten, es sei gleichgültig, wie 
das geschehe. Ich spreche in diesem Zusammenhang 
von Minimalisten. Wir zwei haben ja in weiten Punkten 
versucht, gegen minimale Lösungen anzukämpfen.~ch 
möchte nicht, dass der Eindruck hier besteht, dass. ich die 
Kommissionsarbeit zuwenig geschätzt hätte. 

Immerhin möchte ich das betonen im Zusammenhang mit 
dem Antrag Belser: Die Idee kommt ja nicht von uns; sie 
kam vom Bundesrat und vom Nationalrat, und ich glaube, 
dass es richtig ist, wenn der· Ständerat sich mit diesen 
zwei Möglichkeiten auseinandersetzt. Das kann nur ge
schehen, wenn ein solcher Antrag gestellt wird. Nach Ab
schluss der national rätlichen Beratungen hat man auch in 
der Bevölkerung bei den Betroffenen Hoffnungen geweckt 
und Vorstellungen in sich aufgenommen und sich damit 
befasst und geglaubt, dass solche Lösungen nun in Arbeit 
seien. Das sind die Beweggründe, warum solche Anträge 
auch gestellt werden. 

Kündig, Berichterstatter: Zum Antrag von Herrn Belser: 
Wenn der Antrag von Herrn Belser angenommen wird, 
dann funktioniert das System der ständerätlichen Kommis
sion nicht mehr. Während er in diesem Artikel 15 das Lei
stungsziel genau definiert, geht das System des Ständera
tes yon der Basis der Altersgutschriften aus. Entgegen der 
Vorlage des Nationalrates, die dem Leistungsprimat unter
liegt, geht die ständerätliche Fassung vom Beitragsprimat 
aus. Sie hat zwar genau die gleiche Zielsetzung. Sie will 
in ihrer Endphase die gleichen Leistungen erbringen, wählt 
aber einen anderen Weg. Es -würde sehr lange dauern, 
wenn ich Ihnen hier alle Unterschiede zwischen BeItrags
und Leistungsprimat aufzählen möchte. Ich glaube aber, 
dass wir hier an der Grundsatzentscheidung sind, ob wir 
überhaupt mit der Lösung, wie sie die ständerätliche Kom
mission vorlegt, weiterfahren wollen oder nicht. 
Zum Problem, das Herr Knüsel aufwirft: Herr Knüsel, Sie 
sind nicht allein in der Verwirrung der Definitionen. Es ging 
der Kommission nicht besser als Ihnen. Sie hat sehr lange 
mit den verschiedenen Begriffen gerungen. Ich möchte 
versuchen, hier einiges zu klären. 
Altersgutschriften sind diejenigen Beträge, die jährlich 
individuell jedem einzelnen auf sein Konto gutgeSChrieben 
werden müssen, während Altersguthaben das Total der 
Altersgutschriften samt Zins darstellen. 
Beim Mindestumwandlungssatz handelt es sich um ein ver
sicherungsmathematisches Problem, das jeweils von Ver
sicherungsmathematikern erarbeitet werden muss. Der 
Mindestumwandlungssatz muss sich verschiedenen Gege
benheiten anpassen, so dem Problem der Zinsentwicklung, 
der Sterblichkeits- und Lebenserwartung. 
Dann zur Frage, ob der Artikel 15 stufenweise realisiert 
werden soll. Ich glaube, das kommt in allen Bestrebungen 
der ständerätlichen Kommission klar zum Ausdruck; dass 
durch spätere Revisionen - und deshalb wollten wir ja 
auch diese Revisionen im Artikel 1 verankert haben - die
ses Ziel erreicht werden soll. 

Bundesrat Hürlimann: Ich muss Herrn Knüsel attestieren, 
obwohl er nicht Mitglied der Kommission war, dass es 
hier um eine Schlüsselfrage geht. Hier stellen Sie die Wei
chen, wie das Herr Kündlg gesagt hat. Wenn Sie den An
trägen der Kommission zustimmen, dann haben Sie Im 
Grunde genommen das Konzept, das der ständerätlichen 
Lösung zugrunde liegt, weitgehend genehmigt. Ich muss 
darauf aufmerksam machen, dass dieses Problem - so wie 
jetzt die Reaktionen sind - wahrscheinlich die national
rätliche Kommission im Differenzbereinigungsverfahren zu 
prüfen haben wird. Anzustreben sind nach dem National
rat Altersleistung von ungefähr 40 Prozent des durch
schnittlichen Lohnes. Damit ist das Leistungsziel durch 
den Gesetzgeber vorgeschrieben. Aufgrund dieses Lei
stungszieles sind die Konsequenzen zu ziehen, welche die 
national rätliche Lösung vorsieht. Was bedeutet es nun, 
dass im ständerätlichen Konzept diese Leistung nicht um
schrieben ist? Danach wird auf die von Herrn Kündig 
richtig definierten Begriffe, auf Altersguthaben und Alters
gutschriften abgestellt. Für die Rentenberechnung ist näm
lich das Altersguthaben entscheidend. Nun können Sie, 
wenn Sie umrechnen wollen, was das für einen Rentner -
ich spreche von den Altersleistungen - bedeutet, sich un-
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gefähr folgendes merken - ich gehe nicht auf die Ueber
gangsordnung ein, die dann doch noch eine Differenzie
rung vorsehen wird: Ein Arbeitnehmer, der die ganze Ver
sicherungskarriere für die Altersansprüche durchläuft, 
wenn er also ab dem 25. Altersjahr bis zum 62. beziehungs
weise der Mann bis zum 65. Beiträge bezahlt, bekommt 
nach der Lösung der ständerätlichen Kommission eine 
Rente von ungefähr 37,5 Prozent des koordinierten Loh
nes. Mit andern Worten: derjenige, der die ganze Karriere 
für seine Altersrente durchgeht, der nähert sich praktisch 
dem Ziel, wie es Bundesrat und Nationalrat, beschlossen 
haben. Für einen Arbeitnehmer, der mit 40 Jahren in die 
Kasse eintritt und dann mit seinen Prämienzahlungen be
ginnt, wird bei einer Beitragsdauer von 25 Jahren die Ren
te etwa 30 Prozent des koordinierten Lohnes ausmachen. 
Ein Arbeitnehmer, der erst mit 50 Jahren seine Karriere in 
bezug auf die Versicherung eröffnet, also noch 15 Jahre 
der Pensionskasse angehört, wird nach dieser Lösung 
dann immer noch 21 Prozent des koordinierten Lohnes 
erhalten. 

Das sind ungefähr die Merkpunkte, wie die Leistungen, die 
der Nationalrat mit ungefähr 40 Prozent des koordinierten 
Lohnes umschrieben hat, bei der ständerätliChen Lösung 
aussehen. Diese nehmen natürlich degressiv mit dem Alter 
ab. Mit andern Worten: ein 64jähriger, der noch ein Jahr 
in der Kasse ist - er wird nach dem Obligatorium natür
lich auch versichert und hat Anspruch auf eine Altersren
te - liegt weit unter 40 Prozent. Seine Rente beträgt dann 
noch etwa 1,7 Prozent des koordinierten Lohnes. Da sehen 
Sie nun ganz genau, dass hier letztlich die Gretchenfrage 
zwischen der Lösung des Nationalrates und der des Stän
derates liegt. Herr Weber hat das gestern in seinem Eln
tretensvotum dargelegt. Wenn man die Leistungen 'nach 
den Vorstellungen des Nationalrates und des Bundesrates 
erreichen will, dann hat das entsprechende zusätzliche 
Finanzierungskonsequenzen. 

DiePoollösung des Nationalrates verlangt Solidaritäts
leistung. Nach dem ständerätlichen Kommissionskonzept 
erhält derjenige - wenn ich es nochmals sagen darf -, der 
eine ganze Karriere Versicherungsbeiträge bezahlt hat, 
eine Rente, die ungefähr dem, was der Nationalrat und der 
Bundesrat sich vorgestellt haben, entspriCht. Aber diese 
nimmt dann in der Art ab, wie ich es gesagt habe. Immer
hin hat die Kommission des Ständerates - das muss ge
sagt werden - durch die steile Staffelung der Altersgutha
ben die Leistungen stark zugunsten jener verbessert, die 
in einem späteren Alter in eine Pensionskasse eintreten. 
Ich glaube, das ist das Problem, über das hier zu entschei
den ist. Wenn Sie dem Antrag des Nationalrates folgen, 
dann haben Sie - um noch einmal das Beispiel zu gebrau
chen, das ich bei der Eintretensdebatte verwendet habe -
eine andere Weiche gestellt. Dann ist die Finanzierung 
dieser Leistungen völlig anders. Sie müssen jetzt entschei
den, auf welchem Weg Sie fortfahren ·wollen. Es wird dann 
Sache eines nicht leichten Differenzbereinigurigsverfah
rens sein zu sehen, hier allenfalls eine Brücke zwischen 
diesen unterschiedlichen Leistungen zu schlagen. 

Das wollte ich zur Erläuterung dieses sehr entscheidenden 
Problems in Zusammenhang mit den Artikeln 15 ff. erwähnt 
haben. Darf ich beifügen: Wir sprechen hier von den viel 
schwierigeren Lösungsmöglichkeiten für die Altersrenten. 
In bezug auf die Risiken bei Tod und Invalidität - Waisen
renten usw. - kann man nicht sagen, dass die ständerätli
che Kommission wesentlich von den Leistungen des Natio
nalrates abweicht. Dies betrifft die Grundhaltung. Aber 
die Systematik ist natürlich auch bei der ständerätlichen 
Kommission konsequent nach diesem System aufgebaut. 
Darf ich nur noch, weil Sie vom sogenannten Informa
tionsvorsprung gesprochen haben, erwähnen, dass es na
türlich Zeit gebraucht hat, bis wir hier bei. einem an und 
für sich logischen und konsequenten Konzept im Sinne 
einer Alternative angelangt waren. Das ist eine Alternative 
zu der nationalrätlichen Lösung. 

35-8 

M. Donze: Je remercie beaucoup M. le conseiller fede
ral Hürlimann. 11 a vraiment montre que c'est autour de 
cet article que s'opposent deux conceptions assez fon
damentales quant au financement et quant a la maniere 
de calculer les rentes. Pendant la plus grande partie de 
son expose, M. Hürlimann nous a dit que c'etait la ver
sion du Conseil national qui etait opposee a la version de 
la commission du Conseil des Etats. Mais, en realite - iI 
I'a precise a la fin - c'est malgre tout la version du Con
seil federal qul est mise en cause maintenant par la com
mission du' Conseil. des Etats et iI semble bien que vous 
laissez la partie se jouer sans defendre vralment la posi
tion du Conseil federal. Cela est important car, si le Con
seil des Etats cede maintenant sur la base des proposi
tions de la commission, iI est vraisemblable que Je Con
seil federal, lui, soutiendra au Conseil national ce que 
nous decldons malntenant. Cela est grave parce q!le c'est 
la le sens mame qui etait donne a la prevoyance profes
sionnelle au debut des travaux qui a, malgre tout, consi
derablement change. Je voulais le faire remarquer. 

Bundesrat HOrilmann: Ich bin Herrn Donze sehr dankbar. 
Er hat damit die Situation, in der ich mich befinde, ganz 
deutlich skizziert. Ich habe zu Beginn der Beratungen in 
der ständerätlichen Kommission die Lösung des National
rates und des Bundesrates verteidigt. Das ist auch meine 
Pflicht als Mitglied des Bundesrates, und ich tue es auch 
aus Respekt vor dem Zweikammersystem. Ich habe Ihnen 
gesagt: Die ständerätliche Kommission wollte diese Lö
sung nicht. Ich sprach an eine Mauer, von wenigen Aus
nahmen abgesehen - dies trotz allen Argumenten, die ich 
für die nationalrätliche Lösung vorgebracht habe. Ich ken
ne die Mitglieder der Kommission - viele waren früher 
meine Ratskollegen - zu gut, um nicht an ihren Mienen 
abzulesen, was sie von der natlonalrätlichen Lösung und 
vom Vorschlag des Bundesrates hielten. Das war die Si
tuation. 

Herr Weber, Sie wissen es, ich habe mich für die Lösung 
des Nationalrates und des Bundesrates eingesetzt. Man 
darf natürlich nicht vergessen, dass die ständerätliche 
Kommission - das haben Herr Bürgi und Herr Kündig 
richtig dargelegt - auf die Reaktionen nach den Beratun
gen im Nationalrat, die uns auch nicht unbekannt geblie
ben sind, Rücksicht genommen hat. Als ich dann vor der 
Frage stand, ob Eintreten auf die national rätliche Vorlage 
oder Rückweisung beziehungsweise Nichteintreten be-

. schlossen werden soll, musste ich mit Rücksicht auf den 
politiSChen Gehalt und die sozialpolitische Bedeutung der 
Vorlage sagen, dass es besser ist, wenn wir kooperativ 
mitwirken. 

Ich habe also Immer den Vorbehalt bezüglich der natio
nalrätlichen Lösung gemacht. Die ständerätlIche Kommis
sion hat aber erklärt, dass sie auf dieses Konzept nicht 
eintritt. Sie hat ein neues entwickelt. Wir haben ihr dabei 
geholfen, um eine Alternative zu schaffen. Hier liegt sie. 
Wenn Sie heute beschliessen, auf die Lösung des National
rates einzutreten, dann können Sie die Beratungen abbre
chen. Dann muss die Kommission wieder in Klausur gehen 
und sich überlegen, ob sie 'die national rätliche Lösung, 
allenfalls modifiziert, weiterberaten will. Ich versuchte es, 
Herr Donze, das werden mir die Herren der Kommission 
attestieren; aber sie sind mir nicht gefolgt. Ich bin ge
wohnt, dass das hin und wieder vorkommt. Und jetzt müs
sen Sie sich dazu bekennen, ob Sie dem Konzept der 
Kommission folgen wollen' oder nicht. Wenn wir um diese 
Klippe herum sind, wird einiges einfacher. Es hat einige 
Sitzungstage und einige Berichte seitens meines Bundes
amtes gebraucht, bis wir die Artikel 15 ff. in der Kommis
sion des Ständerates konzipiert hatten. 

Ich möchte nur deutlich machen - und das wird mir Herr 
Weber attestieren -, dass wir zunächst mit der national
rätlichen Lösung v.or die Kommission getreten sind. Die 
Kommission ist, wie es beim Ständerat sonst selten der 
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Fall ist, meinen Voten mit einer ausgesproclienen Frostig
keit begegnet. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Belser 

Art. 16 
Antrag der Kommission 

Titel 
Altersguthaben 

Abs.1 
Das Altersguthaben besteht aus: 

27 Stimmen 
8 Stimmen 

a. den Altersgutschriften samt Zinsen für die Zeit, während 
der die Versicherte der Vorsirgeeinrichtung angehörte; 
b. den Freizügigkeitsleistungen samt Zinsen, die dem Ver
sicherten nach Artikel 29 Absatz 1 gutgeschrieben worden 
sind. 

Abs.2 
Der Bundesrat legt aufgrund der Anlagemöglichkeiten Min
destvorschriften für den Zinssatz fest. 

Art. 16 
Propositfon de la commission 

Titre 
Avoir de vieillesse 

AI. 1 
L'avoir de vleillesse comprend: 
a. Les bonlflcatlons de vieillesse afferentes. a la periode 
durant laquelle I'assure a appartenu a I'institution de pre
voyance, avec les interals; 
b. Les prestatlons de libre passage portees au cn§dit de 
I'assure, conformement a I'article 29, 1er alinea, avec les 
interats. 

AI. 2 
Le Conseil federal fixe des prescriptions minimales rela
tives au taux d'interet en tenant compte des possibilites de 
placement. 

KUndig, Berichterstatter: Diese Bestimmung definiert, 
woraus das Altersguthaben besteht, welches nach Arti
kel 15 der Berechnung der Altersrente zugrunde gelegt 
wird. Das Altersguthaben wird zunächst durch die Summe 
der aUfgezinsten periodischen Altersgutschriften gebildet, 
die zugunsten der Versicherten während seiner Zugehörig
keit zur Vorsorgeeinrichtung zu verbuchen waren. Die 
Höhe der Altersgutschriften ergibt sich aus Artikel 17. Dazu 
kommt allenfalls noch das von Vorsorgeeinrichtungen bis 
zu seinem Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung in Form von 
Freizügigkeitsleistung eingebrachte Guthaben samt Zinsen. 
Der Bundesrat wird unter Berücksichtigung des Anlage
marktes Mlndestbestlmmungen über die Verzinsung erlas
sen. Artikel 16 in der Fassung der Ständerats kommission 
tritt anstelle von Artikel 26 Absätze 1 und 2 der Vorlage 
des Nationalrates. 

Angenommen - Adopte 

Art. 17 
Antrag der Kommission 

Titel 
Altersgutschriften 

Abs.1 
Die Altersgutschriften werden jährlich in Prozenten des 
koordinierten Lohnes berechnet. Dabei gelten folgende 
Ansätze: 

Altersjahr 
Männer Frauen 

Ansatz in Prozenten 
des koordinierten Lohnes 

25--34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
6O-e5 

Abs.2 
Streichen 

Art. 17 

25-31 
32-36 
37-41 
42-46 
47-51 
52-56 
57-62 

6 
8 

10 
13 
16 
19 
22 

PropOSition de la commission 

Titre 

Bonlfications de vieillesse 

AI. 1 
Les bonificatlons de vieillesse sont calculees annuelle
ment en pour-cent du salaire coordonn~. Les taux sont 
les suivants: 

Age 
Hommes 

de25a34 
de35a39 
de40a44 
de45ä49 
de50a54 
de55a59 
de60a65 

AI. 2 
Blffer 

Femmes 

de25a31 
de32a36 
de37 a41 
de42a46 
de47 ä51 
de52a56 
de57ä62 

Taux en pour-cent 
du salaire coordonne 

6 
8 

10 
13 
16 
19 
22 

KUndig, Berichterstatter: Hier handelt es sich um eine zen
trale Vorschrift des ständerätlichen Projektes. Sie legt die 
Ansätze fest, nach denen die periodischen AltersgutschrIf
ten aus dem koordinierten Lohn zu berechnen sind und 
tritt anstelle von Artikel 27 der Vorlage des Nationalrates. 
Während dort die Ansätze auf das gesetzliche Leistungs
ziel ausgerichtet sind und vom Bundesrat angepasst .wer
den müssen, falls sie diesem Ziel nicht mehr entsprechen, 
hat die Ständeratskommission auf die Zugrundelegung 
eines Leistungsziels sowie auf die Anpassungskompetenz 
des Bundesrates verzichtet. Wenn die Ansätze geändert 
werden sollen, so kann dies gemäss Projekt des Stände
rates nur auf dem Wege über eine Gesetzesrevision ge
schehen. 
In der Vorlage des Nationalrates war eine Abstufung der 
Gutschriftensätze In folgendem Rhythmus vorgesehen: 
9 Prozent während der ersten 10 Jah~e, 14 Prozent wäh
rend der folgenden 10 Versicherungsjahre und 18 Prozent 
während der verbleibenden 20 Versicherungsjahre. Dem
gegenüber sieht die Ständeratskommission ßine steilere 
Staffelung vor: während der ersten 10 Versicherungsjahre 
6 Prozent und dann, in fünf Jahresabständen fortschrei
tend, 8, 10, 13,16, 19 und 22 Prozent. 
Bei der Ständeratskommission wird also das Schwerge
wicht im Sparprozess . und in der Kapitalbildung stärker auf 
die späteren Versicherungsjahre verlegt. Das bedeutet 
erstens eine gewisse Reduzierung des Kapitalisationsgra
des und zweitens eine gewisse Verbilligung der Versiche
rung in den Jüngeren und eine gewisse Verteuerung in den 
älteren Jahrgängen. Diese letzteren erwerben dadurch 
aber auch - das ist die dritte Konsequenz - in relativ kur
zer Zeit ein relativ grosses Altersguthaben. Dies beab
sichtigt auch die Ständeratskommission, denn In der stei
len Abstufung der GutSChriftsätze soll die hauptsäChliche 
Begünstigung der Eintrittsgeneration liegen. Um anderseits 
zu verhindern, dass die damit verbundene relative Verteue-
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rung der Versicherung der älteren Jahrgänge diese zu 
stark belastet, schlägt die Ständeratskommission an ande
rer Stelle im Gesetz (in Art. 63a Abs. 4) vor, dass der regel
mässige Versicherungsbeitrag der Arbeitnehmer Im Gegen
satz zu den Anträgen der Gutschriften nicht nach dem Al
ter abgestuft werden darf. Das soll zur Bildung von Durch
schnittsprämien und damit Innerhalb eines Betriebes zu 
einer gewissen Solidarität der jüngeren gegenüber den 
älteren arbeitenden Versicherten führen, indem die älte
ren niedrigere Prämien bezahlen; ein Ziel, das so bes
ser erreicht werden kann, als wenn die Beiträge für die Al
tersversiCherung genau gleich wie die Gutschriftenansätze 
gestaffelt werden. 
Vorsorgeeinrichtungen mit einem besonders hohen Anteil 
älterer Versicherten soll durch Zuschüsse des gesamt
schweizerischen SIcherheitsfonds ein .gewisser Ausgleich 
für die bel Ihnen auftretende Verteuerung gewährt werden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 17a, 18 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 19 
Antrag der Kommission 

Titel 

Witwen 

Abs.1 

Eine Witwe hat Anspruch auf eine Witwenrente, wenn sie 
beim Tod des Versicherten entweder 
a für den· Unterhalt eines oder mehrerer Kinder aufzu
kommen hat oder 
b. das 45. Altersjahr zurückgelegt hat und die Ehe minde
stens fünf Jahre gedauert hat. 

Abs.2 

Erfüllt die Witwe die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht, 
so hat sie Anspruch auf eine einmalige Abfindung in Höhe 
von drei Jahresrenten. 

Abs.3 

Der Bundesrat regelt den Anspruch der geSChiedenen Frau 
auf Hinterlassenenleistungen und das Zusammentreffen 
dieses Anspruches mit demjenigen der Witwe. 

Art.19a 
Titel 

Waisen 

Text 

Die Kinder des Versicherten haben Anspruch auf Waisen
renten. Pflegekinder haben Anspruch auf Waisenrenten, 
wenn der Versicherte für Ihren Unterhalt aufzukommen 
hatte. 

Art. 19 
Proposition de la commlssion 

Titre 
Veuves 

AI. 1 

La veuve a drolt Ei une rente de veuve si, au deces de I'as
sure, elle remplit I'une ou I'autre des conditions suivantes: 
a. Elle a un ou plusieurs enfants Ei charge; 

b. Elle a accompli sa 45e annee et le mariage a dure au 
molns cinq ans. 

AI. 2 

La veuve qui ne remplit pas les conditions fixees a I'alinea 
premier a droit Ei une allocation unique egale EI trois ren
tes annuelles. 

AI. 3 

Le Conseil federal definit le droit de la femme divorcee ä 
des prestations de survivants, ainsl que les drolts respec
tlfs de la femme divorcee et de Ia" veuve. 

Art.19a 
Titre 

Orphelins 

Texte 

Les enfants de I'assure ont droit Ei une rente ·d'orphelin. 
Les enfants recueillis ont droit a une rente d'orphelin 
lorsque I'assure etait tenu de pourvoir a leur entretien. 

Kündlg, Berichterstatter: Ich fasse die Bemerkungen zu 
diesen beiden Artikeln 19 und 19a In einem Votum zu
sammen. 
Die belden von der Ständeratskommission vorgeschlage
nen Bestimmungen entsprechen, materiell gesehen, dem 
Artikel 19 der nationalrätlichen Fassung. Sie bringen den 
gleichen Inhalt etwas transparenter zur Darstellung. Zu 
diesem Zweck verzichtet die Fassung der Ständeratskom
mission zunächst darauf, die Anspruchsberechtigung in 
der 2. Säule durch eine einfache Verweisung auf die 
AHV zu lösen. Dies hätte nämlich In der Fassung National
rat gleichzeitig die umfangreiche und schlecht überschau
bare Delegation auf die Verordnungsstufe für all die Fälle 
nötig gemacht, in denen die Verweisung auf die AHV we
gen der Besonderheit der 2. Säule untauglich war. Statt 
dessen regelt die Fassung der Ständeratskommission die 
Anspruchsberechtigung direkt Im Gesetz, und zwar In Arti
kel 19 für Witwen und in Artikel 19a für Waisen. Dabei lehnt 
sie sich weitgehend an die In der 1. Säule geltenden An
spruchsvoraussetzungen für Witwen und Waisen an, womit 
wir dreierlei erreichen: 

1. Die unerlässliche Koordination zur AHV ist hergestellt. 
2. Die besonderen Gegebenheiten der 2. Säule werden be
rücksichtigt, ohne dass es hlezu einer ausgedehnten Er
gänzung durch die Verordnung bedarf. 

3. Die wesentlichen Elemente der Anspruchsberechtigung 
können direkt dem Gesetz entnommen werden. 

Von dem zuletzt genannten Punkt macht nur Artikel 19 
Absatz 3 der Fassung der Ständeratskommission insoweit 
eine Ausnahme, als er vorsieht, dass der Anspruch der ge
schleden~n Frau auf HInterlassenenleistung und sein all
fälliges Zusammentreffen mit dem Anspruch der Witwe 
durch die Verordnung präzisiert werden sollen. Damit kann 
der möglichen Vielfalt der Situation besser Rechnung ge
tragen werden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 20 

Antrag der Kommission 

Titel 

Höhe der Rente 

Abs.1 

Beim Tod eines aktiven Versicherten beträgt die Witwen
rente 60 Prozent, die Waisenrente 20 Prozent der Invali-
denrente. . 

Abs.1bis 

Streichen 

Abs.2 

Beim Tod eines Alters- oder Invalidenrentners beträgt die 
Witwenrente 60 Prozent, die Waisenrente .20 Prozent der 
Alters- oder der vollen Invalidenrente. 
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Antrag Weber 
Zustimmung zum Nationalrat 

Art. 20 
Proposition de la commission 

Titre 
Montant de la rente 

AI. 1 
Lors du deces d'un assure actit, la rente de veuve s'eleve 
a 60 pour cent et celle d'orphelin a 20 pour cent de la 
rente d'invalidite potentielle. 

AI.1bis 
Biffer 

AI. 2 
••. de vieilesse ou de la rente enth3re d'invalidite. 

Proposition Weber 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Kündlg, Berichterstatter: Bei der Berechnung von Witwen
und Waisenrente ist zu unterscheiden zwischen dem Tod 
eines aktiven Versicherten und dem Tod eines Alters- und 
Invaliden rentners. Während die Ständeratskommission für 
Absatz 2, abgesehen von kleinen redaktionellen Verbesse
rungen, die Lösung des Nationalrates übernimmt, weicht 
sie bei Absatz 1 grundlegend von der Lösung des National
rates ab. Gemäss der Ständeratskommission soll die Wit
wen- oder Waisenrente beim Tod eines aktiven Versicher
ten nämlich nicht mehr aus dessen letztem verdienten 
Lohn berechnet werden, wie dies in der Vorlage des Natio
nalrates der Fall ist. Das entspräche dem Leistungsprimat. 
Vielmehr ist die Witwen- oder Waisenrente aus der vollen 
Invalidenrente zu berechnen, die der Versicherte erhalten 
hätte, wenn er invalid geworden wäre, statt zu sterben. 
Diese Invalidenrente aber berechnet sich wiederum ausge
hend vom Altersguthaben des Versicherten, und zwar un
ter Berücksichtigung der infolge des Risikoeintrittes bis 
zum gesetzlichen Rentenalter fehlenden Jahre. Auf diese 
Weise wird im Projekt der Ständeratskommission die Ver
bindung zwischen der Witwen- und Waisenrente einerseits 
und den Altersgutschriften andererseits hergestellt. Die 
Gutschriften werden also zur Berechnungsgrundlage nicht 
nur für die Altersleistungen, sondern auch für die Hinter
lassenen- und Invalidenleistungen. Konsequenterweise 
wird im Antrag der' Ständeratskommission deshalb auch 
Absatz 1 bis der Vorlage des Nationalrates gestrichen, da 
für die Berechnung von Wltwen- und Waisenrente nicht 
mehr auf den Bemessungslohn abzustellen ist. Die von der 
Ständeratskommission beantragte Lösung brächte folgen
de Vorteile: 
1. Bei der Berechnung der Altersrenten einerseits und der 
Hinterlassenen- und Invalidenrenten andererseits würde 
eine gewisse Harmonislerung erreicht, was insbesondere 
im Blick auf die Invalidenrenten einen Vorteil bedeutet. 
2. Der Unterschied zur Lösung des Nationalrates: Es wäre' 
keine Kontrolle der Versicherungsdauer mehr nötig, da die 
Versicherungsdauer sich jeweils in den erworbenen Alters
guthaben niederschlagen würde. 

Weber: Ich gestatte mir, gleichzeitig zu Artikel 20 wie zu 
Artikel 23 zu sprechen, weil sich das Problem an beiden 
Orten in gleicher Weise stellt. 
Herr Kündig hat dargelegt, worin der Unterschied zwischen 
der nationalrätlichen Lösung und jener der Kommission 
besteht. Ich gestatte mir, das noch einmal zu wiederholen. 
Die nationalrätliche Lösung basiert sowohl bei der Invali
denrente wie bei den Witwen- und Waisenrenten auf dem 
koordinierten Lohn, das heisst, diese Risikorenten sind 
praktisch gleich gross, ob das Risiko eintritt im Alter von 
30 oder 50 Jahren, weil der zuletzt bezogene Lohn als 
Grundlage gilt. 

Bei der ständerätlichen Lösung werden aber die Renten 
berechnet nach den Altersgutschriften, die bereits ange
wachsen sind. Daraus ersieht man sofort, dass natürlich 
diese Risikorenten kleiner ausfallen werden als in der na
tionalrätlichen Lösung. 
Ich habe in diesem Punkt von der Verwaltung noch ganz 
konkrete Berechnungsbeispiele verlangt. Ich habe sie lei
der nicht erhalten. Ich habe dann aus der Tabelle, die ich 
bekommen habe, versucht ein Beispiel zu finden. Wenn 
ein 55jähriger mit einem koordinierten Lohn von 10000 
Franken - das würde einem effektiven Lohn von 22 000 
Franken entsprechen - invalid wird, dann hätte er nach der 
nationalrätlichen Lösung - Irrtum vorbehalten - eine Jah
resrente von zirka 8800 Franken zu erwarten. Nach der 
ständerätlichen Lösung - es ist da ein Spielraum von 13,6 
bis 15,4 Prozent des koordinierten Lohnes - würde das 
eine Jahresrente von 1400 Franken ausmachen. 
Für die Witwenrente würde das noch 840 Franken oder 
72 Franken im Monat und tür die Waisenrente noch 280 
Franken ~der 25 Franken im Monat ergeben. 
Ich finde, dass gerade bei diesen Hinterbliebenen, bei den 
Invaliden die Not am grössten Ist und dass man hier doch 
dem Nationalrat zustimmen sollte, um diese Härten zu ver
meiden. 
Das Problem stellt sich nicht gleich wie bei Artikel 15. 
Herr Bundesrat Hürlimann hat darauf hingewiesen: Wenn 
wir dort der national rätlichen Lösung zugestimmt hätten, 
dann hätten wir die Uebung abbrechen und von vorne an
fangen müssen. In diesem Fall trifft das nicht zu, weil ja 
die Finanzierung sich ganz anders stellt. Wir könnten also 
sehr wohl hier dem Nationalrat' zustimmen, und ich bitte 
Sie, im Interesse der Invaliden, im Interesse der Waisen 
und Witwen,. hier die bessere Lösung zu wählen. 

Kündig, Berichterstatter: Es entspricht natürlich nicht dem 
Konzept, wie es die ständerätliche Kommission ausgear
beitet hat, und insbesondere. führt es zu einer differenzier
teren Rente zum Beispiel für eine Hinterlassene eines 
Mannes, der im 64. Altersjahr gestorben ist. Diese würde 
nun, nach den Anträgen von Herrn Weber, zu einer 40pro
zentigen Rente kommen. Ein Jahr später hätte sie dann, 
weil sie ja nicht mehr Hinterlassene ist, sondern normale 
Rentnerin wird, eine Rente von 7 Prozent. Das hätte zur 
Folge, dass ein verhältnismässig starker Unterschied 'ent
stünde zwischen der Altersrente und der Invalidenrente 
oder der Hinterlassenenrente, Zudem müssen wir uns be
wusst sein, dass natürlich auch diese Leistungen schluss
endlich Geld kosten und dass die Risikoleistungen ent
sprechend höher einzusetzen sind. Es entspricht also 
nicht dem System, wie wir es gewählt haben. Theoretisch 
wäre es möglich; deswegen müsste die ständerätliche Lö
sung nicht abgeändert werden. Aber das Konzept wird 
verändert, und die Begünstigung wird unterschiedlich ge
staltet zwischen den Hinterlassenen und den Altersrent
nern. Dessen müssen wir uns bewusst sein. 

Weber: Ich möchte bezüglich der Bemerkung, dass sich 
hier Verzerrungen in den Renten beim Risikofall kurz vor 
der Pensionierung ergeben könnten, mit der Aenderung 
von Artikel 32 begegnen, wo der Bemessungslohn geregelt 
wird, und zwar etwa mit folgender Formulierung: Tritt die
ses Risiko drei oder fünf Jahre vor der Pensionierung ein, 
dann kommt der Bemessungslohn für Altersleistungen zum 
Tragen. Dem könnten wir also begegnen. Es war dies auch 
bei der Lösung des Nationalrates vorgesehen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Weber . 

Art. 21, 22 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

24 Stimmen 
9 Stimmen 
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Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 23 
Antrag der Kommission 

Titel 
Höhe der Rente 

Abs.1 
Der Versicherte hat Anspruch auf eine volle Invalidenren
te, wenn er mindestens zu zwei DriHeln, auf eine halbe 
Rente, wenn er mindestens zur Hälfte invalid im Sinne 
der IV ist. 

Abs.1bis 
Streichen 

Abs.2 
Die Invalidenrente wird nach dem gleichen Umwandlungs
satz berechnet wie die Altersrente. Das dabei zugrundezu
legende Altersguthaben besteht aus: 
a. dem Altersguthaben, das der Versicherte bis zum Be
ginn des Anspruches auf die Invalidenrente erworben hat; 
b. der Summe der Altersgutschriften für die zum Renten
alter fehlenden Jahre ohne Zinsen. 

Abs.3 
Die Altersgutschriften nach Absatz 2 Buchstabe b werden 
auf dem koordinierten Lohn des Versicherten während 
seines letzten Versicherungsjahres in der Vorsorgeeinrich
tung berechnet. 

Antrag Weber 
Zustimmung zum Nationalrat 

Art. 23 
Proposition de la commission 

Titre 
Montant de la rente 

AI. 1 
L'assure a droit ä une rente entiere d'invalidite s'iI est in
valide ä raison des deux tiers au moins, au sens de I'AI, ä 
une demi-rente s'iI est invalide ä raison de 50 pour cent au 
moins. 

AI.1bis 
Biffer 

AI. 2 
La rente d'invalidite est calculee sei on le meme taux de 
conversion que la rente de vieillesse. L'avoir de vieillesse 
determinant comprend alors: 

a. L.'avoir de vleillesse acquis par I'assure ä la naissance 
du droit ä la rente d'invalidite; 
b. La somme des bonifications de vieillesse afferentes aux 
annees futures, sans les interets. 

AI. 3 
L.es bonifications de vieillesse -afferentes aux annees fu
tures, selon le 2e alinea, leHre b, so nt calculees sur la 
base du salaire coordonne de I'assure durant la derniere 
annee d'assurance dans I'institution de prevoyance. 

Proposition Weber 
Adhesion au Conseil -national 

Kündig, BerichterstaHer: Die Ständeratskommission bean
tragt hier die Abkehr vom Leistungsprimat und den Ueber
gang zum Beitragsprimat, wie zuvor beim Artikel 20. Die 
Invalidenrenten sollen also nicht mehr aus dem letzten ver-

sicherten Lohn berechnet werden, vielmehr ist für ihre Be
messung auf das Altersguthaben des Versicherten abzu
stellen. Ausserdem sollen sich die Invalidenrenten nach 
dem gleichen Umwandlungssatz wie die Altersrenten be
rechnen. Dabei genügt es jedoch nicht, nur das bis zum 
EintriH der Invalidität erworbene Altersguthaben zu berück
sichtigen. Dies würde dem Gedanken einer Risikoversiche
rung zuwiderlaufen und insbesondere diejenigen Versicher
ten stark benachteiligen, die in jungen Jahren invalid wer
den. Vielmehr müssen auch die bis zum gesetzlichen Ren
tenalter noch fehlenden Versicherungsjahre gutgeschrieben 
werden. Das geschieht in Absatz 2 Buchstabe b der Fas
sung der Ständeratskommission. Diese Gutschriften werden 
auf dem koordinierten Lohn des Versicherten während 
seines letzten Versicherungsjahres in der Vorsorgeeinrich
tung berechnet. In Artikel 37 Absatz 1 wird vorgesehen, 
dass die Renten nach einer gewissen Laufzeit der Teue
rung anzupassen sind. Wie der Nationalrat unterscheidet 
auch die Ständeratskommission zwischen vollen und hal
ben Invalidenrenten und gebraucht hiefür die gleichen Ab
grenzungskrlterien. 

Präsident: Herr Weber hat hier auch einen Antrag gestellt 
und schon begründet. 

Weber: Ich füge mich dem Entscheid, der vorhin gefallen 
ist. 

Präsident: Artikel 23 ist somit in der Fassung der Kommis
sion angenommen. 

Art.23a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 24 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Baumberger: Nach nochmaliger Durchsicht dieses Arti
kels 24 scheint mir, dass im Absatz 3 eine Lücke besteht, 
indem davon gesprochen wird, dass die Invalidenrente mit 
dem Tod des Versicherten oder mit dem Wegfall der Inva
lidität ende. Aber es gibt natürlich noch einen weiteren 
Fall. Die Invalidenversicherung kann mit Erreichen des 
Rentenalters erlöschen. Dann wird sie durch die Altersren
te ersetzt. Mir scheint, dass man diesen Fall eigentlich 
hier anfÜhren· müsste. Ich möchte aber noch die Antwort 
des Bundesrates und des Kommissionspräsidenten abwar
ten. 

Kündig, Berichterstatter: Hiezu ist zu sagen, dass in Ab
satz 1 festgelegt ist, dass Beginn und Ende des Anspru
ches identisch ist mit der Invalidenversicherung. Ich glau
be, das läuft insofern synchron. 

Bundesrat Hürlimann: Es ist richtig, dass bis zur 9. Revi
sion zwischen Invalidenversicherung und AHV gewisse Dif
ferenzen bestanden. Heute sind diese beseitigt, so dass 
meines Erachtens hier keine 'Kollisionen mehr bestehen. 
Die Invalidenrenten müssen natürlich mit den Altersren
ten übereinstimmen. Ich kann hier einfach erklären, dass 
es heute keinen Unte~schied mehr ausmacht, ob einer, der 
in den .Bereich der Altersrentenberechtigung eintriH, vor
her invalid war oder nicht. Das gilt bei der Kommissions
lösung grundsätzlich auch für die 2. Säule. 
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Baumberger: Nur eine Bemerkung: Was der Präsident ge
sagt hat,stimmt natürlich nicht ganz, weil sich Absatz 1 
nur auf den Beginn der Invalidenleistung bezieht. Ich 
möchte Herrn Bundesrat Hürlimann bitten, dieses Problem 
im-Verlaufe der Beratungen nochmals zu prüfen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 25 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 26 
Antrag der Kommission 
Titel 
Höhe der Freizügigkeitsleistung 

Abs.1 
Die Höhe der Freizügigkeitsleistung entspricht dem -vom 
Versicherten bis zu deren Ueberweisung erworbenen AI
tersguthaben. 

Abs.2 
Die Artikel 331 a oder 331 b' des Obligationenrechts finden 
Anwendung, wenn die nach ihnen bemessene Freizügig
keitsleistung höher ist. 

Abs.3 
Streichen 

Antrag Hefti 
Abs.2 
Streichen 

Antrag Belser 
Abs.2 

Der Bundesrat legt die Höhe der Freizügigkeitsleistung im 
Falle einer Barauszahlung nach Artikel 30 fest. Er sorgt 
dafür, dass diese ungeachtet der Beitragszeit dem Gegen
wert der geleisteten Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträ
ge entspricht. 

Art. 26 

Proposition de la commission 
Titre 

Adherer ä la decision du Conseil national 

AI. 1 

Le montant de la prestation de libre passage correspond ä 
I'avoir de vieillesse acquis par I"assure au moment du 
transfert. 

AI. 2 
Les articles331a ou 331b du code des obligations s'appli
quent si la prestation de libre passage qui en decoule est 
plus elevee. -

AI. 3 
Blfter 

Proposition Hefti 
AI. 2 
Biller 

Proposition Belser 
AI. 2 
Le Conseil federal fixe le montant de la prestation de /ibre 
passage en cas de paiement en especes au sens de I'ar
ticle 30. 11 veille ä ce que ce montant corresponde - quelle 

que soit la periode de cotisation - ä la contre-valeur des 
cotisations versees par le travailleur et I'employeur. 

Abs.1 - AI. 1 

Angenommen - Adopte 

Abs. 2 - AI. 2 

Kündig, Berichterstatter: Im Zusammenhang mit den AI
tersleistungen wurde auf die systematische Umstellung 
hingewiesen, welche die Ständeratskommission im Ver
gleich zum Nationalrat bei der Regelung der gegenseitigen 
Abhängigkeit von Freizügigkeits- und Altersleistungen vor
genommen hat. Danach erfolgt die Aeufnung des Vorsor
gekapitals nicht mehr durch die Freizügigkeitsgutschriften, 
sondern durch die Altersgutschriften. Somit genügt es, im 
Artikel 26 Absatz 1 der Fassung der Ständeratskommission 
festzuhalten, dass die Höhe der Freizügigkeitsleistungen 
jeweils dem Altersguthaben entsprechen, das der Versi
cherte bis zu seinem Uebertritt In eine neue Vorsorgeein
richtung erworben hat. Absatz 2 fügt hinzu, dass sich die 
Freizügigkeitsleistungen nach den Artikeln 331a bezie
himgsweise 331b des Obligationenrechts bemisst, wenn 
der nach diesen Bestimmungen geschuldete Betrag höher 
ist als das nach BVG erworbene Altersguthaben. Dies 
kann insbesondere in Vorsorgeeinrichtungen mit vorobli
gatorischer oder überobligatorischer Vorsorge der Fall 
sein. Ausnahmsweise könnte es auch unter Umständen in 
einer Vorsorgeeinrichtung, die sich auf das Obligatorium 
beschränkt, vorkommen, nämlich dann, wenn zufolge einer 
besonders ungünstigen Altersstruktur die Solidarität zwi
schen jüngeren und älteren Versicherten so stark ausge
prägt wäre, dass die Beiträge der Jüngeren Versicherten 
an die Altersversicherung höher wären, als ihre Altersgut
schriften. Dann sorgen die- OR-Vorschrlften dafür, dass der 
Versicherte bei Austritt wenigstens seine eigenen Beiträge 
als Freizügigkeitsleistung erhält. Vergleicht man ab
schliessend Artikel 26 In der Fassung der Ständeratskom
mission mit den einschlägigen Bestimmungen der Vorlage 
des Nationalrates, so ergibt sich folgendes Bild: 
Der Absatz 1 in der Fassung der Ständeratskommission 
ersetzt die. Absätze 1 und 2 der Fassung der nationalrätli
chen Lösung. Der Absatz 2 in der Fassung der Ständerats
kommission ersetzt sowohl den Absatz 3 der Fassung des 
Nationalrates als auch den Artikel 28 der Fassung des Na
tionalrates, weshalb die Ständeratskommission deren 
Streichung beantragt. Der Verzicht auf die detaillierte Re
gelung von Artikel 28 und ihr Ersatz durch den einfacheren 
Artikel 26 Absatz 2 ist vor allem durch den Verzicht auf 
den Nationalratspool möglich, der eine viel schärfere Ab
grenzung von obligatorischer und weitergehender Vorsor-

_ ge notwendig macht. 

Heftl: Wir haben nun die Situation, dass die Freizügigkeits
leistung gemäss diesem Gesetz kleiner sein kann als die
jenige gemäss Obligationenrecht. Aufgrund der Tabelle, 
die der Herr Kommissionspräsident verteilen liess, kommt 
das viel mehr und viel stärker vor, als uns in der Kommis
sion dargelegt wurde. Es besteht daher hier eine gewisse 
Finanzierungslücke, die auf Kosten anderer Zwecke gehen 
müsste. Was das Obligationenrecht betrifft, so hat man bei 
dessen Aenderung seinerzeit gesagt, diese erfolge, weil 
noch kein Gesetz über die 2. Säule vorhanden sei, man 
wolle aber mit der Aenderung des Obligationen rechtes 
das Gesetz über die 2. Säule in keiner Richtung präjudizie
ren, so dass hier das ObligationenreCht für uns nicht sa
krosankt sein darf. 
Ges8lTlthaft ist natürlich die vorliegende Lösung bedeu
tend besser als diejenige des Obligationen rechtes. Im üb
rigen kann ich mich bei meinem Antrag zu streichen, dass 
das Obligationen recht, wenn es weitergehe, vorgehe; auf 
_ die Ausführungen stützen, die gestern Herr Kollega Binder 
gemacht hat. Er hat gesagt, er stelle keinen Antrag, er 
überlasse diese Materie dem Nationalrat. Ich möchte den 
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Streichungsantrag stellen, allerdings kombiniert mit mei
nem Antrag zu Artikel 30 Absatz 3, der dann dazu führt, 
dass die Streichung nur teilweise in Kraft treten würde. 
Ich glaube, hier müssen wir einen Unterschied machen 
zwischen denjenigen, die Arbeitnehmer bleiben und daher 
innerhalb des Systems bleiben, und denjenigen, die aus 
der Schweiz wegziehen oder Selbständigerwerbende wer
den und daher aus der 2. Säule ausscheiden. Was die er
ste Kategorie betrifft,. würde die jetzige Lösung, wonach 
auch bei denen, die innerhalb der 2. Säule verbleiben, das 
OR vorgeht, zu Verzerrungen führen, indem derjenige, der 
viel seinen Arbeitsplatz wechselt, bevorzugt wird gegen
über den andern. Das kann sicher nicht der Zweck unse
rer Vorlage sein. Das ist ein Fehler unserer Vorlage, den 
wir im Endspurt übersehen haben und den wir nun korri
gieren müssen. Anders kann man sich stellen im Falle 
derjenigen, die aus der 2. Säule ausscheiden, wie Auslän
der, die wieder ins Ausland gehen oder andere Personen, 
die endgültig aus der Schweiz wegziehen oder die eine 
selbständige Erwerbstätigkeit aufnehmen. Auf diese Fälle 
bezogen sich auch die Ausführungen, die In der Kommis
sion zur Begründung der Beibehaltung der obligatIonen
rechtlichen Lösung gemacht wurden. Ich möchte Ihnen 
daher beantragen, hier den Vorbehalt des Obligationen
rechtes zu streichen, ihn dafür aber bei Artikel 30 Absatz 3 
aufzunehmen für diejenigen Fälle, wo ein effektives Aus
scheiden aus der 2. Säule erfolgt. 

Belser: Zu einem Teil kann ich mich den Ausführungen 
von Herrn Hefti anschliessen. Artikel 26 Absatz 2 ist tat
sächlich etwas fragwürdig. Wenn man bedenkt, dass diese 
Freizügigkeitsregelung ein zentraler Punkt des Gesetzes 
ist, muss man schon noch etwas bei ihr verweilen. Es be
trifft ja auch alle jene, die schon heute einer beruflichen 
Vors'orgeeinrichtung angeschlossen sind. Sowohl Verspre
chungen wie Erwartungen sind in diesem Punkte sehr 
gross. Die steile Staffelung der Altersgutschriften hat dazu 
geführt, dass wir diesen Artikel 26 Absatz 2 kaum anwen
den können. Das zehrt an gewissen Kassen zu stark und 
Ist innerhalb des Obligatoriums und innerhalb des Systems 
ja auch nicht unbedingt nötig. Andererseits gilt es, die 
Ansprüche jener klar festzulegen, die nach Artikel 30 aus 
dem Versicherungssystem endgültig ausscheiden. Sie ha
ben nach heutiger Auffassung von Freizügigkeit die Arbeit
nehmer- wie die entsprechenden Arbeitgeberbeiträge zu 
gut. Dies wird neuerdings auch festgehalten in den Ueber
gangsbestimmungen des bundesrätlichen Entwurfs zu 
einem Gesetz über die Arbeitslosenversicherung. Wer dort 
unverschuldet seine Arbeitsstelle verliert, hat Anspruch 
auf die vollen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge. So 
weit sind wir hier nie gegangen. 
Die Festlegung dieser Freizügigkeitsleistungen ist nicht 
ganz einfach, vor allem wenn vorangegangene Stellen
wechsel dabei zu berücksichtigen sind. Es ist deshalb an
gebracht, dass der Bundesrat regelt, wie diese Freizügig
keitsleistungen zusammengesetzt sein sollen. In diesem 
Sinne empfehle ich Ihnen, Artikel 26 Absatz 2 durch meine 
beantragte Fassung zu ersetzen. Sie kommt dem Ziel, das 
man mit der Freizügigkeit setzt, ganz wesentlich näher; zu
dem gilt es zu bedenken, dass man auch unseren auslän
dischen Arbeitnehmern gewisse Versprechungen im Vor
feld dieses Gesetzes gemacht hat. 

Bundesrat Hürlimann: Ich gehe beim Antrag Hefti, Ab
satz 2 sei zu streichen, davon aus, dass die Bestimmungen 
des Obligationenrechtes nicht ausser Kraft gesetzt wer
den. Diese sind bereits reChtskräftig und bleiben natürlich 
in Kraft. Man kann sich daher fragen, ob mit dem Strei
chen von Absatz 2 die Artikel 331a und 331b nicht ohnehin 
wirken. Nun habe ich aber Bedenken, wenn Sie diese 
Streichung vornehmen, und zwar aus folgendem Grund: 
Wir haben bei der ständerätlichen Konzeption immer da
hin gewirkt, eine mögliChst einfache Kassenführung und 
Kassenrechnung in bezug auf die 2. Säule zu erhalten. 

Wenn Sie nun dem Antrag von Herrn Hefti folgen und 
Absatz 2 streichen, dann werden die Kassen, die vor 
allem über das Obligatorium hinausgehen und schon ein 
Vorobligatorium hatten, eine Kassenspaltung herbeiführen 
müssen. Wir regeln nämlich in diesem Gesetz nur das Ob
ligatorium, und nur für das Obligatorium können wir, auch 
was Artikel 30 Absatz 3 in bezug auf die Barauszahlung 
betrifft, Vorschriften machen. In bezug auf das, was im Lei
stungsbereich über das Obligatorium hinausgeht, 
findet keine Vorschrift dieses Gesetzes Anwendung. Ich 
habe' wiederholt betont und sage es nochmals, dass ich 
vom System her gegen einen solchen Antrag Bedenken 
hätte. Dann kommt ein Zweites dazu: Bei einer ungünsti
gen Altersstruktur würden jüngere Versicherte beim Aus
tritt dadurch benachteiligt, dass sie weniger als ihre eige
nen Beiträge - gleich Minimum nach Obligationenrecht -
erhielten. Das wäre eine Verschlechterung gegenüber der 
heutigen Regelung des OR. Das sollte nach MögliChkeit 
und meines Erachtens nach vermieden werden. Ich fasse 
zusammen: Ich würde vor allem Bedenken haben, diese 
Bestimmung zu streichen, weil dann die Kassen dazu 
übergehen würden, die Höhe der Freizügigkeitsleistung 
nur für das Obligatorium zu regeln. In bezug auf die an
dern Bestimmungen wären sie nicht an die Vorschriften 
des Gesetzes, aber an das OR gebunden. 

Kündlg, Berichterstatter: Vielleicht noch eine Bemerkung 
zum Antrag von Herrn Belser: Herr Belser geht davon aus, 
dass beim Ausscheiden aus dem System ungeachtet der 
Beitragszeit der Gegenwert der geleisteten Arbeitnehmer
und Arbeitgeberbeiträge auszubezahlen ist. Ich möchte sa
gen, dass dies gar nicht der Systematik, wie sie durch die 
ständerätliche Kommission aufgebaut wurde, entspricht, 
denn wir sprechen wohl von einheitlichen Beiträgen, die 
gesamthaft für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleich sind, 
die aber nicht individuell jeder Altersstufe VOlIumfänglICh 
gutgeschrieben werden. Die Arbeitgeberbeiträge werden 
schwergewichtig zugunsten der älteren Generation einge
setzt, wie Sie dies aus der Ihn'en Übergebenen Grafik erse
hen können. Wir müssen deshalb, um beim gleiChen Sy
stem zu bleiben, in jedem Fall von den Altersgutschriften 
ausgehen, da wir sonst nämlich den Ausscheidenden ganz 
massiv begünstigen würden und ihm, wenn er später wie
der in das System eintreten sollte - zum Beispiel eine 
Frau, die heiratet und mit 50 wieder eintritt - dann noch 
einmal begünstigen durch die Beiträge, die er vorher 
schon als Abgangsentschädigung mitgenommen hat. Ich 
möchte Sie also bitten, den Antrag von Herrn Belser, da er 
dem System nicht entspricht, abzulehnen. 
Bei der 'Frage von Herrn Hefti ist es tatsächlich so, dass 
man sich die Frage stellen kann, ob dieser Absatz 2 eine 
wirkungsvolle Massnahme darstellt, wenn nicht gleichzeitig 
das OR abgeändert wird und dieser Artikel 331 so definiert 
wird, dass er nur für den über- od~r unterobligatorischen 
Tell bestimmt ist, denn sonst hätte er weiterhin Wirkung, 
und ein entsprechender Vermerk müsste im zweiten oder 
im vierten Teil dieses Gesetzes vorgenommen werden. 

Baumberger: Ich gestatte mir, zu den Anträgen von Herrn 
Hefti noch etwas beizufügen. Nach meiner Ansicht muss 
man die beiden Anträge von Herrn Hefti gemeinsam anse
hen. Herr Hefti will ja im Artikel30 das Obligationenrecht 
anwenden, das heisst der Fall, wo Leute aus dem System 
austreten, ist abgedeckt durch seinen neuen Absatz 3 des 
Artikels 30. Für den Fall, wo Versicherte Im System bleiben, 
kann man sich wirklich fragen, ob es richtig sei, dass Leu
te mit praktisch höheren GutSChriften in die Kassen eintre
ten als diejenigen, die ständig in dieser Kasse gewesen 
sind; es entspräche einer unberechtigten Bevorzugung 
von Versicherten, die dauernd die Stelle wechseln. Wer 
wechselt, kommt im bestehenden System besser weg als 
wenn er in der gleichen Kasse verbleibt. Dieses Problem 
scheint mir nach Antrag Hefti doch besser gelöst worden 
zu sein. 
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Präsident: Nun kommen wir zur Bereinigung dieses Arti
kels 26 Absatz 2 und 3. Ich sChlage Ihnen folgendes Ver
fahren vor. Wir stellen den Antrag Hefti dem Antrag Belser 
gegenüber. Das Resultat stellen wir dem Antrag der Kom
mission gegenüber. 

Heftl: Ich möchte daran hinweisen, dass zu meinem An
trag auch der Antrag zu Artikel 30 Absatz 3 gehört. 

Belser: Ich glaube nicht, dass man meinen Antrag dem 
Antrag Hefti gegenüberstellen kann. Daran zweifle ich. 
Man müsste zuerst über die Streichung abstimmen und 
erst dann über diesen neuen Absatz 2. 

Präsident: Ich bin einverstanden, dass wir so vorgehen, 
dass der Streichungsantrag zuerst zur Diskussion gestellt 
wird. 

Kündlg, Berichterstatter: Ich glaube, dass der zuerst vor
gesehene Abstimmungsmodus unseres Präsidenten besser 
war, denn sowohl der Antrag Heftl als auch der Antrag 
Belser befassen sich mit dem Problem des Ausscheidens 
aus dem System, das helsst bei beiden geht es um eine 
Eingrenzung in bezug auf die Bewertung der Abgangsent
schädigung, während der Artikel, wie er von der Kommis
sion vorgeschlagen wird, sowohl für die aus dem System 
Ausscheidenden wie für diejenigen, die einen Stellenwech
sel vornehmen, Geltung hat. Es müsste also zuerst abge
klärt werden, wie man diejenigen, die aus dem System 
ausscheiden, behandeln will. Will man sie nach Belser 
behandeln oder nach Heftl? Wenn man diese Behandlung 
beschlossen hat, kann man feststellen, ob man nur diese 
oder ob man alle dem CR unterstellen will. 

Präsident: Ich mache Ihnen als Präsident ja nur Vorschlä
ge. Sie bestimmen schlussendlich wie die Abstimmung 
durchgeführt werden soll. Es Ist nun doch wieder vom 
Kommissionspräsidenten beantragt worden, nach meinem 
ersten Vorschlag die Abstimmung durchzuführen. 

Belser: Ich möchte zur Vereinfachung beitragen: Ich sehe 
die Schwierigkeiten, die sich bei meinem Antrag ergeben . 
und ziehe ihn zurück. Ich hoffe, dass der Nationalrat die
ses Problem in . der Differenzbereinigung ernsthaft auf
nimmt. Es ist ein Anliegen, das man nicht leiChtfertig über
gehen sollte. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Hefti 

Abs. 3 -AI. 3 
Angenommen - Adopte 

Art. 27 
Antrag der Kommission 
Streichen (s. Art. 17) 

Proposition de la commission 
Biffer (v. art. 17) 

Angenommen - Adopte 

Art. 28 
Antrag der Kommission 
Streichen (s. Art. 26 Abs. 2) 

Antrag Belser 
Abs.1 
Nach Entwurf .des Bundesrates 

Abs.1bis 
Streichen 

12 Stimmen 
18 Stimmen 

Abs.1ter 
Zustimmung zum Nationalrat 

Abs.2 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Art. 28 
Proposition de la commission 
Biffer (v. art. 26 al. 2) 

Proposition Belser 
AI.1 
Selon le projet du Conseil federal 

AI.1bis 
Biffer 

AI; 1ter 

E 

Adherer a la decision du Conseil national 

AI. 2 
Selon le projet du Conseil federal 

10 juin 1980 

Präsident: Bei Artikel 28 zieht Herr Belser seinen Antrag 
zurück. 

Angenommen - Adopte 

Art. 29 
Antrag der Kommission 
Abs.1, 2, 3,4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.2bls 
Hat der Versicherte von seiner bisherigen Vorsorgeeinrich
tung Grundpfanddarlehen nach Artikel 40a erhalten, die 
von der neuen Kasse nicht übernommen werden, so wird 
die Freizügigkeitsleistung um den Darlehensbetrag ge
kürzt. 

Art. 29 
Proposition de la commission 
AI. 1,2,3,4 
Adherer ä la decision du Conseil national 

AI.2bis 
Si I'assure avait obtenu de I'instltution de prevoyance 
jusqu'alors compatente, en vertu de I'article 40a, des prets 
sur gage immobiller qui ne sont pas repris par la nouvelle 
institution de prevoyance, la prestation de libre passage 
sera raduite du montant de ces prets. 

Kündlg, Berichterstatter: Der neue Absatz 2bis von Arti
kel 29 ersetzt Absatz 2 von Artikel 40a der Nationalratsfas
sung. Dieser ist in der ständerätlichen Fassung gestrichen 
worden. Aufgrund der ständerätlichen Fassung kann jetzt 
bei einem Wechsel der Pensionskasse das Grundpfand
darlehen mit der Freizügigkeitsleistung verrechnet werden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 30 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Bürgi 
Abs.1 
... wenn der Anspruchsberechtigte während weniger ... 

Antrag Bührer 
Abs.2 Bst. c 

Streichen 
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Antrag Heftl 
Abs.3 
In den Fällen von Absatz 2 finden die Artikel 331 a oder 
331b des Obligationenrechtes Anwendung, wenn die nach 
ihnen bemessene Freizügigkeitsleistung höher ist. 

Art. 30 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Bürgi 
AI. 1 
Selon le projet du Conseil federal 

Proposition Bührer 
Al 2 let. c 
Biffer 

Proposition Heftl 
AI. 3 
Dans les cas prevus au 2e alinea, les articles 331a ou 331b 
du code des obligations s'appliquent si la prestation. de 
libre passage qui en decoule est plus elevee. 

Abs.1-AI.1 

BOrgi: Es besteht hier eine Differenz zwischen dem ur
sprünglichen Antrag des Bundesrates und dem Beschluss 
des Nationalrates. Textlich handelt es sich beim Beschluss 
des Nationalrates um das Wort «insgesamt ... Ich beantrage 
Ihnen, dieses Wort zu streichen. Im französischen Text 
geht es um die Formulierung "pendant moins de 9 mois .. 
oder nach nationalrätlichem Antrag .. en 9 mois en tout ... 
Zur Begründung meines Antrages kurz das Folgende: 
Es geht um die Regelung des Problemes, wie lange man in 
einer Vorsorgeeinrichtung sein soll, bis einem die Beiträge 
im Hinblick dann auf den Erwerb einer Rente gutgeschrie
ben werden. Der Grundgedanke geht dahin: Wer längere 
Zeit in der Wirtschaft tätig ist, für den sollen die Beiträge 
zuhanden der Vorsorge sichergestellt werden. Deshalb 
gibt es bei Stellenwechsel keine Barauszahlung, sondern 
die Freizügigkeitsansprüche werden von einer Versiche
rungsinstitutionauf die andere übertragen. Dem steht ge
genüber: Wer kurzfristig in der Wirtschaft tätig ist und 
später bestimmt keinen Rentenanspruch erwerben wird, 
für den soll die Barauszahlung gelten. Der Bundesrat hatte 
beantragt, dass diese Grenze bei neun Monaten sein soll. 
Es soll dadurch ermöglicht werden, dass man die Saison
niers - um die· geht es vor allem - bar abfinden kann. 
Wenn die nationalrätliche Fassung mit dem Zusatz .. insge
samt .. gewählt wird, müssen dem Saisonnier von der zwei
ten Saison weg die Beiträge gutgeschrieben werden. Nor
malerweise wird aber der Saisonnier nicht in der Schweiz 
das Rentenalter erreichen, sondern er kehrt eines Tages 
nicht mehr als Arbeitskraft In unser Land zurück. Dann 
müssen ihm die einbezahlten Beiträge dennoch vergütet 
werden. Der Saisonnier, der eines Tages dauernd in der 
Schweiz bleibt, also ein Ganzjahresaufenthalter wird, soll 
dann natürlich die Beiträge gutgeschrieben bekommen. 
Der Antrag des Bundesrates entspricht mehr den wirt
schaftlichen Realitäten, wie wir sie in unserem Lande ken
nen. Ich möchte Sie bitten zu ermöglichen, dass diese 
Regelung angewandt werden kann und bitte Sie um die 
Streichung des Wortes .insgesamt». 

Bundesrat HOrllmann: Sowohl mit dem Beschluss, den Sie 
in bezug auf den Antrag Hefti gefasst haben, wie mit dem 
Antrag von Herrn Bürgl - nachher werden wir noch den 
Antrag von Frau Bührer hören - greifen Sie in ein Konzept 
ein, das man nach der Verabschiedung der Botschaft des 
Bundesrates in bezug auf die 2. Säule mit der Revision des 
Obligationenrechtes festgelegt hat. Je nach Bestimmung 
sind die Artikel des Arbeitsvertragsrechts im Obligatio-
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nenrecht seit 1972 oder seit i9n in Kraft. Und nun 
schreibt Artikel 331c Absatz 4 Buchstabe a OR, den sowohl 
Ständerat als auch Nationalrat genehmigt haben und der 
in Kraft getreten ist, vor, dass die Schuldpflicht durch Bar
auszahlung dann erfüllt wird, wenn der Arbeitnehmer ins
gesamt weniger als neun Monate Personalfürsorgeeinrich
tungen angehört hat oder seine Forderung geringfügig Ist. 
Das ist die jetzt rechtskräftige Bestimmung des Obligatio
nenrechtes. Wenn Sie nun im Jahre 1980 diese Regelung 
bereits· wieder über das BVG revidieren wollen, was wir 
beim BVG berÜCksichtigt haben, dann hat das wieder Fol
gen für die entsprechenden Bestimmungen des Obligati0-
nenrechts. 
Ich würde Ihnen sehr empfehlen - so wie jetzt die Diskus
sion gelaufen ist in bezug auf die MItberücksichtigung 
dessen, was man mit der Obligationenrechtsänderung 
rechtskräftig beschlossen hat -, dass Sie hier nicht etwas 
präjudizieren, sondern das allenfalls noch Im DIfferenzbe
reinigungsverfahren überprüfen. Die nationalrätliche Fas
sung ist nur eine FOlge des später revidierten ObligatI0-
nenrechtes. Wir haben im Bundesrat die Botschaft über 
das BVG im Jahre 1975 verabschiedet, und diese Aende
rung des Obligationenrechtes über die Personalfürsorge
elnrichtung.en datiert vom 25. Juni 1976, ist am 1. Januar 
19n In Kraft gesetzt worden. Ich meine, man kann in gu
ten Treuen, Herr Bürgi, geteilter Meinung sein. Ich muss 
Sie nur auf gewisse Rechtsunsicherheiten aufmerksam 
machen, wenn Sie im Jahre 1976 eine Beratung für die 
Aenderung des ObligatIonenrechtes durchführen und zwei 
Jahre später - der Nationalrat hat die Konsequenz gezo
gen in seiner Fassung - dann wieder eine Lösung vor
schlagen, die Im Widerspruch zum erst rechtskräftigen Ob
ligationenrecht steht. Dieses Problem ist genau gleich mit 
dem, was nachher noch Frau Bührer beantragen wird. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Bürgi 

Abs.2 -AI. 2 

16 Stimmen 
13 Stimmen 

Frau BOhrer: Mein Antrag betrifft die Streichung von 
Buchstabe c. Dieser Antrag befindet sich nicht nur auf 
einem gewissen Kollisionskurs mit dem Obligationenrecht. 
er ist auch ohne Zweifel nicht populär, und zwar bei Män
nern wie Frauen. Die Barauszahlung im Moment der Heirat 
ist ein willkommener Zustupf an die Kosten der Haushalt
gründung. Diese Haltung ist verständlich für die Männer 
und auch für die Frauen. Viele Frauen glauben im Moment 
der Heirat, al,lf eine persönliche Altersvorsorge verzichten 
zu können. Sie legen ja ihr Schicksal In starke Hände. 
Nun, Glaube macht selig, aber dieser Glaube erweist sich 
allzu oft als Irrglaube, und zwar bereits Im irdischen Leben. 
Denken Sie an die SCheidungsrate. Es ist die Regel, dass 
Frauen nach ihrer Scheidung wieder die Berufstätigkeit 
aufnehmen müssen, aber auch Witwen - und gemäss den 
Entscheiden, die Sie heute morgen getroffen haben, wird 
das auch in Zukunft so bleiben -, auch Witwen sind sehr 
oft gezwungen, wieder ins Berufsleben zurückzukehren. 
Diese Rückkehr ins Berufsleben geschieht in einem mehr 
oder weniger vorgerückten Aner. Das bedeutet verkürzte 
Beitragsdauer, es bedeutet noch etwas anderes: Der An
schluss im Berufsleben ist verpasst, kann zumindest nicht 
nahtlos wieder vollzogen werden. Die Frauen müssen sich 
also mit bescheidenen Positionen zufriedengeben, zumin
dest anfänglich. Frauen liegen sowieso im Lohnniveau be
deutend tiefer als die Männer, und aus all dem folgt, dass 
diese Frauen es, was die persönliche Altersvorsorge anbe
trifft, eben auf keinen grünen Zweig mehr bringen. Wenn 
nun aus der Zeit vor der Heirat Beitragsjahre dazu kom
men, so wäre dies mehr als nur ein willkommener Zustupf, 
wie das seinerzeit bei der Heirat gewesen wäre, es wäre 
nur allzu oft ein notwendiger Zustupf. 
Man kann sich nun fragen, ob wir uns auf Fälle, die zwar 
recht häufig, aber eben doch nicht der Normalfall sind, 
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ausrichten sollen. Dazu ist zu sagen, dass abgesehen von 
der Notwendigkeit für diejenigen Frauen, die - nach einem 
Unterbruch während der Ehe - wieder ins Berufsleben 
zurückkehren, auch grundsätzliche Ueberlegungen dafür 
sprechen, die Barauszahlung nicht zu gestatten. Es ist 
dies der Grundsatz, dass Gelder, die einmal für die Alters
vorsorge zurückgelegt worden sind, unter keinen Umstän
den und auf gar keinen Fall ihrem Zweck entfremdet wer
den sollten. 
Schliesslich eine weitere grundsätzliche Ueberlegung: Die 
Tatsache, dass die Frauen mit ihrer Berufstätigkeit vor der 
Ehe zu ihrer persönlichen Altersvorsorge beitragen, ist ein 
kleiner Schritt auf dem langen Marsch, auf dem sich die 
Frauen befinden. 
Man könnte einwenden, den Frauen stehe es ja frei, sich 
ihr Guthaben auszahlen zu lassen oder eben das Gutha
ben stehen zu lassen. Es Ist aber leider menschlich, dass 
ein kurzfristiger Vorteil - und mit dem ausbezahlten Geld 
lassen sich Ja viele schöne und leider auch vergängliche 
Dinge kaufen - gegenüber dem langfristigen Vorteil ge
winnt, um so mehr als der langfristige eben erst in ferner 
Zukunft, wie man in der Jugend meint, nämlich im Alter, 
zum Tragen kommen wird. 
Wenn wir also die Möglichkeit der Barauszahlung strei
chen, hindern wir die Frauen daran, kurzsichtig zu sein, 
und das wäre, meine ich, eine gute Tat. 

Bundesrat Hürllmann: Zu diesem Thema muss Ich doch 
noch ein Wort sagen. Ich beschäftige mich jetzt seit 25 
Jahren mit der 2. Säule, also niCht erst seit ich diesem 
Departement vorzustehen die Ehre habe. Als Erziehungsdi
rektor und als Mitglied der Regierung meines Heimatkan
tons hatte ich immer wieder die Diskussionen mit unserem 
Personal. Wir hatten zwei verschiedene Kassen, eine für 
das Personal und eine für die Lehrer und Lehrerinnen. Ich 
habe mit genau gleichen Ratschlägen, sowie Sie es jetzt· 
mütterlich gemacht haben, väterlich meinen jungen Lehre
rinnen zugeredet. Ich sagte ihnen, es wäre doch in ihrem 
Interesse, wenn sie auf diese Barabfindung verzichten 
würden. Ich habe mich in diesem Bereich nie durchsetzen 
können. Die gleiche Diskussion, die wir im Kanton hatten, 
hatten wir im Nationalrat, als wir das Obligationenrecht 
änderten. Die jungen Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen 
- und das können Sie ausdehnen auf alle, die in irgend 
einem Beruf tätig sind und die vor der Heirat stehen -
konnten wir nicht davon überzeugen, das ersparte Geld 
nicht für die Finanzierung ihrer Aussteuer zu verwenden. 
Es ist ein Problem der jüngeren Frauen, das zur Folge hat, 
dass innerhalb der Frauenverbände - Sie wissen es, Frau 
Bührer - die Meinungen In dieser Frage geteilt sind. 
Ich wiederhole das, was ich vorhin Herrn Bürgi gesagt 
habe: Wir haben uns im Nationalrat und im Ständerat mit 
der Aenderung des Obligationenrechtes zu dieser Lösung 
der Abfindung entschlossen. Die nationalrätliche Kommis
sion hat gar nichts anderes gemacht, als das, was mit dem 
Obligationenrecht präjudiziert worden ist, ins BVG aufge
nommen. Ich möchte Ihnen vorschlagen, nun an dieser 
Regelung, die seinerzeit vor allem im Nationalrat eine viel 
längere Diskussion ausgelöst hat als heute, festzuhalten 
und auf eine neue Lösung dieses Problems, das immer, 
vor allem unter den Frauen, geteilte Meinungen bringt, zu 
verzichten. Wir haben das Obligationenrecht geändert. Ich 
würde meinen, man sollte das jetzt im BVG in Ueberein
stimmung mit dem Nationalrat belassen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Bührer 

Abs.3 -AI.3 

24 Stimmen 
11 Stimmen 

Präsident: Ich mache Sie noch darauf aufmerksam, dass 
hier nun der Absatz 3 gemäss Antrag Hefti hinzukommt, 
den wir schon beschlossen haben. 

Angenommen - Adopte 

Art. 31 
Antrag der Kommission 

Sachüberschrift 
Streichen 

Abs.1 
Jede Vorsorgeeinrichtung hat im Rahmen ihrer finanziellen 
Möglichkeiten Sonderbestimmungen zugunsten der Ein
trittsgeneration zu erlassen und dabei namentlich ältere 
Versicherte, insbesondere solche mit kleinen Einkommen, 
bevorzugt zu behandeln. 

Abs.2 
Streichen 

Abs.3 
Streichen 

Art. 31 
Proposition de la commission 

Titre median 
Biffer 

AI. 1 
Chaque institution de prevoyance est tenue, dans les IImi
tes de ses posslbilites financieres, d'etabllr des disposi
tions speciales pour la generation d'entree et de favoriser 
notamment, a ce litre, les assures d'un certain äge, plus 
particullerement ceux qui disposent de revenus modestes. 

AI. 2 

Biffer 

AI. 3 
Biffer 

Kündlg, Berichterstatter: Mit ihrem Vorschlag für die Ein
trittsgeneration schafft die Ständeratskommission wohl die 
am stärksten ins Gewicht fallende Differenz zum National
rat. Das Problem der Eintrittsgeneration besteht darin, 
dass die zu ihr gehörenden Versicherten keine vollständi~ 
ge Versicherungsdauer mehr erreichen können, weil sie 
bei Inkrafttreten des BVG bereits älter als 25 Jahre sind. 
Das führt zu entsprechend kleineren Leistungen. Deswe
gen sieht auch die Uebergangsbestimmung zum Verfas
sungsartikel vor, dass die Versicherten der Eintrittsgenera
tion je nach der Höhe ihres Einkommens nach 10 bis 20 
Jahren seit Inkrafttreten des BVG In den Genuss des ge
setzlich vorgeschriebenen Mlndestschutzes gelangen sol
len. Die Vorlage des Nationalrates will diesen Auftrag in 
maximaler Weise erfüllen, indem sie den Versicherten der 
Eintrittsgeneration feste Leistungsgarantien einräumt, die 
zum Teil weit über das Niveau hinausgehen, das mit der 
verkjirzten Versicherungsdauer erreichbar wäre. Um sol
che Leistungen garantieren zu können, sieht die Vorlage 
des Nationalrates bekanntlich ein umfassendes System 
des gesamtschweizerischen Lastenausgleichs, des soge
nannten Pools, vor. Von diesem System wendet sich die 
Ständeratskommission aus mehreren Gründen ab: 

1. Die Vorlage ist nur als erste Etappe der Gesetzgebung 
gedacht. Somit darf und soll sie sich auf eine weniger um
fassende Lösung für die Eintrittsgeneration beschränken. 
Artikel1 Absatz 2 sieht dementsprechend vor, dass die 
Vorlage innert zehn Jahren auf das volle Verfassungsziel 
hin auszubauen ist. Er trägt damit derzehnjährigen Ueber
gangsfrist von Artikel 11 Absatz 2 der Uebergangsbestim
mungen der Bundesverfassung Rechnung. 

2. Es ist unnötig, die Garantie voller Leistungen. wie in 
der Vorlage des Nationalrates, auch dort für die Eintritts
generation vorzusehen, wo sie bereits heute über einen 
gewissen Vorsorgeschutz verfügt. 
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3. Mit einer weniger umfassenden Lösung für die Eintritts
generation als im Projekt des Nationalrates lassen sich 
Einsparungen erzielen. Dies verbessert die wirtschaftliche 
RealIsierungschance der Vorlage angesichts einer gegen
über 1972, deutlich verschlechterten gesamtwirtschaftli
chen Lage. 

4. Mit einer vereinfachten Lösung, ist auch der Verzicht 
auf den grossen Pool des Nationalrates eher möglich, weI
cher bei den bestehenden Vorsorgeeinrichtungen auf 
scharfe Ablehnung gestossen ist, weil sie davon eine uner
wünschte Beschränkung ihrer Autonomie und aufwendige 
administrative Auswirkungen befürchten, wie dies aus dem 
Integrationsbericht hervorgeht. 
Die Ständeratskommission möchte auf die umfangreiche 
Regelung der Leistungsgarantie in den Artikeln 31 bis 34 
der Vorlage verzichten. Sie beantragt Streichung der Arti
kel 32 bis 34. Bei Artikel 31 schlägt sie eine neue, weit 
zurückhaltender form,ulierte Bestimmung vor. Darnach ist 
jede Vorsorgeeinrichtung gehalten, Im Rahmen ihrer finan
ziellen Möglichkeiten besondere 'Massnahmen zugunsten 
der Eintrittsgeneration vorzusehen und dabei insbesonde
re die älteren Versicherten, zumal solche mit niedrigerem 
Einkommen, stärker zu begünstigen. Dafür sollen Mittel 
aus der Sonderreserve verwendet werden. Nach der Ab
sicht der Ständeratskommission liegt die eigentliche Be
günstigung der Eintrittsgeneration in der viel stärker abge
stuften Staffelung der Ansätze für die Altersgutschriften. 
Diese führt nämlich dazu, dass die Versicherten in der 
zweiten Hälfte ihrer Versicherungskarriere einen mehr als 
doppelt so hohen Anteil ihres Altersguthabens erwerben 
können als in der ersten Hälfte. Für Vorsorgeeinrichtungen 
mit einer besonders hohen Anzahl älteren Versicherten 
kommen ausserdem noch Zuschüsse des Sicherheitsfonds 
in Frage. 

Weber: Ich stelle keinen Antrag; gestatten Sie mir aber 
wenigstens den Hinweis auf die Uebergangsbestimmungen 
in der Verfassung, dass eben nach 10 bis 20 Jahren die 
Eintrittsgeneration in den Genuss von Mindestleistungen 
kommen sollte. Ich glaube, dass hier in einem ziemlich 
grossen Umfang dem Verfassungsauftrag nicht nachgelebt 
wird. Wenn man schon auf diese besonderen Massnahmen 
hinweist, die die VersiCherungseinrichtungen bezüglich 
der Eintrittsgeneration durchzuführen hätten, dann sollten 
wir - ich verweise auf den Artikel 65a, wo solche Mass
nahmen vorgesehen sind -, diese MögliChkeiten wenig
stens optimal ausschöpfen und dort etwas mehr tun als 
die Kommission vorsieht. Ich stelle wie gesagt keinen An
trag, hoffe aber bei diesen Massnahmen dann noch etwas 
Zl,Jsätzliches getan wird. 

Bürgi: Ich möchte zu diesem Problem der Eintrittsgene
ration noch etwas sagen, weil es unzweifelhaft ein 
wichtiger Bestandteil der gesetzlichen Vorkehren ist. 
Zunächst zur verfassungsrechtlichen Frage: Nehmen Sie 
es mir nicht übel, Herr Weber, dass ich noch einmal 
auf unsere Gutachter verweise, die übereinstimmend 
zur Auffassung gekommen sind, dass der Gesetzgeber 
zwar Bestimmungen über die Eintrittsgeneration zu erlas
sen hat, dass aber die Uebergangsbestimmungen in Arti
kel 11 nicht bedeuten, dass eine Maximallösung schon 
gerade von Anfang an gewählt werden muss. Es sind Be
stimmungen zu erlassen, und diesem Auftrag wollen wir 
nachkommen. Wenn wir uns vergegenwärtigen, was die 
Kombination der von uns zugunsten der Eintrittsgeneration 
getroffenen Massnahmen ergibt, so ist das doch erheblich. 
Ich darf noch einmal auf die relativ steile Staffelung der 
Altersguthaben hinweisen, sodann auf die Pflicht, die der 
einzelnen Vorsorgeinstitution auferlegt wird, zusätzliche 
Vorkehrungen zugunsten der Eintrittsgeneration zu treffen; 
Damit tatsächlich Mittel vorhanden sind, haben wir eben 
die Sonderreserve in Artikel 65a geschaffen. Ich denke, Wir 
we'rden bei Ihrem Antrag auf Einzelheiten noch einmal zu 
reden kommen. Es ist mir sehr daran gelegen, dass nicht 

Berufliche Vorsorge 

der Eindruck verbleibt, wir frevlen hier gegen die Verfas
sung oder wir lassen die Eintrittsgeneration einfach im 
Regen stehen; das trifft nicht zu. 

Bundesrat Hürlimann: Ich wollte im ähnlichen Sinne votie
ren wie Herr Bürgi und sagen, dass wir hier wahrschein
lich vom Verfassungsrecht her die schwierigste Frage zu 
entscheiden haben. Ich wollte ledigliCh auf den Konnex 
hinweisen, den vor allem die Verfassungsrechtier ge
wünscht haben, und den heute Herr Aubert mit seinem 
Antrag noch präzisiert hat. Es muss innert zehn Jahren 
etwas geschehen. Wir kommen um' diese Frist von zehn 
Jahren in bezug auf die Uebergangslösung von Artikel 11 
nicht herum, wobei nach dem Gutachten der Verfassungs
rechtier die sogenannte wirtschaftliche Situation im Zeit
punkt, wo wir diese gesetzlichen Bestimmungen bzw. die 
Mindestleistungen umschreiben, miteinbezogen werden 
darf. Die Mindestleistungen sind nicht Gegenstand der 
Verfassung, aber sie müssen darnach im Gesetz geregelt 
werden. Die Eintrittsgeneration muss je nach Einkommens
verhältnissen Innert 10 bis 20 Jahren in den Genuss des 
gesetzlich vorgeschriebenen Mlndestschutzes gelangen. 
Hier wird die Frage der Verfassungsmässigkeit, und ich 
glaube auch durch den Bundesrat, noch einmal genau zu 
überprüfen sein. Das wird unsere Verpflichtung sein, ob
wohl ich zugeben muss, dass die beiden Verfassungs
.rachtler Möglichkeiten in dieser Richtung ankünden: Sie 
kannten die definitive Ausgestaltung des Gesetzes noch 
nicht. Dass der Bundesrat mindestens zuhanden der Diffe
renzbereinigung dieses Problem noch einmal gründlich 
untersuchen muss, dazu, glaube ich, ist er verpflichtet. 

Angenommen - Adopte 

Art. 32-34 

Antrag der Kommission 

Streichen 

Art. 32 ä 34 

Proposition de la commission 

Biffer 

Angenommen - Adopte 

Art. 35 

Antrag der Kommission 

Abs.1 
a. Streichen 
b. wenn das nach Artikel 23 Absatz 3 massgebende Versi
cherungsjahr nicht vollständig ist oder der Versicherte 
während dieser Zeit nicht voll erwerbstätig war; 

Abs. 1 8st. c und Abs. 2 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 35 
Proposition de la commission 

AI. 1 

a. Biffer 
b. Lorsque I'annee d'assurance determinante selon I'arti
eie 23, 3e alinea, n'est pas complete ... 

AI. 1 let. c et a/. 2 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Kündig, Berichterstatter: Die Ständeratskommission 
schlägt in Absatz 1 die Streichung von Buchstabe a vor. 
Das ist die Konsequenz aus der von ihr beantragten System
änderung bei der Leistungsbemessung, wonach der Lei
stungen auf die AltersgutSChriften und Altersguthaben ab
gestellt wird. In der Höhe der Altersguthaben schlägt sich 
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dann jeweils automatisch die zurückgelegte Versiche~ 
rungsdauer nieder. Damit braucht es auch keine besond~ 
re Regelung mehr für die Fälle unvollständiger Versich~ 
rungsdauer, so dass Buchstabe a überflüssig wird. Im Ab~ 
satz 1 Buchstabe b schlägt die Ständerats kommission eine 
redaktionelle Anpassung an das von ihr gewählte System 
der Leistungsbemessung vor. Ein für die Leistungsberech~ 
nung massgebendes Versicherungsjahr gibt es nach der 
Konzeption des Ständerates nur noch im Zusammenhang 
mit Artikel 23 Absatz 3, wo es darum geht, die Gutschriften 
für die. bis zum Rentenalter noch fehlenden Versicherungs~ 
Jahre aufgrund des koordinierten Lohnes des Versicherten 
während seines letzten VersicherungSjahres in der Vorsor~ 
geeinrichtung zu berechnen. Deswegen soll Buchstabe b 
in der beantragten Aenderung direkt auf diesen Fall Bezug 
nehmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 36 
Antrag der Kommission 
Die Vorsorgeeinrichtung kann ihre Leistungen im entspr~ 
chenden Umfang kürzen,. wenn die eidgenössische Versi~ 
cherung ... 

Art. 36 
Proposition de la commission 
L'institution de prevoyance peut reduire ses prestations ... 

Kündig, Berichterstatter: Der Verzicht auf den Pool des 
Nationalrates erlaubt es, diese Bestimmung in eine Kann~ 
Vorschrift umzuwandeln. Die Vorsorgeeinrichtungen kön~ 
nen danach selber entscheiden, ob und um wie viel sie die 
Leistungen wegen schweren Verschuldens kürzen wollen. 
Sie dürfen allerdings nicht weiter gehen, als dies bei der 
ersten Säule geschieht. 

Angenommen - Adopte 

Art. 37 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Hinterlassenen~ und Invalidenrenten, deren Laufzeit fünf 
Jahre überschritten hat, sind für Männer bis zum 65., für 
Frauen bis zum 62. Altersjahr nach Anordnung des Bun~ 
des rates der Preisentwicklung anzupassen. 

Abs.2 
Die Vorsorgeeinrichtung hat im· Rahmen ihrer finanziellen 
MögliChkeiten Bestimmungen über die Anpassung der lau~ 
fenden Renten in den übrigen Fällen zu erlassen. 

Antrag Weber 
Zustimmung zum Nationalrat 

Art. 37 

Proposition da la commission 

AI. 1 
Les rentes de survivants et d'invalidite en cours depuis 
plus de cinq ans doivent etre adapt~es a I'evolution des 
prix, conformement aux prescriptions edictees par le Con~ 
seil federal, jusqu's l'Age de 65 ans pour les hommes, de 
62 ans pour les femmes. 

AI. 2 
En outre, dans les limites de ses possibilites financieres, 
I'institution de prevoyance est tenue d'etablir des disposi~ 
tions en vue d'adapter les autres rentes en cours a I'evo~ 
lution des prix. 

Proposition Weber 
Adherer s la decision du Conseil national 

Kündig, Berichterstatter: Die national rätliche Fassung 
sieht generell die Anpassung der laufenden Renten an die 
Preisentwicklung vor. Dies entspricht ihrem grundlegenden 
Bestreben, den Verfassungsauftrag im ersten Anlauf voll 
umfänglich zu erfüllen. Für die Finanzierung dieses umfas~ 
senden Teuerungsausgleiches wird der sogenannte Pool 
herangezogen, der die Anwendung· des Ausgabenumlage~ 
verfahrens ermöglicht. Demgegenüber will die ständerätli~ 
ehe Kommission in der ersten Etappe der Gesetzgebung 
auch in Frage Teuerungsausgleich zunächst möglichst zu~ 
rückhalten und sich auf die Regelung der vordringenden 
Bedürfnisse beschränken. Sie sieht daher in Absatz 1 den 
obligatorischen Teuerungsausgleich nur für sogenannte 
Langzeitrenten vor, d. h. für die Hinterlassenen~ und Invali~ 
denrenten, die bereits seit mehr als fünf Jahren laufen. 
Diese Renten sind nach der Anordnung des Bundesrates 
an die Preisentwicklung anzupassen. Der Teuerungsaus~ 
gleich wird aber nur bis zum 65. bzw. 62. Altersjahr ge~ 
währt. Damit soll eine Bevorzugung der Invaliden gegen~ 
über den Altersrentnern vermieden werden, solange der 
obligatorische Teuerungsausgleich sich auf die Invaliden~ 
und Hinterlassenenrenten beschränkt und nicht auch die 
Altersrenten umfasst. Was den Teuerungsausgleich auf AI~ 
tersrenten sowie auf denjenigen Hinterlassenen~ und Inva~ 
lidenrenten, die nicht von Absatz 1 erfasst werden - d. h., 
auf Renten mit einer kürzeren Laufzeit als fünf Jahre oder 
auf Renten, deren Bezüger älter als 65 bzw. 62 Jahre sind 
-, angeht, so sieht Absatz 2 der Fassung der Ständerats~ 
kommission vor, dass die Vorsorgeeinrichtungen im Rah~ 
men ihrer finanziellen Möglichkeiten gehalten sind, für die 
Anpassung der laufenden Renten an die Teuerung zu sor~ 
gen. Diese Regelung entspriCht der bereits bei Artikel 31 
(Eintrittsgeneration) getroffenen Konzeption. Es wird ins~ 
besondere an den Organen der Vorsorgeeinrichtung und 
allenfalls der Aufsichtsbehörde liegen, dafür zu sorgen, 
dass die Vorsorgeeinrichtungen auch tatsächlich das ih~ 

nen mögliche tun. 

Die Ständeratskommission hat in ihrem Projekt bekannt~ 
lieh auf den Pool des Nationalrates verzichtet, der auch 
bei der Finanzierung des Teuerungsausgleiches eine w~ 
sentliche Funktion innehatte. Solange es jedoch in der 
ersten Phase der Gesetzgebung bei dem soeben darg~ 
stellten eingeschränkten Teuerungsausgleich bleibt, dürfte 
der mit dem Wegfall des Pools verbundene Verzicht auf 
besondere Ausgleichsmassnahmen zwischen Vorsorgeein~ 
richtungen mit geringerem und solche mit höherem Rent~ 
nerbestand zu verschmerzen sein. Statt irgendweiCher 
Ausgleichsmassnahmen zwischen den Vorsorgeeinrichtun~ 
gen sieht das Projekt der Ständerats Kommission vor, dass 
jede Vorsorgeeinrichtung eine Sonderreserve zu äufnen 
hat, aus der vorrangig die Risikosicherungen einzuschlies~ 
sen sind und aus der der obligatorische Teuerungsaus~ 
gleich nach Artikel 37 Absatz 1 zu finanzieren ist. Soweit 
darüber hinaus Mittel in dieser Reserve vorhanden sind, 
sind sie zur Begünstigung der Eintrittsgeneration und zum 
fakultativen Teuerungsausgleich zu verwenden. 

Weber: Wir haben hier eigentliCh zwischen drei Möglich~ 
keiten zu wählen: der bundesrätlichen Lösung, der natio~ 
nalrätlichen Lösung und dem Vorschlag der ständerätli~ 
ehen Kommission. Die bundes rätliche Fassung ist sehr 
imperativ, der Bundesrat muss die Renten der Preisent~ 
wicklung anpassen; die Lösung der Kommission begnügt 
sich mit einer höflichen Empfehlung, wenigstens bei den 
Altersrenten, und die nationalrätliche Lösung dürfte ein 
gangbarer Kompromiss sein: uDer Bundesrat ordnet die 
Anpassung der laufenden Renten an die Preisentwicklung 
an." Diese Formulierung enthält wohl eine Verpflichtung 
für den Bundesrat, sie ·überlässt ihm aber doch ziemlich 
viel Entscheidungsspielraum. Nach Vorschlag der Kommis~ 
sion können Renten an Hinterlassene und Invalide nach 
fünf Jahren den Teuerungsausgleich erhalten. Der gröss~ 
ten Gruppe, den Pensionierten, bleibt aber von Gesetzes 
wegen nur eine Vertröstung. Ich glaube, hier sollten wir 
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dem Nationalrat folgen können, weil ja diese Verpflichtung 
nicht in dieser Art formuliert ist, dass es keinen Spielraum 
mehr gibt und der Bundesrat auf gegebene Situationen 
Rücksicht nehmen kann. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Weber 

28 Stimmen 
8 Stimmen 

Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen und dem Natio- Art. 38 
nalrat zu folgen. Nach meiner Auffassung ist dieser Teue- Antrag der Kommission 
rungsausgleich neben der Eintrittsgeneration doch eines 
der wichtigen Probleme, die ungelöst bleiben. Titel 

Kündig, Berichterstatter: Auch dieser Antrag von Herrn 
Weber - obwohl ich Verständnis für ihn habe - entspricht 
nicht dem Konzept des Ständerates. Insbesondere deshalb 
nicht, weil die Finanzierung dieses Teuerungsausgleiches 
keinesfalls gewährleistet sein könnte und weil die stände
rätliche Optik für den Teuerungsausgleich in eine andere 
Richtung geht. 

Ich habe gestern beim Eintretensreferat erwähnt, wie die 
Beurteilung unserer Kommission in bezug auf den Teue
rungsausgleich vorgenommen wird. Man muss sich im kla
ren sein, dass der Teuerungsausgleich in den ersten zehn 
Jahren eine nicht zu überschätzende Funktion hat. Denn 
erstens sind die Renten in diesen Jahren sehr .gering und 
zweitens sind die Auswirkungen der Teuerung auf den 
kleinen obligatorischen Renten nochmals wesentlich gerin
ger. Dies sieht man am Einsatz der Mittel, wie ich Ihnen 
dies gestern erwähnt habe. Nach fünf Jahren werden 0,03 
Prozent des koordinierten Lohnes notwendig sein, um die
sen Teuerungsausgleich vorzunehmen. Und nach zehn 
Jahren erst 0,2 Prozent, also 2 Promille des koordinierten 
L,ohnes. Wir stellen nun aber mit dieser Sonderreserve 
Mittel zur Verfügung, die über die ersten zehn Jahre mit 
Sicherheit 0,1 Prozent pro Jahr oder 1 Promille ausma
chen, die also mehr erbringen, als wenn wir hier in den 
ersten zehn Jahren den Teuerungsausgleich obligatorisch 
erklären. Zudem erlauben wir den Vorsorgeeinrichtungen, 
diese Mittel, die für die Verteuerung eingesetzt werden, 
nicht 'nur auf den obligatorischen Rententeilen zu gewäh
ren, sondern auch Altrenten und Gesamtrenten zu gewäh
ren. Ich glaube, dass man deshalb für die ersten zehn 
Jahre auf Jeden Fall von der gesetzlichen Vorschrift für 
den Teuerungsausgleich abgehen sollten, da er praktisch 
nicht wirksam ist. 

Bundesrat Hürlimann: Das Problem des Teuerungsausglei
ches besteht, vor allem dann, wenn die Teuerung wieder 
zunimmt. Wir haben jetzt das Glück gehabt, und wir wollen 
hoffen. dass es so bleibt. dass wir die Inflation in Schran
ken halten konnten. Aber wenn wir wieder Teuerungsent
wicklungen haben. wie wir das in den sechziger Jahren 
hatten. dann wird nach dieser Bestimmung natürlich 
schon ein entsprechender Druck ausgeübt. In Artikel 37 
bestehen beim Nationalrat und beim Bundesrat keine ma
teriellen Dinerenzen. Das ist eine Frage der Formulierung. 
denn wir können ja die Renten der Pensions kassen nicht 
selbständig anpassen. wir ordnen das nur an. 

Wenn Sie nun dem Bundesrat im Rahmen dieser Vorlage 
die Auflage machen, er soll diese Renten der Teuerung 
anpassen. dann versetzen sie ihn in eine Situation, die 
unrealistisch Ist. weil nach dem Konzept der ständerätli
chen Kommission die Mittel nicht In genügendem Ausmass 
zur Verfügung stehen würden. Deshalb musste konsequen
terweise die ständerätliche Kommission eine Formulierung 
wählen. die nicht Im Widerspruch steht zum Konzept. Beim 
Nationalrat hätte man natürlich auf den Pool greifen kön
nen. Das war eine der Aufgaben. die dieser Pool hätte 
lösen müssen. aber dagegen haben Sie nun bereits ent
schieden. Sie haben gesehen. dass sich auch hier die 
ständerätliche Kommission wirklich um eine Lösung b~ 
müht hat und vor allem die sozialen Komponenten beach
tet hat. Die Langzeitrenten von Witwen. Waisen und Invali
den werden zwingend an die Teuerung angepasst. aber 
bei den anderen Renten musste auf eine zwingende Vor
schrift verzichtet werden. 

Kapitalabfindung 

Abs.1 
Streichen 

Abs.2 
Die Vorsorgeeinrichtung kann anstelle der Rente eine Kapi
taiabfindung ausrichten, wenn die Alters- oder die Invali
denrente weniger als 10 Prozent, die Witwenrente weniger 
als 6 Prozent. die Waisenrente weniger als 2 Prozent der 
einfachen Mindestaltersrente der AHV beträgt. 

Abs.3 
Das Reglement kann bestimmen, dass der Berechtigte 
einen Teil. höchstens aber die Hälfte der Alters-. Witwen
oder Invalidenleistung in Form einer Kapitalabfindung ..• 

Abs.4 
Der Versicherte kann, ohne dass. es das Reglement vor
sieht. unter Wahrung der in Absatz 3 genannten Frist 
einen Teil der Altersleistungen in Form einer Kapitalabfin
dung verlangen, soweit er das Kapital zum Erwerb von 
Wohneigentum für den Eigenbedarf oder zur Amortisation 
von Hypothekardarlehen auf Ihm bereits gehörendem 
WOhneigentum verwendet. Die Kapitalabfindung darf seine 
Altersrente um höchstens die Hälfte schmälern. 

Antrag Bürgi 
Abs.3 
•.• einen Teil der Alters-, •.. 

Antrag Guntern 
Abs.3 

Zustimmung zum Nationalrat 

Abs.4 
Zustimmung zum Nationalrat 

Art. 38 

Proposition de la commission 

Titre 
Prestation en capital 

AI.1 

Blfter 

AI. 2 
L'institution de prevoyance peut servir une prestation en 
capital en lieu et place de la rente lorsque celle-ci est 
inferieure ä 10 pour cent de la rente simple minimale de 
vieillesse de I·AVS. dans le cas d'une rente devieillesse 
ou d·invalidite. ä 6 pour cent dans le cas d'une rente de 
veuve. ou a 2 pour cent dans le cas d'une rente d'orphe-
lin. . 

AI. 3 
.... I'ayant droit peut exiger qu'une partie des prestations 
de vieillesse. de veuve ou d·invalidite. mais la moitie au 
plus, lui soit versee sous la forme d'une prestatlon enca
pita\. S'iI s·agit. .. 

AI. 4 
Mame si le reglement ne le prevoit pas. I'assure peut. en 
respectant le delai fixe au 3e alinea. exiger une prestation 
partielle de vieillesse en capital. a la condition qu'lI utilise 
ce capital pour acquerir la propriete d'un logement ser-



Prevoyance professionnelle 284 E 10 juin 1980 

va nt a ses besoins personneis ou pour amortir une dette 
hypothecaire grevant un logement dont il est deja propril~
taire. Le versement de cette prestation en capital ne doit 
pas reduire la rente de vieillesse de plus de la moitie. 

Proposition Bürgl 

AI. 3 
... de veuve ou d'invalidite lui soit versee ... 

Propositions Guntern 
AI. 3 
Adherer a la decision du Conseil national 

AI. 4 
Adherer a la decision du Conseil national 

KOndlg, Berichterstatter: Die Ständerats kommission bean
tragt die Streichung von Absatz 1. Das ist gerechtfertigt, 
da sie im Kapitel über die Versicherungsleistungen von 
der Rente als Regelleistung ausgeht. Damit rechtfertigt 
sich auch die Aenderung der Artikelüberschrift in «Kapital
abfindung» statt in «Form der Leistungen ... 
Absatz 2 wird gegenüber der Fassung des Nationalrates 
vor allem redaktionell bereinigt. Zu Beginn wird wegen der 
Streichung von Absatz 1 der Passus «anstelle der Ren
te .. ergänzend eingefügt. Ueberdies werden anstelle des in 
Absatz 2 der Fassung des Nationalrates enthaltenen Ver
weise auf die Verordnung direkt die Prozentgrenzen ge
nannt, unterhalb derer die Vorsorgeeinrichtungen von sich 
aus eine Kapitalabfindung statt minimer Witwen- und Wai
senrenten ausrichten können. 
Im Ab,satz 3 schlägt die Ständeratskommission schliesslich 
vor, die reglementarische KapitalabfindungsmögliChkeit, 
nach der den Versicherten das Recht eingeräumt werden 
kann, eine Kapitalabfindung statt der Rente zu verlangen, 
in der Höhe auf höchstens die Hälfte der Alters-, Witwen
und Invaliden leistungen zu beschränken. Diese Beschrän
kung erfolgt als Angleichung auf die entsprechende Limi
tierung in Absatz 4 Satz 2. Beide Male wird der gleiche 
Zweck verfolgt, eine allenfalls zu starke Aushöhlung des 
Vorsorgeschutzes zu vermeiden. 

Präsident: Wir haben hier zwei Anträge. Ich erteile zuerst 
das Wort Herrn Bürgi. 

BOrgi: Die Ueberschrift lautet hier «Rentenzahlung oder 
Kapitalabfindung ... Bundesrat und Nationalrat wollten das 
dem Reglement der einzelnen Vorsorgeinstitutionen über
lassen. Ich darf darauf hinweisen, dass der Entscheid 
durch das paritätisch zusammengesetzte leitende Organ 
dieser Institution zu treffen wäre. Ich sage ausdrücklich: 
paritätisch zusammengesetzt, weil die Mitsprache der Per
sonalvertreter damit in kompetenter Welse gewahrt ist und 
der Arbeitgeber nicht eine ihm genehme Lösung einfach 
durchsetzen kann. 

Die ständerätliche Kommission hat mehrheitlich beschlos
sen, die Kapitalabfindung auf höchstens 50 Prozent zu 
begrenzen. Das scheint mir ein unnötiger Eingriff in die 
Autonomie der einzelnen Vorsorgeinstitution zu sein. Ich 
weise darauf hin, dass die Kapitalauszahlung heute in 
zahlreichen Vorsorgeinstitutionen die Regel ist. Die vor
handenen Mittel können beispielsweise für die Ablösung 
einer Hypothek oder für den Kauf einer Eigentumswoh
nung verwendet werden. Das ist in vielen Fällen minde
stens eine so sinnvolle Altersvorsorge wie eine wiederkeh
rende Rente. Ich bin selber Präsident einer Verbandsinsti
tution, in der die Kapitalauszahlung die Norm ist. Es ist 
mir noch kein einziger Fall bekannt geworden, in welchem 
die ausgeschütteten Mittel unsachgemäss verwendet wur
den. Man stellt im Gegenteil etwas anderes fest. Die AI
tersrentner, die einen bestimmten Kapitalbetrag erhalten, 
werden dadurch zu einer klugen Kapitalverwaltung moti
viert. Dort, wo befürchtet werden muss, es könne zu un-

sachgemässer Verwendung der Mittel kommen, kann die 
Vorsorgeinstitution Vorkehrungen treffen. Das kann im Re
glement ohne weiteres festgelegt werden. 
Im Falle von Waisen - auf das möchte ich auch hinweisen 
- gibt es die waisenamtlichen Vorkehrungen zur sachge
mässen Verwendung von ausgeschütteten Kapitalbeträgen. 
Alles in allem scheint es mir, dass die Kommissionsmehr
heit hier etwas viel Reglementierungsfreude an den Tag 
gelegt hat, unnötige Reglementierungsfreude, möchte ich 
sagen. Man sollte etwas mehr Vertrauen in die einzelnen 
Vorsorgeinstitution haben und es deshalb beim Antrag 
Bundesrat und Beschluss Nationalrat bewenden lassen. 

Präsident: Ich erteile das Wort Herrn Guntern zur Begrün
dung seines Antrages. 

Guntern: Ich teile weitgehend die Auffassung, die nun von 
Herrn Bürgi dargelegt worden ist. Ich schlage Ihnen aber 
vor, genau dem Vorschlag des Nationalrates bzw. des 
Bundesrates in bezug auf Absatz 3 und Absatz 4 zu folgen. 
Dabei möchte ich vorausgehend darauf hinweisen, dass in 
der Regel die Leistungen der Pensionskassen in Form von 
Renten auszuzahlen sind. Aber es gibt Fälle, wo eine Kapi
talabfindung die bessere Lösung darstellt als eine Rente. 
Vor allem in ländlichen Gegenden wird die Kapitalabfin
dung sehr geschätzt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ein An
gestellter, der vor der Pensionierung stand, erwarb einen 
Rebberg, um nach ·seiner Pensionierung diesen als kleinen 
landwirtschaftlichen Nebenbetrieb zu betreiben. Der Kauf 
des Rebberges beanspruchte sein volles Pensions kapital. 
Aber die Bewirtschaftung des Rebgutes gestattet Ihm heu
te eine bessere Existenz als mit der. Rente und dazu noch 
eine sinnvolle Beschäftigung. 'Ich bin also der Auffassung, 
dass hier der Vorschlag des Nationalrates bzw. des Bun
desrates besser ist. 

Unsere Kommission will nun die Kapitalabfindung nur bis 
zur Hälfte zulassen. Sie setzt eine absolute, nichtabänder
liche Limite bei 50 Prozent der Leistung. Das erstaunt 
mich eigentlich, weil unsere Kommission im übrigen sehr 
wohl auf Bestehendes und Gewachsenes Rücksicht nimmt. 
Hier wird aber die Gestaltungsfreiheit der Pensionskassen 
und die Freiheit der Versicherten zu stark eingeschränkt. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass die Bestimmung von Arti
kel 38 Absatz 3 die Kapitalabfindung nur unter gewissen 
Voraussetzungen zulässt, nämlich: 
1. Wenn die Pensionskasse diese Möglichkeit im Regle
ment vorsieht. Herr Bürgl hat darauf hingewiesen. Die 
Pensionskasse kann also das Reglement diesbezüglich ge
stalten. 
2. Wenn der Versicherte eine Kapitalabfindung verlangt. 
Zudem muss er diese Wahl der Kapitalabfindung bereits 
drei Jahre vor Entstehung des Anspruches erklären, d. h. 
für den Mann mit 62 und für die Frau mit 59 Jahren. Ich 
bin der Auffassung, dass die Höhe dieser Kapitalabfindung 
den Pensionskassen überlassen werden sollte. Die Rege
lung gemäss Bundesrat ist eine flexiblere Lösung und 
muss daher unserem Kommissionsvorschlag vorgezogen 
werden. 

Herr Bürgi hat einen etwas anderen Vorschlag hinterlegt. 
Er überzeugt mich weniger, weil seine Lösung leicht dazu 
führen kann, dass das Restkapital, das noch stehenbleibt, 
dann derart minimal ist, dass es zu keiner sinnvollen Ren
te mehr genügt und eine volle Kapitalabfindung die weit 
adäquatere Lösung' darstellt. Daher möchte ich Ihnen 
empfehlen, den Vorschlag von Bundesrat und Nationalrat 
vorzuziehen. 

Kündig, Berichterstatter: Die Kommission geht hier von 
einer andern Optik aus. Sie hat grundsätzlich nichts gegen 
Kapitalabfindung einzuwenden; sie glaubt aber, dass die 
2. Säule den Auftrag hat - wie er in der Verfassung um
schrieben ist -, die gewohnte Lebensweise weiterzuführen. 
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Dies soll sichergestellt werden durch Rentenleistungen; 
denn wir wissen aus der Erfahrung, dass sehr oft Unfug 
getrieben wird mit grossen Kapitalauszahlungen, die dann 
in einem späteren Zeitpunkt nicht mehr für die Rente zur 
Verfügung stehen. Deshalb möchte sie sich beschränken 
und sagen, dass mindestens die Hälfte des zur Verfügung 
stehenden Kapitals schlussendlich für die Rente verwen
det werden soll. Dies auch noch aus einem anderen 
Grund: damit noch genügend Hinterlassenenleistungen 
vorhanden sind, wenn der Rentner bald nach Eintritt ins 
Rentenalter stirbt, und weil wir auch das Problem der 
Teuerung lösen wollen. Das Problem der Teuerung kann 
bei einer KapItalabfindung unmöglich gelöst werden; Sie 
werden aber in einem späteren Zeitpunkt trotzdem immer 
wieder Begehren haben, dass die Kassen Zusatzleistungen 
zu erbringen hätten. Es geht hier um den Vorsorgeschutz 
im Sinne von Renten, und ich glaube, dass man mit 50 
Prozent - auf jeden Fall nach meinem persönlichen Emp
finden - schon sehr weit gegangen ist. 

Bundesrat Hürlimann: Jetzt bin ich endlich einmal in der 
glücklichen Lage, Ihnen zu sagen, dass das weder mit der 
Konzeption 'des Nationalrates 'noch mit dem Konzept des 
Ständerates etwas zu tun hat. Was wir hier - und schon 
vorher im Nationalrat - diskutieren, ist ein Problem der 
Wohneigentumsförderung. Es sollen Vorsorgekapitalien für 
die Bildung von Eigentum und den Erwerb von Grundei
gentum verwendet werden. Ich habe nichts gegen diese 
Bestrebungen einzuwenden. Ich mache Sie aber darauf 
aufmerksam, dass wir 18000 Versicherungskassen haben. 
Diese Versicherungskassen werden inskünftig paritätisch 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verwaltet, und 
es entspricht der Tendenz unserer gesamten Gesetzge
bung, nicht unnötig In diese Kassen hineinzureglementie
ren, d. h. ihnen die Autonomie zu überlassen, ob sie das 
machen wollen oder nicht. Deshalb beantrage ich Ihnen -
in tellweiser Uebereinstimmung mit den Ausführungen von 
Herrn Bürgi und von Herrn Guntern - in diesem Sinne zu 
beschliessen. Ich habe wiederholt erklärt, dass wir auf 
dem Bestehenden aufbauen können. Wir haben ausge
zeichnete Erfahrungen mit verschiedenen Kassen ge
macht, die die Wohnungsförderung bereits kennen. Wes
halb wollen wir jetzt hier zwingend vorschreiben, dass 
man das machen muss? Das hat im Grunde genommen 
mit der 2. Säule nichts zu tun. Wenn Sie also dem Grund
satz treu bleiben wollen, dass wir nicht unnötig über das 
Gesetz in die bereits bestehenden und kommenden Kas
sen hineinreglementieren wollen, müssen Sie dem Antrag 
des Bundesrates zustimmen. 

Bürg!: Zur Vereinfachung der Abstimmungssituation ziehe 
ich meinen Antrag zugunsten des' Antrages Guntern zu
rück. 

Kilndig, Berichterstatter: Darf ich noch eine Bemerkung zu 
den Ausführungen von Herrn Bundesrat Hürlimann ma
chen? Man muss sehr genau unterscheiden zwischen dem 
Problem der Wohneigentumsförderung und dem re!nen 
Problem der Kapitalabfindung, wie es im Absatz 3 behan
delt ist. Beim Absatz 3 wird nicht ein materieller Gegen
wert geschaffen, wie er in Absatz 4, Wohnbauförderung, 
geschaffen wird, der gleichzeitig auch eine Sicherheit für 
das Alter bedeutet. Deshalb glaube ich, dass es nicht rich
tig wäre, wenn der Absatz 3 nun vollumfänglich die Kapital
findung ermöglicht, währenddem wir das bei der Wohn
eigentumsförderung auf 50 Prozent limitieren wollen. Man 
muss hier sehr genau unterscheiden, da eine gewisse Ge
fahr in der vollen Kapitalabfindung nach Absatz 3 besteht. 

Guntern: Es ist so, dass ich auch zu Absatz 4 einen Antrag 
gestellt habe, nämlich den, die Fassung des Nationalrates 
zu übernehmen, und da ist keine Beschränkung vorgese
hen. 

Kündig, Berichterstatter: Darauf kommen wir erst noch zu 
sprechen. 

Bundesrat Hürlimann: Ich habe zu den Absätzen 3 und 4 
gesprochen. Ich möchte einfaCh den Kassen die Freiheit 
lassen und nicht zwingend durch das Gesetz vorschreiben 
lassen - sei es nach dem Beschluss des Nationalrats oder 
sei es nach dem Antrag der Kommission des Ständerats -, 
dass gewisse Abfindungen verlangt werden können, ohne 
dass es das Reglement vorsieht. Der Bundesrat möchte 
das dem Reglement überlassen. Ich bin mit Herrn Kündig 
Qurchaus einverstanden, dass zwischen Absatz 3 und Ab
satz 4 ein Unterschied besteht, den ich an. und für sich 
begrüsse. Mein Votum ging aber dahin - und ich habe 
ursprünglich auch Herrn Guntern so verstanden -, der 
bundesrätlichen Fassung zuzustimmen aus den Gründen, 
die ich dargelegt habe. 

Weber: Ich könnte auch' der bundesrätlichen Fassung zu
stimmen, aber mir scheint, dass wir dann auch Absatz 1 
mit einbeziehen sollten. Als Grundsatz sollte gelten: Rente. 
Ich könnte aus der Praxis erzählen, dass Kapitalabfindun
gen vorgenommen wurden, worauf das Kapital verwendet 
wurde, um der Tochter eine Aussteuer zu finanzieren und 
dem Sohn auch etwas zuzuwenden, Später wurde dann im 
Dorf erzählt, der arme Mann müsse mit der AHV-Rente 
leben, er bekomme nicht einmal eine zusätzliche Rente 
vom Betrieb. Die Untersuchungen haben dann ergeben, 
dass er beachtliche Summen ausbezahlt erhalten hat, weil 
diese Möglichkeit bestand. Es wäre deshalb sicher richtig, 
wenn der Grundsatz der Rente festgehalten werden könn
te, und das geschieht in Absatz 1 der bundesrätlichen 
Fassung. Ich möchte Ihnen in diesem Sinne Antrag stei
len; dann stimme ich auch der bundesrätlichen Fassung 
bezüglich der andern Absätze zu. 

Abs. 1 und 2 - AI. 1 et 2 

Präsident: Wir schreiten zur Bereinigung von Artikel 38. 
Absatz 1 wird nach dem Antrag der Kommission gestri
chen und Absatz 2 ist nach Fassung der Kommission an
genommen. 

Beim Absatz 3 haben wir den Antrag Guntern, dem sich 
auch Herr Bürgi und der Bundesrat angeschlossen haben, 
und den Antrag der Kommission. 

Abs. 3 -AI. 3 
Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Guntern 

11 Stimmen 
22 Stimmen 

Bundesrat Hürlimann: Wenn Sie nun beschlossen haben, 
Absatz 3 gemäss Bundesrat zu belassen, dann müssen Sie 
auf Absatz 1 zurückkommen und diesen gemäss Bundesrat 
wieder aufnehmen. Darin sagen wir, dass grundsätzlich 
auf dem Rentenprinzip aufgebaut wird. Absatz 2 kann man 
so belassen, zumal die Grenze von 10 Prozent unserem 
Konzept entspricht. 
Sie müssen dann diese Logik weiterführen und nun den 
Antrag von Herrn Guntern in bezug auf Absatz 4, der Zu
stimmung zum Nationalrat beantragt, ablehnen. Hier wird 
nämlich durch das Gesetz ein Eingriff in die Kassen vorge
nommen, dem ich mich, bei aller Würdigung dessen, was 
hinter diesem Absatz 4 steht, widersetze. 
Ich beantrage Ihnen deshalb in Fortführung der Konse
quenz der Beschlüsse, die Sie jetzt gefasst haben, zuerst 
Absatz 4 in der Fassung der ständerätlichen Kommission 
gemäss Antrag von Herrn Guntern abzulehnen. Da Herr 
Kündig Absatz 4 in der Fassung der ständerätlichen Kom
mission aufrechterhält, muss diesem Antrag der Kommis
sion derjenige von Herrn Guntern gegenübergestellt wer
den. Je nachdem, welcher Antrag Ihre Mehrheit findet, 
müssten Sie dann das Resultat meinem Antrag gegenüber
stellen, überhaupt keinen Absatz 4 zu beschliessen. 
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Abs. 1 - AI. 1 

Präsident: Wir bereinigen zuerst Absatz 1. Ich komme 
noch einmal darauf zurück: Es stehen sich gegenüber der 
Antrag Weber, der beantragt, die Fassung des Bundesra
tes zu übernehmen und der Antrag der Kommission auf 
Streichung. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Weber 

Abs. 4-AI. 4 

7 Stimmen 
25 Stimmen 

KUndig, Berichterstatter: Ich glaube, hier sind einige we
sentliche zusätzliche Erläuterungen notwendig. Die natio
nalrätliche Kommission hat noch anlässlich' ihrer letzten 
Sitzung die Förderung des Erwerbs von WOhneigentum mit 
den Mitteln der beruflichen Vorsorge im Entwurf verankert. 
Der Bundesrat hat diesen Bestimmungen Im Nationalrat 
zugestimmt, allerdings unter dem Vorbehalt, dass die 
praktische Durchführbarkeit noch geprüft werden muss. 
Sowohl diese Ueberprüfung als auch die Arbeiten der von 
Bundesrat Honegger eingesetzten Expertenkommission für 
Wohneigentumsförderung haben gezeigt, dass die Bestim
mungen über die Förderung des Erwerbs von Wohneigen
tum mit Mitteln der beruflichen Vorsorge neu formuliert 
werden sollten. Die genannte Expertenkommission hat ihre 
Vorschläge unterbreitet, die als Grundlage für die neuen 
Artikel 38 Absatz 4, Artikel 40 Absatz 2, Artikel 40a Ab
satz 1 und Artikel 29 Absatz 2 dienten. 
Bei Artikel 38 Absatz 4 ist jetzt eine klare Begrenzung be
züglich der maximalen Höhe der Kapitalabfindungen im 
Gesetz verankert. Mindestens die Hälfte der im Alter fällig 
werdenden Leistungen würde In Form einer Rente ausbe
zahlt Diese Begrenzung gilt für Kapitalabfindungen nach 
Absatz 3. Ausserdem wird klargestellt, dass es sich um 
Wohneigentum für den Eigenbedarf handeln muss .. Durch 
diese beiden Aenderungen würde ein Verweis auf die Ver
ordnung überflüssig, da im Rahmen von Artikel 38 Ab
satz 4 keine Verordnungsbestimmungen mehr erforderlich 
sind. 
Mit der neuen Formulierung von Artikel 40 Absatz 2 wird 
zum Ausdruck gebracht, dass der Anspruch auf die künfti
gen Altersleistungen, das anwartschaftliche Recht, ver
pfändet werden kann. Nicht verpfändet werden können 
dagegen die künftigen Invaliden- und Hinterlassenenlei
stungen. Aufbauend auf der Begrenzung von Artikel 38 
Absatz 4 darf jedoch nicht in allen Fällen der Anspruch 
auf die gesamte Altersleistung verpfändet werden. Solange 
ein Versicherter noch nicht 50 Jahre alt ist, wird bezüglich 
der Höhe des Pfandes auf das effektiv geäufnete Altersgut
haben abgestellt. Das Altersguthaben, das für den Versi
cherten im Alter 50 angespart ist, gilt für die obere Grenze 
für die Höhe des Pfandes. Ein 55jähriger Versicherter kann 
also nUT Geldforderungen durch eine Verpfändung nach 
Artikel 40 Absatz 2 sichern, die höher ist als das bis zum 
Alter 50 geäufnete Altersguthaben. 
Nach Artikel 40a Absatz 1 darf nur der jährliche Zuwachs 
des Altersguthabens für die Amortisation von Hypotheken 
verwendet werden. Das Altersguthaben, das für den Versi
cherten geäufnet wurde bis zu dem Zeitpunkt, in dem er 
von der Möglichkeit nach Artikel 40a Gebrauch macht, 
wird zur Tilgung nicht eingesetzt. Dieses bleibt für die 
Altersvorsorge erhalten. Hier besteht somit ein wesentli
cher Unterschied zur Lösung des Nationalrates; denn da
nach würde ein Teil des Freizügigkeitsguthabens einge
setzt werden können. Wie bei Artikel 38 Absatz 4 und Arti
kel 40 Absatz 2 wird auch hier damit sichergestellt, dass 
ein Teil des Altersguthabens für die Altersleistungen in 
Form einer Rente zur Verfügung steht. Würde nämlich ein 
junger Versicherter kurz nach Beginn der Altersversiche
rung von Artikel 40a Absatz i Gebrauch machen, so würde 
er praktisch seinen gesamten Zuwachs, was wiederum 
heisst, sein gesamtes Altersguthaben, für sein Wohneigen-

tum einsetzen. Deshalb kann der jährliche Zuwachs nur 
bis zum Alter 50 zugunsten des Wohneigentums eingesetzt 
werden. 
In der Lösung des Nationalrates wurde für die Frage der 
Begrenzung auf die Verordnung verwiesen. Nach der Lö
sung der Ständeratskommission wird im Ausmass des 
jährlichen Zuwachses des Altersguthabens die. Vorsorge
einrichtung Gläubiger in der Hypothek. Da es sich einer
seits bei Artikel 40a um nachrangige Hypotheken handelt 
und anderseits die Vorsorge für das Alter im Vordergrund 
steht, sieht Absatz 2 von Artikel 40a Absatz 1 eine Amortl
sationsverpfiichtung vor. Dadurch wird erreicht, dass bei 
der Pensionierung ein nennenswerter Teil des Altersgutha
bens wieder für eine Rente, wie Sie übrigens in Artikel 38 
Absatz 1 soeben beschlossen haben, zur Verfügung steht. 
Die Amortisation hat so zu erfolgen, dass die Altersrente 
höchstens um die Hälfte geschmälert wird. 
Artikel 40a Absatz 2 konnte gestriChen werden, weil Arti
kel 29 Absatz 2bis geschaffen wurde. Der Nationalrat hat 
vorgesehen, dass bei einem Wechsel der Vorsorgeeinrich
tung die neue Pensionskasse verpflichtet ist, das Darlehen 
zu übernehmen. Aus der Sicht der Vorsorgeeinrichtungen 
und der Arbeitnehmer war diese Bestimmung unerwünscht. 
Jetzt kann nach Artikel 29 Absatz 2bis bei Pensions
kassenwechsel eine Verrechnung zwischen den Grund
pfanddarlehen und der Freizügigkeitsleistung erfol
gen. Die Folge davon ist natürlich, dass bei einem allfälli
gen Eintritt eines VersiCherungsfalles die Pensionskassen
leistung geringer ist als im Normalfall. Natürlich besteht 
auch weiterhin die MÖglic/lkeit, dass die neue Vorsorge
einrichtung das Darlehen übernimmt. 

Gunlem: Ich kann mich sehr kurz fassen. Nach dem Ent
scheid, den Sie zu Absatz 3 getroffen haben, scheint es 
mir richtig zu sein, dass in bezug auf die Höhe dieser Ab
findung die gleiche Regelung getrOffen wird und somit 
dem Nationalrat zugestimmt wird. 
Wenn Sie dieser Anregung aus den Gründen, die Herr 
Bundesrat Hürlimann erwähnt hat, nicht Folge leisten wol
len, dann scheint mir die bundesrätliche Lösung besser zu 
sein. 
Ich beantrage Ihnen aber, ebenfalls dem Nationalrat zu 
folgen und keine Beschränkungen in bezug auf die Höhe 
vorzunehmen, sondern diese ebenfalls den Reglementen 
der Pensionskassen zu überlassen und die Freiheit dieser 
Kassen zu respektieren. 

Bundesrat HUrlimann: Ich will nicht wiederholen, was ich 
bereits gesagt habe. Ich habe auch im Nationalrat darge
legt, als es um diese Bestimmungen ging, dass wir das 
noch einmal prüfen wollen. Wir haben dann eine experten
kommission eingesetzt - wie es Herr KUndig ausgeführt 
hat -. und ich habe hier eigentlich nicht mehr opponiert. 
Ich muss Ihnen einfach sagen, nachdem nun der Stände
rat eine Lösung sucht, mit der man möglichst die Autono
mie der bestehenden Kl:issen nicht durch das Gesetz mit 
Vorschriften belasten will. dann scheint es mir nicht rich
tig, dass wir in diesem Bereich nun Kassen. die praktisch 
durch das Obligatorium nicht berührt werden - mit Aus
nahme des Festsetzens der Altersgutschriften - Vorschrif
ten machen. 
Dann können die Kassen. die bereits die geforderten Lei
stungen gemäss Obligatorium erbringen. völlig unbehelligt 
weiterarbeiten. Sie müssen nun aber ihre Reglemente än
dern. wenn Sie diese Bestimmungen erlassen. Das stört 
mich, mit RÜCkSicht auf die Tendenz, die die ständerätli
che Kommission immer verfolgt hat, die bestehenden Kas
sen nicht zu stark zu belasten. Wir haben die paritätische 
Verwaltung, und die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber 
sollen je nach Struktur ihrer Kasse und je nach Kapitalsi
tuation das selber regeln. Anders ist es, wenn man ge
samthaft auf die Lösung des Nationalrates zurückkommt. 
Dann ist das vielleicht eine Bestimmung. die man auch 
noch mitberücksichtigen kann. Das bestreite ich nicht. 
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denn dann werden praktisch alle Reglemente, die heute 
bestehen, geändert werden müssen. Das ist das Anliegen, 
das ich deshalb hier im Interesse der Freiheit der beste
henden Kassen vertrete. 

Hefti: Verlangt man von den Kassen eine zu hohe Liquidi
tät, so wirkt sich das negativ auf die Anlagepolitik und die 
Rendite aus. Darum möchte ich Ihnen beantragen, in Arti
keln 40 und 40a der Kommissionslösung zu folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Guntern 

19 Stimmen 
10 Stimmen 

Bundesrat Hürlimann: Ich habe schon gesagt: Wenn Sie 
über die Anträge Guntern und der Kommission abge
stimmt haben, lege ich Wert darauf, noch eine definitive 
Abstimmung vorzunehmen. Der Antrag des Bundesrates 
wird von mir wieder aufgenommen, und ich beantrage, 
keinen Absatz 4 vorzusehen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag des Bundesrates 

Art. 39 

Antrag der Kommission 

Abs.1 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.2 
Streichen 

Art. 39 

Proposition de la commission 

AI. 1 

Adherer ä la decision du Conseil national 

AI. 2 
Biffer 

Angenommen - Adopte 

Art. 40 

Antrag der Kommission 

Abs. 1,3,4 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.2 

21 Stimmen 
10 Stimmen 

Der Anspruch auf künftige Altersleistungen kann jedoch 
verpfändet werden zum Erwerb von WOhneigentum für den 
eigenen Bedarf des Versicherten. Die dadurch gesicherte 
Geldforderung darf jedoch das Altersguthaben nicht über
steigen, das im Zeitpunkt der Errichtung des Pfandes vor
handen ist, hÖChstens aber wie es im Alter 50 vorhanden 
war. 

Art. 40 

Proposition de la commission 

AI. 1,3,4 

Adherer ä la decision du Conseil national 

AI. 2. 
Le droit aux prestations futures de vieillesse peut toutefois 
etre mis en gage afin de permettre ä J'assure d'acquerir Ja 
propriete d'un logement pour ses besoins personneis. La 
valeur de cette garantie ne doit pas depasser I'avoir de 
vieillesse qui existait au moment de la constitution du 

37-S 

gage, ni, le cas echaant, I'avoir de vielllesse dont J'assure 
etait titulaire ä I'age de 50 ans. 

Angenommen - Adopte 

Art. 408 

Antrag der Kommission 

Titel 
Tiigung der Grundpfanddarlehen 

Abs.1 

Der Versicherte kann verlangen, dass der jährliche Zu
wachs seines Altersguthabens bis zum Alter 50 zur Bezah
lung der mit dem Hypothekargläubiger vereinbarten regel
mässigen Abzahlung von nachrangigen Grundpfanddarle
hen auf von ihm bewohntem Wohneigentum verwendet 
wird. Die Darlehen der Vorsorgeeinrichtungen sind bank
üblich zu sichern und so zu amortisieren, dass ihre Ver
rechnung mit einer Teilkapitalabfindung gemäss Artikel 38 
Absatz 4 möglich ist. 

Abs.2 
Streichen (s. Art. 29 Abs. 2bis) 

Abs.3 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 408 

ProposItion de la commission 

ritre 
Amortissement de prets sur gage immobilier 

AI.1 
L'assure peut exiger que I'accroissement annuel de son 
avoir de vieillesse serve, jusqu'ä I'age de 50 ans, au paie
ment d'acomptes reguliers, convenus avec le creancier 
hypothecaire, en remboursement de prets sur gage immo
biller en rang posterieur grevant le logement qu'ii habite. 
Les . prets d'institutions de prevoyance doivent etre garan
tis selon I'usage bancaire et amortis de teile maniere 
qu'ils puissent etre compenses avec une prestation par
tielle en capital conformement Ei I'article 38, 4e alinea. 

AI. 2 
Biffer (voir art. 29, al. 2bis) 

AI. 3 

Adharer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 41 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet obiet est interrompu 
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Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 256 hiervar - Vair page 256 ci-devant 

Tltel1bls, Art 41a, 41b 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Tltre 1bls, Art 41a, 41b 
Proposition de la commission 
Bifter 

KUndig, Berichterstatter: Die Ständeratskommission bean
tragt Streichung dieses Titels und der beiden Artikel. Dies 
Ist die Konsequenz ihres Antrages zu Artikel 5. Da dieser 
angenommen worden ist, kann in der ständerätlichen Vor
lage auf die Artikel 41a und 41b aus folgenden Gründen 
verzichtet werden: 
1. Es gibt nur noch eine allfällige Ausdehnung des Obli
gatoriums für die Risiken Tod und Invalidität, aber nicht 
mehr für das Alter. Damit wird die Unterscheidung, die In 
den Artikeln 41a und 41b vorgenommen wird, überflüssig. 
Eine einzige Bestimmung genügt. 
2. Der Vorbehalt betreffend den gesamtschweizerischen 
Lastenausgleich kann wegfallen. 
3. Als einZiges bleibt noch die Regelung übrig, dass auf 
das Teilobligatorium von Selbständigerwerbenden die Be
stimmungen über die obligatorische Versicherung der Ar
beitnehmer analog anwendbar sind und dass Abweichun
'gen vom Leistungssystem zulässig sind. Dafür braucht es 
aber keinen eigenen Titel mehr im Gesetz. Es genügt viel
mehr, dies direkt in Artikel 5 Absatz 2, zu sagen. 

Angenommen - Adopte 

Art 42 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition da la commission 
Adherer ä la declslon du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art 43 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Proposition de la commission 
Blffer 
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Kündigt Berichterstatter: Die Ständeratskommission 
streicht diese Bestimmung und ersetzt sie durch den Ar
tikel 56b Absatz 4. Artikel 43 der Fassung des National
rates knüpft die Teilnahme der Selbständigerwerbenden 
an den grosszügigen Vergünstigungen für die Eintritts
generation an die Voraussetzungen des rechtzeitigen Ein
tritts zur freiwilligen Versicherung. Dies spielt vor allem 
mit Blick auf die besonderen Leistungsgarantien und den 
Pool des Nationalrats eine Rolle. Bei Artikel 56b Absatz 4, 
der an die Stelle von Artikel 43 treten soll, wird wiederum 
auf den rechtzeitigen Beitritt der Selbständigerwerbenden 
zur freiwilligen Versicherung abgestellt Diesmal geht es 
aber nicht mehr um die Sondervergünstigungen für die 
Eintrittsgeneration, sondern vielmehr um die Berechnung 
der Zuschüsse des Sicherheitsfonds an Vorsorgeeinrich
tungen mit besonders ungünstiger Altersstruktur. Hier sol

.Ien Selbständigerwerbende nur dann bei der Ermittlung 
der Altersstrukturen und der Höhe allfälliger Zuschüsse 
rnltberücksichtigt werden, wenn sie der freiwilligen Ver
sicherung rechtzeitig beigetreten sind. 

Angenommen - Adopte 

ArL 44 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
(Die Aenderung In Abs. 2 betrifft nur den französischen 
Text) 

ArL44 

Proposition de la commission 

AI. 1 
Adherer a la decislon du Conseil national 

AI. 2 
Une teile reserve n'est pas admissible s'iI s'agit ... 

Angenommen - Adopte 

Art. 45 
Antrag der Kommission 

Abs.1, 2, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.3 
Dem Arbeitnehmer, der Beiträge direkt an eine Vorsorge
einrichtung bezahlt, schuldet jeder Arbeitgeber jeweils die 
Hälfte der Beiträge, die auf den bei ihm bezogenen Lohn 
entfallen. Die Höhe des Arbeitgeberbeitrages ergibt sich 
aus einer Bescheinigung der Vorsorgeeinrichtung. 

ArL 45 
Proposition de la commission 

AI. 1,2,4 
Adherer ä la decision du Conseil national 

AI. 3 
Le salarie qui paie directement des cotisations a I'insti
tution de prevoyance peut se· faire rembourser par chaque 
employeur la moitie des cotisations afferentes au salaire 
rer;:u de lui. Une attestation de I'institution de prevoyance 
indiquera le montant de la contribution due par I'em
ployeur. 

Kündigt Berichterstatter: Die von der Ständeratskommis
sion für Absatz 3 vorgeschlagene Aenderung ist rein re
daktioneller Natur. Materiell gesehen bleibt es bei der bis
herigen Regelung. Aus dem Gesamtlohn, den der Versi
cherte aufgrund der verschiedenen Altersverhältnisse be
zieht, wird der koordinierte Lohn ermittelt. Darauf zahlt 
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der Versicherte die gesamten Prämien. Die Hälfte dieser 
Prämien hat der Arbeitgeber aber dem Versicherten zu
rückzuerstatten. Dabei erfolgt die Aufschlüsselung dieser 
Prämienhälfte unter die Arbeitgeber nach dem Verhältnis, 
in dem die vom Arbeitnehmer bei ihm bezogenen Löhne zu
einander stehen. Die Vorsorgeeinrichtung berechnet den 
Prämienanteil jedes Arbeitgebers und stellt darüber eine 
Bescheinigung zuhanden des Arbeitgebers aus. 

Angenommen - Adopte 

ArL 46 
Antrag der Kommission 
Scheidet der Arbeitnehmer aus der obligatorischen Ver
sicherung aus, so kann er die Versicherung ••. 

ArL46 
Proposition de la commission 
Le salarie qui cesse d'etre assujettl a I'assurance obliga
toire peut maintenir son assurance ... 

Kündigt Berichterstatter: Die Ständeratskommission bean
tragt, den zu Beginn dieser Bestimmung stehenden Pas
sus .. nachdem er Ihr während mindestens sechs Monaten 
unterstellt war .. zu streichen. In der Fassung des National
rates war diese Sechsmonatsfrist dadurch gerechtfertigt, 
dass man den Schlaumeiern einen Riegel schieben woll
te, die versucht sein könnten, die Voraussetzungen der 
mindest sechsmonatigen obligatorischen Versicherung von 
Artikel 43 Buchstabe b zu unterlaufen. Die Ständeratskom
mission hatte ursprünglich vorgesehen, den Artikel 43 er
satzlos zu streichen. Damit verlor auch die in Artikel 46 
parallel vorgesehene Sechsmonatsfrist ihre Rechtferti
gung, weshalb die Ständeratskommission ebenfalls ihre 
Streichung beantragte. 'In der Schlussphase ihrer Bera
tungen hat die Ständeratskommission nun aber den Ar
tikel 43 zu neuem Leben erweckt, indem sie eine analoge 
Regelung bei Artikel S6b Absatz 4 einfügte. Damit wäre 
auch ein Wiederaufleben der Sechsmonatsfrist in der Fas
sung des Artikels 46 gereChtfertigt. Es wäre deshalb 
durchaus sinnvoll, die von der Ständeratskommission In 
Artikel 46 geschaffene Differenz, deren Beseitigung sie 
übersehen hat, nunmehr in den Beratungen wieder auf
zunehmen, was ich Ihnen hiermit als Kommissionsmitglied 
beantragen möchte. 

Angenommen - Adopte 

ArL 46a 
Antrag der Kommission 

Titel 
Registrierung 

Abs.1 
Vorsorgeeinrichtungen, die an der Durchführung der obli
gatorischen VersiCherung teilnehmen wollen, lassen sich 
in das Register für die berufliche Vorsorge eintragen. Die 
Registrierung erfolgt bei der Aufsichtsbehörde, der sie 
unterstehen (Art. 59). 

Abs.2 
Registrierte Vorsorgeeinrichtungen müssen in die Rechts
form einer Stiftung, einer Genossenschaft oder einer Ein
richtung des öffentlichen Rechts gekleidet sein, haben 
Leistungen nach den Vorschriften über die obligatorische 
Versicherung zu erbringen und sind im Rahmen dieses 
Gesetzes zu organisieren, zu finanzieren und zu verwalten. 

Abs.3 
Die Artikel 50 bis 53 über die Organisation und die Ver
waltung sowie die Artikel 63 bis 66 über die Finanzierung 
finden keine Anwendung auf die öffentlich-rechtlicl'\en Vor
sorgeeinrichtungen. 
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Antrag Bürgi 
Abs.3 
Streichen 

Antrag Guntern 
Abs.3 
Streichen 

Art. 46a 

Proposition de la commission 

ritre 
Enregistrement 

AI. 1 

Les institutions de prevoyance qui entendent participer a 
I'application de I'assurance obligatoire se feront inscrire 
dans le registre de la prevoyance professionnelle. L'en
registrement se fera aupres de I'autorite de surveillance 
dont elles relevent (art. 59). 

AI. 2 

Les institutions de prevoyance enregistrees doivent revetir 
la forme d'une fondation, d'une societe cooperative ou 
d'une institution de droit public, servir des prestations 
repondant aux prescriptions sur I'assurance obligatolre et 
satlsfaire aux exlgences legales relatives a I'organisation, 
au financement et a'I'administration. 

AI. 3 

Les articles 50 a 53 sur I'organisatlon et I'administration, 
alnsi que les articles 63 a 66 sur le financement ne s'ap
pliquent pas aux institutions de prevoyance de droit 
public. 

Proposition Bürgi 
AI. 3 
Biffer 
Proposition Guntern 

AI. 3 

Biffer 

Kündlg, Berichterstatter: Der Artikel 46a ist neu. Die Ab
sätze 1 und 2 von Artikel 46a wurden deshalb geschaffen, 
weil im Laufe der Beratungen der Ständerats kommission 
die Im. Entwurf des Nationalrates vorgesehene Anerken
nung kritisiert wurde. Mit dem Begriff .. Anerkennung» ist 
für verschiedene Seiten die Vorstellung verbunden gewe
sen, dass ein a~fwendiges Zulassungsverfahren erfolgt. 
Dadurch, dass jetzt in Artikel 46a Absatz 1 von einer Re
gistrierung die Rede ist, wird klargestellt, in welcher Rich
tung die zuständigen Behörden gehen werden. 
Das Verfahren als solches ist einfacher. Dafür wird jedoch 
stärkeres Gewicht auf die materielle Beaufsichtigung der 
Vorsorgeeinrichtung gelegt. Gleichzeitig mit der Umstel
lung auf die Registrierung drängte sich eine Aenderung 
der Struktur des ersten Titels des dritten Teils des Geset
zes auf. Da die Vorschriften dieses Gesetzes über die Or
ganisation nur auf die Vorsorgeeinrichtungen Anwendung 
finden, die die obligatorische berufliche Vorsorge durch
führen, erscheint es logisch, schon am Anfang dieses Ti
tels auf die Unterscheidung zwischen registrierten und 
nichtregistrierten Vorsorgeeinrichtungen hinzuweisen; 
Nach Artikel 11 Absatz 1 kommt ein Arbeitgeber, der obli
gatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, sei
ner Pflicht nur durch den Anschluss an eine im Register 
für berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung 
nach. Die obligatorische berufliche Vorsorge wird somit 
von der registrierten Vorsorgeeinrichtung wahrgenom
men. 
Nach Artikel 46a Absatz 1 Satz 2 erfolgt die Registrierung 
beT der Aufsichtsbehörde, die die AUfsicht über die Vor
sorgeeinrichtung hat. Dies Ist nach Artikel 59 grundsätz-

Iich Sache der Kantone. Jeder Kanton (so wie der Bund 
für die von ihm beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen) 
wird somit ein Register erstellen, in dem die registrierten 
Vorsorgeeinrichtungen aufgeführt sind. Nach Artikel 46a 
Absatz 2 erfolgt die Registrierung nur dann, wenn die 
betreffende Vorsorgeeinrichtung sich verpflichtet, die dort 
genannten Bedingungen zu erfüllen. Materiell gesehen 
handelt es sich um die gleichen Bedingungen, die vorher 
in Artikel 48 der nationalrätlichen Fassung enthalten 
waren. 
Artikel 46a Absatz 3 hingegen hat nichts mit der Umstel
lung von Anerkennungsverfahren auf die Registrierung zu 
tun. Der besondere Charakter der öffentlichen Vorsorge
einrichtungen hat im Laufe der Beratungen zu der Ueber
legung geführt, da!!s gewisse Vorschriften über die Orga
nisation und die Finanzierung auf diese Institutionen nicht 
angewandt werden sollten. Auf die Anwendung von Arti
kel 50 wurde verzichtet, weil bel der öffentlichen Vorsor
geeinrichtung die Frage über die Organisation (die bei 
den privaten Institutionen In Statuten oder Reglementen 
geordnet sind) in den einschlägigen Gesetzen oder Ver-
ordnungen zu finden ist. . 
Bel d.en Vorschriften von Artikel 51 über die paritätische 
Verwaltung hat sich schon in der nationalrätlichen Kom
mission gezeigt, dass diese bei den öffentlichen Vorsorge
einrichtungen . zu Konflikten führen könnten. Deshalb sah 
die Nationalratsvariante In diesen Fällen bereits anstelle 

. der paritätischen Verwaltung ein Recht auf Konsultatio
nen vor. 
Auf die Anwendung von Artikel 52 konnte verzichtet wer
den, weil nach der Ständeratsvariante die öffentlich-recht
lichen Vorsorgeeinrichtungen dem Verantwortlichkeitsge
setz des Bundes und der Kantone unterstellt sind. Damit 
wurde Artikel 52 für diese Vorsorgeeinrichtungen gegen
standslos. Die Vorschriften über die Kontrolle drängen 
sich nach der ständerätlichen Fassung deshalb bei den 
öffentlichen Vorsorgeeinrichtungen nicht auf, weil diese 
heute schon eine genaue Ueberprüfung Im Rahmen der 
parlamentarischen Kontrolle auf Bundes-, Kantons- und 
Gemeindeebene kennen. 

Auf dem Gebiet der Finanzierung gehen die öffentlichen 
Vorsorgeeinrichtungen meist andere Wege als die privaten 
Pensionskassen, das heisst der grosse Teil davon finan
ziert nach dem Umlageverfahren. Dieser Besonderheit der 
öffentlichen Vorsorgeeinrichtungen wurde In der Fassung 
des Nationalrates durch Artikel 65 Absatz 2 Rechnung ge
tragen. Die ständerätliche Kommission Ist nun noch weiter 
gegangen und hat die Artikel 63 bis 66 als auf öffentliche 
Vorsorgeeinrichtungen nicht anwendbar erklärt. Dies be
deutet, dass die Vorschriften über die Sonderreserve auf 
die Pensionskassen nicht angewendet werden. Das glei
che gilt für die im Rahmen von Artikel 66 erlassenen Vor
schriften über die Vermögensverwaltung. 

Weber: Es besteht eine kleine Unsicherheit in bezug auf 
die öffentlichen Kassen. In Artikel 46a wird gesagt: .. Vor
sorgeeinrichtungen, die an der' DurChführung der Obliga
torischen Versicherung teilnehmen wollen, lassen sich in 
das Register für die berufliche Vorsorge eintragen.» In 
Absatz 3 wird dann dargelegt, welche Artikel auf die 
öffentlichen Vorsorgeeinrichtungen nicht angewendet wer
den sollen. Gehe ich nun richtig in der Annahme, dass 
bezüglich des Sicherheitsfonds die öffentlichen Kassen 
mit dabei sind? (Bundesrat H ü r II man n: Jawohl, und 
zwar verpflichtend.) Das ist also nicht eine freiwillige Re
gistrierung. Diese Solidarität spielt. 
Ich glaube, das könnte in diesem Punkt wenigstens eine 
gewisse Beruhigung bringen. Man glaubte nämlich, man 
wolle die Kassen da wirklich ganz herausnehmen. Ich 
danke. 

Kündig, Berichterstatter: Es liegen noch die Anträge Gun
tern und Bürgi vor, die Z4 behandeln sind. 



11. Juni 1980 S 291 

Bürgi: Der Kommissionspräsident hat ltinen soeben darge
legt, dass die Kommission nur mit Mehrheitsbeschluss -
das muss ich betonen - vier Artikel über die Organisation 
und die Verwaltung für die öffentlich-rechtlichen Vorsor
geeinrichtungen gestrichen hat. Das betrifft vor allem die 
Bestimmungen über das Reglement, die paritätische Ver
waltung, die Verantwortlichkeit und die Kontrolle. Die Be
gründung ging dahin, dass für -diese Kassen bereits 
Rechtsgrundlagen bestehen, seien das nun gesetzliche 
Vorschriften oder ein öffentlich-rechtliches Statut. Es be
ständen im allgemeinen auch Kontrollorgane, die anstelle 
einer Revisionsinstanz wirken könnten. 
Nachdem ich mir das alles noch einmal überlegt habe, 
stehe ich als Kommissionsmitglied unter dem Eindruck, 
dass bei diesem Beschluss etwas allzu sehr an die eid
genössische Versicherungskasse gedacht wurde. Neben 
der Versicherungskasse des Bundes besteht aber eine 
sehr grosse Spannweite an Lösungen im öffentlichen Be
reich mit sehr unterschiedlicher Integration in die Ver
waltung. Mir will deshalb scheinen, dass die Befreiung, 
die wir hier beschlossen haben, zu weit gehe. Sie hat 
denn auch im· Bereich der privaten Pensionskassen zu 
starkem Unwillen geführt. Mit diesem Beschluss haben 
wir den Eindruck einer Privilegierung der öffentlichen 
Kassen erweckt. So entsteht im Grunde genommen unnö
tige Gegnerschaft gegen die Lösung des Ständerats. Des
halb will mir scheinen, dass wir zum System zurückkeh
ren sollten, wie es durch den Entwurf des Bundesrates 
und den Beschluss des Nationalrates geschaffen wurde. 
Sinngemäss - da stimme ich mit Herrn Kollege Guntern 
überein - müsste auch die Situation in Artikel 65 über
prüft werden, der sich auf die Bilanzierungsvorschriften 
für die öffentlichen Kassen bezieht. 
Ich bin niCht dagegen, dass man die Situation der öffent
lichen Kassen noch einmal überdenkt, aber was die Kom
mission hier mehrheitlich beschlossen hat, ist ein «Lang
schuss", und es war noch nie verboten, Langschüsse zu 
korrigieren. 

In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, meinem Antrag 
zuzustimmen. 

Guntern: Auch ich schlage vor, Artikel 46a Absatz 3 zu 
streichen, sehe aber dann gleichzeitig vor, Artikel 65 Ab
satz 2 in der Fassung des Nationalrates zu übernehmen. 
In Artikel 65 Absatz 2 geht es um die Frage des Grund
satzes der Bilanzierung in geschlossener Kasse. Der Na
tionalrat hat vorgesehen, die öffentlichen Kassen von die
sem Grundsatz zu befreien. Das bedeutet, dass für die 
Sicherung des finanziellen Gleichgewichtes die öffentli
chen Vorsorgeeinrichtungen nicht nur vom vorhandenen 
Bestand an Versicherten und Rentnern ausgehen müssen. 
Dieses finanzielle Gleichgewicht soll von ihnen also nicht 
verlangt werden. Gleichzeitig mit Artikel 46a müssen wir 
daher auch über Artikel 65 Absatz 2 entscheiden. 
Vorerst einige Bemerkungen zum Vorschlag unserer Kom
mission: Die von ihr gewählte Formulierung scheint mir 
nicht richtig zu sein. Sie sagt, die Artikel 50 bis 53 sowie 
63 bis 66 seien auf die öffentlichen Kassen nicht anwend
bar. Es wäre besser zU" sagen, sie seien sinngemäss an
wendbar. Nehmen wir Artikel 50, der also nicht anwend
bar sein soll. Nun müssen wir aber feststellen, dass auch 
die öffentlichen Vorsorgeeinrichtungen ein Reglement ha
ben müssen, das die Leistungen, die Organisation, die 
Verwaltung, die Finanzierung enthält. Solche Reglemente 
werden für die öffentliche VorsorgeeinriChtung vom Ge
setzgeber in Form einer Verordnung oder eines Geset
zes aufgestellt. Sinngemäss ist somit Artikel 50 für die öf
fentlichen Vorsorgeeinrichtungen anwendbar. 
Bei Artikel 51 mag es richtig sein, dass die öffentlichen 
Vorsorgeeinrichtungen nicht paritätisch verwaltet sind. 
Dem hat der Nationalrat aber Rechnung getragen, indem 
er in Artikel 51 Absatz 5 eine Bestimmung aufgenommen 
hat, wonach die Organe der öffentlichen Kassen zu Rate 
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zu ziehen sind, wenn das Reglement vom Bund, vom Kan
ton oder von der Gemeinde erlassen wird. 
Dann haben wir Artikel 52, der von der Verantwortlichkeit 
spricht. Sinngemäss ist die Verantwortlichkeit auch bei 
den öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen gültig. 
Artikel 53 verlangt eine KontrollsteIle. Ich bin der Auf
fassung, dass eine solche KontrollsteIle auch einer öffent
lichen Kasse gut tun würde. 
Bei der Finanzierung scheint mir die Privilegierung noch 
weniger gerechtfertigt zu sein. In Artikel 63 werden zum 
Beispiel die Vorsorgeeinrichtungen verpflichtet, Sicherheit 
zu bieten für die übernommenen Verpflichtungen. In Arti
kel 63a wird von den Beiträgen der Arbeitgeber und Ar
beitnehmer gesprochen und gesagt, dass sie gleich hoch 
sein müssen. Artikel 64, die Bestimmungen über die Dek
kung der Risiken, bietet meiner Ansicht nach überhaupt 
kein Problem. 
All diese Bestimmungen können somit sinngemäss auch 
für die öffentlichen Vorsorgeeinrichtungen anwendbar 
sein, und es scheint mir einfach nicht richtig, dass hier 
eine derart krasse Unterscheidung gemacht wird. Es läuft 
tatsächlich auf eine Privilegierung hinaus, wie Herr Bürgi 
bereits gesagt hat. Es ist darauf hinzuweisen, dass es 
auch öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen gibt, die 
vor .Insolvenz nicht gefeit sind. Sie werden aber in eine 
bessere Stellung gesetzt, und das wirkt sich vielleicht 
nicht im Sinne einer Konkurrenz aus, aber im Sinne einer 
Erleichterung bei der Anstellung von Arbeitskräften. 
Die Privilegierung, die Sie in Artikel 65 Absatz 2 vorsehen, 
genügt meiner Ansicht nach, indem die öffentlichen Kas
sen vom Prinzip der Finanzierung in geschlossener Kasse 
ausgenommen werden. 

Heftl: Es ist richtig, wie Herr Kollege Guntern bemerkte, 
dass wir diesen Artikel 46a Absatz 3 im Zusammenhang 
mit Artikel 65 Absatz 2 des Nationalrates behandeln müs
sen. Herr Kollega Guntern will auf die Lösung des Na
tionalrates zurück. In den Anträgen von Herrn Kollege 
Bürgi habe ich bezüglich Artikel 65 Absatz 2 nichts gese
hen. (B ü r g i: Ich habe es aber gesagt!) Der würde 
also aucl:! in der Fassung des Nationalrates belassen. Ich 
könnte sowohl die Anträge der Herren Kollegen Guntern 
wie Bürgi verstehen, wenn sie konsequent wären und 
dann auch bei Artikel 65 Absatz 2 nicht zum Nationalrat 
zurückgehen würden, sondern auch dort die Gleichstel
lung hätten. Das aber wollen beide Antragsteller nicht, und 
ich glaube auch, dass es kaum Aussicht hätte, dass man 
mit dem Streichen von Artikel 65 Absatz 2 des National
rates durchkäme. Wenn nun aber von einer ungerecht
fertigten Privilegierung gesprochen wird, so wird diese 
ungerechtfertigte Privilegierung der öffentlichen Kassen 
vor allem durch Artikel 65 Absatz 2 des Nationalrates ge
schaffen. Dort machen wir die ungleichen Spiesse, und 
das wollen beide Antragsteller belassen. Sie schaffen da
mit vor allem Ungleichheiten innerhalb der Fürsorgeein
richtungen der öffentlichen Hand, indem dann die einen 
öffentlichen Körperschaften gegenüber den andern ganz 
bevorzugt werden. Diese Ungleichheit wiegt meines Er
achtens schwer. 
Gesamthaft betrachtet müssen wir doch auch noch folgen
des berückSichtigen: Das Gesetz über die zweite Säule 
nahm seinen Ausgangspunkt nicht von der öffentlichen 
Hand, sondern vom Privatsektor her. Wenn man schon die 
öffentliche Hand zum Teil derart begünstigen will wie der 
Nationalrat und die Kollegen Guntern und Bürgi, dann 
sollte man auch in andern, gegenüber dem privaten Sektor 
weniger wichtigen Punkten Ausnahmen im Sinne der 
Kommissionsmehrheit machen. 
Ich möchte nur darauf hinweisen, wie verschieden die 
FürsorgeeinriChtungen der öffentlichen Hand sind, und 
dass sie durch das öffentliche Recht von Bund, Kanton 
und Gemeinden geregelt werden. Hier würden wir ganz 
grosse Eingriffe auch in die Organisationsstruktur der 
öffentlichen Körperschaften machen. 
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Im weite rn möchte ich darauf hinweisen, dass die beiden 
wichtigen Punkte, gleiche Leistungen wie im privaten 
Sektor und die Freizügigkeit - bei der fehlt es heute vor 
allem bei der öffentlichen Hand -, durchaus auch nach der 
ständerätlichen Kommissionsvorlage bestehen bleiben. 
Herr KOllega Bürgi ,hat von einem Langschuss gespro
chen, und die Streichung auch der Ueberwachung der 
Kassen der öffentlichen Hand scheint Im Vordergrund zu 
stehen. Wir müssen uns allerdings bewusst sein, dass 
wir durch diese Ueberwachung den Verwaltungsapparat 
bedeutend aufblähen. Aber ich könnte als Vermittlungs
antrag den Antrag stellen, dass wir nicht die Artikel 50 
bis 53 erwähnen, sondern die Artikel 50 bis 52, womit wir 
dann die Ueberwachung eingeschlossen hätten, auch bei 
der öffentlichen Hand und hier also gleichziehen würden 
wie bei den privaten Institutionen. Ich stelle also den 
Antrag, dass wir Artikel 53 nicht ausnehmen. Im übrigen 
unterstütze ich die Fassung der Kommission. 

Bürgi: Das Votum von Herrn Hefti nötigt mich zu einigen 
Bemerkungen, vor allem deshalb, weil er den Artikel 65 
sehr profiliert in die Diskussion gestellt hat Er hat dort 
von der entscheidenden Privilegierung der öffentlichen 
Kasse geredet. Es heisst ja im Absatz 2: .. Die Aufsichts
behörde kann unter den vom Bundesrat festgesetzten 
Bedingungen Vorsorgeeinrichtungen von öffentlich-recht
lichen Körperschaften ermächtigen, vom Grundsatz der 
geschlossenen Kasse abzuweichen." Das würde dann in 
dieser Kasse eine grössere Umlage gestatten. 
Nun möchte ich auf die Grundidee dieses Gesetzes hin
weisen, das vom Bestehenden ausgeht und es sich wei
ter entwickeln lassen will. Wir haben heute schon eine 
Reihe von öffentlich-rechtlichen Kassen, die vom Grund
satz der geschlossenen Kasse abweichen. Mit der Grund
idee von Herrn Hefti würden Sie diese Kassen zu einer 
Aenderung ihres Finanzierungssystems zwingen. Da sind 
sehr grosse öffentlich-re,chtllche Institutionen dabei, die 
sich mit Zähnen und Klauen dagegen wehren, dass ihnen 
dieses Gesetz ein Finanzierungssystem aufzwingt, das sie 
bis jetzt nicht hatten. Das Gesetz gibt im übrigen keine 
Generalvollmacht, sondern es muss ausdrücklich im Ein
zelfalle die Bewilligung erteilt werden. Jeder einzelne Fall 
wird geprüft werden, ob die Voraussetzungen für diese 
Art und Weise der Finanzierung gegeben sind oder nicht. 
Darum glaube ich, Herr Heftl, Sie kommen mit der Strei
chung des Artikels 65 auf die Dauer nicht durch. Die 
öffentlich-rechtlichen Kassen haben es noch nicht reali
siert, aber sie werden es schon tun und werden ebenfalls 
mit der Artillerie auffahren, ob Im Lang- oder im Kurz
schuss. Darum wäre es richtiger, jetzt im Sinne der An
träge von Herrn Guntern und von mir vorzugehen und den 
ganzen Fragenkomplex im Zusammenhang mit der Diffe
renzbereinigung noch einmal zu überdenken und gege
benenfalls mit differenzierteren Anträgen aufzuwarten. 

Hefti: Herr Bürgi hat mich missverstanden. Ich habe ge
sagt, die grosse und an sich stossende Bevorzugung sei 
die Ausnahme zu Gunsten der öffentlichen Hand beim 
Finanzierungssystem. Die Bevorzugung bleibt aber auch 
Antrag der Kommission. In diesem Punkte besteht auch 
keine Differenz zwischen dem Antrag der Kommission 
und den Anträgen Guntern und Bürgi. Die Kommissions
mehrheit glaubt lediglich, dass wir, nachdem wir schon 
diese Hauptprivilegierung bezügliCh Finanzierungssystem 
unbestritten schaffen, auch im übrigen der öffentlichen 
Hand entgegenkommen sollen, damit die Unterschiede 
zwischen den einzelnen FürsorgeeinriChtungen der öffent
lichen Hand nicht allzu krass werden. Und ich möchte 
auch noch auf den Punkt der Finanzierung hinweisen. 
Stellen Sie sich vor, was für Probleme die Finanzierungs
vorschriften für die 2. Säule plötzlich der öffentlichen Hand 
bringen, wenn sie nun ohne weiteres übertragen werden. 
Bei der öffentlichen Hand steht letzten Endes das Gemein
wesen im Hintergrund. 

Bundesrat Hürlimann: Sie stehen vor einem politischen 
Entscheid, und es geht darum, ob Sie einer an und für 
sich konsequenten Lösung des Nationalrates oder einer 
ebenso konsequenten Lösung der Kommission folgen wol-' 
len. Beide sind vertretbar. Entscheidend ist letztlich die 
Frage, wie weit die Tendenz Ihrer Kommission auch hier 
zur Anwendung gelangen soll, nur soviel Vorschriften 
gegenüber den Kassen zu machen, als unbedingt notwen
dig sind. Man kann geteilter Meinung sein, wieweit man 
gegenüber den Kassen der Kantone, des Bundes, auch 
der Gemeinden gehen will. Wenn man vom Bestehenden 
ausgeht, dann darf natürlich nicht vergessen werden, dass 
es schon im letzten Jahrhundert öffentlich-rechtliche 
Kassen gegeben hat und dass wir sowohl im Bund als 
auch in den Kantonen bereits bestehende Gesetze haben, 
die das Geschäftsgebahren dieser Kassen regeln. Für sie 
benötigen wir keine zusätzlichen, rechtlichen Grundlagen, 
und wir brauchen auch gegenüber den Kassen dieser 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften keine zusätzlichen 
Bestimmungen im BVG. 
Bel dieser Ueberlegung, wieweit man gegenüber diesen 
Kassen der öffentlichen Hand gehen will, geht man vor 
allem davon aus, dass sie letztlich durch die Existenz des 
Staates garantiert sind. Solange es einen Bund gibt, so
lange es Kantone gibt, wird es auch Gemeinden geben. 
In dieser dreistufigen Staatsstruktur kann man durchaus 
davon ausg,ehen, dass der Föderativstaat in der Lage ist, 
auch seine Aufgabe in bezug auf die öffentlich-rechtlichen 
Kassen zu erfüllen. 
Das kann man für die Privatwirtschaft nicht sagen. Ich 
will gar nicht von Konkurs sprechen. Ein Privater kann 
zu Jeder Zelt sein Geschäft aufgeben, und dann muss 
nach diesem Gesetz die Garantie bestehen, dass das Ka
pital vorhanden ist. Deshalb besteht die berühmte Proble
matik mit dem Kapitaldeckungsverfahren. Diese Ueberle
gung ist hier im Zusammenhang mit den öffentlich-rechtli
chen Kassen natürlich nicht gleich zu werten. Solange die 
Schweiz existiert - das hat das bereits Bestehende genü
gend unter Beweis gestellt -, werden auch diese Kassen 
bestehen. Ich würde mich sehr dagegen wehren - da teile 
Ich voll die Meinung von Herrn Weber -, wenn man diese 
Kassen ausnehmen würde in bezug auf die Finanzierung 
des SIcherheitsfonds. NatürliCh ist die Mitfinanzierung 
des Sicherheitsfonds auch durch die öffentlich-rechtlichen 
Kassen vorgesehen. Diese Solidarität ist bewusst gewollt. 
Sie kennen die Diskussion, die wir im Zusammenhang mit 
der Arbeitslosenversicherung hatten. Hier waren die 
Beamten und Angestellten des Bundes, der Kantone und 
Gemeinden ebenfalls nicht verpflichtet, Beiträge an die 
Arbeitslosenkassen zu entrichten. Heute tun sie es - mit 
Recht, weil die Sicherheit Ihres Arbeitsplatzes durchaus 
diese Solidaritätsleistung reChtfertigt. Aus dem genau glei
chen Grunde und aus der gleichen Ueberlegung ist es 
richtig, dass Artikel 55 nicht gestrichen wird. Hier war 
Ihre Kommission ebenfalls konsequent. Herr Bürgi hat mit 
Recht gesagt, dass der Nationalrat eine andere Lösung 
mit Artikel 65 Absatz 2 geschaffen hat. Niemand glaubt 
doch, dass man beispielsweise die Eidgenossenschaft 
dazu verpflichten soll, dass sie das ganze Kapital anhäuft, 
um ihre Risiken zu decken. Deshalb sind Ihre Ausführun
gen durchaus zutreffend. Wenn man hier' streicht, müsste 
man unbedingt unter anderem Artikel 65 Absatz 2 - die 
Bilanzierung in offenen Kassen - aufrechterhalten. 
Aber denken Sie selbst an Ihre eigenen Kantone! All 
jene, die in den kantonalen Parlamenten und in den Re

. gierungen tätig waren, sollten siCh überlegen, ob es nun 
wirklich sinnvoll ist, etwas, das bereits bestens funktio
niert, zu ändern .. Durch die Gesetzgebung, durch die Ge
schäftsprüfungskommission und durch die Finanzkommis
sion sind diese Kassen der Kontrolle unterstellt, genau 
gleich wie andere Tätigkeiten in den Kantonen und beim 
Bund. Ist es wirklich so sinnvoll, dass wir wieder zusätz
lich Vorschriften aufstellen gegenüber dem bereits Be
stehenden, das sich bewährt hat? Das Hauptanliegen, 
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Herr Ständerat Weber, die Mitfinanzierung des SIcher
heitsfonds durch die öffentlich-rechtlichen Kassen ist 
einbezogen. Ich empfehle deshalb dem Ständerat - ich 
kann mich auch der Lösung des Nationalrates anschlies
sen - diese Konsequenz der Kommissionsmehrheit durch
zusetzen. Dann würde es eine typische Aufgabe des Dlf
ferenzbereinigungsverfahrens sein, allenfalls - Herr Bürgi, 
Sie haben es gesagt - eine etwas differenziertere Lösung 
zu finden. Ich könnte mir das für gewisse Kassen, die die 
sogenannte Oeffentlich-Rechtlichkeit in Anspruch nehmen 
wollen, vorstellen. Denken Sie an gewisse Korporationen, 
die durch kantonales Recht öffentlich-rechtlich erklärt 
wurden. Dabei bin ich nicht so sicher, ob man diese Kas
sen mit denjenigen des Kantons St. Gallen oder des Kan
tons Thurgau gleichsetzen kann. Es wäre durchaus in 
einer Kombination zwischen der Lösung des Nationalrats 
und der Lösung des Ständerats denkbar, dass man eine 
gewisse Differenzierung vornehmen könnte. Ich empfehle 
Ihnen deshalb, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. Es 
ist eine echte Alternative, die vor allem dem berühmten 
Schlagwort gerecht wird: weniger Staat dort, wo er nicht 
notwendig ist. Auch weniger Staat gegenüber dem Staat, 
denn dass diese Vorschriften wieder soundsoviele zusätz
liche Kontrollen auslösen, ist selbstverständlich. Herr 
Vizepräsident Hefti hat mit Recht darauf hingewiesen. 
Ich empfehle Ihnen deshalb im Sinne einer Alternative, die 
Sie schaffen wollen, der Kommissionsmehrheit zu folgen. 

Weber: Der Bundesrat hat das angetönt, was ich Ihnen 
eigentlich vorschlagen wollte. Ich muss gestehen: Bei der 
Würdigung dieses Artikels 46a Absatz 3 hat man unver
hohlen den Verdacht ausgesprochen, man wolle hier ei
nem grossen Teil möglicher Gegner eines solchen Geset
zes entgegenkommen und diese Gegnerschaft zum vorn
herein ausschalten. Deshalb die Ausnahmebestimmungen. 
Ich war deshalb etwas beruhigt, als ich vernahm, dass be
züglich des Sicherheitsfonds diese Ausnahme überhaupt 
nicht in Frage kommen solle. Ich habe ein gewisses Ver
ständnis für die Anträge Bürgiund Guntern. Aber ich 
glaube - und da gehe ich mit Herrn Bundesrat Hürlimann 
einig -, dass es Ausnahmen geben muss in diesem Ge
setz, damit wir dort, wo komplizierte Lösungen und Er
schwernisse drin stecken, dieselben ausmerzen können. 
Ich möchte Ihnen deshalb den Ordnungsantrag stellen, 
dass wir jetzt die Diskussion über die Anträge nicht wei
terführen, sondern der uns vorgeschlagenen Lösung zu
stimmen. In der Zwischenzeit sollen sowohl die Verwal
tung und die einzelnen, die sich der Sache angenommen 
haben, diese nochmals überprüfen, und im Nationalrat 
soll dann entschieden werden, welche Lösung gangbar ist. 
Man sollte die Ausnahmen auf ein Minimum beschränken. 
Aber dort, wo sie sinnvoll sind, sollte man daran festhal
ten. 

Kündig, Berichterstatter: Ich möchte noch ein Wort zum 
Kommissionsantrag sagen, wobei es mir nicht darum geht, 
ihn gegenüber Herrn Hefti abzugrenzen. Ich glaube, dass 
das eine Nuance ist, der man auch von selten der Kom
mission ohne weiteres zustimmen könnte. Es ist aber noch 
ein anderes Problem, das nach meinem Dafürhalten nicht 
durchdacht und weder im Antrag von Herrn Guntern noch 
von Herrn Bürgi berücksichtigt ist. 
Wir haben in den Artikeln 50 Absatz 2, 51 Absatz 5 und 
52 Absatz 2 Vorschriften gestrichen, die zum Konzept des 
Nationalrates in bezug auf Berücksichtigung der öffentli
chen Kassen notwendig sind; denn dort braucht braucht 
es Sonderbestimmungen. Wir können in bezug auf die 
paritätische Verwaltung, in bezug auf die Verantwortlich
keit, in bezug auf den Erlass von Reglementen usw. ein
fach nicht die gleichen Vorschriften für den Staat machen, 
wie wir das für Private tun müssen. Man sollte deshalb 
konsequent dem Nationalrat oder Kommission zustimmen 

- und nicht den Anträgen Bürgi und Guntern. Wenn Sie der 
Kommission zustimmen, so bleiben Differenzen, die im 
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Differenzbereinigungsverfahren mindestens noch aus
diskutiert werden können. Ich möchte Ihnen deshalb 
beantragen, auch wenn Sie vielleicht in gewissen Punkten 
unschlüssig sind, hier der Kommissionsmehrheit zuzu
stimmen. 

Bundesrat Hürlimann: Der Nationalrat hat in einigen Punk
ten gesagt: Wir wünschen, dass der Zweitrat dieses noch 
überprüft. 
Sie haben jetzt eine Gelegenheit, eine ähnliche Geste 
auch gegenüber dem Nationalrat zu tun. Ich bin bereit, 
aufgrund der Diskussion, die heute gewaltet hat, dieses 
Problem - nämlich Lösung Nationalrat oder die weiter
gehende Lösung der ständerätlichen Kommission - noch 
einmal zu überprüfen, aus den Ueberlegungen, dje Herr 
Bürgi und Herr Guntern vorgetragen haben, die ich selber 
in bezug auf zu weitgehende Befreiung von öffentlich
rechtlichen Kassen teile. Ich bin bereit, diese Frage zum 
Gegenstand des Differenzbereinigungsverfahrens zu 
machen. Das wäre in diesem Stadium der Diskussion 
das Richtige. 

Bürgt: Gestützt auf die Erklärungen von Herrn Bundesrat 
Hüriimann kann ich mich bereit finden, meinen Antrag 
zurückzuziehen. 

Guntern: Herr Bürgi und ich haben das abgesprochen. 
Somit bin ich auch bereit, zurückzuziehen; aber ich 
bitte Sie, dieser Frage nachzugehen, denn sie ist wichtig, 
vor allem auch referendumspolitisch, weil 18000 Fürsor
gekassen in der Schweiz bestehen. 

Präsident: Es bleibt noch der Antrag Hefti, in Absatz 3 
nur die Artikel 50 bis 52 einzubeziehen. 

Hefti: Ich ziehe meinen Antrag zurück. 

Präsident: Zu Artikel 46a Absatz 3 liegen damit keine An
träge mehr vor; Sie haben der Fassung der Kommission 
zugestimmt. . 

Art. 47 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.2 

Der zweite Teil dieses Gesetzes enthält Mindestvorschrif
ten. Jede Vorsorgeeinrichtung kann einen weitergehenden 
Vorsorgeschutz gewähren. Die den Leistungsanspruch 
regelnden gesetzlichen Bestimmungen sind auf die wei
tergehende Vorsorge nicht anwendbar. 

Art. 47 
Proposition de la commlssion 

AI.1 

Adherer ä la decision du Conseil national 

AI. 2 
La deuxieme partie de la presente 101 contient des exi
gences minimales. Chaque institution de prevoyance peut 
offrir une prevoyance plus etendue. Les dispositions le
gales regissant le droit ä des prestations ne s'appliquent 
pas ä la Prevoyance plus etendue. 

Kündlg, Berichterstatter: Mit der neuen Formulierung von 
Artikel 47 Absatz 2 soll eine KlarsteIlung erreicht werden. 
Nach Satz 1 enthält der zweite Teil des BVG Mindestvor
schriften. Dieser Begriff beinhaltet, dass jede Vorsorge
einrichtung höhere, als im BVG vorgesehene Leistungen 
erbringen kann. Bestehende, gut ausgebaute Pensions
kassen können weiterhin nach dem Leistungsprimat vor
gehen. Es bestehen ausserdem folgende Möglichkeiten: 
vorzeitige Pensionierung, einen über das BVG hinausge-
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henden Invaliditätsbegrift vorzusehen, den versicherten 
Lohn höher als 36000 Franken anzusetzen oder Personen 
zu versichern, die weniger als 12000 Franken verdienen. 
Geht nun eine Vorsorgeeinrichtung über das BVG hinaus, 
so ist sie nicht gezwungen, die gesetzlichen Leistungen 
für diesen Bereich zu erbringen. Dies ergibt sich aus 
Satz 2. Wird ein über 36000 Franken liegendes Salär 
versichert, so ist die Vorsorgeeinrichtung nicht verpflich
tet, für den über das Obligatorium hinausgehenden Be
reich, zum Beispiel Kinderrenten nach Artikel 17a und 23a, 
vorzusehen. 
Artikel 47 Absatz 2 erhält ausserdem noch eine redak
tionelle Aenderung. Es wird nicht mehr, wie Im Entwurf 
des Nationalrates aufgezählt, welche Vorschriften auf die 
weitergehende Vorsorge anwendbar sind, sondern gesagt, 
dass ausser den Vorschriften über den Leistungsanspruch 
alle Bestimmungen des BVG anwendbar sind. 

Angenommen - Adopte 

Art. 48 
Antrag der Kommission 
Streichen (s. Art. 46a) 

Proposition de la commission 
Bifter (v. art. 46a) 

KUndig, Berichterstatter: Durch den neuen Artikel 46a ist 
diese Bestimmung gegenstandslos geworden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 49 
Antrag der Kommission 
Streichen (s. Art. 46a) 

Proposition de la commission 
Biffer (v. art. 46a) 

Kündlg, Berichterstatter: Auch dieser Artikel konnte we
gen des neuen Al'tikels 46a gestrichen werden. Die für die 
Registrierung zuständige Behörde ergibt sich jetzt aus 
Artikel 46a Absatz 1, Satz 2, in Verbindung mit Artikel 59. 
Ganz verzichtet wurde hingegen auf Artikel 49 Absatz 2. 
Natürlich steht es den Vorsorgeeinrichtungen frei, sich, 
nachdem sie mehrere Jahre die obligatorische berufliche 
Vorsorge betrieben haben, auf die ausserobligatorische 
Vorsorge zu beschränken. Sie wird dann aus dem Regi
ster für berufliche Vorsorge gestrichen werden. 
Eine solche Selbstverständlichkeit muss nach AUffassung 
der Ständeratskommission nicht im Gesetz geregelt wer
den. Hingegen besteht nach der ständerätlichen Fassung 
nicht mehr die Möglichkeit, dass dil3 Aufsichtsbehörde 
eine Vorsorgeeinrichtung wegen wiederholter schwerer 
Pflichtverletzung aus dem Register für die berufliche Vor
sorge streicht. Anderseits muss die Aufsichtsbehörde da
für sorgen, dass die VorsorgeeinriChtung das Gesetz voll 
respektiert. 

Angenommen - Adopte 

Art. 50 
Antrag-der Kommission 

Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.2 
Streichen 

Abs.3 
Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen den von der Vor
sorgeeinrichtung erlassenen Bestimmungen vor. Konnte 
die Vorsorgeeinrichtung jedoch deshalb, weil die Auf
sichtsbehörde nicht eingegriffen hatte, guten Glaubens 

davon ausgehen, dass eine Bestimmung ihres Reglements 
im Einklang mit dem Gesetz stand, so führt der Vorrang 
des Gesetzes nicht zu seiner rückwirkenden Anwendung. 

Art. 50 
Proposition de la commission 

AI. 1 
Adherer a la dEicision du Conseil national 

AI. 2 
Bifter 

AI. 3 
Les dispositions de la loi pn!ivalent sur les dispositions 
contraires etablies par l'lnstitution de prevoyance. Si 
toutefois, en raison de I'absence d'intervention de I'auto
rite de surveillance, I'institution de prevoyance pouvait ad
mettre de bonne foi qu'une disposition de son reglement 
etait conforme ä la loi, la superiorite de la norme legale 
n'aura pas d'eftet retroactif. 

KUndig, Berichterstatter: Absatz 2 ist aufgrund von Ar
tikel 46a Absatz 3 hinfällig geworden. Artikel 50 Absatz 2 
war eine Bestimmung, die den besonderen Verhältnissen 
der öffentlichen Vorsorgeeinrichtungen Rechnung trug. 
Bei Absatz 3 in der Fassung des Nationalrates ist in der 
ständerätlichen Kommission beanstandet worden, dass 
diese Norm zu einer rückwirkenden Anwendung des Ge
setzes führt, was für die betroffenen Vorsorgeeinrichtun
gen sehr weitgehende materielle Folgen haben kann. 
Nach der neuen Formulierung von Absatz 3 ist nun ent
scheidend, ob die Vorsorgeeinrichtung guten Glaubens 
davon ausgehen konnte, dass ihr Reglement rechtskon
form Ist. Das Gesetz findet nämlich nur dann rückwirkend 
Anwendung, wenn die Aufsichtsbehörde auf den Wider
spruch hingewiesen und die Vorsorgeeinrichtung das Re
glement trotzdem nicht geändert hat. Am Vorrang der ge
setzlichen Norm im Falle eines Widerspruchs zum Regle
ment wird also festgehalten. Allerdings tritt nicht immer 
eine Rückwirkung ein. 

Angenommen - Adopte 

Art. 51 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, in die 
Organe der Vorsorgeeinrichtung, die über den Erlass der 
Bestimmungen (Art. 50), die Finanzierung und die Vermö
gensverwaltung entscheiden, die gleiche Zahl von Vertre
tern zu entsenden. 

Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.4 

Ist das Verfahren bei Stimmengleichheit noch nicht gere
gelt, so entscheidet ein im gegenseitigen Einvernehmen 
bestimmter neutraler Schiedsrichter. Kommt keine Eini
gung über den Schiedsrichter zustande, so wird dieser 
von der Aufsichtsbehörde bezeichnet. 

Abs.5 
Streichen 

Art. 51 
Proposition de la commission 

AI. 1 
Salaries et employeurs ont le droit de designer le mame 
nombre de reprEisentants dans les organes de I'institution 
de prevoyance qui so nt appeles ä etablir les dispositions 
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qui les regissent (art. 50), ou ä prendre des decisions sur 
le financement et sur I'administration de la fortune. 

AI. 2,3 
Adherer ä la decision du Conseil national 

AI. 4 
Si la procedure ä suivre en cas d'egalite des voix n'est 
pas encore reglee, le differend sera tranche par un arbitre 
neutre, designe d'un commun accord. Adefallt d'entente 
sur la personne de I'arbitre,celui~ci sera designe par I'au~ 
torite de surveillance. 

AI. 5 
Biffer 

Kündigt Berichterstatter: Nach Artikel 51 Absatz 1 der na~ 
tionalrätlichen Fassung müssen die Versicherten in den 
entscheidenden Organen der Vorsorgeeinrichtung minde~ 
stens gleich stark vertreten sein wie die Arbeitgeber. Nach 
der Auffassung der Ständeratskommission wird diese For
mulierung nicht voll dem Gedanken der Parität gerecht. Es 
werden vielmehr Befürchtungen laut, dass dies unter Um
ständen zu einem ungewollten Uebergewicht der Arbeltneh
mervertreter führen könnte. Deshalb hat es die Ständerats
kommission vorgezogen, zum Ausdruck zu bringen, dass 
jede Gruppierung das Recht hat, die gleiche Zahl von Ver
tretern in die Organe zu entsenden. Will ein Arbeitgeber 
bewusst den Arbeitnehmern das Uebergewicht einräumen, 
so ist dies jetzt möglich. Ausserdem wurde in Absatz 1 
noch der Ausdruck "Aenderung der Bestimmungen .. durch 
«Erlass der Bestimmungen» ersetzt, insbesondere wegen 
der Neuregelung von Artikel 31 und 37. 
Absatz 4 regelt das Vorgehen, wenn das Reglement der 
Vorsorgeeinrichtung noch nicht besteht. In dieser Phase 
wird über eine Reihe von wichtigen Fragen entschieden 
werden müssen, wie zum Beispiel über die Regelung der 
Eintrittsgeneration. Die Vorlage des Nationalrates sieht im 
Absatz 4 vor, dass vor Erlass des Reglementes eine 
Schiedsinstanz entscheidet. Wenn keine Schiedsinstanz 
besteht, entscheidet nach Satz 2 die Eidgenössische 
Beschwerdekommission. 
In der ständerätlichen Kommission wurde bezweifelt, dass 
diese Institution innerhalb nützlicher Frist entscheidet. 
Deshalb soll die Aufsichtsbehörde einen neutralen 
Schiedsrichter bestimmen. Die Aufsichtsbehörde, im allge
meinen die kantonale, entscheidet somit nicht selber, son
dern sorgt nur dafür, dass die betroffene VorsorgeeinriCh
tung möglichst umgehend einen Beschluss fassen kann. 
Absatz 5 konnte gestrichen werden, wie wir dies bereits 
aus der Beratung von Artikel 46a Absatz 4 wissen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 52 
Antrag der Kommission 

Abs.1 

Alle mit der Verwaltung, Geschäftsführung oder Kontrolle 
der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen sind für den 
Schaden verantwortlich, den sie ihr absichtlich oder fahr
lässig zufügen. 

Abs.2 
Streichen 

Art. 52 
Proposition de la commission 

AI.1 
Les personnes chargees de I'administration, de la gestion 
ou du contrale de I'institution de prevoyance repondent du 
domrnage qu'elles lui causent intentionneilement ou par 
negligence. 

38-S 

AI. 2 
Biffer 

Kündlg, Berichterstatter: In der Ständeratskommission 
sind insbesondere Bedenken gegenüber der vom National
rat vorgesehenen Solidarhaftung gemäss Artikel 52 Ab
satz 1 erhoben worden. Die Situation innerhalb der verant
wortlichen Organe einer Vorsorgeeinrichtung ist nicht mit 
der einer Aktiengesellschaft vergleichbar. Ausserdem ist 
die· Regelung der Verjährungsfrist und die ausdrückliche 
Erwähnung der Experten in Absatz 1 kritisiert worden. Die 
Ständeratskommission ging bei ihrer Lösung davon aus, 
dass die neue Regelung keine Verschärfung der Verant
wortlichkeit gegenüber der heutigen Praxis enthalten soll. 
Heute richtet sich die Haftung der Stiftungsorgane gegen
über den Stiftungen weitgehend nach dem AUftragsverhält
nis. Das Auftragsrecht seinerseits verweist auf das Ar
beitsrecht, so dass Artikel 321e OR Anwendung findet. Da 
die Stiftung jedoch in der Regelung der Aufsichtsverhält
nisse nicht frei ist, darf die Haftung bei leichter Fahrläs
sigkeit nicht wegbedungen . werden. Die Ständeratskom
mission hat nun diese heutige Praxis im BVG verankert. 
Artikel321e des OR wurde mit einer entsprechenden re
daktionellen Anpassung in Artikel 51 Absatz 1 aufgenom
men. In Zukunft wird also der Umweg über den Auftrag 
überflüssig und ausserdem wird klargestellt, dass auch bei 
leichter Fahrlässigkeit eine Haftung eintritt. Diese Rege
lung gilt für alle Vorsorgeeinrichtungen (Stiftungen und 
Genossenschaften). Die Haftung der mit der Organfunktion 
betrauten Person gegenüber den Destinatären wird in der 
Formulierung der ständerätlichen Kommission von Arti
kel 52 Absatz 1 nicht mehr angesprochen. Geregelt wird 
nur die Haftung gegenüber der Stiftung. Grundlage für die 
Verantwortlichkeit gegenüber den Versicherten bleibt die 
allgemeine Organhaftung nach Artikel 55 ZGB. Die Verant
wortlichkeit innerhalb der öffentlich-rechtlichen Vorsorge
einrichtung soll nach Auffassung der Ständeratskommis
sion - wie wir dies beraten haben - in Artikel46a geregelt 
sein. 

Angenommen - Adopte 

Art. 53 
Antrag der Kommission 

Abs. 1,3,4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.2 
Die Vorsorgeeinrichtung hat durch einen anerkannten ex
perten für berufliche Vorsorge periOdisch überprüfen zu 
lassen: 
a .... 

Art. 53 

Proposition de la commission 

AI. 1,3,4 
Adherer ä la decision du Conseil national 

AI. 2 
L'institution de prevoyance chargera un expert en matiere 
de prevoyance professionelle, officieilement reconnu, de 
determiner periodiquement: 

Kündlg, Berichterstatter: Die Ständeratskommission möch
te mit ihrer Fassung von Artikel 53 Absatz 2 klar zum Aus
druck bringen, dass der Experte für berufliche Vorsorge 
von der Vorsorgeeinrichtung mit seinem Auftrag betraut 
wird. Bei der Fassung des Nationalrates könnte der Ein
druck entstehen, dass der Experte für berufliche Vorsorge 
eine offizielle Stellung erhält. Da dies aber nicht der Fall 
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ist, hat die Ständerats kommission Artikel 53 Absatz 2 neu 
formuliert. 

Angenommen - Adopte 

Zweiter Titel, Art. 54 

Antrag der Kommission 

Zweiter Titel: Gesamtschweizerischer Sicherheitsfonds 
und AUffangeinrichtung 
1. Kapitel: Rechtsträger 

Art. 54 

Abs.1, 3, 4 
Zustimmung zum Be.schluss des Nationalrates 

Abs.2 

a. den gesamtschweizeris·chen Sicherheitsfonds zu führen; 

Anträge Andermatt 

Zweiter Titel: Gesamtschweizerischer Sicherheitsfonds 
und kantonale Auffangeinrichtung 
1. Kapitel: Gesamtschweizerischer Sicherheitsfonds 

Art. 54 

Errichtung 
, Der Bundesrat errichtet den gesamtschweizerischen Si
cherheitsfonds. 
2 Er erlässt die für den Sicherheitsfonds erforderlichen 
Vorschriften. Diese sind für alle im Register für berufliche 
Vorsorge eingetragenen Vorsorgeeinrichtungen verbindlich. 
3 Er setzt· die zur Deckung der Kosten des Sicherheits
fonds benötigten Beiträge der Vorsorgeeinrichtungen fest. 
4 Er sorgt für die Koordination zwischen dem Sicherheits
fonds und der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen· 
und Invalidenversicherung. 

Art.54a 
Streichen 

Anträge Baumberger 

Zweiter Titel: Sicherheitsfonds und Auftangeinrichtungen 

Art. 54 

, Der Bundesrat errichtet den gesamtschweizerischen Si
cherheitsfonds 
2 Der Bundesrat sorgt dafür, dass die Kantone Auffangein
richtungen errichten. 
3 Streichen 

Art.54a 
Streichen 

Tltre deuxleme, art. 54 
Proposition de la commission 

Titre deuxieme: Fonds de garantie sur le plan national et 
institution suppletive 
Chapitre 1: Supports juridiques 

Art. 54 

Titre 
Creation 

AI. 1, 3, 4 
Adharer ä la dacision du Conseil national 

AI. 2 

a. L'une de fonctionner comme fonds de garantie sur le 
plan national; 

Propositions Andermatt 

Titre deuxieme: Fonds national de garantie et institutions 

cantonales suppletives 
Chapitre premier; Fonds national de garantie 

Art. 54 

Constitution 
, Le Conseil federal crae un fonds national de garantie. 
2 11 edicte les prescriptions necessaires au fonctionnement 
du fonds. Celles-ci ont valeur imperative pour toutes les 
institutions de prevoyance inscrites dans le registre de la 
prevoyance prof.essionnelle. 
3 11 fixe les contributions que doivent verser lesdites insti
tutions aux tins de couvrir les frais de fonds de garantie. 
4 11 assure la coordination entre le fonds de garantie et 
I'assurance vieillesse, survivants et invalidite federale. 

Art. 54a 

Biffer 

Propositions Baumberger 
Titre deuxieme: Fonds de garantie et institutions supple
tives 

Art. 54 

, Le Conseil federal constitue le fonds de garantie sur le 
plan national. 
2 Le Conseil federal veille ä ce que les cantons consti
tuent des institutions suppletives 
3 Biffer 

Art.54a 
Bifter 

KUndig, Berichterstatter: Zuerst zur neuen Gliederung die
ser Artikel. Der zweite Titel des dritten Teils, Gesamt
schweizerischer Sicherheitsfonds und Auffangeinrichtung, 
mit den Artikeln 54 bis 58, ist neu gegliedert worden, damit 
die Trennung zwischen dem gesamtschweizerischen Si
cherheitsfonds und der Auffangeinrichtung deutlich sicht
bar wird. Es handelt sich bei diesen beiden Institutionen 
um Einrichtungen mit vollständig unterschiedlichen Aufga
ben. Während die AUffangeinrichtung grundsätzlich eine 
Vorsorgeeinrichtung wie eine andere Ist, hat der Sicher
heitsfonds gesamtschweizerisch Ausgleichs- und Garantie
funktionen zu übernehmen. Da anderseits diese beiden 
Institutionen von der gleichen Spitzenorganisation der Ar
beitnehmer- und Arbeitgeber errichtet werden sollen, sind 
die Bestimmungen über den Sicherheitsfonds und die Auf
fangeinrichtung so gegliedert worden, dass das erste Ka
pitel, Artikel 54 und 54a, die Vorschriften enthält, die die 
beiden Institutionen betreffen; das zweite Kapitel (Art. 55, 
56, 56a, 56b und 56c) ist dem SIcherheitsfonds und das 
dritte Kapitel (Art. 57) der Auffangeinrichtung gewidmet. 
Zu Artikel 54: Die Schaffung des gesamtschweizerischen 
Sicherheitsfonds anstelle des gesamtschweizerischen La
stenausgleichs führt in Artikel 54 Absatz 2 Buchstabe a zu 
einer redaktionellen Aenderung. Artikel 54 Absatz 3: Die 
Kommission vertritt die Ansicht, dass Artikel 54 Absatz 3 
so auszulegen ist, dass der Bundesrat auch bei Nichtzu
standekommen der Stiftung gemäss Absatz 1 eine privat
rechtliche sowie finanzierungs- und verwaltungsmässig 
selbständige Form zu wählen hat. 

AndermaH: Meine Anträge zu diesem Abschnitt betreffen 
alle Artikel, also diEi Artikel 54 bis 58. In diesen Artikeln 
werden, wie der Kommissionspräsident ausgeführt hat, die 
Belange des gesamtschweizerischen Sicherheitsfonds und 
einer gesamtschweizerischen Auffangeinrichtung geregelt. 
Die Anträge richten sich weder gegen den Sicherheits
fonds noch gegen die Errichtung von Auffangeinrichtun
gen. Beide sind im Rahmen des Gesetzes richtig und auch 
nötig. Unzweckmässig scheinen mir aber die VorSChläge 
des Bundesrates. und des Nationalrates für die Organisa
tion dieser Einrichtungen. Ziel und Zweck meiner Interven-
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tion ist es, hier eine Differenz zu schaffen, damit der Ver
waltung und dem Nationalrat die Möglichkeit gegeben 
wird, die Sache nochmals zu überdenken und im Interesse 
der Versicherten zweckmässige, vor allem rationellere und 
damit auch billigere Lösungen zu suchen. Der Bundesrat, 
der Nationalrat und auch unsere Kommission schlagen 
vor, dass sowohl für den gesamtschweizerischen Sicher
heitsfonds als auch für die Auffangeinrichtung zwei von 
den Spitzenorganisationen der Arbeitnehmer und der Ar
beitgeber paritätisch verwaltete Stiftungen errichtet wer
den. Es sollen zwei neue Organisationen mit einem neuen, 
umfangreichen Verwaltungsapparat geschaffen werden. 
Ich meine, dass vorerst genau abgeklärt werden sollte, ob 
nicht eine rationellere und billigere Lösung gefunden wer
den könnte, indem schon bestehende Organisationen mit 
der Uebernahme der neuen Aufgaben betraut werden 
könnten. 
Der Sicherheitsfonds hat von allen Vorsorgeeinrichtungen 
bestimmte Beiträge einzukassieren. Aus diesen Mitteln 
werden dann an Vorsorgeeinrichtungen mit besonders un
günstiger Altersstruktur Beiträge ausgerichtet und die ge
setzlichen Leistungen sichergestellt· für zahlungsunfähig 
gewordene Vorsorgeeinrichtungen. Der Sicherheitsfonds 
ist eine staatliche - ich möchte sagen - Zwangsorganisa
tion. Eine solche Organisation sollte nach meinem Dafür
halten nicht von einer Stiftung geführt werden, auch wenn 
deren Spitze paritätisch aus Arbeitnehmern und Arbeitge
bervertretern zusammengesetzt ist. Es sollte überprüft 
werden, ob nicht zum Beispiel die bestehenden AHV-/IV
Kassen - selbstverständlich gegen Entgelt - mit den Auf
gaben des Sicherheitsfonds betraut werden könnten. Die
se Kassen verfügen heute schon über einen für ähnliche 
Aufgaben bestimmten, eingespielten Apparat. Es wäre si
cher rationeller, diesen Apparat geringfügig zu erweitern, 
als eine neue Organisation aufzuziehen. 
In meinem Antrag schlage ich in Artikel 54 vor, dass der 
Bundesrat beauftragt wird, den gesamtschweizerischen Si
cherheitsfonds zu errichten, ohne dass bereits eine Orga
nisatlonsform vorgeschrieben wird. Diese Lösung scheint 
mir zweckmässiger, denn sie gestattet vor allem eine 
Neuüberprüfung der Organisationsform. 
Was für die rationelle Organisation des Sicherheitsfonds 
gilt, gilt noch in vermehrtem Mass für die Auffangeinrich
tung. Diese Vorsorgeeinrichtung weist ganz besondere 
Merkmale auf, die es bei der Organisationsform zu berück
sichtigen gilt. Ich erwähne davon nur die wichtigsten. Die 
Mitglieder dieser AUffangeinrichtung sind auf die ganze 
Schweiz verstreut. Man kann wohl sagen, dass in jedem 
Dorf Aufnahmekandidaten sind, die sich nicht einer schon 
bestehenden Vorsorgeeinrichtung anschliessen können 
oder wollen. Es wird sich um sehr kleine Gruppen han
deln, die zu versichern sind. Im Verhältnis zu anderen 
Gruppen wird in dieser Vorsorgeeinrichtung eine über
durchschnittliche Mutationsmenge vorkommen. Diese Kas
se dient auch als Durchgangskasse bei Stellenwechseln. 
Ferner könnte diese Kasse auch die Anregung von Kollege 
Binder aufnehmen und Arbeitslose gegen die Folgen von 
Invalidität und Tod versichern und die Altersgutschriften 
von Arbeitslosen temporär verwalten. 
Wegen der grossen Streuung der Mitglieder wird es nötig 
werden, viele Zweigstellen zu errichten, was die Organisa
tion nochmals schwerfälliger macht und verteuert. Die 
Zentrale der vorgesehenen Stiftung muss nicht nur die 
Kapitalien einziehen und verwalten, sondern sie muss die
se Gelder auch langfristig anlegen und die Anlagen über
wachen. Diese Stiftung wird somit allein in der Zentrale 
einen respektablen Stab von Leuten beschäftigen. Diese 
Zentrale wird ein ansehnliches Bürogebäude füllen, mit 
einem angemessenen SitzungSZimmer selbstverständlich, 
für die Herren StIftungsräte, die Herren Sekretäre des Ge
werkschaftsbundes, des Gewerbeverbandes, des Bauern
verbandes und des Arbeitgeberverbandes. Sinnigerweise 
muss hier festgestellt werden, dass Mitglieder der Kasse 
diesen Organisationen in ihrer grossen Mehrzahl gar nicht 

angehören. Es werden in diesem BürogebäUde auch Di
rektoren, Vizedirektoren, Buchhalter, Anlagespezialisten, 
Sekretärinnen und Sekretäre untergebracht. Dazu kommen 
die wegen der grossen Streuung der Mitglieder notwendi
gen Zweigstellen in den Regionen mit kleineren Verwaltun
gen. Meine Damen und Herren, Sankt Bürokratius wird 
sich freuen. 
Betrachten wir nun die Arbeit dieser Auffangeinrichtung 
an der Basis, so stellen wir fest, dass es sich darum han
delt, für vielleicht 20000 bis 25 000 Mitglieder periodisch 
Geld einzukassieren und gutzuschreiben, dieses Geld si
cher anzulegen und zu einem vom Bundesrat festgelegten 
Mindestsatz zu verzinsen. Bei einem Stellenwechsel muss 
das angesammelte Geld inklusive Zinsen als Altersgut
schrift einer anderen Vorsorgeeinrichtung überwiesen wer
den oder es überweist eine andere Vorsorgeeinrichtung 
der Auffangeinrichtung Geld zugunsten eines ausgetrete
nen Versicherten. 
Wenn Sie nun mit mir auf den Bundesplatz gehen und 50 
Personen fragen: Bitte sagen Sie mir, wo kann Ich überall 
in der Schweiz Geld deponieren gegen Zinsen, und wo 
kann ich das Geld überall zu jeder Zeit wieder zurücker
halten, dann werden alle diese 50 Schweizer Ihnen sagen: 
Gehen sie doch auf eine Bankl Sie werden keinen einzi
gen finden, der sagt: .. Solche Institutionen gibt es nicht, 
man sollte eine Stiftung gründen für diesen Zweck und 
einen neuen Verwaltungsapparat aufziehen.» Meine Anträ
ge in Artikel 57 und 58 gehen dahin, dass die Kantone die 
Banken bezeichnen, die die Auffangeinrichtungen für ihr 
Gebiet errichten sollten. Ich denke da vor allem an die 
Kantonalbanken mit ihren Filialen in allen grösseren Ort
schaften der Schweiz. 
Bleibt noch die Frage der Versicherung gegen Todesfall 
und Invalidität. Dies ist sicher keine Aufgabe der Banken. 
Dafür haben wir auch schon bereits bestehende Organisa
tionen, nämlich die konzessionierten Versicherungsgesell
schaften. Die kantonalen Auffangeinrichtungen sollen im 
Gesetz verpflichtet werden, unter der Führung des Bun
desamtes für Privatversicherungswesen mit den konzessio
nierten Lebensversicherungsgesellschaften einen Rahmen
vertrag abzuschllessen für die Versicherung der Risiken 
Invalidität und Tod sowie für die beim Eintritt des Versi
cherungsfalles fällige Umwandlung des Alterskapitals in 
eine Rente. 
Ich halte nochmals fest: Meine VorSChläge richten sich 
nicht gegen die Einrichtung eines Sicherheitsfonds oder 
gegen die Auffangeinrichtung, sondern ich schlage nur 
eine andere Organisationsform vor. Ich bin mir bewusst, 
dass diese Diskussion besser in der Kommission erfolgt 
wäre und dass es wünschenswert wäre, diesen Artikel zum 
erneuten Studium an die Kommission zurückzuweisen. 
Eventuell würden sich bei einem vertieften Studium noch 
bessere und noch rationellere Lösungen ergeben. Eine 
Rückweisung an die Kommission kommt aber aus Zeit
gründen nicht in Frage. Wir müssten, um eine neue Prü
fung des ganzen Fragenkomplexes zU' ermöglichen, eine 
Differenz zum Nationalrat schaffen und auch gleichzeitig 
eine Alternativlösung aufzeigen. Andernfalls können die 
Verwaltung und der Nationalrat das ganze Problem nicht 
noch einmal überprüfen. Ich bitte Sie daher, meine Anträ
ge zu den Artikeln 54 bis 58 gesamthaft als Alternative zu 
übernehmen und ihnen zuzustimmen. 

Baumberger: Nach diesen sehr plastischen Ausführungen 
meines Kollegen Andermatt will ich mich kurz fassen. Si
cherheitsfonds und Auffangeinrichtungen sind zwei grund
sätzlich verschiedene Einrichtungen und haben auch voll
kommen unterschiedliche AUfgaben. Der Sicherheitsfonds 
nach unserem Vorschlag übernimmt die Insolvenzabdek
kung und leistet Beiträge an Kassen, welche wegen ihrer 
ungünstigen Altersstruktur für die Versicherung der Alters
leistungen Beiträge von mehr als 15 Prozent vetlangen 
müssten. Er hat somit eine reine finanzielle Ausgleichs
funktion zwischen den Versorgungseinrichtungen und 
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greift nicht ins Verhältnis zu den einzelnen Versicherten 
ein. 
Die Auffangeinrichtung ist dagegen eine Vorsorgeeinrich
tung, welche bestimmte Gruppen von Personen obligato
risch versichern muss. Sie hat im übrigen die gleichen 
Funktionen wie die anderen privaten und öffentlichen Vor
sorgeeinrichtungen. Ihre Organe haben unter anderem 
über den Erlass von Reglementsbestimmungen, über die 
Vermögensverwaltung, aber auch über die Durchführung 
der Versicherung zu entscheiden. Es scheint mir nun frag
lich, ob für die Durchführung dieser AUfgaben eine ge
samtschweizerische, zentrale Einrichtung richtig ist. Bauen 
wir nicht ein Gebilde auf, das sich letztlich als zu gross 
und zu schwerfällig erweist? Wohl sagt Artikel 57 Absatz 4, 
dass die AUffangeinrichtung regionale Zweigstellen schaf
-fe. Es ist indessen nicht klar, welche AUfgaben diese 
Zweigstellen übernehmen. 
Mein Antrag geht nicht soweit wie derjenige des Kollegen 
Andermatt, insbesondere möchte ich den Banken nicht 
noch zusätzlich das Versicherungsgeschäft übertragen. Es 
geht mir vielmehr um die Schaffung einer Differenz, damit 
sich der Nationalrat nochmals mit der Frage der zweck
mässigen Organisation der Auffangeinrichtungen befasst. 
Dabei gehe ich von der Ueberlegung aus, dass angesichts 
der Unsicherheit über den Umfang der Auffangeinrichtun
gen eine möglichst anpassungsfähige Lösung gewählt wer
den sollte. Es wäre zu prüfen, ob nicht kantonale Auffang
einrichtungen zweckmässiger arbeiten könnten oder ob 
nicht mindestens die in Artikel 57 Absatz 4 genannten 
Zweigstellen nötigenfalls zu selbständigen Einrichtungen 
ausgebaut werden könnten. 
Ich bitte Sie, in diesem Sinne meinem Antrag zuzustim
men. 

Bundesrat Hürlimann: Ich bin an und für sich nicht un
glücklich, wenn Differenzen bestehen, weil wir ohnehin 
noch ein Differenzbereinigungsverfahren vor uns haben. 
Aber 'ich muss Sie ganz dringend bitten, sowohl vom An
trag Andermatt als auch vom Antrag Baumberger abzuse
hen. In bezug auf den Sicherheitsfonds vielleicht noch 
zwei Bemerkungen: Er ist an und für sich durch die Anträ
ge Andermatt und Baumberger nicht bestritten; aber die
ser Sicherheitsfonds ist natürlich nicht das gleiche, was 
seinerzeit der Pool war. Sie haben die Poollösung gemäss 
Nationalrat abgelehnt und eine Alternative zum Nationalrat 
geschaffen. Sie haben selber gespürt, dass dadurch Här
ten entstehen können. Im Verlaufe der Arbeiten in der 
Kommission ist man deshalb mit einem konsequenten Kon
zept zu diesem Sicherheitsfonds gekommen. Was nun heu
te mit den Anträgen Andermatt und Baumberger zur Dis
kussion gestellt wird, ist etwas grundsätzlich Neues, das 
sowohl von der nationalrätlIchen wie von der ständerätli
chen Lösung abweicht. Darf ich einfach zwei ganz ent
scheidende Ueberlegungen einbringen? 
Eine erste: Die 2. Säule richtet sich primär mit all diesen 
Vorschriften - wir haben es vorher auch im Zusammen
hang mit den öffentlich-rechtlichen Kassen diskutiert - an 
die Sozialpartner. Das sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
Wir versichern bei der 2. Säule obligatorisch die Arbeit
nehmer. Bei der AHV haben wir ein gesamtschweizeri
sches Versicherungswerk, das Aufgaben und entsprechen
de personelle sowie finanzielle Konsequenzen für den 
Bund zur Folge hat. Wir haben immer wieder erklärt, die 
2. Säule soll im Prinzip den Bund nichts kosten. Er soll 
nicht mitfinanzieren. Das soll durch die Sozialpartner fi
nanziert werden. Die logische Konsequenz ist deshalb, 
dass wir auch das, was jetzt zur Diskussion steht, den So
zialpartnern überlassen. Sie sollen miteinander diese bei
den Institutionen, nämlich den Sicherheitsfonds und die 
Auffangeinrichtung, selber schaffen. Wir haben im Zusam
menhang mit der Vorbereitung dieser Vorlage mit diesen 
Spitzenverbänden Verbindung gehabt. Sowohl Arbeitge
berverbände wie auch Arbeitnehmerverbände sind bereit, 
diese Aufga~e mit Rücksicht auf die ganze Struktur des 

Gesetzes zu übernehmen. Es war schon im Kreise der 
Expertenkommission nie bestritten, dass diese schwierigen 
Aufgaben von zwei Institutionen übernommen werden, wei
che durch die Spitzenverbände der SOZialpartner und der 
Wirtschaft zu schaffen sind. Weichen Sie doch nun nicht 
von diesem Prinzip ab, das wir den Sozialpartnern über
lassen wollen und auch überlassen können. Aufgrund mei
ner Erfahrungen mit diesen Verbänden im Sozialversiche
rungsrecht habe ich Vertrauen, dass sie auch diese Fra
gen lösen werden. Sie haben das bewiesen im Zusammen
hang mit ihren eigenen Ausgleichskassen, die sie für ge
wisse Bereiche und für gewisse Industrien selber geregelt 
haben. 
Es kommt aber ein Zweites dazu: Seit Jahren ertönt nun in 
den eidgenössischen Räten das gleiche Ceterum censeo: 
Keine neuen Aufgaben an den Bundesrat! Keine neuen 
Aufgaben an den Bundl Kein neues Personal! Fortführung 
des Personalstopps! Wir hören das, und wir kennen die 
Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Und jetzt kom
men Sie und sagen, der Bund soll hier tätig werden; er 
soll eine entsprechende AUffangeinrichtung und einen ent
sprechenden Fonds errichten. Der Bundesrat soll damit 
beauftragt werden. Sie wissen ganz genau, wie das In 10 
und 20 Jahren mit diesem Sicherheitsfonds dann aussieht. 
Je nachdem, wie er sich entwickelt, wird dem Bund dann 
nicht nur die ErriChtung dieses Fonds, sondern auch die 
Verwaltung übertragen. Das ist bereits vorgeschlagen wor
den, mit alleh weiteren Konsequenzen von zusätzlichen 
Beiträgen, die sofort inhärent damit verbunden sind. Muss 
man sich nicht deshalb in Bestätigung der Politik, die Sie 
ständig dem Bundesrat zur Auflage machen, dagegen 
wehren; dass man heute nun wieder plötzliCh den Bundes
rat heranzieht, um diese Aufgaben zu lösen, die den 
Sozialpartnern zugehören? . 
Ich bitte Sie· daher, konsequent zu bleiben, so wie es der 
Nationalrat war, so wie es Ihre Kommission war. Ich stehe 
voll hinter den beiden Lösungen und müsste aus der Sicht 
des Bundesrates eine Uebernahme dieses Bereichs durch 
den Staat schon aus Gründen des Personalstopps und 
anderen Gründen, die ich angetönt habe, ablehnen. Das 
ist nicht Sache des Bundes, das ist ein Anliegen jener, die 
hier die Vorsorge zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh
mern durchzuführen haben. 

KnOsel: Herr Bundesrat Hürlimann wehrt sich mit Bezug 
auf die Personalsituation und den Personalstopp sehr ve
hement gegen den Antrag von Herrn Kollega Andermatt. 
Darf ich zu diesem zweiten Titel einige Fragen stellen? Ich 
muss einfach zugeben, ich habe einige Unklarheiten. 
Ich möchte bitten; dass wir die universitäre Diskussion 
vielleicht für fünf Minuten auf die Volksschulstufe hinun
tertransferieren. Ich gebe zu, dass ich offenbar mit mei
nem Informationsmanko und vielleicht auch wegen der 
eigenen Schwerfälligkeit noch etwas Mühe habe. Der Inte
grationsbericht, der angeblich nachgängig den Verhand
lungen des Nationalrates erstellt worden ist, hat den ge
samtschweizerischen Pool abgelehnt. Gemäss Bericht des 
Kommissionspräsidenten ist auf Seite 5 die entsprechende 
Begründung angegeben. Ich habe hier einen Wunsch: Be
steht die Möglichkeit, dass die Mitglieder des Ständerates 
in den Besitz dieses Integrationsberichtes kommen? Das 
zweite Problem: Anstelle des Lastenausgleichspools wird 
der Sicherheitsfonds geschaffen für jene Vorsorgeeinrich-

. tungen mit ungünstiger Altersstruktur. Hier wird irgendwo 
gesagt, dass der Beitrag sich nach Schätzungen auf 1 bis 
2 Promille des koordinierten Lohnes belaufe. 
Dann kommt eine zweite Einrichtung, der sogenannte Si
cherheitsfonds. Neben dem Sicherheitsfonds kommt die 
sogenannte Sonderreserve, wenn ich es riChtig verstanden 
habe, für die Deckung der Invaliditäts- und TOdesfallrisi
ken. Der jährliche Beitrag soll mindestens 3 Prozent des 
koordinierten Lohnes betragen. Wenn ich richtig nachvoll
ziehe, ist in diesem bevorstehenden Kapitel die Hand
schrift von Herrn alt Nationalrat Cr. Brunner sehr, sehr 

)bO 



11. Juni 1980 S 299 Berufliche Vorsorge 

deutlich. Aber demgegenüber halten beispielsweise die 
Vereinigung der schweizerischen Angestelltenverbände in 
ihrer Vernehmlassung folgendes fest: «Die von der SRK 
geforderten 3 Prozent für die Sonderreserve, aus der unter 
anderem der Sicherheitsfonds geäufnet werden soll, rei
chen zur Sicherstellung des Teuerungsausgleiches für alle 
Rentner und der Kosten der Eintrittsgeneration nicht aus. 
Schwerwiegend und für selbständige' Pensionskassen fast 
nicht zu bewältigen sind unseres Erachtens die versiche
rungsmathematischen administrativen Auswirkungen der 
nötigen jährlichen Aufteilung der Beiträge, ihrer Neube
rechnung bei Personalmutationen, die Behandlung von 
Eintrittsgeldern und Nachzahlungen bei Lohnerhöhungen, 
bei der Bildung der Sonderreserve sowie die Unterschei
dung hiezu zwischen obligatorischem und überobligatori
schem Teil. Die Artikel müssten ersetzt werden." 

Meine Fragen, zunächst zum Sicherheitsfonds bei ungün
stiger Altersstruktur: Wer bezahlt diese 1 bis 2 Promille 
und an wen? Beispielsweise: Bezahlt eine Pensionskasse 1 
bis 2 Promille ihres koordinierten Lohnes an diese gesamt
schweizerische Organisation, genannt Sicherheitsfonds? 
Wie sieht es aus bei der Sonderreserve? Stimmt es, dass 
diese mutmasslichen 3 Prozent Sonderreserve - also Inva
liditäts- und Todesfallrisiko - bei der entsprechenden Vor
sorgeeinri~htung (bestehende oder neu zu gründende 
Pensionskasse) bleibt, aber mit einem bestimmten Zwang 
dort, wo diese Minimalvorschriften noch nicht vorhanden 
sind? 

Angenommen, eine bestehende Pensionskasse finanziert 
sich heute mit 6 Prozent Arbeitnehmer- und 6 Prozent Ar
beitgeberbeitrag. Dann wird sie im wahrscheinlichen Fall 
über der stände rätlichen MOdellvorstellung liegen. Muss 
diese Pensionskasse dann diese 3 Prozent noch zusätzlich 
aufbringen tür diese Sonderreserve und für dieses Todes
fall- und Invaliditätsrisiko einzahlen? 

Noch ein Anliegen: Besteht nicht die Möglichkeit - hier 
wende ich mich an die Kommission -, die Frage der Rege
lungsd.ichte noch .einmal zu überprüfen? Sind wir hier 
nicht unbemerkt in eine Sprache hineingerutscht, die für 
die Allgemeinheit schwer verständlich ist? Herr Kollege 
Andermatt sagte: Fragen Sie doch die 50 Bürger auf dem 
Bundesplatz. Ich möchte sogar soweit gehen, zu behaup
ten, dass diejenigen, die nicht der Kommission angehör
ten, ausserordentliche Mühe haben, unsere Verhandlungen 
nachzuvollziehen. Ich habe mir grosse Mühe gegeben, 
muss aber gestehen, dass ich mich bei diesen Entschei
den, die hier zu treffen sind, zum Teil überfordert fühle. 

Zur Regelungsdichte: Besteht hier nicht die Möglichkeit, 
gewisse technische Ausdrucksformen auf die Verord
nungsstufe zu verweisen? Nehmen wir beispielsweise Arti
kel 56b, Höhe der Zuschüsse bei besonders ungünstiger 
Altersstruktur; dort steht: .. Die vom Sicherheitsfonds nach 
Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe a geschuldeten Zuschüsse 
werden alle zwei Jahre in Prozent der Gesamtsumme der 
koo.rdinierten Löhne der Vorsorgeeinrichtung bestimmt. 
Der massgebende Ansatz ergibt sich aus dem gewogenen 
Durchschnittssatz der Altersgutschriften der Vorsorgeein
richtung, vermindert um den Satz von 15 Prozent.» 

Wenn Sie das dem Computer eingeben, macht er es Ihnen 
für die nächsten 100 Jahre. Hier komme ich aber zum 
Schluss - entschuldigen Sie, wenn ich das sage -, dass 
wir es wie die Juristen halten könnten, die jeweils sagen: 
Eine Delegationsnorm hinein, überlassen wir das dem 
Bundesrat und der Verwaltung, wie der Computer zu spie
len habe. Ich möchte doch bitten, hier nach Möglichkeit 
eine verständliche Sprache zu finden. 

Ich bin tür diese Lösung und stehe dazu. Ich wiederhole 
aber noch einmal: Ich habe schon etwas Mühe, das Ge
samtbild, das sich hier ergibt, nachher im einzelnen nach
zuvollziehen. Ich wäre froh, wenn vielleicht an hand von 
zwei bis drei einfachen Beispielen diese Institutionen dar
gestellt werden könnten. 

Andermatt: Zu den AUSführungen des Herrn Bundesrat 
Hürlimann möchte ich doch noch einiges bemerken. Ich 
betrachte es als ein Missverständnis, wenn Herr Bundesrat 
Hürlimann uns oder mir vorwirft, ich wolle den Verwal
tungsapparat des Bundes vergrössern. In meinem Antrag 
steht: .. Der Bundesrat errichtet den gesamtschweizeri
schen Sicherheitsfonds." Wie ich das verstehe, schreibt 
der Bundesrat vor, wie der Fonds zu funktionieren habe. 
Ich bin überzeugt, dass es weniger Personal brauchte, 
wenn man das zum Beispiel koordinierte mit den AHV
und IV-Kassen. Diese sind dezentralisiert, haben die nöti
gen Computeranlagen usw. zur Verfügung, um derartige 
Dinge zu erledigen. Es sind auch die Spezialisten vorhan
den, die es zur Ueberwachung braucht. Es wird ja so oder 
so nötig sein, die AHV-Löhne mit den Abrechnungen der 
einzelnen Kassen zu vergleichen. Darum sollte mein An
trag überlegt werden. Das würde nicht einer Aufblähung 
des Verwaltungsapparates gleichkommen; denn der Appa
rat muss ja ohnehin geschaffen werden. 
Zu den Auffangeinrichtungen: Wenn eine zentrale Auffang
einrichtung geschaffen wird, muss ein grosser Verwal
tungsapparat aufgezogen werden. Bei der von mir vorge
schlagenen Lösung wäre die Sache sehr stark dezentrali
siert, sie wäre viel publikumsnäher; es liegt doch bei
spielsweise im Interesse der Versicherten, dass ein der 
Auffangkasse angeschlossener Versicherter sich niCht 
von Ostermundigen ins Zürcher Oberland begeben muss, 
weil die Kasse sich dort befindet; vielmehr könnte er in 
einer Bankfiliale der näheren Umgebung mit Ihm vertrau
ten Leuten seine finanziellen Angelegenheiten erledigen. 
Diese Ueberlegungen wären meines Erachtens zu überprü
fen. Ich habe ausdrücklich gesagt: Schaffen wir hier eine 
Differenz, damit die Sache noch einmal Überprüft werden 
kann. 

Präsident: Wir sind ganz gehörig .. im Zuger Rank .. gelan
det und sollten versuchen, aus Ihm herauszukommen. Ich 
möchte sehr gerne die grundsätzliche Abstimmung noch in 
dieser Sitzung durchführen. 

Baumberger: Ich bin etwas überrascht über die kategori
sche Ablehnung der Anträge, die in erster Linie eine noch
malige Klärung ungelöster und schwieriger Fragen bringen 
sollen. Ich bin auch deshalb überrascht, well ich glaube, 
dass wir den kooperativen Ton und die offene Haltung nun 
nicht noch gegen Schluss der Sitzung verlassen sollten. 
Sie hörten aber auch aus dem Votum des Herrn Knüsel, 
dass hinter diesem Problem keine leichten Fragen stehen. 

Nur noch zu zwei Punkten aus den AUSführungen des 
Herrn Bundesrat Hürlimann; zunächst zum Sicherheits
fonds: Dieser Fonds kann und muss nach meiner Ansicht 
zentral eingerichtet sein; aber man kann sich tatsächlich 
fragen, 'ob er nicht bezüglich Durchführung und Kontrolle 
mindestens teilweise mit der AHV gekoppelt werden könn
te, weil er weitgehend auf dort vorhandene Daten abstellt. 
Zu den Auffangeinrichtungen: Auch das sind Vorsorgeein
richtungen. Bei meinem Antrag gehe ich davon aus, dass 
Artikel 51 auch für die Auffangeinrichtungen gilt. Dort ist 
festgelegt, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber in den Or
ganen paritätisch vertreten seien. Das ist tür mich eine 
Selbstverständlichkeit. Hier hat man aneinander vorbeige
redet. 
Zum Schluss noch eine Frage an Herrn Bundesrat Hürli
mann: Was stellen Sie sich unter diesen regionalen Zweig
stellen vor? OffensichtliCh fehlt im Konzept dieses zentra
len Fonds doch etwas. Was haben die Zweigstellen kon
kret für Aufgaben? Das würde mich doch noch interessie
ren. 

Binder: Ich verstehe Herrn Knüsel, wenn er erklärt, 
Schwierigkeiten mit der Terminologie zu haben. Wir hatten 
in der Kommission diese Schwierigkeiten ebenfalls; ich 
habe in meinem Eintretensvotum darauf hingewiesen. 'Wir 
verwenden hier Begriffe, die weder schön noch verständ-
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lieh sind, so zum Beispiel "Altersgutschriften .. , .. Auffang
einrichtung» usw. Ich habe in den Kommissionsberatungen 
den Wunsch geäussert, man sollte sich hier bessere und 
verständlichere Begriffe einfallen lassen; dies ist aber 
nicht gelungen. 
Für die neuen Anträge der Herren Kollegen Andermatt und 
Baumberger besitze ich aber weniger Verständnis. Diese 
Anträge kommen offenbar aus der Schule Brunner. Herr 
Brunner ist aber in unserer Vorlage bereits so stark zum 
Zuge gekommen, dass man ihm nicht einfach immer nur 
folgen kann. So kompliziert ist die Regelung über den Si
cherheitsfonds und die Auffangeinrichtung lange nicht, wie 
hier vorgetragen worden ist. . 
Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass die 2. Säule Sa
che der Wirtschaft und nicht des Staates ist. Deshalb sa
gen wir auch: Wir reglementieren möglichst wenig von 
Staates wegen und überlassen die 2. Säule mit minimalen 
staatlichen Vorschriften der privaten Wirtschaft. Das ist bis 
jetzt unsere Konzeption gewesen. Wir haben diese Kon
zeption sauber durchgezogen. Es ist unbestritten, dass wir 
einen Sicherheitsfonds und eine Auffangeinrichtung brau
chen. Der Sicherheitsfonds ist nur ein kleiner Pool, der 
insbesondere für die Kassen mit schlechter Altersstruktur 
geschaffen wird. Die AUffangeinrichtung sol/ von den Sozi
alpartnern, d. h. von der Wirtschaft, in Form von Stiftungen 
eingerichtet werden. Ist das nun so kompliziert, "'Wie hier 
gesagt worden ist? Man weiss doch, was Stiftungen sind, 
und man sagt auch, wie sie organisiert sein sollen. 
Ich sehe nun wirklich nicht ein, dass gerade von jener 
Seite, die immer wieder den Slogan prägt "Weniger Staat, 
weniger Staatseingriffe", der Vorschlag kommt, der Staat 
solle den Sicherheitsfonds und die Auffangeinrichtung or
ganisieren; Das wäre ein ganz zentraler Unterschied ge
genüber unserer Lösung, die vorsieht, dass die Spitzenor
ganisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber zwei pari
tätisch zu verwaltende Stiftungen errichten. In den Vor
schlägen der Herren Kollegen Andermatt und Baumberger 
heisst es, der Bundesrat sei für die Errichtung des Sicher
heitsfonds und der Auffangeinrichtung zuständig. Warum 
soll das wieder der Bundesrat machen? Weshalb sollen 
wir wieder staatliche Organisationen schaffen? Ich möchte 
Sie wirklich bitten, unser eigenes PrinZip durchzuziehen 
und die 2. Säule der Wirtschaft zu überlassen. Nach der 
Darstellung von Herrn Bundesrat Hürlimann sind die Spit
zenorganisationen, d. h. die Sozialpartner, durchaus damit 
einverstanden, . die beiden Stiftungen zu gründen. Ich sehe 
nicht ein, warum man hier - ganz unnötigerweise - den 
Staat wieder einschalten soll. Deshaib bitte ich Sie, den 
Anträgen der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Weber: Ich glaube, Sie erwarten, dass ich auch von der 
Seite der Gewerkschaften zum Antrag Andermatt eine Er
klärung abgebe. Einer solchen Lösung können die Gewerk
schaften auf keinen Fall zustimmen. Wenn Sie also eine 
zusätzliche Gegnerschaft dieses Modells suchen wollen, 
dann müssen Sie diesem Antrag zustimmen. Das kann ich 
hier erklären. Herr Binder hat die Gründe dargelegt. Ich 
kann mich diesen Ueberlegungen weitgehend anschlies
sen. Vor allem sehe ich auch nicht ein, warum diese Auf
gaben auf Gedeih und Verderben den Banken zugewiesen 
werden sollen. So gross ist der Kredit der sanken im Mo
ment sicher nicht, dass da kein Widerstand entstehen 
könnte. Das war eine persönliche Feststellung, die ich zur 
Darstellung gebracht habe, bezüglich der Banken. Ich kann 
mir aber vorstellen, dass sie weithreum gültig Ist. Ich bitte 
Sie also, den Antrag von Herrn Andermatt abzulehnen. 

KUndig, Berichterstatter: Ich erlaube mir einige Worte zu 
den Fragen von Herrn Knüsel. Herr Knüsel, es ist der ge
samten Kommission anfänglich gleich ergangen wie Ihnen, 
und wir haben über verschiedene Begriffe sogar Preisaus
schreiben gemacht, die zu besseren Lösungen hätten füh
ren sollen. Resultate haben wir aber nicht erreicht. Ich 
möchte aber versuchen, ganz kurz die Probleme Sicher-
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heitsfonds und Sonderreserve zu erläutern, auf die wir 
noch zu sprechen kommen werden. Der Sicherheitsfonds 
ist die einzige gesamtschweizerische Organisation, die in 
Solidaritätsleistung denjenigen hilft, die entweder einer 
Kasse mit zu hoher Altersstruktur angehören - also ungün
stig gelagert sind - oder die denjenigen hilft, deren Kasse 
insolvent geworden ist. Das ist die Aufgabe des Sicher
heitsfonds. Er wurde aus verSChiedenen Modellen heraus
konstruiert. Man kann also auch hier nicht sagen, das sei 
ein eindeutiges Modell von Herrn Brunner. 
Zum Problem der Teilung der Beiträge in diejenigen Bei
träge, die notwendig sind, um die Altersgutschriften zu 
erbringen, und in die Beiträge, die notwendig sind, um die 
Sonderreserve zu äufnen: Ich verstehe die Schwierigkeit 
nicht, die Kassen hier haben; denn es gibt eine sehr einfa
che Rechnung: Auf der einen Seite steht das Total der 
Beiträge, das erhoben werden muss. Auf der anderen Sei
te gibt .es das Total des Betrages, der notwendig .ist, um 
die Altersgutschriften vorzunehmen. Zwischendrin müssen 
mindestens 3 Prozent liegen. Mit diesen 3 Prozent sind 
folgende Vorhaben zu finanzieren: die Risiken Tod und 
Invalidität, der Teuerungsausgleich auf den Langzeitren
ten, die Leistungen an den Sicherheitsfonds, und mit dem, 
was übrig bleibt, ist die Leistung zu verbessern: a. für die 
Eintrittsgeneration (mit der Bestimmung, dass insbesonde
re die schwachen Einkommen zu berÜCksichtigen sind) 
und b. für den Teuerungsausgleich. Das gibt mathema
tisch absolut keine Probleme, und es muss auch nicht indi
viduell auf jeden einzelnen ausgerechnet werden. Wenn 
heute ein Arbeitgeber auf den ·gesamten Lohn 6 und 6 Pro
zent erhebt - also 6 Prozent Arbeitnehmer- und 6 Prozent 
Arbeitgeberbeitrag -, dann wird er in jedem Fall genügend 
Geld haben, um die Altersgutschriften gemäss Gesetz vor
zunehmen und um die Leistungen gemäss den Leistungs
ansprüchen an die Sonderreserve zu erstatten. Das eine 
kurze Erklärung zu diesem Problem. 

Meier: Sie haben die Beurteilung der Anträge aus der 
Sicht des Bundesrates und der Gewerkschaften gehört. 
Ich möchte immerhin beifügen, dass man auch die Kanto
ne nicht verpflichten soll, Auffangeinrichtungen einzurich
ten. Was aus der Sicht des Bundesrates gesagt wurde, gilt 
sinngemäss auch für die Kantone. 

Bundesrat Hürlimann: Vielleicht trägt zur EntSCheidung -
sofern der Herr Ständerats präsident sie beim Stand dieser 
Diskussion wirklich durchführen will - noch folgende Er
klärung bei: Wir diskutieren jetzt den zweiten Titel dieses 
Gesetzes. Nach dem Aufbau Ihrer Kommission hat dieser 
zweite Titel im Gesetz. folgende Struktur erhalten: Das 
erste Kapitel enthält die Rechtsträger; das war mein Anlie
. gen. Wollen wir eine Stiftung der Sozialpartner - Arbeit
nehmer/ Arbeitgeber -, oder wollen wir eine öffentlich
rechtliche Stiftung durch den Bundesrat? Wenn der Bun
desrat eine Stiftung errichten muss, dann wird es eine 
öffentlich-rechtliche sein. Da ist dann mein grundsätzli
cher Vorbehalt, den ich angebracht habe, zu berücksichti~ 
gen. Natürlich kann der Bundesrat eine öffentlich-rechtli
che Stiftung errichten, aber er greift hier in etwas hinein, 
was tatsächlich dem Gesetz und seiner ganzen Struktur 
und Tendenz widerspricht. 
Das zweite Kapitel - die beiden Artikel 64 und 64a sind 
den Kapiteln 2 und 3 vorangestellt - regelt dann diesen 
gesamtschweizerischen Sicherheitsfonds. Das ist - Herr 
Kündig hat das mit Recht dargelegt - zu unterscheiden 
von der sogenanntEm Sonderreserve, von der wir jetzt 
mehrmals gesprochen haben. 
Drittens sprechen wir dann von einer Auffangeinrichtung, 
die ebenfalls eine Stiftung sein soll für all jene, die nicht 
einer anderen Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind. 
Wenn wir das Obligatorium vorschreiben, dann müssen wir 
dafür sorgen, dass auch die Pfarrköchin und der Alphirt, 
die sich sonst keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen 
haben, versichern können. Das ist die Idee. Wir wissen 
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heute noch gar nicht, wie viele Leute von dieser Auffang
einrichtung Gebrauch machen werden - Herr Binder, Sie 
haben recht, der Begriff gefällt mir auch nicht. Wir wollen 
nur nicht schweizerische Stiftung oder Versicherungsvor
sorgeeinrichtung sagen, denn das ist sie eben nicht. Es ist 
nur eine Stiftung, die dafür sorgt, dass das Obligatorium 
lückenlos durchgeführt werden kam). 
Die Idee ist nun, Herr Knüsel, dass die Sozialpartner eine 
Stiftung schaffen können. Der Bundesrat überträgt dieser 
Stiftung dann die Aufgaben im Sinne des Gesetzes. 
Die Kommission hat vorgesehen, dass die Auffangeinrich
tung dann Zweigstellen errichten kann. Vielleicht braucht 
es das gar nicht, denn möglicherweise schliessen sich nur 
- ich habe es vorhin gesagt - wenige dieser Auffangein
richtung an. Wahrscheinlich werden sich viele einer Ver
bandsversicherung anschliessen, die Verbände werden si
cher zum Teil Ihre eigenen 2. Säulen aufbauen. Es besteht 
noch die Möglichkeit, einer Gruppenversicherung beizutre
ten, oder man kann sich einer bereits bestehenden Pen
sionskasse, zum Beispiel des öffentlichen Rechts, an
schliessen. 
Die Kasse im Kanton Zug, in meinem kleinen Heimatkan
ton, hat rund 850 Mitglieder, obwohl nur 500 Beamte in 
dieser Kasse versichert sind. Wir haben seinerzeit im Re
gierungsrat im Interesse der Grösse der Kasse ohne wei
teres privaten Institutionen, vor allem wenn sie im Dienste 
der Oeffentlichkeit eine Aufgabe erfüllt haben, Zutritt zur 
Kasse gewährt. Es Ist durchaus möglich, dass diese Ten
denz zunimmt, so dass also diese zweite Stiftung, die Auf
fangeinrichtung, vielleicht wirklich nur eine Notlösung Ist, 
damit Has Obligatorium durchgeführt wird. Wird sie dann 
wider Erwarten eine grosse Versicherung, dann werden 
wir dezentralisieren müssen. Es hat dann keinen Sinn, 
einen Arbeitnehmer, der in Plaffeien tätig ist, zu einer Stif
tung, die ihren Sitz beispielsweise in Zürich hat, reisen zu 
Jassen, wenn er Probleme hat. Wir werden vielleicht in 
verschiedenen Regionen Zweigstellen aufbauen müssen. 
Aber dafür, dass man das über die Banken tun soll, habe 
ich nun am allerwenigsten Verständnis. Ueberlassen Sie 
das ruhig der Stiftung, die dann im Einvernehmen mit dem 
Bundesrat handeln wird. 
Es geht also um zwei Fragen: Sie müssen nach Ihren bis
herigen Beschlüssen den Sicherheitsfonds schaffen. Aus
serdem müssen Sie, weil Sie tür das Obligatorium unbe
stritten ist, eine Auffangeinrichtung im Gesetz verankern. 
Wir sagen lediglich, dass diese Stiftung durch die Sozial
partner errichtet werden soll. Das ist meines Erachtens 
eine sehr einfache Lösung .. Den Integrationsbericht, Herr 
Knüsel, geben wir gerne ab; er wurde bereits weit verteilt, 
auch wenn er nicht den Anspruch erhebt, leicht leserlich 
zu sein. 

Präsident: Ich möchte Ihnen eine Abstimmung über den 
Grundsatz vorschlagen. Wollen wir die Konzeption der 
Kommission, oder wollen wir die Konzeption nach Antrag 
Andermatt? Nachher bereinigen wir - je nach dem Aus
gang dieser Abstimmung - an der nächsten Sitzung die 
einzelnen Artikel. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Andermatt 

29 Stimmen 
4 Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 10.50 Uhr 
La seance est levee iI 10 h 50 

Sparmassnahmen 1980 

JL ') 
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Präsident: Wir kommen auf unser Lieblingsgeschäft zu
rück. Wir sind beim zweiten Titel stehengeblieben, und wir 
haben dort einen Grundsatzentscheid gefällt, so dass wir 
nicht mehr darauf zurückkommen müssen. Sie haben be
schlossen, am System unserer Kommission festzuhalten. 

Art. 54 

Anträge siehe Seite 296 hiervor 
Propositions voir page 296 ci-devant 

Angenommen - Adopte 

Art. 548 
Antrag der Kommission 

Titel 

Stiftungsräte 

Abs.1 
Die Stiftungsräte werden aus gleich vielem Vertretern der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer gebildet. Die öffentliche 
Verwaltung ist dabei angemessen zu berücksichtigen. Die 
Stiftungsräte können von neutralen Vorsitzenden geleitet 
werden. 

Abs.2 
Die Mitglieder der Stiftungsräte werden für eine Amts
dauer von vier Jahren gewählt. 

Abs.3 
Die Stiftungsräte konstituieren sich selbst und erlassen die 
Reglemente über die Organisation der Stiftung. Sie über
wachen ihren Betrieb und setzen eine unabhängige Revi
sionsstelle als Kontrollorgan ein. 

Abs.4 

Jeder Stiftungsrat bestimmt eine Geschäftsstelle, welche 
die Stiftung verwaltet und vertritt. 

Anträge Andermatt und Baumberger siehe Seite 296 

Art. 548 

Proposition de la commission 

Titre 

Conseils de fondation 

AI. 1 

Les conseils de fondationse coinposent d'un nombre egal 
de representants des employeurs et des salaries. Le sec~ 
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teur public sera pris en consideration de manlere equita
ble. Les conseils de fondatlon pourront faire appel a un 
president neutre. 

AI. 2 
Les membres des conseils de fondation seront elus pour 
une periode administrative de quatre ans. 

AI. 3 

Les conseils de fondation se constituent eux-mames et 
etablissent les reglements organiques des fondations. IIs 
survelIIent la gestion de celles-ci et chargent du contrOle 
un bureau de revision independant. 

AI. 4 

Chaque conseil de fondation nomme un organe de direc
tion qui gere la fondation et la represente. 

Propositions Andermatt et Baumberger voir page 296 

Präsident: Artikel 54a wird angenommen gemäss der 
Grundsatzabstimmung. 

Angenommen - Adopte 

Titel, Art. 55 
Antrag der Kommission 

Titel 
2. Kapitel: Gesamtschweizerischer Sicherheitsfonds 

Art. 55 
Titel 
Aufgaben 

Abs.1 
Der gesamtschweizerische Sicherheitsfonds: 
a. richtet Zuschüsse an jene Vorsorgeeinrichtungen aus, 
die eine besonders ungünstige Altersstruktur aufweisen; 
b. stellt die gesetzlichen Leistungen von zahlungsunfähig 
gewordenen Vorsorgeeinrichtungen sicher. Der Bundesrat 
regelt die Voraussetzungen dafür sowie das RückgrIffs
recht auf Organe zahlungsunfähiger Vorsorgeeinrichtun
gen. 
c. Streichen 

Abs.2 
Der gesamtschweizerische Sicherheitsfonds führt für jede 
Aufgabe getrennt Rechnung. 

Antrag Andermatt 
Titel 2. Kapitel 
Streichen 

Antrag Belser 
Abs.1 Bst. C 

c. deckt der Auffangeinrichtung aus Artikel 12 entstehen
de ungedeCkte Kosten. 

Titte, art; 55 
Proposition de la commission 

Titre 
Chapitre 2, Fonds de garantie sur le plan national 

Art. 55 
Titre 
Attributions 

Titre 
AI. 1 

Le fonds de garantie sur le plan national assume les attri
butions suivantes: 

JL~ 



Prevoyance professionnelle 308 E 12 juin 1980 

a. 11 verse des subsides aux institutlons de prevoyance 
dont la structure d'Age est particulierement defavorable. 

Art. 56 

b. 11 garantit les prestations legales dues par des institu
tions de prevoyance devenues insolvables. Le Conseil fe
deral edicte des prescriptions sur les conditions dont de
pend cette prise en charge,ainsi que le droit de recours 
contre les organes d'institutions de prevoyance insolva-
bles. . 

c. Biffer 

AI. 2 
. Le fonds de garantie sur le plan national tient des 
comptes separes pour chacune de ses tAches. 

Proposition Andermatt 
Titre chapitre 2 
Blffer 

Proposition Belser 
AI. 1 let. c 
c. 11 pale les frais resultant de I'institution· suppletive non 
couverts au sens de I'artlcle 12. 

Kündlg, Berichterstatter: Die Ständeratskommission ist zur 
Ueberzeugung gelangt, dass die vom Nationalrat vorgese
hene Stiftung für den gesamtschweizerischen lastenaus
gleich mit mehr Nachteilen als Vorteilen verbunden Ist. 
Der im Auftrag des Eidgenössischen Departements des 
Innem erstellte Integrationsbericht hat gezeigt, dass die
ser Pool bei den bestehenden Pensionskassen auf Ableh
nung stossen wird. Da die Grundlage für die Berechnung 
der Zuschüsse des Pools der Endwert der gesetzlichen 
Freizügigkeitsguthaben sowie die gesetzlichen Mindestlei
stungen sind, muss laufend zwischen obligatorischer und 
weitergehender Vorsorge unterschieden werden. Ausser
dem muss zwischen obligatorischer und voroblIgatorischer 
Vorsorge getrennt werden. DI.!!s alles führt für die Vorsor
geeinrichtung zu beträchtlichen administrativen Umtrieben 
und Komplikationen. 
Die Ständeratskommission hat nun davon abgesehen, obli
gatorisch gesamtschweizerische Massnahmen zugunsten 
der Eintrittsgeneration und für den Teuerungsausgleich 
vorzusehen. Sie hat auf den Nationalratspool verzichtet. 
Sie Ist jedoch wie der Nationalrat davon ausgegangen, 
dass im Rahmen des Obligatoriums zu erbringende Lei
stungen in allen Fällen sichergestellt werden müssen, also 
auch im Fallle von Insolvenz einer Vorsorgeeinrichtung. 
Sie hat deshalb diese Aufgabe dem neugeschaffenen SI
cherheitsfonds' übertragen. In Artikel 55 werden die beiden 
Aufgaben dieser Institution umschrieben Die umfangreich
ste Tätigkeit des Sicherheitsfonds wird die unter Absatz 1 
Buchstabe a aufgeführte Aufgabe sein, die Ausrichtung 
von Zuschüssen an die Vorsorgeeinrichtungen mit beson
ders ungünstiger Altersstruktur. Die Kommission ging da
von aus, dass es Pensionskassen geben kann, die im Ver
gleich zum Landesdurchschnitt viel ältere Arbeitnehmer 
beschäftigen und deshalb eine ungünstige Altersstruktur . 
aufweisen. Die aufgrund der Altersgutschriften zu erbrin
genden Beiträge hängen von der Lohn- und Altersstruktur 
der jeweiligen Vorsorgeeinrichtung ab. Die Folge davon 
ist, dass eine Pensionskasse mit einer besonders ungün
stigen Altersstruktur sehr hohe Beiträge verlangen müsste. 
Da diese jedoch zu einer für Versicherte und Arbeitgeber 
untragbaren Belastung führen kann, hat der Sicherheits
fonds einzuspringen. Die näheren Voraussetzungen für die 
Ausrichtung der Zuschüsse ergeben sich aus Artikel 56a. 
Die zweite Aufgabe besteht - wie schon erwähnt - gemäss 
Absatz 1 Buchstabe b darin, dann einzuspringen, wenn 
eine Vorsorgeeinrichtung die Leistungen im Rahmen des 
Obligatoriums nicht mehr erbringen kann. Der Sicherheits
fonds springt also nicht bei vorübergehender Deckungs
lücke ein, sondern erst bei effektiver Zahlungsunfähigkeit. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Antrag der Kommission 

Titel 
Anschluss an den Sicherheitsfonds 

Abs.1 
Die im Register für die berufliche Vorsorge eingetragenen 
Vorsorgeeinrichtungen sind von Gesetzes wegen dem ge
samtschweizerischen Sicherheitsfonds angeschlossen. 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Andermatt 
Streichen 

Art. 56 

Proposition de la commlssion 

Titre 
Affiliation au fonds de garantie 

AI. 1 
Les institutions de prevoyance inscrites dans le registre 
de la prevoyance professionnelle sont affiliees de plein 
droit au fonds de garantie sur le plan national. 

AI. 2 
Adherer a la decision du Conseil national. 

Proposition Andermatt 
Biffer 

Kündlg, Berichterstatter: Anschluss an den Sicherheits
fonds. Ebenso wie der Nationalrat vorschlägt, dass alle 
Vorsorgeeinrichtungen, die an der Durchführung der obli
gatoriSChen beruflichen Vorsorge teilnehmen, der Stiftung 
für den Lastenausgleich angeschlossen sind, sieht In Arti
kel 56 die Ständeratskommission vor, dass der Anschluss 
für diese Einrichtungen an den gesamtschweizerischen Si
cherheitsfonds gewährleistet Ist. Somit werden also auch 
die öffentlichen Vorsorgeeinrichtungen - dies zur Beant
wortung der Frage von Herrn Weber - von Gesetzes we
gen erfasst. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commlssion 

Art. 568 

Antrag der Kommission 

Titel 
Voraussetzungen für den Empfang von Zuschüssen bei 
besonders ungünstiger Altersstruktur 

Text 
Die Vorsorgeeinrichtungen, die wegen ihrer besonders un
günstigen Altersstruktur AnsprÜChe auf Zuschüsse erhe
ben,haben: 
a. das gesamte der obligatorischen Versicherung unter
stellte Personal der Arbeitgeber, die ihnen angeschlossen 
sind, zu versichern; 
b. einen vom Bundesrat festgelegten Mindestbestand von 
Versicherten aufzuweisen. 

Antrag Andermatt 
Streichen 

Antrag Reymond 
Bst. b 
Streichen 

Art. 568 
Proposition de la commlssion 
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Titre 
Conditions ä remplir pour obtenir des subsides pour struc
ture d'äge defavorable 

Texte 
Les institutions de prevoyance qui pretendent des sub
sides pour structure d'age defavorable doivent rempllr les 
condltions suivantes: 
a. Assurer I'ensemble du personnel soumls ä I'assurance 
obligatoire au service d'employeurs qui leur sont affllies. 
b. Compter un nombre minimum d'assuras, qu~ fixe ra le 
Conseil federal. 

Proposition Andermatt 
Biffer 

Proposition Reymond 
Let.b 
Blffer 

Kündig, Berichterstatter: In Artikel 56a werden die Voraus
setzungen für den Empfang von Zuschüssen vom gesamt
schweizerischen SIcherheitsfonds .festgelegt. Diese Be
stimmungen haben den Zweck, dass einerseits keine un
gerechtfertigten Zuschüsse an Vorsorgeeinrichtungen aus
gerichtet werden und anderseits praktisch der administra
tive Aufwand beim gesamtschweizerischen Sicherheits
fonds möglichst gering ist. Durch die in Buchstabe a auf
geführten Voraussetzungen soll verhindert werden, dass 
ein Arbeitgeber einen Teil seines Personals aus der Vor
sorgeeinrichtung herausnimmt und sie bel einer andern 
Pensionskasse anschliesst, damit er in den Genuss von 
Zuschüssen kommt. Die Altersstruktur würde also künst
lich ungünstig gestaltet. Die Voraussetzung für den Emp
fang von Zuschüssen ist deshalb, dass das gesamte der 
obligatorischen Versicherung unterstellte Personal eines 
Arbeitgebers bei der betreffenden Vorsorgeeinrichtung 
versichert ist. Nach Artikel 56a Buchstabe b muss die Vor
sorgeeinrichtung, die einen Anspruch auf Zuschüsse gel
tend machen will, den vom Bundesrat vorgeschriebenen 
Mindestbestand vom Versicherten aufweisen. Nur so kann 
vermieden werden, dass es der gesamtschweizerische Si
cherheitsfonds mit sehr kleinen Vorsorgeeinrichtungen zu 
tun hat. Die Ständeratskommission hat darauf verzichtet, 
die Zahl im Gesetz selbst festzulegen, denn dies hätte zu 
einer starren Regelung geführt. Auf Verordnungsebene ist 
einerseits eine rasche Anpassung an die veränderten Ver
hältnisse möglich, anderseits kann eine gewisse Ueber
gangsfrist eingeräumt werden, wenn die Versichertenzahl 
einer Vorsorgeeinrichtung unter die vorgeschriebene 
Grösse absinkt. Diese Bestimmung hat jedoch keine ent
scheidende Bedeutung in Anbetracht von Artikel 56b Ab
satz 3. 

Angenommen gemass Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commlsslon 

(Der Antrag Reymond wird unten behandelt; vgl. Seite 311) 
(La proposition Reymond est traitee ci-apres; 
voir page 311) 

Art. S6b 
Antrag der Kommission 

Titel 
Höhe der Zuschüsse bei besonders ungünstiger Alters
struktur 

Abs.1 
Mehrheit 
Die vom Sicherheitsfonds nach Artikel 55 Absatz 1 Buch
stabe a geschUldeten Zuschüsse werden alle zwei Jahre 

- in Prozent der Gesamtsumme der koordinierten Löhne der 
Vorsorgeeinrichtung bestimmt. Der massgebende Ansatz 

ergibt sich aus dem gewogenen Durchschnittssatz der AI
tersgutschriften der Vorsorgeeinrichtung, vermindert um 
den Satz von 15 Prozent. 

Minderheit 
(Weber, Hefti) 
... Satz von 14 Prozent. 

Abs.2 
Der. Bundesrat kann den in Absatz 1 erwähnten Ansatz 
ändern, wenn der Durchschnittssatz der Altersgutschriften 
gesamtschweizerisch wesentlich von 12 Prozent abweicht. 

Abs.3 
Sind mehrere Arbeitgeber der gleichen Vorsorgeeinrich
tung angeschlossen, so werden die Zuschüsse für das· 
Personal jedes einzelnen Arbeitgebers getrennt bereclinet. 

Abs.4 
Selbständigerwerbende werden für die Berechnung der 
Zuschüsse nur berücksichtigt, wenn sie 
a. sich innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Ge
setzes oder Aufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit 
freiwillig versichern, oder 
b. mindestens während sechs Monaten der obligatori
schen Versicherung unterstellt waren und sich unmittelbar 
danach freiwillig versichern. 

Antrag Andermatt 
Titel 
Höhe der Zuschüsse 

Abs.1 
Die Zuschüsse des Sicherheitsfonds decken jenen Teil der 
Altersgutschriften gemäss Artikel 17, um den deren Sum
me 15 Prozent der obligatorisch versicherten Lohnsumme 
Übersteigt. 

Abs.2 
Der Bundesrat kann den in Absatz 1 erwähnten Ansatz 
ändern, wenn die Summe der Altersgutschriften im ge
samtschweizerischen Durchschnitt wesentlich von 12 Pro
zent abweicht. . 

Art. S6b 
Proposition de la commlsslon 

Tltre 
Montant des subsides pour structure d'age defavorable 

AI; 1 

MaJorite 
Les subsides dus par le fonds de garantie en vertu de 
I'article 55, 1er alinea, lettre a, sont calcules tous les del,lx 
ans en pour-cent de la somme totale des salaires coor
donnas de I'institution de prevoyance. Le taux applicable 
est egal au taux moyen pondeni! des bonificatlons de vieil
lesse de I'institution de prevoyance, diminue du taux de 15 
pour cent. 

Minorite 
(Weber, Hefti) 
... taux de 14 pour cent. 

AI. 2 
Le Conseil federal peut modlfier le taux indique au 
1er alinea si le taux moyen des bonifications de vieillesse 
s'ecarte notablement de 12 pour cent sur le plan national. 

AI. 3 
Lorsque plusieurs employeurs sont affilies ä la mame Insti
tution de prevoyance, les subsides sont calcules separe
ment pour le personnel de chaque employeur. 

Jb6 
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AI. 4 

les personnes de condition independante ne seront prises 
en consideration, pour le calcul des subsides, que si elles 
se so nt fait assurer ä titra facultatif: 
a. Dans I'annee qui suit I'entree en vigueur de la presente 
loi ou le debut da leur activite independante, ou 
b. Sitöt apres avoir ete soumises a I'assurance obligatoire 
pendant au moins six mois. 

Proposition Andermatt 
ritle 

Montant des subsides 

AI.1 
les subsides dus par le fonds de garantie servent ä cou
vrir la part des bonifications de vieillesse au sens de I'arti
eie 17 qui depasse de 15 pour cent la somme des salaires 
obligatoirement assures. 

AI. 2 
le Conseil federal peut modifier le taux Indique au 
1er alinea lorsqu'en m'oyenne la somme des bonifications 
de vieillesse s'ecarte notablement de 12 pour cent sur le 
plan national. 

KUndig, Berichterstatter: In Artikel 56b Absatz 1 wird die 
Höhe der Zuschüsse bei besonders ungünstiger Altersstruk
tur einer Vorsorgeeinrichtung festgelegt. Für die Beant
wortung der Frage, ob eine Pensionskasse einen Zuschuss 
bekommt oder nicht, muss sie ihre durchschnittliche Bela
stung für die Altersgutschriften berechnen. Liegt der erho
bene Durchschnittssatz dann über 15 Prozent, so erhält 
die Vorsorgeeinrichtung einen Zuschuss vom Sicherheits
fonds. Bei der Festlegung des Satzes auf 15 Prozent ist die 
Kommission aufgrund von Berechnungen der Experten da
von ausgegangen, dass im landesmittel ungefähr 12 Pro
zent· des koordinierten lohnes für die Altersgutschriften 
benötigt werden. Jeder Pensionskasse, die über diesen 12 
Prozent liegt, wird nur noch eine allfällige zusätzliche Be
lastung von 3 Prozent zugemutet. Darüber hinausgehende 
Kosten wurden von der Kommission jedoch für die betref
fende Vorsorgeeinrichtung als untragbar angesehen. Des
halb springt auf dieser Höhe der gesamtschweizerische 
Sicherheitsfonds ein. Diese Institution zahlt somit im Ge
gensatz zur vom Nationalrat angenommenen Stiftung für 
den lastenausgleich keine leistungszuschüsse, sondern 
Beitragszuschüsse. Artikel 56b Absatz 2 wurde von der 
Kommission ins Gesetz aufgenommen, um bei einer Verän
derung des Durchschnittes der Altersgutschriften auf lan
desebene eine Anpassung zu ermöglichen. 

Mit Absatz 3 wird es der Vorsorgeeinrichtung, denen Meh
rere Arbeitgeber angeschlossen sind, ermöglicht, getrennt 
für das Personal ihres Betriebes abzurechnen. Es soll da
durch verhindert werden, dass der Anschluss eines Unter
nehmens mit einer besonders ungünstigen Altersstruktur 
an eine Sammel- oder Gemeinschaftsstiftung respektive an 
eine Verbands- oder die Auffangeinrichtung zu einem 
Wegfall der Zuschüsse führt, die die Institution vorher we
gen ihrer ungünstigen Struktur erhalten hat. Danach wird 
auch ein selbständigerwerbender, der sich bei einer Vor
sorgeeinrichtung versichert, bezüglich der Berechnung der 
Zuschüsse vom Sicherheitsfonds wie ein Arbeitgeber, der 
sich mit seinem eigenen Personal anschliesst, behandelt. 

Mit Absatz 4 soll verhindert werden, dass sich ein Selb
ständigerwerbender einer Vorsorgeeinrichtung nur des
halb anschliesst, weil er sich selbst ausgerechnet hat, 
dass er in den Genuss von Zuschüssen kommt. Deshalb 
schreibt Absatz 4 vor, dass ein Selbständigerwerbender, 
der an sich Anspruch auf einen Zuschuss des Sicherheits
fonds hat, nur in dessen Genuss kommt, wenn er sich 
während einer bestimmten Frist einer Vorsorgeeinrichtung 
anschliesst. 

Weber, Sprecher der Minderheit: Ich habe hier mit Herrn 
Hefti zusammen einen Minderheitsantrag deponiert, und 
ich möchte diesen begründen. Der Kommissionspräsident 
hat bereits das System dieses Sicherheitsfonds geschildert 
und auch die Bedingungen, die bestehen, um aus dem 
Sicherheitsfonds Beiträge zu bekommen. Ich gestatte mir, 
trotzdem noch einmal auf dieses Spiel hinzuweisen, das 
da Voraussetzung ist, um Beiträge zu bekommen. Man 
rechnet damit, dass zur Bildung der Altersgutschriften im 
Durchschnitt 12 Prozent der koordinierten löhne nötig 
sind. Das müssen aber nicht 12 Prozent sein, es können 
im Extremfall 6 Prozent sein, es können vielleicht auch, 
wenn er über diesen Durchschnitt geht, 15 Prozent sein. 
Bei altersmässig ungünstig strukturierten Kassen können 
Zuschüsse aus dem SIcherheitsfonds dann geltend ge
macht werden, dies aber erst, wenn die Kassen selber von 
ihren Mitgliedern und vom Arbeitgeber als Vorleistung 3 
Lohnprozente über das erwähnte Mittel von 12 Prozent, 
also 15 Lohnprozente beitragen. 
Diese Bestimmung selber kann einem älteren Arbeitneh
mer bei der Suche nach einer neuen Stelle Schwierigkei
ten bieten, weil ältere Leute für den Arbeitgeber höhere 
Beitragsleistungen bringen und für die Arbeitnehmer den 
Beitragsdurchschnitt in die Höhe treiben. Das wird ganz 
speziell bei kleineren Kassen der Fall sein, und wir begrei
fen das, wenn wir bedenken, dass für die jüngsten Kas
senmitglieder eben nur 6 Prozent für die Finanzierung be
nötigt werden, während bei den älteren Kassenmitgliedern 
eben 22 Prozent nötig sind. Wenn man nun annimmt, dass 
diese 3 Prozent Mehrleistung zumutbar sind, dann geben 
wir uns vermutlich der Täuschung hin, dass die Differenz 
von der billigsten bis zur teuersten Kasse eben diese 3 
Prozent betragen. Das stimmt nicht. Es ist sehr wohl mög
lich, dass eine günstig strukturierte Kasse, die vorweg aus 
Leuten zwischen 25 und 35 Jahren besteht, im Extremfall 
mit 6 Lohnprozenten auskommt. Daraus ist ersichtlich, 
dass sich die Prämiensatzdifferenz zwischen 6 und 15 
Prozent errechnet und 9 Prozente beträgt. In der einen 
Kasse bezahlt man also 150 Prozent mehr als in der an
dern. Unser Antrag zielt darauf ab, diese Differenz um eine 
bescheidene Grösse auf B Prozente zu reduzieren. Es 
soll damit erreicht werden, dass Beiträge aus dem Sicher
heitsfonds nach einer Vorleistung von zwei weiteren Lohn
prozenten erhältlich sind. Schliesslich hoffen wir, damit 
die Situation für ältere Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt 
um ein Bescheidenes zu verbessern. 
Ich bitte Sie, diesem Minderheitsantrag zuzustimmen. Wir 
können damit die Situation für die älteren Arbeitnehmer 
etwas verbessern. Wir sollten - ich habe das im Eintre
tensvotum bereits gesagt - in dieser Richtung unbedingt 
etwas tun. 

Kündlg, Berichterstatter: Wenn die Kommissionsmehrheit 
sich nicht mit dem an und für sich sympathiSChen Antrag 
von Herrn Weber und Herrn Heftl abfinden konnte, so we
gen der etwas verbreiteten Unsicherheit, die heute über 
die tatsächlichen Auswirkungen dieses Sicherheitsfonds 
besteht. Die Unsicherheit besteht darin, dass man nicht 
genau weiss, wieviele Leute schlussendlich anschlussbe
rechtigt sind, wie viele Leute hier Leistungen erhalten 
könnten. Deshalb wollte die Kommission in einem ersten 
Schritt eine nicht zu tief angesetzte Abgeltung machen, 
damit a. nicht allzuviele Pensionskassen sich mit Leistun
gen des SIcherheitsfonds eindecken und b. auch der ad
ministrative Aufwand sich nicht allzustark auswirkt. Wir 
müssen immerhin bedenken, dass es vor allem Betriebe 
sein werden mit einem bis vier Besähäftigten, die von die
sem SIcherheitsfonds Nutzen ziehen' werden, sowie sehr 
viele Selbständigerwerbende, die das 50. Altersjahr • im 
heutigen Zeitpunkt überschritten haben. Deshalb glaubt 
die Kommission; dass es in einem ersten Schritt richtig 
wäre, hier den Satz bei 15 Prozent zu limitieren und, nach 
Kenntnis der Situation, in einem späteren Schritt eine ent
sprechende Anpassung vorzunehmen, wenn dies möglich 
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und sinnvoll erscheint und wenn die Wirkung nicht dane
bengeht. 

Weber: Darf ich den Worten von Herrn Kündig mindestens 
das beifügen: Auch wenn der Ständerat ein ganz anderes 
System gewählt und gesucht hat, dann sollten wir wenig~ 
stens dort, wo eine minimale Annäherung an den National
rat möglich ist, eine solche Annäherung suchen. Die Mahr
heit des Rates hat die Pool-Lösung, wie sie der Nationalrat 
vorgesehen hat, abgelehnt. Sie haben einen Minipool ge
wählt, und nun sollten wir wenigstens dem Minipool die 
Bedeutung geben, die er auch verdient, und nicht eine 
Alibiübung durchspielen. Ich finde, dass die 2 Prozente, 
die da zusätzlich von diesen Kassen verlangt werden, ein 
Optimum darstellen und dass mit der Herabsetzung auf 
diese 2 Prozente nichts Ungebührliches verlangt wird. 
Ich bitte Sie im Interesse der älteren Arbeitnehmer, die da 
in Schwierigkeiten geraten könnten, diesem Gedanken 
Rechnung zu tragen und meinem Antrag zuzustimmen. 

Bundesrat HürlJmann: Sie stehen vor einem Ermessensent
scheid. Die Begründung, die Herr Kommissionspräsident 
Kündig gegeben hat, und jene von Herrn Weber, der für 
die Minderheit gesprochen hat, für die sich auch Herr Hef
ti in der Kommission eingesetzt hat, haben beide ihre Be
rechtigung. Dieser Prozentsatz ist ohnehin nicht sakro
sankt. Wenn Sie· Absatz 2 lesen, stellen Sie fest, dass der 
Bundesrat nach Inkrafttreten des Gesetzes befugt ist, die
sen Prozentsatz zu ändern. Ausserdem wird das Problem 
im Zusammenhang mit dem Sicherheitsfonds aus den 
Gründen, die Herr Weber am Schluss seiner Ausführungen 
dargelegt hat, selbstverständlich noch einmal Gegenstand 
von Beratungen in der national rätlichen Kommission sein. 
Diesbezüglich stehen gewisse Probleme noch offen, die im 
Differenzbereinigungsverfahren beraten werden müssen. 
Es geht hier also, wie gesagt, um eine Ermessensfrage, je 
nachdem,' welchem Argument man mehr Gewicht beimisst. 
Sie müssen also selber entscheiden, ob Sie dem Antrag 
der Mehrheit oder der Minderheit zustimmen wollen. Auf 
dieses Problem wird man aber so oder so nochmals zu
rückkommen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.56a 

19 Stimmen 
14 Stimmen 

Präsident: Ich möchte Ihnen beantragen, auf Artikel 56a 
zurückzukommen. Ich habe übersehen, dass Herr Rey
mond zum Buchstaben b dieses Artikels einen Antrag ge
steilt hat. Sie sind damit einverstanden. 

M. Reymond: La lettre b de I'articie 56a pose comme con
dition que, pour pretendre aupras du fonds de garantie a 
des subsides pour structure d'äge defavorable, les institu
tions de prevoyance devront compter un nombre minimum 
d'assures, ce nombre devant etre fixe par le Conseil fede
ral. Cette disposition a ete introduite pour des considera
tions liees 8 la theorie des risques. Elle n'en demeure pas 
moins en contradiction avec le but meme du fonds de ga
rantie institue 8 I'article 55. En effet, ce fonds de garantie 
devrait operer surtout 18 ou la structure d'äge defavorable 
se manifeste le plus durement, c'est-a-dire dans certaines 
caisses de prevoyance qui comptent peu de salaries. 
11 est certain que la portee de la lettre b de I'article 56a 
est un peu attenuee par I'alinea 3 de I'article 56b, lequel 
precise que plusieurs employeurs sont affilies a la meme 
institution de prevoyance. Les subsides sont alors calcules 
separement pour le personnel de chaque employeur. 
11 n'en demeure pas moins que I'article 56a, lettre b, em
peche les petits employeurs, meme s'ils remplissent par 
ailleurs toutes les exigences requises pour beneficier des 
subventions, de conserver l'institution de prevoyance qui 
est la leur aujourd'hui ou mame d'organiser une institution 
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nouvelle qui leur serait propre. Ce faisant, on oblige ces 
petites entreprises a s'affilier ades institutions collectives, 
ce qui equivaut a une intervention extremement grave 
dans la gestion des caisses qui existent actuenement et 
qui fonctionnent generalement assez bien, voire tras bien. 
En consequence, et en tenant compte du nombre eleve 
d'entreprises de petites dimensions dlsposant aujourd'hui 
deja de fonds de prevoyance qui depassent les minima 
prevus par le texte de loi, je vous pro pose de biffer la let
tre b de cet article. 

Kündig, Berichterstatter: Man muss hier zwischen zwei 
Problemen' unterscheiden. Das Problem betrifft den 
Anspruch, den eine VorsorgeeinriChtung haben soll; der 
ist aber In jedem Fall gewährleistet, ob es sich um eine 
Vorsorgeeinrichtung handelt mit einer oder mit 100 Perso
nen; dies ist In Artikel 57 geregelt. Das andere Problem 
betrifft die Komplexität der Abrechnungsfrage. Dazu hat 
die ständerätliche Kommission folgende Auffassung: 
Im Normalfall wird es kaum Vorsorgeeinrichtungen geben, 
die selbständig sind und sich mit einer Person befassen. 
Sie werden im Regelfan in einer Versicherungsgesell
schaft, also in- einer Gruppenversicherung, zusammenge
schlossen oder einer AUffangeinrichtung angeschlossen 
sein. Wir müssen uns bewusst sein, dass 84 Prozent der 
Kassen ein bis neun BeSChäftigte haben werden. Es! sind 
über 250 000 Kassen, die vor allem in diesen Bereich der 
Abrechnungsmöglichkeiten fallen. Wenn wir davon ausge
hen, dass ein Drittel dieser Kassen schlussendlich auch 
Forderungen an den Sicherheitsfonds stellen, dann müs
sen wir uns bewusst sein, dass dieser Sicherheitsfonds die 
Aufgabe hat, alle diese 80000 Kassengesuche einzeln zu 
prüfen, Ihre Anspruchsberechtigung zu überschauen und 
auch die individuelle Abrechnung genau zu überprüfen. 
Dies wollten wir vermeiden. Es soll jeder einen Anspruch 
erheben können. Er soll dies auch dort tun, wo er ange
schlossen ist, nämlich über die Versicherungsgesellschaft, 
die Gruppenversicherung, über die Auffangeinrichtung, 
und er soll, auch wenn er der einzige in seinem Betrieb 
sein sollte, deswegen nicht bestraft werden. Es geht also 
allein darum, ob wir hier eine gewisse Oekonomie in der 
Abrechnung erreichen oder ob wir mit einer solchen Be
stimmung eine Riesenveranstaltung auf der Verwaltungs
ebene durchbringen wollen oder nicht. 

Bundesrat HürUmann: Es ist gar nicht so schlecht, dass 
wir Artikel 56b bereits behandelt haben. Artikel 56b Ab
satz 3 steht nämlich in einem Zusammenhang mit dem An
trag von Herrn Reymond, welcher möchte, dass man LI
tera b von Artikel 56a streicht. 
In Artikel 56b wird nämlich vorgeschrieben, dass für jeden 
einzelnen Arbeitgeber, auch wenn er in einer Kasse mit 
mehreren Arbeitgebern ist, separat abgerechnet wird. 
Dann verpflichtet eine' schlechte AJtersstruktur in der be
treffenden Firma sowohl den Arbeitgeber als auch den 
Arbeitnehmer zu entsprechenden Höchstbeiträgen. Er wird 
aber wahrscheinlich aus organisatorisChen Gründen eine 
grössere Kasse suchen. Auch wenn man Absatz 3 akzep
tiert - das habe ich vorhin bei der Beratung von Artikel 
56b schon festgehalten - ist die organisatorische Konse
quenz von Artikel 56a Litera b solcher kleiner Betriebe, die 
noch nicht einer grösseren Kasse angehören, von selbst 
gegeben. Ein Arbeitgeber würde sich sonst selber dadurch 
bestrafen, dass er mit ganz wenig Arbeitnehmern grosse 
Verwaltungsumtriebe hätte. Die Beiträge muss er auch be
zahlen, wenn er einer grösseren Kasse angeschlossen ist, 
so dass man sich fragen kann: Welcher ist der Mindestbe
stand, den man vertrauensvoll dem Bundesrat überlässt? 
Sind das zehn? Wir haben in der Kommission lange dar
über diskutiert. UrsprüngliCh dachten wir an 100, dann ist 
man auf zehn heruntergekommen. Es ist so oder anders 
eine eher willkürliche EntSCheidung, wenn Sie bedenken, 
dass wir 18000 Kassen haben, die sich ohnehin ständig 
entwickeln. Ich würde deshalb sagen, wenn Sie Artikel 56b 
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Absatz 3, wie ich das jetzt festgestellt habe, unverändert 
belassen, werde ich dem Antrag von Herrn Reymond nicht 
opponieren. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Reymond 

Art. S6c 
Antrag der Kommission 

Titel 
Finanzierung 

Text 

17 Stimmen 
15 Stimmen 

Der gesamtschweizerische Sicherheitsfonds wird von den 
Vorsorgeeinrichtungen finanziert. Massgebend für den Fi
nanzierungsanteil ist die Summe der koordinierten Löhne 
aller Versicherten, die für die Altersleistungen Beiträge zu 
entrichten haben. 

Antrag Andermatt 
Streichen 

Art. S6c 
Proposition de la commission 

Titre 
Financement 
Texte 
Le fonds de garantie sur le plan national est finance par 
les institutions de prevoyance. La part de chaque institu
tion sera determinee d'apres la somme des salaires coor
donnes de tous les assures tenus de payer des cotisations 
pour la vieillesse. 

Proposition Andermatt 

Bifter 

KUndig, Berichterstatter: Nach Artikel 56 ist jede Vorsor
geeinrichtung dem gesamtschweizerischen Sicherhelts
fonds von Gesetzes wegen angeschlossen. In Artikel 56c 
wird jetzt festgelegt, dass sich alle Vorsorgeeinrichtungen, 
also auch die öffentlich-rechtlichen Pensions kassen, an der 
Finanzierung dieser Zuschüsse beteiligen. Massgebend für 
die Beteiligung am Sicherheitsfonds ist die Summe der 
koordinierten Löhne. Jede Vorsorgeeinrichtung, die an der 
Durchführung der obligatorischen beruflichen Vorsorge 
teilnimmt, wird also die koordinierte Lohnsumme der 25-
bis 65jährigen melden und darauf Beiträge zu entrichten 
haben. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Titel, Art. 57 
Antrag der Kommission 

Titel 
3. Kapitel: Auffangeinrichtung 

Art. 57 
Sachüberschritt 
Streichen 

Text 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Andermatt 
2. Kapitel: Kantonale Auftangeinrichtungen 

Art. 57 

Titel 
Errichtung 

Abs.1 
Jeder Kanton hat für sein Gebiet eine oder mehrere Ban
I<en zu bezeichnen, welche die Rechte und Pflichten einer 
kantonalen Auftangeinrichtung wahrnehmen. 

Abs.2 
Banken, welche die AUfgaben einer Auftangeinrichtung 
wahrnehmen, haben hiefür eine dem Gesetz unterstehende 
Vorsorgeeinrichtung zu errichten. 

Abs.3 
Streichen 

Abs.4 
Streichen 

Antrag Baumberger 

Art. 57 

Titel 
AUfgaben der Auffangeinrichtungen 
Abs.1 
Die kantonalen Auftangeinrichtungen sind Vorsorgeein
richtungen. 

Abs.2 
Sie sind verpflichtet: 
a .... 

Abs.3 
Die Auffangeinrichtungen dürfen .•. 

Abs.4 
Streichen 

Titre, 8rt. 57 
Proposition de la commisslon 

Titre 
Chapitre 3: Institution suppletive 

Art. 57 
ritre median 
Bifter 

Texte 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Andermatt 
Chapitre 2: Institutions cantonales suppletives 

Art. 57 

Titre 

Constitution 
AI. 1 
Chaque canton doit designer pour son territoire une ou 
plusieures banques qui exercent les drolts et assument les 
obligations d'une institution cantonale suppletive. 

AI. 2 
Les banques qui executent les täches incombant ä une 
teile institution sont tenues de creer ä cet effet une insti
tution de prevoyance assujettie aux dispositions de la pre
sente loi. 

AI. 3 
Biffer 

AI. 4 
Bifter 

Proposition Baumberger 

Art. 57 
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Titre AI. 1 
Täches des institutions suppletives 

AI. 1 

Les institutions suppletives cantonales sont des institu
tions de prevoyance. 

AI. 2 
Elles sont tenues: 
a. _. 

AI. 3 
Les institutions suppletives ne doivent. •. 

AI. 4 
Bifter 

Kündig, Berichterstatter: Da das dritte Kapitel des zweiten 
Teils in der ständerätlichen Kommissionsfassung nur noch 
einen Artikel enthält, wird die Sachüberschrift von Arti
kel 57 zur Kapitelüberschrift. 

Bundesrat Hürllmann: Zu Artikel 57 möchte ich noch ger
ne zuhanden des Protokolls folgende' Bemerkung anbrin
gen. Sie haben mit Absatz 4 beschlossen, dass die Auf
fangeinrichtung Zweigstellen schaften kann. Ich möchte 
erklären, dass wir dem Anliegen von Herrn Andermatt und 
Herrn Baumberger insofern sicher Rechnung tragen, dass 
wir nicht, falls es Zweigstellen braucht, zusätzliche Ver
waltungsstrukturen schaften wollen - wenn es anders 
geht. Ich könnte mir durchaus Lösungen vorstellen, dass 
man diese Aufgabe einer bereits bestehenden Ausgleichs
kasse in der Privatwirtschaft übertragen würde. Ich gebe 
die Zusicherung ab, dass wir die Anliegen, die Sie mit 
diesen Anträgen - mindestens in diesem Bereich - vorge
tragen haben, bei der Realisierung überprüfen werden. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art. 58 
Antrag der Kommission 
Streichen (siehe Art. 54a) 

Antrag Andermatt 
Art. 58 

Titel 
Aufgaben der kantonalen AUffangeinrichtungen 

Abs.1 

Die kantonalen Auffangeinrichtungen sind verpflichtet: 
a. Arbeitgeber, die Ihrer Pflicht zum Anschluss an eine 
Vorsorgeeinrichtung nicht nachkommen, anzuschliessen; 
b. Arbeitgeber auf deren Begehren anzuschliessen; 
c. Personen als freiwillige Versicherte aufzunehmen; 
d. die Leistungen nach Artikel 12 auszurichten. 

Abs.2 

Der Bundesrat kann den kantonalen Auftangeinrichtungen 
zur Schliessung von Lücken im Versicherungsschutz wei
tere Aufgaben zuweisen. 

Art. 58 
Proposition de la commission 
Bifter (voir art. 54a) 

Proposition Andermatt 
Art. 58 

Titre 
Täches des institutions cantonales suppletives 

Les institutions cantonales suppletives sont tenues: 
a. D'affilier d'autorite les employeurs qui ne se conforment 
pas a I'obligation de s'aftilier a une institution de pre
voyance; 
b. D'aftilier les employeurs qui en font la demande; 
c. D'admettre les personnes qui demandent a se faire as
surer a titre facultatif; 
d. Oe servir des prestations selon I'article 12. 

AI. 2 
Le Conseil federal peut confier aux institutions cantonales 
suppletives d'autres täches aux fins de combler des lacu
nes dans le domaine de la prevoyance. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art. 5Ba, 58b . 
Anträge Andermatt 

Art. 58a 
Titel 
Absicherung von Risiken 

Abs.1 
Die kantonalen Auftangeinrichtungen nehmen selbst keine 
Versicherungsaufgaben wahr. Sie beschränken sich auf 
die Verwaltung des Alterskapitals der ihnen angeschlosse
nen Personen. 

Abs.2 
Das Bundesamt für PrJvatversicherungswesen sorgt für 
den Abschluss eines Rahmenvertrages zwischen den kan
tonalen Auffangeinrichtungen und den konzessionierten 
Lebensversicherungsgesellschaften über die Versicherung 
der Risiken Invalidität und Tod, sowie über die bei Eintritt 
des Versicherungsfalles fällige Umwandlung des Alterska
pitals in eine Rente. 

Art. 58b 
Titel 
Koordination zwischen den kantonalen Auffangeinrichtun
gen 

Abs.1 
Alle auf dem Gebiet eines Kantons tätigen Auffangeinrich
tungen erhalten von allen Versicherten in Prozent des ver
sicherten Lohnes gleich hohe Beiträge. 

Abs.2 
Sie bilden aus den Zuwendungen gemäss Artikel 65a eine 
gemeinsame Sonderreserve. 

Abs.3 

Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Verwendung 
der Ueberschüsse -der Sonderreserve der kantonalen Auf
fangeinrichtungen. 

Art. 58a, 58b 
Propositions Andermatt 

Art. 58a 
Titre 
Couverture des risques 

AI. 1 
Les institutions cantonales suppletives n'assurent elles-me
mes aucune tAche en matiere d'assurance. Elles se bor
nent a gerer le capital-vieillesse ·des personnes qui leur 
sont affiliees. 
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AI. 2 
L'office federal des assurances pnvees s'emploie a ce 
qu'un contrat-cadre soit conclu entre les institutions can
tonales suppletives et les societes d'assurance-vie con
cessionnees, contrat qui portera sur la couverture des 
risques d'invalidite et de deces ainsi que sur la transfor
mation du capital-vieillesse en rente en cas de realisation 
du risque assure. . 

Art.5Bb 
Tltre 
Coordination entre les institutions cantonales suppletives 

AI. 1 

Toutes les institutions suppletives en activite sur le terri
toire d'un canton touchent de tous les assures des cotisa
tions de m~me montant calculees en pour-cent du salaire 
assure. 

AI. 2 
Elles constituent une reservespeciale commune confor
mement a I'article 65a, dont les fonds seront preleves sur 
les subsides. 

AI. 3 
Le Conseil federal edicte des prescriptions sur I'utilisation 
des excedents presentes par la reserve speciale creee par 
les institutions cantonales suppletives. 

Die Anträge Andermatt fallen dahin 
Les propositions Andermatt sont caduques 

Art. 59,60 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 61 
Antrag der Kommission 

Titel 
Aufsicht über den gesamtschweizerischen Sicherheits
fonds und die Auffangeinrichtung 

Abs.1 
Der gesamtschweizerische Sicherheitsfonds und die Auf
fangeinrichtung ... 

Abs. 2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 61 
Proposition de la commission 

Tltre 
Surveillance du fonds de garantie sur le plan national et 
de l'institutron suppletive 

AI. 1 
Le fonds de garantie sur le plan national et I'institution 
suppletive •.• 

AI. 2,3 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Klindlg, Berichterstatter: Bei Artikel 61 handelt es sich 
lediglich um eine Anpassung, die aus dem Verzicht auf die 
Stiftung für den Lastenausgleich resultiert. An deren Stelle 
tritt in Artikel 61 Absatz 1 der Sicherheitsfonds. 

Angenommen - Adopte 

Art. 62 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Titel, Art. 63 
Antrag der Kommission 

Vierter Teil: 
Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen 

Erster Titel: 

Streichen 

Art. 63 
Abs. 1,3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.2 
Nach Entwurf des Bundesrates 

TitTe, art. 63 
Proposition de la comm/ssion 

Quatrieme partie: 
Financement des institutions de prevoyance 

Titre premier: 
Bifter 

Art. 83 
AI. 1,3 
Adherer a la decision du Conseil national 

AI. 2 
•.. de teile maniere qu'elles puissent fournir •.. 

Angenommen - Adopte 

Art. 63a 
Antrag der Kommission 

Titel 
Aufteilung der Beiträge 

Abs. 1 

Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des 
Arbeitgebers und der Arbeitnehmer im Reglement fest. Der 
Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch 
sein wie die gesamten Beiträge aller seiner Arbeitnehmer. 
Ein höherer Anteil des Arbeitgebers kann nur mit dessen 
Einverständnis festgelegt werden. 

Abs.2 

Der Arbeitgeber schuldet der Vorsorgeeinrichtung die ge
samten Beiträge. Für nicht rechtzeitig bezahlte Beiträge 
kann die VorsorgeeinriChtung Verzugszinsen verlangen. 

Abs.3 
Der Arbeitgeber zieht den im Reglement der Vorsorgeein
richtung festgelegten Beitragsanteil des Arbeitnehmers 
vom Lohn ab. . 

Abs.4 
Die wiederkehrenden Beiträge der Arbeitnehmer sind un
abhängig vom Alter der Versicherten festzulegen. 

Art. 63s 
Proposition da la commission 

.~ 
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Titre 

Repartition des cotisations 

AI. 1 

L'institution de prevoyance fixe dans son reglement le 
montant des cotisations de I'employeur et des salaries. La 
contribution de I'employeur doit, dans son ensemble, etre 
au moins egale Ei la somme des cotisations de tous les 
salaries. La quote-part de I'employeur ne. peut etre fixee 
plus haut qu'avec son assentiment. 

AI. 2 
L'employeur est debiteur de la totalite des cotisations en
vers !'institution de prevoyance.Celle-ci peut majorer d'un 
interet moratoire les cotisations payees tardivement. 

AI. 3 
L'employeur deduit du salaire la part de cotlsations Ei la 
charge du salarie en vertu du reglement de I'institution de 
prevoyance. 

AI. 4 
Les cotisations periodiques des salaries doivent etre 
fixees sans egard Ei I'äge des assures. 

KUndig, Berichterstatter: Diese von der Ständeratskommis
sion vorgeschlagene Bestimmung ersetzt den Artikel 13 
der Fassung des Nationalrates. Die Absätze 1 bis 3 in Arti
kel 63a entsprechen inhaltlich den Absätzen 1 bis 3 von 
Artikel 13, wobei lediglich in Absatz 1 noch die Präzisie
rung hinzugefügt worden ist, dass der Arbeitgeberanteil 
nur mit Zustimmung des Arbeitgebers höher als der Ge
samtbeitrag der Arbeitnehmer angesetzt werden darf. In 
Absatz 4 wird neu bestimmt, dass die periodischen Arbeit
nehmerbeiträge, das heisst die für die normale Versiche
rung ohne Nachkäufe regelmässig notwendigen Beiträge 
durch die Vorsorgeeinrichtungen altersunabhängig festzu
setzen sind. Das bedeutet also, dass diese Beiträge im 
Gegensatz zu den Ansätzen. für die Altersgutschriften nicht 
nach dem Alter abgestuft werden dürfen. Dies soll vermei
den helfen, dass die starke Abstufung der Altersgutschrif
ten sich allzusehr auf die individuellen Arbeitnehmerbei
träge auswirkt. Absatz 4 würde es den Vorsorgeeinrichtun
gen aber nicht verbieten, die Beiträge, wie dies heute 
durchaus verbreitet ist, nach dem Geschlecht, dem Zivil
stand oder der Firmenzugehörigkeit, zum Beispiel bei 
Sammelstiftungen, zu differenzieren. 

Angenommen - Adopte 

Art. 64 
Antrag der Kommission 

Abs.1 

•.• Risiken selbst übernehmen oder sie ganz oder teilwei
se ••. 

Abs.2 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 64 
Proposition de la commission 

AI. 1 
••. couverture des risques ou transferer ... 

AI. 2 
Adherer Ei la decision du Conseil national 

KUndig, Berichterstatter:. In Artikel 64 Absatz 1 wurde der 
in Klammer stehende Begriff «autonome Vorsorgeeinrich
tung" gestrichen. Die Ständeratskommission hat diesen 
Begriff als überflüssig angesehen. 

Angenommen - Adopte 

Berufliche Vorsorge 

Art. 65 
Antrag der Kommission 

Abs.1 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.2 
Streichen 

Antrag Guntern 
Abs.2 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 65 
Proposition de la commission 

AI. 1 

Adherer ä la decision du Conseil national 

AI. 2 

Biffer 

Proposition Guntern 
AI. 2 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Kündig, Berichterstatter: Aus Artikel 64 Absatz 3 ergibt 
sich, dass die Artikel 63 bis 66 auf die öffentlich-rechtli
chen Vorsorgeeinrichtungen nicht anwendbar sind. Damit 
wird auch die Sondernorm \ion Artikel 65 Absatz 2 hinfällig 
und kann gestrichen werden. Der Antrag Guntern ist erle
digt mit der Abstimmung über Artikel 46a Absatz 3. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art. 65a 
Antrag der Kommission 

Titel 
Bildung einer Sonderreserve 

Abs.1 
Jede Vorsorgeeinrichtung hat eine Sonderreserve für die 
Deckung der Invaliditäts- und Todesfallrisiken sowie für 
Leistungen nach Artikel 31 und 37 zu bilden. , 
Abs.2 
Mehrheit 
Der Reserve ist eine jährliche Einlage von mindestens 
3 Prozent der koordinierten Löhne gutzuschreiben, in 
jedem Fall jedoch soviel, dass die Aufwendungen nach 
Artikel 65b Absatz 1 gedeckt werden können. 

Minderheit 
(Weber) 
. .. mindestens 4 Prozent der ... 

Abs.3 
Das Reglement kann vorsehen, dass der Betrag nach Ab
satz 2 ganz oder teilweise aus den Zinsüberschüssen ge
deckt wird. Versicherungstechnische Ueberschüsse nach 
Artikel 15 Absatz 2 sind dabei nicht zu berÜCksichtigen. 

Antrag Weber 
Abs.1 
Jede Vorsorgeeinrichtung hat eine Sonderreserve für Lei
stungen nach Artikel 31 und 37 zu bilden. 

Art.65a 
Proposition de la commission 

Titre 
Constitution d'une reserve speciale 

A1-2. 
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AI. 1 
Chaque institution de prevoyance est tenue de constituer 
une reserve speciale pour la couverture des risques d'ln
validite et de deces, alnsi que pour des prestations selon 
les articles 31 et 37. 

AI. 2 
Majorite 
La reserve speciale doit etre creditee d'un apport annuel 
de 3 pour cent au moins des salaires coordonnes, qui 
doit toutefois etre suffisamment eleve pour permettre en 
tous cas de couvrir les depenses prevues ä I'artlcle 65b, 
1er alinea. 

Mlnorite 
(Weber) 
... apport annuel de 4 pour cent. .. 

AI. 3 
Le reglement peut dlsposer que I'apport prevu au 2e ali
nea est couvert en tout ou en partie gräce au rendement 
excedentaire de la fortune. Les excedents techniques ac
quls conformement ä I'artlcle 15, 2e alinea, ne seront tou-
tefois pas pris en consideration. . 

Proposition Weber 
AI. 1 
Chaque institution de prevoyance est tenue de constituer 
une reserve speciale pour des prestations selon les arti-
cl es 31 et 37. . 

Kündlg, Berichterstatter: Zur Bildung der Sonderreserve: 
Die Ständeratskommission sChlägt in Artikel 65a Abslitz 1 
die Bildung einer Sonderreserve vor, die zur Deckung der 
Kosten jener Komponenten dienen soli, die nicht vorgän
gig durch die individuellen Altersguthaben abgedeckt sind. 
Diese Reserve ist nach Absatz 2 mit einer Jährlichen Einla
ge von mindestens 3 Prozent der Summe der koordinierten 
Löhne der Vorsorgeeinrichtung zu speisen. In dieser Sum
me sind auch die koordinierten Löhne der noch nicht 
25Jährigen Versicherten enthalten, die für die Altersleistun
gen zwar keine Beiträge zu entrichten haben, aber gegen 
die Risiken Tod und Invalidität versichert sind. Nach den 
Berechnungen der Experten der Ständeratskommission 
dürften die Versicherung der Risiken Tod und Invalidität 
sowie die Beiträge an den Sicherheitsfonds zusammen 
rund 2 Prozent beanspruchen. Ungefähr ein Prozent 
wird dann für zusätzliche Umlagemassnahmen zur Verfü
gung stehen, wobei die Verhältnisse von einer Pensionskas
se zur andern sehr stark variieren werden. Sollte es sich 
jedoch zeigen, dass in einer Pensionskasse die Einlage 
von 3 Prozent zur Erfüllung der Obligatorischen Aufga
ben nicht ausreicht, so müssen diese Beiträge zugunsten 
der Sonderreserve entsprechend erhöht werden. 
Absatz 3 ermöglicht es, die 3 Prozent allenfalls ganz oder 
teilweise aus Zinsüberschüssen zu entriChten. Es ent
spricht der heutigen Praxis vieler Pensionskassen, die aus 
den Anlagen resultierenden Zinsüberschüsse, die über 
dem technischen Zinsfuss liegen, zur Verbilligung der Ver
sicherung zu verwenden. Ueberschüsse, die aufgrund 
eines nach Artikel 15 Absatz 2 tief~!f angesetzten Umwand
lungssatzes stehen, dürften aber nicht berücksichtigt wer
den, da diese unbedingt zu einer zusätzlichen Leistungser
höhung weiterzugeben sind. Vorsorgeeinrichtungen, deren 
Leistungen und Beiträge das gesetzliche Minimum im obli
gatorischen Bereich übersteigen, werden durch diese Son
derreserve nicht gezwungen', getrennte Abrechnung zu 
führen. Es muss von ihnen jedOCh der Nachweis erbracht 
werden, dass sie erstens die Altersgutschriften gemäss 
BVG vornehmen' und zweitens mindestens 3 Lohnpro
zente einsetzen für die im Artikel 65b umschriebenen ge
setzlich AUfgabengebiete sowie die Besserstellung der 
EIntrittsgeneration oder den Teuerungsausgleich. 

Weber, Sprecher der Minderheit: Eigentlich müsste - ich 
jetzt zuerst den andern Antrag begründen, den ich am 
Montag deponiert habe. Er betrifft die Artikel 65a und 65b 
bezüglich der Finanzierung der Risiken. Wäre er angenom
men worden, hätte ich diesen Minderheitsantrag in 65a 
zurückziehen können. Es herrschen Befürchtungen in un
seren Kreisen, die Finanzierung der Risiken sei nicht si
chergestellt, wenn einfach 3 Prozente global beigetragen 
werden und die Finanzierung der Risiken nicht zum voraus 
vorgenommen würde. Gut, ich habe heute noch ein Ge
spräch geführt mit Herrn Direktor Kunz. Es Ist sicher mög
lich, dass die' Finanzierung auch aus den 3 Prozenten 
sofort vorgenommen werden kann. Dann sehe ich aber 
nicht ein, warum das zuerst In einen Pool kommt. Nach 
den Erfahrungen bel diesen Beratungen und im Rat möch
te ich nicht noch weitere Anträge begründen und auf
rechterhalten und bodigen lassen, weil man einfach nicht 
gewillt Ist, in irgendeiner Form ein Entgegenkommen zu 
zeigen. Ganz konkret und ganz extrem ist das in der Ab
stimmung über Artikel 56b zum Ausdruck gekommen. DIe
sen Entscheid kann Ich einfach nichf verstehen; deshalb 
ziehe ich den Antrag zu Artikel 65a und 65b zurück. Ich 
möchte es nicht auf einen Entscheid ankommen lassen. 

Beim Minderheitsantrag bezügliCh der 4 Prozente möchte 
ich keine langen AUSführungen dazu machen. Der Gedan
ke stammt Im Grunde genommen von Herrn Brunner. Er 
wollte etwas mehr Umlageelemente einbauen und im Inter
esse der Eintrittsgeneration und des Teuerungsausgleichs 
mehr Mittel zur Verfügung stellen. Dies Ist sicher mit eine 
Ermessensfrage. Diesem Punkt legen wir jedoch sehr 
grossen Wert bei, Ich möchte es aber Ihnen überlassen, 
und Sie werden diesen Antrag wahrscheinlich auch ableh
nen. Ich ziehe aber diesen Antrag nicht zurück, weil ich 
ihn in der Kommission gestellt habe und als Minderheit 
ihn auf der Fahne habe aufnehmen lassen. Hingegen ziehe 
ich den ersten Antrag zurück. Ich möchte keine grossen 
Erklärungen mehr dazu abgeben. Es hat keinen Wert. 

,Präsident: Die Anträge 65a und b wurden von Herrn We
ber zurÜCkgezogen. 

Bundesrat Hürllmann: Ich muss Ihnen bei der Diskussion 
um· diese Artikel 65a und b eines deutlich machen: Meines 
Erachtens ist die 2. Säule allzu stark nur unter dem Ge
sichtspunkt der sogenannten Altersrenten betrachtet wor
den. Ich möchte bel der Konstruktion von Artikel 65a und 
b deshalb daran erinnern, dass die 2. Säule auch die Risi
ken gegen Invalidität und Tod abzudecken hat. Wenn ich 
gefragt werde, wie es mit der 2. Säule gehe, sage ich im
mer wieder, dass ich nur einen Wunsch habe, nämlich 
dass man nun mögliChst bald diese Gesetzgebung In Kraft 
setzen kann. Dies nicht einmal so sehr wegen der Alters
renten, sondern damit die Risiken eines jungen Familien
vaters, der stirbt, oder eines jungen Mannes, der invalid 
wird und sein ganzes Leben lang auf die Renten der Inva
lidenversicherung angewiesen ist, sofort abgedeckt wer
dEm. Für die Risikoversicherung braucht man die Sonder~ 
reserve. Bei dem Antrag von Herrn Weber geht es nur da
um, wie wir diese Sonderreserve ausbauen und verwenden 
wollen. Der Sicherheitsfonds zugunsten einer Vorsorgeein
richtung mit einer schlechten Altersstruktur hat mit der 
Sonderreserve zugunsten der Abdeckung der Risiken Inva
lidität und Tod nichts zu tun; 

Ich wollte ledigliCh 'darauf hinweisen, dass das eines der 
grossen sozialpolitischen Anliegen' der 2. Säule ist, die all
zu stark - darf ich' es nochmals sagen - davon ausgeht, 
wir müssten die Altersrenten ergänzen. Natürlich müssen 
wir das. Das ist auch das schwierige Problem. Erfreulich 
ist aber immerhin, dass sowohl im Nationalrat als auch Im 
Ständerat dieses Problem der Abdeckung der Risiken Tod 
und Invalidität unbestritten ist. Wieweit Sie hier - nachdem 
Herr Weber seinen Minderheitsantrag bei Absatz 1 zurück
gezogen hat - die von ihm gemachten Ueberlegungen wie-
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der berücksichtigen wollen, ist ein Entscheid, den das 
Plenum fällen muss. 

Kündig, Berichterstatter: Die Kommission hat sich sehr 
eingehend mit dem Problem dieser Umlagemassnahme be
fasst. Sie geht davon aus, dass es in den ersten zehn Jah
ren verhältnismässig wenig Rentner aufgrund des Obliga
toriums sind: im ersten Jahr ein Dreizehntel, im fünften 
Jahr fünf Dreizehntel ; erst im zehnten Jahr nimmt die An
zahl der Rentner massgeblich zu. Sie glaubt auch, dass in 
einem spätem Ausbau die Umlagekomponente verstärkt 
werden sollte, dass es aber In den ersten zehn Jahren mit 
diesem einen Prozent, der zur Verbesserung der Eintritts
generation und zum Teuerungsausgleich vorhanden sein 
wird, genügen dürfte. Wir dürfen immerhin feststellen, 
dass zum Beispiel die Rente, die im ersten Jahr aufgrund 
der Altersgutschriften 1,7 Prozent beträgt, auf 8,7 Prozent 
des koordinierten Lohnes verbessert werden kann, also 
Immerhin eine Erhöhung um 7 Prozent. Nach fünf Jahren 
findet eine Verbesserung von 8,5 auf 13,5 Prozent statt, 
und auch nach zehn Jahren ist noch eine Verbesserung 
um rund 25 Prozent möglich, währenddem die Verbesse
rung dann vom 13. Jahr an stationär bleibt (3,3 Lohnpro
zente). 
Wir glauben daher, dass es in den ersten zehn Jahren 
falsch wäre, wenn man mehr Mittel für die Umlage einset
zen würde, und dass man besser diese Umlagekomponen
te In einem späteren Zeitpunkt zur Erreichung der Erledi
gung des Auftrages der Verfassung einsetzen müsste. 
Theoretisch wäre es zum Beispiel möglich, dass man im 
ersten Jahr Renten auszahlen würde, die wesentlich über 
40 Prozent liegen würden. Es wäre aber falsch, wenn man 
dieses Geld, das nun zugunsten der Eintrittsgeneration 
und für den Teuerungsausgleich eingesetzt werden soll, 
kurzfristig einsetzen würde. Deshalb der Vorschlag: 1 Pro
zent, das heisst total mindestens 3 Prozent für diese Son
derreserve. Das möchte ich Herrn Weber heute bestätigen. 
Mit der grössten Wahrscheinlichkeit muss man die Umla
gekomponente für die Eintrittsgeneration In der zweiten 
Phase verstärken. 

M. Aubert: J'appuie la proposition de M. Weber, qui vise EI 
porter la part de I'apport annuel ä 4 po ur cent au moins 
des salalres coordonnes. Si j'ai dit I'autre jour, e,n passant, 
que je ne contestais pas la constltutlonnallte du projet de 
101 tel qu'lI est Issu des travaux de notre commisslon, si je 
crois qu'on peut admettre de proceder par etapes, je 
cralns tout de meme que, dans dix ans, I'article 11, 2e ali
nea, des dispositions transitoires ne puisse plus etre .respec
ta. J'al le sentiment que, dans dix ans, il y aura une con
tradiction entre la legislation et la disposition constitution
nelle. Nous devrions tout faire pour attenuer cette contra
dielion et iI me semble que le relavement du taux de I'ap
port annuel de 3 a 4 pour cent permettralt de mieux assu
rer, EI I'avenir, la conformlta de notre projet a la constitu
tion. Vollä pourquoi je soutiens la proposition de M. We
ber. 

Bürgl: Gestatten Sie mir, dass ich einige Erwägungen zur 
Verteidigung des Kommissionsantrages anfüge. Ich begin
ne mit den verfassungsmässigen Zweifeln, die soeben Herr 
Kollega Aubert zum Ausdruck gebracht hat. Er hat aus
drücklich erklärt, in zehn Jahren wären Zweifel gerechtfer
tigt, sofern nicht gewisse zusätzliche Massnahmen zugun
sten der EIntrittsgeneration erbracht würden. Aufgrund der 

'Zahlen, die uns von den Experten in der Kommission zur 
Verfügung gestellt wurden - der Herr Kommissionspräsi
dent hat es schon gesagt, aber ich möchte noch einmal 
unterstreichen - sollten In den 3 Prozent Sonderreserve 
für die ersten zehn Jahre genügend Mittel vorhanden sein, 
um den Bedürfnissen der Eintrittsgeneration zu genügen, 
und nach zehn Jahren - diesbezüglich sind wir alle der 
gleichen Meinung - wollen wir ja dieses Gesetz ändern und 
den dannzumaligen Verhältnissen anpassen. Ich meine al-

so, es besteht mit Bezug auf die Verfassung kein Zwang, 
von den 3' Prozent abzuweichen und auf 4 zu gehen. 
Zudem möchte ich die Frage der Kosten des ganzen Wer
kes aufwerfen. Wir waren bestrebt, mit Rücksicht auf die 
veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse, die Gesamtbela
stung zugunsten der 2. Säule nicht zu hoch ansteigen zu 
lassen. Wir waren der Meinung, man sollte ungefähr mit 15 
Prozent auskommen, im Schnitt 12 Prozent für die Alters
gutschriften und 3 Prozent für die Sonderreserve. Wenn 
wir hier diesem Antrag zustimmen, erhöhen wir die Ge
samtbelastung im Schnitt gesehen von 15 auf 16 Prozent. 
Das ist doch eine gewichtige Tatsache. Dieses zusätzliChe 
Prozent muss nachher finanziert werden, zur Hälfte von 
den Arbeitnehmern und zur Hälfte von den Arbeitgebern. 
Wenn wir uns vergegenwärtigen, welche Sensibilisierung 
gegenüber erhöhten Lohnsummenprozente bei der AHV 
oder bei der Krankenversicherung bestehl, möchte ich 
doch zu einer gewissen Vorsicht mahnen. Wir sollten nicht 
unnötigerweise Lohnsummenprozente erheben. Die Ziele 
können erreicht werden, wenn wir mit diesen 3 Prozen
ten anfangen, wobei, Herr Aubert - ich sage es noch ein
mal -, die Sache in zehn Jahren vermutlich anders aus
sieht. 

Weber: Es stimmt"nur bedingt, was Herr Bürgi sagt. Hätten 
Sie dem Antrag In Artikel 56b zugestimmt, dann wäre die 
HÖChstbelastung im DurChschnitt 14 Prozent gewesen plus 
4 Prozent In die Sonderreserve, gibt 18 f'rozent. Nun ha
ben Sie die HÖChstbelastung für die Altersgutschriften bei 
15 Prozent belassen und wollen jetzt 3 Prozent für die 
Sonderreserve, gibt wieder 18 Prozent. Bei den maximalen 
Belastungen wäre es also genau gleich gewesen. Das war 
mein Gedanke. 
Was Sie tun, ist immer die Begünstigung der gut situierten 
Kassen, die bereits bestehen usw. Das kann ich nicht 
begreifen. Herr Kündig hat zu Recht in seinem Vo
tum erklärt, wir würden dann nach zehn Jahren schärfere 
Massnahmen ergreifen zugunsten der Eintrittsgeneration. 
Ich glaube, es kommt der Moment, da wir für die Eintritts
generation gar nichts mehr tun müssen, weil ja diese Ge
neration wegfallen wird. Es kommen dann nur noch Aktive, 
die von Anfang an Beiträge bezahlen. Die Mittel werden 
am Anfang benötigt, damit wir jenen, die nicht Gelegenheit 
hatten, sich in der Vergangenheit versichern zu lassen, 
entgegenkommen und für sie einen Ausgleich schaffen 
können. Wir haben ja darauf verzichtet, einen weiteren 
Antrag zu stellen, dass dieser Ausgleich über den landes
weiten Pool geschieht. Sie sind ja einverstanden, dass dies 
kassenintern geschieht. Ich bin nun eigentlich meinem 
eigenen Entschluss untreu geworden und habe nichts 
mehr dazu zu sagen; aber diese Richtigstellung wollte ich 
doch noch beifügen. 

KUndig, Berichterstatter: Darf ich noch Bemerkung zum 
Votum von Herrn Weber machen? Es' stimmt, Herr 
Weber, wenn Sie von der Maximalbelastung ausgehen. 
Aber dieses eine Prozent wirkt sich natürlich effektiv 
als zusätzliche Belastung aus" und zwar nicht In der Maxi
malbelastung, wenn Sie es in Relation mit den bereits ab
gestimmten 14 Prozent stellen; aber im Landesmittel ist 
natürlich ein Beitragsprozent zusätzlich notwendig. Ich 
möchte Ihnen aber noch eine andere Begründung geben, 
weshalb es im heutigen Zeitpunkt auch aus der Sicht der 
Gerechtigkeit gegenüber der Eintrittsgeneration falsch wä
re, zu viel Geld einzusetzen. Heute können Sie mit einem 
Prozent die Rente um 7 Prozent verbessern, nach fünf 
Jahren verbessern Sie sie noch um 5,5 Prozent und nach. 
13 Jahren um 3,3 Prozent. Das ist die Auswirkung der Um
lagekomponente. Und wenn ich nun sage, dass wir nach 
zehn Jahren schauen müssen, was wir mit der Umlage
komponente tun, so geht es mir darum, dass wir jetzt mit 
der Umlagekomponente 7 Prozent erhöhen und dass wir 
nach zehn Jahren auch noch die MögliChkeit zur Verbes
serung haben, bis wir dann auf die Schwellenhöhe von 40 
Prozent kommen. Dann benötigen wir das 2. Prozent und 
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nicht im jetzigen Zeitpunkt. Sie müssen sich bewusst sein, 
dass es immerhin 7 Prozent zusätzliche Leistungen dar
stellt, die degressiv ist, die nach 13 Jahren bei 3,3 Prozent 
liegen wird, und dann wird es nötig sein, eine zusätzliche 
Verbesserung der Renten zu erwirken. Ich gehe mit Ihnen 
einig, dass nach vierzig Jahren die Umlagekomponente für 
die Probleme der Eintrittsgeneration nicht mehr notwendig 
ist, aber dann wird die Umlagekomponente volIumfänglich 
notwendig sein für den Teuerungsausgleich. 

Bundesrat HOrlimann: Gestatten Sie mir drei Bemerkun
gen: Wir sprechen in diesem Zusammenhang wieder von 
LOhnprozenten. Darf ich einmal mehr betonen, dass das 
Lohnprozente vom koordinierten Lohn sind. Wir erheben 
nicht etwa, wie bel der AHV, 5 Prozent vom AHV-pflichti
gen Lohn, sondern wir erheben die Lohnprozente, über die 
jetzt diskutiert wird, vom koordinierten Lohn. Im Sinne 
einer Faustregel können Sie sich merken, dass das, umge
rechnet auf den AHV-pflichtlgen Lohn, etwa die Hälfte ist. 
Wenn wir also jetzt von einer Belastung von 12 bis 15 Pro
zent sprechen, werden das schliesslich für diejenigen, die 
neu dem Obligatorium unterstellt werden, etwa 6 bis 7 
Prozent des AHV-pflichtigen Lohnes sein. Ich stelle immer 
wieder fest, dass diese Prozentsätze fast gleichgesetzt 
werden mit denjenigen bei der AHV, wo wir diese Begren
zung nicht kennen. Lediglich bei der Arbeitslosenversiche
rung haben wir eine Beschränkung in bezug auf das ar
beitslosenversicherungspflichtlge Einkommen eingeführt. 
Eine zweite Bemerkung: Es ist eine politische Frage, ob 
Sie mehr dem Anliegen der wirtschaftlichen Tragbarkeit, 
oder jenem einer mögliChst guten Versicherungsleistung 
auch für die ältere Generation den Vorzug geben. Diese 
Frage kann man im Hinblick auf ein Referendum verschie
den werten. Sie kennen die Diskussionen. Von der Arbeit
nehmerseite aus sagt man, die in Aussicht gestellten Lei
stungen für die Eintrittsgeneration selen zu niedrig. Die 
Wlrtschaf1 hingegen, die Arbeitgeberseite und die Vers 1-
cherungskassen machen geltend: Wir wollen für den An
fang eine Lösung, die wirtschaftlich tragbar Ist. 
Zur Frage der Verfassungsmässigkeit - das Ist meine drit
te Bemerkung - ist folgendes zu sagen: Wenn Sie aus Grün
nden, für die ich durchaus Verständnis habe, erklären, sie 
wollten eine Lösung, die im heutigen Zeitpunkt wirtschaft
lich vertretbar ist, dann haben wir in bezug auf die Verfas
sung - und da gehe ich auf das Votum von Herrn Bürgi 
ein - nach meiner Meinung nicht zu warten, bis diese 
Zehnjahresfrist kommt. Ich glaube vielmehr, dass dann 
schon sehr schnell etwas zugunsten der Eintrittsgenera
tion getan werden muss. Aber hier kommt zusätzlich das 
politische Element ins Spiel. Wenn wir möglichst bald ein 
solches Obligatorium haben, könnten wir natürlich schnel
ler auch mit einer Revision beginnen. Ich teile die Meinun
gen, die schon bei der Eintretensdebatte geäussert wur
den: Im Sinne der Anpassung und der Respektierung der 
Verfassung - vor allem von Artikel 11 der Uebergangsvor
schrift - sollte man nicht erst in zehn Jahren eine Vorlage 
vorlegen. Wir sind nach diesen Bestimmungen nicht ver
pflichtet zu warten, wir können das viel früher tun, und wir 
können sogar, wie ich das vorhin erklärt habe, den Pro
zentsatz verändern, so wie ich das im Zusammenhang mit 
den Artikeln 56a und 56b ausgeführt habe. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 65b 
Antrag der Kommission 

Titel 
Verwendung der Sonderreserve 

Abs.1 
Der Sonderreserve werden belastet: 

26 Stimmen 
6 Stimmen 

a. die Beträge zur Deckung der Invaliditäts- und Todesfall-

risiken unter BerÜCksiChtigung der Altersguthaben der 
Versicherten, die vorzeitig sterben oder Invalid werden; 
b. die Beiträge an den gesamtschweizerischen Sicher
heitsfonds. 

Abs.2 
Der nicht für die in Absatz 1 genannten Zwecke benötigte 
Teil der Reserve ist nach Artikel 31 und 37 zu verwenden. 
Die Organe der Vorsorgeeinrichtung haben darauf zu ach
ten, dass diese Leistungen auf eine Dauer von mehreren 
Jahren aufrechterhalten werden können. 

Antrag Weber 
Abs 1 Bst.a 
Streichen 

Art. 65b 
Proposition de la commisslon 

ritre 
Utilisation de la reserve speciale 

AI. 1 
La reserve speciale sera debitee: 

a. Des montants necessaires EI la couverture des risques 
d'invalidite et de deces, compte tenu de I'avoir de vieilles
se des assures qui deviennent invalides ou decedent pre
maturement; 
b. Des contributions au fonds de garantie sur le plan na
tional. 

AI. 2 
La partie de la reserve non utilisee selon le 1er alinea 
sera employee conformement aux iirticles 31 et 37. Les 
organes de I'institution de prevoyance veilleront EI ce que 
ces prestations puissent 6tre maintenues pendant plu
sieurs annees. 

Proposition Weber 
AI. 1 let. a 
Biffer 

Kündig, Berichterstatter: Die Mittel der Sonderreserve sind 
nach Absatz 1 Buchstabe a zur Deckung der Beiträge für 
die Risiken Tod und Invalidität zu verwenden. Diese Ko
sten beziehungsweise VerSiCherungsprämien werden tiefer 
liegen als die heutigen Risikoprämien, weil nicht die ge
samten Leistungen der Invaliden-, Witwen und Waisenren
ten anfallen, sondern die Altersguthab.en der vorzeitig in
folge Tod oder Invalidität aus dem Erwerbsleben ausschei
denden Personen zur Verbilligung der Risikoversicherung 
verwendet werden können. Ausserdem werden nach Buch
stabe b der Sonderreserve die Beiträge an den schweize
rischen Sicherheitsfonds behandelt. Sofern die Einnahmen 
grösser sind als die für die oben erwähnten Ausgaben 
benötigten Mittel - und dies dürfte bei den meisten Vor
sorgeeinrichtungen der Fall sein -, sind die öffentlichen 
Gelder nach Absatz 2 zur Finanzierung von zusätzlichen 
Leistungen zu verwenden. Im VordergrLuid stehen die Zu
satzleistungen zugunsten der Eintrittsgeneration, ebenso 
die Mittel für die Anpassung der laufenden Renten nach 
Artikel 37. Nach Absatz 2 Satz 2 haben die Vorsorgeein
richtungen darauf zu achten, dass die Umlagemittel nicht 
kurzfristig verwendet werden. Der Einsatz dieser Gelder ist 
auf lange Sicht zu planen. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art. 66 
Antrag der Kommission 

Abs. 1,3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Abs.2 
Streichen 

Art. 66 
Proposition de la commission 

AI. 1, 3 
Adherer ä la decision du Conseil national 

AI. 2 

Biffer 

Kündlg, Berichterstatter: Die Stäntleratskommission hat in 
Artikel 66 den Absatz 2 gestrichen, weil sie diesen als 
nicht unbedingt erforderlich ansieht. Die Kapitalien der in 
der Versicherungsgesellschaften - aufgrund der Kollektiv
versicherungsverträge über die berufliche Vorsorge - un
terliegen den Vorschriften über die Versicherungsaufsicht. 
Innerhalb dieser Vorschriften soll es nach der Auffassung 
der Kommission den einzelnen Versicherungsgesellschaf
ten überlassen sein, wie sie ihre Vermögen anlegen. 

Angenommen - Adopte 

THel, Art. 67 
Antrag der Kommission 

Zweiter Titel 
Streichen 

Art. 67 

Streichen (siehe Art. 56c) 

Tltre, art. 67 
Proposition de la commiss/on 

T/tre deuxieme 
Biffer 

Art. 67 

Biffer (voir art. 56c) 

Kündlg, Berichterstatter: Auf diesen Artikel konnte verzich
tet werden, weil die Finanzierung des Sicherheitsfonds 
jetzt in Artikel 56c geregelt ist. . 

Angenommen - Adopte 

Art. 68 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.2 
•.• Kosten werden vom Sicherheitsfonds nach Artikel 55 
Absatz 1 Buchstabe b getragen. 

Art. 68 
Proposition de la comm/ssion 

AI.1 
Adherer ä la decision du Conseil national 

AI. 2 
••. couvertes par le fonds de garantie selon I'article 55, 
1er alinea, lettre b. 

Kündig, Berichterstatter: Nach Artikel 68 Absatz 2 werden 
die in Artikel 12 der Auffangeinrichtung entstehenden Ko
sten vom Sicherheitsfonds ausgeglichen. Der Sicherheits
fonds tritt somit nach der ständerätlichen Kommissionsva
riante in diesem Bereich voll für die Aufgaben der Stiftung 
für den Lastenausgleich ein. Wie bei dieser Institution 

41-S 

werden auch vom Sicherheitsfonds die Kosten im Rahmen 
der Insolvenzgarantie übernommen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 69 
Antrag.der Kommission 

Abs.1 

Jeder Kanton bezeichnet das Gericht, das über die Strei
tigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern 
und Anspruchsberechtigten entscheidet. 

Abs.2-4 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
(Die Aenderung im Abs. 3 betrifft nur den französischen 
Text) 

Art. 69 
Proposition de la commission 

AI.1 
Chaque canton designe le tribunal qui connait des contes
tations opposant... 

AI. 2, 4 

AdhBrer ä la decision du Conseil national 

AI. 3 

Le for est au siege ou au domicile suisse du defendeur ou 
au lieu de I'exploitation dans iaquelle I'assure a ete engage. 

Kündig, Berichterstatter: Nach der national rätlichen Fas
sung hat jeder Kanton ein Gericht zu bezeichnen, das in 
erster Instanz entscheidet. Die Ständeratskommissiori 
möchte es den Kantonen überlassen, wie viele Instanzen 
sie vor dem Kantonsgericht vorschaltet. Zwingend vorge
schrieben ist jedoch nach Artikel 69 Absatz 1, dass vor 
dem Bundesgericht ein Kantonsgericht entscheiden muss. 

Angenommen - Adopte 

Art. 70 
Antrag der Kommission 

Abs.1, 3, 4 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.2 
Bst.b 
Verfügung des gesamtschweizerischen Sicherheits-
fonds; 
Für den Rest: Zustimmung zum Beschluss des Nationalra
tes 

Art. 70 
Proposition de la commission 

AI. 1, 3, 4 

Adherer a la decision du Conseil national 

AI. 2 
Let.b 
Les decisions du fonds de garantie sur le plan national; 
Pour le reste: Adherer Ei la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 71 
Antrag der Kommission 

Abs.1 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Abs.2 

Bei geringfügigen Fällen kann von der Durchführung eines 
Verfahrens abgesehen werden. 

Art. 71 
Proposition de la commlssion 

AI.1 
Adherer a la decision du Conseil national 

AI. 2 
Dans les cas de peu d'importance, iI est possible de re
noncer ä la poursuite penale. 

Kündlg, Berichterstatter: Die Ständeratskommissionsva
riante sieht bei Artikel 71 zwei Absätze vor. Sie möchte, . 
dass bei einer geringfügigen Uebertretung, bei der an sich 
der Tatbestand von Artikel 71 erfüllt ist, auf ein Verfahren 
verzichtet wird. 

Angenommen - Adopte 

Art. 72 
Antrag der Kommission 

· .• oder des Sicherheitsfonds erwirkt, •.. 
• .• oder des Sicherheitsfonds entzieht, ... 

Art. 72 

Proposition de la commission 

'" de I'institution de prevoyance ou du fonds de garantie, 
pour lu i-me me ou ••• 
... a une institution de prevoyance ou au fonds de garan
tie, ••• 

Angenommen - Adopte 

Art. 73-75 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 73 a 75 
Proposition de la commission 
Adherer ä la declsion du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 76 
Antrag der Kommission 

Abs.1 

• •. von den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und 
der Gemeinden befreit. 

Abs.2 
Die Bestimmungen dieses Titels gelten auch für die Vor
sorgeeinrichtungen, die nicht Im Register für die berufli
che Vorsorge eingetragen sind. 

Abs.3,4 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 76 
Proposition de la commission-

AI. 1 

..• so nt exonerees des impöts directs de la Confederation, 
des cantons et des communes. (Bifter le reste de I'alinea) 

AI. 2 
Les dispositions du present titre s'appliquent aussi aux 
institutions de prevoyance non inscrites dans le registre 
de la prevoyance professionnelle. 

AI. 3, 4 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Kündig, Berichterstatter: Die Variante der Ständerats kom
mission sieht vor, dass die Erbschafts- und Schenkungs
steuer nicht mehr in Artikel 76 Absatz 2 erwähnt werden. 
Die Befreiung von den Erbschafts- und Schenkungssteu
ern wird somit nicht im BVG verankert. Weil es sich bei 
den Erbschafts- und SChenkungssteuern grundsätzlich um 
kantonale Steuern handelt, möchte die ständerätliche 
Kommission das diesbezügliche Vorgehen nicht in einem 
Bundesgesetz regeln. 

Angenommen - Adopte 

Art. 77 

Antrag der Kommission 

Abs.1,3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.2 

..• und Gemeinden zum mindesten im Rahmen des Obli
gatoriums abziehbar. 

Antrag Schönenberger 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 77 

Proposition de la commission 

AI. 1, 3 

Adherer ä la decision du Conseil national 

AI. 2 

•.• de la Confederation, des cantons et des communes, au 
moins dans les limites de I'assurance obligatoire. 

Proposition SChönenberger 
AI. 2 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Kündig, Berichterstatter: Die Ständerats kommission möch
te die Regelung nach Artikel n Absatz 2, dass die Beiträ
ge der Arbeitnehmer von Selbständigerwerbenden von den 
direkten Steuern des Bundes, der Kantone und der Ge
meinden abziehbar sind, auf diejenigen begrenzen, die für 
die Obligatorische berufliche Vorsorge erbracht werden. 
Für die Beiträge an den ausser- und überobligatorischen 
Teil soll also im BVG keine Steuerbefreiung vorgeschrie
ben werden. Es ist nach Auffassung der Ständeratskom
mission den Kantonen überlassen, ob sie für diese Beiträ
ge eine AbzugsmöglIchkeit von den Steuern vorsehen wol
len. Die Ständeratskommission geht davon aus, dass dies 
weitgehend der Fall sein wird, möchte aber keine diesbe
züglich zwingende Regelung in einem Bundesgesetz vor
sehen. Der Bund wird für den Bereich der Wehrsteuer 
diese Frage regeln müssen, wenn er über die Mlndestnor
men hinausgehen will. 
Ich' gestatte mir, in diesem Zusammenhang auch gleich 
Artikel 79 zu erwähnen, da er damit in direktem Zusam
menhang steht Die Besteuerung der Leistungen aus Vor
sorgeeinrichtungen und Vorsorgeformen nach den Artikeln 
76 und 78 wird In der Variante der Ständeratskommission 
nicht geregelt. Die Kommission geht davon aus, dass der 
Abzug der Beiträge nach Artikel 76 logischerweise eine 
Besteuerung der Leistung zur Folge haben wird, so dass 
dies nicht zwingend im BVG geregelt werden muss. Damit 
wird dem jeweiligen Gesetzgeber, sei es Bund, Kanton 
oder Gemeinde, die Möglichkeit eingeräumt, von einer vol
len Besteuerung abzusehen und in gewissen Fällen oder 
allgemein nur einen Teil der Leistungen zu besteuern. 
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Schönenberger: Was mich veranlasst, meine Anträge zu 
den Artikeln 77 Absatz 2 und 79 zu stellen, ist die Tatsa
che, dass die nationalrätliche Fassung, die übrigens dem 
Vorschlag des Bundesrates entspricht, konsequenter und 
gerechter ist als es die Vorschläge unserer vorberatenden 
Kommission sind. Wenn ich auch In der Kommission mit 
meinen Anträgen nicht durchgedrungen bin, stelle ich sie 
hier erneut, weil ich in verschiedenen Diskussionen fest
stellen konnte, dass doch einige Mitglieder einen Sinnes
wandel durchgemacht haben. Die ständerätliche Fassung 
der Steuerartikel will den Kantonen In den steuerrechtli
chen Fragen möglichst grosse, Freiheit lassen. Daher die 
Reduktion der abzugsfähigen Beiträge auf die Höhe der 
für das Obligatorium zu leistenden Aufwendungen und da
her die vorgeschlagene Streichung von Artikel 79. Ist das 
nun richtig? Ich begreife, dass man die Auffassung vertre
ten kann, der Bund habe in Steuerangelegenheiten nichts 
zu befinden, die Steuerhoheit liege bei den Kantonen, 
die also frei von jeder bundesrechtlichen Einschränkung 
zu legiferieren hätten. Nun befasst sich aber Artikel 
42quinquies der Bundesverfassung mit der Steuerharmoni
sierung, ja gibt dem Bund den Auftrag, zusammen mit den 
Kantonen für die Harmonisierung der direkten Steuern von 
Bund, Kantonen und Gemeinden zu sorgen. Und schliess
Iich ist auch Artikel 34quater der Bundesverfassung zu 
erwähnen, welcher dem Bund die Kompetenz einräumt, 
die Kantone zu verpflichten, Einrichtungen der eidgenössi
schen Versicherung und der beruflichen Vorsorge von der 
Steuerpflicht zu befreien. 
Damit ist die Ausgangslage klar. Dem Bund steht das 
Recht, um nicht sogar zu sagen die Pflicht zu, gestützt auf 
die zitierten Verfassungsbestimmungen im Zusammenhang 
mit dem Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge auch 
steuerrechtliche Vorschriften aufzustellen. Nachdem der 
Bund aufgrund der Verfassung die Kompetenz zum Ein
greifen hat, wäre es ein Rückschritt, wenn er es nicht täte. 
Selbst wenn man in diesem Zusammenhang das hohe Lied 
der Autonomie der Kantone singen wollte, müsste ich dar
auf verweisen, dass auch die von unserer Kommission 
vorgeschlagene Lösung die Autonomie der Kantone beein
träChtigt, allerdings nur Im Rahmen der obligatorischen 
Beiträge; konsequent ist dies aber zum mindesten nicht. Es 
ist nicht angängig, Immer wieder von Steuerharmonisie
rung zu reden, sofort aber einen Rückzieher zu machen, 
wenn sich in der Praxis einmal Gelegenheit dazu bietet. 
Es ist auch eine unbestrittene Tatsache, dass heute in den 
verschiedenen Kantonen grosse Unterschiede in bezug auf 
die Besteuerung der Beiträge einerseits und der Versiche
rungsleistungen anderseits bestehen, was sehr unbefrie
digend ist. Die vom Bundesrat vorgeschlagene und vom 
Nationalrat angenommene Lösung, wonach nur dasjenige 
Einkommen besteuert werden soll, das wirklich erzielt 
wird, ist systematisch richtig. Auch die Vorschläge des 
Bundesrates für ein Rahmengesetz über die Steuerharmo
nisierung beinhalten dieses Prinzip. Ich begrüsse es da
her, dass das BVG ursprünglich dieses steuerrechtliche 
Prinzip in seiner Ganzheit durChgeführt hat. Wenn es um 
Steuern geht, ist immer ein Weh und Ach zu hören. Es ist 
aber nicht einzusehen, weshalb in einem Kanton das Ren
teneinkommen ganz, im andern zu einem grössern oder 
kleineren Teil oder allenfalls überhaupt nicht besteuert 
werden soll. Das schafft Ungleichheit. 
Und ein weiteres: Wer nach dem 65. Altersjahr noch einem 
Verdienst nachgeht oder nachgehen muss - beglückt ist da
mit aus bekannten Gründen der Selbständigerwerbende -, 
hat seit der 9. AHV-Revision aus seinem Verdienst AHV
Beiträge zu bezahlen, obwohl dieser Verdienst für ihn 
nicht mehr rentenbildend ist. Wer aber von der Rente oder 
den Renten lebt, soll hingegen Steuerprivilegien erfahren. 
Auch hier schaffen wir zweierlei Recht. 
Abschliessend mache ich zusammenfassend auf die Kon
sequenzen des Vorschlages unserer Kommission aufmerk-

• sam. Das heute von allen Seiten anerkannte Prinzip, dass 
die Steuern vom Nettoeinkommen zu berechnen sind, 

Berufliche Vorsorge 

könnte von den Kantonen durchbrochen werden. Der heu
tige Unterschied zwischen den Kantonen betreffend die 
Abzugsfähigkeit der Beiträge an die 2. Säule bliebe aller 
Wahrscheinlichkeit nach bezüglich der die obligatorischen 
übersteigenden Beiträge bestehen. 
Schliesslich müssen die Vorsorgeeinrichtungen mit weiter
gehenden Leistungen wiederum sehr detailliert die Finan
zierung der verschiedenen Leistungen im Rahmen des rei
nen Obligatoriums festlegen, damit dafür verrechnete Ar
beltnehmerbeiträge überhaupt nachgewiesen werden kön
nen. Das würde zu einer administrativen Erschwerung füh
ren, die zusätzliche Kosten verursachen würde. 
Und ganz zum Schluss darf ich auch darauf verweisen, 
dass sich anscheinend auch die Vereinigung Schweizeri
scher Angestelltenverbände mit ihrem Schreiben, das 
kürzlich eingetrOffen ist, meinen Anträgen anzuschliessen 
scheint. Es ist bei der Eintretensdebatte und auch nach
her wieder viel von der Erfüllung des Verfassungsauftra
ges durch unsere BVG-Lösung gesprochen worden. Darf 
ich Sie daran erinnern, dass es auch bei der hier aufge
worfenen Frage an sich um die Erfüllung eines klaren Ver
fassungsauftrages geht? So beantrage ich Ihnen, der Fas
sung des Nationalrates vorerst in Artikel 77 Absatz 2, dann 
aber auch in Artikel 79 gegenüber den Vorschlägen unse
rer Kommission den Vorzug zu geben. Dies hätte dann 
allerdings auch noch eine Auswirkung auf Artikel 98 Ab
satz 4, der dann nicht gestrichen werden könnte, sondern 
ebenfalls in der Fassung des Nationalrates anzunehmen 
wäre. 

Stuckl: Ich möchte hier nicht das Hohe Lied der Autono
mie der Kantone singen, sondern vielmehr meiner Mei
nung Ausdruck geben, dass wir dem Antrag von Herrn 
Schönenberger zustimmen sollten, und zwar ganz einfach 
deshalb, weil die steuerliche Behandlung der Vorsorge
massnahmen im Rahmen des BVG ganz einfach im Zu
sammenhang mit den hängigen Bestrebungen der Steuer
harmonisierung gesehen werden muss, ein Problem, wei
ches im Blick auf den helvetischen Steuerwirrwarr mög
lichst bald einer zweckmässigen Lösung zugeführt werden 
sollte. 
Unterzieht man nun den Kommissionsentwurf einer diesbe
züglichen Würdigung, so entsteht der Eindruck, dass das 
Harmonisierungsziel in dieser Beziehung nicht im Vorder
grund gestanden haben kann. Es gibt gute Gründe dafür: 
Einmal wird natürlich die Steuerhoheit der Kantone tan
giert, und zum andern werden sich die Steuerausfälle bei 
einer echten Harmonisierung, welche bei den Vorschlägen 
des Bundesrates erreicht würde, für die Kantone nachtei
lig auswirken. Das sind Realitäten, die wir hier sehen müs
sen. Es erstaunt denn auch nicht, dass sich die Kantone 
mindestens zu Beginn der Diskussion um die Steuervor
schriften des BVG-Entwurfes noch weitgehend ablehnend 
verhielten. Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten für ein Har
monisierungsgesetz, abgestützt auf den Artikel 42 der Bun
desverfassung, hat indessen - wie das Herr Schönenber
ger dargelegt hat - ein Umdenken eingesetzt. Jedenfalls 
haben die kantonalen FinanzdiTektoren im Jahre 1976 po
sitiv zum Entwurf eines Harmonisierungsgesetzes Stellung 
genommen, welches sich in dieser Frage an den BVG
Entwurf des Bundesrates hält. Damit ist seitens der Kanto
ne zum Ausdruck gebracht, dass bei der Abwägung zwi
schen uneingeschränkter Beibehaltung der Steuerhoheit 
einerseits und der Notwendigkeit, jetzt im Interesse der 
Sache eine Harmonisierung der steuerlichen Behandlung 
von Beiträgen und Leistungen zu erreichen, eben dem 
letzteren die grössere Bedeutung und das grössere Ge
wicht zukommen muss. 
Der Kommissionsantrag bringt nun aber eine Lösung, die 
im zentralen Punkt - Rentenbesteuerung und Beitragsbe
handlung - den kantonalen Steuergesetzgebern wieder 
weitgehend freie Hand lässt und damit auch die Harmonl
sierung in diesen Punkten in die Ferne rückt. 
Weshalb der Steuerharmonisierungsgedanke im Rahmen 
der Vorsorgegesetzgebung auch sachlich eine besondere 
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Rolle spielt, vermag ein Beispiel, das man vermehren 
könnte, zeigen: Der während seiner Erwerbstätigkeit zum 
Beispiel im Kanton Zürich wohnhafte Steuerpflichtige kann 
dort nur einen kleinen Teil seiner Pensionskassenbeiträge 
nach geltendem kantonalem Steuerrecht zum Abzug brin
gen. Gleichwohl müsste er nun, falls er seinen Lebens
abend zum Beispiel im Waadtland verbringt, sich dort sei
ne volle Rente besteuern lassen. Wie gesagt, man, könnte 
diese Beispiele vermehren. Bei der immer noch zuneh
menden Mobilität unserer Bevölkerung ist es ganz einfach 
ein unhaltbarer Zustand. Befriedigend lassen sich solche 
Ungereimtheiten bei der steuerlichen Behandlung von Bei
trägen und 'Renten nur mit einer vollständigen und echten 
Harmonisierung lösen. Da aller Voraussicht nach das BVG 
vor dem Harmonisierungsgesetz zum Tragen kommen 
kann, scheint es richtig, dass dieses Teilproblem jetzt und' 
bei dieser Gelegenheit einer einheitlichen und zweckmäs
sigen Lösung zugeführt wird. Dazu kommt, dass die vom 
Bundesrat vorgeschlagenen steuerlichen Erleichterungen 
im Zusammenhang mit dem BVG auch gewissermassen als 
.. Zug ross» betrachtet werden können. 
Aus all diesen Gründen komme ich zum Schluss, dass wir 
dem Antrag von Kollege SChönenberger zustimmen soll
ten, d. h. den Antrag des Bundesrates wieder aufnehmen 
sollten. 

M. Genoud: Je dois Intervenir pour soutenir la proposition 
de la commission. Je ne crois pas que ce soit le lieu de 
regler un probleme d'harmonisatlon fiscale entre les can
tons. Oe toute favon, je ferai remarquer que la proposition 
qui iralt au-delä de ce que la loi traite de favon obligatoire 
constituerait, en plus, un probleme d'harmonisation mate
rielle que nous n'avons pas admis. 
Le projet de loi sur I'harmonisation fiscale, en elaboration 
depuis longtemps, sera bientöt pret ä nous etre presente. 
11 faut laisser ä ce document le soin de regler les pro
blemes tres complexes qui se posent dans ce domaine. En 
introduisant une dimension qui va au-delä de ce qui est 
obligatoire, nous creons, de ce fait, des difficultes qu'iI ne 
faut pas sous-estimer pour les cantons. Certains cantons 
ont encore aujourd'hui un plafonnement des deductions 
en matiere de contributions ä des caisses de . prevoyance 
qui est loin de correspondre ä la totalitä de ce qui y est 
consacre. Etendre I'obligatlon de la deduction jusqu'ä ce 
que nous la rendions obligatoire est un pas_ qui peut poser 
quelques problemes mais que nous devons accepter et 
que j'accepte aussi. Mais vouloir regler des problemes qui 
vont plus loin que ce que la loi prescrit, c'est vouloir ab
solument introduire un corps etranger dans ces disposi-
tions. • 

Je propose donc de laisser ä la legislation sur I'harmoni
sation fiscale le soin de regler le probleme dans toute la 
partie qui n'est pas obligatoire et ainsi de nous rallier ä la 
proposition de la commission, qui laisse aux cantons la 
possibilited'organiser de fac;:on autonome leur fiscalite. 

Bundesrat Hürlimann: Nicht jeder Artikel in diesem Gesetz 
hat die gleiche Geschichte. Artikel 77 und 79 haben je
doch ihre ganz besondere Geschiente, weil sie in eine 
zusätzliche Domäne, in die der Steuerharmonisierung ,ein
greifen. Darf ich eine Vorbemerkung machen? Namens 
des Bundesrates muss ich alle Bestrebungen grundsätz
lich unterstützen, die in Richtung Steuerharmonisierung 
gehen. Man hat, um auf die Geschichte dieses Artikels 
einzugehen, natürlich - sowohl mit der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung als auch mit der Kantonalen Finanzdi
rektorenkonferenz, die beide in dieser Arbeitsgruppe ver
treten waren - nach einem Weg gesucht Das schien am 
Anfang gar nicht so einfach zu sein. Heute können Sie 
dem Votum von Herrn Ständerat Stucki entnehmen, dass 
sich die Finanzdirektoren offensichtlich hinter diese Lö
sung stellen. Ich glaube, dass das auch richtig ist. Wir 
sollten sowohl die Abzüge als auch die Besteuerung der 
Renten nicht unterschiedlich behandeln. Man kann das 

Beispiel nämlich noch anders darstellen, Herr Ständerat 
Stucki. Man könnte davon ausgehen, dass einer in einem 
Kanton arbeitet und dort aufgrund der kantonalen Steuer
gesetzgebung alle Aufwendungen für die 2. und 3. Säule 
abziehen kann. Zieht er dann in einen Kanton, der das 
nicht kennt, dafür aber die Renten bei. der Besteuerung 
begünstigt, so erhält er zweimal aus dieser unterschiedli
chen Behandlung von Abzügen und Renten Vorteile ge
genüber dem, der im gleiChen Kanton bleibt. Herr Stände
rat Stucki hat mit Recht auf die geographische Mobilität 
hingewiesen, so dass man rein vom Standpunkt des Steuer
rechts und der Gerechtigkeit dieser Lösung zustimmen 
sollte. 
Es kommt aber noch dazu: Wo wollen wir noch eine Steu
harmonisierung herbeiführen, wenn wir es niCht 'im Zu
sammenhang mit einem Sozialgesetz tun können. Dort 
sollten wir doch in bezug auf die Behandlung der Abzüge 
und der Besteuerung der Renten gleiche Grundsätze auf
stellen, damit nicht dadurch noch einmal zusätzliche Un
gleiChheiten und Ungerechtigkeiten entstehen. Ich bin 
Herrn Ständerat Stucki, gleichzeitig Finanzdirektor des 
volksreichsten Kantons in unserem Land dafür dankbar, 
dass er hier diese Lösung, wie sie der Bundesrataufgrund 
der langen Geschichte hinsichtlich dieser Artikel vorge
schlagen hat, unterstützt. Ich kann erklären, dass diese 
Lösung breite Zustimmung gefunden hat. Ich muss Sie 
deshalb hier einmal mehr sehr bitten, und zwar deshalb, 
damit Sie hier keine Differenz schaffen zum Nationalrat, 
Ihre Zustimmung zur Lösung des Bundesrates, die mit 
derjenigen des Nationalrates identisch ist, zu geben. 

Kiindlg, Berichterstatter: Gestatten Sie mir noch ein Wort 
als Kommissionspräsident. Es ging der:. ständerätlichen 
Kommission bei ihren Anträgen keinesfalls darum, hier 
ungleiches Recht zu schaffen oder Bestrebungen der 
Steuerharmonisierung zu hintergehen. Es ging ihr vielmehr 
darum, dass wir nicht im Gesetz über die 2. Säule einen 
Steuerbereich abdecken, der mit diesem Gesetz nichts 
mehr zu tun hat. Logischerweise müsste sonst von seiten 
der kantonalen Finanzdirektoren, wenn man hier im Bun
desgesetz eine Steuerharmonisierung durchführen wollte, 
eine Obergrenze festgelegt werden, denn Einkommensab
züge zum Beispiel, die über 200000 bis 300000 Franken 
pro Jahr liegen, als definitive Rücklage für die Altersvor
sorge, könnten nach der Lösung von Herrn Schönenberger 
als steuerfreie Abzüge gelten. Die Obergrenze wird in die
sem Gesetz nicht bestimmt. Nach meinem Dafürhalten 
überschreitet das sowohl die Kompetenz, die wir durch 
das BVG haben, wie auch den Sinn der Steuerharmonisie
rung und der einheitlichen Bewertung der Beiträge und 
Leistungen, wie wir sie im Gesetz verankern wollen. 

Präsident: Wir schreiten zur Bereinigung. Ich schlage Ih
nen vor, zuerst die Abstimmung zum Artikel 77 vorzuneh
men. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag SChönenberger 

Art 79 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Antrag Schönenberger 
Zustimmung zum Beschhuss des Nationalrates 

Art 79 
PropOSition de Ja commission 
Biffer 

Proposition Schönenberger 
Adherer ä la decision du Conseil national 

16 Stimmen 
15 Stimmen 
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Präsident: Nun führen wir die Abstimmung über Artikel 79 Art. 79a 
durch. Antrag der Kommission 

Abstimmung - Vota Titel 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Schönenberger 

Art. 78 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationtlrates 

Antrag Belser 
Abs.1 

15 Stimmen 
13 Stimmen 

Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende, die nicht die
sem Gesetz unterstehen, können Beiträge im Ausmasse 
derjenigen nach Artikel 77 für andere, ausschliesslich und 
unwiderruflich der Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden
vorsorge dienende, anerkannte Vorsorgeformen abziehen. 

Art. 78 
Proposition de la commission 
AdhBrer cl la decislon du Conseil national 

Proposition Belser 
AI. 1 
Les salarh~s et les personnes exervant une activite lucra
tive independante qui ne sont pas soumises cl la presente 
loi peuvent deduire, dans la mesure prevue cl I'article 77, 
les contributions affectees exclusivement et irrevocable
ment cl d'autres formes de prevoyance-vieillesse, suriri
vants et invalidite. 

Belser: Nach der Ablehnung der Anträge SChönenberger 
muss Artikel 78 geändert werden, sonst müsste der Titel 
nicht Gleichstellung, sondern Bevorzugung anderer Vor
sorgeformen heissen. Es geht kaum an, dass man hier die 
andern Vorsorgeformen, deren spätere Leistungen teilwei
se mit weniger Beschränkungen ausgerichtet werden kön
nen, bei den eigentlichen Pensionskassen bevorzugt. Da 
verfallen Ja gewisse Leistungen nicht, sondern sie gehen 
unter Umständen an die Erben. Eine Begünstigung ist hier 
also nicht angebracht. Man bedenke dabei auch, dass 
man hier Steuern In Lebensabschnitten spart, da man mei
stens in höheren Steuerprogressionen liegt. 
Ich bitte Sie also, diese Aenderung des Absatzes 1 von 
Artikel 78 anzunehmen. 

Kündig, Berichterstatter: Wir haben die Formulierung des 
Nationalrates übernommen. Es stimmt natürlich, dass es 
ein weitergehender Bereich ist, als Herr Belser dies hier 
vorschlägt. Eine spezielle Stellungnahme der Kommission 
liegt zu diesem Punkt nicht vor. 

Bundesrat Hürlimann: Ich beantrage Ihnen, hier dem An
trag Belser zuzustimmen, denn auf die Artikel 77, 78 und 
79 werden wir zurückkommen. Das kann ich Ihnen auf
grund des vorherigen Stimmenverhältnisses und der Dis
kussion in der national rätlichen Kommission und im Natio
nalrat selber heute schon sagen. Ich werde hier wiederum 
die Haltung des Bundesrates verteidigen. Herr Belser hat 
meines Erachtens in Anbetracht der vorangegangenen Be
schlüsse recht. Was Sie vorhin gemäss Kommissionsan
trag beschlossen haben, darf nicht zu einer Begünstigung 
der Selbständigerwerbenden führen. Ich unterstütze also 
den Antrag Belser und erkläre heute schon, dass ich wie
der auf die Konstruktion des Bundesrates und des Natio
nalrates, mindestens im Differenzbereinigungsverfahren, 
zurückkommen werde. 

Abstimmung -:: Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Belser 

8 Stimmen 
19 Stimmen 

Ansprüche aus Vorsorge 

Text 
Vor ihrer Fälligkeit sind die AnsprÜChe aus Vorsorgeein
richtungen und Vorsorgeformen nach den Artikeln 76 und 
78 von den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und 
der Gemeinden befreit. 

Art.79a 
Proposition de la comm/ssion 

Titre 
Droits decoulant de la prevoyance 

Texte 
Avant d'lltre devenus exigibles, les droits decoulant d'ins
titutions de prevoyance et d'autres formes de prevoyance 
elon les aricles 76 et 78 sont exoneres des impöts di
reets de la Confederation, des cantons et des communes. 

Angenommen - Adopte 

Präsident: Es ist jetzt 10.40 Uhr. Ich frage Sie an, ob Sie 
hier die Beratungen unterbrechen oder diese Vorlage heu
t'i! noch zu Ende beraten wollen. Der Kommissionspräsi
dent rechnet damit, dass wir für die Beratung der restli
chen Artikel noch etwa eine Stunde benötigen. Ich möchte 
Ihnen beliebt machen, die Verhandlungen noch weiterzu
führen.- Wird ein anderer Antrag gestellt? - Es ist nicht der 
Fall. 

Art. 80,81 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 82 
Antrag der Kommission 
... den Vorsorgeeinrichtungen, dem Sicherheitsfonds und 
den Aufsichtsbehörden ..• 

Proposition de la commission 
... aux institutions de prevoyance, au fonds de garantie et 
aux autorites de surveillance. 

Angenommen - Adopte 

Art. 83 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer cl la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 84 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.2 
Diese Bestimmung gilt auch für Vorsorgeeinrichtungen, 
die nicht im Register für die berufliche Vorsorge eingetra
gen sind. 

)8.0 
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Art. 84 
Proposition de la commission 

A/.1 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 

AI. 2 

Cette disposition s'applique aussi aux institutions de pre
voyance non inscrites dans le registre de la prevoyance 
professionnelle. 

Angenommen - Adopte 

Art. 85, 86 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 87 
Antrag der Kommission 

Art. 3 Abs. 4 Bst. d 

d. Prämien für Lebens-, Unfall- und Invaliditätsversiche
rung bis zum jährlichen Höchstbetrag ... sowie die Beiträ-

. ge an die Sozialversicherungen des Bundes, die Kranken
versicherung und die berufliche Alters-, Hinterlassenen
und Invalidenvorsorge. 

Art. 87 
Proposition de la commission 

Art. 3 al. 4 let. d 
d . ... contre les accidents et I'invalidite, jusqu'ä concur
rence ..• que les cotisations aux assurances sociales de la 
Confederation, ä I'assurance-maladie et a la prevoyance 
professionnelle vieiilesse, survivants et invalidite. 

Angenommen - Adopte 

Art. 88 
Antrag der Kommission 

Art. 89bis Abs. 4 und 6 
Abs.6 
•.. Artikel 53 betreffend. die Kontrolle und die Artikel 59 
und 60 betreffend die Aufsicht. (Rest des Absatzes strei
chen) 

Art. 88 
Proposition de la commission 

Art. 89bis al. 4 et 6 

AI. 6 
.. , I'article 52 sur la responsabilite, I'article 53 sur le 
contröle et les articles 59 et 60 sur la surveillance. 

Angenommen - Adopte 

Art. 89 
Antrag der Kommission 

Art. 331 Abs. 3 
.•• zur gleichen Zeit mindestens gleich hohe Beiträge wie 
die gesamten Beiträge aller Arbeitnehmer zu entrichten; er 
erbringt .•. 

Art. 339d Abs. 1 
Streichen (= beibehalten des geltenden Textes) 
Für den Rest: Zustimmung zum Beschluss des Nationalra
tes 

Antrag Belser 

Art. 339d Abs. 1 
Fassung Bundesrat mit folgender Aenderung: ••• vom Ar
beitnehmer noch vom gesamtschweizerischen Sicherheits
fonds nach Artikel 55 des ... 

Art. 89 
Propositionde la commission 

Art. 331 al. 3 
... en meme temps une contribution au moins egale a la 
somme des cotisations de tous les travailleurs; iI financera 
sa contribution par ses moyens propres ou a I'aide de 
reserves de cotisations de I'institution de prevoyance; ... 

Art. 339d al. 1 
Bifter (= maintenir le texte actuel) 
Pour le reste: AdMrer ä la decislon du Conseil national 

Proposition Belser 

Art. 339d al •. 1 
Texte du Conseil federal avec la modification suivante: 
... ni par le travailleur lui-meme, ni par le fonds national de 
garantie conformement a I'article 55 de la 101... 

Belser: Ich habe zur Aenderung des OR-Artikels 339d Ab
satz 1 einen Antrag gestellt. Die Ständerats kommission hat 
beschlossen, weil nach ihrem Beschluss der Pool dahin
fällt, hier auf eine Aenderung dieses Artikels zu verzichten. 
Nach Artikel 339d haben wir die Abgangsentschädigungen 
geregelt. Leuten, die mehr als 50 Jahre alt und über 20 
Jahre im Betrieb sind,. schuldet der 'Arbeitgeber eine Ab
gangsentschädigung. An diese Abgangsentschädigung 
kann er Leistu'ngen anrechnen, die er ini Rahmen der be
ruflichen Vorsorge erbracht hat. Mit unserer Regelung des 
Sicherheitsfonds schaffen wir nun die Möglichkeit, dass 
hier nicht nur Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge, 
sondern auch Leistungen aus dem Sicherheitsfonds zur 
Verfügung stehen. Es geht darum, dass bei den Abgangs
entschädigungen nun vom Arbeitgeber diese Leistungen 
des Sicherheitsfonds nicht an seine Leistungen angerech
net werden können. Die Bedeutung dieser Regelung ist in 
erster Linie für die Uebergangszeit gross. Wenn diese Ab
gangsentschädigungsbestimmungen in der Höhe nicht ge
ändert werden, dann nimmt die Bedeutung natürlich mit 
den Jahren auch bei neuen Kassen ab. 
Ich bitte Sie, diese Ergänzung aufzunehmen; ohne sie wä
re die Regelung störend . 

Kündig, Berichterstatter: Die Kommission hatte hierzu 
zwar eine andere Ansicht, da es aus ökonomischen Grün
den und anderen schwierig ist, zu bestimmen, welche Tei
le der Leistungen einer VorsorgeeinriChtung zugunsten 
eines bestimmten Versicherten von Arbeitgeberbeiträgen 
errechnet werden. Ich glaube aber, dass es aus Konse
quenzgründen richtig ist, wenn man hier den Antrag von 
Herrn Belser aufnimmt. 

Präsident: Sie haben den Antrag Belser als erheblich er
klärt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 90, 91 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adhärer Ei la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 92 
Antrag der Kommission 
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Titel Abs.1 
Bei Inkrafttreten des Gesetzes bestehende Vorsorgestlf- ••. , können sich während der Einführungszeit des Geset-
tungen zes provisorisch in das Register für die berufliche Vorsor

ge eintragen lassen. 
Abs.1 
Auf Verlangen von mindestens der Hälfte der Mitglieder 
des Stiftungsrates nehmen die bel Inkrafttreten des Geset
zes bestehenden Vorsorgestiftungen . an der Durchführung 
der obligatorischen Versicherung tell. Sie Jassen sich zu 
diesem Zweck entweder In das Register für die berufliche 
Vorsorge eintragen oder sie überführen ihr Vermögen In 
eine registrierte Vorsorgeeinrichtung. Die erworbenen 
Rechte sind zu wahren. 

Abs.2 
Streichen 

Abs.3 
Streichen 

Art. 92 
Proposition de la commission 

Titre 
Fondations de prevoyance anterieures ä J'entree en vi
gueur de la loi 

AI. 1 

Les fondations de prevoyance existant au moment de I'en
tree en vigueur de la loi so nt tenues, sur demande de la 
moltie au moins des membres du conseil de fondation, de 
participer ä I'application de I'assurance obligatoire, solt 
en se faisant lnscrire dans le reglstre de la prevoyance 
professionnelle, soit en transferant leur fortune ä une Insti
tution de prevoyance enregistree. Les droits acquis doi
ventetre garantis. 

AI. 2 
Bifter 

AI. 3 
Bifter 

KUndig, Berichterstatter: Der neue Artikel 92 stellt das 
Vorgehen innerhalb des Stiftungsrates einer bestehenden 
Vorsorgestiftung bel Inkrafttreten des Obligatoriums in den 
Vordergrund. 

Wie schon bei den Erläuterungen zu Artikel 11 Absatz 2 
bemerkt wurde, wird bei Inkrafttreten des Obligatoriums 
auf zwei Ebenen entschieden werden müssen, ob eine 
bestehende Vorsorgeeinrichtung an der Durchführung des 
Obligatoriums teilnehmen soll oder nicht. Hier wird nun 
das Vorgehen auf der Ebene der Pensionskasse geregelt. 
Die Ständeratskommission hat bewusst der Hälfte der Mit
glieder des Stiftungsrates das Recht eingeräumt, eine Teil
nahme der Pensionskasse an .der Durchführung des Obli
gatoriums zu verlangen. Dadurch wird eine Patt-Situation 
vermieden, wenn sich die Mitglieder des Stiftungsrates 
nicht einigen können. Auch hier wird eine Regelung ge
troffen, die die Erhaltung des Bestehenden in den Vorder
grund stellt. Es wird keine Mehrheit vorgeschrieben. Die 
Hälfte der Stimmen reicht aus. Für die Genossenschaften 
besteht kein Bedürfnis für eine Regelung, wie sie Arti
kel 92 für die Stiftungen vorsieht. Bei den Genossenschaf
ten wird die Entscheidungsbildung in den Statuten gere
'gelt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 93 
A.ntrag der Kommission 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 93 

Proposition de la commission 

AI.1 
... I'assurance obligatoire peuvent se faire inscrire provi
soirement dans le registre de la prevoyance profession
le. 

AI. 2 

Adherer ä la decision du Conseil national 

. Angenommen - Adopte 

Art. 94 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la comm/ssion 
Adherer ä la decision du Conseil national 

, 
Angenommen - Adopte 

Art. 95 

Antrag der Kommission 

Titel 

Uebergangsordnung für die Altersgutschriften 

Abs.1 
Die Vorsorgeeinrichtungen können die in Artikel 17 für die 
Berechnung der Altersgutschriften festgelegten Ansätze 
während des ersten Jahres nach Inkrafttreten des Geset
zes um vier Achtel, während des zweiten um drei Achtel, 
während des dritten um zwei Achtel und während des 
vierten um einen Achtel kürzen. 

Abs.2 
Streichen 

Art. 95 

Proposition de la commission 

Tltre 
Regime transitoire des bonifications de libre passage 

AI. 1 
Les institutions de prevoyance peuvent reduire les taux 
fixes ä I'article 17, pour le calcul des bonlfications de 
vieiilesse, de quatre huitiemes durant la premiere annee 
d'appiication de la loi, de trois huitiemes durant la 
deuxieme annee, de deux huitiemes durant la troisieme 
annee et d'un huitieme durant la quatrieme annee. 

AI. 2 
Blfter 

KUndig, Berichterstatter: In Artikel 95 der Fassung des 
Nationalrates' Ist eine zehnjährige Einführungsfrist für die 
Ansätze der Gutschriften vorgesehen. Diese lange Erstrek
kung war deshalb möglich und mit Artikel 11 Absatz 2 der 
Uebergangsbestimmung in der Bundesverfassung verein
bar, weil der national rätliche Pool das Defizit, das sich 
wegen der reduzierten Ansätze schliesslich in der Höhe 
der Altersleistungen ergeben hätte, decken würde. Dieser 
Pool zur Abdeckung der Eintrittsdefizite wird jedoch vom 
Ständerat abgelehnt. Deswegen muss sich die Bestim-

Ai2 
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. mung, wie in ihren Uebergangsvorschriften, im Rahmen 
der Fünf jahresfrist halten, die von der genannten Verfas
sungsbestimmung für die Einführung der vollen Beiträge 
vorgesehen ist. Artikel 95 in der Version des Ständerates 
schöpft diese Frist nicht voll aus .. Er sieht vielmehr vor, 
dass die Ansätze der Altersgutschriften gemäss Artikel 17 
während der ersten vier Jahre nach Inkrafttreten des BVG 
reduziert werden dürfen, und zwar um vier Achtel im er
sten, um drei Achtel im zweiten, um zwei Achtel im dritten 
und um ein Achtel im vierten Jahr. Es handelt sich hierbei 
um eine Kann-Vorschrift. Die Vorsorgeeinrichtungen kön
nen diese Kürzungen vornehmen, müssen aber nicht. Die
se Bestimmung soll denjenigen Einrichtungen, die mit 
Rücksicht auf Versicherte und Arbeitgeber darauf ange
wiesen sind, anfänglich die Finanzierung des Obligato
riums erleichtern. Keinesfalls ist damit beabsichtigt, dass 
bisherige Beiträge während einer Uebergangsfrist gekürzt 
werden sollen. Es soll also nur von jenen angewandt wer
den, die mit der anfänglichen Finanzierung Schwierigkei
ten hätten. 
Absatz 2 ist zu streichen, weil er wegen des Wegfalls des 
Pools obsolet geworden ist. 

Angenommen - Adopte 

Art. 96 
Antrag der Kommission 

Titel 
Freiwillige Versicherung der Selbständigerwerbenden 

Text 
Der Vorbehalt nach Artikel 44 Absatz 1 ist unzulässig ge
genüber einem Selbständigerwerbenden, der sich innert 
einem Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes freiwillig versi
chern lässt. 

Art. 96 
PropOSition de la commission 

Titre 
Assurance facultative des independants 

Texte 
Une reserve pour raison de sante selon I'article 44, 1er ali
nea, n'est pas admissible s'i! s'aglt d'un independant qui 
se fait assurer a titre facultatlf moins d'une annee apres 
I'entree en vigueur de la loi. 

Kündig, Berichterstatter: Diese von der Kommission vorge
schlagene Bestimmung bringt eine übergangsrechtliche 
Ergänzung zu Artikel 44. Artikel 44 sieht in seinem ersten 
Absatz die Möglichkeit vor, bei der Risikodeckung Tod 
und Invalidität in der freiwilligen VersiCherung für Selb
ständigerwerbende Vorbehalte aus gesundheitlichen Grün
den anzubringen. Damit soll der mit der freiwilligen Versi
cherung verbundenen Gefahr einer negativen Risikoausle
se gesteuert werden. Nach Artikel 44 Absatz 2 sind solche 
Vorbehalte jedoch ausgeschlossen, wenn jemand aus der 
obligatorischen Versicherung ausscheidet und sich innert 
Jahresfrist freiwillig versichern lässt. Nun soll durch Arti
kel 96 in der Fassung der Kommission die Möglichkeit, 
Vorbehalte anzubringen, auch gegenüber solchen Selb
ständigerwerbenden ausgeschlossen werden, die sich in
nert Jahresfrist seit Inkrafttreten des Gesetzes -freiwillig 
versichern lassen. Auf diese Weise erhalten die Selbstän
digerwerbenden eine der obligatorischen Versicherung der 
Arbeitnehmer gleichwertige Möglichkeit, sich bei Einfüh
rung des BVG vorbehaltlos versichern zu lassen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 96a (neu) 
Antrag Belser (fällt dahin; vgl. Seite 263) 
Der Bundesrat beantragt rechtzeitig eine Revision dieses 

Gesetzes, so dass innert 10 Jahren der in Artikel 1 festge
legte Zweck erreicht werden kann. 

Arl 96a (nouveau) 
Proposition Belser (est caduquei voir page 263) 
Le Conseil federal proposera une revision de la presente 
loi assez tOt pour que le but fixe ä I'article premier puisse 
etre atteint en I'espace de dix ans. 

Arl97 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commisslon 
Adhärer ä la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Arl98 
Antrag der Kommission 

Abs.1,2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.3 
... und in Artikel 78 sind innerhalb ... 

Abs.4 
Streichen 

Arl98 
Proposition de la commission 

AI. 1, 2 
Adherer ä la decision du Conseil national 

AI. 3 
L'article 77, 2e et 3e alineas, ainsi que I'article 78 doivent 
etre mis ..• 

AI. 4 
Bifter 

Angenommen - Adopte 

'Heftl: Ich beantrage Rückkommen auf Artikel 56b. Durch 
ein Versehen meinerseits entstanden Zweifel, ob ich noch 
zur Minderheit halte. Das tue ich, ich schliesse mich hier 
voll den Ausführungen von Herrn Kollege Weber an und 
ich sehe darin auch keinerlei Verstoss gegen das System 
unserer Lösung. 

Präsident: Wir haben über diese Artikel ordnungsgemäss 
abgestimmt. 

Bürgi: Ich möchte die Aeusserung unterstreichen, die so
eben der Ratspräsident gemacht hat. Wir hatten nach ge
walteter Diskussion über den Gegenstand abgestimmt. Der 
Artikel ist verabschiedet. Ich sehe keine Veranlassung, 
darauf zurückzukommen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Rückkommensantrag Hefti 
Dagegen 

6 Stimmen 
9 Stimmen 

Präsident: Die Gesamtabstimmung wird am Montag durch
geführt. 

Bundesrat Hür!imann: Wenn Sie diese Schlussabstimmung 
durchführen, dann werde ich gemäss Plan im Nationalrat 
tätig sein. Ich kann dann also die Schlussabstimmung 
über diese grosse Arbeit nicht mehr miterleben, was ich 
eigentlich bedaure. Aber ich möchte doch für den Fall, 
dass ich nicht anwesend bin, einige Schlussbemerkungen 
machen. 
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Eine erste: Ich möchte allen Mitgliedern der Kommission 
und dem Plenum sehr danken, dass Sie bei dieser nicht 
einfachen Materie derart mitgewirkt haben. Durch Ihre Ab
stimmungen haben Sie versucht, kiare Situationen wenig
stens in den entscheidendsten Fragen herbeizuführen. 
Eine zweite Bemerkung: Ich weiss, dass - und das hat 
man aus verschiedenen Abstimmungen gesehen - nicht 
alle Mitglieder dieses Rates mit dem zufrieden sind, was 
wir erarbeitet haben. Aber ich darf vielleicht bei dieser 
Gelegenheit sagen, dass die ständerätliche Kommission 
eine Alternative schaffen wollte. Das haben Sie jetzt getan. 
Diese Alternative wurde durch zwei Kräfte beeinflusst: Die 
eine, die im Grunde genommen die Anliegen und Lösun
gen des Nationalrates aufrechterhalten wollte, und die an
dere, die davon ausging, eine vor allem auch wirtschaftlich 
tragbarere und vor allem auch gegenüber den bestehen
den Kassen einfachere Lösung zu schaffen. Es war des
halb eine Kooperation schon in der Kommission notwen
dig. 
Und wenn Sie nicht mit allen Anträgen durchgedrungen 
sind, Herr Ständerat Weber, dann müssen wir doch minde
stens der Objektivität wegen festhalten, dass Sie innerhalb 
der Kommission mit vielen Anliegen und mit vielen berech
tigten Vorstössen mitgeholfen haben, eine Lösung zu fin
den, die jetzt von der Kommission präsentiert und die 
mehrheitlich vom Rat gutgehelssen wurde. Das müssen wir 
vielleicht doch be'rückslchtigen, wenn jetzt dieses Ergeb
nis gewertet wird. Denn wenn Sie sich daran erinnern, was 
für ein Konzept beispielsweise in der Sitzung In Luzern für 
diese berufliche Vorsorge vorgesehen war, dann dürfen 
wir heute doch feststellen, dass im Verlaufe der Beratun
gen der Kommission die Vorlage ganz gewaltig, vor allem 
in sozialpolitischer Richtung, Profil bekommen hat. 
Eine dritte und letzte Bemerkung: Viele in unserem Lande 
erwarten, dass in dieser beruflichen Vorsorge etwas ge
schieht. Wir haben das im Jahre 1972 im Zusammenhang 
mit der Abstimmung versprochen. Ich habe es mehrmals 
betont: Wir sollten uns nun im Sinne des helvetischen Gei
stes zusammenraufen, um möglichst bald eine vielleicht 
nicht perfekte Lösung herbeizuführen. Mit einem Obligato
rium sollen die schwersten Risiken, Invalidität und Tod, 
möglichst schnell abgedeckt werden. Wir können, ich"ha
be es heute wieder erklärt, den letzten Schritt schon bald 
tun,. Ich möchte einfach bitten, dass sich der Geist der 
Kooperation, in dem Sie und Ihre Kolleginnen und Kolle
gen auch in der Kommission mitgewirkt haben, auf das 
Differenzbereinigungsverfahren im Interesse dieser wichti
gen sozialpolitischen Vorlage überträgt. 

Präsident: Damit. wären wir am Schluss unserer Beratun
gen angelangt. Ich möchte meinerseits meiner Freude dar
über Ausdruck geben, dass es uns gelungen ist, dieses 
grosse Geschäft doch noch in dieser Woche zu Ende zu 
beraten. Es liegt mir daran, Ihnen allen für die Mitarbeit in 
diesem Sinne ganz aUfrichtig zu danken. Einen ganz be
sonderen Dank möchte ich an den Kommissionspräsiden
ten, Herrn Markus Kündig, richten, der hier eine Gewalts
arbeit geleistet hat. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debatsur cet obiet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 11.00 Uhr 
La sea[1ce est levee ä 11 heures 
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Präsident: Das Wort hat Herr Weber für eine Erklärung. 

Weber: Ich komme nicht darum herum, vor der Gesamtab
stimmung eine Erklärung abzugeben. Die Kommission und 
Sie haben nach einer billigeren Lösung gesucht. Die Lö
sung Ist etwas zu billig ausgefallen - gewogen und zu 
leicht befunden. 
Ich war erstaunt, wie hart die Verhandlungen letzte Woche 
geführt wurden und wie kompromisslos die Entscheide 
fielen. Wir haben zum Beispiel in Artikel 15 lediglich den 
Grundsatzentscheid provoziert. Obschon es sich dabei um 
unser Hauptanliegen handelte, hatten wir in Wirklichkeit 
keine grossen Hoffnungen, reüssieren zu können. Unsere 
wirklichen Hoffnungen waren ganz anders gelagert. Sie 
waren nämlich dort, wo noch Verbesserungen möglich ge
wesen wären, ohne dem System untreu werden zu müs
sen. 'Ich denke an die Eintrittsgeneration, ich denke an die 
Langzeitrenten im Bereiche der Risiken, ich denke an eine 
bessere Lösung bezüglich des Teuerungsausgleiches -
dies vor allem im Blick auf neue Teuerungsschübe -, ich 
denke nicht zuletzt auch an die Aspekte der Steuerharmo
nislerung. Diese Hoffnungen waren berechtigt, nachdem 
Elemente in das System eingebaut waren, die ein Entge
genkommen Ihrerseits ermöglicht hätten. 
Der Wille zum Kompromiss fehlte total. Die Politik der 
Stärke dominierte. Ich hoffte auf mehr Respekt gegenüber 
dem Verfassungsauftrag und gegenüber einmal abgegebe
nen Versprechungen. Die Gefahr des Scherbenhaufens be
steht. Ein Konsens wäre wünschbar. So aber geht das 
nicht. i 

Wir hoffen dringend auf eine rasche Lösung, aber nicht 
um jeden Preis. So legen wir unsere Hoffnungen in den 
Nationalrat. Ob diese Hoffnungen berechtigt sind, wird 
sich erweisen. 
Wir stehen heute bei der Gesamtabstimmung Gewehr bei 
Fuss und verlassen die Vorlage unter dem Regime eines 
Waffenstillstandes, d. h. wir enthalten uns der Stimme. 
Wohin dieser Waffenstillstand führen wird, werden wir 
später sehen. 

Gesamtabstimmung - Vote sur {'ensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 28 Stimmen 

(einige Enthaltungen) 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

)&4 
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Beschluss des Ständerates vom 16. Juni 1980 
Decision du Conseil des Etats du 16 juin 1980 

Differenzen - Divergences 

Antrag Carobbio 

Rückweisung an die Kommission, mit dem Auftrag. am Be
schluss des Nationalrates vom 6. Oktober 1977 festzuhal
ten. 

Proposition Carobbio 

Renvoi ci la commission avec mandat de maintenir la deci
sion du Conseil national du 60ctobre 1977. 

Le president: Je vous rappelle que la Conference des pre
sidents de graupe considere, ainsi que les rapporteurs de 
la commission nous I'ont expose, que les divergences entre 
les deux conseils sont teiles qu'elles justitient un debat 
introductif mais non un debat d'entree en matiere, qui a 
d'ailleurs dejci eu lieu. Des lors, je vous propose, en accord . 
avec le president de la commission et la Conference des 
presidents de graupe, de donner la parole aux deux rappor: 
teurs d'abord, d'entendre ensuite les declarations des 
porte-parole des groupes, puis celle du representant du 
Conseil federal. Nous passerons ensuite ci la discussion de 
detail des divergences. . 
Comme je vous I'ai annonce en ouvrant cette session, la 
Conference des presidents de graupe estime que les 
debats s'annonc;:ant particulierement longs, le temps de 
parole serait fixe, si vous etesd'accord, ci quinze minutes 
pour les representants des.. groupes et, par la suite, 
dans I'examen des divergences, ci dix minutes pour les 
auteurs des propositions et cinq minutes pour les interve
nants ci titre personnel. 
Enfin, M. Carobbio adepose une motion d'ordre dont le 
texte a ete distribue. Nous sommes convenus avec lui qu'iI 
la developperait lorsque nous passeronsa la c;!iscussiori de 
detail. 

Muheim, Berichterstatter: Die Differenzbereinigung beim 
vorliegenden Gesetz ist in verschiedener Beziehung aus
sergewöhnlich; es sind bereits vier Jahre verstrichen, seit
dem der Nationalrat als Primitätsrat den Gesetzesentwurf 
durchberaten hat. Da inzwischen Erneuerungswahlen statt
fanden, waren viele Mitglieder bei der damaligen aeratung 
noch nicht dabei. Zudem hat der Ständerat nicht bloss 
einige Akzente anders gesetzt, sondern eine Vorlage aus
gearbeitet, die wesentlich von derjenigen des Nationalrates 
abweicht. Wenn auch nicht gesagt werden kann, dass es 
sich um zwei völlig verschiedene, 'unvereinbare Konzeptio
nen handeln würde, so sind doch die Differenzen zwischen 
den beiden Versionen sehr zahlreich und zum Teil grundle
gend. 

Die vorberatende Kommission Ihres Rates war daher der 
Auffassung, es sei notwendig, dass die Kommissionsspre
cher und der Bundesrat vor der eigentlichen Bereinigung 
der Differenzen einige allgemeine Ausführur:lgen machen. 
Auch die Fraktionen sollen Gelegenheit erhalten, sich gene
rell zu den Beschlüssen des Nationalrates und besonders 
des Ständerates zu äussern. Das darf aber natürlich nicht in 
eine Eintretensdebatte ausmünden, die im Nationalrat in der 
Herbstsession 1977 stattfand und mit Eintreten auf die bun
desrätliche Vorlage beendet wurde. Vielmehr soll die heu
tige allgemeine Aussprache der Information der Ratsmit
glieder und der Klärung der Standpunkte der Fraktionen 
gegenüber der neuen ständerätlichen Version dienen. 
Dabei werden sich die Kommissionssprecher auf das 
Wesentliche beschränken. 
Zur Vorgeschichte: Im Jahre 1972 hat das Schweizervolk 
mit überwältigender Mehrheit den Artikel 34quater BV ange
nommen. Damit wurde für die Alters-, Hinterbliebenen- und 
Invalidenvorsorge die 3-Säulen-Konzeption in der Verfas
sung verankert. Die AHVIIV bildet die erste Säule, welche 
den Existenzbedarf zu decken hat. Die zweite Säule, die 
berufliche Vorsorge, hat zusammen mit den Leistungen der 
ersten Säule den Betagten, Hinterbliebenen und Invaliden 
zu ermöglichen, die bisherige Lebenshaltung in angemes
sener Weise weiterzuführen. Und die Selbstvorsorge als 
dritte Säule soll es erlauben, bei der Lebensgestaltung indi
viduelle Bedürfnisse und Wünsche zu befriedigen. 
Im Rahmen dieser verfassungsmässigen Konzeption hat 
der Gesetzgeber den verpflichtenden Auftrag, ein Ausfüh
rungsgesetz über die berufliche Vorsorge zu erlassen. Die 
Verfassungsartikel 34quater BV und auch Artikel 11 der 
Übergangsbestimmungen der BV enthalten eine Reihe von 
verbindlichen Vorschriften, wie diese Vorsorge auszugestal
ten ist.· Diese sind natürlich bei der Gesetzgebung zu 
beachten. Der Gesetzesentwurf des Bundesrates vom 
Jahre 1975trägt aber nicht nur diesen verfassungsrechtli
chen Bestimmungen Rechnung, auf die sich die grossen 
politischen Parteien geeinigt hatten. Vielmehr beruht er auf 
einem Konsens, der bei der Ausarbeitung des Gesetzes 
zwischen den Sozialpartnern erzielt worden war. 
Der Nationalrat hat der bundesrätlichen Vorlage im wesent
lichen zugestimmt, aber einige Änderungen vorgenommen. 
Es sei aber nicht verschwiegen, dass schon bei der Bera
tung im Plenum Kritik laut wurde. Die wichtigsten Einwen
dungen gingen dahin, dass die berufliche Vorsorge gemäss 
bundesrätlichem Konzept wirtschaftlich nicht tragbar sei 
und dass die Integration der bestehenden Kassen ins 
Obligatorium grosse Schwierigkeiten mit sich bringe. Trotz 
dieser Bedenken wurde die Vorlage im Nationalrat in der 
Gesamtabstimmung mit 90 zu 12 Stimmen bei einigen Ent
haltungen verabschiedet. 
Die nationalrätliche Fassung der beruflichen Vorsorge kann 
in grossen Strichen wie folgt aufgezeichnet werden: Sie 
sieht das Obligatorium für alle Arbeitnehmer vor, deren 
jährliches Erwerbseinkommen höher ist als 12 QOO Franken, . 
bis zu einem Maximum von 36000 Franken (Basis 1975). 
Dem Obligatorium unterstehen alle Arbeitnehmer ab dem 
18. Altersjahr für die Risiken Tod und Invalidität und ab dem 
25. Altersjahr für die Altersvorsorge. Nicht versicherte 
.Arbeitnehmer wie auch die Selbständigerwerbenden kön
nen sich freiwillig versichern; 
Der Nationalrat beziffert das verfassungsmässige Lei
stungsziel, das die «Fortsetzung der gewohnten Lebenshal
tung in angemessener Weise.. ermöglicht, mit 40 Prozent 
des durchschnittlichen ,Jersicherten Lohnes der letzten drei 
Jahre. Um diese Leistungen gegen die Geldentwertung zu 
sichern, wird der Ausgleich der Teue~ung auf d~n laufenden 
Renten vorgeschrieb~n. Bei Stellenwechsel wird die volle 
Freizügigkeit eingeführt, d. h. dem Versicherten wird durch 
Freizügigkeitsleistungen, die je nach seinem Alter gestaffelt 
sind, die Altersvorsorge ohne Mutationsverlust ausgerich
tet. Der Nationalrat sah vor, dass ein Versicherter unter 
gewissen Voraussetzungen anstelle der Rente, welche die 
Regel bildet, eine Kapitalabfindung verlangen kann, beson
ders zum Erwerb von Wohneigentum. 
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In der nationalrätlichen Version ist eine ·'tarke Begünsti
gung der Eintrittsgeneration enthalten. Die Versicherten, 
die beim Inkrafttreten des Gesetzes mehr als 25 Jahre alt 
und noch nicht pensioniert sind, !'ollten je nach Einkom
menshöhe nach 10 bis 20 Jahren ohne Nachzahlungen die 
vollen gesetzlichen leistungen erhalten. Zudem hat der 
Bundesrat die Mindestrenten in der Übergangszeit, d. h. für 
die ersten neun Jahre, festzusetzen. Diese Garantien für die 
Eintrittsgeneration sind übrigens in den Übergangsbestim
mungen der BV selber vorgeschrieben; sie wurden vom 
Nationalrat nur präzisiert. Die finanziellen Belastungen, die 
durch den gesetzlich vorgeschriebenen T euerungsaus
gleich und die Begünstigung der Eintrittsgeneration,entste
hen, sollen nach nationalrätlichem Konzept durch einen 
gesamtschweizerischen Lastenausgleich getragen werden, 
den die Personalvorsorgeeinrichtungen zu finanzieren hät
ten. Das ist der sogenannte Pool, der auch bei Zahlungsun
fähigkeit einer Vorsorgeeinrichtung einzuspringen hätte, 
damit kein Versicherter zu Verlust kommt. 
Ausserdem werden im Bundesgesetz über die berufliche 
Vorsorge (BVG) die Haftung der Organe, die Selbstkon
trolle der Vorsorgeeinrichtungen sowie die behördliche Auf
sicht über sie geregelt. Die Versicherten erh~lIten ebenfalls 
ein Mitbestimmungsrecht, indem die paritätische Verwal
tung der Personalvorsorgeeinrichtungen vorgeschrieben 
wird. 
Und endlich werden nicht nur die Personalvorsorgeeinrich
tungen von den E.Jnkommens- und Vermögenssteuern be
freit, sondern auch die Beiträge der Arbeitnehmer· und 
Arbeitgeber können voll In Abzug gebracht werden. Dafür 
müssen dann aber die Rentenleistungen als ErsatZeinkom-' 
men versteuert werden. . 
Das ist in groben Zügen das Konzept des Nationalrats wie 
des Bundesrats, das den Verfassungsauftrag in allen Teilen 
erfüllt. 
Nun zum ständerätlichen Konzept: Im Ständerat stiess die 
gut ausgebaute Gesetzgebung des Nationalrates für die 
obligatorische berufliche Vorsorge auf starke G'egnerschaft. 
In der Öffentlichkeit hat sich während der Arbeiten der stän
derätlichen Kommission ,die Opposition gegen die national
rätliche Fassung formiert. Sie kam hauptsächlich aus zwei 
Richtungen: Aus Wirtschaftskreisen wurde eingewendet, 
dass die erwachsenden Belastungen bei den verschlechter
ten Verhältnissen nicht tragbar seien. Die bestehenden 
Pensionskassen ihrersfms befürchteten, dass das Gesetz 
allzu sehr in Ihre Strukturen eingreife und ihnen Solidaritäts
beiträge zugunsten derjenigen Betriebe auferiege, die noch 
keine Personalvorsorge besitzen. Allgemein wurde kriti
siert, das Gesetz sei zu kompliziert. 
Angesichts dieser Gegnerschaft holte, die ständerätliche 
Kommission bei zwei Staatsrechtsprofessoren, den Herren 
Fleiner/Freiburg und Jagmetti/Zürich, Gutachten ein. Die 
belden Rechtsgelehrten hatten sich unabhängig voneinan
der über die Tragweite der Artikel 34quater BV und Arti
kel 11 der Übergangsbestimmungen der BV auszuspre
chen. Insbesondere über die Zulässig kelt eines stufenwei
sen Vorgehens. Der Bundesrat wurde ferner von der Kom
mission beauftragt, von Experten einen Bericht über die 
Integration der bestehenden Kassen In das Obligatorium 
nach dem national rätlichen Entwu~ einzuholen. 
Die Verfassungsgutachten und der Integrationsbericht 
sowie eine versicherungsmathematische expertise bildeten 
die hauptsächlichen Grundlagen für die langdauernden 
Arbeiten der ständerätlichen Kommission. Gestützt darauf 
trat sie, we~n auch nach einigem Zögern, auf die bundesräF 
liche Vorlage ein. Sie arbeitete aber eine von der national
rätlichen Fassung erheblich abweichende Version aus, die 
im wesentlichen Im Ständerat zum Beschluss erhoben 
wurde. Diese Fassung stellt aber nicht ein völlig anderes 
Konzept dar, das mit demjenigen des Nationalrats nichts 
gemeinsam hätte. Vielmehr stimmt sie in verschiedenen 
Punkten mit dem nationalrätlichen Entwurf überein, unter
scheidet sich aber in vielen andern mehr oder weniger stark 
von ihm. 

Wo besteht nun Übereinstimmung und wo liegen die, 
Unterschiede zwischen Nationalrat und Ständerat? 
Der Ständerat hat den Vorschriften über die obligatori~che 
Versicherung der Arbeitnehmer gegen die Folgen von Tod 
und Invalidität sowie des Alters grundsätzlich zugestimmt. 
Seine Beschlüsse über die Freizügigkeit decken sich mit 
denjenigen des Nationalrats. Die Bestimmungen über die 
Organisation der Vorsorgeeinrichtunge'n, insbesondere die 
paritätische Verwaltung, die Verantwortlichkeit der Organe 
und die behördliche Kontrolle stimmen weitgehend überein. 
Die wichtigsten Abweichungen des ständerätlichen Kon
zepts vom nationalrätlichen sind die folgenden: 

1. Der Ständerat schreibt kein Leistungsziel vor und ver
zichtet auf diezahlenmässige Festsetzung der Leistungsan
sprüche der Versicherten. Der Ständerat geht ganz vom 
sogenannten Beitragsprimat aus, d. h. von den Altersgut
schriften, die den Versicherten von der Vorsorgeeinrichtung 
jedes Jahr gemacht werden müssen. Diese Altersgutschrif
ten bilden die Basis für die Berechung der Leistungen der 
Versicherten im Alter sowie der Hinterbliebenen und der 
Invaliden. Mit den im Gesetz verankerten Altersgutschriften 
wird das nötige Kapital für jeden Versicherten gespart, um 
im Rentenalter Leistungen erbringen zu können. Beim stän
derätlichen K,onzept handelt es sich somit um ein Sparsy
stem, bei dem weder die Beiträge noch die Leistungsan
sprüche festgesetzt sind. Es ergeben sich daraus - vor 
allem in den ersten 20 Jahren - erheblich geringere Leistun
gen als nach nationalrätlicher Version. Die Fassung des 
Ständerates - das wird darin speziell festgenalten - enthält 
aber lediglich Mindestvorschriften. Das ist übrigens auch 
beim Nationalrat der Fall, es wird aber vom Ständerat stär
ker hervorgehoben. Die Vorsorgeeinrichtungen können wei
tergehende Leistungen vorsehen, insbesondere auch vom 
Leistungsprimat ausgehen. ' 

2. Sodann entschied sich der Ständerat dafür, bei der Aus
führung des Verfassungsauftrages etappenweise vorzuge
hen. So beschloss 'er, erst durch eine Gesetzesrevision 
innert zehn Jahren die Leistungen der beruflichen Vorsorge 
zu umschreiben, so dass sie zusammen mit derAHV und IV 
den Betagten, Hinteriassenen und Invaliden die Fortsetzung 
der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise 
ermöglicht. Die Umschreibung des Verfassungszieles im 
Gesetz, diese Konkretisierung, die das Gesetz machen 
muss, wird also hinausgeschoben, womit dieses stufen
weise Vorgehen zum Ausdruck kommt. 

3. Im ständerätlichen Konzept haben die Altersgutschriften 
zentrale Bedeutung, die den Freizügigkeitsleistungen des 
Nationalrates entsprechen. Gestützt darauf wer~en die 
erforderlichen ,Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
berechnet, desgleichen die Leistungen für die Versicherten. 
pie se Gutschriften sind je nach Alter gestaffelt, beim Stän
derat im Verhältnis von 1 zu 3,7 - 1 für die jüngsten, 3,7 für 
die ältesten Versicherten -, beim Nationalrat von 1 zu 2. In 
dieser viel steileren Staffelung des Ständerates liegt eine 
Begünstigung, der älteren Generation gegenüber der jünge
ren. Der Ständerat muss aber aus diesem Grunde vor
schreiben, dass die Beiträge der Versicherten selber nicht 
nach Alter abgestuft werden dürfen, sondem für alle gleich 
gross sein müssen. 

4. Der Ständerat verzichtet vorläufig darauf, der EIntrittsge
neration gesetzlich zu garantieren, dass sie innert 10 bis 20 
Jahren je nach Einkommenshöhe in den Genuss der vollen 
gesetzlichen Leistungen kommt. Die älteren Jahrgänge 
erhalten dank der bedeutend steileren Staffelung höhere 
Altersgutschriften. Im übrigen ist es Sache der Personalvor
sorgeeinrichtungen, im Rahmen Ihrer finanziellen Möglich
keiten Massnahmen zugunsten der Eintrittsgeneration zu 
treffen, besonders bei älteren Versicherten mit kleineren 
Einkommen. 

5. Auch beim Teuerungsausgleich hat der Ständerat einen 
Schritt zurück gemacht. Er schreibt lediglich die Anpassung 
an die Preisentwicklung bel den Invallden- und Hinterbliebe
nenrenten vor, nicht aber für die Altersrenten. Bei diesen 
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überlässt der Ständerat es den Kassen, nach ihren finan- . 
zieUen Möglichkeiten die Teuerung auszugleichen. 
6. Der Ständerat hat den gesamtschweizerischen Lasten
ausgleich, den sogenannten Pool, aus dem Gesetz elimi
niert. Immerhin sah er sich veranlasst, einen sogenannten 
Sicherheitsfonds zu schaffen, der Zuschüsse an Vorsorge
einrichtungen mit besonders ungünstiger Altersstruktur 
ausrichtet und bei Insolvenz der Pensionskasse einspringt. 
7. Neben der Finanzierung der Altersgutschriften, die im 
Landesdurchschnitt etwa 12 Prozent der versicherten 
Löhne erfordern, schreibt der Ständerat jeder Vorsorgeein
richtung eine sogenannte Sonderreserve in der Höhe von 
3 Prozent der versicherten Lohnsumme vor. Diese soll dazu 
dienen, die Risiken Tod, Invalidität sowie die Beiträge an 
den Sicherheitsfonds abzudecken. 
8. Bei der steuerrechlichen Behandlung der beruflichen 
Vorsorge beschloss der Ständerat im Gegensatz zum 
Nationalrat, den Abzug der Versicherungsbeiträge der 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht voll, sondern nur im 
Umfang des Obligatoriums vorzuschreiben. Die allfällige 
Steuerbefreiung der Beiträge für den sogenannten überob
ligatorischen Teil wäre den Kantonen überlassen. 
Im gesamten gesehen präsentiert sich die ständerätliche 
Fassung als erster Schritt in Richtung auf· das in der Bun
desverfassung gesteckte Ziel der beruflichen Altersvor
sorge, währenddem der Nationalrat und der Bundesrat den 
Verfassungsauftrag auf Anhieb erfüllen wollen. Der Stände
rat hat die Maximallösung des Nationalrates auf ein Mini
mum zurückgeführt aus der Befürchtung heraus, das 
Ganze, könnte wegen der grossen Gegenerschaft am Refe
rendum scheitern. Die nationalrätliche Kommission sah sich 
vor die schwierige Aufgabe gestellt, die zahlreichen und 
tiefgreifenden Differenzen zwischen den beiden Fassungen 
zu bereinigen. Sie hielt zu diesem Zwecke vom Septem
ber 1980 bis August 1981 acht meist zweitägige Sitzungen 
ab. 
Die Kommission wandte sich in erster Unie dem Verfas
sungsauftr~g zu, wie er sich aus Artikel 34quater und Arti
kel 11 der Ubergangsbestimmungen BV ergibt. Nach diesen 
Gutachten ist das Parlament rechtlich - nicht nur politisch -
gebunden, das Obligatorium für alle Arbeitnehmer bezüg
lich der Risiken Alter, Tod und Invalidität zu verwirklichen. 
Es muss im Gesetz auch ein sozialer Mindestschutz veran
kert werden. Anderseits hat der Gesetzgeber einen Ermes
sensspielraum bei der Festlegung dessen, was als notwen
dig erachtet wird zur angemessenen Fortführung der 
gewohnten Lebenshaltung. Beide Gutachter bejahen die 
Frage, ob ein stufenweises Vorgehen möglich sein wird, 
wobei aber die in der Verfassung niedergelegten Über
gangsfristen von 10 bis 20 Jahren - das ist eine zweite 
Bedingung - respektiert werden müssen. Die stände rätliche 
Vorlage entspricht nach Ansicht der Kommissionsmehrheit 
mit diesen Vorbehalten den verfassungsmässigen Anforde
rungen, bedarf aber in einzelnen Punkten noch der Präzisie
rung und Verdeutlichung. 
Die nationalrätliche Kommission hat vom Bundesrat ver
schiedene ergänzende Berichte zu Einzelfragen verlangt. 
Sie hat insbesondere einen Ergänzungsbericht über die 
Eingliederung der bestehenden Vorsorgeeinrichtungen in 
die obligatorische berufliche Vorsorge gemäss Vorschlag 
des Ständerates von den Experten, die den Integrationsbe
richt über die nationalrätliche Fassung erstellt hatten, ein
geholt. Es geht aus diesem Bericht hervor, dass die stände
rätliche Version viele der als unzumutbar bezeichneten Ein
griffe vermeidet. Auf der andern Seite enthält die ständerät
liche Fassung neuerdings Punkte, die als spürbare und 
untragbare Eingriffe in die Strukturen bezeichnet werden 
insbesondere die sogenannte Sonderreserve. Die national~ 
rätliche Kommission hat darauf geachtet, dass ihr integra-
tionsfreundliche Lösungen vorgeschlagen werden. . 
Zu den Vorschlägen der nationalrätlichen Kommission: Die 
Mehrheit der Kommission schwenkte grundsätZlich auf das 
ständerätliche Konzept des Beitragsprimates ein. Sie ist mit 
einem etappenweisen Vorgehen einverstanden, hält aber 

daran fest, dass die Garantie der gesetzlichen Leistungen 
für die Eintrittsgeneration spätestens innert zehn Jahren 
geschaffen sein muss und dass auch für die Übergangszeit 
der ersten zehn Jahre Mindestleistungen festzusetzen sind. 
Die Kommission schlägt Ihnen im übrigen eine Reihe von 
Verbesserungen am ständerätlichen Konzept vor. Ich werde 
dann bei der Detailberatung darauf zurückkommen. Vor 
allem bei der steuerrechtlichen Behandlung hält die natio
nalrätliehe Kommission an oer völligen Steuerbefreiung aller 
Beiträge für die Vorsorgeeinrichtungen fest. 
Abschliessend darf ich feststellen, das die Mehrheit der 
nationalrätlichen Kommission dem ständerätlichen Konzept 
weit entgegengekommen ist, wobei sie in verschiedenen 
Punkten versuchte, Verbesserungen herbeizuführen. Auch 
wenn sie bei gewissen Fragen an den Beschlüssen des 
Nationalrates festhalten will, so war doch der Wille wegwei
send, zu einer Verständigung zu kommen, damit durch die 
gesetzliche Regelung der beruflichen Vorsorge endlich der 
vom Volk erteilte Verfassungsauftrag wenigstens zUm Teil 
erfüllt wird. Wenn das BGV in den Augen vieler auch nur ein 
Minimum ist, so ist es doch ein Anfang. Der Weg für künf-' 
tige Entwicklungen wird nicht verbaut, sondern vielmehr 
vorgezeichnet. 
Ich möchte nicht schliessen, ohne auch 'noch ein Wort des 
Dankes gesagt zu haben. Vorerst möchte ich Herrn Bun
desrat Hürlimann für die ausgezeichnete Zusammenarbeit 
in der Kommission danken. Er hat uns in unseren Bemü
hungen, bessere Lösungen und vor allem auch Verständi
gungslösungen zu finden, sehr unterstützt. Dann möchte 
ich aber auch seinen Mitarbeitern im Bundesamt für Sozial
versicherung herzlich danken, die viele zusätzliche Berichte 
zu Einzelfragen und Varianten für uns ausarbeiten mussten. 
Diese Herren haben uns ihr Fachwissen bereitwillig zur Ver
fügung gestellt. Ich möchte hier namentlich nennen Herrn 
Direktor Schuler, Herrn Vizedirektor Kunz und Herrn 
Aubert, die unsere Berater waren. Ich möchte aber auch 
den Kommissionsmitgliedern danken für ihre Mitwirkung, 
die intensiv, engagiert und auch konstruktiv war. Es 
schwebte uns alien, glaube ich, das Ziel vor Augen, den 
Verfassungsauftrag, den wir erhalten haben, zu erfüllen und 
mindestens in einer ersten Etappe eine obligatorische und 
tragfähige zweite Säule für alle Arbeitnehmer zu schaffen. 

M. Barehl, rapporteur: Dans mon intervention d'entree en 
matiere, en 1977, j'avais releve que la commission de notre 
conseil avait accompli scrupuleusement la täche de verifier 
la conceptiön a la base du projet du Conseil federal. J'avais 
toutefois ajoute - j'etais alors le leader de la fraction radi~ 
cale - que plusieurs questions demeuraient ouvertes et Que 
je souhaitais que la commission du Conseil des Etats püt 
elaborer une autre conception apres avoir passe au peigne 
fin tous les points controverses. Notre conseil a approuve 
le projet par 90 voix contre 12 avec plusieurs abstentions. 
Ce n'etait pas un resultat brillant, iI retletait les hesitations 
surgies au cours des debats. Cette perplexite etait d'ail
leurs accompagnee du souci de meUre sur pied une pre
voyance professionnelle obligatoire, assise sur des bases 
solides, vraiment realisable du point de vue de I'evolution 
economique et demographique; une prevoyance qui ne 
porte pas atteinte a la structure des institutions de pre
voyance existantes ni ne suscite une opposition importante 
dans I'opinion publique. Ce meme souci a inspire le travail 
de votre commission qui a consacre plusieurs longues 
seances ci I'examen des divergences avec le Conseil des 
Etats. 
11 serait exagere de dire que le Conseil des Etats a elabore 
une nouvelle conception de la prevoyance professionnelle. 
En realite, I'autre chambre a apporte des modifications fon
damen tales qui ont change la structure du projet primitif et 
ont entraine des amendements ou la suppression de nom
breux articles interdependants. La version du Conseil des 
Etats a supprime la raison d'etre de la plupart des opposi
tions et des hesitations qu'avait suscitees le projet issu de 
nos debats de 1977, et cela est tres important. 
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Qu'a fait votre commission? Elle s'est ralliee en principe 
aux modifications de fond decidees par I'autre conseil, mais 
elle a toutefois apporte quelques amendements qui amelio
rent le projet et tiennent compte, notamment, de sugges
tions contenues dans le rapport complementaire sur I'inte
gration des institutions de prevoyance existantes dans le 
regime de prevoyanCE! professionnelle obligatoire, rapport 
que le departement a fait etablir ä la demande de la com
mission. 
Quelques amendements resultent d'.un reexamen que la 
commission du Conseil des Etats avait elle-meme souhaite; 
c'est le cas des articles concernant la reserve speciale. 
Avant d'aborde~ les divergences fondamentales qui meri
tent d'etre relevees dans cet expose liminaire pour faciliter 
la comprehension de la. discussion de detail qui suivra, 
j'aimerais souligner une chose qui, pour moi, reste fonda
mentale. 11 faut reconnaitre que le point central est ä I'ori
gine 'de la plupart des difficultes auxquelles nous sommes 
confrontes et auxquelles serait confronte n'importe quel 
legislateur, si' habile qu'iI puisse etre, charge d'elaborer une 
solution optimale du deuxieme pilier. Ce point central, c'est 
le 2e alinea de I'article 11 des dispositions transitoires de la 
constitution federale. Cette disposition prescrit que les 
ass ures appartenant ä la generation d'entree du regime de 
la prevoyance professionnelle obligatoire devront pouvoir 
beneficier de la protection minimale legale me nt prescrite 
apres une periode qui varie entre 10 et 20 ans, selon 
I'importance de leur revenu. 
Or, iI est evident que si, dans le systeme de la capitalisation 
- car nous appliquons ce systeme - iI faut dejä verser pen
dant 10 ou 20 ans une rente qUi, normalement, correspond 
a une epargne accumulee au cours de quarante annees, iI 
restera une grosse>facture ä payer. Comment et par qui 
cette facture devra-t-elle etre payee? Voilä la question epi
neuse qui n'avait pas ete suffisamment approfondie 
lorsqu'en 1972 le ·Parlement adhera dans I'euphorie ä la 
conception des trois plliers au niveau de la constitution. 
La raison exigerait - c'est mon opinion personnelle - que 
I'on revise la disposition transitoire de la constitution. Mal
heureusement, la politique ne peut pas toujours oMir aux 
commandements de la raison. Le Conseil des Etats s'est 
bien tire da Pimpasse en proposant une solution qui permet 
de respecter la constitution et de resoudre les problemes 
de la generation d'entree, dans une premiere etape, par des 
mesures adequates. 
Je passe maintenant a I'examen des divergences fonda
mentales entre ie projet primitif du Conseil federal, 
approuve en 1977 par notre conseil, et la version du Conseil 
des Etats, et je vous dirai dans quelle mesure la majorite de 
votre commission s'est ralliee aux modifications de I'autre 
conseil. 

1. Primaute des prestations ou primaute des cotisations? 
Le projet du 'Conseil federal, approuve par notre conseil, 
fixait un but se referant aux prestations et donnait aux 
caisses la possibilite soit de fixer directement le montant 
des prestations (c'est le principe de la primaute des presta
tions), soit de faire dependre celui-ci des cotisations (prin
cipe de la primaute des cotisations). 
Le Conseil des Etats a renonce a determiner directement 
les prestations et a choisi la primaute des cotisations (plus 
precisement la primaute des bonifications de vieillesse). 
L'accumulation de capital est en effet fiee a de nombreux 
facteurs inconnus quant ä I'evolution demographique et a 
celle des salaires et des interets. En prenant comme 
assiette les cotisations - ce qu'a fait le Conseil des Etats
on a une base sOre. Si les prestations sont insuffisantes, les 
cotisations pourront toujours etre modifiees suivant I'evolu
tion de la situation socio-economique. Puisque la loi ne 
contient que des prescriptions minimales, iI est clair que 
meme dans la version du Conseil des Etats, les caisses 
peuvent aussi choisir le systeme de la primaute des presta
tions, ce n'est pas defendu a condition queles prestations 
prevues depassent le regime obligatoire. Votre commission 
s'est ralliee au systeme du Conseil des Etats. Elle a toute-

fois repris, ä I'artlcle 34, pour la periode transitoire, la refe
rence aux prestations: dans les cas ou la duree d'assu
rance est de 1.ä 9 ans, le Conseil federal aura la compe
tence de definir les 'prestations minimales. Voilä le seul cas 
ou nous en sommes restes ä la conception du but se refe
rant aux prestations. 

2. Cotisations et bonifications. Dans le projet du Conseil 
federal, chaque institution de prevoyance est libre de cal
quer le taux des cotisations individuelles sur celui des boni
fications ou de percevoir un taux de cotisation uniforme 
sans egard a I'äge des assures. Dans le projet du Conseil 
des Etats, cette methode de financement collectif est deve
nue une obligation. 
Le capital de vieillesse est forme - dans les deux projets, 
celui du Conseil national et celui du Conseil des Etats - par 
les bonifications de vieillesse qui porten! klteret L'avoir 
total de vieillesse sert de base de calcul aux prestations de 
vieillesse dues a I'assure. Bonifications de libre passage, 
avoir de libre passage sont les notions utilisees. dans le pro
jet du Conseil federal, approuve par notre conseil. Le pro jet 
du Conseil des Etats utilise les termes de bonifications de 
vieillesse, d'avoir de vieillesse. Dans les deux pro jets, les 
accents sont poses de maniere differente, mais, en fin de 
compte, les termes empJoyes ont pratiquement le meme 
sens. La loi fixe le taux de bonifications et definit aussi le 
salaire, salaire coordonne avec I'AVS, qui sert d'assiette au 
calcul de ces bonifications. 
L'ancien projet de notre conseil prevoyait une progression 
des taux de 9 a 18 pour cent, celui du Conseil federal de 8 ä 
19 pour cent Le Conseil des Etats a adopte une progres
sion plUS accentuee, de 6 a 22 po ur cent. Cette progression 
permet d'avoir un degre de capitalisation moins eleve, le 
processus de capitalisation se concentrant en fin de car
riere. 
En outre, la solidarite entre les jeunes generations et les 
assures äges est reelle puisque I'assure de 25 ans re90it 
une bonification de 6 pour cent de son salaire coordonne, 
tandis que I'assure de 60 ans voit inscrite ä son credit une 
bonification de 22 pour cent, tout en payant le mame taux 
de cotisation. 
C'est .. I'mut de Colomb .. qui a permis au Conseil des Etats 
de trouver une solution au probleme de la generation 
d'entree et de renoncer au pool. 
Votre commission a choisi une progression de taux moins 
prononcee, qui comprend quatre echelons au lieu de 7, les 
assures se voyant bonifies par tranches de 10 ans et au fur 
et a mesure qu'Us avancent en äge, respectivement de 7, 
10, 15, et 18 pour cent par an de leur salaire assure. 
Cette progression evite la discrimination des travailleurs 
äges sur le marche du travail, facilite la coordination et pose 
moins de problemes en cas de retraite anticipee. 
Votre commission a d'ailleurs renonce ä I'obligation, intro
duite par le Conseil des Etats, de fixer des cotisations uni
formes sans egard ä I'äge des assures. Cet amendement 
permet de choisir sans hesitation une progression moins 
prononcee des taux de bonifications. 

3. Generation d'entree' et fonds de garantie. Le projet 
approuve en 1977 par notre conseil prescrivait pour la 
generation d'entree les mame prestations que pour les per
sonnes qui auraient dejä ete assur'ees avant I'entree en 
vigueur de la loi. 
11 etait naturel que ces prescriptions engendrent des oppo
sitions et soient considerees par d'aucuns comme un privi
lege inadmissible, surtout du fait que le financement etait 
assure par une fondation de perequation des charges sur le 
plan national, le fameux .. pool... Les institutions de pre
voyance existantes ont notamment manifeste leur opposi
tion ä la perception de pourcentages supplementaires sur 
les salaires pour resoudre les problemes de ceux qUi, 
jusqu'a present, n'avaient fait aucun effort pour s'affilier, de 
leur propre initiative, a une caisse de prevoyance profes
sionnelle. 
Le «pool .. aurait en outre oblige les caisses a scinder cha
que compte de bonifications en parties distinctes, relevant 



Prevoyance professionnelle. Loi 1010 N 23 septembre 1981 

respectivement de la prevoyance obligatoire, de la pre
voyance plus etendue et de la prevoyance preobligatoire. 
Pour ces raison le Conseil des Etats a supprime le .. pool ... 
Les problemes poses par la generation d'entree sont reso
lus dans le projet du Conseil des Etats ä I'interieur de cha
que institution de prevoyance gräce ä une progression plus 
accentuee - ä laquelle j'ai dejä fait allusion - des tau x de 
bonifications de vieillesse, ce qui realise une solidarite des 
jeunes generations en faveur des personnes plus ägees. 
De plus, le «pool.. a ete remplace par un «mini-pool .. , le 
fonds de garantie sur le plan national, qui a pour fonction 
d'intervenir en cas d'insolvabilite et d'alleger les charges 
des institutions de prevoyance dont la structure d'äge est 
defavorable. 
Les contributions au fonds de garantie s'elevent seulement 
ä 0,2 pour cent de la somme des salaires asssures, ce qui 
correspond ä un dixieme environ du pourcentage que les 
institutions de prevoyance auraient du verser au .. pool .. 
selon le projet du Conseil federal. 
Votre commission a suivi en principe le projet du Conseil 
des Etats. En revanche, nous demandons que le droit aux 
subsides ne depende pas de I'existence d'un minimum 
d'assures dans la caisse en question. Nous proposons 
d'octroyer les sub si des des que la somme des bonifica
tions de vieillesse depasse 14 pour cent des salaires assu
res, au lieu de 15 pour cent dans le projet du Conseil des 
Etats (la moyenne sur le plan national se situe auto ur de 12 
pour cent). 
L'abaissement du pourcentage se justifie surtout parce que 
votre commission a adopte un echelonnement moins 
accentue des taux de bonifications de vieillesse, ce qui cor
respond ä une diminution du facteur de solidarite des 
jeunes en faveur des personnes plus ägees ä I'interieur de 
la caisse. 
Enfin votre commission a modifie la notion et la structure de 
la reserve speciale que chaque institution de prevoyance 
est tenue de constituer, notamment pour ameliorer les 
prestations en faveur de la gimeration d'entree. 

4. Compensation du ren~hE!rissement. Le projet du Conseil 
f8deral adopte par notre conseil prescrivait I'adaptation 
generalisee de toutes les rentes en cours, des la 1re annee, 
ce que nous avons approuve en 19n. 
Le Conseil des Etats n'a prevu I'adaptation imperative au 
rencherissement que pour les rentes d'invalidite et de survi
vants, et ce la seulement apres 5 an~. Po.ur les autres 
rentes, chaque institution de prevoyance etablira des dispo
sitions dans les limites de ses possibilites financieres. 
Votre commission a accentue le rythme de I'adaptation ob Ii
gatoire des rentes d'invalidite et de survivants et !11odifie la 
structure de la reserve speciale, qui sertentre autres a 
financer I'adaptation non imperative desrentes de vi eil
lesse. Pour le reste, elle a suivi le Conseil des Etats. 

5. Realisation de la prevoyance professionnelle par etapes. 
Les decisions prises par le Conseil des Etats ä propos de 
I'adaptation des rentes au rencherissement et de la genera
tion d'entree montrent que ce Conseil arenonce, pour 
I'immediat, ä realiser integralement le mandat constitution
nel de I'article 34quater et de I'article 11 des dispositions 
transitoires de la constitution federale. 
Le Conseil des Etats arenonce, en matiere de prestations 
de vieillesse, ä I'objectif que le Conseil federal avait fixe a 40 
pour cent du salaire moyen coordonne. Cette prestation, 
ajoutee ä la rente AVS, aurait dO permettre aux personnes 
ägees de maintenir de falfon appropriee leur niveau de vie 
anterieur. L'article premier, alinea 1, du pro jet issu des deli
berations de la Chambre des cantons restreint le but de la 
loi, qui ne vise plus qu'ä eliminer les lacunes que comporte 
aujourd'hui la prevoyance professionnelle. En d'autres 
termes, le Conseil des Etats renvoie I'accomplissement 
complet du mandat constitutionnel ä une prochaine revision 
de la loi, adoptant la methode de la realisation par etapes. 
Le 2e alinea de I'article 1er fixe les modalites et le cadre de la 
future revision de la loi. 

La commission du Conseil des Etats acharge les profes
seurs Thomas Fleiner et Riccardo Jagmetti de preparer 
chacun un avis de droit sur la portee du mandat constitu
tionnel. Les deux experts so nt arrives aux memes conclu
sions et ont notamment admis la possibilite d'une realisa
tion par etapes. 
La majorite de votre commission a suivi la methode adop
tee par le Conseil des Etats parce qu'elle est, elle aussi, 
consciente du fait qu'iI est bien plus important d'adopter 
une loi peut etre imparfaite, mais realisable dans un bref 
delai, que d'elaborer une loi qui remplisse ä cent pour cent 
le mandat constitutionnel, mais n'ait aucune chance de 
trouver un consensus suffisant. 
La majorite de votre commission a, en revanche, prescrit le 
versement de prestations minimales pendant la periode 
transitoire (art. 34) afin que la loi satisfasse ä une disposi
tion constitutionelle precise et, ä cet effet, elle a legerement 
amende I'article 1er precite du projet du Conseil des Etats. 11 
est ä prevoir que, dans le cadre de la discussion de detail, 
un long debat s'ouvrira sur I'interpretation de I'alinea 2 de 
I'article 1er• 

6. Mesures speciales. Le Conseil des Etats a prevu la 
constitution, dans chaque institution de prevoyance, d'une 
reserve speciale s'elevant ä trois pour cent des salaires 
coordonnes et destinee ä financer les risques de deces et 
d'invalidite, ainsi que les mesures special es (generation 
d'entree et adaptation des rentes de vieillesse au rencheris
sement) et les cotisations au fonds de garantie. Cette part 
de 3 po ur cent consacree ä la reserve speciale est un ele
ment du financement selon le principe de la repartition et 
non selon le principe de ia capitalisation. En raison des dif
ferences de cout de I'assurance-risque, le degre d'effica
ci te de ce trois pour cent en ce qUf concerne les mesures 
speciales pour la generation d'entree et la compensation du 
rencherissement est condamne ä varier considerablement 
d'une institution de prevoyance ä I'autre (en moyenne sur 
le plan national, 1,1 po ur cent devrait rester ä disposition de 
la generation d'entree et du rench8rissement). Les mesures 
speciales mentionnees ne peuvent pas mettre en dang er 
I'equilibre d'une caisse puisque les assures n'ont aucun 
droit absolu ä ces supplements de prestations. 
Votre commission - iI s'agit la d'une divergence importante 
- n'a pas repris le principe de la reserve speciale tel qu'iJ 
avait ete conlfu par le Conseil des Etats. Elle a en revanche 
prevu des «mesures speciales .. reservees a la generation 
d'entree et a la compensation du rencherissement: 1 pour 
cent (1,5 pour cent selon une proposition de minorite) des 
salaires coordonnes devrait etre consacre a ce but. L'avan
tage de cette solution reside dans le fait que I'on aura la 
certitude que. chaque caisse affectera une part de 1 pour 
cent a la realisation des buts indiques. Le projet du Conseil 
des Etats n'assure pas un tel resultat pour toutes les insti
tutions de prevoyance en raison du (ait que le cout de 
I'assurance-risque (invalidite et deces) varie fortement 
selol') les caisses et depend de leur structure. 
D'ailleurs, le ·fait que le Conseil des Etat ait inclus dans la 
reserve speciale la couverture du risque-deces et invalidite 
a ete unanimement critique par les experts dans le rapport 
complementaire sur I'integration. L'application de la solu
tion preconisee par le Conseil des Etats porterait atteinte 
aux structures des caisses existantes. .' 

7. Dispositions· fiscales. Selon la version approuvee par 
notre conseil, les cotisations des salaries et des indepen
dants peuvent etre entierement deduites du revenu deter
minant pour le cajcul des impöts directs de la Confedera
tion, des cantons et des communes. En revanche, les pres
tations de prevoyance so nt pleinement imposables ä Utre 
de revenus. 
Le Conseil des Etats a decide de limiter les deductions aux 
cotisations afferentes ä I'assurance obligatoire. Votre com
mission vous propose de revenir ä la decision du Conseil 
national de 19n. 
Ainsi que vous J'avez constate en etudiant le depliant, de 
nombreuses propositions de minorite se rapportant ä diffe-
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rents articles ont ete deposees, dont un certain nombre 
concement des questions fondamentales. 
Certaines minorites entendent, sur quelques points, rester 
fideles au projet du Conseil federal, d'autres se rallient cl la 
version du Conseil des Etats et s'opposent cl plusieurs des 
solutions adoptees par la majorite et qui constituent cl leurs 
yeux des compromis inopportuns. 
En ma qualite de rapporteur representant la majorite de la 
commission et aussi par conviction personnelle, je vous 
recommande d'adopter, pour ce qui est des questions fon
damentales, les amendements apportes par la commission 
au projet du Conseil des Etats. Ces amendements se justi
fient objectivement et ne meritent pas I'etiquette de com
promis. IIs s'appuient d'ailleurs sur I'opinion des experts qul 
ont collabore cl la redaction du deuxieme rapportsur I'inte
gration ainsi que sur les avis du departement et de I'OFAS, 
qui nous ont livre plusieurs rapports complementaires don
nant des reponses precises aux differentes questions 
posees par les membres de la commisslo·n. Je saisis I'occa
sion, comme I'a fait le rapporteur de langue allemande, pour 
en remercier M. Hürfimann, chef du departement, ainsi que 
ses collaborateurs. . . 
J'espere que la proc6dure d'elimination des divergences 
pourra se derouler rapidement. En 19n, iI etait peut-ätre 
important et urgent d'attendre. Comme notJs avons choisl, 
sur la base des decisions du Conseil des Etats, la realisa
tion par etapes de la prevoyance professionnelle, nest 
maintenant devenu urgent - apres.4 ans - que les Cham
bres trouvent un consensus en ce qui conceme la premiere 
etape. 

M. Coutau: En 1977, le groupe liberal avait donne son 
accord cl la version originale du projet de loi sur la pre
voyance professlonnelle. Ce projet etait ambitieux, coüteux, 
complique et des doutes serieux s'etaient eleväs quant cl 
ses possibilites d'application concrete. C'est la raison pour 
laquelle notre groupe avait egalement appuye la demande 
de presentation d'un rapport d'experts qul devait determl
ner dans quelle mesure les institutions de prevoyance deJcl 
existantes pouvaient s'lntegrer pratiquement dans le sys
teme legal prevu. Ce rapport dlt .. d'lntegration .. a donne des 
resultats po ur le molns preoccupants. 11 amis· en evidence 
les difficultes, les complicatlons, voire les Incompatibilltes 
qui caracterisaient le projet par rapport aux caisses exis
tantes. Le but des importantes modlflcations apportees par 
le Conseil des Etats et enterlnees dans leur prlnclpe par la 
commlssion du Conseil national a preclsement ete, pour 
I'essentiel, de reduire ou de faire dlsparaitre les asperites 
d'une constructlon legale un peu theorique pour I'ajuster ä 
la realite vecue. 
C'est donc au nom du realisme qu'aujourd'hui le groupe 
liberal se rallie, lui aussi, pour I'essentlel, ä la version qui est 
sortle des travaux de la commisslon. Cette version est 
certes moins ambitieuse que le projet Initial, mais elle est 
plus pratlcable et pourra, nous le souhaltons vivement, ras
sembier une large majorlte de tous les interesses. . 
A nos yeux en effet, nous devons, dans cette question de la 
prevoyance professionnelle obllgatolre, plus que dans toute 
autre, tenir compte du developpement spontane dejä enre
gistre en la matiere, et qul est considerable. 11 ne s'agit pas 
pour nous aujourd'hui de poser les fondements du 
deuxieme pilier, mais au contraire de combler des lacunes 
qul subsistent dans un systeme de prevoyance dejs. subs
tantiel. Par consequent, nous avons s. respecter d'abord le 
mandat constltutionoel· de I'article 34qu8ler et de I'article 11 
des dispositions transitoires, mais aussi les inthrsts et les 
droits aoquls de ceux qui, depuis des decennies, ont 
constitue, alimente et gere des institutions de prevoyance. 
Ce souci est d'autant plus legitime que ces ·institutlons de 
prevoyance garantissent dejs. ä quelque 55 ä 60 pour cent 
des travailleurs - selon la statistique de 1978 - des presta
tions considerees comme satlsfaisantes dans les clrcons
tances presentes. 
Or, le rapport d'integration a revele que le projet accepte 
par notre conseil en 1977 ne repondait pas de fat;:on equili-

bree ä cette double condltion. Pour les institutions de pre
voyance existantes, iI imposait un degre de capitalisation 
excessif, souvent incompatible avec les mo des de finance
ment actuellement un usage. 11 creait aussi une solidarite 
trop lourde aux depens des travailleurs dejä assures et au 
profit de ceux .qui n'avaient, jusqu'alors, deploye aucun 
eftort de prevoyance. Des coüts artificieis gonflaient la fac
ture pour des prestations discutables. Et surtout le fonc
tionnement, ainsl que I'e~istence du fameux pool de com
pensation des charges entre les caisses au niveau national 
etaient fondamentalement mis en cause. 
D'un'e fac,:on gemerale, ce rapport sur I'integration des insti
tutions existantes dans le systeme legal, prevue par le pro
jet initial, amis en evidence une serie de graves defauts de 
caractere tant financier qu'administratif, voire msme 
conceptuel. Je pense que ces defauts ne sont pas apparus 
avec sufflsamment de clarte lors de nos debats de 1977 en 
raison, je le crains, de la grande complexite de la matiere 
traitee. 11 faut ici rendre hommage au travail considerable 
eftectue par le Conseil des Etats et, plus particulierement, 
par sa cornmission et son president, avec I'appui des 
experts, puis du Conseil federal et de I'administration. 11 a 
ete ainsi possible de tenir compte des reproches, fondes, 
adresses au premier projet, de fat;:on ä le randre plus com
patible avec le rOle que le deuxieme pilier est appele ä jouer 
dans la conception suisse de la prevoyance vieillesse et 
survlvants. 
Parmi les modlfications importantes auxquelles le groupe 
liberal souscrit pleinement, iI faut citer I'abandon du pool 
national et de l'lnstitution dite .. suppletive", et leur rempla
cement par un fonds de garantie sur le plan national ainsi 
que par les farn eu ses dispositions speciales dont les rap
porteurs vous ont dejs. pane. 

. Ainsi, I'effet de solidarite, qui est ass ure - je vous le rap
pelle - dans le systeme du premier piller, dans une mesure 
Inconnue dans le monde entler, est Iim1t9 aux membres 
d'une seule caisse et non etendu ä I'ensemble des assures. 
11 en' resulte une diminution du degre de capitallsation de 
I'ensemble du systeme, un allegement des charges tant 
financil~res que surtout . administratives, sans que pour 
autant I'exlstence des caisses dont la structure des ages 
est defavorable ne soit menacee, ni que les garanties de 
siJlvabilite soient supprlmees. Quant aux dispositions spe
clales,elles favorisent - on vous I'a dit - les mesures· ä 
prendre en faveur de la generation d'entree et I'adaptation 
des rentes de vleillesse au rencherissement, sans pour 
autant imposer des contraintes disproportlonnees. 
Ces simplfficatlons devraient, notamment, permettre aux 
Institutions exlstantes d'evlter des remanlements structu
reis fondamentaux et coüteux. 
Nous approuvons aussi le passage de la primaute des pres
tations ä la primaute des cotisations. Gette dernlere nous 
semble plus realiste. Elle permet une evaiuation plus pre
eise du coüt du deuxieme pilier. 11 nous semble preferable, 
en partlculier, sur ce sujet, de mettre entin en tBuvre la 
generallsation de la prevoyance professlonnelle et de la pla
cer sur les rails de son developpement ainsi que de la faire 
demarrer, plutöt que de s'lngenier ä patfaire un edifice 
superbe aux yeux du legislateur, mais qui risquerait de 
s'effondrer au contact des realites tant sociales que politi
ques ou economlques. 
Malgre les tergiversations et les hesitations qui avaient de 
quoi dissuader beau coup de gens dans leur projet de crea
tion ou d'extenslon d'une institution de prevoyance profes
sioonelle, le deuxiame piller a connu - y compris ces der
niares annees - un reel developpement. Nul doute ä nos 
yeux que si la 101 reste mesuree dans son ambition initiale, 
ce mouvement, spontane jusqu'ici, n'aura pas de peineä se 
generaliser rapidement et les lacunes qui subslstent seront 
comblees sans heurts ni dlfficultes excessives. La primaute 
des cotisations est de nature s. rassurer et ci encourager les 
sceptiques et les craintlfs. 
Par rapport aux modifications apportees par la commission 
de notre conseil au pro jet, nous appuyons en particulier 
celles qui ont trait ci la fiscalite. Nous approuvons l'ldee de 
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I'exoneration integrale des cotisations en ce qui cancerne 
les impöts directs federaux, cantonaux et communaux, 
alors que les prestations versees par les institutions sont 
entierement integn3es au revenu fiscal. 
Nous appuyons egalement I'assujettissement des institu
tions de prevoyance de droit public aux dispositions de la 
lai relatives ci I'organisation et ci san financement. La peren
nite de ces institutions, due au fait qu'elles relevent de 
l'Etat, ne justifie en rien, notamment, qu'elles ne participent 
pas aux quelques elements de solidarite qui subsistent 
d'une caisse ci I'autre. 
Reste ci savoir dans quelle mesure ces modifications pro
fondes, introduites par le Conseil des Etats ou proposees 
par votre commission, permettent de respecter ä la fois le 
mandat constitutionnel, les intimäls des membres des 
caisses existantes et la generation d'entree, c'est-ci-dire 
les futurs assures qui n'auront eu ni I'occasion, ni la possi
bilite, ni meme parfois la volonte de cotiser pendant les 
quarante annees d'une carriere professionnelle au sens.de 
la presente lai. 
A cet egard, la solution trouvee nous semble adequate. En 
effet, d'une part, elle preserve les droits acquis des mem
bres des caisses existantes .plus largement que le projet 
initial; d'autre part, elle laisse aux caisses une marge de 
manceuvre plus large. Oe plus, elle prevoit un echelon ne
ment plus mesure des bonifications de vieillesse, ce qui 
reduit le degre de capitalisation necessaire. En revanche, 
une partie du produit des mesures special es sera affectee 
au financement accelere des prestations de la gimeration 
d'entree. Pour tenir campte de I'article 34 et de I'article 11 
des dili;Positions transitoires, le Conseii federal est charge 
de fixer les prestations minimales a verser ä cette genera
tion d'entree. C'est donc une derogation au principe de la 
primaute des cotisations en faveur de cette generation 
d'entree, et ce la pour tenir compte du mandat constitution
nel. 
C'est donc dans une etape ulterieure, et compte tenu des 
expedences reunies, que le mandat constitutionnel pourra 
etre pleinement rempli. Cette realisation par etapes !l ete' 
jugee conforme a une interpretation. acceptable de la 
constitution. Les avis des deux jurisconsultes, MM: les pro
fesseurs Fleiner et Jagmetti, sont determinants a cet egard. 
C'est pourquoi je conclurai avec le professeur Fleiner: 
«Tout projet, meme s'iI ne se realise que par etapes suc
cessives, correspond mieux au mandat constitutionnel que 
la solution la plus parfaite qui ferait I'objet d'une longue 
navette entre les deux Chambres et qui risquerait finale:
me nt d'echouer en votation populaire ... 
C'est pour toutes ces raisons que le groupe liberal vous 
suggere de suivre pour I'essentielles recommandatlons de 
la commis si on et qu'iI se permettra de faire quelques pro
positions d'amendement qu'lI vous presentera lors du 
debat de detail. 

Kühne: Die CVP-Fraktion nimmt zur gegenwärtigen Situa
tion wie folgt Stellung: Der Ausbau der zweiten Säule ist 
eine Verstärkung des 3-Säulen-Systems. Die CVP hat die
ses 3-Säulen-Konzept für die Altersvorsorge seit jeher 
unterstützt. Einige allgemeine Feststellungen: Ein Bundes
gesetz für berufliche Vorsorge, welches ein Obligatorium 
für alle Arbeitnehmer beinhaltet und die Eintrittsgeneratioh 
bevorzugen muss (beides sind Verfassungsaufträge), 
stösst zwangsläufig auf Interessengegensätze und Zielkon
flikte. Dies vor allem, weil nicht beim Stande Null begonnen 
wird. Wir haben es mit sehr unterschiedlichen Ausgangsla
gen zu tun. Während viele glücklicherweise schon über eine 
genügende berufliche Vorsorge verfügen, haben andere 
noch nichts. Dazwischen liegen all jene Fälle, die das Ziel 
der zweiten Säule teilweise erreichen. Es gilt auch, das 
Postulat der grösstmöglichen Sicherheit zu erfüllen, bei 
tragbaren Kosten und möglichst einfacher Administration. 
Die erworbenen Rechte sind zu wahren, und das Ganze 
muss sich harmonisch ins 3-Säulen-Konzept einfügen. 
All diese verschiedenen Erfordernisse und Interessen unter 
einen' Hut zu bringen, ist sicher nicht leicht. Eine Lösung 

kann nur darin liegen, dass allseits von den maximalen For
derungen abgerückt wird und eine Einigung auf einer mittle
ren Linie zustande kommt. 
Die ursprüngliche Vorlage des Bundesrates und die 
Beschlüsse dieses Rates in erster Lesung im Jahre 1977 
haben sich in der Zwischenzeit als politisch nicht realisier
bar erwiesen. Während auf der einen Seite die Widerstände 
der Personalvorsorgeversicherer gegen die komplizierte 
Organisation sichtbar wurden, ·erschien auf der anderen 
Seite einem Teil der schon Versicherten die Solidaritätslei
stung zu hoch. Der Ständerat hat unter diesen .Umständen 
ein Konzept erarbeitet, welches bessere Realisierungs
chancen hat und wirtschaftlich tragbar ist. 
Wir beschliessen also heute über den ersten Schritt zur 
obligatorischen zweiten Säule. Die CVP ist der Meinung, 
dass dieser erste Schritt. keine weiteren Verzögerungen 
mehr erträgt. Wir dürfen aber auch nicht heute das vorweg
nehmen, was in den weiteren Ausbauphasen zu erfolgen 
hat: Wer an unerfüllbaren Forderungen festhält, muss die 
Verantwortung für Verzögerungen tragen. Er leistet somit 
der Sache einen schlechten Dienst. Unerfüllbar in der heuti
gen Phase ist sicher der Antrag des Herrn Carobbio. 
Dass wir einen Schritt weiterkommen, ist ein Akt der 
Gerechtigkeit gegenüber jenen Gruppen, welche es 
schwierig haben, eine berufliche Vorsorge aufzubauen. Der 
Rückstand bei der zweiten Säule kann nicht in jedem Fall 
mit mangelnder Weitsicht und sozialer Rückständigkeit 
abqualifiziert werden. Es gibt Gruppen, die für bescheide
nen Verdienst volkswirtschaftlich wichtige Aufgaben erfül
len. Ich denke namentlich an das Kleingewerbe und an die 
Landwirtschaft. Es liegt sicher im Gesamtinteresse, dass 
auch diese Kreise mit der Entwicklung der sozialen Wohl
fahrt SCh;m halten können und somit ihre Zukunft gesichert 
ist. Die Einkommenspolitik muss so gestaltet sein, dass 

. auch für Selbständige eine angemessene Altersvorsorge 
möglich ist. Es liegt somit auch im Interesse der genügend 
Versicherten, dass die in dieser Beziehung BenaChteiligten 
den Anschluss herstellen können. Dass die bereits beste
henden Vorsorgeeinrichtungen erwarten, dies solle gesche
hen, ohne ihnen übermässige Integrationsprobleme zu brin
gen, ist legitim. Nicht zuletzt auf diesen Punkt hat die natio
nalrätliche Kommission Wert gelegt. Die flachere Staffelung 
der Altersgutschriften, die Streichung der Sonderreserve 
und die Streichung der zwingenden Vorschrift für altersun
abhängige Prämien erleichtern die Integration der beste
henden Vorsorgeeinrichtungen. Wir erwarten auch, dass die 
kommende Verordnung zu diesem Gesetz integrations
freundlich sein wird. 
Die Kommissionsmehrheit ist überzeugt, den Weg der opti
malen Berücksichtigung der verschiedenen Interessen zu 
beschreiten, und bittet alle Beteiligten, das Gesamte im 
Auge zu behalten.' . 
Oe CVP-Fraktion unterstützt einmütig die von der Kommis
sion eingeschlagene Linie. Sie ist mit den beiden Gutach
tern Fleiner und Jagmetti der Auffassung, dass der Verfas
sungsauftrag in Etappen verwirklicht werden kann. Sie 
unterstützt daher den Mehrheitsbeschluss der vorberaten
den Kommission zu Artikel 1, Absatz 2. Damit Wird Arti
kel 11 der Übergangsbestimmungen unserer Verfassung 
erfüllt. Gleichzeitig geht daraus klar hervor, dass wir dieses 
Gesetz in einigen Jahren einer Revision unterziehen müs
sen, um die zweite Etappe zu erreichen. Wir beschreiten 
somit den Weg des kontinuierlichen Ausbaus. Der gleiche 
Weg hat sich bei der ersten Säule, der AHV, bestens 
bewährt, und wir sind überzeugt, dass dies auch bei der 
beruflichen Vorsorge der Fall sein wird. 
Der Übergangsgeneration erweisen wir den besten Dienst, 
wenn wir jetzt beginnen. Für die über 50jährigen bringt 
jedes «verlorene .. Jahr einen Ausfall, der nicht durch Retu
schen am Gesetz ausgeglichen werden kann. Weiterge
hende Verbesserungen, namentlich für die Eintrittsgenera
tion, sind leichter zu verwirklichen, wenn alle eine finanzielle 
Basis haben, auf der weitergebaut werden kann. 
Wir stellen uns hinter das vom Ständerat beschlossene Bei
tragsprimat. Dies ist ein guter Ausgleich zum Leistungspri-
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mat der ersten Säule, AHV und IV. Mit der flacheren Staffe
lung der Altersgutschriften wollen wir einer möglichen 
Benachteiligung der älteren Arbeitnehmer auf dem Arbeits
markt vorbeugen. Die flachere Staffelung erlaubt auch, 
nicht mehr zwingend altersunabhängige Beiträge vorzu
schreiben. Allerdings könnten sich Probleme im Zusam
menspiel von altersabhängigen Beiträgen und Sicherheits
fonds ergeben. Ich vertraue darauf, dass die Kommission 
des Ständerats diesen Punkt entsprechend durchleuchten 
wird. 
Wir begrüssen die Senkung der Grenze für Zuschüsse des 
Sicherheitsfonds von 15 auf 14 Prozent für Vorsorgeeinrich
tungen mit ungünstiger Altersstruktur. Dies ist eine gute 
Starthilfe für Gruppen, die ungünstige Voraussetzungen 
haben. ' 
Bei der wohl wichtigsten Differenz zum Ständerat, der Strei
chung der Sonderreserve, Artikel65a und b, und deren 
Ersatz durch 1 Prozent für Sondermassnahmen, erachtet 
unsere Fraktion den KommissionselJtscheid als richtig. 
(Einige Mitglieder unserer Fraktion bevorzugen 1,5 Prozent 
für Sondermassnahmen.) Es hat wenig Sinn, 3 Prozent als 
Sonderreserve vorzuschreiben, da diese bei einem Teil der 
Vorsorgeeinrichtungen beinahe vollständig für die Abdek
kung des Risikos beansprucht werden. Für die ,Sonder
massnahmen, wie verbesserte Leistungen für die Eintritts
generation und Teuerungsausgleich, würde da nicht mehr 
viel übrigbleiben. 
Nicht ganz glücklich sind wir über die Nachteile der nichtau
tonomen Kassen im Bereich der Risikoversicherung. Die 
autonomen Vorsorgeeinrichtungen benötigen sehr wahr
scheinlich weniger als 2 Beitragsprozente, um den Risiko
teil abzudecken. Sie können eine Nettorechnung anstellen. 
Jene hingegen, die zu klein und finanziell zu schwach sind, 
müssen das Risiko bei einer Versicherungsgesellschaft ver
sichern und für di!,! gleiche Leistung bedeutend mehr auf
wenden, vermutlich fast 3 Prozent. Das Schreiben, welches 
die Vereinigung 'Schweizerischer Lebensversicherungsge
sellschaften zu diesem Thema an Herrn Bundesrat Hürli
mann gerichtet hat, legt klar, dass die Risikoprämien uner
wartet hoch sind. Die Aussicht auf mögliche Überschussan
teile ist ein schwacher Trost. Wir erachten daher die Einfüh
rung eines Genehmigungsverfahrens für diese Tarife als 
richtig, um den Benachteiligten einen teilweisen Schutz zu 
bieten. 
Einmütig stellt sich die CVP-Fraktion zu den Kommissions
beschlüssen betreffend die steuerrechtliche Behandlung 
der Vorsorge. Der Grundsatz -.Beiträge steuerfrei, Leistun
gen der Vorsorgeeinrichtungen, also, die Renten, steuerbar 
- ist richtig. Mit dieser grosszügigen Regelung kommen wir 
jenen, welche wesentliche Beiträge für eine künftige Pen
sion tragen, entgegen. Die Steuerprogressionskurve wäh
rend der Zeit der Erwerbstätigkeit kann. somit gedrückt wer
den. Wir unterstützen dies ausdrücklich, finden aber, dass 
andere Gruppen mit teilweise noch grösseren Sozh,lIlasten 
steuerrechtlich ebenso grosszügig behandelt werden soll
ten. Dabei denken wir vor allem an die Besteuerung der 
Familien. Auf diesem Gebiet bleibt noch einiges zu tun. Der 
Umstand, dass sich offenbar mehr Parlamentarier mit ihrer 
Altersvorsorge als mit der Vergrösserung ihrer Familie 
befassen, darf nicht zu einem Ungleichgewicht bei diesen 
Steuerfragen führen! 
Mit zunehmender Verbreitung der zweiten Säule müssen 
ständig mehr Mittel der Vorsorgeeinrichtungen angelegt 
werden. Es entsteht ein gewisser Überhang von entspre
chenden Geldern im Verhältnis zu den vorgeschriebenen 
Anlagemöglichkeiten. Die einschlägigen Bestimmungen 
müssen gelegentlich überdacht werden. 
Abschliessend stellen wir fest, dass der Verfassungsauftrag 
nun bald einmal zehn Jahre alt ist. Glücklicherweise hat die 
berufliche Vorsorge in dieser Zeit auf freiwilliger Basis gute 
Fortschritte gemacht. Auch die erste Säule ist inzwischen 
ausgebaut worden. Es gilt nun, dieses Gesetz zu einem 
guten Anfang zu führen. Wir halten die Beschlüssse der 
vorberatenden Kommission als guten Start in der berufli-
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chen Vorsorge und werden ihnen zustimmen. Wir bitten Sie, 
dies ebenfalls zu tun. 

M. pafflon: Le 3 decembre 1972, le peuple suisse etait 
appele a se prononcer sur un projet du Parti du travail de 
creer une veritable retraite populaire pour tous, qui 
octroyait entre 60 et 70 pour cent du revenu de I'assure des 
cinq dernieres annees. Le financement etait assure par trois 
sources: les cotisations sur tous les salaires ainsi que 
ce lies des employeurs, la contribution des pouvoirs publics 
et I'institution d'un nouvel impöt dit de solidarite preleve sur 
les grosses fortunes et les taut gros revenus. 
Contrairement a ce qui avait' ete proclame a I'epoque par 
les adversaires, ce projet maintenait les droits acquis pour 
tous ceux qui etaient affilies a une caisse de prevoyance. Le 
tout se fondait sur I'assurance-vieillesse et survivants qui 
avait fait largement ses preuves. C'etait I'institution d'une 
veritable securite sociale pour la vieillesse. Un tel projet ne 
pouvait etre agree par les milieux patronaux, financiers et 
des' assurances, par"mi lesquels se recrutent les adversaires 
de tout progres social. Ce fut une campagne effrenee de 
mensonges a I'egard de' cette initiative. On a brandi la 
menace de I'etatisation et, pour eiftrayer le bon peuple, on a 
parle de bolchevisation et des-graves perils qui mena<;:aient 
nos institutions. L'initiative fut renvoyee pour, etude ä une 
commission ou ne siegeait aucun membre de notre graupe. 
Nous ne fümes jamais appeles a dire ou ä expliquer ce que 
nous voulions. Des debats eurent lieu ä la radio et a la tele
vision, on se garda bien de nous y convier. La grande 
presse combattit egalement cette initiative. Le Conseil 
federal opposa un contre-projetfonde sur le systeme des 
trois piliers, a savoir: I'AVS, la prevoyance professionnelle 
et I'epargne. Ce contre-projet, baptise deuxieme pilier, etait 
la panacee, iI avait toutes les vertus. Pour convaincre et 
gagner les electeurs et les electrices, on leur fit des pro
messes mirobolantes. On leur expliqua taut d'abord que la 
retraite populaire etait inapplicable, qu'elle etait par trop 
coQteuse et depassee, que I'on atteindrait d'ailleurs les 
memes buts gräceä la huitieme revision de I'AVS et de 
I'assurance-invalidite. En revanche, disait-on, le contre-pro
jet du deuxieme pilier avait I'avantage de la simplicite. 11 
serait facilement applicable et pourrait, entrer en vigueur 
tres rapidement. On s'en aperc;:oit aujourd'hui! On avait 
meme laisse entendre qu'iI pourrait prendre effet le 
1 er janvier 1974, ou au plus tard le 1 er janvier 1975. 
Nous relevons ici egalement qu'une commission tut nom
mee pour retudede ce projet OU, pas plus qu'auparavant, 
notre groupe ne fut represente. Aujourd'hui, nous voyons 
ce que valaient ces promesses. Le projet qui nous est sou
mis est I'illustration de la plus belle tromperie, du mepris 
dans lequel on tient le peuple souverain et on ne s'etonnera 
pas de son mecontentement. 
11 ne faut pas, ä notre avis, chercher ailleurs que dans de 
tels procedes I'explication du aesinteressement et de 
I'ecceurement des electrices et des electeurs qui le mani
festent par un abstentionnisme toujours prononce. 
Neuf annees se sont ecoulees depuis la votation. 11 s'en 
passera encore plusieurs avant qu'une loi n'entre en 
vigueur. Deux, si ce n'est trois annees, vont s'ecouler avant 
que les salaries ne puissent etre mis au benefice d'une loi 
qui leur assurera une vieillesse a I'abri des plus graves sou
cis financiers. Je dis bien les salaries, car malheureusement 
pour eux les independants ne seront pas assures. 
En 19n, ä I'issue du debat sur le projet initial du deuxieme 
pilier, je declarais que notre groupe avait non seuleroent 
souligne Jes graves insuffisances du projet mais avait tente, 
avec d'autres deputes d'ailleurs, d'y apporter certaines 
ameliorations afin de le rendre plus proche des aspirations 
des travailleurs. Aucune de ces pro positions n 'avait ete 
retenue. A I'epoque, M. Hürlimann, conseiller federal, ilous 
avait declare que le projet qui nous etait soumis etait le 
resultat d'un compromis, etabli d'ailleurs sur le dos des tra
vailleurs qui etaient et seront les seuls ä payer la facture. 
M. Hürlimann nous expliquait que ce compromis compre
nait la huitieme revision, la neuvieme revision de I'AVS-AI et 
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le projet du deuxleme pilier. Or, les adversalres de tout pro
gres social n'avalent pas heslte ä lancer le referendum 
contre la neuvleme revision de I'AVS, en sorte que le com
promis n'etait pas respecte par les adversaires du progres 
social. Nous ne pouvions alors pas nous declarer satisfaits 
car nous connaissions tres bien la profonde aspiration du 
peuple ä une veritable securile sociale de la vieillesse. 
Aujourd'hui, le projet qui nous est soumis differe fonda
mentalement de celui d'iI y a quatre ans. 11 est encore plus 
retrograde, iI constitue encore plus une caricature d'assu
rance sociale. Lorsque je vois ä cette tribune M. Coutau , 
representant le Parti liberal et les milieux patronaux, se 
rejouir de ce projet, je constate qu'iI s'agit bien d'une cari
cature d'assurance sociale. 
Le pool des caisses qui etait prevu pour assurer la prise en 
charge totale des generations d'entree aurait permis de 
tenir compte du rencherissement ainsi que des augmenta
tions de salaire survenus en cours d'activite du salarie; ce 
pool est supprime, ce qui signifie que les assures, au fiI des 
annees, recevront des rentes diminuees. 11 est certain ega
lement qu'en adoptant la primaute des cotisations et la 
capitalisation, c'est I'assure que vous detavoriserez. 
En outre, nous tenons ä souligner que ce projet rompt avec 
le principe fondamental de la solidarite, contrairement a ce 
que nous expliquait tout ci. I'heure M. Barchi qui essayait de 
rattraper ce principe sur lequel se fonde J'assurance-vieil
lesse en disant que la notion adoptee reposait sur la soli da
rite. Non, Monsieur Barchi, iI n'y a pas de solidarite lorsque 
seule une petite partie des assures et meme des citoyens 
est concernee. 
L'assurance-vieillesse contient le principe de la solidarite et 
on n'aurait jamais dü abandonner la methode utilisee pour 
I'application de cette assurance car elle concernait tous Jes 
assures, quelle que soit leur situation sociaJe, et non pas 
les seuls salaries - et encore, une fourchette de salaries. 
D'autre part, ce projet fait des independants, et particuliere
ment des petits et moyens independants, des citoyens de 
seconde zone puisqu'Us ne seront pas assures obligatoire
ment, mais seulement facultativement. On sait ce que ce la 
signifie. 11 exclut encore les femmes mariees non salariees. 
Les autres defauts du projet que nous avions denonces 
subsistent: U met a la seule charge des travailleurs et des 
employeurs, a part egale, la totalite du financement de la loi. 
Une forte part de la masse.salariale, celle situee au-dessus 
de 44 640 francs de salaire, ne paiera pas de cotisation. La 
part des cotisations patronales qui depassera ce meme 
montant n'en sera pas affectee non plus. On ne met pas a 
contribution les entites economiques tentaculaires dont les 
capitaux, les benefices et les reserves sont un defi aux tra
vailleurs sans lesquels ces entites n'existeraient pas. 
Les oisifs fortunes, les riches proprietaires sont totalement 
epargnes. Ni la Confederation ni les cantons ne contri
buent; en aucun fa~on, au financement de la loi sur la pre
voyance professionelle. C'est d'ailleurs ce qui determine le 
choix du sy~teme de la capitalisation sur celui de la reparti
tion. Les banques et les assurances, qui gereront seules 
les masses enormes de capitaux que constitueront les coti
sations versees par les travaillElUrs, pourront tout a loisir uti
liser ce moyen de manoouvre considerable contre les tra
vailleurs eux-memes. 11 manque une institution nationale, 
contrölee par l'Etat, qui serait geree collectivement par les 
syndicats qui s'qccuperaient de cette masse de capitaux. 
Cependant, meme ce projet-ucroupion», pour requel iI aura 
fallu neuf annees de gestation, est encore insupportable 
pour les ennemis de tout progres social. Les neuf annees 
de tergiversation, de louvoiement, de sombres manoouvres 
et de menaces ne les satisfont pas. 115 veulent en rajouter. 
Oe nouvelles menaces 50 nt proferees par les milieux patro
naux qui declarent qu'Us lanceront le referendum contre 
cette loi s'Us n'obtiennent pas satisfaction, et ils en sont 
capables. Je vous rappelle que ce sont les mames milieux 
qui avaient lance le referendum contre la neuvieme revision 
de I'AVS. IIs ont ete battus par le peuple, mais n'hesite
raient pas a recommencer. 

Alors que nous discutons, que se manifestent des tenta
tives pour retarder encore I'application de la decision popu
laire de decembre 1972 qUi, je vous le rappelle, nous fait 
constitutionnellement obligation de mettre sur pied une 
legislation en matiere de prevoyance professionnelle, neuf' 
classes d'äge ont dejs: perdu aujourd'hui leurs drolts ci. une 
meilleure retraite et probablement, dans le meilleur des cas, 
une fois que nous aurons legifere, iI y aura douze classes 
d'äge qul n'auront pas pu faire valoir leurs droits ä une 
retraite plus decente. Si vous y ajoutez le fait que ce pro jet 
exclut totale me nt les rentiers actuels, qui so nt plus d'un 
million, vous constaterez le nombre effarant de gens qui ont 
ete trompes par les promesses faites ä I'epoque. 
C'est pour toutes ces raisons que le groupe du Parti du tra
vail, du Parti socialiste autonome et des Organisations pro
gressistes votera en priorite la motion d'ordre de M. Carob
bio, proposant de maintenir le projet que notre conseil avait 
adopte apres ses deliberations d'octobre 1977 et que nous 
considerons comme un minimum. Si cette proposition n'est 
pas acceptee, notre groupe soutiendra les pro positions de 
la minorite socialiste. A I'issue de ce debat, et selon le 
resultat de nos travaux, nous determlnerons notre position 
finale quant a I'acceptation de ce projet de loi. 

Basler: Die SVP schätzt an dieser zweiten Säule vor allem 
die Ergänzung und das Gegenstück zur AHV. Nicht Leistun
gen werden hier festgelegt, sondern Beiträge. Das durch 
jeden Erwerbstätigen über seine Aktivzeit hin erarbeitete 
Altersguthaben wird zum Mass seiner Kassenbezüge. Im 
Gegensatz zur AHV muss der Pensionsteil von jedem erst 
angespart werden. Hier werden die jährlich auszuschütten
den Altersrenten nicht von den Jüngeren einbezahlt im Ver
sprechen, wenn' sie dereinst die Arbeit niederlegen, so 
seien ja wieder Jüngere da, auf die zurückzugreifen sei. 
Die in diesem Gesetz zu regelnden Grundsätze zur Selbst
vorsorge, also der dritten Säule, sind nun zufriedenstellend 
gelöst. Die Voraussetzungen zur Förderung des Bank- und 
Versicherungssparens sind erfüllt. Wir erwarten nun eine 
Verordnung, die zeigt, wie weit Arbeitnehmer und Selbstän
digerwerbende ihre Beiträge in ihre private dritte Säule 
steuerlich in Abzug bringen können und wie frei sie im Ein
satz dieser Mittel sind. Beim Empfang der Leistungen aus 
diesen Vorsorgeformen werden sie allerdings - und das ist 
noch zu wenig bekannt - steuerlich begrüsst. Renten aus 
der zweiten und dritten Säule werden kraft dieses Gesetzes 
zum steuerbaren Einkommen gezählt. Was die Eigentums
politik anbetrifft, so sind wir enttäuscht ob der nun vorlie
genden Kommissionsfassung bezüglich Wohneigentums
förderung. Wir opponieren dem Vorschlag jedoch nicht 
mehr, weil wir den unlösbaren, echten Interessenkonflikt 
sehen, der zwischen den Anliegen der bestehenden Vor
sorgeeinrichtungen und jedem Einzelmitglied über die 
Anlage des Sparkapitals und seiner Verschiebung bei Stel
lenwechsel liegt. 
Zwischen den Beratungen zum Verfassungsartikel über das 
3-Säulen-Konzept und diesem Ausführungsgesetz liegt nun 
ein Jahrzehnt. Der Grund für diese Zeitspanne ist, dass der 
administrative Aufwand und die Einbusse an persönlichem 
Gestaltungsraum erst bei der Gesetzausarbeitung so deut
lich erkennbar geworden sind. Viele von uns fragen sich 
daher, ob wir uns zum Verfassungsauftrag über die zweite 
Säule noch bekennen können: Der Bund verpflichtet uns 
darin, vom erarbeiteten Erträg über die AHV-Beiträge hin
aus noch soviel abzuzweigen und sicherzustellen, dass wir 
im Ruhestand unsere gewohnte Lebenshaltung in ange
messener Weise fortsetzen können. Ist das nicht Bevor
mundung des einzelnen durch den Staat? Dass jeder Bür
ger Beiträge leiste, um den Existenzbedarf aller angemes
sen decken zu können, das zu fordern, ist berechtigt. Das 
ist der Sinn der ersten Säule. Denn der einzelne soll, 
solange seine Kräfte reichen, dazu beitragen .. dass er im 
Alter nicht dem Staat, der Allgemeinheit, zur Last fällt. Aber 
ob der Bürger von seinem Erwerbseinkommen nochmals 
über vierzig Jahre hin soviel abzweigen und in einer Vorsor
geeinrichtung unwiderruflich sicherstellen will, dass er auch 
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im Ruhestand seine gewohnte Lebenshaltung fortsetzen 
kann, das ist doch sein persönlicher Entscheid. Dazu ist die 
dritte Säule da. 
Der einzelne hat, nach unserer Auffassung, nicht nur das 
Recht, sondern auch die Pflicht, das eigene Schicksal mit
zugestalten. Zur Freiheit des Bürgers gehört, dass er sein 
Dasein selbständig und eigenverantwortlich bewältigt. Zur 
Lebensvorsorge gehört daher auch die Eigenvorsorge. Es 
ist nicht Aufgabe des Staates, das erworbene Wohlstands
niveau lebenslang zu garantieren, sondern durch Schutz 
vor Geldentwertung die Eigeiworsorge zu ermöglichen. Er 
kahn auch unangemessene Wohlstands unterschiede 
angleichen; das tut er mit der ersten Säule. Aber eine allum
fassende staatliche Lebensvorsorge schwächt die Kraft des 
einzelnen, sich mit den Herausforderungen des Lebens 
auseinanderzusetzen und Folgen seines Verhaltens. in 
lJ\(ürde zu tragen. 
Andererseits ist es Aufgabe der Gemeinschaft, dem Schwa
chen und Hilfsbedürftigen beizustehen. Die Risikoversiche
rung gegen Tod und Invalidität wirkt in dieser Richtung. Sie 
ist das beste Stück in dieser Vorlage. Sie allein abzudecken 
würde auch kaum einen Viertel der einzufordernden Bei
träge benötigen. 
Nün, wir sehen ein, dass diese Grundfragen im Differenzbe
reinigungsverfahren keinen Nlederschla.9 mehr finden kön-' 
nen. Das Vorhaben, wonach Altersvorsorge über die AHV 
hinaus auch noch mit beruflicher Vorsorge ergänzt werde, 
ist ein Auftrag, den uns die Verfassung auferlegt. Und wenn 
der Verfassungsauftrag erfüllt werden muss, so finden wir, 
dass der nun ausgereifte Kommissionsentwurf der tauglich
ste Kompromiss aus der Flut von Wünschen und Bedingun
gen ist. Die Vorlage -ist auch ein Leitfaden für die 100 000 
Betriebe, die zu einer vielschichtigen, schwerverständlichen 
Vorsorge mit RIsikoversicherung und Pension etwas beitra
gen wollen, aber überfordert sind, die angebotenen Kon
zepte zu beurteilen und die Folge einzelner Bestimmungen 
abzusehen. 
Die berufliche Vorsorge ist In der Schweiz ohne staatliche 
Hilfe aufgebaut worden und erfasst bereits die Mehrheit 
aller Erwerbstätigen. Die Frage, ob es denn einer gesetzli
chen Regelung n09h bedürfe, bejahen wir aus zwei Grün
den: Ein Wunsch zur Vereinheitlichung ist angezeigt, weil, 
die Vielfalt der helvetischen Pensionskassen derart gross 
und in Ihren Voraussetzungen an die Leistungen unter
schiedlich geworden ist, dass sie ein wesentliches Element 
der freien Marktwirtschaft stören: die Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer. 
Der wichtigste Grund aber ist folgender: Wenn wir nun die 
Lücken noch schllessen und die berufliche Vorsorge allge
meinverbindlIch regeln, so sind wenigstens die Mlndestlel
stungen nach diesem Gesetz - obwohl sie den Staat nichts 
kosten und mehrheitlich bereits erbracht sind - aufzulisten 
Im LelstiJngsangebot unseres Sozialstaates. Wenn also ein 
Ve~eirateter mit 45 000 Franken Jahresgehalt in den Ruhe-' 
stand tritt, so wird er, nach den Zielen dieses Gesetzes und 
mit der AHV zusammen, eine Jahresrente von 33 000 Fran
ken haben. Das, so meinen wir, nehme den Druck vom nie 
endenwollenden Leistungsausbau der ersten· Säule, der 
AHV. 
Unsere Fraktion wird alle Anträge zur Ausweitung der Lei
stungen ablehnen aus der Erkenntnis, dass sie auch ent
sprechende Mehrbeiträge verlangen, die den Vertügungs
raum jedes einzelnen weiter einschränken werden. Unsere 
zustimmende Haltung könnte aber dann ändern, wenn 
Anträge durchgehen,·weI:::tte das Beitragsprimat und das 
Kapitaldeckungsverfahren in Frage stellen. Denn das sind 
Voraussetzungen, um dieses Vorsorgewerk auch nach 
Jahrzehnten finanziell gesichert zu haben. 

Rüegg: Das Gesetz über die berufliche Vorsorge, das wir in 
langjähriger Arbeit erschaffen haben, Ist bezüglich seiner 
Qualität - selbst für diejenigen, die sich zumuten, von der 
Versicherungsmaterie etwas zu verstehen - sehr schwierig 
zu beurteilen. Es Ist sehr kompliziert, und viele Detailpro
bleme müssen noch in der Verordnung gelöst werden. Es 

ist aber nach meinem Empfinden das Optimum dessen 
erreicht worden, was erwartet werden durfte. Wir haben bei 
den Beratungen erfahren müssen, dass der Verfassungsar
tikel dem Gesetzgeber sehr wenig Spielraum gewährt. Wir 
haben auch feststellen können, dass es ausserordentlich 
schwerfällt, die rund 20 000 bestehenden Vorsorgeeinrich
tungen, die sich im Laufe der Jahre sehr unterschiedlich 
entwickelt haben, unter einen Hut zu bringen. 
Im Verlaufe eines langen Denkprozesses hat sich dann aber 
doch die Erkenntnis durchgesetzt. dass es unverantwort
lich wäre, das bestehende, auf Freiwilligkeit basierEmde 
Sozialwerk der zweiten Säule, welches zu einem bereits 
hohen Prozentsatz einwandfrei funktioniert, mutwillig zu 
zerstören. Was wir heute zu bewältigen haben und was uns 
so grosse Mühe macht, ist eine vernünftige gesetzliche 
Ausgestaltung des in der Hochkonjunktur konzipierten Ver
fassungsartikels. Man hat im Jahre 1972 in grosser Eile 
einen Gegenvorschlag zur VolksinitIative der POCH- ausge
arbeitet, mit sehr weitgehenden Übergangsbestimmungen, 
dessen Realisierung sich im Detail als ausserordentlich 
schwierig erweist. Man glaubte in der Zeit der ungebroche
nen Hochkonjunktur alles und jedes realisieren zu können, 
und man gab sich der illusion hin, mit dem Mittel prozentua
ler Lohnabzüge alle finanziellen AUfwendungen berappen 
zu können. Man glaubte zudem an die Solidarität zwischen 
Jung· und Alt und nahm auch an,· dass Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, die bereits über eine Pensionskasse verfü
gen, bereit wären, einen Teil des Ersparten über einen gros
sen eidgenössischen Topf - Pool genannt - an diejenigen 
abzuzweigen, die nichts'vorgekehrt haben. Herr Dr. Kaiser, 
der brillante Mathematiker des Bundesamtes für Sozialver
sicherung, war zu jener Zeit der' .. MacherM , der für alle 
Schwierigkeiten und Probleme eine einfache Lösung zu fin
den schien. Einen eigentlichen Kontrahenten hatte Dr. Kai
ser insbesondere In unserem früheren Ratskollegen 
Dr. Brunner, der mit viel Mut und Sachkenntnis, aber auch 
mit grossem Arbeitsaufwand, die Argumente gegen diese 
perfektionistische Lösung vortrug. Skeptisch waren auch 
einzelne Arbeitgeber der Industrie, die sich persönlich um 
den Auf- und Ausbau ihrer Pensionskassen bemüht hatten, 
die die Schwierigkeiten aus eigenem Erleben kannten und 
die vor illusionen warnten, man könne das, wozu beste
hende Vorsorgeeinrichtungen jahrzehntelang gebraucht 
hatten, in 10 bis 20 Jahren realisieren. Dass ihre Bedenken 
bereChtigt waren, zeigen viele Vorsorgeeinrichtungen im 
westlichen Ausland, wo die Finanzierung zum Sorgenkind 
Nummer 1 geworden Ist und wo man ernsthaft bemüht ist, 
einen Abbau vorzunehmen. 
Es ist Im Rückblick ausserordentlich bedauerlich, dass wir 
vor zehn Jahren nicht einen einfachen Verfassungsartikel 
geschaffen haben, der Arbeitgeber und Arbeitnehmer ver
pflichtet hätte, durch obligatorische steuerbefreite Prämien
beiträge Geld anzusammeln und diese Gelder ausserhalb 
der Unternehmung anzulegen. 
Es ist andererseits ein Glück, dass der Ständerat aufgrund 
des sich langsam formierenden Widerstandes der beste
henden autonomen Kassen den Mut fand, anstelle des per
fektionistischen Gesetzes des Nationalrates ein eigenes 
Konzept zu entwickeln, das den bestehenden Vorsorgeein
richtungen gestattet - wenn auch unter gewissen 
Erschwernissen - weiter zu existieren. Das Positive am 
ständerätlichen Konzept, und dies möchte ich noch einmal 
hervorheben, ist das Abrücken vom Leistungsprimat zum 
Prämienprimat, der Verzicht auf den Pool und Insbesondere 
die Realisierung der zweiten Säule In Etappen. 
Bel der DIfferenzbereinigung in der nationalrätlichen Kom
mission handelt es sich darum, auf dieses ständerätliche 
Konzept einzuschwenken, es nicht zu verwässern und auf
grund des Nachtrages zum Integrationsbericht noch dieje
nigen Verbesserungen anzubringen, die geeignet sind, die 
Integration der bestehenden Kassen zu erleichtern. Dies ist 
meines Erachtens recht gut gelungen, indem die Kommis
sion auf das Prämienprimat eingeschwenkt ist und auf einen 
grossen Pool verzichtet. 
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Grosse Zweifel hegen wir noch bezüglich der etappenwei
sen Realisierung. Wir glauben, dass nur die ursprüngliche 
Fassung der ständerätlichen Kommission ein etappenwei
ses Vorgehen gestattet. Ich werde bei der Begründung des 
Mirtderheitsantrages zu Artikel 1 Absatz 2 noch näher dar
auf zurückkommen. 
Im übrigen haben wir noch einige Minderheitsanträge ein
gereicht, die wir in der Detailberatung begründen werden 
und hinter denen unsere Fraktion steht. 

Blei: Der Nationalrat hatte vor vier Jahren mit dem nicht 
gerade brillanten Abstimmungsergebnis von 90 zu 12 Stim
men seine Vorschläge verabschiedet. Wir hatten die dama
lige Vorlage, wie sie durch die Beratungen gegangen ist, 
bekämpft, und wir haben nun - zumindest teilweise - Recht 
bekommen; denn das, was wir heute behandeln, ist etwas 
ganz anderes. Unser Kollege Theodor Kloter hatte im 
Namen unserer Fraktion damals Rückweisung beantragt, 
weil die Konsequenzen der damaligen Vorlage kaum über
blickbar waren und recht fogenschwere Entwicklungen 
durchaus möglich schienen. Wir hatten damals folgendes 
kritisiert, und es ist wichtig, das noch einmal vor Augen zu 
führen: 
Erstens kritisierten wir die unverhältnismässig hohen Bei
träge, die für die Erreichung der Ziele vorgesehen waren. 
Zweitens kritisierten wir die Gefährdung der bestehenden 
guten Kassen, die durch den Entwurf in ihrer Bewegungs
freiheit stark eingeengt worden wären. Wir wollten nicht, 
dass das Gewachsene durch unsere Gesetzgebung in 
Frage gestellt werden könnte. 
Drittens befürchteten wir, dass mit dem vorgeschlagenen 
Gesetz grosszügige Arbeitgeber in ihrem Förderungswillen 
erlahmt wären. 
Viertens hielten wir den Vorgeschlagenen Pool für zu kom
plex, unüberblickbar und administrativ zu aufwendig. 
In der Zwischenzeit ist bekanntlich sehr viel geschehen. 
Einmal hat sich das wirtschaftliche Klima total verändert. 
Der Wachstumseuphorie ist eher Zurückhaltung, wenn 
nicht gar Pessimismus gefolgt. Auch innerhalb der beste
henden Pensionskassen hat sich die Einstellung geändert. 
Damals war man wesentlich weniger kritisch als heute 
gegenüber diesen neuen Vorschlägen eingestellt. Zudem -
und das ist das Positive - kann man aus vielen Statistiken 
herauslesen, dass heute doch fast 90 Prozent der Arbeit
nehmer einer Kasse angehören, die Hälfte davon mit aus
reichenden Leistungen, ausreichend gegen alle Risiken ver
sichert. Das ist immerhin ein bemerkenswerter Fortschritt, 
den es auch bei der jetzt vorliegenden Vorlage zu würdigen 
gilt. Schliesslich wird auch das Versprechen an die Eintritts
generation, der man schon innert 20 Jahren alles erfüllen 
wollte, wesentlich kritischer beurteilt als damals. 
Wir sind sehr froh, dass der Ständerat gründlich gearbeitet 
hat, dass er nicht auf diese euphorische Welle gestiegen 
ist, sondern dass er die Kritik, die im Parlament, aber auch 
ausserhalb des Parlaments geäussert worden ist, aufge
nommen und versucht hat, eine andere Lösung zu treffen. 
Selbstverständlich findet man überall Haare in der Suppe, 
also auch an dem, was uns der Ständerat vorlegt. Es gibt 
hier einiges zu kritisieren, aber alles in allem glauben wir 
doch, dass das tragbar ist, was er uns vorSChlägt. 
SChwierigkeiten entstehen natürlich dadurch, dass die Ziele 
nun etappenweise erreicht werden sollen. Das bedeutet mit 
anderen Worten verschiedene Gesetzesrevisionen schon in 
kurzer Zeit; etwas, was uns weniger gefällt. Es wäre eigent
lich nach wie vor richtig, anstatt dieser komplizierten Vor
lage ein einfaches Rahmengesetz zu erlassen, wie wir es 
schon damals gefordert haben. Aber wir wissen, dass es 
keinen Sinn mehr hätte, heute mit derartigen Anträgen zu 
kommen. Deshalb haben wir darauf verzichtet. 
Unsere Fraktion stimmt also trotz allen Bedenken dem Vor
schlag der Kommission im wesentlichen zu. Wir möchten 
allerdings folgende Bemerkungen dazu machen: 
1. Wir dürfen nicht so tun, als ob mit diesem Gesetz der 
Verfassungsauftrag erfüllt würde. Der Bundesrat wird ja ver-

pflichtet, innert weniger Jahre eine Revision des Gesetzes 
vorzuschlagen (oder möglicherweise mehrere Revisionen). 
um dann diese Versprechungen zu verwirklichen. Damit 
kaufen wir uns natürlich verschiedene Dinge blind ein. Wir 
wissen über verschiedene wesentliche Entwicklungen 
heute nicht Bescheid. Wir müssen also damit rechnen, dass 
wir noch einige Überraschungen erleben werden. 
2. Diese Gesetzesvorlage - das muss auch einmal festge
halten werden -, 'ist nur nötig, weil auch heute noch. ein 
Kreis von Arbeitgebern (aber auch von Arbeitnehmern) die 
Zeichen der Zeit nicht erkennen will. Darunter sind leider 
. sehr viele, die nach weniger Staat rufen, nun aber bereit 
sind, die Handlungsfreiheit jener, die eben fortschrittlich 
gehandelt haben, ohne auf den Staat zu warten, einzuen
gen:'Das erfüllt uns mit Sorge. Wenn wirklich alle Arbeitge
ber sozial gehandelt hätten - im Einverständnis mit den 
Arbeitnehmern -, wäre es vielleicht nicht nötig gewesen, 
eine derart komplizierte Gesetzesvorlage zu erlassen. 
3. Das ständerätliche Konzept, wie es nun von der national
rätlichen Kommission umgearbeitet worden ist, nimmt 
immerhin auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten Rück
sicht; das ist sehr positiv. 
4. Die bestehenden guten Kassen können ihre Selbständig
keit behalten; auch das ist positiv. 
Positiv ist zu werten, dass das Konzept einfacher, weniger 
perfektionistisch ist und nicht alles regeln wi)1. Allerdings 
bitte ich Herrn Bundesrat Hürlimann, uns bei der Detailbera
tung jeweils bei den einzelnen Artikeln darüber Auskunft zu 
geben, wie man in der Verordnung zu operieren gedenkt. 
Es ist für jene unter uns, die glauben, die bestehenden Kas
sen vertreten zu müssen, wesentlich, zu sehen, wie auf 
dem Verordnungsweg gewisse Dinge geregelt werden sol
len. Ich bin überzeugt, dass Herr Bundesrat Hürlimann 
unser Anliegen und unsere Bedenken versteht. Darum ist 
es für uns wichtig, dass er uns in der Detailberatung dort, 
wo das möglich ist, angibt, in welcher Art man vorzugehen 
gedenkt. 
In diesem Sinne tritt unsere Fraktion auf die Vorlage ein. 

M. Morel: Les partis gouvernementaux - suite a I'adoption 
massive, en 1972, de I'article constitutionnel instituant le 
systeme des trois piliers de la securite sociale - se sont 
engages formellement a realiser dans les delais impartis les 
objectifs fixes en matil3re de prevoyance professionnelle, IIs 
ont approuve aussi bien I'avant-projet des experts que le 
projet du Conseil federal. Ce dernier, M. Muheim I'a rap
pele, respectait scrupuleusement les engagements pris lors 
de la votation populaire. Notre conseil, lors de ses delibera
tions de 1977, n'a pas modifie les elements fondamentaux 
de la conception du Conseil federal. Lors dU.vote d'ensem
ble, ä la session d'automne 1977, la loi a ete adoptee par 90 
voix contre 12. 11 est peut-etre bon de rappeier que I'oppo
sition est venue alors des Independants et des Republi~ 
cains; ceux que j'appellerai les nostalgiques du pilier uni
que, on s'en souvient, se sont alors abstenus. 11 existait 
donc une volonte politique des partis gouvernementaux de 
generaliser le second pilier dans les meilleurs delais et dans 
le respect des engagements pris. C'est un fait qui me rite 
d'etre rappele, car iI a ete un peu oublie par la suite! 
J'ajouterai que ces bonnes dispositions ont incite le Parti 
socialiste et l'Union syndicale suisse a retirer, le 22 fevrier 
1974, I'initiative populaire qu'ils avaient lancee en mars 1970 
et qui avait ete - avec celle des partis bourgeois, retiree 
egalement en aoüt 1974 - ä I'origine du contre-projet de 
1972. 
Vous comprendrez, des lors, que le grand chambardement 
effectue par le Conseil des Etats n'a pas ete accueilli avec 
beaucoup d'enthousiasme dans nos milieux, c'est le moins 
qu'on puisse dire! Nous pouvions legitimement nous 
demander si un pareil revirement etait vraiment necessaire. 
N'etait-on pas en train de trahir les promesses faites et de 
faillir aux engagements pris? 
D'entree de cause et au nom de mon groupe, je dois mettre 
en doute deux arguments invoques par le Conseil des Etats 
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pour justitier son offensive contre le projet du Conseil fede
ral, que nous avons adoptE! en 19n. 
Le Conseil des Etats a pretendu que notre conception etait 
beaucoup trop compliquee. Nous doutons vraiment que 
celle qui est sortie de ses dellb6rations le soit beaucoup 
moins. Certes, la nouvelle version a allege quelque peu le 
contröle des caisses de pension. Mais iI faut aussi songer ä 
la contre-partie: moins de contröle signifie aussi moins de 
securite pour les assures! Et puis, la loi n'est pas devenue 
plus claire pour ceux auxquels elle est destinee en premier 
lieu: les assures ne trouvent aucune reponse aux questions 
les plus importantes pour eux. IIs n'y voient pas, en chiffres 
clairs, le montant des cotisations ä payer et celui des pres
tatlons auxquelles eux-memes et les membres de leur 
familie auront droit. Le Conseil national avait nettement 
defini qans la loi I'objectlf ä atteindre, ä savoir des rentes 
vieillesse normales s'elevant ä 40 pour cent du salaire 
moyen coordonne des trois demieres ar:mees civiles. Cha
cun savait alors ä quoi s'en tenir. Le projet issu des delibe
rations des Etats falsait bien miroiter les avantages d'une 
epargne en faveur des assures et d'une reserve speciale 
alimentee par les cotisations, mais dont les caisses auraient 
pu disposer ä leur gre. En realite, les simplificatlons vrai
ment serieuses du systeme - car iI y en a eu - ont ete 
apportees par la commission du Conseil national. 
Un autre argument invoque par le Conseil des Etats fut 
celui de la charge Insupportable que le projet allait repre
senter pour notre economie. 11 est necessaire, egalement, 
de relatlviser cette objection. L'Office federal de Ia statisti
que vient de nous apprendre qu'en 1978, entre 55 et 60 
pour cent des personnes assurables disposaient d'une 
bonne caisse de pension; le 20 pour cent des assures ne 
jouissaient que d'une protectlon insu.ffisante; entre 20 et 25 
pour cent des travailleurs n'etaient pas Qssures du tout. Les 
exigences legales en matlere de cotisations et de presta
tions ne toucheraient, par consequent, que -ces 40 ä 45 
pour cent de travailleurs insuffisamment ou pas du tout 
assures. Dans le message de 1975, iI est ecrlt au chapitre 
sur les effets macro-economiques de la generalisation du 
deuxieme pilier, que' la charge supplementaire totale ne 
representerait que le 2 pour cent des salaires AVS. Mais 
c'etait en 1975. En raison du developpement recent du 
deuxieme pilier, nous pouvons pretendre que ce pourcen
tage a encore diminue. Le Conseil federal precise ä cet 
effet dans son message que al'institution de la prevoyance 

. professionelle obligatoire ne pourra donc provoquer 
aucune vague de fond economique~. Une preuve du .bien
fonde de cette allegation est le fait que le deuxieme pilier 
s'est fortement developpe entre 1974 et 1978, qui furent 
pourtant des annees de recession economique. Pretendre 
par consequent que la generalisation de la prevoYllnce pro
fessionnelle representeralt une charge Insupportable pour 
notre economie est, ä notre avis, exagere. Seules certaines 
branches de cette demlere et les entreprIses qui, helasl ont 
negllge jusqu'ä present d'assurer leur personnel contre les 
risques que representent la vleillesse, le deces et l'lnvali
dite, devront supporter des charges supplementaires. Nous 
ne sous-estimons pas les efforts qui devront etre faits, mals 
iI est faux de pretendre, je le repete, que toute notre econo
mie en souffrlra. J'ajouterai que les avantages, sur le plan 
social et psychologlque, seront certainement enormes. 
Notre groupe et nos representants dans la commission ont, 
en revanche, prls tres au serleux la menace de referendum 
proferee contre le projet tel qu'lI est sorti des deliberati()ns 
du Conseil national en 19n. Le rapport de 1978 sur I'inte
gration dans le nouveau regime des caisses existantes 
nous a fait prendre conscience que ces demieres ne sup
porteraient pas tres bien I'institution d'une cotlsation de 
solidarite et un empietement assez marque dans leurs 
structures. Non seulement les dirlgeants des caisses exls
tantes, mais aussi leurs rtlembres, ne semblent pas' prets ä 
verser dans un fonds commun, dans un pool, des cotisa
tlons qui devraient profiter ä des categories profession
nelles qui n'ont pas fait I'effort souhaite en temps opportun. 
Lors d'un referendum, les chances de la loi seraient par 

consequent faibles, si les quelque dix-sept mille institutions 
de prevoyance et leurs membres s'y opposaient. 11 est per
mis evidemment de deplorer ce manque de solidarlte, mais 
iI serait ä notre avis inconscient de le sous-estimer. 
Dans ces circonstances, ie groupe socialiste a decide, ä 
I'unanimite moins 1 voix et 3 abstentions, de soutenir le 
projet tel qu'iI est sorti des deliberations de la commission 
du Conseil national. Nous partons de I'idee que le moment 
est maintenant venu d'adopter cette loi, meme si elle ne 
correspond pas tout ä fait ä ce que nous attendions d'elle. 
Un pas decisif sera franchl une fois I'obligation decretee et 
le libre passage introduit. 
Par consequent, au lieu d'encourlr le risque d'un echec lors 
d'un referendum, iI est preferable de prendre un depart plUS 
modeste et de consolider par la suite. 11 en a d'ailleurs ete 
de meme avec I'AVS. Oe 40 francs par mois qu'eHe etait au 
debtlt, la rente simple minimale passera au 1er janvier 1982 ä 
620 francs par mois, soit 15 fols plus. 
La possibilite de reallser I'objectif constltutionnel par etape 
a ete contirmee par les professeurs Flelner e! Jagmetti. IIs 
ne volent pas dans cette fa90n de proceder une violation de 
la disposition constltutionnelle. IIs mettent toutefois deux 
conditions dans leur rapport d'experts: d'abord le delai 
prevu' dans' la constitution pour resoudrele probleme de la 
generation d'entree dolt iHre respecte; ensuite, des presta
tions minimales doivent iHre versees ä cette categorie 
d'assures pendant la phase transitoire. Notre commlsslon a 
.tenu compte de cette derniere exigence dans Ia solution 
qui nous est proposee aujourd'hui. Les Etats, iI faut le, 
reconnaitre, ne I'avaient pas fait, ils avaient ignore cette exi
gence-Iä. 
Notre groupe tlent egalement ä ce que soit respectee la 
disposition prevue ä I'artlcle 1er de la loi, selon laquelle un 
delai de dix ä vingt ans - selon I'importance du revenu - est 
impartl pour reallser I'.objectlf prlncipal de I'artlcle constltu
tlonnel qui est, je le repete, de permettre aux personnes 
ägees, aux survivants et aux Invalides de maintenir de fa90n 
approprlee leur niveau de vle anterieur, gräce aux presta
tions du premier et dudeuxleme piller. Selon les Informa
tions foumies ä la commisslon par les experts, cet objectlf 
peut egalement, sous certaines conditions iI est vraI, etre 
attelnt dans le systeme de la primaute des cotlsations. 
Quant aux autres points qul ont ete signales par le presl
dent de la commission et qul marquent un recul par rapport , 
ä nos declsions anterleures, nous considerons evidemment 
qu'll s'agit de lacunes qui devront et qui pourront etre com
blees progressivement. 11 faut signaler entin, parce que cela 
nous parait tres Important, que les caisses existantes, qui 
se fondent sur le princlpe de la prlmaute des prestations, 
ne seront pas obllgees de passer ä celui de la primaute des 
cotisatlons. En d'autres termes, les caisses existantes qui 
respectent les exigences minimales tixees dans Ja loi, ne 
sublront pas de modifications importantes, mis ä part la 
gestion paritaire qui est prevue et un contröle un peu plus 
pousse qui, iI faut le dlre fci, est dans I'interet des assures. 
Les representants de notre groupe dans la commission se 
so nt employes et ont partlellement raussi ä trouver des 
compromis - j'emploie ce terme, bien que M. Barchi ne soit 
pas d'aceord sur ce point - acceptables entre la solution 
anterieure de notre commission et celle du Conseil des 
Etats. Nous soutiendrons, lors de la dlscusslon de detail, 
diverses pro positions de majorIte ou de minorite qul vont 
dans ce sens. Nous vous demande:ms de les approuver car, 
sans modifier fondamentalement la conception du Conseil 
des Etats, elles amelloreraient la situation des assures, 
sans mettre en dang er I'equilibre du systeme. 
Entin, je ne voudrais pas termin er eette intervention sans 
avoir felleite et remercie M. Muheim, notre presldent, qui a 
dirige les travaux, parfols tres techniques et souvent tras 
compliques, de notre commission avec I'objectivite que 
nous lul connaissons et avec une competence que per
sonne ne conteste. 

Bundesrat Hürllmann: Ich möchte dem Präsidenten der 
Kommission, Herrn Nationalrat Muheim, sowie dem Berlcht-
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erstatter französischer Sprache - Herrn Nationalrat Barchi -
und allen Fraktionssprechern für die sehr sachliche und ein
drucksvolle' Debatte danken. Sowohl der Kommissionsprä
sident wie Herr Nationalrat Barchi haben umfassend und 
ausgewogen die Entwicklung und den Inhalt dieser Vorlage 
dargestellt. Die Voten der Fraktionssprecher haben die 
Bedeutung der Vorlage für unseren sozialen Rechtsstaat 
sehr deutlich aufgezeigt. 
Lassen Sie mich einleitend folgendes deutlich festhalten: 
Der Bundesrat hat sich den Verzicht auf die umfassende 
Vorlage nicht leicht gemacht, weil die erste Fassung von 
der Sozialpartnerschaft und vom politischen Konsens sowie 
den Experten (seinerzeit vielleicht noch etwas unter dem 
Eindruck der damaligen wirtschaftlichen Euphorie) getra-

. gen wurde. Ich halte an dieser Stelle anerkennend fest, 
dass die Arbeitnehmerseite und ihre Vertreter der national
rätlichen Fassung immer die Treue hielten, als sich bereits -
auch und gerade bei den Experten - eine Absetzbewegung 
'von der Lösung Ihres Rates aus dem Jahre 1977 abzeich
nete. 
Die Vorlage, die Sie nun im Rahmen eines Differenzberei
nigungsverfahrens zu beraten haben, stellt eine Lösung in 

. Etappen dar. Sie gibt das Verfassungsziel nicht auf, trägt 
aber der wirtschaftlichen Belastbarkeit Rechnung und 
nimmt (was vielleicht auch für Arbeitgeber und Arbeitneh
mer von Bedeutung ist, wenn wir die seinerzeitige Opposi
tion berücksichtigen) Rücksicht auf die einfachere Admini
stration, besonders auch für die bestehenden Kassen. Die 
Herren Berichterstatter und verschiedene Fraktionsspre
cher haben auf diese Bedeutung hingewiesen. Vielleicht 
haben wir 1977 nicht genau oder zu wenig realisiert, welche 
Folgen die Lösung des Nationalrates von 1977 tür die 
bestehenden Pensionskassen gehabt hätte. 
Wenn nun hier der grundlegende Konsens mit dem Stände
r~t als Synthese der sozialen Verpflichtung und des realpoli
tisch Machbaren gefunden wird, stellt es gerade für den 
Nationalrat eine anerkennenswerte Leistung in unserem 
Zweikammersystem dar. Ich bin nicht so ganz überzeugt, 
dass'das, was wir jetzt zwischen den beiden Kammern reali
sieren, überall in der Welt, wo das Zweikammersystem 
besteht, in die Tat umgesetzt werden könnte. Wahrschein
lich - das lag eine Zeitlang auch in der Luft - war die Versu
chung doch sehr gross, sogar über eine Verfassungsrevi
sion oder mindestens durch Rückweisungen die ganze 
Frage zu blockieren. Ich muss hier anerkennen, dass sich 
unser Zweikammersystem auch bei dieser sehr komplexen 
Materie ein gutes Zeugnis ausstellt. 

Der Bundesrat sah und sieht seine Hauptaufgabe in der 
geduldigen Vermittlung, in der treuen und seriösen Koope
ration, als Sachwalter des Volkswillens, dem vorab aufgetra
gen ist, die zweite Säule endlich durchzubringen, das 
Bestehende soweit möglich zu berücksichtigen und die 
Integration von Gesetz und Vorsorgeeinrichtungen mög
lichst zu erleichtern. 
Nach einem eingehenden, langjährigen Prozess, den ich 
persönlich im Auftrag des Bundesrates seit 1974 mitbeglei
tet habe, hoffen wir, dass durch Ihre Beratungen nun die 
Endphase endlich eingeleitet werde. Ich möchte deshalb 
die Gelegenheit benützen, um zum Schluss dieser Ausspra
che, bevor ich noch einmal auf die Haltung des Bundesra
tes eintrete, anhand von vier Stichworten die entscheiden
den Schwerpunkte des Werdeganges und des Inhaltes die
ser Vorlage aus der Sicht des Bundesrates festzuhalten. 
Die Übereinstimmung zwischen Ihrer Kommission und dem 
Bundesrat wird damit deutlich, was auch für die Beratungen 
im Ständerat eine klare Ausgangslage schaffen wird. Auf
grund dessen, was ich Ihnen nun hier im Auftrag des Bun
desrates darlege, werde ich mich dann bei der Detailbera
tung in meinen Interventionen kürzer halten können. 
Diese Schwerpunkte sind aus der Sicht des Bundesrates: 

1. der staatspolitische Zusammenhang; 

2. die Hauptunterschiede zwischen der Vorlage von Bun
desrat/Nationalrat und der Vorlage des Ständerates; 

3. das politische und sozialrechtliche Umfeld für die stän
derätliche Fassung; 

4. die Arbeiten Ihrer Kommission. 

Wenn Sie nachher in dieser durchaus nicht immer einfachen 
Materie zu entscheiden haben, müssen Sie vielleicht Ihre 
Beschlüsse und Ihren persönlichen Entscheid in diesen 
Raster einfügen; das wird Ihnen den einen oder anderen 
Entscheid erleichtern. 
Der erste Schwerpunkt: der staatspolitische Zusammen
hang. Ausgangspunkt - und das wurde immer wieder 
betont - der gesamten Beratung über die berufliche Vor
sorge, also auch der Differenzbereinigung, bildet die Ver
fassung mit Artikel 34quater und Artikel 11 der Übergangs
bestimmungen. Ich werde auf diesen Punkt, vor allem 
indem ich dann Herrn Biel antworte, nochmals zurückkom
men. Artikel 34 ist mehr als nur eine Kompetenzordnung. 
Es ist ein Auftrag. Die Verfassungsgeschichte, in der 1972 
mit der Verankerung der 3-Säulen-Konzeption der AHV-Vor
sorge in Artikel 34quater ein weiterer Markstein gesetzt 
wurde, untermauert diesen Auftrag nachdrücklich. Mit die
sem Verfassungsartikel war seinerzeit in der Volksabstim
mung auch ein Versprechen verbunden, das wir einzuhalten 
haben. Die einzelnen Säulen dieses 3-Säulen-Konzeptes 
sind bewusst nach unterschiedlichen tt:!chnischen Verfah
ren gestaltet. Während die erste Säule grundsätzliCh auf 
dem Umlageverfahren beruht. soll die zweite Säule nach 
dem Deckungskapitalverfahren finanziert werden, wobei im 
Gegensatz zur ersten der Staat - weder Bund noch Kan
tone - keinerlei Zuschüsse zu erbringen hat. Die dritte 
Säule - um es bei dieser Gelegenheit zu erwähnen - ist frei
willig und der Initiative des einzelnen überlassen. Die 
Öffentlichkeit hat allerdings auch den Auftrag, die Formie
rung dieser dritten Säule zu erleichtern. Für einen bedeu
tenden Teil der Selbständigerwerbenden ersetzt sie über
dies die zweite Säule. Dieses Konzept ist kein von Theoreti
kern erdachter Sozialplan, sondern Ausfluss der historisch 
gewachsenen privaten und öffentlichen Vorsorge. Dieser 
Entwicklung muss bei der Schaffung des Obligatoriums 
Rechnung getragen werden, indem beim Ausbau der beruf
lichen Vorsorge vor allem das Bestehende berücksichtigt 
wird. 
Sie werden schon sehr bald mit einem ganz ähnlichen Pro
blem - und zwar ebenfalls im Bereich der Sozialversiche
rung - konfrontiert sein. Denn auch bei der Kranken- und 
Mutterschaftsversicherung - einer Vorlage, die der Bundes
rat verabschiedet und an die Räte weitergeleitet hat - wird 
man feststellen müssen, dass seit 1911 eine Entwicklung 
durch die sozialen Krankenkassen ins Land gezogen ist, an 
der man nicht einfaCh vorbeisehen kann, sondern die zu 
berücksichtigen ist, wenn solche Gesetze revidiert werden. 
Das ist hier bei der zweiten Säule, der beruflichen Vorsorge, 
sehr ähnlich, weil Arbeitgeber und Arbeitnehmer in diesem 
Bereich bereits - das wurde in der Debatte· mit Recht 
erwähnt - sehr viel geleistet haben. 
Wir sind im Jahre 1973, als wir an die Arbeiten dieser zwei
ten Säule herangetreten sind, noch von Zahlen ausgegan
gen, die zeigten, dass etwa 50 Prozent unserer Arbeitneh~ 
mer einer Vorsorgeeinrichtung angehörten. Heute werden 
es über 75 Prozent sein, wobei natürlich die Versicherungs
leistungen von Kasse zu Kasse unterschiedlich sind. Im 
Gegensatz zu den Krankenkassen, wo wir es etwa mit 570 
Kassen zu tun haben, zählen wir in unserem Land nach 
unseren letzten Statistiken etwa 18000 verschiedene Pen
sionskassen, die natürlich ihre Reglemente an dem mes
sen, was wir mit dieser Vorlage nun an Vorschriften erlas
sen. 
Wenn 75 Prozent oder 80 Prozent versichert sind, dann sind 
20 oder 25 Prozent der Arbeitnehmer noch nicht versichert. 
Das ist die andere Seite der Medaille. Da setzen Ihre und 
unsere Pflicht und Ihr und unser Auftrag ein, indem wir 
diese Lücke zu schliessen haben, weil das unserem 
Rechtsempfinden, aber auch unserem rechtsstaatlichen 
Denken entspricht. 
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Zu den Hauptunterschieden zwischen der Vorlage von Bun
desrat/Nationalrat und der Vorlage des Ständerates: Ich 
skizziere sie bewusst aus der Sicht des Bundesrates. Aus 
dieser Sicht sind vor allem drei wesentliche Unterschiede 
festzuhalten : Einmal - das wurde wiederholt erwähnt - die 
Etappenlösung, wobei sofort beizufügen ist: Wir erfüllen 
den Verfassungsauftrag nur, wenn wir deutlich machen, 
dass wir jetzt die erste Etappe in Angriff nehmen und dass 
wir - das wurde bereits in der Debatte gesagt - uns 
bewusst sind, dass nun eine nächste Etappe mindestens 
innert zehn Jahren von den Räten wieder verabschiedet 
werden muss. 
Zweiter Unterschied: Der Nationalrat legte die Leistungen 
fest, die wir bei der beruflichen Vorsorge an Witwen, Wai
s~n, bei Invalidität und im Alter ausrichten wollen. Daraus 
folgten dann die entsprechenden Beiträge. Der Ständerat 
sagte: Wir sehen vor, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
folgende Beiträge zu tragen haben, also Beitragsprimat. Es 
besteht somit. ein sehr wesentlicher Unterschied zwischen 
dem System, das Sie im Jahre 1977 verabschiedet haben, 
und demjenigen, welches nun der Ständerat konzipiert hat. 
Zu den Sonderkosten der Eintrittsgeneration und der 
Anpassung der laufenden Renten an die Teuerung: Als wir 
den Verfassungsartikel 1972 verabschiedeten - ich zähle 
mich mit zu den Verantwortlichen, weil ich damals Mitglied 
der ständerätlichen Kommission war '-, haben wir für die 
nach Inkrafttreten des Gesetzes kommenden zehn bzw. 
zwanzig Jahre Dinge festgelegt, die wir damals noch nicht 
überblicken und auch nicht mit einer veränderten politi
schen Wirtschaftslage, wie sie dann in den siebziger Jahren 
ausgerechnet bei der Beratung dieser Vorlage eingetreten 
ist, konfrontieren konnten. Ich glaube, diese drei Dinge -
nämlich Etappenlösung (aber wissend, dass Etappe nicht 
Abschluss, sondern einen ersten Entscheid zu diesem 
Schritt bedeutet), dann die Wendung vom Leistungsprimat 
zum Beitragsprimat, schliesslich das Problem der Lösung 
der Sonderkosten für die Eintrittsgeneration - sind die sehr 
wesentlichen Unterschiede aus der Sicht des Bundesrates 
bei dieser Vorlage. Wir werdem dann bei der Detailberatung 
noch feststellen, dass wir die Staffelung der Gutschriften 
und das Problem der Teuerung und auch die Behandlung 
von steuerlichen Konsequenzen sowohl für Beiträge als 
auch für Leistungen zu diskutieren haben. 
Zum dritten Schwerpunkt: Weshalb eigentlich kam der 
Ständerat zu seiner Fassung? Welches war das veränderte 
politische und soziale Umfeld für die ständerätliche Fas
sung? Weil Sie ja diesen Prozess nicht mitverfolgen konn
ten - das war im Auftrag des Bundesrates mir und meinen 
Mitarbeitern übertragen -, glaube ich, ist es wichtig, noch 
die drei Gründe festzuhalten, die den Ständerat veranlasst 
haben, ein anderes Konzept auszuarbeiten. 
Ein erstes ist der sogenannte Integrationsbericht. Ein 
Bericht - den ich Ihnen hier im Namen des Bundesrates bei 
der Beratung Ihrer Vorlage versprochen habe -, der vor 
allem zu untersuchen hatte: Wie können die bestehenden 
Kassen in dieses Gesetzessystem eingefügt, integriert wer
den, ohne dass sie allzu viele administrative Auflagen zu 
erfüllen haben? Was hat eigentlich das, was wir im Jahre 
1977 durch den Nationalrat beschlossen haben, für Folgen 
auf die einzelnen rund 18000 Kassen, die wir in unserem 
Lande haben? Dieser Integrationsbericht ist, eine sehr 
grosse und gründliche Arbeit, von Experten, die in den Ka~
sen selber tätig sind. Das war vielleicht das erste Element 
für das veränderte Konzept des Ständerates. Das zweite 
war die veränderte Stellungnahme der Sozialpartner, und 
das dritte schliesslich die Verfassungsgutachten der Pro
fessoren Fleiner und Jagmetti. 
Zunächst noch einmal kurz zum Integrationsbericht: Ich 
habe mich selber einmal mit etwa 200 Kassenleitern von 
grossen Pensionskassen unmittelbar nach der Beratung 
dieser Vorlage in Ihrem Rate auseinandergesetzt, und mir 
ist es dort deutlich geworden, was Gesetz einerseits und 
bereits bestehende Kassen und Reglemente anderseits für 
die Leute bedeuten. Auch dort spürte ich natürlich, dass wir 
es wahrscheinlich mit der Vorlage vom Jahre 1977 nicht 

leicht gehabt hätten, ein Referendum durchzustehen, denn 
solche Kassenleiter haben in ihren Arbeitnehmerschaften 
ein entsprechendes Gewicht. 

Zu den Hearings: Die ständerätliche Kommission hat, wie 
seinerzeit Ihre Kommission, Experten, Kassenleiter und Pri
vatassekuranz usw. angehört. Darf ich Ihnen sagen, dass es 
für mich nicht unbedingt die .. Sternstunde" meiner politi
schen Tätigkeit war, als ich in bezug auf die gleichen Exper
ten mich zum leil völlig anderen Stellungnahmen gegen
übergestellt sah, als seinerzeit. als Ihre Kommission die 
gleichen Experten angehört hat. Ich habe Ihnen die Gründe 
dargelegt. Man hat nach der Vorlage des Nationalrates 
noch einmal vor allem die Bücher studiert und hat dann 
geprüft, was möglich ist und was nicht. Ich anerkenne noch 
einmal: die Vertreter der Arbeitnehmer blieben bei ihrer 
Linie, die haben der Sache die Treue gehalten, aber sonst 
ist jener berühmte Konsens - Herr Dafflon -, von dem ich 
im Jahre 1977 noch sprechen konnte, als wir diese Vorlage 
hier beraten haben, nach den Beratungen des Nationalrates 
leider auseinandergebrochen. Das ist eine Tatsache, die wir 
in dieser Referendumsdemokratie natürlich, wenn wir poli
tisch etwas realisieren wollen, zur Kenntnis nehmen müs
sen. 
Solche Vorlagen sind mit Kindern zu vergleichen. Sie sind 
wie unsere eigenen Kinder nicht nur Kinder von Vater und 
Mutter, sie sind immer auch - das stellen Sie heute sehr 
deutlich fest - Kinder unserer Zeit. Auch diese Vorlage 
macht den genau gleichen Prozess mit. Der Einfluss der 
Zeit, die veränderten Landschaften in Wirtschaft und Staat, 
machen sich bei einer zehnjährigen Beratung einer solchen 
Vorlage natürlich bemerkbar. Hier müssen wir realistisch 
und politisch klug sein, um das zu berücksichtigen. 
Der dritte Grund war eine, Frage, die sich vor allem der 
Ständerat stellte und auf die ich im Namen des Bundesrates 
bei den verschiedenen Lösungen, die in der ständerätlichen ' 
Kommission zur Diskussion standen, auch immer hinweisen 
musste. Wir können nicht eine Vorlage schaffen, die der 
Verfassung widerspricht. Wir können prüfen, welchen Spiel
raum uns allenfalls die Verfassung lässt. Aber etwas gegen 
die Verfassung ,zu beschliessen können wir unter keinen 
Umständen, auch wenn wir kein Verfassungsgericht haben. 
Ich darf Ihnen vielleicht hier antworten, Herr Biel: Wenn wir 
eine Verfassungsbestimmung gehabt hätten, die etwa so 
gelautet hätte: "Der Bund erlässt ein Gesetz über die beruf
liche Vorsorge .. , dann wären wir vielleicht in der Lage gewe
sen, das zu realisieren, was Ihnen vorschwebt - ein einfa
chesRahmengesetz. Aber die Verfassung - wenn Sie Arti
kel 34quater konsultieren und vor allem die Übergangsbe
stimmungen im Artikel 11 - hat uns natürlich ausserordent
lieh eingeengt und uns eben wegen der Übergangsbestim
mungen, wo wir der Eintrittsgeneration nach zehn bzw. 
zwanzig Jahren - je nach Einkommen - gänz bestimmte 
Dinge in Aussicht gestellt haben, Auflagen gemacht, denen 
wir uns nicht entziehen konnten. Vielleicht eine Lehre aus 
dem Krieg: Man muss sich sehr überlegen, wieweit man in 
der Verfassung derart detaillierte Vorschriften erlassen soll, 
wenn man sich damit selber einen Panzer anlegt in bezug 
auf die Realisierung auf Gesetzesstufe. 
Ein letzter Schwerpunkt, die Arbeiten der nationelrätlichen 
Kommission im Rahmen des Differenzbereinigungsverfah
rens (auch gewürdigt aus der Sicht des Bundesrates): Ihre 
Kommission ging bei der Differenzbereinigung unter der 
sehr souveränen Leitung ihres Präsidenten Anton Muheim 
nach einer eingehendem Lagebeurteilung und der Behand
lung zentraler Probleme schliesslich grundsätzlich von der 
Version des Ständerates aus. Sie hat es sich nicht einfach 
gemacht; aber sie schwenkte auf die Etappenlösung ein 
und verzichtete - was ents'cheidend ist - auf das Leistungs
primat: Dieses Vorgehen bot Gelegenheit zu einer kriti
schen Überprüfung der Beschlüsse des Ständerates. Es 
bestand zudem die Möglichkeit, Verbesserungen an der 
Vorlage vorzunehmen. Der Weg für eine Verständigung zwi
schen den beiden Räten war damit nach Überzeugung des 
Bundesrates gegeben. 
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Die Kommission pflichtete weitgehend den Beschlüssen 
des Ständerates bei, nahm aber einige gewichtige Änderun
gen - die wir als Verbesserungen werten, ich betone das 
ausdrücklich - vor. Dabei geht es unter anderem um das 
Problem der Mindestleistungen in den ersten neun Jahren, 
um die Umschreibung der Eintrittsgeneration, die Staffe
lung der Altersgutschriften sowie die Geltendmachung von 
Zuschüssen wegen ungünstiger Altersstruktur aus dem 
Sicherheitsfonds. Wir werden bei der Detailberatung auf 
dieses Problem zurückkommen. Ich füge nur noch" bei: 
Auch bei diesem Problem waren die Meinungen im Stände
rat geteilt: Von welchem Moment an ist für eine Kasse die 
Belastung durch Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge 
nicht mehr tragbar? Sind das 14 oder 15 Prozent, geteilt 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern? Darüber wer
den wir uns also noch zu unterhalten haben. 
Anstelle der Sonderreserve, die der Ständerat eingefügt 
hatte und die in der Folge in Fachkreisen (ähnlich wie Ihr 
seinerzeitiger Pool nach der Lösung 19n) kritisiert wurde, 
hat Ihre Kommission nach unserer Überzeugung eine bes
sere Lösung mit einem sogenannten Beitrag für Sonder
massnahmen beschlossen. Das ist eine Erkenntnis, die aus 
dem Integrationsbericht zur Lösung des Ständerates resul
tierte. 
Ihre Kommission stand gleich zu Beginn vor einem für 
unseren sozialen Rechtsstaat äusserst wichtigen Ent
scheid. Ein Beharren auf Ihrer Vorlage von 19n hätte die 
weitere Behandlung des Geschäftes stark erschwert, wenn 
nicht gar die Gefahr ihres Scheiterns bereits im Parlament 
heraufbeschworen. Die Mitglieder der Kommission sind 
sich der Bedeutung ihres Beschlusses, auf das Konzept 
des Ständerates einzugehen, voll bewusst gewesen und 
haben im Laufe der Beratungen ihre eigenen Vorstellungen 
oft hinter die politisch lobenswerte Einsicht gestellt, dass 
letztlich allein eine Verständigungslösung dieser Vorlage" 
zum Durchbruch verhelfen kann. 
Die Beratungen innerhalb der Kommission waren - das 
halte ich hier mit grosser Dankbarkeit fest - von grosser 
Sachlichkeit und viel Verständnis für abweichende Auffas
sungen geprägt. Ich möchte für diese positive Mitarbeit im 
Interesse des Gelingens dieser Vorlage dem Präsidenten 
und allen Kommissionsmitgliedern sehr herzlich danken. Ich 
nehme auch gerne Ihren Dank entgegen, Herr Nationalrat 
Barchi, zuhanden meiner Mitarbeiter, denen ich von allem 
Anfang an die Weisung erteilt hatte, dass wir hier im Dien
ste der Kommission und einer Lösung mitzuarbeiten haben. 
Eine der Hauptsorgen der nationalrätlichen Kommission 
(eine Sorge, die wir 19n vielleicht etwas zu klein eingestuft 
hatten) war, die bestehenden Pensionskassen möglichst 
reibungslos in das zu schaffende Obligatorium zu integrie
ren. Wir haben einen zusätzlichen Bericht ausarbeiten las
sen, und zwar durch die gleichen Experten. Dieser Bericht 
hat für die ständerätliche Lösung in verschiedenen Berei
chen sogenannte Noten ausgeteilt, und zwar von 1 bis 3. 
Dort, wo dieser Integrationsbericht dann auch für die stän
derätliche Lösung die Note 3 - ungenügend - brachte, 
setzte die Korrektur Ihrer Kommission ein; ähnlich wie es 
die ständerätliche Lösung mit dem Integrationsbericht zum 
Beschluss des Nationalrates von'19n getan hatte. 
Für den Bundesrat stand bei dieser Vorlage von Anfang an 
und während der gesamten Beratung (ich habe das schon 
mehrmals betont) die Verwirklichung des Verfassungsauf
trages im Vordergrund. Weder der Bundesrat, noch ich per
sönlich haben aus der Gesamtkonzeption oder einer einzel
nen Bestimmung dieser Vorlage jemals eine Prestigefrage 
gemacht. Für uns sind Verfassung und sozialrechtliche Ziel
setzung im Interesse der Versicherten massgebende und 
politische Richtlinie gewesen. Während der Beratungen im 
Zweitrat hat der Bundesrat - das will ich hier auch festhal
ten - mit Rücksicht auf den Nationalrat und im Sinne einer 
fairen Zusammenarbeit mit beiden Räten grundsätzlich an 
Ihrem Beschluss von 19n festgehalten. Es hatte keinen 
Sinn, das bei jedem Artikel zu wiederholen; aber ich musste 
bis zum Schluss auch die Beschlüsse Ihres Rates respek
tieren, um frei zu sein, wie wir dann seitens des Bundesra-

tes in die Beratungen der nationalrätlichen Kommission ein
steigen wollten. 
Nach Beendigung der Beratungen im Ständerat - auch mit 
Rücksicht auf die Reaktionen der Versicherten und der 
öffentlichen Meinung - haben wir dann entschieden, von 
welcher Vorlage der Bundesrat für das Differenzbereini
gungsverfahren auszugehen habe. Im vollen Bewusstsein, 
dass sowohl die Version des Nationalrates "von 19n wie 
jene des Ständerates ihre Stärken und Schwächen habe, 
entschloss sich der Bundesrat, Ihrer Kommission zu emp
fehlen, von der Vorlage des Ständerates auszugehen. Dabei 
hat er jedoch in seiner kooperativen Haltung eine Synthese 
angestrebt und seine guten Dienste zur Verfügung gestellt. 
Heute wurde wiederholt von «Kompromiss.. gesprochen. 
Persönlich höre ich das Wort nicht sehr gern. Wenn wir zwi
schen zwei Räten eine nicht einfache gesetzliChe Lösung 
zu erarbeiten haben und sogar damit rechnen müssen, 
dass wir sie später vor dem Volk zu vertreten haben wer
den, dann ist der Begriff der "Synthese, das Zusammenfüh
ren verschiedener Meinungen auf eine Linie vietleicht für 
diese Vorlage eher richtig. Entscheidend war und ist für den 
Bundesrat: Wir wollen endlich das Obligatorium? Ein stu
fenweises Vorgehen hat nach unserer Überzeugung die 
besten Aussichten, eine breite· Zustimmung zu finden. Und 
wenn wir einmal - das war immer meine These - das Obli
gatorium haben, dann wird es viel einfacher sein, diese 
nächste Etappe einzuleiten; denn wir hatten - das muss 
hier objektiverweise festgehalten werden - mit der Lösung 
des Nationalrates im Jahre 19n vor allem die Schwierigkeit, 
dass die bereits Versicherten den Eindruck hatten, sie hät
ten während Jahren für ihre Pensionskasse bezahlt und 
müssten jetzt noch zusätzlich für jene bezahlen, die bis 
jetzt keine Lohnabzüge und günstigeren Sozialleistungen 
hatten. Sie wollen jetzt nicht für ihre soziale Einstellung 
noch bestraft werden. Wenn wir das Obligatorium haben, 
wird es viel einfacher sein, weil dann alle versichert und 
auch solidarisch an einem vernünftigen, politisch und wirt
schaftlich tragbaren Ausbau interessiert sind. 
Ich möchte den Herren Coutau, Kühne, Basler, Rüegg, Biel 
und Morel sehr herzlich danken. Sie haben - mit unter
schiedlichen Gewichtungen, das habe ich gespürt - den 
politischen Willen ihrer Fraktionen deutlich gemacht. end
lich für eine politisch tragbare Lösung einzustehen. Die 
Ausführungen entsprechen in ihrer Grundhaltung qer Auf
fassung des Bundesrates. Ich werde, wenn wir die Vorlage 
so verabschieden können, mich auch verpflichtet fühlen, 
dies vor der ständerätlichen Kommission und dem Stände
rat zu vertreten. 
Zusammen mit Ihrer Kommission ist es gelungen, eine 
Lösung zu erarbeiten, die als echte Synthese bezeichnet 
werden darf. Die von Ihrer Kommission vorgenommenen 
Verbesserungen sind echt, und der Weg für ein stufenwei
ses Weiterschreiten in dieser Vorlage ist geöffnet Das ist ja 
nicht etwas, das wir nicht kennen. Wir stehen jetzt vor der 
10. AHV-Revision. Wir haben bei der AHV auch mit der 
ersten Etappe mit einer Basisrente von 48 Franken begon
nen; und wir sind stolz darauf, dass wir die Mühen nicht 
gescheut haben, diese Revisionen etappenweise unter 
Berücksichtigung der tatsächlich möglichen Finanzierung 
jeweils in die Wege zu leiten. Der Bundesrat stimmt daher 
den Beschlüssen Ihrer Kommission in allen wesentlichen 
Punkten zu. Ich werde auf die allfälligen Differenzen noch 
hinweisen und wiederhole mit einem Satz: Lasst uns begin
nen, lasst uns endlich die zweite Säule realisieren! Es ist 
mehr als nur ein Start; es ist eine politisch realisierbare 
erste Etappe, der ganz sicher, wenn wir das durchsetzen, 
andere folgen werden. 

Le präsident: Nous allons aborder le detail des diver
genees. Je vous rappelle que les auteurs de propositions 
ont un temps de parole limite a dix minutes, les autres inter
venants a cinq minutes. 
Nous avons d'abord une proposition Carobbio qui a ete 
modifiee dans le sens suivant: renvoi a la commission avec 
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mandat de maintenir la decision du Conseil national du 
60ctobre 1977. 

M. Carobbio: Les rapporteurs, les porte-parole des partis 
gouvernementaux, me me si leurs motivations sont diffe
rentes, le representant du Conseil federal, taus nous ont 
donne les raisons qui justifieraient d'aborder I'elimination 
des divergences entre notre conseil et le Conseil des Etats 
sur le projet de lai en discussion en se fondant sur un texte 
tres proche de celui de la Chambre descantans. Les uns 
considerent cette solution comme la seule realiste et possi
ble. Les autres - la gauche mOderee, les syndicalistes - par 
resignation, renoncent a une bataille de principe sur le res
pect des engagements pris iI y a dix ans. IIs choisissent, au 
nom du realisme - mais on peut se demander si ce realisme 
est payant - et par crainte d'un referendum, d'en rester sur 
le terrain il11Pose par les milieux bourgeois, dans I'espoir de 
mettre finalement sous toit ce deuxieme, pilier, taut en se 
reservant, comme I'a dit M. Morel, de lutter pour I'ameliorer. 
Evidemment, ni les arguments des premiers - y compris le 
plaidoyer du, representant du Conseil federal, M. Hürlimann 
- ni les arguments des seconds ne nous convainquent. Mal
gre notre bonne volonte, iI nous est diffidlle de souscrire a 
une loi insuffisante, de I'avis meme des rapporteurs, voire 
critiquable et bOiteuse, seulement pour permeUre aux sala
ries qui ne sont pas encore assures ou qui le sont insuffi
samment de bemeficier de caisses de pension, encore 
insuffisantes. Si nous le faisions, nous donnerions notre 
appui a une solution qui penaliserait ceux qui esperent, 
depuis presque une decennie, voir leur retraite assuree de 
fayon a maintenir leur niveau de vie anterieur, comme le 
promettait le Conseil federal. 
En effet, notre desaccord avec la commission tient avant 
taut a la decision prise d'adopter comme base de discus
sion pour I'elimination des divergences le texte vote par le 
Conseil des Etats. Nous nous serions opposes des le debut 
acette decision si nous avions eu la possibilite de nous 
exprimer en commission, mais ce droit-Ia nous a ete refuse, 
une fois de plus, contre toute logique democratique et poli
tique. Nous avons d'autal')t plus le droit de le faire 
aujourd'hui avec la proposition que je vous presente au 
nom de mon graupe et qui demande de maintenir globale
ment la decision prise au mais d'octobre 1977. J'aurais pre
fere proposer une motion d'ordre po ur eviter de prolonger 
la discussion entre les deux Chambres, mais les juristes ont 
declare que ce n'etait pas possible. J'ai donc depose une 
proposition de renvoi a la commission pour qu'on en reste 
a la decision du Conseil national prise en premiere lecture. 
En realite, par cette demarche, nous entendons poser aux 
deputes, etsurtout a I'opinion publique, une question de 
politique generale que notre commission voudrait ecarter 
au nom, soit des contraintes economiques reelles ou sup
posees, soit du realisme politique. Est-ce qu'iI est serieux 
politiquement, mais surtout est-ce qu'iI est dans interet de 
la grande majorite du peuple et de la confiance que les 
citoyens doivent avoir dans la democratie, apres 'tous les 
engagement pris apropos de la prevoyance profession
nelle, apres le message de 1975 du Conseil federal et apres 
notre decision de 1977, est-ce qu'iI est serieux d'accepter 
de discuter sur la base d'une nouvelle version du projet de 
loi qUi, de toute :evidence, reste tres eil deya des intentions 
affirmees par ,Ie gouvernement, et des objectifs indiques, 
dans le fameux petit livre rose diffuse avant la votation 
populaire de 1972, par tous les grands partis, les associa
tions economiques centrales et les societes d'assurances. 
Je rappelle que ces objectifs auraient du permettre d'assu
rer aux beneficiaires le maintien, de fayon appropriee, de 
leur train de vie anterieur, c'est-a-dire un revenu de substi
tution egal a 60 pour cent au moins du dernier revenu brut 
du travail. 11 n'est pas possible de se moquer du peuple et 
pourtant c'est ce que nous ferions si nous suivions la pro
position de notre commission d'adherer, dans les grandes 
lignes, aux decisions du Conseil des Etats. Le respect de la 
volonte populaire, ancre clairement dans la constitution, 
nous impose - c'est en taut cas notre choix - d'en rester a 
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notre decision de premiere lecture. Le texte adopte par 
notre conseil en 1977 est loin de nous satisfaire, comme 
vient de vous le rappeier M. Datflon. Mais iI avait au moins le 
mente de s'en tenk en general aux objectifs fixe lors de la 
votation de 1972, en donnant la priorite aux prestations sur 
les cotisations, en accordant la campensation du rencheris
sement, en assurant un minimum decent a la generation 
d'entree gräce au systeme du pool national. Cette solution 
constituait un minimum acceptable dans un effort de com
promis entre des interets divergents, sur la necessite 
duquel on pourrait bien se mettre d'accord. 
Mais le projet qui nous est propose aujourd'hui, soit dans la 
version du Conseil des Etats, soit dans celle corrigee par 
notre commission, est bien en deya, je le rt3pete, de ce 
minimum-la. On nous don ne comme justification que la 
situation economique ne permet plus de tenir les pro
messes faites, mais on oublie que la prevoyance profes
sionnelle est une reuvre fondamentale qui, pour etre valable 
dans le temps, ne doit pas etre affectee des le debut par 
des contraintes conjoncturelles ou, ce qui est encore plus 
grave, par des pressions economiques privees et la resi
gnation de ceux qui attendent, depuis des annees, ce 
deuxieme pilier. ' 
Les propos que je viens de tenir ne sont certainement pas 
ceux d'un revolutionnaire ou d'un homme dangereux qui 
propage des opinions subversives, mais ceux des milieux 
ouvriers et progressistes. Si vous avez pris la peine de 'lire 
attentivement la revue de presse qui nous a ete remise par 
notre service de documentation, vous pourrez le constater 
vous-memes. 
Permettez-moi seulement de donner trois exemples. Je cite 
la Correspondance syndicale suisse d'jf y a quelques mais: 
.. Le Conseil federal et le Conseil national doivent affirmer 
fermement leur volonte de respecter les promesses d'hier. 
S'ils cedaient a leur tour aux pressions qui ont fait basculer 
le Conseil des Etats, quelle confiance pourrait-on desar
mais avoir dans les declarations officielles? Ce serait 
declencher une crise generale de confiance dont les conse
quences seraient imprevisibles. Les representants du peu
pie doivent en prendre conscience quand jfs aborderont 
I'aplanissement des divergences entre les deux conseils." 
Le deuxieme exemple est la prise de position d'un syndica
liste, Jean Clivaz, qui n'est certainement pas un syndica/iste 
de gauche. Voici ce qu'iJ dit: .. Or, la version presentee par la 
commission est tres proche de celle de la Chambre des 
cantons...... Mais si on doit trouver un compromis, ce la 
.. doit avoir /ieu dans le respect du mandat constitutionnel ... 
Et iI conclut: .. Sera-ce une reuvre marquee par la resigna
tion de ceux qui ont participe pendant une dizaine 
d'annees, qui veulent en finir avec cette loisur la pre-
voyance professionnelle?.. -
Le dernier exemple est un extrait d'un artiele paru iI y a 
quelques mois dans un journal de parti - parti gouverne
mental - .. Libera Stampa», apropos du projet issu des deli
berations du Conseil des -Etats: 
.. E tra le altre boiate .. - propositions sans valeur, traduit 
Iibrement - .. propone .. - le Conseil des Etats et donc aussi 
notre commission qui est tres pres - .. la realizzazione sca~ 
lare dei secondo pilastro, ossia un pilastro a scaletta, iI che 
e contrario al principio, alla base dei sistema dei tre pilastri; 
I'obbligatorieta, per non avere pensionati di prima e di 
seconda categoria, e perpetua le ingiustizie esistenti nella 
terza eta." E aggiunge ancora: .. altra intenzione retro
grada," donc reactionnaire, .. la legge dei senatori ha carat
tere prowisorio. Una decina d'anni, poi si vedra. La scusa e 
la congiuntura, come se iI paese piu ricco dei monde non 
potesso sopportare una pensione uguale e giusta per tuttL .. 
Voila des propos que nous approuvons pleinement car ils 
resument clairement la question de principe que nous 
posons. 
Pour ces raisons, je vous invite a appuyer ma proposition et 
je m'adresse iei tout particulierement aux representants 
des syndicats et du Parti socialiste. Je les engage a ne pas 
choisir la voie de la resignation et a refuser d'entrer dans le 
jeu de ceux qui veulent enterrer, au 'detriment des travail-
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leurs, tous les engagements pris et les principes inscrits 
dans la constitution. 

Müller-Bern: Auch uns, den Gewerkschaften - die Zitate, 
die Kollege Carobbio hier verlesen hat, bezeugen es -, 
passt die Richtung, die vom Ständerat eingeschlagen 
wurde, nicht. Wir werden das noch bei verschiedenen Arti
keln unter Beweis stellen. Wir haben - Herr Bundesrat Hürli
mann - unsere Meinung zu dieser Sache nicht geändert; 
uns passt insbesondere der Übergang vom leistungspri
mat zum Beitragsprimat nicht; auch die Frage der Teue
rungszulagen und andere Probleme werden wir in der Dis
kussion über die Vorlage aufwerfen. Soweit sind wir also mit 
Herrn Kollege Carobbio einverstanden. 
Nicht einverstanden sind wir damit, dass nun eine neue Ver
zögerung eintreten soll. Wir sind interessiert daran, dass 
die 20 Prozent Arbeitnehmer, die heute nichts haben, end
lich etwas bekommen. Zwischen nichts und einer nicht voll 
befriedigenden lösung ziehen wir es vor, eine uns nicht 
ganz befriedigende lösung zu akzeptieren. Das grausame 
Spiel - Kollege Carobbio - hat nun lange genug gedauert. 
Wir haben uns in der Kommission mit Händen und Füssen 
und mit allen Argumenten gewehrt. Glaubt man denn, dass 
etwas anderes beschlossen würde, wenn man jetzt an die 
Kommission, die sich in ihrer Zusammensetzung ja nicht 
ändert, zurückwiese? 
Wenn die Kommission unwahrscheinlicherweise genau das 
machen würde, was Herr Carobbio verlangt, nämlich am 
Beschluss des Nationalrates vom 6. Oktober 1977 festzu
halten, und wenn auch der Ständerat nach langen Beratun
gen vielleicht im Jahre 1984 oder 1985 das vollziehen 
würde, dann kann ich garantieren, das die Vorlage abge
lehnt würde. Denn das war ja mit ein Grund, weshalb man 
etwas ändern musste, und zwar nicht in erster Unie wegen 
des leistungsprimats, das war nicht der Hauptgrund, son
dern unter anderem wegen des Pools. Die Vorlage des 
Nationalrates hätte - das müssen wir auch einsehen - in 
einem Referendumskampf keine Chance gehabt. Ich bin 
also entschieden dagegen, hier in Schaumschlägerei und in 
Verzögerungstaktik zu machen. Wir müssen dafür sorgen, 
dass mindestens auf den 1. Januar 1983 die Vorlage in Kraft 
tritt. Schon wegen der Eintrittsgeneration, die man nicht 
länger warten lassen sollte. 
Ich bitte Sie, den Antrag von Herrn Carobbio abzulehnen. 

Muhe1m: Berichterstatter: Ich möchte Ihnen als Kommis
sionspräsident beliebt machen, den Antrag des Kollegen 
Carobbio abzulehnen. Und zwar aus formellen und aus 
materiellen Gründen. 
Zum Formellen: Artikel 65 unseres Geschäftsreglementes 
sagt ganz genau, in welchen Fällen und in welcher Form 
Rückweisungen möglich sind. Beim Eintreten auf eine Vor
lage kann man einen Entwurf ganz oder teilweise an den 
Bundesrat oder die Kommission zurückweisen, und zwar 
entweder zur Überprüfung oder zur Änderung; Nach Absatz 
2 dieser Bestimmung kann man aber bei einer späteren 
Beratung nur einzelne Abschnitte oder einzelne Bestim
mungen, und zwar lediglich zur Überprüfung, zurückweisen. 
Der Antrag des Kollegen Carobbio geht nun dahin, das 
Gesamte an die Kommission zurückzuweisen, und zwar zur 
Änderung, d. h. dass der Antrag mit unserem Geschäftsre
glement im Widerspruch steht; mindestens möchte ich 
dazu, ob er reglementskonform ist, ein gros ses Fragezei
chen machen. Aber ich möchte nicht auf dieser formellen 
Frage herumreiten. 
Ich glaube, auch aus materiellen Gründen muss dieser 
Antrag abgelehnt werden. Es scheint mir, dass ein gewisser 
Widerspruch vorliegt zwischen den Erklärungen der Frak
tion der PdA, die Herr Dafflon vor vier Jahren und auch 

. heute wieder abgegeben hat. Schon vor vier Jahren hat 
Herr Dafflon die Vorlage des' Nationalrates heftig kritisiert. 
Ihre Fraktion hat damals bei der Vorlage nicht zugestimmt. 
Sie haben sich der Stimme enthalten. Und heute wollen Sie 
dem Rat ~eliebt machen, er solle an der genau gleichen 

Vorlage global festhalten. Meines Erachtens ist das ein 
Widerspruch. 
Die nationalrätliche Kommission schlägt Ihnen vor, dort 
zuzustimmen, wo es vertretbar erscheint. Sie schlägt Ihnen 
vor, Bestimmungen zu streichen oder neue Bestimmungen 
in die Vorlage aufzunehmen. Das ist unsere Aufgabe der 
Bereinigung der Differenz. Wenn wir uns aber auf die natio
nalrätliche Fassung versteifen und eine Rückweisung an die 
Kommission vornehmen, so bedeutet das den Abbruch 
unserer Beratungen im Plenum. Es bedeutet eine Verzöge
rung. Es bedeutet sogar die Gefahr eines Scheiterns der 
ganzen Vorlage, weil ja der Ständerat bei der Stimmung, die 
dort herscht, auf die nationalrätliche Fassung nicht einge
hen wird. 
Unser Ziel, Herr Carobbio, muss doch sein, den 700 000 bis 
800 000 Arbeitnehmern, die heute noch keine zweite Säule 
oder eine ganz ungenügende haben, eine berufliche Vor
sorge zu verschaffen. Diese leute warten, wir dürfen sie 
nicht enttäuschen. Deshalb müssen wir vorwärtsmachen. 
Ich möchte Sie daher bitten, mitzuhelfen, diese erste 
Etappe zu realisieren. Wir verraten damit das Verfassungs
ziel nicht. Wir geben das Verfassungziel nicht auf, sondern 
wir programmieren den Weg zu diesem Verfassungziel. ' 
Aus dieser Überlegung beantrage ich Ihnen, den Antrag 
des Herrn Carobbio abzuweisen. 

M. Barchi, rapporteur: M. Carobbio apresente avant tout 
une motion d'ordre qui a ete transformee par la suite en 
une proposition de renvoi a la commission, avec mandat 
d'en revenir a la conception du Conseil federal et a celle 
qu'avait notre conseil en 1977. Au nom de la majorite de la 
commission, je dois m'opposer ä cette proposition pour 
des raisons formelles mais aussi' pour des· motifs qui ont 
trait a sa substance meme. Du point de vue formel, I'article 
65 de notre reglement prevoit a I'alinea 2 qu'«au cours de la 
discussion ulterieure le conseil peut renvoyer au Conseil 
federal ou ä la commission certains chapitres ou certaines 
dispositions pour un nouvel examen ... On en deduit donc 
que le renvoi global n'est pas possible, en tout cas I'inter
pretation la plus evidente de cette disposition devrait aller 
dans ce sens. Toutefois, je ne voudrais pas que M. Carob
bio. croie etre tombe dans un piage du fait qu'U lui a ete 
conseille de modifier la motion d'ordre qu'lI avait presentee 
en premier lieu. De toute favon, la motion d'ordre n'aurait 
pas ete !'instrument adequat pour atteindre le but que notre 
collegue s'est fixe car une motion d'ordre ne peut concer
ner que des questions de procedure. 
Mais iI n'est pas tres sympathique d'invoquer uniquement 
des raisons formelles pour refuser la proposition de 
M: Carobbio. En effet, generalement, si I'on agit ainsi. c'est 
parce que I'on veut eviter d'affronter des motifs qui tou
chent ä la substance meme, au fond. En I'occurrence, je 
tiens ä souligner qu'ici ce sont surtout ces derniers qui 
nous incitent ä opposer un refus ä la proposition de 
M. Carobbio. Je rappelle en peu de mots les critiques, fon
dees et justifiees, qui ont ete soulevees contre.le projet du 
Conseil federal, contre notre conception de 1977, ä savoir, 
entre autres, une situation economique ne permettant pas 
de supporter les consequences de ce projet. M. Carobbio, 
lui-meme, a parle de contraintes economiques mais, Mon
sieur Carobbio, celles-ci sont reelles, elles ne sont pas ima
ginaires comme vo'us le pretendez. D'aütres problemes 
entrent aussi en ligne de compte: le rapport sur I'integra
tion a ete tres clair; or, Monsieur Carobbio, dans votre 
intervention, vous n'avez pas souligne que ce rapport sur 
I'integration parvenait ä la conclusion que le projet du 
Conseil federal- ainsi que notre projet de 1977 - constituait 
une atteinte grave aux structures des caisses existantes. 
Alors, ce pro jet n'aurait aucune chance de trouver un 
consensus dans le «paysage politique .. suisse, pour tra
duire la «politische landschaft.. dont parlent toujours les 
Suisses alemaniques. Monsieur' Carobbio, vous avez evo
que la possibilite d'un referendum. A quoi sert-iI alors de 
mettre sur pied une loi «parfaite .. po ur la voir tout simple
ment echouer? Suivre la proposition de M. Carobbio, cela 
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signifierait abandonner la realisation par etapes qui est la 
seule possible, comme votre commission a pu le constater 
au cours d'un examen minutieux de taus les aspects du 
deuxieme pilier. 
Je termine en disant ä M. Carobbio et ä M. Dafflon qu'i1 ne 
taut certes pas decevoir nos concitoyens qui attendent 
depuis presque une decennie cette prevoyance profession
nelle obligatoire. Mais iI ne faut surtout pas les tramper -
voilä le vrai probleme - en presentant une lai qui se \,Ieut 
proche du perfectionnisme - encore que I'on puisse en 
douter - mais taut ä fai! irrealisable. Teiles sont les raisons 
pour lesquelles je m'oppose ä la proposition de M. Carob
bio. Pour le reste, en ce qui cancerne les discussions qui 
ont eu lieu entre syndicalistes (Richard Müller et Carobbio). 
je dis simplement qu' .. i1 ne faut jamais se meier des affaires 
de familie, car I'on court le risque de recevoir la vaisselle 
sur la tete ... 

Le president:· A sa propre demande, je donne la parole, en 
vertu de I'article 59, 3e alinea, de notre reglement, ä M. Daf
flan pour une declaration personnelle. 

M. DaHJon: Taut ä I'heure M. Muheim et ä present M. Barchi 
m'ont pris ä partie. M. Muheim trouve etrange notre atti
tude; il pretend qu'i1 y a quatre ans, nous aVions critique le 
projet et au vote final nous nous etions abstenus. Certes, 
monsieur Muheim, c'est exact. Aujourd'hui, nous vous pro
posans d'y revenir. Mais, monsieur Muheim, ce que vous ne 
dites pas c'est qu'iI y a quatre ans, nous nous sommes abs
tenus parce que nous avions considere le projet comme 
nettement insuffisant, car vous ne teniez pas alors les pro
messes que vous aviez faites ä I'epoque au peuple. 
Aujourd'hui, si nous vous proposans de revenir ä ce projet, 
c'est parce que nous visons ä obtenir un minimum et vous 
demandons de I'accepter. 11 y a quatre ans, la droite avait· 
vote contre. Aujourd'hui, elle accepte le projet du Conseil 
des Etats qui est manifestement moins favorable. Nous, 
nous sommes contre. Mais nous tenons ä ce minimum que 
I'on a promis, que la population attend depuis dix ans et qui 
a eteaccepte par le Conseil nationalle 60ctobre 1977. 

Le president: M. Carobbio desire faire aussi une interven
tion personnelle. Qu'i1 parle donc aussi sous cette forme 
mais je lui rappelle qu'auparavant iI a dejä parle onze 
minutes! 

M. Carobbio: Vous voudrez bien m'excuser mais je suis 
oblige d'apporter une precision, surtout en ce qui concerne 
la declaration du president de la commission, Pour motiver 
le refus de notre proposition, I'on nous reproche des ques
tions d'ordre formel, comme de retarder la mise au point du 
texte de loi. Aussi vais-jevous preciser quelques points: 
taut d'abord, notre groupe a ete deliberement exclu de la 
commission, Ce qui nous a empeches de faire nos proposi
tions ä I'interieur de la commission et aussi de connaitre les 
rapports que M. Barchi a cites ici comme des documents 
qui devraient nous convaincre de chan ger de position. En 
outre, j'avais propose une motion d'ordre afin que le 
Conseil national decide d'en rester ci san texte, justement 
pour ne pas perdre de temps. Evidemment, je sais quels 
sont les rapports de force et je ne me fais pas d'jJlusions. 
C'est donc sur le conseil du secretariat que j'ai accepte la 
forme du renvoi. En realite, le probleme cancerne le fond, il 
s'agit de savoir si le choix fait par la commission de partir 
sur la base du texte du Conseil des Etats est un choix 
acceptable ou non. Pour notre part, nous repondons par la 
negative, et c'est dans ce sens que nous avons fait cette 
proposition, afin de defendre vraiment les interets des tra
vailleurs, surtout des moins favorises qui, une fois de plus, 
apres la votation populaire de 1972, so nt en passe d'etre 
bafoues, d'etre tenus en dehors de taute consideration. 

Le pre\>ident: En taut cas, M. Carobbio constatera qu'iI a 
pu s'exprimer ici. Je donne maintenant la parole au repre
sentant du Conseil federal, M. Hürlimann, conseiller federa!. 

Bundesrat Hürlimann: Namens des Bundesrates beantrage 
ich Ihnen, diesen R.ückweisungsantrag abzulehnen. Sehen 
Sie, Herr Carobbio, wenn Sie einen solchen Antrag stellen, 
dann können Sie nicht nur die Presseschau der letzten 
Wochen zu Rate ziehen, sondern Sie müssen die zehnjäh
rige Geschichte dieser Vorlage studieren. Daraus lässt sich 
einigermassen ermessen, was nun letztlich bei dieser zwei
ten Säule realistisch ist und was man in diesem Lande in 
einer Referendumsdemokratie realisieren kann und was 
nicht. Wenn Sie tatsächlich dieser Kraft der Geschichte 
Rechnung tragen wollen, daim können Sie als Verantwortli
cher mit dem Auftrag aus der Verfassung jetzt auf keinen 
Fall etwas beschliessen, das letztlich zu einer Pattsituation 
zwischen beiden Räten führen wird. 
Ein Festhalten am Beschluss des Nationalrates vom Jahre 
1977 würde - das habe ich nun während zweier Jahre in der 
ständerätlichen Kommission und im Plenum erfahren -
nicht zu einem Konsens zwischen diesen beiden eidgenös
sischen Kammern führen. Hier liegt letztlich das Problem; 
wir haben einen Verfassungsauftrag, und wie mir der Kom
missionspräsident gesagt hat, gibt es in der Schweiz 
800000 Arbeitnehmer, gegenüber denen wir das Verspre
chen, das wir im Jahre 1972 abgegeben haben, noch nicht 
eingelöst haben. Es ist mit der Kraft der Geschichte in die
ser Vorlage Ihre Verantwortung,. endlich eine politisch reali
sierbare und tragbare Lösung zu finden. 
Ich bitte Sie, den Rückweisungsantrag abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Carobbio 

Art. 1 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Mehrheit 
Dieses Gesetz regelt die berufliche Vorsorge. 

Minderheit I 

108 Stimmen 
7 Stimmen 

(Müller-Bern, Deneys, Meizoz, Morel, Muheim, Reimann, 
Zehnder) 
Festhalten 

Minderheit 1/ 
(Rüegg, Allenspach, Ammann-Bern, Basler, Coutau, Lan
dolt) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 
Mehrheit 
Der Bundesrat beantragt rechtzeitig Gesetzesrevisionen, 
so dass die berufliche Vorsorge, je nach der Höhe der Ein
kommen nach 10 bis 20 Jahren seit Inkrafttreten dieses 
Gesetzes, zusammen mit der eidgenössischen Versiche
rung ... 

Minderheit 
(Rüegg, Allenspach, Ammann-Bern, Basler, Coutau, Lan
dolt) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Ammann-Bern 
Abs.2 
Streichen 

Anfrag Rüegg 
Abs.2 
Der Bundesrat beantragt innert zehn Jahren eine Revision 
des Gesetzes, so dass die berufliche Vorsorge, zusammen 
mit der eidgenössischen Versicherung (AHVIIV). den 
Betagten, Hinterlassenen und Invaliden die Fortsetzung der 
gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise ermög-
licht. . 
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Art. 1 
Proposition de la commission 

AI. 1 
Majorite 
La presente loi a pour objet la prevoyance· professionnelle. 

Minorite I 
(Müller-Berne, Deneys, Meizoz, Morel, Muheim, Reimann, 
Zehnder) 

Maintenir 

Minorite 11 
(Rüegg, Allenspach, Ammann-Berne, Basler, Coutau, Lan
dolt) 
AdMrer a la decision du Conseil des f;tats 

AI. 2 
Majorite 
Le Conseil federal proposera en temps utile des revisions 
de la loi, de maniere que la prevoyance professionnelle, 
ajoutee a I'assurance federale (AVS/AI). perrnette aux per
sonnes ägees, aux survivants et aux invalides de maintenir 
de fac;:on appropriee leur niveau de vie anterieur, dans un 
delai variant de 10 a 20 ans des I'entree en vigueur de la 
presente loi, suivant I'importance de leur revenu. 

Minorite 
(Rüegg, Allenspach, Ammann-Berne, Basler, Coutau, Lan
dolt 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Ammann-Beme 
AI. 2 
Biffer 

Proposition Rüegg 
AI. 2 
Le Conseil federal proposera, dans un delai de dix ans, une 
revision de la loi, de manie re que la prevoyance profession
nelle, ajoutee a I'assurance federale (AVS/AI), permette aux 
personnes ägees, aux survivants et aux invalides de mainte
nir de fac;:on appropriee leur niveau de vie anterieur. 

Muheim, Berichterstatter: Gestatten Sie mir eine Vorbemer
kung zur Detailberatung: Die grosse Zahl von Differenzen, 
die wir zu behandeln haben, veranlasst mich zu versuchen, 
die Berichterstattung zu st~affen. Ich werde daher zum Teil 
mehrere Artikel zusammen behandeln, besonders wenn sie 
miteinander im Zusammenhang stehen, ferner unwesentli
che oder rein redaktionelle Differenzen nicht kommentieren, 
wenn die Kommission einig ist und besonders wenn sie 
dem Ständerat zustimmt. Ich werde auch blosse Anpassun
gen von Artikeln an andere Bestimmungen, die wir abgeän
dert haben und die sich folgerichtig aufdrängen, nur teil
weise erwähnen. 
Ich hoffe damit meinerseits, zur speditiven Abwicklung der 
Detailberatung beitragen zu können. 
Zu Artikel 1: In diesem ersten Artikel wird das Ziel bezeich
net, welches das Gesetz anvisiert. Wenn dieser Zweckarti
kei auch nicht eine direkte normative Bedeutung hat, so ist 
er doch ein Wegweiser, der für die Anwendung und für spä
tere Revisionen wichtig ist. 
Der Nationalrat übernahm in seiner Fassung des Absat
zes 1 die Zielsetzung, wie sie in der Bundesverfassung ver
ankert ist, nämlich dass die zweite Säule zusammen mit der 
ersten Säule die Fortsetzung der gewohnten Lebenshal
tung in angemessener Weise zu ermöglichen hat. Der 
Nationalrat hat also das Endziel an die Spitze des Gesetzes 
gesetzt. 
Der Ständerat dagegen steckte das Ziel in diesem Zweckar
tikel bedeutend tiefer. Nach Absatz 1 sollen lediglich Lük
ken im bestehenden System der beruflichen Vorsorge 
geschlossen werden. 

Im Absatz 2 wird dann neu der Bundesrat beauftragt, eine 
Revision des Gesetzes zu beantragen, so dass das Verfas
sungsziel innert zehn Jahren erreicht werde. Darin kommt 
die Etappierung zum Ausdruck, indem die bestehende Vor
sorge ergänzt und ausgebaut werden soll, um schliesslich 
zum Ziel zu gelangen. 
Die Mehrheit der nationalrätlichen Kommission stimmte 
grundsätzlich dem etappenweisen Vorgehen bei der Reali
sierung des Verfassungszieles zu, währenddem eine Min
derheit I an der nationalrätlichen Fassung festhielt, welche 
die volle verfassungsmässige Zielsetzung in den Vorder
grund stellt. 
Die ständerätliche Fassung von Absatz 1, wonach das 
Gesetz lediglich bezWeckt, Lücken in der beruflichen Vor
sorge zu schliessen, wurde aber von der Mehrheit Ihrer 
Kommission als zu eng b~funden. Eine Minderheit 11 will 
dagegen dem Ständerat aüch hier zustimmen. Wenn auch 
dieses Gesetz nur eine erste Etappe darstellt, so ist es 
doch weit mehr als nur Lückenfüllung. Es bringt vielmehr 
eine einheitliche und umfassende Konzeption für die berufli
che Vorsorge, die für alle obligatorisch Versicherten gilt. 
Nach den neuesten statistischen Unterlagen für das Jahr 
1978 haben immer noch 20 bis 25 Prozent der versicherba
ren Arbeitnehmer gar keine zweite Säule und 20 Prozent 
nur eine ungenügende. Die bestehenden Pensionskassen 
werden sich in dieser oder jener Beziehung den gesetzli
chen Bestimmungen anpassen müssen, auch wenn sie die 
vorgeschriebenen Mindestleistungen erfüllen oder sogar 
übertreffen. Das Gesetz gilt nicht nur für die obligatorische 
Vorsorge, sondern zum Teil auch für die freiwillige und 
weitergehende Vorsorge der Betriebe. Die Mehrheit der 
nationalrätlichen Kommission beantragt Ihnen daher, die 
Zweckbestimmung in Absatz 1 weiter zu fassen als der 
Ständerat, indem allgemein gesagt wird, dass dieses 
Gesetz die berufliche Vorsorge regelt. 
Beim Absatz 2 des Ständerates wurde in der Kommission 
beanstandet, dass er weder zweckmässig noch verfas
sungskonform sei. Es wurde geltend gemacht, dass es 
möglicherweise mehrerer Gesetzesrevisionen bedürfe, um 
das Verfassungsziel zu erreichen. Die ständerätliche Fas
sung garantiert vor allem die Ansprüche der Eintrittsgenera
tion auf volle Leistungen nach 10 bis 20 Jahren je nach Ein
kommenshöhe nicht. 
Absatz 2 bezieht sich eigentlich nur auf die Umschreibung 
der «gewohnten Lebenshaltung .. innert zehn Jahren. Arti
kel 11 der Übergangsbestimmungen BV garantiert aber der 
Eintrittsgeneration mit kleineren Einkommen nach. zehn 
Jahren und nach 20 Jahren auch denen mit grösseren Ein
kommen die gleichen Leistungen wie der Normalgeneration 
mit 40 Beitragsjahren. Es besteht daher eine gewisse Dis
krepanz zwischen der ständerätlichen Fassung von 
Absatz 2 und der Verfassung. Jedel1falls liegt eine Lücke 
oder Unklarheit vor, die behoben werden muss. 
Die Mehrheit der nationalrätlichen Kommission schlägt 
daher eine präzisere Formulierung von Absatz 2 vor, die 
auch die verfassungsmässige Garantie für die Eintrittsgene
ration einbezieht und nicht nur eine, sondern mehrere 
Gesetzesrevisionen vorsieht, um das Ziel zu erreichen. 
Abschliessend gebe ich Ihnen die Stimmenzahlen bekannt. 
mit denen die nationalrätliche Kommission in Ihrer Mehrheit 
die Minderheitsanträge abgelehnt hat. Bei Artikel 1 Absatz 1 
siegte der Mehrheitsantrag über den Minderheitsantrag I 
mit 14 zu 6 Stimmen, gegenüber dem Minderheitsantrag 11 
mit 15 zu 5 Stimmen. Bei Artikel 1 Absatz 2 erhielt die Mehr
heit 12 Stimmen, auf den Minderheitsantrag (ständerätliche 
Fassung) entfielen 4 Stimmen. 
Zum Absatz 1 liegen noch Minderheitsanträge der Herren 
Müller-Bern und Rüegg vor. Ich werde mich hierzu nach 
den Begründungen .der Minderheitsantr'äge äussern. 

Le president: Comme vient de le dire le president de la 
commission, nous traitons donc in globo I'ensemble de 
I'article l er ; tous les alineas sont en discussion en ce 
moment et les propositions seront motivees. Par contre, 
nous voterons separement alinea par alinea. 

2:.oS 
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M. Barchi, rapporteur: Je me borneraiä exposer briiwe
ment quels ont ete les motifs de votre commission 
lorsqu'elle a pris ses decisions concernant I'article 1er• 

L'article 1er enonce le but de la loi. Votre commission a 
estime que le 1er alinea de cet article, tel qu'iJ avait ete 
con<;:u par le Conseil des Etats, n'etait pas satisfaisant. 
En effet, il ne s'agit pas seulement de combler les lacunes 
existant dans la prevoyance professionnelle, comme le 
declare le Conseil des Etats. J'aimerais faire remarquer que, 
de toute fa<;:on, I'expression .. eliminer des lacunes .. adoptee 
pour definir le but de la loi est etrange, pour ne pas dire ridi
cule du point de vue juridique. C'est comme si I'on disait de 
la loi sur les banques qu'elle elimine les lacunes dans le 
secteur bancaire, Ce n'est pas un langage juridique. 11 s'agit 
plus exactement de mettre sur pied une loi qui realise la 
prevoyance professionnelle et surtout la prevoyance ob liga
toire selon le mandat de la constitution federale. Ce nou
veau 1er alinea, issu d'une proposition de' M. Jelmini, amelio
ree par le departement, declare tout simplement que cette 
loi a pour objet la prevoyance professionnelle. 'C'est une 
declaration tout ci fait neutre. Cette loi a pour objet la pre
voyance professionnelle, cela suttit. 11 serait faux, en parti
culier, de mentionner la prevoyance obligatoire, parce que 

. cette loi regle aussi, partiellement, I'assurance facultative. 
Le 2e alinea de I'article 1er a suscite de longues discussions. 
Comme votre commission a adopte en principe la concep
tion du Conseil des Etats, notamment en' ce qui concerne la 
solution des problemes de la generation d'entree, mais 
aussi pour ce qui est de la compensation du rencherisse
ment, iI fallait logiquement accepter le prfncipe d'une reali
sation du mandat constitutionnel par une legislation pro
gressive, procedant par etapes. Le texte elabore par votre 
commission est meilleur que celui du Conseil des Etats. 11 
tient compte en effet des differents delais de dix et de vingt 
ans prevus respectivement pour les revenus modestes et 
les revenus plus. importants, dans le but d'accomplir, par 
etapes, le mandat constitutionnel en ce qui. concerne la 
generation d'entree. ' 
Je ne m'exprime pas sur les differentes propositions de 
minorites, ni sur les propositions individuelles de 
MM. Rüegg et Ammann. Je repondrai apres que ces propo
sitions auront ete developpees. 

Müller-Bern, Sprecher der Minderheit I: Wenn Sie diese 
meterlange Fahne betrachten und die bis jetzt verlaufe ne 
Diskussion in Berücksichtigung ziehen, dann stimmt wahr
scheinlich der Ausspruch des Ständerates, dass es sich 
hier um die komplizierteste sozialpolitische Materie seit 
Bestehen unseres Parlamentes handelt. Vor allem diejeni
gen, die in der Kommission des Nationalrates seit Anfang 
1976 tätig waren, wissen etwas darüber zu sagen. 
Artikel 1 Absatz 1 soll Ziel und Zweck dieses Gesetzes 
umschreiben. Nach Auffassung der Minderheit I, die sich in 
Übereinstimmigkeit mit dem Entwurf des Bundesrates und 
mit dem Beschluss des Nationalrates befindet, soll das Ziel 
dieses Gesetzes sein, den Betagten, Hinterlassenen und 
Invaliden in der Kombination «berufliche Vorsorge und 
AHV/lV .. die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in 
angemessener Weise zu ermöglichen. Der Ständerat 
spricht in seiner Fassung nur davon, man müsse die Lük
ken in der beruflichen Vorsorge schliessen. Das ist - der 
Kommissionspräsident hat das dargelegt - zwar eine Auf
gabe, aber es geht nicht nur darum, Lücken zu schliessen. 
Eine ganze Reihe von Artikeln im zur Beratung stehenden 
Gesetz betreffen sowohl die berufliche Vorsorge insgesamt 
als auch die Einrichtungen, die heute schon bestehen. 
Die Fassung der nationalrätlichen Kommission ist aber nach 
meiner Auffassung nichtssagend. Sie geht zwar weiter als 
die ständerätliche Fassung, aber sie sagt im Grunde nicht, 
was man mit diesem Gesetz eigentlich will. Nach unserer 
Auffassung (Minderheit I) ehtspricht einzig die ursprüngli
che Fassung des Nationalrates dem, was mit dem Gesetz 
beabsichtigt ist. Bereits in der Botschaft vom 10. November 
1971, in der zur PdA-lnitiative Stellung genommen und der 
Gegenentwurf erläutert wurde, heisst es, dass angenom-

men werden kann, dass die gewohnte Lebenshaltung dann 
fortgesetzt werden könne, wenn eine Einzelperson im Alter 
auf ein Ersatzeinkommen zählen könne" das mindestens 
.60 Prozent ihres letzten Bruttoerwerbseinkommens be
trägt. Das ist übrigens nach dem Berner Soziologen 
Dr. W. Schweizer zu wenig. Ich stimme in vieler Beziehung 
mit diesem Soziologen nicht überein, aber in dieser Aus
sage, dass 60 Prozent, namentlich für kleinere Einkommen, 
zu wenig sind, um die geWOhnte Lebenshaltung fortzufüh
ren, da gehe ich mit ihm einig. 
Damals ging es darum, das Volksbegehren für eine wirkli
che Volkspension zu bekämpfen. Damit sollte bewiesen 
werden, dass mit dem Gegenvorschlag eine bessere 
Lösung möglich sei als mit der beim ersten Anblick sehr 
bestechenden Volkspensionsinitiative, die mit dem Ausbau 
der AHV das Ziel genügender Altersvorsorge erreichen 
wollte. ' 
Im weiteren ging es in diesem Abstimmungskampf über 
diese Verfassungsinitiative und den Gegenvorschlag darum, 
dem Volk klaren Wein darüber, was das Gesetz bringen soll, 
einzuschenken. Deshalb ist dann am 25. September 1972 
dieses .. rosarote Büchlein.. herausgegeben worden. Hier 
wurden die Grundsätze eines kommenden Gesetzes deut
lich dargelegt. Auch in diesem Bü~hlein ist wieder von 
einem Ersatzeinkommen von mindestens 60 Prozent des 
letzten Bruttolohnes die Rede, immer AHV/IV und berufli
che Vorsorge zusammen. Vor allem aber wurde unterstri
chen, dass die Altersleistungen - und zwar die minimale 
Altersleistung - zur Erreichung dieses Zieles 40 Prozent 
des massgebenden Lohnes sein sollte. 
Die Propaganda aller Parteien, welche die PdA-lnitiative 
ablehnten und für den Gegenvorschlag eintraten, stützte 
sich auf das, was von dem Ausschuss für berufliche Vor-' 
sorge der AHVIIV-Kommission eben in diesem Büchlein in 
Aussicht gestellt wurde. In diesem Ausschuss waren die 
Sozialpartner vertreten sowie auch die Regierungsparteien, 
F rauenverbänd e, Versicherungsei nrichtungen, Versiche
rungsgesellschaften und Versicherungsexperten. Es 
bestand damals ein allgemeiner Konsens vor allem auch der 
Sozialpartner darüber, was mit dem Gesetzesentwurf im 
Minimum realisiert werden sollte. Man hat dem Volk ganz 
bestimmte konkrete Versprechungen gemacht, von denen 
man in bestimmten Kreisen. heute offenbar nichts mehr wis-

, sen will. Nur aufgrund dieser Zusagen gab der Stimmbürger 
grünes Licht für den Gegenentwurf, der mit einem klaren 
Ergebnis von 1,4 Millionen rund gegen 400 000 Stimmen 
angenommen wurde, während die PdA-lnitiative noch deut
licher verworfen wurde. 
Wenn die Minderheit I der entschiedenen Auffassung ist, 
mari müsse den Zweck so umschreiben, wie er seinerzeit 
vom Nationalrat festgehalten wurde,so deshalb, weil wir 
der Meinung sind, im Grundsatzartikel müsse deutlich 
gesagt werden, was man eigentlich mit diesem Gesetz will. 
Die Formulierung, die wir vorschlagen, entspricht ziemlich 
genau dem Text von Artikel 34quater, der am 3. Dezember 
1972 vom Volk angenommen wurde. Ich begreife nicht 
ganz, weshalb man nun plötzlich von diesen Grundsätzen 
nichts mehr wissen will. Schliesslich sind wir ja alle auf die 
Verfassung vereidigt oder haben mindestens das Gelübde 
abgelegt. Damit wird auch zum Ausdruck gebracht, dass 
dem Gesetz ein bestimmtes Leistungsprinzip zugrunde 
liegt. Diese Leistungszielist ja in der Verfassung enthalten. 
Wir können es heute nicht einfach verleugnen und überge
hen; wir müssen uns daran halten, ob es uns passt oder 
nicht. Das Volk hat den 'Gegenentwurf zur Verfassung ange
nommen, weil man ihm darlegte, dass die berufliche Vor
sorge zusammen mit der AHV /IV ermöglichen soll, die 
geWOhnte Lebenshaltung in angemessener Weise weiterzu
führen. Ich beantrage Ihnen daher im Namen der Minderheit 
I, den seinerzeit vom Nationalrat beschlossenen und vom 
Bundesrat vorgeschlagenen Text anzunehmen, die Fassung 
des Ständerates - die ungenügend ist, und damit auch den 
Antrag der Minderheit 11 - zu verwerfen ul1d auch den 
nichtssagenden Vorschlag der Mehrheit der Kommission zu 
Artikel 1 Absatz 1 abzulehnen. 

Q.Ob 
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Dagegen beantrage ich Ihnen, betreffend Artikel 1 Absatz 2 
der Mehrheit der Kommission zuzustimmen. Er ermöglicht 
die Verwirklichung dessen, was in den Übergangsbestim
mungen zu Artikel 34quater verankert ist, flexibler zu er
reichen, nämlich mit verschiedenen Gesetzesrevisionen, 
um nach zehn respektive 20 Jahren die Fortführung der 
gewohnten Lebenshaltung auch der Eintrittsgeneration zu 
gestatten. 

Rüegg, Sprecher der Minderheit 11: Zu Artikel 1 Absatz 1 
kann ich mich kurz fassen. Zu Artikel 1 Absatz 2 muss ich 
etwas längere Ausführungen machen. 
Artikel 1 Absatz 1 : Der Ständerat bringt mit seiner Formulie
rung zum Ausdruck, dass dieses Gesetz die Lücken im 
bestehenden beruflichen Vorsorgesystem schliessen will. 
Die Mehrheit der nationalrätlichen Kommission hingegen 
bekennt sich zur Formulierung: «Dieses Gesetz regelt die 
berufliche Vorsorge.» Diese Fassung stehtunseres Erach
tens im Widerspruch zu Artikel 47 Absatz 2, wo ganz klar 
gesagt wird, dass das Gesetz Mindestvorschriften enthält, 
womit die berufliche Vorsorge nur teilweise geregelt wird. 
Die ständerätliche Fassung hat unseres Erachtens die 
Logik für sich, indem unmissverständlich zum Ausdruck 
gebracht wird, dass, wo immer möglich, von den bestehen
den Einrichtungen und der durch sie geschaffenen Vor
sorge ausgegangen werden soll. Ich bitte Sie deshalb, der 
Fassung des Ständerates zuzustimmen. 
Artikel1 Absatz 2: Die klare Formulierung des Artikels 1 
Absatz 2 ist deshalb von grosser Bedeutung, weil mit der 
Fassung dieses Artikels die Entscheidung daruber fällt, ob 
der Verfassungsartikel innert einer klar definierten Frist 
oder in 'Etappen realisiert werden soll. Die etappenweise 
Realisierung hat den grossen Vorteil, dass der jeweiligen 
wirtschaftlichen Lage Rechnung getragen werden kann. Die 
Minderheit ist einhellig der Auffassung, dass der Verfas
sungsartikel nur in Etappen realisiert werden kann. Prä
mienprimat, Abrücken vom Pool und etappenweise Reali
sierung der zweiten Säule sind die Grundvoraussetzungen, 
dass dieses ständerätliche Konzept überhaupt zum Tragen 
kommt. Lassen Sie mich die schwierige Problematik anhand 
der verschiedenen Formulierungen dieses Gesetzestextes 
darlegel1. 
Ich komme zur ursprünglichen Fassung des Nationalrates. 
In der ursprünglichen Fassung des Nationalrates, welche 
ein Leistungsprimat vorsah, hätte die Normalgeneration 
sofort, die Eintrittsgeneration innerhalb von zehn. bis 
20 Jahren riach Inkrafttreten des Gesetzes in den Genuss 
der vollen Leistungen kommen sollen. Die ständerätliche 
Kommission hat dann dieses ehrgeizige Ziel verlassen und 
in Aussicht genommen, die zweite Säule st!Jfenweise in 
Kraft zu setzen. Da Unklarheit darüber bestand, ob Verfas
sungsartikel und Übergangsbestimmungen eine stufen
weise Realisierung zulassen, wurden von den Professoren 
Fleiner und Jagmetti Rechtsgutachten eingeholt. Die Zuläs
sigkeit einer Realisierung in Etappen wurde von beiden 
Rechtsgelehrten bejaht, jedoch darauf hingewiesen, dass in 
diesen Etappen auch die Eintrittsgeneration zu berücksich
tigen sei. Der Gesetzgeber kann somit das Etappenziel sta
tuieren und tür die Eintrittsgeneration entsprechend tiefere 
Sonderregelungen erlassen, allerdings mit dem verfas
sungsrechtlichen AiJftrag, dass die Eintrittsgeneration; nach 
zehn respektive 20 Jahren nach Erreichen des verfassungs
mässigen Zieles durch die Normalgeneration ebenfalls in 
den Genuss der gleichen Leistungen kommt. 
Der Ständerat - wenn wir ihn richtig interpretieren - geht 
davon,aus, dass in Artikel 1 Absatz 2 eine Übergangslösung 
definiert wird, die festlegt, dass innerhalb von zehn Jahren 
nach Inkrafttreten eine Revision des Gesetzes zu erfolgen 
habe, mit dem Ziel, das Gesetz nötigenfalls so zu verbes
sern, dass die berufliche Vorsorge dann mit AHV/IV die 
Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemesse
ner Weise ermöglicht. Was also ursprünglich einmal bei der 
nationalrätlichen Vollösung direkt ab Inkrafttreten gedacht 
war, soll nach Ständeratstösung und abgesichert durch die 
beiden Gutachten Fleiner und Jagmetti in mindestens zwei 

Schritten erfolgen, wovon der zweite innerhalb von zehn 
Jahren zu erfolgen hätte. 
Von diesem in Artikel 34quater BV statuierten Verfassungs
ziel, welches der Ständerat eben in Schritten zu vollziehen 
gedenkt, klar zu unterscheiden ist diese Sonderregleung tür 
die Eintrittsgeneration, festgelegt in Artikel 11 der Über
gangsbestimmung der Bundesverfassung. Diese Sonderre
gelung setzt tür die Eintrittsgeneration Fristen von zehn 
und 20 Jahren nach Inkrafttreten, um in den Genuss des 
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestschutzes zu gelangen. 
Der Begriff des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestschut
zes deckt sich nun aber in der Ständeratsversion nicht mit 
dem vollen Verfassungsziel der Fortsetzung der gewohnten 
Lebenshaltung. Der Gesetzgeber ist nämlich in gewissem 
Rahmen frei, welchen gesetzlichen Mindestschutz er für. die 
Eintrittsgeneration aufstellt. Was er nicht kann - und das 
geht aus dem Gutachten Jagmetti, Ziffer 31, hen{or -, ist: 
die Eintrittsgeneration 'vorerst völlig auszuschalten. Hat der 
Gesetzgeber schon für die Normalgeneration fürs erste ein 
Etappenziel statuiert, so ist er demzufolge auch berechtigt, 
für die Eintrittsgeneration tiefere Sonderregelungen zu 
erlassen. Dieser etappenweisen Realisierung trug der Text 
der ständerätlichen Kommissiori Rechnung. Er lautet: 
.. Durch Revision ist es innert zehn Jahren so auszugestal
ten, dass die berufliche Vorsorge zusammen mit der eidge
nössischen Versicherung AHV/IV den Betagten, Hinterlas
senen und Invaliden die Fortsetzung der gewohnten 
Lebensh'altung in angemessener Weise ermöglicht.» Durch 
den Antrag Aubert, der im Ständerat vom Kommissionsprä
sidenten unwidersprochen blieb und der offenbar nur zum 
Ziel hatte, den Bundesrat und nicht das Parlament zu ver
pflichten, die Revision einzuleiten, ist diese ursprüngliche 
Fassung der ständerätlichen Kommission verschlimmbes
sert worden. So entsteht nach dem vorliegenden Stände
ratstext ( .. Der Bundesrat beantragt rechtzeitig eine Revi
sion des Gesetzes, so dass die berufliche Vorsorge innert 
zehn Jahren mit der eidgenössischen Versicherung den 
Betagten, Hinterlassenen und Invaliden die Fortsetzung der 
gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise ermög
liCht .. ) der Eindruck, das Verfassungsziel müsse bereits 
zehn Jahre nach Revision des Gesetzes erfüllt sein. Das 
aber war nie die Meinung der ständerätlichen Kommission 
und des Ständerates, denn die Zehnjahresfrist hatte nur 
den Sinn, das Gesetz so auszugestalten, dass dadurch das 
Verfassungsziel später erreicht werden kann. 
Nun zur Fassung der nationalrätlichen Kommission. In der 
nationalrätlichen Kommission wurde die Fassung des Stän
derates offensichtlich zu wenig gründlich diskutiert. Die 
Anhänger einer Etappenlösung nach ständerätlichem Kon
zept hatten Grund anzunehmen, dass sich die 10jährige 
Frist auf die Gesetzesrevision und nicht auf die Realisierung 
der verfassungsmässig festgelegten leistungen beziehe. 
Ihre Sorglosigkeit war um so mehr berechtigt, als die 
ursprüngliche Fahne diese Zehnjahresfrist gar nicht ent
hielt. Man hat dann zwar in einer der ersten Sitzungen fest
gestellt, dass die Frist von zehn Jahren fehle, jedoch nicht 
darüber diskutiert, wo die Einfügung zu erfolgen habe. Herr 
Kollega Fischer-Bem, der die ständerätliche Fassung offen
bar so interpretierte, dass der Verfassungsauftrag innert 
zehn Jahren zu erfüllen sei, hat dann noch Artikel 11 
Absatz 2 der Übergangsbestimmungen in diesen Absatz 
hineingebracht. Nach dem Wortlaut von Artikel 11 Absatz 2 
und der Übergangsbestimmung sollen ja die Versicherten 
der Eintrittsgeneration je nach Höhe ihrer Einkommen nach 
zehn bis 20 Jahren seit Inkrafttreten des entsprechenden 
Gesetzes in den Genuss des gesetzlich vorgeschriebenen 
Mindestschutzes gelangen. So ist dann diese Fassung der 
Mehrheit von Artikel 1 'Absatz 2 entstanden. Diese Fassung 
würde nun eine Etappenlösung ebenfalls verunmöglichen, 
denn wenn das in Artikel 34 statuierte Verfassungsziel bei 
Inkrafttreten des Gesetzes nicht realisiert werden kann, so 
kann auch die Sonderregelung für die Eintrittsgeneration 
gemäss Artikel 11 der Übergangsbestimmungen nicht reali
siert werden. Es liegt nun also ein Antrag der Mehrheit der 
nationalrätlichen Kommission vor, der eine Etappenlösung 
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nicht zulässt, und eine Fassung des Ständerates, die eine 
etappenweise Realisierung ebenfalls verhindert. In dieser 
Situation hat es wenig Sinn, den Antrag der Minderheit 11 
(Zustimmung zur Fassung des Ständerates) aufrechtzuer
halten; wir ziehen ihn deshalb zurück und ersetzen ihn 
durch den Antrag, den ich persönlich eingereicht habe und 
der folgenden Wortlaut hat: 
.. Der Bundesrat beantragt innert zehn Jahren eine Revision 
des Gesetzes, so dass die berufliche Vorsorge, zusammen 
mit der eidgenössischen Versicherung (AHVlIV), den 
Betagten, Hinterlassenen und Invaliden die Fortsetzung der 
gewohnten Lebenshaltung in angemessener W.eise ermög
licht. .. 
Damit glauben wir, eine Fassung gefunden zu ,haben, die 
eine etappenweise Realisierung der zweiten Säule ermög
licht. Zudem wird die ständerätliche Kommission noch ein
mal Gelegenheit erhalten, diesen entscheidenden Artikel 
der Vorlage zu überprüfen. 
Zum Schluss möchte ich noch einmal deutlich betonen, 
dass es uns nicht darum geht, der Vorlage in letzter Stunde 
Schwierigkeiten zu bereiten. Im Interesse dieser sehr 
schwierigen Materie liegt uns aber daran, Klarheit darüber 
zu schaffen, ob das Verfassungsziel in Etappen ralisiert 
werden kann. 

Ammann-Bern: Sowohl die Fassung des Ständerates wie 
der Vorschlag unserer Kommission sind unglücklicherweise 
.. daneben geraten ... Diese beim Ständerat. weil die Formu
lierung auf der Fahne in keiner Weise seinem Willen ent
spricht, wie es in verschiedenen Voten zum AusdrUCk 
gekommen ~ar: beim Vorschlag unserer Kommission, weil 
man hier die Frist für eine erste Gesetzesrevision mit den 
Fristen gemäss Artikel 11 Absatz 2 der Übergangsbestim
mungEIn vollständig durcheinander gebracht hat. Der lap
sus in bezug auf den Ständerat wurde von der Verwaltung 
offensichtlich bei der Bereinigung der Fahne erkannt. Ich 
kann der Verwaltung hier einen schweren Vorwurf nicht 
ersparen, weil sie unsere Kommission nicht sofort auf diese 
Diskrepanz aufmerksam gemacht hat. Die Verhandlungen in 
der Kommission wären dann bestimmt anders verlaufen. 
Die eine wie die andere Formulierung dieses zweiten Absat
zes verrät lediglich, dass die Konzeption des Ständerates 
nicht begriffen worden ist. Wenn wir wirklich auf das neue 

, Konzept übergehen wollen, dann muss dieser Absatz ent
weder wegfallen - das ist mein Antrag -, oder aber im Sinne 
einer modifizierten Fassung des ursprünglichen Antrages 
der ständerätlichen Kommission geändert werden. Das ist 
der Antrag Rüegg. Streichen wäre hier die beste Lösung, 
denn diese Absichtserklärung ist nicht notwendig. Die AHV 
ist nun über neun Revisionen etappenweise verbessert 
worden, ohne dass eine solche Absichtserklärung im ersten 
Gesetz vorhanden gewesen wäre. 
Dieser Absatz ist auch deshalb nicht notwendig, weil die 
ständerätliche Konzeption auch für die Übergangszeit für 
die Eintrittsgeneration die Mindestleistungen genau fest
legt, wenn auch nicht in der Höhe, wie sich das wahrschein
lich viele Leute aus 'Unkenntnis der Realität vorgestellt 
haben. 
Die Übergangsbestimmung der Verfassung verlangt, dass 
das neue Gesetz einen Mindestschutz definiere, welcher für 
die kleinen Einkommen nach zehn, für hohe Einkommen 
nach 20 Jahren mit Sicherheit erreicht werden muss. Genau 
das tut das Gesetz: Für jeden Jahrgang wird über genau 
festgelegte Altersgutschriften das Guthaben bei Erreichen 
des 65. Altersjahres festgelegt, aus welchem dann die 
Altersrente finanziert wird. Unter Annahme der zukünftigen 
Lohnentwicklung kann diese Rente genau errechnet wer
den, sogar für weniger als zehn bzw. 20 Versicherungsjahre 
sind Altersrenten genau zu berechnen, wenn man zuverläs
sige Annahmen über die künftige Lohnentwicklung zu 
machen wagt. 
Es muss doch jedem klar sEIin, dass mit dem Kapitaldek
kungsverfahren, wie es für die berufliche Vorsorge vorge
schrieben ist, mit unvollständiger Beitragsdauer nie diesel
ben Renten bezogen werden können, wie wenn man wäh-

rend 40 Jahren volle Beiträge bezahlt hat. Eine andere 
Lösung wäre absolut ungerecht und würde von den vier 
Fünftein der Werktätigen, welche schon jetzt freiwillige Bei
träge leisten, ke,ineswegs verstanden, besonders wenn 
diese über eine Umlage die im Obligatorium neu Versicher
ten noch finanzieren müssten. Eine weiter Strapazierung 
der Solidarität zwischen Jung und Alt ist auch kaum mehr 
denkbar, wenn man sich an die Diskussionen um die Steil
heit der Staffelung der Altersgutschriften erinnert. 
Ein Beispiel vermag mehr als Worte zu sagen: Eine volle 
Altersrente nach 40 Jahren Beitragsdauer wird durch insge
samt 500 aufgesparte koordinierte Lohnprozente finanziert. 
Wenn man verlangt, das diese gleiche Leistung bereits 
nach zehn Jahren erreicht werde, bedingt das jährliche Bei
träge von genau 50 Prozent des koordinierten Lohnes. Jene 
Leute, die dem Verfassungsartikel diese Interpretation 
unterschieben wollen, möchten doch einmal klar sagen, wer 
das bezahlen soll; sicher nicht die Jungen, ebensowenig 
die bereits Versicherten und deren Arbeitgeber, welche die
ses Problem überhaupt nicht kennen. Wir werden sehen, 
wieweit sich die älteren Versicherten selbst zu höheren Bei
trägen und damit zu höheren Altersrenten der Eintrittsgene
nation bei der Diskussion über einen neuen Artikel 34 
bereitfinden werden. 
Nach wenigen Beitragsjahren sind zugegebenermassen die 
Altersleistungen noch gering; sie verbessern sich jedoch 
mit jedem Jahr, in welchem wir unsere Beiträge leisten. Es 
ist nun offensichtlich die Meinung des Ständerates, innert 
zehn Jahren eine erste Gesetzesrevision durchzuführen, 
um diese reduzierten Renten der Eintrittsgeneration etwas 
anzuheben, d. h. etwas näher an die nach 40 Beitragsjahren 
ausbezahlten Renten heranzubringen. Die dannzumalige 
wirtschaftliche Situtation, die Altersstruktur unserer Gesell
schaft und die Entwicklung des Obligatoriums werden 
bestjmmen, um wieviel diese Renten angehoben werden 
können und vor allem - das scheint mir das Wichtigste zu 
sein - wie dann diese Mehrleistungen zu finanzieren sein 
werden. Das Konzept des Ständerates verspricht jedem 
Versicherten nicht mehr, als sicher eingehalten werden 
kann. Die Vorschriften der Verfassung sind eingehalten. 
Eine etappenweise Verbesserung der Renten der Über
gangsgeneration ist durch Revisionen des Gesetzes anzu
streben, wobei jedoch immer auch neue, zusätzliche Finan
zierungsmöglichkeiten aufgezeigt werden müssen. 
Ein Festhalten sowohl an der heutigen Fassung des Stän
derates wie' am Vorschlag unserer Kommission wäre ein 
glatter Versuch, dem Schweizervolk Sand in die Augen zu 
streuen, indem man etwas verspricht, was beim besten Wil
len nicht möglich ist. Wir dürfen auch uns selbst nicht täu
schen: Wenn dieser Absatz 2 nicht gestrichen oder wenig
stens nach Antrag Rüegg im Sinne des seinerzeitigen stän
derätlichen Kommissionsantrages (mit der berechtigten 
Modifikation Aubert in bezug auf den Bundesrat) abgeän
dert wird, dann ist diesem an sich sehr vernünftigen Gesetz 
eine erbitterte Gegnerschaft gewiss. Man kann nicht ein 
Beitragsprimat bejahen und dann in der Absichtserklärung 
von Absatz 2 des Artikels 1 das Gegenteil behaupten. 
Der Ständerat selbst kann seinem verunfallten 2. Absatz in 
Artikel 1, wie er auf der Fahne erscheint, mit absoluter 
Gewissheit nie zustimmen. Revisionen sind ohne Absatz 2 
genau gleich möglich. Ich bitte Sie deshalb, diesen Absatz, 
der Klarheit zuliebe, vollständig und ersatzlos zu streichen. 

Ziegler-Solothurn: Wir sind beim Zweckartikel mit einer 
schillernden Vielfalt von Anträgen konfrontiert. Sie reichen 
vom integralen Festhalten an der ursprünglichen Maximal
fassung bis zum Streichungsantrag von Kollege Ammann
Bem, der auf jeden Termin zur Erreichung des Verfas
sungszieles verzichten will. Ich möchte Sie ersuchen, dem 
Vorschlag der Kommissionsmehrheit den Vorzug zu geben, 
weil dieser' Vorschlag die berufliche Vorsorge generell und 
umfassend regelt und, eine realistische, klar terminierte 
Etappenlösung anstrebt. 
Wir haben der Tatsache Rechung zu tragen, dass vor allem 
die Vorbehalte und Widerstände von seiten der bestehen-
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den Pensionskassen, aber auch von seiten der gut Versi
cherten eine Realisierung der zweiten Säule nach der von 
unserem Rat 1977 verabschiedeten Fassung verunmögli
chen. Es kann auch nicht übersehen werden, dass die lan
desweit wirkenden Solidaritätsmassnahmen via Pool von 
den bereits Versicherten vielfach in Frage gestellt werden. 
Mit Rücksicht auf die Belastbarkeit der Betriebe und der 
Arbeitnehmer müssen die hochgesteckten, an sich erstre
benswerten, Zielvorstellungen in eine wirtschaftlich und 
politisch tragbare Dimension gestellt werden. Das heisst: 
Verzicht auf das Leistungsprimat, Verzicht auf den gesamt
schweizerischen Pool und Einschwenken auf eine stufen
weise Realisierung. 
Im übrigen teile ich die Auffassung, dass eine möglichst 
bald realisierbare Lösung dem Verfassungsauftrag besser 
entspricht als die perfekteste Lösung, die in einer Volksab
stimmung mit grösster Wahrscheinlichkeit scheitern würde. 
Mit dem Zweckartikel in der Mehrheltsfassung wird eine 
Startlösung ermöglicht, die als ausgewogen und praktikabel 
qualifiziert werden kann. Weiter ist positiv zu vermerken, 
dass in verschiedenen Punkten der Vorlage eine gute Syn
these zwischen der ständerätlichen Variante und der frühe
ren Fassung unseres Rates erzielt werden konnte. Der 
Mehrheitsantrag zu Artikel 1 markiert einen Weg, der am 
ehesten Gewähr dafür bietet, dass das Obligatorium der 
beruflichen Vorsorge möglichst rasch in Kraft gesetzt wer
den kann und dass die bei der Volksabstimmung vom 
3. Dezember 1972 über den Verfassungsauftrag abgegebe
nen Zusicherungen eingehalten werden. Die rasche Ver
wirklichung der zweiten Säule liegt im Interesse des sozia
len Friedens. Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommissions
mehrheit zuzustimmen. 

Mascarin: Die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung 
in angemessener Weise ist dem Volk vor der Abstimmung 
1972 zur Volkspensionsinitiative seitens des Bundesrates 
versprochen worden. Dieser Grundsatz ist in Artikel 34 mit 
der Annahme des Gegenvorschlages des Bundesrates in 
die Verfassung aufgenommen und verankert worden. Selbst 
diese Fassung ist als Gegenvorschlag nur angenommen 
worden aufgrund der ganz konkreten Versprechungen des 
Bundesrates und - unter anderem - auch aufgrund der Poli
tik des SGB, die sich auf die Versprechungen abstützte. 
Am 25. September 1972 - also rechtzeitig vor dieser 
Abstimmung - hat die Eidgenössische AHV/lV-Kommission 
den B~richt und die Grundsätze im Hinblick auf das Bun
desgesetz veröffentlicht. Das Volk war in Kenntnis dieser 
Grundsätze. Darin wird der Grundsatz .. Fortsetzung der 
gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise» kon
kret dargelegt. Für die Leistungshöhe, d. h. das Ren,tenmi
nimum, «wird eine minimale Altersrente von 40 Prozent des 
den Koordinationsabzug übersteigenden massgebenden 
Einkommens» vorgeschrieb~n. Dann wird verpflichtend dar
gelegt, dass die Fortsetzung der gewohnten LebenShaltung 
zusammen mit der AHV für eine Einzelperson ein Ersatzein
kommen von mindestens 60 Prozent ihres letzten Bruttoer
werbseinkommens voraussetzt. Dass dies sogar Herr Willi 
Schweizer als zu wenig erachtet, hat Ihnen Kollege Müller
Bern dargelegt. Ich kann mich dem anschliessen. 
Alle diese Versprechungen sind mit dem Prinzip des Lei
stungsprimats abgegeben worden. Ohne dieses Prinzip 
~önnen die Versicherten trotz sehr hoher Beiträge und trotz 
sehrhoher Lohnabzüge nicht mit sicheren Leistungen rech
nen. Ohne das Leistungsprimat sind die zu zahlenden Bei
träge ein Blankocheck, mit dem die Versicherungen bis zur 
Auszahlung sehr grosse Gewinne realisieren können. 
Unsere Fraktion ist demnach der Meinung, die beantragte 
Streichung von Artikel 1 bzw. die Übernahme der Fassung 
der Mehrheit der Kommission oder des Ständerates seien 
nicht akzeptabel. Wir halten am Leisungsprimat fest und 
unterstützen den Antrag der Minderheit I. Man könnte 
sogar von einer Verletzung des Informationsrechtes des 
Bundesrates reden, wenn dieses Leistungsprimat nicht auf
rechterhalten bleibt, ausgehend davon, dass wegen dieses 
Leistungsprimats überhaupt ein solcher Verfassungsartikel 

angenommen worden ist. Eine Nichterfüllung dieser Ver
sprechungen kann nur deswegen Gesetzeskraft erlangen, 
weil es in der Schweiz keine selbständige eidgenössische 
Verfassungsgerichtsbarkeit gibt. Das scheint mir eine wich
tige Voraussetzung zu sein, damit man überhaupt diesen 
Weg gehen kann. 
Von den später zu realisierenden Etappen haben wir hier 
nichts gehört. Kein einziger Befürworter der Vorlage hat 
konkret gesagt, wie diese Etappen aussehen sollen und 
womit die Versicherten, die ja schliesslich ihre Beiträge ein
zahlen, rechnen können. Im Gegenteil, die Anträge Rüegg 
und Ammann-Bem haben klar gezeigt, welcher Wind dann 
wehen wird, wenn es um den etappenweisen Ausbau geht. 
Auch aus diesem Grund halten wir dezidiert am Leistungs
primat fest. Die zweite Säule ist für die privaten Versiche
rungen ohnehin das Geschäft des Jahrhunderts, und die 
Lohnabhängigen zahlen ohnehin grosse Beiträge: Deshalb 
soll mindestens die Leistung gesichert, sein und nicht nur 
diese vage Unverbindlichkeit, wie sie mit dem vorliegenden 
Entwurf zustande käme, ins Gesetz aufgenommen werden. 

Landelt: Bei Absatz 1 möchte ich Sie bitten, dem Antrag 
des Herrn Rüegg zuzustimmen. Er hat Ihnen bereits gesagt, 
warum. Zum Absatz 2 möchte ich betonen, das wir den 
Ausführungen des Kommissionspräsidenten und von Herrn 
Bundesrat Hürlimann ganz klar entnommen haben, dass 
sich die Kommission eindeutig für das System des 
Beitragsprimats entschieden hat. 
Sie wissen, dass mit diesem ständerätlichen Konzept für 
die Eintrittsgeneration eine Sonderregelung in bezug auf 
die Fristen gilt. Mit andern Worten gelten zehn bzw. 20 
Jahre ab Inkrafttreten, bis die Rentner in den Genuss des 
vorgeschriebenen Mindestschutzes gelangen sollen. Die 
vorliegenQe nationalrätliche FormUlierung postuliert aber, 
dass bereits innert zehn Jahren das Ziel der beruflichen 
Vorsorge erreicht ist, nämlich dass nach zehn, eventuell 20 
Jahren die Fortführung der gewohnten Lebenshaltung mög
lich ist. Das wäre gut und erstrebenswert. Es würde bedeu
ten, dass keine Zusatzleistungen mehr vom Bund, von den 
Kantonen und Gemeinden zur obligatorischen AHV und IV 
ausgeriChtet werden müssten, mit Ausnahme für diejeni
gen, die bereits Rentner sind. Das war auch Sinn und 
Zweck der nationalrätlichen Vorlage, die hier am 6. Oktober 
1977 angenommen wurde. 
Dieses Ziel zu erreichen, schien deshalb dem Nationalrat 
möglich, weil die Idee vom immens grossen Pool vorhanden 
war und ausgeführt Werden sollte. Ich darf im Detail nicht 
darauf eingehen, wie die Pool-Konstruktion Schiffbruch 
erlitten hat. Lediglich erinnerungshalber muss betont sein, 
dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber wie die Versicherer 
sozusagen unisono die Fiktion einer allumfassenden Soli
darität abgelehnt haben. 
Es scheint mir nun, dass auf diesem Weg durch ein Hinter
türchen versucht werden soll, nach einer aufschiebenden 
Frist von zehn Jahren das volle Leistungsziel auch für 'die 
Eintrittsgeneration zu garantieren. Eine entsprechende 
Garantie könnte indessen nach Angaben von Fachleuten 
nur gegeben werden, wenn vom System des Banksparens 
abgewichen würde, d. h. nichts anderes, als dass vom Kapi
taldeckungsverfahren, auf dem diese zweite Säule aufge
baut ist, mindestens teilweise auf das Umlageverfahren 
gewechselt werden müsste. Das aber ist jedenfalls jetzt 
nicht und von niemandem beabsichtigt. 
Es ist bedauerlich, dass von der Eiritrittsgeneration die 
beim Inkrafttreten 45jährigen und insbesondere die 55jähri

-gen oder älteren Arbeitnehmer, sofern sie nicht heute 
schon seit längerer Zeit einer Vorsorgeeinrichtung angehö
ren, nicht in den Genuss der vollen Leistung gelangen, die 
effektiv die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung 
ermöglicht. Wenn wir aber tatsächlich bestrebt sind, so 
rasch wie möglich dieses BVG in Kraft zu setzen, dann 
müssen wir uns darauf konzentrieren, vorderhand lediglich 
das erreichbare Ziel anzuvisieren. 
Aufgrund von sechs bis sieben Jahren Erfahrung bei der 
Durchführung des BVG wird es dann vornehme Aufgabe 
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des Bundesrates sein, dem Parlament die realen Vor
schläge zu unterbreIten, die dannzumal die wünschbaren 
Ziele im Visier haben werden. Ich bitte Sie darum, die Fas
sung, wie sie Herr Rüegg beantragt, zu genehmigen. 

Basler: Wir können nicht wissen, was letztlich die Formulie
rung dieses Zweckartikels sein wird, aber wir wissen in der 
SVP, was wir wollen, nämlich ein etappenweises Vorgehen. 
Wir ziehen es eher vor, nun bescheiden zu beginnen, statt 
grosse, unhaltbare Versprechen ins Gesetz zu schreiben. 
Ein Verzug wird auch das Beste der zweiten Säule hinaus
schieben, die Risikoversicherung gegen Tod und Invalidität. 
Die SVP deutet aber vor allem die Verfassung nicht dahin, 
dass in zehn bis 20 Jahren für alle volle Altersrenten 
erreicht werden müssten, weil das mit dem individuellen 
Sparen nach dem Kapitaldeckungsverfahren unvereinbar 
ist. Wir halten aus folgenden Gründen am Kapitaldeckungs
verfahren fest: Es ist die sinnvolle Ergänzung zum Umlage
verfahren der ersten Säule, wo nun jährlich die Altersrenten 
durch AHV-Beiträge der Erwerbstätigen aufgebracht wer
den müssen. Wenn jeder durch sein Erwerbsleben den 
R.entenbarwert anspart, so müssen keine höheren Beiträge 
eingefordert werden, wenn die Zahl der Erwerbstätigen 
gegenüber den Rentnern einmal sinkt. Auch wären vorzei
tige Pensionierung oder'Kapitalabfindung problemlos mög
lich und die Freizügigkeit beim Wechsel des Arbeitsortes 
gerecht und einfach zu regeln. Das ist nicht der Fall bei 
Umlage, wo durch Zwangsmassnahmen sicheriustellen ist 
dass jeder seinen erwarteten Solidaritätsbeitrag bis zu~ 
gesetZlich festgelegten Pensionsalter leistet.· 
Umlage braucht den Zentralstaat, weil Solidaritäten zwi
schen Generationen verlangt werden, aber Kapitaldeckung 
bei Altersvorsorge ist dezentral und bürgernäher möglich, 
auch in, kleinen Vor~orgeeinrichtungen. Das ist dem 
Gedankengut der SVP viel, näher als zentralstaatliche 
Zwangsgemeinschaften. Wir halten dafür, dass bei dieser 
zweiten Säule das Geld fur die zusätzliche Altersvorsorge 
erst erarbeitet und dann mitgegeben werde. Dadurch wird 
sichergestellt, dass ein Versicherter auch, dann nicht zu 
Schaden kommt, wenn einmal ein Abbau der Leistungen 
beschlossen oder eine Kasse aufgehoben würde. Die not
wendigen Mittel wären vorhanden, um alle erworbenen 
Rechte der Rentner und der bisher Beitragspflichtigen 
abzudecken. 
Das bedingt aber, dass volle Altersrenten nicht schon für 
zehn bis 20 Jahre nach Inkrafttreten in Aussicht gestellt 
werden, sonst besteht wiederum die Versuchung, die Mittel 
b~i den Sparkapitalien der Jüngeren zu holen, also Umlage 
einzubauen - und Umlage über die erste Säule hinaus leh
nen wir ab. Sie ist nicht mehr aufzuheben, denn die Nach
folgegenerationen brauchen wieder Nachfolgende, um 
diese Vorbezüge weiter umzulegen. Es würde einer Aus
trittgeneration jener Beitrag fehlen, den sich die Eintrittsge
neration durch Umlage geben liess. Daher kommt einer ein
geführten Umlage auch volkswirtschaftlich die Bedeutung 
einer Verschuldung gleich, denn, ob wir den Nachfahren 
eine Staatsschuld zurücklassen oder eine nicht aufzuhe
bende Umlage mit gleichem ungedeckten Rentenbarwert, 
i~t gleichwe~ig. Es sind Bezüge oder Ausschüttungen, die 
nicht erarbeitet worden sind von jenen, die in den Genuss 
davon kommen. 
Aus diesen Überlegungen heraus folgern wir, dass ein etap
penweises Vorgehen zwingend ist. Wir befürworten daher, 
dem Einzelantrag Rüegg zuzustimmen. 

Le president: Notre collegue Ammann-Berne me fait savoir 
qu'iI retire sa proposition relative ci I'a!inea 2 au profit de 
celle de M. Rüegg. 

Allenspach: Absatz 2 ist, sowohl in der Fassung des'Stän
derates als auch in jener der nationalrätlichen Kommission 
unklar. Er erweckt zudem Illusionen bezüglich dessen, wa~ 
an Renten zehn Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes aus
gerichtet werden soll. 

130-N 

Formell enthält dieser Absatz zwar lediglich einen Auftrag 
an den Bundesrat. Der Bundesrat soll - so heisst es -
rechtzeitig eine Gesetzesrevision beantragen, damit zehn 
Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes eine Gesetzesrevi
sion durchgeführt sein wird und die vollen Renten ausbe
zahlt werden können. In dieser Form kann der Bundesrat 
den Gesetzesauftrag gar nicht erfüllen, weil er hicht weiss, 
wie lange das Parlament für die Gesetzesrevision braucht 
und ob der Stimmbürger dieser Gesetzesrevision allenfalls 
zustimmt! Wir können den Bundesrat beauftragen, innert 
zehn Jahren eine Gesetzesrevision vorzulegen. Wir können 
dem Bundesrat aber weder Auftrag noch Kompetenz 
geben, innert zehn Jahren das Gesetz zu ändern oder dafOr 
besorgt zu sein, dass das Gesetz geändert ist, denn über 
den Umstand, ob ein Gesetz geändert wird, entscheidet 
nicht der Bundesrat, darüber entscheidet das Parlament 
und das Volk! 
Aus diesen Gründen enthält der Antrag Rüegg zu Absatz 2 
den realistischen und meines Erachtens allein durchführba
ren Auftrag an den Bundesrat. 
Es ist heute schon anzumerken, dass diese in Aussicht 
genommene Gesetzesrevision keine einfache sein wird. Sie 
sollte in der Fassung der nationalrätlichen Kommission 
bewirken, dass das, verfassungsmässige Ziel der berufli
chen Vorsorge in zehn bis 20 Jahren nach Inkrafttreten des 
Gesetzes erreicht wird. Vorstellungen darüber aber, wie 
dies geschehen soll, bestehen zurzeit noch nicht. Noch 
weniger ist bekannt, welche neuen Belastungen man dann 
den Vorsorgeeinrichtungen auferlegen will, wieviel die Ver
sicherten dann mehr zu bezahlen haben und welche zusätz
lichen Solidaritätsleistungen man dann der jungen Genera
tion aufbürden möchte. Solches oder ähnliches müsste 
getan werden, wenn die Versprechungen in Absatz 2 von 
Artikel 1 erfüllt werden sollen. ' 
Dieser Konsequenzen wegen ist es meines Erachtens nicht 
möglich, heute zu sagen, zehn Jahre nach Inkrafttreten des 
Gesetzes müssten die verfassungsmässigen Ziele realisiert 
Sein und es müssten die vollen Leistungen ab diesem Zeit
punkt ausgerichtet werden. 
Wir sollten uns nicht illusionären Vorstellungen hingeben 
oder ihnen auch nur Vorschub leisten. Wir sollten realistisch 
Schritt für Schritt das grosse Werk der zweiten Säule aus
bauen. In diesem Sinne beantrage ich Zustimmung zum 
Einzelantrag Rüegg bei Absatz 2. 

Muheim, Berichterstatter: Sie haben bei diesem Artikel 1 
erlebt, wie es etwa in der Kommission zu- und hergegangen 
ist. Ich möchte versuchen, in diese «Verwirrungen-, die viel
leicht entstanden sind, etwas Ordnung zu bringen. 
Bei Absatz 1 - das ist relativ einfach - haben wir im Grunde 
genommen drei Anträge vorliegen. Wir haben den Antrag 
der Mehrheit der Kommission, die kurz und bündig formu
'lieren will, dass dieses Gesetz die berufliche Vorsorge 
regelt. Wir haben den Antrag der Minderheit I, die will, dass 
die Zielsetzung gemäss der Bundesverfassung in diesem 
Absatz 1 enthalten ist, also der nationalrätlichen Fassung 
entsprechend. Und der Antrag der Minderheit 11 geht dahin, 
dass man der ständerätlichen Fassung zustimmt. 
Ich möchte dazu nur kurz folgendes sagen: 
Die ständerätliche Fassung ist sicher zu eng. Es geht nicht 
nur darum, Lücken auszufüllen - ich habe das bereits 
gesagt -, sondern dieses Gesetz enthält ein ganz bestimm
tes Konzept, das auch für die weitergehende Vorsorge zum 
Teil gilt. Ich möchte sagen, eS ist eine umfassende Rege
lung. Ich glaube, es ist deshalb richtiger zu' sagen, dass die
ses Gesetz die berufliche Vorsorge regelt. Jedenfalls ist es 
nicht nur Lückenfüllung. 
Von Herrn Rüegg ist eingewendet worden, das Gesetz ent
halte nur Mindestvorschriftim. Das ist an und für sich rich
tig, aber es ist kein Widerspruch, wenn wir in Artikel 1 
sagen, dass die berufliche Vorsorge geregelt wird. Das ist 
auch kein Widerspruch zu Artikel 47. Warum nicht? Es geht 
in diesem Gesetz ja nicht nur darum, das Obligatorium zu 
regeln, sondern darüber hinaus auch die weitergehende 
und freiwillige Vorsorge. Ich bin daher der Meinung, dass 
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die Mehrheitsfassung richtig ist und dass hier keinerlei 
Widerspruch besteht. 
Der Kommissionsantrag der Mehrheit geht aber weniger 
weit als der Antrag der Minderheit I, die an der nationalrätli
chen Fassung mit dem verfassungsmässigen Ziel festhalten 
will. Da dieses Ziel nicht auf einmal, sondern in Etappen 
erreicht werden soll, hat die Mehrheit der Kommission 
beschlossen, die nationalrätliche Fassung nicht aufrecht
zuerhalten. 
Zu· Artikel 1 Absatz 2. Bei Absatz 2 haben wir jetzt noch 
zwei Anträge vorliegen: Wir haben den Antrag der Kommis
sion, die den Bundesrat verpflichten will, rechtzeitig Geset
zesrevisionen in die Wege zu leiten, so dass die berufliche 
Vorsorge je nach der Höhe der Einkommen nach zehn bis 
20 Jahren seit Inkrafttreten dieses Gesetzes das Verfas
sungsziel erfüllen kann. 
Auf der anderen Seite haben wir den Antrag des Herrn 
Rüegg. Es besteht zum Kommissionsantrag scheinbar nur 
eine Nuance, aber es ist ein ziemlich wichtiger Unterschied. 
Herr Rüegg möchte mit seinem Antrag zu Absatz 2 den 
Bundesrat beauftragen, innert zehn Jahren eine Revision 
vorzuschlagen. Wann aber diese Revision in Kraft tritt oder 
·in Kraft treten soll, das sagt der Antrag Rüegg nicht. 
Ich glaube, man muss hier klar sehen. Der Absatz 2 in die
ser oder jener Fassung beinhaltet eine Etappierung. Ich 
muss Herrn Rüegg widersprechen, wenn er sagt, dass die 
nationalrätliche Kommissionsfassung eine Etappenlösung 
nicht erlaube. Das stimmt nicht. Lesen Sie den Antrag der 
Kommission, der deutlich sagt, dass der Bundesrat recht
zeitig Gesetzesrevisionen zu beantragen hat, um das Ziel in 
zehn bis 20 Jahren zu erreichen. Es ist aber nicht richtig, 
wenn Cman behauptet, dass die Etappierung mit der Kom
missionsfassung ausgeschlossen würde. 
Nun· eine Zwischenbemerkung zu Herrn Ammann-Bern, 
obschon er seinen Antrag zurückgezogen hat. Herr 
Ammann-Bern hat hier geäussert, was der Ständerat 
beschlossen habe, stimme mit dem Willen des Ständerates 
nicht überein. Das trifft unter keinen Umständen zu. Es ist 
richtig, dass in der del:ltschen Fassung auf der Fahne die 
Fristbestimmung anfänglich versehentlich weggefallen war. 
Aber in der französischen Ausgabe war diese Fristbestim
mung von Anfang an enthalten. Die Weglassung im deut
schen Text war ein Versehen beim Druck der Fahne. Ich 
möchte hier auch im Interesse einer korrekten Haltung 
gegenüber der Verwaltung sagen: Vorwürfe an die Verwal
tung sind fehl am Platz. Das Versehen ist längst behoben. 
Ich habe Herrn Ständerat Aubert, der der Urheber des 
Antrages im Ständerat war, gefragt, wie der Beschluss des 
Ständerates zu verstehen sei. Er hat mir sofort und ohne 
lange überlegen zu müssen bestätigt, dass der Wortlaut 
auch dem Willen entsprach, den er mit diesem Antrag zum 
Ausdruck gebracht hatte. Ich glaube, einen besseren Zeu
gen als unseren verehrten StaatsreChtskollegen hätte ich 
wirklich nicht haben können. Herr Ständerat Aubert hat mir 
ohne jede Reserve bestätigt, das Wortlaut und Wille beim 
Ständerat durchaus in Übereinstimmung gewesen sind. Ich 
möchte das immerhin hier festgestellt haben. 
Nun aber zurück zum Antrag Rüegg. Dieser sieht wohl auch 
die Etappierung vor, aber sie soll"sich nur darauf beziehen, 
das der Bundesrat innert zehn Jahren eine Revision des 
Gesetzes vorlegt. Wann dieses Gesetz dann in Kraft treten 
soll, davon ist keine Rede. Nun ist es aber so, dass im Arti
kel der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung 

. klipp und klar steht, dass die unteren Einkommen nach 
zehn Jahren Anspruch auf volle Leistungen haben und dass 
die höheren Einkommen ihn nach 20 Jahren haben. Es ist 
die Garantie zugunsten der Eintrittsgeneration, die dort auf
gestellt wird. 
Wir geraten nun bei der Annahme des Antrags Rüegg in 
Widerspruch· zu diesem Verfassungsauftrag, weil mit 
Sicherheit anzunehmen ist, dass diese Garantie für die Ein
trittsgeneration nicht zehn, sondern vielleicht erst 15 Jahre 
nach Inkrafttreten des Gesetzes realisiert sein wird. Ich darf 
Ihnen dazu kurz aus den Gutachten der Herren Jagmetti 
und Fleiner zitieren. Herr Fleiner schreibt, dass der Gesetz-

geber eine etappenweise Inkraftsetzung von Teilgesetzen 
vorsehen kann, dass diesem Weg aber gewisse Grenzen 
gesetzt werden, insbesondere bei den Übergangsbestim
mungen. Die Übergangsbestimmungen sind gerade diejeni
gen, welche der Eintrittsgeneration das Leistungsziel garan
tieren. Wenn wir den Antrag Rüegg annähmen, würden wir 
mit der Verfassung in Widerspruch geraten. 
Es geht beim Absatz 2 doch um zwei Dinge: 
1. Nach dem Antrag der Kommissionsmehrheit einerseits 
um die Etappierung - eine oder mehrere Gesetzesrevisio
nen -, die vorgesehen wird. um das Verfassungsziel zu 
erreichen. 
2. Man muss diese Revision rechtzeitig in die Wege leiten, 
dass, je nach der Höhe der Einkommen, nach zehn bis 20 
Jahren seit Inkrafttreten des Gesetzes das Verfassungsziel 
erreicht wird. Das ist" das Entscheidende. Absatz 2 enthält 
also zwei Fristenbestimmungen, nämlich zehn bzw. 20 
Jahre, in denen das Verfassungsziel erreicht werden muss, 
und die rechtzeitige Einbringung entsprechender Vorlagen 
durch den Bundesrat. 
Ich bin daher der Meinung. das nur die Fassung der Kom
missionsmehrheit den verfassungsrechtlichen Anforderun-· 
gen entspricht. Ich möchte Sie daher bitten, dieser zuzu
stimmen und den Antrag Rüegg abzulehnen. 

M. Barchi, rapporteur: Je commenterai les deux proposi
tions de minorite relatives au 1e , alinea de I'article 1e,. Une 
premiere minorite, dont le porte-parole est M. Rüegg, vous 
invite ci. vous en tenir au texte adoptEl par le Conseil des 
Etats. 11 est difficile d'en saisir les motifs, surtout si on lit le 
texte franc;:ais, qui dit simplement: .. Cette loi a pour objet la 
prevoyance professionnelle ... J'ai I'impression que les mem
bres de la minorite Rüegg veulent se battre contre des 
moulins ci. vent et considerent en principe que toute modifi
cation qui serait apportee aux textes adoptes par le Conseil 
des Etats pourrait signifier le retour ci. I'ancienne conception 
de la prevoyance sociale. Or, la realite est autre et je vou
drais rassurer tres cordialement M. Rüegg: I~ texte du 1e, 

alinea issu des discussions de votre commission est ab so
lument neutre. 11 se borne ci. definir en termes vagues la 
matiere qui forme I'objet de la loi et ne met aucunement en 
danger ni les caisses de prevoyance existantes ni I'econo
mie du pays. 
Le fait que la loi, comme I'a dit avec raison M. Rüegg, 
contlent uniquement des prescriptions minimales ne 
contredit pas la constatation que cette loi a pour objet la 
prevoyance professionnelle. 
J'en viens maintenant ci. la proposition de minorite defendue 
par M. Richard Müller. M. Muheim, le president de la com
mission, ne I'a que tres brievement commentee et c'est 
normal parce qu'iI appartient ci. la minorite. La minorite, 
entrainee par M. Richard Müller, vous engage ci. vous pro
noncer en faveur du texte propose par le Conseil federal. 
Ce la me parait un peu etrange, vous m'excuserez de le 
dire, parce que la meme minorite ne s'est pas opposee au 
2e alinea de I'article 1e,. 11 convient de rappeier que votre 
commission, se ralliant ci. la decision du Conseil des Etats, a 
approuve ci. I'unanimite le principe de la mise sur pied par 
etapes de la prevoyance professionnelle. M. Müller I'admel 
egalement. Pour cette raison, le maintien du 1e, alinea du 
texte du Conseil federal ne se justitie plus. 
11 faut etre logique. Le Conseil federal faisait etat du but 
immediat de la loi, qui etait de permettre aux personnes 
ägees de maintenir de fac;:on appropriee leur niveau de vie 
anterieur. Du moment qu'on admet le principe de la realisa
tion de la prevoyance professionnelle par etapes, on doit 
renoncer au but immediat defini au 1e, alinea. 
Je comprends certes le desir de ceux de nos collegues qui 
se sont rallies ci. la proposition de M. Müller de soutenir la 
conception originelle du Conseil federal et de notre conseil. 
11 est toujours difficile d'abandonner un enfant, de renoncer 
ci. quelque chose qu'on a pris ci. cceur. Je dois toutefois ren
dre le plenum attentif au fait que, s'U se rallie ci. la minorite 
Müller, une grande confusion s'ensuivrait sur le plan de 
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I'interpretation de la disposition de I'article 1e', qui est une' 
disposition fondamentale. 
Votre commission, jß le repete, a approuve ä I'unanimite la 
conception du .Conseil des Etats, qui ne permet pas de 
resoudre les' problemes poses par la generation d'entree 
des I'entree en vigueur de la loi. 
En donnant votre voix a la proposition Müller, vous signifiez 
que vous desirez revenir au modele du Conseil federal et 
rejetez en principe la conception du Conseil des Etats, 
qu'on fait toutefois rentrer par la petite porte du 2e aiinea. 11 
en resulterait une grave confusion. 
Mme Mascarin a parle de la necessite d'instituer une Cour 
constitutionnelle. Elle nous a dit qu'en 'adoptant la loi qui 
nous est soumise, nous violerionsla constitution parce que 
nous adopterions le systeme de la primaute des cotisa
tions. Je reponds simplement aMme Mascarin que les 
experts, les jurisconsultes declarent independamment I'un 
de I'autre dans leurs rapports que le fait de choisir le sys
teme de la primaute des cotisations ne viole point la consti
tution. 
Pour toutes ces raisons, je vous prie d'en rester, en ce qui 
concerne le 1 er alinea, au texte qui a Elle approuve par la 
majorite de la commission. 
Je passe maintenant a I'alinea 2 de ce 1e, article. La minorite 
representee par M. Rüegg avait propose d'en rester au 
texte du Conseil des Etats. M. Rüegg a retire cette proposi
tion parce que, finalement, iI s'est aperc;:u que la difference 
entre le texte du Conseil des Etats et celui du Conseil natio
nal etait minime. M. Ammann, de son cöte, a retire sa pro
position de biffer I'alinea 2. 11 ne reste donc que la proposi
tion individuelle de M. Rüegg. Je suis certain que M. Rüegg 
est de bonne foi et qu'iI veut trouver une solution realiste, 
susceptible d'etre acceptee par tout ,Ie monde. J'ai toute
fois I'impression que I'on est en train de livrer une bataille -
je ne veux pas dire inutile - mais qui va au-delä de I'enjeu. 
Car tous - partisans de la majorite, minorite Rüegg, 
M. Ammann - nous sommes d'accord que cette realisation 
par etapes doit se faire. Sur ce point la, nous ne voulons 
pas tromper nos concitoyens. ' 
J'en arrive cependant aux raisons pour lesquelles je suis de 
I'avis que la proposition de M. Rüegg devrait iHre rejetee. 
En effet elle demande qu'un delai de dix ans soit fixe pour la 
presentation de la part du Conseil federal du message de 
revision de la loi. Or, qu'a fait votre commission? Elle a 
prevu que le Conseil federal devait presenter le message en 
temps utile afin que la loi puisse etre revisee dans un delai 
variant de dix a vingt ans. 11 est evident que la proposition 
de M. Rüegg prevoit, par la force des choses, mais expres
sis ver bis dans la loi et c'est la le danger, la possibilite que 
la revision concernant les points que la presente loi ne peut 
resoudre que partiellement, traine encore apres I'echeance 
de dix ans, apres onze ans, douze ans, trE3ize ans,quatorze 
ans. C'est la que nl!side la difficulte. A ce propos, je dois 
encore eiter les experts, les jurisconsultes: M. Jagmetti 
precise apropos de la realisation par etapes du deuxieme 
pilier, qu'elle est admise en principe, mais iJ ajoute qu'iJ 
serait toutefois inadmissible d'exclure au debut la totalite 
ou une partie de la gimeration d'entree. Oe plus, toujours 
selon M. Jagmetti, iI ne convient pas, sous le couvert d'une 
realisation par etapes, de deroger a I'ordre prevu de la 
constitution. Oe son cöte, M. Fleiner, I'autre expert, admet 
que le legislateur peut proceder a une entree en vigueur par 
etapes au moyen de lois partielles successives. Cependant, 
jJ souligne qu'jJ y a certaines limites 'a respecter si I'on choi
sit cette voie, par exemple les disposmons transitoires. Or, 
je suis un juriste tres modeste et je dois simplement me 
referer a ce que nous ont dit deux jurisconsultes connus 
dans toute la Suisse. 11 me parait - je n'ose parler en termes 
absolus - que la proposition de M. Rüegg ne respecte ni 
I'ordre prevu par la constitution, selon M. Jagmetti, ni la 
prescription de I'article 11 des dispositions transitoires de 
la constitution federale, selon M. Fleiner. 
En conclusion, iI n'est pas quest ion de dramatiser ceUe 
bataille. Mais pour toutes les raisons susmentionnees, je 
vous invite ci approuver la proposition de la majorite. 

Bundesrat Hürlimann: Gestatten Sie mir zunächst zwei 
grundsätzliche Vorbemerkungen. Zunächst kann ich sie alle 
beruhigen, dass nicht jede Differenz eine gleich grosse 
Debatte wie zu Artikel 1 auslösen wird. Diese Debatte ist 
durchaus verständlich, wenn man die Auseinandersetzun
gen im Ständerat und in Ihrer,Kommission mitverfolgt hat. 
Mit diesem Artikel 1 wird nämlich das Konzept des Stände
rates mit der Etappenlösung gesetzgeberisch profiliert. Das 
ist im Grunde genommen das Anliegen des Artikels 1. 
Eine zweite Bemerkung: Sie können Artikel 1 formulieren, 
wie Sie wollen, Sie werden damit die Verfassungsbestim
mungen nicht ausser Kraft setzen. Der Bundesrat wird dann 
auch bei der nächsten Revision dieses Gesetzes - wie Sie 
auch - sich an diese Verfassungsbestimmungen halten 
müssen. Ich habe heute morgen bereits erklärt, dass wir 
uns mit diesen Verfassungsbestimmungen, vor allem mit 
Artikel 11 der Übergangsbestimmungen, Auflagen gemacht 
haben, die wir jetzt zu respektieren haben, und ebenso 
erklärt, dass sich bei einer einfacheren Verfassungsbestim
mung mit einer Kompetenz, dass wir ein Gesetz erlassen 
dürfen, diese Diskussionen erübrigen würden. Darin liegt im 
Grunde genommen die Problematik.· . 
Darf ich festhalten: Weder Bundesrat noch eidgenössische 
Räte ändern mit Artikel 1 - wie immer er formuliert sein wird 
- daran etwas, was das Volk uns mit Artikel 34quater und 
den Übergangsbestimmungen zum Auftrag und zur 
Respektierung übertragen hat. 
Nun zu Artikel 1 Absatz 1. Ich will nicht alle Argumente wie
derholen, die. bereits in die Debatte geworfen wurden. 
Absatz 1 ist weniger bedeutungsvoll als vielleicht Absatz 2. 
Absatz 1 kommt keine normative Kraft zu. Wie wir ihn auch 
formulieren, daraus wird nichts abzuleiten sein. Aber der 
Artikel 1 signalisiert natürlich, wenn Sie nun die nationalrätli
che Fassung vergleichen mit dem, was Ihre Mehrheit der 
Kommission beantragt, dass wir in der ersten' Etappe, in 
diesen ersten zehn Jahren, nicht so viel realisieren wollen 
und können, wie wir das ursprünglich mit der Vollösung des 
Nationalrates getan hätten. Ich bin aber mit Rücksicht dar
auf, dass dieses Gesetz nicht nur Lücken zu füllen hat, son
dern weil auch bestehende Kassen durch dieses Gesetz 
angesprochen werden - nehmen Sie das Problem der Koor
dination mit anderen Versicherungen, nehmen Sie das Pro
blem der Aufsicht, der Kontrolle, der Rechnungsführung 
und anderes mehr -, der Meinung, dass man nicht eine 
zusätzliche Administration auslösen soll. Das sind indessen 
Bestimmungen, die durch die bestehenden Kassen eben
falls zu respektieren sind. Ich finde deshalb die Formulie
rung der Mehrheit Ihrer Kommission richtig und beantrage 
Ihnen im Namen des Bundesrates bei Artikel, 1 Absatz 1 
Zustimmung zur Mehrheit. 
Artikel 1 Absatz 2 - ich habe es bereits betont, - setzt die 
Verfassung auch nicht ausser Kraft. Aufgrund von Artikel 11 
der Übergangsbestimmungen - auch wenn Sie gar nichts 
schreiben würden - müssten wir vom Bundesrat aus eine 
Vorlage unterbreiten, denn das, was wir jetzt mit dieser 
Gesetzesrevision verabschieden, würde der. Verfassung 
nicht gerecht. Also auch ohne Auftrag. müssten wir Ihnen 
eine Vorlage rechtzeitig, Herr Rüegg,· unterbreiten, damit 
die Frist in der Verfassung, zunächst zehn Jahre, eingehal
ten werden kann. Aber diese Formulierung im Absatz 2 hat 
eine pOlitische Bedeutung. Man denkt doch vor allem an 
jene Arbeitnehmer, die jetzt 50jährig oder 45jährig und noch 
nicht versichert sind und die nun feststellen aufgrund der 
Vorlage, die wir unterbreiten, dass ihre Renten, wenn sie in 
einigen Jahren pensioniert werden, eher bescheiden ausfal
len, weil wir ebendas Beitragsprimat realisieren, d. h. der 
Arbeitnehmer bekommt dann das, was er an Beiträgen 
zusammen mit dem Arbeitgeber aufgebracht hat. Dann 
fragt sich natürlich der 45- und 50jährige: Was passiert mit 
mir nach zehn Jahren, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt? 
Weil wir auf diese Frage, die berechtigt ist, mit Rücksicht 
auf die Verfassung unseren Stimmbürgerinnen und Stimm
bürgern eine Antwort geben müssen, vor allem jenen, die 
noch nicht versichert oder ungenügend versichert sind, hat 
diese Bestimmung in Artikel 1 Absatz 2 eine ganz 
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bestimmte Bedeutung und eine entsprechende Kraft. Es 
wird damit und mit der Lösung der nationalrätlichen Kom
mission eben deutlich gemacht, dass zunächst einmal ganz 
sicher für jene mit niederen Einkommen innert zehn Jahren 
eine Etappe realisiert werden muss, und dass man allenfalls 
Zeit hat, für jene mit höheren Einkommen zwanzig Jahre zu 
berücksichtigen. Darf ich sofort beifügen: das erleichtert 
uns diese Etappenlösung, weil für die niederen Einkommen 
die Finanzierung von Leistungen im Hinblick auf die Solida
rität innerhalb der Pensionskassen einfacher ist, als das für 
höhere Einkommen der Fall ist, wenn sie noch nicht ver
sichert sind. 
Wir machen also in bezug auf Ständerat und nationalrätliche 
Kommission nur noch etwas deutlich, was auch die Verfas
sung ausdrücklich sagt, dass man nämlich innert zehn Jah
ren für Arbeitnehmer mit niederen Einkomm.en und für sol
che mit höheren Einkommen unterschiedliche Fristen hat. 
Das wird mit dieser Formulierung der Mehrheit der Kommis
sion zum Ausdruck gebracht. Und ich bin überzeugt - das 
wurde in der Kommission mehrmals gesagt -, dass, wenn 
einmal das Obligatorium da ist, diese Solidarität innerhalb 
der Kassen zugunsten jener spielen wird, die nach zehn 
oder zwölf Jahren bereits aU$treten, indem diese Finanzie
rung viel eher möglich sein wird als heute, wo man zum Teil 
vorn beginnen muss. Ich möchte deshalb mit Rücksicht auf 
die Diskussion, wie sie gewaltet hat, einfach festhalten: Mit 
diesem Artikel 1 respektieren wir die Verfassung. Sie geben 
dem Bundesrat einen Auftrag, dass er Ihnen eine erste 
Revision der zweiten Säule unterbreiten muss, damit nach 
zehn Jahren das erste Etappenziel abgeschlossen ist und 
das, was uns nach der Verfassung vorgeschrieben ist, nach 
zehn Jahren in die Wege geleitet bzw. realisiert werden 
kann. Darf ich beifügen: bei dieser Revision - ich habe es 
bereits angetönt - ist es dann wiederum Sache des Gesetz
gebers, wie wir es jetzt auch gemacht haben; die soge
nannte gewohnte Lebenshaltung in angemessener Weise 
durch das Gesetz zu umschreiben. Aus den dargelegten 
Gründen möcf:lte ich Sie deshalb bitten, dem Artikel 1-
gemäss den Anträgen Ihrer Kommission zuzustimmen. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmungen - Votes 
Eventuell - A titre prelimihaire 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit I 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 11 

Abs. 2-AI. 2 

51 Stimmen 
39 Stimmen 

61 Stimmen 
52 Stimmen 

Le president: La proposition Ammann ayant ete retiree, 
nous opposerons simplement la proposition de la majorite 
de la commission et du Conseil fMeral ci la proposition indi
viduelle Rüegg. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Rüegg 

61 Stimmen 
53 Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13.20 Uhr 
La seance est levee ci 13 h 20 
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Art. 2 und 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art_ 2 et 3 
Proposition de la commission 
Adherer ci. la deoision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 4 Abs.1 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
... von mehr als 14 880 Franken ... 

Minderheit 

(Zehnder, Deneys, Meizoz, Morel, Muheim, Müller-Bern, 
Reimann) 
... von mehr als zwei Dritteln des Wertes der maximalen 
einfachen AHV-Rente beziehen ... 

Art. 4 al. 1 
Proposition de la commission 

Majorite 
... 14880 francs (art. 7). 

Minorite 

(Zehnder, Deneys, Meizoz, Morel, Muheim, Müller-Berne, 
Reimann) 
... depassant les deux tiers de la valeur de la rente simple 
maximale de I'AVS. 

Le president: Nous abordons I'artiele 4. A ce sujet, je vous 
signale que, dans le cadre da cet article et de la proposition 
de minorite, nous traiterons les propositions qui sont faites 
par la minorite aux artieles 7, 8, 9 et 45. 
Je donne la parole au president de la commission, 
M. Muheim. 

Muhe1m, Berichterstatter:· Ich fasse hier meine Ausführun
gen zu den Artikeln 4, 7, 8 und 45, die untereinander im 
Zusammenhang stehen, zusammen. 
Zu den Artikeln 4, 7, 8 und 45 liegen zwei Abänderungsan
träge gegenüber dem Ständerat vor. Die Artikel 4 und 7 
regeln die Mindestvoraussetzungen für die Unterstellung 
unter das Obligatorium. Der Arbeitnehmer muss nach dem 
bisherigen Gesetzesentwurf einen anrechenbaren Jahres
lohn von mehr als 12000 Franken haben. Dieser Grenzbe-

trag entspricht der maximalen einfachen AHV-Rente auf der 
Basis von 1975. Da auf den 1. Januar 1982 die AHV-Renten 
neuerdings erhöht werden, müssen die entsprechenden 

, Beträge im Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge die
sem Stand angepasst werden. Die maximale einfache AHV
Rente beträgt ab nächstem Jahr 14880 Franken. Der maxi
male, vom Obligatorium erfasste Lohn kommt neu auf 
44 640 Franken zu stehen (Art. 8). 
Die nationalrätliche Kommission schlägt Ihnen einmütig vor, 
diese neuen Ansätze in die Artikel 4, 7, 8 sowie Artikel 45 
einzutragen. 
In diesem Zusammenhang will eine Minderheit den Grenz
betrag für die Unterstellung unter das Obligatorium auf zwei 
Drittel der maixmalen einfachen ,Altersrente herabsetzen. 
Dieser Grenzlohn bildet, bezogen auf die AHV, den soge
nannten Koordinationsabzug, der verhindern soll, dass die 
Leistungen aus der ersten und zweiten Säule eine Überver
sicherung ergeben. Wenn dieser Koordinationsabzug her
abgesetzt wird, steigt der bei der beruflichen Vorsorge ver
sicherte Lohn, und es ergeben sich höhere Beiträge, aber 
auch höhere Leistungen, Wenn der Mindestlohn herunter
gesetzt wird, wird zudem der Kreis der vom Obligatorium 
erfassten Arbeitnehmer ausgeweitet. Es würden mehr 
Leute mit kleinen Löhnen, zum Beispiel Teilzeitarbeitneh
mer, in die berufliche Vorsorge einbezogen. Es ergäben 
sich für Arbeitnehmer mit bescheidenen Einkommen etwas 
höhere Gesamtleistungen. 
Der Koordinationsabzug spielt beim Beitragsprimat des 
Ständerats nicht die gleiche Rolle wie beim Leistungsprimat 
des Nationalrats. Eine Besserstellung der Arbeitnehmer mit 
kleineren Einkommen wäre sozial nicht ungerechtfertigt. 
Trotzdem lehnte die nationalrätliche Kommission den Min
derheitsantrag zu Artikel 4 ff. mit 12 zu 7 Stimmen ab, da sie 
einen Mehraufwand bei den Beiträgen scheute. 
Ich darf in diesem Zusammenhang noch einen Hinw~is 
machen auf die Petition, die vorgestern von der Arbeitsge
meinschaft unverheirateter Frauen an den Nationalrat ein
gereicht wurde. Ich glaube, Sie haben alle eine Kopie davon 
bekommen. In dieser Petition wird darauf hingewiesen, 
dass vor allem bei Kleinverdienern der Koordinationsabzug 
in der Höhe der maximalen AHV-Rente zu Ungerechtigkei
ten, zu Benachteiligungen, führe und daher eine Korrektur 
beim Koordinationsabzug im Sinne der Herabsetzung ange
zeigt sei. 
Wir haben diese Petition in der Kommission nicht behan
deln können, da sie noch nicht vorlag. Es wäre wohl richtig, 
wenn wir versuchen, sie heute zu behandeln. Ich würde 
sagen und Ihnen von mir aus vorschlagen, dass der Natio
nalrat davon Kenntnis nehmen und sie im übrigen dem Bun
desrat zur Weiterbehandlung weiterleiten sollte. Dies mein 
Antrag zur Petition . 
Im übrigen habe iC;h Ihnen bereits gesagt, dass die Kommis
sionsmehrheit den Antrag stellt, die maximale einfache 

. AHV-Rente als Koordinationsabzug zu belassen, während
dem eine Minderheit nur zwei Drittel davon als Koordina
tionsabzug einführen möchte • 

M. Barchi, rapporteur: A I'article 4, comme aux articles 7, 8, 
9 et 45, iI s'agit de I'adaptation des chiffres concernant le 
salaire minimum et le salaire coordonne au niveau valable 
pour I'annee 1'982. En effet, en 1982, les rentes AVS et les 
salaires determinants selon la loi federale sur I'assurance 
vieillesse et survivants, auxquels se refere le salaire assure 
par la prevoyance professionnelle, atteindront des niveaux 
superieurs a ceux de 1975. C'est la raison de I'amendement 
apporte par votre commission au texte du Conseil des 
Etats. 
La minorite, representee par M. Zehnder, nous soumet des 
propositions analogues auxarticles 4, 7, 8, 9 et 45. 
L'article 4 fixe le champ d'application de la loi en ce qui 
cancerne I'assurance obligatoire des salaries. 11 est en liai
son avec les articles precites qui reglent respectivement le 
salaire minimum, le salaire assure qui est appele coordonne 
et I'adaptation en cas d'activite lucrative au service de plu
sieurs employeurs. Le salaire assure, selon la proposition 

2..14-
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du Conseil federal, est la partie comprise entre 12 000 et 
36 000 francs au maximum. La majorite de votre commis
sion a releve les limites entrainant I'adaptation aux augmen
tations de I'AVS qui interviendront en 1982. 
La minorite propose de fixer ä I'article 4 la limite de I'assu
rance obligatoire ä un niveau qui corresponde aux deux 
tiers de la valeur de la rente simple maximale de \'AVS. Aux 
articles 7, 8, 9 et 45, la minorite adepose des propositions 
analogues. En ce qui concerne le salaire assure, la minorite 
propose comme salaire coordonne la partie du salaire com
prise entre les deux tiers de la valeur de la rente simple 
maximale de I'AVS et le tripie de la valeur de la meme rente 
simple maximale. En plus, elle prevoit d'arronäir le salaire 
coordonne ä.2000 francs par an s'iI n'atteint pas ce mon
tant. Evidemment, les propositions de la minorite aux arti
cles que j'ai mentionnes doivent etre considerees comme 
formant un tout. En adoptant ou en rejetant I'article 4 de la 
minorite, vous faites subir le meme sort aux autres articles. 
Lorsque M. Zehnder aura developpe ses arguments, je 
prendrai position. Cependant, permettez-moi de faire quel
ques remarques des· maintenant. Le president de la com
mission a indique que cette proposition de minorite, ä 
laquelle iI souscrit, apporterait une amelioration sur le plan 
social. 11 est vrai qu'elle favoriserait surtout les revenus 
modestes. 11 ne faut pas toutefois oublier que si nous adop
tions la proposition Zehnder, les cotisations augmente
raient considerablement et nous souleverions les memes 

. critiques que le projet du Conseil federal. L'administration a 
fait des calculs pour voir quelle charge supplementaire frap
perait I'economie suisse. On peut I'evaluer ä 1,5 pour cent 
des salaires AVS; cela correspondrait ä une formation de 
capital gigantesque. 
Voilä les raisons pour lesquelles je vous annonce d'ores et 
dejä que je me battrai pour la solution proposee par la 
majorite. 

Zehnder, Sprecher der Minderheit: Wie vom Ratspräsiden
ten und Kommissionspräsidenten bereits erwähnt, ent
scheiden wir mit diesem Artikel 4 gleichzeitig über drei wei
tere Minderheitsanträge. Alle diese Anträgt:! stehen in direk
tem Zusammenhang. Hier geht es um die Festlegung, weI
che Einkommen dem Versicherungsobligatorium unterstellt 
sind. Es werden Mindest- und Höchstgrenzen fixiert. 
Entgegen der Mehrheit will die Minderheit keine Frankenbe
träge, sondern den Bemessungsgrundsatz festhalten. Mit 
dieser Umstellung könnten dauernde Gesetzesänderungen 
er!>part bleiben, die sonst bei jeder AHV-Rentenänderung 
notwendig würden. Artikel 9 beinhaltet diesen Automatis
mus, wenn Sie den Text nachlesen. Er würde durch die Ein
führung des Bemessungsgrundsatzes überflüssig und 
könnte bei der Annahme der Minderheitsanträge zu den 
Artikeln 4, 7 und 8 gestrichen werden. . 
Die Minderheitsanträge beinhalten aber auch eine materielle 
Korrektur. Die obligatorisch zu versichernden Einkommen 
bewegen sich nach Antrag der Mehrheit zwischen 14 880 
und 44 640 Franken, mit anderen Worten zwischen der 
maximalen einfachen AHV-Rente und dem dreifachen Wert 
dieser maximalen einfachen AHV-Rente, wobei dies die 
Rentenwerte - ich bitte Sie, das zu beachten - ab 1. Januar 
1982 sind. Sie sehen, dass die Minderheit mit der Mehrheit 
bezüglich der oberen Grenze für die obligatorische Versi
cherung einiggeht und keine materielle Differenz besteht. 
Hingegen sind wir bei der unteren Grenze anderer Auffas
sung. Wir fragen: Warum soll das Obligatorium im BVG erst 
ab 14880 Franken, also ab der einfachen maximalen AHV
Rente beginnen? Warum sollen gerade untere Einkom
mensempfänger von der Wohlfahrt der zweiten Säule aus
geschlossen werden? Und warum will man gerade jenen, 
die es am nötigsten haben, nicht auch Gelegenheit geben, 
zusammen mit den Arbeitgebern für das Alter einen Spar
batzen zu sammeln? 
Mit zwei Dritteln der maximalen einfachen AHV-Rente als 
Bemessungsgrundlage, wie dies die Minderheit vorschlägt, 
legen Sie eine untere Grenze von 9990 Franken fest, immer 
nach Rentenbasis 1982. Wir bieten damit Gewähr, dass 

weitgehend auch Teilzeitbeschäftigte, vor allem also weibli
che Arbeitnehmer sowie Invalide, in die zweite Säule einbe
zogen werden. Niemand will wohl bestreiten, dass bei einer 
Schwelle von 14880 Franken gerade die Invaliden einmal 
mehr die Geprellten wären, denn aus dem ergänzenden Ein
kommensteil, aus der IV-Rente, können sie keine verbes
serte zweite Säule mitfinanzieren. 
Es wundert deshalb nicht. dass gerade die IV-Verbände und 
die Frauenorganisationen mit Anträgen an uns gelangt sind, 
diese Einkommenslimite zu senken. Zudem - der Kommis
sionspräsident hat es schon gesagt - haben wir mit der 
Anpassung an das stände rätliche Konzept eine völlig verän
derte Situation, nämlich das Prämienprimat bzw. eine Spar
versicherung, bei der die Prämienzahlungen schliesslich die 
Leistungen ergeben. Allfälligen Gegnern, die mit dem Argu
ment der Überversicherung fechten, möchte ich gerade die
ses Sparkonzept entgegenhalten. Im übrigen sollte jetzt tat
sächlich einmal wahrgemacht werden, dass vermehrt die 
untersten Einkommensempfänger eben In den Genuss von 
solchen Leistungen kommen. 
In Artikel 8 Absatz 2 geht es zusätzlich darum, über einen 
minimalen koordinierten Lohn - die Mehrheit beantragt 
1860, die Minderheit 2000 Franken - eine Minimalprämie für 
die zweite Säule festzulegen. Diese würde laut Minderheit 
für Einkommen zwischen 9920 bis 11 920 Franken gelten. 
Mit anderen Worten: Einkommensempfänger von 9920 bis 
11 920 Franken würden je nach Altersstufe beim Eintritt 
gemeinsam mit dem Arbeitgeber jährlich wenigstens 140 
bis 360 Franken in der zweiten Säule sparen. Diese Minimal
prämien kennen wir übrigens auch in der AHV. In Artikel 45 
Absatz 1 würden die Mindestgrenzen der anrechenbaren 
Lohnsumme ebenfalls auf zwei Drittel der einfachen maxi
malen AHV-Rente für Arbeitnehmer festgelegt, die bei meh
reren Arbeitgebern im Dienste stehen. 
Ich habe, um Ihnen einen Überblick zu geben, zum Minder
heitsantrag eine Zahlentabelle erstellen lassen, die Sie ge
stern erhalten haben; hier sehen Sie die Auswirkungen, die 
Differenzen zwischen der Minderheit und der Mehrheit. Ich 
bin der Verwaltung aber auch sehr dankbar, dass sie heute 
morgen noch zusätilich Graphiken austeilen liess, bei 
denen deutlich sichtbar wird, wie sich die Differenz zwi
schen dem Minderheits- und dem Mehrheitsantrag aus
wirkt. Es ist mir bewusst, dass die Änderung nicht nur in 
bezug auf die Leistungen, sondern auch in bezug auf die 
Prämienleistungen der Versicherten eine Rolle spielt. Die 
niedrigen Einkommensempfänger werden eben auch Bei
träge leisten müssen; aber, ich glaube, im Hinblick auf künf
tige Ansprüche darf man unter diesen Voraussetzungen 
auch die minimalen Leistungen von den Versicherten als 
Beitrag zu diesem Werk erwarten. 
Ich bitte Sie, dem Minderheitsantrag bzyl. den Minderheits
anträgen zuzustimmen. Ich werde nicht mehr zu den Arti
keln 7, 9 und 45 sprechen. 

Le president: Cinq intervenants se sont inscrits. Je vous 
pro pose de clore maintenant la liste des orateurs sur cet 
objet. 
D'autre part, apres entente avec les rapporteurs de la com
mission - je les remercie d'avoir donne leur accord - je 
donnerai successivement la parole ä taus les membres du 
conseil qui desirent s'exprimer ä propos du meme article, 
alinea ou proposition, et ensuite seulement aux rappor
teurs, puis au representant du Conseil federal. Je rappelle 
que le temps de parole est de cinq minutes pour les depu
tes qui interviennent ci. titre personnel. 

Basler: Die Fraktion der SVP lehnt Anträge auf Senken der 
unteren Koordinationsgrenze aus folgenden drei Gründen 
ab: . 

1. Die zweite Säule steht als Ergänzung zur ersten und hat 
sich nach deren Leistungen auszurichten. Verheiratete, die 
ein Jahreseinkommen am unteren Rand des Koordinations
bereichs, also bei 15000 Franken, ausweisen, erhalten 
bereits 90 Prozent dieses Jahreseinkommens als AHV-
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Rente. Nach Antrag der Minderheit würden die Renten aus 
erster und zweiter Säule zusammen entstehen und das ver
sicherte Bruttoeinkommen sogar vor Erreichen des 
65. Altersjahres übersteigen. Sozialsysteme, die so ange
legt sind, laden zum Missbrauch ein. Wir lehnen das ab. 
2. Diese Änderung hätte enorme Kostenfolgen. Für die 
über 2 Millionen in der zweiten Säule versicherten Erwerbs
tätigen müssten dann allein für die Altersvorsorge 12 Pro
zent von 5000 Franken, also 600 Franken, jährlich mehr auf 
die Seite gelegt werden. Die Verpflichtung der beruflichen 
Vorsorge würde sich also um mehr als 1 Milliarde Franken 
pro Jahr ausdehnen. Man sieht aus solchen Blitzanträgen, 
eingereicht in letzter Minute, dass wir es hier schon mit 
dem zweiten Jahrhuridertereignis zu tun haben: Ginge die
ser Antrag durch, so müssten die gesetzlichen Altersgutha
ben nach Durchgang der 40jährigen Eintrittsgeneration um 
über 40 Milliarden Franken höher sein. 
3, Es sei hier einmal darauf hingewiesen, dass solche 
Anträge nichts mit Sozialpolitik zu tun haben, sondern mit 
der Frage, was und wieviel dem staatlichen Zwang unter
worfen werden soll. Es ist nicht so, dass hier Geschenke 
verteilt werden können. Jeder .einzelne muss individuell 
ansparen. Der Staat trägt finanziell nichts. dazu bei, im 
Gegensatz zur AHV, wo ein Fünftel aller Leistungen aus 
Steuergeldern beigeschossen wird. Auch die sogenannten 
Arbeitgeberbeiträge müssen als vorenthaltene Lohnbe
standteile angesehen werden, denn wo Leistungen zugun
sten der Arbeitnehmer gesetzlich vorgeschrieben werden, 
da werden sie zu reinen Lohnkosten. Wenn es beispiels
weise den Arbeitgebern erlaubt wäre, alle Löhne um 5 Pro
zent zu erhöhen und dafür die AHV durch 10 statt 5 Lohn
prozente der Arbeitnehmer finanzieren zu lassen, so wäre 
das eine augenfällige Vereinfachung des Finanzierungssy
stems, würde aber das Nettoeinkommen des Arbeitneh
mers wie die Lohnkosten einer Firma unbeeinflusst lasseJ:!. 
Diese Vereinfachung ist offensichtlich aus psychologischen 
Gründen undurchführbar, denn Erwerbstätige mit Einkom
men an der oberen Koordinationsgrenze werden, für die 
erste und zweite Säule zusammengezählt, schon 20 Lohn
prozente abgeben, ohne Einrechnung der Staatsbeiträge, 
die über Steuern erhoben werden. 
So betrachtet, müssten Auseinandersetzungen über die 
berufliche Altersvorsorge nicht so sehr zwischen Arbeitge
ber- und Arbeitnehmerseite ausgetragen werden, sondern 
vielmehr unter den Bürgern des Wohlfahrtsstaates selbst. 
Sie müssen schliesslich entscheiden, wieviel Verfügungsge
walt über einen weiteren Lohnanteil sie während des akti
ven Lebensabschnitts preiszugeben bereit sind, um im 
Ruhestand die geWOhnte Lebenshaltung gesetzlich zu 
sichern. Dass solche Ansichten wandelbar sind, habe icb 
beim Eintreten dargestellt. . 
Wir beantragen, es nun beim Kommissionsentwurf zu belas
sen und nicht in Unkenntnis der Zusammenhänge und Fol
gen auf der Beitragsseite auf solche Leistungsvermehrun
gen einzugehen. Wir lehnen daher die Minderheitsanträge 
zu den Artikeln 4, 7, 8, 9 und 45 ab. 

Allenspach: Es ist nicht leicht, die Anträge von Herrn Zehn
der auf ihre finanziellen, strukturellen und organisatorischen 
Auswirkungen zu beurteilen. Sie sind in der Kommission im 
Detail nicht erörtert worden, und wir verfügen nicht über 
genügend Unterlagen, hier eine Beurteilung vorzunehmen. 
Sicher ist jedenfalls, dass die Zahl der Versicherten damit 
stark erhöht würde, insbesonder bezüglich der Kleinein
kommen, aber auch dort, wo die Einkommen unregelmässig 
anfallen. Das hätte zur Folge, dass die Administration der 
zweiten Säule erschwert und kostspieliger würde. Wir müs
sen darauf achten, dass wir die Integration der bestehen
den Pensionskassen in die neue Gesetzgebung nicht über
mässig erschweren. Der Antrag Zehnder würde dies tun. . 
Mit der Unterstellung der kleinen Einkommen unter das 
Gesetz und damit die Versicherungspflicht würde meines 
Erachtens der Rat auch nicht besonders sozial handeln. Wir 
würden von diesen Kleineinkommen Versicherungsbeiträge 

abverlangen. Damit würden die Kleineinkommen im Zeit
punkt der Erwerbstätigkeit vermindert, dafür aber im 
Rentenalter Renten ausgerichtet, die dann zusammen mit 
der AHV das frühere Nettoeinkommen erreichen oder gar 
übersteigen. Ich erinnere daran - und das ersehen Sie aus 
der ausgeteilten Tabelle -, dass (bei Ehepaar-Einkommen 
bis zu 20000 Franken) über 90 Prozent des früheren Ein
kommens erreicht würde. 
Mit den·Anträgen von Herrn Zehnder steigt der koordinierte 
Lohn für alle Versicherten. Von diesem koordinierten Lohn 
sind auch die Prämien abhängig. Mit der Erhöhung des 
koordinierten Lohnes steigen die Beiträge, die der Arbeit
geber obligatorisch an die Pensionskassen bezahlen muss, 
im Durchschnitt etwa um einen Fünftel bis einen Viertel. 
Das ist in der heutigen Zeit kein Pappenstiel. Es steigen 
aber auch die Abzüge, die dem Arbeitnehmer obligatorisch 
vom Lohne abgezogen werden, und bei kleinen Einkommen 
kann es durchaus sein, dass aufgrund des Antrages Zehn
der doppelt so viel abgezogen werden muss wie aufgrund 
des Antrages der nationalrätlichen Kommission. 
Mit dem Antrag von Herrn Zehnder würde zudem das Lei
stungsziel der beruflichen Vorsorge für einen grossen Teil 
der Rentner überschritten. Ehepaare mit einem Einkommen 
von 48 000 Franken hätten beim Eintrittsalter von 25 Jahren 
eine Alterssicheru.ng von über 60 Prozent, und bis zu einem 
Einkommen von 18000 Franken kämen sie sogar über das 
frühere Nettoeinkommen hinaus. 
Auch strukturell hätte der Antrag Zehnder schwerwiegende 
Auswirkungen. Die Gefahr ist gross, dass sich bei einer 
Annahme des Antrages Zehnder die Pensionskassen auf 
den obligatorischen Teil beschränken und daneben eine 
separate «Belle-Etage-Versicherung .. ausserhalb des Obli
gatoriums· einrichten würden. Die Mehrheit der Arbeitneh
mer würde nämlich dann beim obligatorischen Teil ausrei
chend versichert und die Betriebe hätten keine Veranlas
sung mehr, für diese Mehrheit der Arbeitnehmer noch 
etwas Zusätzliches zu' tun. Ich würde dieses Splitting 
bedauern. Der Antrag Zehnder würde aber automatisch und 
zwingend zu diesem Splitting führen. 
Aus diesen Erwägungen bitte ich Sie, den Antrag Zehnder 
abzulehnen. 

Keller: Zu den ungelösten Fragen dieses Gesetzes, das 
noch nicht voll ausgewachsen ist, gehört ja - wie wir 
gestern erwähnt haben - der Teuerungsausgleich, der nicht 
verbindlich geregelt ist. Es ist weiter die noch ungenügende 
Behandlung der Eintrittsgeneration und, da pflichte ich dem 
Antrag Zehnder bei, die Behandlung der Leute mit sehr 
niedrigem Einkommen. Herr Zehnder hat mit diesem Min
derheitsantrag eine sozialpolitisch wichtige Frage aufgegrif
fen. Ich sehe darin ebenfalls eine Schwäche dieses Geset
zes, weil es den Blick zu wenig auf diesen Härtefall gerich
tet hat. 
Es ist richtig, was Herr Allenspach vorhin gesagt hat, dass 
in der Kommission die Diskussion über diese Massnahme, 
wie sie Herr Zehhder vorschlägt, nicht genügend vertieft 
wurde. Man hat einleitend, am Anfang, davon gesprochen. 
Gleichwohl wäre ich aber der Meinung, man sollte das 
Gespräch über diese Härtefälle tatsächlich noch führen, 
denn mit der Konzeption des Ständerates ist auch insofern 
ein neues Modell entstanden, als die Renten nicht mehr auf 
40 Prozent, sondern auf 37,S Prozent zu liegen kommen, 
und insofern eben, als der Teuerungsausgleich nicht gere
gelt ist, was sich unten noch stärker auswirkt. 
Allerdings wirft der Antrag Zehnder auch Fragen auto Sie 
sind in den heute verteilten Blättern des Bundesamtes für 
Sozialversicherung deutlich gemacht, nämlich dass bei den 
höheren Einkommmen sich eine Überversicherung abzeich
net und dass auch bei den Ehepaarsrenten der Antrag 
Zehnder nicht erforderlich wäre. 
Zweiter Nachteil ist die fehlende Ermittlung dessen, was an 
Beiträgen mehr geleistet werden muss, im besonderen 
auch von Arbeitgeberseite. Aufgrund der Situation komme 
ich persönlich zur Folgerung, dass es nichts schadet, wenn 
man eine Differenz zum Ständerat schafft, so dass dieser 
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sich noch einmal überlegen müsste, ob nicht - in Ein
engung dessen, was Herr Zehnder meinte - eine differen
zierte Teillösung für die Einkommen auf den untersten Stu
fen gefunden werden könnte. In diesem Sinne werde ich 
dem Antrag zustimmen. 
Eine weitere Folgerung, die ich ziehe, ist allerdings die, 
dass die Verständigungsläsung - wie wir sie jetzt erreicht 
haben oder im Begriff zu erreichen sind - dadurch nicht 
gefährdet werden darf, so dass allenfalls diese Materie bes
ser einer ersten Revision überlassen würde, die einen 
eigentlichen Härtefallparagraphen ausarbeiten kann. 

Amm~nn-B~rn: Der seinerzeitige Eventualantrag Zehnder 
hat sich seit der Behandlung in der Kommission grundle
gend geändert. Hauptakzent lag damals auf Artikel 15 mit 
dem ein weniger hohes Leistungsziel definiert we~den 
sollte; Mit Recht wehrte sich Herr Bundesrat Hürlimann 
gegen dieses Ansinnen, weil dieses mit dem ständerätli
chen Konzept niemals vereinbar wäre. Heute wird uns der 
~inderheitsantrag Zehnder ohne Artikel 15 präsentiert, in 
e~ner F?rm ~Iso, wie sie in unserer Kommission überhaupt 
nicht diskutiert worden ist. Ich habe das ganze Protokoll 
gerade. aus diesem Grund nochmals sorgfältig durchgele
s~n. ~Ir konnten dazu auch gar nicht Stellung nehmen, da 
Sich ~Ie V~~altung zum heutigen Minderheitsantrag Zehn
der nie geaussert hat und keine Zahlenunterlagen lieferte. 
Es ist desh;lIb fraglich, ob der Minderheitsantrag Zehnder, 
in dem nunmehr lediglich der koordinierte Lohn anders 
umschrieben wird als dies der Ständerat tut wirklich als 
Minderheitsantrag bezeichnet werden kann ~m so mehr 
als der Minderheitsantrag Müller-Bern zu Artikel 15 wiede; 
voll am Leistungsziel des Ständerates festhält, unterzeich
net. von genau denselben Kollegen. Das grenzt nach meiner 
Meinung schon hart an Schlaumeierei. Eine Kombination 
d~~ Minderheit.santräge Zehnder mit dem Minderheitsantrag 
M~lIer z~ Artikel 15 kommt jedoch einem vollständigen 
Ruckfall inS Konzept des Nationalrates gleich. 
Aus der Kommissionsarbeit können wir über die Auswirkun
gen und namentlich über die Kosten des Antrages Zehnder 
auch, nicht annähernd Auskunft geben. Vor allem sind 
j~doch die Auswirkungen auf die übrigen Bestimmungen 
dieses. Geset7es ab:olut unbekannt. Eine Zustimmung zu 
den Mlnderh,eltsar:rtragen Zehnder kann von diesem Rat mit 
dem besten Wille,n nicht verlangt werden. Auf diese Art 
kann man in der Altersvorsorge nicht herumfuchteln. Unser 
Rat jedenfalls kann damit auf den Minderheitsantrag Zehn
der auf keinen Fall eintreten. 
Was mich persönlich am Minderheitsantrag stört, ist die 
Tatsache, das durch seinen Antrag eine Überlappung zwi
schen AHV und BVG entstehen würde, eine absolut neue 
Ausgangssitua!ion. Sowohl das Konzept des Nationalrates. 
als auch das liorliegende Konzept des Ständerates sind 
immer davon ausgegangen, dass für die tieferen Einkom
men die AHV allein bereits die Leistungsziele für die Fort
setzu.ng de~ gewo~nten Lebensweise ermöglicht. Nun will 
man ~ber die berufliche Vorsorge diese zusätzlich erhöhen. 
Ich bitte zu beachten, das in absoluten Zahlen die Renten 
der höheren Einkommen stärker angehoben würden. Man 
v7rsucht g~.nz .offensichtlich, über die berufliche Vorsorge 
die grundsatzhchen Fehler der AHV, wie sie von' Herrn 
~r. Brun~er ~ufgezeigt worden sind - ein Vergehen, das 
Ihm schhesshch sein Mandat gekostet hat - und wie sie 
neuerdings auch in der Studie Schweizer klar präsentiert 
werden, zu korrigieren. Ein sicher sehr löbliches Unterfan
gen, das jedoch mit aller Entschiedenheit auf diese Weise 
abzulehnen ist: Wenn die AHV grundsätzlich falsch konzi
piert ist, dann soll man bitte diese richtigstellen und nicht 
versuchen, die Eidgenössische Versicherung mit diesem 
Obligatorium einigermassen zu flicken. Das BVG hat 
schliesslich eine ganz andere Trägerschaft und Finanzie
rung, die eine solche Rosskur keinesfalls erlaubt. Aus die
sem Grunde bitte ich Sie, den Minderheitsantrag Zehnder 
abzulehnen. 

Zbinden: . Es geht hi~r bekanntlich um die Umschreibung 
des Arbeitnehmerkreises, der obligatorisch versichert wer-

den muss. Ihre Kommission schlägt eine einfache Formel 
vor und setzt die untere Einkommensgrenze dem jeweiligen 
Betrag der einfachen maximalen AHV-Renten gleich. Der 
liegt zurzeit bei 14880 Franken. Wer dieses Einkommen 
nicht erreicht, muss nicht versichElrt werden. Ich weise aber 
darauf hin, dass eine freiwillige Versicherung möglich ist. 
Die Minderheit will nun diese untere Einkommensgrenze um 
einen Drittel auf 9920 Franken herabsetzen. Was hat das für 
~olgen? Wie schon erwähnt, wird der Kreis der obligato
risch Versicherten beträchtlich erweitert. Das kann unter 
dem sozialen Gesichtspunkt zwar erwünscht sein, ob es 
aber alle Betroffenen wünschen, ist eine offene Frage. 
Neben ledigen Kleinverdienern - ich verweise auf die einge
reichte Petition - gibt es natürlich auch verheiratete Klein
verdiener, die es an und für sich noch nötiger hätten. 
Bescheidene Einkommen können mit dem Antrag der Min
derheit natürlich auch zu einer zusätzlichen Rente kommen 
aber wir stellen fest, dass es nur eine Minirente von 60 bi~ 
70 Franken pro Monat ist. Ist das sinnvoll? Steht eine sol
che Rente in einem ausgewogenen Verhältnis zu den damit 
verbundenen administrativen und finanziellen Aufwänden? 
Die Herabsetzung des Mindestlohnes bewirkt zudem eine 
Ausweitung des Bereiches des koordinierten versicherba
ren Lohnes und demzufolge auch eine Erhöhung der Ver
sicherungsbeiträge für sämtliche Versicherten. Es handelt 
sich also um eine substantielle Ausweitung, und ich bitte 
den Bundesrat, uns den Preis für diese Ausweitung des 
BVG zu nennen, bevor wir darüber entscheiden. Die Erhö
hung des koordinierten Lohnes bzw. die Herabsetzung des 
anrechenbaren Mindestlohnes hat zwangsweise auch eine 
Erhöhung des Versicherungsgrades zur Folge. Offenbar ist 
das auch ein Ziel des Minderheitsantrages. Damit gelangen 
wir aber in den Bereich der Überversicherung, insbeson
dere bei mittleren Einkommen. Bisher nahm man allgemein 
ein Versicherungsziel von 60 Prozent an; der Antrag Zehn
der soll angeblich zu einem Versicherungsgrad von bis zu 
70 Prozent und mehr führen. Ist es sinnvoll, unser Gesetz in 
letzter Minute in einem solch wichtigen Punkte zU ändern? 
Ich habe hierzu meine Bedenken. 
Abschliessend möchte ich noch eine Bemerkung zur 
Tabelle, die der Petition beigelegt worden ist, machen. Ich 
finde es nicht sehr fair, wie die Tabelle hier gezeigt wird. 
Erstens fängt man die Säulen bei 500 an, so dass das Ver
hältnis .zwischen Ledigen- und Ehepaarrenten viel zu gross 
erscheint, und zweitens teilt man bei Ledigen die einfachen 
Renten auf und bei den Ehepaaren zählt man sie zusam· 
men. Optisch ist diese Tabelle also zweifach irreführend. Ich 
muss das hier erwähnen, wenn man zur Entscheidung über 
den Minderheitsantrag dieses Papier beizieht. 
Abschliessend möchte ich Ihnen empfehlen. im Sinne der 
Kommissionsmehrheit zu stimmen. 

Muheim, Berichterstatter: Ich möchte nicht wiederholen 
was ich bereits gesagt habe. Ich möchte nur darauf hinwei~ 
sen. dass mit der Verringerung des Koordinationsabzuges 
einerseits für die geringeren Einkommen höhere Leistungen 
entstehen. Dass deshalb auf der anderen Seite natürlich 
mehr Beiträge erforderlich sind, ist die finanzpolitische 
Seite. die der sozialpolitischen gegenübersteht. Ich möchte 
auch auf die Tabellen hinweisen. die verteilt worden sind. 
und zwar für die Altersrenten, der Alleinstehenden und der 
Verheirateten, wie sie sich kombiniert aus erster und zwei
. ter Säule ergeben würden. Jedenfalls ist festzuhalten. dass 
bei Alleinstehenden auch nach dem Vorschlag des Herrn 
Zehnder Renten von unter 80 Prozent entstehen würden 
immer für die Normalgeneration berechnet; ich möchte da~ 
betonen, d. h. bei denjeneigen. die die vollen 40 Versiche
ru~gs. und Beitragsjahre haben. Bei den Ehepaaren würden 
bel den unteren Einkommen etwas höhere Renten entste
hen. die zum Teil- ich gebe das zu - über die 100 Prozent 
hinausgehen würden. 
Ich habe Ihnen gesagt. das die Kommission den Antrag 
Zehnder mit 12 zu 7 Stimmen abgelehnt hat. Herr 
Ammann-Bern hat vorhin behauptet. dieser Antrag sei in 
der Kommission überhaupt nicht behandelt und es sei nicht 
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darüber abgestimmt worden. Herr Ammann. da sind Sie im 
Irrtum! Darf ich Sie auf das Kommissionsprotokoll vom 
17..118. November verweisen? Dort können Sie auf Seite 33 
im Zusammenhang mit dem Antrag des Herrn Müller zu 
Artikel 15 auch den Eventuali:mtrag Zehnder finden. Nach 
Protokoll ist nachher längere Zeit darüber diskutiert wor
den. und im Protokoll auf Seite 55 ist das Abstimmungsre
sultat festgehalten. Der Antrag des Herrn Müller zu Artikel 
15 wurde mit 11 zu 7 Stimmen abgelehnt. und anschlies
send wurde in einer zweiten Abstimmung über den Eventu
alantrag qes Herrn Zehnder abgestimmt. der mit 12 zu 7 
Stimmen abgelehnt wurde. Es ist also nicht so. dass. wir 
diese ganze Problematik in der KommisSion nicht beraten 
und darüber abgestimmt hätten. sondern auf 20 Seiten Pro
tokoll ist die Debatte darüber nachzulesen. Es ist insofern 
richtig, dass wir von seiten des Bundesamtes keine Unterla
gen hatten - diese Grafiken wurden erst heute verteilt -, 
immerhin haben damals Herr Zehnder und Herr Müller 
bereits gewisse Unterlagen über die Auswirkungen ihrer 
Anträge ausgeteilt. ähnlich wie Sie heute diese Tabellen vor 
sich haben. Ich möchte sagen, dieser Antrag zu den Arti
keln 4, 7, 8 und 45 ist behandelt und im Sinne, wie ich es 
Ihnen gesagt habe, auch entschieden worden. 

M.Barchi, rapporte ur: Je n'entends pas me prononcer 
dans la discussion entre M. Ammann et notre pres.ident, 
quant ä savoir si la proposition de la minorite Zehnder a ete 
traitee de fac;:on exhaustive en commission. Je suis cepen
dant en mesure de dire que la conception de la minorite 
Zehnder s'eloigne nettement de celle du Conseil federal; de 
celle du Conseil des Etats et. pour les memes raisons, de 
celle de la majorite de votre commission. Des raisons eco
nomiques evidentes empechent de suivre les propositions 
de la minorite Zehnder. Si nous adoptions le mecanisme 
des deux tiers de la valeur de la rente simple maximale de 
I'AVS et du t~iple de la meme valeur, nous augmenterions la 
valeur des salaires assures. M. Zehnder a ete tres honnete, 
j( nous a distribue un tableau d'apres lequel, sans etre 
mathematicien, on peut se rendre campte dans quelle 
mesure le montant coordonne des salaires assures aug
mente. Ce la signifie simplement que les cotisations 
devraient aussi augmenter. , 
M. Zbinden a souhaite que M. Hürlimann, conseiller federal, 
puisse vous dire dans quelle mesure les charges augmen
teront. J'ai dejä indique. pour ma part. que I'administration 
estime qu'j( y aurait une augmentation de 1,5 pour cent de 
tous les salaires. 
J'ai beaucoup de sympathie pour M. Zehnder, qui a defendu 
avec convictionet avec beaucoup de bonne foi, unguibus 
et rostris, la conception du deuxieme pilier que notre 
conseil avait approuvee en 1977. Je le comprends, mais 
comme nous avons abandonne un but precis qui etait fixe 
dans la conception du Conseil federal, le fameux 40 pour 
cent en matiere de prestations. on ne peut pas trouver 
maintenant une compensation par la petite porte ou par la 
fenetre et augmenter la tranche de salaire assure. 
Voilä les raisons pour lesquelles iI faut s'opposer aux pro
positions de la minorite, faute de quai on retomberait dans 
les memes critiques justifiees que notre projet de 1977 
avaient soulevees. 

Bundesrat Hürlimann: Ich kann mir vorstellen, das für Mit
glieder Ihres Rates, die nicht in der Kommission waren, 
diese Diskussion bereits zu technisch wirkt. Vielleicht darf 
ich - damit Sie in Kenntnis des Problems entscheiden kön
nen - zwei Bemerkungen machef;;''\ID1 was es sich hier tat
sächlich handelt. 
1. Das Obligatorium bei der zweiten Säule geht davon aus. 
das wir einen Lohn zwischen 12000 und 36000 Franken 
Einkommen versichern. Das ist Unter Umständen eine völlig 
andere Situation, als wir sie bei vielen Pensionskassen 
haben, in denen ganz andere Beträge an Einkommen ver
sichert werden; denken Sie etwa an die Pensionskassen 
der öffentlichen Hand. Das Obligatorium - das war von 
Anfang an das Konzept des Bundesrates, übernommen 
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durch Ihren Rat - geht davon aus, dass wir den Lohn zwi
schen 12000 und 36000 Franken dem Obligatorium unter
stellen. Das hindert die Pensionskassen selbstverständlich 
nicht, über diesen obligatorisch versicherten Betrag hinaus
zugehen. Das ist das erste. das Sie sich vergegenwärtigen 
müssen. 

2. Sie sehen, dass die Kommission - dieser Betrag ist übri
gens nicht bestritten - vorschlägt, dass man den im Artikel 
4 genannten Betrag von 12000 Franken auf 14880 Franken 
erhöht. Wir gingen, als wir Ihnen dieses Konzept.im Jahre 
1975 unterbr,eitet haben. von der sogenannten normalen 
Maximalrente eines Alleinstehenden aus, die damals 1000 
Franken pro Monat betrug. Umgerechnet auf ein Jahresein
kommen sind das 12000 Franken. 
Nun wissen Sie. dass wir aufgrund der 9. AHV-Revision die
sen Betrag erhöht haben. ab 1. Januar 1982 wird diese 
Rente pro Jahr nicht mehr 12000 Franken. sondern, wie es 
im Artikel 4 von Ihrer Kommission vorgeschlagen wird. 
14880 Franken, betragen. Ich habe schon bei der Beratung 
im Ständerat gesagt, wir bleiben einfachheitshalber bei die
sen 12000 Franken. das sei viel einfacher. Erst im Diffe
renzbereinigungsverfahren korrigieren wir dann diese Zahl 
aufgrund des nun -feststehenden Beschlusses durch den 
Bundesrat, wie die Maximalrente für einen Alleinstehenden 
pro Jahr festgelegt wird. Vergessen Sie also zunächst ein
mal diese Zahl 14880. Das ist eine Korrektur, die sich auto
matisch durch das System erste Säule und zweite Säule 
ergibt. 
Zum Antrag Zehnder: Herr Zehnder beantragt, den Rahmen 
des Obligatoriums, 12000 bis 36000 Franken, nach unten 
zu erweitern; oben ändert sein Antrag nichts. Aber er will 
statt 12000 Franken 8000 Franken, also nur zwei Drittel von 
dieser GrÖsse. die durch die AHV bestimmt ist. Das bedeu
tet nun, dass unser ursprüngliches Konzept. nämlich ein 
versicherter Lohn von 24000 Franken, nochmals um 4000 
Franken nach unten erweitert wird. Das ist die Problemstel
lung. 
Nun muss ich hier bei der Diskussion von gestern einset
zen: Man hat in der Diskussion wiederholt erklärt und 
gefordert. die Verfassung wünsche doch eigentlich, dass 
man mindestens die gewohnte Lebenshaltung in angemes
sener Weise fortführen könne. Wenn Sie sich die gewohnte 
Lebensweise von jemandem. der unter 12000 Franken Ein
kommen hat. vorstellen. dann kommen Sie - das Ist in die
ser Graphik dargestellt - zum Ergebnis,'· dass dieser 
Bereich durch die erste Säule bereits abgedeckt ist. Wenn 
Sie weiter nach unten gehen. erweitern Sie den Bereich, 
den uns die Verfassung vorschreibt! 
Die' Philosophie. die wir für das Obligatorium. und die zweite 
Säule als Ergänzung zur ersten konzipiertha!Jen, wird 
dadurch eigentlich durchbrachen. Darin liegt das Problem. 
Ich muss Sie eindringlich bitt.en, diesen Antrag abzulehnen. 
Zum einen bringt er Mehrkosten mit sich. Herr Barchi hat 
gesagt. wieviel das ungefähr ausmacht. Zum andern muss 
ich vor allem - das ist vielleicht auch für die Vertreter der 
Arbeitnehmer von Bedeutung - darauf hinweisen. dass sich 
die niedrigeren Lohnkategorien wegen einer solchen Aus
weitung nach unten mittels höherer Versicherungsprämien 
diese Leistungen erkaufen müssten lind damit natürlich 
auch die wirtschaftliche Tragbarkeit wiederum zusätzlich 
erweitert bzw. belastet würde. Auch aus diesem Grunde 
scheint mir, man sollte an dieser Konzeption, wie sie Bun
desrat, Nationalrat, Ständerat und Ihre Kommission bis 
heute aufrechterhalten haben. nichts ändern. 
Ich gebe zu - wie Herr Zehnder gesagt hat, auch Herr Keller 
hat darauf hingewiesen .:.. dass es natürlich immer wieder 
Spezialfälle gibt. Aber diese. können wir nicht im Obligato
rium regeln. Die Pensionskassen sind frei, jemandem bei
spielsweise aus Kommiserationsgründen entgegenzukom
men - es ist ihnen völlig überlassen. ob sie das sogar im 
Reglement vorsehen wollen. Man muss aber deutlich unter
scheiden zwischen dem. was wir obligatorisch durch das 
Gesetz vorschreiben. und dem, was letztlich durch die Frei-
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leit innerhalb der Pensionskassen möglich ist, um solche 
Probleme, die hier angesprochen werden, zu lösen. 
Die nationalrätliche Kommission ist übrigens dem Problem 
nicht vollständig ausgewichen. Das ist hier noch beizufü
gen. Sie hat nämlich in bezug auf Artikel 32 - wir kommen 
dazu - Sonderbestimmungen der Vorsorgeeinrichtungen 
zugunsten der Eintrittsgeneration, wo es sich zum Beispiel 
um niedere Einkommen handelt, vorgesehen. Und, was ent
scheidend ist: Ihre Kommission schlägt Ihnen im Artikel 34 
- dazu kommen wir ebenfalls noch - sogenannte Mindest
leistungen in der Übergangszeit, also vom Jahre 1 bis 9, 
vor, womit genau das, was zum Teil ganz generell und obli
gatorisch Herr Zehnder mit seinem Minderheitsantrag will 
und was vorhin Herr Keller unterstützt hat, geregelt ist. 
Wir sind diesem Problem tatsächlich nachgegangen, so 
dass ich Ihnen mit der Kommission beantragen muss, beim 
Konzept des Nationalrates, des Ständerates und der Mehr
heit der Kommission zu bleiben und den Antrag Zehnder 
abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 5 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Proposition de la commission 
Maintenir 

85 Stimmen 
60 Stimmen 

Muheim, Berichterstatter: Artikel 5 regelt die obligatorische 
Versicherung der Selbständigerwerbenden. Der Ständerat 
hat ein mögliches Obligatorium für diese Kategorie auf die 
Risiken Tod und Invalidität eingeschränkt, währenddem 
Bundesrat und Nationalrat auch die Altersvorsorge hiefür 
vorsehen. Die nationalrätliche Kommission beschloss mit 16 
zu 4 Stimmen, an der nationalrätlichen Fassung festzuhal
ten. Die obligatorische Altersversicherung darf ihrer Ansicht 
nach nicht ausgeschlossen werden, da sonst wertvolle Bei
tragsjahre verlorengehen, die gerade beim Beitragsprimat 
von grosser Bedeutung sind. Das Gesetz soll also für das 
Obligatorium der Selbständigerwerbenden alle Möglichkei
ten offenlassen. 
Artikel 6b stellt den Grundsatz auf, dass der zweite Teil.des 
Gesetzes - zu dem wir jetzt dann kommen - über die Versi
cherung Mindestvorschnlten enthält, über die die Vorsorge
einrichtungen hinausgehen können. Das stand bisher in 
Artikel 47. Dieser Grundsatz ist aber für das ganze Gesetz 
von so grosser Bedeutung, dass er systematisch an die 
Spitze gehört. Die nationalrätliche Kommission schlägt die 
Verschiebung des Grundsatzes nach vorne vor. Der übrige 
Artikel 47 bildet dann noch die Ergänzung zu Artikel 6b, 
indem er festlegt, welche Vorschriften auch für die freiwil
lige und weitergehende Vorsorge gelten. 
Wir beantragen in diesem Sinne Zustimmung. 

M. Barehi, rapporteur: A I'article 5, votre commission a 
decide, par 16 voix contre 4, d'accepter la proposition de 
M. Otto Fischer de reprendre le texte du Conseil federal. 11 
s'agit ici de I'assurance obligatoire -des independants. Le 
Conseil des Etats avait limite cette assurance obligatoire au 
risque de decas et d'invalidite. 
Votre commission a estime qu'iI est dans I'interet de$ inde
pendants que leurs organisations professionnelles puissent 
etre libres de choisir entre plusieurs solutions, c'est-ä-dire 
entre I'assurance obligatoire generale ou la seule couver
ture de risques particuliers prevue par le Conseil federa!. 
L'argument du Conseil des Etats selon lequel iI serait 
opportun d'attendre la realisation d'une deuxieme etape 
pour assurer obligatoirement certaines categories d'inde
pendants, aussi pour des rentes de vieillesse, n'est pas du 
tout convaincant. 11 serait regrettable de laisser s'ecouler 
inutilement quelques annees et de perdre ainsi des cotisa-

tions importantes qui peuvent immediatement former un 
capital-vieillesse. Le Conseil des Etats, apres avoir exclu 
I'assurance-vieillesse, a repris, au 2e alinea de I'article 5, le 
principe que notre cons2i1 a fixe ä I'article 41 b (faculte du 
Conseil federal d'admettre des prestations differentes lors
que I'assurance obligatoire couvre seulement le decas et 
I'invalidite). Puisque nous sommes revenus, quant a I'article 
5, ä notre decision de 1977, nous devons aussi adopter les 
articles 41 a et 41 b biffes par le Conseil des Etats mais qui 
sont strictement lies a notre conception. 
J'ajoute deux mots concernant I'article 6b. Votre commis
sion a decide d'inserer au debut de la deuxieme partie de la 
loi le principe general qui etablit que cette deuxiame partie 
contient des exigences minimales. Ce principe etai!. fixe ä 
I'article 47, 2e alinea, de la version du Conseil des Etats, 
solution absolument insatisfaisante du point de vue de la 
systematique. 

Angenommen - Adopte 

Art. 6 Abs. 2 und 6a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 6 al. 2 et 6a 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art.6b 
Antrag der Kommission 

Titel 
Mindestvorschriften 

Wortlaut 
Der zweite Teil dieses Gesetzes enthält Mindestvorschrif
ten. 

Art.6b 
Proposition de la commission 

Titre 
Exigences minimales 

Texte 
La' deuxiame partie de la presente lai contient des exi
gences minimales. -

Le president: Le Conseil federal renconce ä prendre la 
parole, iI se raUie ä la proposition de la commission. 

Angenommen - Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Mehrheit 
... mehr als 14880 Franken ... 

Minderheit 
(Zehnder, Deneys, Morel, Meizoz, Muheim, Müller-Bem, 
Reimann) 
... mehr als zwei Dritteln des Wertes der maximalen einfa
chen AHV-Renten beziehen, ... 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 7 
Proposition de la commission 

QJS 
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AI. 1 

Majorite 
... superieur a 14880 francs ... 

Minorite 
(Zehnder, Deneys, Meizoz, Morel, Muheim, Müller-Berne, 
Reimann) 
... superieur aux deux tiers de la valeur de la rente simple 
maximale de I'AVS sont soumis ... 

AI. 2 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit (siehe Art. 4) 
Adopte selon la proposition de la majorite (voir art. 4) 

Art. 8 
Proposition de la commission 

Mehrheit 
Abs.1 
· .. zwischen 14880 Franken und höchstens 44 640 Fran
ken. Dieser Teil ' ... 

Abs.2 
· .. weniger als 1860 Franken ... 

Minderheit 
(Zehnder, Deneys, Meizoz, Morel; Muheim, Müller-Bern, 
Reimann) 

Abs.1 
· .. zwischen zwei Dritteln des Wertes der maximalen einfa
chen AHV-Rente und dem dreifachen Wert der maximalen 
einfachen AHV-Rente. Dieser Teil ... 

Abs.2 
· .. 'weniger als 2000 Franken ... 

Art. 8 
Proposition de la commission 

Majorite 
AI. 1 
· .. entre 14 880 et 44 640 francs ... 

AI. 2 
· .. moins de 1860 francs ... 

Minorite 
(Zehn der, Deneys, Meizoz, Morel, Muheim, Müller-Berne, 
Reimann) 

AI. 1 
.... entre les deux tiers de la valeur de la rente simple maxi
male de I'AVS et le tri pie de la valeur de la rente simple 
maximale de I'AVS doit iHre ... 

AI. 2 
· .. moins de 2000 francs ... 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit (siehe Art. 4) 
Adopte selon la proposition de la majorite (voir art. 4) 

Art. 9 Abs.1 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Der Bundesrat passt die für den Mindestlohn und den koor
dinierten Lohn geltenden Beträge (Art. 4, 7, 8 und 45) der 
nach 1982 erfolgenden Erhöhung der einfachen minimalen 
Altersrente der AHV so an, dass das Verhältnis zu dieser 
gewahrt bleibt. 

Minderheit 
(Zehnder, Deneys, Meizoz, Morel, Muheim, Müller-Sern, 
Reimann) 
Streichen 

Art. 9 al. 1 
Proposition de la commission 

Majorite 
Les montants mention.nes dans les dispositions relatives au 
sa/aire minimum. et au salaire coordonne (art. 4, 7, 8 et 45) 
seront adaptes par le Conseil federal aux augmentations de 
la rente simple minimale de vieillesse de I'AVS intervenues 
depuis 1982 de teile maniere que la relation entre ces mon
tants et la rente resteconstante. 

Minorite 
(Zehnder, Deneys, Meizoz. Morel, Muheim, Müller-Berne, 
Reimann) 
Biffer 

Muhe/m, B'erichterstatter: Bei Artikel 9 geht es um die 
Anpassung des Mindestlohnes und des versicherten Loh
nes an die AHV durch den Bundesrat. Der Ständerat will 
hier gegenüber der national rätlichen Muss-Vorschrift' eine 
Kann-Formel einführen. Die nationalrätliche Kommission 
lehnte das mit 13 zu 6 Stimmen ab und hielt an der Fassung 
des Nationalrates fest. Damit will man die Gleichbehandlung 
der massgebenden Löhne gemäss beruflichem Vorsorge
gesetz und AHV sicherstellen. Dadurch werden klarere Ver
hältn.isse geschaffen. Andernfalls würden Zeitpunkt und 
Umfang der Anpassung der Löhne gemäss BVG ungewiss. 
Auch der zweite Satz des erst~n Absatzes in der stände rät
lichen Fassung, die bei; der oberen Grenze der versicherten 
Löhne die allgemeine LOhnentwicklung mitberücksichtigen 
möchte, fand bei der nationalrätlichen Kommission keine 
Zustimmung, auch wenn für die AHV ein Mischindex zwi
schen der Preis- und Lohnentwicklung gilt. Es steht ja jeder 
Vorsorgeeinrichtung frei, den versicherbaren Lohn höher 
anzusetzen als im Gesetz vorgeschrieben. 
Hier liegt eigentlich kein Minderheitsantrag mehr vor. Der 
Minderheitsantrag wurde bereits mit den Artikeln 4, 7 und 8 
liquidiert, so dass wir einen einhelligen und unbestrittenen 
Kommissionsantrag haben, der an der nationalrätlichen 
Fassung grundsätzlich festhält und die ständerätliche Ver
sion ablehnt. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit (siehe Art. 4) 
Adopte se/on la proposition de la majorite (voir art. 4) 

Art. 10-13 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 10 a 13 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 14 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
... entsteht. In diesem Fall ist der Umwandlungssatz (Art .. 
15) entsprechend anzupassen. 

Art. 14 si. 2 
Proposition de la commission 
... lucrative. Le taux de conversion de la rente (article 15) 
sera adapte en consequence. 

Angenommen - Adopte 

2.2.0 
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Art. 15 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Abs.1 
Die Altersrente wird in Prozenten des Altersguthabens 
(Umwandlungssatz) berechnet, das ... 

Abs.2 
... wenn sie Überschussanteile aus einem Kollektiwersi
cherungsvertrag oder bei selbständiger Tragung der Risi
ken versicherungstechnische Überschüsse zur Leistungs
erhöhung weitergeben. 

Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Müller-Bern, DeneYs, Meizoz, Morel, Muheim, Reimann, 
Zehnder) 
Festhalten 

Art. 15 
Proposition de la commission 

Majorite 
AI. 1 
... ouvrant droit a la rente (taux de conversion). Le Conseil 
fMeral ... 

AI. 2 
... ä la condition de consacrer ä I'amelioration des presta
tions les participations ä I'excedent qui resultent d'un con
trat d'assurance collective ou, en cas de couverture auto
nome des risques, les excedents techniques. 

AI. 3 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Minorite 
(Müller-Berne, Deneys, Meizoz, Morel, Muheim, Reimann, 
Zehnder) 
Maintenir 

Müller-Bern, Sprecher der Minderheit: Bei Artikel 15 geht 
es praktisch .. um die Wurst .. , nämlich um einen sehr wichti
gen Entscheid. Hier müssen wir ganz konkret wählen zwi
schen dem, was seinerzeit Nationalrat und Bundesrat 
beschlossen haben, und der ständerätlichen Fassung; wir 
haben also zu entscheiden zwischen dem sogenannten Lei
stungsprimat und dem Beitragsprimat. 
Wenn die Minderheit für ein Festhalten am ursprünglichen 
Konzept 'des Nationalrates plädiert, dann deshalb, weil wir 
der Auffassung sind, der einzelne sollte grundsätzlich wis
sen, auf welche Leistungen er im Alter oder bei Invalidität 
einmal Anspruch haben wird. Wollten wir abweichen von 
dem, was seinerzeit von allen massgebenden Parteien - ich 
habe das schon gestern gesagt - vor der Volksabstimmung 
vom 3. Dezember 1972 versprochen worden war, dann wür
den wir nach meiner Meinung klar gegen Treu und Glauben 
verstossen. Einmal mehr würde sich im Volk dann die Stim
mung verstärken, dass «die in Bern oben.. doch tun,' was 
sie wollen. Damit würde die Neigung zur Stimmabstinenz, 
die wahrhaftig schon gross genug ist, weiter verstärkt. 
Bei dieser Gelegenheit muss ich meinem Bedauern darüber 
Ausdruck geben, dass der Bundesrat heute nicht mehr zu 
seinem ursprünglichen Konzept steht. Ich kenne die 
Begründung: Die integrale nationalrätliche Fassung hätte im 
Referendumskampf kaum Aussicht auf Erfolg gehabt. So 
lautet die Begründung im wesentlichen; sie mag stimmen. 
Ich behaupte aber: nicht wegen des LeistungSZieles, das in 
Artikel 15 umschrieben ist, sondern wegen einer Reihe 
anderer Artikel, die bei den Vorsorgeeinrichtungen die Mei
nung aufkommen liessen, sie müssten ihre Statuten und 

Reglemente in wichtigen Fragen' vollständig ändern oder 
müssten ihre Kassen in einen obligatorischen und einen 
nichtobligatorischen Teil aUfsplittern. Ich gebe zu, dass bei 
den Mitgliedern von Pensionskassen (auch bei Gewerk
schaftern, die gut versichert sind) das Gefühl aufkam, sie 
müssten nun mehr Prämien bezahlen zu jenen hinzu, die sie 
schon jetzt für ihre Vorsorgeeinrichtung leisten oder wäh
rend Jahrzehnten geleistet haben; sie müssten mehr Prä
mien bezahlen, damit diejenigen, die noch nichts oder 
zuwenig haben, zu einer anständigen Vorsorgeeinrichtung 
kommen: Man muss hier mit Bedauern feststellen, dass 
zwar in unserem Lande in letzter Zeit viel von Solidarität 
gesprochen wird, man steht sehr positiv zur Solidarität, 
soweit es Polen' betrifft, aber die praktische Solidarität im 
eigenen Land ist an einem kleinen Ort. Ich richte hier keine 
Anklage nur gegen die Bürgerlichen, denn das geht auch 
unsere Kreise an. 
Die ständerätliche Lösung - das ist einer der Vorzüge, die 
immer wieder gerühmt werden - ist ohne Zweifel billiger als 
das nationalrätliche Konzept. Noch billiger wäre überhaupt 
keine berufliche Vorsorge. Aber das sollte ja im sozialen 
Bereich wirklich nicht massgebend sein. Denn irgendwie 
sollte man hier den Grund~atz beachten, dass der Mensch 
vor dem Geld Vorrang haben sollte. 
Für diejenigen, die schon über eine gute Einrichtung verfü
gen, die gute Leistungen zu erwarten haben, wie sie eben 
im ursprünglichen Artikel 15 vorgesehen sind, ändert sich 
nichts, und die Belastung für diejenigen, die eine ungenü
gende Einrichtung haben, ist bescheiden; einzig die Arbeit
geber und Arbeitnehmer in den Bereichen mit den 20 Pro
zent, wo bis jetzt nicht vorgesorgt wurde, werden stärker 
zur Kasse gebeten . 
Ich möchte Jedenfalls das unterstreichen, was unser Kom
missionspräsident in seinem Eintretensreferat ausgeführt 
hat: der Vorschlag des Bundesrates respektive der 
ursprüngliche Entscheid des Nationalrates erfüllt den Ver
fassungsauftrag in allen Teilen. Schliesslich sollte ja die 
Erfüllung eines Verfassungsauftrages Aufgabe eines Geset
zes sein. Das gleiche kann aber nicht oder kaum von der 
Lösung des Ständerates gesagt werden, der sich die Mehr
heit der Kommission zu meinem Bedauern angeschlossen 
hat. 
Beim Ständerat gibt es kein Leistungsziel. mehr, der ein
zelne Versicherte weiss also nicht, was er im Alter einmal 
bekommen wird, auch wenn er getreu und pünktlich wäh
rend 40 Jahren Beiträge bezahlt. Ich muss gestehen, ich 
kenne keine Pensionskasse, die eine solche Bestimmung 
hat, wie wir sie jetzt im Gesetz vorsehen wollen. Ich kenne 
nur Pensionskassen, wo man - wenn man jemand anstellt -
erklärt, im Alter bekommst du dann 40, 50, 60 oder.x Pro
zent vom koordinierten Lohn ausbezahlt. Ich habe gestern 
noch unsern ehemaligen Kollegen Freiburghaus gefragt, ob 
er solche Pensionskassen kenne, iri denen man nicht klar 
weiss, was man im Alter oder bei Invalidität bekommt. Er 
sagte, er kenne auch keine. 
Nach dem Konzept des Ständerates, das von der Mehrheit 
des Nationalrates übernommen wurde, wird erst am 
Schluss aus der Summe der Beiträge respektive der Alters
gutschriften die Rente errechnet. Was für eine Rente diese 
Altersgutschriften ermöglichen, das hängt von der Inflation, 
von der Höhe des Zinses und vom Verhältnis dieser beiden 
Grössen zueinander ab. Unter bestimmten Voraussetzun
gen kann das 37 bis 38 Prozent des versicherten Lohnes 
sein, es kann aber auch nur 30 oder 32 Prozent sein, wäh
rend es unter günstigen Voraussetzungen aber sogar mehr 
als 40 Prozent zu sein vermögen. Eine Versicherungsein
richtung soll aber nicht ein Lottospiel sein, bei dem man 
zwar weiss, was man einbezahlt, aber bei dem man erst 
nach der Auslosung erfährt, ob man etwas und wieviel man 
am Schluss bekommt. Ich weiss nicht, ob die künftigen Ver
sicherten begeistert sein werden von einer Lösung, bei der 
sie zwar genau wissen, dass sie 6, 7 oder mehr Prozent Bei
träge entrichten müssten, aber keine Ahnung haben, was 
sie schliesslich bei Eintreten eines Versicherungsfalles 
wirklich erhalten. Gerade, um diese Unsicherheiten aus zu-
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räumen, hat man ja in dem berühmten vielzitierten Rosa
Büchlein im Vorfeld der Verfassungsabstimmung klar und 
eindeutig gesagt. was zu erwarten sei. 
Die Minderheit ist der bestimmten Auffassung, dass mit 
dem Gesetz die Zusicherungen, die' man seinerzeit dem 
Stimmbürger gegeben hat, heute eingelöst werden müs
sen. 
Deshalb beantragen wir Ihnen Festhalten am Beschluss des 
Nationalrates. 

Ammann-Bern: Dass dieser Minderheitsantrag gestellt wird 
und dass er namentlich nach der eingehenden Debatte zum 
Artikel 1 jetzt noch aufrechterhalten wird, kann ich kaum 
begreifen. Das kann nur bedeuten, dass die Betreffenden 
schliesslich kein Gesetz über die berufliche Vorsorge 
haben wollen. Man muss sich doch bewusst sein, dass die 
Annahme dieses nationalrätlichen Artikels wiederum eine 
100prozentige Abkehr von der ständerätlichen Konzeption 
bedeutet, eine Abkehr vom Prinzip des Beitragsprimates 
zurück zum gros sen Pool, zum Leistungsprimat des Natio
nalrates. Wenn man also sicher sein will, dass sich prak
tisch auch noch alle Versicherten der heute schon beste
henden Vorsorgeeinrichtungen an einem Referendum 
gegen dieses neue Gesetz beteiligen, dann .müssen Sie die
sen Minderheitsantrag gutheissen! 
In der Kommission wurde eine etwas mildere Fassung 
durch einen Antrag Zehnder nur ganz kurz besprochen, vor 
allem jedoch von Herrn Bundesrat Hürlimann ganz klar 
zurückgewiesen mit der Begründung, dass wir uns nun 
wirklich entscheiden müssen, ob wir dem Konzept des 
Ständerates oder demjenigen des Nationalrates folgen wol
len. In diesem Punkt ist keine Synthese möglich. Ich möchte 
vor allem bitten, dass man beachtet, dass der Nationalrat 
mit der beschlossenen Streichung von Absatz 2 seines Arti
kels von mir aus gesehen seinem Gesetzeskonzept den 
Todesstoss versetzt hat. Hier wurde sogar das vom Bun
desrat eingebaute Sicherheitsventil auch gleich noch ent
fernt. Der Minderheitsantrag gibt am besten die Verwirrung 
der Geister in dieser beruflichen Vorsorge wieder. Dass 
diese Verwirrung nicht einmal in unserer Kommission zu 
lösen war, ist ein denkbar schlechtes Omen für die Zukunft 
dieses Gesetzes. 
Unser Rat muss sich jetzt ganz klar entscheiden: Wenn wir 
hier dem ~tänderat nicht mit einem überwältigenden klaren 
Ja Folge leisten, dann werden wir im Referendumsfall wie
der vor der unglückseligen Situation stehen, dass das aus
gewogene Konzept des Ständerates von zwei Seiten in 
Frage gestellt wird, von denjenigen, die das Gesetz in sei
nen Leistungen als ungenügend betrachten, und all den bis
herigen Versicherten der heute bereits bestehenden Vor
sorgeeinrichtungen, welche diesen administrativen Unsinn 
und das unmögliche wirtschaftliche Abenteuer der national
rätlichen Lösung mit Vehemenz ablehnen. Der Scherben
haufen ist dann absolut sicher. Wir werden dann auch 20 
Jahre nach der Verfassungsrevision noch keine obligatori
sche zweite Säule besitzen. 

Beachten Sie bitte bei der Beurteilung dieser Frage auch, 
dass es recht grosse Kreise gibt, welche ein solches 
Gesetz gar nicht unbedingt wollen, weil sie sich in ihrer 
zukünftigen Tätigkeit auf ihrem angestammten Gebiet viel 
zu stark eingeengt fühlen. Es sind dies, wie bereits erwähnt, 
die bestehenden, einigermassen genügenden Vorsorge ein
richtungen mit ihren Versicherten, die Sozialversicherungs
experten und schliesslich die Versicherungsgesellschaften, 
die in der beruflichen Vorsorge tätig sind. Der vorliegende 
Minderheitsantrag Müller-Bern ist ganz eindeutig Wasser' 
auf die Mühlen dieser Kreise. 

Aus diesen Gründen möchte ich Sie inständig bitten, den 
Minderheitsantrag Müller-Sern ganz klar abzulehnen, auch 
wenn Sie bisher noch nicht so ganz überzeugt waren, ob 
der ständerätliche Vorschlag ein realistischer und gangba
rer Weg darstellt, und auch wenn er beileibe nicht alle Wün
sche der Versicherten und der bestehenden Vorsorgeein
richtungen erfüllt 

Berufliche Vorsorge. Bundesgesetz 

Kühne: Der Minderheitsantrag zu Artikel 15 beinhaltet das 
grundsätzliche Festhalten am Leistungsprimat. Das Lei
stungsprimat kann jedoch nicht ohne Pool erreicht werden. 
Dass die Antragsteller selber nicht so recht an ihren Min
derheitsantrag glauben, schliesse ich daraus, dass sie nicht 
logischerweise die Konsequenz gezogen haben und die 
Wiedereinführung des gesamtschweizerischen Lastenaus
gleichs - Pool Artikel 54 ff. - verlangt haben. Es handelt 
sich also daher um ein Rückzugsgefecht. in welches wir 
nicht allzu viel Zeit investieren sollten. 
Dass es sich um ein Rückzugsgefecht handelt, schliesse 
ich auch daraus, dass der aussichtsreichere Antrag für ein 
reduziertes Leistungsprimat bei 30 Prozent, der in der Kom
mission vorlag, nicht gestellt wurde. 
Mit den Beschlüssen zu Artikel 1 haben wir gestern die 
generelle Marschrichtung festgelegt. Wir haben auch 
gesagt, wie dem Verfassungsauftrag nachgelebt werden 
soll, nämlich in Etappen. Gestern haben beinahe alle Frak
tionssprecher gesagt, dass wir jetzt beginnen bzw. keinen 
Zeitverlust in Kauf nehmen sollen und der weitere Ausbau 
in Etappen erfolgen soll. Mit· der Annahme des Antrages 
Müller stünden wir wieder am gleichen Ort wie 1977. Wir 
hätten mit den gleichen Widerständen zu rechnen, nämlich 
mit den bestehenden Vorsorgeeinrichtungen: Sie würden 
sich gegen den Pool wehren, die schon Versicherten wür
den auch die Solidaritätsleistungen nicht ohne weiteres 
schlucken, und schliesslich würde der Ständerat ganz 
bestimmt auch nicht zustimmen. 
Realistischerweise können wir heute nicht mehr zwischen 
Leistungsprimat und Beitragsprimat wählen, sondern es 
bleiben die Fragen: Wollen wir das Beitragsprimat? Wollen 
wir jetzt einen Schritt weiterkommen? Das wollen wir. Mit 
dem Minderheitsantrag kommen wir nicht weiter. Wir verlie
ren nur Zeit, wir müssen ihn deshalb ablehnen. 

M. Magnin: C'est I'un des articles essentiels de la loi que 
nous discutons maintenant. 11 concretise en fait I'article l er• 

11 s'agit de choisir entre la primaute des prestations adoptee 
par le Conseil national et la primaute des cotisations adop
tee par le Conseil des Etats et ä laquelle la commission du 
Conseil national nous propose 'de nous rallier. 
La primaute des prestations est le seul moyen d'assurer 
dans une certaine mesure le niveau de vie anterieur, 
comme promis en 1972. En 1975, elle a ete proposee par le 
Conseil federal et en 1977, elle a et~ acceptee par le 
Conseil national qui ameliorait meme le pro jet du Conseil 
h3deral sur ce point. Pourquoi revient-on sur les promesses 
faites en 1972? Pourquoi revient-on sur le projet du Conseil 
federal adopte par le Conseil national en 1977? 
La seule reponse ä ces questions fut que la situation eco
nomique avait change. A-t-elle vraiment change au point 
que tout doive etre remis en question: promesses faites en 
1972, projet de loi adopte en 1977 en connaissance de 
cause quant ä la situation economique? Cette situation 
economique n'est pas aussi grave que celle que I'on nous 
depeint aujourd'hui pour justifier le recul que I'on nous pro
pose. 
Faut-iI rappeier en effet qu'en 1980 les grandes entreprises 
financieres, commerciales et industrielles de notre pays 
ont, pour la plupart, realise des benefices qui battent tous 
les records. C'est ainsi que les cinq principales banques du 
pays ont realise en 1980 un benefice net avoue qui depasse 
le milliard et chacun sait que les benefices nets avoues ne 
sont qu'un petite partie des benefices reels. L'evolution de 
la situation economique n'est donc pas un argument vala
ble. 11 ne sert qu'ä camoufler le fait que I'on cede aux pres
sions des milieux financiers et patronaux malheureusement 
trop bien representes dans cette enceinte, bien plus d'ail
leurs qu'ä une menace de referendum des caisses exis
tantes auxquelles on fait un proces d'intention. 
L'attitude de la grande majorite de ce conseil ä I'egard du 
projet de loi en discussion s'inscrit d'ailleurs parfaitement 
dans la politique suivie depuis quelques annees ä I'egard 
des assurances sociales en general qui deviennent une des 
cibles favorites des milieux les plus reactionnaires repre-

2.2.2.. 
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sentes ici. Lorsque M. Barchi declare, ä I'adresse de 
MM. Dafflon et Carobbio, qu'iI ne faut pas tromper le peu
pie, je me permets de lui dire qu'iI ne manque pas d'un cer
tain culot, car iI y a dix ans que les partis majoritaires dans 
ce conseil, dont M. Barchi est I'un des eminents represen
tants, trompe nt grossierement le peuple. Cela a commence 
en 1972, pour obtenir le rejet de I'initiative du Parti du travail 
en faveur des retraites populaires et une approbation du 
contre-projet qui comportait le deuxieme pilier. On a conti
nue ä le tromper des annees durant, et I'on continue ä le 
tromper aujourd'hui en pretendant que c'est en raison de la 
situation economique que les promesses faites en 1972 ne 
peuvent pas etre tenues. 
Notre groupe accorde donc son appui ä la minorite de la 
commission qui prevoit le maintien de cet article dans la 
version adoptee par notre conseil, article essentiel puisqu'iI 
porte sur Ja primaute des prestations. 

Muheim. Berichterstatter: Ihr gestriger Beschluss zu Arti
kel1 enthält zwei Elemente: Sie haben einerseits die 
Umschreibung des Leistungsziels im Gesetz hinausgescho
ben und damit eine Etappierung in der Verwirklichung des 
Verfassungsauftrages beschlossen: Auf der andern Seite 
haben Sie aber auch die Grenzen dieses stufenweisen Vor
gehens festgelegt, indem vor allem mit Rücksicht auf die 
Übergangsbestimmungen - Artikel 11 BV - zugunsten der 
Eintrittsgeneration an der Garantierung der vollen Leistun
gen nach zehn bis 20 Jahren festgehalten wurde .. Das sind 
die beiden Elemente der gestrigen Beschlüsse. 
Heute stossen wir bei Artikel 15 auf das 'eigentliche Herz
stück der ständerätlichen Konzeption. Hier weicht der Stän
derat grundsätzlich von der Lösung des Nationalrates ab. 
Hier steht das Beitragsprimat dem Leistungsprimat des 
Nationalrates gegenüber. In der nationalrätlichen Fassung 
steht in Absatz 1 des Artikels 15 das Leistungsziel der 
beruflichen Vorsorge mit 40 Prozent des durchschnittlichen 
versicherten Lohnes der letzten drei Jahre als Alterslei
stung im Vordergrund. Bei voller Versicherungsdauer von 
40 Jahren hat ein Versicherter im Durchschnitt Anspruch 
auf diese Leistung von 40 Prozent. Sie ergibt sich aus dem 
Total der Freizügigkeitsgutschriften. die dem Versicherten 
jedes Jahr gemacht werden. Die Ansätze dieser Gutschrif
ten sind im Gesetz festgelegt und nach Alter gestaffelt. Sie 
sind vom Bundesrat gegebenenfalls so anzupassen, dass 
das Leistungsziel von Artikel 15 erreicht werden kann. 
Der Ständerat dagegen lässt nun das Leistungsziel fallen 
und geht ganz vom Beitragsprimat aus. Nach diesem 
System werden dem Versicherten auch jährliche Gutschrif
ten gemacht, aber sogenannte Altersgutschriften ohne 
jeden Bezug auf ein Lei~tungsziel. Den Altersgutschriften 
liegt eine andere, viel steilere Staffelung je nach Alter 
zugrunde. Es ist also das System der Sparkasse, das den 
Entwurf des Ständerats prägt, im Gegensatz zum System 
der Pensionskasse. Bei Erreichen des Rentenalters wird die 
Altersrente aus der Summe der Altersguthaben erst 
berechnet. 
Die beiden Konzepte gehen bezüglich der Alters- und Frei
zügigkeitsleistungen von unterschiedlichen Standorten aus, 
den entgegengesetzten, Weg. Beim Nationalrat ergeben 
sich die Altersleistungen aus den Freizügigkeitsgutschrif
ten, beim Ständerat umgekehrt: die Freizügigkeitsleistun
gen aus den Altersgutschriften bzw. den Altersguthaben. 
Artikel 15 Absatz 1 enthält die zentrale Bestimmung des 
Systems der Vorsorgeeinrichtungen, das im Gesetz vorge
schrieben werden soll. Die nationalrätliche Version erreicht 
bei voller Beitragsdauer das Leistungsziel von 40 Prozent; 
die Beiträge sind entsprechend festzusetzen. Bei der stän
derätlichen Version wird gesagt, welche Prämie zu entrich
ten ist, die Rente dagegen ist aber nicht zum voraus 
bekannt. Nach 40 Jahren würde die ständerätliche Version 
bei einer normalen wirtschaftlichen und demographischen 
Entwicklung zu Renten von 37,5 Prozent führen. Bei weni
ger als 40 Beitragsjahren ergeben sich bei der ständerätli
chen Lösung bedeutend geringere Leistungen als nach 
dem Nationalrat: nach fünf Beitragsjahren nur 8,3 Prozent, 

nach zehn Jahren 15 Prozent, nach 20 Jahren 26 Prozent, 
wobei immer für kleine und grosse Einkommen die gleich 
grossen Prozentzahlen· gelten würden. 
In der nationalrätlichen Kommission wurde sehr lange und 
gründlich über die Konzepte der beiden Räte diskutiert. Die 
einen hielten an der nationalrätlichen Lösung mit dem Lei
stungsprimat fest, wie heute Herr Müller mit seinem Minder
heitsantrag; das setzt allerdings voraus, dass ein gesamt
schweizerischer Lastenausgleich tür den Teuerungsaus
gleich 'geschaffen wird, der aber auf eine starke Opposition 
in der Öffentlichkeit stösst. Die Mehrheit der Kommission 
ist aber mit dem Ständerat der Auffassung, dass dieser 
Pool aus referendumspolitischen Gründen fallengelassen 
werden sollte. Das ständerätliche Beitragsprimat dürfte 
einen schwerwiegenden Einwand der bestehenden Vorsor
geeinrichtungen aus dem Weg räumen. Der überwiegende 
Teil der bestehenden Kassen baut nämlich auf diesem Prin
'zip auf, so dass der Eingriff des BVG in ihre Struktur viel 
geringer sein wird. Das Beitragsprimat schützt vor finanziel
len Überraschungen, währenddem beim Leistungsprimat 
mit der Zeit Nachzahlungfiln notwendig werden könnten. 
Die Kommission war sich aber klar, dass in einer zweiten 
Etappe das verfassungsmässige Leistungsziel im Gesetz 
umschrieben werden muss. Dabei hat der Gesetzgeber 
eine gewisse Flexibilität. Die Umschreibung dieses Lei
stungsziels muss für die unteren Einkommen innert zehn 
Jahren, für die höheren Einkommen binnen 20 Jahren 
geschehen, denn diese haben im Rahmen der verfassungs
mässigen Garantie innert diesen Fristen Anspruch darauf. 
Wenn die Fixierung des Leistungsziels hinausgeschoben 
wird, kommt aber das Gesetz im Hinblick auf Artikel 11 der 
Übergangsbestimmungen auch beim Beitragsprimat nicht 
darum herum, für die ersten zehn JaJ'lre einen Mindest
schutz festzulegen. 
Die nationalrätliche Kommission gab bei der Abstimmung 
dem ständerätlichen Konzept mit dem Beitragsprimat mit 11 
zu 7 Stimmen den Vorzug vor dem Minderheitsantrag, der 
Festhalten am NatiolJalrat beantragt. Ich muss Ihnen daher 
beantragen, obwohl ich selber für die Minderheit gestimmt 
habe, den Mehrheitsantrag gutzuheissen. 

M. Barchi. rapporteur: L'article 15, comme I'article 14, fixe 
les conditions auxquelles est subordonne le versement des 
prestations de vieillesse. Votre commission a approuve 
I'amendement du Conseil des Etats, qui a ch6isi· une solu
tion soupie en ce qui concerne I'octroi du droit aux presta
tions de vieillesse. Selon la version du Conseil des Etats, ce 
droit peut prendre naissance lorsque cesse I'activite lucra
tive, ce que ne permettrait pas le modele adopte par notre 
conseil, sauf dans le cas de la prevoyance professionnelle 
supplementaire allant au-delä de I'assurance obligatoire. 
En outre, votre commission a modifie la derniere phrase du 
deuxieme alinea de I'article 14; elle estime qu'au lieu de par
ler du tau x de la rente, iI est plus juste de parler du «taux de 
conversion de la rente ... Ce taux est defini au 1 er annea de 
I'article 15; par souci de clarte, on a encore insere entre 
parentheses «taux de conversion», en allemand «Umwand
lungssatz», dans ce me me article 15, 1er alinea. 
L'article 15 fixe en outre le montant de la rente de vieillesse. 
Votre commission s'est ralliee sur ce point ä la version du 
Conseil des Etats, en y apportant toutefois un petit amen
dement de caractere redactionnel. 
11 est dit au 2e alinea de I'article 15 que les institutions de 
prevoyance peuvent appliquer un taux de conversion inte
rieur au taux minimum si certaines conditions sont rem
plies. Donnant suite ä une proposition de notre president, 
M. Muheim, la commission a precise ces condltions pour 
les rendre plus claires et plus correctes. 
L'article 15 etant le 'point central de cette loi et aussi le 
point sur lequel le texte adopte par le Conseil des Etats 
diverge le plus fondamentalement du modele du Conseil 
federal approuve par notre conseil en 19n, je crois devoir 
vous rappeier un certain nombre de notions fondamentales. 
Le projet du Conseil federal definissait ainsi ä I'article 15 le 
but vise par cette loi en matiere de prestations. Lorsque 
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I'evolution economique et demographique est normale, les 
prestations de vieillesse doivent s'elever au 40 pour cent du 
salaire coordonne des trois dernieres annees. Les institu
tions de prevoyance peuvent soit fixer directement le mon
tant des prestations (primaute des prestations), soit faire 
dependre ce montant des cotisations (primaute des cotisa
lions). Dans I'hypothäse de la primaute des prestations, 
chaque assure au benefice de la duree d'assurance com
pUlte a droi! individuellement au 40 po ur cent de son salaire. 
Dans I'hypothese de la primaute des cotisations, il suffit 
que le but soit atteint en moyenne sur le plan national par 
I'ensemble des salaries assures. Tel est, en bref, le systeme 
propose par le Conseil federal et auquel le Conseil national 
a donne son accord en 1977. 
Voyons maintenant comment se presente le modele du 
Conseil des Etats. La Chambre des cantons a renonce tota
lement au systeme de la primaute des prestations pour 
adopter le systeme de la primaute des bonifications de vieil
lesse, qui remplace les bonifications de libre passage que 
proposait le Conseil federal. 
Les bonifications de vieillesse et les taux n'ont aucun lien 
avec le but vise quant aux prestations. Le Conseil federal 
n'a plus la competence d'adapter les taux en vue d'assurer 
la realisation des buts. En d'autres termes, le Conseil des 
Etats a adopte le principe de la primaute des cotisations. 
Tout est fonde sur le taux et I'echelonnement applicables 
aux bonifications de vieillesse, selon I'article 17 du texte du 
CO,nseil des Etats. L'avoir de vieillesse selon la conception 
du Conseil des Etats correspond ci la somme des bonifica
tions de vieillesse augmentee des interets. En cas de chan
gerne nt de caisse, les bonifications de vieillesse sont trans
ferees au credit de I'assure au titre des j:>restations de libre 
passage, qui s'ajoutent ci son avoir de vieillesse. La rente de 
vieillesse est calculee en pour-cent de I'avoir de vieillesse 
acquis par I'assure au moment ou ce lu i-ci atteint I'äge 
ouvrant le droit ci la rente. 
Le Conseilfederal fixe le taux de conversion minimum sur la 
base de donnees techniques reconnues. Votre commis
sion, je le repete, a fait sienne cette conception. 
Toutefois, et nous y reviendrons quand nous examinerons 
I'article 17, votre commission a modifie (c'est la seule modi
fication importante) I'echelle des taux des bonifications de 
vieillesse. Or, comme ~ela a ete releve par divers orateurs, 
en donnant suite ä la proposition de la minorite representee 
par M. Richard Müller, nous ne ferions pas seulement un 
pas, mais des centaines de pas en arriere. Elle propose en 
effet de maintenir le texte de I'article 15 tel qu'iI est issu de 
nos debats de 1977, en d'autres termes d'en rester au but 
vise quant aux prestations, soit ci 40 pour cent du salaire 
moyen coordonne des trois dernieres annees. Ce but 
devrait etre alteint soit par le systeme de la primaute des 
prestations, soit par celui de la primaute des c'otisations, les 
institutions de prevoyance demeurant libres de choisir le 
systeme. 
Si nous devions revenir au modele propose par le Conseil 
federal ainsi que le propose en fin de compte M. Müller, 
nous devrions choisir un mode de financement totalement 
different de celui qui a ete adopte par le Conseil des Etats. 
Nous devrions en particulier revenir au systeme du pool, qui 
a suscite des critiques justifiees de la part des caisses exis
tantes. Le modele adopte par le Cqnseil des Etats devrait 
permeItre de garantir apres dix ans le versement de presta
tions qui correspondent au 37,5 pour cent du salaire moyen 
pour les revenus modestes, cela gräce au systeme des 
bonifications de vieillesse, qui ne sont pas proportionnelles 
aux primes payees parce qu'elles sont calculees sur la base 
d'une echelle de taux structuree de fac;:on ci realiser la soli
darite entre les assures jeunes et les plus äges ä I'interieur 
de la meme institution de prevoyance. Cette solution est la 
seule realisable du point de vue pOlitique et la' seule pratica
ble du point de vue economique. A cet egard, je voudrais 
rependre a M. Magnin: .. Je ne partage pas vos idees, ni 
n'appreuve ves methedes mais je respecte vetre per
senne." Veus m'avez attaque persennellement; ce la me 
lais se cempletement indifferent, de meme que les allusiens 

que veus avez faites aux gens qui, dans cette enceinte, 
representeraient - a vetre avis - certains interets.Je vous 
repends simplement que je represente ici ma censcience. 
Deux mets encere au sujet de la propesitien de la minorite. 
Si neus appreuvens le texte de I'article 15 tel qu'il figure 
dans le projet primitif du Censeil federal, sans rien modifier 
au systeme des aveirs de vieillesse et, d'une maniere gene
rale, au mode de financement de la prevoyance prefession
nelle tel qu'il a ete cenc;:u par le Censeil des Etats, neus ne 
fixeriens dans la lei qu'un but qui n'aurait qu'une significa
tien declamateire et nous tremperiens le peuple. Oe teiles 
affirmatiens seraient purement declamateires, Mensieur 
Magnin, parce que ce but ne peurrait pas etre realise. Je le 
repete, iI ne faut pas tromper nes cencitoyens. Si neus 
revenons ci I'article 15 selon le projet du Conseil federal 
avec I'intention de realiser vraiment le but defini par cet arti
eie, neus devrions alers, Monsieur Müller, reprendre 
I'ensemble du systeme de financement qui etait a la base 
du medele primitif du Censeil federal, et ce la n'est pas pos
sible. 
D'ailleurs, et je terminerai par la, mame la minerite repre
sentee par M. Richard Müller ni surteut notre president, 
M. Muheim, n'ont jamais propose de revenir au mode de 
financement prevu ä I'erigine par le Conseil federal. 
Pour loutes ces raisons, je vous recommande de vous ral
lier ci la proposi,tion de la majerite de la cemmission, 

Bundesrat Hürlimann: Wenn man die Realisierung der zwei
ten Säule mit dem Weg vergleichen würde, den wir in 
Zukunft, wenn das Gesetz in Kraft ist, beschreiten wellen, 
dann könnte man sagen, dass Sie gestern entschieden 
haben: Wir nehmen diesen Weg in Etappen in Angriff. Wir 
wollen einmal sehen, wie es während der ersten zehn Jahre 
geht, und werden dann, wenn wir das Obligatorium haben, 
die nächsten Etappen in Angriff nehmen. Ich glaube, das ist 
eine heute politisch durchaus realistische Entscheidung, 
vor allem auch weil wir dann überprlifen können, wie unser 
Gesetz sich in bezug auf die bestehenden Kassen verträgt 
und wie diese sich in das Obligatorium einfügen lassen. 
Wenn ich bei diesem Beispiel bleiben darf, dann stehen Sie 
- das wurde Ihnen durch den Präsidenten der Kommission 
deutlich gemacht - jetzt beim Artikel 15 ver einem Scheide
weg, Sie müssen jetzt entscheiden, ob Sie diesen Weg in 
Etappen, zusammen mit dem Ständerat, gehen wollen, oder 
ob Sie sich in dieser Frage mit dem Ständerat wieder ent- . 
zweien wollen. Das ist tatsächlich - ich kann es nicht genug 
betenen - das zentrale Anliegen der ständerätlichen Kon
zeptien. Sie sehen das schon, wenn Sie die Titel der Artikel 
lesen. Im Artikel 15 der nationalrätlichen Fassung heisst es 
«Leistungsziel». Damit ist indirekt das sogenannte Lei
stungsprimat angesprochen. Darf ich es nechmals erklären: 
Wir legen im Gesetz fest, dass die Versicherung nach einer 
bestimmten Dauer 40 Prozent des 'durchschnittlichen koor
dinierten Lohns erreichen muss, und erst nachher rechnet 
man dann aus, wieviel Prämien das auslöst. Der Titel in der 
ständerätlichen Fassung lautet demgegenüber .. Höhe der 
Rente ... Man sagt, es seien soundso viel Prämien zu leisten, 
und daraus berechnet man dann das Guthaben mit den ent
sprechenden Verbesserungen - ich füge das sefert bei -
gemäss Antrag der Kommission in bezug auf die Eintritts
generatien und die niedrigeren Einkommen. Die Grundsatz
frage lautet somit: Wollen Sie hier an Ihrem ursprünglichen 
Konzept (Leistungsprimat) festhalten. oder wellen Sie mit 
dem Ständerat diesen Weg gehen, der letztlich für den Kcm
sens entscheidend ist? 
Eine zweite Bemerkung: Wir gehen bei diesem Konzept 
weitgehend davon aus, dass wir auf die bestehenden Kas
sen Rücksicht nehmen woUen, und wir rechnen damit, dass 
etwa 90 Prozent der bestehenden Pensienskassen auf dem 
Beitragsprimat aufgebaut sind, Man erklärt einem Arbeit
nehmer bei seinem Eintritt: Du hast dann soundso' viel zu 
bezahlen. Die Pensionskassen können heute mit Rücksicht 
auf die Beitragsdauer, die bei den bestehenden Kassen 
eine Relle spielt, eine Lösung mit der segenannten Ein
kaufssumme ·finden und die fehlenden Beitragsjahre zusam-
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men mit dem Arbeitnehmer einkaufen. Das können wir beim 
Obligatorium nicht vorschreiben. Dieses System entspricht 
aber, ganz allgemein gesagt, weitgehend den in unserem 
Lande bestehenden Pensionskassen, wo man vom 
Beitragsprimat ausgeht. 
Eine dritt~ und letzte Bemerkung. Sie knüpft an das an, was 
ich bereits einleitend gesagt habe: Ich habe sicher Ver
ständnis, Herr Nationalrat Richard Müller, für Ihre Haltung. 
Man gibt nicht gerne das Bessere und Perfekte auf. Wir 
haben seinerzeit, im Jahre 1977, auch versucht, mit dem 
Vorschlag des Bundesrats eine 100prozentige Lösung zu 
schaffen. Sie wissen aber, auf welche Widerstände wir 
nachher gestossen sind, nicht nur in der Wirtschaft, son
dern auch in Arbeitnehmerkreisen, vor allem bei jenen, die 
bereits versichert sind. Deshalb verstehen Sie wohl auch 
den Standpunkt des Bundesrats. Er hat in dieser entschei
denden Frage, genau gleich wie bei der Etappenlösung, 
dem Ständerat zugestimmt, um an diesem Scheideweg 
nicht das Risiko zu laufen, dass man sich später nicht mehr 
findet. Man darf nicht vergessen: Wir haben mit dem Stän
derat - wenn Sie ,gewissen Anträgen Ihrer Kommission 
dann noch zustimmen - schon noch einiges auszumarkten! 
Es ist nicht so. dass wir einfach das ständerätliche Konzept 
übernehmen, das sehen Sie, wenn Sie die Fahne studieren. 
Wenn Sie nun hier, nachdem Sie der Etappenlösung zuge
stimmt haben, sagen, jawohl, wir gehen vom Leistungspri
mat zum Beitragsprimat über, dann schaffen Sie natürlich 
auch ein Gewicht gegenüber dem Ständerat, der einsehen 
muss, dass hier der Nationalrat doch auch ein recht gros
ses Opfer im Interesse der Differenzbereinigung und der 
Suche nach einer Synthese gebracht hat. Deshalb, aus 
realistischen Gründen. 'die Sie gestern alle in Ihren Voten 
deutlich gemacht haben: wir wollen doch jetzt endlich das 
Obligatorium, und deshalb müssen Sie hier in dieser ent
scheidenden Frage der Kommissionsmehrheit und damit 
dem Ständerat und dem Bundesrat folgen. Ich bitte Sie 
darum. 

Absti{17mung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 16 
Antrag der Kommission 

Abs.1 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 

102 Stimmen 
46 Stimmen 

Der Bundesrat legt aufgrund 'der Anlagemöglichkeiten den 
Mindestzinssatz fest. 

Art. 16 
Proposition de la commission 

AI. 1 

Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

AI. 2 
Le Conseil federal fixe le taux d'intim§t minimal en tenant 
compte des possibilites de placement. 

Angenommen - Adopte 

Art. 17 
Antrag der Kommission 

Abs.1 

Altersjahr Ansatz in Prozenten 
Männer Frauen des koordinierten Lohnes 

25-34 25-31 7 
35-44 32-41 10 
45-54 42-51 15 
55-65 52-62 18 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Ammann-Bem 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 17 
Proposition de la commission 

AI. 1 

Age Taux en pour-cent 
Hommes Femmes du salaire coordonne 

de 25 ä34 de 25 ä31 7 
de 35 ä44 de 32 ä41 10 
de 45 ä54 de42ä51 15 
de 55 ä65 de 52 ä 62 18 

AI. 2 
Adherer ä.la decision du Conseil des Etats 

Proposition Ammann-Beme 

AI. 1 
Adherer ci la decision du Conseil des Etats 

Ammann-Bern: Ich habe diesen Antrag gestellt. weil es mir 
wichtig erscheint. dass sich unser Rat über die finanziellen 
Unterschiede, für die Volkswirtschaft, für den einzelnen Ver
sicherten bei normaler 40jähriger Beitragsdauer, aber ganz 
besonders auch für den Versicherten der Eintrittsgenera
tion, bei seinem Entscheid voll bewusst ist. Diesbezüglich 
hat unsere Kommission das Konzept des Ständerates ganz 
offensichtlich verschlechtert. Ich mache ausdrücklich dar
auf aufmerksam, dass ich hier teilweise Zahlen nenne, die 
wir leider in der Kommission nicht diskutieren konnten, weil 
sie uns trotz Verlangen nicht unterbreitet worden sind. 
Erstens geht es um das gesamte Kapital, welches durch 
das Obligatorium zwangsläufig gespart werden muss. 
Nimmt man an, dass die Summe der koordinierten Löhne 
sämtlicher aktiven Versicherten ungefähr 20 Milliarden Fran
ken pro Jahr beträgt, dann werden nach 'der Staffelung 
unserer Kommission durch Prämien rund 600 bis 800 Millio
nen Franken pro Jahr mehr gespart als nach der Staffelung 
des Ständerates. Der Unterschied in dem gesamten Vermö
gen, welches in der obligatorischen Versicherung zusam
mengespart wird, wird davon ein Vielfaches betragen und 
jedenfalls mit einigen Milliarden zu beziffern sein. Vielleicht 
erhält Herr Bundesrat Hürlimann noch die entsprechenden 
Schätzungen seiner Verwaltung. Unseren Rat muss dies 
hier doch sehr interessieren! 
Zweitens geht es um die Renten der Eintrittsgeneration, 
welche durch die von unserer Kommission vorgeschlage
nen Staffelung gegenüber der Lösung des Ständerates 
sehr wesentlich verschlechtert worden sind. Wie grosse 
Bedeutung man dieser Frage zumisst, vor allem tür die Ver
sicherten, welche nach zehn respektive nach 20 Jahren 
pensioniert werden, wissen wir spätestens seit der Diskus
sion um Artikel 1. Nun.sollte man hier, bei dieser Staffelung, 
nicht so tun, als ob es gerade für diese Versicherten gleich
gültig sei, welcher Lösung man in der Staffelung zustimmt. 
Für einen Versicherten, welcher zehn Jahre nach Inkrafttre
ten des Gesetzes als 65jähriger pensioniert wird, wäre 
seine Rente nach der Staffelung des Ständerates 15,5 Pro
zent günstiger als nach unserer Lösung. Zieht man noch 
eine bescheidene Reallohnerhöhung in Betracht, sei dies, 
weil effektiv Reallohnerhöhungen gewährt werden konnten 
oder weil mehr Dienstjahre angerechnet wurden, wie zum 
Beispiel bei einem Beamten, oder aber, dass eine Beförde
rung mit nöherer Verantwortung durch einen höheren Lohn 
honoriert wird, dann sieht die Sache anders aus. Genau in 
der gleichen Richtung geht der Effekt auch dann, wenn die 
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durchschnittliche Lohnerhöhung höher ist als die durch
schnittliche Nettokapitalverzinsung. Nimmt man an, dass 
diese Einflüsse zusammengenommen pro Jahr zum Bei
spiel 4 Prozent des AHV-Lohne.s betragen, so wird die 
Rente in der Staffelung für einen Versicherten nach zehn 
Jahren sogar um 17,5 Prozent besser, höher als nach der 
Staffelung, die Ihnen unsere Kommission vorschlägt. 
Zusammen mit den von uns zu beschliessenden 1 Prozent 
Sondermassnahmen käme man bei der Staffelung nach 
Ständerat den Renten, bei einer vollen Beitragsdauer von 
40 Jahren, schon sehr viel näher. Dieses Ziel würde erst 
noch durch eine weniger aufwendige Kapitalaufstockung 
mit einem Beitragssatz erreicht, welcher immerhin um 
0,3 Prozent der koordinierten Löhne tiefer liegen würde. 
Das ganze vorliegende Gesetz sieht überhaupt keine Nach
versicherungen -vor, welche bei ausserordentlichen Lohner
höhungen geleistet werden müssen, gleichgültig aus weI
chen Gründen diese entstanden sind. Praktisch sämtliche 
bestehenden Kassen kennen solche Nachversicherurigs
probleme. Das vorliegende Gesetz regelt dieses Problem 
dadurch, dass praktisch der gesamte Zinsertrag der Alters
guthaben die laufende Teuerung ausgleichen so ,I. Solange 
die Lohnentwicklung ungefähr mit der Nettokapitalverzin
sung Schritt hält, ist wenigstens die Teuerung in diesem 
Rahmen abgedeckt. 
Die zweite Massnahme dieses Gesetzes, um solche Nach
versicherungen umgehen zu können, besteht gerade in der 
steilen Staffelung ~r Altersgutschriften, indem die letzten 
Jahre vor der Pensionierung viel mehr gewichten als die frü
heren Jahre. Mit der flacheren Staffelung nach unserer 
Kommission durchkreuzen wir jedoch die Absicht des Stän
derates, der auf solche Nachversicherungen bei ausseror
dentlicheh Lohnerhöhungen verzichten will, ohne durch 
andere Massnahmen einen Ausgleich zu schaffen. Trotz 
meines Drängens wurde diesem' Problem in der Kommis
sion nicht auf den Grund gegangen; man ,wich ihm ganz 
offensichtlich aus. Das geht daraus hervor, dass uns von 
der Verwaltung diesbezüglich überhaupt keine zahlenmäs
sigen Unterlagen unterbreitet worden sind. 
Ferner möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die 
feinere Staffe.lung des Ständerates in 7 Prozentstufen 
gegenüber dem Vorschlag unserer Kommission wesentli
cl:te Vorteile hat, welche man auch nicht preisgeben sollte. 
Durch mehr Stufen werden in allen solchen Tarifen die 
Sprünge wesentlich kleiner. Man nähert sich viel stärker der 
Idealkurve, welche dem Lösungskonzept zugrundegelegt 
ist. Der Ständerat kommt mit Sprüngen von 2 und 3 Prozent 
aus, während unsere Kommission Sprünge von 3 und 5 Pro
zent vorschlägt. Das hat zur Folge, dass die Beitragssätze 
für die Versicherten in kleineren Kassen sprunghaft anstei
gen, wenn zufälligerweise mehrere Versicherte gleichzeitig 
den grossen Sprung von 5 Prozent mitmachen müssen. 
Wenn man wirklich glaubt, dass die Altersgutschriften die 
Anstellungschancen eines Versicherten nachhaltig beein
flussen, dann müsste man speziell für die Staffelung, wie sie 
unsere Kommission vorschlägt, sehr grosse Bedenken 
hegen. Ein 44jähriger verursacht noch Altersgutschriften 
von 10 Prozent. Ein Jahr später verursacht derselbe bereits 
Gutschriften von 15 Prozent. Ich meine, der Ständerat sollte 
sich diese Frage noch einmal gut überlegen, sogar wenn er 
sich der flacheren Staffelung unseres Rates anschliessen 
würde. 

Es stimmt auch nicht, dass die steilere Staffelung die Inte
gration der bestehenden Kassen weniger stört als eine 
weniger steile. Beide Lösungen sind in den meisten beste
henden Vorsorgeeinrichtungen ein absoluter Fremdkörper, 
mit dem Sie sich nun einmal abfinden müssen. Der Hinweis, 
dass diese meine Behauptung im Gegensatz zum zweiten 
Integrationsbereich steht, sticht nicht. Man muss ganz ein
fach sehen, dass alle diese Experten diese Art des Aufbaus 
einer Vorsorgeeinrichtung grundsätzlich ablehnen, weil sie 
nicht nach ihren Modellvorstellungen aufgebaut ist. Die. 
Sicherstellung der absoluten Gleichstellung bei einem Stel
lenwechsel über die genau definierten Freizügigkeitslei-
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stungen bedingt jedoch dieses einfachere System. Die 
bestehenden Kassen müssen sich damit abfinden .. 
Aus all diesen Überlegungen, ganz besonders auch wegen 
unseres Entscheides zu Artikel 1. bitte ich Sie, dem Staffel
tarif des Ständerates zuzustimmen. 

Muheim, Berichterstatter: Der Artikel 17 ist der eigentliche 
Schlüssel zum ständerätlichen Sparsystem. Er legt die 
Ansätze der Altersgutschriften fest. die den Versicherten je 
nach Alter jährlich und berechnet in Prozenten des versi
cherten Lohnes zu machen sind. Diese Bestimmung ersetzt 
Artikel 27 der nationalrätlichen Fassung betreffend die Frei
zügigkeitsleistungen. 
Besonders wichtig ist dabei die Staffelung der Altersgut
schriften nach dem Alter. Der Ständerat sieht für die ersten 
zehn Versicherungsjahre je 6 Prozent vor und dann in 
Abständen von je fünf Altersjahren 8 bis 22 Prozent. Der 
Nationalrat hat in seiner ursprünglichen Fassung in Arti
kel27 nur drei Stufen vorgesehen mit 9 bis 18 Prozent. Die 
ständerätliche Staffelung ist also viel steiler. Dadurch wird 
der Sparprozess stärker auf die späteren Versicherungs-' 
jahre verlegt. DasSparziel erfährt durch die ständerätliche 
Fassung eine Reduktion. auf etwa 500 Prozent der versi
cherten Löhne gegenüber 590 Prozent bei der nationalrätli
chen Fassung. 
Nach der ständerätlichen Lösung werden den Jüngsten 
6 Prozent und dann ansteigend 8,10,13,16,19 Prozent und 
den Ältesten sogar 22 Prozent jährlich gutgeschrieben. 
Diese ausserordentliche Steilheit der Staffelung beabsich
tigt eine Begünstigung der Eintrittsgeneration. Durch diese 
s~arke SoJidarität der Jüngeren mit den Älteren will der 
Ständerat den Ausgleich innerhalb der Vorsorgeeinrichtung 
herbeiführen, da man auf den Pool, d. h. auf den gesamt
schweizerischen Lastenausgleich, verzichten will. Die 
grosse Spanne zwischen den niedrigsten und höchsten 
Gutschriften zwingt den Ständerat aber, in Artikel 63a 
Absatz 4 vorzuschreiben, dass die ordentlichen Beiträge 
einheitlich; d. h. vom Alter unabhängig, festgesetzt werden 
müssen. Um allzu grosse Belastungen zu vermeiden, sieht 
der Ständerat ferner vor, dass an Vorsorgeeinrichtungen 
mit besonders ungünstiger Altersstruktur Zuschüsse aus 
dem gesamtschweizerischen Sicherheitsfonds ausgerichtet 
werden. 
Dieses ganze Gutschriftensystem des Ständerates, insbe
sondere die Steilheit der Staffelung und die Vereinheitli
'chung der Beträge, stiess nun aber bei den Experten, die 
den zweiten Integrationsbericht zu machen hatten, auf 
erhebliche Kritik. Sie stellten sich übereinstimmend auf den 
Standpunkt, dass das einen erheblichen Eingriff in die 
Struktur der bestehenden Kassen bedeute. Die extrem 
weite Staffelung, die der Ständerat vorschlägt, hat nicht nur 
Vorteile - Vorteile für die ältere Generation -, sondern auch 
unübersehbare Nachteile. 
Herr Ammann-Bern hat vorhin, wenn ich ihn richtig verstan
den habe, behauptet, dass das Sparziel bei der nationalrätli
chen Staffelung steigen würde. Ich muss ihm da wiederum 
widersprechen. Das Sparziel beträgt sowohl bei der stände
rätlichen Staffelung als auch bei der Staffelung, wie sie die 
nationalrätliche Kommission gewählt hat, 500 Prozent. Ich 
möchte also sagen: der Kapitalisierungsgrad - wenn man 
diesen Ausdruck verwenden darf - ist an und für sich der 
gleiche. 
Es ist aber auch nicht etwa so, dass wir gar keine Unterla
gen zu Artikel 17 in der Kommission gehabt hätten. Das 
Bundesamt hat uns zWei oder drei Unterlagen geliefert, 
spezielle Berichte mit verschiedenen Varianten, mit denen 
man die Vor- und Nachteile der Staffelungen gegeneinander 
abwägen konnte. 
Die Nachteile der ständerätlichen Staffelung bestehen 
darin, dass die Freizügigkeit der Jüngeren tangiert wird, 
besonders wenn die Beitragsdauer aus irgendeinem 
Grunde unterbrochen wird. Die Koordination des BVG mit 
dem Obligationenrecht, das für die weitergehende Vorsorge 
gilt, wird erschwert. Da das Schwergewicht des Sparpro
zesses auf die späteren Jahre der Karriere verlegt wird, sind 
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bei einer steilen Staffelung Reallohnverbesserungen und 
Teuerungsausgleich zwar leichter zu verkraften. Aber ande~ 
rerseits wird eine vorzeitige Pensionierung stark erschwert. 
Diese ständerätliche Staffelung der Gutschriften kann - und 
das war ein sehr wichtiges Moment für die Kommission - zu 
einer Diskriminierung der älteren Arbeitnehmer auf dem 
Arbeitsmarkt führen, da der Arbeitgeber nicht nur einen 
grösseren Anteil an den Gutschriften übernehmen muss, 
sondern unter Umständen sogar die Beiträge an die Vorsor
geeinrichtung erhöht werden müssen. 
Die nationalrätliche Kommission kam nach sorgfältiger 
Abwägung aller Vor- ul']d Nachteile zum Schluss, dass die 
ständerätliche Lösung mit der extrem steilen Staffelung 
über das Ziel hinausschiesse. Sie zog eine Staffelung vor, 
die ungefähr in der Mitte zwischen den Beschlüssen des 
Ständerates und unserem früheren Beschluss liegt. Dieser 
Vorschlag sieht vier Stufen zu je 10 Jahren vor. Die Gut
schriften betragen 7, 10, 15 und 18 Prozent. Das ist nicht 
nur administrativ einfacher, sondern verhütet vor allem eine 
Diskriminierung der älteren Arbeitnehmer auf dem Arbeits
markt. Die Eintrittsgeneration - das sei zugegeben - wird 
.etwas weniger begünstigt, was aber durch andere Mass
nahmen (auf die wir noch zu sprechen kommen werden) 
ausgeglichen werden soll. 
Da die Privilegierung der Eintrittsgeneration nicht mehr so 
stark ist wie im ständerätlichen Vorschlag, kann auf Arti
kel95 (der eine Reduktion der Altersgutschriften für die 
ersten vier Jahre nach Inkrafttreten vorsieht) verzichtet wer
den. Besonders wichtig ist, dass auch die die Kassen been
gende Vorschrift eines Einheitsbeitrages für die Arbeitneh
mer gestrichen werden kann. Die Freizügigkeit der Jünge
ren wird durch unseren Vorschlag nicht mehr tangiert; die 
Koordination mit dem Obligationenrecht wird erleichtert. 
Aus diesen Überlegungen heraus beantragt Ihnen die Kom
mission 'mit einem Mehr von 17 zu 6 Stimmen, ihrem Vor
schlag für eine gemilderte Staffelung der Altersgutschriften 
zuzustimmen und den ständerätlichen Vorschlag, den heute 
Herr Ammann aufnimmt, abzulehnen. 

M. Barchi, rapporteur: Nous sommes ici ,confrontes ä un 
autre point central de la loi. L'article 17 selon la version du 
Conseil des Etats remplace I'article 27 de notre version de 
19n. Lors de I'examen de I'article 15, j'ai dejä mentionne ladif
ference fondamentale qui existe entre le systeme de finan
cement par les bonifications de vieillesse, selon I'article 17, 
version du Conseil des Etats, et celui des bonifications de 
libre passage prevues par notre conseil et par le Conseil 
federal. Les bonifications de libre passage, calculees 
annuellement en pour cent du salaire coordonne, corres
pondaient dans la version du Conseil federal aux cotisa
tions payees. Selon la version du Conseil des Etats, les 
cotisations doivent etre les memes pour tous les ages ä 
I'interieur d'une caisse mais en proportion des cotisations 
payees, les assures so nt mis au benefice de bonifications 
de vieillesse differenciees selon I'äge. Plus precisement de 
bonifications de vieillesse qui varient entre 6 pour cent du 
salaire coordonne pour la premiere classe de 25 ä 34 ans 
(hommes) et 22 pour cent pour la derniere classe de 60 ä 
65 ans (hommes). Voilä la difference du mode de finance
ment. 
L'echelonnement selon la version du Conseil des Etats 
connait des taux respectivement de 6, 8, 10, 13, 16, 19 et 22 
pour cent. Cet echelonnement est plus prononce que celui 
qui avait ete prevu par le Conseil national. Notre progres
sion etait de 9 ä 18, quant aux bonification de libre-passage. 
En plus, comme je I'ai dejä rappele, les bonifications de 
vieillesse dans la version du Conseil des Etats sont inde
pendantes de la prime effectivement payee, de sorte qu'iI 
en resulte une solidarite des jeunes generations en faveur 
des generations plus agees, ä I'interieur de la meme caisse. 
En d'autres termes, cette solidarite facilite grandement la 
solution des problemes lies ä la generation d'entree. 
Votre commission s'est ralliee en principe ä la version du 
Conseil des Etats. 11 faut toutefois, d'ores et dejä, relever 
que votre commission, suivant en cela une proposition de 

M. Morel, a decide de bilfer le quatrieme alinea de I'arti
cle 63a. 11 faut voir la connexion entre I'article 17 et I'arti
cle 63a. On a donc biffe le principe qui voulait que les 
primes soient les memes pour tous les ages. Precisement, 
cet alinea 4 prevoyait que les cotisations periodiques des 
salaries devaient etre fixees sans egard ä I'age des assures. 
Que cela signifie-t-il? Selon la decision de votre commis
sion, les primes, en regle generale, seront fixees sans 
egard ä rage des assures mais, toutefois, une caisse aura 
la possibilite d'augmenter les prim es pour les personnes 
agees appartenant ä la generation d'entree. 
Cette decision de votre commission ne represente pas un 
compromis entre I'ancienne version du Conseil national et 
celle du Conseil des Etats. Mais elle permettra d'adopter la 
version du Conseil des Etats en renforc;:ant toutefois la pos
sibilite de resoudre les problemes de la generation d'entree 
par un financement supplementaire sous forme de primes 
differenciees selon I'age et qui s'ajoutent a la solidarite que 
I'on demande aux jeunes generations. Apart cela, votre 
commission a decide un nouvel echelonnement du taux de 
bonifications da vieillesse, plus precisement un echelonne
ment moins prononce en comparaison de celui adopte par 
le Conseil des Etats. Le taux minimum pour la premiere 
categorie est de 7 pour cent au lieu de 6 po ur cent adopte 
par le Conseil des Etats. En plus, votre commission a prevu 
quatre categories au lieu des sept du Conseil des Etats. 
Les motifs pour lesquels un echelonnement moins pro
nonce a ete choisi se trouvent resumes dans.le deuxieme 
rapport sur I'integration: je citerai notamment le rapport de 
M. Thomas Schaetzle pages (6) 21 ä 22, et celui de M. Rey
mond Ducommun, pages 3 ä 6. Le departement, de son 
cöte, a procede ä un examen comparatif des incidences 
que le modele de progression du Conseil des Etats et celui 
adopte par votre commission pourraient avoir dans la prati
que. 
En ce qui concerne les generations normales, c'est-ä-dire 
les ass ures qui prendront leur retraite apres avoir paye des 
cotisations pendant quarante ans, iI n'y a pas de difference 
essentielle entre les deux modeles. Dans les deux cas -
contrairement ä ce qu'a dit M. Ammann - on arrive a epar
gner le 500 pour cent du salaire coordonne, ce qui permet 
d'accorder une rente de 37,5 pour cent. Les inconvenients 
d'un echelonnement moins prononce des taux de bonifica
tion de vieillesse, tel qu'jJ a ete adopte par votre commis
sion, sont au nombre de deux. Premierement - et la je ne 
partage pas I'avis dU president de notre commission - le 
degre .de capitalisation est plus eleve - c'est une question 
de reserve mathematique - compare a celui de .I'echelonne
me nt du Conseil des Etats. 11 suffit de lire dans nos docu
ments la definition de ce degre de capitalisation. Selon le 
modele du Conseil des Etats, I'ampleur des bonifications de 
vieillesse pour les personnes en1re 55 et 65 ans est plus 
elevee, c'est-a-dire que ces bonifications de vieillesse 
s'accumulent ä la fin deo la carriere. Je suis de I'avis que 
M. Ammann a raison sur ce point. 
Deuxiemement, les autres mesures propres a resoudre les 
problemes de la generation d'entree devraient avoir une 
importance plus grandes que dans le systeme du Conseil 
des Etats. Si nous comparons les deux points faibles de 
notre modele, avec les avantages, nous arrivons ä la 
conclusion qu'i1 faut adopter notre modele. En effet, les 
deux inconvenients precites so nt plus que compenses par 
plusieurs avantages, que je me permets de vous citer: pos
sibilite de coordonner la prevoyance professionnelle avec le 
code des obligations - dans la solution, du Conseil des 
Etats, cette coordlnation est difficile ä realiser -; elimination 
des difficultes que posait le modele du Conseil des Etats 
dans le cas de retraite anticipee. Ces difficultes sont liees 
au fait que, dans le modele du Conseil des Etats. les bonifi
cations de vieillesse pour les assures entre 55 et 65 ans ont 
une importance accrue. Le troisieme avantage consiste ä 
ne point avoir de distorsion sur le marche du travail. Selon 
le modele du Conseil des Etats, la bonification de vieillesse 
pour une personne agee de 60 ans s'eleve a 16 pour cent 
de plus que celle pour une personne äge.e de 25 ans. Dans 
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notre systeme et selon la progression choisie par votre 
commission, cette difference n'est que de 11 pour cent. Oe 
plus, I'echelonnement adopte par votre commission prevoit 
une derniere classe d'äge comprenant dix annees, et non 
pas seulement cinq comme le fait le Conseil des Etats. Un 
quatrieme avantage reside dans la dimklutlon du travail 
administratif des caisses, etant donne que notre modele 
comprend quatre c1asses d'äge au lIeu des sept prevues 
par le Conseil des Etats. 
Les conclusionsauxquelles est arrive le departement dans 
son etude des differentes variantes de I'echelonnement des 
tau x de bonification de vieillesse, permettent de dire que la 
decision de votre commission tient compte de manie re 
equilibree de tous les aspects pratiques du probleme. La 
decision de votre commission, ä I'article 17, se justifie sur
tout par le fait que votre commission a approuve I'article 32 
.. Dispositions speciales des institutions de prevoyance .. , 
I'article 34, qui n'etatt pas dans la version du Conseil des 
Etats, concernant les prestations minimales pendant la 
periode transitoire, et surtout parce que nous avons eli
mine, ä I'article 63a, 4e alinea, I'obllgation de fixer les cotisa
tions sans egard ä I'äge des assures. 
Voiläles raisons pour lesquelles je vous recommande 
d'adopter la progression approuvee par votre commission 
et de vous opposer ä la proposition de M. Ammann de reve
nir ä la progression du Conseil des Etats. ' 

Bundesrat Hürllmann: Da es sich hier eindeutig um Ver
sicherungsmathematik handelt, darf ich vielleicht mit drei 
Bemerkungen beginnen, die das Problem für Ihren Ent
scheid etwas vereinfachen können. 
Um einen ersten Punkt vorwegzunehmen: In bezug aU'f die 
Staffelung der Altersgutschriften kann man natürlich geteil
ter Meinung sein. Das ist nicht eine entscheidende Frage, 
eher eine solche der Wertung. Sowohl in der ständerätli
chen Kommission wie in jener Ihres Rates hat man dieses 
Problem' der Staffelung ausserordentlich eingehend 
geprüft. Die Lösung des' Ständerates ergab sich' am 
Schluss der Beratungen, nachdem man immer wieder fest
gestellt hatte, dass die Eintrittsgeneration vor allem in den 
ersten Jahren relativ schlecht wegkomme (je nachdem, wie 
Sie die Staffelung vorsehen). Nehmen Sie zum Beispiel 
einen Arbeitnehmer, der noch fünf bis sechs Jahre im 
Betrieb sein wird: je hachdem, wie Sie in bezug auf die Staf
felung der Altersgutschriften entscheiden, wird seine Rente 
gemäss Artikel 15 höher oder weniger hoch ausfallen. Das 
ist - wenn Sie so wollen - der Vorteil der ständerätlichen 
Lösung. Als Nachteil dieser Lösung sehe ich zwei Ele-

, mente: Sie legen hier im Gesetz etwas fest, das für den 
Beginn der Realisierung dieser zweiten Säule von Bedeu
tung sein wird; die Staffelung hat natürlich einen Einfluss 
auf die bestehenden Kassen. Dieses Problem gilt es hier zu 
berücksichtigen. 
Ich nehme die Gelegenheit wahr - Herr Nationalrat Biel -, 
hier kurz auf die Probleme in bezug auf die Verordnung zu 
verweisen: Diese Verordnung wird nicht etwa durch uns am 
grünen Tisch ausgebrütet, sondern da haben wir einen 
ständigen Kontakt mit den Experten der bestehenden Kas
sen, die uns ganz genau sagen können, welche Auswirkun
gen diese Vorschriften haben. 
Hier setzt meine zweite Bemerkung ein: Die vom Ständerat 
vorgesehene Staffelung hat bei den bestehenden Kassen 
Bedenken ausgelöst, und zwar aus zwei Gründen: Der 
Ständerat hat mit dieser Staffelung von 6 bis 22 Prozent 
natürlich die Konsequenz gezogen und erklärt: Wir schrei
ben im Sinne der Solidarität für alle Arbeitnehmer den glei
chen Prämiensatz vor. Dieser gleich hohe Prämiensatz hat 
aber bei den bestehenden Kassen Widerstand geweckt, ist 
es doch ein Unterschied, ob Sie als 25jähriger eine durch
schnittliche Prämie von 9 bis 10 Prozent zu bezahlen haben 
- geteilt mit dem Arbeitgeber -, oder ob es 7 bis 8 Prozent 
sind. Je nachdem, ob Sie den Kassen diese Freiheit lassen 
(wie es die nationalrätliche Kommission zusammen mit dem 
Bundesrat vorsieht), die Prämien entsprechend ihrer Alters
struktur und entsprechend den bestehenden Reglementen 

unterschiedlich anzusetzen. stossen Sie mit der Regelung 
des Ständerates bei bestehenden Kassen auf Widerstand, 
weil der Ständerat eben folgerichtig die Einheitsprämie vor
geschrieben hat. 
Das hat einen weiteren Nachteil, indem sich dann der ein
zelne Arbeitgeber überlegen wird, wenn er zwischen zwei 
Arbeitnehmern wählen kann, die er einstellen könnte: Soll 
er eher den Älteren wählen, der eine entsprechend höhere 
Gutschrift auslöst, der also schon für sich selber mehr ver
langen wird, aber auch seitens des Personals; weil die Kol
lektivparität nach Lösung Ständerat vorgesehen ist? Hier 
entstehen dann natürlich Ungerechtlgkeiten gegenÜber 
älteren Arbeitnehmern, wenn der Arbeitsmarkt einmal nicht 
gieich wie jetzt ist. Dann hat der ältere Arbeitnehmer bei 
dieser Staffelung, wie sie der Ständerat vorgesehen hat. 
naturgemäss mehr Mühe, in einen Betrieb einzusteigen, 
weil der Arbeitgeber ein Interesse daran hat, keine zu 
hohen Prämien zu bezahlen. 
Eine weitere Bemerkung: Die nationalrätliche Kommission 
hat sich nach eingehenden Untersuchungen - und wir 
haben hier tatsächlich auf soundso viele Experten. Gutach
ten und Berechnungen abgestellt - entschieden,' hier die
sen Mittelweg zu beschreiten. wie er jetzt durch die Kom
mission vorgeschlagen wird, weil wir für die Normalgenera
tion bei dieser Staffelung schon bei einer Vollkarriere, wie 
es der Präsident gesagt hat, auf eine Leistung von etwa 
37,5 Prozent des koordinierten Lohnes kommen, wenn wir 
einmal diese Etappe durchgezogen haben. Das ist eine wei
tere Konsequenz der nationalrätlichen Kommission, den 
Kassen die Freiheit für die Prämiengestaltung belassen zu 
können. 
Im Namen des Bundesrates beantrage ich Ihnen' mit der 
Mehrheit der Kommission, dieses wirklich sehr gründlich 
geprüfte Problem so zu übernehmen und den Antrag 
Ammann-Bern abzulehnen. 

Ammann-Bern: Ich bedaure' es ausserordentlich, dass es 
unser Kommissionspräsident laufend als notwendig erach
tet, meine Feststellungen als falsch hinzustellen und zu ver
drehen. Eine solche Haltung kann ich nicht akzeptieren. Ich 
habe nie behauptet', dass die Altersrenten nach 40 Jahren 
Beitragsdauer in den beiden Fällen nicht gleich hoch wären. 
Ich habe lediglich festgestellt, dass gemäss meiner 
Annahme nach zehn Jahren die Altersrente nach der 
Lösung des Ständerates 17,5 Prozent höher wäre als nach 
der Lösung unserer Kommission. Ich habe Herrn Bundesrat 
Hürlimann gebeten, uns in Zahleh zu beziffern, wie sich der 
unterschiedliche Kapitalisierungsgrad auswirkt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Ammann-Bern 

Art. 19 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Abs. 1 und 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 

102 Stimmen 
32 Stimmen 

(Deneys, Meizoz, Morel, Müller-Bern, Reimann, Zehnder) 

Abs.l 
Der überlebende Ehegatte hat Anspruch auf eine Rente, 
wenn er bei der Verwitwung eigene rentenberechtigte Kin
der hat oder mit andern durch den Tod des Ehegatten ren
tenberechtigt gewordenen Kindern in gemeinsamem Haus
halt lebt oder wenn er mindestens zu zwei Dritteln invalid ist 
oder es binnen zwei Jahren seit dem Tode des Ehegatten 
wird. 

Abs.2 
Die Witwe hat zudem Anspruch auf eine Rente, wenn sie 
bei der Verwitwung Kinder hat, die nicht mehr rentenbe-
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rechtigt sind, oder wenn sie das 45. Altersjahr zurückgelegt 
hat und ihr Einkommen den Höchstbetrag des koordinier
ten Lohnes nicht übersteigt. 

Abs.3 
Mehrheit 
Die geschiedene Frau ist nach dem Tode'ihres geschiede
nen Ehemannes der Witwe gleichgestellt, sofern der Mann 
ihr gegenüber zu Unterhaltsbeiträgen verpflichtet war und 
die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hatte. 

Minderheit 
(Coutau, Allenspach, Ammann-Bern, Basler, Landolt, 
Rüegg) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.4 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(Deneys, Meizoz, Morel, Müller-Bern, Reimann, Zehnder) 
Der überlebende Ehegatte hat Anspruch auf eine einmalige 
Abfindung, wenn er die Voraussetzungen' für den Anspruch 
auf eine Rente nicht erfüllt. 

Art. 19 
Proposition de la commission 

AI. 1 et 2 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Minorite 
(Deneys, Meizoz, Morel, Müller-Berne, Reimann, Zehnder) 

AI. 1 
L:e conjoint survivant a droit a une rente lorsque, au deces 
de son conjoint, iI ades enfants ayant droit a une rente ou 
vit en menage commun avec d'autres enfants auxquels ce 
deces donne droit a une rente ou 10rsqu'iI est invalide aux 
deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui 
suivent le deces du conjoint. 

AI. 2 
La veuve a en outre droit a une rente lorsque, au deces du 
mari, elle ades enfants qui n~ont plus droit a une rente ou 
lorsque, elle a accompli sa 45e annee et que son revenu 
personnel n'excede pas le maximum du salaire coordonne. 

AI. 3 
Majorite 
La femme divorcee est assimilee ä la veuve en cas de 
deces de son ancien mari, si san mariage avait dure dix ans 
au moins et si le mari etait tenu envers elle a une pension 
alimentaire. 

Minorite· 
(Coutau, Allenspach, Ammann-Berne, Basler, Landolt, 
Rüegg) 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

AI. 4 
Majorite 
. Refuser la proposition de la minorite 

Minorite 
(Deneys, Meizoz, Morel, Müller-Berne, Heimann, Zehnder) 
Le conjoint survivant a droit ä une indemnite unique en 
capital 10rsqu'iI ne remplit pas les conditions du droit a une 
rente. 

Mme Deneys. porte-parole de la minorite: Les pro positions 
de minorite presentees ici visent, pour I'essentiel, ä realiser 

I'egalite de traitement entre assures hommes et femmes en 
ce qui conceme les risques assures. 
L'article 4, 2e alinea, de la constitution, impose au legisla
teur de realiser I'egalite entre hommes et femmes, notam
ment en matiere de salaire. Des promesses ont ete taites 
lors de la discussion sur I'initiative populaire qui fixait, elle, 
un delai de cinq ans pour parvenir ä ce but. M. Cotti, rap
porteur'de lange fran9aise, declaraif: .. Le röle du legislateur 
est d'adapter les lois existantes, d'adopter de nouvelles lois 
et de tenir compte du principe de I'egalite lors de I'elabora
ti on de chaque nouvel acte legislatit ... Quant a M. Furgler, 
conseiller tederal, iI disait: 
«Entgegen der Auffassung mancher, die hier gesprochen 
haben, ist der Verzicht auf eine Frist nicht die Kapitulation 
des Bundesrates vor der Schwierigkeit der Aufgaben. Kei
neswegs! Ich glaube, wir haben den Beweis nicht erst mor
gen anzutreten, sondern wir haben ihn bereits angetreten, 
dass wir das, was wir wollen, auch in die Tat umzusetzen 
bereit sind... -
Les cotisations versees pour le deuxieme pilier sont un ele
ment du salaire. L'obligation de s'assurer et le prelevement 
correspondant d'une partie du salaire justitient l'egalite de 
traitement en matiere de prestations. En bref, si les femmes 
mariees exer9ant une activite protessicinnelle sont sou
mises ä I'obligation de s'assurer, elles ont alors le droit de 
s'assurer pour les memes prestations que les hommes 
maries. Les caisses de pension des cantons de Vaud, du 
Jura et de Neuchätel, celle aussi de la ville de Zurich, I'ont 
admis. Dans un systeme de rentes base sur la capitalisa
tion, la femme mariee estime avoir un droit, pour elle-me me 
ou po ur ses survivants, sur I'epargne forcee qu'elle a reali
see. 
Curieusement, certains hommes semblent incapables 
d'admettre que, lorsque le revenu de la familie est constitue 
de deux salaires, la femme considere elle aussi de son 
devoir de penser ci I'avenir. Ce qui parait si naturel et si 
moral quand iI s'agit du mari, a savoir qu'iI se preoccupe 
d'assurer un revenu suffisant ci sa familie au cas ou iI dece
derait prematurement, ne le serait-iI pas pour les femmes 
qui travaillent? Ce sou ci ne serait-iI pas tout aussi noble 
lorsque les femmes I'expriment? 
Autre -argument. Le projet du nouvel article 163 du code 
civil suisse prevoit explicitement que les conjoints portent 
ensemble la responsabilite economique de la communaute 
conjugale. On a abandonnel'idee que le mari seul entrete
nait la familie, ce quietait dejä une fiction dans de nom
breuses familles et depuis longtemps. Les deux conjoints 
peuvent, par exemple, decider d'exercer chacun une acti
vite professionnelle ä temps partiel, ou encore que le 
conjoint qui gagne le moins restera a la maison. 11 se trouve, 
meme en Suisse, des femmes qui gagnent plus que leur 
mari. Or, I'article 34Quater de la constitution, base de la loi 
que nous discutons, fixe que les premier et deuxieme 
piliers devront permettre aux personnes ägees, aux survi
vants et aux invalides de maintenirde fa90n appropriee leur 
niveau de vie anterieur. Lorsque le niveau de vie d'une 
familie est determine par I'addition de deux salaires, ou que 
celui de la femme en constitue la part predominante, iI 
devient evident qu'une rente doit remplacer le salaire lors
que celui-ci fait defaut ä la suite du deces de la personne 
assuree. Je trouverais franchement malhonnete que I'on 
dise, dans le code civil, que les partenaires peuvent choisir 
tout ä fait librement comment ils se repartiront les charges 
du menage, sans prevoir en me me temps que chacun des 
conjoints peut assurer une rente ä I'autre . 
11 faut enfin cesser de considerer le salaire de la femme tout 
au plus comme un salaire d'appoint, qui peut donc rester 
bien interieur a celui de I'homme, I'activite et la carriere pro
fessionnelles des femmes comme tout ä fait aleatoires. Der
riere ce probleme de la rente du conjoint survivant, que 
beaucoup d'entre vous traitent de probleme mineur - iI 
n'est que de voir le nombre de presents dans la salle - U y a 
taut le statut economique et social des femmes qui travail
lent hors de chez elles. 11 n'y a aucune raison qu'elles 
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acceptent plus longtemps d'iHre traitees en travailleurs de 
seconde zone. 
Une troisieme raison importante dans la situation economi
que incertaine qui predomine devrait faire reflechir. 
Lorsqu'iI y ades risques de licenciement et de chömage, la 
securite materielle d'une familie est mieux assuree lorsque 
les deux conjoints peuvent exercer une activite profession
nelle. Le probleme est important puisque la loi sur la pre
voyance professionnelle ne contient aucune disposition 
particuliere qui s'appliquerait aux chömeurs. Pour maintenir 
son acquis, le chömeur devra sans doute payer non seule
ment sa cotisation mais egalement la part versee 
jusqu'alors par son employeur, alors meme qu'il dis pose 
des seules ressources versees par I'assurance:chömage. 11 
est clair, dans ce cas, que le revenu de I'autre conjoint, ou 
bien la rente du conjoint survivant, devient indispensable. 
Par souci de tenir compte le mieux possible de la realite 
suisse, il a fallu articuler I'.article 19 en 4 alineas que je vais 
expliquer maintenant. L'alinea 1 prevoit une totale egalite deo 
traitement entre hommes et femmes assures, 10rsqu'iI' y a, 
dans la familie, des enfants ayant eux-memes droit a une 
rente, donc entierement a la charge des parents, ou en cas 
d'invalidite grave. Cette formulation est tout a fait identique 
a celle que vous avez adoptee le 20 mars en votation finale 
dans la loi sur I'assurance-accidents. Dans de nombreuses 
familles de travailleurs, les deux revenus des conjoints sont 
absolument necessaires. L'evolution actuelle des coüts de 
I'alimentation, du loyer, de I'assurance-maladie, pour n'en 
eiter que quelques-uns, devrait persuader n'importe quel 
parlementaire normalement constitue qu'une teile disposi
tion est vitale pour certaines famil/es. 
En I'etat actuel des choses - et je rejoins ici le Conseil des 
Etats - il est toutefois juste que I'on privilegie, dans une 
certaine mesure, I'epouse survivante, soit parce qu'elle n'a 
pas exerce d'activite professionnelle lorsqu'elle avait de 
jeunes enfants, soit qu'elle n'en exerce toujours pas ·au 
moment du deces du mari. Chacun sait combien iI est diffi
cile a un certain äge de se recycler et de se reclasser pro
fessionnellement. De plus, un gros ecart separe la moyenne 
des salaires feminins de celledes salaires masculins. L'ins
titution du salaire coordonne penaliseaussi et surtout les 
femmes. 11 faut corriger ces situations trop defavorables. 
C'est pourquoi iI faut prevoir qu'une veuve peut toucher 
une rente si son revenu personnel n'exceäe pas le maxi
mum du salaire coordonne lorsqu'elle a eu des enfants ou 
qu'elle a plus de 4S ans. Par contre, iI me parait tout a fait 
injustifie qu'une femme de plus de 45 ans, qui aurait exerce 
une activite pro.fessionnelle sans interruption et gagnerait 
plus de 44 640 francs, se voie octroyer une rente alors 
qu'un homme quf devrait se contenter d'un revenu bien 
inferieur n'y aurait pas droit dans les memes conditions. Si 
I'homme doit pouvoir vivre avec son seul salaire, pourquoi 
la femme ne le pourrait-elle pas dans ce cas? On peut ainsi 
limiter le coüt de·la rente de conjoint survivant et eviter un 
cas de surassurance indefendable sur le plan economique 
et social. La limite choisie entre tout ä fait dan~ la logique 
du deuxieme pilier. 
A I'alinea 3, je vous prie d'accepter la version adoptee par la 
majorite de la commission. 11 n'y a aucune raison de creer 
une reglementation differente de celle de I'AVS. Lorsqu'une 
femme .ägee a pour toute ressource la pension alimentaire 
versee par son ex-mari et que celui-ci decede; elle· ne 
pourra en aucun cas vivre avec la seule rente versee en 
vertu de I'article 23 de la loi sur I'AVS. 
Quant a I'alinea 4, il faut se rappeJer~ que represente dejä 
dans la realite, pour les salaries de ce pay.s, la prevoyance 
professionnelle. C'est une epargne obligatoire prelevee sur 
le salaire et qui diminue d'autant le revenu disponible du 
menage. La solidarite n'existe dans le systeme choisi que 
dans la repartition des probabilites face a la mort ou a 
!'invalidite, donc une indemnite en capital doit pouvoir etre 
versee aussi bien au veuf qu'ä la veuve. Je repete qu'iI 
existe des femmes qui gag ne nt plus que leur mari. 11 n'y a 
pas de raison ici non plus de traiter autrement les hommes 
et les femmes. 

Quelques mots encore sur les objections qu'on ne man
quera pas de faire. La premiere: iI faut attendre la dixieme 
revision de I'AVS. Les systemes de financement de I'AVS et 
du deuxieme pilier so nt tout ·a fait differents. Les femmes 
mariees, exerc;:ant une activite professionnelle, ne contes
tent pas, pour la plupart, la cotisation de sqlidarite qu'elles 
versent ä I'AVS, mais - et'cela je I'ai entendu tres souvent 
lors de la campagne du 14 juin - elles veulent etre mises 
sur un pied d'egalite dans la prevoyance professionnelle. 
PourquQi alors remettre a plus tard ce que nous pouvons 
faire aujourd'hui? Attendre, deviendra+elle toujours plus 
I'activite essentielle du Parlement et du gouvernement 
suisses? 
La deuxieme objection: cela coütera cher. Dans son rap
port du 10septembre 1980 au Grand Conseil, le Conseil 
d'Etat neuchätelois ecrit: "Le sou ci 'd'assurer une egalite de 
traitement aussi complete que possible entre les hommes 
et les femmes nous conduit a vous proposer de remplacer 
des aujourd'hui la rente de veuve par une rente de conjoint 
survivant. A notre avis, aucune raison. n'existe d'attendre 
encore avant de franchir ce pas. Une teile mesure sera 
notammentsupportable sur le plan financier. Elle se tra
duira par une augmentation de la reserve mathematique 
totale de la caisse de pension de quelque 4 pour mille, ce 
qui est de peu d'importance et s'explique par deux phElOo
menes: les femmes mariees sont en general plus jeunes 
que leur conjoint et la longevite des' femmes est plus 
grande ... Dans la pratique, les rentes de veuf ne seront pas 
tres nombreuses. En effet, le risque qu'une femme laisse 
un veuf est environ dix fois moindre que I'inverse. 11 reste 
vrai que I'egalite entre horn me et femme coütera quelque 
chose mais la justice aussi a un prix. 

M. Coutau, porte-parole de la minorite: Je m'excuse aupres 
de vous de presenter une proposition de minorite qui n'a 
pas la portee de celle que Mme Deneys vienf de defendre. 
Elle concerne effectivement I'article 19, 3e alinea. 11 s'agit 
d'un probleme de competence. En realite, le Conseil des 
Etats demande que le Conseil tederal definisse le droit de la 
femme divorcee ades prestations. La majorite de notre 
commission prevoit de reprendre la reglementation corres
pondante qui est actuellement inseree dans la loi sur I'AVS. 
Vous savez que cette version ne donne actuellement pas 
satisfaction et qu'elle fait I'objet d'une etude dans le cadre 
de la dixierrre revision de la loi sur I'AVS, en particulier en ce 
qui concerne tout le probleme du droit des femmes par rap
port a I'AVS. 11 est tres vraisemblable que la version que 
vous avez sous les yeux sera modifiee. C'est la raison pour 
laquelle le Conseil des Etats disait: .. Une fois que cette ver
sion sera modifiee dans la loi sur I'AVS, iI est legitime que le 
Conseil federal ait la competence de I'appliquer egalement 
pour ce qui concerne le deuxieme pilier ... 
11 me semble peu probable en effet que le Conseil federal 
puisse donner ä ce probleme des femmes divorcees une 
solution differente d'un· cöte pour I'AVS et de I'autre pour 
I'assurance professionnelle. Je crois qu'iI est legitime par 
consequent de donner maintenant cette competence au 
Conse" federal. Une fois que la modification sera faite pour 
I'AVS, le Conseil federalla reprendra directement dans la loi 
sur la prevoyance professionnelle sans qu'iI soit necessaire 
de modifier egalement cette loi en revenant devant notre 
conseil. C'est donc une proposition de procedure, en quel
que sorte de compiltence, beaucoup plus qu'une proposi
tion de fond, mais qui aurait le grand avantage d'eliminer 
une divergence avec le .Conseil des Etats, qui porte sur un 
probleme d'une importance relativement mineure. 

M. Petitpierre: Ma proposition, qui devrait porter le numero 
19a1, est en fait une proposition subsidiaire que je retirerai 
si I'amendement de la minorite representee par Mme 
Deneys relative a I'alinea premier devait etre adopte. Elle 
n'est donc pas en opposition ace dernier amendement. 
S'iI faut se resigner - je crois que c'est bien le mot a utiliser 
- ci I'idee que le principe de la pari te entre les sexes ne peut 
pas encore etre integre dans la legislation. sur la pre-
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voyance professionnelle, restime qu'iI est absolument 
necessaire de saisir au moins I'occasion qui nous est 
offerte de remedier aux cas les plus choquants, et cela 
po ur les motifs suivants. 
Premierement. la prevoyance professionnelle a un carac
tere d'assurance bien marque. Les femmes mariees qui tra
vaillent versent des primes; iI importe qu'une des contre
parties de ces primes, les prestations en faveur des survi
vants, soit garantie au moins au veuf dont la situation est 
particulierement difficiJe. Deuxiemement, on ne saurait nier 
qu'aujourd'hui la contribution de la femme mariee qui tra
vaille, qu'elle assume ou non en plus la direction du 
menage, est de plus en plus souvent importante. Elle I'est 
d'autant plus quand le mari souffre d'une sante precaire ou 
d'une invalidite. De meme, la charge d'une familie peut 
representer pour un mari qui perd sa femme, meme s'iI est 
en bonne sante, une responsabilite accrue et entrainer des 
depenses nouvelles importantes. Troisiemement, la loi sur 
I'assurance-accidents que nous avons votee ce printernps 
indique la direction generale dans laquelle nous devons 
nous engager pour traduire dans les faits le principe de 
I'egalite des sexes qui a ete adopte par les citoyens et les 
cantons suisses le 14 juin dernier. 
Quatriemement, s'U est decide implicitement que la refonte 
du systeme de I!assurance-vieillesse et survivants est unEl 
condition prealable a I'introduction dans la loi sur la pre
voyance professionnelle du principe de la parite entre les 
deux sexes, U faut admettre que' cette refonte durera long
temps. Attendre I'avenement d'une solution conforme au 
principe de I'egalite entre les sexes, c'est accepter que, 
pendant des annees qui seront relativement longues, on ait 
une reglementation choquante a I'egard d'un certain nom
bre des citoyens qui deviendront veufs pendant ces 
anFlees-la. Aussi la disposition que je vous propose d'intro
duire dans la loi est-elle une sorte de disposition transitoire 
parce .qu'elle vise a assurer au veuf des prestations de sur
vivant s'iJ se trouve, et seulement dans ce cas-Ia, dans une 
situation 'particulierement penible. 
J'ai pr::opose des criteres. Du cöte du survivant, iJ s'agit 
d'abord des difficultes liees a sa situation personnelle, 
qu'elles soient d'ordre physique, pecuniaire ouautre. S'U y 
ades enfants, U sera tenu compte des charges que repre
sententleur entretien et leur education. Sur ce point-la, le 
texte que je vous propose est un peu plus large et vise des 
cas plus nombreux que ceux qui sont couverts par la pro
position de la minorite de la commission au 1er alinea. En 
revanche, si les cas SOnt plus largement definis, le champ 
d'application de la disposition est beaucoup plus restrelnt. 
Si on considere les criteres applicables a I'assuree defunte, 
le critere essentiel que je propose est I'importance de sa 
contribution aux charges de la familie jusqu'a sa mort. 
11 fallait mentionner I'epoux divorce par identite de motifs. 
J'ajoute une petite precision: 11 faut evidemment envisager 
aussi I'hypothese OU, apres divorce, les enfants ont ete 
confies a la mere. Du fait de son deces, les enfants seront 
vraisemblablement, a moins que le pere n'ait demerite, 
confies au pere et ce la peut faire apparaitre une nouvelle 
organisation des charges de la familie. 
En resurne, On prend en consideration cumulativement des, 
criteres s'appliquant au survivant et a la defunte et, on se 
limite a la perspective de la prevention des cas de rigueur. 
D'apres les renseignements que j'ai pu obtenir, les 
depenses qui en resulteraient ne peuvent pas etre elevees. 
Elles ne sont pas de nature a desequilibrer les finances des 
caisses de prevoyance professionnelle. 
Je vous prie donc, si la proposition de minorite Deneys est 
rejetee, d'introduire dans la loi cet article 19a1• Sa portee 
reste modeste mais U doit neanmoins permettre au Conseil 
federal, en attendant une reglementation d'ensemble, 
d'edicter des regles propres a remedier immediatement, 
dans I'optique de I'egalite des sexes, aux situations particu
lierement penibles. Pour ceux qui se trouvent dans cette 
situation, meme s'Us ne so nt pas tres nombreux, c'est la 
une chose essentielle et a mOn sens, nous n'avons pas le 
droit d'ignorer ces cas-Ia. 

Landolt: Ich möchte mich insbesondere über den Ailsatz 3 
des Artikels 19 auslassen. Die Regelung für Witwen- und 
Waisenrenten gibt normalerweise keinen Anlass zu diffe
renzierten Auslegungen. Die Renten werden aber proble
matisch, wenn der Verstorbene mehrmals verheiratet war 
und Kinder aus mehr als einer Ehe hinterlässt. Soviel mir 
bekannt ist, arbeitet auch die AHV-Kommission, welche die 
10. Revision vorberät, an der Lösung dieses Problemes. 
Über den Stand dieser Beratungen ist der Vorsteher des 
Departementes des Innern am besten im Bilde. An ihn 
richte ich darum die Frage: Wieweit sind die entsprechen
den Vorschläge für die AHV gediehen? Und ich bitte um 
Auskunft, ob tatsächlich das BVG der richtige Ort ist, um 
die Lösung der Witwer und geschiedenen Rentner vorweg
zunehmen und jetzt schon - d. h. vor der ersten Revision 
des BVG - festzulegen? 
Da sich die Fachleute in diesem Problemkreis scheinbar 
noch nicht einig sind, glaube ich, dass der Vorschlag des 
Ständerates klüger, vernünftiger und darum riChtig ist. 
Diese Formulierung erlaubt dem Bundesrat, eine flexiblere 
Lösung in der Verordnung festzuhalten, die je nach den 
Schlüssen der AHV-Experten für die ausstehende Revision 
der obligatorischen ersten Säule ausgestaltet werden kann. 
Ich bitte Sie daher, in Absatz 1 und 2 der Mehrheit der Kom
mission und in Absatz 3 der stände rätlichen Formulierung 
zuzustimmen. 

Frau Füeg: Ich möchte Ihnen aus vier grundsätzlichen 
Überlegungen heraus die Verankerung einer Witwerrente in 
diesem Gesetz - im Sinne des Antrages Petitpierre - emp
fehlen. 

1. Aus Gründen der einseitigen Solidarität zu Lasten der 
Frauen in diesem Gesetz: Wenn sich die Frauen nämlich 'mit 
gleich hohen Beiträgen wie die männlichen Arbeitnehmer 
nur für das Risiko des eigenen Alters und der Invalidität, 
nicht aber für das Risiko ihres Todes versichern können, 
verlangt man VOn den Frauen eine einseitige Solidaritätslei
stung. Dies ist um so stossender, als man im Obligatorium 
der beruflichen Vorsorge - im Gegensatz zur AHV - auf 
eine breite Solidarität zwischen jung und alt, reich und arm 
und Männern und Frauen verzichtet. Um diese Ungleichbe
handlung der Frauen zu beseitigen, müsste man entweder 
ihre Beiträge reduzieren oder eben ihre Hinterbliebenen 
versichern; d. h. auch eine Witwerrente vorsehen. 

2: Aus verfassungsmässigen Gründen: Ohne Witwerrente 
wird das verfassungsmässige Ziel der Weiterführung des 
geWOhnten Lebensstandes in wirtschaftlich schwächeren 
Kreisen nicht mehr gewährleistet. Beim Tod der Hausfrau 
und Mutter fehlt nicht nur die häusliche Arbeitskraft; oft feh
len auch bisherige Einkünfte, ja es ergeben sich gar 
beträchtliche Mehrauslagen für die Hinterbliebenen. 

3. Aus gesetzestechnischen Überlegungen: Man verweist 
immer aüf die zehnte AHV-Revision, bei der diesem Pro
blem die volle Aufmerksamkeit geschenkt werden solle. 
Allerdings darf man sich bezüglich Realisierung der 
10. AHV-Revision in zeitlicher Hinsicht keinen Illusionen hin
geben. Zudem schreckt 'man im Hinblick auf die 10. AHV
Revision vor Präjudizien zurüc~. Dazu wäre aber zu sagen, 
dass das vorliegende Gesetz nicht das erste ist, in dem wir 
der Frau die Möglichkeit geben, ihre Hinterbliebenen mitzu
versi.chern. Wir kennen diese Möglichkeit seit kurzem im 
Artikel29 des UVG (Unfallversicherungsgesetz), darum 
haben wir vor kurzer Zeit in diesem Rat den Weg aufge
zeigt. 
Der Antrag Petitplerre gibt zudem dem Bundesrat die Kom
petenz, eine flexible Mindestlösung zu schaffen. 

4. Aus'finanziellen Gründen: Der Antrag Petitpierre schlägt 
eine Lösung für Ausnahmefälle, für Härtefälle, vor. Es han
delt sich also nur um einen ersten Schritt zur Verwirklich
kung eines berechtigten Postulates und ist insofern finan
ziell verantwortbar. 
Deshalb bitte ich Sie um Zustimmung zum Antrag Petit
pierre. 
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M. Thevoz: Je voudrais, au nom du groupe liberal, apporter 
brievement mon appui ä la proposition presentee par 
M. Petitpierre en me plac;:ant essentiellement sur le plan 
humain. 
11 n'est guere necessaire de souligner longuement la place 
capitale et irremplac;:able qu'occupe I'epouse, aux cötes de 
son mari, dans la conduite de nombre d'exploitations de 
type familial, qu'elles soient commerciales, artisanales ou 
agricoles. En plus de son röle primordial de mere de familie, 
elle est tres souvent une collaboratrice dont la competence 
et le devouement sont determinants pour assurer la vitalite 
de I'exploitation et, par consequent, la s~curite materielle 
de la familie. Sa disparition prematuree provoque donc ine
vitablement, dans nombre de cas, un drame humain, familial 
et economique aux consequences graves pour I'avenir 
d'une familie qui compte encore des enfants ä elever. Dans 
de teiles circonstances, 11 est clair que le versement d'une 
rente de veuf seralt de nature a permettre au chef de familie 
de .. se retoumer» dans certains cas et a certaines condi
tions qui restent ä definir. La proposition de M: Petltpierre 
va dans ce sens, et je m'en felicite. Je vous prie donc de 
I'accepter. . 

Muheim, Berichterstatter: In Artikel 19 des Gesetzes wird 
die Anspruchsberechtigung der Witwe geregelt. Statt eines 
Verweises auf die AHV umschreibt der Ständerat in den 
Absätzen 1 und 2 die Voraussetzungen für eine Witwen
rente direkt im BVG. Das ist transparenter. Die nationalrätli
che Kommission stimmt hier einhellig zu. 
Bei den Absätzen 1, 2 und 4 beantragt eine Minderheit eine 
grundsätzliche Änderung, rndem an Stelle der Witwe der 
überlebende Ehegatte als' Anspruchsberechtigter erklärt 
werden soll. Mit anderen Worten wird dadurch angestrebt, 
auch eine Rente für den Witwer einzuführen. Dieses Postu
lat steht natürlich ganz im Zuge der Gleichberechtigung von 
Mann und .Frau. . 
Bel allem Verständnis für diese Entwicklung wurde aber In 
der Kommission darauf hingewiesen, dass die zweite Säule . 
eine Ergänzung der ersten Säule darstelle. Es dürfe daher 
bei der beruflichen Vorsorge nicht ohne Not von der Rege
lung bei der AHV abgewichen werden. Das Problem, das 
bestehe - es wurde dies durchaus bejaht -, müsse vorerst 
dort bei der ersten Säule gelöst werden. Eine neue Rege
lung bei der AHV hätte natürlich auch Rückwirkungen auf 
das BVG, auf die berufliche Vorsorge. Zudem müsse die 
Kostenfrage doch sorgfältig geprüft werden. Da die Vor
schriften des BVG über die Leistungen eindeutig Minimal
charakter hätten; könnten selbstverständlich bis zu einer 
Gesetzesrevision alle Vorsorge einrichtungen auch Witwer
renten einführen. AngeSichts der Tragweite und der Kom
plexität der ganzen Frage sei es aber kaum möglich, im Ver
fahren zur Differenzbereinigung - in dem wir jetzt stehen -
nun für sämtliche Vorsorgeeinrichtungen im BVG heute 
schon die Witwerrente vorzuschreiben. Das Postulat hat 
zweifellos seine Berechtigung, würde aber - was befürchtet 
wurde - lange Diskussionen und eine weitere Verzögerung 
mit sich bringen. Die nationalrätliche Kommission beantragt 
aus diesen Überlegungen mit 11 zu 7 Stimmen, den Minder
heitsantrag betreffend die Witwerrente für diesmal abzuleh
nen. Das bedeutet aber nicht eine grundsätzliche Vemel
nung des Problems, sondem hat die Meinung, dass es bei 
kommenden Gesetzesrevisionen der AHV wie des BVG zu 
behandeln ist. 
Herr Petitpierre hat zu diesem Problemkreis einen Eventual
antrag gestellt, wenn ich ihn richtig verstanden habe, für 
den Fall, dass der Minderheitsantrag abgelehnt werden 
sollte. Herr Petitpierre möchte dem Witwer oder einem 
Geschiedenen Anspruch auf Hinterlassenenrente einräu
men, wenn es sich um einen Härtefall handelt. Der Bundes
rat hätte die Bedingungen festzulegen, unter denen dieser 
Anspruch gewährt würde. Dabei erwähnt er Gesundheit, die 
finanzielle Lage des betreffenden überlebenden Ehegatten, 
die Familienlasten und auch den Beitrag der verstorbenen 
Frau an die Familienlasten. Alle diese Dinge sollten berück
sichtigt werden. 

Die Kommission kannte diesen Antrag nicht, und ich kann 
daher nicht im Namen der Kommission dazu etwas sagen. 
Ich persönlich habe die Meinung, dass damit ein Element in 
unser BVG hineinkäme, das eigentlich etwas fremd ist. Die 
berufliche Vorsorge ist eine Versicherung. Und hier werden 
nun Elemente der Bedürftigkeit eingeführt. Es sollen Lei
stungen gewährt werden im Falle von Härten, im Falle der 
Bedürftigkeit. Dabei beruht das System natüriich darauf, 
dass auf der einen Seite Beiträge bezahlt werden und auf 
der anderen dann Rechtsansprüche verwirklicht werden. 
Ich meine, der Antrag gehe in Richtung Fürsorgesystem, 
und das ist eigentlich dem BVG fremd. Selbstverständlich 
ist es den Vorsorgeeinrichtungen unbenommen, .freiwillig 
solche Leistungen auszurichten. Ob wir aber eine solche 
Bedürftigkeitsklausel in dieses Obligatorium für die berufli
che Vorsorge hineinnehmen können, erschefnt mir fraglich. 
Ich bin einfach der Auffassung, das wäre hier ein Fremdkör
per. Ich glaube, wenn dieses Problem angegangen werden 
soll - und nach meiner Meinung muss es angegangen wer
den -, dann muss es grundsätzlich Im Sinne des Minder
heitsantrages gelöst werden, und zwar sowohl im AHV
Gesetz als auch im BVG. Aus diesen Gründen möchte ich 
Ihnen persönlich beantragen, den Antrag des Kollegen 
Petitpierre abzulehnen. 
Nun haben wir noch ein weiteres Problem in Absatz 3, das 
auf einer anderen Ebene liegt. In Absatz 3 lI,on Artikel 19 hat 
der Ständerat eine völlig neue Bestimmung ins Gesetz auf
genommen, wonach der Bundesrat den Anspruch einer 
geschiedenen Frau auf Hinterlassenenrente und das 
Zusammentreffen dieses Anspruches mit demjenigen der 
Witwe zu regeln hat. Man gibt also auch unter Umständen 
einer geschiedenen Frau einen Anspruch al,lf eine Hinterlas
senenleistung, wobei die Bedingungen vom Bundesrat fest-
zulegen wären. . 
Die Mehrheit Ihrer Kommission schlägt nun vor, auch in die
sem Punkte die Regelung des AHV-Gesetzes (Art. 23 
Abs.2) zu übemehmen. Eine Minderheit, vertreten durch 
Herrn Couteau, will dem Ständerat zustimmen. Bel der 
Regelung des Ständerates steht für die Witwe und die 
geschiedene Frau nur eine einzige Witwenrente zur Verfü
gung, die aufgeteilt werden müsste. Nach dem Kommis
sionsantrag besteht die Möglichkeit, dass mehrere Hinter
bliebenenrenten ausgerichtet werden müssen. Die geschie
dene Frau wird der Witwe gleichgestellt, wenn. die Ehe min
destens 10 Jahre gedauert hat und der Mann nach der 
Scheidung zu Unterhaltsbeiträgen an die Frau verpflichtet 
war. Die daraus entstehende Belastung der Kassen ist 
unbedeutend. Die Kommissionslösung, die mit der AHV
Regelung übereinstimmt, hat eine ausgesprochen soziale 
Note. Sie verhindert Im übrigen uns.chöne Streitereien zwi
schen der Witwe und einer geschiedenen Frau um die Tei
lung der Hinterbliebenenrente. Die nationalrätliche Kommis
sion empfiehlt Ihnen daher mit 14 zu 9 Stimmen Annahme 
dieser Verbesserung bei der Rente für eine geschiedene 
Frau. 

M. Barchi, rapporteur: Je commencerai par I'alinea 3 de 
I'article 19, car II s'agit la d'une question plus simple. 
La majorite de votre commission, suivant une proposition 
de M. Zehnder, a approuve le principe que .. la femme divor
cee est assimilee ä la veuve en cas de deces de son ancien 
mari si son mariage avait dure dix ans au moins et si le mari 
etait tenu de lui verser une pension alimentairen • Le Conseil 
des Etats s'etait bome ä donner au Conseil federal la 
faculte de definir les droits de la femme divorcee. La solu
tion trouvee par la majorite de votre commission est certai
nement preferable, car elle d8flnit dejä au niveau de la loi 
les draits de la femme divorcee, conformement d'ailleurs ä 
ce qui est prevu pour le premier pilier ä I'article 23, 2" alinea, 
de la loi sur I'assurance-vieillesse et survivants. 
Une minorite representee par M. Coutau s'oppose ci. la pro
position de la majorite, affirmant qu'lI y aurait de grosses 
difficultes sur le march€! du travail pour les travailleurs 
divorces qui sont remaries, notamment dans le cas de 
changements successifs d'employeur: le cas pourrait se 

o 

o 
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presenter que la derniere eaisse ä. laquelle I'assure est affi
lie soit tenue de verser une rente soit ä. la veuve soit ä. la 
femme divoreee, sans qu'elle ait rec;:u la bonification corres
pondante de libre-passage de la part des institutions de 
prevoyanee precedentes. . 
11 s'agit iei d'inconvenients qui n'ont aucune importance 
pratique dans I'economie globale de la prevoyance profes
sionnelle. Aujourd'hui, les cas de divorce apres dix ans de 
mariage et ou le mari est tenu de verser indefiniment une 
pension alimentaire sont relativement peu nombreux, si on 
pense que de surcroit iI doit s'agir d'un divorce remarie. 11 
est pratiquement exclu qu'jf puisse y avoir des difficultes 
sur le marche du travail, en ce sens que le nouvel 
employeur pourrait dans la pratique se poser des pro
blemes et hesiter ä. engager un travailleur divorce, selon les 
conditions auxquelles rai fait allusion, et qui de surcroit est 
remarie. 11 est souhaitable que les droits de la femme divor
cee soient les memes pour I'AVS et pour la prevoyance pro
fessionnelle. S'opposer au texte de la majorite signifie de 
toute fac;:on donner au Conseil federal la competence de 
definir les droits de la femme divorcee, comme I'a·prevu le 
Conseil des Etats. Je ne vois pas comment le Conseil fede
ral pourrait trouver une solution qui s'eloigne de celle de 
I'AVS, ä. moins de compliquer encore davantage les choses 
et de provoquer des inconvenients bureaucratiques. 
Je voudrais maintenant revenir sur les alineas 1 et 2 de 
I'article 19. Cet article concerne les prestations ä.·la veuve. 
La majorite de votre commission a adopte les alineas 1 et 2, 
tels qu'ils ont ete approuves par le Conseil des Etats. La 
minorite representee par Mme Deneys vous propose un 
amendement aux alineas 1 et 2 et un nouvel alinea 4 consa
crant le principe que non seulement la veuve mais aussi le 
veuf, dans certaines conditions, a droit ä. une rente. De plus, 
la minorite prevoit une rente speciale pour la seule veuve 
lorsque sont remplies d'autres conditions. 
Je crois que la plupart de nos collegues sont conscients du 
fait que nous devrons prochainement affronter le problilme 
du veuf, surtout apres que le peuple. et les cantons ont 
approuve I'article constitutionnel garantissant I'egalite des 
droits de I'homme et de la femme. Ce probleme devra tou
tefois etre resolu en priorite dans I'AVS. Ce n'est que 
lorsqu'on aura trouve une solution appropriee dans le cadre 
de I'assurance du premier pilier que I'on pourra envisager 
une revision correspondante pour le deuxieme pilier. 11 
seraitcertainement faux d'avancer la solution d'un pro
bleme qui merite certainement de serieuses reflexions, 
mais qui n'est pas encore mür pour etre regle definitive
ment dans l'lmmediat dans le domaine de la prevoyance 
professionnelle qui se heurte dejä. ä des difficultes quant au 
financement. surtout ä cause de la generation d'entri:le. Je 
trouve votre proposition sympathique, Madame Deneys, 
mais je dois constater, malheureusement, que du point de 
vue d'une legislation correcte, iI serait faux de fixer dans 
cette loi un principe qui devra en priorite etre pris en consi
deration dans la prevoyanee sociale. Je dois toutefois 
reconnaitre que vous avez de bonnes raisons, car ce prin
cipe existe dejä dans la loi sur I'assurance-accidents. 
J'en arrive entin ä. la proposition individuelle de M. Petit
pierre, deposee hier et qui est subsidiaire cl celle de Mme 
Deneys. Si notre conseil devait rejeter la proposition 
Deneys, nous devrions voter sur la proposition de M. Petit
pierr.e. 11 I'a dit ä cette tribune, sa proposition prevoit une 
prescription transitoire en vue de realiser le principe de 
Mme Deneys. Afin de prevenir les cas de rigueur, ce serait 
le Conseil federal qui, par voie d'ordonnance, devrait edlc
ter des normes detinissant .. a quelles conditions ur, veuf ou 
un divorce a droit ä. des prestations de survivants... Le 
Conseil federal devrait tenir compte «en particulier de la 
situation personnelle (comme la sante, les ressources 
financieres, etc.) et des charges de familie, ...... 
M. Muheim, president de la commission, vous a dejä. dit que 
cette proposition n'ayant ete deposee que devant le ple
num, iI est difficile de donner I'avis de la commission. 11 a 
parle ä. titre personnel et j'en ferai autant. 
Non seulement j'eprouve de la sympathie pour cette propo-

sition, mais je voterai en sa faveur pour les raisons sui
vantes: tout d'abord, en ce qui concerne les objections 
soulevees par M. Muheim, jf y a celle que le fait d'inserer 
dans eette loi la nation du besoin constitue un element 
etranger, parce que nous sommes dans le domaine des 
assuranees. C'est vrai, mais finalement nous sommes dans 
le domaine de I'assuranee-risque, et non pas de I'assurance 
- vieillesse ou I'on constitue un capital d'epargne. Des lors, 
soyons clairs, pour un deces par accident, e'est la loi sur 
I'assurance-accidents qui est prioritaire. La lai sur la pre
voyance professionnelle n'est que subsidiaire, dans le eas 
du suicide par exemple. Pour un cas de maladie, e'est 
I'assurance-risque; iI n'est pas choquant, ä. mon avis, 
d'inserer cet element du besoin car, je le repete, nous 
sommes dans I'assuranee-risque. D'autre part, je vois, 
comme M. Petitpierre, eette prescription comme transitaire, 
c'est une norme .. pont ... J'ai confianee dans le Conseil fede
ral et je pense qu'iI pourra edieter des normes qui serviront 
ä. faire ce .. pont ... 
Voilä. pourquoi, personnellement, je voterai la proposition 
Petitpierre. 

Bundesrat Hürlimann: Ich spreche zunächst zur Haupt
frage, aufgeworfen durch den Minderheitsantrag von 
Madame Deneys, nachher zum EVlimtualantrag von Herrn 
Petitpierre und schliesslich zum Antrag von Herrn Coutau. 
Zur Hauptfrage: Ist in diesem Gesetz unter bestimmten 
Bedingungen der Witwer gleich zu behandeln wie die 
Witwe? Das ist die Frage, die mit diesem Antrag aufgewor
fen wird, und ich füge sofort bei, dass diese Frage sich 
heute mit Rücksicht auf die gesellschaftspolitischen Wand
lungen in der Tat stellt. Wir sind ihr übrigens bei der Unfall
versicherung, die aber ein in sich geschlossenes Ganzes 
ist, nicht ausgewichen. Wir konnten ·dort das Problem 
lösen, weil die Finanzierung der Unfallversicherung mit dem 
System Arbeitgeber! Arbeitnehmer als Ganzes gelöst ist. 
Wir haben ja die Unfallversicherung aus dem bestehenden 
_KUVG herausgenommen; deshalb konnten wir dort dieses 
Problem erstmals einer Realisierung entgegenführen, vor 
allem in den. Fällen, in denen die Frau berUfstätig ist und 
vielleicht sogar, wie das hie und da zutrifft, der Mann den 
Haushalt besorgt. 
Damit ist gesagt, dass das Problem besteht und dass uns 
diese Frage zur Lösung übertragen ist. Hier setzen nun 
aber die Überlegungen des Bundesrates und der Kommis
sion ein. Wir müssen dieses Problem systemgerecht lösen, 
wie es die beiden Kommissionsreferenten dargelegt haben. 
Es muss, Herr Landalt, in der 10. AHV-Revision gelöst wer
den. Ich kann mir nicht vorstellen, dass w.ir Ihnen die 
10. AHV-Revision unterbreiten würden, ohne zur Frage der 
Witwerrente Stellung zu nehmen. Diesen Standpunkt habe 
ich immer vertreten, auch in der Kommission, und wir haben 
ihn auch vertreten im Zusammenhang mit der Unfallversi
cherung. 
Die Probleme der 10. AHV-Revision sind komplexer, als 
man prima vista geglaubt hat. Diejenigen Damen und Her
ren, die zum Teil in Ausschüssen tätig sind, wissen es. Aber 
das Problem der Witwerrente werden wir so oder anders 
lösen müssen; da kommen wir nicht mehr darum herum. 
Hier setzt die systemgerechte Lösung ein. Da wir, wie wir 
das jetzt wiederholt erklärt haben, die zweite Säule als 
Komplementärversicherung der ersten betrachten, sollten 
wir diese Frage der Witwerrente ebenfalls zusammen mit 
der ersten Säule lösen. Denn es wird wahrscheinlich 
inskünftig immer so sein: Wenn wir an der AHV- und IV
Gesetzgebung etwas ändern, hat das praktisch immer eine 
Rückwirkung auf die zweite Säule. Ich könnte mir sehr gut 
vorstellen, dass wir im zukünftigen Rhythmus der Geset
zesrevisionen die Revisionen für die AHV, für die IV und 
auch für die zweite Säule immer als Ganzes vornehmen 
werden. Wir können keine AHV-Revisionen realisieren, ohne 
dass wir nicht berücksichtigen, was das für unsere zweite 
Säule als Komplementärversicherung für Folgen hat. Ich 
möchte deshalb erklären, vor allem denjenigen, die sich für 
diese Witwerrente eingesetzt haben - sympathisch ist es, 
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dass eS vor allem Frauen tun; wir Männer haben zunächst 
immer an die Witwe gedacht, heute (wir anerkennen diese 
Solidarität) sind es die Frauen, die an die Männer denken -: 
Wir bestreiten nicht - da bin Ich mit Herrn Präsident. 
Muheim einverstanden -, dass dieses Problem besteht, 
aber wir bestreiten den Zeitpunkt und die Gelegenheit, es 
bei diesem Gesetz zu lösep, statt, wie ich dargelegt habe, 
die sehr gründlichen Abklärungen durch die Ausschüsse 
und die AHV-Kommisslon abzuwarten und zu sehen, wie 
uns diese Frage unterbreitet wird. 
Der Eventualantrag von Herrn Petltpierre macht mir die glei
chen Sorgen wie Herrn Muheim und Herrn Barchi. Wir erlas
sen hier ein Versicherungsgesetz. Ich habe immer Mühe 
und Schwierigkeiten, wenn man in einem VersIcherungsge
setz sogenannte Fürsorgetatbestände einbaut, und zwar 
obligatorisch und dann noch durch eine Verordnung, Herr 
Petitpierre, über den Bundesrat! Denken Sie: Wir haben 
jetzt 18000 Pensionskassen. Mit dem Obligatorium wird 
diese Zahl vielleicht noch zunehmen. 
Nehmen wir einmal an, wir hätten inskünftig etwa 20 000 
Pensionskassen In unserem L2nd und würden dann über 
einen sogenannten Härteparagraphen bzw. mit einer Vor
schrift lösungen vorschreiben: Auch wenn hier die Ele
mente aufgeführt sind, dann muss ich Ihnen sagen, mit die
ser Art Verordnung bin ich nicht so glücklich, weil hier ein 
Element in die Versicherung eingebaut Würde, das im 
Grunde genommen unter bestimmten Bedingungen 
Ansprüche, auslöst, was ausserordentlich schwierig ist. 
Aber, Herr Petitplerre, und ganz allgemein In bezug auf die 
sogenannte Witwerrente: Die Pensionskassen wollen eine 
gewisse Autonomie und Freiheit, und die Pensionskassen 
haben In dieser Hinsicht, vor allem In den Fällen, wo tat
sächlich echte Not in bestimmten Familien herrscht, Immer 
eine lösung gefunden. Ich war während meiner 19jährigen 
Tätigkeit als Regierungsrat Präsident und Mitglied von Peh
sionskassen in unserem Kanton_ Dort habe Ich festgestellt, 
dass man unter Berücksichtigung von gewissen Vorschrif
ten im Gesetz (in den Pensionskassen der Privatwirtschaft 
mit sogenannten Ausnahmeparagraphen) ausserordentlich 
flexibel und gezielt gewisse Notfälle bel}eben kann. 
Wenn Sie sich In Ihrer eigenen Umwelt umsehen, wie man 
heute mit Penslonskas·sen, mit der beruflichen Vorsorge 
solqhe Härtefälle angeht, dann würde ich scHon meinen, wir 
sollten diese Regelung den rund 20 000 Kassen, die wir 
inskünftig haben, überlassen und nicht den Bundesrat 
beauftragen, hier eine Verordnung zu erlassen, die dann 
unter Umständen zusätzliche Ananzierungen je nach Kasse 
auslöst, Währenddem gewisse Fälle aufgrund der finanziel
len Situation durch die Kassen ohne weiteres selbständig 
und souverän gelöst werden können. Denn, vergessen Sie 
nicht: Wir machen den i\~ssen gleichzeitig auch die Auf
lage, dass StIftungsräte inskünftig paritätisch zusammenge
setzt sind, so dass dann auch seitens der Arbeitnehmer die 
entspreChenden Interessen gewahrt werden können. 
Noch ein Wort zum Antrag von Herrn Coutau: Hier geht es 
um eine Kompeterizfrage. Man hat gestern gesagt, es gebe 
relativ viele Bestimmungen, die die Kompetenz an den Bun
desrat übertragen. Ich möchte In einem solchen Fall, der 
klar durch die Mehrheit der Kommission vertreten wird, 
dem Antrag Ihrer Kommission gegenüber der ständerätli
chen lösung den Vorzug geben. Dann ist dieses Problem 
geregelt, und wir stehen auch nicht unter einem ständigen 
politischen Druck, In diesem Fall über die Verordnung wie
der zusätzliche Regelungen zu treffen, die unter Umstän
,den auch wiederfiilaiizieilmgsprobleme auslösen. 
Aus diesen Gründen beantrage ich Ihnen namens des Bun
desrates, den Anträgen der Mehrheit zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 

Abs. 1, 2 und 4 - AI. 1, 2 et 4 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit (Deneys) 

65 Stimmen 
64 Stimmen 

Le presldent: Les alineas 2 et 4 sont donc egalement liqui
des. Je vous pro pose maintenant, avant de passer cl I'alinea 

133-N 

3, de prendre I'article 19a' au sujet duquel nous oppose
rons la proposition de la majorite cl celle de M. Petitpierre. 
La commission, comme teile, n'a pas pris position officieile
ment cl ce sujet, par contre le Conseil federal s'oppose cl ia 
proposition Petitpierre. 

Art. 198' (neu) 
Antrag PetItpierre 

Titel 
Witwer 

Text 
Um Härtefälle zu vermeiden, bestimmt der Bundesrat, unter 
welchen Bedingungen ein Witwer oder ein Geschiedener 
Anspruch auf Hinterlassenenleistungen hat; er berücksich
tigt dabei besonders die persönliche Lage ,(Gesundheit, 
finanzielle Mittel usw.) und allfällige Familieniasten des Hin
terbliebenen sowie die Höhe des Beitrages der versicherten 
Frau an die Familienlasten. 

Art. 19B' (nouveau) 
Proposition Petitpierre 
Titre 
Veufs 

Texte 
Pour prevenir les cas de rigueur, le Conseil federal definit cl 
quelles conditlons un veuf ou un dlvorce a droit cl des pres
tations de survivants; il tient compte en particulier de la 
situation personnelle (comme la sante, les ressources 
financieres etc ... ) et des charges de familie eventuelles du 
survivant ainsi que de l'lmportance de la contribution de 
I'assuree aux charges de la familie. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag des Bundesrates 
Für den Antrag Petitpierre 

Art. 19 Abs. 3 - Art. 19 81. 3 
Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit (Coutau) 

Art. 20,23 
Antrag dei Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Proposition de la commlssion 
Adherer cl Ia decision du Conseil des Etats 

Angenommen - AdoptIJ 

Art. 26 

Antrag der Kommission 

Abs. 1,3 
Zustimmung zum Beschlu!>s des Ständerates 

Abs.2 

54 Stimmen 
73 Stimmen 

nStimmen 
46 Stimmen 

Die Artikel 331a oder 331b des Obligationenrechts finden 
Anwendung, wenn die nach Ihnen bemessene Freizügig
keitsleistung höher Ist 

Art. 26 
Proposition de la commission 

AI. 1,3 

Adhärer cl la decision du Conseil des Etats 

AI. 2 

les artleles 331a ou 331b du code des obligations s'appli
quent si la prestatlon de libre passage qui en decoule est 
plus elevee. 

o 

o 
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Muheim, Berichterstatter: Ich behandle den Artikel 26 in 
Verbindung mit Artikel 30, weil diese beiden Artikel zusam
menhängen. 
Artikel 26 bestimmt die Höhe der Freizügigkeitsleistungen, 
d. h. den Betrag, der bei einem Stellenwechsel der neuen 
Vorsorgeeinrichtung des Arbeitnehmers überwiesen wird. 
Nach nationalrätlicher Fassung bestand sie aus den ange
sammelten Freizügigkeitsgutschriften, mindestens aber aus 
den vom Versicherten ein bezahlten Beiträgen. Der Stände
rat hat nun das Sparkonzept eingeführt. Hierbei entspricht 
die Freizügigkeitsleistung dem erworbenen Altersguthaben 
(Abs.1). 
Die ständerätliche Kommission beantragte dem Rat in sei
nem Absatz 2, eine Formulierung, die die Artikel 331a und 
331b des Obligationenrechts tür anwendbar erklärt, wenn 
die nach ihnen bemessene Freizügigkeitsleistung grösser 
ist als nach dem Vorsorgegesetz. Wir haben also zwei 
Gesetze, die konkurrieren: einerseits die Freizügigkeitslei
stung nach dem beruflichen Vorsorgegesetz und anderer
seits die Freizügigkeitsleistung nach dem Obligationen
recht. Im BVG wird nun festgelegt, dass die Freizügigkeits
leistung des Obligationenrechts gilt, wenn sie grösser ist 
als diejenige nach dem BVG. Nach dieser OR-Bestimmung 
sind dem Arbeitnehmer mindestens die eigenen Beiträge, 
bei Spareinrichtungen samt Zins, gutzuschreiben. Wenn der 
Arbeitnehmer fünf oder mehr Jahre Beiträge geleistet hat, 
hat er Anspruch auf einen Teil der Arbeitgeberbeiträge oder 
des Deckungskapitals, je nach der Zahl der Beitragsjahre, 
bei 30 oder mehr Jahren auf das gesamte Sparguthaben 
samt Zins bzw. Deckungskapital. 
Im Ständerat wurde aber dieser Antrag der Kommission 
bekämpft, weil man befürchtete, dass sich der Arbeitneh
mer, der seine Stelle wiederholt wechselt, gegenüber den 
verbleibenden Kollegen Vorteile verschaffen und damit die 
Vorsorgeeinrichtung SChädigen körinte. Wegen der extrem 
steilen Staffelung der Altersgutschriften wäre es bei der 
ständerätlichen Fassung in der Tat möglich, dass die Alters
gutschriften der jüngeren Versicherten geringer wären als 
die eigenen Beiträge. 
Der Ständerat wollte daher die Herausgabe der vollen 
p,rbeitnehmeransprüche auf die Fälle beschränken, in 
denen der Versicherte aus dem Obligatorium der berufli
chen Vorsorge ausscheidet, d. h. wenn er die Schweiz end
gültig verlässt oder eine selbständige Erwerbstätigkeit auf
nimmt und daher Barauszahlung verlangen kann. Er lehnte 
den Antrag seiner Kommission zu Absatz 2 des Artikels 26 
ab und fügte dem Artikel 30 einen neuen Absatz 3 bei. Die
ser Entscheid des Ständerates fiel allerdings mit 18 zu 12 
Stimmen relativ knapp aus. Die nationalrätliche Kommission 
hat diese ganze Frage nochmals gründlich untersucht und 
schlägt Ihnen vor, die Fassung der ständerätlichen Kommis
sion zu Artikel 26 und Artikel 30 aufzunehmen, also bei Arti
kel 26 Absatz 2 die Bestimmung wieder aufzunehmen, die 
der Ständerat gestrichen hat, und bei Artikel 30 Absatz 3 
die ständerätliche Fassung zu streichen. Sie sehen, dass 
die beiden zusammenhängen. Es geht hier um eine Vor
schrift, die der Koordination zwischen dem beruflichen Vor
sorgegesetz und dem Obligationenrecht dient. 
Es muss verhütet werdet:!, dass für die Beiträge für die 
obligatorische und die weitergehende Vorsorge getrennte 
Konten geführt werden müssen. Es sollte also alles vermie
den werden, was zu einer Spaltung der Kassen in ein!,!n 
obligatorischen und einen nicht obligatorischen Teil führen 
könnte. Es braucht eine einfache Koordinationsregel in 
unserem Gesetz, die darin besteht, dass die Freizügigkeits
regelung generell dann gilt, wenn sie günstiger ist als dieje
nige des BVG. Die Experten des Integrationsberichtes 
haben sich für eine solche einfache Koordinationsnorm aus
gesprochen. 
Sie haben nun beschlossen, bei Artikel 17 eine weniger 
extreme Staffelung vorzusehen. Das ganze Problem wird 
dadurch entscharft, indem auch die jüngste Kategorie jetzt 
mindestens 7 Prozent pro Jahr gutgeschrieben erhält, was 
ja kaum durch die Beiträge überschritten werden dürfte. 
Das Problem ist also wesentlich einfacher geworden. 

Der Antrag in unserer Kommission wurde für einmal einhel
lig beschlossen, nämlich eben Einfügen von Absatz 2 bei 
Artikel 26 und Streichen von Artikel 30 Absatz 3 der stände
rätlichen Fassung. 
Damit ich das Wort nicht nochmals verlangen muss, sage 
ich noch kurz etwas zu Artikel 29. Hier hat der Ständerat 
einen neuen Absatz 2bis eingefügt, der besagt, dass die 
Vorsorgeeinrichtung die Freizügigkeitsleistung um ein allfäl
liges Grundpfanddarlehen, das der Versicherte von ihr 
erhalten hat. kürzen kann. Die nationalrätliche Kommission 
beantragt Ihnen hier Streichung dieses Passus, da wir den 
Zwang zur Gewährung von Grundpfanddarlehen Überhaupt 
ausschliessen wollen. Sollten Sie bei Artikel 40 anders 
beschliessen, müssten· wir auf diesen Artikel 29 Absatz 2 
dann zurückkommen. Aber vorläufig beantragen wir Ihnen 
hier die Streichung von Artikel 29 Absatz 2bis. 

M. Barchi, rapporteur: Comme l'a fait M. Muheim, president 
de la commission, je vous ferai part des decisions de la 
commission a I'article 26, 2e alinea, a I'article 30, 3e alinea, et 
a I'article 29. 
L'article 26 regle le montant de la prestation de libre pas
sage et doit etre envisage en liaison avec I'article 30 
concernant le paiement en especes de la prestation de Iibre 
passage. MM. Morel et Zehnder ont propose d'indiquer a 
I'article 26 que les articles 331 a ou 331 b du code des obli
gations s'appliquent si la prestation de Iibre passage qui en 
decoule est plus elevee. Les articles mentionnes du code 
des obligations prevoient un montant echelonne de la 
creance du travailleur differencie selon la duree -: moins de 
5 ans, 5 ans ou davantage, 30 ans ou davantage - du rap
port de travail. Augmentant la duree du rapport de travail, la 
creance du travailleur comprend une partie, puis la totalite 
des contributions de I'employeur. Votre commission a 
approuve la proposition de MM. Morel et Zehnder, en 
appreciant I'aspect social et pratique d'une harmonisation 
entre le code des Obligations et la prevoyance profession
nelle. A defaut d'une harmonisation, iI faudrait tenir des 
comptes separes des contributions, respectivement pour la 
prevoyance en vigueur avant la loi, la prevoyance obligatoire 
et la prevoyance supplementaire. En commission, on avait 
objecte que des changements successifs de place de tra
vail apres cinq ans pourraient repr:esenter un avantage 
injustifie pour les jeunes travailleurs interesses vis-a-vis des 
autres jeunes travailleurs qui restent chez le meme 
employeur pendant quarante ans. Les experts du departe
ment nous ont assure que ce ne pouvait pas etre le cas, 
surtout apres I'amendement relatif ci I'echelonnement des 
taux de bonifications de vieillesse. 
A I'article 30,le Conseil des Etats avait prevu dans un alinea 
3 nouveau le meme principe, en vertu duquel les articles 
331 a ou 331 b du code des obligations so nt appliques, si la 
prestation de libre passage qui en decoule est plus elevee. 
Votre commission a decide de bitter cet alinea 3 nouveau 
selon une proposition de M. Rüegg. Notre collegue zuri
chois etait d'avis que cette prescription aurait provoque 
des complications, obligeant les caisses a faire des calculs 
altematifs. En realite, iI est justitie de biffer I'alinea 3 nou
veau de I'artiele 30, parce que le probleme du montant de la 
prestation de libre passage est regle exhaustivement par 
I'article 26, 2e alinea. Voila les arguments qui ont justitie nos 
amendements aux articles 26 et 30. 
L'article 29 regle le transfert de la prestation de libre pas
sage. Le Conseil des Etats a ajoute un alinea 2bis nouveau 
qui reprend en principe, avec des amendements redaction
nels, I'alinea 2 de I'article 40a du texte approuve par notre 
conseil en 1977. Selon le texte du Conseil des Etats, dans 
le cas de prets sur gages immobiliers, qui ne sont pas 
repris par la nouvelle institution de prevoyance, la presta
tion de libre passage peut etre compensee par le pret 
accorde a I'assure par la precedente institution de pre
voyance. Votre commission, suivant une proposition glo
bale, etudiee par le departement en vue de meUre au point 
les articles sur I'acces ä la propriete du logement, a decide 
de biffer I'alinea 2bis de I'article 29 qui avait Me introduit par 



24. September 1981 N 1055 Berufliche Vorsorge. Bundesgesetz 

le Conseil des Etats. Cette matiere sera toutefols encore 
reprise iorsque M. Muheim et moi-mame aborderont la dis
cussion des articles 38, alinea 4, 40 et4Oa. 

Angenommen - Adopte 

Art.27,28 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Proposition de la commission 

Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 29 Abs. 2bls 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Art. 29 si. 2bis 

Proposition de la commission 
Biffer 

Angenommen - Adopte 

Art. 30 
Antrag der Kommission 

Abs.3 

Streichen (siehe Art. 26 Abs. 2) 

Antrag Ammann-Bern 
Abs.2 
Sie kann bar ausbezahlt werden 
a. wenn der Anspruchsberechtigte die Schweiz endgültig 
verlässt; 

b. wenn er eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt 
und der obligat€lrischen Versicherung nicht mehr unter
steht; 

c. an eine verheiratete oder vor der Heirat stehende 
Anspruchsberechtigte, welche die Erwerbstätigkeit aufgibt. 

Art. 30 
Proposition de la commission 
AI. 3 

Biffer (volr art. 26, 2e al.) 

Proposition Ammann-Berne 

AI. 2 
Elle peut atre payee en especes lorsque I'ayant droit: 
a. Quitte detinitivement la Suisse; 
b. S'etablit ä son propre compte et cesse d'etre soumis ä 
I'assurance obligatolre; 

c. Est une femme mariee ou sur le point de se marler qui 
cesse d'exercer une activite lucrative. 

Ammann-Bern: Zu Absatz 2 dieses Artikels liegt keine 
Differenz zum Ständerat vor. Immerhin besteht eine Diffe
renz in bezug auf Absatz 3, der sich eben auch auf Absatz 2 
bezieht. Der Unterschied zur Fassung des Ständerates 
besteht in meinem Antrag lediglich darin, dass nicht nur der 
Versicherte In diesen drei .Fällen eine Barauszahlung der. 
Freizügigkeitsleistungen verlangen können soll, sondern 
dass dies in den gleichen Fällen auch von den Vorsorgeein
richtungen verlangt werden kann. 
Will man nun zusätzlich eine Barauszahlung ermöglichen, 
dann sollte nicht nur der Versicherte das Begehren stellen 
können, sondern dieses Recht sollte auch der Vorsorgeein
richtung zustehen. Namentlich ist unbedingt zu vermeiden, 
dass eine Vorsorgeeinrichtung ein Altersguthaben weiter 

.verwalten muss, wenn der Versicherte nicht mehr im 
Betrieb dieser Vorsorgeeinrichtung tätig ist. Es muss auch 

daran gedacht werden, dass ein Arbeitnehmer vor seinem 
65. Altersjahr sterben oder invalid werden könnte. Nun wer
den nach unserem Gesetz in einem solchen Fall die Alters
guthaben für die Leistungen herangezogen; es besteht die 
grosse Gefahr, dass eine Vorsorgeeinrichtung für die 
Abwicklung eines solchen Falles herangezogen würde, weil 
gar keine andere Einrichtung dafür zuständig wäre. Es ist 
diesen Vorsorgeeinrichtungen jedoch nicht zuzumuten, 
dass sie dann noch Hinterlassenen- und Altersrenten aus
zubezahlen haben für Leute, mit welchen sie seit vielen Jah
reh keinen Kontakt mehr hatten, ja von denen sie nicht ein
mal wissen, wo sie zurzeit wohnen. 
Dasselbe gilt für Artikel 38 Absatz 2, wo ich ebenfalls einen 
entsprechenden Antrag eingereicht habe. 
Absolut ungelöst ist in diesem Artikel 30 das Problem der 
Saisonniers. Durch Einfügung des Wortes .. insgesamt .. in 
Absatz 1 wird einem Saisonnier nach der ersten Saison das 
Altersguthaben in bar ausbezahlt, wenn er unser Land wie
der verlässt. Bereits nach seiner zweiten Saison wäre das 
jedoch nach dem vorliegenden Artikel 30 nicht mehr mög
lich. Vielleicht hat der Saisonnier wirklich die Absicht, näch
stes Jahr wiederzu~mmen. Das hängt aber. nicht nur von 
ihm ab: wirtschaftliche Lage, Ausländerkontingente und 
anderes spielen mit. Es steht auch absolut nicht fest, ob 
der Saisonnier nächstes Jahr wi~derum beim gleichen 
Arbeitgeber tätig sein wird. 
Besonders krass sind die Verhältnisse im Gastgewerbe, wo 
es eher zur Ausnahme gehört, dass die Angestellten in 
einem folgenden Jahr beim gleichen Arbeitgeber eintreten. 
In dieser Branche kommt es sogar häufig vor, dass die 
betreffenden Angestellten im Sommer beim einen Arbeitge
ber tätig sind, im Winter .bei einem anderen, und in der Zwi
schenzeit verlassen sie unser Land. Hier sind in der Verord
nung unbedingt spezielle Lösungen vorzusehen. Das vorlie
gende Gesetz muss jedoch eine vernünftige Verordnung 
überhaupt ermöglichen. Entweder sind in solchen Fällen 
grundsätzlich auch im Ausland verwertbare Freizügigkeits
policen auszustellen, oder das Geld ist eben gleich bar aus
zubezahlen. Die Vorsorgeeinrichtung muss jedoch die Mög
lichkeit erhalten, hier ebenfalls mitzureden, nicht nur der 
Versicherte. Es sollte nicht notwendig sein, dass ein Aus
länder bereits im Anstellungsvertrag einen Passus unter
zeichnen muss, wonach er bei der Abreise eine Barauszah
lung verlangen werde. 
Ich gebe gerne zu, dass mein Antrag kaum schon als voll 
durchdacht betrachtet werden kann. Nachdem ich jedoch in 
der Kommission vergeblich auf dieses Problem hingewie
sen habe, möchte ich Sie dringend bitten, meinem Antrag 
zuzustimmen. Damit würde der Ständerat auch bei dieser 
Frage noch einmal Gelegenheit erhalten, sich das Problem 
wirklich gründlich zu überlegen. Die Verwaltung könnte sich 
In der Zwischenzeit ebenfalls der hier aufgeworfenen Frage 
vertieft annehmen, so dass dann eine gute Lösung gefun
den werden könnte. Ich betone, dass daf! keine politische 
Frage, sondern lediglich für eine vernünftige praktische 
Abwicklung der beruflichen Vorsorge von grosser Bedeu
tung ist. Deshalb bitte ich Sie, meinem Antrag zuzustim
men. 

Frau FOeg: Ich möchte Sie auf die Kongruenz dieses Arti
kels mit OR-Artikel 331c aufmerksam machen. Vor wenigen 
Jahren haben wir die Artikel 331c ff. OR abgeändert. Dort 
stehen die genau gleichen Begriffe: wenn ein Begehren 
gestellt wird ... Bei den damaligen Beratungen habe ich für 
die Möglichkeit gestimmt, dass eine Frau, die vor der Ver
heiratung steht oder verheiratet ist und aus dem Erwerbsle
ben ausscheidet, Barauszahlung verlangen kann. Entspre
chend lauteten die Vorwürfe von Frauenseite, denn man 
wollte dort diese Möglichkeit ganz verbieten. Andererseits 
bin ich der Auffassung, die Frauen seien mündig und selb
ständig genug, um sich der Tragweite der Barauszahlung 
bewusst zu sein. Ich vertrete auch die Ansicht, dass man 
die Frauen auf die Wichtigkeit einer noch so kleinen Alters
vorsorge aufmerksam machen und von einem -Umfunktio-

o 

o 
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nieren .. des Alterskapitals in eine Art Mitgift abraten sollte. 
Entscheiden aber soll die betreffende Frau selber. 
Wenn nun im Antrag Ammann-Bern "Wenn ein Begehren 
gestellt wird .. weggelassen wird, besteht die Gefahr - bzw. 
Herr Ammann wünscht das -, dass die Pensionskassen bei 
Ausscheiden einer verheirateten Arbeitnehmerin die Bar
auszahlung von sich aus vornehmen können, weil sie gar 
kein Interesse daran haben - wie uns Herr Ammann soeben 
dargelegt hat -, kleine Sparkapitalien über lange Jahre hin
weg zu verwalten. Für die Frau dagegen is~ die Altersvor
sorge sehr wesentlich. Deshalb bitte ich Sie, so leid mir das 
tut, den Antrag Ammann abzulehnen. 

Muheim, Berichterstatter: Soweit ich mich erinnere, hat 
Herr Ammann-Bern diesen Antrag in der Kommission nicht 
gestellt; es wurde darüber nicht abgestimmt. 
In Absatz 2 des Artikels 30 besteht keine Differenz zum 
Ständerat. Wir könnten also nicht ohne weiteres darauf 
zurückkommen. Ich will aber nicht formalistisch sein, trotz
dem glaube ich, müssen wir diesen Antrag ablehnen. 
Artikel 30 Absatz 2 regelt die Ausnahmen, in denen eine 
Barauszahlung möglich ist. Dort sind drei Fälle aufgezählt. 
Die Barauszahlung findet nur statt, wl'!nn ein Begehren des 
BereChtigten vorliegt, das ist die Fassung, wie wir sie im 
Gesetzesentwurf haben. Herr Ammann möchte das ändern 
und sagen, die Freizügigkeitsleistung könne bar ausbezahlt 
werden. Aber wer entscheidet dann? Dann entscheidet die 
Personalvorsorgeeinrichtung. Wenn ein Begehren vorliegt, 
kann sie es ablehnen. Oder sie kann zwangsweise die Bar
auszahlung verfügen, ohne dass der betreffende An
spruchsberechtigte das will. Das ist eine völlige Verkehrung 
der Situatuion, und ich möchte Ihnen beliebt machen, dass 
wir nur Barauszahlungen zulassen, wenn ein Begehren des 
Anspruchsberechtigten vorliegt. 
Frau Füeg hat darauf hingewiesen, dass wir im Obligatio
nenrecht die genau gleiche Regelung haben, wie sie jetzt 
im vorliegenden Gesetzestext steht. Wollen Sie eine Abwei
chung gegenüber dem Obligationenrecht, so dass dann für 
die Barauszahlung für den obligatorischen Teil das BVG gilt 
und tür den nichtobligatorischen Teil das Obligationen
recht? Das wurde eine neue Komplikation mit sich bringen. 
Ich möchte daher beliebt machen, den Antrag des Herrn 
Ammann-Bern abzulehnen. 

M. Barehi, rapporteur: Je voudrais a mon tour prier 
M. Ammann de retirer sa proposition, cela tout d'abord 
po ur un motif d'ordre formel. Du point de vue materiel, iI n'y 
a pas de difference entre la decision de notre conseil et 
celle du Conseil des Etats, si bien qu'en vertu de la loi sur 
les rapports entre les conseils, iI faudrait que la majorite 
des membres de chacune des deux commissions soient 
disposes a revenir sur la question. 
Po ur ce qui est du fond, je pourrais dire que, sur ce point, iI 
faut accorder la primaute au bon sens des femmes. En 
effet, Mme Füeg vous a bien expose toutes les raisons pour 
lesquelles nous devons nous opposer a la proposition de 
M. Ammann. Son argumentation a ete si claire et si exhaus
tive que je ne vois pas ce que je pourrais y ajouter. Je dirai 
simplement que, dans son message (pages 91 a 93), le 
Conseil federal enumere les raisons pour lesquelles le rem
boursement doit se faire en especes lorsque I'assure le 
demande. Le remboursement doit avoir lieu ad libitum de 
I'assure et non pas ad libitum de la caisse, car, dans ce der
nier cas, iI pourrait etre tres desavantageux po ur ,'assure. 

Bundesrat Hürl.imann: Mit Blick auf die Uhr sage ich nur 
zwei Sätze: Denken Sie an die Handhabung dieser Vor
schrift gemäss Antrag von Herrn Ammann-Bern. Die Versi
cherung könnte dann allenfalls auch darüber entscheiden, 
ob der Anspruchsberechtigte die Schweiz endgültig ver
lässt, was aber nur der Anspruchsberechtigte beschliessen 
kann. Das ist der Grund, weshalb man diesen Entscheid in 
die Hände des Anspruchsberechtigten legen muss und 
nicht - Entschuldigung, wenn ich es sehr. brutal sage - in 
die Willkür der Kasse, die etwa sagen könnte: .. Sie waren 

Gastarbeiter und gehen jetzt weg, aber Sie kommen nicht 
mehr zurück! .. 
Aus diesem Grunde - um hier nicht Ungerechtigkeiten zu 
schaffen - und aus all den Gründen, die in der Debatte zu 
diesem Artikel genannt wurden, beantrage ich Ihnen 
namens des Bundesrates, den Antrag von Herrn Ammann
Bern abzulehnen. 

Abs. 2-A/. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Ammann-Bern 
Dagegen 

Abs. 3-A/. 3 

Angenommen - Adopte 

27 Stimmen 
95 Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der. Sitzung um 12.20 Uhr 
La seance est levee ci 12 h 20 
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Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 1033 hiervor - Voir page 1033 ci-devant 

Art. 31 
Antrag der Kommission 

Sachüberschrift 
Festhalten 

Abs.1 
Mehrheit 
Festhalten 

Minderheit 

(Allenspach, Ammann-Bern, Basler, Coutau, Rüegg) 
Der Eintrittsgeneration gehören die Personen an, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes das 25. Altersjahr überschrit
ten und das Rentenalter noch nicht erreicht haben und bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes demselben unterstellt wer
den. 

Abs. 2 und 3 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 31 
Proposition de la commission 

Titre median 
Maintenir 

AI. 1 
Majorite 
Maintenir 

Minorite 

(Allenspach, Ammann-Berne, Basler, Coutau, Rüegg) 
Fant partie de la generation d'entree les personnes qUi, lors 
de I'entree en vigueur de la presente lai, so nt agees de plus 
de 25 ans, n'ont pas encore atteint I'age ouvrant droit ä la 
rente et sont soumises a la presente lai au moment de san 
entree en vigueur. 

AI. 2, 3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Art. 32 
Antrag der Kommission 

Titel 

Sonderbestimmungen der Vorsorgeeinrichtungen 

Abs.1 
Jede Vorsorgeeinrichtung hat im Rahmen ihrer finanziellen 
Möglichkeiten Sonderbestimmungen zugunsten der Ein-

trittsgeneration zu erlassen und dabei namentlich ältere 
Versicherte, insbesondere solche mit kleinen Einkommen, 
bevorzugt zu behandeln. 

Abs. 1bis 
Streichen 

Abs.2 
Haben Versicherte Leistungsansprüche aufgrund von Vor
sorgeverhältnissen, die bei Inkrafttreten des Gesetzes 
bestehen, so sind diese zu berücksichtigen. 

Abs.3 
Streichen 

Art. 32 
Proposition de la commission 

Titre 
Dispositions speciales des institutions de prevoyance 

AI. 1 
Chaque institution de prevoyance est tenue, dans les IImi
tes de ses possibilites financteres, d'etablir des disposi
tions speciales pour la generation d'entree et de favoriser 
notamment, a ce titre, les ass ures d'un certain age, plus 
particulierement ceux qui disposent de revenus modestes. 

AI. 1bis 

Bifter 

AI. 2 
Si des assures ont droit ä des prestations sur la base de 
rapports de prevoyance existant dejä lors de I'entree en 
vigueuJ de la loi, ces drohs seront pris en consideration. 

AI. 3 
Bifter 

Muheim, Berichterstatter: Die Bestimmungen des fünften 
Kapitels beziehen sich auf die sogenannte Eintrittsgenera
tion. Das ist das wohl schwierigste Problem der zweiten 
Säule. Hiefür ist Artikel 11 Absatz 2 der Überg;angsbestim
mungen der Bundesverfassung massgebend. Dort wird 
festgelegt, dass der Gesetzgeber den Kreis der Personen 
zu bestimmen hat, die zur Eintrittsgeneration gehören. 
Diese soll - nach dieser Verfassungsvorschrift - nach' zehn 
bis zwanzig Jahren, je nach Höhe ihres Einkommens, in den 
Genuss des gesetzlich vorgeschrieben'en Mindestschutzes 
im Sinne der Fortsetzung der geWOhnten Lebenshaltung 
gelangen. Mit anderen Worten: Die Eintrittsgeneration hat 
Anspruch auf die vollen Leistungen, auch wenn sie nur zehn 
bis zwanzig Beitragsjahre aufweist. Ausserdem sind für die 
Übergangszeit - d. h. für die ersten zehn Jahre nach Inkraft
treten des Gesetzes - die zu gewährenden Mindestleistun
gen festzulegen. Das ist die verfassungsrechtliche Grund
lage, die speziell auch von Prof. Fleiner in seinem Gutach
ten sehr deutlich festgehalten wurde. 
Der Nationalrat hat mit seiner Fassung den Auftrag der 
Bundesverfassung erfüllt, indem er in Artikel 31 die Ein
trittsgeneration definiert, in Artikel 33 Ansprüche der Ein
trittsgeneration auf volle Leistungen konkret regelt und die 
Festsetzung der Mindestleistungen bei weniger als zehn 
Jahren dem Bundesrat überträgt. 
In diesem Bereich hat nun der Ständerat eine bedeutende 
Differenz zum Nationalrat geschaffen. Er definiert die Ein
trittsgeneration überhaupt nicht, sondern überlässt dies 
den Kassen. Der Ständerat präzisiert weder die verfas
sungsmässige Garantie auf volle Leistungen nach zehn bis 
zwanzig Jahren, noch trifft er für die Übergangszeit der 
ersten neun Jahre eine Regelung. Dagegen formuliert er 
den Artikel 31 Absatz 1 so, dass jede Vorsorgeeinrichtung 
im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten Sonderbestim
mungen zugunsten der Eintrittsgeneration zu erlassen und 
dabei ältere Versicherte, insbesondere solche mit kleinen 
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Einkemmen, beverzugt zu' behandeln habe. Die übrigen 
Absätze ven Artikel 31 sewie Artikel 32 bis 34 hat der Stän
derat kurzerhand gestrichen. Dadurch werden natürlich die 
Prebleme der Eintrittsgeneratien nicht gelöst. Abgesehen 
ven der vagen Fermulierung des Artikel 31 Absatz 1 wird 
die Eintrittsgeneratien nach Ständerat nur durch die Staffe
lung der Altersgutschriften und eventuell die, Senderreserve 
etwas begünstigt. 
Die natienalrätliche Kemmissien hat sich sehr eingehend 
mit dem Preblem der Eintrittsgeneratien auseinanderge
.setzt und sich ver allem auf die Verbindlichkeit des Verfas
sungsauftrages besennen. Se. hält sie bei Artikel 31 
Absatz 1 einhellig daran fest: dass der Begriff der Eintritts
generatien gemäss Fassung des Natienalrates - inklusive 
die Überschrift - verankert bleibt. Dazu liegt nech ein 
Antrag des Herrn Allenspach ver, der in der Kommissien 
allerdings nicht gestellt werden ist. Herr Allenspach möchte 
eine Ergänzung dieser Begriffsbestimmung herbeiführen. 
Ich glaube, dass diese Ergänzung aber kaum mehr Klarheit 
bringen würde. Es wäre besser, Artikel 34 zu präzisieren, 
wie es Herr Allenspach verschlägt. Nach dem persönlichen 
Gespräch mit Herrn Allenspach - er wird nachher nech 
dazu Stellung nehmen - ist er eventuell bereit, seinen 
Antrag bei Artikel 31 zurückzuziehen. 
Inhaltlich übernimmt die natienalrätliche Kemmissien zwar 
die ständerätliche Fassung ven Artikel 31 Absatz 1, macht 
sie aber zum Artikel 32 Absatz 1. Darnach haben die Ver
sergeeinrichtungen nach ihren finanziellen Möglichkeiten 
Senderbestimmungen zugunsten der Eintrittsgeneratien, 
namentlich der älteren Versicl1erten und insbesondere sel
cher mit kleinen Einkemmen zu erlassen. Dem fügt Ihre 
Kommissien einen neuen, dritten Absatz ven Artikel.32 bei, 
wenach bei dieser Begünstigung Leistungsansprüche aus 
bestehend!!n Versergeverhältnissen zu berücksichtigen 
sind. Die Persenalversergeeinrichtungen erhalten alse beim 
Erlass dieser Senderbestimmungen einen gewissen Ermes
sensspielraum. 
Das möchte ich zu den Artikeln 31 und 32 verläufig gesagt 
haben. Ich versuchte, Ihnen die Übersicht zur Einführung zu 
geben, weil mit der' Verschiebung ven Artikel 31 Absatz 1 in 
den Artikel 32 die Sache etwas unübersichtlich gewerdl';ln 
ist. 

M. Barehl, rapporteur: L'artiele 31, 1er alinea, dans la ver
sien du Censeil federal, dennait la definition de la genera
tien d'entree. Le Censeil des Etats a elimine eette notion. 11 
a remplaee nen seulement I'alinea 1er mais egalement le 
texte entier de I'article 31 par une prescriptien qui eblige 
chaque institutien de preveyance, dans les limites de ses 
pessibilites financieres, ci edicter des dispesitions special es 
pour la generatien d'entree et ci. faveriser, netamment, les 
assures qui dispesent de revfnus medestes. Le Censeil 
·des Etats a biffe les autres articles faisant partie du chapitre 
5 .. Generatien d'entree .. , c'est-ci.-dire I'article 32: salaire de 
reference, I'article 33: duree d'assurance et I'artiele 34:' 
mentant des prestatiens. 
Le prebleme de la generatien d'entree est celui qui a ecca
sienne les plus grandes diffieultes. Les neuveaux assures 
qui, au mement de I'entree en vigueur de la loi, depasserent 
I'äge de vingt-cinq ans, devraient nermalement receveir au 
moment de la retraite des prestatiens reduites en cemparai
sen de celles dent beneficierent les assures qui auront ete 
affilies ci la caisse d'assurance pendant quarante ans. 
Teutefeis, la dispesitien transjteire de la censtitutien fede
rale preveit que les assureis ce la generation d'entree bene
fieierent de la protectien minimale qui eerrespend ci. la diffe
rence entre le niveau de vie anterieur et la rente AVS apres 
dix et vingt ans respeetivement, selen I'impertance de leurs 
revenus, des I'entree en vigueur de la leI. Cemme la pre
veyance prefessiennelle se fende sur le systeme de la capi
talisatien, iI est evident que pe ur assurer, apres dix eu vingt 
ans, la meme rente que celle cerrespendant nermalement ci. 
une capitalisatien d'une duree de quarante ans, iI faut met
tre sur pied un financement extraerdinaire. ' 

Le Censeil federal et netre censeil avaient, entre autres, 
prevu le systeme de la perequatien des charges sur le plan 
natienal, c'est-ci.-dire le fameux peel qui a seuleve d'intermi
nables discussiens, netamment ci. cause de la limitatien de 
I'autonemie des institutiens de preveyance existantes et 
des frais administratifs supplementaires. Le Censeil des 
Etats a elimine le peel et, biffant les articles 32, 33 et 34, a 
vise un but plus ra]sennable, cenferme ci. la situatien ecene
mique reelle du pays. Oe plus, le Censeil des Etats a decide 
de reseudre le prebleme lie ci. la generatien d'entree par un 
echelennement tres prenence des taux de benificatiens de 
vieillesse, 
Vetre cemmissien a attenue cette difference par un eche
lennement meins pronence. Par centre - neus le verrens ci 
l'article63a, 4e alinea - elle a biffe la dispesitien du Censeil 
des Etats, selen laquelle les cetisatiens auraient dü etre 
fixees sans egard peur I'äge des ass ures. 
Apart les divergences mentiennees, vetre cemmissien a 
s.uivi, sur le fend, la cenceptien du Censeil des Etats. Elle a 
'aussi appreuve le principe centenu dans le 1er alinea de 
I'article 31, selen le texte du Censeil des Etats. 11 s'agit 
d'une mesure supplementaire de financement, par le biais 
d'une reserve speciale, afin de faciliter la selution des pre
blemes de la generatien d'entree. Cette mesure dependra 
des pessibilites tinancieres cencretes de chaque caisse. 
Votre cemmissien a teuteteis .decide de preveir le principe 
susdit ci. I'article 32 et nen pas ä I'article 31, en le faisant 
preceder du titre median: Dispesitiens sp'eciales des insti
tutiens de preveyance. D'autre part, vetre cemmissien n'a 
pas veulu renencer ä definir la generatien d'entree, netien 
indispensable, et elle veus prepese de maintenir I'alinea 1er 

de I'article 31, selen le texte du Censeil federa!. 
Je viens de veus denner les·raisens po ur lesquelles le 1er a
linea de I'article 31, versien du Censeil des Etats, a ete 
repris par votre cemmission ci. I'article 32, 1er alinea Je me 
bernerai denc ci censiderer le '2e alinea de I'article 32. Votre 
cemmissien a adepte, seus le titre median: Dispesitiens 
speciales des institutiens de preveyance, le principe selen 
lequel si les assures ent dreit ci. des prestatiens sur la base 
du rappert de preveyance existant dejä lers de I'entree en 
vigueur de la lei, ces dreits seront pris en censideratien. Si 
en lit le preces-verbal, en censtate que, gräee ci ce nouvel 
alinea, en evite de faveriser des persennes appartenant ci. la 
generatien d'entree, qui beneficient dejci de prestatiens 
d'une caisse de preveyance prefessiennelle anterieure ä 
I'entree en vigueur de la lei. 
Le preces-verbal est clair. Le texte du 2e alinea de I'arti
cle 32 I'est meins: «prendre en censideration .. ne reflete 
pas exactement la significatien de I'allemand «berucksichti
gen ... La Cemmissien de redactien - je le dis d'eres et dejci. 
äsen president, M. Gautier - devrait de teute fat;:en amelio
rer le texte du 2e alinea de I'article 32. Ce la ne cencerne que 
le texte frant;:ais. . 

Allenspaeh, Sprecher der Minderheit: In Artikel 31 'Absatz 1 
wird die Eintrittsgeneratien definiert. Diese Definitien ist 
insefern wichtig, als verschiedene' andere Artikel eine 
Begünstigung der Eintrittsgeneratien verschreiben oder in 
Aussicht stellen. Ich verweise auf Artikel 32 und auf Artikel 
34. Diese Eintrittsgeneratien umfasst gemäss Artikel 31 
Absatz 1 vierzig Jahrgänge, nämlich jene, die beim Inkraft
treten des Gesetzes zwischen 25 und 65 Jahre alt sind. Die 
Mitglieder der Eintrittsgeneratien werden nicht die vellen 
vierzig Versicherungs jahre aufweisen. Innerhalb der Ein
trittsgeneratien wird es aber wieder Leute geben, die weni
ger Versicherungsjahre aufweisen, als sie aufgrund ihres 
Jahrganges aufweisen könnten. Es muss nun klargestellt 
werden, dass beispielsweise einer, der zwanzig Beitrags
jahre aufweisen könnte, aber nur fünf Beitragsjahre auf
weist, nicht die gleichen Begünstigungen aus der Eintritts
generation beanspruchen kann, Wie jener, der aufgrund sei
nes Jahrganges Überhaupt nur fünf Beitragsjahre aufweisen 
kann. Dieses Preblem habe ich mit meinem Ergänzungsan
trag zu Artikel 31 Absatz 1 zu lösen versucht. 
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Meinen Ideen könnte auch - das hat die weitere Überle
gung klar gezeigt - Rechnung getragen werden, wenn der 
Bundesrat erklärte, dass ein Versicherer der Übergangsge
neration mit kleinerer Versicherungsdauer, als seinem Jahr
gang entspricht, nicht in den Genuss zusätzlicher Vorteile 
aufgrund von Artikel 32 gelangen könnte, wo ja eine beson
dere Berücksichtigung der älteren Versicherten gefordert 
wird, und vor allem wenn Artikel 34 weniger missverständ
lich formuliert wäre. Ich habe zu Artikel 34 einen persönli
chen Antrag eingereicht. Der Kommissionspräsident hat 
erklärt, dass ich allenfalls bereit wäre, meinen heutigen Min~ 
derheitsantrag zurückzuziehen, wenn Artikel' 34 entspre
chend meinem Antrag umformuliert würde. Ich bin bereit, 
meinen Minderheitsantrag zurückzuziehen, wenn der Kom
missionspräsident und der Bundesrat erklären, bei Artikel 
34 meine Formulierung übernehmen zu wollen. Denn was 
ich dort formuliert habe, entspricht auch besser dem, was 
aufgrund der Protokolle die nationalrätliche Kommission im 
Grunde genommen wollte. 

Reima"": Wie der Kommissionspräsident ausgeführt hat, 
ist die Gewährung eines Mindestschutzes für die Eintritts
generation ein Erfordernis, das uns in Artikel 11 Absatz 2 
der Übergangsbestimmungen in der Bundesverfassung auf
erlegt wird. Im Kapitel 5 (Eintrittsgeneration) hat der Natio
nalrat die Kriterien für diesen Mindestschutz festgesetzt. 
Für die Finanzierung war ein gesamtschweizerischer 
Lastenausgleich, der sogenannte Pool, vorgesehen. Nach 
der Behandlung durch den Ständerat ist von diesem Min-' 
destschutz nicht viel übriggeblieben. In Artikel 31 Absatz 1 
überlässt er es den finanziellen Möglichkeiten der einzelnen 
Vorsorgeeinrichtungen, wieweit die Eintrittsgeneration zu 
berücksichtigen sei. Artikel 34, welcher die Höhe der Lei
stungen für die Eintrittsgeneration festlegen sollte, wird 
vom Ständerat ganz gestrichen. Es versteht sich von selbst, 
dass damit der verfassungsrechtliche Auftrag bezüglich 
Eintrittsgeneration nicht erfüllt ist. Was die Mehrheit der 
nationalrätlichen Kommission zu Artikel 31 und Artikel 34 
vorschlägt, ist das Minimum, um einigermassen diesem Ver
fassungsauftrag gerecht zu werden. Es geht aber nicht nur 
um den Verfassungsauftrag, sonden um die Berücksichti
gung derjenigen, welche bezüglich Altersvorsorge den 
gesetzlichen Schutz am nötigsten hätten. 
Die Minderheit der nationalrätlichen Kommission schlägt 
Ihnen deshalb vor, am ursprünglichen Text vom Bundesrat 
und Nationalrat in Artikel 31 Absatz 1, inklusive Sachüber
schrift, festzuhalten. Damit wird der Grundsatz, die Eintritts
generation gesondert zu behandeln, aufrechterhalten. 
Der Zusatz einer Kommissionsminderheit mit dem Wortlaut 
« ••• und bei Inkrafttreten dieses Gesetzes demselben 
unterstellt werden.. würde bedeuten, dass im Laufe der 
nächsten neun Jahre eintretende Personen nicht zur Ein
trittsgeneration gezählt würden. Daraus könnten ungerecht
fertigte Härten entstehen. Dieser Minderheitsantrag zu Arti
kel31 steht gewissermassen im Widerspruch zum Einzel-· 
antrag Allenspach zu Artikel 34 Absatz 1. Die Kommissions
mehrheit beantragt in Artikel 34 Absatz 1, dass der Bundes
rat die Mindestleistungen für Versicherte mit kleinem Ein
kommen in den ersten neun Jahren zu regeln habe, wobei 
vor allem Versicherte mit kleinem Einkommen zu berück
sichtigen sind. Diese Mindestgarantie ist tatsächlich das 
Minimum dessen, was aus verfassungsrechtlichen und 
sozialpolitischen Überlegungen noch vertretbar ist. Die 
sozialdemokratische Fraktion hat sich deshalb für den 
Antrag der Kommissionsmehrheit in Artikel 31 Absatz 1 und 
Artikel 34 Absatz 1 ausgesprochen. 
Herr Allenspach beantragt zu Artikel 34 Absatz 1 eine Modi
fikation, welche meines Erachtes die Absicht dieses Arti
kels klarer zum Ausdruck bringt. Ich habe bereits ausge
führt, dass in diesem Antrag ein Widerspruch zum Minder
heitsantrag (Art. 31 Abs. 1) besteht. Die Annahme des Ein
zelantrages Allenspach zu Artikel 34 Absatz 1 setzt deshalb 
voraus, dass der Antrag der Kommissionsminderheit zu 
Artikel 31 Absatz 1 abgelehnt oder, wie Herr Allenspach 
bereits selber angekündigt hat, zurückgezogen wird. 

In diesem Sinne kann ich Ihnen empfehlen, bei Artikel 34 
Absatz 1 anstelle der KommissIonsmehrheit dem Einzelan
trag Allenspach zuzustimmen und den Minderheitsantrag 
auf Streichung von Artikel 34 abzulehnen. Zu, Artikel 31 
Absatz 1 empfiehlt Ihnen die sozialdemokratische Fraktion 
wie gesagt Zustimmung zur Kommissionsmehrheit und 
Ablehnung des Minderheitsantrages. 

Muheim, Berichterstatter: Ich kann zum Artikel 34 nur erklä
ren, dass die Ergänzung und Präzisierung, die Herr Allen
spach vorschlägt, durchaus dem entspricht, was von der 
Kommission eigentlich gemeint war. Ich könnte daher von 
mir aus gesehen ohne weiteres diesem Antrag zu Artikel 34 
zustimmen, immerhin in der Erwartung und unter der Vor
aussetzung, dass Herr Allenspach bei Artikel 31 Absatz 1 
den viel weniger klaren Minderheitsantrag zurückzieht. 

M. Barchi, rapporteur: Une minorite representee par not re 
collegue M. Allenspach vous propose aussi de reintroduire 
ci I'article 31 (comme I'a fait la majorite) la definition de la 
generation d'entree. M. Allenspach estime cependant sou
haitable de restreindre cette notion en subordonnant 
I'assujettissement ci la condition suivante: pour iHre consi
dere comme faisant partie de la generation d'entree, le tra
vailleur doit etre soumis ci la presente loi au moment de son 
entree en vigueur. 
Or, cette conception est contraire ci celle qui est ci la base 
du projet du Conseil federal.' Le message est ,clair ci cet 
egard. 11 dit ä la page 94 qu' .. iI n'est pas necessaire, pour 
appartenir a la generation d'entree, que la personne rem
plisse aussi, au moment de I'entree en vigueur de la loi, les 
conditions de salaire requises pour I'assujettissement au 
regime obligatoire, ni qu'elle soit domiciliee en Suisse». Si 
nous excluions les personnes vi sees par la proposition de 
minorite Allenspach, nous serions constamment confrontes 
ci certains cas difficiles, par exemple celui des independants 
qui, ci un certain äge, decident de travailler comme 
employes. Le deuxieme pilier serait difficilement realisable 
pourcette categorie de travailleurs. , 
M. Allenspach s'est declare pret ci retirer sa proposition 
relative ci I'article 31, 1er alinea, si le president de la commis
si on et M. le representant-du Conseil federal declarent 
accepter son amendement relatif ci I'article 34. Bien qu'iI n'y 
ait pas de connexite etroite entre ces deux textes, c'est 
sans hesitation que, en ma qualite de representant de la 
majorite de la commission, je puis declarer que j'approuve 
I'article 34 dans la version proposee par M. Allenspach, 
celui-ci correspondant exactement en substance aux posi
tions adoptees par la commission. Pour cette raison, lors
que nous en serons ci I'article 34, nous nous declarerons 
sans autre favorables ci sa proposition. 

Bundesrat Hürllmann: Ich bin ausserordentlich froh, dass 
dieses bedeutungSVOlle 'roblem einer Klärung entgegen
geführt werden kann. Gestatten Sie mir zum ganzen Kom
plex der Artikel 31 und 34 folgende Bemerkungen: 
Die Ausführungen der Referenten Ihrer Kommission und 
des Herrn Reimann sind richtig. Ich unterstreiche alles, was 
sie zu diesem Punkt gesagt haben. Wir müssen - das 
möchte ich nochmals festhalten - die Eintrittsgeneration 
umschreiben. Sie kommen als Gesetzgeber nicht darum 
herum, weil im Artikel 11 der Übergangsbestimmungen nur 
von der «Eintrittsgeneration .. gesprochen wird, ohne genau 
zu sagen, was man darunter versteht. Schon bei der ersten 
Beratung ergaben sich in dieser Beziehung übrigens Inter
pretationsschwierigkeiten und Meinungsdifferenzen. Diese 
werden vermieden, wenn Sie der Mehrheit zustimmen. Mit 
dem Minderheitsantrag - das hat sich nun bei der Prüfung 
der Artikel 31 und 34 gezeigt - würde man dem Wesen des 
Gesetzes nicht gerecht, denn es gibt natürlich Personen, 
die beim Inkrafttreten des Gesetzes dem Gesetz noch nicht 
unterstellt sind oder unterstellt werden können. Denken Sie 
an einen Studenten, der noch im Studium ist und dann spä
ter in irgendeinem Betrieb oder in der Verwaltung Arbeit
nehmer wird, der gehört natürlich auch zur Eintrittsgenera-
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tion, und deshalb ist die Formulierung gemäss Minderheit, 
nach der die Eintrittsgeneration bei Inkrafttreten des Geset
zes demselben unterstellt ist. gefährlich, weil damit gerade 
solche Arbeitnehmer, die später in ein Arbeitsverhältnis ein
treten, dann nicht mehr zur Eintrittsgeneration gehören 
werden. 
Eine weitere Bemerkung: Das Problem wird tatsächlich 
schon - wie ich bereits einleitend bemerkt habe - mit dem 
Einzelantrag von Herrn Nationalrat Allenspach hinfällig. Er 
übernimmt die Idee, die eigentlich mit dem Artikel 31 und 
mit der Mehrheit der Kommission festgehalten wird, und 
definiert dann diese Eintrittsgeneration und das Problem 
der Mindestleistungen durch den Bundesrat zweckmässig. 
Ich kann deshalb mit dem Präsidenten der Kommission und 
Herrn Barchi erklären, dass ich aus der Sicht des Bundesra
tes dem Einzelantrag von Herrn Allenspach bei Artikel 34 
zustimme, und ich würde Ihnen empfehlen, aus diesem 
Grund - weil das auch Herr Allenspach erklärt hat - der 
Mehrheit der Kommission bei Artikel 31 zuzustimmen und 
nachher dem Einzelantrag Allenspach bei Artikel 34. Dann 
haben wir nach gründlicher Überprüfung dieses Problems 
mittlerweile zwischen den Kommissionsberatungen- und 
den Beratungen hier eine Lösung gefunden, die nach unse
rer Überzeugung den Verhältnissen gerecht wird. 
Ich fasse zusammen: Zustimmung zur Mehrheit bei Arti
kel31, Ablehnung der Minderheit und dann Zustimmung 
zum Einzelantrag Allenspach bei Artikel 34. Hier ist ein ganz 
eindeutiger Konnex- festzustellen. -Ich bitte Sie - wie das 
übrigens Herr Reimann im Namen seiner Fraktion gesagt 
hat und wie es die bei den Referenten Ihrer Kommission 
ausgeführt haben -, so vorzugehen. 

Le president: A la suite des interventions des porte-parole 
de la commission et du Conseil federal, M. Allenspach 
declare retirer sa proposition de minorite relative ä I'arti
Cle 31. Ainsi donc, les articles 31 et 32 sont adoptes dans la 
version de la majorite de la commission. 

Angenommen - Adopte 

Art. 33 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Proposition de la commission 
Adh8rer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 34 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Titel 

Mindestleistungen In der Übergangszeit 

Abs.1 
Der Bundesrat regelt die Mindestleistungen bei einer Ver
sicherungsdauer von einem bis neun Jahren, wobei insbe
sondere Versicherte mit kleinen Einkommen zu berücksich
tigen sind. 

Abs.2 
Streichen 

Minderheit 
(Ammann-Bern, Allenspach, Basler, Coutau, Rüegg) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Ammann-Bem 
Titel 
Altersbeiträge 

Abs.1 
Für die Versicherten der Eintrittsgeneration sind zusätzliche 
persönliche Altersbeiträge paritätisch für die Verbesserung 
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der Altersleistung zu erheben. Ihre Höhe ist nach dem Alter 
des Versicherten bei Inkrafttreten des Gesetzes zu staffeln. 
Diese sind dem Versicherten als zusätzliche Altersgut
schriften gutzuschreiben. 

Abs.2 
Der Bundesrat regelt Staffelung und maximale Höhe der 
zusätzlichen Altersbeiträge. 

Abs.3 
Vorobligatorische und weitergehende Vorsorgeeinrichtun
gen, welche das Obligatorium durchführen und nachweisen, 
dass sie für den betreffenden Versicherten im Alter von 65 
bzw. 62 Jahren mindestens dieselben Verbesserungen der 
Altersguthaben erbringen, haben für diesen Versicherten 
keine zusätzlichen Altersbeiträge zu erheben. 

Abs.4 
Können solche Vorsorgeeinrichtungen diese Verbesserun
gen nur zum Teil nachweisen, haben sie zur Verbesserung 
entsprechend reduzierte Altersbeiträge zu erheben. 

Abs.5 
Sind nach Artikel 26 Freizügigkeitsleistungen zu erbringen, 
dann hat diese Vorsorgeeinrichtung aus ihrem vorObligato
rischen Vermögen mindestens diejenigen zusätzlichen 
Altersgutschriften mitzugeben, welche bel voller Erhebung 
der Altersbeiträge zusätzlich angesammelt worden wären. 

Antrag Allenspach 
Titel 
Mindestleistungen in der Übergangszeit 

Abs.1 
Der Bundesrat regelt die Mindestleistungen für Versiche
rungsfälle, die innert neun J.ahren nach Inkrafttreten des 
Gesetzes eintreten, wobei insbesondere Versicherte mit 
kleinen -Einkommen zu berücksi~htig~n sind. 

Abs.2 
Streichen 

Art. 34 
Proposition de la commission 

Majorite 
Titre 
Prestations minimales pendant la periode transitoire 

AI. 1 
Le Conseil federal definit les prestations minimales lorsque 
la duree d'assurance est de un ä neuf ans; iI prend plUS par
ticulierement en consideration les assures ä revenus 
modestes. 

AI. 2 
Bifter 

Minorite 
(Ammann-Berne, Allenspach, Basler, Coutau, Rüegg) 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Proposition Ammann-Beme 
Titre 
Cotisations de vieillesse 

AI. 1 
Des cotisations complementaires seront prelevees paritai
rement pour les assures appartenant ä la generation_ 
d'entree en vue d'ameliorer leurs prestations de vieillesse. 
Le montant de ces cotisations sera echelonne en fonction 
de I'äge de I'assure lors de I'entree en vigueur de la loi. Ces 
cotisations seront portees au compte de I'assure ä titre de 
bonifications complementaires de vieillesse. 
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AI. 2 
Le Conseil federal definit I'echelonnement ainsi que le mon
tant maximum des cotisations complementalres de vieil
lesse. 

AI. 3 
Les instItutions de prevoyance existant avant I'entree en 
vigueur de la loi ou oftrant une prevoyance plus etendue, et 
qui participent ci. I'applicatlon du regime obligatolre, sont 
liberees de I'obligatlon de prelever des cotisations comple
mentaires de vieillesse si elles apportent la preuve que les 
assures de la generation d'entree qui ont attelnt I'äge de65, 
respectivement 62 ans, beneficient au moins des memes 
ameliorations que celles prescrites aux alineas precedents. 

AI. 4 
Si ces institutions de prevoyance ne peuvent apporter que 
partlellement la preuve de ces ameliorations, elles devront 
prelever des cotisatlons complementaires de vieillesse 
reduites. 

AI. 5 
Lorsque l'lnstitution de prevoyance doit fournir des presta
tions de libre passage conformement ci I'article 26, elle est 
tenue, ci. I'aide de la fortune accumulee avant I'entree en 
vigueur de la 101, d'accorder ci. I'assure sortant des bonifica
tions complementaires da vielllesse au moins egales ci 
celles qul auralent resulte d'un pr{!levement Integral des 
cotisations de vieillesse. 

Proposition Allenspach 
Tifre 
Prestations minimales pendant la periode transitoire 

AI. 1 
Le conseil federal d9finlt les prestatlons minimales appllca
bles aux cas survenant dans les neuf ans qui suivent 
I'entree en vigueur de la presente 101; iI prend plus particu
lierement en consideration les assures ci revenus 
modestes. 

AI. 2 
Bifter 

Le president: Nous passons ci la discussion de I'article 34. 
Nous naus trouvons en presence de deux propositions, 
I'une de M. Allenspach, I'autre de M. Ammann, qui sera 
detendue par M. Basler. Je lul donne la parole. 

Basler, Sprecher der Minderheit: Ich begründe den MInder
heitsantrag zu Artikel 34 Absatz 1, nämlich Streichen dieses 
Artikels in Übereinstimmung mit dem Ständerat. Sie erken
nen aus der ersten Satzhälfte des vorliegenden Artikels 34, 
dass es sich um einen weiteren' Versuch handelt, unseren 
ominösen Artikel 11 Absatz 2 der Übergangsbestimmungen 
in der Bundesverfassung zu erfüllen. Und da dies der Kom
mission - die sich auch zum Beitragsprimat bekennt - nicht 
gelingen kann, findet sie eben den Kompromiss darin, dass 
sie d~n Bundesrat dies regeln lässt. 
Nun, wir werden bei Artikel 65b sehen, dass Sonderbeiträge 
von 1 Prozent der koordinierten Löhne für die Verbesse
rung der Leistungen an die EIntrittsgeneration zu erheben 
sind. Dass daraus namentlich ältere Versicherte, insbeson
dere mit kleinem Einkommen, 'begünstigt werden sollen, 
haben wir soeben in Artikel.32 festgehalten. Der Ständerat 
hat diese Grundsätze als Artikel .31 formuliert. 
Angenommen, der Bundesrat würde bei seiner Regelung 
der Leistungen innerhalb des Sonderbeitrages nach Arti
kel 65b bleiben, so verbleibt immer ~och der politisch zu fäl
lende Entscheid, wer letztlich die .. Hand an der Brause die
ser Sondergiesskanne .. haben darf:. die Kassen, welche die 
Sozialfälle ihrer Mitglieder kennen, oder der Bundesrat. Wir 
sind - wie der Ständerat - für den bürgernäheren Entscheid 
über den Einsatz dieser Sondermittel, für den Ermessens
spielraum der Kassen. 

Man wird unserem Streichungsantrag entgegenhalten, der 
Verfassungsauftrag - eben t;lieser Überg~gsartikel11 
Absatz 2 - verlange diesen Mindestschutz der Eintrittsge
neration. Das ist das Dauerthema vom Zweckartikei 1 bis zu 
den Sondermassnahmen Im Finanzierungsteil, wo auch 
noch ein Minderheitsantrag zu Artikel 65b vorliegt. der die 
Sonderbeiträge zugunsten der Eintrittsgeneration um die 
Hälfte erhöhen will. Dieses Eintrittsgenerationenproblem Ist 
und bleibt der Stolperstein für ein BVG, das nach dem Prin
zip des Deckungskapitals aufgebaut ist. Daher geziemt es 
sich, in Erinnerung zu rufen, wen der Bundesrat zur finan
zierung der EInkaufssumme in die Pensionskasse -
genannt zweite Säule - gesehen hat, als er uns diese Über-' 
gangsartikel vorschlug. 
Er hat In seiner Botschaft an die Bundesversammlung vom 
11. November 1971 zum Absatz 2 des neuen Artikels 11 der 
Übergangsordnung geschrieben: .. Daraus folgt, dass viel
leicht der Versicherte selbst einen grossen Teil des Ein
trittsdefizits der beruflichen Vorsorge wird tragen müssen, 
und zwar entweder auf einmal oder in jährlichen Tilgungs-
beiträgen... . 
Was haben wir nun für die damals anvisierte Eintrittsgenera
tion getan? Auch dazu ist etwas zu sagen, das in der 
Geschichte unserer Sozialversicherung einmalig ist. Der 
Bundesrat sah für diejenigen, welche den Mindestschutz 
über die berufliche Vorsorge verpassen, folgendes vor: 
.. Damit aber auch diese Altersklassen einen angemessenen 
Versicherungsschutz erhalten: haben wir Ihnen in unserer 
Botschaft über die B. Revision der Alters- und Hinterlasse
nenversicherung vorgeschlagen, die AHV/lV-Renten auf 
den 1. Januar '1972 und dann nochmals aUf den 1. Januar 
1975 beträchtlich zu erhöhen. Diese Verbesserungen wer
den fast ausschliesslich durch die aktive Bevölkerung unter 
65 Jahren finanziert,,, 
In der Zwischenzeit wissen wir, dass unter .. beträchtlich zu 
erhöhen.. eine Verdoppelung der Renten real entstanden 
ist. Das kann begrifflich auch aufgefasst werden als Weiter
führen des bis dahin aufgebauten Vorsorgewerkes und als 
spontaner Neubeginn eines nochmals so grossen Werkes, 
das keine Einkaufssummen verlangt. Das bewirkt, dass alle 
Neurentner, die bislang ein Jahreseinkommen im koordi
nierten Lohnbereich hatten und jetzt 1981 mit einer Ehe
paarrente ins AHV-Alter kommen, noch immer Rentenbar
werte nachfinanziert erhalten, die 100 000 Franken überstei
gen. Wenn wir daher die bevorzugt zu behandelnde Gene
ration als jene bezeichnen, die 10 bis 20 Jahre nach 
Annahme des Verfassungsartikels in den Ruhestand tritt, 
so prOfitiert sie wie kaum eine vor oder nach ihr von Alters
leistungen, die sie selbst nicht voll finanziert hat. Weil uns 
die AHV mlt.ihren in der 9. Revision eingebauten Leistungs
versprechen Mühe bereitet, sollten wir nicht die dem Bei
tragsprimat . unterstellte berufliche Vorsorge wiederum 
damit belasten. . 
Ich ersuche Sie also, sich zum Beitragsprimat zu bekennen 
und diesen Rückfall ins LeistungsprImat zu streichen. 

Allenspach: Bei Artikel 34 haben wir im Grunde genommen 
zwei EntSCheidungen zu treffen. Wir müssen erstens fest
halten, ob wir eine Begünstigung der Eintrittsgeneration 
aufgrund vom Bundesrat anzuordnender Minderleistungen 
wollen oder nicht; mit andern Worten, ob wir Artikel 34 ins 
Gesetz aufnehmen wollen oder ob wir ihn entsprechend 
dem Antrag Basler und der Minderheit streichen wollen. 
Wenn wir Artikel 34 haben wollen, dann würde ich Ihnen 
beantragen, ihn gemäss meinem Vorschlag zu formulieren. 
Artikel 34 in der Fassung der Kommission besagt, dass der 
Bundesrat die Mlndestlelstungen bei einer Versicherungs
dauer von ein bis neun Jahren regelt. Es gibt nun aber Ver
sicherte - ich habe bereits darauf hingewiesen -, die auch 
während der Eintrittsgeneration lediglich eine Versiche
rungsdauer von einem bis neun Jahren aufweisen. Ohne die 
Marginalie .. MIndestleistungen.. in der Übergangszeit 
müsste man sogar von einer zeitlich unbeschränkten bun
desrätlichen Kompetenz ausgehen. Die Marginalie schränkt 
diese Kompetenz auf die Übergangszeit ein" diese aber ist 
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im Gesetz nirgends genau definiert. Ist es die Zeit bis zur in 
Artikel 1 vorgesehenen Gesetzesrevision, oder ist es die 
Zeit während der ganzen Eintrittsgeneration? Im ersten 
Falle könnte der Bundesrat diese Kompetenz während zehn 
Jahren ausüben, im zweiten Falle während 40 Jahren. 
In der nationalrätlichen Kommission ist man immer davon 
ausgegangen, die bundesrätliche Kompetenz solle nur bis 
zur in Artikel 1 vorgesehenen Gesetzesrevision dauern. In 
Übereinstimmung mit den Intentionen der nationalrätlichen 
Kommission habe ich deshalb einen neuen, präziseren Vor
schlag ausgearbeitet. Ich brauche ihn im weiteren nicht 
mehr zu begründen, weil auch der Herr Kommissionspräsi
dent und der Herr Bundesrat erklärt haben, diese neue For
mulierung entspreche den Intentionen und den Diskussio
nen innerhalb der Kommission. Deshalb möchte ich Sie bit
ten, wenn Sie dem Bundesrat in Artikel 34 diese Kompetenz 
geben wollen, sie entsprechend meiner Formulierung zu 
verankern. 

Ammann-Bern: Kollege Basler hat Ihnen die ganze Proble
matik dieses Artikels dargelegt. Es hat meines Erachtens 
einfach keinen Zweck, dem Bundesrat Vorschriften zu 
macnen, was er verfügen soll, wenn wir ihm nicht auch 
gleichzeitig die Mittel hierzu in die Hand geben. Mein Antrag 
möchte deshalb dem Bundesrat einen Weg aufzeigen, der 
ihm diese Verbesserungen auch finanzieren würde. Aus 
verschiedenen Gründen wurde mein ordnungsgemäss ein
gebrachter Antrag in der Kommission nicht mehr behandelt. 
Berechnungsgrundlagen und graphische Darstellungen 
hierzlJ finden sich jedoch im Anhang des Kommissionspro
tokolls der letzten Sitzung vom 20. August 1981. 
Ich betone ausdrücklich, dass es mir nicht darum geht, den 
Artikel 34 der Kommission grundsätzlich zu bekämpfen. 
Mein Antrag möchte diesen ersetzen oder ergänzen, indem 
wir dem Bundesrat eine Möglichkeit geben, diese ange
strebten Rentenverbesserungen der Eintrittsgeneration 
durch eine klare Finanzierung auch wirklich durchführen zu 
können. Unsere Kommission hat an ihrer Fassung des Arti
kels 1 in Absatz 2 festgehalten, das bedeutet, dass wir bei 
einer Revision des Gesetzes, zum Beispiel nach fünf Jah
ren, einem Versicherten, welcher bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes bereits 55jährig war, ab seinem 60. Altersjahr 
jährlich ungefähr 100 Prozent seines koordinierten Lohnes 
gutschreiben müssen, um ihm die maximale Altersrente 
ausrichten zu können. qas ist sogar mit zusätzlichen .Finan
zierung5Ejttellen nur teilweise möglich. Die Jungen kann 
man zugunsten der Alten nicht noch zusätzlich strapazie
ren. Die bereits Versicherten sind auch nicht bereit, für ihre 
Kollegen, die mit diesem Gesetz bei Null anfangen, zusätzli
che Mittel aufzubringen, um so mehr als diese vor dem BV,G 
bereits Versicherten eine zusätzliche ~ilfe gar nicht notwen
dig haben. Das Problem stellt sich wirklich nur bei den Ver
sicherten, welche mit dem BVG bei Null beginnen. 
Mein Antrag scheint ziemlich kompliziert zu sein; er ist es 
aber nicht. Für die Versicherten, welche bei Null beginnen, 
also bei der gesamten Eintrittsgeneration, sind individuell 
relativ bescheidene zusätzliche Beiträge paritätisch zu 
erheben. Sie sollen mit zunehmendem Alter bei Inkrafttre
ten des Gesetzes bis zu einem Maximum erhoben werden 
und individuell den betreffenden Versicherten als persönli
che Altersbeiträge gutgeschrieben werden. Bestehende 
Vorsorgeeinrichtungen, welche nachweisen, dass sie die 
damit möglichen Rentenverbesserungen aus ihrer früheren 
Tätigkeit ohne zusätzliche Altersbeiträge erfüllen können, 
haben keine solchen Altersbeiträge "ZU ·~n. Der Bun
desrat regelt Staffelung und Maximum dieser zusätzlichen 
Altersgutschriften. 
Wir haben schon viel davon gesprochen, dass wir auch dem 
Verfassungsauftrag in den Übergangsbestimmungen ent
sprechen müssen. Dort können Sie aber auch nachlesen: 
Das Gesetz soll Mindestleistungen während der Über
gangszeit festlegen. ..Es trägt durch Sondervorschriften 
den Verhältnissen derjenigen Versicherten Rechnung, für 
die ein Arbeitgeber vor Inkrafttreten des Gesetzes Vorsor
gemassnahmen getroffen hatte ... Diesem Auftrag trägt die-

ses Gesetz weder in der Fassung des Nationalrates, noch 
in derjenigen des Ständerates überhaupt Rechnung. Wir 
halten in beiden Entwürfen lediglich fest, dass erworbene 
Rechte nicht tangiert werden dürfen. Mein Antrag würde die 
vorobligatorischen Leistungen sinnvoll in das neue Gesetz 
integrieren, ohne die wohlerworbenen Rechte anzutasten. 
Man möge mir nun bitte nicht erwidern, dass diese 
Lösungsmöglichkeit schon früher besprochen und verwor
fen worden sei. In der Kombination mit den Leistungen der 
bestehenden Kassen ist dieser Antrag neu. Immer wieder -
bereits in den allerersten Entwürfen - wurde angeregt (Sie 
haben es vorhin aus dem Zitat des Herrn Kollegen Basler 
gel1ört), dass die Versicherten, welche bei Null beginnen, 
nach Alter gestaffelt, zusätzliche Beiträge entrichten soll" 
ten. Es wurde auch immer wieder betont, die älteren Ver
sicherten seien dazu durchaus bereit. 
Falls unser Rat den Artikel 34 gemäss Kommissionsvor
schlag oder in einer ähnlichen Fassung akzeptiert, bitte ich 
darum, dass man die Ziffern meines Antrages um je eine 
Nummer erhöht und Artikel 34 mit meinemJl,ntrag ergänze. 
Ich bitte also darum, meinen Antrag nicht jenem der Kom
mission oder dem Minderheitsantrag gegenüberzustellen, 
sondern für sich allein zu behandeln. 
Damit der Ständerat diese Möglichkeit noch vertieft unter
suchen kann, bitte ich sehr darum, meinem Antrag zuzu
stimmen. Er lässt sich nahtlos ins Konzept des Ständerates 
integrieren. Der Bundesrat kann sofort nach Inkrafttreten 
des Gesetzes diese Bestimmung wirKsam werden lassen; 
er kann das Maximum für zusätzliche Altersbeiträge nach 
seinem Ermessen festlegen und nach den Möglichkeiten 
dosieren. 
Mit diesem Ergänzungsantrag können wir verhindern, dass 
eine nächste Gesetzesrevision entsprechend dem heutigen 
Wortlaut von ArtikEiI 1 Absatz 2 wieder den grossen Pool 
bringt. Solange diese Gefahr aber offensichtlich besteht, 
wird das neue Gesetz allergrösste SChwierigkeiten haben, 
einen sicheren Referendumskampf zu bestehen. Darum 
bitte ich Sie sehr, meinem Antrag zuzustimmen. Der Stän
derat soll - zusammen mit der Verwaltung - diesen kon
struktiven Vorschlag näher untersuchen. Wahrscheinlich 
werden wir ja dann noch einmal Gelegenheit erhalten, auch 
in unserem Rat darauf zurückzukommen. 

Muheim, Berichterstatter: Die unbestimmte Formulierung in 
. Artikel 32, die wir vorhin beschlossen haben, erfüllt den ver

fassungsmässigen Anspruch auf eine soziale Mindestga
rantie für die Übergangszeit nicht. Die nationalrätliche Kom
mission SChlägt Ihnen daher in Artikel 34 vor, dass der Bun
desrat die Mindestleistungen bei einer Versicherungsdauer 
von weniger als zehn Jahren zu regeln hat, wobei vor allem 
Versicherte mit kleinen Einkommen zu berücksichtigen 
sind. Das Beitragsprimat, das Sie gewählt haben, wird somit 
durch eine soziale Mindestgarantie ergänzt. 
Sie sind bei Artikel 1 Absatz 2 auf die Etapperilösung des 
Ständerates eingeschwenkt, womit die Umschreibung des 
Verfassungszieles und die gesetzliChe Regelung der Garan
tie auf volle Leistungen für di~ Eintrittsgeneration auf eine 
spätere Gesetzesrevision verschoben werden. Es wäre 
aber mit der Verfassung nicht vereinbar, wenn wir für die 
erste Etappe der Eintrittsgeneration keine Mindestleistun
gen garantieren würden. Das vom Ständerat eingeführte 
Beitragsprimat hat zur Folge, dass gerade in den ersten 
neun Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes ausserordent
lieh geringe Renten entstehen, die den Verfassungsauftrag 
nicht mehr erfüllen. Je nach ihren finanziellen Möglichkeiten 
werden die Kassen ohnehin unterschiedliche Leistungen 
erbringen. Beides - kleine. Renten und unterschiedliche 
Leistungen - erschwert aber den Übergang in die zweite 
Etappe, durch die nach zehn Jahren allen Versicherten mit 
niedrigem Einkommen die vollen gesetzlichen Leistungen 
zu geWährleisten sind. 
Wenn man sich auch grundsätZliCh für das Beitragsprimat 
des Ständerates entscheidet, muss aus verfassungsrechtli
chen und sozialpolitischen Gründen für die Übergangszeit 
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(das sind die ersten neun Jahre) eine Minimalgarantie vor
gesehen werden. 
Aus diesen Überlegungen hält die nationalrätliche Kommis
sion daran fest, dass für die Übergangszeit Mindestleistun7 
gen vorgesehen werden. Der Antrag Ihrer Kommission zu 
Artikel 34 entspricht dem Artikel 33 Absatz 3 des früheren 
Beschlusses unseres Rates. In diesem Minimum kann eine 
Synthese zwischen dem nationalrätlichen und dem stände
rätlichen Konzept in dieser entscheidenden Frage erblickt 
werden. 
Die Anträge zu den Artikeln 31 bis 34 wurden von Ihrer 
Kommission in gründlicher Auseinandersetzung erarbeitet 
und schliesslich - ich möchte das auch vermerken - ohne 
Gegenstimme angenommen. Nachträglich ist dann ein Min
derheitsantrag zu Artikel 34 eingebracht worden, der die 
Mindestleistungen fü~ die Übergangszeit mit dem Ständerat 
streichen' möchte. Ich beantrage Ihnen im Hinblick auf die 
bereits früher gemachten Ausführungen Ablehnung dieses 
Streichungsantrages. Hingegen wiederhole ich, was ich 
bereits zum Antrag Allenspach gesagt habe: Ich wäre mit 
der Annahme dieses Antrages zu Artikel 34 einverstanden, 
da er die Meinu~g widergibt, die im Grunde genommen bei 
der heutigen Formulierung der Kommission vorhanden war. 
Zum Antrag Ammann: Herr Ammann will mit seinem Antrag 
Verbesserungen für die Eintrittsgeneration durch zusätzli
che Altersbeiträge herbeiführen, die erhoben werden sollen 
und auch eine Staffelung nach Alter vorschreiben. Der Bun
desrat hätte die Staffelung zu beschliessen und die maxi
male Höhe des Beitrages festzUlegen. 
Wenn man diesen Antrag etwas analysiert, enthält er neue 
Verpflichtungen für die Kassen, nämlich zusätzliche Bei
träge für Altersgutschriften für die obligatorisch Neuver
sicherten zu erheben. Er enthält eine Verpflichtung für den 
Bundesrat, diese Beiträge zu staffeln und die maximale 
Höhe festzulegen. Ich bin eigentlich etwas erstaunt, dass 
man den Kassen neuerdings zwingende Bestimmungen 
auferlegen will. 
Auf der anderen Seite schlägt unsere Kommission hier 
eben den sozialen Mindestschutz für die Übergangszeit 
vor, delegiert diese Aufgabe an dein Bundesrat und stellt 
auch Mittel hlefür zur Verfügung bei Artikel 65b. Wenn man 
den Antrag Ammann als Artikel 34 nimmt, dann würde damit 
der soziale Mindestschutz eliminiert, und dagegen müsste 
ich mich aus sozialpolitischen und verfassungsrechtlichen 
Gründen mit aller Entschiedenheit wenden. Heute hat Herr 
Ammann die etwas flexiblere Haltung eingenommen, dass 
man über seinen Antrag als Ergänzung von Artikel 34 
al:5stlmmen sollte. 
Es geht hier um die Frage der' Mindestlelstungen für die 
Übergangszeit. Diese sind sozialpolitisch notwendig, sie 
sind verfassungs rechtlich verpfliChtend. Wir müssen Mln
destleistungen festsetzen und nicht maximale Beiträge, wie 
es Herr Ammann will. Ich glaube, da ergibt sich ein Wider
spruch zwischen diesen Anträgen. Die Fassung der natio
nalrätlichen Kommission, die Mindestleistungen vor
schreibt, überlässt die Finanzierung weitgehend den Kas
sen selber. Sie schreibt ihnen nicht vor, dass sie Altersbei
träge, die gestaffelt sein müssen, erheben sollen. Sie lässt 
die Möglichkeit der Solidarität zwischen Jung und Alt je 
nach Situation der Kasse offen. Ich würde daher meinen, 
dass, auch wenn wir den Antrag des Herrn Ammann sepa
rat nehmen und nicht als Gegensatz zum Artikel 34 unserer 
Kommission, er nur eine unnötige Komplizierung mit sich 
bringen wird. Er wird.für die Kassen neuerdings Vorschrif
ten machen, über die die Kassen gar nicht glücklich sein 
werden. Ich möchte Sie daher bitten, auch wenn Sie den 
Antrag des Herrn Ammann nun separat behandeln, diesen 
Antrag abzulehnen, um die Dinge nicht noch mehr zu.kom
plizieren, als es ohnehin schon der Fall ist. 

M. Barchi, rapporteur: Je m'exprimerai avant tout sur la 
proposition de la minorite representee naguare par 
M. Ammann et ce matin par M. Basler. 
L'article 34 dolt etre mis en relation avec I'article 1er, 2e ali
nea, de la loi. Vous vous rappelez l'lnstltution d'une periode 

transitoire de dix ans pour les revenus modestes. A la tin de 
cette periode devra intervenir une revision de la loi afin que 
les allocations de la prevoyance professlonnelle ajoutees ci. 
la rente de I'AVS permettent aux personnes ägees de main
tenlr de tac;:on appropriee leur niveau de vie anterieur. Oe 
plus, I'article 11 des dispositions transitoires de la constitu
tion tederale prevoit que la generation d'entree devra bene
ficier de la protection minimale legalement prescrite apres 
dix ou vingt ans, sei on I'importance du revenu. 
Suivant la proposition que M. Muheim avait faite originelle
ment ä I'article 31, 3e alinea, et qui avait ete successivement 
modifiee par MM. Morel et OUo Fischer, votre commission 
a decide de fixer ä I'article 34 la competence du Conseil 
federal de definir les prestations minimales en faveur de la 
generation d'entree pendant ceUe periode transitoire de dix 
ans. 
J'en arrive ä la proposition de la minorite representee par 
M. Basler qui s'oppose au nouvel artlcle 34 et qui suggere 
d'en rester ci. la version du Conseil des Etats, lequel a biffe 
toutes les dispositions se referant ä I'etendue des presta
tions en faveur de la generation d'entree. M. Basler et ses 
collegues de la minorite ont dejä critique en seancede 
commission le fait que I'on fixe dans deux articles dlfferents 
-I'article 32 et I'artlcle 34 -Ie meme princlpe qui consiste ä 
prendre tout particuliarement en consideration les assures 
d'un certaln age a revenus modestes. Toutefois, ceUe criti
que n'est pas justiflee car I'article 32 s'adresse aux institu
tions de prevoyance: iI s'agit de mesures internes, selon les 
possibilites f1nanciares de chaque institution, tandis que 
I'artlcle 34 s'adresse au Conseil federal. 
Le Conseil federal evidemment ne devra pas fixer des mon
tants en francs et en centimes. Pour ceUe raison, la propo
sition d'employer le verbe .. etablir .. , en a1lemand .. festle
gen .. n'a pas recueilli un consensus majoritaire. En falt, le 
Conseil federal dolt simplement elaborer des Iignes dlrec
trices en matiere de pr.estations minimales, en cas de duree 
de I'assurance de ,un ä neuf ans. Les dangers et les incon
vEmients auxquels a fait allusion le porte-parole de la mlno
rite sont inexistants. 
Pour toutes ces raisons, je vous recommande de suivre la 
proposition de la majorite, amendee par la proposition indi
viduelle de M. Allenspach. J'en arrlve maintenant ci ceUe 
demiere proposition qui modifle legerement le texte 
approuve par votre commisslon. Au Iieu da se rEtterer aux 
prestatlons minimales lorsque la duree d'assurance est de 
un ä neuf ans, M. Allenspach parle «de prestations mini
males applicables aux cas survenant dans les neuf annees 
qui suivent I'entree en vigueur de la presente loi ... 
L'admlnistration a approuve cet amendement; elle a toute
fols fait observer.- et je m'adresse maintenant ä M. Allens
pach - que le texte franc;:ais, pour etre plus correct, devrait 
avoir la teneur suivante: -Le Conseil federal definit les pres
tations minimales dans les cas d'assurance survenus au 
cours des neuf premieres annees des I'entree en vigueur 
de la presente loi... M. Allenspach avalt exprime des per
plexites ci I'egard du texte issu des deliberations de votre 
commission. Son amendement est en mesure de les elimi
ner. Comme je I'ai dejci dit lorsque nous avons aborde les 
articles 31 et 32, en tant que representant de la majorite de 
votre commisslon, j'approuve.la proposition de M. Allens
pach, avec toutefois cette reserve ci I'intention de la com
mission de redactIon de langue franc;:aise, ä savoir qu'j( 
faudrait. reprendre le texte rectifi~ par I'adminlstration. 
J'en arrive enfin ci la proposition individuelle de M. Ammann. 
A I'article 34, au (jeu de la disposition concemant les presta
tions minimales pendant la periode transitoire, teile qu'elle 
est sortie des deliberations de votre commission et amen
dee par M. Allenspach, M. Ammann nous propose une nou
velle prescription prevoyant des cotisations complemen
taires pour les assures appartenant ci la generation 
d'entree. Votre commission n'a pas eu I'occasion de 
s'exprimer lä-dessus. Je crois toutefois pouvolr dire que le 
systeme de financement prevu par M. Ammann peut diffici
lement etre insere dans la conception de ceUe loi issue de 
nos deliberations. 11 ne faut pas oublier que solt le Conseil 
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des Etats, soit Ja commission du Conseil national, ont 
approuve les mesures speciales en faveur de Ja generation 
d'entree, selon I'artlcle 32. La seule difference entre la ver
sion du Conseil des Etats et I~ nötre conslste dans le fait 
que nous avons prevu d'affecter ä ces mesures speclales 
un pour cent des salalres coordonnes, tandls que la reserve 
du Conseil des Et~ts devant servir ä la couverture des ris
ques deces et invalidlte aurait dlfflcilement pu consacrer un 
pour cent ä des mesures speciales, notamment en ce qui 
cancerne les petltes calsses. 
au'en est-i1 des cotlsations complementalres propcisees 
par M. Ammann? A mon avis, elles fant double emploi avec 
les mesures speciales. 11 est vrai que selon la proposition de 
M. Ammann, ces cotisations devraient etre echelonnees en 
fonction de I'äge des assures. Mais ä ce propos, iI, ne faut 
pas oublier que votre commission a dejä supprime I'obliga
tion (art. 63a, 4e al.) de fixer les cotisations normales de 
vieillesse sans egard ä I'äge des assures, ceci justement 
dans le but de faciliter le financement de la generation 
d'entree. Aux alineas 3 et 4, M. Ammann prevoit un meca
nlsmedestine ä exonerer ,de I'obligatlon de prelever des 
cotisations complementaires de vieillesse les caisses exis
tantes et celles qui offrent une prevoyance plus etendue. A 

. mon avis, ce mecanisme prevu aux alineas 3 et 4 n'est pas 
praticable. La preuve requise par M. Ammann au 3e alinea 
ne peut ätre donnee car iI est impossible de "quantifier .. 
avec exactltude les amelIorations prescrites aux alineas 1 
~~ , 

Pour toutes ces raisons, je vous recommande de rejeter la 
proposition de M. Ammann. Je reconnais neanmoins que 
derrlere celle-ci se cachent de bonnes idees et je souhaite 
que la commission du Conseil des Etats puls se eventuelle
ment se pencher encore sur le probleme souleve par M. 
Ammann. Ce pendant. I'article 34, tel qu'lI est prevu par M. 
Ammann, ne peut etre accepte. 
Je ferai encore uneremarque, surtout ä I'intention du presi
dent: si la proposition de M. Ammann ä I'article 34 etait 
rejetbe, celle qu'iI a faite ä. I'article 55, 1er alinea, lettre a, 
deviendrait automatiqueme,nt caduque. 

Bundesrat Hürllmann: Die Frage, die Sie hier zu entschei
den haben, lautet eigentlich sehr einfach: Wollen wir durch 
das Gesetz jenen, die vom 1. bis zum 9. Jahr, nachdem das 
Gesetz in Kraft ist, noch versichert werden - also während 
maximal neun Jahren - zusätzliche Mindestlelstungen 
garantieren? Das ist das Problem. Ich habe vorhin schon im 
Zusammenhang mit Artikel 31 auf diese Frage hingewiesen. 
Diese Frage Ist aus folgenden drei Grunden zu bejahen; 
wobei wir uns, das Anliegen von Herrn Ammann betreffend, 
bereits einig und nur in bezug auf den Weg anderer Mei
nung sind: 
Erster Grund: Sie haben vorhin mit Artikel 32 bereits 
beschlossen, dass zugunsten der' Eintrittsgeneration jede 
Vorsorgeeinrichtung Vorschriften zu erlassen hat. Das darf 
nicht einfach ein frommer Wunsch bleiben, sondern wir 
müssen dafür sorgen, dass dem tatsächlich nachgelebt 
wird. Das wird nun mit dem Antrag von Herrn Allenspach 'im 
Sinne einer Kompetenz an den Bundesrat vorgeschrieben. 
Ein zweiter Grund: Sie haben letzte Woche, verglichen 
mit dem Ständerat, eine weniger stelle Staffelung der 
Altersgutschriften beschlossen. Statt wie der Ständerat auf 
22 Prozent zu gehen, gehen Sie' nur auf 18 Prozent. Der 
Ständerat wollte vor allem jene, die nur noch ganz wenig 
Zeit haben, um etwas für die zweite Säule zu erwerben, 
durch eine stelle Staffelung begGAstigen. Sie haben also 
aus Gründen, die ich nicht wiederholen will, diese Staffe
lung abgefiacht. Aber jene Angehörigen der Eintrittsgenera
tion, die nur noch bis neun Erwerbsjahre vor sich haben, 
die haben natürlich trotzdem einen gewissen Anspruch, 
dass man an sie denkt. Denn die warten jetzt mindestens 
seit 1975 darauf, dass ihnen endlich etwas gegeben wird, 
wenn' sie austreten. Darf ich bei dieser Gelegenheit einmal 
daran erinnern: Jedes Jahr tritt eine Generation aus, die im 
Jahre 1975 noch geglaubt hat, sie bekäme auch noch 
etwas; weil wir jetzt seit über sechs oder sieben Jahren mit 

diesem Gesetz arbeiten, enttäuschen wir jedes Jahr wieder 
so und so viele Arbeitnehmer, die, weil das Gesetz noch 
nicht verabschiedet ist, nichts erhalten. Schon das ist mit 
ein Grund, um hier eine sogenannte Mindestleistung vorzu
schreiben. 
Ein Drittes kommt dazu, und das ist nach meiner Meinung 
das Entscheidende: Sie haben ebenfalls im Zusammenhang 
mit der Beratung der Differenzen beschlossen, dass nach 
zehn Jahren ein Gesetz in Kraft treten muss, das für die 
dannzumalige Generation mit kleinen Einkommen, die min
destens zehn Jahre dem Gesetz unterstellt war, MindestJei
stungen vorsieht. Das bedeutet natürlich, dass man orga
nisch diese Phase In zehn Jahren vorbereiten sollte. Wenn 
gar nichts geschieht, dann werden wir durch die Verfa!?sung 
dazu gezwungen und in zehn Jahren unsere Pensionskas
sen plötzlich durch das Gesetz überrascht. Diese müssen 
dann Massnahmen ergreifen, um zugunsten der dannzumal 
zehn Jahre Versicherten die Mindestleistungen zu erfüllen. 
Es ist doch viel sinnvoller, wenn wir heute schon daran den
ken und deshalb dem Bundesrat die Kompetenz geben, die 
entsprechenden Mindestlelstungen für die Etappe, die nach 
zehn Jahren, wie Sie es beschlossen haben, .mit einer 
Gesetzesrevision in Kraft treten soll, organisch vorzuberei
ten. 
Nun hat Herr Ammann genau gleich überlegt: Er hat mit 
Recht gesagt: Wir müssen diesen Älteren etwas zusätzlich 
geben; er geht wieder auf die Idee der Altersgutschriften 
zurück und relativiert damit die weniger steile Staffelung, 
wie wir sie hier in Ihrem Rat beschlossen haben. Dazu 
kommt, dass diese Vorschrift gemäss Antrag von Herrn 
Ammann für alle Pensionskassen zwingend ist, obwohl 
nicht alle Pensionskassen sie unbedingt brauchen. Natür
lich schreiben Sie im Artikel 34: «Für die Versicherten der 
Eintrittsgeneration sind zusätzlich persönliche Altersbei
träge paritätisch zu erheben." Und Sie stellen mit Recht die 
Frage: Kann der Bundesrat Mindestleistungen vorschrei
ben, wenn er keine Mittel hat? Das ist' ja Ihr Anliegen. Da 
antworte ich Ihnen: Statt dass man es mit Ihrem Antrag 
gemäss Artikel 34 macht, greifen wir - das wurde bereits 
erwähnt - jene Idee Ihrer Kommission auf, die nach meiner 
Überzeugung gegenüber dem ständerätlichen Konzept !!ine 
Verbesserung bringt, wonach wir gemäss Artikel 65b die 
sogenannten Sondermassnahmen vorsehen. Wir werden 
dann noch zu entscheiden haben: sind das 1 Prozent oder 
sind.das 1,5 Prozent; sind es sämtliche koordinierten Löhne 
oder sind es nur die koordinierten Löhne für die Altersgut- . 
schriften? Sowohl bei der Mehrheit wie bel der Minderheit 
ist mit Artikel 65b vorgesehen, dass man Mittel hat, um diese 
Mindestleistungen durch den Bundesrat festzulegen. 
Ich wiederhole den Grundgedanken, den ich bezüglich Arti
kel31 aus der Sicht des Bundesrates formuliert habe: Sie 
schaffen - Im Hinblick auf die nächste Etappe, die wir in 
zehn Jahren ja ohnehin mit Mindestleistungen regeln müs
sen, und mit Rücksicht darauf, dass auf diese Weise eine 
gewisse Flexibilität in der Verordnung möglich wird, was für 
die bestehenden Kassen von Bedeutung ist - eine klare 
Situation, wenn Sie in Konsequenz dessen, was Sie mit Arti
kel 31 beschlossen haben, nun hier dem Antrag von Herrn 
Allenspach zustimmen und alle übrigen Anträge ablehnen. 
Ich beantrage deshalb Zustimmung zum Antrag von Herrn 
Allenspach und Ablehnung der übrigen Anträge. Damit ist 
eine organische Entwicklung während dieser ersten zehn 
Jahre möglich, und die nächste Etappe, die uns durch die 
Verfassung vorgeschrieben ist, wird erleichtert. 

Le presldent: Je vous propose la procedure de vote sui
vante: Ja commission et le Conseil federal acceptent Ja pro
position Allenspach relative ä I'article 34; nous opposerons 
donc I'avis de Ja commission, du Conseil federal et de 
M. Allenspach ä la propol:!ition Ammann-Beme. Le vote se 
fera d'abord ä tltre preliminalre, et, dans un deuxieme vote, 
nous opposerons ce resultat ä la proposition de la mlnorite, 
representee ici par M. Basler. le vote concernant la pro
position Ammann-Berne sera egalement valable pour I'ar
ticle 55. 
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Abstimmungen - Votes 
Eventuell - A titre preliminaire 
Für den Antrag Allenspach/Kommlsslon 
Für den Antrag Ammann-Bem 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag Allenspach/Kommlssion 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 35 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 
Mehrheit 

102 Stimmen 
38 Stimmen 

105 Stimmen 
47 Stimmen 

... mehrerer Leistungen. Treffen Leistungen nach diesem 
Gesetz mit solchen nach dem Bundesgesetz über die 
Unfallversicherung oder nach dem Bundesgesetz über die 
Mllitärversicherung zusammen, so gehen grundsätzlich die 
Leistungen der Unfallversicherung oder der Militärverslche
rung vor. 

Minderheit 
(Allenspach, Ammann-Bem, Barchi, Basler, Coutau, Lan
dolt, Rüegg) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 35 
Proposition de la commission 

AI. 1 

Adherer ci la declslon du Conseil des Etats 

AI. 2 
Major/te 
... ou ci ses survivants. En cas de concours de prestations 
decoularit de la presente 101 avec desprestatlonsdecoulant 
de la 101 federale sur I'assurance-accidents ou de la loi fede
rale sur I'assurance mllitalre, la priorita sera donnae en prin
cipe aux prestatl.ons de I'assurance-accidents ou de I'as
surance mllitaire. 

MinorIte 
(Allenspach, Ammann-Beme, Barchi, Basler, Coutau, Lan
dolt; Rüegg) 
Adherer ci,la decision du Conseil des Etats 

A1lenspach, Sprecher der Minderheit: Es ist möglich, dass 
ein Versicherter Leistungen aus mehreren SozIalversiche
rungseinrichtungen beziehen könnte. Das gleiche Schaden
ereignis könnte beispielsweise Leistungen der Unfallversi
cherung, der Invalidenversicherung und des vorliegenden 
BVG ausiösen. Man darf nun aber In soichen Fällen die Lei
stungen nicht kumulativ In Anspruch nehmen, denn das 
würde zu einer Überversicherung führen, die mit den Prinzi
pien der Sozialversicherung nicht vereinbar wäre. 
Gemäss bisheriger Fassung von Bundesrat und Ständerat 
wird der Bundesrat In Artikel 35 Absatz 2 verpflichtet, Vor
schriften zur Verminderung ungerechtfertigter Vorteile beim 
Zusammentreffen mehrerer Leistungen zu erlassen. Die 
national rätliche Kommission stimmte dieser Kompetenzde
legation an den Bundesrat zu. Sie fügte aber neu Weisun
gen hinzu, wie der Bundesrat das Zusammentreffen mehre
rer Leistungen zu regein hl:\be, nämlich dass die Leistungen 
der Unfallversicherung und der Milltärverslcherung grund
sätzlich jenen des BVG vorzugehen hätten. Dieser Zusatz 
der nationalrätlIchen Kommission ist als lobenswerte Präzl
slerung gedacht. Betrachtet man aber diesen Zusatz 
genauer, dann scnafft er mehr Unsicherheit als Klarheit. Er 
ist erstens einmal nicht vollständig, weil auch das Kolli
sionsrecht bezüglich der Invalidenversicherung geregelt 
werden muss. Auch der Tatbestand, bei dem ein Tellinvali-

der vom mehreren leistungspflichtlgen Versicherungen Teil
leistungen erhält, die gesamthaft aber über die entspre
chenden Sätze der Teilinvalidität hinausgehen, muss gere
gelt werden. Der Bundesrat muss also gemäss Artikel 35 
Absatz 2 noch weitere Gebiete ordnen, als die neu zuge
fügte Weisung der nationalrätlichen Kommission anzeigt. 
Aber selbst im Bereich der Kollision von Unfaliversiche
rung/Militärverslcherung mit den Leistungen des BVG ist 
dieser Zusatz der nationalrätlichen Kommission unklar. Was 
bedeutet, die Leistungen der Unfall- und Militärversicherung 
hätten .. grundsätzlich .. vorzugehen. Wird damit ein allgemei
nes, aber ein wenig verbindliches' Prinzip aufgestellt, bei 
dem die Ausnahmen und die andersgearteten Regelungen 
wichtiger und umfangreicher sind als das Prinzip? Wir wis
sen doch alle, was davon zu halten Ist, wenn jemand sagt, 
er sei zwar grundsätzliCh dafür, aber ... Das bedeutet doch 
inden meisten Fällen, dass man nicht dafür ist. Hat der 
Ausdruck agrundsätzlich vorzugehen.. diesen Sinn, oder 
will man etwas ganz anderes aussagen, nämlich. dass die 
Leistungen der Unfallversicherung und der Mliitärversiche
rung In jedem Falle vorzugehen hätten? Wird damit gesagt, 
In solchen Fällen hätten die Leistungen der Unfallversiche
rung und der Militärversicherung an die Stelle des BVG zu 
treten? 
Der Zusatz, den die national rätliche Kommission dem 
Antrag des Bundesrates und dem Beschlusse des Stände
rates beigefügt hat, Ist also zweideutig; er Ist damit nicht in 
der Lage, eine taugliche Richtlinie für den Verordnungsge
ber abzugeben. Deshalb beantrage ich, diesen zweideuti
gen Zusatz zu streichen und es beim Antrag des Bundesra
tes bzw .. dem Beschlusse des Ständerates iW belassen. 
Dass die Leistungen der Unfallversicherung und der Militär
versicherung vorzugehen haben, ist bis jetzt aus der gan
zen Diskussion zum UVG und zum BVG klar gewesen. Wie 
sie vorzugenen haben, hat der Bundesrat In Ziffer 345 
Absatz 2 der Botschaft zum Unfaliversicherungsgesetz von 
1976 eindeutig und unwidersprochen umschrieben. Ich 
zitiere diese Botschaft. Es heisst. dort: aDle AHV/IV-Rente 
soli durch eine zusätzliche Leistung der Vorsorgeeinrich
tung bis zu einem bestimmten Lohnanteil ergänzt werden. 
Es liegt daher nahe, die Unfallversicherung für-den Bereich 
Unfalltod und Unfallinvalidltät an die Stelle der zweiten Säule 
treten zu lassen, zumal ihre Leistungen sehr oft an voraus
gehende Pflege und Taggeldleistungen anknüpfen und hin
sichtlich Höhe und geschütztem. Personenkreis etwas wei
ter gehen als jene der beruflichen Vorsorge. Das bedeutet, 
dass die beruflichen Vorsorgeeinrichtungen. bel Unfalltod 
und Unfallinvalldltät nichts zu leisten haben, wenn die 
Unfallversicherung lelstungspfllchtig ist. Die Beiträge an die 
berufliche Vorsorge könnten entsprechend gesenl5t wer
den." Diese klare Aussage, dass die beruflichen Vorsorge
einrichtungen bei Unfalltod und Unfallinvalldltät nichts zu 
leisten haben, lag den Beratungen des UnfallversIcherungs
gesetzes zugrunde. Wir sollten an dieser klaren Aussage 
nichts ändem. Diese Aussage muss die Basis bilden für die 
Verpflichtung des Bundesrates, Vorschriften zu erlassen 
zur Verhinderung ungerechtfertigter Vorteile beim Zusam
mentreffen mehrerer Leistun·gen. 
Aus diesen Erwägungen bitte Ich Sie, am früheren 
Beschluss des Nationalrates, der genau gleich lautet wie 
der Beschluss des Ständerates, festzuhalten und den gut
gemeinten, aber doch etWas unklaren Zusatz der national-
rätlichen Kommission abzulehnen. . 

Landolt: Beim Artikel 35 Absatz 2 geht es um die Höhe der 
Leistungen in besonderen Fällen. Wir sind alle selbstver
ständlich der Ansicht, das In ali den Fällen, wo mehrere Lei
stungsträger einen Fall tragen müssen, eine ganz klare 
Regelung vorliegen muss. Ob aber eine solche allgemein 
gehaltene Grundsatzerklärung, wie sie dieser Absatz 2 dar
stellt, notwendig ist, darf mit Recht in Frage gestellt wer
den. Jedenfalls ist eines absolut sicher, nämlich dass diese 
Formulierung eines weiteren genauen und ausführlichen' 
Kommentars bedarf. Mit der lapidaren Erkiärung -grund
sätzlich gehen die Leistungen von Unfallversicherung und 
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Militärversicherung vor .. ist ein Wille kundgetan, aber. das 
Wie, die Frage, wieviel, wie lange oder in welchen Fällen 
bleibt weiterhin offen. Es ist nicht geregelt, bis zu welchem 
Prozentanteil des letzten Lohnes der eine oder andere 
Versicherungsträger zahlt. Wie hoch die gesamte Rente 
werden soll und dergleichen Fragen mehr bleiben unbeant
wortet. 
Ich verzichte darauf, das Thema weiter zu zerreden und 

. halte fest, dass ganz sicher feststeht, dass die Details 
genau in der Verordnung umschrieben werden müssen. Bei 
dieser Sachlage finde ich es korrekter und geradliniger, auf 
die Absichtserklärung zu verzichten und festzuhalten, wie 
das der Bundesrat tut: «Er (der Bundesrat) erfässt Vor
schriften zur Verhinderung ungerechtfertigter Vorteile des 
Versicherten oder seiner Hinterlassenen beim Zusammen
treffen mehrerer Leistungen ... 

Muheim, Berichterstatter: Nach Artikel 35 Absatz 2 hat der 
Bundesrat Vorschriften zu erlassen, um ungerechtfertigte 
Vorteile der Versicherten beim Zusammentreffen mehrerer 
Leistungen zu verhindern. Es geht um die Verhütung von 
Leistungskumulationen und Überversicherung. An und für 
sich besteht hier keine Differenz zwischen National- und 
Ständerat, doch schlägt die nationalrätliche Kommission 
Ihnen heute eine Ergänzung vor. Interessanterweise wurde 
diese Ergänzung aus jenen Kreisen angeregt, die heute die 
Streichung dieser Ergänzung beantragen. 
Was ist denn passiert? Inzwischen haben die eidgenössi
schen Räte das Unfallversicherungsgesetz verabschiedet, 
und deshalb erscheint eine Änderung des BYG angezeigt. 
Der Bundesrat hat im Plenum beider Räte bei der Beratung 
des UVG immer wieder betont, dass die Leistungen des 
Unfallversicherungsgesetzes, die meistens grösser sind als 
diejeni.Qen des BVG, 'diesem vorgehen. Schon aus der bun
desrätlichen Botschaft zum UVG geht hervor, dass die 
Rente der Unfallversicherung keine Komplementärrente zur 
zweiten Säule ist, sondern gegebenenfalls durch Renten 
der beruflichen Vorsorge ergänzt wird. 
Die Kommission kam nach längerer Diskussion einhellig 
zum Schluss, dass die Leitidee für die Koordination des 
BVG und des UVG sowie auch der Militärversicherung ins 
Gesetz selber aufgenommen werden sollen. Wenn also das 
Unfallversicherungsgesetz weitergeht, dann fliessen eben 
die Leistungen der Unfallversicherung; wenn aber die Lei
stungen des BVG weitergehen oder wenn sie anderer Art 
sind,dann spielt das BVG bzw. dann ergänzt das BVG die 
Leistungen des Unfallversicherungsgesetzes. Durch diese 
grundsätzliche Regelung, die selbstverständlich noch der 
Spezifizierung in der Verordnung bedarf; werden die Vor
sorgeeinrichtungen der zweiten Säule in einem gewissen 
Umfang entlastet. . 
Der Minderheitsantrag, der in der'Kommission nicht gestellt 
worden ist, will die Koordination nicht im Gesetz regeln, 
sondern völlig der Verordnung des Bundesrates überfas
sen. Eine gesetzliche Regelung bringt aber mindestens im 
Grundsatz Klarheit über das Verhältnis der beiden Gesetze 
(Unfallversicherung und Mllitärversicherung) zur zweiten 
Säule und ist daher als Direktive vorzuziehen. 
Ich beantrage daher die Ablehnung des Minderheitsantra
ges und Zustimmung zum Antrag der Kommission. 

M. Barchi, rapporteur.: Le 2e alinea de I'article 35 prevoit 
que le Conseil federal edictera de~ prescriptions afln 
d'empecher que le cumul de prestations ne procure un 
avantage injustifle ä I'assure ou ä ses survivants. A la suite 
d'une question posee par M. Rüegg, le. departement a ela
bore' une deuxieme disposition qui regle en principe la 
coordination entre la prevoyance professionnelle et I'assu
rance-accidents. La majorite de \totre commission a voulu 
elargir la coordination ä I'assurance mllitaire en adoptant 
une prescription selon laquelle «en cas de concours de 
prestations decouiant de la presente loi avec des presta
tions dlkoulant de la loi federale sur I'assurance-accidents 
ou de la loi federale sur I'assurance militaire, la priorite sera 

donnee en principe aux prestations de I'assurance-acci
dents ou de I'assurance militaire." 
Au niveau de la loi, il est impossible d'aller au-deiä d'une 
declaration de principe et de regler de maniere rigide la 
coordination dans tous ses details. Nous savons, par exem
pie, que la reduction des prestations ~our faute gräve n:est 
pas reglee dans i'AVS et dans la prevoyance prof~sslon
nelle de la meme maniere que dans I'assurance-accldents. 
Pour cette raison, les details ayant trait ä I'aspect prio~itaire 
ou subsidiaire des prestations ne peuvent etre regles, 
d'une maniere precise, que par une ordonnance. , 
Une minorite representee par M. Allenspach propose d en 
rester, quant au 2e alinea de I'article 35, au texte tel qu'i1 est 
sorti des debats de notre conseil et du Conseil des Etats. 
Je dois vous recommander d'adopter le texte de la majorite 
parce qu'i1 a I'avantage de fixer au moins en principe les 
grandes Iignes de ia coordination entre la prevoya~c~ pro
fessionnelle d'une part et I'assurance-accldents alnsl que 
I'assurance militaire de I'autre, sans que la loi ne s'en 

. trouve surchargee outre mesu·re. 
Toutefois, je voterai avec la minorite, tout d'ab?rd pour ne 
pas creer une divergence inutile avec le Con.sell des Etat~, 
et, ensuite, parce que la delegation donnee au Conseil 
fedeml pour regler tous les problemes du cumul des pres
tations et de la coordination entre plusieurs assurances me 
parait pius que suffisante. 

Bundesrat Hürlimann: Glücklicherweise bin ich einmal in 
der Lage, zu erklären, dass es hier nicht um ein funda~en
tales Anliegen geht. Ob Sie so oder anders entscheiden: 
die Regelung, wie sie die Mehrheit vorschlägt, wird auch in 
der Verordnung genauso enthalten sein - das k~nn ich ~etzt 
schon erklären! Die Regelung. im Gesetz hat aber einen 
Vorteil. Nach Diskussionen mit verschiedenen Versicherern 
- vor allem mit den Versicherungsgesellschaften, die die 
Unfallversicherungen sicherstellen - darüber, welche Versi
cherung jetzt vorgehe, und um allen Unsicherheiten ausz~
weichen, hat- die Kommissionsmehrheit erklärt: Wir legen 
fest, welche Versicherung primär vorzugehen hat, .,.,enn ver
schiedene Versicherungen für einen Versicherungsfall 
angegangen werden können. Es bleibt hier noch bei~ufü
gen, dass wir aus Gründen, die wir bei der UnfallverSiche
rung dargelegt haben, ein Interesse haben·, dass beispiels
weise die Rente bei der Unfallversicherung oder Mllitarver
sicherung vorgeht, weil sie sicher grösser und besser ~st 
als die Rente oder die Leistung des BV-Gesetzes. Aus die
sem Grunde beantrage ich Ihnen, ·der Mehrheit zuzustim
men. Das gibt eine garyz klare Marschrich~ung für die y~r
sicherungsgesellschaften, aber auch für die noch defimtlve 
Ausgestaltung der Verordnung. Der Präsident .der Kommis
sion hat recht und auch Herr Barchi : man Wird das dann 
doch noch detaillieren müssen. Aber das Prinzip ist dann 
schon vor der Diskussion mit den verschiedenen Versiche
rungsträgern durch den Gesetzgeber festgelegt. Eine mate
rielle Differenz zwischen Ständerat und Nationalrat besteht 
deshalb nicht. Die Bestimmung der Mehrheit der Kommis
sion hat den grossen Vorteil, dass das Problem, das sehr 
oft in der Öffentlichkeit und unter Versicherungsträgern dis
kutiert wird, wer nämlich primär für diesen Versicherungsfall 
verantwortlich sei, in diesem speziellen Fall klar und deut-
lich festgelegt ist. . 
Ich beantrage Ihnen Zustimmung zur Mehrheit. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 36 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopre 

73 Stimmen 
45 Stimmen 
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Art. 37 
Antrag der Kommission 

Abs.l 
Mehrheit 
Hinterlassenen- und Invalidenrenten sind nach Anordnung 
des Bundesrates für Männer bis zum 65., für Frauen bis 
zum 62. Altersjahr an die Preisentwicklung anzupassen. Die 
erste Anpassung erfolgt fünf Jahre nach der Entstehung 
des Rentenanspruchs oder vorher, wenn der Landesindex 
der Konsumentenpreise um 10 Prozent gestiegen ist. Die 
weiteren Anpassungen erfolgen, wenn der Landesindex der 
Konsumentenpreise seit der vorherigen Anpassung um 
10 Prozent gestiegen ist. 

Minderheit I 

(Ammann-Bem, Allenspach, Basler, Coutau, Fischer-Bem, 
Landolt, Rüegg, Schüle) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit " 
(Melzoz, Deneys, Morel, Muheim, Müller-Bem, Reimann, 
Zehnder) 
Festhalten 

Abs.2 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 37 

Proposition de la commission 

AI. 1 
Majorite 

Les rentes de survivants et d'invalidite dolvent atre adap
tees ä I'evolution des prix, conformement aux prescriptions 
epictees par le Conseil federal, jusqu'ä I'äge de 65 ans po ur 
les hommes, de 62 ans pour les femmes. La premiere adap
tation aura lieu cinq ans apres la nalssance du droit ä ia 
rente, ou plus töt si I'indice des prix ä la consommatlon a 
augmente de 10 pour cent. Les adaptations subsequentes 
auront lieu lorsque I'indice aura augmente de 10 pour cent 
depuis la precedente adaptation. 

Minoritel 

(Ammann-Beme, Allenspach, Basler, Coutau, Fischer
Beme, Landolt, Rüegg, Schüle) 
AdMrer ä la decision du Conseil des Etats 

Minorite " 
(Meizoz, Deneys, Morel, Muheim, Müller-Beme, Relmann, 
Zehnder) . 

Maintenlr 

AI. 2 
AdMrer ä la declsion du Conseil des Etats 

Abs. I-AI. 1 

Ammann-Bem, Sprecher der Minderheit I: Die Beitrags
höhe für Versicherte und Arbeitgeber zusammen ist 
bekanntlich so hoch anzusetzen, dass d!llT!lt die Altersgut
schriften, die Risikoprämien für die Hinterlassenen- und 
Invalidenrenten sowie deren AnpasSung an die Teuerung 
bezahlt werden können. Aus einem 60seitigen Bericht über 
diese Risikoprämien, den wir in der Kommission erst ein 
paar Tage vor der letzten Sitzung erhalten haben und der 
von uns nicht mehr behandelt werden konnte, geht immer
hin soviel hervor, dass gerade die Anpassung dieser Hinter
lassenen- und Invalidenrenten an die Teuerung auch von 
kleinen Kassen bei keiner Versicherungsgesellschaft ver
sichert werden kann. Die Prämien wären pr9hibitiv. Die 
Anpassung an die Teuerung muss demnach bei allen Vor
sorgeeinrichtungen durch die Festsetzung der Beiträge 

sichergestellt werden, muss also im Umlageverfahren finan
ziert werden. 
Die Bestimmung mit den fünf Jahren ist nur deshalb vorge
sehen, damit wir durch das Gesetz dem Invalidwerden kurz 
vor der Pensionierung nicht noch Vorschub leister). Es ist 
zu beachten, dass wegen der obligatorischen Teuerungsan
passung die Hinterlassenen- und Invalidenrenten etwas 
höher sein werden als die entsprechenden Altersrenten. 
Die Fassung des Ständerates ist sehr flexibel und anpas
sungsfähig. Sie erlaubt dem Bundesrat zum Beispiel durch
aus, weitere Rentenanpassungen nach fünf Jahren, eventu
ell sogar jährlich vorzuschreiben. Sie ist für die Vorsorge
einrichtungen voll verpflichtend. Dagegen ist die Lösung 
der Mehrheit wesentlich starrer. Deshalb bitte ich Sie, der 
Minderheit I zuzustimmen, also der Fassung des Stände
rates. 
Auf keinen Fall dürfen wir die Altersrenten automatisch der 
Teuerung anpassen, wie dies die Minderheit 11 vom Bundes
rat verlangt. Wir würden damit wieder voll in das Konzept 
des Nationalrates zurückfallen. Bei starker Teuerung wäre 
die Finanzierung in keiner Weise sichergestellt. Wir würden 
den Versicherten Leistungen versprechen, welche wir nie 
garantieren könnten. Dazu kommt, dass nach dem Konzept 
des Ständerates die Höhe der Altersrente während der Bei
tragsjahre in hohem Ausmass an die Teuerung angepasst 
wird. Davon wird in keinem Artikel gesprochen, es ergibt 
sich jedoch zwangsläufig daraus, dass der ganze Zinsertrag 
der Altersguthaben voll für die Teuerungsanpassung zur 
Verfügung steht. Dasselbe gilt zwangsläufig auch für die 
laufenden. Renten. Damit ist immerhin die Teuerung im Aus
mass des Kapitalzinsertrages ausgeglichen. Das Ist gerade 
eine der eleganten, äusserst einfachen Lösungen des Kon
zeptes des Ständerates. Halten wir an seinem Konzept fest, 
indem wir den Antrag der Mehrheit und den Minderheitsan-
trag 11 mit Überzeugung ablehnen. . 

M. Melzoz, porte-parole de la minorite 11: .. L'adaptation des 
rentes ä I'evolution des prix a pour but de malntenir la 
valeur TI~elle des rentes servfes par des Institutions de pre
voyance, mame en periode da rench9rissement. Elle contri
bue donc de manilke decisive ä ce que le but constltution
nel assigne ä la 101 sur la prevoyance professionrielle soit 
atteint, ä savoir maintenir le niveau de vie anterieur de far;:on 
appropriee ... 
Cette declaration porte la signature dl:l Conseil federal. Elle 
figure en bonne place dans le message publie en 1975 ä 
I'appui du projet de loi que nous discutons en ce moment. 
Elle est d'une actualite evidente ä I'heure ou l'lndice des 
prix ä la consommation progresse au rythme de 8 pour cent 
par annee. Le professeur Jagmettl, appele ä donner un avis 
de drolt sur I'indexation des rentes, semble partager les 
vues non encore corrigees du Conseil federailorsqu'lI ecrit: 
..Le maintfen du niveau de vie anterieur presuppose un pou
volr d'achat stable des rentes." 
Pour des raisons pretendument financil!lres, la majorite de 
la commission alnsi que la minorite.I, suivant en ce la le 
Conseil des Etats, tiennent un langage different, ce qui les 
conduit ä ne regler que tres partlellement et bien imparfaite
ment le probleme pose par la compensation du rencMris
sement. Ce faisant. elles remettent en question un principe 
qui semblait acquis au terme de notre premiere lecture de 
ce projet de loi. Cela veut dire que les rentes du deuxieme 
piller, apres avoir subi une premiere eure d'amaigrissement 
au niveau parlementaire, en subiront une autre au fil des 
annees, sous I'effet de I'inflation. La minorit€! de la commis
sion ne saurait s'y resigner, comme elle ne saurait souscrire 
aux autres atteintes portees au projet initial dont voici les 
plus importantes. 
Premierement, la majorit€! de la commission falt une dlstinc
tion entre la rente pour survivants et invalides d'une part et 
la rente pour personnes ägees d'autre part, seuls les pre
miers ayant droit, moyennant certaines restrietions, a la 
compensation du rencMrissement. Ces restrictions ne 
sont d'ailleurs pas negligeables puisqu'elles portent sur le 
delai fixe pour I'application de la premiere indexation, soit 
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einq ans, ainsi que sur le tau x de rencherissement qui pour
rait justifier une adaptation plus rapide, soit 10 pour cent. 
Mais iI y a mieux, si je puis dire. S'agissant des rentes vieil
lesse, on s'en remet ä la eapacite finaneiere des institutions 
de prevoyance. 11 y aura donc inevitablement inegalite de 
traitement entre les diverses categories de rentiers. 
Mais ce n'est pas le seul point faible de la construction que 
I'on soumet ä riotre approbation: des I'instant ou I'adapta
tion des rentes vieillesse est fonetion de la capacite econo
mique des institutions de prevoyance, on cree une discrimi
nation supplementaire dont seront victimes les benefi
ciaires des rentes vieillesse ayant la mal chance d'appartenir 
ä une caisse de pensions finaneierement fragile. 
Troisiemement, je releve que la majorite de la commission 
introduit dans la loi un element de desequilibre entre I'evo
lution du premier pilier, I'AVS, ou la compensation du ren
cherissement est obligatoire, et celle du deuxieme pilier ou 
elle ne serait que partielle, differenciee et aleatoire. La solu
tion preconisee est donc boiteuse; elle est en tout eas ine
qUitable et ä ce titre insoutenable. 
Autre point important qui doit retenir I'attention dans ce 
debat: I'aspect financier du probleme. On a pretendu -
M. Ammann vient de le faire tout ä I'heure - que faute de 
ressources suffisantes le systeme imagine par le Conseil 
des Etats ne permet pas de garantir I'adaptation des rentes 
au coüt de la vie. Nous contestons ce"point de vue car la 
demonstration est loin d'etre faite que le financement des 
charges provoquees par I'indexation des rentes constitue 
un obstacle infranehissable a I'adoption de la proposition 
de la minorite 11. C'est le contraire qui est vrai, voici pour
quoi: 
Oe I'avis me me du Conseil federal, «Ie surcroit de charges 
dü au rencherissem.ent pourra la plupart du temps etre 
compense par les' gains d'interets sur les capitaux des 
beneficiaires de rentes ... Le college d'experts consulte par 
le Conseil des Etats emet egalement I'opinion que la com
pensation du rencherissement des rentes en cours pourra 
etreen partie couverte par des gains d'interets. Or, c'est 
precisement ce qui se passe actuellement OU, gräce ä un 
marche favorable, les investisseurs institutionnels ont la 
possibilite de placer leurs fonds ä des conditions extreme
ment genereuses; et ils ne s'en privent pas, ce qui est bien 
normal d'ailleurs. 
O'autres arguments encore plaident en faveur de la these 
de la minorita de la commision. Je les trouve dans le mes
sage du Conseil fadaral ou I'on peut lire ce qui suit: «Etant 
donna que durant les' dix premieres annaes on ne versera 
que des rentes vieillesse raduites, la cbmpensation du ren
cherissement ne necessitera pas encore d'importantes res
sources financieres speciales. C'est pourquoi iI serait justi
fia de differer pendant quelques annaes le prelevement de 
cotisations pour la compensation du rencherissement. .. 
Ces considarations emises" par le Conseil faderal en 1975 
contredisent singulierement les affirmations faites tout ä 
rheure, ä cette tribune, par M. Ammann, selon lesquelles 
les moyens financiers pour couvrir la compensation du ren
cherissement feraient dafaut. Elles valent en effet pour la 
nouvelle version de la loi sur la prevoyance professionnelle 
ou la compensation du rencherissement ne jouera pratique
ment aucun röle pendant les dix premieres annaes etant 
donne la modicite des rentes vieillesse servies durant cette 
periode. 
Ce point de vue n'a pas ate conteste au sein de la commis
sion, meme pas par ceux qui s'opposent ä la proposition de 
la minorite 11. J'ajouterai que la progression des charges 
engendree par I'indexation des rentes vieillesse sera com
pensee dans le me me temps par la diminution de celles 
concernant la generation d'entrae. Des mesures financleres 
speciales seront cependant necessaires dans de nombreux 
cas, j'en conviens volontiers; d'ou I'intaret de celles qui 
sont prevues ä I'article 65bis aux termes duquel les institu
tions de prevoyance auront I'obligation de consacrer au 
moins 1 pour cent (1,5 pour cent selon la proposition de la 
minorite de la commission) des salaires coordonnes ä 
I'amelioration des prestations en faveur de la generation 
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d'entree et ä I'adaptation des rentes vieillesse ä revolution 
des prix. 
L'artiele 65bis n'etant pas combattu, on peut d'ores et dejä 
admettre que le financementde la compensation du ren
cherissement des rentes vieillesse ne posera pas de pro
bleme majeur aux institutions de prevoyance. 
La proposition de la minorite de la eommission va dans le 
sens "d'une application correcte de la norme constitution
nelle. Elle a pour but de lever I'incertitude grave qui pese 
sur le pouvoir d'achat des rentes qui seront servies ä 62 ou 
ä 65 ans. Elle est financierement soutenable. Nombre de 
ceux qui en contestent le bien-fonde le tont non pas pour 
des raisons specitiques ä la loi sur la prevoyance protes
sionnelle mais bien plutöt parce qu'iI y voient I'occasion de 
remeUre en cause le principe meme de la compensation 
integrale de la hausse des prix, principe pourtant largement 
reconnu jusqu'ici et dont I'application est garantie dans la 
fonction publique, dans bon nombre de conventions collec
tives, dans maintes caisses de pensions, dans I'AVS 'entin. 
Voilä le veritable enjeu du choix que nous avons a faire en 
cet instant. 
Le probleme que nous devons resoudre est donc un pro
bleme politique au premier chef. 11 revet une signification 
particuliere en un moment ou les milieux patronaux lancent 
une offensive generale contre I'indexation automatique des 
slilaires. 11 nous appartient de le regler dans unesprit 
d'ouverture et dans "Ie desir de garantir aux futurs beneti
ciaires du deuxieme pilier des rentes dont le pouvoir 
d'achat ne serait pas entame par la depreciation de la mon
naie. C'est pourquoi je vous invite a voter la proposition de 
la minorite 11 de la commission: c'est-ä-dire ä confirmer 
notre premiere decision prise iI y a quelques mois. 

Le president: Quatre intervenants ä titre personnel se sont 
inscrits. Je rappelle que le temps de parole est limite ä cinq 
minutes. 

. Frau Mascarin: Mit Artikel37 gemäss der Fassung des 
Ständerates oder der Fassung der Mehrheit der nationalrät
lichen Kommission wird das Leistungsziel in der zweiten 
Säule endgültig und sehr tief begraben. Nicht einmal mehr 
ein ge~ßtzlicher Anspruch auf Teuerungsausgleich auf den 
laufenden Renten soll geWährleistet werden. Es wird also 
von vorneherein der Verlust der Kaufkraft eingeplant und 
akzeptiert. Wenn Sie bedenken, dass für das laufende Jahr 
die Teuerung nach verschiedenen Aussagen wahrscheinlich 
über 10 Prozent betragen wird, und gleichzeitig bedenken, 
wie in der AtiV der Teuerungsausgleich geregelt ist, dann 
kommen Sie zum Schluss, dass selbst mit der heutigen 
Regelung des Teuerungsausgleichs die AHV-Rentner auf 
den 1. Januar 1982 einen Kaufkraftverlust von 4 bis 5 Pro
zent zu akzeptieren haben. Nun soll bei den Pensionskas
sengeldern überhaupt kein Teuerungsausgleich vorgese
hen werden. Für unsere Fraktion ist das ein starkes Stück. 
Wir unterstützen deshalb den Antrag der Minderheit 11, am 
ursprünglichen Konzept des Nationalrates festzuhalten. 
Mit der Regelung des Teuerungsausgleichs nach dem Kapi
taldeckungsverfahren ist dieses Verfahren unserer Meinung 
nach endgültig gescheitert. Selbst die eifrigsten Verfechter 
dieses Verfahrens haben ja auf das Umlageverfahren 
zurückgreifen müssen, um einen minimalen Teuerungsaus
gleich auf einem Teil der Renten (den Hinterlassenen- und 
Invalidenrenten) zu sichern. Ich bezweifle, dass die einst 
angestrebten Leistungen beim Teuerungsausgleich mit den 
durch das Umlageverfahren finanzierten Sondermassnah
men gewährleistet werden können. Mit insgesamt 1,3 Pro
zent der koordinierten Löhne (oder 1,5 Prozent gemäss 
nationalrätlicher Kommission) sind ja Leistungen für die Ein
trittsgeneration und für den Teuerungsausgleich zu finan
zieren. Der Ständerat ist hier sehr offen mit seiner Konzep
tion, indem er in Artikel 65 deutlich sagt, dass diese Reser
ven in jedem Fall soviel zu beinhalten haben, dass die Auf
wendungen nach Artikel65b gedeckt werden können, d. h. 
die Aufwendungen für die Risiken Todesfall und Invalidität. 
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Der Teuerungsausgleich und Massnahmen für die Eintritts
generation sind hier ausdrücklich ausgenommen. 
Wir plädieren für Renten mit einem vollen Teuerungsaus
gleich. Zumindest sollte man sich an die von uns als unge
nügend erachtete AHV-Regelung halten. Wenn der Teue
rungsausglelch mit dem Kapitaldeckungsverfahren nicht 
gewährleistet werden kann, dann muss eben das Umlage
verfahren und damit das ursprüngliche Konzept des Bun
desrates zum Zuge kommen. Wir unterstützen damit den 
Antrag der Minderheit 11. 

SchUle: Ich wende mich gegen den MInderheitsantrag 11 
von Kollege Meizoz, der den Gedanken des Leistungspri
mates wieder aufnimmt und vom Bundesrat verlangt, alle ' 
laufenden Renten ,automatisch der Preisentwicklung anzu
passen. 
Vorerst muss festgehalten werden ',- und das hat wohl 
meine Vorrednerin übersehen -, dass auch das Konzept 
des Ständerates In einem gewissen Masse eine Anpassung 
an die Teuerung vorsieht. Solange nämlich die Lohnerhö
hungen nicht höher sind als der Zinsertrag der VorsorgeeIn
richtungen, solange sind alle laufenden Altersrenten voll der 
Lohnentwicklung und damit eben auch der PreIsentwick
lung angepasst. Darüber hinaus lassen sich weitere Preis
an passungen auch aus den Sondermassnahmen nach Arti
kel 65b realisieren. 
Ich möchte davor warnen, die Anpassung der Altersrenten 
über das Gesetz zu automatisieren. Dass man dies bei den 
Hlnterlassenen- und Invalidenrenten tun muss, Ist selbstver
ständlich, denn diese Versicherten können ja die weitere 
Lohnentwicklung nicht mehr mitmachen. Wohin das aber 
führen kann, wenn man die Teuerung sowohl auf den 
anwartschaftlichen als auch auf den laufenden Renten 
immer voll ausgleicht, sehen wir heute bei der Eidgenössi
schen Versicherungskasse. Nehmen wir die Teuerung der 
letzten acht Jahre zum Massstab für die Zukunft, so müss
ten ganze 11 Prozent des versicherten Lohnes zusätzlich 
geleistet werden, um diese generelle Rentenanpassung zu 
finanzieren. Diese 11 Prozent erreichen also beinahe die 
Höhe der heutigen regulären Beiträge der Versicherten und 
des Bundes. Der Bund als ausserordentlich grosszügiger 
Arbeitgeber bzw. der Steuerzahler übernimmt heute diese 
Zusatzkosten voll zu seinen Lasten. Er tut dies allerdings 
nur in der Form einer ZinsgarantIe - die Verpflichtung dar
aus wird bel der Versicherungskasse, nicht aber in der Bun
desrechnung bilanziert. ' 
Nur bel Rea/lohnerhöhungen hat beim Bund auch der Ver
sicherte etwas zu übernehmen, 50 Prozent eines Jahres
mehrverdienstes nämlich oder etwa 20 Prozent der gesam- , 
ten Nachversicherungskosten. So grosszügig könnten sich 
die privaten Vorsorgeeinrichtungen nicht verhalten. Auch 
wäre der Versicherte kaum bereit, die Hälfte der Zusatzko
sten zu übernehmen. Ich bin überzeugt, dass selbst die 
Eidgenössische Versicherungskasse In Schwierigkeiten 
kommen,wird, wenn die Teuerungsrate noch weiter ansteigt 
und längere Zeit auf dieser Höhe bleibt. 
Wir dürfen das BVG nicht mit einer Regelung belasten, die 
wir nicht durchhalten können, wenn die Teuerung während 
längerer Zelt das ZInsniveau übersteigen sollte. Damit ver
sprechen wir nämlich Leistungen, welche die Kassen nicht 
erfüllen können. Lehnen Sie daher bitte den Minderheitsan
trag 11 ab. 

Landolt: Es muss hier betont werden, dass der Antrag der 
Minderheit 11, der ,durch Kollege Meizoz begründet wurde, 
absolut abgelehnt werden muss, weil durch den Verzicht 
auf den Pool die nötigen finanziellen Voraussetzungen feh
len. Durch den von der Kommission beantragten Verzicht 
auf eine Sonderreserve verbleibt zum Ausgleich letztlich 
nur das eine Prozent der Sondermassnahmen für den Teue
rungsausgleich. Wenn wir nun mit der Formulierung der 
Kommissionsmehrheit dem Bundesrat die Auflage überbln
den, diese Renten der Teuerung anzupassen, wird der Bun
desrat in eine Situati~n versetzt, die einfach unrealistisch 

ist, weil ohne diesen Pool die Mittel nicht in genügendem 
Masse zur Verfügung stehen. 
Die stände rätliche Formulierung hingegen steht nicht in 
Widerspruch zum Konzept. Beim Konzept mit dem 
Beitragsprimatmüssen wir uns folgerichtig in der ersten 
Etappe der Gesetzgebung in bezug auf den Teuerungsaus
gleich zurückhalten. Darum sieht die Formulierung des 
Ständerates den obligatorischen Teuerungsausgleich nur 
für die sogenannten Langzeitrenten vor, d. h. solche, die 
bereits mehr als fünf Jahre laufen; diese sind auf Anord
nung des Bundesrates der Preisentwicklung anzupassen. 
Eine Anpassung soll jedoch nur bis zum 62. bzw. 65. Alters
jahr erfolgen, damit nicht eine Bevorzugung gegenüber den 
Altersrentnem entsteht. Es ist hier ausdrücklich auf die Tat
sache zu verweisen, dass nicht mehr Mittel beansprucht 
und verteilt werden können, als überhaupt vorhanden sind. 
Darum bitte ich Sie um Zustimmung zur Formulierung des 
Ständerates, d. h. der Minderheit I. 

M. Darbellay: Je soutiens la proposition de la majorite. 
L'adaptation automatique des rentes est. bien sür, la solu
tion la plus genereuse et la plus conforme aussi au systeme 
qui avait ete d'abord adopte par le Conseil national. 11 faut, 
peut-etre avec regret, mais iI faut bien helas le reconnaitre, 
elle n'est plus conforme a la politlque plus lente, peut-etre 
aussi plus realiste, que nous avons choisie aujourd'hul. Par 
consequent, avec cette polit/que-Ia, nous ne pouvons plus 
tout garantIr. 11 faut garantir au mieux les choses essen
tielles. 11 me parait par consequent juste de faire la distlnc
tion entre les rentes qui sont censees etre de plus courte 
duree et celles qui sont censees se perpetuer quelque peu. 
Nous devons par consequent faire la dlstinction entre les 
rentes pour survivants et pour incapacite de travall et les 
rentes de vleillesse. Les premiilres, qui seront servles relati
vement longtemps, doivent obligatoirement etre Indexe es 
et je m'eläve ici contre la proposition de la minorite I, qui 
voudrait que ne soit plus garantie meme cette indexation-Ia, 
qul me parait, a moi, absolument indispensable. C'est pour
quolle projet de la majorite demande que cette indexation 
ait lieu au plus tard aprils les cinq premieres annees ou au 
moment ou le rench6rissement atteint 10 pour cent. C'est la 
garantie minimale a laquelle, me semble-t-II, nous devons 
tenir. 
En ce qul concerne les rentes de vieillesse, nous prevoyons 
a I'article 65b d'affecter un montant de 1 pour cent (seion la 
proposition dela majorite) ou de 1,5 pour cent (seion la 
proposition de la minorite) des salaires coordonnes a I'ame
lioratlon des prestations en faveur de la generation 
d'entree. Je soutlendrai la proposition de la minorite. Nous 
ne pouvons pas demander en meme temps que le 1 ou 1,5 
pour cent solt affecte a ce but et I'adaptation automatlque 
des rentes. 11 faut cholsir entre les deux solutIons. Person
nellement, j'ai choisl I,a solution preconisee par la majorite, 
qui me parait la plus sage, et je vous prie d'en faire de 
memEf. 

Muhe1m, Berichterstatter: Bei Artikel 37 geht es um die 
wichtige Frage der Anpassung der Renten an die Preisent
wicklung. Dies ist zwar In der Verlassungsbestimmung 
nicht ausdrücklich vorgeschrieben. Sie ergibt slcl1 aber dar
aus, dass die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung 
nur möglich Ist, wenn die Kaufkraft der Renten gewahrt 
wird. Der Teuerungsausgleich gehört zu den Mindestanfor
derungen, die der Gesetzgeber .Qemäss Verfassung 
umschreiben muss. Er hat aber einen gewissen Spielraum, 
In welcher Foim ,und in welchem Ausmass er das Problem 
löst. 
Der Nationalrat hat In Artikel 37 die Anpassung aller laufen
den Renten dem Bundesrat übertragen. Für die Übernahme 
der Kosten des Teuerungsausgleiches sah er den gesamt
schweizerischen Lastenausgleich vor, von dem nun aber 
der Ständerat bekanntlich nichts wissen will. Dieser hat 
beim Teuerungsausgleich erheblich zurückgesteckt. Er 
differenziert zwischen Hlnterlassenen- und Invalidenrenten 
einerseits und Altersrenten anderseits. Für erstere, deren 
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Laufzeit fünf Jahre überschritten hat, schreibt der Ständerat 
den Kassen in Artikel 37 Absatz 1 die Anpassung an die 
Preissteigerung vor. Bei den übrigen Renten, insbesondere 
den Altersrenten, hat die Vorsorgeeinrichtung den 'Teue
rungsausgleich bloss im Rahmen ihrer finanziellen Möglich
keiten zu gewähren. Die Altersrentner erhalten nur einen 
Ausgleich, wenn die Kasse hiefür Mittel erübrigen kann. 
Dieser ist also nicht obligatorisch. Mit 11 zu 7 Stimmen hat 
sich Ihre Kommission dafür ausgesprochen, dass gemäss 
Version Ständerat nur die Hinterlassenen- und Invalidenren
ten obligatorisch an die Preisentwicklung anzupassen sind. 
Doch wurde der Anpassungsrhythmus des Ständerates ver
bessert. Der Ständerat will nur alle fünf Jahre anpassen. Die 
nationalrätliche Kommission schlägt eine Kombination mit 
dem Landesindex der Konsumentenpreise vor, wonach bei 
einem Anstieg von je 10 Prozent der Ausgleich zu gewäh
ren ist. Gerade in Zeiten starker Indexsteigerungen (wi~ 
jetzt) ist es von wesentlicher Bedeutung, in welchen 
Abständen angepasst werden muss. Diese modifizierte 
Regelung wurde mit 13 zu 5 Stimmen von der Kommission 
beschlossen. 
Der Minderheitsantrag I möchte bei der für die Versicherten 
schlechteren Lösung des St~nderates bleiben. 
Der Minderheitsantrag 11 will an der nationalrätlichen Fas
sung mit der Pflicht zur Anpassung sämtlicher Renten an 
die Teuerung festhalten. Die Mehrheit der Kommission lehnt 
beide Anträge ab. Der Mehrheitsantrag stellt eine mittlere 
Lösung zwischen den beiden Varianten der Räte dar. 
Ich muss Ihnen daher diesen Mehrheitsantrag zur Annahme 
empfehlen, obwohl ich persönlich eher für den Minderheits
antrag 11 bin. 

M. Barchi: L'article 37 regle I'adaptation des'rentes ci I'evo
lution des prix. Selon le projet adopte par notre conseil en 
1977, le Conseil federal aurait dü ordonner I'adaptation 
generale des rentes en cours ä I'evolution des prix. Comme 
nous avons renonce ci une perequation des charges sur le 
plan general, I'idee de la constitution d'un pool a ete aban
donnee. Le Conseil des Etats, quant ci lui, a renonce au 
principe d'une adaptation generale des rentes ci I'evolution 
des prix, se bornant ci prevoir, au 1er alinea de I'article 37, 
une adaptation 'des rentes de survivants et d'invalidite selon 
certaines modalites. Quant aux autres rentes, les institu
tions de prevoyance so nt tenues d'etablir des dispOSitions 
en vue de les adapter ci I'evolution des prix, dans les limites 
de leurs possibilites financieres. 1I s'agit donc d'une pres
cription analogue ci celle que nous avons dejci vue ci propos 
de la generation d'entree. Chaque caisse utiHsera les res
sources d'une reserve speclale selon ses possibilites: Dans 
cette conception du Conseil des Etats, la reserve speciale 
serait affectee en priorite ci I'adaptation obligatoire de I'arti
eie 37, 1er alinea, puis ci I'aide en faveur de la generation 
d'entree et, enfin, au financement de I'adaptation facultative 
de I'article 37, 2e alinea. 
En commission, on a discute longuement en vue de renfor
cer I'adaptation des re nt es de survivants et d'invaHdite, pre
vue au l er alinea de I'article 37. Le departement a elabore 
deux variantesd'une proposition combinee Meizoz-Jelmini 
qui prevoyait une adaptation tres accentuee. 
Enfin votre commission, apres des votations ä titre even
tuel, a adopte la premierE;! variante du departement par 13 
voix contre 5 en faveur du texte du Conseil des Etats. Selon 
le Conseil des Etats, I'adaptation a Heu jusqu'ci I'age de 65 
ans pour les hommes et 62 ans pour les femmes. Sur ce 
point, votre commission n'a rien change. En effet, on ne 
peut pas favoriser les invalides par rapport aux personnes 
qui rec;:oivent une rente de vieillesse. Selon le Conseil des 
Etats, les rentes en cours depuis plus de cinq ans doivent 
EHre adaptees conformement aux prescriptions edictees' 
par le Conseil fi~deral. Selon votre commission, une pre
miere adaptation a Heu cinq ans apres la naissance du droit 
ä la rente ou plus töt si I'indice des prix ci la consommation 
a augmente de 10 pour cent. 
Des adaptations subsequentes auront lieu lorsque I'indice 
aura augmente de 10 pour cent depuis la precedente adap-

tation. A part ce leger amendement mentionne, votre com
mission a suivi, sur le fond, la conception du Conseil des 
Etats. 
J'en arrive ci la proposition de minorite de M. Ammann. 
Cette minorite propose les modalites d'adaptation des 
rentes de survivants et d'invalidite prevues par le Conseil 
des Etats. Je vous recommande de suivre la proposition de 
la majorite qui vient ci la rencontre d'un postulat justifie 
consistant ci compenser, sans trop de retard - je le souligne 
- le rencheris~ement en faveur des invalides et des survi
vants. 
Quant au financement, iI ne devrait pas y avoir de difficultes 
dans les dix premieresannees, comme cela a ete confirme 
par l'Office federal des assurances sociales. 
En commission, un probleme s'est pose, quant ci savoir si 
ron devait dire .. I 'adaptation en fonction de I'evolution des 
prix» ou .. I 'adaptation ci I'evolution des prix». Je me refere ci 
ce qui a ete dit en commission par M. Coutau, qui faisait 
justement partie de la minorite Ammann. M. Hürlimann a eli
mine les perplexites de M. Coutau, en soulignant que 
I'adaptation devra de toute fa90n etre realisee conforme
me nt aux prescriptions du Conseil federal qui pourra, 
notamment, tenir compte des difficultes de financement. 
S'iI s'agissait d'une adaptation rigide et automatique, il ne 
serait pas necessaire de deleguer au Conseil federal la 
competence d'edicter des prescriptions ci I'intention des 
18000 ou 20000 caisses interessees. 
J'en arrive maintenant ci la proposition de la minorite 
conduite par M. Meizoz, proposition qu'iJ reprend apres 
qu'elle a ete deposee puis retiree en commission. Elle 
consistait ci revenir au principe d'une adaptation generale 
des rentes t.el qu'iJ avait ete approuve par notre conseil en 
1977. M. ~eizoz, lui-mame, s'etait rendu compte en com
mission que sa proposition ne pouvait plus se justitier puis
que la commission avait renonce au pool sur le plan natio
nal. Or iJ faut atreconscient du fait qu'en adoptant la propo
sition de la minorite, mame si M. Meiioz a dans les debats 
d'aujourd'huitente de minimiser les difficultes de finance
ment, cette loi ne sera pas en mesure d'assurer le finance
ment d'une adaptation generale ci I'evolution des prix. 
L'adaptation au rencherissement, dans cette premiere 
etape legislative, doit s'en tenir aux limites raisonnables. 11 
faut eviter de surcharger la loi par des buts qui sont pour 
I'instant irrealisables, compte tenu de notre situation eco
nomique etdes droits acquis des caisses existantes; sinon 
nous faciliterions, dans une eventuelle campagne referen
daire, la tache de ceux qui veulent ci tout prix torpiller la pre
voyance professionnelle obligatoire. Or ce n'est pas notre 
but d'aider ceux qui,'de mauvaise foi, veulent torpiller cette 
loi. Poui toutes ces raisons, je vous prie de rejeter non seu
lement la proposition de M. Ammann mais aussi celle de 
M. Meizoz. 

Bundesrat Hürlimann: Wenn Sie hier zu entscheiden haben 
zwischen den Anträgen Minderheit I und 11 und Kommis
sionsmehrheit, dann müssen Sie sich der folgenden Unter
schiede bewusst sein: Nach dem jetzt zur Diskussion ste
henden Konzept, aber auch schon bei den seinerzeitigen 
Beratungen im Ständerat wurde unterschieden zwischen 
sogenannten Langzeitrenten und den laufenden Renten. 
Unter Langzeitrenten werden jene verstanden, die wir an 
Hinterlassene und Invalide ausrichten. Wir gehen davon 
aus, dass beispielsweise ein 26jähriger junger Mann, der 
invalid wird, während langer Zeit auf diese Rente und die 
entsprechende Anpassung angewiesen ist. Laufende Ren
ten sind die übrigen Renten, die unter dem Titel des BVG 
ausbezahlt werden, aber auch solche, die schon heute von 
den bestehenden Pensionskassen ausgerichtet werden. 
Beim Antrag der Minderheit' 11 - um den vorwegzunehmen -
geht man nun auf das ursprüngliche System des Nationalra
tes zurück und sagt: Wir passen die laufenden Renten der 
PreisentwiCklung an. Hier wird also das System, zu dem Sie 
sich in der ersten grundsätzliChen Abstimmung deutlich 
bekannt hatten, aufgegeben, weil wiederum das Leistungs
primat eingeführt werden soll, obwohl wir deutlich gesagt 
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haben: Wir wollen im Sinne der ständerätlichen Lösung das 
Beitragsprimat. Das beinhaltet eine gewisse Inkonsequenz. 
Der Antrag der Minderheit 11 geht nämlich auf das Lei
stungsziel zurück, wobei aber vergessen wird, dass die 
Finanzierung des Leistungsziels nicht sichergestellt ist. 
Gleichzeitig mit dem Beitragsprimat haben wir den soge
nannten Pool, den Lastenausgleich, über den wir die Lei
stungen und - nach dem ursprünglichen Konzept des Bun
desrates und des Nationalrates - auch die Teuerung finan
ziert hätten, aufgegeben. Man kann also, wenn man konse
quent bleiben will, nach Ihrem Entscheid, auch die Renten
anpassung an die Teuerung nach dem Beitrags primat vor
zunehmen, jetzt nicht plötzlich wieder das Leistungsprimat 
vorsehen, weil - ich muss es nochmals unterstreichen -
diese Anpassung sämtlicher laufenden Renten nicht finan
ziert ist. Der Minderheitsantrag 11 ist deshalb schon aus 
dem System heraus abzulehnen. 
Wie verhält es sich nun mit dem Antrag der Minderheit I und 
der Mehrheit? Sowohl der Minderheitsantrag I wie die 
Mehrheit der Kommission unterscheiden zwischen lang
zeltrenten und laufenden Renten, wobei sie differenzieren; 
für die langzeitrenten schlagen beide ein Obligatorium vor. 
Hier setzt die sehr berechtigte Frage - Herr Schüle hat sie 
aufgeworfen - ein: Wie wird das finanziert? In beiden Fällen 
- nach Minderheit I und Mehrheit der Kommission - Ist die 
Finanzierung systemgerecht. nämlich nach dem Beitrags
primat. Die Langzeitrenten werden, wenn Sie nachher der 
Kommission zustimmen, in Artikel 63b festgelegt, wo man 
sagt, wie hoch die Beiträge sein müssen, damit das, was wir 
im Gesetz obligatorisch vorschreiben, finanziert werden 
kann. Im Artikel 63b heisst es: .. Die Beiträge der Arbeitge
ber und Arbeitnehmer. sind so anzusetzen, dass vorbehält
lieh Artikel 65b insbesondere folgende gesetzlichen Lei
stungen erbracht werden können." In litera d heisst es: 
.. Die Anpassung der Hinterlassenen- und Invalidenrenten an 
die Preisentwicklung nach Artikel 37 Absatz 1.» Bei der 
Festlegung des Beitrages, der durch Arbeitnehmer und 
durch Arbeitgeber zu erbringen Ist, muss die Anpassung 
der langzeitrenten mitberücksichtigt sein. Das Ist eine 
gesetzliche ObligatOrische Vorschrift. Also muss der Bei
trag, der dann nach dem Beitragsprimat festzulegen ist, 
dem Rechnung tragen. 
Bel den laufenden Renten ist die Finanzierung anders vor
gesehen. In Absatz 2 von Artikel 37 - der ist unbestritten 
zwischen Ständerat und Nationalrat -, Ist ja vorgesehen, 
dass man je nach den finanziellen Möglichkeiten diese 
Anpassung für die laufenden Renten vornimmt. Und wo 
nehmen wir diese Mittel her? Diese sind vorgesehen in Arti
kel 65b, bei den 1 oder 1,5 Prozent für Sonderrnassnahmen, 
wo es heisst, dass diese - unter anderem - für die Anpas
sung der laufenden Renten an die Preisentwicklung nach 
Artikel 37 Absatz 2 verwendet werden können. 
Darf ich nochmals festhalten: Die gesetzlich vorgeschrie
bene Anpassung der Langzeitrenten ist Bestandteil der 
Berechnung des Beitrages. Die Anpassung der laufenden 
Renten an die Teuerung wird mit Mitteln aus den Sonder
rnassnahmen nach Artikel 65b finanziert. 
Worin liegt nun der Unterschied zwischen Minderheit I und 
der Mehrheit? Sie sehen, dass belde Anträge in ihrem Kon
zept systemgerecht sind. Der Unterschied - die Sprecher 
der Kommission haben es deutlich gemacht - besteht 
darin: Die ständerätliche' Fassung hat nur ein Element der 
Rentenanpassung berücksichtigt, nämlich die fünf jährige 
Anpassung der Langzeitrenten. Die Mehrheit der Kommis
sion hat das weitere Element der Indexgrösse mitberück
sichtigt, wonach die Langzeitrenten für Hinterlassene und 
Invalide entweder nach fünf Jahren - das ist die eine Vor
schrift - oder wenn die Teuerung des Konsumentenpreisin
dexes 10 Prozent erreicht hat, angepasst werden müssen. 
Weil die Rentenanpassung eigentlich immer diese beiden 
Elemente - auch bei der ersten Säule - berücksichtigt 
(erstens die Frist, innert welcher man anpassen muss, und 
zweitens die Entwicklung des Preisindexes, wenn dieser 
einen bestimmten Stand erreicht hat), empfehle ich Ihnen, 
der Mehrheit der Kommission zuzustimmen. Wie gesagt, 

diese Mehrheitslösung ist durch die Beitrags bemessungen 
im Sinne von Artikel 63a finanziert. 

Abstimmung - Vote 
Eventuell - A titre preliminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 11 

Definitiv - Detinitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit I 

Abs. 2-AI. 2 

Angenommen - Adopte 

Art. 38 
.Antrag der Kommission 

Sachüberschrift 
Festhalten . 

Abs. 2 und 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Ammann-Bem 
Abs.2 

102 Stimmen 
45 Stimmen 

78 Stimmen 
70 Stimmen 

... weniger als 2 Prozent der einfachen Mindestrente der 
AHV beträgt. Die Vorsorge einrichtung kann auch eine Kapi
talabfindung ausrichten, wenn' der Versicherte oder dessen 
Hinterlassene die Schweiz endgültig verlassen. 

Art. 38 
Proposition de la commission 

Titre median 
Malntenir 

AI. 2, 4 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Proposition Ammann-Beme 
AI. 2 
'" d'une rente d'orphelin. L'instltutlon de prevoyance peut 
egalement servir une prestation en capital si I'assure ou ses 
survlvants quittent definitivement la Suisse. 

Ammann-Bem: Es gibt Fälle,bei denen sich der Rentenbe
rechtigte nicht bereits drei Jahre vor seiner Pensionierung 
entscheiden kann, ob er eine Barauszahlung seines Alters
kapitals anstelle einer Rente beziehen möchte. Eine Barab
findung kann jedoch auch in ganz anderen Fällen erwünscht 
oder zweckmässig sein. Ich kann mir einen Fall vorstellen, 
bei welchem zum Beispiel die Hinterlassenen nach dem 
Tode des Versicherten sofort oder nach einigen Jahren die 
Schweiz endgültig verlassen möchten. Oder auch den Fall, 
dass ein Altersrentner zum Beispiel kurz nach der Pensio
nierung und nachdem er bereits Altersrenten bezogen hat, 
den Entschluss fasst, die Schweiz endgültig zu verlassen. 
Auch in diesen Fällen sollte es möglich sein, dass die Vor
sorgeeinrichtungen die Möglichkeit haben, das Rentenver
hältnis mit einer Barabfindung zu erledigen. Unter allen 
Umständen muss doch vermieden werden, dass die Vorsor
geeinrichtungen während vieler Jahre Leistungen zu erbrin
gen haben an Versicherte, von denen sie kaum mehr wis
sen, wo sie sich. gegenwärtig aufhalten, ob sie oder ihre 
Hinterbliebenen noch leben. Dabei müssen wir nicht nur an 
die uns umgebenden Länder denken, wo dies bereits heute 
grosse Schwierigkeiten bereitet. Bel der heutigen Verflech
tung ist praktisch kein Land der Welt ausgeschlossen. Es 
ist den Vorsorgeeinrichtungen praktisch ohne Einschaltung 
unserer diplomatischen Missionen im Ausland gar nicht 
möglich, ihre Leistungen während vieler Jahre zu erbringen. 
Der Aufwand und die Kosten für solche Recherchen sind 
nicht zumutbar. Wir wissen, wie gerade dieses Problem der 

o 
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AHV allergrösste Schwierigkeiten bereitet. Selbstverständ
lich soll die Verordnung jeglichen mutwilligen Missbrauch 
dieser Möglichkeit unterbinden. Aus diesen Überlegungen 
bitte ich Sie, meinem Ergänzungsantrag zuzustimmen. Wir 
erleichtern damit die Abwicklung und Ausführung des 
Gesetzes in besonders schwierigen Fällen. Ganz abgese
hen davon, dass diese Barauszahlung von den Betroffenen 
meistens gewünscht wird. 

Muhe1m, Berichterstatter: Bei Artikel 38 geht es um die 
Frage der Form der Leistungen des BVG. Es besteht Über
e~nstimmung ~ischen den Räten, dass die Rente die Regel 
bilden soll. Die Kapitalabfindung bildet dagegen die Aus
nahme:die nur in besonderen Fällen ausgerichtet werden 
soll. Die vom Ständerat für Artikel 38 beschlossene Sach
überschrift .. Kapitalabfindung~ ist daher missverständlich 
da sie die Ausnahme scheinbar zur Regel macht. Die natlo~ 
nalrätliche Kommission beantragt hier Festhalten an der 
nationalrätlichen Fassung für die Sachüberschrift .. Form der 
Leistungen~ . 
Nun haben wir den Antrag des Herrn Ammann. Ich möchte 
vorab festhalten, dass hier keine Differenz zum Ständerat 
besteht Es ist daher fraglich, ob wir jetzt überhaupt noch 
auf diese Ergänzung eintreten wollen. Herr Ammann hat 
dr~sen .Antrag auch in der Kommission nicht gestellt, er 
bringt Ihn erst heute vor das Plenum. Die Kommission 
konnte daher dazu nicht Stellung nehmen. 
Die Ausnahmefälle sind in Artikel 38 geregelt. Er sieht vor, 
dass die Vor~orgeeinrichtung anstelle der Rente eine Kapi
tal~bfindung ausrichten kann, wenn es sich um sogenannte 
Klemstrenten handelt. Im übrigen kann nach Absatz 3 das 
Reglement bestimmen, dass der BereChtigte anstelle einer 
Rente eine Kapitalabfindung verlangen kann. Und Herr 
Ammann möchte nun mit seinem Antrag die Möglichkeiten 
der Vorsorgeeinrichtung, Kapital auszuzahlen statt Rente 
zu entrichten, erweitern und zwar für den Fall, dass der Ver
sicherte oder die Hinterbliebenen die Sch~eiz endgültig 
verlas.sen. 
Da muss ich nun schon fragen: Ist das eigentlich ganz im 
Sinne der beruflichen Vorsorge? Es würde nämlich hier die 
Möglichkeit bestehen, dass das Kapital gegen den Willen 
des Versicherten ihm ausgerichtet wird. Die Vorsorgeein
richtung würde bestimmen. Ich bin mit Herrn Ammann 
s~weit einverstanden, dass, .wenn der Berechtigte das 
wunscht und das Reglement das vorsieht, diesem beim 
Verlassen des Landes die Auszahlung gemacht werden 
ds.,rt. Aber ihm gegen seinen Willen diese Auszahlung aufzu
drangen, das scheint mir unsozial, und zwar deswegen, weil 
der Berechtigte damit des Teuerungsausgleiches verlustig 
geht. Man prellt ihn um den Teuerungsausgleich, auf den er 
sons~ Anspr~ch hätte. Ich möchte also sagen: wenn hier 
erweiterte Mogllchkeiten vorgesehen werden sollen für eine 
Kapitalauszahlung, dann im Reglement, aber bitte nicht im 
Gesetz und auf diese Weise, dass das gegen den Willen 
des Versicherten geschehen kann. Ich bitte daher, diesen' 
Antrag abzulehnen. . 

M. Barehl, rapporteur: La disposition de I'article 38 regle la 
forme des prestations. En regle generale, iI est accorde des 
rentes; les prestations en capital sont I'exception. Pour 
cette raison, votre commission vous propose de malntenir 
le titre median .. Prestations en capital ... C'est laseule diver
gence - si on peut parler de divergence - que presente le 
texte du Conseil national par rapport ci celui du Conseil des 
Etats. En revanche, iI n'y a pas de divergence quant aux dis-
positions memes de I'article 38. . 
M. Ammann propose I'adjonction au 2<> alinea de I'article 38 
de la phrase ~uivante: .. L'institution de prevoyance peut 
egalement servlr une prestation en capital si I'assure ou ses 
survivants quittent definitivement la Suisse." Du point de 
vue formel, nous ne pouvons pas entrer en matiere sur 
cette proposition. La lai sur les rapports entre les conseils 
stipule qu'lI n'est possible de revenir sur une disposition 
dejci adoptee par les deux conseils qu'avec le consente-

ment de ia majorite des membres de chacune des deux 
commissions. Or, ce consentement n'est pas acquis. 
Du point de vue materiel, la proposition de M. Ammann 
devrait de taute .fayon etre rejetee. La prevoyance profes
sionnelle atteint san but si les prestations de vieillesse pour 
survivants et d'invalidite sont servies sous la forme de 
rentes. Teile est la regle. Certes, il est prevu des exceptions 
au deuxieme alinea, mais seulement dans les cas ou la 
valeur de la prestation est tres faible, ainsi qu'au troisieme 
alinea dans certalns cas, mais seulement sur demande 
expresse de I'ayant droit. Laisser ci la discretion de la caisse 
et . contre la volonte de I'assure, comme le propose 
M. Ammann, la decision de servir ou non une prestation en 
capital dans le cas ou I'assure ou ses survivants quittent la 
Suisse ouvrirait la porte ci des abus et ci de fächeuses dis
criminations. Pour cette raison, je vous prie de rejeter la 
proposition de M. Ammann. 

Bundesrat Hürlimann: Wir haben dieses Anliegen von Herrn 
Ammann bereits im Zusammenhang mit Artikel 30 - dort 
ging es um die Auszahlung der Freizügigkeitsleistungen -
diskutiert und so entschieden, wie die Kommissionspräsi
denten dies eben jetzt ausgeführt haben. 
Nach Auffassung Ihrer Kommission - und oie deckt sich mit 
der Auffassung des Bundesrates - ist es nicht richtig, wenn 
im Gesetz festgelegt wird, dass hier die Kassen selber ent
scheiden können, ob sie Renten bar abfinden sollen oder 
nicht. Das heisst, im Gesetz wird erklärt, unter welchen 
Bedingungen die Kapitalabfindung ertolgen soll. Also bei
spielsweise mit diesen 2 Prozent. Das ist ein klares Krite
rium. Es geht aber nicht an, den Kassen die Möglichkeit ein
zuräumen, gegen den Willen des Versicherten zu sagen: 
Wir finden Sie nun völlig mit Kapital ab, statt dass Sie ihren 
Rentenanspruch aufrechterhalten können, beispielsweise 
mit der Begründung: Sie gehen ja jetzt ohnehin ins Aus
land. Man weiss nie, ob jemand, der ins Ausland geht, wie-' 
der zuruckkommt und deshalb seine Ansprüche aufrecht
erhalten will. Das' wäre eine diskriminierende Regelung 
gegenüber dem Versicherten. Anderseits kann das Regle
ment eine solche Kapitalabfindung selbstverständlich vor
sehen für den Fall, wo der Versicherte damit einverstanden 
ist. Ich beantrage Ihnen deshalb den Antrag, den wir nicht 
diskutieren konnten, abzulehnen. 

Muhe1m, Berichterstatter: Der Kommissionsberichterstatter 
welscher Zunge und ich haben gesagt, es gebe hier keine 
Differenz zum Ständerat. Das stimmt nicht: bei Absatz 2 
besteht eine Differenz. Ich möchte Herrn Ammann-Bern um 
Entschuldigung bitten und ihm mit dieser Erklärung Genug
tuung leisten. Im übrigen aber halte ich am Ablehnungsan
trag fest. 

M. Barehl, rapporteur: Je ne puls qu'approuver ce que vient 
de dire le president de la commission: M. Ammann a raison 
du point de vue formel. Sur le plan formel, rien ne s'oppose 
ci la presentation de sa proposition, si bien qu'apres 
M. Muheim, votre serviteur et rapporteur de langue fran
yalse s'excuse aupres de M. Ammann. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Ammann-Bern 
Für den Antrag der Kommission 

Art. 39 Abs. 2 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 39 al. 2 
Proposition de la commission 
Adhärer ci la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 40 
Antrag der Kommission, 

40 Stimmen 
54 Stimmen 
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Abs.1 
... abgetreten werden. Vorbehalten bleibt Artikel 4Oa. 

Abs.2 
Streichen 

Art. 40 
Proposition da la commisslon 

AI. 1 

... sont pas exigibles. L'article 40a est reserve. 

AI. 2 
Bitter 

Art. 40a 

Antrag der Kommission 

Titel 
Verpfändung zur Finanzierung von Wohneigentum 

Abs.1 
Der Anspruch auf Altersleistungen kann verpfändet wer
den: 

a. zum Erwerb von Wohneigentum für den eigenen Bedarf; 
b. zum Aufschub der Amortisation von darauf lastenden 
Hypothekardarlehen. 

Abs.2 
Die durch diese Verpfändung gesicherten Geldforderungen 
dürfen jedoch nicht höher sein als das jeweils vorhandene 
Altersguthaben. Sie dürfen das Altersguthaben, wie es im 
Alter 50 vorhanden war, in keinem Fall übersteigen. 

Art.40a 

Proposition da la commission 

Titra 
Mise en gage de prestations pour financer la propriete du 
logement 

AI. 1 
Le droit aux prestations de vieillesse peut etre mis en gage 
afin de permettre ci I'assure: 
a. D'acquerlr la propriete d'un logement pour ses besoins 
personneis ; 

b. Oe retarder I'amortlssement d'une dette hypotMcaire 
grevant la propriete d'un tel logement. 

AI. 2 
Les creances ainsl garanties ne dolvent toutefois pas etre 
~uperleures ci I'avoir de vleillesse existant sur le 
moment.Elles ne depasseront en aucun cas I'avolr de vieil
lesse dont I'assure etalt titulaire ci I'äge de 50 ans. 

Muhe1m, Berichterstatter: Obschon hier - Ich möchte fast 
sage,:, ausnahmsweise - keine Anträge vorliegen, mache 
ich einige Bemerkungen zu den Artikeln 40 und 4Oa. Arti
kel 40 dient der Erhaltung des Vorsorgeanspruches, Indem 
grundsätzlich die Verpfändung u'nd Abtretung vor der Fällig
keit untersagt wird. Absatz 2, der eine Ausnahme für die 
Finanzierung von WOhneigentum vorsieht, ist gemäss 
Antrag der nationalrätlIchen Kommission zu streichen, da 
die Verpfändung der Altersguthaben neu In Artikel 40a 
geregelt wird. Aus diesem Grunde wird In Absatz 1, der das 
Verpfändungsverbot enthält, ein Vorbehalt angefügt. 
Bel Artikel 40a schlägt Ihnen Ihre Kommission eine Bestim
mung vor, die als Ausnahme vom generellen Verbot die Ver
pfändung des anwartschaftlichen Anspruchs des Versicher
ten für zwei Fälle ermöglicht, nämlich zum Erwerb von 
Wohneigentum für den Eigenbedarf und zum Aufschub der 
Amortisation von darauf lastenden Hypothekardarlehen. 
Damit kann erreicht werden, dass ein junger Versicherter 
nicht gleichzeitig Beiträge für die berufliche Vorsorge ent-

richtet und Grundpfanddarlehen abzahlen muss. Die durch 
diese Verpfändung gesicherten Geldforderungen dürfen 
nach Absatz 2 nicht höher sein als das jeweilige Altersgut
haben, in keinem Fall aber mehr als das Guthaben Im 
Alter 50. Damit wird sichergestellt. dass im Rentenalter 
ungefähr die Hälfte des Alterskapitals für den Lebensunter
halt zur Verfügung steht. . 
Mit der Annahme dieses neuen Artikels 40a gemäss dem 
Kommissionsbeschluss wird Absatz 1 der ständerätlichen 
Fassung über die Tilgung von Grundpfanddarlehen ersetzt. 
Diese Bestimmung pes Ständerates würde einen Rechtsan
spruch des Versicherten schatten, dass die VorsorgeeIn
richtung den jährlichen Zuwachs des Altersguthabens des 
Versicherten bis zum Alter 50 zur Abzahlung von nachrangi
gen Gruodpfanddarlehen auf von ihm bewohntem Wohnei
gentum verwenden müsste. Das'wäre ein schwerer Eingritt 
in die Anlagepolitik der Kassen. Der Versicherte könnte die 
Vorsorgeeinrichtung zur Übernahme von Grundpfanddarle
hen verpflichten, ohne dass sie sich je zum Grundstück und 
dessen Belastung hätte äussern können. Es ist nicht ver
wunderlich, dass die Pensionskassen eine soiche Verpflich
tung zur Tilgung von Hypothekardarlehen besonders vehe
ment bekämpft haben. Sie wird nun aber durch die erwei
terte Verpfändungsmöglichkeit gemäss Artikel 40a Ihrer 
Kommission ersetzt, so dass ·dleser Stein des Anstosses 
aus dem Wege geräumt sein dürfte. Ich bitte Sie, den Vor
schlägen der Kommission zuzustimmen. 

M. Barehl, rapporteur: L'artlcle 40, 2" alinea, de la version 
du Conseil des Etats, permet de mettre en gage le droit aux 
prestations futures de vieillesse afin que I'assure puisse 
acquerir la proprlet€! d'un logement po ur ses besoins per
sonneis. Votre commission a reprls ce prlnclpe ci I'arti
eie 4Oa, prevoyant que la mise en gage peut aussi servir ci 
retarder I'amortissement d'une dette hypothecaire grevant 
la proprIete d'unlogement personne!. En adoptant cet 
amendement, votre commission a supprlme I'article 4Oa, tel 
qu'lI etait sorti des dellbllrations du Conseil des Etats et qui 
avait prevu une procedure trap c0!11pllquee concernant 

.I'amortlssement des prets sur gages immobiliers. Cette 
procedure auralt surtout constitue une atteinte grave ci la 
politlque d'investlssement des calsses. 

Le presldent: Le representant du Conseil federal renonce ci 
prendre la parole et se rallle aux propositions de la commis
slon. Je I'en remercle. 

Angenommen - Adopte 

ntel1bls 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

ntre 1bis 

Proposition da la commission 
Maintenlr 

Art. 41a 

Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art.41a 

Proposition da la commission 
Malntenlr 

Art. 41b 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Festhalten 

Abs.2 
Die Bestimmungen über den Sicherheitsfonds sind nicht 
anwendbar. 

o 
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Art. 41b 
Proposition de la commission 

AI. 1 
Lorsque I'assurance obligatoire couvre seulement le decas 
et I'invalidite, le Conseil faderal peut admettre un systeme 
de prestations different de celui qüi decoule de I'assurance 
obligatoire des salaries. 

AI. 2 

Les dispositions relatives au fonds de garantie sur le plan 
national ne sont pas applicables. 

Muheim, Berichterstatter: Ich muss eine kurze Erklärung zu 
Artikel 41a und 41b geben. Der Ständerat hat die beiden 
Artikel des Titeis 1 bis über die obligatorische Versicherung 
der Selbständigerwerbenden gestrichen, weil er in Artikel 5 
das Obligatorium auf die Risiken Tod und Invalidität 
beschränkte. 
Ihr Rat hat nun aber bei der Behandlung von Artikel 5 
Absatz'2 an deI; Fassung des Nationalrates festgehalten, 
wonach auch das Alter in das Obligatorium einbezogen 
werden kann. Die Konsequenz davon ist, dass auch diese 
beiden Artikel 41a und 41b gemäss Nationalrat stehen blei
ben müssen. 
Ich beantrage Ihnen im Namen der Kommission Festhalten. 

M. Barchi, rapporteur: Les raisons pour lesquelles votre 
commlssion vous propose de maintenir ies articles 41 a et 
41b ont deja ete exposees exhaustivement lorsque nous 
avons tralte I'article 5. 

Angenommen - Adopte 

Art. 43-44 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 43-44 
Proposition de .Ia commission 
Adh8rer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 45 
Antrag der Kommission 

Abs.l 
Mehrheit 
· .. Lohnsumme 14880 Franken, ... 

Minderheit 
(Zehnder, Deneys, Meizoz, Morel, Muhe1m, Müller-Bern, 
Reimann) 
· .. Lohnsumme zwei Drittel des Wertes der maximalen ein
fachen AHV-Rente, so kann ... 

Abs.3 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 45 
Proposition de la commission 

AI. 1 
Majorite 
· .. depasse 14880 francs, ... 

Minorite 
(Zehnder, Deneys, Meizoz, Morel, Muheim, Müller-Berne, 
Reimann) 

.... depasse' les deux tiers de la valeur de la rente simple 
maximale de I'AVS, peut s'lI ... 

AI. 3 
Adherer ä. la decision du Conseil-des Etats 
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Le preslderit: La proposition de minorita Zehnder est deve
. nue caduque suite au vote intervenu ä. I'article 4. 

Angenommen - Adopte 

Art. 46a 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 und 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.3 
Streichen 

Art. 46a 
Proposition de la commission 

AI. 1,2 

Adherer ä. la decision du Conseil des Etats 

AI. 3 
Biffer 

Muhe1m; Berichterstatter: Die Artikel 46a bis 53 enthalten 
die Bestimmungen organisatorischer Natur für die Perso
nalyorsorgeeinrichtungen. 
Der Ständerat hat Artikel 46a neu eingefügt. Er will anstelle 
der nationalrätlichen Anerkennung (Artikel 48 und 49) die 
Registrierung der Kassen einführen. Er befürchtete, dass 
die Anerkennung ein aufwendiges Verfahren mit sich bringe 
und wollte es vereinfachen. Bei der Registrierung wird das 
Gewicht mehr .auf die behördliche BeaufsiChtigung der regi
strierten Einrichtungen gelegt. Die nationalrätliche Kommis
sion stimmt in diesem Punkt der ständerätlichen Auffas
sung bei und beantragt Ihnen Zustimmung zu Artikel 46 und 
Streichung von Artikel 48 und 49. 
Bei Absatz 3 dagegen ist das nicht der Fall. Es geht hier um 
die Frage, ob die öffentlich-rechtlichen Kassen im Hinblick 
auf ihre besondere Nl1\tur von den Vorschriften über die 
Organisation und Finanzierung ausgenommen werden sol
len. Ihre Struktur ist in Gesetzen oder Verordnungen fest
gelegt, so dass auf Artikel 50 verzichtet werden könnte. Bei 
Artikel 51 über die paritätische Verwaltung befürchtet der 
Ständerat auch Konflikte. Bei der Verantwortlichkeit (Artikel 
52) würden die entsprechenden Gesetze gelten. Die Kon
trollenacli Artikel 53 sei nicht nötig. Auch bei der Finanzie
rung gingen die öffentlichen Kassen meist andere Wege. 
Die Nationalratskommission hat voiles Verständnis für eine 
Differenzierung zwischen privatrechtlIchen und öffentlich
rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen. Für die öffentlichen 
Kassen bestehen bereits gesetzliche Grundlagen. Sie wer
den zudem durch Bund,. Kantone und Gemeinden garan
tiert. Das alles triffl für die privaten Vorsorgeeinrichtungen 
nicht zu. Deshalb spielt bei diesen die Kapitaldeckung für 
die Leistungsansprüche eine wichtige Rolle. Ihre Kommis
sion hat sich im Hinblick auf den Ständerat nochmals über
legt, wo mit Rücksicht auf die Unterschiede bei den Kassen 
der Öffentlichkeit und der Privatwirtschaft differenzierte 
Lösungen am Platze sind. Neue gesetzliche Regelungen für 
die öffentlichen Vorsorgeeinrichtungen sollen nur soweit 
getroffen werden, als das nötig und sinnvoll ist. Es soll 
nichts geändert werden, was bestens funktioniert. 
So kam Ihre Kommission dazu, Ihnen die Streichung von 
Absatz 3 des Artikels 46 zu beantragen. Die generelle Aus
nahmebestimmung des Ständerates für die Organisation 
und Finanzierung der öffentlichen Kassen geht zu weit. Die 
nationalrätliche Fassung sieht bei Artikel 50 Absatz 2, Arti
kel 51 Absatz 5 und Artikel 65 Absatz 2 spezielle Ausnah
meregelungen vor, die gerechtfertigt erscheinen. Wir bean
tragen daher Festhalten an diesen Bestimmungen. 
Bei Artikel 50 Absatz 3, der den Vorrang des Gesetzes vor 
den Reglementen der Vorsorgeeinrichtungen stipuliert, hat 
der Ständerat einen zweiten Satz beigefügt, wonach bei 
gutem Glauben eine rückwirkende Anwendung des Geset
zes ausgeschlossen wird. Die Kommission ist damit einver-
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standen, ist aber der Meinung, dass sich der gute Glaube 
nicht einfach daraus ergeben darf, dass die Aufsichtsbe
hörde nicht eingegriffen hat. Das wäre eine bedenkliche 
Aufweichung für die Anwendung des Gesetzes durch die 
Vorsorgeeinrichtungen, die zulasten der Versicherten 
gehen könnte. Sie beantragt daher, die Worte -deshalb, 
weil die Aufsichtsbehörde nicht eingegriffen hatte .. zu strei
chen. 

M. Barehl, -rapporteur: Quelques mots concemant les arti
eies 46a, 47 et 50 ä 53. Le Conseil des Etats a prevu au 3e 

alinea de I'article 46a que les articles 50 ä 53 sur I'organisa
tion et I'administration, ainsi que les articles 63 ä 66 sur le 
financement ne s'appliqueront pas auX institutions de pre
voyance de droit public. Votre commission a ete d'avis qu'iI 
n'etait pas possible d'adopter une disposition d'exception 
en faveur des caisses de droit public. 
Par contre, votre commission vous propose de maintenir 
les dispositions speciales de droit public aux artlcles 50, 2e 
alinea, 51, Se alinea, 65, 2e alinea. La premiere phrase du 2e 
alinea de I'article 47, dans la version du Conseil des Etats, 
precise que la deuxieme partie de la presente loi contient 
des exigences minimales. Votre commission, pour des ral
sons evidentes de systematique legislative, a prevu ce prin
cipe ä I'article 6bis• titre median: Exigences minimales. La 
deuxieme phrase du 2e alinea de I'article 47 regle I'impor
tante question de savoir dans quelle mesure la loi est appli
cable ä la prevoyance plus etendue. Le Conseil des Etats, 
contrairement au projet du Conseil federal qui etablissait 
une enumeration exhaustive des prescriptions applicables, 
a choisi, tout simplement, la solution negative en indiquant 
que les dispositions ne s'appliquent pas ä la prevoyance 
plus etendue. Votre commission vous propose de revenir a 
notre decision de 19n, en mentionnant de plus I'article 64 
qui regle la couverture des risques. 
Enfin, ci I'article 53, 3e alinea, votre commission s'est ralliee 
en principe ä la disposition etablie par le Conseil des Etats: 
si une institution de prevoyance pouvci/t admettre de bonne 
foi qu'une disposition de son reglement etait eonforme ä la 
loi, la priorite de la norme legale n'aurait pasd'effet retre
actit. 
En revanche, votre commission a bitte les mots: -en raison 
de I'absence d'lntervention de I'autorite de surveillance .. , 
qui, dans la version du Conseil des Etats, detinissaJent trop 
largement la notion de bonne foi de I'institution de pre
voyance. Selon votre commission, cette absence d'inter
vention de I'autorite de surveillance ne suffit pas ä elle seule 
ä tonder la bonne tol. 

Le presldent: Le Conseil federal se rallle aux propositions 
de la commission. 

Angenommen - Adople 

Art. 47 
Antrag der Kommission 

Abs.2 

Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindestlei
stungen, so gelten für die weitergehende Vorsorge nur die 
Vorschriften über die paritätische Verwaltung (Art. 51), die 
Verantwortlichkeit (Art. 52). die Kontrolle (Art. 53), die Auf
sicht (Art. 59, 60 und 62), die -finanzielle Sicherheit (Art. 63 
Abs. 1, 64, 65 und 66) und die Rechtspflege (Art. 69 und 
70). 

Art. 47 
Proposition de la commission 

AI. 2 
Lorsqu'une institution de prevoyance offre des avantages 
allant au-delci des prestations minimales, seules s'appli
quent ci la prevoyance plus etendue les dispositions sur la 
gestion paritaire (art. 51). la responsabilite (art. 52), le 
contröle (art. 53). la surveillance (art. 59, 60 et 62), la secu-

rite financiere (art. 63, 1er al., 64, 65 et 66) et le contentieux 
(art. 69 et 70). 

Angenommen - Adopt{] 

Art. 48 und- 49 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 48,49 
Proposition de la commission 
Adhärer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 50 
Antrag der Kommission 

Abs.2 

Festhalten 

Abs. 3 
. .. Konnte die Vorsorgeeinrichtung jedoch guten Glau
bens davon ausgehen, dass ... 

Art. 50 
Proposition de la commission 

AI. 2 

Maintenir 

AI. 3 
... Si toutefois I'institution de prevoyance ... 

Angenommen - Adopte 

Art. 51 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 und 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.5 
Festhalten 

Art. 51 
Proposition de la commission 

AI. 1,4 
Adhärer a la decision du Conseil des Etats 

AI. 5 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Art. 52 bis 54, 54a 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 52 a 54, 54a 
Proposition de la commission _ 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 55 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Bst. a 

... , die eine ungünstige Altersstruktur aufweisen; 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

o 

o 
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Antrag Ammann-Bem 

Abs. 1 Bst. a 

... Altersstruktur aufweisen. Altersbeiträge der Eintrittsge
neration sind nicht zuschussberechtigt. 

Art. 55 
Proposition de la commission 

AI. 1 

Let. a 
.. .Ia structure d'äge est defavorable. 

AI. 2 
Adherer ci. la decision du Conseil des Etats 

Proposition Ammann-Beme 

AI. 1lef. a 

... dont la structure d'äge est detavorable. Les cotisations 
de vieillesse en faveur de la generation d'entree ne so nt pas 
prises en consideration pour le calcul des subsides. 

Le president: A I'article 55, nous avions une proposition 
Ammann-Berne qui etait liee ci. celle de I'article 34. 
M. Ammann la retire. 

Muheim, Berichterstatter: Die Artikel 55, 56, 56a der natio
nalrätlichen Fassung enthalten die organisatorischen 
Bestimmungen über den gesamtschweizerischen Lasten
ausgleich und die Auffangvor:rlchtung. Während die Auf
fangvorrichtung auf keinerlei Opposition stiess, erwies sich 
der. sogenannte Pool als grosser Stein des' Aristosses. Er 
stiess bei den bestehenden Pensionskassen auf heftige 
Ablehnung. 
Der Ständerat hat nun dieses Hindernis beseitigt und auf 
den gesamtschweizerischen lastenausgleich verzichtet. Er 
beschränkte sich darauf, einen sogenannten Sicherheits
fonds zu schaffen, der nicht mehr für die EIntrittsgeneration 
und den Teuerungsausgleich da ist, sondern lediglich bei 
Zahlungsunfähigkeit der Kassen einspringen muss und 
dann, wenn eine Kasse eine besonders ungünstige Alters
struktur aufweist. Es gibt also Zuschüsse aus diesem 
Sicherheitsfonds an schlecht strukturierte Kassen. Die 
nationalrätliche Kommission hat mit grosser Mehrheit dem 
so konzipierten Sicherheitsfonds anstelle des Pools zuge
stimmt. Sie lehnte einen Antrag, den Sicherheitsfonds auch 
noch zu streichen, deutlich ab. Dieser Fonds ist notwendig 
für die Deckung der Insolvenzrisikos und die Obernahme 
untragbarer Belastungen bel ungünstiger Altersstruktur. 
In Artikel 56a, bund c hat der Ständerat die Voraussetzun
gen, die Höhe und die Finanzierung der Zuschüsse des 
Sicherheitsfonds bei ungünstiger Altersstruktur umschrie
ben. Nach Artikel 56a sind von den Vorsorgeeinrichtungen 
zwei Bedingungen zu erfüllen: 
Es muss die gesamte Belegschaft des Arbeitgebers, die 
obligatorisch zu versichern ist, der Vorsorgeeinrichtung 
angehören (Bst. a), und diese hat einen v9m Bundesrat 
festzulegenden Mlndestbestand aufzuweisen (Bst. b). Die 
erste Voraussetzung soll eine negative Auslese verhindern, 
was unbestritten Ist. Hingegen stless die zweite Vorschrift, 
der Mindestbestand, auf starke Opposition. Dadurch wür
den ,die kleinen Kassen, die sehr zahlreich sind, zur Auf
gabe ihrer Selbständigkeit gezwungen. 
Ihre Kommission war sich einig, den Buchstaben b von Arti
kel 56a zu streichen. Die verbleibende Vorschrift, dass das 
gesamte Personal des Arbeitgebers versichert sein muss, 
wird in neuer redaktioneller Fassung zum Absatz 2bls des 
Artikels 56b gemacht, so dass Artikel 56a gestrichen wer
den kann. 
Die Höhe der Zuschüsse des SIcherheitsfonds wird in Arti
kel 56b umschrieben. Nach der Ständeratsfassung von 
Absatz 1 ergibt sich der Ansatz aus dem gewogenen 
Durchschnittssatz der Altersgutschriften, vermindert um 15 
Prozent. Die nationalfätliche Kommission versuchte, diese 
unverständliche Formulierung zu verdeutlichen. Um die 
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Altersgutschriften gemäss Artikel 17 zu finanzieren, bedarf 
es im Landesdurchschnitt eines Beitrages von nicht ganz 
12 Prozent der versicherten Löhne. Wenn In einer Kasse 
wegen ungünstiger Altersstruktur der Beitrag auf über 15 
Prozent steigt, dann hat sie Anspruch auf Vergütung des 
daTÜbertlegenden Teils aus dem Sicherheitsfonds. 
Ihre Kommission hat nun eine klarere Formulierung gewählt 
und hat im übrigen die Grenze von 15 auf 14 Prozent herab
gesetzt. Sie konnte das tun, da sie in Artikel 17 eine weni
ger steile Staffelung für die Altgersgutschriften vorsah. 
Dadurch wird die maximale Differenz zwischen dem 
Höchstansatz und dem Selbstbehalt bedeutend geringer. 
Auch wenn dieser auf 14 Prozent herabgesetzt wird, dürfte 
keine Mehrbelastung des SIcherheitsfonds eintreten. Die 
nationalrätliche Kommission schlägt im übrigen eine jahrli
che Abrechnung anstelle der zweijährigen vor. 
Nach Artikel 56c der ständerätlichen Fassung wird der 
gesamtschweizerische Sicherheitsfonds von allen Vorsor
geeinrichtungen finanziert. Dank der Beschränkung der 
Zuschüsse aus Kassen mit ungünstiger Altersstruktur, die 
weit über dem Landesdurchschnitt liegende Prämien erhe
ben müssen, werden sich die Fondsbeiträge In sehr 
bescheidenem Rahmen halten, schätzungsweise zwischen 
ein bis zwei Promille für die Altersleistungen. Die national
rätliche Kommission stimmt hier zu. 

M. Barchi, rapporteur: Je m'exprime m.aintenant sur les 
decisions prises par votre commission aux artIcles 55, 56a 
et 56b. Le fonds de garantie sur le plan national prend la 
place de la fondation de, perequatlon des charges qui etalt 
prevue dans le projet dU Conseil federal, adopte par notre 
conseil en 19n. Le Conseil des Etats a ete d'avis que la 
fondation de perequatlon des charges auralt entraine plu
sieurs Inconvenients. Le rapport sur l'lntegration amis en 
evidence I'opposltion des calsses exlstantj3s, c'est-ci.-dire 
I'opposltlon au pool; en particulier, les caisses auralent dü 
tenir des comptes separes en ce qui concerne la pre
voyance obligatoire, la prevoyance supplementaire et la 
prevoyance anterieure ci. I'entree en vigueur de la loi. Le 
Conseil des Etats a alnsi renonce ci. prevolr des mesures sur 
le plari national en faveur de la generation d'entree et pour 
la compensation du rencheriss.ement. 11 a toutefois main
tenu le princlpe de garantIr les prestations obligatolres, 
notamment contre l'lnsolvabilite. Cette täche a ete confiee 
au fonds de garantie, ainsi que celle de verser des subsldes 
aux institutions de prevoyance dont la structure d'äge est 
particulierement defavorable. 
Votre commisslon a suivi la conception du Conseil des 
Etats, Elle s'est bornee ä bitter le mot: "partlculierement .. ci. 
la lettre 8 du 1er alinea de I'article 55. Elle a ete de I'avis que, 
pour I'octrol de subsldes, iI suffit que la structure d'äge soit 
«defavorable .. tout court. 
L'article 56a regle les conditlons ci. remplir pour obtenlr des 
subsides pour structure d'äge defavorable. ,Une des condi
tlons prevues par le Conseil des Etats est de justitier d'un 
nombre minimum d'assures qui sera fixe par le Conseil 
federal. Suivant une proposition Morell AIIenspach, votre 
commis si on a decide, ci. I'unanlmlte, de renoncer ci. cette 
condltion. En effet, comme cela ressort du deuxieme rap
port sur l'lntegration, ce so nt les petites caisses qul ont une 
structure d'äge detavorable. L'exigence d'un nombre mini
mum d'assuresse heurte au but vise par le fonds de garan
tie. Si les petites caisses ne devaient pas recevoir de sub
sides, elles seraient, tout naturellement, amenees ä refuser 
d'engager des travailleurs äges. Puisque votre commission 
a renonce ä la condltion susdite, I'article 56a aurait simple
ment prevu qu'une calsse, pour pretendre ä. des subsides, 
doit assurer I'ensemble du personnel soumis ä. I'assurance 
obligatoire au serViced'employeurs qul leur sont affilies. 
Pour cette raison, ce princlpe a ete repris dans un nouvel 
alinea 2bis de I'article suivant, le 56b, et I'article 568 a ete 
ainsl supprime. L'artlcle 56b regle le montant des subsldes 
pour structure d'äge defavorable. Le Conseil des Etats a 
etabli deux principes. Premierement, les subsides sont cal
cules tous les deux ans en pour cent de la somme totale 
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des salaires coordonnees de I'institution de prevoyance. 
Deuxil~mement, le taux applicable est egal au. taux moyen 
pondere des bonifications de vieillesse de I'institution de 
prevoyance, diminue de 15 pour cent. Votre commission, 
suivant une proposition de M. Morel, a decide de calculer le 
subside chaque annee. Le calcul annuel apporte des slmpli
tications administratives aux institutions de prevoyance qui 
doivent, de toute fa90n, etablir chaque annee des 
decomptes precis avec leurs assures. En effectuant le ver

·sement au fonds de garantie chaque annee, on reduit, par 
la meme oc-.:aslon, les risques de perte, comme ce la est 
d'ailleurs souligne dans le deuxieme rapport sur I'inte'gra
tion. Votre commission a, en plus, decide, par 15 voix 
contre 6, de reduire le taux limite de 15 a 14 pour cent. 11 
s'agit du pourcentage maximum de lasomme des salaires 
coordonnes. Si les sommes des bonifications de vieillesse 
correspondantes depassent ce plafond, le droit aux sub
·sides prend alors effet. L'abalssement du pourcentage se 
justitie surtout parce que votre commission a adopte un 
echelonnement moins accentue des taux de bonification de 
vieillesse. 
Votre commission a amende le 1er alinea de I'artlcle 56b, 
aussi du point de vue redactionneJ. Le texte, en comparal
son de celul du Conseil des Etats, est bien plus clalr. Le 
mecanisme de I'octrol des subsides est maintenant taut ä 
fait comprehenslble. L'a1lnea 3 de I'artlcle 56b prescrit que 
lorsque plusieurs employeurs sont affilies ä la mame institu
tion de prevoyance, les subsldes sont calcules separement 
pour le personnel de chaque employeur. M. Morel avait pro
pose en seance de commission de bitter cet alinea M. Dar
bellay avait suggere de le modlfier de la manil!lre suivante: 
-Lorsque des travailleurs de plusieurs groupes professlon
nels sont affilies ä la mame Institution de prevoyance, les 
subsides sont calcules separement pour chaque groupe 
professionneJ. .. 
Votre commission a rejete les deux propositions par 10 voix 
contre 5. SI on les avalt acceptees, au nom d'un principe de 
solidarite, on aura/t provoque la separation de plusieurs Ins
titutions qui sont ä present regroupees. Tel est I'historique 
de nos dl!cisions prises ä propos d'un probleme tres impor
tant, celui du fonds de garantie prevu aux artlcles 55, 56a et 
5Gb. 

Angenommen - Adopte 

Art.' 56 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Proposition de la commisslon 
Adhlllrer ä la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 568 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Proposition de la commisslon 
Biffer 

Angenommen - Adopte 

Art,56b 

Antrag der Kommission 

Titel 
Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur 

Abs.1 
Eine Vorsorgeeinrichtung erhält aufgrund von Artikel 55 
Absatz 1 Buchstabe a Zuschüsse im Ausmass, in dem die 
Summe der Altersgutschriften nach Artikel 17 über 14 Pro
zent der Summe der entsprechenden koordinierten Löhne 
liegt. Sie werden jährlich auf der Grundlage des vorange
gangenen Kalenderj,ahres berechnet. 

Abs.2bis 
Vorsorgeeinrichtungen können Ansprüche auf Zuschüsse 
nur erheben, wenn bei ihnen das gesamte der obligatori
schen Versicherung unterstellte Personal der angeschlos
senen Arbeitgeber versichert ist. 

Abs. 2, 3 und 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 56b 
Proposition de la commission 

Titre 
Subsides pour structure d'äge defavorable 

AI. 1 
L'lnstitution de prevoyance a droit ä des subsides en vertu 
de I'article 55, 1er alinea, lettre a, dans la mesure ou la 
somme des bonifications de vieillesse ~elon I'article 17 
depasse 14 pour cent de la somme des salaires coordon
nes correspondants. Les subsides sont calcules chaque 
annee sur la base de I'annee civile ecoulee. 

AI.2bis 
Les institutions de prevoyance n'ont drolt ä des subsldes 
que si elles assurent "ensemble du personnel soumls ä 
I'assurance obligatoire au service des ,employeurs qui leur 
so nt affilies. 

AI. 2, 3, 4 

Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 56c, 57, 58, 61, 63 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Proposition de la commission 
Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 63a 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Abs. 1-3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.4 
Streichen 

Minderheit 
(Zehnder, Deneys, Meizoz, Morel, Muhe1m, Müller-Bern, 
Reimann) 

Abs.1 
•.. Im Reglement fest, 'und der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
zur gleichen Zeit mindestens die gleich hohen Beiträge zu 
entrichten wie der Arbeitnehmer. Ein höherer Anteil ... 

Art. 63a 
Proposition de la commission 

Majorite 
AI.lä3 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

AI. 4 
Bitter 

Minorite 
(Zehnder, Deneys, Melzoz, Morel, Muheim, Müller-Berne, 
Reimann) 

2.5& 

o 

o 
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AI. 1 

... et des salaries. L'employeur est tenu de verser en meme 
temps des cotisations au moins egales ci celles du salarie. 
La quote-part de I'employeur: .. 

Zehn der. Sprecher der Minderheit: Hier geht es um die Auf
teilung der Beiträge zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh
mer. Die Minderheit will im Artikel 63 Buchstabe a Absatz 1 
Übereinstimmung mit Artikel 89 bzw. dem Artikel 331 
Absatz 3 im Obligationenrecht herstellen. Nach Artikel 26 
Absatz 2 dieses Gesetzes müssen für Freizügigkeitsleistun
gen Vergleichsrechnungen angesteUt werden. Das geht bei 
unterschiedlichen Grundlagen nicht gut, wie sie im Moment 
zwischen diesen Artikeln 63a und dem OR-Artlkel 331 
Absatz 3 bestehen. 
In Artikel 63a, nach dem Willen der Kommissionsmehrheit 
und des Ständerates, sollen die Beiträge des Arbeitgebers 
nach der Gesamtheit aller Arbeitnehmerbeiträge geleistet 
werden, im Gegensatz zur Bestimmung In Artikel 89, wo im 
Obligationenrecht die Beiträge des Arbeitgebers gleich 
sind, wie sie vom einzelnen Arbeitnehmer erbracht werden 
müssen. Es gilt also am einen Ort die kollektive und am 
andern Ort die individuelle Beitragsparität. 
Nach Artikel 26 Absatz 2 werden Vergleichsrechnungen 
verlangt, und diese sind ja vom Ständerat und jetzt auch 
vom Nationalrat bestätigt worden. Nachdem die Kommis
sion Ihnen bei Artikel 89 die Beibehaltung der heutigen 
OR-Bestimmung beantragt. ist es angezeigt. dass Sie der 
Minderheit zustimmen, d. h. auch hier im Artikel 63 sollte 
jetzt die Konsequenz gezogen werden, nachdem wir vom 
Leistungsprimat auf das Beitragsprimat umgestiegen sind 
und die individuelle Beitragsparität besser zu diesem 
System passt. 
Der Bundesrat hat in der Kommission versprochen, er 
werde diese Ungleichheit nochmals prüfen. Ich hoffe, diese 
Prüfcrng ist zugunsten der starken Minderheit ausgefallen. 
Ich hoffe es insbesondere deswegen, weil wir ja den OR
Artikel während der Beratungen in dieser Kommission vor 
einigen Jahren korrigiert und angepasst haben; es würde 
schon etwas komisch anmuten, wenn man jetzt umkehrt 
und wiederum das Obligationenrecht anpasst anstatt Arti
kel 63a dieses Gesetzes. 
Ich ersuche Sie deshalb, der Minderheit zuzustimmen. Es 
ist eine starke Minderheit: einmal war das Stimmenverhält
nis 10 zu 9" beim OR-Artikel war es gerade umgekehrt. Sie 
sehen daraus, dass eine Unsicherheit bestanden hat. Diese 
Unsicherheit sollte man jetzt klären können. 
Ich bitte Sie, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Allenspach: In Absatz 1 wollten Ständerat und Kommis
sionsmehrheit, dass der Beitrag des Arbeitgebers gleich 
hoch sein muss wie die gesamten Beiträge aller seiner 
Arbeitnehmer. Es soll also global gerechnet werden. 
Der Minderheitsantrag Zehnder übernimmt die bisherige 
Formulierung von Artikel 331 Absatz 3 des Obligationen
rechtes und baut diese in Artikel 63a Absatz 1 ein. Aus der 
Begründung wird klar, dass er damit anstelle einer globalen 
Parität eine individuelle Parität anstrebt. . 
Aus der Entstehungsgeschichte zu Artikel 331 Absatz 3 OR 
geht indessen hervor, dass nie eine individuelle Parität 
gemeint war. Die Praxis hat denn auch Artikel 331 Absatz 3 
OR bisher immer dahin interpretiert, dass der Arbeitgeber 
global gleichviel zu leisten habe wie die Arbeitnehmer ins
gesamt. Diese Interpretation ist in der Praxis völlig unange
fochten. Sie hat auch nie zu einer gerichtlichen Auseinan
dersetzung geführt. Was Herr Zehnder anstrebt, ist also 
eine Änderung der bisherigen Praxis. Artikel 63a in der Fas
sung des Ständerates und der Kommissionsmehrheit 
bedeutet demnach lediglich eine klarere Formulierung des
sen, was heute Praxis ist. Die Annahme des Minderheitsan
trages Zehnder würde erhebliche Unsicherheiten schaffen. 
Wäre die bisherige Praxis der Globalanrechnung, die auf
grund der bisherigen Formulierung möglich ist, noch 
gewährleistet, weil Herr Zehnder dieser Formulierung in sei
ner Begründung die individuelle Parität unterlegt hat? Will 

man mit dem Minderheitsantrag Zehnder diese globale Pari
tät verwerfen und zur individuellen Parität übergehen, so 
bedeutete dies einen schweren Eingriff In die heutigen 
Finanzierungssysteme der Pensionskassen. 
Die Integration der bestehenden Pensionskassen In dieses 

. neue System des BVG wäre sehr erschwert. Wir sollten 
nicht ohne Not langjährige Finanzierungssysteme der Pen
sionskassen zwangsweise ändern. Klagen, die bisherige 
Praxis sei falsch oder sozial ungenügend oder gar unge
recht, sind mir bis heute nicht bekannt geworden. Warum 
wollen wir also bewährte Praxis über Bord werfen? Warum 
wollen wir Unsicher.heiten schaffen? Warum wollen wir 
administrativ aufwendigere Verfahren vorschreiben? Hiezu 
besteht kein Grund. Ich bitte Sie deshalb., den Minderheits
antrag Zehnder abzulehnen. 

Muheim, Berichterstatter: Der Ständerat hat einen neuen 
Artikel63a über die Aufteilung der Beiträge eingefügt. Er 
ersetzt Artikel 13 der nationalrätlichen Fassung, mit dem er 
in den Absätzen 1, 2 und 3 - abgesehen von einer Präzisie
rung in Absatz 1 - übereinstimmt. Darnach darf der Anteil 
des Arbeitgebers nur mit dessen Zustimmung höher ange
setzt werden als die gesamten Beiträge der Arbeitnehmer. 
Die national rätliche Kommission stimmte zu; bei Absatz 1 
allerdings nur mit einer knappen Mehrheit. Eine starke Min
derheit - Herr Zehnder hat es erwähnt, es sind 9 zu 10 Stim
men - möchte hier von der kollektiven zur individuellen Pari-
tät der Beiträge Übergehen. . 
Gemäss der ständerätlichen Fassung muss der Beitrag des 
Arbeitgebers mindestens gleich hoch sein wie die gesam
ten Beiträge aller Arbeitnehmer. Nach Artikel 311 Absatz 3 
des geltenden Obligationenrechtes ist der Arbeitgeber ver
pflichtet, zur gieichen Zeit mindestens die gleichen Beiträge 
zu leisten wie der Arbeitnehmer. Das ist die in!:lividuelle 
Parität, weil sich nämlich der Beitrag des Arbeitgebers nach 
dem richtet, was jeder Arbeitnehmer zahlt, währenddem 
beim BVG die Gesamtsumme aller Arbeitnehmerbeiträge 
massgebend ist. Die kollektive Parität entspricht dem 
System des Leistungsprimats, die individuelle dem 
Beitragsprimat. Nachdem Sie letzteres akzeptiert haben, 
wäre eigentlich eine Anpassung fOlgerichtig. Damit wäre 
auch eine Übereinstimmung lT'it der Regelung im Obligatio
nenrecht hergestellt. Der Ständerat wollte das auch, aber in 
umgekehrter Richtung, indem nämlich das Obligationen
recht dem BVG angepasst würde (wir kommen bei Arti
kel 89, bei dem es um die Anpassung des Obligationen
rechts geht, darauf zurück). 
An und für sich wäre eine Harmonisierung der beiden 
Bestimmungen im BVG und Obligationenrecht wünschens
wert. Einerseits könnten nach der bundesrätlichen Bot
schaft bei kollektiver Parität ausgeprägte Solidaritätsmass
nahmen vorgesehen werden, die zum Beispiel die älteren 
Versicherten gegenüber den jüngeren begünstigen. An
dererseits hat der Arbeitnehmer nach Obligationenrecht 
Anspruch auf eine Freizügigkeitsleistung, die nicht nur sei
nen eigenen Beiträgen, sondern auch einem Teil oder den 
gesamten Beiträgen entspricht, die der Arbeitgeber für ihn 
entrichtet hat. 
Die Freizügigkeit nach Obligationenrecht würde beeinträch
tigt, wenn der Arbeitgeber nicht gleichzeitig für jeden 
Arbeitnehmer mindestens gleich hohe Beiträge wie dieser· 
selber aufbringen würde. Besonders bei der überobligatori
schen Versicherung und den vorobligatorischen Ansprü
chen könnte das ins Gewicht fallen. Dagegen spielen im 
Rahmen des BVG die für den einzelnen Arbeitnehmer vom 
Arbeitgeber einbezahlten Beiträge keine Rolie, da ja hier 
mit den Altersgutschriften operiert wird. In dieser kontro
versen Situation entschied Ihre Kommission mit 10 zu 9 
Stimmen bei Artikel 63a Absatz 2 der ständerätlichen Fas
sung mit' der kollektiven Pantät zuzustimmen. Bei Artikel 89 
dagegen beschloss sie, ebenfalls mit 9 zu 10 Stimmen, am 
geltenden Text des Artikels 331 Absatz 3 Obligationenrecht 
nichts zu ändern, also die individuelle Parität beizubehalten. 

M. Barchi, rapporteur: Je veux. taut d'abord, dire quelques 
mots ci pro pos du 4e alinea de I'article 63a, version du 
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Conseil des Etats. Celte disposition prescrit I'obligation de 
fixer les cotisations des salaries d'une maniere uniforme, 
sans egard ä I'äge des assures. lors de I'examen de I'arti
cle 17, j'ai dejä expose les raisons pour lesquelles votre 
commission vous propose de supprimer celte obligation, 
laissant aux caisses la faculte de fixer les cotisations d'une 
maniere uniforme, ce qui sera la regle, ou de les differencier 
exceptionnellement, selon I'äge. 
Je reviens maintenant sur I'artlcle 63a, 1er alinea Cet article 
regle la repartition des cotisations. Selon la version du 
Conseil des Etats, qui correspond ä I'article 13 du projet 
approuve par notre conseil, la contribution de I'employeur 
dol!, dans son ensemble, etre au moins egale ä la somme 
des cotlsatlons de 'tous les salaries. C'est le principe de 
I'equivalence collective. La majorite de votre commission a 
confirme ce princlpe tandis qu'une minorite representee 
par M. Zehnder nous suggere d'adopter un principe 
oppose, c'est-a-dire celui de I'equivalence individuelle eta
blissant que I'employeur est tenu de verser des cotlsatlons 
au moins egales acelIes du salarie. Malheureusement, la 
majorite de votre commlsslon - une volx a suffi pour faire 
pencher la balance'- a repris, a I'artlcle 89, la version adop
tee en 1977 par notre conseil an ce qui concerne I'artl
eie 331, 3e alinea, du code des obligations. Celui-cl prescrit 
(seion I'interpretatlon de la majorite) que I'employeur est 
tenu de varser des contributlons au molns egales selon le 
princlpe de I'equlvalence Individuelle. Par contre, le Conseil 
des Etats avait retenu, s'agissant aussl du code des obliga
tions, le principe de I'equlvalence collective. 
Nous nous trouvons, ä vral dlre, dans une situation etrange. 
En bonne loglque, on voudrait harmoniser prevoyance pro
fessionnelle et code des obligations. Acepropos, je ne 
partage pas le point de vue du president de notre commis
slon. Notre conseil, des lors qu'lI voudralt .respecter les 
princlpes de la logique elementaire, devrait an revanche, si 
la majorite I'emportalt a I'artlcle 63a, 1er alinea, suivre la 
mlri6rite Allenspach a I'artlcle 89 modifiant I'article 331, 3e 

alinea, du code des obligations. SI notre conseil ne devait 
pas elimlner l'lncoherence nee, malheureusement, des 
decisions de la commission, le Conseil des Etats devralt y 
reniedier. Quoi qu'lI en soit, je plaide en faveur du princlpe 
de /'equivalence collectlve des cotisations en matiere de 
prevoyance professionnelle. Celte solution a I'avantage de 
la slmpliclte. En plus, comme le fait rassortir, le message, 
pages 78 et 79, le systeme de I'equiva/ence collectlve per
met aux caisses d'appliquer des mesures de solidarite 
entre les jeunes assures et les assures plus äges. 

Bundesrat Hürlimann: Die Diskussion, die Sie hier führen, 
steht unter der Prämisse, dass Arbeitgeber und Arbeitneh
mer für die Pensions kasse gleich viel zahlen. Das Ist aber 
die Mindestbestlmmung. Wir wollen nämlich nicht verhin
dern, dass der Arbeitgeber- wie das in vielen Betrieben 
vorbildlich gemacht wird - mehr bezahlt, dass er also eine 
unterschiedliche Teilung der Beiträge vornimmt. indem er 
beispielsweise 8 Prozent übernimmt und die Arbeitnehmer 
6 Prozent. Das Ist ein Prinzip, das möglichst auch Rücksicht 
nimmt auf die bestehenden Kassen, bel denen in dieser 
Hinsicht sehr' unterschiedliche Lösungen' angewendet 
werden. 
Nun stellen sich in bezug auf die Anträge der KommissIons
mehrheit und der Kommissionsminderheit folgende Fragen: 
Was bedeutet kollektive oder - wie Herr AIIenspach gesagt 
hat - globale Beitragsparität und was individuelle Beltrags~ 
parität? Bei der kollektiven Parität hat der Arbeitgeber nur 
die Pflicht, mindestens gleich hohe Beitragsleistungen, d. h. 
die gleich hohe Beitragssumme an die Vorsorgeeinrichtung 
wie alle seine Arbeitnehmer zu bezahlen. Wenn also alle 
Arbeitnehmer zusammen In die Pensionskasse nach even
tuell verschiedenen Beiträgen 100 000 Franken bezahlen -
verschieden, weil die jüngsten eventuell weniger bezahlen 
als die ältesten -, dann hat der Arbeitgeber keine andere 
Pflicht. als auch 100 000 Franken zu bezahlen. Obwohl der 
Arbeitgeber in beiden Fällen - wenn er also die Mindestvor
schrift erfüllt - nicht mehr aufbringen muss, schlagen wir 

diese kollektive Parität vor, weil wir die Solidarität innerhalb 
der Kasse fördern möchten. Sie erinnern sich, dass der 
Pool, der auf dem Prinzip einer viel grösseren Solidaritäts
idee aufgebaut war, bei den Versicherten auf Ablehnung 
stiess. Man hat damals vor allem auch in Pensionskassen
kreisen gesagt, wenn man schon eine Solidarität fordern 
wolle, dann solle man dies vor allem in der Kasse selbst -
also kassenintern - besorgen. Mit der kollektiven Parität 
wird dieser Solidaritätsgedanke natürlich viel ausgeprägter, 
als wenn Sie nun vorschreiben - wie das die Minderheit 
beantragt -, dass der Arbeitgeber für jeden Arbeitnehmer 
genau gleich viel zu bezahlen hat, wie der Arbeitnehmer bei 
abgestuften Prämien bezahlen soll. Dann gibt es in dieser 
Beziehung keine Solidarität mehr. 
Bei der kollektiven Beitragsparität, die sowohl für das cR 
als auch für das BVG vorgesehen ist, handelt es sich um 
eine integrationsfreundliche lösung. Viele Kassen gehen so 
vor, dass der Arbeitgeber einfach bezahlt, was die Arbeit
nehmer zusammen bezahlen. Durch diesen Pauschalbetrag 
wird - wie bereits erwähnt - eine geWisse Solidarität zwi
schen Jung und Alt innerhalb der Kasse ermöglicht. Unter 
Umständen wird das nämlich dann zur Folge haben, dass 
für den jüngsten Arbeitnehmer - wenn der Arbeitgeber kol
lektiv seine Beiträge leistet - während vier, fünf oder zehn 
Jahren nichts geleistet werden muss - ausgenommen das, 
was er für die Freizügigkeitsleistung notwendig hat, also 
das, worauf er Anspruch hat, wenn er austrilt. Bleibt er aber 
im Betrieb, kann diese Solidaritätskomponente beispiels
weise zugunsten der Älteren verwendet werden. Es ist also 
- um es noch einmal zu sagen - eine kasseninterne Solida
rität. Ihre Kommission beantragt, diese Solidarität nicht zu 
erzwingen, aber zu ermöglichen. Sie schlägt deshalb in 
Absatz 1 - wie Sie das in der ersten Lesung entschieden 
haben und wie es auch der Ständerat beschlossen hat - die 
kollektive Parität vor. 
Aus diesen Gr:ünden beantrage ich Ihnen, der Kommis
sionsmehrheit zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
für den Antrag der Minderheit 

Art. 63b 
Antrag der Kommission 

Titel 
Höhe der Beiträge 

Wortlaut 

86 Stimmen 
46 Stimmen 

Die Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind so 
anzusetzen, dass vorbehältllch Artikel 65b insbesondere 
folgende gesetzliche leistungen erbracht werden können: 
a die Altersgutschriften nach Artikel 17; 
b, die HInterlassenenrenten nach Artikel 20; 
c. die Invalidenrenten nach Artikel 23; 
d. die Anpassung der Hinterlassenen- und Invalidenrenten 
an die Preisentwicklung nach Artikel 37 Absatz 1; 
e. die Beiträge an den Sicherheitsfonds nach Artikel 56c. 

Art. 63b 
Proposition de Ja commisslon 

Titre 
Montant des cotisations 

Texte 
les cotisations des employeurs et des salaries doivent iHre 
fixees, sous reserve de I'article 65b, de teile maniere qu'en 
particulier les p'restations legales suivantes puissent etre 
servles: 
a. les bonifications de vieillesse selon J'artlcle 17; 
b. Les rentes de survlvants selon I'artlcle 20; 
c. les rentes d'lnvalidite selon I'article 23; 

o 

o 



o 

o 
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d. L'adaptation des rentes de survivants et d'invalidlte ä 
I'evolution des prix conformemen~ ä I'article 37, 1er aI!nea; 
e. Les contributions au fonds de garantie conformement ä 
I'article 56c. 

Angenommen - Adopte 

Art. 64 
Antrag der Kommission 

Abs.l 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.3 
Mehrheit 

Im Genehmigungsverfahren der Tarife nach Artikel 20 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes prüft der Bundesrat, ob 
die für die gesetzlich vorgeschriebene berufliche Vorsorge 
anwendbaren Tarife auch unter sozialen Gesichtspunkten 
angebracht sind. 

Minderheit 

(Coutau, Allenspach, Ammann-Bern, Barchi, Basler) 
Streichen 

Antrag Ammann-Bem 

Abs.3 
Hauptanfrag 

Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen haben alle bei ihr für 
das Ob,lgatorium Verslche.rt~n als eine Rlslkegemelnschaft 
zu 'betrachten, unabhängig von den verschiedenen Arbeit
gebern. Die durch die grössere Zahl der Versicherten sich 
ergebenden günstigeren RIsikoprämien sind allen Arbeltge
bemgleichermassen weiterzugeben. 

Eventualantrag 

Der Bundesrat kann für Sammel- und Gemeinschaftsstiftun
gen anordnen, dass alle bei ihnen für das Obligatorium Ver
sicherten als eine RIsikogemeinschaft betrachtet werden 
müssen, unabhängig von den verschiedenen Arbeltgebem. 
Die durch die grössere Zahr der Versicherten sich ergeben
den günstigeren Risikoprämien sind allen Arbeitgebern glel
chermassen weiterzugeben. 

Art. 64 
Proposition de la comf!1ission 

AI. 1 
Adherer ä la decislon du Conseil des Etats 

AI. 3 
Majorite 

Le Conseil federal examinera, au cours de Ja procedure 
d'approbatlon des tarifs selon I'article 20 de la loi federale 
sur la survelllance des assurances, si les tarifs applicables ä 
la prevoyance professlonnelle legalemerit prescrite sont 
equitables du point de vue soclal. 

Minorite 

(Coutau, Allenspach, Ammann-Berne, Barchi, Basler) 
Biffer 

Proposition Ammann-Beme 

AI. 3 
Proposition princiPale 
Tous les assures soumis ci la prevoyance professionnelle 
obligatoire au sein d'une fondation collectiva ou d'une fon
datlon commune ne forment qu'une seule communaute da 
risque, sans egard ä. la dlverslte des employeurs. L'allege
ment des primes de risque resultant du plus grand nombre 
d'assures profite ra de manlere egale ci tous les employeurs. 

Proposition subsidlaire 

Le Conseil federal peut decider que tous les assures sou
mis ä. la prevoyance professionnelle obligatoire au sein 

d'une fondation collectlve ou d'une fondation commune ne 
formeront qu'une seule communaute de risques, sans 
egard ä. la diverslte des employeurs. L'allegement des pri
mes de risque resultant du plus grand nombre d'assures 
profltera de maniere egale ä. tous les employeurs. 

Abs. I-AI. 1 

Angenommen - Adopte 

Abs. 3-AI. 3 

M. Coutau, porte-parOle de la minorite: L'article 64, 3e ali
nea, conceme les institutions de prevoyance qui ont decide 
de transferer la couverture des risques ä une institution 
d'assurance sou mise ci la loi sur la surveillancedes institu
tions d'assurance. Dans ce cas, les cotlsatlons prevues doi
vent etre approuvees par I'autorite, conformement ci I'article 
'20 de la loi sur la surveillance des Institutions d'assurance 
prlvees. Cet article20 prevoit que, aucours de la procedure 
d'approbation, I'autorite de surveillance - dans le cas parti
culler, l'Offlce federal des assurances privees- examine, 
d'apras les calculs de tarifs que lui presentent les institu
tions d'assurance, si les primes prevues restent dans les 
limltes qui garantissent, d'une part, la solvabillte des institu
tions d'assurance et, d'autre part, la protection des assures 
contre les abus. L'alinea 3 de I'article 64 dont nous parions 
a ete ajoute ä la loi sur proposition de l'Office federal des 
assurances sociales lors des travaux de votre commission. 
Cette proposition vise ci Introduire deux elements nouveaux 
par rapport ci I'article 20 de la loi sur la surveillance des ins
t1tutlons d'assurance privees que je viens de vous citer. 
Le premier element nouveau porte sur Ja compatence 
d'exarTiiner le blen-fonde des tarifs. Contrairement ä I'article 
20, ce ne serait plus I'autorlte de surveillance - c'est-ci-dire 
l'OffIce federal des assurances privees - mals le Conseil 
federal lui-meme qul en serait charge. On peut vraiment se 
demander pourquol le Conseil federal a un Interet et des 
motlfs plus pressants ä se prononcer sur les tarifs pratl
ques par les compagnies d'assurance dans le cas de la pre
voyance'professionnelle que dans celui des autres contrats 
d'assurance. En realite, on croit sentir une certaine lutte 
d'influence entre deux services de I'administratlon qui vou
draient I'un et I'autre avoir leur mot ä dlre dans le secteur 
des tarifs des instItutions de prevoyance professionnelle: 
d'une part, l'OffIce federal des assurances priveas qul, 
conformement ci I'article 20 de la loi susdite, est charge de 
verifler I'ensemble des tarifs des assurances, et, d'autre 
part, l'OffIce federal des assurances sociales qui considere 
la prevoyance professionnelle comme une affaire sur 
laquelle iI doit maintenir un ceil de pare attentlf, jusque dans 
la survelllance du calcul des primes. 
Le Conseil federal n'a voulu faire de peine ni ä. I'un ni ä. 
I'autre et iI a arbltre le dilemme en revendiquant pour lul
meme la competence d'examiner les tarifs. Cette solution 
ne me semble..pas etre la bonne. L'examen des tarifs est 
une affaire essentlellement technlque. C'est une verlficatlon 
ci laquelle l'OffIce federal des assurances privees est 
rompu, iI a acquis en la matil1!re une grande experience et iI 
a largement falt ses preuves ä. cet egard. On ne volt pas 
tras bien pourquoi iI ne feralt pas bien le travail que I'artlcle 
20 de la 101 sur la surveillance des Institutions d'assurance 
lui prescrit, dans le cas egalement des tarifs des compa
gnies d'assurance chargees de la gestion de la prevoyance 
professionnelle. 
Le deuxiame element nouveau, c'est I'introduction d'un cri
tare supplementaire pour juger du bien-fonde des tarifs. 
L'artlcle 20 de la loi sur la surveillance des assurances pre
voit deux critares ci prendre en consideration: d'abord la 
solvabilite des InstItutions . d'assurance, ensulte la protec
tlon des assures contre les abus. Cette disposition a d'all
leurs donne lieu ä. de tras longs debats lors de I'examen 
parlementaire de la loi sur la surveillance des institutions 
d'assurance privees en 1978. Finalement, le texte adopte 
fixe en quelque sorte une fourchette entre untarif maximal 
qul garantlt absolument la solvabifite des institutions 
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d'asslirance et un tarif minimal qui protege les interats des 
assures. C'est dans la marge qui separe ces deux extremes 
que les instItutions d'assurance ont la lIberte de se mouvolr 
avec I'approbation de l'Office tederal des assurances pri
vees. Le critere de solvabilite est une donnee de mathema
tique actuarielle qui ne souffre guere d'appreciation plus ou 
moins subjective. 11 s'agit, pour l'Office federal des assu
rances privees, d'une verification purement technique. En 
revanche, la protection des ass ures contre les abus est une 
donnee, peut-atre moins technique parce qu'elle inclut 
manifestement I'interet soelal des assures, mais elle reste 
neanmoins precise et contraignante. Si I'on ajoute que les 
tarifs, au-dela mame de ces deux criteres, doivent de sur
croit etre - et je clte la proposition qul vous est faite par la 
majorite de la commlssion - .. equitables du point de vue 
social .. , on introduit un critere totale me nt inadequat a mes 
yeux. Va-t-on par exemple, au mepris de la solvabilite des 
Institutions de prilVoyance, prescrire des tarifs qul seraient 
a ce moment-la equltables du point de vue soelal? On seralt 
alors en pleine contradiction avec I'article 20 de la loi sur la 
surveillance des institutions d'assurance qUi, par sou ci de 
menager les interats des assures, im pose de veiller preci
sement a la solvabillte des caisses. 11 semble que ce la ne 
sera ni possible ni opportun. D'ailleurs, I'autre critere, la 
protection des assures contre les abus, permet deja de 
tenlr compte de I'aspect social de ces tarifs si, comme les 
travaux preparatolres de I'article 20 de la 101 sur la surveil
lance des ass uran ces le suggere, on donne acette expres
sion une interpretation assez large. C'est la reference sup
plementaire et explicite cl des tarifs equltables du point de 
vue social. 
Des lors, cette reference n'est pas necessaire en cas 
d'interpretatlon assez large de la nation de protectlon des 
assures contre les abus. 
Pour toutes ces ralsons, la minorite de la commission vous 
demande d'en rester au texte adopte par le Conseil des 
Etats et de renoncer cl cette adjonction, qui est a la fols dls
cutable .et inutlle. Vous eviterez par la de creer une diver
gence supplementaire par rapport au texte du Conseil des 
Etats. 

Ammann-Bern: Ich spreche zu Artikel 64 Absatz 3. Vorab 
ist festzuhalten, dass der Ständerat das Problem der RIsi
koprämle nur sehr oberflächlich behandelte und von der 
Annahme ausging, dass diese bei grösseren autonomen 
Vorsorgeeinrichtungen im Durchschnitt zirka 1,7 Prozent 
des koordinierten Lohnes betragen. Im übrigen erwartete 
er, dass sich unsere Kommission dieser Frage besonders 
sorgfältig annehme. Das ist nicht geschehen. Wir geben 
den Ball notgedrungen an den Ständerat zurück. 
Die Kommissionsberatungen haben ergeben, dass Vorsor
geeinrichtungen, die das Risiko bei einer Versicherungsge
sellschaft zu versichem haben werden, zirka 2,9 bis 3,5 Pro
zent der koordinierten Löhne zu bezahlen haben werden, 
also rund doppelt soviel, wie es die autonomen Kassen 
belastet. Dieses Problem geben wir VOllständig ungelöst an 
den Ständerat zurück. 
Vorerst Ist festzuhalten, dass dieses Problem die bestehen
den autonomen Kassen in keiner Weise berührt. Diese. ver
sichern das Risiko genau gleich wie bisher. Dagegen spielt 
es für alle kleinen Kassen - alte und neue -, welche das 
Risiko ihrer Versicherten bel einer Gesellschaft abdecken, 
eine ausserordentllch wichtige Rolle. Vor allem müssen wir 
sehen, dass heute praktisch keine neuen autonomen Vor
sorgeeinrichtungen geschaffen werden; die grösseren 
Betriebe besitzen - mit wenigen Ausnahmen ..,. solche Ein
richtungen. 
Alle neuen Kassen müssen also ihr Risiko bestimmt bei 
einer Versicherungsgesellschaft abdecken ·Iassen. Diese 
gehen heute so vor, dass sie für jeden Arbeitgeber die Risi
koprämie nach Alter, Geschlecht und Zivilstand der Ver
sicherten festlegen und auf diese Weise den Durchschnitt 
für den Arbeitgeber bestimmen. Diese Risikoprämien sind 
sehr unterschiedlich, weil heute natürlich die Versiche
rungsgesellschaften in ihren Leistungen von Vorsorgeein-

richtung zu Vorsorgeeinrichtung ausserordentlich verschie
den sind. So kann man kaum zwei Arbeitgeber finden, wei
che ihre Mitarbeiter nach genau demselben Plan versichern. 
Für das Obligatorium wird das geändert: Da werden alle 
nach genau demselben Plan versichert sein. 
Auf meinen Antrag hin wurde die Verwaltung übrigens 
beauftragt, endlich klar festzuhalten, was nach diesem 
neuen Gesetz durch die Risikoversicherung eigentlich 
genau gedeckt werden müsse. Erst einige Tage vor unserer 
letzten Sitzung erhielten wir dann ein hochinteressantes 
Dokument von zirka 60 Seiten, welches natürlich von der 
Kommission nicht mehr verarbeitet werden konnte. Wir 
übergeben also dem Ständerat eine wichtige Dokumenta
tion mit dem Auftrag, die ganze Angelegenheit an unserer 
Stelle zu überprüfen. 
Aus dem Dokument geht vor allem hervor, dass es sich hier 
um eine ausserordentlich komplexe Frage handelt, welche 
auf ganz verschiedene Weise gelöst werden kann. Wie es 
sich die Versicherungsgesellschaften vorstellen, käme es 
darauf hinaus, dass jede bei ihr rückversicherte Vorsorge
einrichtung für die Leistungen des Obligatoriums Prämien 
ganz verschiedener Höhe bezahlen müsste, je nach der 
Zusammensetzung der Versicherten (notabene für die 
genau gleichen zugesicherten Leistungen). Aus allen Unter
lagen und Diskussionen wissen wir, dass diese Risikoprä
mie um so knapper, das he isst günstiger bemessen werden 
kann, je mehr Versicherte zusammen eine RIsIkogemeIn
schaft bilden. Genau gleich wie bei der obligatorischen 
Motorfahrzeughaftpflichtversicherung kann das Gesetz ver
langen, dass die Versicherungsgesellschaften sämtliche 
Versicherten der verschiedenen bei ihnen rückversicherten 
Vorsorgeeinrichtungen der verschiedenen Arbeitgeber für 
den Bereich dieses Obligatoriums als eine Risikogemein
schaft betrachten müssen. Die sich daraus mit Bestimmt
heit ergebenden günstigeren Prämien wären dann tür alle 
diese Vorsorgeeinrichtungen gleich, eventuell höchstens 
unterteilt nach dem Anteil Frauen/Männer, sicher jedoch 
nicht unterteilt nach Alter, ZIVilstand usw. Die Aufsicht und 
die eventuell notwendige Anpassung des Tarifes nach 
unten oder oben könnte genau gleich erfolgen, wie das 
heute bei der Motorfahrzeughaftpflichtversicherung der Fall 
Ist. 
Der grosse Vorteil einer solchen Lösung würde darln beste
hen, dass alle kleinen Kassen, welche Ihre Risiken nicht sei
ber versichern können oder wollen (das sind übrigens rund 
90 Prozent aller Vorsorgeeinrichtungen). eine ähnlich hohe 
RIsikoprämie entrlchten müssten. Zwischen diesen Kassen 
würde sich innerhalb einer Versicherungsgesellschaft eine 
sehr erwünschte Solidarität ergeben, ohne dass hlefür 
irgendwelche zusätzliche neue Institutionen geschaffen 
werden müssten. Damit wäre es auch wieder möglich, das 
vom Ständerat ursprünglich angestrebte Ziel zu erreichen, 
nämlich genau anzugeben, in welchen Grenzen sich die 
Prämien der verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen bewe
gen werden. Namentlich könnte er dann das Maximum mit 
recht kleinen Toleranzen angeben. Ich bitte Sie um Zustim-. 
mung zu meinem Antrag. Damit entsteht eine Differenz, die 
es dem Ständerat erlauben wird, diese Frage genau abzu
klären. 
Falls Sie meinen Antrag als zu weitgehend empfinden, bitte 
ich Sie, wenigstens meinem Eventualantrag zuzustimmen, 
welcher dem Bundesrat das Recht einräumen würde, eine 
ähnliche Verordnung zu erlassen, also eine Kann-Vorschrift. 
Ich bin überzeugt, dass dies ein sehr wirkungsvolles Instru
ment sein könnte, um mit den Versicherungsgesellschaften 
möglichst zweckmässige Bedingungen für die Rückversi
cherung des Risikos nach den Vorschriften dieses Geset
zes auszuhandeln. Auf jeden Fall muss der Antrag der Kom
missionsmehrheit abgelehnt werden, da er eine reine Leer-
formel darstellt. . 

Relmann: Es scheint, dass die Altersvorsorge für die Ver
sicherungsgesellschaften ein gutes Geschäft ist. Das geht 
schon daraus hervor, mit welchem Eifer bei Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern um die Gunst der privaten Versiche-
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rungsgesellschaften geworben wird. Die Vorsorgeeinrich
tungen sind zwar gemäss Artikel 64 Absatz 1 - mindestens 
theoretisch - frei zu entscheiden, ob sie das Risiko selber 
tragen oder sich einer privaten Versicherungsgesellschaft 
unterstellen wollen. In der Praxis beschränkt sich aber 
diese Freiheit auf eine bestimmte Kassengrösse bzw. Ver
sichertenzahl. Von den geschickten Werbemethoden und 
Werbeargumenten will ich gar nicht sprechen. Es sind 
Gesellschaften, welche auf Gewinn arbeiten und dement
sprechend nicht nur daran interessiert sind, dem Versicher
ten eine günstige Altersvorsorge zu bieten, sondem an die
sem Vorsorgegeschäft auch etwas verdienen wollen. Man 
braucht daran nicht unbedingt etwas Stossendes zu finden; 
aber mit der Einführung des Obligatoriums entsteht für viele 
Versicherte geradezu ein Zwang, sich von einer privaten 
Versicherungsgesellschaft bedienen zu lassen. 
Es ist unsere Aufgabe und unsere Pflicht, im Gesetz jene 
Kontrolle vorzusehen, welche übersetzte Gewinne auf 
Kosten der Versicherten verhindert. Die Mehrheit der natio
nalrätlichen Kommission vertritt deshalb die Auffassung, es 

. sei notwendig, in diesem Fall zu überprüfen, ob die Tarife 
für die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen auch unter 
sozialen Gesichtspunkten angebracht sind. Es handelt sich 
nicht um eine zusätzliche, neue Kontrolle, sondem um die 
Kontrolle gemäss Artikel 20 des VersicherungsaufsIchtsge
setzes, wobei der Bundesrat zUl[öätzlich prüft, ob aufgrund 
der Tarife übersetzte Gewinne erzielt werden. Die 'Kommis
sion hat diesem Absatz 3 zu Artikel 64 mit einer Mehrheit 
von 15 zu 3 Stimmen zugestimmt. Im Namen der sozialde
mokratischen Fraktion empfehle ich Ihnen ebenfalls, der 
Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 
Zum Antrag Ammann möchte ich mich nicht äussem, weil 
er meines Erachtens mit dem Wortlaut von Absatz 3 der 
Kommissionsmehrheit in keinem Zusammenhang steht. 

Flscher-Bem: Wir müssen uns darüber im klaren sein, dass 
mit diesem Gesetz ein Obligatorium der RIsikoversicherung 
stipuliert wird, d. h. die einzelnen Kassen müssen ihre Mit
glieder obligatorisch versichem. Die Konsequenz daraus 
ist, dass eine ganze Anzahl von vor allem kleineren und 
neueren Kassen eine RIsikodeckung bel der Assekuranz 
suchen mUss, weil sie am Anfang das Risiko nicht selbst 
übemehmen können. Die weitere Konsequenz ist, dass die 
Versicherungskassen eine Art MonopolsteIlung erhalten, 
Indem man die Leute zwingt, sich bei ihnen zu versichem; 
denn jemand anderes kann ja diese Versicherung gar nicht 
übemehmen. Nun haben wir eine ähnliche Situation wie bei 
der Motorhaftpftichtversicherung, wie es Herr Kollege 
Ammann bereits dargelegt hat. Dort wird das ebenfalls 
gemacht, und die Versicherungsgesellschaften sind gehal
ten, einen Einheitstarif zu offerieren, wobei eine grosse 
nationale Ri.slkogemeinschaft gebildet wird. Wir haben in 
der Kommission mehrmals versucht, die Versicherungsge
sellschaften anzuhalten, hier eine Offerte zu unterbreiten 
und Vorschläge über eine oder mehrere Stufen von Prämien 
zu unterbreiten in der Meinung, dass man siC;h einigermas
sen in der Grössenordung der Modellrechung des Stände
rates bewegt, die, wenn ich mich nicht täusche, 1,7 Prozent 
Prämie "für die Risikoversicherung beinhaltete. Die Versiche
rungsgesellschaften haben uns erklärt - mit mehr oder 
weniger überzeugenden Argumenten -, dass dies nicht 
angehe, weil man sonst künstliche Risikogemeinschaften 
usw.bilden müsste. 
Ich muss Ihnen sagen, dass Ich von dieser Argumentation 
nicht befriedigt bin; die Kommission war es auch nicht. Sie 
hat deshalb dem Mehrheitsantrag zugestimmt, wobei ich 
ohne weiteres zugebe, dass dieser keine ideale Lösung 
bringt. Wir hätten es viel lieber gesehen, wenn die Versiche
rungsgesellschaften, wie bei der Haftpflichtversicherung, 
einen Einheitstarif - vielleicht einen gestaffelten - vorge
schlagen hätten, damit man auf diese Art und Weise zu 
kostengünstigen Tarifen gekommen wäre. 
Ich bin ja einer, der für die freie Wirtschaft eintritt; aber Sie 
müssen sich keinen Illusionen hingeben. Die Versiche
rungsgesellschaften unterstehen einem staatlichen 

Zwangskartell, das - wie bereits durch Herrn Ammann oder 
Herrn Coutau erwähnt wurde - unter verschiedenen 
Gesichtspunkten die Tarife festlegt. Der Hauptgesichts
punkt bei diesem staatlichen Zwangskartell ist, dass die 
Versicherungsgesellschaften im Interesse der Versicherten 
nicht Konkurs machen sollen. Das ist eine absolut lobens
werte Zielsetzung. Aber sie hat zur Folge, dass die Versi
cherungsgesellschaften an sich die Tarife hoch ansetzen; 
diese werden dann mittels Gewinnrückvergütungen wieder 
etwas korrigiert. Wir kennen dieses System. Bei einem 
Obligatorium aber, das derartige Grössenordnungen 
annimmt, wie es hier bei der zweiten Säule der Fall ist, funk
tioniertes nicht. Wir können es nicht zulassen, dass die 
Versicherungsgesellschaften jeder einzelnen Kasse - vor 
allem den kleineren - ihre MonopolsteIlung aufdrucken und 
ihr dann gnädigst am Ende des Jahres, wenn der Risikover
lauf günstig war, eine gewisse Rückvergütung erstatten. 
Das ist der Grund, weshalb man in der Kommission der Auf
fassung war - ich gebe ohne weiteres zu, dass ich da mas's
gebend mitgewirkt habe -, angesichts dieser staatlich kar
tellierten Branche sei dieses System nicht genügend, da 
eben hier nicht der freie Markt spiele. Man Ist zur vorge
schlagenen Lösung gekommen. Ich habe für das Wort 
«sozial» sonst nicht sehr viel übrig, und ich habe den Pas
sus auch nicht formuliert; aber ich glaube, die Meinung 
wäre die, dass eine zusätzliche Anstrengung von der 
Assekuranz verlangt wird. Wie es heute auch schon gesagt 
wurde: diese zweite Säule ist ja für die Versicherungen das 
Geschäft des Jahrhunderts. Wenn diese zusätzliche 
Anstrengung nicht freiwillig erfolgt, muss der Bundesrat 
kraft dieses Artikeis dafür sorgen, dass kostengünstige 
Tarife von Anfang an, nicht via Gewinnruckvergütung, 
gewährt werden, damit die kleineren und neueren Kassen 
nicht allzu stark In Schwierigkeiten geraten. Denn solche 
müssten bei diesen Belastungen, die von allen Seiten auf 
sie zukommen, eintreten. 

Ich möchte Ihnen sehr empfehlen, dem Antrag der Kommis
sionsmehrheif zuzustimmen. Den Antrag von Herm 
Ammann können wir leider nicht annehmen; denn es gibt 
nicht nur die Risikogemeinschaften der Versicherungsge
sellschaften. Wenn sie auf das beschränkt wären, könnte 
man darüber sprechen; aber es gibt auch Gemeinschafts
stiftungen, die mit den Versicherungsgesellschaften über
haupt nichts zu tun haben, wo zum Beispiel mehrere Bran
chen zusammengefasst sind und wo ganz unterschiedliche 
Risiken für Tod und Invalidität anfallen. Wenn Sie, via 
Gesetz, vorschreiben wollen, dass dies einheitliche Risiko
gemeinschaften sein sollen, dann werden Sie diese 
Gemeinschaftsstiftungen zwingen, sich aufzulösen bzw. 
sich neu zu gruppieren. Das Beste ist also, wenn Sie der 
Kommissionsmehrheit zustimmen und die MinderheItsan
träge ablehnen. 

Kloter: Es ist nun zu verschiedenen Malen dargelegt wor
den, welch ausserordentlich komplexes und heikles Thema 
mit diesem Artikei beschlagen wird und welche Hinter
gründe hier aufzuhellen sind. Herr Ammann stellt mit sei
nem Antrag ein Problem zur Diskussion, das auch noch von 
Herrn Fischer kurz gestreift worden ist, das aber, wie Herr 
Ammann richtig ausgeführt hat, innerhalb der Kommission 
nicht gründlich und abschllessend geregelt werden konnte. 
Deshalb begrüsse Ich diesen Antrag Ammann. Er gibt dem 
Ständerat Gelegenheit, den ganzen Problemkreis noch ein
mal gründlich zu durChleuchten. Es schiene mir durchaus 
richtig und praktikabel, die Gruppenversicherungen derart 
zu konzipieren, dass alle angeschlossenen Versicherungs
nehmer von den Vor- und Nachteilen der Gruppe profitieren 
könnten. Ich glaube zudem, dass das Argument, das Herr 
Fischer am Schluss vorgetragen hat, nicht ziehen würde, 
wenn diese Gruppenversicherung eine ganze Branche, ein
schliesslich guter und schlechter Risiken, beinhalten würde. 
Dann würde sich der Anteil der Mehrbelastung zufolge der 
grossen Risiken auf die ganze Gruppe derart minim auswir
ken, dass es durchaus denkbar wäre, dass auch solche 
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Unternehmungen, die ja in der Regel Kleinunternehmungen 
sind, mitversichert werden könnten. 
Den Antrag Ammann empfehle ich Ihnen also zur Annahme. 
Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sogar eine Ver
pflichtung postUlieren würde, wonach ganze Gruppen bei 
einer einzigen Gruppenversicherung versichert wären, so 
dass nicht die von Herm Fischer befürchtete Aufspaltung 
zu erwarten wäre. 
Im Hinblick auf das Ziel, das wir mit der zweiten Säule ver
folgen, ist es ausserordentlich wichtig, im dargelegten 
Sinne vorzugehen, damit der Ständerat Gelegenheit erhält, 
den ganzen Problemkreis zu prüfen und uns einen Vor
schlag zu unterbreiten, welcher der ganzen Sache dienen 
würde. 

Zbinden: Ich möchte noch auf ein anderes Problem hinwei~ 
sen, das mir auch nicht vollends gelöst scheint. Es ist vor
weg festzuhalten, dass die berufliChen Vorsorgeeinrichtun
gen grundsätzlich der Aufsicht des Bundesamtes für Privat
versieherungen im Sinne des Versicherungsaufsichtsgeset
zes unterstehen. Gemäss Artikel 20 dieses Gesetzes sind 
die Prämiehtarife zu überprüfen, um einerseits sicherzustel
len, dass die Solvenz der Versicherungseinrichtungen und 
andererseits der Schutz der Versicherten vor Missbrauch 
gewährleistet ist. Es war meines Wissens im Jahre 1978 bei 
den Beratungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes klar 
und unzweifelhaft, dass bei der TarIfgenehmigung bzw. bei 
der Missbrauchsbekämpfung auch soziale Gesichtspunkte 
mitzuberücksichtigen seien. Dieses Kriterium soli meines 
Erachtens generell und mithin auch bei der Genehmigung 
der Tarife für die Deckung der Risiken Tod und Invalidität 
bel den Vorsorgeeinrichtungen Geltung haben, und ich 
erwarte vom Bundesamt für Privatversicherung, dass es die 
Missbrauchsbekämpfung auch in diesem Bereich konse
quent führt. Wenn wir nun aber im BVG-Artikel 64 die sozia
len Gesichtspunkte als spezielles Kriterium hervorheben, 
kann das falsch interpretiert werden. Entweder ist der Hin
weis notwendig; dann bedeutet das, dass die sozialen 
Gesichtspunkte beim Versicherungsaufsichtsgesetz nicht 
gelten - was ich bestreite -, oder der Hinweis ist überflüs
sig, weil des Kriterium im Versicherungsaufsichtsgesetz 
schon enthalten ist. Absatz 3 hat meines Erachtens also nur 
deklamatorischen Charakter. Ich möchte den Bundesrat 
anfragen, ob er mit meiner Interpretation von Artikel 20 VAG 
einverstanden ist. Das scheint mir die Voraussetzung zu 
sein, wenn wir in Artikel 64 Absatz 3 auf Artikel 20 VAG hin
weisen. Ich persönlich befürworte die Idee der Rücksicht
nahme auf soziale Gesichtspunkte bei der Genehmigung 
von Risikoprämien. Sie darf sich aber nicht auf das BVG 
beschränken, . wie dies der besondere Wortlaut von Arti
kel 64 Absatz 3 vermuten liesse. Mit Absatz 3 - und da 
gebe ich Herrn Kloter recht - ist In dieser Formulierung das 
Problem der nefhaltung der Risikoprämien noch nicht 
gelöst. Ich habe die Hoffnung, dass auch im Differenzberei
nigungsv~rfahren dieses Problem noch einmal ausgelotet 
wird und allenfalls eine bessere, präzisere Lösung als diese 
Deklamation gefunden wird. 

Muhe1m, Berichterstatter: Ich will mich kurz fassen. Es ist 
bereits zu diesem Artikel 64 ziemlich viel gesprochen wor
den. 
Unsere Kommission hat bei Artikel 64 den Absatz 3 beige
fügt, der besagt, dass der Bundesrat im Genehmigungsver
fahren der Tarife nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz 
zu prüfen hat: ob die Tarife für die gesetzlich vorgeschrie
benen Leistungen auch unter sozialen Gesichtspunkten 
angebracht sind. Man auferlegt somit dem Bundesrat die 
zusätzliche Verpflichtung, dass er diese Tarife unter einem 
ganz bestimmten, dem sozialpolitischen Gesichtspunkt 
prüft. Dadurch soll verhindert werden, dass mit der obliga
torischen beruflichen Vorsorge übersetzte Gewinne 
gemacht werden können. Es geht nicht darum, Tarife vorzu
schreiben, die nicht kostendeckend wären. Aber wenn die 
Vorsorgeeinrichtungen durch das Obligatorium schon 
gezwungen sind, die Dienste von Versicherungsgesell-

schaften in Anspruch zu nehmen, dann ist sicher aus sozial
politischen Gründen ein gewisser Schutz angebracht. Das 
ist keine Leerformel, sondern das ist ein Auftrag an den 
Bundesrat, diese Tarife sozialpolitisch unter die Lupe zu 
nehmen. Ich möchte übrigens sagen, dass die Kommission 
mit einer selten eindrücklichen Mehrheit, mit 15 zu 3 Stim
men, beschlossen hat, diese ergänzende Bestimmung von 
Absatz 3 aufzunehmen. Damit wird eine Differenz zum Stän
derat geschaffen. Der Ständerat wird sich also mit diesem 
Problem befassen müssen. Ich möchte Ihnen daher beliebt 
machen, dem Mehrheitsantrag der Kommission zuzustim
men und den Minderheitsantrag, der diese Bestimmung 
streichen will, abzulehnen. 
Zum Antrag des Herm Ammann zu Absatz 3: Ich mächte 
feststellen, dass auch dieser Antrag inder Kommission 
nicht vorlag, sondem erst heute vorgebracht wurde. Wir 
stehen nun im Differenzbereinigungsverfahren. Ich frage 
mich schon, wie lange man noch so bedeutende Anträge in 
diesem Verfahrensstadium einbringen will. Ich möchte nicht 
behaupten, dass man die Sache auf die lange Bank schie
ben will. Aber wenn man in dieser Phase der Differenzberei
nigung noch mit solchen Anträgen kommt, geht das schon 
etwas weit, besonders wenn man sie in der Kommission 
vorher nicht eingebracht hat und die Kommission dazu 
nicht Stellung nehmen konnte. 
Wenn der Antrag Ammann durchgehen würde, dann würde 
das, was die Kommissionsmehrheit zu Absatz 3 beschlos
sen hat, eliminiert und wäre zu streichen. 
Was möchte Herr Ammann? Er möchte durch diese Bestim
mung erreichen, dass bei Sammel- und Gemeinschaftsstif
tungen alle angeschlossenen Vorsorgeeinrichtungen zu 
einer Risikogemeinschaft gezwungen würden. 
Wir müssen uns klar darüber sein, dass es bei Lebensversi
cherungen, aber auch bei Banken, zum Teil solche·Gemein
schaftseinrichtungen und Sammelstiftungen gibt; die Tau
sende von Vorsorgeeinrichtungen umfassen. Alle diese Vor
sorgeeinrichtung'en der einzelnen Firmen werden getrennt 
geführt. Sie haben eine eigene Rechnung, sie haben eigene 
Versicherungspläne, sie haben eine selbständige Finanzie
rung und Abrechnung. Und nun möchte Herr Ammann, 
dass man die in diesen Sammelstiftungen zufällig - möchte 
ich sagen - zusammengewürfelten Personalvorsorgeein
richtungen zu einer Risikogemeinschaft zwingt. Die Firmen 
müssten ihre eigenen Risikopläne offenbar aufgeben. Die 
Finanzierung hätte für die einzelnen Kassen Vor- oder auch 
Nachteile. Es kann ja bei diesen Vorsorgeeinrichtungen sol
che geben, die ausgezeichnete Risikoverhältnisse haben, 
die würden dann riskieren, höhere Prämien bezahlen zu 
müssen, andere andererseits, die schlechtere Risiken 
haben, würden besser wegkommen. Wollen Sie nun auf 
diese Tausende von kleinen Vorsorgeeinrichtungen Zwang 
ausüben? Ich bin wirklich erstaunt, dass man solche zwin
gende Vorschriften hier vorschlägt. Ob Sie das direkt im 
Gesetz vorschreiben oder nur dem Bundesrat übertragen 
wollen: ich glaube, das ist gehupft wie gesprungen. Aber 
auf alle Fälle sollten wir dem Antrag der Kommissionsmehr
heit gegenüber solchen noch nicht ausgereiften Anträgen, 
wie sie Herr Ammann jetzt eingebracht hat - sie sind ja 
nicht ausgereift, er möchte sie zum weiteren Studium dem 
Ständerat weitergeben -, zustimmen und den Antrag 
Amman ablehnen. 

M. Barchi, rapporteur: En ce qui conceme I'article 63b, j'y 
reviendrai lorsque nous aborderons I'article 65. Nous 
sommes maintenant confrontes ä des pro positions de 
minorite ä I'article 64. lei, votre commission a insere un troi
sil~me alinea nouveau qui prescrit au Conseil federal d'exa
mlner au cours de la procedure d'approbation des tarifs si 
les tarifs applicables ä la prevoyance professionnelle legale
ment prescrite sont· equitables du point de vue socia!. Cet 
amendement a ete formule par I'OFAS ä la suite d'une lon
gue discussion et de differentes propositions qui allaient 
dans le sens de garantir une protection de nature sociale, 
conforme au princlpe de la politique sociale, aux assures 
qui sont contraints par la loi de recourir aux services d'une 

o 

o 



o 

o 

29. September 1981 N 1109 Berufliche Vorsorge. Bundesgesetz 

assurance. Comme M. Hürlimann I'a precise en seance de 
commission, dans le cadre de I'approbation des tarifs, 11 ne 
se pose pas seulement des problemes de couverture de 
coüts, iI ne s'agit pas seulement de prevenir les abus et 
l'lnsolvabilite, 11 faut aussi considerer les aspects sociaux, 
par exemple le fait que les assurances ne devraient pas 
faire de benetices supplementaires dans le domaine de la 

, prevoyance professionnelle obligatoire. Comme rapporteur, 
je vous recommande en I'occurrence de suivre la version 
de la majorite. 
Une minorite, representee par M. Coutau, s'oppose a ce 
nouvel alinea, affirmant que le critere du point de vue social 
est mal defini, donc difficile a interpreter. D'autres crltiques 
ont aussi ete formulees. Nous avons assiste a une querelle 
entre M. Otto Fischer - qui soutlent pratiquement le riew 
deal contre les monopoles et la socialisation des tarifs - et 
M. Coutau et d'autres qui sont pour les lois du libre marche. 
Personnellement, je suis d'avis que nous allons inserer 
dans la loi, gräce a I'amendement approuve par la majorite 
de la commission - des le debut, j'ai partage I'avis de 
M. Coutau - un element etranger qui sera dlfficllement utili
sable, et qui servlra uniquement ä jeter la confuslon dans 
les esprits. De toute fac;:on, I'uniformisatlon des tarifs est 
tout äfait impossible. ' 
L'autre proposition de minorite est celle de M. Ammann. 
Nous ne devons pas oublier que cet article 64 est tres deli
cat car iI concerne 'la couverture des risques. Ce probleme, 
n faut le reconnaitre, n'a ete resolu de fac;:on comph~te et 
satisfalsante nl par notre conseil ni par le Conseil des Etats. 
M. Ammann adepose deux proposItIons, une principale et 
une,subsidiaire. Je n'entrerai pas dans leurs details, notre 
president I'a deja fait. La commission ne s'etant pas occu
pee de cette proposition, je m'exprimerai donc a titre per~ 
sonnel. 11 faut reconnaitre a M. Ammann la volonte de cher
cher a resoudre un veritable probleme,,,ein echtes Pro
blem .. comme on dit en allemand. Le Conseil des Etats avait 
prevu la reServe speciale de 3 pour cent en priorite pour la 
couverture des risques et apres pour la couverture des 
cotisations en faveur de la generation d'entree, et pour la 
compensation du rencMrissement: On s'est aperc;:u, sur
tout en ce qui concerne les petites caisses, qu'lI serait 
reste träs peu de ressources pour la generation d'entree et 
pour la compensation du rencherissement. Pour cette rai
son, votre commission a supprime la reserve special!3. Elle 
a affecte un pour cent aux mesures speciales, c'est-a-dire, 
qu'elle a enleve le pour-cent qui etait destfne ala couver
ture des risques. Mais ce la n'a pas resolu le probleme. Les 
petites caisses devront encore affecter au moins un pour 
cent de plus que les grandes calsses a la couverture des 
risques. La solution de M. Ammann est-elle vraiment en 
mesure de resoudre le probleme? 11 est difflcile de repondre 
par I'afflrmative, car elle n'est pas encore suffisamment ela
boree, comme I'a dit M. Muheim -ungenügend ausgereift .. ; 
mais, d'autre part, iI est fächeux de repousser cette propo
sition car, s'lI y a divergence, le Conseil des Etats a encore 
la possibilite d'approfondir le probleme. 
Personnellement, je voterai en faveur de la proposition 
Ammann. 

Bundesrat Hürlimann: Darf ich wieder einmal in Erinnerung 
rufen, dass wir mit diesem BVG drei Risiken decken wollen: 
das Risiko des Alters, das Risiko des Todes - vor allem 
gegenüber Witwe und Kindern - und das Risiko der Invalidi
tät. Tatsache ist nun, dass mit der Lösung, wie wir sie mit 
diesem Gesetz anstreben, vor allem das Altersrisiko im Mit
telpunkt steht und dass sehr viele Kassen, die heute schon 
existieren, ihre Risiken in bezug auf Tod und Invalidität zum 
Teil je nach Grösse der Kasse selbst oder über die Privat
assekuranz abdecken. 
Dieser Artikel 64 Absatz 3 - überhaupt der ganze Artikel 64 
- hat eine besondere Geschichte, vor allem auch in Ihrer 
Kommission. Der Ständerat wollte für diese Risikoabdek
kung neben der Altersgutschrift einen Zuschlag von 3 Pro
zent vorsehen und mit diesem globalen Prozentsatz auch 
die Risiken Tod und Invalidität abgedeckt wissen. Man 
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sprach - das hat Herr fischer ausgeführt - ungefähr von 1,7 
Prozent netto für die Deckung dieser Risiken in Sinne eines 
durchschnittlichen Erfahrungswertes, während die restli
chen 1,3 Prozent zur Finanzierung der Sondermassnahmen 
und des Sicherheitsfonds gedient hätten. Ich habe dann 
von der Kommission den Auftrag erhalten, die 'Frage eines 
Einheitstarifes zu prüfen, und habe in der Folge mit der Pri
vatassekuranz verhandelt. Die Kommission erhielt dann 
Unterlagen, aus denen hervorging, weshalb man keine Ein
heitsprämie für diese Risikoversicherung vorsehen könne: 
Wie aus den Statistiken hervorgeht, ist das Unfallrisiko in 
Betrieben, die vorwiegend Frauen beschäftigen, geringer 
als in Betrieben, in denen mehrheitlich Männer arbeiten; 
das Risiko in bezug auf Fälle von .Invalidität ist in einer 
Uhrenfabrik beispielsweise viel kleiner als in einer Giesse
rei. Wenn Sie für dieses Risiko eine Einheitsprämie postulie
ren, dann hat das zur Folge, dass unter Umständen die Risi
ken angesetzt werden müssten mit einem Durchschnitt, der 
die Frauen stärker belastet, als das nach bisherigen Erfah
rungen und nach unseren Statistiken und gemäss Privat
assekuranz der Fall ist. 
Wir haben dann letztlich mit diesem Absatz 3 eine Lösung 
erarbeitet, die auf die Anregungen von Herm Rüegg und 
von Herrn Fischer zurückgeht. Herr Fischer und Herr Rüegg 
haben - Herr Fischer hat das vorhin ausgeführt - gesagt, 
einfach so nur entgegenzunehmen, dass die Versiche
rungsgesellschaften Ihre Prämien beliebig festlegen kön
nen, das befriedige nicht! Das führte dann zu diesem 
Absatz 3 der Mehrheit, wonach man diese Tarife überprüfen 
soll. Die Frage von Herrn Zbinden ist aber c;lurchaus 
berechtig( und es ist natürlich richtig, dass die Privatasse
kuranz ,in bezug auf ihre TarIfgestaltung auch mit unserem 
Versicherungsamt zusammenarbeiten muss; so beispiels
weise für die Tarife der Motorfahrzeughaftpflicht. 
Aber Ihre Kommission hat äann meines Erachtens nicht zu 
Unrecht erklärt, das genüge ihr noch nicht, denn wir möch
ten al,lsserdem dafür sorgen, dass kleine Kassen nicht zu, 
stark belastet werden, und unter dem Gesichtspunkt des 
BVG möchten wir das mindestens mitüberprüfen können. 
Wenn Sie diesem Antrag zustimmen, werden wir nicht 
darum herumkommen, mit dem Amt für Privatversiche
rungswesen verstärkt zusammenzuarbeiten, wobei die Pra
xis wahrscheinlich so sein wird, dass die Kommission, die 
wir für die Probleme der zweiten Säule - ähnlich wie die 
AHV-Kommission - einsetzen, dann unter diesen Gesichts
punkten dazu Stellung nehmen wird. 
Deshalb spüren Sie, dass ich im Namen des Bundesrates 
für diese Mehrheitslösung Ihrer Kommission eintrete. 
Ich möchte versuchen, Herrn Coutau die Bedenken wegen 
der sozialen Gesichtspunkte noch etwas zu zerstreuen. Ich 
habe es bereits angetönt: Wir möchten verhindern, dass 
dann über die Risikoprärnie eine allzugrosse Belastung für 
die Kassen entsteht. Und man wird deshalb - wie ich das 
jetzt ausgeführt habe - untersuchen, wie weit dieser Tarif 
vom Standpunkt der gerechten Lösung sowohl für die Kas
sen - also die Pensionskassen - als auch für den Versiche
rer, das wäre die private Assekuranz, vertretbar ist. Wir 
suchen ja ständig nach einem Mittelweg zwischen dem, 
was wirtschaftlich tragbar ist, und dem, was notwendig ist, 
um diese Versicherung herzustellen, die diese Leistungen 
garantiert. Und die Idee wäre, dass man das - nicht nur in 
bezug auf eine möglichst soziale Prämie, sondern auch auf 
eine gerechte Prämie - mit den betreffenden Gesellschaf
ten erwirken kann. 
Was den Antrag Ammann betrifft, so haben wir über das 
Problem seinerzeit kurz gesprochen. Er hat eine Idee auf
geworfen, die dann aber innerhalb der Kommission nicht 
mehr weiter verfolgt wurde aus den Gründen, die Herr 
Muheim und Herr Fischer dargelegt haben, weil wir nämlich 
Bedenken haben, dass eine 'zwingende Vorschrift für eine 
sogenannte Risikogemeinschaft bei Sammelstlftungen dazu 
führt, dass diese Einrichtungen aufgelöst werden. Als Folge 
davon hätte dann die von Herrn Ammann vorgeschlagene 
Bestimmung, wonach zwingend gesagt wird, ihr müsst eine 
Risikogemeinschaft bilden, prakti~ch keine Wirkung mehr. 



Prevoyance professionnelle. Loi 1110 N 29 septembre 1981 

Herr Ammann hat dem mit seinem Eventualantrag Rech
nung getragen, indem er dort eine Kann-Vorschrift vorsieht. 
Das wäre viel weniger gefährlich als eine zwingende Vor
schrift, deren Auswirkungen wir eben aus den dargelegten 
Gründen gar nicht kennen. Man kann aber natürlich auch 
sagen, überlassen wir doch das einer solchen Sammelstif
tung, einer GemeinschaftsstIftung, sie soll selber diese Soli
darität innerhalb der Gemeinschaft herbeiführen, und dann 
haben wir einmal mehr wieder nichts Zwingendes durch das 
Gesetz vorgeschrieben. 
Zusammenfassend halte ich deshalb fest, dass man im jet
zigen Zeitpunkt der Mehrheit zustimmen soll, denn eine 
Differenz zum Ständerat entsteht so oder so, und die Dis
kussion des Antrages von Herrn Ammann wird damit ganz 
sicher auch In die Differenzbereinigungsverfahren des Stän
derate hineingetragen. Im übrigen werden mit Rücksicht auf 
die Idee, die hinter Absatz 3 steht, die Tarife sicher nicht 
einfach ohne den Dialog mit der PrivataSsekuranz festge
legt. Das ist ja der tiefere Sinn dieses Absatz 3 gemäss 
Kommissionsmehrheit; er ist in diesem Sinne psycholo
gisch und sozialpolitisch von Bedeutung. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, gesamthaft gesehen, Zustim
mung zur Mehrheit und Ablehnung der übrigen Anträge. 

Le presldent: Je vous pro pose la p!ocedure de vote 
suivante: nous opposerons la proposition de la majorite de 
la commission ä I'allnea 3, qui est egale me nt soutenue par 
le Conseil federal, ä la minorite Coutau. Quant ä la proposi
tion principale Ammann-Beme (M. Ammann renonce ä sa 
proposition subsldialre). elle fera I'objet d'un vote separe, le 
Conseil federal s'y opposant. Par contre, la commisslon n'a 
pas eu I'occaslon de prendre position ä son sujet. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

85 Stimmen 
.46 Stimmen 

Le presldent: Nous allons voter separement sur la proposi
tion Ammann-Beme. Nous opposerons la proposition du 
Conseil federal ä la proposition princlpale Ammann-Beme. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag des Bundesrates 
Für den Antrag Ammann-Bem 

Art. 65 Abs. 2 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Festhalten 

Minderheit 

58 Stimmen 
74 Stimmen 

(Allenspach, Ammann-Bem, Basler, Coutau, Landolt, 
Rüegg) 

. .. . .. Kasse abzuweichen. Sie haben jedoch die Differenz 
gemäss Bllanzierung In geschlossener Kasse regelmässig 
auszuweisen. 

Art. 65 al. 2 
Proposition de la commission 

Majorite 
Maintenlr .,. 

Minorite 
(Allenspach, Ammann-Beme, Basler, Coutau, Landolt, 
Rüegg) 

...... du bllan en calsse termee. Celles-cl doivent toutefois 
indiquer regullärement la difference selon le bilan en calsse 
fermee. 

Allenspach: Artikel 65 Absatz 2 ermächtigt die Vorsorge
einrichtungen von öffentlichrechtlichen Körperschaften, 
unter bestimmten Bedingungen vom Grundsatz der Bilan
zierung der geschlossenen Kasse abzuweichen. Diese Aus
nahme ist richtig, und sie kann verantwortet werden; denn 

im Gegensatz zu den Betrieben dürfte die Perennität der 
öffentlichen Hand gewährleistet sein. Ausserdem stehen 
hinter ihren Vorsorgeeinrichtungen als Reserve die Steuer
zahler. Es wäre beispielsweise nicht sinnvoll, der Eidgenös
sischen Versicherungskasse oder den Vorsorgeeinrichtun
gen der Kantone diese Ausnahmeregeiung zu verweigern. 
Eine Verweigerung hätte unter Umständen für den Steuer
zahler unangenehme Konsequenzen, da das rechnerisch 
fehlende Deckungskapital dann effektiv geäufnet werden 
müsste. 
Ich stimme deshalb dem Antrag der Kommission des Natio
nalrates zu, den Vorsorgeeinrichtungen von öffentlich
rechtlichen Körperschaften dieses Sonderstatut zu geben. 
Mein Antrag ist also ein Ergänzungsantrag. Die Vorsorge
einrichtungen der öffentlichen Hand sollen zwar vom 
Grundsatz der Bilanzierung in geschlossenen Kassen 
abweichen können. Sie sollen aber doch regelmässig 
bekanntgeben müssen, wie gross die Differenz zwischen 
ihren effektiv angesparten Mitteln und jenen gemäss der 
Bilanzierung in geschlossener Kasse ist. Ich bin davon 
überzeugt, dass sich jede verantwortungsbewusste 
Behörde über diese Differenz von Zeit zu Zeit Rechenschaft 
gibt. 
Mit meinem Antrag verlange Ich also nichts Neues und auch 
nichts Ungebührliches. Sollte es Behörden geben, die sich 
über das Ausmass des fehlenden Deckungskapitals noch 
nie Gedanken gemacht haben, dann wäre es ja höchste 
Zelt, sie mit einem solchen Antrag dazu anzuhalten, damit 
es für sie und für Ihre Steuerzahler nicht plötzlich ein uner
freuliches Erwachen gibt. Die öffentlichrechtlichen Kassen 
sollen also verpflichtet werden, regelmässig die Differenz 
zur Bilanzierung In geschlossener Kasse auszuweisen. Nur 
dadurch wird die Transparenz gewährleistet. Diese Diffe
renz Ist sicher kein Staatsgeheimnis, doch man hat sehr 
häufig Mühe, diesbezüglich Auskunft zu erhalten. Der Bür
ger sollte das Recht haben, diese Differenz zu erfahren, sie 
kennenzulernen. 
Diese Transparenz Ist notwendig; denn sie erst schafft die 
Grundlage der Vergleichbarkeit. Vorsorgeeinrichtungen des 
privaten Rechtes können nicht mit jenen des öffentlichen 
Rechtes verglichen werden, wenn die Differenz zwischen 
ihren FInanzierungsgrundsätzen und jenen der öffentlichen 
Kassen nicht bekannt Ist: Wir müssen eine echte Vergleich
barkeit anstreben, damit nicht Ungleiches miteinander ver
glichen wird. 
Dazu kommt, dass jede Übersicht über den Stand der zwei
ten Säule prOblematisch oder mindestens erschwert wird, 
wenn die Differenzen In der Bilanzierung nicht ausgewiesen 
werden. Solche Übersichten über den Stand der zweiten 
Säule benötigen wir aber periodisch, um den Ausbaustand 
dieser zweiten Säule ermessen zu können. Ich spreche in 
meinem Antrag davon, diese Differenz sei regelmässig aus
zuweisen; regelmässig helsst aber nicht jährlich. Ich könnte 
mich durchaus damit abfinden, dass diese Differenzen in 
einem drel- oder In einem fünf jährigen Turnus ausgewie~en 
werden müssten. Den öffentlichrechtlichen Kassen würden 
damit sicher keine unzumutbaren Verpflichtungen auferlegt. 
Ich bitte Sie - Im Interesse der Stimmbürger und der 
Steuerzahler, im Interesse von Transparenz und Vergleich
barkeit -, meinem Ergänzungsantrag zum Antrag der Kom
mission zuzustimmen. 

Ammann-eem: Der MInderheitsantrag ist als Minimalforde
rung zu unterstützen. Wie notwendig sie Ist, zeigt die an 
sich bestens organisierte Eidgenössische Versicherungs
kasse. Die Bilanz dieser Kasse weist Aktivposten von fast 
4 Milliarden Franken auf, . die vom Bund und den SBB wohl 
verzinst, jedoch keineswegs als Verpflichtung aufgeführt 
werden. Bei der EVK werden diese Guthaben als kapitali
sierte ZInsverpflichtung aUfgeführt; in der Rechnung des 
Bundes und der SBB suchen Sie den Gegenposten vergeb
lich. 
Wenn Ich die Verwaltung der EVK richtig verstanden habe, 
sind diese Zinsverpflichtungen gleichbedeutend mit dem 
versicherungstechnischen Fehlbetrag oder eben dem ver-
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sicherungstechnischen Defizit. Diese fast 4 Milliarden stam
men davon her, dass die Lohnerhöhungen wegen Teue
rungsausgleichs nicht mehr durch Erhöhung des notwendi
gen Deckungskapitals nachversichert werden. Der Bund 
anerkennt diese Verpflichtung nicht; anderseits ist die EVK 
auf die Verzinsung dieser imaginären Schuld angewiesen. 
Es soll mir nun bitte niemand vorwerfen, ich wolle die 
bewährte Finanzierung der EVK auf den Kopf stellen. Es 
wäre wirklich aller Tage Abend, wenn hier der Arbeitgeber 
Konkurs machte; in gewissen Ländern soll das zwarvor
kommen. Ich bin durchaus einverstanden, dass der Bund 
mit diesen fast 10 Milliarden Franken arbeitet und nicht 
jederzeit den Nachweis erbringen muss, dass er sie sofort 
auf den TIsch legen kann. Aber ich bin der Meinung, dass 
man eine Schuldverpflichtung mindestens als eine Eventual
verpflichtung . in der Rechnung, aufführen sollte, dass also 
diese Verpflichtung mindestens «unter dem Strich .. auszu
weisen wäre; dies um so mehr, als hiefür 4 Prozent Zins 
bezahlt werden müssen. Die Zinseinnahmen der EVK 
machen übrigens die stolze Summe von rund 235 Millionen 
Franken aus, betragen 'also zirka einer) Viertel der Schuld
zinsen der Bundesschuld. Die EVK ist damit wohl der grös
ste Einzelgläubiger des Bundes. Unter diesen Umständen 
wäre wohl etwas mehr Klarheit angezeigt. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Minderh~itsantrag Allenspach 
zuzustimmen. Bei gutgeführten Kassen wie der EVK ergibt 
sich daraus überhaupt kein Mehraufwand. Hier ist es eine 
reine Frage der Präsentation. Bei kleineren Kassen in 
öffentlichrechtlichen Unternehmungen wäre eine solche 
Vorschrift zum Teil sicher zweckmässig und nötig, auch 
wenn sie dort zusätzlich vfelleicht mit etwas Mehraufwand 
erarbeitet werden muss. Man darf auch in offenen Kassen 
nicht in den Tag hineinleben, sondern muss immer wieder 
prüfen, ob die versprochenen Leistungen dann auch einmal 
wirklich erbracht werden können; 
Bitte .stimmen Sie dem Minderheitsantrag zu. 

Muhelm, Berichterstatter: Artikel 65 regelt das finanzielle 
Gleichgewicht der Vorsorgeeinrichtungen. Wenn diese die 
Deckung der Rlslken selber übernehmen, Ist nach dem 
Grundsatz der geschlossenen Kasse zu . bilanzieren. 
Absatz 2 In der Fassung des Natlpnalrates, an der wir ja 
festhalten, gestattet unter gewl~sEln Bedingungen eine Aus
nahme davon zugunsten der Vorsorgeeinrichtungen von 
öffentlichrechtlichen Körperschaften. Eine solche Aus
nahme ist bei der Bilanzierung sicher gerechtfertigt. Im 
Unterschied zu privaten Kas'sen weisen diese öffentlichen 
Kassen einen dauernden Charakter, d. h. Perennität, auf. 
Sie werden durch das Gemeinwesen garantiert, so dass der 
Kapitalisierungsgrad unbedenklich gesenkt werden darf. 
Eine Minderheit, die allerdings diesem Antrag auc;h 
zustimmt, beantragt nun, dass die öffentlichen Vorsorgeein
richtungen die Differenz zur Bilanzlerung In geschlossener 
Kasse regelmässig auszuweisen haben. Es soll also eine 
Vergleichbarkeit zwischen den Bilanzen beider hergestellt 
werden, indem die öffentlichen Kassen das versicherungs
technische Defizit - das ist ja identisch - ausweisen. Die 
Mehrheit hielt das jedoch für überflüssig. Es zwinge die 
Kassen zu einem administrativen Aufwand und widerspre
che dem IIbePalen Geist, der bei der Finanzierung den Vor
sorgeeinrichtungen möglichst freie Hand lassen wolle. 'Der 
MinderheItsantrag wurde daher mit 14 zu 7 Stimmen ver
worfen, und ich muss Ihnen in diesem Sinne Antrag stellen. 
Was Herr Ammann vorhin kritisiert hat, betrifft eigentlich 
nicht die Eidgenössische YersicherungsQsse, sondern die 
Eidgenossenschaft. Es geht um die Frage, ob der Bund die
ses Defizit, das er verzinst, dann bei seinen Verpflichtungen 
in der Staatsrechnung ausweist; In der Rechnung der Ver
sicherungskasse wird es ausgewiesen. Ich weiss nicht, ob 
Sie wirklich diese öffentlichrechtlIchen Körperschaften, den 
Bund, die Kantone und Gemeinden, dazu verpflichten wol
len, diesen Ausweis auch darzulegen, oder ob das nur 
durch die Vorsorgeeinrichtungen selber erfolgen müsste. 
Ich bin der Meinung, wir sollten dem Antrag der Kommis
sion zustimmen. 
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M. Barchi, rapporteur: La majorite de votre commission a 
decide de maintenir le 2e allnea de i'article 65 que le Conseil 
des Etats avait biffe. C'est la consequence de la modifica
ti on que nous avons apportee ä I'article 46a, lä ou nous 
avons supprime un principe, ä savoir que les articles 50 ä 53 
et les articles 63 ä 66 ne s'appliqueraient pas aux institu
tions de prevoyance de drait public. La minorite, conduit~ 
par M. Allenspach, nous propose d'aller plus loin: si des 
caisses de collectivites de droit public sont autorisees ä 
deroger au principe dit de la caisse fermee, ce lies-ci 
devront indiquer regulierement les differences selon le bilan 
en caisse fermee. 
Je vous recommande de rejeter la proposition de M. Allens
pach, le texte approuve par la majorite etant suffisant. La 
proposition de M. Allenspach n'entrainerait que des compli
cations et un surcrait de travail administratlf. Je' tiens ä.dire 
ä M. Allenspach que le Conseil federal pourra de toute 
fa90n fixer les conditions auxquelles les caisses publiques 
seront autorisees ä deroger au principe de la caisse fer
mee. 11 pourra, par ce biais, tenir compte de ce qui le preoc
cupe. L'obligation generale d'indiquer regulierement les dif
ferences selon le bilan en caisse fermee, comme M. Allens
pach nous le propose, ne pourrait se justifier que pour les 
petites communes. Si on voulait la generaliser, on compli
queralt inutilement les choses. En ce qui concerne les 
petites communes, je le repete, le Conseil federal pourra 
toujours imposer cette obligation au moment ou il autori
sera la derogation. 

Bundesrat Hürllmann: Wir gehen bei diesem Absatz 2 
davon aus, dass zwischen einer privaten und einer staatli
chen Institution ein grundlegender Unterschied besteht. Bei 
letzterer haben wir nicht die gleiche Sorge, dass die Lei
stungen mit entsprechendem Kapital gedeckt werden müs
sen. Man hat ja ohnehin Angst, dass durch diese Vorschrif
ten zuviel Kapital im Sinne des Deckungskapitalverfahrens 
angeäufnet werden muss. 
Wenn Sie nun allen Kassen, die von öffentlichrechtlichen 
Körperschaften unterhalten werden - Ich denke an alle kan
tonalen Kassen, aber auch an viele städtische Pensionskas
sen - zwingend vorschreiben,.gewissermassen eine Schat
tenrechung zu führen, dann bringen Sie diesen zusätzliche 
Arbeit. Sie schreiben mit dieser Bestimmung vor, dass sie 
gewisse Dinge tun müssen, damit mari vergleichen und 
kontrollieren könne. Aber wenn Sie die Perennität unserer 
Kantone und unserer Gemeinden und der Eidgenossen
schaft anerkennen; dann Ist eben der Grundsatz des vollen 
Deckungskapitals nicht In derselben Welse zwingend wie 
für einen privaten Betrieb. Die Frage ist die: Wollen Sie all 
diesen Kantonen und Gemeinden diese zusätzliche Arbeit 
mit Versicherungsexperten und so weiter zumuten, hur 
damit man dann weiss, wie diese Differenz aussieht? Es ist, 
wie Herr Barchi vorhin gesagt hat: Der Bundesrat kann In 
gewissen Fällen, wo es von der Sache her gerechtfertigt ist, 
vom Grundsatz der Finanzierung in geschlossener Kasse 
abweichen. Ich bin vom Antrag etwas überrascht, nachdem 
man ausgerechnet ein Konzept gesucht hat, das nicht zu 
zusätzlichen Belastungen - auch der öffentlichen Hand -
führen soll. Wir haben schliesslich die Möglichkeit, in Einzel
fällen das vorzuschreiben. Aber generell das nun wieder 
allen Pensionskassen der Kantone und der grossen 
Gemeinden vorzuschreiben, das ist eine zusätzliche Arbeit, 
fOr die ich offengestanden Im .. Zeitalter des . Personal
stopps .. nicht ohne weiteres Verständnis aufbringen kann. 
Ich bitte Sie deshalb, gerrt.i.ss Antrag der Mehrheit zu 
entscheiden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

62 Stimmen 
39 Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13.10 Uhr 
La seance est levee a 13 h 10 
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Art.65a 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Art. 65a 
Proposition de fa commission 
Blfter 

Angenommen - Adopte 

Art.65b 
Antrag der Kommission 

Titel 
Sondermassnahmen 

Mehrheit 
Abs.1 
Jede Vorsorgeeinrichtung hat mindestens 1 Prozent der 
koordinierten Löhne aller Versicherten, die für die Alterslei
stungen Beiträge zu entrichten haben, für die Verbesserung 
der Leistungen an die Eintrittsgeneration nach Artikel 32 
und 34 sowie für die Anpassung der laufenden Renten an 
die Preisentwicklung nach Artikel 37 Absatz 2 bereitzustel

.Ien. 

Abs.2 

Soweit eine Vorsorgeeinrichtung 1 Prozent der koordinier
ten Löhne nicht nach Absatz 1 verwenden kann, hat sie 
diese Mittel zur Erhöhung der Altersgutschriften der Ver
sicherten einzusetzen . 

Abs.3 

Beiträge, die nicht zur Erhöhung der Altersgutschriften ver
wendet werden, sind wie Aufwendungen zur Deckung von 
Risiken gemäss Artikel 331a Absatz 4 und Artikel 331b 
Absatz 1 des Obligationenrechts zu behandeln. 

Minderheit 

(Müller-Bem, Darbellay, Deneys, Keller, Meizoz, Morel, 
Muheim, Reimann, Zehnder) 

Abs. t 
Jede Vorsorgeeinrichtung hat mindestens 1,5 Prozent der 
koordinierten Löhne für die Verbesserung der Leistun~ 
gen ... 

Art. 65b 

Proposition de la commission 

Titre 
Mesures speciales 

Majorite 
AI. 1 
Chaque institution de prevoyance est tenue de consacrer 
au molns 1 pour cent des salaires coordonnes de tous les 
assures tenus de payer des cotisations pour la vieillesse, ci. 
I'amelioration des prestations eh faveur de la generation 
d'entree, conformement aux articles 32 et 34, et ci. I'adapta
tion des rentes en cours a I'evolution des prix, conforme
ment ci. I'artlcle 37, 20 alinea 

AI. 2 
Dans la mesure ou l'lnstitutlon de prevoyance ne peut pas 
utiliser 1 pour cent des salaires conformement au 1 er alinea, 
elle employera ces ressources pour accroitre les bonlfica
tions de vieilresse des assures. 

AI. 3 
Les cotisatlons non employees a I'accroissement des. bonl
fications de vieillesse des assures doivent etre traitees 
comme des montants affectes ci. la couverture du risque 
selon les articles 331a, 4e alinea, et 331b, 10r alinea, du code 
des obligations. 

Minorite 
(Müller-Beme, Darbellay, Deneys, Keller, Meizoz, Morel, 
Muhe1m, Reimann, Zehnder) 

AI. 1 

... au moins 1,5 pour cent des salaires coordonnes ci. I'ame
lioration des prestations ... 

Muhe1m, Berichterstatter: Wir stehen Im Abschnitt über die 
Finanzierung des beruflichen Vorsorgegesetzes. Ich 
behandle die Artikel 63b, 65a und 65b miteinander. 
Die Artikel 65a und 65b betreffen die sogenannte Sonder
reserve, die vom Ständerat neu eingeführt wurde. Die Bil
dung dieser Sonderreserve von jährlich mindestens 
3 Prozent der versicherten Löhne soll zur Finanzierung 
jener Kosten dienen, dlß für das Risiko Tod und Invalidität 
sowie für die Beiträge an den Sicherheitsfonds nötig sind. 
~oweit nach Deckung dieser Kosten noch etwas übrig 
bleibt, sind die Mittel für die EIntrittsgeneration und den 
Teuerungsausgleich zu verwenden. 
Die Sonderreserve stiess bel den bestehenden Versiche
rungskassen und· den Experten auf starken Widerspruch. 
Diese sind der Ansicht, dass der EInbezug der Risikodek
kung In die Reserve wenig sinnvoll ist. Diese Kosten selen 
vorgegeben. Die meisten bestehenden Kassen hätten 
umfassende Leistungspläne mit Gesamtbeiträgen. Eine 
gesonderte Ermittlung der Kosten der Risikoversicherung 
sei wesensfremd und unnötig. Sie würde die Gefahr des 
Splittings der Kassen erhöhen. Die Kombination der Risiko
deckung mit Umlagernassnahmen für die Eintrittsgeneration 
und den Teuerungsausgelich sei fragwürdig. Die Sonderre
serve wird von den Experten als unzumutbarer Eingriff in 
die Kassen einhellig abgelehnt. 
In der nationalrätlichen Kommission hat daher, unter dem 
Eindruck dieser Einwendung, niemand die Sonderreserve 
des Ständerates aufgenommen. Es ging unserer Kommis
sion vorerst darum, die ganze Finanzierung, die nach dem 
ständerätlichen Konzept wenig überblickbar ist, übersichtli
cher zu gestalten. Die Kommission schlägt daher einen 
neuen Artikel 63b über die Höhe der Beiträge vor. Damach 
sind die Beiträge so anzusetzen, dass vor allem folgende 
gesetzlichen Leistungen erbracht werden können: die 
Altersgutschriften, die HInterlassenenrenten, die Invaliden
renten, der Teuerungsausgleich für diese Renten und die 
Beiträge an den Sicherheitsfonds. Das sind Leistungen, die 
gesetzlich vorgeschrieben sind und daher durchentspre
chende Beiträge auch finanziert werden müssen. Darunter 
fallen unter anderem auch die Prämien für die Risiken Tod 
und Invalidität und für den Sicherheitsfonds, die beim Stän-
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derat der Sonderreserve belastet worden wären. Die ganze 
Aufstellung bringt nicht nur mehr Klarheit, sondern ist auch 
sachlich richtig. Sie ist nicht abschliessend und enthält 
einen ausdrücklichen Vorbehalt von Artikel 65b. 
Die nationalrätliche Kommission beantragt, Artikel 65a der 
ständerätlichen Fassung über die Bildung einer Sonderre
serve zu streichen. Die Risikodeckung und die Fondsbei
träge sind im soeben besprochenen Artikel 63b geregelt. 
Die Ständeratsfassung des Artikels 65b wird durch die neue 
Bestimmung Ihrer Kommission ersetzt, welche Sonder
massnahmen zugunsten der Eintrittsgeneration und für den 
Teuerungsausgleich für die Altersrenten vorsieht. Für die 
Erbringung dieser Leistungen besteht keine zwingende 
Verpflichtung der Vorsorgeeinrichtungen; sie haben das nur 
nach Ihren finanziellen Möglichkeiten zu tun. Um die Vor
aussetzungen dafür zu schaffen, sind nun nach dem neuen 
Artikel 65b Ihrer Kommission Mittel in der Höhe vom minde
stens 1 Prozent der versicherten Löhne pro Jahr bereitzu
stellen. Damit hat jede Kasse ml!1destens in diesem Umfang 
die Leistungen an die Eintrittsgeneration zu verbessern und 
die Altersrenten an die Preisentwicklung anzupassen. 
Durch diese Sondermassnahmen wird wenigstens eine 
gewisse Mlndestleistung erreicht. Soweit die Mittel für 
diese Zwecke nicht benötigt werden, sind die Altersgut
schriften entsprechend zu erhöhen. Nachdem die Kommis
sion dem Beitragsprimat zugestimmt hat, ist die Festset
zung eines Beitragsminimums systemkonform. 
Die nationalrätliche Kommission beantragt Ihnen einhellig, 
die Sonderreserve des Ständerates aus den angegebenen 
Grunden nicht zu übernehmen. Damit fallen die schwerwie
genden.Einwendungen der beteiligten Kreise dahin. An die 
Stelle der Sonderreserve treten nach Artikel 65b durchaus 
zumutbare Sonderrnassnahmen zugunsten der Eintrittsge
neration und des Teuerungsausgleichs. Soviel zur Orientie
rung. 
Zur Frage des Masses (Antrag der Minderheit Müller) 
werde ich nachhher noch kurz Stellung nehmen. 

M. Barchi, rapporteur: Nous en sommes maintenant ä la 
quatrieme partie de la loi Intituh[!e "Financement des institu
tions de prevoyance». A I'instar de mon homologue, 
M. Muheim, je me permettrai de preciser quelques points 
de I'article 63b et aus si des artlcles 65a et 65b. 
La commission du Conseil national a prevu un nouvel article 
63b qui regle le montant des cotlsations. Ce demler preclse 
que les cotisatlons dolvent ätre f1xees de teile maniere que 
les bonifications de vleillesse, les rentes de survivants les 
rentes d'invalidite, la comp'ensation obiigatoire du ren~he
rissement et les contributlons au fonds de garantie puls
sent ätre servies. Cette enumeration correspond ä une 
conception differente de celle du Conseil des Etats. Ce la 
est la consequence des amendements que votre commis
sion a apportes aux artlcles 65a et 65b, selon la version du 
Conseil des Etats. En effet, tandls que le Conseil des Etats 
avait prevu la constitution d'une reserve speciale de 3 pour 
cent des salalres coordonnes, qui etalt destlnee en premier 
lieu ä financer la couverture des risques d'lnvalidlte et de 
deces et les contributions au fonds da garantie, la commis
sion du Conseil national a remplace cette reserve par des 
mesures speciales qui servent exclusivement ä I'ameliora
t10n des prestations de la g{meration d'entree et ä la com
pensatlon non imperative du rencherlssement. 
En ce qui conceme les artlcles 65a et 65b, je vous precise 
que nous avons dejä traite hier de I'artlcle 65. La reserve 
speciale s'elevant ä 3 pour cent des salalres coordonnes 
aurait dü, selon la conception du Conseil des Etats, servir ä 
la couverture des risques de deces et d'invalidlte, ainsi 
qu'aux prestations selon les articleS' 31 et 37, et aux contri
butions au fonds de garantie. 
Votre commission a pu constater que le degre d'efficacite 
de ces 3 pour cent, en ce qul concerne les dispositions 
speclales pour la generation d'entree et la compensation du 
rencherissement selon les artlcles 31 et 37, est condamne ä 
varier dans une large mesure d'une caisse ä I'autre, selon 
I'importance de celles-ci: les petites caisses courraient le 

risque que presque rien ne reste pour les mesures spe
ciales mentionnees. En d'autres termes, un ecart important 
pourrait exlster par rapport ä la moyenne sur le pran natio
nal, laquelle se situe dans le 1,1 pour cent ä. disposition 
pour la generation d'entree et la compensation du renche
rissement. 11 faut en chercher la raison dans le fait que le 
coüt de la couverture des risques de deces et d'invalidlte 
peut varier considerablement d'une institution de pre
voyance ä I'autre. (Ce probleme de la couverture des ris
ques devrait ätre aussi resolu dans cette loi. Teile est d'ail
leurs la raison pour laquelle M. Ammann a trouve hier une 
majorite favorable ä. sa proposition concemant I'article 64, 
4" alinea.) 
En consequence, la commission du Conseil national a sup
prime la notion de reserve speciale et I'a remplacee par 
celle de mesures special es reservees exclusivement ä la 
generation d'entree selon les artlcles 32 et 34 - ce demier 
article 34 n'etait d'a111eurs pas prevu par le Conseil des 
Etats - ainsi qu'ä la compensation du rencherissement, 
selon I'article 37, 2" alinea. Un pour cent des salaires devrait 
ätre enth~rement consacre aces buts. 
Pour toutes ces ralsons, je vous prie d'adhererä la decision 
de votre commission. Je m'exprimerai plus tard en ce qui 
conceme la mi no rite Müller. 

Müller-Bem, Sprecher der Minderheit: Ich möchte es vor
erst auch im Namen der Minderheit grundsätzlich begrüs
sen, dass die nationalrätliche Kommission die vom Stände
rat vorgeschlagene Sonderreserve durch Sonderrnassnah
men mit einer engeren Zielsetzung ersetzt hat; denn es Ist 
irgendwie abwegig - die Herren Sprecher der Kommission, 
der Präsident und der Berichterstatter französischer Zunge 
haben das erklärt -, gesetzlich vorgeschriebene Leistun
gen, die durch ordentliche Beiträge erbracht werden müs
sen, durch Sonderbeiträge zu finanzieren. Ausserdem wäre 
es sehr fraglich gewesen, je nach der alter,s- und lohnmäs
slgen Zusammensetiung des Versichertenbestandes der 
einzelnen Vorsörgeeinrichtungen, 3 Prozent vorzusehen für 
die Sonderreserve, wobei der Beitrag auch nur für das 
Risiko von Tod und invalidität abgedeckt wird. Leider haben 
sich - Herr ,Otto Fischer hat das gestern deutlich erklärt -
die Versicherungsgesellschaften nicht bereit erklärt, eine 
Offerte zu machen. Im Durchschnitt benötigte das Risiko 
Tod und Invalidität lediglich 1,7 Prozent. Aber die Versiche
rungsgesellschaften beharren für jede Vorsorgeeinrichtung 
auf einem Beitrag, der bis zu 4 Prozent gehen kann. Es 
wäre gemäss Vorschlag des Ständerates sehr fraglich 
gewesen, ob noch etwas für die zusätzll,chen Massnahmen 
zugunsten der Eintrittsgeneration gemäss Artikel 31 und 
zugunsten des Teuerungsausgleichs auf den Altersrenten 
gemäss Artikel 37 Absatz 2 übrig geblieben wäre. Diese Lei
stungen sind ja, nachdem Sie gestern Anträge von unserer 
Seite zum Artikel 37 abgelehnt haben, nicht zwingend vor
gesehen (die Leistungen für den Teuerungsausgleich auf 
den Altersrenten). Aber für uns sind sowohl das Problem 
der Eintrittsgeneration wie das Problem des Teuerungsaus
gleiches auf Altersrenten wichtige und sehr notwendige 
Aufgaben. 
Nun 'zum Vorschlag der nationalrätlichen Kommission. 
Ursprünglich, nämlich an der Sitzung vom 29./30. Juni die
ses Jahres in Bem, hatte die Kommission beschlossen, die 
Beiträge für Sondermassnahmen von sämtlichen koordi
nierten Löhnen zu erheben, also auch von den Löhnen der 
Jugendlichen von 18 bis 25. Dieser Beschluss ist dann an 
der Sitzung vom 20. August. die eigentlich nur der redaktio
nellen Bereinigung hätte dienen sollen, mit knappem Mehr -
8 zu 6 Stimmen - eingeschränkt worden. Die Mehrheit 
möchte nun den Beitrag für Sondermassnahmen nur auf die 
Löhne derjenigen beschrän'ken, die für die Altersleistungen 
Beiträge zu entrichten haben, also lediglich auf die 25- bis 
65jährigen Männer bzw. die 25- bis 62jährigen Frauen. Man 
hat diesen Entschluss damit begründet, dass die Lösung, 
die ursprünglich von der Kommission einmütig angenom
men wurde, vermehrte administrative Umtriebe bei Artikel 
56c mit sich bringe, wo es um die Finanzierung des Sicher-
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heitsfonds geht, aber lediglich von den Beiträgen für die 
Altersleistungen gesprochen wird. Dieser Unterschied zwi
schen Artikel 56c und Artikel 65b sollte Im Zeitalter des 
Computers keine wesentliche Rolle mehr spielen und zu 
keinen 'untragbaren administrativen komplikationen führen. 
Materiell geht es bei diesen beiden Artikeln 56c und 65b um 
zwei Paar Stiefel: Im Artikel 56c geht es um die Finanzie
rung des Sicherheitsfonds für die Altersleistungen und 
damit um die Finanzierung des Spitzenausgleichs der 
Altersversicherung, der nun auf 14 Prozent festgelegt wor- . 
den ist. Bei Artikel 65b haben wir aber ein Interesse daran -
und das sollte auch die Meinung des Rates sein -, dass 
möglichst viele Mittel für diese Sonderrnassnahmen, d. h. 
für die Eintrittsgeneration und für den Teuerungsausgleich 
auf den Altersrenten zur Verfügung stehen. Das ist möglich, 
wenn man die Gesamtheit der koordinierten Löhne als bei
tragspflichtig erklärt und nicht nur diejenigen, die für die 
Altersleistungen entrichtet werden. Das ist ein' Problem im 
Antrag der Minderheit, das zur Diskussion steht, und ich 
möchte den Präsidenten unseres Rates höflich fragen, ob 
man nicht zwei Abstimmungen durchführen könnte: einmal, 
von welchen Löhnen Wir die Sondermassnahmen finanzie
ren, und zweitens, welchen Ansatz (oder 1,5 Prozent) man 
wählen will. 
Im Namen der Minderheit plädiere Ich für 1,5 Prozent. Ich 
möchte hier nochmals unterstreichen, dass für uns belde 
Zielsetzungen, die Finanzierung der Eintrittsgeneration, 
über die ja des langen und breiten in den letzten Tagen 
gesprochen wurde, sowie die Anpassung der laufenden 
Altersrenten an die PreisentwiCklung von hervorragender 
Bedeutung sind. Wir fragen uns, wie sonst beispielsweise 
das Problem der Eintrittsgeneration, das ja nach zehn bzw. 
20 Jahren je nach Einkommen gemäss Verfassung unter 
Dach gebracht werden muss,. gelöst werden könnte. 
Ich beantrage Ihnen deshalb aus den genannten Gründen, 
der Minderheit Ihre Zustimmung zu geben, und möchte tra
gen, ob es nicht möglich wäre, zwei Abstimmungen durch
zuführen. 

M. Darbellay: 11 a beaucoup ete question ä cette tribune, 
ces dernlers jours, de la generation d'entree. Elle etait 
gatile - si j'ose utiliser cette expression - par la premiere 
solution du Conseil national pulsque, avec le pool, on pou
vait d'office lui assurer des prl;lstations conformes ä la 
volonte du legislateur de 1972. Une certaine devaluation a 
ete faite par le Conseil des Etats, du fait que le pool a ete 
supprime, mais I'on a introduit un echelonnement des fonds 
de vielllesse allant de 6 ä 22 pour cent. Les personnes de 
60 ans et plus se voyaient donc attribuer, pour leur Part, le 
22 pour cent du monta'lt de leur salaire·assure. Nous avons 
voulu reduire cet echelonnement pour eviter de detavoriser 
I.es personnes d'un certain age sur le marche du travall. 
Consequence: .nous avons attenue I'effet favorable pour la 
generation d'entree. 11 s'agit donc maintenant de compen
ser ce desavantage. La reserve speciale devralt affecter ä 
ce but 1 pour cent en moyenne; nous la supprimons egale
ment po ur la remplacer par la cotisation speciale, proposee 
ä un pour cent, c'est-ä-dire egale ä ce que la reserve spe
ciale prevoyait. Nous ne compensons pas la diminution de 
22 ä 18 pour cent; pourtant cette compensation doit se 
faire et c'est pourquoi je soutiens la proposition de minorite 
de porter la cotisation speciale de 1 ä 1,5 po ur cent des 
saJaires coordonnes. Ceci est tout ä fait possible dans la 
loglque du systeme, puisque dans la version du Conseil des 
Etats, iI etait prevu de faire intervenlr le fonds de garantie ä 
partlr d'une moyenne des bonificatlons de vielllesse de 15 
pour cent. Nous faisons intervenlr ce fonds aujourd'hui -
nous avons accepte I'article 56b - ä partir de 14 pour cent. 
11 y a donc lä une modification de un pour cent en faveur 
des caisses, qui leur permet de supporter la modification de 
0,5 pour cent ä leur detriment que nous proposons mainte
nant. 
Par consequent, je vous invite ä tenir compte de la genera
tion d'entree et ä voter ce 1,5 pour cent. Ce meme taux 

nous permettra aussi de mleux iödexer les rentes de vieil
lesse, ainsi que nous avons delä eu I'occasion de le dlre 
hier. 

Rüegg: Ich möchte Sie ersuchen, dem Antrag der Mehrheit 
(also «mindestens 1 Prozent») zuzustimmen. Nach dem 
Konzept des Ständerates war, wie das der Präsident erläu
tert hat, eine Sonderreserve von 3 Prozent vorgesehen. 
Davon hätten 1,7 Prozent ausreichen sollen für die Risiken 
Tod und Invalidität; 1,1 Prozent wären für Teuerung und Ein
trittsgeneration vorgesehen und 0,2 Prozent für diesen 
Sicherheitsfonds. Wir haben dann in der Kommission fest
stellen müssen, dass diese 1,7 Prozent für Tod und Invalidi
tät in vielen Fällen nicht ausreichen. Die Berechnungen von 
Experten gingen von 1,7 Prozent bis über 3 Prozent. Es ist 
auch nicht gelungen, mit den Versicherungen einen Ein
heitstarif festzulegen. Deshalb sind wir dann zu dieser 
Lösung mit der Aufteilung gekommen und haben Sonder
rnassnahmen für die Teuerung und die EIntrittsgeneration 
vorgesehen. Dieses 1 Prozent ist nun mehr als die 1,1 Pro
zent im ständerätlichen Konzept; denn diese 1,1 Prozent 
hätten nur Gültigkeit, wenn für Tod und Invalidität nicht 
mehr als 1,7 Prozent aufgewendet werden müssen·. ·Ob die 

. Höhe von 1 Prozent genau richtig ist, kann niemand sagen. 
Erst die Erfahrung wird lehren, ob dieser Satz vernünftig 
und angemessen ist. Wir sollten nun aber mit diesem 1 Pro
zent einmal beginnen und dann die Entwicklung genau ver7 
folgen. Dieses 1 Prozent wird sicher reichen für all jene 
Kassen, die keine EIntrittsgenerationsprobleme kennen. Es 
hat aber keinen Sinn, Mittel für diese Sondermassnahmen 
für Kassen auszuscheiden, die sie nicht gebrauchen, und 
es ist auch nicht richtig, wenn man die Solidarität zwischen 
Jung und Alt noch weitertreibt. 
Zu den Bemerkungen von Herrn Kollega Müller, dass ein 
grosser Unterschied bestehe zwischen der Berechnungsart 
der koordinierten Löhne mit Einbezug des Altersspanins 
oder ohne Einbezug des Alterssparens, möchte ich mich 
nicht äussern. Wir haben die koordinierten Löhne so festge
legt, dass sie in der ganzen Vorlage einheitlich sind. Es gibt 
nichts Unangenehmeres für eine Vorsorgekasse, als wenn 
sie immer wieder Berechnungen aufgrund anderer Bezugs
grössen machen muss. Es stimmt, dass es im Zeitalter des 
Computers einfacher geworden ist, aber wir haben ja eine 
Grosszahl kleiner Kassen, die keinen Computer haben. Die 
andere Bezugsgrösse ist sicher keine Begründung, um von 
1 Prozent auf 1,5. Prozent zu gehen. Ich bitte Sie, nun ein
mal mit 1 Prozent zu beginnen und dann die Entwicklung 
abzuwarten. 

Keller: Die Frage, ob 1 Prozent oder 1,5 Prozent der Mittel 
für Sondermassnahmen verwendet werden sollen, ist keine 
Frage, die die Konzeption berührt. Es ist eine reine Ermes
sensfrage, und die Einflussgrössen, dieses Ermessens 
abzustecken, sind die wirtschaftliche Tragbarkeit sowie die 
Beanspruchung der Solidarität. Es ist eine politische Frage, 
die wir zu entscheiden haben. Klar ist auf jeden Fall die For
mel: Je mehr für die Sondermassnahmen zur Verfügung 
gestellt wird, desto bessere Leistungen erhält die Eintritts
generation und desto bessere Leistungen können auch für 
den Teuerungsausgleich entrichtet werden. 
Drei Aspekte möchte ich kurz berühren. Bei der Eintrittsge
neration handelt es sich ja vor allem um jenen Viertel der 
ältesten Versicherten - also um die Leute ab 55 Jahre -, die 
wir in einer ersten Phase vor allem berücksichtigen müs
sen. Es sin-d Leute, die seit dem Verfassungsauftrag von 
1972- wiederum zehn Jahre vergeblich auf dieses Gesetz 
gewartet haben. Gemäss den Altersgutschriften, so wie wir 
sie beschlossen haben, erhalten sie Renten von etwa 1,7 
bis 13,5 Prozent. Das sind natürlich ausserordentlich kleine 
Renten. Deswegen müssen die Sondermassnahmen unter
stützend einwirken. Es wurde errechnet, dass mit 1 Prozent 
Sondermassnahmen diese Renten bereits um 3 bis 4,5 Pro
zent erhöht werden können. Entsprechend ist natürlich die 
Erhöhung besser, wenn für die Sondermassnahmen mehr 
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Geld zur Verfügung steht. Diesen sozialpolitischen Aspekt 
wird sicher jedermann als gerechtfertigt erachten können. 
Es zeigt sich aber auch, dass die Gleichbehandlung der 
übdgen Teile der Eintrittsgeneration mit den Leuten, die bei 
Inkrafttreten des Gesetzes 55 Jahre alt und älter sind, eine 
Rolle spielt. Denn alle anderen Angehörigen der Eintrittsge
neration haben nach wie vor das intakte Verfassungsver
sprechen, welches ihnen n'ach zehn Jahren bei kleineren 
Einkommen den Mindestschdtz garantiert und nach 20 Jah
ren bei grösseren Einkommen. Nun besteht eine gewisse 
Gefahr, dass eben diese Leute, ·die innert zehn Jahren pen
sioniert werden, leer ausgehen oder jedenfalls nicht ver
gleichbare Leistungen erhalten. 
Der zweite Aspekt ist der Teuerungsausgleich. Man muss 
bedenken, dass eine Rente von 10000 Franken bei einer 
jährlichen Teuerung von 5 Prozent dem 75jährigen noch 
etwa 6300 Franken an Kaufkraft bringt. Eine Versicherung, 
die diesem Aspekt nicht die gebührende Aufmerksamkeit 
schenkt, verliert bei den Versicherten an Glaubwürdigkeit. 
Ein dritter Gesichtspunkt, mit Blick auf die Zukunft: Es ist 
die Frage, wie man nach zehn bzw. nach 20 Jahren - seit 
Inkrafttreten des Gesetzes - Verfassungsversprechen ein
löst. Diese Einlösen ist nicht ohne eine erhöhte Umlage
komponente denkbar. .Und deshalb ist es sinnvoll, dass 
man mit den «Sondermassnahmen .. auf einem Niveau ein
steigt, das etwas näher an den Realitäten, zu denen uns der 
Verfassungsauftrag verpflichtet. liegt. 
Aus diesen Gründen l!nterstütze ich den Antrag der Kom
missionsminderheit. 

Muhe1m, Berichterstatter: Ich kann mich sehr kurz fassen. 
Die Kommission war sich einig, dass - anstelle der Sonder
reserve - diese Sondermassnahmen zugunsten der Ein
trittsgeneration und für den Teuerungsausgleich der·Alters
renten geschaffen werden sollen. 
Als e.s darum ging, die Höhe der bereitzustellenden Mittel 
festzulegen, erwuchs in der Kommission eine Mehrheit und 
eine Minderheit. Die Mehrheit schlägt Ihnen mit 12 Stimmen· 
1 Prozent vor, währenddem die Minderheit mit 8 Stimmen 
auf 1,5 Prozent gehen will. 
Zwischen den Antragen der Mehrheit und der Minderheit 
besteht noch ein weiterer Unterschied: Die Minderheit geht 
bei der Berechnung des Beitrages vom Total aller versicher
ten Löhne aus. Die Mehrheit legt dagegen nur die ,Löhne 
der Versicherten, die für Altersleistungen Beiträge zahlen, 
zugrunde, d. h. also ohne die versicherten Löhne der 18-
bis 24jährigen. Diese Einschränkung kam in letzter Stunde 
mit 8 zu 6 Stimmen zustande. 
Es geht nicht um eine prinzipieile Frage, sondern'um eine 
Ermessensfrage, ob Sie für die genannten Zwecke 1 oder 
1,5 Prozent der versicherten Löhne zur Verfügung stellen 
wollen. Indem Sie mehr Mittel beschliessen, können sowohl 
die Leistungen für dieEIntrittsgeneration als auch die Teue
rungszulagen auf den Altersrenten, für die keine Verpflich
tung im Gesetz besteht, verbessert werden. Den Entscheid 
möchte ich Ihnen überlassen. 

M. Barehl, rapporteur: M. Muheim, president de la commis
sion, qui a souscrit ä la proposition de minorite, vous a dit 
qu'lI fallait simplement s'en remettre au Parlement pour la 
decision. En ma quallte de rapporteur de langue franc;:alse, 
je vous invite d'ores et dejä ä rejeter les deux propositions 
de M. Richard Müller. Pourquoi deux propositions? C'est 
parce que M. Richard Müller a prie le president de soumet
tre les deux questions au plenum; la premiere est de savoir 
5 '11 faut affecter 1,5 pour cent au lieu d'un pour cent;' 
deuxieme question: faut-II prendre comme base les salaires 
coordonnes de tous les assures tenus depayer des cotisa
tions pour la vielllesse, comme le propose la majorite, ou 
faut-II prendre comme base tous les salaires, autrement dit 
non seulement ceux sur lesquels les assures so nt tenus de 
payer des cotisations pour la vielllesse, mais aussi les 
salaires des assures de 18 ä 24 ans? 
Pourquoi la majorite vous prie-t-elle d'en rester a un pour 

cent et de ne prendre en consideration que les salaires des 
assures tenus de payer des cotisations pour la vieillesse? 
Monsieur Rüegg, vous avez dejä expose tres clairement 
pour quelles raisons nous avons prevu ces mesures spe
ciales au lieu de la reserve speciale. Po ur les caisses qui 
n'auront pas de problemes en ce qui concerne les genera
tions d'entree, un pour cent sera plus que suffisant pour 
financer les mesures special es. Po ur cette raison, le 
deuxieme alinea de I'article 65b est redige comme iI suit: 
«Dans la mesure ou I'institution de prevoyan(::e ne peut pas 
utiliser 1 pour cent des salaires conformement au 1ST alinea, 
elle employera ces ressources pour accroitre les bonlfica
tions de vieillesse des assures.>r Or, si nous prevoyons 1,5 
pour cent, iI est bien clair, en ce qui concerne ces caisses 
qui n'ont pas de problemes avec la generation d'entree, 
qu'lI s'a9it la de cotisations complementaires propres ä 
augmenter les bonifications de vieillesse des assUr9s. La 
majorite est d'avis que les caisses qui ont des problemes 
avec la generation d'entree pourront les resoudre avec le 1 
pour cent. L'experience nous dira si cela est possible; on 
pourra d'aiileurs toujours augmenter ce pourcentage. 
Pour que les membres de 'ce conseil ~oient au clair, j'aime
rais encore chiffrer la proposition de M. Müller. Si I'on pas
sait des salaires «cotisations de vieillesse.. ä tous les 
salaires, y compris ceux des assures de 18 ä 24 ans, ce la 
equivaudrait, pour un taux de 1,5 pour cent, cl 250 millions 
de plus par an. Les salaires assures depasseraient, en effet, 
les 40 mllilards. Si I'on incluait aussi les salaires des assures 
de 18 a 24 ans, on obtiendrait ä peu pres 45 milliards. Ce 0,5 
pour cent de 45 miiliards represente 250 millions de trancs 
par an. Ce la correspond ä une accumulation de capital que 
je ne veux pas qualifier de gigantesque, mais qui n'est pas ä 
la mesure de nos preoccupations d'ordre äconomique. 
Pour ces raisons je vous prie, au nom de la majoritä, de 
rejeter les deux propositions de M. Müller. 

Bundesrat Hilrlimann: Die Vorbemerkung, die ich dem Ent
scheid, den Sie zwischen Mehrheits:- und Minderheitsantrag 
bei Artikel 65b zu treffen haben, vorausschicke, gehört 
eigentlich zu Artikel 65a. 
Wenn man mich fragt, wie ich die Konzeption des Ständera
tes und die Arbeit der nationalrätlichen Kommission beur
teile, dann pfiege ich zu antworten, ich sei sehr froh, dass 
man in der nationalrätlichen Kommission - und jetzt anläss
lich der Beratungen mit Ihnen - bezüglich des Konzepts zu 
einer eindeutigen Übereinstimmung gekommen' sei. Die 
sogenannte Sonderreserve jedoch, wie sie die ständerätli
che Lösung vorsieht, ist nicht etwas absolut Systemkonfor
mes und Gutes. Die jetzt von Ihrer Kommissionvorgeschla
gene Lösung - der Sie vorhin zuge'stimmt haben - ist 
bedeutend besser. 
Eine zweite Vorbemerkung: In Gesprächen mit Parlamenta
riern, Journalisten und Überhaupt mit an der zweiten Säule 
Interessierten wird immer wieder gesagt, das sei e.lne kom
pliZierte Materie. Man kann aber die Sache sehr einf~ch 
erklären, 'das zeigt sich hier bei dieser Entscheidung: im 
Grunde genommen will man mit der zweiten Säule jetzt das 
machen, was in vielen Betrieben und in der öffentlichen Ver
waltung schon lange gemacht wird: nämlich eine Pensions
kasse für alle r Arbeitnehmer einführen. Einem noch nicht 
Versicherten kann man sagen, er werde inskünftig ebenfalls 
in den Genuss von Leistungen kommen. die sowohl die 
RIsiken Alter, Invalidität und Tod abdecken - wobei die 
Altersleistung davon abhängt, wie viele Beitragsjahre er 
noch vor sich hat. Der neu zu Versichernde wird das mIt 
Freuden ZUr Kenntnis nehmen. Wie das beim Schweizer 
üblich ist, wird er aber fragen, wievleI Ihn das koste. Hier 
sind wir nun genau an dem Punkt, wo wir letztlich entschei
den, wieviel wir Arbeitgebern und Arbeitnehmern an Mini
malprämien - oder an Maximalprämien, wenn Sie wollen -
vorschreiben ·wollen. 
Die Rechnung ist die folgende: Bei einer neuen Pensions
kasse mit einer Altersstruktur, die den sogenannten Sicher
heitsfonds in Anspruch nehmen kann, müssen für die 
Altersgutschriften 14 Prozent geleistet werden. Das Maxi-
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mum für die Altersgutschriften, auch bei einer schlechten 
Altersstruktur, ist also 14 Prozent. Gestern entschieden 
Sie, die Risiken zusätzlich zu finanzieren, und zwar entspre
chend der Grösse bei den einzelnen Kassen. Ich erklärte 
bereits, es gelte beispielsweise zwischen einer Uhrenfabrik 
mit vorwiegend Frauen und einer Giesserei zu unterschei
den. Gehen wir nun davon aus, dass der Durchschnitt einer 
RIsikoprämie 2 Prozent sei, dann kommen wir auf 16 Pro
zent. Ausserdem schreiben wir nun zwingend vor, dass 
ein~ Kasse - nach Antrag der Mehrheit - für die Sonder
massnahmen 1 Prozent zusätzlich aufbringen muss, 
gemäss Minderheitsantrag sogar 1,5 Prozent. Zusammen
gezählt ergibt das- je nachdem. wie Sie jetzt entscheiden -
17 Prozent (bzw. 17,5 Prozent) vom koordinierten Lohn, In 
die sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen. Rechnet man 
das auf die AHV-Löhne um, dann ist das grob gerechnet 
ungefähr die Hälfte. Wenn diese Beiträge also im Betrieb 
vom Gesamtlohn erhoben werden - wie wir das heute bei 
AHV, IV und ErWerbsersatzordnung tun -, so resultiert dar
aus, für die zweite Säule umgerechnet, ein Satz von je rund 
4,5 Prozent pro Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Sie haben 
jetzt also zu entscheiden, ob Sie 17 Prozent des koordinier
ten Lohnes als oberste Limite für Arbeitgeber und Arbeit
nehmer zusammen nehmen wollen oder 17,5 Prozent. Ich 
komme nachher noch einmal auf diese Frage zurück, füge 
aber jetzt noch eine Überlegung - Herr Barchi hat das 
bereits angeführt - zur wirtschaftlichen Belastung bei. 
Wie hoch ist die Summe aller koordinierten Löhne? Nach 
Formulierung der Minderheit sind das 45 Milliarden Fran
ken, nach Formulierung der Mehrheit 40 Milliarden, also 5 
Milliarden weniger. Gemäss Antrag der Minderheit kommen 
noch 0,5 Prozent, aiso rund 250 Millionen Franken dazu. 
Das ist dann die Grössenordnung, die den Bereich der 
Belastbarkeit der ganzen Wirtschaft tangiert. 
Ich bin Herrn Müller dankbar für den Vorschlag zwei 
Abstimmungen durchzuführen. Ich glaube, das sollt~n Sie 
unbedingt tun; denn, wie ich Ihnen jetzt erklärt habe, es 
kommt darauf an, ob Sie gemäss Minderheit für diese 1,5 
Prozent alle koordinierten Löhne oder nur jene, welche für 
die Altersleistungen berechnet werden, miteinbeziehen wol
len. Auf die Gesamtheit aller Seiträge bezogen, bedeutet 
das eine Differenz von 5 Milliarden. Man sollte deshalb in 
der ersten Abstimmung darüber entscheiden, welche Basis 
dieser Ber~chnung zugrunde liegen soll. Nachher kann man 
entscheiden, ob man von 1 oder 1,5 Prozent dieser Summe 
der koordinierten Löhne ausgehen will. 
Ich nehme das in der Debatte bereits gefallene Stichwort 
auf, das sei ein ErmeSsensentscheid. Ich habe schon in der 
Kommission gesagt, dass das eine Frage der Beurteilung 
ist. Es ist falsch, wenn man sagt, das sei nur eine Frage der 
Arbeitgeber. Es ist eine Frage der Gesamtwirtschaft und 
auch des Arbeitnehmers. Wenn ich heute mit Arbeitneh
mern diskutiere, sehe ich immer wieder, dass vor allem bei 
den jungen Leuten die Bereitschaft, sich mehr Lohnabzüge 
vorschreiben zu lassEln, nicht ohne weiteres sehr verbreitet 
ist. Man muss also nicht nur an den Arbeitgeber und an die 
Solidarität, sondern auch an die Arbeitnehmer denken, die 
bis jetzt nicht versichert sind und für die es darum geht, 0,5 
Prozent bzw. 0,25 Prozent mehr oder weniger von ihrem 
koordinierten Lohn abgeben zu müssen. 
Bei aller Zuerkennung, dass es ein politiSCher Entscheid ist, 
bin ich der Meinung, dass man mit einem Prozent gemäss 
!'Aehrh~lt beginnen sollte, um für den Anfang die Belastung 
In geWIssen Grenzen zu halten. Es ist ja keiner Kasse ver
boten, mehr zu beschliessen. Wenn sich Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer darin einigen, können sie über dieses eine 
Prozent hinausgehen. Im Sinne eines Kompromisses zwi
schen Mehrheit und Minderheit könnte allenfalls in Betracht 
gezogen werden, sämtliche koordinierten Löhne gemäss 
Minderheit als Berechnungsbasis vorzusehen. 
Ich bitte Sie, in diesem Sinne Ihre Überlegung zu machen 
und zu entscheiden. 

Abs. 1-AI. 1 

Le präsident: Pour ce qui conceme la votation, je me pro
pose de proceder de la maniere suivante. Le vote aura lieu 
en deux temps, conformement ci la proposition de M. Mül
ler-Beme approuvee par les deux rapporteurs et le Conseil 
federal. Le premier vote porte ra sur la definition du salaire 
de base sur lequel sera prelevee la part de 1 pour cent, res
pectivement de 1,5 pour cent. M. Müller-Beme propose 
d'operer ce prelevement sur I'ensemble des salaires coor
donnes, tandls que la majorite 00 la commission propose 
de I'operer sur les salaires coordonnes selon sa version. 
Le second vote portera sur la quotite de ce prelevement, 
solt 1 pour cent (proposition de la majorite de la commis
sion) ou 1,5 pour cent (proposition Müller-Beme). 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Massgeb/iche Löhne - Salaires dEHerminants 
Für den Antrag der Mehrheit 100 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 57 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxü!!me vote 
Minima/ansatz - Taux minimum 
Für den Antrag der Mehrheit (1 Prozent) 
Für den Antrag der Minderheit (1,5 Prozent) 

Abs. 2 und 3 - AI. 2 et 3 

Angenommen - Adopte 

Art. 6~8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 66 a 68 
Proposition de la commission 
Adherer ci. la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 69 
Antrag der Kommission 

Abs.1 

94 Stimmen 
62 Stimmen 

Jeder Kanton bezeichnet das Gericht,das in letzter kanto
naler Instanz über die Streitigkeiten zwischen ... 

Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 69 
Proposition de la commission 

AI. 1 
Chaque canton deslgne un tribunal qul connait, en derniere 
instance cantonale, des contestations opposant... 

AI. 3 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Muheim, Berichterstatter: Nur zwei Sätze zu diesem Artikel 
69 betreffend die Rechtspflege. Die nationalrätliche Fas
sung schreibt jedem Kanton ein Gericht vor, das erstin
stanzlIeh zu entscheiden hat. Der Ständerat möchte es den 
Kantonen überlassen, wie viele Instanzen sie einsetzen wol
len. Letztinstanzlich muss aber ein Kantonsgericht ent
scheiden, bevor der Weiterzug an das eidgenössische Ver
sicherungsgericht gegeben ist. Das kommt in der Fassung 
der nationalrätlichen Kommission, die grundsätzlich auf die 
ständerätliche Version einschwenkt, besser zum Ausdruck. 
Wir beantragen Ihnen in diesem Sinne Zustimmung. 

M. Barchi, rapporteur: Votre commission vous pro pose 
d'apporter une precision au texte du Conseil federal en ce 
sens que le tribunal qui devra etre designe par chaque can-

o 

o 
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ton pour connaitre des contestations en matiere de pre
voyance professionnelle decidera en demiere instance can
tonale. Cette precision, qui a ete approuvee par le departe
ment, tient compte de maniere adequate de I'organisation 
administrative et judiciaire des differents cantons. 

Angenommen - Adopte 

Art. 70, 71, 72 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Proposition de la commission 
Adherer ci. la decislon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 76-79a 

Art. 76 
, Antrag der Kommission 

Abs.1 
Die Bestimmungen dieses Titels gelten auch für die Vorsor
geeinrichtungen, die nicht im Register für die berufliche 
Vorsorge eingetragen sind, ' , 

Abs.2 
Die mit' RechtspersönlIchkeit ausgestatteten Vorsorgeein
richtungen des privaten und des öffentlichen Rechts sind, 
soweit ihre Einkünfte u~d Verrnögenswerte ausschliesslich 
der beruflichen Vorsorge dienen, von den direkten Steuern 
des Bundes, der Kan10ne und der Gemeinden und von Erb
schafts- und Schenkungssteuer,n der Kantone und Gemein
den befreit. 

Art. 76 
Proposition de la commission 

AI. 1 
Les dispositions du present titre s'appliquent aussl aux 
institutions de prevoyance non inscrites au registre de la 
prevoyance professlonnelle. 

AI. 2 
Dans la mesure ou leurs revenus et leurs elements de for
tune sont excluslvement affectes ä. des tins de prevoyance 
professlonnelle, les Institutions de prevoyance de drpit 
prive ou de drolt public qui ont la personnalite juridique 
sont exonerees des impöts directs de 'la Confederation, des 
cantons et des communes, ainsi que des Impöts sur les 
successlons et sur les donations perc;:us par les cantons et 
les communes. 

Art. n Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. n al. 2 
Proposition de la commission 
Maintenlr 

Art. 78 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 78 81. 1 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Art. 79 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

141-N 

Proposition de la commission 
Maintenir 

Art.79a 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Streichen 

Minderheit 
(Coutau, Allenspach, Ammann-Bern, Basler, Landolt, 
Rüegg) 
Zustimmung zum BeschlusS' des Ständerates 

Art. 798 

Proposition de la commission 

Majorite 
Blffer 

Minorite 
(Coutau; Allenspach, Ammann-Beme, Basler, Landolt, 
Rüegg) 
Adherer ä. la decision du Conseil des Etats 

Muhe1m, Berichterstatter: Die Artikel 76 bis 79a, die ich 
zusammen' behandle, betreffen die steuerliche Beh;mdlung 
der beruflichen Vorsorge. Die nationalrätliche Fassung des 
Artikels 76 befreit die Vorsorgeeinrichtungen von den direk
ten Steuern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden 
sowie von den Erbschafts- und Schenkungssteuern der 
Kantone und Gemeinden'. Der Ständerat schliesst die 
Steuerbefreiung von Erbschafts- ,und SChenkungssteuern 
aus, da das kantonale Steuern seien. Nach Artikel 34quater 
Absatz 5 der Bundesverfassung können die' Kantone ver
pflichtet werden, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 
von der Steuerpflicht zu befreien. Diese Bundeskompetenz 
ist keineswegs auf die direkten Steuern beschränkt. Die 
Befreiung von den Erbschafts- und Schenkungssteuern Ist 
der Entwicklung der beruflichen Vorsorge förderlich und 
daher gerechtfertigt. Die nationalrätliche . Kommission hält 
an der umfassenden Steuerbefreiung gemäss Artikel 76 
Absatz 1 der nationalrätlichen Fassung fest. 
In Artikel 77 hat' der Nationalrat vorges~hen, dass sämtliche 
Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei den direk
ten Steuern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden 
als Geschäftsaufwand gelten bzw. abgezogen werden kön
nen. In Artikel 78 werden auch Beiträge für andere aner
kannte Vorsorgeforrnen abzugs berechtigt erklärt. Als 
GegenstÜCk dazu wird in Artikel 79 vorgeschrieben, dass 
die Leistungen als Vorsorgeeinrichtungen In vollem 
Umfange aus Einkommen steuerbar sind. Der Ständerat will 
im Gegensatz dazu die Abzlehbarkeit der Beiträge gemäss 
Artikeln n und 78 auf die, obligatorische Versicherung 
beschränken. Für die Beiträge an die freiwillige, oder weiter
gehende Vorsorge will er nichts vorschreiben, das sei den 
Kantonen zu überlassen. Der Bund werde es im Wehr
steuergesetz regeln müssen, wenn er über das Obligato
rium hinausgehen wolle. Gleichzeitig beSChloss der Stände
rat, Artikel 79 über die Steuerpflicht der Renten zu strei
chen. Es sei dem jeweiligen Gesetzgeber überlassen, ob er 
eine volle oder teilweise Besteuerung der VorsorgeleIstun
gen vorsehen wolle. 
Die Beschlüsse des Ständerates erfolgten mit knappen 
Mehrheiten, bei Artikel 77 mit 16 zu 15 Stimmen, bel Artikel 
79 mit 15 zu 13 Stimmen. Sie widersprechen dem Ziel der 
Steuerharrnonisierung unter den' Kantonen, wie es in Artikel 
42qulnquies der Bundesverfassung niedergelegt Ist. Das 
Resultat der pseudoföderaJistischen Lösung des Ständera
tes wäre ein unglaublicher Wirrwarr in unserem Lande. Es 
würden stossende Ungleichheiten entstehen, besonders 
bei einem Wohnortwechsel von einem Kanton in einen 
anderen, der eine unterschiedliche Regelung für den Abzug 
der Beiträge oder die Besteuerung der Renten hat. Die 
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national rätliche Kommission hält aus Gründen der Steuer
gerechtigkeit; der Harmonisierung der kantonalen Steuern, 
aber auch aus sozialpolitischen Gründen bei den Artikeln n 
bis 79 einhellig an der Fassung des, Nationalrates fest. Es 
handelt sich übrigens um eine Regelung, die auch die 
Zustimmung der kantonalen Finanzdirektoren gefunden hat, 
die das in einem Schreiben an unsere Kommission aus
drücklich bestätigt haben. 
In dem Sinne beantrage ich Ihnen, bei den Artikeln 76 bis 79 
namens der einhelligen Kommission an der nationalrätli
chen Fassung festzuhalten. 

M. Barchi, rapporteur: Les dispositions des articles 76 ä 79, 
79a, ainsl que les 3e et 4e alineas de I'article 98, so nt des 
dispositions d'ordre fiscal. 
Votre commission vous invite ä revenir en principe aux 
regles de droit fiscal qui avaient ete definies par le Conseil 
federal dans son message aux pages 66 ä 70. Le Conseil 
des Etats avait decide, ä une majorite d'ailleurs tres faible, 
de limiter les deductions de cotisations aux seuls montants 
de I'assurance obligatoire et de supprimer en revanche 
I'impositlon des prestations. Selon la version de votre com
mission, les cotisatlons versees par les salanes et les Inde
pendants peuvent iHre deduites en totalite du revenu impo
sable (Impöts de la Confederatlon, des cantons et des com
munes). En revanche, et cela est absolument normal, les 
prestations de la prevo~nce professionnelle sont pleine-
ment Imposables au titre du revenu. . 
La Conference des dlrecteurs cantonaux des finances, 
dans une lettre qu'elle nous a adressee en decembre 1980, 
s'est prononcee en faveur du modele adopte par votre 
commisslon, modele conforme au projet de lai relatif ci I'har
monisatlon des impöts directs des cantons et des com
munes. La seule petlte dlfference qul subsiste entre ce 
modele et le texte que notre conseil avait primltivement 
adopte en 19n reside dans le fait que la nation d'institution 
de prevoyance non reconnue a ete remplacee par celle 
d'lnstitution de prevoyance non inscrite au registre de la 
prevoyance professionnelle. 11 s'aglt d'une divergence 
d'ordre redactlonnel et formel. 
Je m'exprimerai au sujet de la proposition de minorite de 
M. Coutau apres que san auteur I'aura presentee et defen
due, ci moins qu'iI ne la retlre. 

M. Coutau, porte-parole de la minorite: J'attlre votre atten
tion sur la proposition de minorite que je vous soumets ä 
I'article 79a. A cet article, le Conseil des Etats avait ajoute 
une disposition concernant la fiscalite sur les dr.olts qui 
decoulent d'institutlons de prevoyance et d'autres tormes 
de prevoyance, avant qu'Us ne solent devenus exigibles. Le 
Conseil des Etats demande que ces drolts ne puissent iHre 
soumls aux impöts de la Confederation, des cantons et des 
communes. 11 semble que cela aille de soi. Et pourtant, la 
majorite de la commisslon a blffe cette disposition. 
11 est vrai - le presldent ode la commission vous I'a dit tout ä 
I'heure - que la pratique actuelle ne prevolt pas de soumet
tre ä I'impöt des droits sur des prestations qui ne sont pas 
encore echus. Neanmoins, iI existe un certain nombre 
d'indications selon lesquelles des cantans ~nvisageraient 
d'Micter des dispositions fiscales qui permettraient de 
trapper des droits qui ne so nt pas encore echus. Par 
consequent, iI nous semble plus prudent de fixer de 
maniere taut ä falt peremptolre et ci tltre preventif, dans la 
101 sur le deuxleme pllier, le principe que ces droits d'expec
tative relatlfs ä des prestations ä venir ne sont pas soumls ä 
l'lmpöt. Cela reglera les choses d'une falion tout ci 'falt claire 
et evitera que certains fiscs cantonaux n'aient peut-ätre 
tendance ä revenir sur une pratique qui est, iI est vrai, gene
ralement sulvie ä I'heure acfuelle. C'est la raison pour 
laquelle je vous propose de vous rallier ä la version du 
Conseil des Etats et d'approuver I'introductlon dans la loi 
de I'article 79a. 

Räz: Ich habe zum Grundsatzproblem der Steuerbefreiung 
eine Frage an Herrn Bundesrat Hürlimann. Wir sehen heute 

bereits bei den Stiftungen einzelner Unternehmungen, dass 
sich Anlageschwierigkeiten ergeben, insofern als sich die 
Stiftungen mehr und mehr auf dem Immobilien- und Boden
markt beteiligen. Das heisst: die Massnahme, die wir hier 
beschliessen, wird zu einer Art Wohlfahrtsinstitution, die 
bleiben soll und nicht nur die nächste Generation in Fran
ken belasten, sondern' auch die Wirtschaft beschäftigen 
wird. Ich möchte hier eine Zeitschrift zitieren, in der heute 
schon .. Von der Wohlfahrtskasse zum Investitionsgiganten» 
geschrieben wird. Da heisst es: .. Wenn das PensIonsver
sicherungsobligatorium wirksam wird, dürften die geleiste
ten Kapitalien bis zur Jahrtausendwende die Schwelle von 

-300 Milliarden Franken erreichen. Es ist daher Jetzt schon 
abzusehen, dass der im Fachjargon bekannte Anlagenot
stand kein nur vorübergehendes Phänomen ist. In den 
nächsten Jahren werden mehr Gelder, mehr Anlagemög
lichkeiten gesucht als es gibt, selbst wenn man berück
sichtigt, dass di~ obligatorische Berufsvorsorge eine 
gewisse Verlagerung vom freiwilligen zum Zwangssparen 
mit sich bringen wird. Damit haben sich die Pensionskassen 
von der Wohlfahrtseinrichtung zum Investitionsgiganten 
entwickelt.» 
Meine Frage, Herr Bundesrat: Gedenkt man in der weiteren 
Folge ähnlich dem Vorschlag des Ständerats vorzugehen, 
dass doch eine Besteuerung eingesetzt werden müsste, 
um einmal dieser Entwicklung etwas Einhalt zu gebieten, 
um damit aber auch andererseits die Bundeskasse, die dies 
sehr gut vertragen könnte, besser zu dotieren? Ich denke 
hier nur an ein halbes Prozent; es wäre dies ein angeneh
mer .. Zustupf .. an die Bundeskasse. 
Meine zweite Frage betrifft direkt den Inhalt des Artikels 78. 
Ist bei .. der beruflichen Vorsorge dienende, anerkannte Vor
sorgeform .. gemeint. dass es den Selbständigerwerbenden 
in-diesem Sinne' tangiert, dass er zum Beispiel in der weite
ren Folge bei seinem Einkommen für die dritte Säule einen 
Abzug geltend machen und ihn in einer Bank anlegen kann, 
damit er, wenn er bel der zweiten Säule nicht zum Zuge 
kommt, für sein Alter eine Vorsorge schaffen kann? Das 
wäre ein gerechter Ausgleich, eine Parallele zur zweiten 
Säule, die gerade dem Selbständigerwerbenden eine wei
tere Vorsorgemöglichkeit geben würde. Denkt man hier In 
Zusammenarbeit mit den Kantonen, Vorsorgeformen zu 
schaffen? Als Beispiel würde mir vorschweben, eine 
Abzugsquote zu schaffen, die - nehmen wir im Schnitt 5000 
Franken mal 40 Jahre - ungefähr einer mittleren Rente ent
sprechen könnte. Eine solche Regelung würde einen Aus
gleich für die selbständigerwerbende Seite, für diese 
Berufsleute schaffen, weil sie Ja kaum die Möglichkeit 
haben, sich bei ihrer Berutsorganlsation zu versichern. 
Darum meine Frage, Herr Bundesrat Hürlimann. Ich wäre 
Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns hier eine Vorstellung dar
legen könnten, wie dieses Problem für die Selbständig
erwerbenden geregelt sein soll! 

Muhe1m, Berichterstatter: Ich möchte zum MInderheitsan
trag des Herrn Coutau Stellung nehmen. Artikel 79a der 
ständerätlichen Fassung ist eine neue Bestimmung, welche 
die anwartschaftlichen Ansprüche gegen VorsorgeeInrich
tungen und Vorsorgeformen von der direkten Besteuerung 
des Bundes, der Kantone und der Gemeinden befreien will. 
Das Ist nach der Ansicht der Kommissionsmehrheit aber 
völlig überflüssig, da diese anwartschaftlichen Ansprüche 
vor ihrer Fälligkeit nirgends besteuert werden und unseres 
Erachtens auch nicht besteuert werden dürfen. Die Kom
mission hat daher einmütig beschlossen, Ihnen die Strei
chung dieser ständerätlichen Bestimmung zu beantragen. 
Ich halte das für richtig, denn wenn man schon auf der 
einen Seite die Besteuerung der Renten vorsieht, so Ist 
damit andererseits meines Erachtens die Besteuerung der 
Anwartschaft vor der Fälligkeit ausgeschlossen. Die Mehr
heit der Kommission will daher diese Bestimmung strei
chen. Ich stelle in diesem Sinne Antrag. 

M. Barchi, rapporteur: Je me permets taut d'abord de faire 
une remarque plutöt redactionnelle et formelle concernant 
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la proposition de la minorite Coutau a I'article 79a. En effet, 
si celle proposition Mait acceptee, le titre median devrait 
etre change. L'important n'est pas le droH decoulant de la 
prevoyance mais le fait qu'i1 s'agit de droits non encore exi
gibles, de teile sorte que I'on pourrait suggerer, comme 
titre median, .. droits d'expectativen • La est le probleme. 
M. Coutau nous propose que les drolts d'expectatlve, c'est
a-dire ceux decoulant de la prevoyance avant d'etre deve
nus exigibles, soient expressement exoneres des impöts 
directs de la Confederation, des cantons et des communes. 
Le Conseil federal, dans son message, s'est preoccupe de 
ce probleme. A la page 68 il nous dit: .. Etant donne que les 
lais fiscales cantonales ne prevoient, a I'heure actuelle, 
aucune imposition des droits d'expectative, et que la 
Confederation ne preleve aucun impöt sur la fortune des 
personnes physiques, iI n'y a pas Iieu de prevoir une dispo
sition particuliere qui accorderait des allegements tiscaux 
pour les droits d'expectative decoulant de la prevoyance 
professionnelle. n Le Conseil federal, vous I'avez entendu, 
insiste sur le fait que, jusqu'a maintenant, aucun canton, 
aucune commune ne prE!Voit cette im position, 
A mon avis, on pourrait aussi approuver la proposition de 
M. Coutau, qui est taut a fait valable, puisqu'elle impose aux 
cantons et aux communes de ne rien faire, dans I'idee 
qu'on ne peut se tier entierement .au constat fait par le 
Conseil federal, qui ne prejuge d'ailleurs pas de I'avenir. 

Bundesrat Hürlimann: Ich spreche zunächst zum Minder
heitsantrag Coutau. Es ist richtig, wie es der Kommissions
präsident ausgeführt hat: diese Bestimmung wurde gestri
chen, weil sie selbstverständlich ist. Aber ich möchte Ihnen 
doch aus zwei Gründen empfehlen, dem Antrag von Herrn 
Coutau zuzustimmen. 
Erstens ist es eine klare Weisung an jene, die inskünftig 
wieder kantonale Steuergesetze revidieren müsSen. Natür
lich müssten sie diesem Grundsatz nachleben. Aber auf der 
anderen Seite ist es doch sicher so, dass es für jene kanto
nalen Fachexperten, die inskünftig die Gesetze auch mit 
Rücksicht auf unsere zweite Säule zu revidieren haben -
und solche Revisionen werden fällig sein, ich werde noch 
davon sprechen - zweckmässig wäre, wenn hier ganz klar 
ein an und für sich selbstverständlicher Rahmen für diese 
kantonalen Steuergesetzgeber gesetzt würde. Das ist das 
Anliegen von Herrn Coutau, wie es durch den Ständerat 
beschlossen wurde. Das waren auch die Überlegungen in 
der ständerätlIchen Kommisson und im Ständerat. 
Zweitens handelt es sich bei· dieser Bestimmung nicht um 
etwas Materielles, und es lohnt sich deshalb wohl kaum, 
eine zusätzliche Differenz zum Ständerat zu schaffen. Es 
gibt ohnehin noch einiges, was wir dann mit dem Zweitrat 
auszutragen haben. 
Ich habe Herrn Räz noch zu antworten. Ich bin ihm dankbar 
für die Fragen und möchte in bezug auf die grundsätzliche 
Seite der Besteuerung im Zusammenhang mit diesem 
Abschnitt folgendes sagen: Die Steuerbefreiung im Zusam
menhang mit der zweiten Säule ist In der Verfassung veran
kert. Diese Regelung hat eine Vorgeschichte, wie so oft bei 
solchen Gesetzen, die sich in einem langen Hin und Her 
zwischen der Eidgenössischen Steuerverwaltung, den kan
tonalen Finanzdirektoren und uns abwickelte. 
Was das Vermögen betrifft - Sie sehen es im Artikel 76, wie 
die Uegenschaften zu behandeln sind - werden wir in 
bezug auf die Anlage des Vermögens inskünftig wahr
scheinlich eher von den starren Reglementierungen für das 
Deckungskapital, wie sie jetzt in vielen Pensionskassen 
Gültigkeit haben und auch durch gewisse kantonale 
Gesetze vorgeschrieben sind, abkommen. Wir streben also 
eine gewisse 'UberalislerungJn bezug auf die Anlage des 
Vermögens - auch im Sinne einer Aufteilung der Risiken 
bezüglich dieser Anlagen - an. Ganz allgemein kann man 
festhalten, dass der Spielraum für die Anlage von Vermögen 
bis heute iange nicht von allen Pensions kassen ausgenützt 
wurde. 
Das Wichtigste bei dieser Bestimmung ist die Vorschrift, 
wonach wir nun den Kantonen ganz genau vorschreiben, 

was von der Steuer befreit ist und was zu besteuern ist. Wir 
haben nämlich gegenwärtig folgende Situation: Es gibt Kan
tone, die in ihren Gesetzen vorschreiben, dass die Beiträge 
steuerfrei seien. Dafür muss man - wie wir das jetzt auch 
vorsehen - die Renten aus der zweiten Säule besteuern. 
Dann gibt es Kantone, die den Abzug für das, was sie zur 
Finanzierung der zweiten Säule aufbringen, nicht zulassen. 
Sie befreien dann die Leistungen aus den Pensionskassen. 
Wenn einer ganz gut rechnet, wohnt er im Erwerbsalter im 
Kanton, in dem er die Beiträge in Abzug bringen kann, und 
wenn er Rentenbezüger ist, zieht er in den Nachbarkanton, 
in dem die Rente steuerfrei ist. Das wird mit dieser Rege
lung nicht mehr möglich sein. Es ist also eine echte Harmo
nisierungsbestimmung, wie solche Aufwendungen bzw. Lei
stungen aus der zweiten Säule zu besteuern sind. Das ist 
die Antwort auf die erste Frage. 
Vielleicht noch etwas zur Zahl, Herr Räz, die Sie angeführt 
haben - diese 300 Milliarden. Das ist eine interpolierte Zahl. 
Heute haben wir ein Sozialprodukt von etwa 170 Milliarden, 
und wir rechnen mit einem Deckungskapital - heute, nicht 
im Jahre 2000 - von etwa 150 Milliarden. Das ist volkswirt
schaftlich gesehen durchaus vertretbar, wenn Sie beden
ken, dass wir die erste Säule VOllständig nach dem Umlage
prinzip finanzieren. 
Zu~ zweiten Frage, was die Selbständigerwerbenden 
betrifft. Sie haben gesehen, dass wir das Postulat von Frau 
Spreng abschreiben wollen, mit dem sie seinerzeit für die 
Selbständigerwerbenden eintrat und hier diese Berücksich
tigung der dritten Säule wünschte. Das ist gerechtfertigt, 
weil wir - damit antworte ich wieder Herrn Räz - in Arti
kel 78 Absatz 1 ausdrücklich vorsehen, dass Arbeitnehmer 
und Selbständigerwerbende, die nicht diesem Gesetz 
unterstehen, ihre Beiträge nach Artikel n für andere - aus
schliesslich und unwiderruflich' der Alters-, Hinterlassenen
und Inv'ilidenvorsorge dienende - anerkannte Vorsorgefor
men abziehen können. Wir denken daran, dass ein Selb
ständigerwerbender mit dem Beispiel, das Sie angeführt 
haben, Geld für seine Altersvorsorge bindend auf die Seite 
legt - sei es auf einer Bank oder bei einer Versicherungsge
sellschaft, die ein solches Angebot macht. Dieser Selbstän
digerwerbende soll im Sinne der dritten Säule steuerlich 
genau gleich behandelt werden wie jemand, der dem Obli
gatorium unterstellt ist. Das als Antwort auf die beiden Fra
gen. Ich danke Herrn Räz dafür, weil ich vor allem auf den 
Harmonisierungseffekt dieser Regelung für die kantonalen 
Steuerges!!tzgebungen hinweisen konnte. 

Art. 76-79 

Angenommen - Adopte 

Art.79a 
Abstimmung':" Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 82, 84 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 85 

Antrag der Kommission 

Art. 43quinquies 
Aufgehoben 

Art. 85 
Proposition de la commission 

44 Stimmen 
78 Stimmen 
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Art. 43qulnquies 

Abroge 

Angenommen - Adopte 

Art. 87 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Proposition de la commission 
Adherer ä. la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 88 
Antrag der Kommission 

Art. 89bis Abs. 6 
Festhalten 

Art. 88 
Proposition de la commlssion 

Art. 89bis al. 6 
Malntenir 

Muhe1m, Berichterstatter: Bei Artikel 88 wird das Stiftungs
recht des Zivilgesetzbuches, nämlich Artikel 89bls, geän
dert. Bei Absatz 6 besteht eine Differenz zum Ständerat. Es 
handelt sich um eine neue Bestimmung des Nationalrates, 
die festlegt, welche Vorschriften des Gesetzes für die rilcht
registrierten Stiftungen gelten. Der Ständerat hat die Arti
kel 69 und 70 betreffend die Rechtspflege gestrichen. Das 
hätte zur Folge, dass bei Streitigkeiten mit einer nichtregI
strierten Stiftung das ordentliche Prozessverfahren zur 
Anwendung käme und letztinstanzllch das Bundesgericht 
zuständig wäre. Bei VorsorgeeinrIchtungen, die Im Register 
eingetragen sind, gilt dagegen ein einfaches, rasches und in 
der Regel kostenloses Verfahren. Letztinstanzliche kanto
nale Entscheide können an das Eidgenössische VersIche
rungsgerIcht weitergezogen werden. 
Die national rätliche Kommission ist einhellig der Auffas
sung, dass für alle PersonalfürSorgestiftungen, ,ob sie nur 
das Obligatorium erfüllen, ob sie weitergehende Leistungen 
erbringen oder ob sie beim Obligatorium nicht mitwirken, 
die gleichen Verfahrens- und Kompetenzbestimmungen 
gelten sollen. Alle diese Einrichtungen gehören zur berufli
chen Vorsorge. Ihre Kommission beantragt daher einstim
mig Festhalten an der natIonalrätlichen Fassung. 

M. Barehl, rapporteur: Nous sommes au chapitre des dls
P<?sltlons finales. 11 s'aglt ici d'une divergence mineure. Le 
Conseil des Etats estime que les dispositions sur le conten
tieux - les articles 69 et 1.0 :- ne devraient pas s'appliquer 
aux fondations de prevoyance qui ne fant pas partie du 
regime obligatolre, mais relevent unlquement de la pre
voyance IIbre. 
Votre commlssion, ä. I'unanlmlte, est d'avis que les disposi
tions sur le contentleux dolvent etre applicables d'une 
fac;:on uniforme ä. taute la prevoyance professionnelle, qu'iI 
s'agisse de prevoyance obllgatoire ou non. Je crois que la 
majorIte de votre commission ade bonnes raJsons de s'en 
tenir ä. ce principe. Votre commisslon entend promouvoir 
I'unlte de doctrlne, maintenir surtout I'unite de la jurlspru
dence, appliquer les memes regles concemant notamment 
I'organisation jUdiclaire, la designation du tribunal qui doit 
decider en dernlere instance, dans chaque canton, et le 
recours au Tribunal federal. C'est une necessite; 11 seralt 
vraiment regrettable d'avoir deux voies de recours, deux 
ju~sprudences, selon qu'lI s'aglt de la prevoyance obliga
torre ou de la prevoyance allant au-delä. du regime 0611ga
toire. 
Pour cette raison, je vous prie d'adopter la proposition de la 
majorite de votre commission. 

Angenommen - Adopte 

Art. 89 
Antrag der Kommission 

Art. 331 Abs. 3 
Mehrheit 
Festhalten 

Minderheit 
(Allenspach, Ammann-Bern, Coutau, Rüegg) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 339d Abs. 1 
Mehrheit 
Erhält der Arbeitnehmer Leistungen von einer Personalfür
sorgeeinrichtung, so können sie von der Abgangsentschä
digung abgezogen werden, soweit diese Leistungen vom 
Arbeitgeber oder aufgrund seiner Zuwendungen von der 
Personalfürsorgeeinrichtung finanziert worden sind. 

Minderheit 
(Allenspach, Ammann-Bem, Basler, C'outau, Rüegg) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 89 
Proposition de la commission 

Art. 331 Abs. 3 
Majorite 
Malntenir 

Minorite 
(Allenspach, Ammann-Beme, Coutau, Rüegg) 
Adherer ä. la decislon du Conseil des Etats 

Art. 339d al. 1 
Majorite 
SI le travailleur rec;:oit des prestations (rune institution de 
prevoyance, cenes-ci peuvent etre dedultes de l'lndemnite a 
raison de longs rapports de travail dans la mesure ou elles 
ont ete flnancees soit par I'employeur lui-meme, soit par 
l'lnstitution de prevoyance au moyen des contrlbutions de 
I'employeur. 

Minorite 
(Allenspach, Ammann-Berne, Basler, Coutau, Rüegg) 
AdMrer a la declslon du Conseil des Etats 

Art. 331 Abs. 3 - Art. 331 al. 3 

Allenspaeh, Sprecher der Minderheit: Ich spreche zum 
ersten Minderheitsantrag zu Artikel 89 betreffend Arti
kel331 Absatz 3 OR. Dabei möchte ich daran erlnnem, 
dass unser Rat gestem bei der Abstimmung über Arti
kel 63a die praxisgerechtere Formulierung der Kommis
sionsmehrheit vorgezogen hat. wonach der Beitrag des 
Arbeitgebers gleich hoch sein muss wie die gesamten Bei
träge aller seiner Arbeitnehmer. Das PrinZip der kollektiv~n 
BeitragsparItät ist vom Nationalrat bei Artikel 63a mit der 
klaren Mehrheit von 86 zu 46 Stimmen gutgeheissen wor
den. 
Schon In der gestrigen Diskussion wurde auf Artikel 89 die
ses Gesetzes beziehungsweise Artikel 331 QR hingewie
sen. Hier sollte das gleiche Prinzip gelten wie bei Artikel 63a 
dieses Gesetzes. Wenn ich jetzt bei der OR-Regelung noch 
einmal dieselben Argumente wiederholen wollte, würde ich 
die Diskussion wohl unnötig verlängem. Ich mächte. nur 
daran erlnnem, dass meinem MInderheitsantrag die genau 
gleichen Argumente. zugrunde liegen, die gestern für den 
Mehrheitsantrag der Kommission ins Feld geführt wurden; 

. jene Argumente, die der Nationalrat dann mit grosser Mehr
heit akzeptiert hat. 
Es ist klar, dass die Bestimmungen im OR und In Artikel 63a 
dieses Gesetzes Übereinstimmen sollten. Man kann doch 
nicht im obligatorischen Bereich gemäss Bundesgesetz die 
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kollektive Beitragsparität vorschreiben, im überobligatori
schen Bereich dann aber die individuelle Beitragsparität. 
Eine solche Differenz wäre unsinnig; sie würde zu admini
strativen Doppelspurigkeiten führen und die Tendenz för
dern, den obligatorischen Teil der Pensionskassen abzu
spalten; sie würde also zum Splitting führen, genau zu dem, 
was wir bei der ganzen Behandlung dieses Gesetzes immer 
wieder zu vermeiden suchten. 
Mit der klaren Formulierung der kollektiven Beitragsparität . 
auch Im OR und damit im überobligatorischen Teil wird dem 
einzelnen Arbeitnehmer nichts entzogen; seine Rechte sind 
also wie bisher gewahrt. Ich bitte Sie, der Minderheit zuzu
stimmen, die eine Koordination mit dem vom Nationalrat 
bereits beschlossenen Artikel 63a herstellt und die auch mit 
dem Ständerat übereinstimmt. Wir hätten hier also wieder 
eine Differenz zum Ständerat weniger. 

Kunz: Meine Bemerkung bezieht sich nicht aUf den Minder
heitsantrag, sondern auf den gesamten Artikel 89. Hier wird 
der Anspruch der Versicherten bei Stellenwechsel geregelt. 
Man geht dabei vom Gedanken aus, dass trotz der guten 
Altersvorsorge eine Mobilität der Arbeitnehmer gewährlei
stet werden sollte. Das erreicht man, indem man eine 
gewisse Freizügigkeit anstrebt. Jener EInkommensteIl, der 
dem Versicherungsobligatorium unterstellt ist, erhält diese 
Freizügigkeit, indem sogenannte Altersgutschriften einge
führt Werden. Dagegen fehlt diese Freizügigkeit für den 
LohnanteIl, derüber das Obligatorium hinausgeht, also dem 
Obligatorium nicht untersteht. Damit wird den Arbeitneh
mern, ""eiChe Löhne haben, die über das Obligatorium hin
ausgehen, gl\3ichsarn .eine Art .. goldene Fessel .. angelegt. 
Meines Erachtens wäre es dringend zu wünschen, diese 
goldene Fessel zu lösen. . 
Um welche Kategorien von Arbeitnehmern geht .;lS hier? Es 
geht um Angestellte und Kaderleute, die auch in anderen 
Belangen - ich erinnere Sie nur an die kalte Progression -
zurzeit benachteiligt sind, und nun wird diese Benachteili
gung-.auch hier wieder verankert. Zwar wird das Problem da 
und dort durch die Gesamtarbeitsverträge angegangen und 
dort gelöst. Aber gerade die öffentliche Verwaltung, auch 
die. BUAdesverwaltung, ist hier In ihrer eigenen Regelung 
zurückhaltend in der Befürwortung der Freizügigkeit. Des
halb wäre eine Regelung in diesem Gesetz wünschbar. Die 
Kommission hat eine solche Regelung aber .nic;:ht vorge
nommen. Ich kenne einige der Überlegungen, die die Kom
mission angestellt hat. Man geht im Gesetz von den obliga
torisch versicherten Lohnanteilen aus, und man befürchtet 
hier einen Einbruch In die Systematik des Gesetzes; Auch 
stellt sich die Frage, ob die "Von mir angestrebte Regelung 
nicht durch eine Revision des OR angestrebt werden 
könnte. Das ginge allerdings zu lange. 
Aus diesen Gründen habe Ich einen Antrag zu diesem Arti
kel 89 vorbereitet. Ich habe ihn jedoch nicht eingereicht. Ich 
behalte. mir vor, einen Rückkommensantrag einzureichen, 
sollte seitens der Kommission und seitens des Bundesrates 
nicht eine genügende Zusicherung abgegeben werden kön
nen, dass die von mir angestrebte Regelung in absehbarer 
Zelt realisiert werden kann. 

Muhe1m, Berichterstatter: Es geht hier um die Frage, ob 
Artikel 331 des Obligationenrechtes abgeändert werden 
soll. Artikel 331 Absatz 3 bestimmt, dass der Arbeitgeber 
verpflichtet ist. zur gleichen Zeit mindestens die gleichen 
Beiträge an die Personalfürsorgeeinrichtung zu leisten wie 
der Arbeitnehmer. Es handelt sich .um die sogenannte Indi
viduelle Parität, die heute In unserem Obligationenrecht ver
ankert ist. Der Nationalrat hat an diesem Grundsatz nichts 
geändert, hingegen will der Ständerat die Individuelle Parität 
in die sogenannte kollektive Parität wandeln. Danach müss
te der Arbeitgeber nicht mehr gleichzeitig gleich viel bezah
len wie jeder einzelne Arbeitnehmer, sondern müsste 
gesamthaft gleich viel einzahlen wie alle Arbeitnehmer 
zusammen. Damit hat er die Übereinstimmung mit dem Arti
kel 63a unseres Gesetzes herbeigeführt. Es stellt sich uns 
die Frage, ob für das Obligationenrecht das gleiche Prinzip 
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übernommen werden soll. Nach Ansicht der Mehrheit der 
Kommission übersah der Ständerat aber, dass nach dem 
Artikel 331a Absatz 2 des Obligationenrechtes der Arbeit
nehmer nach fünf Beitragsjahren bei Stellenwechsel 
Anspruch auf einen Teil der Arbeitgeberbeiträge hat. Das 
setzt indessen voraus, dass ihm die Beiträge des Arbeitge
bers individuell gutgeschrieben werden; sonst ist sein 
Anspruch nicht bestimmt. Es ist daher wirklich fraglich, ob 
wir das Prinzip der kollektiven Parität im OR übernehmen 
sollen. HerrAlienspach hat gesagt. die Rechte des Arbeit
nehmers würden gewahrt. Ich teile diese Auffassung nicht. 
Meines Erachtens wird eher die im Obligationenrecht ent
haltene Freizügigkeit ausgehöhlt, wenn es zu dieser Anpas
sung an das BVG kommt. Wenn wir die kollektive Parität 
des BVG ins OR übertragen, wird die im Artikel 26 Absatz 2 
unseres Gesetzes vorgesehene Koordinatipnsregel bei den 
Freizügigkeitsleistungen ihren Sinn verlieren; denn nach 
dem BVG bilderi die Altersguthaben und nicht die Beiträge 
die Freizügigkeitsleistung. Wenn nach Artikel 26 Absatz 2 
die Freizügigkeitsleistung nach dem Obligationenrecht, die 
sich nach den Beiträgen des Arbeitnehmers und Arbeitge
bers richtet, grösser ist als die Freizügigkeitsleistung nach 
BVG, dann gUt das Obligationenrecht. Es ist daher meines 
Erachtens - auch wenn Sie gestern beim Artikel 63a das 
Prinzip der kollektiven Parität angenommen haben - not
wendig, dass eben Im Obligationenrecht nicht das gleiche 
Prinzip, sondern das Prinzip der individuellen Parität mit den 
Beiträgen als massgebende Grösse erhalten bleibt. 
Die nationalrätliche Kommission hat sich iA diesem Punkte 
knapp mit 10 zu 9 Stimmen für Festhalten arn geltenden 
Text .und damit Ablehnung des Minderheitsantrages ent
schieden. 

M. Barchl, rapporteur: Lorsque nous avons examina I'~rti
eie 63a, qui regle, selon la decislon de la majorite de votre 
commisslon, I'equivalence collective des cotisations de la 
prevoyance professionnelle, je vous ai dit que votre com
mission avait pris ä I'article 89 (331, 3e aI., CO) une declslon 
un peu incoherente, ä une seule voix de majorIte. La com
mission avalt d'abord decide en faveur de I'equivalence col
lective dans cette loi, puis elle a dacide, ä une voix de majo
rite, d'en rester a I'equlvalence individuelle dans le code 
des obligations. 
M .. Muhelm a detendu la majorite, 11 a dlt notamment que les 
arguments de M. Allenspach n'etaient pas fondes. Selon 
I'avls de la majorite de la commission, il est impossible, en 
cas d'equivalence collective, de respecter les droits de 
J'assure quI, apres cinq ans, a la possibilite - sulvant un 
echelcinnement fixe dans le CO - de prelever les sommes 
qu'lI aversees, et egalement les sommes versees par 
I'employeur. 
Je m'exprime ä titre personnel. 11 faut atre logique. SI on 
choisit le systeme de I'equivalence collective, on doit res
pecter ce systeme au niveau de la prevoyance professlon
nelle et au niveau du code des obligations. Comme le ple
num s'est prononce en faveur de I'equivalence collective en 
matlere de prevoyance professionnelle, je suis d'avis qu'lI 
devralt prendre la mame decision en matiere de code des 
obligations. 
Enfin, on dit que I'article 331, 3e alinea, en vlgueur du code 
des obligations prevoit I'equivalence individuelle. En com
mission, j'ai voulu lire les dlfferetlts commentaires sur le 
drolt du travail. Nulle part je n'al trouve expressis verbis que 
Je code des obligations avait choisi le systeme de I'equiva
lence individuelle. On ne le dit pas, on Indlque d'ailleurs que 
les calculs, dans la pratique, ne sont jamais faits au trane et 
au centime pres, mais d'une manlere forfaltaire. Ainsi, je ne 
crois pas qu'une equivalence individuelle precise soit res
pectee. 11 s'aglt de simplifier. Oe toute fac;:on, mame si on 
devait cholsir I'equlvalence collective, on mettrait au credlt 
de I'assure, dans la prevoyance du code des obligations, 
son droit. C'est le calcul qul est different, le droit de 
I'assure est fixe avec precision. L'assure aura la possibilite 
de toute maniere de prelever ce qui correspond ä son droit. 
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Tout en notant que la majorite s'est determinee en faveur 
de I'equivalence individuelle, j'a1 tenu ä. exprimer ma convic
tion personnelle. 

Bundesrat Hürllmann: Ich möchte zunächst Herrn NatIonal
rat Kunz eine Antwort geben. Man muss davon ausgehen, 
dass wir mit diesem Gesetz die obligatorische berufliche 
Vorsorge regeln und dass es sehr viele Pensionskassen 
gibt - u. a. auch unsere eidgenössische Pensionskasse -. 
die weit über das hinausgehen, was wir hier Arbeitgebern 
und Arbeitnehmem zur Pflicht machen. Das war praktisch 
immer die Leitidee, wenn es darum ging, abzuwägen, ob wir 
jetzt noch etwas bestimmen sollen, das auch für die ande
ren Bereiche gilt. Es gibt ganz wenige andere Bereiche, 
unter anderem jenen, den wir vorhin Im Zusammenhang mit 
der steuerlichen Behandlung beraten haben. Dort war diese 
Ausdehnung mit Rücksicht auf die Verfassung zu regeln. 
Wenn man nun aber - und das war ja Ihr Anliegen - diese 
Freizügigkeitsleistungen voll z. B. auf die eidgenössischen 
Pensionskassen ausdehnen müsste, hätten wir zwei Mög
lichkeiten. Die eine bestünde darin, dass man die entspre
chende Gesetzgebung über die eidgenössischen 'VersIche
rungskassen ändern würde - das ist theoretisch denkbar -, 
oder man müsste das OblIgatIonenrecht ändern und die 
öffentlich-rechtlichen Kassen - d. h. die Kassen, ·die öffent
lich-rechtlich strukturiert sind - auch gesetzgeberlsch dem 
privaten Recht unterstellen. 
Sie sehen sofort aus diesen Zusammenhängen: Das ist 
keine Angelegenheit, die man ohne weiteres mit einem 
Antrag verabschieden könnte. Das hat grössere Konse
quenzen und betrifft auch nicht primär -:- und deshalb bin 
ich zurückhaltend in bezug auf eine Antwort - mein für die 
Belange des BVG federführendes Departement. ObligatIo
nenrechtsänderungen, soweit sie nicht in direktem Zusam
menhang stehen mit diesem BVG, gehören nach unserer 
Geschäftsordnung als Privatrecht federführend In das 
Justlz- und PolIzeidepartement. Darüber entscheidet 
jeweils der Bundesrat, aber sicher nicht mein Departement. 
Die Frage, ob man die Gesetzgebungen über die· EVK 
ändern soll - Sie sind ja bekanntlich Genehmigungsinstanz 
-,wäre durch das federführende Finanzdepartement zu 
beantworten. . 
Wenn Ich er ne ganz allgemeine Bemerkung machen darf, 
dann die: Es ist ja in dieser Hinsicht schon Immer eine 
gewisse Grosszügigkeit gegenüber unseren Beamten 
gehandhabt worden. Es bestehen beispielsweise soge
nannte Gegenseltlgkeitserklärungen zwischen Kantonen 
und Bund, wenn ein kantonaler Beamter in den Bundes
dienst übertritt und umgekehrt. Hier haben wir bereits eine 
gewisse Freizügigkeit angestrebt, ·Aber was Sie noch 
zusätzlich möchten, wäre, die Freizügigkeit auszudehnen 
für den über- und ausserobllgatorischen Teil, unbekümmert 
darum, wo der betreffende Beamte hingeht. Was Ich mit 
meinen Erklärungen habe darlegen wollen, ist dies: Man 
kann das zwar machen, ab~r Ich hätte grösste B,edenken, 
das einfach fast aus dem Handgelenk heraus zu regeln, weil 
die Konsequenzen einer solchen Regelung sowohl beam
tenrechtlich wie auch privatrechtlIeh und damit öffentlich
und privatrecht 11 eh überprüft werden müssten. 
Zur Frage der Mehrheit oder Minderheit: Verschiedene Pro
bleme, die wir im Zusammenhang mit dem BVG-Gesetz, mit 
der zweiten Säule; nun regeln und diskutieren, sind heute 
schon Gegenstand des OblIgationenrechts. Deshalb müs
sen wir, weil das BVG Einfluss hat auf das Obligationen
recht, überprüfen: Welchen Einfluss hat dieses Gesetz 
allenfalls auf bereits bestehende Gesetze? Richtig ist,. wie 
das bereits gesagt wurde, dass wir das Obligationenrecht 
vor relativ kurzer Zeit in dieser Richtung ergänzt haben. 
~ber diese zusätzliche Ergänzung - Sie haben einigen 
Anderungen bereits zugestimmt - ist wiederum notwendig. 
Der Artikel, der kontrovers ist zwischen der Mehrheit und 
der Minderheit, lautet gegenwärtig folgendermassen: .. Hat 
der Arbeitnehmer Beiträge an eine Personalfürsorgeeinrich
tung zu leisten, so ist der Arbeitgeber verpflichtet, zur glei
chen Zeit mindestens die gleichen Beiträge zu entrichten." 

Diese Formulierung ist bis heute nicht Interpretiert. Bedeu
tet .. gleiche Beiträge» - wie wir es gestern diskutiert haben 
- gleich viel wie die ganze Summe, die der Arbeitnehmer 
gesamthaft für die Pensionskasse aufzubringen hat; oder 
bedeutet .. gleiche Beiträge .. , dass der Arbeitgeber individu
ell für den einzelnen Arbeitnehmer den gleichen Beitrag zu 
leisten hat? Diese Frage wurde bis jetzt nie vor ein Versi
cherungsgericht getragen, und es wurde nie entschieden, 

. was man bei dieser Formulierung im Absatz 3 versteht. 
Nun haben wir aber - und da hat Herr Allenspach recht -
gestern diese Frage in bezug auf das Obligatorium so ent
schieden, dass wir die kollektive Parität wählen, dass also, 
wenn alle Arbeitnehmer aufgrund von verschiedenen Prä
miensätzen 100 000 Franken in die Pensionskasse bezah
len, der Arbeitgeber die Pflicht hat, ebenfalls 100000 Fran
ken zu bezahlen. Er kann das dann zum Teil etwas zugun
sten älterer Arbeitnehmer ausgleichen und die jüngeren 
Arbeitnehmer später, wenn sie in die Endkarriere .kommen, 
begünstigen. Ihr Entscheid für die kollektive Beitragsparität 
bedeutet nun nach meiner Überzeugung, dass man es auch 
beim Obligationenrecht gleich halten sollte. Aus diesem 
Grunde - Ich bedaure, dass Ich hier erstmals in einen ech
ten Widerstreit mit meinem verehrten Kommissionspräsi
denten komme - bin ich der Meinung, dass man konse
quent bleiben und diese kollektive Beitragsparität für den 
Arbeitnehmer auch für den überobligatorischen Teil vor
schreiben sollte, vor allem, damit man nicht splitten und 
nicht buchhalterisch und administrativ unterschiedliche 
Regelungen für den überobligatorischen und den obligatori
schen Teil anwenden muss. Ich glaUbe sogar, dass gerade 
diese Bestimmung, wenn wir sie Konsequent auch für den 
ObligatOriSChen Teil anwenden, den Arbeitnehmer eher ani
miert, zusätzlich hier etwas zu leisten, als wenn er für die
sen Teil zwingend ein anderes System zur Anwendung brin
gen muss. 
Aus diesen Gründen beantrage ich Ihnen, der Minderheit 
zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 339d Abs. 1 - Art. 339d aJ. 1 

47 Stimmen 
74 Stimmen 

Allenspach, Sprecher der Minderheit: Das 9bligationen
recht sieht vor, dass der Arbeitgeber eine Abgangsentschä
digung zu leisten hat, wenn das Arbeitsverhältnis eines 
über SOjährigen Mitarbeiters mit 20 Dienstjahren endet. 
Diese Abgangsentschädigung ist ars Ersatz für eine feh
lende Altersvorsorge anzusehen. Deshalb kann der Arbeit
geber die Arbeitgeberleistungen an das Alterskapital bzw. 
die Freizügigkeitsgutschriften bel der AbgangsentschädI
gung in Anrechnung bringen. Diese Anreohnung ist in die
sem Artikel 339d Absatz 1 geregelt. 
Die national rätliche Kommission hat den richtigen Grund
satz aufgestellt, dass der Arbeitgeber die ArbeitgeberleI
stungen an diese Freizügigkeitsgutschriften bzw. Alterska
pitalln Anrechnung bringen kann. Dieser Grundsatz ist rich
tig. Er. ist aber In der vorliegenden Formulierung praktisch 
nicht zu verwirklichen. Wir müssen darauf achten, dass wir 
nicht Grundsätze um der Grundsätze willen aufstellen; wir 
müssen die Grundsätze auch in der Praxis realisieren kön
nen. 
Die Gesamtieistungen der Pensionskasse, woraus sich das 
Deckungskapital prospektiv errechnet, stellen eine Art 
grossen Topf dar, der gefüllt wird mit den direkten Arbeit
nehmerbeiträgen, den direkten. Arbeitgeberbeiträgen, mit 
Pauschalleistungen des Arbeitgebers, mit Sonderbeiträgen 
des Arbeitgebers, r:nlt freien Mitteln, Mutationsgewinnen, 
Überschüssen usw. Es Ist praktisch kaum auszusondern, 
was vom Arbeitgeber unter diesen verschiedensten Typen 
direkt und Indirekt finanziert wird. Und es ist noch viel weni
ger möglich, diese gesamten Arbeitgeberleistungen indivi
duell umzurechnen. Wie soll man beispielsweise eine freiwil
lige Pauschalleistung des Arbeitgebers oder Zuschüsse bei 
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Änderungen des Leistungsplanes, Zugaben für Teuerungs
zulagen usw., die der Arbeitgeber in diesen grossen Topf 
hineinbringt, jedem einzelnen individuell zurechnen, von 
den freien Stiftungsmitteln und der Substanz aussondern? 
Das ist ganz einfach nicht möglich. 
Es gibt demgegenüber eine Grösse, die in allen Pensions
kassenbuchhaltungen klar ausgeschieden werden kann, die 
feststeht .. und die auch jederzeit wieder rekonstruiert wer
den kann. Diese Grösse sind die Arbeitnehmerbeiträge, die 
dem Arbeitnehmer vom Lohn abgezogen worden sind. Der 
Ständerat geht von diesen Arbeitnehmerbeiträgen aus, von 
dieser klar erfassbaren GrÖsse. Was nicht vom Arbeitneh
mer oder vom Sicherheitsfonds "" finanziert werden kann, 
kann nach der Fassung des Ständerates an die Abgangs
entschädigung In Anrechnung gebracht werden. Hier wird 
von einer klaren, in der Praxis rasch und eindeutig erre
chenbaren Grösse ausgegangen. Darum ergibt die Stände
ratsfassung eine praxistaugliche Lösung, wogegen die Fas
sung der Kommissionsmehrheit meines Erachtens - urid 
diese Auffassung Ist in Gesprächen mit sehr vielen Pen
sionskassenexperten verifiziert worden - kaum zu realisie-
ren sein wird. . 
Ich bitte Sie deshalb, dem Beschluss des Ständerates zuzu
stimmen und die Fassung der Kommissionsmehrheit abzu
lehnen. 

Muheim, Berichterstatter: Wir behandeln hier die Differenz 
bei Artikel 339d Absatz 1 des Obligationenrechtes über die 
sogenannte Abgangsentschädigung. Die heutige Formulie
rung lautet, dass der Arbeitgeber insoweit keine Abgangs
entschädigl,mg zu leisten hat, als eine Personalfürsorgeein
richtung Leistungen zu erbringen hat, die weder vom 
Arbeitnehmer noch über den gesamtschweizerischen 
SIcherheitsfonds finanziert worden sind. Es i~t dies also 
eine negative Umschreibung. Statt dessen schlägt Ihnen die 
Kommission heute wieder eine positive Formulierung in 
dem Sinne vor, dass von dieser Abgangsentschädigung 
Leistungen einer Personalfürsorgeeinrichtung, soweit sie 
vom Arbeitgeber oder aufgrund seiner Zuwendungen von 
der Personalfürsorgeeinrichtung finanziert worden sind, in 
Abzug gebracht werden dürfen. 
Wenn man sagt, diese Lösung sei nicht praktikabel, 50 

muss ich einfach sagen, dass das nicht stimmt. Man kommt 
nämlich genau zum gleichen Resultat, wenn. man vom 
Gesamtkuchen diejenigen Teile in Abzug bringt, die der 
Arbeitnehmer einbezahlt hat, oder wenn man direkt den 
Arbeitgeberanteil errechnet. Wir haben vor allem einer posi
tiven Formulierung den Vo~ug gegeben. Es geht hier 
eigentlich um einen Streit um Worte. Wir haben aber gefun
den, es sei besser, in einem Gesetz positiv zu formulieren 
und nicht negativ; deshalb haben wir diese Formulierung 
vorgeschlagen. Wir haben aber noch etwas anderes geän
dert: Wenn Sie nämlich den bisherigen Text lesen - wie er 
in der bundesrätlichen Fassung und im Obligationenrecht 
steht -, so können Sie feststellen, dass der Artikel sich 
nicht durch eine besondere Klarheit auszeichnet. Darauf 
hat der Vorgänger von Bundesrat Hürlimann, Herr 
Prof. Tschudl, in einem längeren Artikel hingewiesen. Wir 
haben diesen Artikel zum Anlass genommen, uni hier 
gleichzeitig mit dieser positiven Formulierung eine deutli
chere, klarere FormUlierung" für diese Verrechnungsmög
lichkeit "der Vorsorgeleistungen gegenüber Abgangsent
schädigungen einzubringen. Wir müssen Ihnen deshalb aus 
beiden Gründen - positive und klarere Formulierung als bis
her -, mit der Mehrheit vorschlagen, den Antrag von Hern 
Allenspach abzulehnen. 

M. Barehl, rapporteur: Malgre toute la sympathie que 
j'eprouve pour M. Allenspach etbien que je me sois rallie ä 
sa proposition relative ci. I'article 331, 3e alinea, du code des 
obligations, je ne peux cette fois-ci le suivre. 
Je dois lui dire que ses arguments ne tiennent pas. 11 affirme 
que la solution adoptee par la commission du Conseil natio
nal n'est pas applicable. Or, 51 elle ne I'est pas, celle qu'a 
choisie le Conseil des Etats ne I'est pas non plus. La diffe-

rence que presente notre texte par rapport ci. celui du Con
seil des Etats est surtout de caractere redactionnel. En 
effet, I'un et I'autre comportent la possibilite d'une compen
sation. Le Conseil des Etats dit que I'employeur n'est pas 
tenu d'allouer une indemnite ci. raison de longs rapports de 
travail dans la me sure ou une institution de prevoyance 
verse au travailleur des prestations financees ni par le tra
vailleur lui-meme ni par le fonds national de garantie - il 
emploie donc la forme negative - alors que nous disons 
que, si le travailleur re90it des prestations d'une institution 
de prevoyance, celies-ci peuvent etre deduites de I'indem
nite dans la mesure ou elles ont ete financees soit par 
I'employeur lui-meme, soit par I'institution de prElVoyance 
au moyen des contributions de I'employeur. Cette formula
tion est positive, donc plus logique. En cas de contestation, 
que I'on fasse une soustraction ou une "addition, le resultat 
est le meme. 
Si vous suggeriez la suppression de cet article, votre pro
position serait logique, mais elle ne seralt pas dans I'interet 
des employeurs parce que, en fin de compte, la posslbilite 
d'operer cette compensation est ci. I'avantage des 
employeurs. 
Pour cetts raison et aussi pour une raison de systematique 
-Ie texte du Conseil des Etats n'etant vraiment comprehen
sible qu'ci. la deuxieme ou troisieme lecture - je vous prie 
d'adopter la version de la majorIte de la commlssion; 

Bundesrat HGrlimann: Ich empfehle Ihnen ebenfalls, der 
Mehrheit zuzustimmen. Zunächst ist festzuhalten, dass es 
sich - soweit es hier um die Formulierung von Artikel 339d 
Absatz 1 geHt - nicht um materielle Differenzen handelt. Wir 
haben lediglich anpassen müssen, weil Im Nationalrat und 
im Bundesrat noch vom Lastenausgleich die Rede war, 
während wir hier beim Ständerat nun vom Sicherheitsfonds 
sprechen. Ausserdem hat die Mehrheit eine positive - Ich 
möchte das sehr unterstreichen - Formulierung gewählt. 
Materiell besteht keine Differenz. Wenn Sie den Mehrheits
beschluss lesen und vergleichen, was früher Im Obligatio
nenrecht stand und was jetzt durch Festhalten bei der Min
derheit formuliert würde, dann Ist sofort einleuchtend; dass 
die Formulierung der Mehrheit verständlicher 1St. 
Ich empfehle Ihnen Zustimmung zur verständlicheren For
mulierung. Stimmen Sie der Mehrheit zu! 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 92 
Antrag der Kommission 

Titel 
Garantie der erworbenen Rechte 

Abs.l 
Festhalten 

Abs. 2 und 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 92 
Proposition de la commission 

. Tltre 
Garantie des drolts acquis 

AI. 1 
Maintenir 

AI.2,3 
Adherer ci. la decision du Conseil des Etats 

63 Stimmen 
56 Stimmen 

Zehnder: Ich stelle hier nicht etwa einen Antrag, sondern 
ich hätte die Bitte an Herrn Bundesrat Hürlimann, dass er 
diesen Artikel noch etwas ausleuchtet, insbesondere die 
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Situation für die bestehenden Kassen. Es geht ja hier um 
den Schutz dieser bestehenden Einrichtungen, damit diese 
unverändert weiterarbeiten können. 
Ich stelle deshalb die Fragen zuhanden der Gesetzesmate
rialien : Was müssen zum Beispiel Kassen tun, die jetzt 
schon bessere Leistungen kennen als das BVG vor
schreibt? Oder wie sieht die Situation aus für PensIonskas
sen, die jetzt das Leistungsprimat kennen? Müssen diese 
auf das Beitragsprimat umstellen? Ich bin dankbar, wenn 
Herr Bundesrat Hürlimann hier zuhanden der Gesetzesma
terialien und im Interesse der bestehenden Einrichtungen 
noch einige Ausführungen machen kann. 

Muhe1m, Berichterstatter: Wir sind damit glücklich beim 
Abschnitt .. Übergangsbestimmungen .. angelangt. Artikel 92 
Absatz 1 in der nationalrätlIchen Fassung enthält die wich
tige Garantie der wohlerworbenen Rechte der Versicherten 
bei Inkrafttreten des Gesetzes. Der Ständerat hat diese 
Bestimmung ersetzt durch eine neue, die das Vorgehen 
innerhalb des Stiftungsrates einer bestehenden Vorsorge
einrichtung regelt, wenn das Obligatorium in Kraft tritt. Dem 
hängt er dann als zweiten Satz noch so nebenbei die Wah
rung der erworbenen Rechte an. 
Die natIonalrätlIche Kommission Ist gar nicht damit einver
standen, dass die Garantie der erwo,-Qenen Rechte derart 
in den Hintergrund geschoben wird. Sie hält nicht nur bel 
Absatz 1 am Beschluss des Nationalrates fest, sondem 
schlägt überdies eine neue, entsprechende Sachüberschrift 
vor, in der der Inhalt bereits deutlich zum Ausdruck 
gebracht wird. 
Der Ständerat wollte mit seiner Bestimmung zu Absatz 1 
eine möglichst kontinuierliche Fortführung der bestehen
den Kassen fördem. Dafür hatte die nationa/rätUche Kom
mission Verständnis, machte aber diese Vorschrift zum 
neuen Artikel 92a mit der Sachüberschrift .. Bestehende 
Vorsorgeeinrichtungen". Ich nehme an, dass Herr Bundes
rat Hürllmann auf die Frage des Herm Zehn der Antwort 
geben wird. 

M. Barchi, rapporteur: Je serai tras bref. La difference entre 
le texte du Conseil des Etats, en matlera de garantie des 
droits acquls et de fondations de prevoyance existantes et 
notre decision, est surtout d'ordre r€!dactlonne!. Notre deci
sion est plus cla/re, nos artlcles sont plus profiles. La ver
sion approuvee par votre commisslon.a 8te examlnee, ela
boree par le departement Interesse. Des documents de tra~ 
vall sont ä la base de ce texte et expliquent tres clairement 
tous les aspects de la garantie des drolts acquls. Ces docu
ments de travail, qu'exceptlonnellement nous avons rec;:us 
aussi en langue franc;:aise, porte nt les mumeros 33.926 et 
33.927. 

Bundesrat HOrllmann: Ich bin mit den Sprechem Ihrer Kom
mission der Auffassung, dass Sie den Antrag der Kommis
sion zu Artikel 92a übemehmen und an dem festhalten soll
ten, was wir mit Artikel 92 seinerzeit bereits in diesem Rat 
beschlossen haben. 
Ich habe das Wort ergrfffen, um Herrn Zehnder zu antwor
ten. Die Frage ist Insofem von Aktualität, weil natürlich nach 
der Lösung des Nationalrates die Frage auftaucht: Wie wer
den bestehende Kassen in dieses Obligatorium integriert? 
Unser ganzes Anliegen war, die bestehenden Kassen mög
lichst ohne grossen zusätzlichen administrativen Aufwand 
zu integrieren. 
Nun zu Ihrer konkreten Frage. Aus Absatz 1 geht hervor: 
Dieses Gesetz greift nicht In Recht der Versicherten ein, die 
sie vor seinem Inkrafttreten erworben haben. Diese sind 
garantiert, wobei Ich daran erinnem möchte, dass wenn 
heute eine Pensionskasse mit Beitragsprimat das Obligato
rium erfüllt oder sogar mehr an Leistungen in Aussicht 
stellt, als sich durch unser Beitragsprimat ergeben, dann 
hat dieses Gesetz auf deren Leistungen keinen Einfluss. 
Wenn eine Kasse heute das Leistungsprimat kennt und mit 
Ihm das geleistet wird, was durch dieses Gesetz mit dem 
Beitragsprimat als Minima/leistung vorgesehen ist, dann 

kann diese Kasse ebenfalls bei Ihrem System bleiben! Man 
kontrolliert lediglich, ob diese Kasse das, was wir mit dem 
Obligatorium vorsehen, erfüllt. Wenn das der Fall Ist, dann 
wird diese Kasse wie bisher weitergeführt, ohne dass sie 
ihre Struktur ändern muss. Sie muss sich also gewissen 
Kontrollen usw. unterziehen. Als Mitglied der Kommission 
wissen Sie, Herr Zehnder, dass wir diese Kontrollen In die
sem Gesetz auf ein Minimum reduziert haben. In bezug auf 
die erworbenen Rechte muss Ich Ihnen jedoch folgende 
Antwort geben: Wird ein Versicherter pensioniert, so muss 
lediglich aufgrund einer Schattenrechnung festgestellt wer
den, ob die Leistungen der Pensionskasse Im Rahmen des 
Obligatoriums oder darüber liegen. Sind die Leistungen 
gemäss Berechnung nach dem Kassenreglement höher -
das wird normalerweise dann der Fall sein, wenn eine vor
obligatorische Vorsorge bestand -, als die Ihm gemäss Ob
ligatorium zustehenden Leistungen, werden die höheren 
Leistungen ausbezahlt. Die Kassen werden also - dies als 
Antwort auf Ihre Frage - nicht In Ihrem Fortbestand gefähr- . 
det, aber im·Einzelfali ist zu prüfen, ob die Rechte des Ver
sicherten gewahrt bleiben. Eine Erfassung der erworbenen 
Rechte bei Inkrafttreten des Gesetzes ist nicht erforderlich, 
so dass der Gesetzgeber auch keine Bestandesaufnahme 
vorschreiben muss. 

Angenommen - Adopt8 

Art.92a 
Antrag der Kommission 

Titel 
Bestehende Vorsorgestiftungen 

Wortlaut 
Auf Verlangen von mindestens der Hälfte der Mitglieder des 
Stiftungsrates nehmen die bel Inkrafttreten des Gesetzes 
bestehenden Vorsorgestiftungen an der Durchführung der 
obligatorischen Versicherung tell. Sie lassen sich zu diesem 
Zweck entweder In das Register für die berufliche Vorsorge 
eintragen oder sie überführen ihr Vermögen in eine regi
strierte Vorsorgeeinrichtung. 

Art. 92a 
Proposition de la commission 

Titre 
Fondations de prevoyance existantes 

Texte 
Les fondations de prevoyanee existant au moment de I'en
tree en vlgueur de la loi sont tenues, sur demande de la 
moitie au moins des membres du conseil de fondatlon, de 
participer ci I'application de I'assuranee obligatolre, soit en 
se falsant Inserire au ragistre de la prevoyance profession
nelle, soit en transferant leur fortune ci une institution de 
prevoyance enregistree. 

Angenommen - Adopte 

Art. 93 
Antrag der Kommission 

Titel 
Provisorische Registrierung der Vorsorgeeinriehtungen 

Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 93 
Proposition de la commission 

Titre 
Enregistrement provisoire des institutions de prevoyance 
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AI. 1 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 95 
Antrag der Komf1.1ission 

Mehrheit 

Streichen 

Minderheit ' 

(Rüegg, Allenspach, Ammann-Bern, Basler, Coutau) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 95 
Proposition de la commission 

Majorite 

Biffer 

Minorite 
(Rüegg, Allenspach, Ammann~Berne, Basler, Coutau) 
Adherer ä la decision du Conseil" des Etats 

Rüegg, Sprecher der Minderheit: Gemäss ständerätlicher 
Fassung können Vorsorgeeinrichtungen die In Artikel 17 für 
die Berechnung der Altersgutschriften festgesetzten 
Ansätze während der ersten vier Jahre kürzen. Die national
rätliche Kommission beantragt Ihnen Streichung dieser Kür
zung. Es handelt sich bei diesem Artikel um eine Kann- und 
nicht um eine Muss-Vorschrift. Die Bestimmung soll denje
nigen Vorsorgeeinrichtungen, die mit Rücksicht auf die 
finanziellen Möglichkeiten der Versicherten oder der Arbeit
geber darauf angewiesen sind, anfänglich die Finanzierung 
des Obligatoriums erleichtern. Keinesfalls soll damit die 
Mög'lichkeit geschaffen werden, bisherige Beiträge während 
einer Übergangsfrist zu kürzen; man will nur denjenigen 
helfen, die bei der Finanzierung tatsächlich Schwierigkeiten 
haber'!. Der Sicherheitsfonds funktioniert trotzdem sofort, 
weil sich seine Beiträge nach den für die AltersgutSChriften . 
massgebenden koordinierten Löhnen und nicht nach der 
Höhe der Altersgutschriften richten. 
Es mag Ihnen etwas eigenartig vorkommen, wenn ich mich 
als Vertreter einer gutausgebauten autonomen Kasse für 
diese Kann-Vorschrift einsetze. Dieser Antrag sollte eigent
lich aus jenen Kreisen kommen, die noch keine Vorsorge
einrichtung besitzen und deren Arbeitnehmer sich noch 
nicht an Lohnabzüge In der Grössenordnung von 6 bis 7 
Prozent gewöhnt haben. 
Die Diskussion wird nämlich bei jenen Arbeitnehmern erst 
dann beginnen, wenn die Abzüge erfolgen und es ans ..por
temonnaie .. geht. Ich darf Sie einmal mehr daran erinnern, 
dass wir In der Maschlnenindustrle beim Aut~ und Ausbau 
der zweiten Säule jeweils grosse Mühe hatten, bei den 
Arbeitnehmern auf Verständnis für die Erbrlngung von 
höheren Prämien zur Verbesserung der Vorsorgeleistungen 
zu stossen. Diese Einstellung der Arbeitnehmer wird sich in 
der Zwischenzeit - trotz der Diskussion um die zweite 
Säule - kaum verändert haben. . 
Auf keinen Fall können die Arbeitnehmer erwarten, dass 
diese Abzüge durch Reallohnerhöhungen seitens der 
Arbeitgeber kompensiert werden, wie dies in vielen Fällen in 
den Zelten der Hochkonjunktur praktiziert worden Ist. Ich 
darf Sie in diesem Zusammenhang auch an Fälle von Gross
firmen erinnern, In denen die Arbeitnehmer den Ausbau der 
Pensionskasse verhindert haben, weil sie nicht bereit 
waren, bescheidene Mehrprämien zu bezahlen. Ich glaube 
deshaib, dass wir dieses Ventil der Kann-Vorschrift beibe
halten sollten, und ich bitte Sie, der Fassung des Ständera
tes zuzustimmen. 

Relmann: Der Ständerat schlägt - wie gesagt - in Artikel 95 
Absatz 1 eine Übergangsordnung für die Altersgutschriften 
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v'or. Das heisst, dass die Altersgutschriften, welche für die 
Rentenberechnung nach Ständerat massgebend sind, in 
den ersten vier Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes um 
die Hälfte bis zu einem Achtel gekürzt werden. Die Kompe
tenz zur Kürzung wird dem Ermessen der Vorsorgeeinrich
tung überlassen. 
Von dieser Kürzung würden vor allem Alterskategorien, wel-

. che nur wenig Jahre zur Verfügung haben, um durch Prä-' 
mienzahlung ihr Vorsorgegutbaben zu äufnen, betroffen. 
Bundesrat und Nationalrat hatten zwar in der ursprüngli
chen Vorlage ebenfalls eine entsprechende Kürzungsmög
lichkeit für die ersten fünf Jahre seit Inkrafttreten des 
Gesetzes vorgesehen. Aber man hat inzwischen die Staffe
lung der Altersgutschriften gemäss Artikel 17 revidiert und 
vor allem die oberen Stufen bereits wesentlich gekürzt: Aus 
diesem Grunde hat die national rätliche Kommission richti
gerweil'e auf diese Übergangsordnung . mit zusätzlichen 
KürzungsmöglIchkeiten verzichtet. 
Eine nochmalige Reduktion der Ansätze ist weder wirt
schaftlich begründet noch sozialpolitisch gerechtfertigt, vor 
allem nachdem der Nationalrat vom "Leistungsprimat auf das 
Beitragsprimat - gemäss Ständerat - eingeschwenkt Ist. Es 
besteht somit auch keine Gefahr, dass Leistungen ausge
richtet werden müssten, welche nicht finanziert sind. Eine 
weitere Reduktion der Altersguthaben würde hingegen 
dazu führen, dass die ohnehin bescheidenen Leistungen, 
welche zum Beispiel für. die Eintrittsgeneration möglich 
sind, noch mehr gekürzt würden. 
Im Namen der sozialdemokratischen Fraktion bitte ich Sie 
deshalb, der Mehrheit der Kommission zu folgen, Artikel.95 
zu streichen und den Antrag der Kommissionsminderheit 
abzulehnen. . 

Muhe1m, Berichterstatter: In Artikel 95 Absatz 1 hat der 
Ständerat eine Übergangsordnung für die Altersgutschrlf
ten, die in Artikel 17 geregelt sind, beschlossen. Danach 
können die Altersgutschriften in den ersten vier Jahren 
nach Inkrafttreten dE!s Gesetzes um die Hälfte bis zu einem 
Achtel gekürzt werden; . 
Es geht hier - da wende Ich mich an Hernn Rüegg - nicht 
um die Frage «Kann .. oder .. Muss .. , sondern ob überhaupt 
gekürzt werden soll. Im Zusammenhang mit der revidierten 
Staffelung der Altersgutschriften hat die Kommission diese 
Übergangsordnung gestrichen. Wenn schon nun durch 
diese Revision der Staffelung die höchsten Ansätze von 22 
auf 18 Prozent herabgesetzt werden, so wäre eine nochma
lige Reduktion weder wirtschaftlich noch sozialpoßtisch 
gereChtfertigt. Von dieser neuen Kürzung würden beson
ders die ältesten Jahrgänge betroffen, die kurz vor ihrer 
Pensionierung stehen, wenn das Gesetz dann endlich in 

. Kraft tritt! Aber auch bel den anderen Arbeitnehmern, bei 
den jüngeren, 'würden bei den Altersguthaben Lücken ent
stehen, die besonders bei einem Stellenwechsel Schwierig
keiten bereiten. 
Mit Rücksicht darauf, dass nun auch unser Rat - wie der 
Ständerat - das Beitragsprimat gewählt hat und die Staffe
lung zudem gekürzt hat, ist diese weitere Kürzungsmöglich
keit nicht nötig und auch gar nicht wünschenswert. Der 
Streichungsantrag zu Absatz 1 wurde von der national rät
lichen Kommission mit einem eindrücklichen Mehr, nämlich 
mit 17 zu 4 Stimmen, angenommen. Ich möchte Ihnen daher 
beliebt machen, ebenfaUs den Minderheitsantrag abzuleh
nen. 

M. Barehl, rapporteur:-Des dispositions transitolres s'appli
quant aux bonifications de libre passage sont prevues dans 
les trois versions : celle du Conseil federal, celle du Conseil 
national de 19n, et celle du Conseil des Etats. Le Conseil 
des· Etats, notamment, a prevu un regime transitoire selon 
les modalites suivantes: «Les Institutions de prevoyance 
peuvent redulre les taux fixes ä I'artlcle 17, pour le calcul 
des bonifications de vieillesse, de 'Luatre huitieme durant la 
premiere annee d'application de la loi, de trois huitiemes 
durant la deuxieme annee, de deux huitiemes durant la troi
sieme annee et d'un huitieme durant la quatrleme annlle." 11 
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s'agit d'une disposition potestat/ve et il n'est pas sOr que 
toutes les caisses introdu/ront ce regime. 11 est certain, tou
tetois, qu'en ce qui conceme les caisses qul auront comme 
assures ce 20 pour cent qui n'est pas encore assure 
aujourd'hui, ainsl que cet autre vlngt pour cent qui est insuf
fisamment assure, cette disposition potestative pourrait 
avoir un effet interessant. 
La majorite de votre commis si on a toutefois decide que 
nous pouvions renoncer maintenant ä ce regime transltoire. 
Pour quelles raisons? Parce que, finalement, nous avons 
abandon ne la conceptlondu Conseil national de 1977, nous 
avons abandonne le pool, la fondation de perequation des 
charges sur le plan national, de sorte que nous ne pouvons 
plus parler aujourd'hui d'un privilege en faveur de la genera
tion d'entree. Oe plus, notreconseil a modlfi9 I'echelonne
ment des bonifications de vieillesse. Maintenant cet eche
lonnement est mo ins prononce en comparaison de celul 
adopte par le Conseil ~s Etats. C'est une deuxieme raison 
pour affirmer qu'iI n'y a pas de privIleges speclaux en faveur 
de la generation d'entree. Les privileg es n'existant plus, la 
majorlte de votre commission estlme qu'i1 n'y a pas de rai
son de permettre aux caisses de redulre, pendant le regime 
transitoire, les taux fixes a I'article 17. 

Bundesrat Hürllmann: Die Bestimmung, wie sie der Stände
rat eingefügt hat - und die Jetzt Gegenstand unserer Bera
tungen ist -, ist unter anderem darauf zurQckzuführen, dass 
der Ständerat eine ausserordentlich steile Staffelung bis zu 
22 Prozent für die Altersgutschriften vorsah. 
Der Ständerat war sich durchaus bewusst, dass das eine 
ausserordentllch steile Staffelung Ist. Bel der Diskussion -
vor allem Innerha/b der Kommission - hat man deswegen 
nach Korrekturmöglichkeiten gesucht. 
Sie haben diese Korrektur anders vorgenommen: konse
quenter. Sie haben eine weniger steile Staffelung gewählt -
was bei Aufrechterhaltung des Systems eine ganz wesentli
che Differenz in bezug auf Stände- und Nationalrat bedeu
ten wird. Sie haben es deshalb nicht mehr nötig, die Korrek
tur in der Übergangsbestimmung anzubrlnQen. 
Deshalb hat Ihre Kommission nach meiner Überzeugung zu 
Recht entschieden, Im Interesse der älteren Generation auf 
eine zusätzliche Kürzung zu verzichten. Sie haben die Staf
felung geändert, indem Sie nur bis zu 18 Prozent gehen 
statt auf 22 Prozent wie der Ständerat. Wenn Sie nun in die
ser Übergangsbestimmung noch zusätzliche Kürzungen 
ermöglichten, würde die ältere Generation noch einmal 
weniger günstig behandelt, als wir' es Im Grunde genom
men wollen. Sie dürfen nicht vergessen: Diese älteren 
Leute warten nun schon lange auf die zweite Säule. Man 
sollte deshalb keine Bestimmungen erlassen, die vor allem 
jene benachteiligen, welche noch nicht versichert sind und 
sich nur noch wenige Jahre versichern können. 
Ein Zweites kommt dazu, das auch schon erwähnt wurde: 
Es Ist eine Kann-Vorschrift. Obwohl man hier nur vom 
ersten bis vierten Jahr spricht, hat das Auswirkungen auf 
die gesamte Karriere. Wenn jemand einer .Kasse angehört, 
die von dieser Kann-Vorschrift Gebrauch macht, schleppt 
er diese «Hypothek .. mit sich, auch In Kassen hinein, wo das 
Umgekehrte der Fall ist. Wir mächten ja gerade einheitliche 
Freizügigkeitsleistungen unter den Kassen sicherstellen, 
und das wird durch diese Bestimmung als Kann-Vorschrift 
gefährdet. Sie scheint mir vom Standpunkt dieser ganzen 
Regelung aus, wie wir sie mit der weniger steilen Staffelung 
und dem klar geordneten Übertritt von einer Kasse zur 
anderen vorgesehen haben, nicht vertretbar zu sein. Ich 
beantrage Ihnen daher namens des Bundesrates, der Mehr
heit zuzustimmen. 

Abstimmung - Vot~ 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 96 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

63 Stimmen 
61 Stimmen 

Proposition de la commission 
AdMrer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 98 
Antrag der Kommission 

Abs. 3 und 4 
Festhalten 

Abs. 5 (neu) 
Minderheit 
(Basler, Allenspach, Ammann-Bem, Coutau, Landolt, 
Rüegg) 
Für Renten und Kapitalabfindungen aus Vorsorgeeinrich
tungen und Vorsorgeformen im Sinne von Artikel 76 und 78, 
die innerhalb von mehr als zehn Jahren und höchstens 20 
Jahren seit Inkrafttreten von Artikel 79 zu laufen beginnen 
oder fällig werden und auf einem Vorsorgeverhältnis beru
hen, das bei Inkrafttreten bereits besteht, werden die bishe
rigen ErleiChterungen bei der Besteuerung solcher Renten 
und Kaplta/abfindungen zur Hälfte weiterhin gewährt. 

Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Art. 98 
Proposition de la cqmmission 

AI. 3, 4 
Maintenlr 

AI. 5 (nouveau) 
MinorTte 
(Basler, Allenspach, Ammann-Beme,' Coutau, Landelt, 
Rüegg) 
Lorsque des rentes ou des prestations en .capital foumies 
par des institutions de prevoyance ou decoulant d'autres 
formes de pr{lVoyance, au sens des articles76 et 78, com
mencent ä courir ou deviennent exigibles entre la dixieme 
et la vingtieme annee suivant I'entree en vigueur de 
I'artlcle 79, et qu'elles reposent sur un rapport de pre
voyance exlstant dejä. au moment de I'entree en vlgueur,les 
allegements accordes jusque-Iä pour l'lmposltion de teiles 
rentes et prestations an capital seront maintenues ä con
currence de la moitie. 

Majorite 
Refus de la proposition de la minorite 

Abs. 3 und 4 - AI. 3 et 4 

Angenommen - Adopte 

Abs. 5 -AI.5 

Basler, Sprecher der Minderheit: Soll die Altersvorsorge 
steuerfrei sein? Sie dient ja einem edlen Zweck. Die Frage 
Ist berechtigt. Dieses Gesetz sagt: nein. Die einzige Frage, 
die uns bei diesen Übergangsbestimmungen noch zu 
beschäftigen hat, lautet: Müssen wir die Vorsorgeleistun
gen nicht zweimal versteuern? Nämlich einmal für die Ein
kommenssteuer auf den Beiträgen an die Vorsorgeeinrich
tung, später noch einmal beim Bezug der Leistungen aus 
der Pensionskasse? Die Antwort lautet: Im Endzustand 
nicht. Das zweimalige Versteuern trifft aber a11 jene bei 
Inkrafttreten 25- bis 55jährigen, die bereits in eine Vorsor
geeinrichtuf'lg einbezahlt haben und nicht das Glück hatten, 
im Waadtland zu leben oder in einem der wenigen Kantone, 
die das sogenannte Waadtländer Steuersystem kennen. In 
diesem System sind Beiträge an die Versicherung steuer
frei, aber die Leistungen daraus werden besteuert. Es ist 
das System, das auch vom BVG übernommen wird. 
Für diejenigen, die bei Inkrafttreten des Gesetzes älter als 
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55jährig sind, ist die Gefahr einer zweimaligen Versteuerung 
durch den Mehrheitsantrag behoben. Mit meinem ergän
zenden Minderheitsantrag zu Absatz 5 will ich diese Unge
rechtigkeit für die nächsten zehn Jahrgänge der bereits 
Versicherten auch noch beseitigen. Wäre es nicht widersin
nig, Vorkehren nach der Übergangsbestimmung Artikel 11 
für die Versicherten der Eintrittsgeneration so zu treffen, 
dass sie nach zehn bis 20 Jahren nach Inkrafttreten des 
Gesetzes in den Genuss eines Mindestschutzes gelangen, 
anderseits aber jene steuerlich zu bestrafen, die schon vor
her; vorgesorgt haben? 
Wird mein Zusatzantrag nicht ins Gesetz eingebaut, dann 
entsteht für die bei Inkrafttreten des Gesetz'es 54jährigen 
Versicherten (beispielsweise Im Kanton Zürich) ein Steuer
mehrbetrag, der - aufsummiert über die mittlere Lebenser
wartung eines Pensionierten - etwa das Sechsfache des 
früheren Jahresbeitrages als Arbeitnehmer ausmacht. Alle 
bisher Versicherten, die bei Inkrafttreten des Gesetzes jün
ger als 55jährig sind, verliere!) dort den 2Oprozentlgen Ein
kommensabzug auf den Renten. Sie können sich das 
Gedränge um eine vorzeitige Pensionierung vorstellen, 
wenn einer einen gesamten Steuersprung von der Grössen
ordnung einer Jahresrente verpasst oder gerade noch 
scham, je nachd~m ob seine Rente innerhalb von zehn Jah
ren nach Inkrafttreten des Gesetzes zu laufen beginnt oder 
nicht. Diese ins BVG eingebaute Unebenheit im Wechsel 
des Steuersystems Ist in ihrem Ausmass wohl deshalb 
übersehen worden, weil es sich hier um steuerliche Margi
nalsätze handelt. Ob der Steuerzahler seinen Beitrag in die 
Pensionskasse von seinem Einkommen abziehen darf oder 
nicht, bewirkt Mlnder- oder Mehrsteuerbeträge, wie sie auf 
dem letzten' Franken seines Einkommens festgesetzt wer
den. Nun haben wir mittlerweile' in der Schweiz Steuerska
Ien erhalten, die bis zu 50 Prozent des Zusatzeinkommens 
hinaufreichen können. Ich habe In der letzten Session daher 
auch einen Vorstoss eingereicht, der eine Obergrenze für 
die steuerliche Belastung von Einkommensteilen bel 50 
Prozent anvisiert~ , 
Dieser Antrag wird nun wahrscheinlich bekämpft. Ein 
Hauptargument wi~d der Verwaltungsaufwand sein. Ich 
habe mich bei der Steuerbehörde erkundigt und Auskunft 
erhalten; dass das St~uereinschätzungsverfahren nicht 
übermässig belastet würde. Man hätte heute schon drei 
verschiedene Kategorien bei der Rentenbesteuerung, je 
nachdem, ob der Steuerpflichtige keine oder nur Teile oder 
gar alle Mittel selbst beigetragen und damit bereits ver
steuert hat. Die heutige Differenzierung der Renten nach 
der Finanzierungsmethode würde also ergänzt durch den 
Beginn des Rentenlaufes. Der Ist aber für jeden Jahrgang 
bekannt und die Besteuerung nachher wieder von Jahr zu 
Jahr gleich, so dass in den Folgejahren stets leicht anhand 
der Vorakten die Steuererklärung kontrolliert werden kann, 
wie das bisher schon geschehen Ist. ' 
Ein zweiter EInwand, den ich in unserer Kommission gehört 
habe, geht dahin, dass der Bürger durch eine weitere Ver
anlagungszeit verunsichert würde. Dieses Argument der 
Verunsicherung beanspruche ich. In den meisten Kantonen 
hat die Auffassung vorgeherrscht, dass die Steuerpfllchti
ge'n im Alter entlastet würden und keiner seine besteuerten 
Vorsorgebeiträge als Leistungen nochmals versteuern 
müsse. Mit diesem BVG werden diese Grundsätze' umge
stossen. Alle Leistungen aus der Vorsorge der zweiten und 
dritten Säule werden bel den direkten Steuern des Bundes, 
der Kantone und Gemeinden in vollem Umfang als Einkom
men steuerbar. Das ist ein Grund mehr für das Misstrauen 
gegenüber Vorsor.geelnrlchtungen. Jüngere argumentieren 
oft, dass sie ja nicht wüssten, was mit ihren Beiträgen nach 
dem Jahre 2000 geschähe. Wird mein Antrag abgelehnt, so 
könnten diese bei Inkrafttreten 25- bis 55jährigen darauf 
hinweisen, dass sie das bisher Geleistete der zweiten und 
dritten Säule mindestens noch einmal versteuern müssten, 
bevor sie es je wieder haben werden. 
Ich beantrage Ihnen daher, dieser, Ergänzung des Arti
kels 98 durch einen Absatz 5 zuzustimmen. 
Für den Fall, dass mein Antrag heute nicht durchgeht und 

keine Differenz mehr zum Ständerat besteht, frage ich den 
Bundesrat folgendes: Ist er bereit, hier zu erklären, dass er 
die In Artikel 1 beschlossene rechtzeitige Gesetzesrevision, 
die ja innert zehn Jahren zu geschehen hat, auch dazu nut
zen will, die hier aufgedeckte zweimalige Besteuerung aus
zumerzen? 

Landolt: Herr Kollege Basler hat auf eine Schwierigkeit hin
gewiesen, die eintritt infolge des Systemwechseis bei der 
Besteuerung der Renten bzw. der Prämien. Mit Inkrafttreten 
des BVG werden die Prämien steuerfrei, dagegen die Ren
ten steuerpflichtig. Das bisher geltende Rentensteuerprivi
leg wird aufgehoben. Wer schon im Besitz dieses Privilegs 
ist oder wer genau in die 10jährige Übergangszeit hineinL f 

passt, dem wird dieses Privileg weiter gewährt. Damit wird 
eine Doppelbesteuerung verhindert. Das ist gut so. Aber all 
denen, welche nicht mehr in diese Übergangszeit hineinge
hören und die Limite auch nur um ein Jahr verpassen, 
geschieht Unrecht, weil sie einen Teil der Prämien für ihre 
zukünftige Rente, die sie voll versteuern müssen, bereits 
als Einkommen versteuert haben. Herr Basler hat in der 
Kommission als Beispiel das Einkommen eines qualifizier
ten Sachbearbeiters angeführt, und man könnte leichthin 
annehmen, dass das nur eine kleine Minderheit von Steuer
pflichtigen betreffen wird. Wir sind darum versucht, die 
Angelegenheit zu oevernütigenn und zu vernachlässigen. 
Wenn Ich mir aber überlege, wen diese Ungerechtigkeit hart 
treffen wird, dann sind das eine Vielzahl von Steuerpflichti
gen. Ich denke da an Real-, Sekundar-, Bezlrks- und MItteI
schullehrer, BezirksanWälte-und Bezirksrichter, Pfarrherren, 
Fachspezialisten von diplomierten Berufsleuten, Kaderleute 
In Fabriken und Banken. Zu ihnen gehören aber auch die 
Gewerbe- und Gewerkschaftssekretäre, Amtsvormünder, 
Direktionssekretäre und viele andere mehr. Ich meine, dass 
wir die Pflicht haben zu verhindern, dass diese und viele 
andere Mitbürger ihr Einkommen zum Teil zweimal versteu
ern müssen. Ich bitte Sie daher, dem Antrag Basler zuzu
stimmen. 

Muhe1m, Berichterstatter: Die nationalrätliche Fassung von 
Artikel 96 Absatz 4 enthält eine Ausnahmebestimmung für 
das Prinzip der vollen Besteuerung, der VersIcherungslei
stungen nach Artikel 79. Diese Ausnahme betrifft all Jene 
Pensionen, die vor dem Inkraftreten dieses Gesetzes und 
von da an innerhalb von zehn Jahren zu laufen beginnen. 
Nachdem wir diesen Artikel 79 aufrechterhalten haben, im 
Gegensatz zum Ständerat, ist auch an der Ausnahmebe
stimmung von Absatz 4 festzuhalten. 
Herr Basler möchte nun dieser Bestimmung noch einen 
neuen Absatz 5 beifügen. Dieser Antrag läuft darauf hinaus, 
die Übergangsfrist für die steuerliche Privilegierung von . 
zehn auf 20 Jahre auszudehnen. Für diese Rentnerkatego
rie des zweiten Jahrzehnts sollen die bisherigen Steuer
erleichterungen noch zur' Hälfte gewährt werden, wenn die~ 
ser Antrag angenommen wird. Wir haben uns In der Kom
mission damit befasst; wir haben auch Steuerfachleute bei
gezogen. Man hat uns gesagt, dass sich bei Annahme des 
Artikels daraus administrative und technische Schwierigkei
ten ergeben würden, indem es vier Kategorien von Pensio
nierten gäbe, die während Jahren und Jahrzehnten bis an 
ihr seliges Ende unterschiedlich zu besteuern wären. Es ist 
zuzugeben, dass sich bei einer 10jährigenÜbergangszeit 
Doppelbelastungen nl~ht in allen Fällen vermeiden lassen. 
Bei 20 Jahren gibt es aber Komplikationen und auch eine 
gewisse Rechtsunsicherheit. Der Antrag Basler läge auch 
nicht Im Interesse einer baldigen Steuerharmonlsierung. 
Aus diesen Überlegungen hat die Kommission mit einer 
Mehrheit von 10 zu 5 Stimmen den Antrag des Herrn Basler 
abgelehnt, und Ich muss Sie im Interesse und im Auftrag 
der Mehrheit ersuchen, Ihn ebenfalls abzulehnen. 

M. Berehl, rapporteur: Le Conseil national, en 1977, et votre 
commlssionont prevu une disposition transltoire en ce qui 
concerne les mesures fiscales. 11 y a aujourd'hui des can
tons qui n'admettent pas de deductions pour les cotisa-
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tions et qui n'imposent pas les rentes, tandis que d'autres 
cantons ont un systeme inverse. Des lors, pour aller ä la 
rencontre des cantons qui, aujourd'hui, n'imposent pas.les 
rentes mais imposent les cotisations, on a prevu une dispo
sition transitoire, dont la validite est de dix ans, en vue 
d'eviter une double imposition. 
M. Basler veut aller plus loin. 11 prevoit une disposition tran
sitoire dont la validite s'etendrait de la dixleme ä la vlng
tieme annee, stlpulant que les allegements pour cette 
periode ne devraient etre accordes qu'ä raison de 50 pour 
cent. 
La majorite de votre commis si on a rejete la proposition de 
M. Basler. A mon avis, si on acceptait cette proposition, on 
ne ferait que compliquer le travail des fonctionnaires du 
fisc. M. Basler, qui est tres honnete, a indique lui-meme les 
inconvenients de sa proposition. 11 a fait valoir· que le fisc 
zurichois lui avalt dit qu'lI n'y aurait pas une .. übermässige 
Belastung", ce qui signifie, en tout cas, que le fisc zurichois 
a dü admettre qu'une certaine .. Belastung» serait au ren
dez-vous. 
Permettez-moi encore d'emettre deux considerations. Pre
miere consideration sous forme de questlon: en quoi 
consistent les dispositions transitoires? Ce sont des dispo
sitions dont la validite est generalement breve; or des dis
positions dont la valldite serait de vingt ans ne sont plus 
des dispositions transitoires, elles sont presque dBfinitives. 
Figurez-vous qu'en I'an 2003 - combien d'entre nous 
auront-i1s la chance d'etre encore lä? - des fonctionnaires 
fiscaux cantonaux et communaux devront encore appllquer 
ce regime transitoire, se demander si une rente exoneree 
precedemment dans son canton est maintenant imposable, 
et octroyer I'allegement de 50 pour cent. JI faut etre conse
quent. On dit parfois avec raison .. moins d'Etat, plus de 
liberte ... Or cette disposition transitoire releve d'un perfec
tionnisme peut-etre louable, mais en I'adoptant nous com
pliquerions les taches de l'Etat. 

Bundesrat Hürlimann: Gestatten Sie mir zunächst zum 
Antrag von Herrn Basler folgende Bemerkungen: 
1. Das Problem, das Herr Basler aus durchaus verstänclJi
chen Gründen regeln will, stellt sich im Grunde genommen 
mit jedem Gesetz. Jedes Gesetz, das mit dem Inkrafttreten 
Pflichten auferlegt oder Rechte bringt, hat, wenn Sie das 
vom Standpunkt der absoluten Gerechtigkeit her beurtei
len, immer etwas an sich, das wir leider nicht überwinden 
können. Es gibt solche, dIe bisher, wenn es um die Pflich
ten geht, von diesen pflichten nicht betroffen wurden und 
jetzt betroffen werden, vor allem dort, wo das Alter eine 
gewisse Rolle spielt. Nehmen Sie beispielsweise das 
Inkrafttreten unserer AHV. Dort ist auf einem Schlag eine 
ganze Generation AHV-berechtlgt geworden, die vorher 
keinen Rappen für die AHV bezahlen musste. Oder ein 
gerade jetzt aktuelles Beispiel aus dem Gebiet des Gewäs
serschutzes: Hier wird nun .elne lineare Kürzung der Bei
träge von 10 Prozent vorgenommen. Das trifft zum Teil soi
che - ich will das gar nicht kritisieren -, die sagen: Jetzt 
sind wir die Ärmsten, die zusätzlich bestraft werden, weil 
wir bis jetzt nicht die Möglichkeit und nicht die' Finanzen 
hatten, unsere Gewässerschutzanlagen zu.finanzieren! Das 
Problem des Inkrafttretens ist immer eine Problem vom 
Standpunkt der absoluten Gerechtigkeit her. 
2. Das Anliegen haben wir aus diesem Grund In diesem 
Gesetz bereits gemildert. Wir haben eine Übergangsfrist 
von zehn Jahren vorgesehen, Herr Basler, mit der wir dem 
Rechnung tragen wollen. 
3. Damit antworte ich auf Ihre Frage für den Fall, dass der 
Mehrheit zugestimmt wird: Nach Ihrem Beschluss haben 
wir Ihnen innert zehn Jahren eine Vorlage zu unterbreiten, 
damit nach zehn Jahren die erste Revision in Kraft treten 
kann. Wir sind durchaus In der Lage - Ich möchte das gar 
nicht ablehnen, wenn das Bedürfnis besteht - diese Über
gangsfrist im Sinne Ihres Antrages auch mit der zweiten 
Etappe, mit der Revision nochmals anzugehen. Ich bitte Sie 
daher, diesen Antrag von Herrn Basler abzulehnen. 

Das ist das letzte Votum, das ich zu dieser beruflichen Vor
sorge abgegeben habe. Gestatten Sie mir aber ausnahms
weise eine sehr persönliche Bemerkung! 
Sie haben, wenn man das mit anderen Parlamenten ver
gleicht, eine ausserordentliche Geduld bewiesen, um die
sen Beratungen, die - ich weiss es - nicht immer einfach 
waren, zu folgen. Sie haben mit sehr klaren und grossen 
Mehrheiten Stellung bezogen zu den Entscheidungen, die 
hier im Rahmen eines nicht einfachen Differenzbereini
gungsverfahrens zu treffen waren. Ich habe das Bedürfnis, 
Ihnen, Herr Nationalratspräsident, den Kommissionsspre
chern, allen Mitgliedern im Rat und in der Kommission per
sönlich für diese Geduld und für diese Seriosität der Bera
tungen herzlich zu danken. Sie haben damit etwas getan, 
das in unserer heutigen Zeit vom Standpunkt des sozialen 
Friedens und der sozialen Gerechtigkeit nicht unbedeutend 
ist. Ich darf bei dieser Gelegenheit hier erklären, dass ich 
diese Beratungen mit Genugtuung und mit Freude verfolgt 
habe, und Ich mache es vqn ganzem Herzen, wenn ich 
Ihnen sage: Sie haben eine echte Leistung erbracht, die 
meine volle persönliche Anerlkennung verdient. Ich danke 
Ihnen. (Beifall) 

Le presldent: Avant de passer au dernier vote, je me per
mettrai egalement de faire deux remarques. 11 nous a fallu 
dix-sept heures et demie - alors que nous en avions prevu 
quinze - pour liquider cette premiere sene de divergences 
avec le Conseil des Etats puisqu'lI nous reste environ 
quinze questions Importantes qul touchent un plus grand 
nombre d'articles encore. Nous devrons discuter avec le 
Conseil des Etats. Notre programme a malgre tout €!te tenu 
et je voudrais en remercier M. Hürlimann, conseiller federal, 
pour sa parfaite connaissance des dossiers, ainsi que le 
president de la commission et le rapporteur de langue fran-
9aise. C'etait effectivement une rude epreuve mais elle a 
ete assumee et reussie je crois. Nous attendrons mainte
nant le resultat des delibärations du Conseil des Etats, 
dans I'interet de ceux et ce lies qui pourront benetieier de 

, cette institution. . 

Abstimmung - Vote 
Für.den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abschreibung - C1assement 

75 Stimmen 
61 Stimmen 

Le presldent: Je vous pro pose de classer encore par la 
mame occasion les motlons et postulats qui figurent sur la 
liste que vous avez rec;:ue de la commission: 
11 525 Motion Blatti. AHV. Dritte Säule 

AVS. Troisieme piller 

11 540 Motion des· Ständerates (Theus). AHV. Dritte Säule 
Motion du Conseil des Etats (Theus). AVS. 
Troisieme piller 

11 581 Motion Spreng. Altersvorsorge. Steuervergünsti
gung 
Prevoyance~vieillesse. Mesures fiscales d'encoura
gement 

75.365 Postulat Brosi. Privates Grundeigentum 
Propriete fonciere privee 

75.445 Postuiat Canonica. Personalvorsorgeeinrichtungen. 
Sicherung des Vermögens 
Institutiol')s de prevoyance du personnel. Sauve
garde du capital 

75.462 Postulat Canonica Vorsorgeeinrichtungen 
Institutions de prevoyance 

n.384 Postulat Grobet. Vorsorgeeinrichtungen 
InstitutIons de prevoyance 

78.451 Postulat Moser. Personalvorsorgeeinrichtungen 
Institutions de prevoyance en faveur du personnel 
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79.396 Postulat Reimann. Personalfürsorgegelder 
Fonds des institutions de prevoyance en faveur du 
personnel 

Zustimmung - Adhesion 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 



o 

o 



o 

o 

Ständerat 
Conseil des Etats 

Sitzung. vom 26.1. 1982 
Seance du 26.1. 1982 

Differenzen - Divergences 
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Berufliche Vorsorge. Bundesgesetz 
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Siehe Jahrgang 1980, Seite 307 hiervor 
Voir annee 1980, page 307 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 30. September 1981 
.Däclslon du Conseil national du.3O septembre 1981 

Differenzen - Divergences 

Kündlg, Berichterstatter: Vor anderthalb Jahren haben wir 
als Zweitrat die Gesetzesvorlage des BVG mit wesentlichen 
Änderungen an den Nationalrat weitergeleitet mit der Hoff
nung, dass er sich den Überlegungen, die wir angestellt 
haben, für die zukünftige Regelung anschliessen möge. Der 
Nationalrat hat in der Herbstsession die Vorlage beraten 
und Ist unseren B~strebungen In den Grundzügen gefolgt. 
Ich möchte Im Namen der Kommission dem Nationalrat für 
sein Verständnis danken, möchte aber ganz besonders 
Herrn Bundesrat Hürlimann danken, da sein Mitwirken und 
suchen nach einer gemeinsamen Lösung massgebllch zur 
Verständigung beigetragen hat 
Von den rund 50 Differenzen bleiben für diese Runde der 
Differenzbereinigung noch 17 bestehen, wobei einige nur 
redaktionellen Charakter haben. Ich werde mir aber Im Auf
trag der Kommission erlauben, auch zu einigen unbestritte
nen Artikeln stellung zu nehmen, da offensichtlich Ausle
gungsschwierigkeiten zu Problemen führten, die vor 
Abschluss der Beratung ausgeräumt werden sollten. Über
dies möchte ich Sie um Nachsicht bitten, wenn die eine 
oder andere Erklärung etwas langatmig werden sollte. 
Nachdem aber' keine Vorlage zu diesem Gesetz existiert, 
die die Zusammenhänge aufzeigen könnte, sind gewisse 
ergänzende Erklärungen zuhanden der Materialien unum
gänglich. 
Gestatten Sie mir, dass ich als KommissionsspreCher noch 
einige Bemerkungen mache zur derzeitigen politischen 
Situation des BVG, Insbesondere wegen einer sich abzeich
nenden Opposition. 

1-S 

Zum ersten Problem: Probleme im Zusammenhang mit 
einer möglichen verzögerten Schlussabstimmung: Es muss 
festgestellt werden, dass seit der Abstimmung über das 3-
Säulen-Prinzip im Jahre 1972 zwar zehn Jahre vergangen 
sind und dies eine scheinbar sehr lange Bearbeitungszeit 
darstellt. Von diesen zehn Jahren wurden jedoch die ersten 
drei zur Erarbeitung der bundesrätlichen Vorlage benötigt, 
während sich das Parlament - bedinQt durch den Wechsel 
im System - während sieben Jahren mit der Vorlage befass.
te. Nationalrat und Ständerat haben übrigens bisher auf 
den Monat genau gleich lange an dieser Gesetzesvorlage 
gearbeitet. Es darf sicher auch darauf hingewiesen werden, 
dass bel anderen Sozialwerken eine viel längere Zeitspanne 
zwischen der Vertassungsabstimmung und der Beschluss
fassung über die Ausführungsgesetze lag, so bel der Unfall
versicherung 22 Jahre, bei der AHV 22 Jahre und bei der IV 
sogar 34 Jahre. 
Nun haben wir aber den Wunsch vernehmen müssen, man 
solle die SChlussabstlmmung über das BVG In den eidge
nössischen Räten so lange aussetzen, bis die Verordnung 
zum BVG endgültig vorliege. Dadurch solle verhindert wer
den, dass man das Referendum gegen das BVG nicht aus 
präventiven Gründen ergreifen müsse. Ich glaube nicht, 
dass dies' ein gangbarer Weg ist, da unsere Aufgabe die 
Gesetzgebung ist, während der Bundesrat aufgrund der 
beschlossenen Gesetze die Durchführungsbestimmungen 
zu erlassen hat. Meines Erachtens ist daher ein Aussetzen 
der Schlussabstimmung In den eidgenössischen Räten 
nicht tunIIch. Anders verhält es sich mit der Frage der Mitar
beit der Interessierten Kreise bei der Ausarbeitung der Aus
führungsbestimmungen. Ich glaube aber und nehme an, 
dass Herr Bundesrat Hürlimann bestätigen kann, dass das 
MItwIrkungsrecht volIumfänglIch gewahrt ist. Dies ist 
besonders wichtig, da es sich beim BVG um ein Gesetz 
handelt, das ohne Mitwirkung des Staates das Verhältnis 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer regelt. Richtig 
wird es deshalb sein, wenn man sich für die Bearbeitung 
der Verordnung genügend Zeit nimmt und die Auswirkun
gen mit den Betroffenen vor Inkrafttreten abspricht. 
Zweitens: Die Frage der freiheitlichen Lösung. Ich glaube, 
dass man heute sehr gerne vergisst, welchen Weg die 
Gesetzgebung über die zweite Säule genommen hat und 
dass das heute vorliegende Gesetzeswerk nicht von null auf 
den heutigen Stand aufgestockt wurde, sondern recht müh
sam vom sehr umfassenden Gesetz zum heute doch ganz 
wesentlich entlasteten Gesetz mit Mindestvorschrlften 
cibgespeckt wurde. Auch scheinen gewisse Kreise die Ver
tassungsbestimmung nicht mehr so genau zu kennen, die 
ein Obligatorium vorschreibt, das bestimmte Ziele zu errei
chen haben wird. Ein Minimum an Eingreifen auch In das 
System der heute gut ausgebauten Vorsorgeeinrichtungen 
Ist meines Erachtens aufgrund dieser Umfeldbestimmungen 
nicht vollständig zu vermeiden. Ich glaube aber, dass man 
einem politischen Nein zum BVG keine freiheitlichere 
Lösung entgegenstellen könnte, als dies heute der Fall ist. 
Dabei wird auch die Tatsache, dass sich die zweite Säule in 
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den letzten Jahren sehr stark entwickelt hat. nicht viel 
ändern können; denn sowohl die paritätische Verwaltung, 
die volle Freizügigkeit, die Garantien auf Leistungen, die in 
unserem Fall durch Beiträge finanziert werden, und gewisse 
kollektive Sicherheiten bieten die Voraussetzung für eine 
akzeptable Lösung. Immerhin darf auch hier festgestellt 
werden, dass das BVG in kein früheres Rechtsverhältnis 
eingreifen wird und dass keine BVG-Leistungen aus frühe
ren Beiträgen finanziert werden. Auf der anderen Seite 
muss der Gesetzgeber alles vermeiden, um irgendwelche 
Leistungszusicherungen abzugeben, deren Finanzierung 
nicht im vornherein und im vollen Umfang gesichert ist. 
Dass sich verantwortungsbewusste Verantwortliche gegen 
derartige Beschlüsse wehren könnten, ist meines Erach
tens sogar richtig. 
Drittens: Auswirkungen, die erst durch die Verordnung 
sichtbar werden. Hierzu ist einmal festzuhalten, dass keine 
Verordnung über die im Gesetz verankerten Bestimmungen 
hinausgehen kann. Sie kann auch nicht im Widerspruch zu 
den Absichten des Gesetzgebers stehen. ,Sie hat also einen 
verhältnismässlg engen Spielraum. Die Kommission hat 
sich in verschiedenen EInzeifragen bereits sehr eingehend 
mit den in der Verordnung vorgesehenen Lösungen befasst 
und auch zu Einzelfragen, wie zum Beispiel Umschreibung 
des koordinierten Lohnes, steuerrechtlIehe Abgremzungen 
und weiteres Stellung genommen. Sie lIess sich auch sehr 
eingehend über die Anpassungsarbeiten einer heute beste
henden, gut 'ausgebauten Vorsorgeeinrichtung berichten. 
Alle qiese Grundlagen zeigen, dass die Vorarbeiten für die 
Verordnung im Sinne des Gesetzgebers vorgenommen 
werden und dass die notwendigen Anpassungen auf ein 
absolutes Minimum beschränkt werden konnten. 

2 

Sie lassen sich in den wesentlichen Punkten wie folgt 
zusammenfassen: Es handelt sich um die Registrierun5;J der 
Vorsorgeeinrichtung, die vorgeschrieben ist, um die Uber
prüfung des Kreises der Versicherten gemäss BVG - also 
alle über 18jährigen für die Risiken Tod und Invalidität und 
alle über 25jährlgen für die Altersgutschriften. Bel den Lei
stungsanpassungen werden die Altersgutschriften zu über
prüfen sein sowie die Risikoleistungen, die an Invalide und 
Hinterlassene zu erbringen sind, ferner der TeuerunQsaus
gleich auf Langzeitrenten und die Möglichkeit der teilweisen 
Kapitalabfindung, die in einzelnen Vorsorgeeinrichtungen 
bis heute nicht bestand. Bei der Finanzierung sind dann zu 
überprüfen: die Wahl des Finanzierungssystems, ob mit 
oder ohne koordiniertem Abzug gearbeitet werden soll, das 
Festlegen der Arbeitgeber- und Arbeitnehl11erbelträge und 
die Anpassung der Freizügigkeitsleistungen an das BVG. 
Dann wird die Frage abzuklären sein, ob eine· Aufteilung 
erwünscht ist, ob eine Kasse selbst das Splitting vorneh
men will. Sie Ist nicht dazu gezwungen, sie kann es aber 
tun. Im weiteren werden neu die Bestimmungen über die 
Sondermassnahmen aufzunehmen sein. Hier geht es 
darum, das zu beschllessende eine Lohnprozent gemäss 
den gesetzlichen Vorschriften einzusetzen; dann die Durch
führung, die paritätische Verwaltung, die Einfügung der 
KontrollsteIle, die Wahl eines anerkannten Experten bel 
selbständiger RIsikoübernahme sowie die Anlagevorschrif
ten, die an dieses Gesetz anzupassen sein werden. 
Aus diesen Aufzählungen der wesentlichen Anpassungsar
beiten soll ersichtlich sein, dass sie keine unüberwindlichen 
Hindernisse umfassen, dass aber eine gewisse Anpas
sungsfrIst gewahrt werden sollte, um allen Verantwortlichen 
die Möglichkeit zu bieten, die Umstellung rechtzeitig durch
führen zu können. 
Ich hoffe sehr, dass damit die wesentlichen Fragen, die in 
letzter Zeit in den Raum gestellt wurden, beantwortet wer
den konnten, möchte aber Herrn Bundesrat Hürlimann bit
ten, sicher auch in Ihrem Sinne, zu diesen noch offenen Fra
gen ebenfalls Stellung zu nehmen. 

Präsident: Wir haben zwar keine Eintretensdebatte abzu
halten, aber ich glaube, Sie sind mit mir einverstanden, dass 
ich Herrn Bundesrat Hürlimann das Wort erteile, um zu den 
Fragen, die aufgeworfen worden sind und die zu den ver-
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schiedenen Bestimmungen Bezug haben, Stellung nehmen 
zu können. 

Bundesrat Hürlimann: Ich bin froh, dass ich dieser Diffe
renzbereinigung einige allgemeine Bemerkungen voraus
schicken kann. Das dispensiert mich dann auch, zu den ein
zelnen Artikeln immer wieder ähnliche politische Überlegun
gen seitens des Bundesrates in die Diskussion eintliessen 
zu lassen. 
Voraus schicke ich den aufrichtigen Dank an Ihre Kommis
sion und Ihren Präsidenten, Herrn Ständerat Kündig. Dank 
deren intensiver Arbeit seit den Beratungen im Nationalrat 
wurde es möglich, dass wir in dieser Sondersession diese 
Differenzbereinigung in Angriff nehmen können. ·Die Kom
mission des Nationalrates hat ihre Sitzung bereits für den 
Februar festgelegt (zwei Sitzungstagel, in der Meinung, 
dass der Nationalrat dann in der Frühjahrssession mit dem 
Differenzbereinigungsverfahren weiterfahren kann. 
Gestatten Sie mir nach dieser Anerkennung der Arbeit Ihrer 
Kommission für das Verfahren, das Sie nun heute und mor
gen vor sich haben, einige Bemerkungen im Sinne einer all
gemeinen Würdigung vorauszuschicken, zum Teil auch als 
Beantwortung der Fragen, die Ihr Herr Kommissionspräsi
dent mir gestellt hat. 

1. Ihre Vorlage, wie sie vom Nationalrat zurückkam, wies, 
wenn man ganz genau zählt, 59 Differenzen auf. Die Lei
stung des Nationalrates gibt nach Überzeugung des Bun
desrates zu zwei Bemerkungen Anlass: Einmal hat der 
Nationalrat, der sich ja als Erstrat mit dieser Vorlage sehr 
eingehend beschäftigt hat, sich nach entsprechenden 
gründlichen Vorberatungen durch seine Kommission Ihrem 
Konzept angeschlossen. Er hat diese Lösung bejaht und 
damit den Willen bekundet, zwischen den beiden Räten 
eine gemeinsame Lösung zu finden, um letztlich das Ver
sprechen, das wir seinerzeit Im Jahre 1972 an lässlich der 
Volksabstimmung auf Verfassungsstufe abgegeben haben, 
einzulösen. 

2. Die zweite Leistung des Nationalrates - und das möchte 
ich hier deutlich anerkennen - liegt darin, dass er einige 
Präzisierungen am Konzept des Ständerates angebracht 
hat, ich würde sogar sagen: Verbesserungen! Sie erinnern 
sich ganz genau, als Sie die Vorlage verabschiedet haben, 
erklärten Sie, es sei dann Sache des' Nationalrates, im einen 
oder anderen Punkt bestimmten Fragen etwas näher nach
zugehen, Das hat die nationalrätliche Kommission, das hat 
der Nationalrat getan. Dabei lIessen sich vor allem die 
Nationalräte, auch aufgrund eines zweiten Integrationsbe
richtes, immer wieder von der Idee leiten: Wie lassen sich 
vor allem die bestehenden Kassen - es gibt ja deren rund 
18000 - in dieses neue obligatorische Gesetz über die 
berufliche Vorsorge möglichst ohne grosse administrative 
Umtriebe einfügen? Sie erinnern sich ferner: Als der Natio
nalrat seine Vorlage verabschiedet hatte, hat Ihre Kommis
sion einen sogenannten Integrationsbericht veranlasst. Wir 
haben überprüft, wie sich unser Gesetz auf die bestehen
den Kassen auswirkt. Die nationalrätliche Kommission hat 
nachher mit Ihrem Beschluss, den Sie In der September
session gefasst haben, das gleiche gemacht und hat eben
falls von uns einen zweiten Integrationsbericht zu Ihren 
Beschlüssen gefordert, worauf wir dann mit belden Integra
tionsberIchten die Unterlagen hatten, mit denen wir beurtei
len konnten, wie wir vor allem die bestehenden Kassen 
möglichst ohne grosse Umtriebe und Änderungen in dieses 
Obligatorium einfügen können. Die Idee war ja, dass wir mit 
einem Gesetz vor allem den bereits gut versicherten Arbeit
nehmern und Arbeitgebern nicht zusätzliche und unnötige 
Umtriebe aufbürden wollten. Diese Leistung der nationalrät
lichen Kommission und des Nationalrates muss hier aner
kannt werden, obwohl - das werden wir bei einzelnen Diffe
renzen noch feststellen - natürlich auch im Nationalrat nicht 
jeder Beschluss mit grossem Mehr, sondern zum Teil recht 
knapp gefasst wurde. 
3. Ihre Kommission beantragt, von den 59 Differenzen rund 
50 durch Zustimmung zum Nationalrat zu bereinigen. Ich 
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möchte. sagen: Das ist auch nicht so selbstverständlich! Ich 
möchte diese Arbeit sehr anerkennen. Die verbleibenden 
Differenzen - Herr Kündlg hat das mit Recht dargelegt -
sind von sehr unterschiedlichem Gewicht. Ich werde mich 
aus der Sicht des Bundesrates bei den einzelnen Differen
zen je nach Bedeutung und Diskussion, vor allem mit Rück
sicht auf die Tatsache, dass das Geschäft dann wieder an 
den Nationalrat geht, äussern und hier die Voraussetzungen 
für eine möglichst baldige Bereinigung der Differenzen mit
schaffen. 
4. Das langjährige Verfahren - und deshalb war·es vielleicht 
nicht umsonst - hat zu einem breiten Konsens geführt. 
Während all dieser Jahre wurden - das betone ich deutlich 
- vor allem die Kreise der bereits Versicherten in die Mei
nungsbildung laufend miteinbezogen. Wir haben im Zusam
menhang mit dieser Vorlage eine grosse Zahl von Berichten 
produziert: und keiner dieser' Berichte ist nur eine Arbeit 
meines Bundesamtes für Sozialversicherung, sondern sie 
wurden immer in engstem Kontakt mit der Praxis, vor allem 
mit den bestehenden Pensionskassen, erstellt. Ich 
erwähnte bereits die Integrationsberichte I und 11, die ja die
sem Ziele dienen. Ich kann nun bestätigen, was Sie vorhin 
ausführten, Herr Ständerat Kündig: Bei der Formulierung 
der Vollzugsvorschriften, die wir zum Teil bereits in Angriff 
genommen haben, standen wir ebenfalls in engstem Kon
takt mit. Praktikern aus Pensionskassenkreisen, auch bei 
der Bearbeitung aller anderen Fragen. 
Und schliesslich noch eine letzte Bef'llerkung. Das politi
sche Ziel konzentriert sich in dieser Sondersession - und in 
der Frühjahrssession - auf die baldige Inkraftsetzung des 
Obligatoriums. Nicht weil es uns an Geduld fehlt (die habe 
ich nun reichlich üben gelernt in diesem Geschäft), sondern 
weil das Obligatorium drei ganz entscheidende Vorteile 
bringt. 
Einmal: Das Obligatorium bringt endlich den noch nicht 
oder ungenügend Versicherten einen ersten Schutz, für 
einen Tell der bereits Versicherten einen zusätzlichen 
Schutz gegen die Risiken Tod, Invalidität und Alter. Man 
kann nicht genug betonen, wie viele Arbeitnehmer heute 
ungenügend gegen Tod und Invalidität versichert sind. Das 
Erfordernis nach umfassendem Versicherungsschutz wer
den wir mit dem Obligatorium für alle Arbeitnehmer in die 
Tat umsetzen, kombiniert mit Unfallversicherung, AHV oder 
IV. 
Dann zweitens (das betone ich besonders): Den bereits 
Versicherten, die sich zum Teil auf den Standpunkt stellen: 
.. Wir haben ja die zweite Säule, wir brauchen kein Obligato
rium .. , dienen unter anderem die Vorschriften fiber die Frei
zügigkeit und über den Teuerungsausgleich für Langzeit
renten, um nur diese zwei wichtigen Vorschriften, die für 
sämtliche Versicherten gelten, zu erwähnen. Solche, die 
kein BVG wollen - die gibt es natürlich auch in unserem 
Lande - vertreten daher nicht unbedingt die Interessen der, 
bereits Versicherten. Man kann nicht genug betonen, dass 
dieses BVG auch im Interesse der bereits Versicherten 
liegt. 
Ich habe zwei Beispiele erwähnt, es gibt noch andere. Neh
men Sie die paritätische Verwaltung und anderes mehr. 
Und schliesslich der wesentliche Vorteil aus .der Sicht unse.
rer politischen Verantwortung: Wenn dieses Gesetz mit 
dem Obligatorium In Kraft ist, wird manches Im Bereiche 
der zweiten Säule. viel einfacher zu bewältigen sein. Alle 
Arbeitnehmer sind dann versichert und haben gleiche Inter
essen. Der schrfttweise Ausbau - ich unterstreiche, was 
Herr Kündig gesagt hat - ähnlich der AHV hat sich in unse
rem Lande noch immer als echter Fortschritt erwiesen. 
Schrittweise und Fortschritt haben die gleiche Sprachwur
zel. Schrittwelses Vorgehen schliesst das Ziel nicht aus, 
aber es kann in unserer Referendumsdemokratie dabei auf 
die Wetteriage Rücksicht genommen werden. Daher hoffe 
ich, dass das Obligatorium möglichst bald in Kraft tritt und 
bitte Sie, an die Arbeit zu gehen, damit wir die zweite Säule 
möglichst bald mit dem Obligatorium realisieren können. 

3 Berufliche Vorsorge 

Art. 1 

Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.2 

Der Bundesrat beantragt rechtzeitig eine Gesetzesrevision, 
so dass die berufliche Vorsorge zusammen mit der eidge
nössischen Versicherung ... 

Antrag Belser 
Abs.2 

Zustimmung zum Besc~luss des Nationalrates 

Art. 1 

Proposition da la commission 

AI. 1 

Adherer a la decision du Conseil national 

AI. 2 
Le Conseil federal proposera en temps utile une revision de 
la loi... 
... niveau de vie anterieur. (Biffer le reste de I'alinea) 

Proposition Belser 
AI. 2 
Adherer ci la decision du Conseil national 

KUndig, . Berichterstatter: Im Artikel 1 liegt die Differenz 
darin, dass der Ständerat In der ersten Runde nur den 
Zweck des Gesetzes tür die Etappenlösung definieren 
wollte. Daher der Begriff .. Lücken schliessen ... Die Kommis
sion kann sich jedoch der Fassung des Nationalrates 
anschliessen, die richtigerweise in Absatz 1 sagt, dass das 
Gesetz vollumfänglich die berufliche Vorsorge für die erste 
Teiletappe von zehn Jahren regelt. 
Unsere Fassung von 1980 hat im Nationalrat keine Gnade 
gefunden. Insbesondere stand die Frage der rechtzeitigen 
Gesetzesrevision im Vordergrund, die wir im Absatz 2 defi
niert haben. Bei der Auslegung des Auftrages jedoch wurde 
festgestellt, dass durch den Begriff .. innart zehn Jahren .. 
ausgesagt würde, dass die vollständige Leistungshöhe 
innert zehn Jahren zu erreichen sei. Der Beschluss des 
Nationalrates integriert nun den Vertassungsauftrag, der In 
den Übergangsbestimmungen vorsieht, dass die Fristen 
von zehn bzw. zwanzig Jahren einzuhalten sind. 
Diese Formulierung ist sowohl in der Öffentlichkeit wie auch 
In der Kommission auf Ablehnung gestossen. Herr Bundes
rat Hürlimann hat daher die belden Verfassungsrechtier, die 
Herren Fleiner und Jagmettl, die bereits die ersten Gutach
ten ausgearbeitet haben, nochmals um Stellungnahmen zu 
den verschiedenen möglichen Varianten gebeten. Aufgrund 
der Berichte erarbeitete das Bundesamt für Sozialversiche
rung eine neue Formulierung, die von der Kommissions
mehrheit als neue Fassung für: Absatz 2 aufgenommen 
wurde. Das Weglassen der Fristen soll keinesfalls den Ein
druck erwecken, dass die Etappenlösung dadurch nicht 
mehr terminIich fixiert sei. Die terminliche Bindung ist ja in 
der Verfassung verankert und muss somit im Gesetz nicht 
mehr erwähnt werden. An und für sich könnte man den gan
zen Artikel 1 weglassen, da der Bundesrat aufgrund der 
Verfassung ohnehin verpflichtet ist, rechtzeitig, d. h. so 
früh, dass die Revision des Gesetzes Innert zehn Jahren 
abgeschlossen seio kann, eine Revision zu unterbreiten. 
Die Differenz zwischen der vorherigen Fassung lag nach 
Ansicht der Kommission nicht im Wortlaut, sondern in der 
Interpretation, indem der Gesetzgeber bereits heute für die 
Revision in zehn Jahren bindende Vorschriften erhalten 
würde, die unter gewissen Voraussetzungen nicht eingehal
ten werden könnten. Die Kommission beantragt daher, der 
neuen Fassung zuzustimmen. . 



Prevoyance professionnelle 

Abs. 1 - AI. 1 

Angenommen - Adopt!!! 

Abs. 2-AI. 2 

Belser: Ich beantrage Ihnen, bel Artikel 1 Absatz 2 an der 
Fassung des Nationalrates festzuhalten. Sowohl die Fas
sung unserer Kommission wie jene des Nationalrates be
inhalten die Etappenlösung. Mit der nationalrätlIchen Fas
sung bekennen wir aber auch klar, dass wir den von Volk 
und Ständen erlassenen Verfassungsauftrag emst nehmen. 
Die Eintrittsgeneration ist nun einmal zu begünstigen. Das 
ist mit aller Deutlichkeit In Artikel 11 der Übergangsbestim
mungen der Bundesverfassung festgehalten. Um diese Tat
sache führen weder juristische Gutachten noch deren zahl
lose Interpretationen herum. Wenn wir davon heute In die
sem ersten Artikel nichts sagen, so verstossenwir meines 
Erachtens zwar. noch nicht gegen die Verfassung. Der Ver
fassungsauftrag gilt unabhängig davon weiter. Wir bringen 
aber deutlich zum Ausdruck, dass wir es geme sehen, 
wenn über diesen Verfassungauftrag noch etwas Gras 
wächst. Der Wille, ihn rechtzeitig zu erfüllen, verblasst. Das 
Versprechen von 1972 tritt in den Hintergrund, und das 
halte ich gegenüber jenen 45jährigen und älteren Arbeit
nehmem, die wegen des Beitragsprimats mit bescheidenen 
Renten rechnen· müssen, für unangebracht. Ich bitte Sie 
deshalb um Zustimmung zur nationalrätlichen Fassung. 

Bürgi: Nachdem Herr Belser den Antrag stellt, dem Natio
nalrat zuzustimmen, habe ich das Bedürfnis, noch einige 
Ausführungen zu diesem Artikel zu machen. Sein Antrag 
wirft im Grunde genommen die alte Grundproblematik auf, 
vor der die ständerätlIche Kommission zu Beginn ihrer 
Beratungen stand. Sie stellte fest, dass in der nationalrätli
chen Fassung mit Bezug auf die EIntrittsgeneration ausser
ordentlIch ehrgeizige Ziele gesetzt waren: In 10 bis 20 Jah-· 
~en volle Leistungen. Beim Kapitaldeckungsverfahren, das 
Im Gesetz vorgeschrieben Ist, führt das zu schwerwiegen
den Finanzierungslücken. Diese Finanzierungslücken soll
ten bekanntlich durch den gros sen Pool gedeckt werden. 
Dieser grosse Pool hinwiederum - das brachte der Integra
tionsbericht zutage - bedeutet einen starken, ja einen 
schwerwiegenden Eingriff in das bestehende Vorsorge
werk. Dagegen wandte sich deshalb die ganze Gemeinde 
der bisherigen VorsorgelnstlMionen. 
Die beiden Gutachten Jagmettl und Fleiner haben uns dann 
aus diesem Dllema einen Weg gewiesen; er geht 10 Rich
tung einer flexibleren Auslegung des VElrfassungsauftrages. 
Politisch - das möchte Ich. In der jetzigen Phase sehr unter
streichen - bedeutet das einen starken Abbau des Referen
d~mspotentials. Wir müssen nun sehr aufpassen, dass wir 
dieses Referendumspotential in der Schlussrunde nicht 
wieder erhöhen. Was wird man aus dem Kreise der beste
henden l.nstitutionen geltend machen, falls wir dem Natio
nalrat hier zustimmen würden? Wir stellen vor allem die 
Frage In den Raum: Wer bestreitet die off~nkundig beste
henden Finanzierungslücken in 10 bis 20 Jahren? Man wird 
vermutlich zu Recht argumentieren, dass das nur durch 
eine starke Ausdehnung des jetzt vorgesehenen Mini-Pools 
geschehen kann, und dann lande man unfehlbar wieder 
beim grossen Pool. So wird die Beweisführung sein. 
Das ist ein ausserordentlich gefährliches politisches Argu
ment. Man wird erklären: Die Frage des grossen Pools ist 
jetzt hinausgeschoben; sie wird uns in zehn Jahren wieder 
begegnen. Wer ihn nicht . will, soll jetzt zum Widerstand 
antreten, Indem er eben gegen dieses Gesetz das Referen
dum ergreift. Deshalb kommt dem Artikel 1 eine sehr 
grosse Symbol bedeutung zu. Der Antrag der ständerätli
chen Kommisionsmehrheit entspricht der seinerzeit/gen 
Konzeption der Etappenlösung. Wir sollten diese Konzep
tion jetzt durchhalten; ich möchte Sie deshalb bitten, der 
Mehrheit der Kommission zuzustimmen. 
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Bundesrat Hürllmann: Ich möchte zu diesem Artikel 1 noch 
folgende Bemerkungen aus der Sicht des Bundesrates 
machen: 
Herr Belser hat vollständig recht, wenn er erklärt, dass der 
Verfassungsauftrag ernst genommen werden muss. Wir 
können mit keiner Bestimmung in Artikel 1 auf· Gesetzes
stufe Verfassungsrecht ausser Kraft setzen oder damit zum 
Ausdruck bringen, es sei uns mit der Verfassung nicht 
emst. Ich wiederhole hier, was ich vor dem Nationalrat Im 
Zusammenhang mit diesem Artikel 1 namens des Bundes
rates ausgeführt habe. Weder der Bundesrat noch die eid
genössischen Räte ändem mit Artikel 1 - wie immer er 
fomullert sein wird - daran etwas, was das Volk uns mit Arti
kel 34quater und den Übergangsbestimmungen zum Auf
trag und zur Respektierung übertragen hat. Ich unterstrei
che das in aller Form und betone nochmals: Auch wenn gar 
nichts in Artikel 1 stehen würde, wäre der Bundesrat ver
pflichtet, das zu tun, was ihm die Verfassung auferlegt. 
Worin liegt nun der Sinn dieses Absatzes 2 bzw. dieses 
Artikels 1, wie ihn Nationalrat und Ständerat beschlossen 
haben und wie er nun von Ihrer Kommission beantragt 
wird? Der Gesetzgeber macht deutlich - und hier sind wir 
uns einig, sowohl die Anhänger der Fomulierung des Natio
nalrates wie die Anhänger der Fassung des Ständerates -, 
dass er das Gesetz nicht so verabschiedet, wie die Verfas
sung ihm dies eigentlich in Auftrag gibt. Das haben wir in 
der ersten Version - Vorschlag Bundesrat und nachher 
Nationalrat - versucht. Wir sind dann an Grenzen gestos
sen, die Sie kennen, vor allem mit Rücksicht auf die 
Chance, dieses Gesetz in einer Volksabstimmung über
haupt durchzubringen. Der Gesetzgeber will im Grunde 
genommen gar nichts anderes sagen. Wir geben den ver
schiedenen Formulierungen nicht die Bedeutung, die ihnen 
nun zum Teil gegeben werden. Wir wissen, dass wir nicht 
alle Aufträge der Verfassung erfüllt haben.· Man hat noch 
nichts darüber ausgesagt, wie die zehn- bzw. die zwanzig
jährige Frist berüCksichtigt wird. Das wird in einer nächsten 
Etappe getan werden müssen. Gerade die Verfassungs
rechtler haben . gesagt, dass ein gewisser Spielraum 
bestehe, wie wir vor allem die Einkommen definieren und 
was wir unter der Fortsetzung der bisherigen Lebenshal
tung verstehen. Das will der Gesetzgeber hier zum Aus
druck bringen. Weil zwischen Nationalrat und Ständerat hier 
eine Meinungsverschiedenheit bestand, glaube ich, dass 
dem Antrag der Kommission zuzustimmen ist, weil das 
wichtigste Wort im Absatz 2 das Wort arechtzeitig .. Ist. Wir 
müssen im Bundesrat so rechtzeitig, eine Vorlage vorberei
ten, dass es nach den Erfahrungen mit dem Zweikammersy
stem möglich sein wird, nach zehn Jahren die Übergangs
vorschrIften von Artikel 11 einzuhalten. Weil sich diese For
mulierung natürlich als Folge der Etappenlösung und des 
sogenannten ~eitragsprimates gemäss dem Konzept des 
Ständerates ergibt, ist es wichtig, dass der Gesetzgeber 
dem Bundesrat im Wissen, dass er nicht alle Aufträge der 
Verfassung auf Gesetzesstufe konkretisiert, einen Auftrag 
erteilt. Das ist das Entscheidende I 
Dass wir dabei an die Übergangsfristen von zehn und zwan
zig Jahren denken müssen, wird uns durch den Verlas
sungsgeber zur Pflicht gem·acht. Herr Belser: Diese Frist 
von zehn bzw. zwanzig Jahren ist aber derart klar in der 
Übergangsbestimmung der Verfassung verankert, dass wir 
sie hier im Gesetz nicht mehr wiederholen müssen. Mate
riell ändert das gar nichts daran, dass wir verpfliChtet sind, 
die nächste Gesetzesrevlsion an die Hand zu nehmen. Ich 

. würcje Ihnen beantragen, hier eine Synthese zwischen Stän
derat und Nationalrat zu finden und der Lösung der Kom
mission zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Belser 

Art. 4 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

30 Stimmen 
9 Stimmen 

o 

o 
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Art. 4 al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer ci la decision du Conseil national 

Kündig, Berichterstatter: Die Zustimmung zum Nationalrat 
ist im heutigen Zeitpunkt notwendig, da es sich um eine 
Anpassung an die Leistungen der AHV ab 1. Januar 1982 
handelt. Diese Zustimmung betrifft auch die Artikel?, 8 und 
45. . 

Angenommen - Adopte 

Art. 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer ci la decision du Conseil national 

Kündig, Berichterstatter: Die Kommission hat mehrheitlich 
der Fassung des Nationalrates zugestimmt, nach der es 
möglich ist, dass neben den ursprünglichen, durch den 
Ständerat beschlossenen sogenannten obligatorischen 
Versicherungsbereichen .. Tod und Invalidität .. auch die 
obligatorische. Versicherung für Altersleistungen für Selb
ständigerwerbende eingeführt wE!rden kann. 
Die Kommission ist sich bewusst. dass es sich dabei um 
eine Bestimmung handelt, die wohl wenig Auswirkungen 
haben wird, da derartige Beschlüsse in Berufsverbänden 
nur äusserst selten zustande kommen werden. Wir möch
ten aber auf zwei Problemkreise aufmerksam machen, die 
für den Bundesrat bei der Beurteilung der GesUche um 
Obligatorisch-Erklärungen im Bereich der Altervorsorge . 
wegweisend sein sollten. Einmal sind die Kapitalstrukturen 
in den Unternehmungen, aber auch in den einzelnen Bran
chen derart unterschiedlich und je nach Besitzdauer eines 
Unternehmens oder aufgrund anderer Verhältnisse so aus
einanderklaffend, dass ein sogenanntes Zwangssparen für 
den einen oder anderen zu einem echten liquiditätspro
blem werden könnte. In sehr vielen Fällen stehen somit 
Eigenkapital und Altersvorsorge des Unternehmers in direk
tem Zusammenhan!;!. und das Verkleinern der Eigenkapital
basis durch den zwangsweisen Abzug dieser Mittel in eine 
Vorsorgeinstitution kann zu Entwicklungsstörungen führen. 
Die zweite Sorge. die in der Kommission laut wurde und die 
den Bundesrat in der Beurteilung seiner Zustimmung zum 
Obligatorium leiten soll, betrifft die Trägerorganisation der 
Vorsorgeeinrichtung. Unseres Erachtens soll bereits vor 
der Zustimmung zum Obligatorium die Vorsorgeeinrichtung 
und deren Form klar ersichtUch sein und In bezug auf 
Repräsentativität und Tragfähigkeit überprüft werden. Es 
soll damit auch die Gründung von rE!lnen Zweckverbänden 
für die Altersvorsorge verhindert werden. Die Kommission 
beantragt Zustimmung zum Nationalrat. 

Angenommen - Adopte 

Art.6b 
. Antrag der Komrrission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.6b 
Proposition de la commission 
Adherer ci la decision du Conseil national 

Kündlg, Berichterstatter: Hier handelt es sich um einen kla
reren Hinweis auf die Mindestvorschriften. Wir beantragen 
Ihnen Zustimmung zum Nationalrat. 

Angenommen - Adopte 

Art. 7 Abs. 1 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

5 Berufliche Vorsorge 

Art. 7 al. 1 

Proposition de la commission 
";-'dherer ci la decision du Conseil national 

Kündig, Berichterstatter: Die Frage des anrechenbaren 
Jahreslohnes, der zwar nicht mehr zur Diskussion steht, der 
aber in der öffentlichen Diskussion eine grosse Rolle spielt, 
hat die Gemüter etwas erregt. Ihre Kommission hat daher 
vom Bundesrat einen Bericht angefordert. der über die 
Absichten der Regelung in dieser Frage Auskunft gibt. Ich 
erlaube mir daher, damit darüber zukünftig eine einheitliche 
Auslegung möglich wird, kurz auf diesen Problemkr~is zu 
verweisen. 
Es geht darum, dass ein möglichst einfacher Weg gewählt 
wird, der einerseits einen geringen administrativen Aufwand 
mit sich bringt und. andererseits den bisherigen Usanzen 
entspricht. Die Festsetzung des koordinierten Lohnes ist 
für die berufliche Vorsorge von· äusserst grosser Bedeu
tung, da einerseits aufgrund ihrer Höhe die Altersgutschrif
ten bestimmt. aber andererseits auf deren Basis die Lei
stungen bei Tod und Invalidität abgestützt werden. Auch die 
Freizügigkeitsleistungen und der Umfang der Mittel für die 
Sondermassnahmen basieren schlussendlich auf deren 
Höhe. RüCkversicherung bei Tod und Invalidität wie auch 
die Festsetzung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbei
~räge müssen auf den. buqgetierten Lohnsummen abge
stützt werden. Aufgrund der Vorarbeiten zeichnet sich hier 
ein gangbarer Weg aut, der auch von Ihrer Kommission als 
praktikable Lösung angesehen wir. Es handelt sich Um drei 
verschiedene Möglichkeiten: ' 
1. Die Vorsorgeeinrichtung kann den koordinierten Lohn 
zum voraus annähernd bestimmen. Sie kann auch Einkom
mensbestandteile, die nur gelegentlich anfallen, weglassen. 
S~lbst unter dem Obligatorium kann die zweite Säule nicht 
einfach der ersten Säule gleichgestellt werden, deren Nor
men vor allem von den AHV-Kassen einheitlich angewendet 
werden müssen. Im Gegenteil: Man muss· den Vorsorgeein
richtungen erlauben, ihre eigenen Reglemente aufZustellen, 
bei denen sie die besonderen Verhältnisse der Ihnen ange
hörenden Unternehmen und Berufe berücksichtigen kön
nen. Deshalb soll auch ein gewisser Ermessensspielraum 
für die Bestimmung des koordinierten Lohnes bestehen. 
Die Vorsorgeeinrichtungen können auf dieses Weise am 
Anfang des Jahres oder bei Einstellung eines neuen Arbeit
nehmers den jährlich koordinierten Lohn festsetzen, indem 
sie sich gegebenenfalls auf Grundlagen stützen, die den 
wirklichen Verhältnissen bloss annähernd entsprechen. 
2. Die Vorsorgeeinrichtung . kann statt auf den jährlichen 
Lohn auf den für eine Zahlungsperiode ausgerichteten Lohn 
abstellen. Die Beträge In den Artikeln 4, 7, 8 und 45 des 
Gesetzes werden dann auf die entsprechende Lohnzah
lungsperiode umgerechnet. Dieser Grundsatz entspricht 
dem von verschiedenen Selten ausgedrückten Wunsch, die 
zweite Säule möglichst eng der ersten Säule. anzugleichen, 
namentlich In bezug auf die Abrechnung der Beiträge. 
Besonders angezeigt wäre dies, wenn die Vorsorgeeinrich
tung von einer AHV-Ausgleichskasse geführt wird. 
3. Die Vorsorgeeinrichtung kann bel Berufen mit starken 
Schwankungen im Beschäftigungsgrad und in der Einkom
menshöhe die koordinierten Löhne pauschal festsetzen, 
indem sie auf den Durchschnittslohn der jeweiligen Berufs
sparte abstellt. Auch mit diesem Grundsatz soll den beson
deren Bedürfnissen gewisser Berufe entgegengekommen 
werden. so zum Beispiel im Gastgewerbe, wo die Einkom
menshöhe und der Beschäftigungsgrad oft stark schwan
ken. Die Anwendung dieses Grundsatzes wird dort erleich
tert. wo für die Bestimmung der Berufssparten auf Gesamt
arbeitsverträge abgestellt werden kann. Im übrigen handelt 
es sich um eine Zustimmung zur Änderung des Ansatzes, 
wie bereits im Artikel 4 besprochen. 

Angenommen - Adopte -



Prevoyance professionnelle 

Art. 8 Abs. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 8 al. 1,2 
Proposition de /a commission _ 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 9 Abs.1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Antrag Be/ser 
Zustimmung zum Nationalrat 

Art. 9 al. 1 
Proposition {je /a commission 
Maintenir 

Proposition Belser 
Adhesion au Conseil national 

6 

Kündig, Berichterstatter: Hier beantragt Ihnen die Kommis
sion, am Entscheid des Ständerates festzuhalten. Die Diffe
renz im Artikel 9 soll nach Antrag der Kommission bestehen 
bleiben. Der Unterschied zwischen Ständerat und National
rat liegt darin, dass der Nationalrat die Anpassung der 
Bestimmungen über den koordinierten Lohn an die Ent- , 
wicklung der AHV zwingend vorschreiben möchte, während ' 
der Vorschlag der Ständeratskommission dem Bundesrat 
die Möglichkeit der Anpassung in einer Kann-Formulierung 
erteilt. Der wohl wesentliche Unterschied liegt jedoch im 
letzten Teil des Artikels 9, In dem festgelegt wird, dass die 
Obergrenze auch an die allgemeine LohnentwIcklung ange
passt werden kann. Die Einführung des MIschindexes bei 
der 9. AHV-Revision hätte zur Folge, dass der sogenannte' 
koordinierte Lohn, der den Umfang des Obligatoriums fest
legt, jährlioh in geringerem Ausrnass zunimmt als die Lohn
entwicklung und somit der erwünschte Zusammenhang, 
nämlich Erreichung der Leistung In Relation zum letzten 
Lohn, von Gesetzes wegen gestört würde. Die Kommission 
glaubt aber, dass der vom Nationalrat beschlossene Auto
matismus der zukünftigen Entwicklung abträglich wäre und 
mindestens für zehn Jahre eine Bremswirkung mit sich brin
gen müsste. Wir beantragen deshalb Festhalten am 
Beschluss des Ständerates. 

Belser: AHV und BVG müssen als Versicherungswerke auf
einander abgestimmt sein. Sie ergänzen ja einander. Was 
nach BVG obligatorisch versichert werden muss, bezeich
nen wir als koordinierten Lohn. Und der Ausgangspunkt für 
diesen koordinierten Lohn Ist die maximale einfache AHV
Rente. Es erscheint mir daher als selbstverständlich, dass 
der Bundesrat die im BVG in Franken festgehaltenen 
Beträge anpas~en muss, wenn bel der AHV Änderungen 
erfolgen. Bei. der ständerätlichen Fassung Ist der letzte Satz 
daher unnötig, denn über das Obligatorium hinaus können 
ja die Versichen,mgskassen immer gehen, daran hindern wir 
sie nicht. Wenn diese Koordination hier zwischen AHV und 
BVG nicht spielt, werden UMsere heutigEm Absichten durch
kreuzt. Das wollen wir wohl kaum. Dazu wollen wir auch den 
Bundesrat nicht ermächtigen. 
Wir befinden uns jetzt im Differenzbereinigungsverfahren. 
Wir sollten hier, da es wirklich keine zwingenden materiellen 
Gründe dafür gibt, keine Differenz zum Nationalrat schaffen. 
Der Nationalrat war hier einstimmig. Ich bitte Sie daher, 
diese Differenz zu vermelden und seinem Beschluss zu fol
gen. 

Bundesrat Hürlimann: Ich bin der Meinung, dass bei Arti
kel 9 keine zwingenden Gründe bestehen, um noch eine 
weitere Differenz zum Nationalrat entstehen zu lassen. Ich 
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würde Ihnen deshalb mit Herrn Belser beantragen, dem 
Nationalrat zuzustimmen. 
Würden wir dem Bundesrat hier freie Hand lassen und die
ser dann die zweite Säule nicht immer an die erste Säule 
anpassen, so würde unter Umständen eine Kategorie von 
Versicherten geschaffen, die bloss vorübergehend dem 
Obligatorium unterstellt wäre. Dies träte dann ein, wenn die 
Löhne stiegen und keine Anpassung erfolgte. Versicherte 
könnten dann in das Obligatorium hineingleiten und später 
- bei der Anpassung der zweiten an die erste Säule - wie
der herausfallen, weil der Koordinationsabzug dann ja ver
grössert würde. Deshalb bin ich der Ansicht, dass der Bun
desrat für die erste und die zweite Säule das gleiche Kon
zept realisieren sollte und dass deshalb hier die Differenz 
abgebaut werden könnte. 

Bürgl: Nach dieser markanten bundesrätlichen Intervention 
gestatte ich mir doch, einige wenige Sätze zugunsten des 
Antrages der Kommissionsmehrheit anzufügen. Ich erin
nere daran, dass wir diesen Beschluss mit 11 zu 3 Stimmen 
gefasst haben. Es war also eine sehr deutliche Mehrheit 
Der Grundtenor In der Diskussion ging dahin: Normaler
weise wird der Bundesrat von der KanneFormel Gebrauch 
machen. Wenn wir ihm aber eine Muss-Formel auferlegen, 
dann hat er die Anpassung 'später einmal durchzuziehen, 
auch wenn sich die wirtschaftliche Tragfähigkeit verändert 
hat oder die Summe aller sozialpolitischen Belastungen ein 
Ausmass erreicht, gegen welches die erwerbende Genera
tion rebelliert. Das wird wohl nicht gerade in den nächsten 
Monaten stattfinden; aber es könnte später einmal der Fall 
sein, wenn die Überalterung nOCh viel ausgeprägter ist als 
heute. Wir wollten dem Bundesrat die Möglichkeit offen las
sen, dass er den Hahn je nach den Umständen öffnen oder 
schliessen kann, damit der Wasserstrahl nicht zum vornher
ein voll laufen muss. Es ist dies eine Vorsichtsmassnahme -
mehr nicht. Ich möchte Sie deshalb bitten, hier der Kommis
sionsmehrheit zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Belser 

Art. 14 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 14 al. 2 
Proposition de la commlssion 
Adherer ä la decision du Conseil national 

25 Stimmen 
11 Stimmen 

Kündig, Berichterstatter: Die Kommission beantragt Zu
stimmung zum Nationalrat. Es handelt sich um eine bessere 
und klarere Formulierung 

Angenommen- Adopte 

Art. 15 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.2 
... tieferen Umwandlungssatz anwenden, wenn sie die sich 
daraus ergebenden Überschüsse zur Leistungsverbesse
rung verwenden. 

Art. 15 
Proposition de /a commission 

A/.1 
Adlierer ä la decision du Conseil national 

AI. 2 
.. , ä la condition de consacrer les excedents qui en resul
tent ä I'amelioration des prestations. 

o 

o 
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Kündig, Berichterstatter: In Artikel 15 Absatz 1 beantragt 
die Kommission Zustimmung zum Nationalrat. Es handelt 
sich um eine Verdeutlichung des Begriffes .. Umwandlungs
satz", der neu in Artikel 14 aufgenommen wurde. 
Im Absatz 2 hiess es: " ... wenn sie Gewinnanteile oder ver
sicherungstechnische Überschüsse zur Leistungserhöhung 
weitergeben." Der Nationalrat hat diese Formulierung etwas 
eingeschränkt, indem er von Überschussanteilen aus der 
Kollektiwersicherung einerseits und von versicherungs
technischen Überschüs,sen bei selbständigem Tragen der 
Risiken andererseits spricht. Es handelt sich also darum, 
dass nicht jeder Überschuss als Leistungserhöhung weiter
zugeben ist, sondern nur solche, die aufgrund des niedrige
ren Umwandlungssatzes - sei es aus dem Kollektiwersi
cherungsvertrag oder aber im Rahmen der selbständigen 
Risikotragung - .entstehen. Die materielle Behandlung, wie 
sie vom Nationalrat vorgeschlagen wurde, scheint Ihrer 
Kommission richtig zu sein. Die redaktionelle Fassung !1in
gegen fand keine Gnade. Wir haben deshalb nach einer. 
neuen Fassung gesucht und beantragen Ihnen Zustimmung' 
zum Vorschlag der Kommission, der materiell die gleiche 
Aussage haben soll, dass sowohl Überschüsse aus Kollek
tiwersicherungen, die aufgrund eines tieferen Umwand
lungssatzes entstehen, wie auch diejenigen, die bei einer 
autonomen Vorsorgeeinrichtung aufgrund des Umwand
lungssatzes entstehen, zur Leistungsverbesserung einzu-
setzen sind. ' 

Angenommen - Adopte 

Art. 16 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 16 al.2 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decisiondu Conseil national 

Kündig, Berichterstatter: Die Kommission stimmt dieser 
redaktionellen Änderung des Nationalrates 'zu. 

Angenommen - Adopte 

Art. 17 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Kündig, Berichterstatter: Es geht hier um die Staffelung' der 
Altersgutschrift!im. Die vom Ständerat beschlossene stei
lere, Staffelung der Altersgutschriften kann als Finanzie
rungsart nach dem Anwartschafts-Deckungsverfahren 
bezeichnet werden. Das bedeutet, um Leistungen in Rela
tion zum letzten Lohn erbringen zu können, muss während 
der aktiven Periode des Versicherten die Lohnerhöhung 
laufend nachfinanziert werden. Dies kann geschehen durch 
Einmaleinlagen und Nachkautzahlungen, wie dies von ver
schiedenen Vorsorgeeinrichtungen seit langem gemacht 
wird, oder aber durch gestaffelte Altersgutschriften. Da uns 
das Ziel, nämlich möglichst rasch, d. h. für die Eintrittsgene
ration innert weniger Jahre, auf eine möglichst gute Lei
stung zu kommen, am 'Herzen lag und Nachzahlungen 
sowohl vom Arbeitgeber wie Arbeitnehmer unmöglich zu 
finanzieren gewesen wären, haben wir die sogenannte 
natürliche Staffelung nach dem Anwartschaftsdeckungsver
fahren bei schrittweiser Finanzierung gewählt. Dadurch soll
ten vorab zwei Ziele angestrebt werden: Erstens eine Ver
billigung des Systems, da das notwendige Deckungskapital 
kleiner ist, oder, anders ausgedrückt, bei gleich hohen Bei
trägen schneller bessere Leistungen erreicht werden. Zwei
tens sollte die von der Verfassung verlangte Besserstellung 
der Eintrittsgeneration rascher und wirksamer erreicht wer
den. 

7 Berufliche Vorsorge 

Drei Gründe haben den Nationalrat bewogen, eine leicht fla
chere Staffelung zu wählen: einmal die Einwände der Ver
sicherungsexperten, die sich noch nicht mit diesem Verfah
ren befreunden konnten, dann die Angst, dass die älteren 
Arbeitnehmer mehr Mühe hätten, eine Anstellung zu finden, 
und der besonders von der Verwaltung in den Vordergrund 
gerückte Grund, dass bei Austritt aus dem Obligatorium in 
jungen Jahren eine gewisse Abweichung zwischen den im 
BVG oder im OR festgelegten Freizügigkeitsleistungen auf
treten könnte. Die Beitragserhebung nach der sogenannten 
natürlichen Staffelung ist, abgesehen von den Beitragsver
fahren mit periodischen Nachzahlungen für Teuerung und 
Lohnentwicklung, das einzige Verfahren, das nach dem Bei
tragsprimat auf diejenige Kapitaldeckung kommen kann, die 
notwendig ist, um die Leistungen in Relation zum Lohn der 
letzten drei Jahr.e zu erhalten. Auch scheint es bis heute 
noch nicht begriffen worden zu sein, dass die in diesem 
Zusammenhang sinnvollen altersunabhängigen Beiträge 
von Arbeitnehmer und Arbeitgeber einen weiteren wesentli
chen Bestandteil ausmachen, wobei davon ausgegangen 
werden muss, dass die Arbeitnehmerbeiträge als Sockel
beiträge immer gleichbleibend sind, die Arbeitgeberbei
träge aber, die nach Gesetz mindestens gleich gross sein 
müssen wie die Gesamtheit der Arbeitnehmerbeiträge, zur 
Erreichung der Staffelung der Altersgutschriften eingesetzt 
werden müssen. Aus dieser Konzeption entsteht auch 
keine unterschiedliche Belastung für ältere Arbeitnehmer. 
Beide Problemkreise sind bis heute noch zu wenig in der 
Denkart der meisten Vorsorgeeinrichtungen verankert. 
Durch die heute beantragte Lösung wird, sofern altersunab
hängige Beiträge beschlossen werden sollten, der ältere 
Mitarbeiter viel weniger direkt betroffen und für die Eintritts
generation eine geringere Kapitaldeck!Jng geschaffen wer
den, was in der Folge zu kleineren Leistungen führen muss. 
Ihre Kommission hat in diesem Punkt die nationalrätlichen 
Beschlüsse angenommen, macht aber klar darauf aufmerk
sam, dass die dadurch eingehandelten Nachteile nicht wie
der auf einem anderen Weg, zum Beispiel durch soge
nannte Mindestleistungen im Artikel 34, korrigiert werden 
dürfen. Wir beantragen Ihnen, dem Nationalrat zuzustim
men, auch wenn die Leistungen nach zehn Jahren im Ver
hältnis zu den ursprünglichen Leistungen um zirka 8 Pro
zent geringer sein werden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 19 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 19 al. 3 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Kündig, Berichterstatter: Die Kommission beantragt Ihnen 
Festhalten an der Fassung des Ständerates. 
Die AHV-Lösung, die gemäss Antrag des Nationalrates 
übernommen werden sollte, wird seit langem als unbefrie
digend erachtet, denn sie sieht bei mehreren Scheidungen 
keine obere Begrenzung der Zahl der rentenberechtigten 
Witwen vor, die die entsprechenden Voraussetzungen erfül
len. Jede Witwe hat somit Anspruch auf Leistungen, auch 
wenn das Deckungskapital nicht ausreichen würde. Die 
Fassung des Ständerates setzt hier eine flexiblere Lösung 
und ermöglicht auch eine Anpassung des BVG an die 
10. AHV-Revision, ohne dass dadurch eine Gesetzesrevi
sion des BVG notwendig würde. 

Bundesrat Hürlimann: Ich möchte beantragen, hier bei Arti
kel 19 Absatz 3 dem Nationalrat zuzustimmen. Und zwar 
aus folgendem Grund: In der letzten' Zeit wurde dem 
Gesetzgeber eher der Vorwurf gemacht, es werde zuviel an 
den Bundesrat delegiert und man wisse nicht, was dann der 
Bundesrat mit diesen Delegationen mache, 
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Ich bin deshalb der Meinung, dass der Gesetzgeber sich 
klar aussprechen soll, unter welchen Bedingungen die 
geschiedene Frau nach dem Tod ihres geschiedenen Ehe
mannes der Witwe gleichzustellen ist und wann nicht. Wenn 
das der Gesetzgeber nicht festlegt, dann wird der Bundes
rat einem ständigen Druck ausgesetzt sein, wie er diese 
Regelung treffen 5011. Man wird dann möglicherweise noch 
ganz andere Forderungen stellen als· jene, wie sie jetzt in 
der nationalrätlichen Lösung festgelegt wurden. Ich bin 
deshalb der Meinung, dass man hier nicht einfach an den 
Bundesrat delegieren sollte, wenn man nicht klar weiss, 
was nachher der Bundesrat In bezug auf diesen'Anspruch 
in der Verordnung festlegen 5011. Die Folge davon wird sein, 
dass wir uns aufgrund von Motionen und Vorstössen stän
dig. mit diesem Problem auf Stufe Bundesrat beschäftigen 
müssen. Sagen Sie doch, wie Sie es haben wollenl Das hat 
der Nationalrat getan, und ich beantrage Ihnen deshalb im 
Namen des Bundesrates, 'dem Nationalrat zuzustimmen. 

Kündlg, Berichterstatter: Die Kommission hat mit 14 zu 0 
Stimmen zugestimmt, dass sie an der ursprünglichen Rege
lung, wie sie vom Ständerat beschlossen wurde, festhalten 
will. Die Hauptargumentation war die, dass man nicht im 
heutigen Zeitpunkt für die nächsten zehn Jahre eine Rege
lung Ins BVG aufnehmen soll, die bindend Ist, und damit bei 
der 10. AHV-Revision wieder eine entsprechende Anpas
sung an die dannzumalige Revision vornehmen muss. Es 
scheint nämlich der Fall zu sein, dass bei der 10. AHV-Revi
slon dieses Problem, die Berücksichtigung der Witwen, 
anders geregelt werden so!I, als dies bis heute der Fall ist. 
Vom Antrag des Bundesrates auf Festhalten zu diesem 
Artikel 19 war der Kommission - ich bedaure es - nichts 
bekannt! 

Abstimmung - Vote 

9 Stimmen 

8 E 26 janvier 1982 

Zweite Sitzung - Deuxieme seance 

Dienstag, 26. Januar 1982, Vormittag 
Mardi 26 janvier 1982, matin 

8.00h 

Vorsitz - Presidence: Herr Dillier 

75.099 

Berufliche Vorsorge. Bundesgesetz 
Prevoyance professlonnelle. Lol 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 1 hiervor - Voir page 1 ci-devant 

Art. 19a' 
Antrag der Kommission 
Streichen 

. Antrag Ueberherr 

Zustimmung zum Nationalrat 

Art. 198' 
Proposition de la commission 
Biffer 

Für den Antrag des Bundesrates 
Für den Antrag der Kommission 25 Stimmen Proposition Ueberherr 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 19.30 Uhr 
La seance est levee a 19 h 30 

Adhesion au Conseil national 

Kündig, Berichterstatter: Die Kommission beantragt Ihnen, 
die WItwerrente, wie sie in Artikel 19a' aufgenommen 
wurde, zu streichen. Solange die AHV keine WitWerrente 
kennt, sollte nicht im Rahmen des BVG der 10. AHV-Revi
sion vorgegriffen werden. Abgesehen davon, dass schon 
die versicherungstechnische Seite der, Regelung solcher 
Härtefälle Probleme aufwirft, Ist vor allem die Privatasse
kuranz ganz einfach nicht In der Lage, zu entscheiden, 
wann Härtefälle vorliegen. Wird eine solche Leistung mitver
sichert, 50 könnten gerade bei kleineren Vorsorgeeinricn
tungen ernsthafte finanzielle Probleme auftreten. Der 
Beschluss des Nationalrates kam übrigens mit einem 
Zufallsmehr von 65 zu 64 Stimmen zustande. Es handelt 
sich dabei um eine meines Erachtens systemwidrige 
Lösung, die eher in Richtung Fürsorge zu gehen hätte. 

Frau Ueberherr: Der in der grossen Kammer von National
rat Gilles Petitpierre eingebrachte und deutlich angenom
mene Artlkel19a ist ein Versuch, in ganz bestimmten Fällen 
auch Witwer an der zweiten Säule partizipieren zu lassen. 
Mit Blick auf den seit Mitte 1981 in der Bundesverfassung 
verankerten Grundsatz .. Gleiche Rechte für .Mann und 
Frau .. wäre die Gleichstellung der berufstä~lgen Frau mit 
dem berufstätigen Mann an und für sich gegeben. Die Ver
pflichtung zur Versicherung berufstätiger Frauen müsste 
folgerichtig zu gleichen Versicherungsleistungen führen wie 
bei den verheirateten berufstätigen Männern. Wir haben ja 
analoge Einrichtungen bereits bel den Pensionskassen der 
Kantone Waadt. Jura, Neuenburg. aber auch bel der Pen
sionskasse der Stadt Zürich. Wir werden. längerfristig gese
hen. die Voraussetzungen schaffen müssen, dass die Soli
darität zwischen Ehefrau und Ehemann in diesem Bereich 
möglich sein wird. 
Es steht ausser Zweifel, dass die Grundlage dazu bei der 
AHV liegen müsste. Ich hoffe. dass bei der 10. AHV-Revi-

o 

o 
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sion die Witwerrente eingeführt wird. Dannzumal müsste 
das BVG entsprechend revidiert werden. Der vom National
rat genehmigte Artikel 19a ist ein kleiner Schritt auf dieses 
Ziel hin. ' 
Nachdem die 10. AHV-Revislon aus verschiedensten Grün
den noch auf sich warten lässt, dürfen wir mit Überzeugung 
dem Nationalrat folgen. Mit dieser bescheidenen Witwer
rente kann gerade in wirtschaftUch schwächeren Kreisen 
der Familie in schwerer Zeit beigestanden werden. Beim 
Tod der Hausfrau und Mutter geht nicht nur die Betreuerin 
des Haushaltes verloren. Oft kommt die Familie durch den 
Wegfall des Frauenverdienstes in finanzielle Not. Der vom 
Nationalrat genehmigte Artikel 19a sieht nur eine Lösung 
für Ausnahmefälle, für Härtefälle vor. Es soll die persönliche 
Lage, die Gesundheit. finanzielle Mittel usw. und allfällige 
Familienlasten der Hinterbliebenen sowie die Höhe des Bei
trages der versicherten Frau an die Familienlasten berück-
sichtigt werden. ' 
Natürlich hat der Bedürftigkeitsnachweis immer etwas Stos
sendes an sich, weil er an die Armengenösslgkelt erinnert. 
Aber ich meine; es sei immer noch besser, den Nachweis 
erbringen zu müssen, aus individuellen Gründen auf diese 
Leistung angewiesen zu sein, als die gesetzliche Fürsorge 
mit allen Ihren negativen Nebenerscheinungen, Wie Ver
pflichtung der Verwandtenunterstützl,mg, RÜCkerstattung 
usw., In Anspruch nehmen zu müssen. 
Aus diesen Gründen bitte ich Sie, dem Nationalrat zuzu-
stimmen. ' 

Bundesrat Hürllmann: Ich habe die WItwerlösung bereits im 
Nationalrat im Auftrag des Bundesrates bekämpft, und zwar 
mit der gleichen Begründung, die vorhin schon Herr Kündig 
vorgetragen hat. Man kann diese Frage bel der beruflichen 
Vorsorge nur in Kombination mit der ersten Säule lösen. 
Es Ist nicht so, dass wir das Problem nicht erkannt hätten. 
Bel der TotalrevIsion der Unfallversicherung haben wir die
ses Problem tatsächlich erstmals im Sinne der Ausführun
gen von Frau Ueberherr gelöst. Dort konnten wir das tun, 
hier aber ist es erst möglich, wenn wir bei der 10. AHV-Revi
sion eine Lösung auch für die erste. Säule gefunden haben 
werden. 
Was uns hier zusätzlich Sorge bereiten würde, wäre die 
Lösung, wie sie - eher knapp - im Nationalrat bel Arti
kel19a1 beschlossen wurde: den Bundesrat zu beauftra
gen, unter welchen Bedingungen ein Witwer oder ein 
Geschiedener Anspruch auf Hinterlassenenleistungen 
hätte, und die Härtefälle zu definieren; das ist auch für den 
Bundesrat eine sehr komplizierte und kaum lösbare Auf
gabe. Wir haben uns das In der Zwlschjanzeit wohl überlegt, 
weshalb Ich Ihnen beantrage, dem Antrag der Kommission 
zu folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Ueberherr ' 

Art. 26 
Antrag der Kommission. 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Steiner 
Abs.3 (neu) 

26 Stimmen 
7 Stimmen 

Die Artikel 331a, 331b und 331c des ObligationenrechtsfIn
den Anwendung auch auf öffentlich-rechtliche Personalfür
sorgeeinrichtungen. 

Art. 26 
Proposition de la commission 

AI. 2 
Adherer ä. la decislon du Conseil national 

2-S 

Proposition Steiner 
AI. 3 (nouveau) 

Berufliche Vorsorge 

Les articles 331 a, 331 b et 331 c du code des obligations 
s'appliquent aussi aux institutions da prevoyance de droit 
public. 

Abs,2-AI.2 

Kündlg, Berichterstatter: Die Kommission beantragt 
Zustimmung zum Nationalrat. Die Fassung entspricht dem 
ursprünglichen Antrag Ihrer Kommission, der jedoch in der 
ersten Runde in unserem Rat keine Gnade fand. Die Bedeu
tung dieses Absatzes 2 ist wesentlich entschärft worden, 
da durch Ihren Beschluss über die etwas flachere Staffe
lung der Altersgutschriften die Notwendigkeit der Anwen
dung des, OR praktisch ausges.chaltet ist. 
Zu diesem Artikel liegt ein Antrag des Herrn Kollegen Stei
ner vor. Nach Meinung der Kommission .ist es richtig, wenn 
auch die öffentlich-rechtlichen Kassen in bezug auf die Frei
züglgkeitsleistungen im Rahmen dieses Gesetzes die glei
chen Leistungen zu erbringen haben wie die dem Gesetz 
direkt unterstellten Kassen. Formell Ist es· etwas anderes, 
da passt der Antrag Stein er nicht.in diesen. Rahmen. Ich 
glaube, Herr Bundesrat Hürlimann wird sich dazu sowohl 
materiell wie formell noch äussern. 

Angenommen - Adopte 

Abs. 3-AI. 3 

Präsident: Bei Absatz 3 liegt ein Antrag Steiner vor, wie wir 
soeben gehört haben. Da es sich nicht um eine Differenz 
zwischen den belden Räten handelt, wäre ein~ Beratung 
nur möglich, wenn beide Kommissionen einverstanden 
sind. Den Ausführungen unseres Kommissionspräsidenten 
konnten wir entnehmen, daSs die· ständerätliche Kommis
sion nichts dagegen einzuwenden hätte. Die natIonalrätliche 
Kommission aber hat sich mit dieser Frage noch nicht 
befasst. 
Ich frage Sie, ob wir trotzdem eine kurze Aussprache über 
dieses Problem hier führen können. Es würde der Sache 
dienen. 

Steiner: Ich lJ'löchte Sie vorerst um Entschuldigung bitten 
für das späte Einbringen meines Antrages. Ich wurde erst 
am vergangenen Wochenende auf dieses Problem aufmerk
sam gemacht. Die Grundlage habe Ich in einem Artikel im 
.. Schweizerischen Beobachter.. gefunden, der auf Miss
stände hinweist. Sofern ich sachliche Ausführungen 
machen darf, muss ich leider selber - wie der Herr Präsi
dent das schon angetönt hat - auf einen formellen Währ
schafts mangel hinweisen, der· sich aus dem späten Zeit
punkt meines Antrages ergibt. Sie· kennen Artikel16 
Absatz 2 des Geschäftsverkehrsgesetzes: Die weitere 
Beratung hat sich ausschliesslich auf die Frqgen zu 
beschränken, über die keine Einigung .zustande gekommen 
ist. Damit wäre ich· mit meinem Antrag bereits ausgeschie
den, wenn nicht Hoffnung auf den Schluss von Artikel 16 
Absatz 3 GVG wäre: .. Auf andere Fragen kann nur zurück
gekommen werden, wenn dies als Folge der ,neuen 
Beschlüsse nötig wird.. - das liegt hier nicht vor - .. oder 
wenn die Kommissionen belder Räte einen übereinstim
menden Antrag stellen." Sofern Sie mit der saChlichen· 
Begründung meines Antrags einverstanden wären, hoffe ich 

. auf Ihre ZustimlT)ung im Sinne dieser zitierten Bestimmung 
zuhanden der nationalrätlichen Kommission, die dann mit 
einem Nein aus der Kommission der Sache ihrerseits 'ein 
Ende machen könnte. Dies zum Formellen. Ich frage, ob Sie 
mir Gelegenheit geben, meinen Antrag zu begründen. 

Präsldent~ Ich glaube, wir können die Begründung hören, 
sofern sie nicht allzu viel Zeit in Anspruch nimmt. 

Steiner: Wir haben die Meinung, dass bezüglich der Freizü
gigkeitsleistungen seitens der Pensionskassen nun mit 

. dem BVG eigentlich alles zum besten geregelt sein sollte. In 
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der Praxis sollen allerdings rechts ungleiche Behandlungen 
von Versicherten vorkommen, die von einer öffentlich
rechtlichen in eine privatwirtschaftliehe Kasse übertreten. 
Der Grund liegt darin, dass die massgebenden Bestimmun
gen (OR-Artikel331a bis c) auf die öffentlich-rechtlichen 
Kassen nicht anwendbar sind. Das will nicht heissen, dass 
im Normalfall die Statuten oder Reglemente auch dieser 
Kassen mit den bundesrätlichen Regeln nicht in Einklang 
stehen, aber sie müssen das nicht. 
Beispiele solcher Ausnahmen sind in einer Nummer des 
«Schweizerischen Beobachters.. vom Dezember des ver
gangenen Jahres publiziert; ich beziehe mich in meinem 
Vorstoss auf zwei solcher Beispiele (ich zitiere einige Stei
len, ohne Namen der Kantone und der Betroffenen zu nen
nen): Unsittliche Statuten. Langjährige Angestellte von 
Gemeinden werden beim Stellenwechsel von öffentlich
rechtlichen Kassen so schäbig behandelt, wie es sich keine 
Stlttung privaten Rechts erlauben könnte. Erster Fall, ein 
Direktor. Er wechselte nach zehn Jahren. Die Pensions
kasse überwies nur seine eigenen Beiträge, an dem durch 
den Arbeitgeber geäufneten Kapital hatte er keinen Anteil. 
Die mögliche zusätzliche Abflndungssumme ist dort näm
lich an die Voraussetzung geknüpft, dass der Versicherte 
zu einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft übertrete. 
Damit würde also hier eine Freizügigkeitsleistung ausser 
Betracht fallen, und das wird hier als sehr stossend zitiert. 
Zweites Beispiel: Ein Mann, der 19 Jahre tätig war, versi
chert bei einer öffentlich-rechtlichen Kasse, wechselt zu 
einer privaten Kasse. Er erhält die Mitteilung, er habe nur 
Anrecht auf die eigenen Pensionskassenbeiträge, es werde 
seitens der Kasse selber nichts mitgegeben. Bel seinem 
neuen Arbeitgeber hatte er eine EInkaufssumme von 88 000 
Franken mitzubringen. Wären ihm die vollen Freizügigkelts
ielstungen mitgegeben worden, hätte der Einkauf problem
los bewerkstelligt werden könnenl Nun hat er nur 29 000 
Franken, kann die restlichen Raten nicht zahlen und muss 
deshalb eine drastisch reduzierte Leistung der neuen Pen
sionskasse In Kauf nehmen. 
Wenn dem so ist, stellt sich die Frage, ob nicht die Gesetz
gebung solche Missstände abzustellen habe und nicht erst 
die Rechtsprechung. Meines Erachtens bietet sich im 
neuen BVG eine solche Möglichkeit, indem man auch für 
die öffentlich-rechtlichen Kassen zwingend gesetzlich vor
schreibt, was für die privatrechtlichen gelten soll. Die Frage 
- bereits angetönt von Herrn Kündig -, wo diese Vorschrift 
in der GesetzessystematIk untergebracht werden kann, Ist 
meines Erachtens zweitrangiger Natur. Ich schlage einen 
neuen Absatz 3 bei Artikel 26 vor. Ich bin mir bewusst, dass 
man die Sache auch bei Artikel 47 (weitergehende Vor
sorge) oder mit einem neuen Artlkel89b im Rahmen der 
Schlussbestimmungen regeln könnte. Wichtig für heute 
scheint mir das Grundsätzliche, damit der Nationalrat im 
Rahmen der Differenzbereinigung ebenfalls zu diesem Pro
blem stellung nehmen kann. 

Bundesrat HUrilmann: Zunächst ist festzuhalten, dass hier 
im Grunde genommen keine Differenz zwischen den beiden 
Räten besteht, dass aber die Frage, die mit dem Antrag von 
Herm Steiner aufgeworfen wird, ohne weiteres noch einmal 
diskutiert werden soll. 
Es geht darum, ob wir den Kassen der Privatwirtschaft vor
schreiben, wie sie die Freizügigkeitsleistungen zu übertra
gen haben, wenn ihre Mitglieder in einen anderen privaten 
Betrieb oder in die öffentliche Verwaltung übertreten, dass 
aber das Gegenrecht seitens der öffentlichen Verwaltung 
nicht eingehalten wird, weil die Bestimmungen in Artl
kel331a ff de? OR für die öffentlich-rechtlichen Kassen 
nicht gelten. Es geht· hier um das sogenannte Arbeitsver
tragsrecht. Dieses ist aber Privatrecht und wird deshalb für 
die öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisse ausdrücklich 
nicht angewendet. Formell können Sie diese Frage heute 
ohne weiteres diskutieren. Es Ist dann - wie Sie bereits aus
geführt haben und wie es Herr Kündig darlegte - Sache der 
Kommission des Nationalrates, ob sie dieses Problem auch 
behandeln will. Wenn sie sagt, das sei für sie kein Problem 
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mehr, dann fällt die Regelung aus Abschied und Trak
tandum. Ist die Kommission jedoch damit einverstanden, 
kann man das Problem von Herrn Steiner nochmals aufgrei
fen. 
Ich möchte Ihnen aber beantragen, diese Frage nicht hier 
unter Artikel26 zu regeln. Sie gehört nicht in dieses 
System, sondern in die Abänderung des Obligationenrech
tes. Allerdings bedeutet dies - da macht die Justizabteilung 
gewisse Vorbehalte - einen Einbruch in das System, da 
dann öffentliches Recht durch privates Recht beeinflusst 
würde. Aber der Gesetzgeber ist natürlich frei, darüber zu 
entscheiden, wie er mit Rücksicht auf eine Gleichbehand
lung von Freizügigkeitsleistungen eines Arbeitnehmers -
unabhängig davon, ob er aus der Privatwirtschaft oder aus 
der öffentlichen Verwaltung kommt - entscheiden will. Ich 
würde Ihnen deshalb beantragen, dass wir einen grund
sätzlichen Entscheid fällen. Bei Artikel 89 geht es bekannt
lich um die Änderung des Arbeitsvertragsrechtes; eine sol
che haben wir bereits aus anderen Gründen vorgesehen. 
Man müsste dann bei Artikel 89 eine Differenz zum Natio-' 
nalrat schaffen. Artikel 342 des Obligationenrechtes hat fol
genden Wortlaut: .. Vorbehalten bleiben .. - Utera a - .. Vor
schritten des Bundes, der Kantone und Gemeinden über 
das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis:. Also Im Obliga
tionenrecht Ist ausdrücklich gesagt: diese Bestimmungen 
gelten für die öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisse 
nicht I 
Nun müsste man, wenn man dem Anliegen von Herrn Stei
ner Rechnung tragen will- was icn.persönlich befürworte -, 
diesen Vorbehalt ergänzen und Vorschriften des Bundes, . 
der Kantone und Gemeinden über das öffentliCh-rechtliche 
DienstVerhältnis nur insoweit ausnehmen, als sie Arti
kel331a bis 331c nicht betreffen. Für die Artikel331a bis 
331 c des Obligationenrechtes würde dann das BVG im 
Sinne Ihres Antrages gelten. 
Mein Vorschlag geht also dahin, grundsätzlich diese Diffe
renz bei Artikel 89 mit einem Grundsatzbeschluss zu schaf
fen und dann die Kommission des Nationalrates darüber 
beraten zu lassen, ob sie diesem Antrag zustimmen will 
oder nicht. Aber Ich würde diesen Punkt - weil er system
mässig nicht in den Artikel 26 gehört - nicht hier regeln, 
sondern bei der Abänderung des Arbeitsvertragsrechtes 
unter Artikel 89. 

Steiner: Ich danke Herrn Bundesrat Hürlimann für seine 
Ausführungen und seine wohlwollende Behandlung und bin 
mit seinem Vorschlag einverstanden, die Sache so zu 
regeln, wie er vorgeschlagen hat. 

Präsident: Es gibt drei Probleme In diesem. Zusammen
hang. Erstens - wie wir jetzt gehört haben - das materielle: 
Will man Überhaupt eine solche Gesetzesänderung? Die. 
zweite Frage: Wo soll diese im Gesetz festgelegt werden? 
Und die dritte Frage: Können wir überhaupt diese Lösun
gen behandeln? 
In Artikel 16 des Geschäftsreglementes heisst es: .. wenn 
die Kommissionen beider Räte einen übereinstimmenden 
Antrag stellen ... Rein formell müssten wir also den Antrag 
der beiden Kommissionen abwarten. Können wir diese 
Bestimmung nun grosszügig interpretieren (Zustimmung 
des eigenen Rates, der eigenen Kommission, unter Vorbe
halt der Zustimmung der Kommission des Zweitrates)? 
Nach meiner Überprüfung liegen noch weitere, ähnliche 
Anträge vor; bei Artikel 33 ein Antrag des Vizepräsidenten 
und bei Artikel 87a ein Antrag des Bundesrates. Wenn wir 
nun entscheiden, dass wir den Antrag Steiner im vorge
schlagenen Sinne behandeln wollen, schaffen wir ein Präju
diz für die anderen beiden Anträge. 

Bundesrat Hürllmann: Nur um es klarzustellen: Artikel 87 
gemäss unserem Antrag hängt inhaltlich zusammen mit 
Artikel 35. Dort haben wir eine echte Differenz. Dort brau
chen wir diese Bedenken nicht zu haben. Das Ist eine 
andere Systematik I Ich werde dies bei Artikel 35 darlegen. 
Aber wir sind jetzt irn Differenzbereinigungsverfahren. Es ist 
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nicht das erste Mal, dass wir so vorgegangen sind. Ich habe 
Ihnen vorhin dargelegt: Weil diese Vorlage ohnehin vom 
Nationalrat wieder an Sie zurückkommt, hat die nationalrätli
che Kommission in der Zwischenzeit Gelegenheit, zu erklä
ren, ob sie auf diese Sache eintreten will oder nicht. Wenn 
sie es nicht tut, dann ist die Sache liquidiert. Wir haben die
ses Problem in der Kommission des Ständerates nicht 
behandelt. Es wurde erst hier beantragt. Die Kommission 
Ihres Rates macht keine Opposition. Ich persönlich glaube 
auch, dass man diesen Antrag hier und jetzt regeln sollte. 
Dann warten wir die Stellungnahme der Kommission des 
Nationalrates ab. Es ist nicht vorgeschrieben, dass heute 
die Entscheidungen der Kommissionen vorliegen müssen. 
Dieses Verfahren kann sich ohne weiteres in einer gewissen 
Kadenz abwickeln. Der Kommission des Nationalrates wird 
das Recht nicht genommen, zu erklären: Wir sind damit 
nicht einverstanden, weil keine Differenz vorliegt. Ich würde 
daher hier mit Rücksicht auf das Problem, das zur Diskus
sion steht, mindestens die national rätliche Kommission her
ausfordem, sich dazu zu äussem. Wenn sie dann formell 
nicht eintreten will, ist sie dazu berechtigt. 
Ich müsste mich übrigens sehr täuschen, wenn wir nicht 
sogar gewisse Änderungen im Nationalrat behandelt haben 
- obwohl hier keine Differenz zwischen Ständerat und 
Nationalrat vorlag -, weil sich die Differenz aus dem Ko.n
zept ergab und weil die nationalrätliche Kommission festge
stellt hat: dieser Punkt muss noch berücksichtigt werden! 
Nachher hat die Kommission Ihres Rates ebenfalls dieser 
Differenz zugestimmt und damit im Grunde genommen das 
Verfahren gemäss Geschäftsverkehrsgesetz. eingehalten. 

Präsident: Es gäbe noch eine andere formelle Lösung. Wir 
machen der nationalrätlichen Kommission beliebt - wir kön
nen ihr nicht einen Antrag stellen, aber Herr Bundesrat Hür
limann könnte das dann tun -, sie solle das Problem auf
greifen. Sie kann mit dem Einverständnis der ständerätli
chen Kommission rechnen. 

Kündig, Berichterstatter: Ich möchte dieses Verfahren 
etwas abkürzen und Sie bitten, die KommissionsmitglIeder 
anzufragen. ob ein Mitglied der Kommission einen Einwand 
gegen einen entsprechenden Antrag, der Kommission hätte. 

Präsident: Ich frage die Kommissionsmitglieder an, ob sie 
Einwände gegen diese Art der Behandlung des Antrages 
Stelner und materiell gegen dessen Inhalt erheben? - Das 
ist nicht der Fall. Daraus entnehme Ich, dass man damit ein
verstanden ist, das Problem materiell zu behandeln. Wir 
werden also bei Artikel 89 darauf zurückkommen. 

Art. 29 Abs. 2bis 
Antrag CJ.er Kommission 

. Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Art. 29 si. 2bis 

Proposition de la commission 

Adherer ä la decislon du Conseil national 

Kündig, Beriphterstatter: Die Artikel 29 Absatz 2bis. Artikel 
40 Absatz 2 und Artikel 40a behandeln die Frage der Wohn
eigentumsförderung. Die vom Nationalrat zu diesen Artikeln 
eingebrachten Vorschläge stellen eine administrative Ver
einfachung dar. der nach Antrag der Kommission zuge
stimmt werden soll.V.otab führt der Z~enzug des gan
zen Problemkreises im Artikel 40a zu einer klareren Lesbar
keit der an sich nicht geänderten Lösung. 
Wir beantragen deshalb Zustimmung zu den Beschlüssen 
des Nationalrates In den erwähnten drei Artikeln. 

Angenommen - Adopte 

Art. 30 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Berufliche Vorsorge 

Art. 30 si. 3 
Proposition de la commission 
Adher'er ä la decision du Conseil national 

Kündig, Berichterstatter: Dieser'Passus in Absatz 3 ist neu 
im Artikel 26 Absatz 2 enthalten und kann somit im Artikel 
30 als überflüssig gestrichi;ln werden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 31 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum ,Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Kündlg, Berichterstatter: Hier beantragt der Nationalrat. 
seine ursprüngliche Definition der Eintrittsgeneration wie
deraufzunehmen. Dadurch soll festgelegt werden, dass alle 
über 25jährigen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes das 
Rentenalter noch nicht erreicht haben, zur Eintrittsgenera
tion gehören, was über den eigentlichen Verfassungsauf
trag hinausgeht. Damit entfällt einerseits der Begriff der 
Übergangsgeneration, andererseits wird aber auch festge
legt. dass In Zukunft nicht wieder neue Eintrittsgeneratio
nen entstehen können. zum Beispiel durch ehemalige Selb
ständigerwerbende, Heimkehrer aus dem Ausland oder 
Beschäftigte, die erst später wieder ins Berufsleben zurück
kehren. Die Kommission beantragt Ihnen Zustimmung. Den 
bisherigen Artikel 31 des Ständerates finden Sie dann neu 
unter Artikel 32 im Antrag des Nationalrates. 

Angenommen - Adopre 

Art. 32 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Jede VQrsorgeelnrichtung hat im Rahmen ihrer finanziellen 
Möglichkeiten und unter Verwendung ,eines angemessenen 
Teils der nach Artikel 65b verfügbaren Mittel zusätzlich zu 
den AltersgutschrHten Sonderbestimmungen und Vorschrif
ten über MIndestleistungen zugunsten der Eintrittsgenera
tion zu erlassen. Dabei sind namentlich ... 

Abs.2 
... bestehen. so können diese berücksichtigt werden. 

Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 32 
Proposition de la commission 

AI. 1 
Chaque institution de prevoyance est tenue, dans les IImi
tes de ses possibilites financieres et en y consacrant en 
plus des bonlfications de vieillesse une part appropriee des 
ressources disponibles en vertu de I'article 65b, d'etablir en 
faveur de la generation d'entree des dispositions special es 
ainsi que des prescriptions au sujet des prestatlons mini~ 
males qui lui sont dues, et de favoriser notamment, ... 

AI. 2 
...• ces drolts pourront etre pris en considaratlon. 

AI. 3 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Art. 34 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Festhalten 



Prevoyance professionnelle 

Minderheit 
(Amold, Belser, Binder, Weber) 

Abs.2 
Die Finanzierung dieser Mindestleistungen hat über die Mit
tel für Sondermassnahmen nach Artikel 65b zu erfolgen. 

Art. 34 
Proposition de la commission 

Majorite 
Maintenir 
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Minorite 
(Amold, Belser, Binder, Weber) 

AI. 2 
Ces prestations minimales doivent etre financees au moyen 
des ressources destinees ä des mesures speciales confor
mement ä I'article 65b. 

Kündigt Berichterstatter: Artikel 32 Absatz 1 ist im Zusam
menhang mit der von der Kommission beantragten Strei
chung des Artikels 34 zu sehen. Ich erlaube mir daher, 
beide Artikel gleichzeitig zu behandeln. 

Die Grundlage zum Artikel 34 In der Fassung des National
rates bilden der- Verfassungsartikel 34quater und Artikel 11 
Absatz 2 der Übergangsbestimmungen, wo es helsst, dass 
das Gesetz einerseits die Eintrittsgeneration definieren und 
andererseits während der Üpergangszelt - damit sind die 
neun Jahre bis zum Zeitpunkt der Erreichung der gesetzlich 
festgelegten Mindestleistungen gemeint - die zu gewähren
den, In 'der Verfassung nicht definierten MIndestleistungen 
festlegen soll. 

Der Nationalrat beauftragt den Bundesrat, diese Mindestlei
stungen in der Verordnung zu regeln, ohne jedoch auszusa
gen, wie mögliche Leistungen zu finanzieren sind. Diese 
Vorschrift hat nun eine sehr weitreichende Gegnerschaft 
auf den Plan gerufen, da vermutet werden musste, dass 
durch diesen Artikel 34 das Umlageverfahren mit Leistungs
primat quasi durch die HIntertüre wieder eingeführt würde. 
Die Kommission hat daher den Bundesrat beauftragt; seine 
Vorstellungen über diese Mindestleistungen genau zu defi
nieren, was er in einem separaten Expose. tat. Darin wird 
unter anderem ausgeführt, dass folgende Kriterien zu 
berücksichtigen sind: der finanzielle Rahmen, Rucksicht
nahme auf vorhandene Mittel. Der Bundesrat kann Mindest
leistungen nur insoweit festlegen, als Mittel zur Verfügung 
stehen. Dazu dient der Beitrag von 1 Prozent für die Son
dermassnahmen, wobei aber damit noch andere Aufgaben, 
wie Teuerungsausgleich Und Verbesserung der Leistungen 
an die Eintrittsgeneration, zu finanzieren sind. 

Ich zitiere Im folgenden aus dem Bericht des Bundesrates. 
aAngestrebtes Niveau der Mindestlelstungen: Als Zielvor
stellung kommt für die Bezüger kleinerer Einkommen, die in 
zehn Jahren das Rentenalter erreichen, eine Rente von 30 
Prozent des letzten koordinierten Lohnes in Frage. Dies 
lässt sich durchaus vereinbaren mit den mutmasslichen 
Renten für die Normalgeneration, die unter gewissen 
Annahmen (Lohnzuwachsrate = Zinsfuss) zwar 37,S Pro
zent betragen, bel Abweichungen davon (zum Beispiel 
Lohnzuwachsrate 1 Prozent höher bzw. 1 Prozent tiefer als 
der Zinsfuss) aber zwischen 32 und 44 Prozent schwanken 
können. In den ersten Jahren würde der angestrebte Min
destschutz für die Bezüger kleinerer Einkommen sukzes
sive von 3 Prozent Rente (nach 1 Jahr) über 15 Prozent 
(nach 5 Jahren) auf 27 Prozent (nach 9 Jahren) angehoben. 
Ein solches System dürfte aller Voraussicht nach die näch
ste Etappe nach 10 Jahren organisch vorbereiten. 

Konsequentes Festhalten am Beitragsprimat: Auch die Min
destleistungen in den ersten 9 Jahren sind aber grundsätz
lich nach dem System des Beitragsprimates zu umschrei
ben. Möglich ist zum Beispiel eine Begünstigung der Ein
trittsgeneration mittels Zuschlägen auf dem Altersguthaben 
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Im Rentenalter; das erhöhte Altersguthaben wird dann 
gemäss Artikel 15 in eine Rente umgewandelt. 
Rücksichtnahme auf die unterschiedlichen Verh.ä1tnisse der 
Kassen: Den unterschiedlichen Verhältnissen von grossen 
und mittleren beziehungsweise kleinen und kleinsten Kas
sen muss aber Rechnung getragen werden. Während die 
Solidarität der Gemeinschaft bei grossen Kassen mit relativ 
geringen Mitteln grosszügige Regelungen erlaubt, sind die 
Voraussetzungen für Umlagemassnahmen bei Kassen mit 
kleinen Versichertenbeständen nicht gegeben. Bei Kleinst
kassen wird ohnehin Artikel 65b Absatz 2 zum Zuge kom
men, wonach die Mittel für Sondermassnahmen zur Erhö
hung der Altersgutschriften der Versicherten eingesetzt 
werden." 
Aus diesen Ausführungen wird klar, dass die heutige Fas
sung des Artikels 34 nach Beschluss des Nationalrates frü
her oder später zu emsthaften Schwierigkeiten führen 
muss; denn einerseits werden. Erwartungen bezüglich der 
vom Bundesrat festgelegten Mindestlelstungen geweckt, 
wenn nicht sogar solche Leistungen versprochen, anderer
seits sind aber die dafür notwendigen Mittel nicht vorhan
den und somit Ist die Finanzierung dieser Mindestleistun
gen nicht gewährleistet. 
Besonderes Gewicht 150mmt auch dem wertmässlgen Ein
satz des in Artikel 65b noch zu beschliessenden Umlage
prozentes zu. Nach Auslegung des Bundesrates und nach 
Meinung der Kommission sind 'die darin umschriebenen 
Aufgaben (nämlich Gewährung des Teuerungsausgleichs 
auf Altersrenten, Verbesserung· der Leistungen an die Ein
trittsgeneration und Leistungen in der Übergangszeit von 
neun Jahren) als vollständig gleichwertig zu betrachten. 
Nach Ansicht der Kommission muss schon wegen der Viel
schlchtigkeit der Möglichkeit des Einsatzes dieses Umlage
prozentes auf eine gesetzliche Festlegung von Mindestlei
stungen verzichtet werden. Dies kann nach ihrer Auffas
sung um so eher geschehen, als ja die Verwaltung und 
damit auch die Entscheidbasis für jede Vorsorgeeinrichtung 
in Zukunft paritätisch zusammengesetzt sein wird. 
Im weiteren konnten die nicht unbegründeten Bedenken 
verschiedener Pensionskassen, dass durch diesen Arti
kel 34 das vom System her nicht durchführbare Leistungs
primat eingeführt würde, dadurch abgebaut werden. Mate
riell besteht im Vorschlag der Ständeratskommission nach 
Änderung des Artikels 32 und Streichung des Artikels 34 
somit keine andere Vorstellung. Formell wird aber der Auf
trag, der vom Bundesrat geregelt werden sollte und im Ein
zelfall nicht analysiert werden kann, an die Vorsorgeeinrich
tungen delegiert. Die Kommissionsmehrheit beantragt 
daher, Artikel 32 Absatz 1 in der neuen Fassung aufzuneh
men und dafür Artikel 34 zu streichen. 

Amold, Sprecher der Minderheit: Es ist richtig, Artikel 32 
und Artikel 34 im Zusammenhang zu sehen und daher 
gleichzeitig zu diskutieren. Kommissionsmehrheit und Kom
missionsminderheit haben sehr vieles gemeinsam. Der 
Nationalrat hat in Artikel 34 eine Aussage über Mindestlei
stungen gemacnt. Sowohl die Kommissionsmehrheit als 
auch die Minderheit Ihrer Kommission nehmen diesen 
Gedanken der Mindestleistungen auf. Die Mehrheit spricht 
davon in Artikel 32. Die Minderheit lehnt sich an den Natio
nalrat an und glaubt, dass besonders In den ersten neun 
Jahren des Obligatoriums, also In einer ersten Übergangs
zeit, sich das Problem der Mindestleistungen stelle, weil 
sich in den ersten Jahren bei kleinen Einkommen zusätzlich 
noch die kurze Beitragsdauer auswirke. Die Minderheit hält 
es für richtig, dass In einem besonderen Artikel, nämlich in 
Artikel 34, etwas über Mindestleistuhgen gesagt wird. Arti
kel 34 kann aber nicht einfach In der Fassung des National
rates übemommen werden. Es hat sich gezeigt, dass die 
nationalrätliche Regelung den Eindruck erweckte, Artikel 34 
führe das Leistungsprimat wieder ein. Das würde dem 
System des Ständerates widersprechen. Mehrheit und Min
derheit sind.sich jedoch darin durchaus einig, dass auch für 
die Mindestleistungen das Beitragsprimat gilt. Ich versuche, 
das kurz darzulegen. 
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Für Mindestleistungen können nur diejenigen Mittel einge
setzt werden, die in Artikel 65b für Sondermassnahmen 
ausdrücklich vorgesehen sind und von der Kasse selber 
beschlossen wurden. Artikel 65b in der Fassung des Natio
nalrates lautet: .. Jede Vorsorgeeinrichtung hat mindestens 
1 Prozent der koordinierten Löhne aller Versicherten, die für 
die Altersleistungen Beiträge zu entrichten haben, für die 
Verbesserung der Leistungen an die Eintrittsgeneration 
nach Artikel 32 und 34 sowie für die Anpassung der laufen
den Renten an die Preisentwicklung nach Artikel 37 
Absatz 2 bereitzustellen." Die Bestimmung von Artikel 34 
über Mindestleistungen gibt dem Bundesrat nicht etwa die 
Handhabe, die Kassen zu einer Beitragserhöhung zu zwin
gen. Nur bereits vorhandene Mittel sind für diesen Zweck 
zu verwenden. Die Mindestleistungen sind also finanziert. 
Darin sind sich Mehrheit und Minderheit einig. Der 
Beschluss des Nationalrates zu Artikel 34 ist in diesem Sinn 
durch einen neuen Absatz 2 zu präzisieren. 
Worin liegen nun die Unterschiede zwischen Mehrheit und 
Minderheit Ihrer Kommission? Ein erster Unterschied: 
Die Mehrhflit möchte in Artikel 32 jede Vorsorgeeinrichtung 
verpflichten, " ... Sonderbestimmungen und Vorschriften 
über Mindestleistungen zugunsten der Eintrittsgeneration 
zu. erlassen ...... Die Art der Regelung wird also ganz der 
VorsorgeeinrIchtung überlassen. Die Fassung der Mehrheit 
sagt aber nicht, in welcher Richtung die Regelung gehen 
solle. Es scheint nicht gewährleistet, dass wirklich die Mln
destleistungen Vorrang haben. Das Lohnprozent gemäss 
Artikel 65b, auf das sich sowohl Mehrheit wie Minderheit 
stützen,hat nämlich nach dem Wortlaut des Gesetzes zwei 
Funktionen. Es soll die Stellung der EintrIttsgeneration ver
bessern, aber auch den TeuerUngsausgleich finanzieren 
helfen. Deshalb sehen Nationalrat und Kommissionsminder
heit vor, dass die Verordnung des Bundesrates sagt, unter 
welchen Voraussetzungen und In welchem Umfang die Ver
besserung der kleinen Renten Vorrang hat vor dem Teue
rungsausgleich auf allen, auch auf den grossen Renten. 
Mehrheit und Minderheit unterscheiden sich noch In einem 
anderen wesentlichen Punkt. Die Lösung des Artikels 32 
gilt nicht bloss für die ersten neun Jahre, sondern solange 
es eine .Elntrlttsgeneration gibt. also während 40 Jahren. 
Artikel 34 dagegen ist schon vom Nationalrat als Über
gangsbestimmung verstanden worden. Das Marginale lau
tet .. Mindestleistungen in der Über!!langszeit ... Eine solche 
Übergangsbestimmung ist sachlich deshalb gerechtfertigt, 
weil sich In den ersten Jahr~n das Problem der kleinen Lei
stungen in verschärfter Form stellt, wie ich es bereits ein
gangs darge'jegt habe. Die Befristung des Artikels 34 auf 
neun Jahre sollte eigentlich allen, die noch zögern, die 
Zustimmung zu dieser Lösung erleichtern. 
Zum Schluss.muss noch gesagt werden, dass sich die Fra
gen, die wir hier mit Akribie diskutieren, für die meisten 
bestehenden VorsorgeeinrIchtungen überhaupt nicht stei
len werden. 
Ich beantrage Zustimmung zu clen Anträgen der Minderheit. 

Binder: Es handelt sich hier um eine wichtige, aber keines
wegs so zentrale und fast dramatische Differenz zum Natio
nalrat, wie dies zum Tell in der Presse und insbesondere in 
vielen Zuschriften an die Kommissionsmitglieder behauptet 
worden Ist. Es geht bei Artikel 34 BVG flicht um Sein oder 
Nichtsein des Beitragsprimats. Unser ganzes System der 
zweiten Säule ruht nun, selbst wenn Sie der Aufnahme von 
Artikel 34 gemäss Antra~ der Kommissionsminderheit ins 
Gesetz zustimmen, auf dem Beltragspriraat. Ich kann mir 
also kaum vorstellen, dass die Formulierung von Artikel 34 
genügend Munition für einen allfälligen Referendumskampf 
abgeben wird. Von grundsätzlicher Bedeutung Ist hingegen, 
dass keine Vorsorgeeinrichtung verpfliChtet werden kann, 
Leistungen zu erbringen, die, gestützt auf das von uns vor
gesehene Beitragsprimat, nicht finanzierbar sind. Auch die 
Vorschriften des Bundesrates über die Mindestleistungen 
in der Übergangszeit haben sich an den Rahmen der finan
ziellen MögliChkeiten der VorsorgeeinrIchtungen zu halten~ 
Dies war in der Kommission völlig unbestritten. Und um 
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dies klarzustellen,schlägt Ihnen - wie das Herr Kollege 
Amold nun getan hat - die Kommissionsminderheit einen 
neuen Artikel 34 Absatz 2 BVG vor, wonach die Finanzie
rung der Mindestleistungen über die Mittel für Sondermass
nahmen gemäss Artikel 65b zu erfolgen habe. 
An sich wäre mir die Lösung der Kommissionsmehrheit, 
nämlich Artikel 34 vollständig zu streichen und in Artikel 32 
Absatz 1 die Vorsorgeeinrichtungen selber zu verpflichten, 
Vorschriftel'l über die Mlndestleistungen zugunsten der Ein
trittsgeneration zu erlassen. sehr sympathisch gewesen. 
Auch ich möchte, Um den Charakter des Rahmengesetzes 
dieser Vorlage zu betonen, den Vprsorgeeinrichtungen eine 
mögliChst 9.rosse Autonomie einräumen. Rein verfassungs
rechtliche Uberlegungen zwingen mich jedoch, dem Antrag 
der Kommissionsminderheit zuzustimmen. Sie wissen, dass 
historisch gesehen der Verfassungsgesetzgeber bei der 
Formulierung von Artikel 34quater BV und Artikel 11 
Absatz 2 der Übergangsbestimmungen der Bundesverfas
sung vom LeistungsprImat ausgegangen ist. Erst nach Ein
holung der Gutachten der Professoren Fleiner und Jagmetti 
- das hat gestern auch Herr Bürgi erklärt - war der Wechsel 
vom Leistungsprimat zum Beitragsprimat und die Realisie
rung der zweiten Säule in Etappen verfassungsrechtlich 
möglich. Es kam zum Altematiworschlag unseres Rates, zu 
dem ich heute noch voll und ganz und loyal stehe. Es wäre 
jedoch falsch, die Behauptung aufzustellen, der Gesetzge
ber sei in der Ausgestaltung des Gesetzes über die berufli
che Vorsorge völlig frei. Dies haben die belden Gutachter 
Fleiner Und Jagmetti mit aller Deutlichkeit in ihren Gutach
ten bestätigt. Wir haben uns als Gesetzgeber bei der Aus
gestaltung der zweiten Säule insbesondere an die 
abschliessende Regelung des Problems der Eintrittsgene
ration von Artikel 11 Absatz 2 der Übergangsbestimmungen 
der Bundesverfassung zu halten. 
Die Artikel 34quater und 11 der Übergangsbestimmungen 
der Bundesverfassung sind nicht blosse Kompetenzartikel, 
sondern enthalten ganz konkrete Gesetzgebungsaufträge. 
Da das Verfassungsrecht gegel'!über der übrigen Gesetzge~ 
bung eine erhöhte formelle Gesetzeskraft besitzt, darf Ver
fassungsrecht nicht auf dem Wege der einf~chen Gesetz
gebung abgeändert werden. Die Artikel 34quater BV und 11 
der Übergangsbestimmungen sind tür das Parlament mate
riell verbindlich. Gerade weil gemäss Artikel 113 Absatz 3 
BV das Bundesgericht die Bundesgesetze nicht. auf ihre 
Verfassungsmässlgkeit hin überprüfen darf, ist der Bundes
gesetzgeber selber ganz besonders dazu verpflichtet, die 
Vertassungsmässigkeit seiner Gesetze zu überprüfen. Wir 
Ständeräte, oft als Träger des juristischen Gewissens des 
Parlamentes bezeichnet, haben <ienn auch immer erklärt, 
dass wir in der Gesetzgebung über die zweite Säule die 
Verfassung in allen Teilen respektieren werden. 
Nun bitte ich Sie, den Wortlaut von Artikel 11 Absatz 2 
Satz 2 der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung 
gen au anzusehen. Es he isst dort: .. Das Gesetz bestimmt 
den Kreis der Personen, dl.e zur Eintrittsgeneration gehö
~en, und legt die während der Übergangszeit zu gewähren
den Mlndestleistungen fest. .. Dieser Satz ist meines Erach
tens klar und muss überhaupt nicht interpretiert werden. 
Der Gesetzgeber, nicht die' Vorsorgeeinrichtung, muss 
gestützt auf Artikel 11 Absatz 2 Satz 2 der Übergangsbe
stimmungen der Bundesverfassung zwei Dinge tun: Er 
muss bestimmen, welche Personen zur EintrIttsgeneration 
gehören, und er muss die Mindestleistungen für die Über
gangszeit festsetzen. Die EintrIttsgeneration haben- wir in
Artikel 31 Absatz 1 BVG d!3finiert. Nun kommen wir, ob uns 
das passt oder nicht, nicht. um den Verfassungsgesetz
geber herum, der gesagt hat, auch die Mindestleistungen 

- seien durch das Gesetz vorzulegen. Es heisst in der Verfas
sung: .. Das Gesetz legt die Mindestleistungen fest. .. Nach 
der herrschenden Staatsrechtslehre ist es bei einer solchen 
Verfassungsformulierung schon sehr problematisch, den 
ausdrücklichen Gesetzgebungsauftrag vom Parlament an 
den Bundesrat zu delegieren. Ich verweise auf Glacometti, 
auf unseren Freund Aubert und auf weitere Staatsrechts
lehrer .. Sicher aber ist meines Erachtens eine Delegation 
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dieses Gesetzgebungsauftrages an die Vorsorgeeinrichtun
gen rechtlich unzulässig. Vorsorgeeinrichtungen können 
nicht an die Stelle des Gesetzgebers treten und die rechtli
che Einheitlichkeit der Regelung sicherstellen, wie dies der 
Verfassungsgesetzgeber in Artikel 11 Absatz 2 Satz 2 der 
Übergangsbestimmungen zwingend vorschreibt. 
Damit komme ich zum Schluss. Auch Ich habe an Artikel 34 
BVG keine Freude, weil er· vielleicht doch - allerdings zu 
Unrecht - den Eindruck erwecken könnte, wir seien hier in 
unserem System des Beitragsprimates nicht konsequent 
und würden wieder ein Element des Leistungsprimates ein
bauen. Durch die Aufnahme von Artikel 34 Absatz 2 haben 
wir diesen Bedenken Rechnung getragen. Die Mindestlei
stungen haben sich auch in der Übergangszeit an die finan
ziellen Möglichkeiten der Kassen zu halten. Das ist· das 
Wesentliche. 
Die beiden Räte sind bereits sehr weit aufeinander zuge
gangen. Ich hoffe, dass wir auch das schwierige Problem 
von Artikel 34 im weiteren Differenzbereinigungsverfahren 
bewältigen werden. Leider lässt uns hier die Verfassung nur 
einen sehr engen Spielraum. Wenn man meine verfassungs
rechtlichen Bedenken gegen die Lösung der Kommissions
mehrheit zerstreuen könnte, wäre ich geneigt, der Kommis
sionsmehrheit zuzustimmen. Aber bisher konnten diese 
Bedenken nicht zerstreut werden. Ich stimme deshalb vor
läufig dem Antrag der Kommissionsminderheit zu. 
Eine Alternative zum Vorschlag des Nationalrates könnte 
meines Erachtens darin bestehen, dass man Im Differenz
bereinigungsverfahren doch noch versuchen würde, die 
Mindestleistungen in der Übergangszeit Im Gesetz selber 
durch eine Kurzformel zu definler.en und zu umschreiben, 
etwa so, wie wir die Eintrittsgeneration in Artikel31 
Absatz 1 definiert haben. Ich weiss nicht, ob es wirklich 
unmöglich Ist, eine solche Kurzformel zu finden. Eine sol
che kurze Umschreibung der Mindestleistungen während 
der Übergangszeit im Gesetz selber würde selbstverständ
lich alle' verfassungsrechtlIchen Bedenken sofort beseiti
gen. 
Wir müssen weiterhin über die Formulierung von Artikel 34 
nachdenken. Vorläufig und für jetzt stimme Ich der Kommis
sionsminderheit zu, und ich möchte Sie bitten, dies eben
falls zu tun. 

BOrgi: Gestatten Sie mir, einige Ausführungen zugunsten 
des Standpunktes der Kommissionsmehrheit anzufügen. 
Ich gehe vom Hauptargument aus, von Herrn Binder in 
gewohnt beredter und kluger Weise vorgetragen: die Ver
fassung ist in diesem Punkt durch die Anträge der Kommis
sionsmehrheit nicht respektiert. Sie ist zumindest geritzt. 
Es braucht eine gesetzliche Lösung für die Eintrittsgenera
tion. 
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Ich behaupte demgegenüber, dass die Mehrheit der Kom
mission eine gesetzliche Lösung anbietet. Ich möchte (teil
weise in Wiederholung dessen, was der Herr Kommissions
präsident ausgeführt hat) dazu folgendes sagen: Wir haben 
erstens die erhöhten Altersgutschriften zugunsten der 
höheren Jahrgänge. Darf Ich an die Relation erinnern? Für 
die 25- bis 34jährigen 7 Prozent Gutschrift, für die 55- bis 
65jährigen, die jetzt im Vordergrund unserer Überlegungen 
stehen, 18 Prozent Gutschrift, also das 2,5fache der jüng
sten Jahrgänge. Die Kommission hat sodann im Verlauf 
ihrer Beratungen eine Bestimmung eingefügt, wonach jede 
Vorsorgeeinrichtung Vorkehrungen zugunsten der EIntritts
'generation und für den Teuerungsausgleich zu treffen hat. 
Dafür muss 1 Prozent des Beitrages abgezweigt werden. 
Nun geht es .nach meiner Ansicht um das Problem der 
Durchsetzung dieser Lösung. Da muss ich an den ganzen 
Aufbau des Gesetzes erinnern. Die VorsorgeinstitutIonen 
unterstehen einer jährlich wiederkehrenden Überprüfung. 
Diese wird durch zwei Instanzen vorgenommen, einmal 
durch die' KontrollsteIle, sodann durch den anerkannten 
Versicherungsexperten. Die KontrollsteIle hat sich nach 
meiner Ansicht in wesentlicher Weise darum zu 'kümmern, 
wie dieses 1 Prozent verwendet wird. Die gleiche Aufgabe 
hat der anerkannte Versicherungsexperte. Er hat ja vor 
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allem auch die versicherungstechnischen Komponenten 
einer Institution zu überprüfen. Und dazu gehört die Abklä
rung, ob Mittel für ..die Eintrittsgeneration in dieser Institu
tion vorhanden sind, und ob sie zweckentsprechend einge
setzt werden. 
Es kann also mit dem System des BVG (der jährlich wieder
kehrenden Kontrolle) ein Rechtsanspruch zugunsten der 
Mitglieder der Eintrittsgeneration durchgesetzt werden, 
sofern die Mittel vorhanden sind. 
Es Ist im Verlaufe der Diskussion in der Kommission und 
jetzt auch im.Rat deutlich hervorgegangen, dass bundesrät
liche Weisungen an die einzelnen Vorsorge institutionen 
dort Ihre Grenze finden. wo die Mittel nicht vorhanden sind. 
Das kommt auch sehr deutlich im Zusatzantrag unserer 
Minderheit zum Beschluss des Nationalrates zum Ausdruck 
(Art. 34 Absatz 2 gemäss Minderheit. Ich möchte das als 
den .. Absatz der Wahrheit" bezeichnen). Auch der Bundes
rat muss - wenn wir ihm ein Weisungsrecht geben - die 
Grenzen dessen respektieren, was in der einzelnen Institu
tion vorhanden oder eben nicht vorhanden ist. 
In der nationalrätlichen Fassung schaffen wir demzufolge 
keinen generellen Rechtsanspruch. Es Ist nur ein Anspruch 
auf vorhandene Mittel. Die Einheitlichkeit der Lösung, nach 
der Herr Binder soeben gerufen hat, ist nicht gewährieistet. 
Materiell bringt die Formulierung der Kommissionsmehrheit 
(ergänzt mit den Kontrollbestimmungen, auf die ich noch
mals sehr nachdrücklich hinweisen möchte) die gleiche 
Lösung. 
Nun möchte ich noch einige politische Überlegungen anfüh
ren. Sie decken sich mit denjenigen, 'die ich gestern zu Arti
kel1 gemacht habe. Sie können die Dinge wenden, wie Sie 
wollen: In der Formulierung des Nationalrates erweckt die
ser Artikel den Eindruck des Einbruchs In das BeItragspri
mat. Er wird als ein Akt des Leistungsprimates empfunden 
und kann entsprechend in der politischen Diskussion ver
wendet werden. Ich glaube nicht, Herr Binder, dass das 
allein der Grund zur Ergreifung eines Referendums wäre, 
aber es könnte unter Umständen gerade der Tropfen sein, 
der zuviel in das Becken kommt. 
Ich weise auf die zwei Eingaben hin, die Ihnen in diesem 
Zusammenhang zugeschickt wurden: die eine von der Ver
einigung der freiheitlichen zweiten Säule (eine Neugrün
dung), sodann aber von der Vereinigung für privatwirt
schaftlIche Altersvorsorge. Ich möchte mich vor allem mit 
dieser zweiten Institution identifizieren. Sie setzt sich seit 
Jahrzehnten für den Aufbau und Ausbau der betrieblichen 
Altersvorsorge ein, und sie hat sich auch von Anbeginn weg 
in loyaler Weise für die Schaffung eines vernünftigen BVG 
eingesetzt. Diese Vereinigung, im Namen der repräsentati
ven Pensionskassen dieses Landes, bittet Sie gleichfalls um 
Streichung des Artikels 34 gemäss Nationalrat. Dies In der 
Überlegung, keine unnötigen politischen Schwierigkeiten zu 
schaffen. 
Im Interesse einer baldigen Verwirklichung des BVG und 
der schrittweisen raschen SchUessung der b~stehenden 
Lücken möchte ich Sie bitten, dem Artikel 32 gemäss Mehr
heltsantrag zuzustimmen und Artikel 34 zu streichen. 

Weber: Ich bin Herrn Bundesrat Hürlimann dankbar, dass er 
gestern im Zusammenhang mit Artikel 1 eine deutliche 
Sprache gesprochen, sich auch nach dem Abweichen vom 
natlonalrätUchen Text klar auf den Verfassungsauttrag ver
pflichtet und damit eine Missachtung des Verfassungsauf
trages auch für die Zukunft verunmöglicht hat. 
Ich habe mich In der Kommission unter Hinweis auf Arti
kel 11 der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung 
bereits für das Belassen des Artikels 34 ausgesprochen. 
Nach den Voten der beiden Vorredner und Mitunterzeichner 
des MInderheitsantrages kann Ich mich weiterer Erklärun
gen enthalten. Eines aber müssen Sie wissen: Dieser Arti
kel 34 ist nicht lediglich eine Glaubensfrage, für uns handelt 
es sich hier um eine Vertrauensfrage. 
Herr Bürgi ist es nicht gelungen, unser Vertrauen zurückzu
gewinnen. Er ist uns auch eine Erklärung schuldig geblie
ben, wie der Verfassungsbestimmung ...... und legt die 

o 
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während der Übergangszeit zu gewährenden Mindestlei
stungen fest .. im Bundesgesetz Rechnung getragen wird. 
Ich glaube, dass Ansichten von Versicherungsmathemati
kern oder Gruppierungen und alle anderen Äusserungen 
gegenüber der klaren Bestimmungen der Verfassung 
zurückzustehen haben. Wir haben uns auf die Gutachten 
der Herren Fleiner und Jagmetti abgestützt, als wir vom Lei
stungsprimat abwichen und zum Beitragsprimat übergin
gen. Heute setzt sich Prof. Fleiner ebenfalls dafür ein, dass 
Artikel 11. der Bundesverfassung respektiert wird, und er 
glaubt, dass hier der Rat sicher nicht darum herum komme, 
eben diese Bestimmungen aufzunehmen. ·Ich möchte noch 
einmal wiederholen, dass es hier um eine Vertrauensfrage 
geht, und ich möchte Sie dringend bitten, dem Minderheits" 
antrag zuzustimmen. 

Bundesrat Hürlimann: Ich möchte Ihnen für diese interes
sante Diskussion sehr herzlich danken. Diese Bestimmung 
in Artikel 32 oder 34 wird noch einmal diskutiert werden, wie 
immer Sie entscheiden, denn es wird sich so oder anders 
eine Differenz zwischen den beiden Häten ergeben, es sei 
denn, der Nationalrat stimme der Lösung, wie wir sie jetzt 
hier beschliessen, zu. Aber für den Fall, dass diese Diffe
renz im nächsten Bereinigungsverfahren im Nationalrat 
nicht beseitigt werden kann, sind die Ausführungen, die 
heute gemacht wurden, von ausserordentlicher Wichtigkeit. 
Um es vorweg zu nehmen: Namens des Bundesrates unter
stütze ich den Antrag der- Minderheit, und zwar Artikel 34 
mit dem von der Minderheit vorgeschlagenen Absatz 2. 
Der entscheidende Grund liegt in der Überlegung, dass wir 
mit diesem Artikel 34 Absatz 1 und 2 dem Verfassungsauf
trag nachkommen. Ich kann hier unterstreichen, was Herr 
Binder und Herr Arnold ausgeführt haben. Ich möchte noch 
einmal auf die Problematik hinweisen, die sich hier stellt. In 
Artikel 11 Absatz 2 der Übergangsbestimmungen der- Bun
desverfassung he isst es im ersten Satz: .. Die Versicherten, 
die zur Eintrittsgeneration der obligatorischen beruflichen 
Vorsorge gemäss Artikel 34quater Absatz 3 gehören, sollen 
je nach der Höhe ihres Einkommens nach 10 bis 20 Jahren 
seit Inkrafttreten des entsprechenden Gesetzes in den 
Genuss des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestschutzes 
gelangen.» 
Der Verfassunggeber hätte bei dieser Bestimmung eigent
lich aufhören und sagen können: .. Wir lassen jetzt während 
einer Frist von zehn Jahren einmal dieses Gesetz anlaufen, 
aber nach zehn Jahren muss dann eine Regelung in bezug 
auf einen Mindestschutz für kleine Einkommen und nach 20 
Jahren für die übrigen Einkommen festgelegt werden." Er 
hat es aber nicht bei diesem Satz bewenden lassen, son
dern zusätZlich geschrieben: .. Das Gesetz bestimmt den 
Kreis der Personen, die zur Eintrittsgeneration gehören und 
legt die während der Übergangszeit zu gewährenden Min
destleistungen fest... Damit hat also der Verfassungsge
setzgeber einen zusätzlichen Begriff für die Übergangszeit 
geschaffen. Zu dieser Zeit gehören auch die Jahre eins bis 
neun. Nach zehn Jahren müssen wir laut diesem ersten 
Satz ohnehin etwas tun. Der Verfassungsgesetzgeber sagt 
aber, dass wir auch etwas für jene tun müssen, die vor 
Ablauf von zehn Jahren pensioniert werden. Die Eintrittsge
neration sind nämlich die Leute von 25 bis 65 Jahren. Die 
Überlegung, dass die sogenannten Altersgutschriften 
eigentlich bereits eine entsprechende Leistung bringen, gilt 
eben für den 25jährigen bis zum 65jährigen. Diese Alters
gutschriften erstrecken sich auf die ganze Frist der Ein
trittsgeneration. Nun sagt die Verfassung aber deutlich, das 
für die 64jährigen bis zurück zu den 55jährigen ebenfalls 
noch etwas getan werden muss. 
Hier bieten sich nun mit Mehrheit und Minderheit zwei 
Lösungen an. Die Mehrheit will das der Kasse übertragen. 
Die Minderheit und der Bundesrat sind der Auffassung, 
dass man das nicht einfach dem Gutdünken jeder Kasse 
überlassen kann. Es ist eine verfassungsrechtliche Bestim
mung, die durch das Gesetz festgelegt werden muss. Die 
Kasse könnte ja dann darüber entscheiden, ob sie mit die
sem Prozent Teuerungszulagen ausbezahlen will. Sie 
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könnte nämlich erklären: .. Wir vergessen die 56- bis 64jähri
gen der Eintrittsgeneration ... Deshalb ist es nach unserer 
Auffas~ung die Pflicht des Gesetzgebers, in bezug auch auf 
diese Kategorie der Eintrittsgeneration etwas zu tun. 
Man kann sich - und das hat Herr Binder mit Recht aufge
worfen - die Frage stellen, ob es überhaupt genügt, wenn 
wir dies dem Bundesrat übertragen. Es ist nicht eine reine 
Delegation; der Bundesrat kann nicht machen, was er will. 
Der Gesetzgeber gibt ihm Vorgaben; er könnte das Pro
blem auch mit einer Kurzformel lösen. Er könnte beispiels
weise feslegen, das von diesem einen Prozent der Sonder
massnahmen gemäss Artikel 65b mindestens ein Drittel 
oder mindestens 50 Prozent für diesen Zweck verwendet 
werden. Das wäre eine Kurzformei, aber sie hätte den gros
sen Nachteil, dass wir damit zuwenig flexibel wären. Für 
gewisse Kassen wäre das vielleicht zuwenig, für andere 
wieder zuviel für die ältesten neun Jahrgänge der Eintritts
generation. Es ist deshalb besser, in der Verordnung fest
zulegen, in welcher Art je nach Situation der Kasse diese 
Mindestleistungen verwendet w~rden müssen. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, jetzt der Minderheit zuzustim
men und damit klar zu sagen: Der Gesetzgeber kommt sei
nem Auftrag nach. Es ist nicht so, dass der Bundesrat hier 
machen kann, was er will, sondern es wird ihm zusätzlich 
eine Auflage damit gemacht, indem gesagt wird, der erfor
derliche Betrag sei aus diesem einen Prozent Sondermass
nahmen gemäss Artikel 65b zu entnehmen. 
Eine weitere Bemerkung: Dass hier etw;l. auf kaltem Wege 
eine Lösung im Sinne des Leistungsprimates eingeführt 
werde, müsste ich mit aller Deutlichkeit bestreiten. Das Bei
tragsprimat ist auch hier konsequent durchgehalten. Sie 
dürfen nur eines nicht vergessen: Wenn Sie Artikel 65a 
gemäss Ihrem Beschluss konsultieren, ,sehen Sie, dass der 
Ständerat eine sogenannte Sonderreseve von 3 Prozent 
vorgeschlagen hat. Der Nationalrat hat dann dieses Pro
blem der Sonderreserve, aus der die Massnahmen gemäss 
Artikel 65b neuer Fassung, aber auch die Risikoprämien 
und so weiter gedeckt werden müssten, aufgelöst und in 
bezug auf diese Sondermassnahmen eine ganz klare, übri
gens in Ihrer Kommission unbestrittene Bestimmung aufge
nommen, dass jede Vorsorgeeinrichtung 1 Prozent bezah
len muss. Die Konsequenz der nationalrätlichen Lösung 
besteht nun darin, dass mit dieser Sondermassnahme - mit 
diesem einen Prozent - Mittel zur Verfügung stehen, um 
festzulegen, dass damit die verfassungsrechtliche Bestim
mung hinsichtlich der Mindestleistung für die Generation 
der 56- bis 64jährigen erfüllt wird. Es ist also sofort zu erklä
ren: die Bedenken, dass hier allenfalls etwas versprochen 

, wird, was nicht finanziert ist, kann man zerstreuen. Sie sind 
unmissverständlich mit dem Absatz 2 ausgeräumt, und die 
Mindestleistungen, die hier durch den Bundesrat festgelegt 
werden, wenn Sie der Minderheit zustimmen, sind finanziert 
durch das System der Sondermassnahmen gemäss hatio
nalrätlichem Konzept, kombiniert mit jenem Ihres Rates. 
Noch eine letzte Bemerkung: die politischen Überlegungen. 
Herr Bürgi, man kann immer über den politischen Stellen
wert einer solchen Regelung diskutieren. Ich habe durch
aus Verständnis dafür, dass man drese Regelung unter-: 
schiedlich ansehen kann. Aber ist für die pOlitische Wertung 
nicht die Erklärung doch die gewichtigste, dass wir der Ver
fassung treu geblieben sind? Wir haben in bezug auf diese 
Übergangsbestimmung eine Lösung - auch wenn sie nicht 
sehr bequem ist - gefunden, sicher nicht in dem Ausmass, 
wie man sich das im Jahre 1972 vorgestellt hat. Aber die 
Verfassung ist umgesetzt in eine entsprechende gesetzli
che Bestimmung, wie das in Artikel 11 der Übergangsbe
stimmung vorgeschrieben wird. Eine Vorlage vorzeigen zu 
können, von der man sagen kann: Wir haben die Verfas
sung eingehalten. scheint mir immer noch ein entscheiden
des Argument zu sein. 
Zu bemerken bleibt: Die Sondermassnahme von Artikel 65b 
ist nicht bestritten, und zwar von niemandem, der in dieser 
Hinsicht Bedenken geäussert hat. Wir haben noch in der 
letzten Woche mit Vertretern der Versicherungen Bespre
chungen geführt. Die waren beruhigt, vor allem als wir erklä-
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ren konnten: Es wird mit diesen Mindestleistungen von den 
Kassen gar nichts anderes zusätzlich verlangt als das, was 
nach Artikel 65b bereits umschrieben wird. Es wird nur 
gesagt, dass mit diesem einen Prozent im Sinne der Verfas
sung für die Generation der 56- bis 64jährigen etwas getan 
werden muss. 
Aus diesen Gründen beantrage ich Ihnen, der Minderheit 
zuzustimmen und Artikel 34 gemäss Minderheit den Vorzug 
zu geben. 

Kündig, Berichterstatter: Der Kommissionsmehrheit wird 
vorgeworfen, sie hätte mit ihrem Antrag den Verfassungs
auftrag, nämlich Nennung der Mindestleistungen, nicht 
erfüllt. Der Verfassungsgeber ging ganz offensichtlich nach 
seiner textlichen Fassung davon aus, dass hier ein Gesetz 
geschaffen werden soll, das das Leistungsprimat kennt und 
nicht das Beitragsprimat. Daher spricht er auch von Lei
stungen, die zugunsten der Eintrittsgeneration zu erbringen 
sind, die er definieren lassen will, bei der er aber minde
stens sagt, dass diese nach zehn Jahren, nach Inkrafttreten 
des Gesetzes, auch die ersten Leistungen enthält. Er 
spricht auch davon, dass während der Übergangszeit - und 
er denkt dabei an die zehn Jahre, in denen keine Leistung 
für die kleineren und höheren Einkommen vorgesehen ist -
eine gewisse Leistung festgelegt werden soll. 
Wir- haben nun das System gewechselt und auf das 
Beitragsprimat umgeschaltet. Dabei müssen wir doch fest
stellen, das mit den Beiträgen diejenigen Mittel bereitge
stellt werden, die schlussendlich zu Leistungen führen. Es 
ist also müssig, davon zu sprechen, ob wir mit den Beiträ
gen das Ziel erreichen wollen oder ob wir mit den Leistun
gen das Ziel erreichen wollen. Ich glaube daher, dass man 
von einer Verfassu(l9sverletzung absolut nicht sprechen 
kann, wenn wir etwa Beiträge definieren. Nun stellt sich die 
Frage: Haben wir etwas getan zugunsten der Eintrittsgene
ration, haben wir etwas getan zugunsten dieser Übergangs
zeit? ' 
Erstens müssen wir einmal feststellen, dass wir die Ein
trittsgeneration so definiert haben, dass heute alle über 
2!ijfhrigen bis zum Renteneintrittsalter Bestandteil dieser 
Eintrittsgeneration sind, dass wir also mit der Eintrittsgene
ration umfassend für alle zukünftig Versicherten gesorgt 
haben, so dass in einem gewissen Sinn die' Übergangszeit 
gar nicht m~hr notwendig ist. Wir haben ja auch die Men
schen, die in den ersten zehn Jahren aufgrund der Verfas
sung nämlich keinen Anspruch hätten, in die Eintrittsgene
ration genommen. 
Zweitens müssen wir feststellen: Was haben wir nun dieser 
Eintrittsgeneration geschenkt? Würden Sie ein reines Umle
gen der Beiträge über die ganze Altersstufe von 40 Jahren 
vornehmen, dann kämen Sie nach zehn Jahren, also für die 
heute 55jährigen, auf eine Leistung von 10 Prozent in Rela
tion zum koordinierten Lohn. Wir haben nun durch die Staf
felung der Altersgutschriften diesen Menschen ganz beson
ders geholfen, indem sie nicht auf 10 Prozent Leistung des 
koordinierten Lohnes kommen werden, sondern auf 20 Pro
zent. Sie werden nun die Frage stellen: Ja, was haben Sie 
dann für die Übergangszeit getan? Ich glaube nicht, dass 
man aus der Verfassung herauslesen kann, dass man 
zusätzlich zur Eintrittsgeneration noch Leistungen an die 
Übergangsgeneration erbringen müsste, sondern dass 
etwl'l.s getan werden muss, nicht unbedingt etwas Zusätzli
ches! Und dies ist getan, indem wir ja bereits vom ersten 
Jahr weg die erhöhten Leistungen erbringen. 
Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir noch etwas 
Zusätzliches getan haben: Wir haben nämlich 1 Prozent an 
Umlagemittel zur Verfügung gestellt und für dieses eine 
Prozent drei verschiedene Aufgabenkreise vorgesehen: 
Einmal den Teuerungsausgleich auf Renten. Dieser Teue
rungsausgleich kommt in diesen ersten neun Jahren nur 
dieser Übergangsgeneration oder dieser Übergangszeit 
zugute, niemand anderem. Hier werden die Mittel einge
setzt werden müssen. Zweitens haben wir dieses eine Pro
zent im Einsatz zugunsten der Verbesserung der Altersgut
schrift. Die Verbesserungen der Altersgutschrift kommen 
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nur dieser Generation in den ersten neun Jahren zugute, da 
wir ja den kurz- und mittelfristigen Einsatz dieser Mittel vor
sehen. Und die dritte Aufgabe, die wir hier geben wollen, 
liegt im Artikel 32 verankert, wo wir sagen, dass aus diesen 
Mitteln insbesondere für die älteren Jahrgänge mit niedrige
ren Einkommen zusätzliche l-eistungen zu erbringen sind, 
Ich glaube, dass man aus dieser Konstruktion ohne weite
res herauslesen kann, dass man sowohl etwas für die Ein
trittsgeneration getan wie im besondern auch etwas für 
diese Übergangszeit geleistet hat. 
Nun zur Frage: Wie sieht dies in der Öffentlichkeit aus? Das 
müssen wir doch auch berücksichtigen, Wenn Sie nun Min
destversprechungen machen und publizieren, dass pro 
Jahr der Zugehörigkeit Leistungen von 3 Prozent erbracht 
werden, und Sie ganz genau wissen, dass die Mittel für 
diese Leistungen in den ersten zehn Jahren wahrscheinlich 
(teilweise werden sie, teilweise nicht) nicht ausreichen wer
den, dann wecken Sie doch bei den Versicherten Hoffnun
gen. Und zwar bei Versicherten, die die Zusammenhänge, 
die wir hier kennen, nicht kennen können. Sie werden also 
gegenüber den Vorsorgeeinrichtungen mit dieser ganz kla
ren und harten Forderung auftreten: Der Bundesrat hat 
doch Mindestleistungen festgelegt, die nun zu erbringen 
sind. 
Erklären Sie nun diesen Leuten innerhalb der Vorsorgeein
richtung endlich, dass der gleiche Bundesrat, der gleiche 
Ständerat und der gleiche Nationalrat -ja auch gesagt 
haben: 'diese Leistungen sind natürlich nur dann zu erbrin
gen, wenn die Mittel ausreichen. Ich glaube, dass wir hier 
etwas tun, was auch nicht der Intention unseres Auftrages 
entspricht, dass wir hier zwar Versprechungen abgeben, 
von denen wir genau wissen, dass sie im Einzelfall nicht 
gehalten werden können, und dies gleich noch ins Gesetz 
hineinschreiben. Nach meinem Dafürhalten - wenn wir ehr
lich sein wollen - dürfen wir dies nicht tun; wir haben die 
Mittel reserviert, wir haben die Leistungen an die Eintritts
generation und die Übergangszeit definiert und - ich glaube 
- damit auch den Verfassungsauftrag erfüllt. 

Arnold, Sprecher der Minderheit: Ich möchte mich nicht zu 
den Problemen äussern, die der Kommissionspräsident 
soeben nochmals dargelegt hat, sondern die Frage aufwer
fen, ob Artikel 32·und Artikel 34 in der Fassung der Minder
heit sich widersprechen oder ob sie sich ergänzen. 
Ich neige zur Ansicht, dass ich sowohl dem Artikel 32 in der 
Fassung der Mehrheit zustimmen kann wie auch Artikel 34 
in der Fassung der Minderheit. Ich glaube, Artikel 32 sagt 
einfach, die Vorsorgeeinrichtungen müssen in ihrem Regle
ment über die Mindestleistungen etwas sagen. Artikel 34 
aber legt fest, welche Pflichtleistungen im Reglement vor
gesehen werden müssen. Ich neige dazu, dass ich sowohl 
Artikel 32 in der Fassung der Mehrheit wie auch dem Arti
kel 34 nach Antrag der Minderheit zustimmen kann. Meines 
Erachtes besteht kein Verhältnis des Widerspruches, son
dern Artikel 34 ergänzt das System. Ich möchte diese Frage 
aber doch gerne noch geklärt haben. 

Bundesrat Hürlimann: Zum letzten Votum: Diese Überle
gungen hat der Nationalrat auch angestellt. Er hat in Arti
kel 32 ,den Vorsorgeeinrichtungen ebenfalls eine Auflage 
gemacht, nur etwas anderes formuliert als jene der Kom
mission des Ständerates. Er hat trotzdem diese Mindestlei
stungen in der Übergangszeit nach Artikel 34 aufgenom
men. Man hat im Nationalrat auch nicht gefunden, diese 
Artikel 32 und 34 bildeten einen Widerspruch. 
Man muss nur wissen, weshalb es zu diesem Streit zwi
schen diesen beiden Artikeln gekommen ist: Deshalb näm
lich, weil nach Ihrer Kommission Artikel 34 gestrichen wer
den sollte, während eine Minderheit mit dem Bundesrat 
Artikel 3.4 des Nationalrates mit einem zusätzlichen Absatz 
ergänzt hat. Das ist nur eine KlarsteIlung. Aber ich persön
lich würde ohne weiteres die Auffassung vertreten, dass 
Artikel 32 eine Weisung oder Empfehlung an die Kassen ist, 
im Reglement etwas vorzusehen; und Artikel 34 ist - wie ich 
das vorhin gesagt habe - die Erfüllung der verfassungs-
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rechtlichen Pflicht, hier als Gesetzgeber, wie es die Verfas
sung vorschreibt, etwas festzulegen, wie das gemäss Min
derheit beantragt wird. 

Art. 32 Abs. 1 und 1bis - Art. 32 al. 1 et 1bis 

. Angenommen - Adopte 

Art. 32 Abs. 2 - Art. 32 al. 2 

Kündigt Berichterstatter: Zu Absatz 2 ist die Befürchtung 
laut geworden, dass durch die zwingende Form der Berück
sichtigung früherer Leistungsansprüche unerwünschte Kür
zungen erfolgen könnten, was jedoch nicht beabsichtigt ist. 
Die Kommission beantragt daher, die Kann-Formel einzu
führen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 32 Ab. 3 - Art. 32 al. 3 

Präsident: Bei Absatz 3 beantragt die' Kommission, der 
Streichung des Nationalrates zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 34 

Präsident: Damit ist Artikel 32 im Sinne der Kommissions
anträge erledigt. Wir stimmen nun über Artikel 34 ab, und 
zwar über beide Absätze gemeinsam. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Antrag Weber 
Art. 33 (neu) 

Titel 

23 Stimmen 
18 Stimmen 

Leistungen bestehender Vorsorgeeinrichtungen 

Wortlaut 

Übersteigen die Leistungsansprüche der Versicherten einer 
beim Inkrafttreten des Gesetzes bestehenden Vorsorgeein
richtung für die gesamte Beitragsdauer die Versicherungs
leistungen nach diesem Gesetz, so finden die Bestimmun
gen der Vorsorgeeinrichtung über die Leistungen Anwen
dung. 

Proposition Weber 
Art. 33 (nouveau) 

Titre 

Prestations d'institutions de priwoyance existantes 

Texte 
Dans les institutions de prevoyance existant au moment de 
I'entree en viguellr de la loi, les dispositions de I'institution 
de prevoyance en 'mathke de prestations s'appliquent lors
que les drolts des assures ä des prestatlons sont plus ele
ves que les prestations d'assurance dues en vertu de la 
presente loi, compte tenu de la duree totale des cotisa
tions. 

Präsident: Wir müssen noch kurz auf Artikel 33 zu spre
chen kommen, weil zu diesem Artikel ein Antrag unseres 
Vizepräsidenten vorliegt. Es stellt sich allerdings das glei
che Problem, auf das wir beim Antrag Steiner schon 
gestossen sind. Eigentlich liegt hier keine Differenz vor. 

Weber: Durch die Formulierungen, wie sie aus dem Natio
nalrat hervorgegangen sind, sind Lücken entstanden, die -
so glaube ich - geschlossen werden müssen. Damit wäre 
die Begründung gegeben, dass wir auf diese neue Frage 
eintreten müssen. 
Ich habe diesen Antrag bereits in der Kommission einge
bracht. Herr Bundesrat Hürlimann und die Leute des Bun-
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17 Berufliche Vorsorge 

desamtes haben mir dargelegt, dass durch die Gesetzesbe
stimmungen, wie sie im Verlaufe der bisherigen Beratungen 
Eingang gefunden haben, das angestrebte Ziel erreicht 
wird. Darauf habe ich den Antrag zurückgezogen. Nun habe 
ich mit Leuten gesprochen, die sich mit der Vorlage beson
ders befasst haben. Sie bezweifeln zum Teil diese Behaup
tung; andeterseits haben mich Äusserungen aus den ver
schiedenen Gruppierungen, die sich zum Teil lautstark zum 
BVG äussern, verunsichert. Auch anlässlich eines Seminars 
in Basel sollen Auffassungen vertreten worden sein, die 
sehr widersprüchliche Auslegungen zulassen. 
Im Entwurf des Bundesrates und nach der ersten Lesung 
des Nationalrates war vorgesehen, dass bisherige Kassen 
neu beginnen müssen. Das vorhandene Kapital hätte für 
bessere Leistungen oder zugunsten tieferer Prämien ver
wendet werden können. Durch den Widerstand der bisheri
gen Vorsorgeeinrichtungen Iiess man diesen Grundsatz fal
len. Ein Ersatz dafür wurde nicht geschaffen, und gerade 
deshalb wird durch die öffentliche Diskussion eine echte 
Konfusion hervorgerufen. Die Frage, ob bei bestehenden, 
gut ausgebauten Kassen bestens versicherten Kassenmit
gliedern zu den bestehenden Ansprüchen noch die vollen 
Begünsti!!)ungen aus dem BVG zugesprochen werden müs
sen oder ob dies gar erwünscht wäre, ist nicht und nir
g!'lnds beantwortet. Durch welche Bestimmung wird das 
Problem geregelt? Diese AlJfstockung könnte sogar stos
send wirken. Es scheint nicht sinnvoll zu sein, wenn derje
nige, der bereits eine voll ausgebaute VersiCherungskasse 
hat, im gleichen Sinn begünstigt wird, wie derjenige, der 
keinerlei berufliche Vorsorge besitzt. In Artikel 32 Absatz 2 
hat der Nationalrat bei den Sondermassnahmen für die Ein
trittsgeneration ausdrücklich vorgeschrieben, dass Lei
stungsansprübhe, die aufgrund von Vorsorgeverhältnissen 
bereits bestehen, zu berücksichtigen sind. Bei den Alters
gutschriften nach Artikel 17 wird aber diese Differenzierung 
nicht gemacht. Hier scheint eine Lücke zu bestehen, die mit 
meinem Antrag geschlossen werden könnte. Im übrigen ist 
auch nirgends gesagt, dass die Kassen auch berechtigt 
oder unter bestimmten Voraussetzungen angehalten sind, 
die bisherigen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtungen 
über die Leistungen der Kasse anzuwenden. 
Ein weiterer Punkt: In welchem Verhältnis steht Artikel 92 
zu dieser Frage? Ich weiss, dass gerade in diesem Punkt 
der Überblick sehr schwer ist. Eine Klärung könnte von 
Gutem sein. Bis jetzt ist alles eher eine Glaubenssache. 
Jeder kann glauben, was er will. Das ist aber bei einem so 
vieldiskutierten Gesetzeswerk nicht gut. Ich bin verunsi
chert, und weil ich verunsichert bin, habe ich das Problem 
hier noch einmal aufgeworfen. Ich sehe in Artikel 33 eben 
eine Schliessung dieser vorhandenen Lücke, es sei denn, 
dass mir die restlichen Bedenken noch genommen. werden 
könnten. 

Kündigt Berichterstatter: Die Kommission hat sich diesen 
Antrag von Herrn Weber angehört. Herr Weber hat ihn in 
der Kommission zurückgezogen zugunsten einer Erklärung, 
die ich bei der Behandlung eines späteren Artikels noch 
abgeben möchte, im Zusammenhang mit einer Frage, die 
sicherstellen soll, dass nicht aufgrund der Einführung die
ses BVG bisherige Leistungen gekürzt werden, es sei denn, 
dass eine Vorsorgeeinrichtung aufgrund des BVG neue 
Aufgaben zu übernehmen hat. Es kann also nicht darum 
gehen, dass eine Vorsorgeeinrichtung aufgrund des Geset
zes ihre Leistungen abbauen will. Es kann auch nicht darum 
gehen, dass sie ihre bisherigen Leistungen, wenn sie zum 
Beispiel das Leistungsprimat hatte, ändern muss. Auf die
ses Problem werden wir in einem späteren Zusammenhang 
noch zu sprechen kommen. Die Kommissidnals solche hat 
sich zum Antrag von Herrn Weber nicht mehr geäussert, da 
er ihn während der Beratung zurückgezogen hat. 

Hefti: Mir ist die Formulierung des Antrages von Herrn Kol
lega Weber nicht ganz klar. So, wie sie vorliegt, könnte man 
meinen, Priorität hätten die bisherigen Leistungen und 
damit wäre unter Umständen sogar eine Kombination zwi-
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sehen dem neuen Gesetz und der bisherigen Pensionskas
senordnung möglich. Wenn ich seine vorhergehenden 
mündlichen Ausführungen richtig verstanden habe, will er 
im Gegenteil keine solche Kombination. Ich halte das zweite 
für richtig, glaube aber, dass das in seinem Antrag nicht 
zum Ausdruck kommt. Die Unklarheiten bleiben bestehen, 
wenn sie nicht sogar vergrössert werden. An sich scheint 
es mir richtig, diese Sache bei den Übergangs- oder 
Schlussbestimmungen zu behandeln, was wir in der Kom
mission auch. gemacht haben. Sicher steht fest, dass es 
keine Kombination zwischen diesem Gesetz und der bishe
rigen Pensiorskassenordnung geben kann. Sicher steht 
auch fest, dass Leistungen, die aufgrund einer bisherigen 
Ordnung bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretims des Geset
zes erworben worden sind, nachträglich nicht verringert 
werden können. Leistungen einer bisherigen Kasse müssen 
auf den Stand, wie es das Gesetz verlangt, gebracht wer
den, soweit sie es nicht schon sind oder soweit sie sogar 
darüber hinausgehen. In den beiden letzteren Fällen hat 
überhaupt nichts zu geschehen. 

Bundesrat Hürlimann: Ich interpretiere diesen Artikel 33 
(neu) von Herrn Vizepräsident Weber genau gleich wie Herr 
HeftL Das hat sich bereits gezeigt, als wir in der Komrnis
sionüber dieses Problem diskutiert haben. Wesentlich 
scheint, dass wir hier zuhanden der Materialien festhalten, 
dass die Befürchtungen, die diesem· Artikel 33 von Herrn 
Vizepräsident Weber zugrunde liegen, nicht gerechtfertigt 
sind. Man kann es sehr einfach formulieren: Wenn der Ver
gleich von Leistungen einer bestehenden Kasse ergibt, 
dass die Leistungen gemäss BVG erfüllt bzw. überschritten 
sind, gibt es keinen zusätzlichen Anspruch gemäss. BVG. 
Dann stellt man bei der Registrierung der Kasse fest: Diese 
Kasse erfüllt das BVG, damit ist die Auflage, die das BVG 
gegenüber einem Arbeitsverhältnis in bezug auf Arbeitneh
mer und Arbeitgeber macht, erfüllt. Man kann zweitens bei
fügen, dass die ganze Konzeption dieses Gesetzes ein
gentlich davon ausgeht - das war ja seinerzeit die Überle
gung vom Ständerat zu Artikel 1 -, dass man vor allem Lük
ken schliessen will, dass dort, wo noch nichts vorhanden ist 
oder wo die Minimalvorschriften noch nicht erfüllt sind, 
diese erfüllt werden müssen. Wir haben dann in der natio
nalrätlichen Kommission festgestellt, dass dieses Gesetz 
nicht nur Lücken schliesst, deshalb haben wir die Formulie
rung, wie Sie sie gestern beschlossen haben, in der Kom
mission gewählt. 
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Aber - um es Herrn Weber noch einmal deutlich zuzusi
chern - mit diesem Gesetz kann man nicht eine zusätzliche 
AUfstockung auf eine bereits bestehende Kasse verlangen. 
Wenn die Kasse bereits die Minimalvorschriften des BVG 
erfüllt, dann kann man nicht noch zusätzlich Ansprüche 
gegenüber diesem Gesetz stellen. Ich teile also hier voll die 
Interpretation, wie sie vorhin Herr Hefti gegeben hat. Ich 
würde meinen, man kann dieses Problem noch einmal bei 
den anderen Artikeln, unter Umständen bei Artikel 92 und 
92a, diskutieren. Aber schon jetzt kann man Herrn Weber 
die gleiche Zusicherung zuhanden des Protokolls abgeben, 
wie wir Sie ihm in der Kommission abgegeben haben, was 
ihn dann veranlasst hat, seinen Antrag zurückzuziehen. 
Dass er ihn heute nochmals stellt, damit dies nicht nur im 
Protokoll der Kommission, sondern auch im «Bulletin .. über 
die Beratungen Ihres Rates festgehalten wird, dafür habe 
ich mit Rücksicht auf die Überlegungen, die Herr Vizepräsi
dent Weber mit diesem Artikel 33 angestellt hat, durchaus 
Verständnis. Aber er müsste eigentlich jetzt die gleiche 
Konsequenz aus meiner Zusicherung ziehen, wie er das 
bereits in der Kommission getan hat. 

Weber: Herr Hefti und jetzt auch Herr Bundesrat Hürlimann 
haben das Problem richtig erkannt und beantwortet. Eben 
gerade um die Frage, ob zu den bisherigen Leistungen der 
bestehenden Kassen noch eine AUfstockung möglich wäre, 
geht es mir. Diese Möglichkeit ist mit allem Ernst in der 
Öffentlichkeit diskutiert worden, und es ist davon gespro-
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chen worden, das sei ein gefundenes Fressen für die Leute, 
die nQch zusätzliche Mittel beanspruchen wollen. 
Ich habe in meinem Votum - glaube ich - klar dargelegt, 
dass es um die Frage geht, ob diese zusätzlichen Leistun
gen sinnvoll seien oder nicht. Ich habe auch die Frage 
gestellt: Was sagt Artikel 92 gegenüber dieser Frage aus? 
Herr Direktor Schuler hat in der Kommission bei der 
Besprechung dieses Problems ausgesagt, dass es kaum 
sinnvoll wäre, die ohnehin knappen Mittel von nur 1 Prozent 
auch auf jene zu verteilen, die aus früheren Versicherungs
verhältnissen bereits respektable Leistungen erhalten. Man 
muss diese Leute jedoch aufklären, so dass nicht falsche 
Hoffnungen auf kumulative AusriChtung der Leistungen 
gedeckt werden. 
Ich glaube, mit dieser Erklärung von Herrn Bundesrat Hürli
mann ist die Sache nun klargestellt worden. Mit dieser Klar
stellung kann ich meinen Antrag zurückziehen. 

Hefti: Es gibt noch einen weiteren Fall: Die Gesamtleistung 
einer Pensionskasse ist gleich der Gesamtleistung gemäss 
diesem Gesetz. Aber die Einzelleistungen sind verschieden, 
zum Beispiel kann in einer bisherigen Kasse das Risiko im 
Verhältnis zum Alter besser oder schlechter behandelt sein 
als im neuen Gesetz. In diesen Fällen soll die MögliChkeit 
zur Anpassung an das Bundesgesetz bestehen, ohne dass 
die Gesamtprämien erhöht werden. 

Art. 35 Ab. 2 
Antrag der Kommission 
... , so gehen grundsätzliCh die Leistungen dieses Geset
zes vor. 

Art. 35 al. 2 
Proposition de Ja commission 
... aux prestations decoulant de la presente loi. 

Kündigt Berichterstatter: Die Fassung des Ständerates sah 
vor, dass der Bundesrat befugt sein soll, Vorschriften zu 
erlassen, um unberechtigte Vorteile des Versicherten beim 
Zusammentreffen von Leistungen mehrerer Sozialversiche
rungen zu verhindern. Der Nationalrat hat eine Formulierung 
gewählt, in der die Prioritäten zwischen der Unfall- und MiIi
tärversicherung geregelt werden sollen, und zwar so, dass 
dem BVG nach AHV und IV sowie UVG und MV dritte Priori
tät zukommt. Dabei wurde offensichtlich dem Artikel 40 des 
UVG zu wenig Beachtung geschenkt. 
Zur Auslegung der Artikel 35 Absatz 2 BVG und Artikel 40 
UVG: 
Nach dem Wortlaut beider Vorschriften sind diese Vor
schriften klar. In beiden Fällen wird gesagt, was zu gesche
hen hat, wenn Leistungen nach UVG und BVG zusammen
treffen. «Zusammentreffen .. kann dabei nur so verstanden 
werden, dass Leistungen nach beiden Gesetzen fällig wür
den; wenn es keine Koordinationsregel gäbe. Geht man nun 
von der Gleichgewichtigkeit der beiden Gesetze UVG und 
BVG aus, was man zweifellos tun muss, dann ergibt sich ein 
Widerspruch zwischen den beiden Bestimmungen. Beide 
Gesetze weisen die Leistungsregelung beim Zusammen
treffen von Leistungen jeweils anderen Gesetzen zu, wobei 
nach UVG die UVG-Leistungen zu kürzen wären, mich BVG 
aber die UVG-Leistungen vorgehen sollen. Es liegt damit 
ein sogenannter negativer Kompetenzkonflikt vor. 
Nun wurde bei den Beratungen und in der Botschaft zum 
UVG die Absicht erläutert, dem UVG den Vorrang zu geben. 
Im Gesetz wurde dies jedoch nicht verwirklicht. Wenn wir 
heute eine Differenz zum Nationalrat beantragen, so möch
ten wir damit erreichen, dass dieser Fragenkomplex vom 
Bundesrat nochmals überprüft wird. Es könnten sich näm
lich, wie dies auf Seite 33 der UVG-Botschaft erwähnt 
wurde, schwierige, noch zu lösende Probleme ergeben, 
zum Beispiel etwa die Frage der Versicherung von Hinter
lassenenrenten für einen Unfallinvaliden, der an einer Krank
heit oder an einem neuen Unfall stirbt. Auch dürfte die 
Frage der Leistungskürzung der Unfallversicherung bei 
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Fahrlässigkeit etwelche Schwierigkeiten für die BVG-Lei
stungen bringen. 
Wie bereits in der UVG-Botschaft auf Seite 22 erwähnt 
wurde, sollte eine integrale Regelung für die Leistungen 
angestrebt werden, meines Erachtens mindestens aber 
eine Lösung, welche die Priorität den kausalunabhängigem 
Leistungen, wie sie vom BVG erbracht werden, zuweist. Die 
vorgeschlagenen Differenz soll dem Bundesrat, aber auch 
dem Nationalrat die Möglichkeit bieten, die von den Ver
sicherungsgesellschaften aufgeworfenen Fragen, andere
seits aber auch die Regelung qes Artikels 40 UVG noch
mals zu überprüfen. Wir haben heute einen Antrag des Bun
desrates vor uns, in dem eine Umformulierung des Arti
kels B7a neu vorgeschlagen wird. Diese Umformulierung 
würde eigentlich den Intentionen, wie sie in der Kommission 
zum Ausdruck kamen, entsprechen. Wichtig scheint es mir 
aber, dass wir hier eine Differenz schaffen. damit das Pro
blem so oder so noch gelöst werden kann. 

Meier: Diese wichtige Regelung ist weder nach Vorschlag 
Bundesrat noch nach Beschluss Nationalrat befriedigend. 
Die ständerätliche Kommission hat daher -'wie es der Kom
missionspräsident soeben darlegte - bewusst eine Diffe
renz geschaffen. damit diese bedeutende Frage noch ein
mal sowohl im Departement wie in der nationalrätlichen 
Kommission behandelt werden könne. Dabei ist jedoch 
festzuhalten, dass die· durch unsere Kommission vorge
schlagene Formulierung nicht die anvisierte Lösung darstel
len kann. Es muss doch in erster Linie die Leistung jener 
Versicherung vorgehen. die das spezielle Risiko deckt. also 
die Unfall- oder Militärversicherung. Eine solche Regelung 
liegt ganz eindeutig im Interesse der Vorsorgeeinrichtung. 
vor allem der kleinen und schwachen Kassen. Eine Vor
sChussleistung der Vorsorgeeinrichtung in Fällen. in denen 
viel Zeit verstreicht. bis die Zahlungen fliessen. ist damit 
nicht ausgeschlossen. Grundsätzlich aber müssen die Lei
stungen der speziellen Versicherung jenen dieses Geset
zes vorgehen. 
In diesem Sinne müsste meines Erachtens eine Lösung 
gesucht· werden. Ob nun mit dem neu ausgeteilten Antrag 
des Bundesrates dieses Ziel erreicht wird. werden die Aus
führungen des Herrn Bundesrat Hürlimann zeigen. 

Bundesrat Hürlimann: Es geht hier tatsächlich um die 
Frage: 'Wie wollen wir die verschiedenen Leistungen der 
Sozialversicherungen koordinieren. damit nicht jene 
berüchtigte und zu Recht viel kritisierte Überversicherung 
entsteht. weil ein Verunfallter beim ZiJsammentreffen meh
rerer Leistungen praktisch mehr Entschädigung bezieht. als 
er vorher an Lohn verdient hat? Das ist zu Recht verpönt 
und ist auch nicht der Sinn einer rechten Sozialversiche
rung. 
In beiden Räten war man sich über das Prinzip der Koordi
nation immer einig. dass im Verhältnis zum BVG immer die 
Unfall- bzw. Militärversicherung vorzugehen habe. Diese 
Regel hat verschiedene Vorteile: Der Kreis der Unfallver
sicherten ist grösser; überdies sind die Leistungen .der 
Unfallversicherung nicht - wie beim BVG - auf den koordi
nierten Lohn berechnet. Der koordinierte Lohn des BVG ist 
nicht gleich dem bei der obligatorischen Unfallversicherung 
berücksiChtigten plafonierten Lohn. 
Dieses Prinzip in bezug auf die Koordination ist übrigens im 
Unfallversicherungsgesetz. das demnächst in Kraft gesetzt 
werden soll. berücksichtigt worden .. Die Koordinationsregel 
des Artikels 40 (die in der Kommission für die Unfallversi
cherung diskutiert worden ist) wird dann wirksam, wenn die 
eben jetzt erläuterte Koordinationsregel nicht angewendet 
w~rden kann. beispielsweise bei Leistungen. die dem Ver
unfallten von Versicherungen vom Ausland her ausbezahlt 
werden. 
Nun hat man aus dieser Koordinationsregel im Unfallver
sicherungsgesetz abgeleitet. das sei nicht koordiniert; man 
müsste deshalb eine entsprechende Differenz schaffen. um 
das noch einmal erläutern zu können. wie das Herr Kündig 
zutreffend ausführte. 
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Aber die Differenz. die Sie schaffen. wenn Sie Artikel 35 
gemäss Kommissionsvorschlag beschliessen. wäre eine 
Umkehrung des Prinzips. Es heisst nämlich in diesem letz
ten Absatz: " ... so gehen grundsätzliCh die Leistungen die
ses Gesetzes vor." An dieser Regelung könnten vor allem 
die Pensionskassen kein Interesse haben. wenn sie primär 
einspringen müssten. Sie haben ein Interesse daran, dass 
Militär- und Unfallversicherung zuerst anzutreten haben, 
wie das übrigens bei der Behandlung des Unfallversiche~ 
rungsgesetzes al~ Prinzip vorgesehen wurde. 
Unter den Sozialversicherungen bei Artikel 40 UVG haben 
wir natürlich das BVG nicht als eigentliche Sozialversiche
rung gemeint, doch hat das zu den bekannten Unsicherhei
ten in der Kommission sowie bei den Versicherten geführt. 
Um dieses Bedenken zu beseitigen·, schlagen wir nun vor. 
das Unfallversicherungsgesetz zu präzisieren. Wir können 
zum Beispiel in Artikel B7a festhalten, dass Artikel 35 
Absatz 2 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vorbehalten bleibt. 
Dann tritt wieder die von beiden Räten gewollte Regelung 
ein. dass die Unfall- bzw. Militärversicherung vorzugehen 
habe. Damit ist diese Unklarkeit beseitigt.' die aus der 
genannten Formulierung von Artikel 35 dieses Gesetzes 
sowie aus Artikel 40 des Unfallversicherungsgesetzes 
al?geleitet worden war. 
Sie können beide Wege wählen. Ich kann Ihnen schon jetzt 
sagen, wie die Sache im Nationalrat behandelt werden wird, 
Der Nationalrat wird die auch von Ihnen nicht bestrittene 
Regel. dass die Unfall- und die Militärversicherung vorzuge
hen haben und nur komplementär nötigenfalls das BVG 
anzutreten hat, sicher wieder aufnehmen. Deshalb bean
trage ich Ihnen (wir haben das inzwischen im Auftrag der 
Kommission geprüft), hier im Sinne der bisherigen Konzep
tion Klarheit zu schaffen über diese Koordination verschie
dener Versicherungen und entsprechend in Artikel 40 des 
be.reits bestehenden Unfallversicherungsgesetzes eine Prä
zisierung anzubringen. In diesem Sinne stelle· ich Ihnen 
Antrag. 
Was wir hier übrigens als Koordinationsregel bezeichnen. 
ist zwischen der Militär- und Unfallversicherung - soweit es 
die SUVA betrifft - schon heute Praxis. Wir sehen absolut 
nicht ein, warum man jetzt gegenüber den Pensionskassen 
eine schlechtere Regelung einführen sollte.' denn das 
körinte unter Umständen - wenn es auch nicht viel ist - zu 
einer Prämienverteuerung führen, und daran haben wir kein 
Interesse. 

Kündig, Berichterstatter: Vielleicht noch ein Wort zur Diffe
renz. Ich glaube. materiell, Herr Bundesrat, besteht zwi
schen der Ansicht der Kommission und Ihrer Ansicht keine 
Differenz. Wenn die Kommission im Artikel 35 die Differenz 
aufrechterhalten wollte. so deshalb. damit auch der Natio
nalrat noch beide Wege offen hätte. wenn er zu einer ande
ren Überlegung käme. Deshalb möchte ich im Moment 
eigentlich eher am Kommissionsantrag festhalten, damit die 
Behandlung der ganzen Materie möglich wird. 

Bundesrat I:türlimann: Ich opponiere diesem Weg nicht. Wir 
weichen so nämlich der vorher diskutierten Frage aus. ob 
wir mit Artikel B7a nochmals das UVG ändern könnten. Die 
nationalrätliche Kommission könnte sich auf den Stand-

. punkt stellen: Das ist keine Differenz. wir treten auf diese 
Sache nicht ein. Aber nachdem diese Unklarheit im Verhält
nis zu Artikel 40 aufgetreten ist. bin ich der Meinung. dass· 
man hier diese echte Differenz schafft. sie dann aber auf 
diesem Wege beseitigt, wie wir es Ihnen in dem vorliegen
den Antrag aufgezeigt haben. Ich glaUbe, wenn es vom 
Nationalrat so behandelt wird. wird es bei uns zu keinen 
weiteren Diskussionen mehr kommen. 
Das Prinzip ist unbestritten. und nur weil diese Bedenken 
hier aUfgetaucht sind. braucht es eine KlarsteIlung: Um 
nicht zwischen dieser Differenz und einem Antrag des Bun
desrates abzustimmen. bin ich damit einverstanden. dass 
diese Differenz bleibt; dagegen aber nicht im Grundsatz -
ich betone es ausdrücklich -. dass etwa das BVG gegen-
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über Unfallversicherung und gegenüber Militärversicherung 
vorzugehen hat. 

Angenommen -"Adopte 

Art. 37 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Antrag Lieberherr 
Zustimmung zum Nationalrat 

Art. 37 al. 1 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Proposition Lieberherr 
Adhesion au Conseil national 

Kündig, Berichterstatter: Der Nationalrat zieht für die 
Anpassung der Renten an Hinterlassene und Invalide einen 
anderen Rhythmus vor. Es soll neben dem fünf jährigen 
Anpassungsvorgang auch dann angepasst werden müssen, 
wenn die Teuerung jeweils um 10 Prozent angestiegen Ist. 
Die Kommission möchte auf diesen Automatismus verzich
ten und eine gewisse Flexibilität belassen, dies besonders, 
weil dieser Teuerungsausgleich nicht versicherbar und 
somit aus den im voraus zu bestimmenden Beitragsteilen 
zu erbringen ist. Im übrigen muss darauf hingewiesen wer
den, dass es sich nicht um eine wesentliche Differenz han
delt, da ja in der ersten Phase von höchstens zehn Jahren 
die Frage nicht allzu grosse Bedeutung erhält. Die Renten
höhe, auf der die zu entrichtenden Teuerungsausgleiche 
vorzunehmen sind, bewegt sich in einem sehr begrenzten 
Rahmen. 

Frau Ueberherr: Der materielle Inhalt von Artikel 37 hat im 
Laufe der diversen Beratungen in beiden Räten einen 
eigentlichen Schrumpfungsprozess erleiden müssen. Von 
der ursprünglichen Anpassung der Renten an die Teuerung 
ist leider nur noch die Verpflichtung zur Anpassung der Hin
terlassenen- und Invalidenrenten übriggeblieben. Zur Dis
kussion steht heute lediglich noch der Anpassungs
rhythmus, wie Sie bereits vom Präsidenten der vorberaten
den Kommission gehört haben. Die ständerätliche Fassung, 
an der unsere Kommission festhalten möchte, hat nur ein 
Element der Rentenanpassung berücksichtigt, nämlich die 
fünf jährige Anpassung der. Langzeitrenten. Der Nationalrat 
dagegen hat eine Kombination mit dem Landesindex für 
Konsumentenpreise gutgeheissen, wonach - wie Sie 
bereits gehört haben - bei einem Anstieg von je 10 Prozent 
der Ausgleich zu gewähren sei. 
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In Zeiten starker Indexsteigerungen ist es von grosser 
Bedeutung, in welchen Abständen angepasst werden 
muss. Die Fassung des Nationalrates scheint mir eine 
kleine, aber berechtigte Konzession an Jene Kreise zu sein, 
die zu Recht der Meinung sind, dass die Kaufkraft der Ren
ten erhalten werden sollte. Diesem Wunsch kommt die Fas
sung des Nationalrates eindeutig besser entgegen. Nach
dem Sie von unserem Präsidenten der vorberatenden Kom
mission gehört haben, dass es sich an und für sich um eine 
kleine Differenz handelt, bin ich der Meinung, dass man die 
kleine Differenz bereinigen sollte. Ich bitte Sie desh~lb, ent
gegen dem Beschluss der Kommission, dem Nationalrat 
zuzustimmen. 

Bundesrat HUrlimann: Ich unterstütze den Antrag von Frau 
Ueberherr. Es ist richtig, wie Herr Kündig ausgeführt hat: 
Sehr dramatisch ist dieser Unterschied zwischen Artikel 37 
nach Ständerat und Nationalrat nicht. Es ist einfach beim 
Nationalrat ein zusätzliches Moment - ähnlich wie bei ande
ren Lösungen, wo eine Anpassung vorgenommen werden 
soll - nicht berücksichtigt. Aber im Nationalrat hat dieser 
Artikel ganz anders zu reden gegeben. Hier standen einan
der ganz unterschiedliche Meinungen von nichts bis sehr 
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viel gegenüber. Man hat dann dank der Bemühungen des 
Präsidenten der Kommission und auch unter Mitwirkung 
des Bundesrates diese Mittellösung erarbeitet. 
Weil Sie erklären, für den Ständerat sei das nicht so ent
scheidend, ob Ständerat oder Nationalrat: Für den National
rat war es eine recht mühsame Übung, bis wir bei Artikel 37 
waren. Weil ich - das haben Sie längst gespürt - noch 
daran denken muss, dass ich mit der Vorlage wieder beim 
Nationalrat antreten muss und ein Interesse hätte, mög
lichst viele Differenzen bereinigt zu haben, möchte ich den 
Antrag von Frau Ueberherr im Namen des Bundesrates 
unterstützen. - -

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Ueberherr 

Art. 38 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
AdMrer ä. la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 40 Abs. 1 und 2, 40a Abs. 1 und 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 40 al. 1 et 2, 40a al. 1 et 2 
Proposition de la commission 
AdMrer ä. la decislon du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

T1teI1bls, Art. 41a und 41b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Titre '1 00, art. 41a et 41b 
Proposition de la commission 
Adherer ä. la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 45 Abs. 1 
.Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 45 al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer ci. la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 46a Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschlus des Nationalrates 

Art. 46a al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer ci. la decision du Conseil national 

15 Stimmen 
11 Stimmen 

KUndig, Berichterstatter: Die Kommissiqn beantragt 
Zustimmung zum Nationalrat, also Streichung von Absatz 3. 
Folgende Überlegungen waren dazu wegleitend: einmal ver
muten private Pensionkassen eine gewisse Privilegierung 
der öffentlichen Pensionskassen, insbesondere im Hinblick 
auf die Verwaltung und Finanzierung. Im weiteren glaubt die 
Kommission, dass die Leistungen der öffentlich-rechtlichen 
Kassen die Mindestanforderungen,. wie sie im Gesetz 
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umschrieben sind, bereits heute erfüllen oder aber bessere 
Leistungen hätten, so dass sie ohne Schwierigkeiten den 
Vorschriften nachkommen könnten und eine andere 
Behandlung nicht notwendig sei. Sie glaubt auch, dass die 
Gleichbehandlung aller dem BVG nachkommenden Vorsor
geeinrichtungen eine gewisse Unruhe abbauen kann. Die 
Kommission geht auch davon aus - wir werden auf den 
Antrag Steiner sic.her noch zu sprechen kommen -, dass 
das oft ins Feld geführte Argument, die öffentlichen Kassen 
könnten auch in Zukunft auf Freizügigkeitsleistungen bei 
Stellenwechsel verzichten, nicht der Absicht des Gesetz
gebers entsprechen kann. 

Angenommen - Adopte 

Art. 47 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 47 al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Kündlg, Berichterstatter: Bei Artikel 47 handelt es sich um 
eine positive Numeration derjenigen Vorschriften, die im 
Gesetz den übrigen obligatorischen Bereich betreffen. Die 
Kommission beantragt Zustimmung. 

Angenommen - Adopte 

Art. 50 Abs. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 50 al. 2, 3 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Kündlg, Berichterstatter: Das vom Nationalrat in Artikel 50 
Absatz 2 beantragte Festhalten ist die Konsequenz aus der 
Streichung von Artikel 46a Absatz 3. Die Kommission bean
tragt Zustimmung .. 
In Artikel 50 Absatz 3 schlägt der Nationalrat im zweiten 
Satz vor, dass der Gutglaubensschutz zwar beibehalten 
werden soll, dass er aber nicht schon des Nichteingreifens 
der Aufsichtsbehörde wegen geltend gemacht werden 
kann. Auch hier beantragt die Kommission Zustimmung. 
zum Nationalrat. 

Angenommen - Adopte 

Art. 51 Abs. 5 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 51 81.5 
Proposition de la commlssion 
Adherer ä ia decision du Conseil national 

KUndig, Berichterstatter: Das nach dem Nationalrat bei Arti
kel 51 Absatz 5 beantragte Festhalten ist wiederum die 
Konsequenz des Festhaltensbeschlusses bei Artikel 50 
Absatz 2. 

Angenommen - Adopte 

Art. 55 Abs. 1 Bst a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 55 al. 1 let. a 
Proposition de la commission 
Adherer ci la decision du Conseil national 
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Kündl~, Berichterstatter: Es handelt sich um eine redaktio
nelle Anderung, indem das Wort «besonders .. gestriChen 
wurde. 

Angenommen - Adopte 

Art. 56a, 5Gb 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss·des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

KUndig, Berichterstatter: Die Streichung von Artikel 56a hat 
keine Auswirkungen, da diese Bestimmung in Artikel 56b 
Absatz 2bis wieder aufgenommen wurde. Mit Utera b wollte 
der Ständerat den Verwaltungsaufwand des Sicherheits
fonds reduzieren, indem er kleine und kleinste Vorsorgeein
richtungen zu Abrechnungseinheiten, zum Beispiel bei Ver
sicherungsgesellschaften, zusammenziehen wollte·. Nach" 
dem dieses Rationalisierungsvorgehen keinen Gefallen 
gefunden hat, beantragen wir Ihnen, darauf zu verzichten 
und dem Nationalrat zuzustimmen. 
Zu Artikel 56b: In der Schaffung eines Sicherheitsfonds 
sind sich die beiden Räte einig. Der Nationalrat möchte 
jedoch den VorsorgeeinrichtungElneinen Anspruch auf 
Zuschüsse wegen ungünstiger Altersstruktur pereits dann 
einräumen, wenn die Summe ihrer Altersgutschriften über 
14 Prozent (statt 15 Prozent gerriäss Ständerat) liegt. Die 
Kosten für den Lastenausgleich sollen nach den Berech
nungen, die für die Nationalratskommission angestellt wur
den, deshalb nicht höher ausfallen als beim Ständerat, weil 
die Staffeiung der Altersgutschriften beim Nationalrat weni
ger steil angesetzt ist. Ihre Kommission kann Ihnen Zustim
mung zum Nationalrat empfehlen, nachdem dieser Prozent
satz bereits in der. ersten Runde in diesem Rat viele Anhän
ger gefunden hat. 

Angenommen - Adopte 

Art. 59 

KUndig, Berichterstatter: In Artikel 59 besteht zwar keine 
Differenz zum Nationalrat; es scheint der Kommission 
jedoch wichtig, dass zu diesem Artikel zuhanden der Mate
rialien noch einige Ausführungen gemacht werden. 
Die Ausgangslage : Artikel 59 Absatz 2 gibt dem Bundesrat 
die Kompetenz festzulegen, unter· welchen Bedingungen 
eine Vorsorgeeinrichtung der Aufsicht des Bundes unter
stellt wird. In Absatz 3 wird bestimmt, dass die Gesetzge
bung über die Versicherungsaufsicht vorbehalten bleibt. In 
der Botschaft zum BVG wird auf Seite 113 ausgeführt, dass 
in erster Unie Vorsorgeeinrichtungen, die der Gesetzge
bung über die Versicherungsaufsicht unterstehen, der 
direkten BVG-Aufsicht unterstellt werden. In der Frage der 
Abgrenzung der Aufsicht wird. ausgeführt, dass sich die 
Aufsicht des Bundesamtes für Privatversicherung auf Fra
gen der Solvenz beschränken wird: für alle übrigen Fragen 
sei die Aufsicht des Bundesamtes für Sozialversicherung 
zuständig. 
Artikel 44 des Versicherungsaufsichtsgesetzes hält fest, 
dass, wenn der Bund die Aufsicht aufgrund mehrerer 
Gesetze ausübe, der Bundesrat eine einzige Aufsichtsbe
hörde zu bezeichnen habe, so dass gegen aUSSeln nur eine 
Stelle in Erscheinung tritt. Nach Ansicht der Kommission 
sollten aufgrund dieser Rechtslage alle Vorsorgeeinrichtun
gen, die dieses Obligatorium gemäss BVG durchführen, der 
direkten Aufsicht des Bundes unterstellt werden, wobei die 
Zuständigkeit beim Bundesamt tür Sozialversicherung lie
gen sollte. Dabei sollten auch die Bestimmungen in der Ver
ordnung so gelegt werden, dass Sammeistiftungen und 
ähnliche Forrrien von Vorsorgeeinrichtungen nicht durch 
Einschränkungen an der Ausführung Ihrer Aufgabe gehin
dert werden, wie dies heute in verschiedenen Fällen bereits 
geschieht. 
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Die Kommission legt auch Wert auf die Äusserungen Bun
desrat Hürlimanns vor der Kommission, die aussagen: "Vor
derhand werden die Verbandseinrichtungen wie bisher der 
Aufsicht durch das Bundesamt für Sozialversicherung 
unterstellt bleiben... Das Versicherungsaufsichtsgesetz 
sieht ja bekanntlich eine zehnjährige Übergangsfrist vor. 
Hier ändert sich also zunächst am Bestehenden nichts. 
Im Blick auf die zweite Etappe der" BVG-Gesetzgebung 
wäre zu prüfen, ob die Beaufsichtigung durch das Bundes
amt für Sozialversicherung zufriedenstellend funktioniert 
hat. Eventuell könnte sich darnach die Frage stellen, ob die 
sogenannte vereinfachte Versicherungsaufsicht notwendig 
ist und nicht gegebenenfalls eine Versicherungsaufsichts
gesetzrevision ins Auge zu fassen wäre . .In der Übergangs
zeit wird es jedenfalls nicht zu Doppelunterstellungen 
bezüglich der Aufsicht kommen. Soweit das Zitat aus dem 
Protokoll von Herrn Bundesrat Hürlimann." Somit dürfte 
mlch Meinung der Kommission sichergestellt sein, dass die 
nach offenen Fragen, die diskutiert werden, im Sinne der 
Kommissionsmeinung behandelt werden. 

Art. 63a Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Die wiederkehrenden Beiträge der Arbeitnehmer für die 
Altersgutschriften dürfen bei der ältesten Altersgruppe 
höchstens um die Hälfte höher sein als bei der jüngsten. 

Art. 63a al. 4 
Proposition de la commission 
Les cotisations periodiques des salaries destinaes au f1nan
cement des bonifications de vieillesse ne doivent pas 
depasser de moltia, pour la catagorie d'äge la plus elevee, 
celles de la catagorie d'äge la plus basse. 

Kündlg, Berichterstatter:" Der Ständerat hat in seiner Fas
sung bejaht, dass die vom Arbeitnehmer zu erbringenden 
Beiträge unabhängig vom Alter festzulegen seien. Damit 
sollten eine gewisse geringe Beitragssolidarität zwischen 
den jüngeren und den älteren Arbeitnehmern erreicht und 
auch die Anstellungsprobleme der älteren Jahrgänge gemil
dert werden. Im weiteren ging es auch darum, das heute 
grossmehrheitlich angewandte System der Beitragsgleich
heit weiterzuführen, da nur ein kleiner Teil bestehender 
Vorsorgeeinrichtungen heute gestaffelte Beiträge erhebt. 
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Ich möchte im Zusammenhang mit diesem Artikel nochmals 
auf die Verwendung der Arbeitnehmerbeiträge und den Ein
satz der Arbeitgeberbeiträge hinweisen. Es war von allem 
Anfang an die Meinung, dass die Beiträge der Arbeitnehmer 
gleichbleibend auf die gesamte Zugehörigkeitszeit als Sok
kelbeltrag erhoben werden sallten, während die Beiträge 
der Arbeitgeber, die ges!imthaft mindestens so viel ausma
chen müssen wie die Beiträge aller Arbeitnehmer zusam
men, zur Erreichung der Staffelung der Altersgutschriften 
einzusetzen sind. Da wir ein Obligatorium haben, würde 
dadurch niemand zu Schaden kommen. Bel dem vom Natio
nalrat vorgeschlagenen Beitragssystem besteht auch die 
Gefahr, dass durch geschickte Manipulation namhafte Teile 
der Altersgutschriften von Selbständigerwerbenden bei 
kleinen und Kleinstbetrieben oder Vorsorgeeinrichtungen 
den SIcherheitsfonds stark belasten könnten. Der National
rat hat sich den Im zweiten Integrationsbericht erhobenen 
Einwänden gebeugt und die volle Freiheit der Staffelung der 
Arbeitnehmerbeiträge eingeführt. Besonders wurde 
befürchtet, dass dadurch In kleinen Vorsorgeeinrichtungen 
die Stabilität der Arbeitnehmerbeiträge gefährdet sei und 
aus diesem Grund ältere Arbeitnehmer bei der Stellensuche 
benachteiligt seien. Ihre Kommission konnte sich diesem 
Anliegen teilweise anschllessen, glaubt aber, dass es falsch 
wäre, und zwar wegen des Missbrauchs, wenn hier eine 
volle Freiheit gewährt würde. Sie beantragt daher eine Fas
sung, die eine SOprozentige Erhöhung der Arbeitnehmer
beiträge für ältere Jahrgänge zulässt. Dadurch soll den bei
den Befürchtungen, nämlich dem Missbrauch durch die 
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volle Freiheit und der Benachteiligung der älteren Jahr
gänge, angemessen Rechnung getragen werden. 

Angenommen - Adopfe 

Art.63b 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Proposition de Ja commission 
Biffer 

Kündig, Berichterstatter: Die in diesem Artikel umschriebe
nen Mindestvorschriften für die Gestaltung der Beiträge 
sind nicht notwendig, da alle Pflichtleistungen im Gesetz 
umschrieben sind. Die Kommission beantragt daher Strei
chung des Artikels, da rechtlich alle Aufgaben durch Arti
kel 63 Absatz 2 abgedeckt sind. 

Angenommen - Adopte 

Art. 64 Abs. 3, 4 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Art. 64 al. 3, 4 
Proposition de la commission 
Bitter 

Kündig, Berichterstatter: Die national rätliche Kommission 
war bestrebt, mit den Versicherungsgesellschaften eine 
Einheitsprämie zur Deckung der Risiken -Invalidität und 
Tod.. zu vereinbaren. Diese Verhandlungen haben aber 
infolge der von Betrieb zu Betrieb stark unterschiedlichen 
Risikostruktur - die Risikoprämie kann zwischen weniger 
als 1 Prozent und mehr als 3 Prozent ausmachen - zu kel
nem positiven Ergebnis geführt. Aus diesem Grund hat der 
Nationalrat beschlossen, auf die im Artikel 65a vorgesehene 
Bildung einer Sonderreserve zu verzichten und die durch 
den Zusammenzug der Risiko- und Umlagernassnahmen 
vorgesehene Einheit zu entflechten. Der Grund für den Ver
zicht auf die Sonderreserve liegt also bei der unterschiedli
chen Struktur der VorsorgeeinrIchtung und bei der Abdek
kung der Risiken für Tod und Invalidität bei Versicherungs
gesellschaften. Meines Erachtens ist es bedauerlich, dass 
im Rahmen des Obligatoriums keine Lösung gefunden wer
den konnte, die eine Einheitsbelastung, wie wir dies bei der 
AHV und IV kennen, gebracht oder doch mindestens eine 
Höchstbelastung vorgesehen hätte, die jedoch von den 
Versicherungsgesellschaften durch einen internen lasten
ausgleich durchaus hätte möglich gemacht werden kön
nen. 
Der Nationalrat versucht nun durch den neuen Absatz 3 die 
Tarifgestaltung nach sozialen Gesichtspunkten zu beein
flussen. Nach Ansicht Ihrer Kommission sind Versiche
rungstarife, die gemäss Artikel20 des Versicherungsauf
'sichtsgesetzes zu prüfen sind, auf ihre Rechtfertigung und 
nach den Gesichtspunkten der Gerechtigkeit hin zu über
prüfen. Die Kostenüberwälzung soll durch die Vorsorgeein
rIchtungen nach ihrem Ermessen sozial vorgenommen wer
den. Das Schaffen von sogenannten Sozialtarifen, zum Bei
spiel nach Einkommenshöhe oder nach Alter, müsste zu 
neuen Ungerechtigkeiten führen, die sehr stossend sein 
können, da weder Einkommenshöhen noch Alter die Sozial
komponente ausmachen. Die Kommission beantragt daher 
Streichung des Absatzes 3. 
Zu Absatz 4: Das Plenum des Nationalrates ist mit der Auf
nahme von Absatz 4 dem Antrag von Herrn Ammann 
gefolgt, der damit ebenfalls einen Ersatz für den nicht reali
sierten Einheitstarif anstreben möchte. Dabei dürfte wohl 
eine sehr gute Absicht, nämlich die Schaffung grösserer 
Risikogemeinschaften und dadurch auch eine ausgegliche
nere Belastung für die Versicherten, als Begründung im 
Vordergrund gestanden haben. Der Grundsatz, dass 
Gemeinschaftsstiftungen auch eine Risikogemeinschaft bil-
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den sollen, bleibt auch in Ihrer Kommission unbestritten. 
Die Schwierigkeit liegt nun aber im Obligatorium einer sol
chen Bestimmung. Durch eine obligatorische Vereinheitli
chung der Risikobelastung werden Vorsorgeeinrichtungen 
mit geringem Risiko Gemeinschaftsstiftungen fernbleiben 
und eigene, kleinere, interessantere Gruppierungen organi
sieren. Dies führt zu einer nicht gewollten Autteilung inner
halb von ganzen Branchen oder anderen Interessengemein
schaften in Stiftungen mit unterschiedlichen Belastungen. 
Die Kommission beantragt daher, den Absatz 4 ersatzlos zu 
streichen, teilt aber die Ansicht, dass die im Beschluss des 
Nationalrates vorgesehene Risikogemeinschaft In der Regel 
angestrebt werden sollte. 

Angenommen - Adopte 

Art. 65 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 65 al. 2 
Proposition de la commission 
Adhilrer ci la decision du Conseil national 

KUndig, Berichterstatter: Bei dem vom Nationalrat 
beschlossenen Absatz 2 handelt es sich um die Konse
quenz des Beschusses zu Artikel 46a, wo Ausnahmebe
stimmungen über die Finanzierung öffentlich-rechtlicher 
Kassen vorgeschlagen w~rden. Die Kommission beantragt 
Ihnen Zustimmung zum Nationalrat. Ich möchte jedoch fest
halten, dass die Zustimmung auch gegeben werden kann, 
wenn nicht alle vom Bundesrat festgelegten Bedingungen 
eingehalten sind, aber ein gewisses Gleichgewicht erfüllt 
ist. Es soll dadurch eine vemünftige Flexibilität ,erhalten blei
ben. 

Angenommen - Adopte 

Art.65a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer ci la decision du Conseil national 

KUndig, Berichterstatter: Dazu habe ich keine Bemerkun
gen anzubringen; Ich habe mich dazu bereits einleitend 
geäussert. 

Angenommen - Adopte 

Arl65b 
Antrag der Kommission 

Abs.1 

JedeVorsorgeeinrichtung hat 1 Prozent der ... 

Abs.2 

... verwenden kann und auch nicht im Hinblick auf eine 
spätere Verwendungsmöglichkeit zurückstellen will, hat sie 
diese Mittel zur Erhöhung der Altersgutschritten der Ver
sicherten oder zur Anpassung an die Preisentwicklung von 
Renten, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes entstanden 
sind, einzusetzen. . 

Abs.3 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Anträge Weber 

Abs.1 
Hauptantrag 
Zustimmung zum Nationalrat 
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Eventualantrag 
(falls der Hauptantrag abgelehnt wird) 
Jede Vorsorgeeinrichtung hat 1,5 Prozent der ... 

Art.65b 
Proposition de la commission 

AI. 1 
... de consacrer 1 pour cent... 

AI. 2 
... conformement au 1er alinea, ni ne veut constituer une 
reserve en vue· d'une utllisation ulterieure, elle emplolera 
ces ressources po ur accroitre les bonifications de vieil
lesse des assures ou pour adapter ä I'evolution des prix les 
rentes nees avant !'entree en vigueur de la presente loi. 

AI. 3 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Propositions Weber 
AI. 1 

Proposition principale 
Adhesion au Conseil national 

Proposition subsidiaire 

(en cas de rejet de la proposition principale) 
... de consacrer 1,5 pour cent ... 

KUndig, Berichterstatter: Die grundsätzliche Zustimmung 
Ihrer Kommission zur neuen Gliederung Im Rlsikoteii 
gemäss Artikel 64 und zum Um.lageteil gemäss Artikel 56b, 
Sondermassnahmen, habe ich bereits bei Artikel 64 
erwähnt. Die Schaffung dieser Sondermassnahmen ist die 
logische Konsequenz daraus. 
Zu Absatz 1: Hier handelt es sich um zwei redaktionelle 
Änderungen. Nachdem alle Vorschriften dieses Gesetzes 
Mindestvorschritten sind, erübrigt es sich, hier den Begriff 
.. mindestens 1. ProzentM zu erwähnen. Wir beantragen 
daher Streichung des Wortes «mindestens". Im weiteren ist 
die Streichung des Artikels 34 gemäss Ihrem Beschluss von 

. heute morgen vorzunehmen. 
Gleichfalls möchte die Kommission festhalten, dass nach 
Ihrer Ansicht die in Absatz 1 umschriebenen Einsatzberei
che der Umlagemittel zugunsten der EintrittsgeneratIon und 
zugunsten der Anpassung der Renten an die Preisentwick
lung gemäss Artikel 37 Absatz 2 als gleichwertig anzusehen 
sind. • 

Präsident: Ich schlage Ihnen vor, zunächst Absatz 1 zu 
beraten, zu dem ein Gegenantrag Weber vorliegt. 

Abs. I-Al 1 

Weber: In der ersten Fassung des Ständerates waren min
destens 3 Prozent der ·koordinlerten Löhne zur Finanzie
rung der Sonderreserve vorgesehen. Allerdings hätten dar
aus auch die Risiken finanziert werden müssen, was - Irr
tum vorbehalten - etwa 1,3 bis 1,5 Prozent in Anspruch 
genommen hätte. Der Nationalrat hat diesen Anteil für Son
dermassnahmen ohne Risiken auf mindestens 1 Prozent 
reduziert. Im letzten Moment wurde in unserer Kommission 
das Wort .. mindestens .. noch herausgestrichen. Das sehe 
ich einfach nicht ein. So oder so bleibt dieses eine Prozent 
als Grundsatz nach der Fassung des Nationalrates; es 
könnte aber im Bedarfsfall etwas erhöht werden. Aus dem 
bereits einmal zitierten Votum von Herrn Direktor Schuler, 
dass die Mittel einmal sehr knapp werden könnten, sei 
erwähnt, dass er in diesem Zusammenhang von .. ohnehin 
knappen Mitteln .. spricht. Man sollte den Kassen also die 
Möglichkeit lassen, die Finanzierung der Sondermassnah
men minimal zu· erhöhen, falls das nötig wird. Daher bean
trage ich Ihnen, im Sinne des Nationalrates das Wort «mln-' 
destens .. stehenzulassen. 
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Ich habe ja auch noch einen Eventualantrag eingereicht. 
Sollte wider Erwarten mein Hauptantrag abgelehnt und eine 
feste Zahl vorgesehen werden, dann bitte ich Sie aus den 
selben Überlegungen, meinem Eventualantrag zuzustim
men, damit die knappen Mittel zum vornherein etwas weni
ger knapp werden. 

Kündlg, Berichterstatter: Zum Hauptantrag Weber: Mate
riell handelt es sich nach meiner Meinung um eine Diffe
renz, die aus dem Weg geräumt werden könnte, sind doch 
alle Vorschriften dieses "Gesetzes Mindestvorschriften. 
Wenn wir vorschreiben, 1 Prozent sei für bestimmte Aufga
ben einzusetzen, dann ist es jeder Vorsorgeeinrichtung frei
gestellt, diesen Satz zu erhöhen oder nicht. Ob wir also 
«mindestens 1 Prozent.. schreiben oder einfach .. 1 Pro
zentu, bildet also an sich von Gesetzes wegen keinen 
Unterschied. 
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Zum Eventualantrag: Als wir die Sonderreserve schufen, 
haben wir versucht, mit den 3 Umlageprozenten die Risiken 
abzudecken und die Sondermassnahmen finanzieren zu 
können. Dabei sind wir in der ursprünglichen Fassung 
davon ausgegangen, dass etwa 1,2 Prozent notwendig 
wären, um die Risiken abzudecken, dass weitere 0,3 Pro
zent notwendig sind, um den SicherheItsfonds zu äufnen, 
d. h: den gesamtschweizerischen Ausgleich in bezug auf 
die Sicherheit und die Altersstruktur abdecken zu können, 
während der Rest eingesetzt worden wäre zugunsten der 
Eintrittsgeneration und des Teuerungsausgleiches. 
Nachdem wir nun diesen Risikoteil von den Sondermass
nahmen getrennt haben, steht hier 1 Prozent zur Verfü
gung, und es stellt sich die Frage, wie dieses eine Prozent 
überhaupt verwendet werden könne. Wenn wir darüber die 
Botschaft nachlesen, stellen wir fest, dass der Teuerungs
ausgleich auf den Renten nach zehn Jahren ungefähr 3 Pro
mille kosten wird, während er in den ersten Jahren (da wir 
wenige Rentner haben werden, aber viele Beitragszahler) in 
einem Bruchteil des einen Promille anzulasten sein wird. 
Somit haben wir verhältnlsmässig viele Mittel zur Verfü
gung, wie das auch aus einer Kurve ersichtlich war, die wir 
bel der ersten Beratung 1980 hier zur Hand hatten. In den 
ersten zehn Jahren wird dieser eine Prozent im Mittelwert -
es wird Einzelfälle geben, wo das nicht ausreicht - genü
gen, um diese Umlagemassnahmen vorzunehmen. Ich 
glaUbe aber - und habe das auch In der ersten Beratung 
betont -, dass die Mittel der Umlage in der zweiten Dekade 
nicht mehr genügen, dass dort zusätzliche Umlagemittel 
nötig sein werden, 
Im Sinne des Strukturaufbaues wäre es heute falsch, zu 
viele Umlagemittel zur Verfügung zu haben, die wir später 
ab dem 10. bis zum 40. Jahr nicht mehr haben werden, weil 
die Anzahl der Rentner namhaft steigen wird. 

Weber: Nach den Äusserungen von Herrn Kommissions
präsident Kündig kann ich auf den EventUalantrag verzich
ten. Wenn man aber schon mit der Möglichkeit rechnet, 
dass diese Prozente eventuell erhöht werden müssten, weil 
es Minimalanforderungen sind - warum soll man das im 
Gesetz nicht sagen? Es könnte damif Schwierigkeiten aus
gewichen werden. Ich bitte Sie, dem Hauptantrag zuzustim
men, . 

Bundesrat Hürllmann: Nachdem Herr VIzepräsident Weber 
seinen EventUalantrag zurückzieht, wird das Problem 
bedeutend einfacher. Man könnte sich natürlich aufgrund 
der Ausführungen, wie sie eben Herr Kündlg gemacht hat, 
fra,gen, ob man für diese Umlage komponente nur 1 oder 1,5 
Prozent verwenden will. Denken Sie etwa an die Teuerung 
der bereits laufenden Renten, die nun ebenfalls mitfinan
ziert werden sollen. Es ist eine Ermessensfrage. Aber diese 
steht nicht mehr zur Diskussion, nachdem Herr Weber die
sen Eventualantrag zurückgezogen hat. Was nun die For
mulierung "mindestens 1 Prozent.. oder "hat 1 Prozent .. 
betrifft, so ist es vielleicht nicht nur eine redaktionelle 
Frage; denn die Mindestvorschriften nach Artikel 6b dieses 
Gesetzes beziehen sich nur auf den zweiten Teil" dieses 
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Gesetzes. Dort handelt es sich um Mindestvorschriften, 
während wir hier bereits im siebenten Teil dieses Gesetzes 
sind. Herr Kündlg hat durchaus recht, dass die Pensions
kassen natürlich immer über die Mindestvorschriften hin
ausgehen können. Aber wenn wir Artikel 34 belassen hät
ten, dann hätte dieses «mindestens 1 Prozent.. vielleicht 
noch einen Sinn gehabt. Jetzt, nachdem Sie Artikel 34 
gestrichen und dem Bundesrat die Möglichkeit genommen 
haben, für die neun ältesten Jahrgänge der Eintrittsgenera
tion Mindestlelstungen vorzuschreiben, hat dieses .. minde
stens 1 Prozent .. nicht mehr das gleiche Gewicht. Es wird 
sich weisen, wie der Nationalrat auf diese Frage reagiert. 
Wenn er allenfalls bei Artikel 34 wieder eine entsprechende 
gesetzliche Vorschrift, wie ich das heute verteidigt habe, 
aufnimmt, dann wird er sich vermutlich auch mit Artikel 65b 
Absatz 1 im Sinne des Antrages von Herrn Vizepräsident 
Weber beschäftigen müssen. Aber so, wie Sie heute ent
schieden haben, kann man es ruhig bei di.esem 1 Prozent 
belassen aus den Gründen, wie sie Herr Kündig ausgeführt 
hat, weil dieses eine Prozent nicht mehr in diesem Ausmass 
herangezogen werden soll, wi~ wir das ursprünglich mit 
dem Artikel 34 vorgesehen hatten. Ich meine deshalb, dass 
man Jetzt dem Antrag der Kommission zustimmen kann. 
Wie das Gesetz vom Nationalrat zurückkommt, hängt 
wesentlich von der Behandlung des" Artikels 34, den wir 
heute morgen eingehend diskutiert haben, ab. Sie sehen 
hier die Zusammenhänge deutlich, auf die Herr Kündig, die 
übrigen Votanten und ich heute morgen aufmerksam 
gemacht haben. Dass es klüger ist, hier von 1 Prozent zu 
sprechen, hat eine politische Bedeutung, weil mit diesem 
Gesetz immer wieder gesagt werden soll: Was kostet eine 
Versicherung, wenn man mit einer neuen beruflichen Vor
sorge in einem Betrieb ab Inkrafttreten beginnt? Dann 
welss man genau, dass die Sondermassnahmen1 Prozent 
kosten. Wenn Ich das noch beifügen darf, Herr Ständerat 
Kündig: die Tendenz, diese Sondermassnahme und die 
RIsikoversicherung in einer Einheitsprämie zusammenzu
fassen, war auch im Nationalrat vorhanden, und zwar sehr 
lange. Ich habe im Auftrag der nationalrätlichen Kommis
sion mit den Versicherungsgesellschaften, die die Risiken 
decken müssen, sehr lange verhandelt. Ich musste mich 
davon überzeugen lassen, dass es nicht im Interesse der 
beruflichen Vorsorge gewesen wäre, hier einfach eine Ein
heitsprämie zu verlangen, weil unter Umständen bel einer 
ganz schlechten Struktur, bei grossen Risiken, sogar die 3 
Prozent nicht genügt hätten. Andererseits - denken Sie 
etwa an einen einfachen Textilbetrieb oder an ein grosses 
Treuhandbüro - sind diese RIsikoprämien viel geringer. 
Deshalb kann man die entsprechenden Risikoprämien 
gemäss den effektiven Kosten Im betrettEmden Betrieb 
anpassen. 
Ich wollte vorhlrl nicht eingreifen, weil Ich Ihren Ausführun
gen grundsätzlich zustimme. Ich wollte lediglich noch beifü
gen, dass sich die nationalrätliche Kommission ausseror
dentlich lange mit diesem Problem beschäftigt hat und am 
Schluss zu dieser Lösung von separaten Risikoprämien, 
aber von 1 Prozent bzw. mindestens 1 Prozent für die Son
dermassnahme gekommen ist. Diese Lösung, wie sie jetzt 
aufgrund Ihres Konzeptes durch den Nationalrat präzisiert 
wurde, ist, das sei hier ohne weiteres festgehalten, die ein
fachere, die transparentere und auch die den heutigen Ver
hältnissen besser entsprechende. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Weber 

Abs. 2 und 3 - AI. 2 et 3 

Angenommen - Adopte 

Art, 69 Abs. 1 
Antrag der Kommission 

31 Stimmen 
8 Stimmen 

Jeder Kanton bezeichnet als letzte kantonale Instanz ein 
Gericht, das über Cilie Streitigkeiten ... 
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Art. 69 al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer ci. la decision du Conseil national 
(La modification ne concerne qua le texte allemand) 

Kündig, Berichterstatter: Die von der Kommission bean
tragte Formulierung schafft keine materielle Differenz zum 
Nationalrat. Sie soll aber die Absicht der Kommission klarer 
zum Ausdruck bringen. Der Text -Jeder Kanton bezeichnet 
als letzte kantonale Instanz ein Gericht, das über die Strei
tigkeiten ... " soll aussagen, dass es den Kantonen überlas
sen bleibt, selbst ein oder mehrere Gerichte als zuständige 
Instanz einzusetzen. Es soll aber auch die Möglichkeit der 
Vorschaltung von Schiedsgerichten beinhalten. Als letzte 
Instanz jedoch wird eine Gerichtsinstanz vorgeschrieben. 
Wir beantragen daher Zustimmung zum neuformulIerten 
Antrag der Kommission. 

Angenommen - Adopte 

Art. 76 Abs. 1, 2 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 76 al. 1,2 . 
Proposition de la commission 
Adherer ci. la decision du Conseil national 

Kündlg, .Berichterstatter: Der vom Nationalrat beschlos
sene Absatz 1 ist identisch mit Absatz 2 der ständerätlichen 
Fassung, während der frühere Absatz 1 neu Absatz 2 wird, 
jedoch eine weitergehende Steuervorschrift enthält. Dem 
Absatz 1 des Nationalrates stimmt die Kommission diskus
sionslos zu. 
Zum Absatz 2: Bei diesem Absatz handelt es sich um eine 
Ausdehnung der Steuervorschriften, indem Einkünfte und 
Vermögenswerte, die ausschllessllch der beruflichen Vor
sorge dienen, nicht nur von den direkten Steuem des Bun
des, der Kantone' und Gemeinden befreit werden sollen, 
sondern nun auch von den Erbschafts- und Schenkungs
steuern 'der Kantone und Gemeinden auszunehmen sind. 
Die Kommission beantragt auch in diesem Punkt Zustim
mung zum Nationalrat. 

Angenommen - Adopte 

Art. 77 Abs. 2 
Antrag der Kommission 

... sind bel den direkten Steuern des Bundes. der Kantone 
und Gemeinden in dem vom Bundesrat in Zusammenarbeit 
mit den Kantonen festgelegten Ausrnass abziehbar. 

Antrag Schönenberger 

... sind bei den direkten Steuern des Bund.es, der Kantone 
und Gemeinden bis zu 20 Prozent des steuerlich massge
benden Erwerbseinkommens im Umfange des dreifachen 
maximalen rentenbildenden AHV-Elnkommens abziehbar. 

Antrag Stucki 

Zustimmung zum Nationalrat (Text des Bundesrates) 

Art. 77 81.2 
Proposition de la commission 

..• et des communes, dans la mesure fixee par le Conseil 
federal avec la collaboration des cantons. 

Proposition Schönenberger 

... peuvent etre deduites en matiere d'impöts directs de la 
Confederation, des cantons. et des communes, jusqu'ä. 20 
pour cent du revenu fiscal provenant d'une activite lucrative 
et dans les limites du revenu AVS maximum constitutif de 
rente, multiplie par trois. 
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Proposition Stucki 
Adhesion au Conseil national (texte ·du Conseil fooeral) 

Kündlg, Berichterstatter: Im Artikel 77 wird die steuerliche 
Behandlung der Beiträge umschrieben. Artikel 78 behandelt 
die anderen möglichen Vorsorgeformen, während Artikel 79 
die Besteuerung der Leistungen enthält. Es handelt sich 
also um drei Artikei mit einem inneren Zusammenhang. 
Der Ständerat wollte in seiner Fassung die Steuerhoheit der 
Kantone so wenig wie möglich tangieren. Es wurden daher 
nur Steuervorschriften für den Obligatorischen Bereich fest
gelegt, wobei wir selbstverständlich davon ausgingen, dass 
die Kantone die Steuerharmonisierungsbestrebungen in die 
.gleiChe Richtung treiben würden, nachdem die Finanzdirek
·torenkonferenz einstimmig eine entsprechende Empfehlung 
verabschiedet hatte. In der Tat wäre es störend, wenn 
jemand, der in seiner aktiven Zeit in einem Kanton arbeitet, 
wo die Beiträge steuerlich begünstigt sind, dann in einen 
anderen Kanton ziehen könnte, wo die Leistung~n steuer
befreit werden. Natürlich wäre auch die doppelte Belastung 
möglich. Aus dieser Beurteilung kann sich die Kommission 
den grundsätzlichen Bestrebungen des Nationalrates 
anschliessen. Sie beantragt jedoch, dass in Artikel 77 
Absatz 2 dem Bundesrat die Kompetenz eingeräumt wird, 
In Zusammenarbeit mit den Kantonen gewisse Höchstgren
zen für die steuerliche Befreiung festzulegen., Die vorge
schlagene Kompetenz resultiert aus zwei verschiedenen 
Überlegungen. 
Erstens soll ein möglicher Missbrauch verhindert werden. 
Äufgrund der voll umfänglichen steuerlichen Befreiung wäre 
es möglich, dass namhafte Teile von grösseren Einkommen 
während der aktiven Zeit steuerfrei für'die Altersvorsorge 
bereitgestellt würden, um dann in einem späteren Zeit
punkt, wo das Erwerbseinkommen nicht mehr oder nur in 
geringem Ausmass vorhanden ist, zu wesentlich günstige
ren Steuersätzen wieder übernommen zu werden. Hier,soll 

,der Bundesrat nach Meinung der Kommission gewisse 
Maximalsätze zum Einkommen festlegen, wenn nötig auch 
die Obergrenze des Einkommens oder sinngemäss einen 
steuerlich begünstigten Höchstbetrag ansetzen. 
Zweitens sind die Ansätze auch im Zusammenhang mit Arti
kel 78 zu sehen. In diesem Artikel sollen nämlich andere 
Vorsorgeformen, die ausschliessllch und unwiderruflich der 
Alters-, Hinterlassenen- 'und Invalidenvorsorge dienen, in 
etwa der spezifischen Altersvorsorge gleichgestellt werden. 
Es handelt sich dabei um Banksparen, um Lebensversiche
rungen, Risikoversicherungen und weiteres mehr. Die Vor
stellungen der Eidgenössischen SteuerverwaJtung zur 
steuerrechtlichen Behandlung dieser anderen Vorsorgefor
men gehen in folgender Richtung: Dass die Vors,argeneh
mer neben den Beiträgen, die sie für die Vorsorge der zwei
ten Säule entrichten, für Vorsol'geformen der dritten Säule 
noch weitere 4000 bis 5000 Franken vom steuerbarf;!n ein
kommen <abziehen können. Vorsorgenehmer, die keiner 
Personalvorsorgeeinrichtung und keiner Verbandsversiche
rung angeschlossen sind, also vor allem Selbständigerwer
bende, sollen von anerkannten Vorsorgeformen der dritten 
Säule den Abzug in der Höhe von 10 bis 15 Prozent des 
Erwerbseinkommens von höchstens dem zweifachen anre
chenbaren Jahreslohn - gemäss Artikel 8 des Gesetzent
wurfes -, also rund 88 000 Franken, beanspruchen können. 
Diese Beschränkungen sind nötig, um die Steuerausfälle in 
Grenzen zu halten und Missbräuche zu verhindern. Soweit 
die Meinung der Eidgenössischen Steuerverwaltung. 
Die Kommission hat sich über die nach ihrer Meinung fest
zusetzende steuerlich begünstigte Höchstgrenze nicht aus
gesprochen. Sie sieht aber in den beiden Artikeln 77 und 78 
einen inneren Zusammenhang, wobei insbesondere eine 
unterschiedliche Behandlung der Selbständig- und Unselb
ständigerwerbenden vorzusehen sei. Zu berücksichtigen 
sind auch die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge 
sowie die Einkommensmaxima von Mitgliedern staatliCher 
Vorsorgeeinrichtungen. 
Die Kommission beantragt aus diesen Überlegungen, dass 
im Artikel 77 ein Zusatz beigefügt werde und stimmt den 
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Artikeln 78 und 79 in der Form der Beschlüsse des Natio
nalrates zu. 

Stucki: Sie haben soeben die Begründung des Kommis
sionspräsidenten gehört für diese Ergänzung des Artikels 
77 Absatz 2, wonach die von den Arbeitnehmern und Selb
ständigerwerbenden an Vorsorgeeinrichtungen der zweiten 
Säule bezahlten Beiträge in dem vom Bundesrat in Zusam
menarbeit mit den Kantonen festgelegten Ausrnass abzugs
fähig sein sollen. Dieser Antrag ist offenbar der mit einem 
vollen Abzug der Beiträge verbundenen Steuerausfälle und 
vor allem auch allfälliger Missbräuche wegen gestellt wor
den. Die Kommission will damit, auch wenn dies im Wortlaut 
dieser Ergänzung nicht ausdrücklich gesagt wird, nur einen 
gewissen, nach oben begrenzten Teil der Beiträge des 
Arbeitnehmers zum Abzug zulassen, also gewissermassen 
eine Maximierung auf einer bestimmten Höhe in die Kompe
tenz des Bundesrates geben. 
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Bel allem Verständnis für diese Überlegungen, die hier 
offenbar zum neuen Antrag der Kommission geführt haben, 
scheint mir nun doch die klare Linie, die der Bundesrat in 
seiner Vorlage vorgeschlagen hat und die auch vom Natio
nalrat gutgeheissen wurde, etwas verloren zu gehen, näm
lich, dass einerseits ein voller Abzug der Arbeitnehmerbei
träge zu gewähren sei, dass andererseits aber auch die 
volle Besteuerung von Renten und Kapitalabfindungen zu 
erfolgen habe. Das ist eine meines Erachtens richtige und 
klare Lösung, die nicht nur für den Vollzug eine einfache 
Ausgangslage ergibt, sondern in allen Teilen auch dem Ent
wurf des Rahmengesetzes über die Steuerharmonisierung 
entspricht - ein übrigens zentrales Anliegen im fiskalpoliti
schen Bereich. Man stand ja seinerzeit seitens der Kantone 
dieser Zielsetzung Abzug/Beiträge, volle Besteuerung der 
Renten und Kapitalabfindungen Im Rahmen der Harmonisie
rung etwas skeptisch gegenüber. Man hat aber im nachhin
ein. gesehen, dass damit eine gesamtschweizerisch bes
sere Lösung erzielt werden kann, als wir heute haben, und 
dass wir deshalb diesen Schrittwechsel vollziehen sollten. 
Das war dann auch der Grund, warum im letzten Herbst, 
also im September 1981, die Finanzdirektorenkonferenz 
ohne 'Vorbehalte diesen Schrittwechsel im Rahmen dieses 
neuen Bundesgesetzes, das noch für das Jahr 1982 ange
kündigt Ist, befürwortet hat. 
Demgegenüber bringt nun der Vorschlag der Kommission 
im Moment keine Lösung. Diese müsste noch im Rahmen 
dieser Gespräche, die dann der Bundesrat mit den Kanto
nen zu führen hätte, erarbeitet werden, und das Ausmass 
oder die Höhe der Limitierung müsste festgelegt werden. 
Was nun hier im Zusammenhang auch mit Artikel 79 zu 
beachten ist: wenn ein maximierter Abzug vorgeschrieben 
wurde, müsste man natürlich auch Artikel 79, wo die volle 
Besteuerung (ohne Maximierung) der Renten, also der Lei
stungen der Versicherung, vorgesehen wird, im Grunde 
genommen einer erneuten Prüfung unterziehen. Nur beim 
vollen Abzug der PflIchtbeiträge des Arbeitnehmers ist 
auch die volle Besteuerung der Leistungen der Fürsorge
einrichtungen gerechtfertigt. Nur diese konsequenti! 
Lösung scheint mir richtig zu sein. 
Bei den Vorsorgeformen nach Artikel 78, wie sie auch vom 
Herrn Kommissionspräsidenten vorgestellt wurden, ist aller
dings Im Gegensatz zu den Beiträgen nach Artikel 77 die 
vom Bundesrat vorgesehene Begrenzung meines Erach
tens am Platz. Es geht aber hier nicht um Beiträge an Vor
sorgeeinrichtungen der zweiten Säule, sondern um Bei
träge für andere Vorsorgeformen. Der Herr Kommissions
präsident hat darauf hingewiesen, dass dies Vorsorgefor
men über den Weg von privaten Versicherungsverträgen, 
Banksparen usw. sind. Man spricht in diesem Sektor dann 
von den so'genannten gebundenen, privaten Vorsorgeein
richtungen. Mit anderen Worten werden hier in diesem Arti
kel 78 Beiträge zum Abzug zugelassen, die eigentlich in den 
Bereich der privaten Vorsorge der dritten Säule gehören. 
Um sogenannte .. Überversicherungen .. zu vermeiden, ist Im 
Bereich von Artikel 78 durchaus eine Maximierung ange
bracht und richtig. Bei cl,er Einrichtung der zweiten Säule, 
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die in Artikel 77 behandelt wird, handelt es sich ja fast aus
schliesslich um Personalfürsorgestiftungen, die der staatli
chen Aufsicht unterstehen, und Missbräuche sind daher 
nicht zu befürchten. Ich habe das durch meine Steuerfach
leute abklären lassen. Im übrigen ist es doch so, wenn rela
tiv hohe Besoldungen versichert werden, relativ hohe Bei
träge geleistet werden, sind natürlich auch die Renten und 
die Kapitalabfindungen entsprechend höher, und um diese 
höheren Renten und Kapitalabfindungen sind dann auch 
höhere Steuern zu bezahlen. In dieser konsequenten Linie 
ist auch dem Grundsatz der wirtschaftlichen Leistungsfä
higkeit im Steuerbereich Rechnung getragen worden. 
Alles in allem: Ich bin der Meinung, dass hier eine klare und 
eindeutige Regelung beschlossen werden muss. Die vom 
Bundesrat in Artikel 77 Absatz 2, vorgeschlagene Lösung 
des vollen Abzuges der Arbeitnehmerbeiträge an Einrich
tungen der zweiten Säule ist aus praktisChen und sachli
chen Gründen dem Vorschlag der Kommission vorzuzie
hen. Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Schönenberger: Obwohl ich Ihnen einen Antrag eingereicht 
habe, stelle ich mich voll und ganz hinter den Antrag Stuck!. 
Mein Antrag soll lediglich als Eventualantrag zum Antrag 
Stucki verstanden werden. Zweifellos ist es steuerrechtlich 
richtig, Beiträge abzuziehen und später die Leistungen 
steuerpflichtig zu erklären. Was früher abgezogen worden 
ist, muss später voll und ganz besteuert werden. Die Miss
bräuche, die von Gegnern dieses Grundsatzes immer wie
der ins Feld geführt werden, dürften wohl vernachlässigt 
werden. Es handelt sich um eher theoretische Fragen, die 
sich in der Praxis wohl kaum so darbieten. 
Mein Antrag hat seinen Ursprung in den Diskussionen der 
vorberatenden Kommission. Was nämlich als Vorschlag der 
Kommission in der Fahne aufgeführt ist, entspricht über
haupt nicht der Meinung der Kommission. Diese hat sich 
klar und eindeutig für die Fassung des Nationalrates, also 
die ursprüngliche Fassung des Bundesrates, entschieden, 
hat aber zusätzlich der Verwaltung den Auftrag erteilt, in 
den Text dieses Artikels eine Schranke zur Verhinderung 
von Missbräuchen einzubauen .. Was jetzt vorgeschlagen 
wird, ist natürlich nicht eine Schranke gegen Verhinderung 
von Missbräuchen, sondern eine totale materielle Änderung 
der Kommissionsmeinung, eine Verschlechterung In jeder 
Beziehung. Wenn Sie diesen Text lesen, den Sie hier vor 
sich haben, so stellen Sie fest, dass der Bundesrat zusam
men mit den' Kantonen die Abzüge in x-beliebiger Höhe 
festlegen kann. Es könnte sogar der Rahmen des Obligato
riums unterschritten werden, was zum vornherein keinem 
vernünftigen Menschen einfällt und was nicht einmal mit der 
früher" vom Ständerat beschlossenen Fassung vereinbar 
wäre. Möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, wäre nach 
dieser Fassung ferner, dass jeder Kanton mit Zustimmung 
des Bundesrates für sich selber eine eigene Lösung vor
nähme, und dass wir am Schluss wieder einen wunderbaren 
Mischwald auf diesem Gebiet haben. 
Der Grund, weshalb ich Ihnen meinen Vorschlag unterbrei
tet habe, ist folgender: Wenn Sie nicht die saubere, klare 
Lösung, die Herr Stuckl soeben vertreten hat, unterstützen, 
sollten Sie hier wenigstens eine AlternatMösung haben, die 
den Missbrauch ausschliesst. Gesamthaft muss doch auf 
die Steuerharmonisierung hingewiesen werden, die nun ein
mal ihren Niederschlag in Artikel 42quinquies der Bundes
verfassung gefunden hat. Dort heisst es klar, der Bund 
sorge in Zusammenarbeit mit den Kantonen für die Harmo
nisierung der direkten und indirekten Steuern von Bund; 
Kantonen und Gemeinden. Es Ist also endlich etwas zu tun, 
wenn' Steuerharmonisierung nicht nur ein Schlagwort blei
ben soll. Irgendwo muss begonnen werden, und ich möchte 
doch sagen: Wenn In diesem Rat die Verfassung derart 
hochgehalten wird, wie dies heute wieder geschehen ist, 
dann muss dieser Grundsatz auch hier gelten. Die Lös!Jng 
des Nationalrates bzw. des Bundesrates Ist einfach und klar 
und bietet bei der Durchführung überhaupt keine Schwie
rigkeit. Auch die Befürchtungen betreffend Steuerausfälle, 
die immer wieder angeführt werden, sind völlig unbegrün-

o 

o 



26.Januar1982 S 

det. Untersuchungen der Expertenkommission Mugglin 
haben ergeben, dass Ausfälle von brutto 2 bis 5 Prozent zu 
erwarten sind. Netto werden es aber weniger sein, weil 
gemäss Botschaft (ich zitiere Seite 65) die volle Erfassung 
der Leistungen von Vorsorgeeinrichtungen (zu 100 Prozent 
als Einkommen) eine weitgehende Kompensation der durch 
die Abzugsfähigkeit der Beiträge entstehenden Steueraus
fälleermöglicht. 
Zu berücksichtigen bleibt ferner, dass die zweite Säule 
nicht nur ohne öffentliche Mittel finanziert wird, sondern 
dass sie den Staat, vornehmlich dessen öffentliche Für
sorge, wesentlich entlastet. Sie haben in der ersten Lesung 
dieses Artikels damals meinen Antrag - wenn ich mich 
recht erinnere - mit 15 zu 16 Stimmen abgelehnt, meinen 
Antrag, der dem heutigen Antrag Stucki entspricht. Ich 
hoffe, die Einsicht-sei in der Zwischenzeit gewachsen und 
bitte Sie, den Antrag Stucki, zumindest aber meinen 
bescheidenen Eventualantrag, zu unterstützen. 

Kündig, Berichterstatter: Es ist in der Tat so, dass die Fas
sung, die in der Kommission diskutiert worden ist, nicht 
dem Wortlaut entspriCht, wie er auf der Fahne steht, dem 
Sinn nach ist es aber dasselbe. 
Man hat in der Kommission davon gesprochen, dass eine 
Kompetenz an den Bundesrat zu erteilen sei, in Zusammen
arbeit mit den Kantonen die Höchstgrenze festzulegen. Der 
Unterschied mag darin liegen, dass wir klar sagen wollten, 
damit müsse ein gewisses Mass erreicht werden, und hier 
heisst es, es müsse in einem festgelegten Ausmass atizieh
bar sein. Materiell macht das aber keinen Unterschied. 
Nun zum Problem, das Herr Stucki aufgeworfen hat. Die 
Kommission hat sich sehr eingehend mit der Frage der Arti
kel 77 bis 79 befasst. Herr Stucki, Sie sagen nun, dass in 
Artikel 77 nur Vorsorgeeinrichtungen, die staatlich beauf
sichtigt SInd und die für Arbeitnehmer Wirkung hätten, 
betroffen würden. Dies stimmt natürlich nicht, denn wir 
haben für Selbständigerwerbende genau die gleichen 
gesetzlichen Grundlagen geschaffen, wie dies für die 
Unselbständigen gemacht wurde, und es besteht nun abso
lut die Möglichkeit, dass sich zum Beispiel Höchstverdiener 
zu einer Interessengemeinschaft zusammenschliessen und 
eine Vorsorgeeinrichtung bilden, die aUen diesen Vorschrif
ten entspricht. Ich möchte hier nicht ein Beispiel bringen, 
wie man in Zukunft Steuern sparen kann, aber ich glaube, 
es ist notwendig, dass man an hand von Zahlen-, wie sie 
auch in der Kommission diskutiert wurden, einen solchen 
Fall aufzeigt. Wenn nun ein Einkommensbezüger während 
13 Jahren ein Einkommen von 400000 Franken hat, davon 
25 Prozent, also 100000 Franken, endgültig für die Alters
vorsorge auf die Seite legt, dann hat er in 13 Jahren - ich 
wähle diese 13 Jahre wegen der Rentengleichheit von 13 
Jahren - 1;3 Millionen Franken' steuerlich unbelastet für die 
Altersvorsorge auf die Seite legen können. Während dieser 
Zeit hätte er ungefähr eine steuerliche Belastung von 45 
Prozent gehabt, was 585 000 Franken entspricht. Neben 
diesen 585 000 Franken hätte' er aber noch auf sein Vermö
gen von 1 ,3 Millionen - es wäre zwar gar nicht mehr so viel 
gewesen - die Vermögenssteuer bezahlen müssen. Kann er 
nun aber während diesen 13 Jahren pro Jahr 100 000 Fran~ 
ken in die Altersvorsorge legen - er kann sie ja zugunsten 
seiner Frau und seiner Kinder usw. ausdehnen -, dann wird 
er im Renteneintrittsalter (65) die Möglichkeit haben, 1,3 
Millionen Franken Unversteuertes neu versteuern zu müs
sen. 
Nun sieht die Situation aber ganz anders aus, denn es 
handelt sich nicht um ein Einkommen von 1,3 Millionen 
Franken, sondern es handelt sich um ein Rentenwertein
kommen. Wenn er in diesem Zeitpunkt kein normales, d. h. 
kein Erwerbseinkommen mehr hat, sondern von diesen 
100000 Franken pro Jahr lebt, dann hat er eine steuerliche 
Belastung, die ungefähr bei 23 Prozent liegt. Er wird also 
nur noch mit 299000 Franken belastet werden oder einen 
Vorteil von 286000 Franken haben. 
Ich glaube, mit diesem Beispiel - und es ist damit nicht 
gesagt, dass er nicht auch 200000 Franken seines Einkom-
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mens pro Jahr für die Altersvorsorge auf die Seite legen 
könnte - ist doch angezeigt, dass irgendwelcher Maximal
satz notwendig ist, damit hier nicht Unfug getrieben werden 
kann. Deshalb hat sich die Kommission durchgerungen und 
hier dem Bundesrat eine Kompetenz erteilt, wobei ich in der 
Definition klarstellte, dass es sich nicht darum handeln soll, 
identisch mit dem Artikel 78 zu gehen, mit den anderen Vor
sorgeformen, sondern dass es in Relation zu den heute 
möglichen Versicherungen (z. B.beim Bund) gelten s611. 
Nun zur Frage von Artikel 79. Es ist doch ganz klar, wenn 
Sie gewisse Altersvorsorgen dann steuerlich belasten 
müssten (z. B. eine .. Beletage» oder was über diese 
150000 oder 200000 Franken Obergrenze hinausgeht), es 
würde keinem einfallen, hier eine nach Gesetz gebundene 
endgültige Altersvorsorge zu betreiben, wenn er einmal die 
steuerliche Belastung bereits bezahlt hat. Es ist deshalb 
nicht notwendig, dass man im Artikel 79 einen neuen Zusatz 
einfügt. Ich möchte Ihnen aus diesen Überlegungen bean
tragen, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Bundesrat Hürlimann: Ich glaube, es war zweckmässig, 
über die Bedeutung des Artikels 77 im Zusammenhang mit 
den Artikeln 78 und 79 zu diskutieren. 
Zunächst ist folgendes festzuhalten: Wir haben eine Verfas
sungsbestimmung betreffend Steuerharmonisierung; ein 
entsprechender Gesetzentwurf liegt übrigens bereits als 
.. Muster .. vor; das wird Sie später ohnehin noch beschäfti
gen. Weil aber die Verfassung zitiert wurde, ist darauf hinzu
weisen, dass der Verfassunggeber dem Gesetzgeber aus
drücklich die Kompetenz erteilte, die Kantone zu verpflich
ten, Einrichtungen der eidgenössischen Versicherung und 
der beruflichen Vorsorge von der Steuerpflicht zu befreien, 
sowie in bezug auf Beiträge und anwartschaftliche Ansprü
che den Versicherten und ihren Arbeitgebern steuerliche 
Erleichterungen zu gewähren. Was wir hier tun, stützt sich 
also auf Artikel 34quater und ist ohne weiteres möglich, 
obwohl sonst in diesem Bereich natürlich die Autonomie 
der Kantone in bezug auf die direkten Steuern besteht. Es 
ist aber der 'fIlilie des Gesetzgebers, hier mindestens einen 
ersten Schritt zu tun, damit dieses Obligatorium dann ein 
entsprechendes Korrelat in der steuerlichen Behandlung 
findet. 
Eine zweite Bemerkung: Trotz der Kompetenz in der Ver
fassung konnten wir diese Bestimmung natürlich nicht ohne 
das Gespräch mit den Kantonen regeln. Es wurde bereits 
darauf hingewiesen" dass wir zusammen mit der Finanzdi
rektorenkonferenz und mit der Eidgenössischen Steuerver
waltung diese Probleme sehr eingehend diskutiert haben. 
Was im Antrag des Bundesrates vorliegt, im Prinzip vom 
Nationalrat unverändert übernommen und auch grundsätz
lich vom Ständerat akzeptiert wurde" ist eine erfreuliche 
Lösung. Ich möchte das zunächst ganz deutlich machen, 
weil wir hier einen ersten Schritt zur Harmonisierung der 
Steuern feststellen. Ich habe schon das letzte Mal darauf 
hingewiesen, dass es einfaCh störend ist, dass man in 
einem Kanton sich zunächst die Aufwendungen für die 
sozialen Versicherungen abziehen lässt und dass einem 
später in einem anderen Kanton Erleichterungen bzw. 
Abzüge gewährt werden, wenn die entsprechenden Renten 
fliessen. Das ist eine doppelte Begünstigung, an der wir 
kein Interesse haben und die dem Prinzip der Harmonisie
rung widerspräche. 
Ich möchte auch bei dieser Gelegenheit vielleicht eine Zwi
schenbemerkung machen. Was hier bei den Steuern fest
gelegt wird, ist natürlich ein Fortschritt in bezug auf die 
erste, zweite und dritte Säule, der aber nur mit dieser Vor
lage in Kraft tritt. Wenn man also immer wieder davon 
spricht, man .möchte sich dann noch überlegen, ob allen
falls das Referendum notwendig sei, dann muss man den 
Leuten sagen, dass dann in bezug auf die Behandlung der 
Abzüge für die berufliche Vorsorge - und zwar nicht nur im 
obligatorischen, sondern auch im überobligatoriSChen 
Bereich - keine gesetzliChen Vorschriften auf eidgenössi
scher Ebene bestehen, die eine entsprechende Harmoni
sierung in diesem Ausmass, wie es jetzt hier vorgesehen 
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ist, zulassen. Das ist ein echter Fortschritt, der inskünftig 
allen Versicherten zugute kommt, auch im Bereiche der 
dritten Säule. Das ist im Artikel 78 bereits vorgesehen. 
Eine dritte Bemerkung: Wir diskutieren im Zusammenhang 
mit dem Antrag des Bundesrates, mit dem Antrag der Kom
mission und mit dem Antrag von Herrn Schönenberger 
lediglich das Proble,m: Genügt diese Bestimmung, wie sie in 
Artikel 77 vom Bundesrat vorgeschlagen ist, um Missbräu
chen vorzubeugen? Hier muss Ich einfach erklären, da habe 
ich nun in bezug auf die Ausführungen der Eidgenössi
schen Steuerverwaltung - wir haben nach der Kommis
sionssitzung mit den Organen wieder Verbindung aufge
nommen - und gegenüber den Finanzdirektoren der Kan
tone wirklich Vertrauen, wenn sie erklären: Uns genügt 
diese Bestimmung, um Missbräuchen vorzubeugen; denn 
es ist sofort beizufügen: die Möglichkeiten für Missbräuche 
im Steuerwesen, das wissen die Finanzdirektoren so gut 
wie wir alle, ergeben sich nicht nur in diesem Bereich. Es ist 
eine ganz allgemeine Aufgabe jeder Steuerverwaltung, 
jeder Art von Missbrauch entgegenzutreten. Deshalb ist 
diese Befürchtung, man könnte nun hier Missbräuche allen
falls mit diesem Artikel 77 Absatz 2 in die Wege leiten, nach 
Auffassung der Fachleute - Sie haben heute einen Finanz
direktor eines grossen Kantons, unseres grössten Kantons 
gehört, Herrn Ständerat Stuckl -, sicher unbegründet. Ich 
vertraue denen, dass sie tatsächlich andere Mittel haben, 
um solchen Missbräuchen vorzubeugen. 
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Ich bin Herrn Ständerat Kündig dankbar, dass er hier ein 
Beispiel zitiert hat, das Ich persönlich als eindeutigen Miss
brauch bezeichnen würde. So kann man dann natürlich die
sen Artikel 77 nicht anrufen. Es ist ganz deutlich gesagt, 
dass es sich um Beiträge an die VorsorgeeinrIchtung «nach 
Gesetz oder Reglement .. handeln muss, und dass es sich 
um Einkünfte und Vermögenswerte handeln muss, die aus
schliesslich der beruflichen Vorsorge dienen. Wenn Sie nun 
befürchten, das könnte wieder sehr unterschiedlich 
gehandhabt werden bei den einzelnen Kantonen', so sind 
zunächst einmal die Finanzdirektorenkonferenz und das 
zukünftige Harmonisierungsgesetz ein Mittel, um dies zu 
verhindern. Dann kommt dazu, dass auch die von Herr Kün
dig zitierten grossen Einkommen der Wehrsteuer unterlie
gen. Von dort ßUs gibt es natürlich ebenfalls genügend 
Möglichkeiten, um zu sagen: das betrachten wir als einen 
Missbrauch. Deshalb betrachten wir diese Bestimmung, wie 
sie nun im Auftrage des Ständerates von uns im Sinne 
eines Grundsatzes formuliert wurde, als nicht notwendig. 
Ich möchte aufgrund dieser Ausführungen zunächst Herrn 
Schönenberger danken, dass er seinen Antrag als Even
tualantrag zum Antrag von Herrn Stucki bezeichnet. Und ich 
möchte Sie im Namen des Bundesrates bitten, dem Antrag 
von Herrn Stucki zuzustimmen, einer Lösung, die sowohl 
Bundesrat wie Nationalrat angenommen haben. Wir haben 
der Steuerverwaltung die Formulierung, wie sie im Artikel 77 
der Kommission nun vorgeschlagen wird, nochmals unter
breitet, und sie sagt, diese sei nicht notwendig, doch 
könnte sie sich ihr allenfalls anschliessen, weil sie in Über
einstimmung ist mit Artikel 78. 
Dem Bundesrat scheint mit Rücksicht auf das Gespräch, 
das wir mit den Kantonen geführt haben, die Lösung, wie er 
sie ursprünglich beantragt hat, die bessere zu sein. und ich 
beantrage Ihnen deshalb, dem Antrag von Herrn Stucki 
zuzustimmen. Sie stimmen damit überein mit Bundesrat 
und Nationalrat, die In bezug auf die Behandlung dieser 
Abzüge bzw. Einkünfte aus der zweiten und dritten Säule 
eine sehr klare Regelung getroffen haben, die es verdient, 
auch von Ihnen unterstützt zu werden. Ich beantrage Ihnen 
Zustimmung zum Antrag von Herrn Stucki. 

Kündig, Berichterstatter: Darf ich im Anschluss an Herrn 
Bundesrat Hürlimann noch zwei Bemerkungen machen. Zur 
Frage der Verfassungsmässigkeit der steuerlichen Befrei
ung: Ich glaube nicht. dass man aus dem Verfassungstext 
herauslesen müsste. dass die vollständige Befreiung von 
Beiträgen gewährt werden musste, da ja der Verfassungs
geber im Rahmen der beruflichen Vorsorge von einer 
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gewissen Maximalgrenze sprach und eine gewisse 
Maximalidee hatte. Er hat deshalb ja auch das Problem der 
dritten Säule in der Verfassung erwähnt. Aufgrund dieser 
Situation glaube ich, dass es dem Gesetzgeber möglich 
wäre, eine Höchstgrenze festzulegen. 
Nun die Frage des Missbrauchs: Man kann sich da natürlich 
tatsächlich die Frage stellen: Ist es richtig, wenn die Ausle
gung des Missbrauchs eine reine Angelegenheit der 
Steuerverwaltung ist, oder ist es nicht richtig, wenn die 
Grenzen des Missbrauchs, sei es durch den Gesetzgeber 
oder durch den Bundesrat, festzulegen sind und damit auch 
eine Auftrags- und eine Kompetenzdelegation gewährt wird, 
insbesondere deshaib, weil natürlich die Beurteilung des 
Missbrauchs von Kanton zu Kanton unterschiedlich 
gehandhabt werden könnte. Ich glaube, die Auslegung der 
Kommission muss auch dahingehend verstanden werden, 
dass man zwar dem System Beittagsbefreiung für die 
gesamte Schweiz für Gemeinde- und Kantonssteuern 
zustimmen möchte, das man aber doch sieht, dass auch 
der Missbrauch einheitlich gehandhabt werden sollte. Des
halb dieser Zusatz von der Kommission. 

Präsident: Herr Schönenberger hat erklärt, dass sein 
Antrag nur: geite für den Fall, dass der Antrag Stucki gegen
über dem Kommissionsantrag nicht obsiege. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Stucki 

Art. 78 Abs. 1, 79, 85 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 78 al. 1, 79, 85 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 88 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commlssion 
Adherer a la decision du Conseil national 

17 Stimmen 
18 Stimmen 

Kündig, Berichterstatter: Ihre Kommission hat bei Artikel 88 
mit 7 zu 8 Stimmen der nationalrätlichen Lösung den Vor
zug gegeben. Es handelt sich um folgenden Problemkreis: 
Für registrierte Vorsorgeeinrichtungen gilt gemäss diesem 
Gesetz der Rechtsweg. der nach kantonalen Bestimmun
gen über ein Schiedsgericht oder, über mehrere kantonale 
Instanzen schliesslich am Eidgenössischen Versicherungs
gericht endet. Nach Beschluss des Ständerates ist dieser 
Rechtsweg jedoch nur den registrierten Vorsorgeeinrich
tungen zugewiesen. Für alle andernPersonalfürsorgestif
tungen gilt der Rechtsweg nach ZGB. Dies könnte nun zur 
Folge haben. dass ein Mitarbeiter, der in einem Betrieb 
arbeitet. der neben der registrierten Vorsorgeeinrichtung 
auch noch eine Kadervorsorgeeinrichtung im überobligato
rischen Bereich betreibt und diese nicht registrieren liess, 
für seinen Fall zwei verschiedene Rechtsverfahren einleiten 
müsste. Die Kommissionsmehrheit beantragt daher Zustim
mung zum Nationalrat. Bedenken der Kommissionsminder
heit gingen vor allem in die Richtung, dass durch diesen 
Entscheid das heute übliche Schiedsverfahren, in dem sehr 
viele Fälle erledigt werden' konnten. verschwinden würde. 
was - das darf ich als Stimmungsbild bestätigen - auch 
nicht die Meinung der Kommission war. 

Angenommen - Adoptt!! 

o 

o 
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Art. 89 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Steiner 
Art. 89 
Art. 342 Abs. 1 Bst. a 
1 Vorbehalten bleiben: 
a. Vorschriften des Bundes, der Kantone und Gemeinden 
üt,ler das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis, soweit sie 
nicht Artikel 331a bis 331c betreffen. 

Art. 89 
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Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Proposition Steiner 
Art. 89 
Art. 342 al. 1 let. a 
1 Sont reservees: 
a. Les dispositions de la Confederation, des cantons et des 
communes concernant les rapports de travail de droit 
pUblic, sauf en ce qui concerne les articles 331 a ä 331 c. 

Präsident: Zu diesem Artikel liegt der neu redigierte Antrag 
Steiner vor. Will Herr Bundesrat Hürlimann dazu kurz SteI
lung nehmen? 

Bundesrat Hürlimann: Ich habe im Zusammenhang mit dem 
Antrag von Herrn Steiner erklärt, dass ich grundsätzlich der 
Meinung bin, dass man dieses Problem im Sinne einer 
Gleichbehandlung zwischen den Arbeitnehmern der Wirt
schaft und denen der öffentlichen Verwaltung nochmals 
überprüfen sollte. Icn habe auf die Bestimmungen in Artikel 
331a bis c OR (Regelung der Freizügigkeit) hingewiesen, 
die für die Arbeitnehmer in öffentlich-rechtlichen Verwaltun
gen nicht gelten. Deshalb wäre es die einfachste Lösung 
(obwohl das natürlich ein Eingriff in das Verhältnis öffentli
ches Recht - Obligationenrecht ist), begründet durch eine 
rechtsgleiche Behandlung aufgrund des BVG diesem Arti
kel 342 lediglich beizufügen: Vorbehalten bleiben a. Vor
schriften des Bundes, der Kantone und Gemeinden über 
das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis, soweit sie nicht 
(und das wäre nun neu) Artikel 331a bis c DR betreffen. 
Dieser Artikel legt die Pflichten der Personalfürsorgeein
richtungen fest. Diese Vorschriften des BVG sind koordi
niert mit denjenigen im OR. Mit dieser Formulierung würden 
wir sagen, dass das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis 
durch das Zivilrecht und das Dbligationenrecht nicht beein
flusst wird, ausgenommen im Bereiche der beruflichen Vor
sorge. Materiell, Herr Steiner, sind wir einig. Ich habe 
bereits bei der formellen Diskussion dieses Antrages darauf 
hingewiesen, dass die nationalrätliche Kommission noch 
sagen wird, ob sie darauf eintreten will oder nicht. Das ist 
ihr vorbehalten. Aber ich würde im Sinne des Verfahrens, 
das wir heute dargelegt haben, und nachdem Ihre Kommis
sion gesagt hat, sie sei einverstanden, Ihnen beantragen, 
auf diese Art zu beschliessen. 

Steiner: Ich danke Herrn Bundesrat Hürlimann und seinem 
Stab für Mithilfe und Vorbereitung dieses Antrages, den Sie 
bitte als Ersatz für meinen zurückgezogenen Antrag anse
hen mögen. Anstelle einer erneuten Begründung darf ich 
ausdrücklich verweisen auf die heutige Diskussion zu Arti
kel 26 Absatz 3 und auf die zusätzlichen AUSführungen von 
Herrn Bundesrat Hürlimann von vorhin. Ich bitte Sie um 
Zustimmung zu diesem revidierten neuen Antrag zu Artikel 
89. 

Präsident: Das Wort wird nicht mehr verlangt. Wir haben 
damit diesem Antrag zugestimmt unter dem ausdrücklichen 
Vorbehalt, dass die nationalrätliche Kommission sich' damit 
einverstanden erklärt. 

Berufliche Vorsorge 

Kündig, Berichterstatter: Beim Artikel 339d Absatz 1 hän
delt es sich primär um eine Anpassung, die durch das Fal
lenlassen des gesamtschweizerischen Sicherheitsfonds 
notwendig wurde, also um eine Änderung, die bereits in der 
ersten Runde hätte vorgenommen werden sollen. Im wei
tern handelt es sich aber auch um eine materielle. Ände
rung, indem n'ach der ursprünglichen Fassung Arbeitgeber 
keine Abgangsentschädigung zu leisten haben, insoweit 
eine Personalfürsorgeeinrichtung Leistungen erbringt. 
Obwohl dieser Artikel in der Kommission nicht diskutiert 
wurde, möchte ich auf die Schwierigkeiten hinw'eisen, die 
entstehen könnten, da wohl in den wenigsten Fällen exakt 
nachweisbar sein wird, welcher Anteil der Leistungen der 
Personalvorsorgeeinrichtungen durch Zuwendungen des 
Arbeitgebers finanziert worden sind. Dies insbesondere, da 
wir ja davon ausgehen, dass die Altersgutschriften durch 
die Arbeitgeberbeiträge vorgenommen werden, während 
der Grundbeitrag als. Sockelbeitrag vom Arbeitnehmer 
erbracht wird. Es scheint mir daher notwendig, dass die 
Verordnung hier eine gewisse gangbare Berechnungsbasis 
finden wird. Wir beantragen Ihnen jedoch Zustimmung zum 
Nationalrat. 

Angenommen - Adopte 

Art. 92 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 92 al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Kündig, Berichterstatter: Gemäss dem Beschluss des 
Nationalrates soll der bisherige Artikel 92 neu Artikel 92a 
werden und ein neuer Artikel 92 über die Garantie der 
erworbenen Rechte eingeschaltet werden. Die Kommission 
kann sich diesem Vorgehenanschliessen, auch wenn der 
neue Artikel 92 materiell keine Auswirkungen hat. Es geht 
darum, gewisse Beunruhigungen abzubauen und auch im 
Wortlaut festzulegen, dass das BVG keinesfalls in Rechte 
eingreift, die vor dem Inkrafttreten erworben wurden. Eine 
gewisse Verunsicherung ist in der Öffentlichkeit dadurch 
entstanden, dass Leute, die kurz vor der Pensionierung ste
hen, glauben, dass die bis heute mögliche Kapitalabfindung 
aus bestehenden Vorsorgeeinrichtungen nicht mehr mög
lich sei. Ich möchte dazu all den vielen Briefschreibßrn 
sagen, dass die Vorsorgeeinrichtungen auch nach dem 
Inkrafttreten des Gesetzes das vorher angesparte Kapital 
vollumfänglich als Kapitalabfindung ausbezahlen können 
und dass auch im Rahmen des BVG Kapilalabfindungen in 
einem gewissen Umfang möglich sein werden. Auch wer
den keine Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, 
die vor Inkrafttreten des BVG geleistet wurden, in irgeridei
ner Form zur Finanzierung der Altersvorsorge im BVG her
angezogen oder benötigt. Es gibt also keine Leistungen 
von bisher Versicherten an bisher nicht oder neu zu Ver
sichernde. 

Angenommen - Adopte 

Art.92a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 

Adherer ä la decision du Conseil' national 

Angenommen - Adopte 

Art. 93 Titel 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Art. 93 ntre 
Proposition de la commission 

Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 95 
Antrag der Kommission 
Während der ersten zwei Jahre nach Inkrafttreten des 
Gesetzes gelten für die Berechnung der Altersgutschriften 
folgende Mindestansätze: 

Altersjahr Ansatz in Prozenten des koordinierten 
Lohnes 

Männer Frauen 1. Jahr 2. Jahr 

25-34 25-31 7 7 
35-44 32-41 10 10 
45-54 42-51 10 12 
55-S5 52-62 12 14 

Art. 95 
Proposition de la commission 
Regime transitoire des bonifications de vieillesse 
Durant les deux premieres annees d'application de la lai, les 
taux minimaux applicables au calcul des bonifications de 
vieillesse sont les suivants: 

Age 
Taux en pour-cent du salaire c,oordonne 

Hommes Femmes 1"' annee 2e annee 

de 25 ä34 de 25 ä 31 7 7 
de 35 ci 44 de 32 ä 41 10 10 
de 45 ä54 de42ci51 10 12 
de 55 ä 65 de 51 ci. 62 12 14 
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Kündlg, Berichterstatter: Die Übergangsordnung spielte im 
Laufe der Beratungen d~s BVG eine recht unterschiedliche 
~olle. Der Bundesrat befürwortete in seinem Entwurf eine 
Ubergangszeit, die im sechsten Jahr nach Inkrafttreten des 
Gesetzes die volle Beitragshöhe erreicht hätte. Der Natio
nalrat verlängerte diese Frist in der ersten Runde wegen 
de! starken wirtschaftlichen Belastung auf zehn Jahre. Der 
Stan?erat bea~tragte sodann eine Verkürzung, nach der 
bereits nach vier Jahren die vollen Beiträge verlangt wer
~en. Und nun beschloss der Nationalrat, überhaupt auf eine 
Ubergangslösung zu verzichten. Sicher darf darauf hinge
wiesen werden, dass aufgrund der langen Beratungen alle 
Beteiligten die Möglichkeit hatten, die notwendigen Schritte 
zu unt~rnehmen, um nicht mit einer allzu plötzliChen wirt
schaftlichen Mehrbelastung konfrontiert zu werden. . 
M:'ln vergisst dabei Jedoch zwei Probleme, die sich nicht so 
leicht aus der Welt schaffen lassen: einmal werden in vielen 
Fällen durch die Beschlüsse im Artikel 63a gestaffelte Bei
träge möglich, die insbesondere älteren Arbeitnehmern 
zusätzliche Belastung bringen werden. Zweitens sind die 
Beiträge nicht nur vom Arbeitgeber, sondern auch vom 
Arbeitnehmer zu erbringen. Bei altersunabhängigen Beiträ
gen wäre dies weniger stark ins Gewicht gefallen. Nachdem 
wir aber eine gewisse Staffelung vorgesehen haben, müs
sen wir dies berücksichtigen. Wir müssen uns aber auch 
bewusst sein, dass gerade kleinere Einkommen die sich im 
Bereich des BVG-Obligatorlums bewegen und durch die 
vom Nationalrat eingebrachten mindestens teilweise alters
unabhängigen Beiträge belastet werden, bis um 6 oder 7 
Prozent kleinere Nettoauszahlungen in Kauf nehmen müs
sen. Dies s~hei.':'t Ihrer Kommission Grund genug zu sein, 
nochmals eine Ubergangsklausel einzuführen, die zwar nur 
noch für die über 45jährlgen wirksam werden wird und nur 
zwei Jahre lang ausgleichend wirkt, für den Betroffenen 
aber .doch ei~e w.eni~er harte Belastung mit sich bringt, 
wobei zu beruckslchtlgen ist, dass die Kommission auch 
hier nicht eine zwingende Reduktion vorsieht, sondern 
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durch den Begriff .. Mindestansätze.. aussagen will, dass 
dieselben nur in den Fällen Anwendung finden sollen, wo 
sonst eine allzu grosse Härte .eintreten könnte. 

Bundesrat Hürllmann: Ich attestiere der Kommission des 
Ständerates, dass sie - verglichen mit Artikel 95 gemäss 
erster Beratung - nun eine etwas mildere Form beschlos
sen hat und diese Ihnen beantragt, aber ich möchte diesen 
Artikel 95 Ihrer Kommission dennoch bekämpfen und Ihnen 
beantragen, dem Nationalrat zuzustimmen. Sie haben für 
meine Begründung heute einen zusätzlichen Beschluss 
gefasst, indem Sie Artikel 34 gestrichen haben und die 
Altersgutschriften mit Artikel 95 noch einmal zusätzlich 
reduzieren wollen. Weil ich mir ohnehin hier die Freiheit für 
die Beratungen im Nationalrat unter allen Umständen vorbe
halten muss, erkläre ich Ihnen, dass aus der Sicht des Bun
desrates Artikel 95 gemäss Antrag Ihrer Kommission nicht 
notwendig ist. Ich beantrage Ihnen Zustimmung zum Natio
nalrat. 

Bürgi: Ich bin etwas überrascht durch die Stellungnahme 
von Herrn Bundesrat Hürlimann. In der Kommission hatte 
ich den Eindruck, dass er sich unseren Überlegungen 
anschliessen könne. Ich habe daher das Bedürfnis, dazu 
noch kurz etwas zu sagen. 
Die Probleme bei der Einführung der obligatorischen 
betrieblichen Vorsorge liegen vorzugsweise im Bereiche 
der kleinen und mittleren Betriebe des Gewerbes, des 
Detailhandels, der Die~~tleistungswirtschaft, sicher auch 
bei der Landwirtschaft. Uberall dort, wo bis jetzt angemes
sene Beiträge geleistet wurden, handelte es sich im 
wesentlichen um organisatorische Umgestaltungen im 
Bereiche ungefähr der bisherigen Aufwendungen. Bel all 
jenen Wirtschaftsgruppen, bei denen bis jetzt eine ungenü
gende oder keine zweite Säule besteht, kommen schlagar
tig sehr erhebliche Leistungen auf die Betriebe und auf ihre 
Belegschaften zu. Die hälftige Beteiligung der Arbeitnehmer 
an den Beiträgen wird nicht überall sang- und klanglos über 
die Bühne gehen. Wir waren der Meinung, dass wir dieser 
besonderen Situation' Rechnung tragen sollten. Wir tun es 
mit einer abgeschwächten Lösung gegenüber der 
ursprünglichen Fassung. Ich halte sie für verantwortbar. Sie 
würde dem Gesetz etwas den Ruf nehmen, es bringe für 
die kleinen und mittleren Betriebe plötzlich starke Belastun
gen. Wir schaffen eine (allerdings nicht sehr lange) Über
gangsperIode des Verkraftens, des Annäherns an die maxi
male Belastung. Ich möchte Ihnen beliebt machen, dem 
Antrag der Kommission zuzustimmen. 

Bundesrat HOrilmann: Materiell will ich mich nicht mehr 
äussem. Ich will aber nicht den Eindruck aufkommen las
sen, als ob ich hier .. auf zwei Klavieren gespielt .. hätte, Herr 
Ständerat Bürgi. (Ich weiss, dass Sie es nicht so gesagt 
haben). 
In der Kommission habe ich seinerzeit erklärt, ich sei nach 
wie vor der Meinung - vor allem nachdem die Kommission 
Artikel ,34 gestrichen hatte -, dass man auf Artikel 95 
gemäss Ständerat verzichten sollte. Für den Fall, dass man 
aber unbedingt eine Reduktion der Beiträge herbeiführen 
wolle, solle man es nicht in diesem Ausmass tun wie Sie es 
in der ersten Beratung beschlossen haben, ~ondem in 
einer modifIZierten Form. Ich wollte einfach die noch weiter
gehende Kürzung der Mindestleistungen, vor allem an die 
55- bis 65jährlgen,·mildem. Das war dann der Grund für 
diese Zwischenl,ösung. 
Nachdem heute auch der Ständerat dem Minderheitsantrag 
Ihrer Kommission und damit dem Antrag des Bundesrates 
bei Artikel 34 nicht gefolgt ist, fühlte ich mich verpflichtet, 
die ursprüngliche Idee hier wieder aufzunehmen und dem 
Nationalrat zuzustimmen. So ist die Sache gelaufen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag des Bundesrates 

29 Stimmen 
3 Stimmen 

o 

o 
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Art. 96 

Kündig, Berichterstatter: Anlässlich ihrer Beratungen hat 
die Kommission nach Artikel 96 noch einen Antrag Hefti zu 
einem neuen Artikel 96bis beraten, der sich mit der Frage 
der Behandlung' des Beitragsprimates für Vorsorgeeinrich
tungen mit Leistungsprimat befasste. Herr Hefti hat dann 
seinen Antrag zurückgezogen zugunsten einer Erklärung 
zuhanden der Materialien, die ich hiermit anbringen 
möchte: 
Sofern eine Vorsorgeeinrichtung bisher ein Leistungsprimat 
kannte und die Leistungen aus dem Rentenwert-Umlage
verfahren oder sogar reinen Umlageverfahren finanzierte, 
wird sie durch dieses Gesetz nicht verpflichtet, für die Lei
stungen aus der bisherig.en Struktur auf das Kapitaldek
kungsverfahren zu wechseln. Sie muss jedoch ab Inkrafttre
ten des BVG für die Altersgutschriften gemäss Artikel 17 
BVG das Kapitaldeckungsverfahren einführen, d. h. sie 
muss mindestens soviel Deckungskapital' ausweisen, wie 
das Total aller Altersgutschriften aller Versicherten ab 
Inkrafttreten des Gesetzes ausmacht. 
Durch diese Erklärung soll einmal mehr bestätigt werden, 
dass mit dem BVG - wie in Artikel 92 umschrieben - in 
keine früheren Rechtsverhältnisse eingegriffen wird. Es soll 

'aber auch ausgesagt werden, dass frühere Leistungen 
nicht aufgrund dieses Gesetzes verpflichtend und in vollem 
Umfange, weiterzuführen sind, wenn durch Übernahme 
neuer Risiken und Kapitaldeckungsmassnahmen der Auf
wand für die Altersvorsorge zusätzlich ansteigen würde. -
Soweit diese Erklärung. 

Art. 98 
Antrag der Kommission 

Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.4 

b. innerhalb von 15 Jahren seit ... 

Art. 98 
Proposition de la commission 

AI. 3 

Adherer cl la decisiori du Conseil national 

AI. 4 

b . ... un delai de quinze ans ... 

Kündig, Berichterstatter: In Absatz 3 stimmt die Kommis
sion dem Nationalrat zu. 
Absatz 4 regelt die Übergangsordnung für die Leistungen 
aus Vorsorgeeinrichtungen gemäss Artikel 76 und anderer 
Vorsorgeformen gemäss Artikel 78, da bereits vor Inkraft
treten von Artikel 79 die steuerlichen Belastungen der Lei
stungen zu laufen beginnen oder fällig werden, oder inner
halb von 15 Jahren seit Inkrafttreten von ,Artikel 79 zu laufen 
beginnen oder fällig werden, jedoch in b"eiden Fällen bereits 
vor Inkrafttreten des Gesetzes bestanden haben. 
Die Differenz zum Nationalrat liegt hier einzig in der Anzahl 
Jahre. An sich hätte man sich mit den zehn Jahren gemäss 
Nationalrat begnügen können, uni aufgrlind der mit dieser 
Bestimmung gemachten Erfahrungen nach zehn Jahren 
eine weitere Verlängerung zu beschliessen, die im Zeit
punkt der Gesetzesrevision hätte diskutiert werden können. 
Die Kommission entschied sich jedoch für 15 Jahre, um 
eine gewisse längerfristige Rechtsgleichheit zu schaffen 
und zu dokumentieren, dass sie darin ein längerfristiges 
Problem sieht. ' ' 
Die Frage, ob es möglich sei, bei Nachweis des Steuer
pflichtigen bereits versicherte Beiträge bei zukünftigen Lei
stungen in Abrechnung zu bringen, musste einerseits 
wegen der vierzigjährigen Dauer des Rechtsverhältnisses, 
andererseits auch wegen der Praktikabilität und der 
Benachteiligung einfacher Mitbürger, die den Nachweis nur 
in wenigen Fällen erbringen könnten, abgelehnt werden. 

Nach Meinung der Kommission sollte durch diese Fristver
längerung ein namhafter Stein des Anstosses aus dem Weg 
geräumt werden können. Wir beantragen Ihnen daher 
Zustimmung. 

Bürgi: Ich möchte nicht materiell zum Artikel 98 Stellung 
nehmen, ich möchte einfach die Gelegenheit wahrnehmen, 

. um etwas über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Geset-
zes nach Abschluss der Beratungen zu sagen. Ich habe 
mich mittlerweile ziemlich intensiv mit Umstellungsarbeiten, 
die in den bereits bestehenden Vorsorgeinstitutionen not
wendig sind, beschäftigt. Sie sind, ich muss das sagen, 
beträchtlich! Es wird in den meisten Institutionen, die das 
EDV-Verfahren noch nicht eingeführt haben, unvermeidlich 
sein, dazu überzugehen. Dies bedingt ~.rogrammierungs
vorarbeiten, die nicht einfach aus dem Armel geschüttelt 
werden können. Sodann zeichnet sich ein Engpass bei den 
Versicherungsexperten ab. Die Mehrzahl der Kassen wird 
für diese Umstellung ihren Versicherungsexperten in 
Anspruch nehmen müssen. Das ergibt eine Flut von Aufträ
gen, die in relativ kurzem Zeitraum erledigt werden müssen. 
Die Zahl der Versicherungsexperten ist nicht so gross, dass 
alle Aufträge miteinander erledigt werden können. Ich 
komme hier daher zur Schlussfolgerung, dass wir eine 
angemessene Zeit der Vorbereitung haben müssen, damit 
die bestehenden Vorsorgeinstitutionen ihre neuen gesetzli
chen Verpflichtungen erfüllen können. Ich legte Wert dar
auf, dies hier rechtzeitig zu bedenken zu geben. 

Bundesrat Hürlimann: Zunächst zu Artikel 98 Absatz 4. Ich 
werde nachher Herrn Ständerat Bürgi antworten. 
Ob man die Frist von 10 Jahren auf 15 Jahre erweitern will, 
das gebe ich ohne weiteres zu, ist eine Ermessensfrage. 
Wir hatten übrigens im Nationalrat einen Antrag, allerdings 
in modifizierter Form, der eine sogenannte degressive 
Lösung nach dem zehnten Jahr vorgesehen hat. 
Ich möchte aber bei dieser Gelegenheit deutlich machen, 
dass die Bedenken, die in Ihrer Kommission zu dieser Frist
verlängerung geführt haben, nicht berechtigt sind. Lebens
versicherungen, davon hat man nämlich gesprochen, die 
während dieser Zeit oder auch später fällig werden, fallen 
nicht unter das BVG. Die Lebensversicherungen - wenn Sie 
vorhin die Diskussion über die sogenannten unwiderrufli
chen Anlagen von Geldern im Interesse der beruflichen Vor
sorge angehört haben - haben einen Rückkaufswert. Die
ser kann zu jeder Zeit realisiert werden. Auch die heute 
abgeschlossenen Risikoversicherungen - wir haben das 
nochmals deutlich abgeklärt, Herr Ständerat Binder hat sich 
vor allem in der Kommission mit dieser Frage beschäftigt -
werden durch das BVG nicht erfasst. An was wir in bezug 
auf das BVG hinsichtlich solcher Vorsorgeverhältnisse den
ken, sind Vorsorgevereinbarungen bei Banken und Vor
sorge-Policen, die nicht mehr kündbar sind, und somit nicht 
wie Lebensversicherungen behandelt werden. Die Beden
ken, die hier deutlich gemacht wurden, kann man weitge
hend zerstreuen. Wir wünschen gerade, dass diese beiden 
Systeme, einerseits BVG und auf der anderen Seite das 
Übergangssystem, nicht zu lange dauern. Das System, das 
diese Sonderregelung in bezug auf Verhältnisse, die vor 
dem Inkrafttreten begründet wurden, zulässt, sollte bald in 
gleiche Behandlungen übergehen, und aus verwaltungs
technischen Gründen sollte baldigst hierüber Klarheit herr
schen. Ich gebe ohne weiteres zu, wenn man 10 Jahre sagt, 
dann kann man auch 15 Jahre sagen. Es wird dann Sache 
des Nationalrates sein, ob er dieser Frist zustimmen will. 
Aus der Sicht des Bundesrates hätten wir einer Frist von 
zehn Jahren den Vorzug gegeben. 
Nun antworte ich noch Herrn Ständerat Bürgi. Ich muss 
zunächst erklären, dass wir dieses Problem ganz genau 
untersucht haben. Sie wissen, dass ja gerade mit dem Arti
kel, den wir heute diskutiert haben, das Unfallversiche
rungsgesetz nun einen echten Bezug zur beruflichen Vor
sorge hat, mit Rücksicht auf die Leistungen, die durch das 
Unfallversicherungsgesetz Gegenstand von gesetzlichen 
Vorschriften sind. AUf jeden Fall muss man erklären: Das 
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BVG kann erst in Kraft treten, wenn auch das Unfallversi
cherungsgesetz in Kraft 1st. Sie können gemeinsam in Kraft 
gesetzt werden, aber auf jeden Fall kann das BVG nicht vor 
dem Unfallversicherungsgesetz in Kraft treten. Bei der 
Unfallversicherung haben wir die Situation, dass das Refe
rendum unbenützt abgelaufen ist. Das Gesetz kann oder 
muss vom Bundesrat also in Kraft gesetzt werden. Wir sind 
gegenwärtig daran, das Unfallversicherungsgesetz auf den 
1. Januar 1983 in Kraft zu setzen. Ich weiss, dass auch hier 
aus ähnlichen Gründen Schwierigkeiten bestehen. Die 
SUVA hat uns erklärt, sie sei bereit; etwas schwieriger ist 
es in bezug auf die Privatassekuranz, die zum Teil aus 
bekannten Gründen jetzt noch zusätzlich für das Obligato
rium entsprechende Weisungen und Lösungen ausarbeiten 
muss. 
Wir erwägen auch, ob wir allenfalls· beim Unfallversiche
rungsgesetz stufenweise vorgehen sollten, dass wir bei
splels~eise das Obligatorium jetzt und verschiedene 
Bestimmungen, die vor allem bei der Privatassekuranz noch 
einige Mühe bereiten - etwa was die Unfallverhütung betrifft 
- zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft treten lassen. 
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Was bei dieser Sachlage das Inkrafttreten des BVG betrifft, 
so befinden wir uns hier im Grunde genommen zwischen 
zwei Feuern. Einerseits haben wir ein Interesse daran - ich 
habe das gestern ausgeführt -, dass das Gesetz möglichst 
bald in Kraft tritt, weil sich das Obligatorium und verschie
dene andere Probleme leichter lösen lassen, wenn wir end
lich sämtliche Arbeitnehmer dem Obligatorium unterstellt 
haben~ Das wäre ein Grund, möglichst schnell mit den Diffe
renzen fertig zu werden. Sie haben sich angestrengt -
wofür Ich meinen Dank aussprechen möchte -, um di(lser 
Sondersession die Bereinigung in Ihrem Rat durchz~hren, 
und die nationalrätlichen Kommission hat die Absicht, die 
Beratung so zu gestalten,. dass im März die Berelnigungen 
im Nationalrat vorgenommen werden können. Es hängt 
dann wahrscheinlich sehr davon ab - und deshalb kann Ich 
diese Frage nicht abschliessend beantworten -, ob In der 
Frühjahrssession in beiden Räten eine übereinstimmende 
Lösung gefunden wird. Ich würde aiso nicht ausschliessen, 
aus den Gründen, die ich vorhin dargelegt habe, dass man 
die Inkraftsetzung für das Jahr 1983 in Aussicht nehmen 
könnte. Ich habe eigentlich Immer dieses Ziel verfochten, 
weil mir scheint, das Obligatorium sei derart bedeutsam für 
diesen Bereich, dass wir es nicht noch lange hinausschie
ben sollten. Wenn die Schlussabstimmung Im Frühjahr nicht 
durchgeführt werden kann, dann bin ich eher skeptisch. 
Skeptisch Ist Herr Ständerat Kündlg ohnehin in bezug auf 
meinen Optimismus. Er glaubt nicht daran, dass das mög
lich sein wird. Ich muss Ihnen aber erklären, dass die Ten
denz In der nationalrätlichen Kommission und auch im 
Nationalrat etwas anders ist; man möchte diesen Schritt 
nun endlich tun, nachdem wir seit 1972 an dieser Vorlage 
arbeiten. Die Situation kann ich also kurz ungefähr so 
umrelssen: Zunächst ist festzuhalten, dass das BVG nicht 
in Kraft treten kann, wenn das WG nicht In Kraft ist, das 
muss gleichzeitig oder nacheinander geschehen. Zweitens 
hängt es vom Lauf des zukünftigen Bereinigungsverfahrens 
ab. Wenn es uns nicht gelingt, diese Vorlage Im März In bei
den Räten zur Schlussabstimmung zu bringen, dann ist das 
- zugegeben - etwas ambitiöse Ziel, das Gesetz auf den 
1. Januar 1983 in Kraft zu setzen, kaum zu realisieren. Aber 
auch wenn es uns im Frühling gelingt, diese Vorlage zu ver
abschieden, werden wir gezwungen sein, mit den entspre
chenden Institutionen Im Gespräch zu bleiben über das, 
was möglich ist und was nicht. Nemo ad impossibile tene
tur. Ich habe gestern ja die Zusicherung abgegeben, dass 
wir die Einführung dieses Gesetzes- vor allem was die Voll
zugsvorschriften anbelangt - im engsten Kontakt mit der 
'Praxis machen wollen. 

Heffi: Viele Kassen werden sich anpassen oder umstellen 
müssen. Dazu braucht es Experten, einerseits für die auto
nomen Kassen, andererseits aber auch Innerhalb der 
Berufsversicherer. Wir werden nicht genügend Experten 
haben, um die nötige Arbeit bis zu dem von Herrn Bundes-
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rat Hürlimann erwähnten Zeitpunkt bewältigen zu können. 
Das war mit ein Grund für meinen ursprünglichen Antrag, 
die öffentlichen Kassen bezüglich Organisation und System 
vorerst einmal 'draussen zu lassen, damit dieser «Run» auf 
die Fachleute etwas gebremst würde. So wie es nun ist, 
wird der Bundesrat die praktischen Gegebenheiten auch in 
dieser Hinsicht sehr sorgfältig erwägen müssen. 

Angenommen - Adopte 
Antrag der Kommission 
Abschreibung von Motionen und Postulaten 
1970 10383 Po. Heimann. Zweite Säule der Altersvor-

sorge 
Zu 9765 ·Po. Kommission des Ständerates. 

Arbeitsvertragsrecht. Revision des 
OR 

1973 11490 Po. Dillier. Personalfürsorge. Barauszah-
lungsverbot 

11525 Mo. NR Blatt!. AHV. Dritte Säule 
11 581 Mo. NR Spreng. Altersvorsorge. Steuer-

vergünstigung 

Proposition de la commission 
Motions et postulats ci classer . 
1970 10383 Po.. Heimann. Deuxh3me piller dela pre

voyance sociale 
Ad 9765 Po. Commission du Conseil des Etats. 

Droit du contrat de travaii. Revision 
du CO 

1973 11490 Po. Dillier. Prevoyance .du personnel. 

11525 
11540 
11 581 

Interdiction des paiements en espe-
ces 

Mo. CN Blatt!. AVS. Trolsieme pllier 
Mo. Theus. AVS. Trolsieme pllier 
Mo. CN Spreng. Prevoyance viellIesse. 

Mesures fiscales d'encouragement 

Präsident: Wir haben damit alle Differenzen behandelt. Wir 
müssen noch den Antrag der Kommission vom 11. Januar 
auf Abschreibung von drei Motionen und drei Postulaten 
behandeln. Sie haben die'sen Antrag schriftlich erhalten. 
Wird dazu das Wort verlangt? Das ist nicht der Fall. Sie 
haben damit der Kommission zugestimmt. 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

Schluss der Sitzung um 12.05 Uhr 
La seance est levee a 12 h 05 

o 
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Beschluss des Ständerates vom 26. Januar 1982 
Decision du Conseil des Etats du 26 janvier 1982 

Differenzen - Divergences 

Art. 1 Abs.2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Dafflon' 
Festhalten 

Art. 1 al.2 
Proposition de la commission 
Adherer ci la decision du Conseil des Etats 

Proposition Dafflon 
Maintenir 

Muhe1m, Berichterstatter: Gestatten Sie mir eine Vorbemer
kung. Wir stehen in der zweiten Runde der Differenzbereini
gung um das berufliche Vorsorgegesetz. Der Ständerat hat 
in seiner ausserordentlichen Session vom Januar Differen
zen behandelt. Es waren zirka 50 Differenzen, die er auf 21 
zurückgeführt hat; der Ständerat hat also ungefähr in 29 
Punkten unseren Vorschlägen zugestimmt. Wir haben 
heute noch die restlichen 21 Differenzen zu bereinigen. 
Ihre Kommission beantragt Ihnen in 15 Fällen Zustimmung 
zum Ständerat, zum Teil in unveränderter, zum Teil in etwas 
modifizierter .Form. In sechs Fällen beantragt Ihre Kommis
sion Festhalten an der nationalrätlichen Fassung, sei es in 
unveränderter oder in veränderter Form. Sie können aus 
diesem Resultat unserer Beratungen in. der Kommission -
das ich vorausnehme - sehen, dass wir erneut gegenüber 
dem Ständerat Entgegenkommen zeigen, nachdem wir ja 
schon in der ersten Runde der Differenzbereinigung grund
sätzlich auf das Konzept des Ständerates, eingeschwenkt 
sind. 
Ich glaube, dieses Ergebnis unserer Kommissionsberatun
gen ist ein neuer Beweis dafür, dass wir den Willen haben, 
uns mit dem anderen Rat zu einigen und vor allem die Bera
tungen des Parlamentes über die zweite Säule so rasch wie 
möglich zum Abschluss zu bringen. Sie dauern nun seit 
1976 an, und ich glaube, man erwartet von uns, dass wir 
möglichst bald die Differenzen aus der Welt schaffen. 
Nun zum Artikel 1. Bei Artikel 1 handelt es sich um den 
Zweckartikel. Beim ersten Absatz hat der Ständerat dem 
nationalrätlichen Beschluss zugestimmt. Hingegen besteht 
beim zweiten Absatz eine Differenz. Nach der nationalrätli
chen Fassung hätte der Bundesrat den Auftrag, rechtzeitig 
Gesetzesrevisionen zu beantragen, so dass die berufliche 
Vorsorge je nach der Höhe der Einkommen nach 10 bis 20 
Jahren seit Inkrafttreten dieses Gesetzes zusammen mit 
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der AHV und der IV die Fortsetzung der gewohnten, 
Lebenshaltung ,ermöglicht. Diese Formulierung enthält 
einerseits die Etappierung bei der Verwirklichung des lei
stungsmässigen Zieles. Andererseits gibt sie die Garantie 
für die Eintrittsgeneration wieder. wie sie in der Verfassung 
im Artikel 1.1 der Übergangsbestimmungen enthalten ist. 
Damach soll die Eintrittsgene~ation nach 10 bis 20 Jahren 
die vollen gesetzliChen Leistungen erhalten. 
Der Ständerat schlägt nun eine vereinfachte Formulierung 
vor, welche diese terminliche Fixierung zugunsten der Ein
trittsgeneration nicht mehr erwähnt, sondern nur die Festle
gung des Verfassungsziels vorsieht bzw. was zur Fortset
zung der geWOhnten Lebenshaltung erforderlich ist. Der 
Bundesrat soll nach Ständerat beauftragt werden. die 
Gesetzesrevision rechtzeitig vorzulegen. 
Bei den Beratungen im Ständerat über diese Differenz !<am 
von seiten ,des 'Kommissionssprechers und des Bundesra
tes klar zum Ausdruck. dass das Weglassen der Fristen im 
Gesetz nicht etwa bedeute, dass keine zeitliche Fixierung 
der Etappen mehr besteht. Man verwies auf die Bundesver
fassung, in der diese Fristen klar enthalten sind. Darnach ist 
der Bundesrat so oder so . verpflichtet, so frühzeitig eine 
Gesetzesvorlage einzubringen. dass die Revision innert 
zehn Jahren abgeschlossen werden kann. Selbstverständ
lich ist auch der Gesetzgeber an diese Fristbestimmung in 
der Verfassung gebunden. Sie würde auch gelten, wenn 
Absatz 2 überhaupt wegfallen würde. 
Absatz 2 in der ständerätlichen Fassung bringt immerhin 
zum Ausdruck. dass das vorliegende Gesetz den Verfas
sungsauftrag nicht in allen Teilen erfüllt, ganz im Gegensatz 
zu den ersten Beschlüssen des Nationalrates. Das hat 
gemäss dieser Bestimmung bei der Revision, d. h. in einer 
zweiten Etappe zu erfolgen. Damit wird unterstrichen, dass 
die, Behörden den vom Volk erteilten Verfassungsauftrag 
ernst nehmen und ihn verwirklichen wollen. 
Laut den verfassungsrechtlichen Gutachten der Herren 
Prof. Fleiner und Jagmetti, die im Differenzbereinigungsver
fahren vor der ständerätlichen Kommission noch speziell 
bezüglich Artikel 1 ergänzt wurden, hat der Gesetzgeber 
wohl bei der Bestimmung der Höhe des Leistungszieles 
eine gewisse Flexibilität. Dies trifft aber bei der Fristbestim
mung für die Übergangslösung zugunsten der Eintrittsge
neration nicht zu. Mit dem Wörtchen «rechtzeitig .. wird der 
Bundesrat verpflichtet, die Revision so frühzeitig vorzube
reiten und den Räten vorzulegen, dass die in der Verfas
sung genannten Übergangsfristen von 10 bis 20 Jahren ein
gehalten werden können: Die zeitliche Fixierung ist derart 
klar in Artikel 11 der Übergangsbestimmungen der Bundes
verfassung enthalten, dass es nicht nötig ist, sie im Gesetz 
zu wiederholen. Sie gilt für Bundesrat unä Gesetzgeber 
auch ohne Erwähnung im Gesetz. 

Die Bestimmung des Artikels 1 Absatz 2 in der Fassung des 
Ständerates hat aber dennoch einen guten Sinn. Sie hält 
nicht nur das schrittweise Vorgehen zur Erfüllung des Ver
fassungsauftrages fest, sondern erteilt dem Bundesrat den 
verbil"!dlichen Auftrag zur rechtzeitigen Einleitung des Revi
sionsverfahrens, wobei die verfassungsmässige Terminie
rung einzuhalten ist. Da sich mit der Annahme der stände
rätlichen Fassung materiell gegenüber der nationalrätlichen 
Formulierung nichts ändert, beantragt eine klare Mehrheit 
der nationalrätlichen Kommission, dem Ständerat' zuzustim
men. Der Entscheid fiel mit 15 zu 6 Stimmen, die sich für 
Festhalten an der nationalrätlichen Fassung a~ssprachen. 
Es liegt heute noch ein Antrag des Herrn Dafflon auf Fest
halten vor. Ich möchte mir vorbehalten, allenfalls nachher 
noch eine Bemerkung anzufügen. Im übrigen habe ich 
Ihnen den Standpunkt der Mehrheit der Kommission auf 
Zustimmung zum Ständerat hiermit begründet. 

M. Barchi, rapporteur: Apres les decisions du Conseil des 
Etats du 26 janvier 1982, seize articles presentaient encore 
des divergences. Votre commission. au cours d'une seance 
de deux jours, a pris acte de quelques rapports supph~men
taires et a pris ses decisions. S'i1 m'est permis de porter 
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une appreclation, je peux vous dire que le travail de la com-
mission a ete vraiment un bon travall. . 
Selon les pro positions de votre commission, en ce qui 
conceme slx artleIes, toutes les divergences ont dlsparu -
on peut meme dire sept si I'on inelut I'artlcle 69 qui ne 
conceme que le texte allemand. Dix articles ou des diver
gences subsistent sur plusleurs points restent en discus
sion. 11 ne faut pas s'y tromper. Dans la plupart des dix arti
cles qui restent en suspens, ou bien votre commission vous 
propose un nouveau texte qui se rapproche de la version 
du Conseil des Etats, ou bien elle vous- presente un nou
veau texte qui conceme des problemes que le Conseil des 
Etats lui-meme n'avait pas resolus. On peut donc dlre que 
votre commission a fait un eftert serieux et appreciable du 
point de vue politique afin de trauver une solution ä mi-che
min entre nos decisions de septembre 1981 et les decisions 
du Conseil des Etats de la session speciale de janvler. 
Vous trouverez dans le depliant quelques proposlt/ons de 
minorite; en plus ont ete deposees des propositions per
sonnelIes. J'espere que ce conseil, dans I'interet c;le la loi, 
approuvera toutes les propositions qul vous so nt presen
tees par la majorite de votre commisslon. 
Je passe malntenant ä I'article 1er. En ce qui conceme le 
1er alinea, le Conseil des Etats s'est rallie ä notre decision 
du 30 septembre 1981. Cet alinea est donc liquide. Quant 
au 20 alinea, M. Belser, conseiller aux Etats, avait propose 
d'adherer ä la declsion de notre conseil. Le Conseil des 
Etats a toutefois suivi la proposition de sa commlsslon qui 
conslstait ä bitter: adans un delai variant de dix ä vingt ans 
des I'entree en vigueur de la presente lok 11 s'agissalt du 
delal prevu par I'article 11 des dispositions transitolres de la 
constitution federale, delal dans lequelles assures apparte
.nant ä la generation d'entree devront pouvolr beneficier de 
la protect/on minimale legalement prescrite. 
M. Hürlimann, conse/ller federal, au cours des debats au 
Conseil des Etats, a affirme que, en ce qui conceme les 
devoirs du Conseil federal, iI n'y ava/t aucune dlfterence 
entre le texte du Conseil des Etats et celui·adopte par notre 
conseil au mois de septembre demler. Le Conseil federal 
est tenu de presenter un message de revision de la 101 pour 
falre en sorte que le delai que j'al mentlonne soit respecte, 
compte tenu du temps normal que requlert le systeme bica
meral. Cela est la consequence des decislons prises par le 
Conseil d~s Etats concemant la solution par Mapes et le 

. principe de la primaute des cotlsatlons. 
La presente 101 etabllt un mandat ä I'adresse du Conseil 
federal qui par allleurs dolt s'en tenir aux delais prescrits 
par la constitution. Pour cette raison, on peut renoncer ä 
fixer les oelals dans la loi. 
Pourtant, votre commlsslon, par 15 volx contre 6, s'est ral
Iiee au texte du Conseil des Etats. Toutefois, on ne peut 
pas nier que le mandat fixe dans la 101, sei on la version du 
Conseil des Etats, parait moins rigide, moins strict, que 
celui qui avait ete adopte par notre conseil. 

M. Dafflon: Lors du debat d'entree en matiere au cours de 
la session de septembre 1981, au nom du groupe du Parti 
du· travall, du Parti socialiste autonome et des Organisa
tions progressistes, j'ava/s souligni!. que le projet qui nous 
etalt soumls, ä force de remanlements et d'amputatlons, 
etait devenu un projet «croupion ... Aujourd'hul, avec ce qu'iI 
en reste, sans risque de nous tromper, nous pouvons 
declarer que ce deuxieme piller n'est pas un pilier, c'est 
une allumette. En falt, c'est un avorton. L'edifice de la secu
rite sociale de la vieillesse est bien chancelant avec un 
deuxieme pilier· aussl faible. Taut ce qui a ete corrige, sup
prime, formalt I'esentiel de cette loi de securite soclale, qui 
pourtant n'etalt pas une loi revolutlonna/re. Elle a ete vldee 
de sa substance. Souvenez-vous que le deuxieme· pjlier 
etait oppose au projet depose par le Partl du travall, pour 
une veritable retraite populalre, qui avait le mente de la net
tete et de la clarte. Aujourd'hui, toutes les personnes assu
rees ä I.'AVS dans r)otre pays recevraient une rente mini
mum de 1000 francs par mois environ. La retraite popula/re 
etant indexee au produit national brut et ä I'augmentatlon 

du coüt de la vie, la rente totale y compris Ia rente AVS-AI 
serait au minimum de 1600 francs ei au maximum le double. 
J'ai sous les yeux un texte publie par l'Union syndicale 
suisse. ou on montre ce qu'est devenu le deuxieme pilier. 
Sous la plume de M. Fritz Leuthy, on indique que le 
deuxieme pilier qui vous est propose permettra, dans qua
rante ans, pour un revenu de 1860 francs, de verser une 
rente totale (rente AVS comprise) de 1098 francs. Je vous 
invite ä nHiechir sur ces chiffres et ä me dire qui pourra 
vivre - qui pourralt vivre aujourd'hui - avec une rente aussi 
modeste. Ce n'est pas une rente, c'est une aumöne. Pour 
un revenu de 3720 francs, ie maximum serait porte ä 2157 
francs. OU est I'article constitutionnel que le peuple a vote 
et ä qui on a promis ie malntien d'une fac;:on appropriee du 
niveau de vie anterieur, conformement au mandat qui avait 
ete donne au Conseil federal. 
U est interessant de lire les considerants de M. Fritz Leuthy 
dans la revue de i'Union syndicale suisse, que je cite: .. Le 
second pilier tel qu'lI a ete mac;:onne par le Conseil des 
Etats n'est plus une solution d'entente. Le consensus qui 
avait marque la redaction de I'artlele constltutionriel et celle 
du premier projet de loi du Conseil federal a Me arbitraire
ment jete par-dessus bord. Les promesses faites par tous 
les mllieux ont ete violees. Dans I'ensemble, la loi est mar
quee du sceau de la majorite bourgeoise. Nous precisons 
des maintenant qu'eUe pOrtera I'entiere responsabilite des 
debats que suscitera I'application de la loi. Les difficultes ne 
tarderont guere. CeUe majorlte ne peut se soustraire au 
reproche de n'avoir construit qu'une mini-prevoyance qui, 
pendant nombre d'annees, ne sera pas conforme ä I'article 
constltutionnel. Rappeions qu'iJ fait dependre les cotisa
tions des prestations, que la notion du maintien de fac;:on 
appropriee du niveau de vle anterieur suppose I'ajustement 
regulier de toutes les rentes de rencherissement. Enfin, iI 
est dit clairement que la generation d'entree doit etre mise 
sur le mame pied que les autres assures apres une periode 
de dix ä vingt ans. Tous ces principes ont ete partiellement 
escamotes et ne seront que partieUement realises." En falt, 
nous nous trouvons en butte ä l'egoisme sacre d'une drelte 
conservatrice et des possedants, qui ont toujours ete una
nlmes contre le progres social. Cet egoisme n'a pas de 
IImites et ceUe 101, ou plus exactement cet avorton de pro
jet, est considere par la dralte conservatrice comme un 
geant et elle voudralt encore le redulre, sans parler des 
menaces de referendum qui pesent sur cette loi lorsqu'elle 
sera adoptee. 
Nous ne pouvons nous declarer saUsfalts de ce projet et 
c'est pourquoi nous avons presente une serie de proposI
tions d'amendement. D'aucuns regretteront que nous 
ayons presente six propositions. Nous I'avons fait parce 
que, comme ce la a toujours ete le cas, notre groupe n'etalt 
pas represente au sein de la eommission qui a ete chargee 
d'etudier la mise sur pled du second piller alors que, je le 
repete - je I'al dejä .rE!leve en septembre demier - nous 
et/ons pratlquement ä I'origine de la revision de la 101 sur 
I'assuranee-vle/llesse et survivants et de I'institution d'une 
veritable securite soc/ale de la vieillesse dans notre pays. 
Malgre eela, rious n'avons pas ete representes au sein des 
commisslons ou nous· aurions pu presenter nos proposI
tions. Pour cette raison, nous nous voyons contralnts de 
les presenter devant le plenum. Toutefois, nous n'intervien
drons pas ä I'oeeasion de la diseusslon de ehaeun des arti
eies qul sont I'objet d'une proposition de modification ema
nant de notre groupe et la presente intervention sera la 
seule .. Elle vise ä. tenter d'obtenir le maintien de. ce que le 
Conseil national avalt vote anterieurement et ä laisser sub
sister dans ce prejet de seeurite sociale les dispositions 
que nous conslderons eomme etant essentielles pour les 
benafieialres. 

Rüegg: Ich bitte Sie, den Antrag Dafflon abzulehnen und 
der Fassung des Ständerates zuzustimmen. Dabei müssen 
wir uns aber bewusst sein, dass sich diese Fassung von 
derjenigen des Nationalrates grundsätzliCh unterscheidet, 
indem sie dem Beitragsprimat und der Realisierung In Etap-
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pen Rechnung trägt. Wir begünstigen die Eintrittsgenera
tion durch die Staffelung der Altersgutschriften und durch 
das eine Prozent, das wir für die Verbesserungen der Lei
stungen an die Eintrittsgeneration verwenden. Wir können 
aber das anspruchsvolle Ziel, je nach Höhe der Einkommen 
nach 10 bis 20 Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes die 
Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung zu erllilöglichen, 
noch nicht erreichen, ihm bestenfalls in einer späteren Revi
sion des Gesetzes näherkommen. Wir hätten die Eintritts
generation etwas stärker begünstigen können, wenn wir die 
steilere Staffelung der Altersgutschriften des Ständerates 
übernommen hätten. Wir haben dann aber aus anderen 
Gründen auf diese steile Staffelung verzichtet. So muss die 
Fassung des Ständerates interpretiert werden, und es wäre 
nicht korrekt, wenn wir dies nicht sehr klar und deutlich in 
dieser Debatte sagen würden. 

Bundesrat Hürlimann: Ich möchte zunächst der Kommis
sion sehr herzlich danken für ihre Arbeit, insbesondere dem 
Präsidenten der Kommission, Herrn Anton Muheim, und 
dem Referenten französischer Sprache, Herrn Felice Bar
chi. 
Die Beratungen Ihrer Kommission und die Anträge zeigen, 
wie sehr der Wille manifest ist, den Konsens zwischen den 
beiden Räten zu finden. Diese Lösung will gefunden wer
den. Man will sich einigen, man will diese Vorlage endlich 
zum Abschluss bringen. Diesem Willen widersetzt sich Herr 
Dafflon mit seinen Anträgen. Wenn Sie ihnen folgten, würde 
sich das ganze Verfahren zwischen den beiden Räten wei
terhin verzögern. Das kann nicht im Interesse dieser Vor
lage sein, aber auch nicht im Interesse jener, die schon 
lange aüf die zweite Säule warten; vor allem nicht im Inter
esse der Strategie, die mit diesem Gesetz verfolgt. wird. 
Wir wollen jetzt eine erste Etappe einleiten, indem wir end
lich das Obligatorium einführen und damit die besten Vor
aussetzungen schaffen, um dieses Sozialwerk nachher -
wie wir das übrigens bei der AHV mit Erfolg praktiiieren -
entsprechend den wirtschaftlichen Möglichkeiten und den 
sozialen Bedürfnissen - ich teile hier die Meinung von Herrn 
Rüegg- weiterführen können. 
Der Bundesrat unterstützt diesen eindrücklichen Willen 
Ihrer Kommission. Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag Ihrer 
Kommission auch zu Artikel 1 zuzustimmen und den Antrag 
Dafflon aus den dargelegten Gründen abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Dafflon 

Art. 9 Abs.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Dafflon 
Festhalten 

Art. 9 al.1 
Proposition de la commission 
Adherer ci la decision du Conseil des Etats 

Proposition Dafflon 
Maintenir 

106 Stimmen 
9 Stimmen 

Muheim, Berichterstatter: Nach Artikel 9 Absatz 1 der 
nationalrätlichen Fassung hat der "Bundesrat die Tür den 
Mindestlohn und die versicherten Löhne geltenden Beträge 
an die Erhöhung der einfachen minimalen Altersrente der 
AHV anzupassen, so dass das Verhältnis zu dieser gewahrt 
bleibt. Die erste und die zweite Säule, die als Gesamtheit zu 

. betrachten sind, werden damit aufeinander abgestimmt. 
Dieses Verhältnis der beiden Versicherungen soll auch in 
Zukunft gewahrt bleiben. 
Der Ständerat hält aber daran fest, dass anstelle der zwin
genden Vorschrift bloss eine Kann-Bestimmung für die 

Anpassung vorgesehen wird. Wenn der Bundesrat die ver
sicherten Löhne des BVG den erhöhten AHV-Renten nicht 
anpassen würde, würden sich zwischen den beiden Ver
sicherungswerken Verschiebungen ergeben. Die Leistun
gen des BVG würden hinter denen der AHV zurückbleiben. 
Grundsätzlich ist die Notwendigkeit der Anpassung des 
BVG an die AHV sowohl vom Bundesrat als auch vom Stän
derat bejaht worden. Daran darf auch nach unserer Auffas
sung nicht gerüttelt werden. Mit der Übernahme der Kann
Formel erhält der Bundesrat lediglich etwas mehr Spielraum 
bei der Anpassung an die AHV. 

Etwas mehr Bedeutung hat der andere Unterschied zwi
schen der ·nationalrätlichen und ständerätlichen Fassung. 
Der Nationalrat will die versicherten Löhne an die Erhöhung 
der Altersrenten der AHV anpassen, so dass das Verhältnis 
gewahrt bleibt. Der Ständerat dagegen hält daran fest, dass 
bei der oberen Grenze des versicherten Lohnes auch die 
allgemeine Lohnentwicklung berücksichtigt werden kann. 
Die AHV-Renten werden nämlich nach einem Mischindex 
angepasst, der die Teuerung und die Lohnentwicklung 
berücksichtigt. Das könnte zur Folge haben, dass der ver
sicherte Lohn für das Obligatorium der allgemeinen Lohn
entwicklung nur zum Teil folgt. Das Verhältnis der Versiche
rungsleistungen zum letzten Lohn könnte dadurch gestört 
werden. Um das zu verhindern, soll der Bundesrat ermäch
tigt werden, bei der Anpassung der obersten Grenze auch 
die allgemeine Lahnentwicklung zu berücksichtigen. 

Die nationalrätliche Kommission schlägt Ihnen aus diesen 
Überlegungen heraus,' damit hier mehr Flexibilität vorhan
den ist, einhellig vor, der ständerätlichen Fassung zuzustim
men. Auch in diesem Punkt sollte der Antrag Dafflon abge
lehnt werden. 

M. Barchi, rapporteur: L'article 9 a pour objet I'adaptation 
du salaire minimum et du salaire coordonne, ci I'AVS. Notre 
conseil avait prevu I'obligation pour le Conseil federal de 
prescrire I'adaptation aux aiJgmentations de la rente simple 
minimale de vieillesse de I'AVS. Le Conseil des Etats s'est 
borne ci prevoir la faculte du Conseil federal de proceder ci 
cette adaptation. 
" s'agit, Monsieur Dafflon, de se rapproche'rde cette adap
tation et c'est un compromis qui n'est pas si grave. Votre 
commission vous propose ci I'unanimite de vous ralller ci 
cette solution qui est la plus elast.ique. 
L'article 9 presentait toutefois une divergence plus impor
tante: selon le texte adopte par notre c!lnseil, I'adaptation 
devait iHre appliquee de teile maniere que le rapport entre 
le salaire minimum et le salaire coordonne d'une part et la 
rente d'autre part reste constant. 11 faut se- rendre compte 
du fait que les rentes AVS sont augmente es selon un indice 
mixte qui tient compte du rencherissement et aussi de 
I'evolution des salaires. De ce fait iI peut arriver que le 
salaire coordonne po ur la prevoyance professionnelle obli~ 
gatoire ne soit pas adapte ci 100 pour cent ci I'evolution des 
salaires. Cette consequence pourrait troubler le rapport 
entre les prestations de I'AVS du deuxieme pilier et le der
nier saJaire. Pour ces raisons, le .Conseil des Etats a prevu 
que la limite superieure du salaire coordonne peut iHre 
adaptee en tenant aussi campte de I'evolution generale des 
salaires. lei, Monsieur Dafflon, I'on constate une ameliora
tion certaine. La solution du Conseil des Etats est nette
ment plus sociale et c'est pour cette raison que votre com
mission vous propose, ci I'unanimite, de vous rallier au texte 
du Conseil des Etats. 

Präsidentin: Der Bundesrat stimmt der Kommission zu. Die 
Kommission schlägt Ihnen vor, dem Ständerat zuzustim
men. Herr Dafflon möchte an unserem seinerzeitigen 
Beschluss festhalten . 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Dafflon 
Für den Antrag der Kommission 

11 Stimmen 
99 Stimmen 
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Art. 15 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 15 al. 2 
Proposition de la commission 
Adhärer ci la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 19 Abs.3 
Antrag der Kommission 
Der Bundesrat regelt den Anspruch der geschiedenen Frau 
auf Hinterlassenenleistungen. 

Antrag Dafflon 
Festhalten 

Art. 19 al. 3 
Proposition de la commission 
Le Conseil federal definit le droit de la femme divorcee ä 
des prestations de survivants. 

Proposition Daffon 
Maintenir 

Muheim: Berichterstatter: In einem neuen Absatz 3 zu 
Artikel19 übertrug der Ständerat dem Bundesrat, den 
Anspruch der geschiedenen Frau auf Hinterlassenenlei
stungen zu regeln. Der Nationalrat nahm diesen Gedanken 
positiv auf, verankerte aber die Voraussetzungen, unter 
denen die geschiedene Frau der Witwe des geschiedenen 
Ehemannes gleichgestellt wird, direkt im Gesetz. Er lehnte 
sich dabei an das AHV-Gesetz an, das in Artikel 23 eilJen 
solchen Anspruch gewährt. 
Der Ständerat will nun aber dem Nationalrat auf diesem 
Wege nicht folgen, sondern hält daran fest, dass diese 
Regelung über die Ansprüche der geschiedenen Frau vom 
Bundesrat zu treffen ist. Bei der Beratung im Ständerat 
wurde darauf hingewiesen, dass die Vorsorgeeinrichtungen 
unter Umständen mehrere Witwenrenten entrichten müss
ten, auch wenn das Deckungskapital nicht ausreiche. Die 
diesbezügliche AHV-Lösung sei nicht befriedigend und 
habe zu Missbräuchen geführt. Diese Frage werde daher 
bei der 10. AHV-Revision geprüft. Es erscheine nicht 
zweckmässig, jetzt eine Regelung ins BVG. aufzunehmen, 
die dann schon bald wieder geändert werden müsse. Die 
Delegation an den Bundesrat bringe eine flexiblere Lösung. 
Die national rätliche Kommission liess sich vom Bundesrat 
über die Problematik des Leistungsanspruches der: ge
schiedenen Frau orientieren. Fest" steht, dass eine Schmä
lerung der Witwenrente ausgeschlossen ist, wenn gleichzei
tig eine geschiedene Frau Ansprüche erhebt. Der Bundes
rat sieht vor, Anspruche der geschiedenen Frau auf den 
eigentlichen Versorgerschaden zu beschränken. Die 
2. Hälfte des Satzes in der ständerätlichen Fassung 
erscheint überflüssig, ja missverständlich. Die nationalrätli
che Kommission hat daher diesen Satzteil gestrichen und 
der vom Ständerat bechlossenen Delegation an den Bun
desrat zugestimmt. Im' Namen der einhelligen Kommission 
beantrage ich Ihnen mit der erwähnten Modifikation Zustim
mung zum Ständerat. 

M. Barchi, rapporteur: Notre conseil avait approuve en sep
tembre 1981, le principe que la femme divorcee soit assimi
lee ä la veuve en cas de deces de son ancien mari, si son 
mariage avait dure dix ans au moins et si le mari etait tenu 
envers elle ä une pension alimentaire. M. Coutau, qui etait 
en 1981 le porte-parole d'une minorite de la commission, 
s'etait oppose ä ce principe, partageant I'avis du Conseil 
des Etats dans le sens qu'iI fallait simplement deleguer au 
Conseil federal la competence de definir le droit de la 
femme divorcee ä des prestations. 11 serait faux, ainsi avait. 
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argumente M. Coutau, de reprendre la reglementation cor
respondante qui, actuellement, est inseree dans la loi sur 
I'AVS. Cette reglementation ne donne actuellement pas 
satisfaction et fait I'objet d'une etude dans le cadre des tra
vaux de la 10e revision de la loi sur I'AVS. 
Votre commission, suivant la version du Conseil des Etats 
et I'avis dejä exprime ici en septembre 1981 par la minorite 
de notre commission, s'est prononcee pour la delegation 
de competence au Conseil federal. De plus, votre commis
sion vous propose d'exclure la definition .. des droits res
pectifs de la femme divorcee et de la veuve .. de cet article. 
On a considere, en effet, que le Conseil federal devra pou
voir agir en toute liberte. La reglementation des prestations 
du deuxieme pilier en faveur de la femme divorcee sera vrai
semblablement adaptee compte tenu de celle qu'on elabo
rera dans le cadre de la dixieme revision de la loi sur I'AVS. 

Bundesrat Hürlimann: Der Bundesrat erklärt sich einver
standen mit dem Antrag der Kommission. Ich möchte vor 
allem zuhanden der Materialien festhalten, dass es bei die
ser Delegation darum geht, zu verhindern, dass mit den 
Sozialversicherungswerken - das geht nicht nur die zweite 
Säule, sondern auch die AHV an - bei Scheidungen Miss
bräuche entstehen, dass wir aber auf der anderen Seite die 
Ansprüche d~r echten Witwe berücksichtigen wollen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Dafflon 
Für den Antrag der Kommission 

Art. 19a' 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Dafflon 
Festhalten 

Art. 19a' 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Proposition Dafflon 
Maintenir 

5 Stimmen 
110 Stimmen 

Muheim, Berichterstatter: Bei Artikel 19a' geht es um die 
Frage der Witwerrente. Sie erinnern sich: in unserem Rate 
wurde bei der ersten Runde des Differenzbereinigungsver
fahrens ein Antrag auf Einführung der Witwerrente mit dem 
sehr knappen Resultat von 65 zu 64 verworfen. Dagegen 
wurde ein neuer Artikel 19a' mehrheitlich angenommen, der. 
dem Witwer in Härtefällen einen vom Bundesrat zu regeln
den Anspruch auf Hinterlassenenleistungen gewähren 
wollte. Der Ständerat beschloss aber mit 26 zu 7 Stimmen 
die Streichung dieses Artikels. 
Gegen diese nationalrätliche Neuerung wurde geltend 
gemacht. es sollte nicht in der beruflichen Vorsorge eine 
Witwerrente vorgeschrieben werden, solange die AHV 
keine Witwerrente kenne. Es wurde erklärt, dass die zweite 
Säule die Ergänzung der ersten Säule sei. Dieses Problem 
werde bei der 10. AHV-Revision geprüft werden müssen. 
Zudem könnten bei den Vorsorgeeinrichtungen ernsthafte 
finanzielle Schwierigkeiten auftreten, wenn dieser Anspruch 
gewährt werde. 
In der nationalrätlichen Kommission stellte sich der Bun
desrat hinter den Ständerat. Die Frage der Witwerrente 
könne für die berufliche Vorsorge erst gelöst werden, wenn 
auch für die erste Säule eine Lösung gefunden sei. Es wäre 
zudem für den Bundesrat eine sehr komplizierte und kaum 
lösbare Aufgabe, die" Härtefälle zu definieren, in denen ein 
Anspruch auf Hinterlassenenleistungen gegeben wäre. Es 
würde zudem in diese Sozialversicherung der zweiten Säule 
ein Fürsorgeelement eingeführt. 
Nachdem sich die gesellschaftlichen Verhältnisse tatsäch
lich geändert haben und das Schweizervolk den Verfas-
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sungsartikel über die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau angenommen hat, stellt sich das Problem der Witwer
rente in allem Ernst. Es muss daher in der 10. Revision der 
AHV bestimmt angegangen werden. In diesem Zusammen
hang ist diese Frage dann auch bei der zweiten Säule zu 
lösen, wie der Bundesrat dies erklärt hat. 
Die nationalrätliche Kommission beschloss mit 13 zu 5 
Stimmen, sich für heute dem Entscheid des Ständerates auf 
Streichung von Artikel 19a1 zu beugen. Im Sinne der Besei
tigung einer Differenz stelle ich Ihnen für die Kommissions
mehrheit Antrag auf Zustimmung zum Ständerat. 

M. Barchi, rapporteur: Par 73 voix contre 54, notre conseil a 
admis le principe voulant que le Conseil federal se voie 
conferer la competence de definir, po ur prevenir les cas de 
rigueur, ä quelles conditions un veuf ou un divorce aurait 
droit ä des prestations de survivant. Cette decision a ete 
prise ä la suite d'une proposition de M. Gilles Petitpierre. 
Par contre, une proposition de Mme Deneys visant ä reali
ser I'egalite de traitement entre hommes et femmes, veufs 
et veuves, en ce qui concerne les risques assures, a etE! 
rejetee par 55 voix contre 54. Le Conseil des Etats s'est 
prononce contre la solution de compromis adoptee par 
notre conseil ä la suite de la proposition Petitpierre. 11 a fait 
valoir qu'iI serait inopportun d'inserer dans la legislation sur 
le deuxieme pilier une reglementation que le premier pilier 
ne connai! pas encore. En outre, les caisses pourraient se 
heurter ä des difficultes financieres, argument qui ne me 
convainc pas. Votre commission, par 13 voix contre 5, s'est 
ralliee ä I'avis du Conseil des Etats. M. Hürlimann, conseiller 
federal, cela est important, nous aassure que, dans le 
cadre de la dixh~me revision de I'AVS, le probleme de la 
parite de traitement des sexes, notamment le probleme de 
la rente de veuf, sera soigneusement examine et j'espere 
(ju'iI trouvera une solution adequate; en d'autres termes, 
que le deuxieme pilier sera I'objet le. moment venu d'une 
adaptation ä la revision de la loi sur I'assurance-vieillesse, 
que souhaite le Parlement dans sa grande majorite. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Dafflon 

Art. 32 Abs. 1 und 2 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Festhalten 

Abs.2 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Dafflon 
Festhalten 

Antrag Ammann-Bern 
Abs.1 

(Fassung des Ständerates) 

87 Stimmen 
40 Stimmen 

... zu behandeln. Der Bundesrat erlässt Richtlinien, wie die 
nach Artikel 65b verfügbaren Mittel von den einzelnen Vor
sorgeeinrichtungen unter Berücksichtigung der Altersstruk
tur ihrer Versicherten bestmöglich verwendet werden sol
len. 

Art. 32 al. 1 et 2 
Proposition de la commission 

AI. 1 
Maintenir 

AI. 2 

AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Dafflon 
Maintenir 

Berufliche Vorsorge. Bundesgesetz 

Proposition Ammann-Berne 
AI. 1 
(amendement ä la version du Conseil des Etats) 
... qui disposent de revenus modestes. Le Conseil federal 
edicte des directives sur la maniere pour les diverses insti
tutions de prevoyance d'utiliser au mieux les ressources 
disponibles selon I'article 55b. compte tenu de la structure 
d'äge de leurs assures. 

Art. 34 Abs. 1 und 2 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Festhalten 

Abs.2 
Oie Finanzierung dieser Mindestleistungen hat über die Mit
tel für Sonderrnassnahmen nach Artikel 55b zu erfolgen. 

Antrag Dafflon 
Festhalten 

Antrag Ammann-Bern 
Zustimmung zum Ständerat (streichen) 

Art. 34 al. 1 et 2 
Proposition de la commission 

AI. 1 
Maintenir 

AI. 2 
Ces prestations minimales doivent etre financees au moyen 
des ressources destinees ä des mesures speciales confor
mement ä I'article 55b. 

Proposition Dafflon 

Maintenir 

Proposition Ammann-Berne 
Adhesion au Conseil des Etats (biffer) 

Präsidentin: Oie Artikel 32 und 34 werden gemeinsam bera
ten. 

Ammann-Bern: Die beiden Artikel müssen zusammen 
behandelt werden, weil der Ständerat die Materie in einem 
einzigen Artikel 32 behandelt, währenddem unsere Kom
mission zwei Artikel vorsieht. Der Unterschied rührt daher, 
dass der Ständerat mit seinem Konzept über die Altersgut
schriften die Altersrenten für sämtliche Jahrgänge der Ein
trittsgeneration, also von 25 bis 55 Jahren, verbindlich fest
legt, während unsere Kommission immer noch von der Vor
stellung behaftet ist, dass 55jährige mit tiefem Einkommen 
respektive 45jährige mit hohem Einkommen bereits diesel
ben Altersleistungen erhalten könnten, wie wenn sie volle 
40 Jahre Beiträge bezahlt hätten. Für alle Versicherten über 
55 respektive 45 Jahren, eben der Übergangszeit, sollte das 
Gesetz die Mindestleistungen speziell regeln. 
Wenn man Mindestleistungen vorschreiben will, so gehört 
dazu die notwendige verbindliche Finanzierung. Wir haben 
es hier mit einem klaren Rückfall in das Leistungsprimat zu 
tun, also genau in das Gegenteil des ständerätlichen Kon
zepts.- Ein- scheinbares Sicherheitsventil bildet Absatz 2 in 
Artikel 34. Damit ist eine Umitierung im Moment gegeben. 
In der Fassung unserer Kommission wird der ganze Ab
satz 1 des Artikels 34 zur Farce; er weckt Illusionen. Oie 
Mittel für die Sondermassnahmen sind klar zweckbestimmt, 
und zwar für die gesamte Eintrittsgeneration, weil deren 
Renten wegen unvollständiger Beitragsdauer zwangsläufig 
kleiner sind als nach vierzigjähriger Beitragsdauer. Sie sind 
ferner bestimmt für die Indexierung von Invalidenrenten, sie 
sind auch bestimmt für die bestmögliche Anpassung der 
laufenden Renten an die Teuerung und schliesslich auch für 
die Berücksichtigung von Reallohnerhöhungen oder Karrie-
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reentwicklungen. Die zusätzlichen Beiträge von 1 Prozent 
sind auf die ganze Eintrittsgeneration möglichst zweckmäs
sig und gerecht zu verteilen. Sie dürfen nicht einseitig 
zugunsten der ältesten Jahrgänge Verwendung finden. 
Falsch ist Artikel 34 Absatz 1 auch insofern, als die Über
gangszeit nur für die tiefsten Einkommen neun Jahre 
beträgt. Für die höheren Einkommen beträgt sie aber bis zu 
19 Jahre, wenn man sich schon an den Verfassungstext der 
Übergangsbestimmungen anlehnen will. Nochmals sei es 
betont: nach dem Konzept des Ständerates ist das aber gar 
nicht notwendig. 
Höchst gefährlich ist diese durch Artikel 34 gewollte Bevor
zugung der älteren Jahrgänge für diese selbst i1i ihrer Stei
lung auf dem Arbeitsmarkt. Es ist absolut unverständlich, 
dass dieselben Kreise, die sich mit Vehemenz gegen die 
Steilheit der Staffelung der Altersgutschriften aus diesen 
Gründen eingesetzt haben, heute die einseitige, viel massi
vere Bevorzugung dieser älteren Jahrgänge verlangen. Der 
Effekt ist doch genau derselbe. Die Jungen müssen wegen 
ihren älteren Kollegen höhere Prämien bezahlen, von denen 
sie selbst keinen Nutzen haben. Die Belegschaft wird sich 
deshalb gegen die Einstellung von älteren Arbeitnehmern 
zur Wehr setzen, genau das, was man mit der flachen Staf
felung der Altersgutschriften zu vermeiden suchte. 
Der Artikel 34 Absatz 1 ist auch deshalb falsch, weil kleine 
Einkommen nicht zwangsläufig Bedürftigkeit bedeuten. 
Man denke nur an die überhandnehmende Teilzeitarbeit. 
Die Beiträge für Sondermassnahmen dürfen nicht nach dem 
Giesskannenprinzip ausgeschüttet werden. Sie sollen dort 
eingesetzt werden, wo dies wirklich notwendig ist. Wer 
glaubt, der Bundesrat könnte Mindestleistungen festlegen, 
gibt sich einer Illusion hin: er kann höchstens Richtlinien 
und Empfehlungen erlassen. Niemand weiss dies besser als 
Herr Bundesrat Hürlimann selbst. 
Wenn man nun die Meinung vertritt, dass die Regelung die
ser Mindestleistungen, wie sie nach Verfassung vorgesehen 
sind, nicht den einzelnen Vorsorgeeinrichtungen überlas
sen werden dürfe, kann man die Fassung des Ständerates 
mit einem Zusatz nach meinem Antrag ergänzen .. Das stellt 
eine realistische Möglichkeit dar und entspricht den effekti
ven Tatsachen. Dieser Antrag stel.lt einen Kompromiss dar, 
zu welchem der Ständerat höchstwahrscheinlich noch ja 
sagen könnte. Den Artikel 34 unserer Kommission wird und 
darf der Ständerat nie akzeptieren, wenn er seinem Konzept 
treu bleiben will. 
Aus diesem Grunde bitte ich Sie, meinem Ergänzungsan
trag zur ständerätlichen Fassung in Artikel 32 Absatz 1 
zuzustimmen und andererseits den ganzen Artikel 34 zu 
streichen. Der Gesetzestext wird dadurch richtiggestellt, 
wird klarer und namentlich: er wird ehrlicher. Die Solidarität 
zwischen jung und alt darf nicht noch mehr strapaziert wer
den. 

, Ziegler-Solothurn: Bei den Artikeln 32 und 34 geht es tat
sächlich um eine wichtige Differenz, gewissermassen um 
eine verfassungsrechtliche Testfrage. Ich möchte Sie bitten, 
an der Fassung des Nationalrates festzuhalten. Zur Kritik, 
dass mit den Mindestleistungen in der Übergangszeit der 
Beitragsprimat durchlöchert oder unterlaufen werde, ist 
festzuhalten, dass, was die Mittel betrifft, der Beitragspri
mat eindeutig eingehalten wird. Ich verweise auf Artikel 65b. 
Von einem sogenannten Rückfall zum Leistungsprimat kann 
nicht die Rede sein. 
Das Problem konzentriert sich auf eine verfassungsrechtli
che Frage. In Artikel 11 der Übergangsbestimmungen steht, 
dass die Versicherten, die zur Eintrittsgeneration gehören, 
je nach der HÖhe ihres Einkommens nach 10 bis 20 Jahren 
seit Inkrafttreten des entsprechenden Gesetzes in den 
Genuss der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestleistun
gen gelangen. Und weiter: Das Gesetz bestimmt den Kreis 
der Personen, die zur Eintrittsgeneration gehören, und legt 
die während der Übergangszeit zu gewährenden Mindest
leistungen fest. 
Zur Eintrittsgeneration gehören alle 25- bis 65jährigen. Das 
Gesetz sieht drei Kategorien vor: 
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1. die noch nicht 55jährigen mit kleinen Einkommen, die in 
zehn Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes in den 
Genuss der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen kom
men; 
2. die noch nicht 55jährigen, die aufgrund ihres höheren 
Einkommens in 20 Jahren in den Genuss dieser Mindestlei
stungen gelangen; 
3. die Kategorie der über 55jährigen, welche innert neun 
Jahren die Pensionierungsgrenze erreichen. Gerade die 
älteren neun Jahrgänge der Eintrittsgeneration sind in ganz 
besonderer Weise auf einen Mindestschutz angewiesen. 
Der Gesetzgeber kann aber den Verfassungsauftrag nur 
erfüllen, wenn er die behördliche Legitimation an den Bun
desrat weitergibt. Wenn wir das Problem den einzelnen 
Kassen überlassen, kann es passieren, dass eine Kass~ für 
über 55jährige Mitarbeiter aus irgendwelchen Gründen 
keine besonderen Vorkehren trifft. Um solche Fälle zu ver
hindern, muss der Bundesrat Mindestvorschriften erlassen 
können, wobei er der unterschiedlichen Situation der ein
zelnen Kassen durch eine flexible Gestaltung der Verord
nung entsprechen wird. 
Der Antrag von Kollege Ammann zu Artikel 32 ist der Ver
such eines Brückenschlags zum Ständerat. Kollege 
Ammann möchte dem Bundesrat eine Richtlinienkompe
tenz einräumen und - in Übereinstimmung mit dem Stände
rat - Artikel 34 streichen. Der Erlass von Richtlinien und 
Empfehlungen erscheint mir ungenügend, weil Richtlinien 
nur den äusseren Rahmen abstecken. Demgegenüber hält 
Artikel34 gemäss. Vorschlag unseres Rates klar und 
bestimmt fest: Der Bundesrat regelt die Mindestleistungen. 
Ich bin der Auffassung, dass wir ·an Artikel 32 in der natio
nalräUichen Fassung und auch an Artikel 34 festhalten soll
ten. 
Wir sollten uns auch von der Drohung gewisser Kreise, 
dass ein Abweichen von der ständerätlichen Lösung die 
Referendumsgefahr erhöhen könnte, nicht beeindrucken 
lassen. Ich glaube nicht, dass ein Festhalten an den beiden 
Artikeln zu einem Ausstand der Pensionskassen führen 
könnte. Es geht nun darum, dass wir die zweite Säule 
raschmöglichst verwirklichen; Viele Probleme werden in 
einer nächsten Etappe leichter gelöst werden können, wenn 
erst einmal die Basis des Obligatoriums geschaffen ist. Ich 
ersuche Sie, den Anträgen unserer Kommission zu folgen. 
Es geht um die Einhaltung der Verfassung. 

Zbinden: Es geht bei dieser Diskussion um die Eintrittsge
neration im allgemeinen und um die Sonderbestimmungen 
zugunsten der bei Inkrafttreten des Gesetzes zwischen 45-
und 64jährigen Versicherten, insbesondere solche mit klei
nem Einkommen - das ist geregelt in Artikel 32 - bzw. um 
die gesetzlichen Mindestleistungen an die 55- bis 64jähri
gen Versicherten mit kleinem Einkommen, geregelt in Arti
kel 34. Es stellt sich also die Frage, ob wir im BVG etwas 
Besonderes tun wollen für diejenigen, die nur eine Mini
Minirente zu erwarten haben, weil sie eben mit sehr weni
gen Beitragsjahren und einem ohnehin bescheidenen Ein
kommen nur geringe Altersgutschriften äufnen können. Bei 
der Beantwortung dieser Frage müssen wir"die Artikel 65b, 
34 und 32 als geschlossenes Paket betrachten. Zuerst zur 
Frage des Beitragsprimates : 
Auch mit der Lösung der Kommission ist das Beitragspri
mat gewährt. Artikel 65b bietet dafür Gewähr. Wir dürfen 
doch feststellen, dass in Artikel 65b unter dem Kapitel 

. Finanzierung der Beitragssatz für diese Sondermassnah
men zugunstender Eintrittsgeneration gemäss Ständerat 
auf höchstens 1 Prozent festgesetzt wird, im Gegensatz zur 
nationalrätlichen Lösung, die früher mindestens 1 Prozent 
vorsah. Es kann also nicht durch die Hintertüre des 
ursprünglich vom Nationalrat vorgesehenen Mindestsatzes 
aufgrund hoch angesetzter Mindestleistungen die Erhö
hung dieses Beitragssatzes erzwungen werden. Die Garan
tie dafür gibt Artikel 65b in Verbindung mit Artikel 34 
Absatz 2. Befürchtungen, wonach der Grundsatz des Bei
tragsprimates durchbrachen würde, sind meines Erachtens 
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nicht begründet. Das ist eine erste Feststellung. Ich habe 
zwei Argumente, um der Variante der Kommission zuzu
stimmen. Es gibt vorerst eine sozialpolitische Argumenta
tion: Wir haben im Gesetz zu bestimmen, was wir mit die
sem Prozentsatzbeitrag zugunsten der Eintrittsgeneration 
tun wollen. Es geht um die Verteilung innerhalb der Ein
trittsgeneration bzw. der Teuerungsanpassung an laufende 
Renten. Dieser Prozentsatz muss in diesem Kreis verteilt 
werden. Unbestritten sind die Sonderbestimmungen zugun
sten der älteren Versicherten im Sinne von Artikel 32. 
Umstritten hingegen ist die Vorschrift in Artikel 34, wonach 
der Bundesrat ermächtigt werden soll, den Vorsorgeeinrich
tungen Mindestleistungen für diese Ältesten der Eintrittsge
neration vorzuschreiben. Da stehen wir vor einem sozialen 
Problem. Artikel 34 bleibt schliesslich die einzige Bestim
mung, welche für die am meisten Benachteiligten eine Min
destleistung gewährleisten will. Statt der schon erwähnten 
Mini-Minirente sollte diesem Versichertenkreis wenigstens 
eine Minirente gewährleistet werden. Es sollen beschämend 
kleine Renten vermieden werden, und zwar eben über die
ses Beitragsprozent, das ja auch für solche Fälle bestimmt 
ist. Es ist für mich schwer verständlich, weshalb diese Min
destleistungen den Pensionskassen nicht zugemutet wer
den können, insbesondere deshalb, weil jakeine zusätzli
chen Beiträge ausgelöst werden sollen und weil es nur um 
die Verteilung von zur Verfügung stehenden Mitteln geht. 
Es gibt aber auch eine juristische Argumentation; sie wurde 
schon erwähnt. Artikel 11 der Übergangsbestimmungen zur 
BV sagt das deutlich. Zumindest das Gesetz muss von den 
Mindestleistungen sprechen, und wir können nicht weiter
gehen, als dem Bundesrat die entsprechende Kompetenz 
zu erteilen. Es wäre meines Erachtens verfassungswidrig, 
diese Kompetenz an die Vorsorge einrichtungen weiterzude
legieren. Ich appelliere daher auch in diesem Sinne an die 
Vertreter der Vorsorgeeinrichtungen, diese Bestimmungen 
von Artikel 34 aufzunehmen und sie zugunsten der 
schWächsten Versicherten in die Tat umzusetzen. Es kann. 
ihnen und uns allen nur zur Ehre gereichen. 

Zehnder: Bei den Artikeln 32 und 34 geht es, wie das 
bereits die Kollegen Ziegler und Zbinden erklärt haben, um 
die Eintrittsgeneration, d. h. um jene Massnahmen für ältere 
Versicherte und solche mit kleinem Einkommen, die laut 
Bundesverfassung dem Gesetzgeber in Auftrag gegeben 
worden sind. Wir müssen also hier aufgrund der Bundesver
fassung für die Eintrittgeneration etwas tun. 
Ich will bereits Gesagtes nicht wiederholen. Ich möchte 
lediglich festhalten, dass der Gewerkschaftsbund und die 
sozialdemokratische Fraktion der Auffassung sind, dass wir 
schon dafür sorgen müssen, dass in diesem Gesetz, das 
nach der ersten Lesung unseres Rates noch gut ausgese
hen hatte, in der Zwisclienzeit aber zu einem Minigesetz 
gemacht worden ist, doch noch etwas Substanz bleibt. 
Wenn man jetzt auch für die Leistungen an die Übergangs
generation nur Larifari-Bestimmungen, die niemand Ver
pflichten, ins Gesetz aufnähme, brächte dies eine erneute 
Abschwächung der ganzen Vorlage. Ich glaube deshalb, 
dass es dringend notwendig ist, hier an den Beschlüssen 
des Nationalrates festzuhalten. Ich bitte Sie somit im 
Namen der sozialdemokratischen Fraktion, den Anträgen 
unserer Kommission zuzustimmen .. 

Landolt: Es ist für die Ratsmitglieder, die nicht der Kommis
sion angehört haben, recht schwierig, die Differenz zwi
schen Ständerat und Nationalrat zu erkennen, und ich 
möchte daher diese beiden Fassungen einander gegen
überstellen. 
Die Kommission des Nationalrates versucht mit ihrer Fas
sung der beiden Artikel 32 und 34 Mindestleistungen für die 
Eintrittsgeneration der ersten neun Jahre seit Inkrafttreten 
des Gesetzes zu fordern und vom Bundesrat regeln zu las
sen. Der Ständerat legt fest, di1sS nicht der Bundesrat, son
dern jede Vorsorgeeinrichtung nach ihrer finanziellen Mög
lichkeit unter Ausschöpfung der Mittel in' der Sonderreserve 

Vorschriften über Mindestleistungen zugunsten der Ein
trittsgeneration zu erlassen hat. 
Der Unterschied zwischen den beiden Auffassungen ist 
recht beachtlich. Beim Nationalrat regelt der Bundesrat 
Mindestleistungen für die ersten neun Jahre. Der Ständerat 
nimmt ausserordentliche Rücksicht auf die Struktur der 
unzähligen verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen. Er will 
die Kompetenz diesen einräumen und die vorhandenen Mit
tel generell der ganzen Eintrittsgeneration zugute kommen 
lassen. 
Wenn wir uns überlegen, welche Fassung mit den vorhan
denen Mitteln der Sonderreserve nach Artikel 65b reali
stisch durchführbar sein werde, dann scheint mir jedenfalls 
sicher zu sein, dass die ständerätliche Fassung ohne viele 
Artikel der Verordnung durchgeführt werden kann. Ich 
glaube, dass demgegenüber nach nationalrätlicher Fassung 
der Bundesrat bei der Verordnung zu diesen beiden Arti
keln ausserordentlich Mühe haben wird, die Höhe der Mini-. 
malleistungen festzulegen oder auch nur zu regeln. Ich 
befürchte, dass er bei der gros sen Vielfalt und Unterschied
lichkeit der Vorsorgeeinrichtungen schliesslich nur Richtli
nien und Empfehlungen geben kann, auf welche Art jede 
Vorsorgeeinrichtung diese Mindestleistungen ausrichten 
soll, und damit währen wir so weit wie mit der ständerätli
chen Fassung. Ich bitte daher Herrn Bundesrat Hürlimann 
um Auskunft, ob bereits konkrete Vorstellungen über die 
Fassung der entsprechenden Artikel in der Verordnung 
bestehen. 
Schliesslich müssen wir uns Gedanken darüber machen, ob 
wir mit der ständerätlichen Fassung in grosszügiger Hal
tung und unter weitgehendster Rücksichtnahme auf die 
bestehenden Vorsorgeeinrichtungen diesen Verantwortli
chen die Verwendung von 1 Prozent des koordinierten Loh
nes übertragen wollen. Oder wollen wir, nach der Fassung 
unserer Kommission, den Jahrgängen zwischen 52 und 62 
bzw. 65 sozusagen die ganze Summe des Sondermass
nahmenfonds zukommen lassen? Dabei ist wohl zu beden
ken, dass alle Versicherten dieser ersten zehn Jahre nur in 
den Genuss einer sehr kleinen Rente kommen. Sie erhalten 
- wie es bereits erwähnt wurde - eine Minirente, die erst mit 
der Hilfe der Sondermassnahme überhaupt zu einer Rente 
wird. Andererseits wollen wir nicht vergessen, dass solche 
Ren,ner nur für wenige Jahre rentenbildendß Lohnabzüge 
erleiden und jedenfalls von dem Prozent für die Sonder
massnahme prOfitieren werden. Es muss hier einmal mehr 
gesagt werden, dass Rentner nach einer 10jährigen Mit
gliedschaft bei einer Vorsorgeeinrichtung nie in den Genuss . 
einer auch nur einigermassen lebensgehügenden Alters
rente kommen werden. Viele dieser Mitbürger werden nach 
wie vor auf Ergänzungsleisturigen von Bund, Kanton und 
Gemeinden angewiesen sein. 
Es wird weder die eine noch die andere Version dieser bei
den ~rtikel mehr Geld in die Vorsorgeeinrichtung einbrin
gen, so dass beide Fassungen möglich .sind. Den bestehen
den Versicherungen scheint die ständerätliche Formulie
rung besser zuzusagen. Eines aber ist ausdrücklich festzu
halten: dass mit dem Artikel65b der Beitragsprimat im 
Gesetz fest verankert ist. Ich muss damit die Behauptung 
von Herrn Ammann zurückweisen, dass die Fassung des 
Nationalrates einen Rückfall zum Leistungsprimat beinhalte. 
Ich meine,. dass wir der Fassung unserer Kommission 
zustimmen dürfen. 

Muheim, Berichterstatter: Es geht hier um das schwierige 
Problem der Eintrittsgeneration. Es erscheint mir daher 
nötig, Sie etwas eingehender darüber zu orientieren. 
Der Gesetzgeber ist für die Behandlung der Eintrittsgenera
tion keineswegs frei, sondern ist an Artikel 34quater Absatz 
3 und Artikel 11 Absatz 2 der Übergangsbestimmungen der 
Bundesverfassung gebunden. Die Eintrittsgeneration soll je 
nach Höhe ihres Einkommens nach 10 bis 20 Jahren seit 
Inkrafttreten des Gesetzes in den Genuss des gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestschutzes kommen. Das Gesetz 
hat ferner nach der Verfassung die während der Über
gangszeit zu gewährenden Mindestleistungen festzusetzen. 
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In der Bundesverfassung werden also der Eintrittsgenera
tion bis spätestens 20 Jahre nach Inkrafttreten des Geset
zes die vollen Leistungen garantiert, und für die Zeit vorher, 
also für die Übergangszeit, sind Mindestleistungen festzule
gen. Das ist der verbindliche Verfassungsauftrag an uns, 
die gesetzgebende Behörde. 
Der Nationalrat hat mit seinem früheren Beschluss diesen 
Auftrag erfüllt, indem er den Anspruch der Eintrittsgenera
tion auf volle Leistungen nach 10 bis 20 Jahren konkret aus
gestaltete. Die Regelung der Ansprüche bei weniger als 
zehn Jahren Versicherungsdauer übertrug er dem Bundes
rat. 
Der Ständerat entschied sich demgegenüber für ein stufen
weises Vorgehen. Er verzichtete vorläufig auf eine Rege
lung der Garantie zugunsten der Eimrittsgeneration. Statt 
dessen nahm er eine sehr vage Bestimmung auf, wonach 
jede Vorsorgeeinrichtung nach ihren finanziellen Möglich
keiten die Eintrittsgeneration zu begünstigen und dabei 
ältere Versicherte, insbesondere solche mit kleinen Ein
kommen, bevorzugt zu behandeln habe. 
Der Nationalrat schwenkte grundsätzlich auf die Etappenlö
sung des Ständerates ein. Er hielt aber aus verfassungs
rechtlichen und sozialpolitischen Gründen daran fest, dass 
für die erste Etappe, nämlich für das erste bis neunte Jahr 
nach Inkrafttreten des Gesetzes, durch den Bundesrat Min
destleistungen festzusetzen sind. Das ist der heutige Arti
kel 34. Der Nationalrat hat diesen Entscheid nach einer län
geren Debatte mit einem eindrücklichen Mehr von 105 zu 47 
Stimmen getroffen. 
Der Ständerat hat nun in der Differenzbereinigung unseren 
Beschluss verworfen, aber mit einer eher knappen Mehr
heit, nämlich von 18 zu 23 Stimmen. Der Ständerat hat Arti 
kel 34 gestrichen, dafür aber Artikel 32 Absatz 2 dahinge· 
hend ergänzt, dass anstelle des Bundesrates die Vorsorge
einrichtungen Mindestleistungen festzusetzen hätten. Sie 
sehen die Nuance. Der Ständerat will die Festsetzung der 
Mindestleistungen den Vorsorgeeinrichtungen übergeben, 
der Nationalrat, gestützt auf die Verfassung, will sie an den 
Bundesrat delegieren. 
Herr Ständerat Binder hat in einem hervorragenden verfas
sungsrechtlichen Expose dargelegt, dass nach Artikel 11 
Absatz 2 der Übergangsbestimmungen BV im Gesetz Min
destleistungen für die Übergangszeit festzulegen sind. 
Diese Vorschrift scheine ihm klar und durchaus nicht inter
pretierbar. Der Gesetzgeber komme nicht darum herum, 
die Mindestleistungen festzulegen. Es sei zwar an und für 
sich problematisch, dies an den Bundesrat zu delegieren. 
Sicher sei aber eine Delegation des Gesetzgebungsauftra
ges an die Vorsorgeeinrichtungen rechtlich unzulässig. 
Die nationalrätliche Kommission liess sich wiederum - wie 
schon früher - davon leiten, dass die Verfassungsmässig
keit des BVG unbedingt zu respektieren ist. Es ist daher 
unabdingbar, dass für die erste Etappe, d. h. für die ersten 
neun Jahre, Mindestleistungen festgesetzt werden. Das ist 
nicht nur verfassungsrechtlich, sondern auch sozialpolitisch 
notwendig, da beim reinen Beitragsprimat gerade im ersten 
Jahrzehnt so geringfügige Leistungen herauskommen, dass 
der sozialpolitische Auftrag der Verfassung gar nicht erfüllt 
wäre. Die Leistungen müssen daher in dieser ersten Stufe 
auf ein gewisses Minimum angehoben werden, nicht zuletzt 
deswegen, dass dann später bei der Revision der Übergang 
in die zweite Etappe gefunden werden kann. 
Unsere Kommission diSkutierte, gestützt auf eine im Stän
derat gemachte Anregung, darüber, ob die Mindestleistun
gen mit einer Kurzformel im Gesetz geregelt werden könn
ten. Das wäre zum Beispiel denkbar durch die Nennung 
eines Minimalbetrages für die Altersgutschrift. Doch die 
Auswirkung einer solchen Bestimmung auf die Personalfür
sorgekassen und auf den Sicherheitsfonds konnte zu wenig 
gründlich geprüft werden, so dass die Kommission es bei 
der Kompetenzdelegation an den Bundesrat bewenden las
sen will. Dieser stellt sich vor, dass die Renten der ältesten 
Jahrgänge, die in den nächsten Jahren das Rentenalter 
erreichen, von etwa 3 Prozent nach einem Jahr auf etwa 27 
Prozent nach neun Jahren angehoben werden sollten. Der 

Bundesrat hat also schon gewisse Vorstellungen, wie er 
diese Mindestleistungen umschreiben will. 
Die national rätliche Kommission geht nach wie vor davon 
aus, dass die Verfassung zwingend die gesetzliche Rege
lung von Mindestleistungen vorschreibt. Es wäre aber ver
fassungsrechtlich unzulässig, diesen Gesetzgebungsauf
trag an die Vorsorgeeinrichtungen weiterzugeben, wie der 
Ständerat es tun will. Eine einheitliche Lösung - und das ist 
doch anzustreben - wäre damit völlig ausgeschlossen. Ihre 
Kommission beantragt Ihnen daher bezüglich Artikel 32 
Absatz 1, die ständerätliche Fassung abzulehnen und an 
der Formulierung des Nationalrates festzuhalten. Bei Artikel 
34 wendet sie sich ebenfalls gegen die Streichung von 
Absatz 1; sie hält diesen in der nationalrätlichen Fassung 
aufrecht. Um den Bedenken bezüglich Finanzierung Rech
nung zu tragen, nimmt sie aber den ständerätlichen Minder
heitsantrag auf und SChlägt einen' neuen Absatz 2 vor. 
Danach haben sich die Mindestleistungen im Rahmen der 
Sondermassnahmen nach Artikel 65b zu .halten. Sie dürfen 
also höchstens 1 Prozent der Lohnsumme beanspruchen. 
Der finanzielle Aufwand ist damit begrenzt und das 
Beitragsprimat, wie bereits von anderen Rednern gesagt 
wurde, voll gesichert. 
Abschliessend bemerke ich, dass die nationalrätliche Kom
mission alle diese Anträge auf Festhalten am früheren 
Beschluss des Nationalrates - mit einer Ergänzung - ein
stimmig beschlossen hat. Es lag kein anderer Antrag vor. 
Kollege Ammann, der zwar auch in der Kommission war, 
stellt aber nun heute einen Antrag zu Artikel 32 Absatz 1: Er 
möchte dem Ständerat zustimmen, diesen Antrag aber 
ergänzen und im übrigen bei Artikel 34 ebenfalls dem Stän
derat zustimmen. 
Wir konnten diesen Antrag in der Kommission nicht 
behandeln. Er ist an und für sich neu. Ich möchte aber dazu 
bemerken, dass natürlich «Richtlinien.. keine gesetzliChe 
Festlegung der Mindestleistungen sind. Wenn der Bundes
rat Richtlinien erlässt, dann sind das eben nur Richtlinien 
und nicht verbindliche Normen. Im übrigen - da bin ich 
etwas erstaunt - geht der Antrag Ammann viel weiter. Er 
möchte Richtlinien nicht nur für die ersten neun Jahre, son
dern unbefristet auch für spätere Jahre vorsehen. Kollege 
Ammann hat auch gesagt, dass der Zweck der Sonder
massnahmen im Gesetz bestimmt sei;· das stimmt, nämlich 
zugunsten der älteren Jahrgänge und für diejenigen mit 
kleinen Einkommen. Es ist nun aber nicht einzusehen, dass 
man darüberhinaus noch weitergehende Richtlinien über 
die Verwendung dieses einen Prozentes machen soll. 
Ich möchte Ihnen also beantragen, den Vorschlag des Kol
legen Ammann abzulehnen. Wir müssen von der· verfas
sungsrechtlichen Situation Kenntnis nehmen. Es ist bei 
dem knappen Ergebnis im Ständerat doch zu erwarten, 
dass er nun einlenken wird, damit wir wenigstens in diesem 
Punkte den Verfassungsauftrag erfüllen können. Im übrigen 
stelle ich mit Genugtuung fest - Herr Dafflon -, dass Sie mit 
Ihren Anträgen den Antrag der Kommission voll und ganz 
unterstützen. 

M. Barchi, rapporteur: En ce qui concerne les dispositions 
special es pour la generation d'entree et les prestations 
minimales pendant .Ia periode transitoire, articles 32 et 34, 
votre commission a trouve une solution de. compromis a 
I'egard des decisions du Conseil des Etats. 
Notre Conseil a prevu a I'article 34 que .. Ie Conseil federal 
definit les prestations minimales dans les cas d'assurance 
survenus dans les neuf premh~res anntles qui suivent 
I'entree en vigueur de la presente loi. .. Plus particuliere
ment, "iI prend en consideration les assures ä revenus 
modestes." Voila la reglementation adoptee par notre 
conseil. 
Cette prescription respecte le mandat constitutionnel, 
notamment de I'article 11, 2e alinea, des dispositions transi
toires de la constitution federale. Qu'a fait la majorite du 
Conseil des Etats? Par 23 voix contre 18, elle s'est pronon
cee contre les prestations minimales, fondamentalement 
pour deux raisons: Premierement, la nouvelle version de la 
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presente loi se fonde sur le principe de la primaute des coti
sations et non pas sur le principe de la primaute des presta
tions. Partant, ainsi a ete I'argumentation du Conseil des 
Etats, iI est incompatible de fixer des prestations minimales. 
Deuxiemement, iI sera de toute fac;:on impossible, dans la 
pratique, pour le Conseil federal, de fixer des prestations 
minimales. Votre commission vous propose de maintenir 
cette .delegation au Conseil federal, dans le sems que 
celui-ci est en droit et oblige de detinir les prestatipns mini
males dans les neuf premieres annees. En septembre 1981, 
ci. cette tribl,me, j'avais precise que le Conseil federal ne 
devait pas, eVidemment, fixer des montants en francs et 
centimes. En fait, le Conseil federal devra simplement ela
barer des lignes directrices en matiere de prestations mini
males. Sur ce point, apres avoir ecoute M. Muheim qui a ete 
notre excellent president, je dois dire que mon optique est 
un peu differente de la sienne. M. Muheim vous a dit que les 
lignes directrices ne seraient pas suffisantes parce qu'iI ne 
s'agissait pas de dispositions legales. 11 est clair que le 
Conseil federal devra legiferer par des lignes directrices qui 
permettronf aux caisses de fixer, par· consequent, les mon
tants en francs et centimes. Oe plus, votre commis si on 
vous propose d'ajouter ci. I'article 34 un 2e alinea ayant la 
teneur suivante: .. Les prestations minimales doivent etre 
financees au moyen des ressources destinees ä des 
mesures speciales conformement ä I'article 65b». 
D'ou vient ce 2e alinea? 11 correspond ä une proposition qui 
avait ete faite, au sein du Conseil des Etats, par une mino
rite representee par M. Arnold. Nous avons repris cette 
proposition, mais pourquoi? Pour la tres simple raison que, 
par ce 2e alinea, iI est clairement fixe que le principe de la 
primaute des cotisations se trouve etre le seul qui ait valeur 
en cette matiere. C'est aussi pour cette raison que je me 
suis oppose ä M. Ammann et ä d'autres collegues qui ont 
argumente que, finalement, ces dispositions pourraient 
faire entrer par la fenetre le principe de la primaute des 
prestatiolls qui etait rejete par la porte. Je m'y suis oppose 
parce que, justernent, en reprenant cette disposition on 
donne tette garantie. Quant ci la majorite du Conseil des 
Etats, elle a aus si c!'nsacre le principe d'employer, en 
faveur de la generation d'entree et dans le but d'assurer 
des prestations minimales, une part appropriee des res
sources disponibles, en vertu de I'article 65b, de sorte que 
la difference n'est pas aussi importante qu'iI y a parait. 
Nous, nous voulons que des prestations minimales soient 
octroyees sur la base des ressources prevues ci cet article 
65~. La difference est donc que le Conseil des Etats a voulu 
inserer ce principe dans I'article 32 qui prevoit, iI est vrai, 
des prescriptions sur les prestations minimales par wn man
dat non pas adresse au Conseil federal mais adresse ci cha
que caisse. Or, nous sommes d'avis qu'lI et correct que ce 
mandat soit adresse au Conseil federal et non pas ä chaque 
caisse. Voila le point essentiel ou subsiste la divergence. 
Puisque votre commission a maintenu le principe ä I'article 
34, mandat adresse au Conseil federal, iI a fallu par conse
quent amender le texte du l er alinea de I'article 32, version 
du Conseil des Etats, afin de nous en tenir au texte adopte 
par notre conseil en septembre 1981. 
Par contre, votre commission vous propose de suivre le 
Conseil des Etats sur un point, ci savoir le 2<' alinea de I'arti
cle 32. La prescription correspondante ne sera plus contrai
gnante, comme on I'avait decide en 1981, mais facultative, 
comme I'a voulu le Conseil des Etats, et ce la n'est pas 
grave. 
En conclusion; je vous recommande de suivre les proposi
tions de la majorite de notre commission qui ne so nt pas 
des compromis, mais qui precisent cette matiere de fac;:on ci 
assurer certainement les prestations minimales pendant les 
neuf premieres annees, d'une part, et garantissent aussi, 
d'autre part, que le principe de la primaute des prestations 
ne peut "entrer par la fenetre ... 

Bundesrat Hürlimann: Sie spüren es, hier handelt es sich 
um die wesentlichste Differenz zwischen Ständerat und 
Nationalrat. Auch im Ständerat haben die Fragen um die 
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Artikel 32 und 34, die ausführlichste Diskussion bei der 
Differenzbereinigung ausgelöst. Der Ständerat hat dann die 
Lösung, wie sie jetzt von Ihrer Kommission vorgeschlagen 
wird, mit 18 gegen 23 Stimmen relativ knapp abgelehnt. 
Darf ich vielleicht noch einmal das Problem skizzieren: um 
was es eigentlich geht. Beide Räte, sowohl der Ständerat 
als auch der Nationalrat, wollen nämlich das gleiche. Sie 
wollen sowohl nach der Lösung des Ständerates als auch 
nach jener Ihrer Kommission nichts' anderes, als dem Ver
fassungsauftrag nachkommen, der darin besteht, dass man 
die älteren Arbeitnehmer mit kleinen Einkommen begün
stigt. Das ist letztlich das Problem, wobei hier der Gesetz
geber nicht frei ist. 
Wir haben jetzt bei der Beratung dieser zweiten Säule 
mehrmals darauf hingewiesen, dass eigentlich schon die 
Verfassung von sogenannten Etappen spricht. Wir müssen 
bei der nächsten Revision ganz bestimmte gesetzliche Vor
schriften zugunsten jener Arbeitnehmer mit kleinen Ein
kommen erlassen, die während mehr als neun Jahren dem 
Obligatorium unterstehen. Diese Etappe ist bereits durch 
die Verfassung vorgezeichnet. Bei dem ursprünglichen 
Konzept Bundesrat und Nationalrat wollten wir schon im 
ersten Gesetz festlegen, wie das dann nach 10 und 20 Jah
ren auszusehen habe. Das jetzige Konzept sieht vor, dass 
nach Inkrafttreten des Gesetzes bis zur nächsten Revision 
zu überprüfen ist, was in bezug auf die Arbeitnehmer, die 
dem Obligatorium während 10 bzw. 20 Jahren unterstehen, 
geschehen soll .. Aber - das ist nun entscheidend - es blei
ben jene, die von dieser Etappierung der Verfassung nicht 

. betroffen werden, nämlich die 55- bis 65jährigen, die Jahr
gänge - in der Versicherungskarriere gesprochen - von 
eins bis neun. Für diese müssen ebenfalls Vorschriften 
erlassen werden. Das ist zunächst - ich betone hier, was 
die beiden Referenten Ihrer Kommission ausgeführt haben 
- eine Frage der Verfassung. 
Hier hat man sich vor allem auch im Ständerat ausgiebig 
über das verfassungsrechtliche Problem unterhalten. Das 
Gesetz, so heisst es in Artikel 11 der Übergangsbestim
mung, bestimmt den Kreis der Personen, die zur Eintritts
generation gehören -, das haben wir festgelegt. Herr- Zieg
ler-Solothurn hat es mit Recht ausgeführt: es geht um die 
25- bis 65jährigen. Das Gesetz bestimmt aber nicht nur den 
Kreis der Personen, die zur Eintrittsgeneration gehören, 
sondern legt auch die während der Übergangszeit zu 
gewährenden Mindestleistungen fest. In die Übergangszeit 
fallen auch jene, die wir mit diesem Gesetz jetzt ebef1falls 
ins Obligatorium aufnehmen, nämlich die 55- bis 65jährigen, 
um immer mit den Jahren der Männer zu sprechen. Für 
diese müssen Vorschriften erlassen werden. Der Ständerat 
hat das gemacht - ich habe es vorhin erklärt -, indem er 
dies den Vorsorgeeinrichtungen zur Pflicht macht. während 
Ihre Kommission zusammen mit dem Bundesrat der Mei
nung ist, dies könne nicht den Kassen überlassen werden, 
sondern müsse vom Bundesrat festgelegt werden. 
Wir haben im Nachgang zu den Beratungen im Ständerat 
unsere verfassungsrechtlichen Experten noch einmal bei
gezogen, Diese haben uns deutlich erklärt, dass die Kom
petenzdelegation an den Bundesrat das Minimum sei, um 
dem Verfassungsauftrag gerecht zu werden, weil hier 
gesagt wird. dass das Gesetz es zu regeln habe. Wenn Sie 
als National- und Ständerat erklären, der Bundesrat habe es 
in einer Verordnung festzulegen, dann ist dies nach.unserer 
Rechtsauffassung eine Erfüllung des Auftrages, wie er hier 
in der Verfassung umschrieben ist. 
Das ist die verfassungsrechtliche Seite. aber es hat natür
lich noch eine praktische. Wenn Sie diese Aufgabe nur den 
Versicherungskassen überlassen, dann kann es leicht pas
sieren. dass der Kategorie .der 55- bis 65jährigen, die in der 
Kasse - die paritätisch verwaltet wird - eine Minderheit dar
stellen. Unrecht geschieht und gesagt wird: Mit denen 
haben wir ohnehin genügend Schwierigkeiten gehabt. Wir 
wollen dieses eine Prozent der Sonderrnassnahmen lieber 
für uns auf die Seite legen, sei es für die Anpassung der 
Teuerung; sei es für die Anpassung von Renten, die bereits 
laufen, statt dass wir sie für Mindestleistungen verwenden. 
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Was haben dann diese Arbeitnehmer für eine Möglichkeit? 
Keine andere als die, dass sie vor den Richter gehen und 
allenfalls sagen: Es sind die finanziellen Mittel in unserer 
Kasse vorhanden, und deshalb haben wir Anspruch auf 
Mindestleistungen. Die Kasse gewährt sie uns nicht, des-

. halb hat das Versicherungsgericht diese in letzter Instanz 
festzulegen. Das wollen wir doch nicht, und das ist nicht im 
Sinne des Auftrages, den Sie als Gesetzgeber im Zusam
menhang mit dem Vollzug dieser Verfassung vorzunehmen 
haben. 
Es wurde hier von verschiedenen Votanten wie vom Präsi
denten Ihrer Kommission und von Herrn Barchi erklärt, es 
gehe darum, nicht mehr Prämien von jüngeren Arbeitneh
mern für diese Mindestleistungen zugunsten der älteren zu 
erheben. Diese Finanzierung, das sagt der Absatz 2, ist 
ganz eindeutig aus diesem einen Prozent der Sonderrnass
nahmen nach Artikel 65b vorzunehmen. Es werden deshalb 
keine Mehrleistungen von irgendwelcher Seite erhoben als 
jene, die allen Kassen mit den Sondermassnahmen mit die
sem einen Prozent zur Pflicht gemacht werden. Man hätte 
bei der ursprünglichen Formulierung, dass für die Sonder
rnassnahmen ·mindestens 1 Prozent erhoben werden 
müsse, mit Recht folgern können, der Bundesrat könne 
dann allenfalls solche leistungen vorschreiben, die eben 
mehr Sonderrnassnahmen als 1 Prozent nötig machen wür
den. Mit der klaren Festlegung im Ständerat und gemäss 
Antrag Ihrer Kommission sind diese Befürchtungen nicht 
gerechtfertigt; weil es deutlich heisst, es sei 1 Prozent hier
für und für andere Zwecke zu verWenden. 

Noch ein drittes: Welches sind die Vorschriften, die dann 
der Bundesrat erlässt? Selbstverständlich haben wir uns 
darüber- schon sehr lange Gedanken gemacht, und es ist 
durchaus zuzugeben, dass das nicht das einfachste Pro
blem ist, aber es gibt noch andere, die mit der zweiten 
Säule, mit Rücksicht auf die rund 18000 Kassen, gelöst 
werden müssen. Ich glaube, ein Prinzip wird den Bundesrat 
leiten müssen: die Relation zwischen diesem einen Prozent 
und der Struktur der Kasse, d. h. es' wird davon abhängen, 
ob eine Kasse sehr viele ältere Arbeitnehmer mit kleinen 
Einkommen hat oder nur einen oder zwei. Manwird deshalb 
dieses eine Prozent je nach Struktur einer Arbeitnehmer
schaft unterschiedlich verteilen müssen, und man wird die
ses eine Prozent auch auf die kleinen Einkommen verteilen 
bzw. man wird allenfalls degressiv dafür sorgen, dass nicht 
einfach die Altersgutschriften durch dieses eine Prozent für 
alle' gleich erhöht werden. 

Herr Nationalrat Reimann hat in der Kommission einen 
Antrag eingebracht, dass man unter diesem Titel eine feste 
Umschreibung vornehmen sollte. Wir sind indessen zur 
Überzeugung gekommen, dass das wiederum zU starr 
wäre. Die Vorstellung aber, dass man unter Umständen, je 
nach Situation der Kasse, ein gewisses Maximum je nach 
lohnhöhe und Alter festlegen kann, entspricht durchaus 
dem, was vorhin Herr Nationalrat Muheim ausgeführt hat, 
d. h. dass wir bei einem koordinierten lohn von 6000 Fran
ken pro Jahr etwa von 3 Prozent ausgehen würden. 3 Pro
zent für zwei Jahre für einen beispielsweise 63jährigen 
wären dann eine leistung von 6 Prozent von 6000 Franken. 
Sie sehen, dass wir uns hier je nach Alter des betreffenden 
Arbeitnehmers in eher sehr bescheidenen Zuschüssen 
bewegen, so dass - je nach der Struktur der Kasse, ich 
betone es nochmals - auch für andere Zwecke von diesen 
Sonderrnassnahmen noch Mittel zur Verfügung stehen. Weil 
wir Überzeugt sind, dass hier nur das Verordnungsrecht die 
Verfassung erfüllt, muss man auch den durchaus wohlge
meinten Vorschlag von Herrn Ammann ablehnen, denn 
Richtlinien an die Kassen würden nach unserer Auffassung 
nicht den Auftrag der Verfassung erfüllen. Dann würde 
genau das eintreten, was ich vorhin dargelegt habe: dass, 
je nach Kasse und Zusammensetzung der paritätischen 
Kommission, wir mit willkürlichen Regelungen rechnen 
müssten. Wilikür in der zweiten Säule möchten wir jedoch 
ausschliessen; deshalb bitte ich Sie, dem Antrag Ihrer Kom
mission zuzustimmen. 

Präsidentin: Wir bereinigen die Artikel 32 und 34 gemein
sam. 
Die Anträge von Herrn Daftlon decken sich mit den Anträ
gen der Kommission. 

Abstimmung - Vote 
Für die Anträge der KommisSion/Daftlon 
Für die Anträge Ammann-Bern 

Art. 35 Abs 2 und 3 
Antrag der Kommission 

Abs.2 

97 Stimmen 
51 Stimmen 

Treffen Leistungen nach diesem Gesetz mit solchen nach 
dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung oder nach 
dem Bundesgesetz über die Militärversicherung zusammen, 
so werden die leistungen nach diesem Gesetz gekürzt, 
soweit sie zusammen mit den anderen leistungen 90 Pro
zent des mutmasslich entgangenen Verdienstes überstei
gen. 

Abs.3 
Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Verhinderung unge-

• rechtfertigter Vorteile des Versicherten oder seiner Hinter
lassenen beim Zusammentreffen mehrerer ~eistungim, 

Antrag Zehnder 
Abs.2 
, , , zusammen mit den anderen leistungen 100 Prozent des 

Art. 35 al. 2 et 3 
Proposition de la commission 

AI. 2 
En cas de concours de prestations decoulant de la pre
sente loi avec des prestations decoulant de la loi federale 
sur I'assurance-accidents ou de· la lai federale sur I'assu
rance militaire, les prestations decoulant de la presente loi 
sont reduites dans la mesure ou, ajoutees aux autres pres
tations, elles depassent 90 pour cent du gain dont ont peut 
presumer que I'assure se trouve prive. 

AI. 3 
le Conseil federal edicte des prescriptions afin d'empecher 
que le cumul de prestations ne procure un avantage injusti
fie ä I'assure ou ä ses survivants. 

Proposition Zehnder 
AI. 2 
... elles depassent 100 pour cent du gain ... 

Abs.2-AI.2 

Zehnder: Mein Antrag zum Artikel 35 ist etwas leichter ver
ständlich als gewisse andere Bestimmungen dieses Geset
zes. Es geht um folgendes: Wie sieht es aus, wenn ver
schiedene Leistungen zusammentreffen, d. h. wenn lei
stungen aus der Unfallversicherung oder der Militärversi
cherung mit der AHV, also der Grundversicherung und dem 
BVG, zusammentreffen. Wer soll dann zuerst Leistungen 
erbringen, und wo ist vor allem die Überversicherungs
grenze? Wer leistungen erbringen soll, dazu brauche ich 
nichts mehr zu sagen. Die Kommission hat sich darüber 
grundsätzlich ausgesprochen, d. h. UVG- und Militärver
sicherungsleistllngen gehen jeweils vor. Bei meinem Antrag 
geht es um 90 oder 100 Prozent, und ich beantrage Ihnen, 
100 Prozent anstatt 90 Prozent des mutmasslich entgange
nen Verdienstes festzulegen, 
Warum komme ich zu diesem Antrag? Ich kann nicht ver
stehen, warum man hier vom Bruttolohn auf den Nettolohn 
zurückgehen will. Es geht ja hier um eine Zusatzversiche
rung, und bei Zusatzversicherungen ist es heute üblich, 
dass man sich bis zu dem, was man effektiv verliert, also bis 
zu 100 Prozent versichern kann. Ich müsste Ihnen die Frage 
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stellen: Wie sieht es aus - wollen Sie auch bei der Kranken
versicherung und bei der Unfallversicherung sagen, es 
könne sich künftig niemand mehr für entgehenden Lohn bis 
zu 100 Prozent versichern? Ich glaube, das ist eines jeden 
eigenes Recht: wenn er Prämien bezahlt, hat er auch 
Anspruch darauf, dass ihm die entsprechenden Leistungen 
zugehen. 
Hier scheint mir das Problem noch viel krasser, weil es ja 
vor allem die Invaliden, Rentner, Witwen und Waisen treffen 
würde, wenn hier die Kürzungsregelung eingebaut wird! Ich 
glaube aber, wenn Sie die Sache vom Standpunkt aus beur
teilen, dass hier ein Ergänzungsgesetz vorliegt, dann müs
sen Sie zugeben, dass es falsch ist, wenn man hier eine 
Begrenzung vornimmt. Man kann sich fragen, ob es richtig 
ist, dass jemand Beiträge bezahlt :- und da muss man auch 
beifügen: wir haben ja nicht mehr das L.:eistungsprimat in 
diesem Gesetz, sondern wir haben jetzt das Beitragsprimat 
-, jemand erwirbt sich Rechte durch diese Beitragszahlung 
und nachher, wenn allenfalls eine Leistung fällig wäre, geht 
man hin und kürzt diese Leistung, weil die Unfallversiche
rung schon bezahlt, allenfalls die Militärversicherung, und 
die Grundversicherung, also die AHV, ohnehin ihre Leistun
gen erbringen muss. Es ist mir schlicht und einfach nicht 
verständlich, warum hier diese 90 Prozent verankert werden 
sollen! 

. Ich darf feststellen, dass ich diesen Antrag bereits in der 
Kommission gestellt habe. In der Kommission allerdings, 
das möchte ich auch betonen, ist man wahrscheinlich bei 
Prüfung der Auswirkungen dieser Kürzung von 100 auf 90 
Prozent, zu wenig in die Tiefe gegangen! Hier, das möchte 
ich betonen, liegt im Zusammenhang mit anderen Versiche
rungen, ein Grundproblem auf dem TIsche des Hauses. Es 
wäre vermutlich gut, wenn man in nächster, Zukunft sich 
überlegen würde, ob nicht ein sogenanntes Koordinations
gesetz geschaffen werden sollte, das alle diese Fragen im 
Zusammenhang mit dem entgehenden Lohn regeln würde. 
Bis heute ist diese Frage nicht geregelt; ich sehe tatsäch
lich keinen Grund, warum Sie unter diese 100 Prozent, d. h. 
auf das Nettolohnprinzip wechseln wollen, das bisher nir
gends verankert ist! Übrigens: auch im AHV-Gesetz ist ja 
immer wieder die Rede vom mutmasslich entgangenen Ver
dienst, und darunter \:lat man bis heute nicht 90 Prozent, 
also nicht den Nettolohn, sondern immer den Bruttolohn, 
also 100 Prozent, verstanden. Ich bitte Sie deshalb, meinem 
Antrag zuzustimmen. 

Rüegg: Ich möchte Sie bitten, den Antrag Zehnder abzuleh
nen. Wenn wir auf 100 Prozent gehen, führt das zu einer 
ganz klaren Überversicherung, weil vom Bruttolohn Abzüge 
erfolgen, die in der Regel grösser sind als 10 Prozent. Auch 
wir sind der Meinung, dass der Invalide gut gestellt sein 
soll, wir sind aber ebenso der Meinung, dass er nicht über
versichert sein darf. Ich bitte Sie also, den Antrag Zehnder 
abzulehnen. 

Ammann-Bern: Ich habe nur eine Frage an Herrn Bundesrat 
Hürlimann. Wenn ich es richtig verstanden habe, gilt als 
Grundversicherung in allen Fällen ausnahmslos die AHV/IV. 
Darauf aufgestockt käme eventuell die Unfall- oder Militär
versicherung, und erst nachher die Leistung des BVG. Alles 
zusammen darf 90 Prozent des mutmasslichen Verdienstes 
nicht übersteigen. 
Meine Frage geht nun dahin, ob in Absatz 2 die AHV/IV als 
Basisversicherung der Klarheit halber nicht auch genannt 
werden sollte. Die zweite Frage: Gibt es nicht auch Fälle, in 
denen AHV/IV plus Unfallversicherung bereits die genann
ten 90 Prozent übersteigen, dass also dann bereits eine 
Kürzung bei den Leistungen des Unfallgesetzes vorgenom
men werden muss und das BVG überhaupt nicht zum Zuge 
kommen wird? ' 
Ich glaube, eine KlarsteIlung dieser beiden Fragen würde 
dem allgemeinen Verständnis der Bedeutung dieses Arti
kels sehr dienlich sein, und ich bedanke mich zum voraus 
für die Belehrung. 

Muheim, Berichterstatter: Es geht hier bei Artikel 35 um 
eine sogenannte Koordinationsregel. Nach Artikel 35 
Absatz 2 ist· es dem Bundesrat übertragen, Vorschriften zu 
erlassen, wenn mehrere Leistungen zusammentreffen, die 
einen ungerechtfertigten Vorteil ergeben könnten. Der 
Nationalrat hat diese· Bestimmung in dem Sinne ergänzt, 
dass die Leistungen des in:z;wischen verabschiedeten 
Unfallversicherungsgesetzes und des Militärversicherungs
gesetzes grundsätzlich den Leistungen der beruflichen Vor
sorge vorgehen. 
Der Ständerat war mit dieser nachträglichen Ergänzung ein
verstanden, er wies aber darauf hin, dass die festgelegte 
Priorität der Unfallversicherung mit Artikel 40 des Unfallver
sicherungsgesetzes im Widerspruch steht. Nach dieser 
Koordinationsregel wären die Leistungen des UVG zu kür
zen, während sie nach BVG vorgingen. Die ständerätliche 
Kommission warf zudem die Frage auf, ob die Priorität nicht 
umgekehrt werden sollte, indem die Leistungen der berufli
chen Vorsorge denjenigen der Unfallversicherung und der 
Militärversicherung vorgehen würden. Der Ständerat 
beschloss dann im Gegensatz zum Nationalrat die Priorität 
des BVG mit der Absicht, eine Differenz zu schaffen. Er 
wollte dem Nationalrat Gelegenheit geben, das Problem 
nochmals zu studieren und es so oder so zu lösen. 
Die national rätliche Kommission befasste sich erneut mit 
diesem Koordinationsproblem, gestützt auf einen Bericht 
des Bundesamtes für Sozialversicherung. Es lagen hier 
auch verschiedene Eingaben vor, so der Schweizerischen 
Unfallversicherungsanstalt und der Vereinigung Schweizeri
scher Lebensversicherungsgesellschaften. Nach Abwä
gung der vorgebrachten Argumente kam die Kommission 
zum Schluss, dass grundsätzlich in erster Linie die Unfall
versicherung und die Militärversicherung ihre Leistungen zu 
erbringen haben. Die Leistungen der beruflichen Vorsorge 
werden dadurch aber nicht ausgeschlossen, sondern nach 
unserer neuen Formulierung gekürzt, soweit sie zusammen 
mit den anderen Leistungen 90 Prozent des mutmasslich 
entgang'enen Verdienstes übersteigen. Wir halten damit 
grundsätzlich an der Priorität des UVG und der MV fest und 
beantragen. Ihnen daher Festhalten am nationalrätlichen 
Beschluss. Wir haben aber die Koordinationsregel anders 
formuliert, im Sinne einer Kürzung und nicht etwa des Aus
schlusses. 

'Für die Prioritat des Unfallversicherungsgesetzes spricht, 
dass seine Leistungen in der Regel höher sind und der 
Kreis der Versicherten grösserist als nach BVG. Sodann 
enthalten die Reglemente der meisten bestehenden Pen
sionskassen Koordinationsbestimmungen, die ihnen bei 
Unfalleistungen Dritter die Kürzung ihrer eigenen Leistun
gen gestatten. Wenn die Kürzungsregel im Gesetz veran
kert wird, werden die Vorsorgeeinrichtungen bei Unfällen 
fast durchweg von der Ausrichtung von obligatorischen Lei
stungen entlastet. Soweit aber die Unfallversicherung 
nichts oder noch nichts leistet, oder wenn ihre Leistungen 
später wegfallen, müsste die berufliche Vorsorge ihre Lei
stungen erbringen. 
Für die Priorität der beruflichen Vorsorgeleistungen wird ins 
Feld geführt, dass sie ursachenunabhängig sei. Bei einem 
Zusammentreffen mit Leistungen der Unfallversicherung 
würde diese, gestützt auf Artikel 40 UVG, ihre Leistungen 
herabsetzen. Dies hätte aber gewisse Nachteile zur Folge. 
Unter Sozialversicherung im Sinne von Artikel 40 UVG kann 
nur der obligatorische Teil der beruflichen Vorsorge ver
standen werden. Auf den weitergehenden und vorobligato
rischen Teil der zweiteri Säule könnte diese Koordinations
regel nicht Anwendung finden. Wenn die Leistungen der 
Vorsorgeeinrichtungen vorgehen würden, müssten diese 
auch den Regress gegen haftpflichtige Dritte übernehmen, 
wofür sie aber wenig geeignet sind. Es würde ein zusätzli
cher administrativer Aufwand bei den Pensionskassen ent
stehen. 
Gestützt auf diese Überlegungen unterbreitet Ihnen Ihre 
Kommission den neuen und modifizierten Vorschlag für die 
Koordination. Gemäss dem neuformulierten Absatz 2 von 
Artikel 35 werden die Leistungen der beruflichen Vorsorge 
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gekürzt, falls sie mit solchen der Unfallversicherung oder 
Militärversicherung zusammentreffen und 90 Prozent des 
mutmasslich entgangenen Verdienstes übersteigen. Damit 
wird eine Kürzung der Leistungen der Unfallversicherung, 
wie sie in Artikel 40 des Unfallversicherungsgesetzes vorge
sehen ist, ausgeschlossen, was durch einen entsprechen
den Vorbehalt von Artikel35 widerspruchsfrei zum Aus
druck kommt. Das BVG übernimmt damit die gleiche Koor
dinationsregel, wie sie im UVG gegenüber der AHV und der 
IV besteht. 
Ich nehme an, dass die Fragen, die Herr Ammann gestellt 
hat, dann von Herrn Bundesrat Hürlimann beantwortet wer
den. 
Ihre Kommission sprach sich mit 18 zu einer Stimme für die 
modifizierte Regelung, die wir Ihnen vorschlagen, aus. 
Absatz 2 ordnet die Koordination des BVG mit dem UVG 
und der MV. Die unbestrittene allgemeine Bestimmung zur 
Verhinderung von ungerechtfertigten Vorteilen wird aus 
dem Absatz 2 herausgenommen und zu einem selbständi
gen Absatz 3 gemacht. Zudem muss im siebenten Teil bei 
den Schluss bestimmungen ein neuer Artikel 87a eingefügt 
werden, der Artikel 40 des UVG ändert, indem der Vorbehalt 
von Artikel 35 BVG angebraCht wird. Ich werde zu diesem 
Punkt dann nicht mehr sprechen. 
Nun noch ein Wort zum Antrag des Herm Zehnder. Herr 
Zehnder ist mit dem Vorschlag der Kommission einverstan
den, möchte aber die Limite von 90 auf 100 Prozent des 
mutmasslich entgehenden Lohnes heraufsetzen. Dieser 
Antrag lag in der Kommission vor. Er wurde diskutiert. Die 
Kommission hat ihn mit 14 zu 4 Stimmen· abgelehnt. Sie 
fand, dass eine Überversicherung verhütet und eine Ausein
andersetzung über das Problem Brutto- oder Nettolohn 
vermieden werden sollte. Diese Frage könnte hier unter 
Umständen hineinspielen. Ich muss Ihnen daher im Namen 
der Kommissionsmehrheit beantragen, den Vorschlag des 
Kollegen Zehnder abzulehnen. 

M. Barchi, rapporteur: L'article 35 regle le probleme du 
cumul des prestations. En septembre 1981, notre conseil 
avait consacre le princlpe qu'en cas de concours de presta
tlons decoulant de la presente 101 avec des prestations 
decoulant de la loi federale sur I'assurance-accidents ou de 
la loi federale sur I'assurance militaire, la priorite serait dein
nee, en principe, aux prestations de I'assurance-accidents 
ou de I'assurance militaire. Le Conseil des Etats aintervertl 
la priorite, surtout dans le but de creer une divergence qui 
aurait encore donne la possibilite au departement d'exami
ner soigneusement toutes les questions qui se pose nt dans 
le cas de cumul de prestations. 
Votre commlsslon vous propose une nouvelle solution qul 
ressort d'un rapport livre par l'Office federal des assu
rances soclales: les prestatlons du deuxleme pilier sont 
redultes dans la mesure OU, ajoutees aux autres presta
tlons, elles depassent les 90 pour cent du gain dont on peut 
presumer que I'assure se trouve prive. Par consequent, une 
reduction des prestatlons de I'assurance-accidents est 
exclue. Je vous renvoie a ce sujet a I'artlcle 87a nouveau. 
Nous vous proposons d'amender I'artlcle 40 de la 101 fede
rale sur I'assurance-accldents, dans le sens d'y prevoir une 
reserve de I'artlcle 35, 2e alinea de la presente loi. La regle 
generale contenue dans le 2e alinea de I'artlcle 35 - texte du 
message du Conseil federal ,... selon laquelle .. Ie Conseil 
federal edicte des prescrlptions afhi d'empecher que le 
cumul des prestations ne procure un avantage injustifie a 
I'assure ou a ses survivants .. , a ete ~eplacee au 3e alinea. 
En I'occurrence, cela ne me semble ni tres elegant ni tres 
loglque, de trouver la «lex speclalis» au 2e alinea, puls la 
.. lex generalis .. au 3e alinea. C'est pourquoi je me permets 
de m'adresser Ici au Conseil des Etats et aussi a la commis
sion de redaction, pour qu'ils examinent de nouveau ce pro
bleme de systematique juridique. Je feral encore i::Ieux 
remarques, a titre personnei: j'aurais ete satisfait si I'on 
avait simplement blffe ce probleme particulier de cumul et 
de priorite. Je m'en serais tenu simplement a la regle gene
rale c'est-a-dire: del~gation de competences au Conseil 

federal. En effet, nous entamons dejci lci une discussion qui 
concerne l'lnterpretatlon de cet alinea 2 de I'article 35. Je 
m'interroge sur son eventuelle validite pour toutes presta
tions de la prevoyance professionnelle. N'est-iI valable 
qu'en ce qui concerne le cote obligatoire de la prevoyance 
professionnelle? Mais est-i! valable pour les prestations qui 
se situent au-dela? Qu'en est-iI de I'assurance profession
nelle existant dejci avant I'entree en vigueur de cette loi? 
Tous ces problemes devront encore ätre etudies par 
l'Office federal des assurances sociales. Personnellement, 
j'aurais prefere que toute cette niatiere tUt reglee dans une 
ordonnance du Conseil federal. D'autres problemes ont 
d'ailleurs ete evoques par notre president, M. Muheim, 
comme celui de I'action recursoire, recemment regle dans 
le cadre de la loi sur I'AVS. 
Vous voudrez bien excuser ces quelques remarques faites 
ci I'adresse du Conseil federal. 11 conviendra aussi, afin de 
tenir compte du vreu exprime par M. Zehnder, de prevoir au 
niveau de I'ordonnance, des dispositions de coordination 
qui soient en mesure de resoudre le probleme du cumul, le 
probleme de priorite et celui de I'action recursoire. 
A M. Zehnder, je dirai que je me retere simplement ci ce qui 
a ete dit par M. Rüegg tout comme par notre president, ci 
savoir que la proposition de M. Zehnder est dangereuse. En 
effet, etant donne que la base est le salaire brut, si I'on 
assure le 100 pour cent, on risque vraiment d'etre confronte 
avec un cas de surassurance. Pour toutes ces raisons, je 
vous recommande d'adopter la proposition de votre com
mission. 

Bundesrat Hürlimann: Darf ich zunächst beim Votum von 
Herrn Zehnder beginnen und zur Frage der sogenannten 
Koordinationsgesetzgebung kurz Stellung nehmen. 
Herr Zehnder, als gewiegter Kenner unserer Sozialversiche
rungsrechte wissen Sie, dass wir darüber schon wiederholt 
gesprochen haben. Es gibt im Grunde genommen zwei 
Möglichkeiten: ein Koordinationsgesetz, das die Regeln für 
die Koordinationen im gesamten Sozialversicherungsbe
reich in einem Gesetz zusammenfasst, oder in jedem 
Gesetz auf die Koordination mit den anderen Versicherun
gen Rücksicht zu nehmen. Wir haben - ich habe das an die
ser Stelle schon mehr als einmal ausgeführt - den zweiten 
Weg gewählt, und wir revidieren kein Gesetz mehr bzw. wir 
erlassen kein neues Gesetz, ohne dem Problem der Koordi
nation die entspreChende Beachtung zu schenken. Diese 
Frage, die wir hier diskutieren, ist ein treffliches Beispiel 
dafür, dass wir diese Problematik der Koordination natürlich 
auch hier und bei anderen Gesetzen berücksichtigt haben. 
Damit kann ich nun an diesem Beispiel Herrn Ammann ganz 
konkret auf seine Frage, die sehr berechtigt ist, im Zusam
menhang mit dem Zusammenwirken von verschiedenen 
Versicherungen, Antwort geben. . 
Im Artikel 20 des Gesetzes über die Unfallversicherung ist 
nämlich genau das festgehalten, was Sie mich im Grunde 
genommen gefragt haben: .. Hat der Versicherte» - ich 
zitiere wörtlich - .. Anspruch auf eine Rente der Invalidenver
sicherung oder auf eine Rente der Alters- und Hinterlasse
nenversicherung, so wird ihm eine 'Komplementärrente 
gewährt.» Sie sehen also, die Unfallversicherung wird zur 
Komplementärrente gegenüber der AHV und IV als Grund
versicherung. Diese entspricht der Differenz zwischen 90 
Prozent des versicherten Verdienstes und der Rente der 
Invalidenversicherung oder der AHV, höchstens aber dem 
für Voll- oder Teilinvalidität vorgesehenen Betrag. 
Die Komplementärrente wird beim erstmaligen Zusammen
treffen der erwähnten Renten festgesetzt und lediglich spä
teren Änderungen der für Familienangehörige bestimmten 
Teile der Renten der IV oder AHV angepasst, wenn bei
spielsweise im Zeitpunkt des Unfalls noch Kinder, die ren
tenberechtigt waren; da sind und es später nicht mehr 
wären. Und nach Absatz 3, das wieder an die Adresse von 
Herrn Zehnder, erlässt der Bundesrat nähere Vorschriften 
namentlich über die Berechnung der Komplementärrenten 
in Sonderfällen. Man kam zur Überzeugung - und da betone 
ich, was vorhin Herr Barchi gesagt hat -, dass es fast nicht 
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möglich ist, in einem Gesetz diese relativ schwierige Pro
blematik der Koordinationen zu regeln. Dies vor allem auf
grund der ständig sich entwickelnden Praxis des Versiche
rungsgerichts. Somit können auch unsere Verordnungen in 
dieser Hinsicht natürlich schneller angepasst werden, als 
wenn man das jedesmal über ein Gesetz, sei es ein Koordi
nationsgesetz oder seien es verschiedene Gesetze, tun 
müsste. 
Die Frage von Herrn Ammann, um darauf nochmals zurück
zukommen, ist also in der Unfallversicherung geregelt. 
Nach der IV oder AHV die Unfallversicherung, und erst 
dann, wenn diese 90 Prozent, nach dem Antrag der Kom
mission, noch nicht erreicht sind, würde komplementär 
noch die berufliche Vorsorge eingreifen. Das ist die Koordi
nationsregel, wie' sie hier nun durch den Präsidenten und 
Herrn Barchi richtig dargelegt worden ist: Das ist jetzt 
durch die Formulierung Ihrer Kommission verdeutlicht wor
den. 
Man hat bei den Beratungen im Ständerat festgestellt, dass 
hier noch eine Unklarheit besteht. Man hat bewusst im 
Ständerat eine Differenz geschaffen, um Ihrer Kommission 
und Ihrem Rate die Gelegenheit ,zu geben, diese nun sehr 
einfache und einleuchtende Regelung im Gesetz festzuhal
ten. Weil hier - Herr Barchi hat recht - ,eine Systemfrage in 
bezug auf Absatz 2 und Absatz 3 hinsichtlich der Kompe
tenz des Bundesrates besteht, werden wir die Frage der 
Systematik noch einmal überprüfen. 
Darf ich mich noch zum Antrag von Herrn Zehnder äussern. 
~erade weil die Koordinationsregeln aufgestellt werden, um 
Uberversicherungen zu vermeiden - etwas das immer stos
send wirkt, vor allem dann, wenn Versicherte oder Verun
fallte nachher sogar mehr verdienen, als vorher, als sie noch 
aktiv waren -, haben wir schon bei der Beratung des Unfall
versicherungsgefietzes diese 90 Prozent vorgesehen, und 
es ist deshalb nichts als richtig und konsequent, wenn man 
auch für diese Gesetzgebung bei diesen 90 Prozent bleibt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Zehn der 

Abs. 3-AI. 3 

Angenommen - Adopte 

Art. 37 Abs. 1 
Antrag der Kommission 

83 Stimmen 
44 Stimmen 

Hinterlassenen- und Invalidenrenten, deren Laufzeit drei 
Jahre ... 

Antrag Meiioz 
(Text des Nationalrates vom 30. September 1981) 
... Die erste Anpassung erfolgt drei Jahre nach Entstehung 
des Rentenanspruches oder vorher, wenn der Landesindex 
der Konsumentenpreise um 10 Prozent gestiegen ist. (Rest 
des Absatzes streiChen) 

ArL 37 al.1 
Proposition de la commission 
Les rentes de survivants et d'invalidite en cours depuis plus 
de trois ans doivent ... 

Proposition Meizoz 
(version du Conseil national du 30 septembre 1981) 
'" adaptation aura lieu trois ans apres la naissance' du droit 
ci la rente, ou plus töt si I'indice des prix a la consommation 
a augmente de 10 pour cent. (Biffer le reste de I'alinea) 

M. Meizoz: Le probleme de I'adaptation au rencherisse
ment des rentes du deuxieme pilier n'a pas ete resolu de 
maniere satisfaisante dans le cadre de la procedure de 
liquidation des divergences entre les coriseils, c'est le 
moins qu'on puisse dire. 
En effet, plus nous avan90ns dans I'examen du pro jet le loi, 
plus nous nous eloignons de la solution, positive ci tous 

egards, initialement proposee par le Conseil federal puis, 
dans un premier temps, approuvee par notre conseil. 
Aujourd'hui, nous avons sous les yeux ie texte d'un arti
eie 37, 1er alinea, con9u par le Conseil des Etats et qui, bien 
qu'amende par notre commission, aura inevitablement, ci 
I'heure de son application, des repercussions negatives sur 
la valeur des rentes servies aux survivants et invalides. 
La commission de notre conseil n'a pas suffisamment ame
liore les choses puisque, apres avoir fait un geste digne 
d'interet en fixant ci trois ans au lieu de cinq le delai ci partir 
duquel la premiere adaptation des rentes ci I'evolution des 
prix doit avoir lieu, elle n'a pas admis qu'une teile adapta
tion puisse intervenir plus töt dans le cas d'une progression 
de 10 pour cent de I'indice des prix ci la consommation. Le 
but de ma proposition est precisement de reintroduire une 
teile disposition a I'article 37. Si on ne le fait pas, iI en resul
tera que les rentes du deuxieme pilier, en I'occurrence 
ce lies pour survivants et invalides, apres avoir subi plu
sieurs cures d'amaigrissement au stade parlementaire, en 
subiront d'autres au fil des ans sous I'effet de I'erosion de 
180 monnaie. Dans ces conditions, le but vise' par la constitu
tion, ci savoir le maintien du niveau de' vie anterieur des 
b{meficiaires de rentes, devient de plus en' plus difficile ci 
atteindre. 
Cette situation est profondement regrettable. Elle engendre 
un malaise que ressentiront durement ceux qui, prives pen
dant trois annees de la compensation du rencherissement, 
verront leur pension perdre une partie importante de son 
pouvoir d'achat, jusqu'ci 18 pour cent dans I'hypothese par
taitement plaUSible d'une progression de I'indice des prix 
de 6 pour cent par annee. Cela sans rattrapage possible. 
Avec' un tel rencherissement, un delai de carence de trois 
ans ,est manitestement trop long. 11 convient donc de recti
fier le tir et de revenir ci. une conception plUS saine des 
choses en adoptant un systeme se rapprochant dans son 
principe de celui de I'AVS. Ce serait une maniere de reduire 
le desequilibre qui est alle s'aggravant entre I'evolution du 
premier pilier, ou la compensation du rencherissement est 
obligatoire, et celle du deuxieme pilier, ou elle n'est que 
partielle. 
La proposition' que rai I'honneur' de defendre va dans le 
sens d'une application correcte de la norme constitution
nelle. Elle a pour butde lever I'incertitude grave qui pese 
sur le pouvoir d'achat des rentes pour survivants et inva
lides. Elle n'est en tout cas pas contraire aux interets des 
institutions existantes et encore moins a I'interet de la loi -
ceci pour M. le rapporteur de langue franyaise. Elle est au 
surplus financierement soutenable. 
Je dirai doncpour conclure que I'adaptation des rentes au 
rencherissement ne devrait pas dependre d'une reglernen
tation par trop rigide, elle devrait etre dictee avant toute 
chose par I'ampleur et le ryttime des variations de I'indice 
des prix. Je vous propose donc de faire un pas dans cette 
direction en fixant ci. trois ans au, lieu de cinq le delai de 
carence ci partir duquel la premiere adaptation pourra avoir 
lieu: ce qui est conforme ci. la position de la majorite de la 
commission, puis en rendant possible une teile adaptation 
avant I'expiration de ce detai lorsque I'indice suisse des prix 
ci la consommation marque une avance de 10 pour cent, ce 
qui correspond ci la decision que nous avions prise le 
30septembre 1981. Vu ce qui precede, je vous invite ci. 
voter cette proposition que je vous ai presentee au nom du 
groupe socialiste. 

Muheim, Berichterstatter: Es geht hier um einen Wichtigen 
Punkt, nämlich den Teuerungsausgleich, der vorgenommen 
werden soll, um die gewohnte Lebenshaltung erhalten zu 
können. Bei Artikel 37 Abs;itz 1 wird die Anpassung der 
Hinterlassenen- und Invalidenrenten an die Teuerung gere
gelt. Der Nationalrat beschloss seinerzeit mit 102 zu 45 
Stimmen, die sogenannten Langzeitrenten nicht erst nach 
fünf Jahren anzupassen, sondern schon vorher, wenn der 
Landesindex um 10 Prozent gestiegen ist. Die weiteren 
Anpassungen hätten jeweils beim Anstieg des Landesinde
xes um 10 Prozent zu erfolgen. Der Ständerat dagegen hielt 
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daran fest, dass die Langzeitrenten erst nach fünf Jahren 
der Preisentwicklung anzupassen sind. Der weitere Teue
rungsausgleich wäre nicht terminiert. 
Ihre Kommission schlägt Ihnen mehrheitlich vor, der Fas
sung des Ständerates zuzustimmen, ab~r die Karenzfrist 
von fünf auf drei Jahre zu verkürzen. Zwölf Stimmen spra
chen sich für diesen Kompromissvorschlag aus, während
dem acht Kommissionsmitglieder an der nationalrätlichen 
Fassung festhalten wollten, d. h. fünf Jahre oder 10 Prozent 
Landesindexsteigerung soll das Kriterium für die Anpas
sung sein. 
Nun hat Kollege Meizoz einen Antrag gestellt, der in etwa 
der nationalrätlichen Fassung entspricht. Er will wie die 
Mehrheit der Kommission die Karenzfrist von fünf auf drei 
Jahre reduzieren, möchte aber das Element, dass ein Aus
gleich vorzunehmen ist, wenn die Teuerung 10 Prozent be
trägt, nicht aufgeben. Dies 10prozentige Steigerung haben 
wir ja in Kombination mit der Jahresfrist im Nationalrat sei
nerzeit beschlossen. Er möchte sodann den dritten Satz 
streichen, womit die weiteren Anpassungen für den Bun
desrat an und für sich frei wären. Der Antrag Meizoz lag in 
dieser Formulierung der Kommission nicht vor. Ich kann 
daher dazu im Namen der Kommission nicht sprechen. Per
sönlich würde es mir scheinen, dass wir den Teuerungsaus
gleich nicht' nur nach Jahren, seien es nun drei oder fünf, 
fixieren, sondern mit einer Steigerung des Indexes kombi
nieren. Denn wenn schon eine Entwertung der Renten um 
10 Prozent eintritt, glaube ich,'wäre die Notwendigkeit da, 
um eine Anpassung vorzunehmen. 
Das ist meine personliche Meinung. Ich habe Ihnen darge
legt, was Ihnen die 'Mehrheit der Kommission vorschlägt. 

M. Barchi, rapporteur: L'article 37 regle I'adaptation des 
re!ltes de survivants et d'invalidite a I'evolution des prix 5 
ans apres la naissance du droit a la rente. Notre conseil 
avait prevu non seulement I'adaptation apres 5 ans mais 
aussi une adaptation automatique, chaque fois que I'indice 
des prix aurait augmente de 10 pour cent. 
Le Conseil des Etats a supprimecette adaptation axee sur 
I'evolution de I'indice des prix. Votre commission, par '12 
voix contre 8, a adhere a la decision du Conseil des Etats. 
Votre commision a toutefois ramene de 5 a 3 ans le delai a 
partir duquell'adaptation'aura Iieu - c'est un petit compro
mis. 
Maintenant, M. Meizoz nous propose de biffer le reste de 
I'alinea, mais iI veut inserer une 'soupape pour ainsi dire. Si, 
avant que ne soit ecoule le delai de 3 ans, I'indlce des prix a 
augmente de 10 pour cent - voila le signal d'alarme - iI faut 
adapter immediatement les rentes. Je ne suis pas en 
mesure de representer la commission ou une majorite quel
conque. Je peux vous dire simplement que si I'on acceptait 
la proposition de M. Meizoz, ce ne serait pas une tragedie, 
ce ne serait qu'un compromis ulterieur entre la version du 
Conseil national et celle du Conseil des Etats. Personnelle
ment, je n'aurais aucune difficulte a voter la proposition de 
M. Meizoz. . . 

Bundesrat Hürlimann: Wir haben hier eine ganz typische 
Situation in bezug auf das Differenzbereinigungsverfahren, 
obwohl es nicht gleich schwerwiegend ist wie etwa das, 
was wir vorhin mit Artikel 32 und 34 entschieden haben. 
Aber wenn Sie Artikel.37 gemäss Ständerat vergleichen mit 
dem, was der Nationalrat entschieden hat, dann sehen Sie, 
dass im Nationalrat ein neues Element hineingekommen ist, 
nämlich die Fixierung eines bestimmten Landesindexes der 
Konsumentenpreise. In der Differenzbereinigung des Stän
derates hat man dann diese Fixierung, also die Anpassung 
in Kombination mit den Konsumentenpreisen, abgelehnt. 
Man hat an der Fassung, wie sie der Ständerat in bezug auf 
Artikel 37 beschlossen hat, festgehiilten. Nun will Ihre Kom
mission dem Ständerat in diesem Punkte entgegenkom
men, nämlich die 10 Prozent nicht fixieren, erwartet aber 
dann bei der nächsten Differenzbereinigung im Ständerat, 
dass, dieser auf die fünf Jahre verzichtet und den drei Jah
ren zustimmt, wie sie Ihre Kommission beschlossen hat. 

Ich habe viel Verständnis für den Antrag von Herrn Meizoz, 
denn 10 Prozent Indexsteigerung der Konsumentenpreise 
ist etwas. was natürlich nicht ohne Reaktionen hingenom
men werden kann. es muss auch dann etwas passieren. 
wenn das hier nicht so festgehalten wird. Aber wenn eine 
Teuerung von 10 Prozent seit der letzten Rentenanpass
sung erfolgt ist, dann wird man sich schon Gedanken dar
über machen müssen, weil die erste und die zweite Säule 
natürlich aufeinander abgestimmt werden müssen. Dabei ist 
allerdings festzuhalten,dass wir in dieser ersten Etappe die 
Teuerung für die Altersrenten nicht berückSichtigt haben 
und die Teuerungszulagen auch noch nicht obligatorisch 
finanziert sind. Das ist ein Anliegen, das natürlich für die 
zweite Etappe vorgesehen ist. Ich befürchte nun, wenn Sie 
hier wiederum am sogenannten Index, gemäss Antrag von 
Herrn Meizoz, festhalten, dass sich dann die Fronten noch
mals versteifen werden und die Chance, dass der Ständerat 
in bezug auf die Frist von drei statt fünf Jahren dem Natio
nalrat folgt, kleiner wird. Ich will Ihnen deshalb beantragen, 
dass man der Kommission zustimmt und aus den dargeleg
ten Gründen den Antrag von Herrn Meizoz ablehnt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Meizoz 

Art. 63a Abs. 4 
Antrag der Kommission 

84 Stimmen 
46 Stimmen 

Die wiederkehrenden Beiträge der Arbeitnehmer dürfen 
bei ... 

Art. 63a al. 4 
Proposition de la commission 
Les cotisations periodiques des salaries ne doivent pas 
depasser ... 

Art.63b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.63b 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Muheim, Berichterstatter: Die beiden Bestimmungen 
betreffen die Beiträge. Es erscheint mir zweckmässig, sie 
miteinander zu behandeln. 
Der Ständerat hat seinerzeit Artikel 63 a Absatz 4 als neue 
Vorschrift aufgenommen. Darnach sind die wiederkehren
den Beiträge der Arbeitnehmer unabhängig vom Alter der 
Versicherten festzulegen. Dies wurde aber von den Vorsor
geeinrichtungen als starker Eingriff in ihre Autonomie 'emp
funden und bekämpft. Der Nationalrat hat angesichts dieser 
Opposition diese Bestimmung gestrichen. Er konnte das 
tun, da er die Abstufung bei den Altersgutschriften in Arti
kel17 gemildert hatte. Damit hätten die Vorsorgeeinrichtun
gen tür die Gestaltung der Beiträge völlige Freiheit. 
Der Ständerat hat nun einen Vorschlag gemacht, der zwi
schen den bei den Varianten der beiden Kammern liegt. Sein 
neuester Vorschlag geht dahin, dass die wiederkehrenden 
Beiträge der Arbeitnehmer bei der ältesten Altersgruppe 
höchstens um die Hälfte höher sein dürfen als bei der jüng
sten. Damit wird den Bedenken Rechnung getragen, dass 
die durch die Staffelung der A!tersgutschriften eingeführte 
Solidarität innerhalb, der Vorsorgeeinrichtung durch eine 
entsprechende Staffelung der Beiträge völlig ausgehöhlt 
werden könnte. Der Ständerat möchte dem Missbrauch der 
völligen Freiheit vorbeugen. 
Die nationalrätliche Kommission beantragt ihnen mit 11 zu 8 
Stimmen, dem ständerätlichen Kompromissvorschlag zuzu
stimmen. Dabei sollen aber die Worte .. für die Altersgut
schriften .. gestrichen werden. Die 50prozentige Erhöhung 
soll die gesamten Beiträge betreffen. 
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In Artikel 63 b hat der Nationalrat eine Bestimmung aufge
nommen, die eine Aufzählung enthält, was für Leistungen 
aus den Beiträgen zu finanzieren sind. Der Ständerat hält 
diese Vorschrift nicht für notwendig, da alle Pflichtleistun
gen im Gesetz umschrieben seien. In Artikel 63 Absatz 2 sei 
das Nötige zur Finanzierung gesagt. Er beantragt daher 
Streichung von Artikel 63 b. Ihre Kommission empfiehlt 
Ihnen mit 11 zu 8 Stimmen Zustimmung zum Ständerat. 

M. Barchi, rapporteur: L'article 63 regle la repartition des 
cotisations. Le Conseil des Etats s'etait prononce, selon la 
nouvelle conception, en faveur du principe de la fixation des 
cotisations periodiques des salaries sans egard ci I'äge des 
assures. Cela signifie qu'ci pari te de cotisations, les bonifi
cations de vieillesse auraient ete differenciees et que les 
montants auraient augmente avec I'äge. 
Notre conseil avait supprime cette obligation, preferant lais
ser aux caisses la liberie de fixer des cotisations differen
ciees dependant de I'äge des assuresi presumant qu'en 
principe et dans la regle, la plupart des caisses de pre
voyance fixeraient le montant des cotisations sans egard ci 
I'äge, mais voulant laisser encore cette liberte aux caisses. 
Ce la etait possible parce qu'on a aussi modifie I'echelle des 
taux de bonifications de vieillesse. 
Le Conseil des Etats s'est, en deuxieme lecture, amMe ci 
une solution de compromis entre I'obligation de fixer les 
cotisations sans egard ci I'äge et la liberte de les fixer 
comme les caistes entendent. Selon la nouvelle version du 
Conseil des Etats, les cotisations periodiques des salaries 
destinees au financement des bonifications de vieillesse ne 
doivent pas depasser de moitie, pour la categorie d'äge la 
plus elevee, cellede la categorie d'äge la plus basse. Votre 
commission, par 11 va ix contre8, s'est ralliee ci ce compro
mis. En outre, elle a biffe les mots «destinees aux bonifica
tions de vieillesse .. , estimant que la nation d'augmentation 
de 5.0 pour cent doit cancern er I'ensemble des cotisations 
et non pas seulement celles qui sont destinees au finance
ment des bonifications de vieillesse. 
J'en viens maintenant ci I'article 63b, qui precise les presta
tions legales dont le service doit etre assure gräce aux coti
sations des employeurs et des salaries. Par 11 voix contre 8 
egalement, votre commission s'est prononcee en faveur de 
la suppression de cet article, qui, taut en lui paraissant utile, 
ne lui parait pas indispensable. 

Basler: Dennoch erschwert dieser Artikel 63a Absatz 4 
auch in unserer Fassung die Administration kleiner Kassen 
erheblich. Denn man kann nicht in Artikel 17 eine Staffelung 
der Altersgutschriften von 1 zu 2,5 zwischen jüngster und 
ältester Altersgruppe zwingend vorschreiben und bei den 
wiederkehrenden Beiträgen gleichzeitig verlangen, dass 
dieses Verhältnis höchstens 1 zu 1,5 sein darf, ohne den 
Grundsatz zu verletzen, dass an jeden Beitragsfranken 
eines Arbeitnehmers der Arbeitgeber einen zweiten bei
steuere. Diese administrativ einfache Lösung ist nun nicht 
mehr möglich. _ 
Noch ist hier eine. Differenz zum Ständerat offen, und ich 
ersuche auf diesem ungewöhnlichen Weg die ständerätli
che Kommission, noch die Experten für Einrichtungen mit 
kleinem Versicherungsbestand anzuhören und Schlüsse zu 
ziehen. Denn einen Mehrheitsantrag in unser Plenum zu 
bringen, wäre müssig. Beim komplexEm BVG ist noch keiner 
durchgegangen, wenn Kommissionsmehrheit und Antrag 
Bundesrat gleich lauten. Nur noch jene, die den Artikel ein
gebracht haben, wären in der lage, ihn wieder zu streichen. 
Wie der Kommissionspräsident eben ausführte, haben 
sowohl der Entwurf des Bundesrates vom Dezember 1975 
wie der nationalrätliche Beschluss vom Oktober 1977 es 
bewusst den Kassen überlassen, das Beitragssystem zu 
regeln, denn die berufliche Vorsorge ist ja für die indivi
duelle Pension gedacht. Daher sollte es doch weiterhin 
erlaubt sein, die Kosten zwischen jedem Arbeitnehmer und 
seinem Arbeitgeber hälftig zu tragen. 

Bundesrat Hürlimann: Das Problem, das sich hier stellt, ist 
nun in allen Varianten diskutiert und zum Teil auch durch die 
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Räte beschlossen worden. Man muss sich bei dieser Frage 
vergegenwärtigen, dass je nach Alter die Altersgutschriften 
ja unterschiedlich sind. Ein 25jähriger erhält eine Altersgut
schrift von 7 Prozent des koordinierten Lohnes und ein 
über 45jähriger eine solche von 18 Prozent. 
Nun besteht die Gefahr - das ist eigentlich der Grund die
ser Auseinandersetzung -, dass es Kassen gibt, die einfach 
entsprechend der Altersgutschrift die Beiträge festlegen. 
Also mit anderen Worten: tür die 25jährigen 7 Prozent, die 
Hälfte Arbeitgeber, die Hälfte Arbeitnehmer; dementspre
chend für den Arbeitnehmer 3,5 Prozent. Für den Arbeitge
ber spielt es ohnehin keine Rolle, weil er ja die Hälfte der 
Beiträge der Gesamtlohnsumme des koordinierten Lohnes 
aufbringen .muss. Der ältere oder älteste Arbeitnehmer hat 
dann, wenn man die Prämien genau nach den Altersgut
schriften berechnen würde, 9 Prozent-zu bezahlen. 
Um nun diese Unterschiede zu verhindern, dass man also 
dies tatsächlich entsprechend den Altersgutschriften in 
einer Kasse festlegt, und um damit zu verhindern, den älte
ren Arbeitnehmern den Eintritt in einen Betrieb aus diesen 
Gründen zu erschweren, hat man diese Relation gesucht. 
Ursprünglich wollte der Ständerat ja eigentlich regeln, dass 
diese wiederkehrenden Beiträge der Arbeitnehmer unab
hängig vom Aiter der Versicherten festzulegen sind. Ihr Rat 
hat dann, wie es jetzt Herr Basler ausgeführt hat, beschlos
sen, dies der Autonomie der Kasse zu überlasse!'). 

Ich muss beifügen: Die Schwierigkeiten, dass ältere Arbeit
nehmer von einem Betrieb nicht eingestellt werden, werden 
meines Erachtens überschätzt. Wenn man einen guten 
Arbeitnehmer will, ist doch die Konsequenz für die Pen
sionskasse eher zweit- oder drittrangig. Von primärer 
Bedeutung ist es, ob dieser Arbeitnehmer geeignet ist, die 
Aufgabe im betreffenden Betrieb zu erfüllen. 
Die Lösung, wie. sie dann letztlich vom Ständerat beschlos
sen wurde, das Verhältnis 1 zu 1,5 zu gestalten, vereinfacht 
sich aber administrativ insOfern, als. die Beiträge nach 
Beschluss Ihrer Kommission nicht nur hinsichtlich der 
Altersgutschriften, sondern gesamthaft, also auch in bezug 
auf die Risikoprämien, dieser Regelung unterworfen werden 
sollen. 
Ich glaube nicht, dass diese Regelung, wie sie jetzt von 
Ihrer Kommission beschlossen wird, eine wirklich unzumut
bare administrative Erschwerung der Kassen bedeuten 
würde. Wenn Sie der Kommission zustimmen, dann' ist 
ohnehin eine Differenz zum Ständerat geschaffen. Dem 
Anli.egen, das Sie vorgebracht haben, Herr Basler, kann 
man bei den Beratungen in der ständerätlichen Kommission 
immer nochmals die entsprechende Aufmerksamkeit 
schenken. 

Angenommen - Adopte 

Art. 64 Abs. 3 und 4 
Antrag der Kommission 

Abs.3 
Mehrheit 
... auch unter dem Gesichtspunkt des Obligatoriums ange
bracht sind. 

Minderheit 
(Allenspach, Basler, Coutau, Landolt) 
Zustimmung zum Beschluss des Stände~ates 

Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Ammann-Bern 
Abs.4 
Festhalten 

Art. 64 al. 3 et 4 
Proposition de la commission 
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AI. 3 
Majorite 
... equitables du point de vue du regime obligatoire. 

Minorite 
(Allenspach, Basler, Coutau, Landolt) 
Adherer ci. la decision du Conseil des Etats 

AI. 4 
Adherer ci. la decision du Conseil des Etats 

Proposition Ammann-Berne 
AI. 4 
Maintenir 

Abs. 3-AI. 3 

Allenspach, Sprecher der Minderheit: Gemäss Artikel 20 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes prüft die Aufsichtsbe
hörde .. im Genehmigungsverfahren aufgrund der von den 
Versicherungseinrichtungen vorgelegten Prämienrechnun
gen, ob sich die vorgesehenen Prämien in einem Rahmen 
halten, der einerseits die Solvenz der einzelnen Versiche
rungseinrichtungen und andererseits den Schutz der' Ver
sicherten vor Missbrauch gewährleistet Die Aufsichtsbe
hörde gemäss Artikel 20 des Versicherungsaufsichtsgeset
zes ist das Eidgenössische Versicherungsamt. Es ist des
halb unrichtig, wenn behauptet wird, mit dem Obligatorium" 
würden die Versicherten und die Versicherungseinrichtun
gen der Willkür der Versicherungsgesellschaften preisgege
ben. Das Eidgenössische Versicherungsamt ist verpflichtet, 
Missbräuchen entgegenzutreten, das Eidgenössische Ver
sicherungsamt muss dafür sorgen, dass kosten- Und risiko
gerechte Prämientarife aufgestellt werden, und Herr 
Dr. Christinger, der Chef dieses Amtes, hat diese Verpflich
tung kürzlich in einem Interview ausdrücklich bestätigt. Er 
hat gesagt, dass die Versicherten nicht übervorteilt werden 
können, dafür werde sein Amt sorgen. 
Mit Artikel 64 Absatz 3 des" zur Diskussion stehenden 
Gesetzes wird nun eine Ausnahme von dieser allgemeinen 
Regel eingeführt. Für den Bereich der Risikoprämien, die 
das krankheitsbedingte Invaliditätsrisiko und das krank
heitsbedingte Todesfallrisiko bei den Gruppenversicherun
gen decken, soll nicht das Eidgenössische Versicherungs
amt Aufsichtsbehörde sein. In diesem kleinen Bereich soll 
die Prüfung der Tarife durch den Bundesrat selbst vorge
nommen werden müssen. Der Bundesrat wäre aber selbst
verständlich, wie das Eidgenössische Versicherungsamt, an 
die Kriterien der Solvenz, der Risiko- und Kostengerechtig
keit gebunden. Im BVG wird nun vorgeschlagen, dass der 
Bundesrat darüber hinaus noch die Gesichtspunkte des 
Obligatoriums zu berücksichtigen hätte. Was das neben 
Solvenz, Risiko- und Kostengerechtigkeit noch sein sollte, 
ist meines Erachtens reichlich unklar. " 
Bleibt Artikel 64 Absatz 3 so, wie ihn die Kommission vor
schlägt, wäre im nichtobligatorischen Bereich das Eidge
nössische Versicherungsamt für die Tarifgenehmigung 
zuständig; auch bei den autonomen Pensionskassen ist 
durch die vereinfachte Versicherungsaufsicht das Eidge
nössische Versicherungsamt in diesen Bereichen Auf
sichtsbehörde. "Für den obligatorischen Bereich aber wäre 
der Bundesrat Prämiengenehmigungsbehörde. Es ist mei
nes Erachtens nicht von gutem, wenn in eine Vorsorgeein
richtung zwei Behörden hineinreden. Wenn wir Artikel 64 
Absatz 3 ins Gesetz aufnehmen, ist das Durcheinander bei 
den Vorsorgeeinrichtungen vorprogrammiert. Wenn Bun
desrat und Eidgenössisches Versicherungsamt bei ihrer 
Prüfung zu den gleichen Tarifen kommen, ist dies für die 
Vorsorgeeinrichtungen durchaus administrierbar. Dann 
aber ist meines Erachtens nicht einzusehen, weshalb neben 
dem Versicherungsamt auch noch der Bundesrat bemüht 
werden müsste. Kommen sie zu verschiedenen Tarifen für 
die gleichen Risiken - einen für den obligatorischen und 
einen anderen für den überobligatorischen Bereich -, dann 
werden die Aufsichtsbehörden unglaubwürdig, und darüber 

hinaus werden die Vorsorgeeinrichtungen zum Splitting 
gezwungen. Sie müssten den obligatorischen und den 
nichtobligatorischen Teil administrativ, organisatorisch und 
finanziell voneinander trennen, um eben diese unterschied
lichen Tarife anwenden zu können. Dieses Splitting sollten 
wir im Interesse des Gesetzes, aber auch im Interesse der 
Kassen und ihrer Versicherten vermeiden. 
Ich beantrage deshalb bei Artikel 64 Absatz 3 Zustimmung 
zum Ständerat, was die Streichung dieses Absatzes bedeu
tet. 

Fischer-Bern: Ich möchte Ihnen vorschlagen, dass wir dem 
Antrag der Kommission zustimmen und den Minderheitsan
trag ablehnen. In der letzten Runde der Differenzbereini
gung habe ich hier bereits über die besonderen Verhält
nisse im Versicherungswesen gesprochen. Die von Herrn 
Allenspach zitierte Aufsicht über die Tarife durch das Eidge
nössische Versicherungsamt ist zweifellos gerechtfertigt. 
Kein Mensch wird das bezweifeln, denn es ist notwendig, 
dass man dafür sorgt, dass die Versicherungen nicht wegen 
eines zu harten Konkurrenzkampfes in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten geraten, sonst würden unabsehbare Kon
sequenzen entstehen. Aber ich mache Sie darauf aufmerk
sam, dass es sich hier um einen ganz speziellen Fall han
delt, nämlich um ein Obligatorium. Mindestens ein Teil der 
Vorsorgeeinrichtungen, nämlich die neueren, schwächeren 
und kleineren, werden, wenn das Gesetz in Rechtskraft tritt, 
gesetzlich gezwungen, sich bei den Versicherungsgesell
schaften gegen die Risiken zu versichern. Die grossen Kas
sen, vor allem die grösseren der Industrie und die Kassen 
der öffentlichen Hand, werden diese Risiken selbst tragen 
können, weil sie eben gross und stark genug sind. 
Wenn jemand gezwungen wird, etwas zu kaufen, einen Ver
trag abzuschliessen, dann ist es ganz klar, dass die Posi
tion des Verkäufers, also im konkreten Fall der Versiche
rungsgesellschaften, entsprechend stärker ist. Missbräu
che, Herr Allenspach, will ich nicht an die Wand malen. Es 
gibt nämlich noch andere Möglichkeiten im Geschäftsleben. 
Man kann seine Position ausnützen, ohne direkt Miss
brauch zu betreiben. Man kann zum Beispiel wenig Ver
ständnis haben für die besondere Situation der kleineren 
Kassen und kann sich weigern, wie das offenbar auch teil
weise beabsichtigt ist, grössere Risikogemeinschaften 
innerhalb der Assekuranz zu bilden, damit man denjenigen 
Vorsorgeeinrichtungen, die besondere Risiken haben, 
etwas helfen kann zu Lasten derjenigen, bei denen die Risi
ken kleiner sind. Der Zweck dieser Bestimmung, die die 
Kommission Ihnen vorschlägt, ist, dass neben der norma
len, nicht bestrittenen Aufsicht der Tarife durch das Ver
sicherungsamt noch eine, ich möchte sagen, qualifizierte 
Beurteilung durch das Bundesamt für Sozialversicherung 
besteht. Es ist ja nicht der Bundesrat, der die Tarife mit 
dem Rotstift kontrollieren wird, sondern es sind die" Ver
sicherungsmathematiker des Bundesamtes für. Sozialversi
cherung. 
Sie sehen auf der Fahne, dass ursprünglich vorgesehen war 
- der Nationalrat hat dies in der letzten Runde beschlossen 
-, dass man diese Tarife noch nach sozialen Gesichtspunk-
ten prüfen würde. Herr Allenspach hat dann in der Kommis
sion mit überzeugenden Argumenten dargelegt, dass diese 
Formu'iierung vielleicht nicht besonders glücklich ist - sie 
ist auch erst in letzter Minute hineingekommen -, denn man 
könnte daraus schliessen, dass man von den Versiche
rungsgesellschaften Tarife, die die Kosten nicht decken, 
verlangen könnte, und das ist selbstverständlich nicht die 
Meinung. Es will niemand von den Versicherungsgesell
schaften verlangen, dass sie Geld drauflegen, um den Vor
sorgeeinrichtungen Tarife unter den Kosten zu offerieren; 
aber man will von dEIn Versicherungsgesellschaften verlan
gen, dass sie der Tatsache Rechnung tragen, dass der 
Staat ihnen diese Kunden ins Geschäft bringt. Es ist ja nicht 
nur in diesem Sektor, sondern generell so, dass das Bun
desgesetz über die zweite Säule für die Versicherungs
gesellschaften das Geschäft des Jahrhunderts bildet. 
Es ist deshalb zweifellos richtig, dass man ihnen zumutet, 
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dass sie ein besonderes Verständnis für'diejenigen haben, 
. denen durch dieses Gesetz das Obligatorium auferlegt ist 
und die zu ihnen gehen müssen, um den Versicherungs
schutz von ihn~n zu erhalten. Die Methode, dass man hohe 
Tarife verlangt und dann einfach gnädigst am Ende des 
Geschäftsjahres gewisse Gewinnrückvergütungen vor
nimmt, die nicht transparent sind, bei denen der Versiche
rungsnehmer überhaupt keine Idee hat, ob sie gerechtfer
tigt sind oder nicht, darf bei Geschäften, die vom Staat aus 
obligatorisch vorgeschrieben werden, nicht praktiziert wer
den. 
Ich habe es an lässlich der letzten Runde schon gesagt: Wir 
haben beim Versicherungswesen durch das Versicherungs
aufsichtsgesetz ein staatliches Zwangskartell - das ist gar 
nicht bestritten -, aber es ist notwendig, dass es hier, wo 
ein Obligatorium vorgeschrieben wird, noch einer gEmaue
ren Überwachung unterstellt wird. Es ist die neueste .. Trou
vaille» der Kommission, dass man jetzt den GesiChtspunkt 
des Obligatoriums in den Vordergrund stellt und nicht von 
sozialen Gesichtspunkten spricht, die in diesem Zusam
menhang etwas diffus sind und nicht richtig interpretiert 
werden könnten. 
Stimmen Sie der Fassung der Kommission zu, und zwar 
möglichst massiv, damit der Ständerat in dieser staatsbe., 
wegenden Frage nicht noch einmal an seinem Entscheid 
festhält! . 

Kühne: Der Grund über Vorschriften bezüglich der Tarife ist 
in einem Schreiben der Versicherer zu suchen. Darin wur
den überraschend hohe und sehr unterschiedliche Prämien 
angekündigt. Autonome Kassen und Vorsorgeeinrichtun
gen, die grass genug sind, um das Risiko selber zu tragen, 
können eine Mischrechnung aufstellen und kommen ver
hältnismässig sehr gut weg. Hingegen zahlen kleine Vorsor
geeinrichtl,lngen, die das Risiko rückversichern müssen, für 
die gieiche Leistung, die Abdeckung eben dieses Risikos, 
ohne weiteres den doppelten Preis! Nun liegt die Situation 
vor, dass wir das Obligatorium beschliessen; anständiger
weise müssen wir auch dafür sorgen, das anständige und 
faire Regelungen Platz greifen! Es ist ein wesentlicher 
Unterschied, ob wir freiwillig oder gezwungeriermassen 
diese Leistungen in Anspruch nehmen; daher auch die For
mulierung unter dem Gesichtspunkt des Obligatoriums. 
Es ist nicht reiner Zufall, dass Otto Fischer und ich zu die
sem Problem das Wort ergreifen; denn es sind gerade 
unsere Kreise, auf die hier Probleme zukommen werden. 
Das Risiko zum Beispiel im Gewerbe, im Baugewerbe, bei 
uns in der Landwirtschaft, bei Waldarbeitern ist entspre
chend höher als bei anderen Berufsgruppen, und entspre
chend grass werden auch die Unterschiede in den Prämien 
ausfallen, wenn jede kleine Vorsorgestiftung, die neu ent
steht, einzeln, ohne den Schutz durch die AUfsicht des Bun
desrates, um ihre Tarife nachsuchen muss. Wir sind uns 
bewusst, dass diese Aufsicht keine Wunder wirken kann, 
dass es ein verhältnismässig schwacher Schutz ist, aber wir 
halten dafür, dass dieser nicht sehr starke Schutz immerhin 
noch bedeutend besser ist als gar kein Schutz! Darum 
empfehlen wir Ihnen ·Zustimmung zur Kommissionsmehr
heit. 

Muheim, Berichterstatter: Nachdem wir dieses .. rencontre» 
zwischen Herrn Fischer und Herrn Allenspach gehört haben 
- es ist ja selten, dass sie hier vorne gegeneinander antre
ten -, möchte ich für die Kommission folgendes ausführen: 
Nachdem es nicht gelungen war, mit den Versicherungsge
sellschaften eine Einheitsprämie zur Deckung der Risiken 
von Invalidität und Tod zu vereinbaren, versuchte der Natio
nalrat nach Vorschlag des Kollegen Fischer auf gesetzge
berisehern Weg auf. die Tarifgestaltung Einfluss zu nehmen. 
In Absatz 3 von Artikel 64 haben wir daher vorgeschrieben, 
dass die Tarife im Genehmigungsverfahren auch unter dem 
sozialen Gesichtspunkt zu prüfen seien. Der Ständerat hat 
diese Bestimmung stillschweigend gestrichen, nachdem 
der Kommissionspräsident rapportiert hatte. Eine Diskus
sion hat also Überhaupt nicht stattgefunden! Die Versiche-
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rungstarife sind gemäss Artikel 20 des Versicherungsauf
sichtsgesetzes auf ihre Sicherheit und nach den Gesichts
punkten der Gerechtigkeit zu überprüfen. Der Ständerat 
war der Meinung, dass das genügen sollte. 
Die Mehrheit Ihrer Kommission will nun aber an dieser Vor
schrift festhalten und noch eine zusätzliche Kontrolle mit 
Bezug auf die Tarife vorsehen. Nachdem im BVG das Obli
gatorium für die Risiken Tod oder Invalidität eingeführt 
werde, müsse den Versicherten auch ein Schutz gegen 
Überforderung gewährt werden. Herr Fischer hat diese Mei~ 
nung vorhin mit beredten Worten vertreten. Die Mehrheit 
der Kommission, nämlich 13 Mitglieder, halten daher an 
Absatz 3 fest, wobei der Text etwas modifiziert wird. Die 
Prüfung soll nicht unter sozialen Gesichtspunkten, sondern . 
unter dem Gesichtspunkt des Obligatoriums erfolgen. Eine 
Minderheit von fünf Mitgliedern möchte dem ständerätli
chen StreiChungsantrag zustimmen. Ich beantrage Ihnen 
namens der Kommissionsmehrheit Festhalten an unserem 
modifizierten Beschluss. 

M. Barchi, rapporteur: Selon la disposition de I'article 64, 3e 

alinea, adopte par notre conseil en septembre 1981, le 
Conseil federal devra examiner si les tarifs applicables ä la 
prevoyance professionnelle h~galement pfescrite sont equi
tables. Notre conseil avait ajoute en 1981 la mention «(equi
tables) du point de vue scicial». Le Conseil des Etats avait 
biffe cette mention, ce la pour les raisons qui ont ete expo
sees en 1981 devant notre conseil par notre excellent colle.
gue M. Coutau au nom d'une minorite de la commission. 
La majorite de notre commission veut maintenlr ce pouvoir 
d'examen du Conseil federal. Elle a toutefois abandonne la 
mention .. du point de vue social», qui ne lui parait pas tres 
satisfaisante, et I'a remplacee par celle de «du point de vue 
du regime obligatoire», qUi, selon elle, est plus satisfai
sante. J'ai quelque peine ä entrer a cet egard dans les vues 
de la majorite de Ja commission, que je represente officiel
lernent, mais ne vous en exposerai pas les raisons de fond 
pour rester fidele ä mon mandat de rapporteur de la com
mission. Je m'en tiendrai a Ja raison formelle. On comprend 
ce que signifie I'expression «equitables du point de vue du 
regime obligatoire .. , mais elle me parait tres peu elegante. 
Elle signifie: du point de vue du salarie qui ne s'assure pas 
voJontairement (mais qui est contraint de le faire) contre les 
consequences de la mort et de I'invalidite. On aurait toute
fois pu dire simplement «si les tarifs applicables ... sont 
equitables», sans preciser a quel point de vue. 
Au nom de Ja majorite de la commission, je vc;>us invite a 
donner suite ä sa proposition. 

Bundesrat Hürlimann: Jeder Artikel. und vor allem jede 
Differenz haben ihre Geschichte. Artikel 64 Absatz 3 geht 
nämlich auf die Idee der Einheitsprämien für das Obligato
rium zurück. Man sagte: Wenn man schon das Obligatorium 
einführt, weshalb soll man dann nicht - ähnlich wie bei den 
Altersgutschriften - für die Risikoprämien einen einheitli
chen Ri~ikosatz festlegen? Das ist auf den ersten Blick 
durchaus einleuchtend, weil man sagen kann, die Asse
kuranz, welche die Versicherung durchführt, muss die 
betreffenden Risiken und entsprechenden Prämien auf alle 
obligatorisch Versicherten verteilen. Ich habe dann im Auf
trag Ihrer Kommission selber die Verhandlung mit der Asse
kuranz geführt und zunächst mich und später die Kommis
sion überzeugen lassen, dass dies nicht im Interesse der 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber liegt. 
Die Unterschiede in bezug auf die Risikoprämien sind je 
nach Arbeitsgattung, nach Geschlecht, nach Alter usw. 
sehr unterschiedlich. Ein Betrieb beispielsweise, der haupt
sächlich Frauen beschäftigt, hat günstigere Risikoprämien 
als ein Betrieb, der hauptsächlich Männer, allenfalls dann 
noch in einem sehr unfallgefährdeten Beruf, beschäftigen 
muss. Das hat dazu geführt, dass man diese Unterschiede 
auch beim Obligatorium berücksichtigen muss. Um nun 
aber der ursprünglichen Idee, dass man dem Umstand, mit 
dem Obligatorium müsse mindestens das Problem der 
Akquisition reduziert werden, Rechnung zu tragen, weil das 
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Obligatorium natürlich automatisch - wie es Herr Fischer 
mit Recht ausgeführt hat - die Betriebe verpflichtet, diese 
Risikoversicherungen abzuschliessen, ist man zu dieser 
Regelung gelangt. Es ist meines Erachtens durchaus rich
tig, hier nach der Mehrheit zu entscheiden - ich übernehme 
diese Überlegungen -. weil man vor allem marktgerecht und 
risikogerecht. aber auch unter Berücksichtigung des Obli
gatoriums diese Tarife festlegen soll. Ursprünglich hatte ich 
immer auch im Interesse der möglichst vielen Bereinigun
gen von Differenzen in der Kommission beantragt, man 
sollte dem Ständerat zustimmen. Als aber diese Neuformu
iierung, dieser Begriff der sozialen Gesichtspunkte durch 
der Formulierung gemäss Ihrer Kommission eliminiert 
wurde. habe ich dieser Lösung zugestimmt. in der Meinung. 
dass damit dann auch die ständerätliche Zustimmung zu 
erwirken sei. Ich bin deshalb mit der Kommissionsmehrheit 
der Auffassung, dass man gerade mit Rücksicht auf die 
noch nicht versicherten Betriebe und die Kleinbetriebe hier 
der Mehrheit folgen soll. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 4 -AI. 4 

90 Stimmen 
17 Stimmen 

Präsidentin: Sie haben hier einen Antrag von Herrn 
Ammann-Bern. Er hat das Wort .zur Begründung seines 
Antrages. 

Ammann-Bern: Wenn ich zu Artikel 64 Absatz 4 den Antrag 
stelle. dass unser Rat über alle Parteien hinweg unbedingt 
an unserem früheren Beschluss festhalten sollte, so 
möchte ich damit in keiner Weise hier zu beweisen suchen, 
dass die darin vorgesehene Regelung unter all.en Umstän
den richtig sei. Es geht vielmehr um folgenden Tatbestand: 
Nachdem der Ständerat sein neues Konzept BVG erarbeitet 
und beschlossen hatte, hat uns In jeder weiteren Sitzung 
das Problem der Risikoprämien immer wieder beschäftigt. . 
Sie erinnern sich sicher noch, dass nach dem ständerätli
chen Konzept diese Prämie Bestandteil der 3-Prozent-Son: 
derreserven war. Unsere Kommission hat - und dann auch 
der Rat - diese Verbindung gelöst. Heute muss die Prämie 
für die Abdeckung des Risikos von jeder einzelnen Vorsor
geeinrichtung nach Ihren Bedürfnissen zusätzlich erhoben 
werden. Für all die mittleren uno grösseren bestehenden 
Vorsorgeeinrichtungen Ist das überhaupt kein Problem. 
Dagegen spielt es für die vielen kleineren - und zwar 
sowohl für die bestehenden und neuen - Vorsorgeeinrich
tungen. die Ihr Risiko nicht selbst versichern können oder 
dürfen, eine wichtige Rolle. weil diese zwangSläufig 
gezwungen sind, sich für das Risiko bei einer privaten Ver
sicherungsgesellschaft zu versichern. Von allem Anfang an 
haben wir feststellen müssen, dass zwischen den Erfah
rungswerten der autonomen bestehenden Vorsorgeeinrich
tungen und den Tarifen der Versicherungsgesellschaften 
sehr grosse Unterschiede bestehen, dass namentlich auch 
die Abhängigkeit vom Alter des Versicherten bel den auto
nomen Kassen ganz genau umgekehrt verläuft als bei den 
offiziellen Tarifen der Versicherungskassen. 
Alle Bemühungen, Klarheit In diesen Fragenkomplex zu 
bringen, .waren während der gesamten Kommissionsarbeit 
leider nicht erfolgreich. Auf mein naChhaltiges Drängen ver
fasste schliesslich die Verwaltung ein sehr umfangreiches 
Dokument von über 30 Selten Text und gegen 12 ganzseiti
gen Tabellen und grafischen Darstellungen.Dlese höchst 
interessante Arbeit ist jedoch keinesfalls unbestritten und 
gibt, wie der Verfasser selbst feststellt, bei weitem nicht auf 
alle gestellten Fragen erschöpfend Auskunft. Dieses Doku
ment wurde unserer Kommission erst ein paar Tage vor 
unserer damals letzten Sitzung vom 20. August 1981 jn Zug 
zugestellt. Es war den Kommissionsmitgliedern keinesfalls 
möglich, dieses anspruchsvolle Dokument zu studieren und 
zu durchleuchten und es konnte dementsprechend auch 
nicht diskutiert werden. Um so mehr, als wir zu dieser letzten 
Sitzung mit der festen Absicht eingerückt waren, unsere 

Beratungen bis zum offizieilen ~ittagessen abzuschliessen. 
So wurde denn von diesem Papier lediglich noch Kenntnis 
genommen, und - hier zitiere ich das Kommissionsprotokoll 
Seite 8 - die Angelegenheit wurde wie folgt erledigt: .. Im 
Hinblick darauf. dass keine Sachfragen mehr diskutiert wer
den können. wird es nun Aufgabe des Ständerates sein, 
diesen Problemkreis eingehend zu prüfen. Hierzu wird der 
vorliegende Bericht eine gute Diskussionsgrundlage sein ... 
Nicht gering war unser Erstaunen. dass dieses voluminöse 
und interessante Papier. hinter welchem sicher einige 
Wochen Verwaltungsarbeit stecken, der ständerätlichen 
Kommission für die zweite Runde der Differenzbereinigung 
nicht ausgehändigt worden ist. Der Ständerat hat noch 
heute offiziell keine Kenntnis von der Existenz dieser 
bedeutenden Arbeit. 
Diesen Tatbestand empfinde ich persönlich als sehr 
bedenklich, der es eigentlich rechtfertigen würde, die ganze 
Vorlage nochmals an unsere Kommission zur Behandlung 
dieser speziellen Fragen zurückzuweisen. So weit möchte 
ich selbstverständlich nicht gehen. Andererseits wäre es 
absolut unverantwortlich. wenn wir das BVG in den Räten 
verabschieden würden, ohne dass dieser ganz spezielle 
Fragenkomplex von den Kommissionen und in' den Räten 
wirklich abgeklärt und gelöst worden Ist. . 
Bei meinem Festhalten geht es also absolut nicht um den 
Inhalt zum Absatz 4 von Artikel 64. sondern lediglich darum, 
dass auch bei diesem Alinea eine Differenz zum Ständerat 
bestehen bleibt. Diesmal müsste jedoch dem Ständerat ein 
möglichst verbindlicher Auftrag für die seriöse Behandlung 
dieses Problemkreises gegeben werden können. Betonen 
möchte ich lediglich. dass dieses Problem die mittleren und 
grösseren bestehenden Vorsorgeeinrichtungen In keiner 
Weise betrifft. Es sind nur die bestehenden und neuen klei
neren Kassen, die man zwingt, sich bel der Privatasse
kuranz zu versichern. Wenn wir ein solches Obligatorium 
gesetzlich veranker.n, sind wir unbedingt auch verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass die kleinen Vorsorgeeinrichtungen 
sich bel den Versicherungsgesellschaften möglichst gün
stig versichern können. Es muss doch verhindert werden, . 
dass die Beitragsprozentsätze der koordinierten Löhne von 
Vorsorgeeinrichtung zu Vorsorgeeinrichtung für genau die
selben Leistungen allzu stark differieren. Diese werden ja 
bereits wegen der verschiedenen Altersstrukturen In den 
einzelnen Vorsorgeeinrichtungen recht unterschiedlich 
sein. Immerhin haben wir dort mit dem Sicherheitsfonds 
eine obere Begrenzung eingebaut. 
Dazu kommt jetzt aber neu noch die eben sehr verschie
dene Höhe für die Risikoversicherung, für die keine obere 
Umltlerung von Gesetzes wegen vorgesE!hen Ist. Um so 
mehr müssen wir uns doch darum bemühen. dass für ein 
und dieselbe Leistung bei den verschiedenen Vorsorgeein
richtungen nicht allzu grosse, unverständliche Differenzen 
entstehen. welche Arbeitnehmer und Arbeitgeber In kleinen 
Kassen, die Ihr Risiko nicht selbst versichern können, 
gegenüber den grössem autonomen VorsorgeeInrichtun
gen wesentlich benachteiligen würden. Ich möchte noch
mals betonen, dass dieses Problem sowohl die bestehen
den wie die neuen Vorsorgeeinrichtungen betrifft, die das 
Risiko nicht selbst abdecken können. 
Also nur der Differenz wegen bitte ich Sie am Absatz 4 die
ses Artikels 64 unbedingt festzuhalten, so wie wir ihn Im 
Plenum hier beschlossen haben. Gleichzeitig hoffen und 
erwarten wir. dass der Ständerat diesesmal nunmehr den 
Problemkreis wirklich sorgfältig prüft und uns eine gute 
Lösung vorschlägt. 

A1lenspach: Der ursprüngliche Beschluss des Nationalra
tes. damals basierend auf einem Einzelantrag von Herrn 
Ammann-Bem. ging von der Annahme aus, dass sich für 
alle günstigere RIsikoprämien ergeben würden, wenn die 
Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen jeweils als eine ein
zige Risikogemeinschaft betrachtet würden. DI~se 
Annahme, . die auch dem heutigen Votum von Herrn 
Ammann zugrunde liegt, ist unrichtig. In den Sammel- und 
Gemeinschaftsstiftungen wird es immer eine grössere 
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Anzahl von Vorsorgeeinrichtungen geben, die eine günsti
gere Risikostruktur aufweisen als der Stiftungsdurch
schnitt, selbst dann, wenn unter Einrechnung des Vorteils 
der grösseren Zahl, der grösseren Risikogemeinschaft, die 
Prämien festgesetzt werden. Es scheint mir problematisch 
zu sein, wenn m~n in einen Gesetzesartikel eine unrichtige 
Annahme aufnimmt. Wenn wir mittels Artikel 64 Absatz 4 
diese grösseren Risikogemeinschaften von Gesetzes 
wegen und zwingend vorschreiben, dann werden die Sam
melstiftungen atomisiert. Wir machen damit diese Sammel
stiftungen kaputt. 
Die Vorsorgeeinriclitungen mit günstigeren Risikostruktu
ren werden dann aus diesen Sammelstiftungen austreten 
und eigene, autonome Vorsorgeeinrichtungen mit günstige
ren Prämien gründen, oder sie werden sich zu kleineren, 
risikogünstigen Stiftungen zusammenschliessen. Es ist dies 
einer Vorsorgeeinrichtung nicht zu verdenken, weil ja diese 
Sammelstiftungen rein organisatorische, administrative 
Gebilde sind, die eine Vereinfachung anstreben und keiner
lei andersgeartete Gemeinschaft bilden, denn ein Zusam
menhang zwischen den in einer Sammelstiftung zusammen
geschlossenen Unternehmen besteht nicht. Dort, wo eine 
Gemeinschaftsstiftung eine echte Risikogemeinschaft bil
det, ist es diesen Gemeinschaftsstiftungen ja nicht verbo
ten, als Einheit der Privatassekuranz gegenüberzutreten. 
Sie können das tun mit Wissen und Willen aller Vorsorge
einrichtungen, die in dieser Gemeinschaftsstiftung zusam
mengeschlossen sind, und sie können sich dann die Vor
teile,von denen Herr Ammann gesprochen hat, falls solche 
wirklich bestehen, zunutze machen. Wo aber dieser 
Wunsch und Wille nicht besteht, sollten die Vorsorgeein
richtungen nicht von Gesetzes wegen und unter Zwang zu 
einer unechten Risikogemeinschaft zusammengeschlossen 
werden. Ich möchte Sie bitten, diese Sammelstiftungen 
nicht zu zerstören. Gerade die kleinen Unternehmen sind 
auf diese Sammelstiftungen angewiesen, weil sie nur dort 
die administrativen Probleme, die die zweite Säule mit sich 
bringen wird, bewältigen können. 
Aus diesen Erwägungen beantrage ich Ihnen, Artikel 64 
Absatz 4 in Übereinstimmung mit dem Ständerat und der 
national rätlichen Kommission zu streichen. 

Muheim, Berichterstatter: Der Nationalrat hat an der ersten 
Differenzbereinigungsrunde aus ähnlichen Überlegungen 
wie beim Absatz 3, nämlich zur Erreichung von günstigen 
Tarifen, auch noch einen 4. Absatz bei Artikel 64 eingefügt. 
Danach haben Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen alle 
Versicherten als Risikogemeinschaft zu betrachten, auch 
wenn sie bei verschiedenen Arbeitgebern tätig sind. 
Dadurch sollen günstigere Risikoprämien erzielt werden. 
Auch dieser Absatz hat im Ständerat zu keinen Diskussio
nen geführt, nachdem der Kommissionspräsident seinen 
Bericht erstattet hatte. Herr Kündig führte aus, es sei zWar 
zu begrüssen, dass grössere Risikogemeinschaften 
geschaffen würden, um die Versicherten gleichmässiger zu 
belasten. Das könne aber nicht durch Zwang geschehen. 
Bei einer Vereinheitlichung der Risikobelästungen würden 
die Vorsorgeeinrichtungen mit geringem Risiko den 
Gemeinschaftsstiftungen fernbleiben und eigene, interes
santere Gruppierungen organisieren. Es wären dann wie
derum die Schwachen untereinander. Das führe zu einer 
Trennung der guten und der schlechten Risiken. Der Stän
derat stimmte daher einhellig und stillschweigend der 
ersatzlosen Streichung von Absatz 4 zu. 
Ihre Kommission beantragt Ihnen mit 12 zu 4 Stimmen, dem 
ständerätlichen Streichungsantrag zu folgen. Herr Ammann 
hält heute mit seinem Antrag an der nationalrätlichen Fas
sung fest. In der Kommission herrschte die Meinung vor, 
dass man die Arbeitgeber nicht zwangsweise zu einem 
Zusammenschluss ihrer Versicherten im Rahmen dieser 
Gemeinschaftsstiftungen zwingen könne. Man hatte eben
falls, wie im Ständerat, das Bedenken, dass damit diese 
Sammelstiftungen gemieden und daher der Risikoausgleich 
nicht spielen würden. 
Dazu kommt noch eine weitere Überlegung: Diese Risiko-

gemeinschaft würde nur für den obligatorischen Teil gelten. 
Für den überobligatorischen Teil aber wäre er nicht mass
gebend, und das hätte dann zur Folge, dass die Kassen 
zum Splitting gezwungen würden, was wir ja eigentlich auch 
nicht wollen .. 
Im übrigen herrschte in der Kommission die Meinung vor, 
dass hier der freie Wettbewerb, der sonst Herrn Ammann 
sehr naheliegt, spielen sollte und dass man vor allem auch 
der Initiative der Verbände, Betriebe zu Risikogemeinschaf
ten zusammenschliessen, breiten Raum geben sollte. Ich 
muss Ihnen daher im Namen der Kommissionsmehrheit -
es waren immerhin 12 zu 4 Stimmen - beantragen, dem 
Streichungsantrag des Ständerates zu folgen. Ich darf dar
auf aufmerksam machen, dass wir in der zweiten Runde des 
Differenzbereinigungsverfahrens stehen, und wir sollten 
nicht Differenzen aufrechterhalten, sondern zu beseitigen 
versuchen, und diesem Bemühen will die Kommissions
mehrheit mit Zustimmung zum Ständerat nachkommen. 

M. Barchi, rapporteur: L'article 64, 4e alinea; regle la ques
tion de la communaute de risque qui aurait dü iHre instituee 
au sein d'une fondation collective, conformement ä la pro
position faite au plenum, en septembre 1981, precisement 
par M. Ammann. Je fais remarquer que notre Conseil avait 
consacre ce principe surtout pour permettre au Conseil des 
Etats d'examiner ä fond les problemes relatifs ä la disparite 
des baremes des differentes caisses et en vue de trouver, 
pour ainsi dire, I'ceuf de Colomb. 
Le Conseil des Etats a estime que I'obligation d'instituer 
une communaute de risque aurait provoque des scissions 
au sein· des fondations collectives. En appliquant une 
mesure comme celle proposee par M. Ammann, on attein
drait, certes, des buts.louables; mais elle entrainerait aussi 
des inconvenients certains. Le president de notre commis
sion, M. Muheim, a dit qu'iI fallait craindre un mouvement de 
.. splitting". Des lors, on mettrait E!n danger I'existence des 
fondations collectives. En effet, certains groupes auraient 
interet ä se separer. pour beneficier de tarifs plus favora
bles. On deboucherait alors sur une .. Ziel kollision ... Votre 
commission s'est donc penchee ä nouveau sur ce pro
bleme. Elle est arrivee pratiquerrient aux meme conclusions 
que le Conseil des Etats. Par 12 voix contre 4 - c'est un 
resultat clair - elle s'esi ralliee ä cet avis. 
Je vous propose donc de vous prononcer pour la suppres
sion de ce 4e alinea. 

Bundesrat Hürlimann: Als Bundesrat hat man.das Privileg
vielleichtwürde man besser sagen: die Pflicht -, eine Vor
lage in beiden Räten und, in beiden entsprechenden Kom
missionen aus der Sicht des Bundesrates zu vertreten. Bei 
der Vorlage, die nun seit 1975 in den eidgenössischen 
Räten behandelt wird, halten sich dabei Geduld und Faszi
nation ungefähr die Waage. Aber: vielleicht hat man den 
grossen Vorteil, dass man auf diese Weise die Temperatur 
zu gewissen Anliegen in den beiden Räten erleben und spü
ren kann. Bei dieser Frage ist dies ganz eindeutig unter
schiedlich, wenn Sie von der Temperatur und diesem Bild 
ausgehen wollen. , 
Darf ich zum Anliegen von Herrn Ammann zunächst eine 
Bemerkung machen? Kein Rat - das gehört zum Zusam
menwirken der beiden Räte - kann dem anderen Aufträge 
erteilen. Sie können heute nicht beschliessen, der Stände
rat habe die hängigen Fragen noch einmal zu prüfen. Es ist 
ein freier Entscheid (schon in der Kommissionl, ob Sie das 
tun wollen oder nicht. Man kann Wünsche anbringen, wie -
man das immer wieder tut. Man kann empfehlen, man 
möchte etwas nochmals überprüfen; aber Aufträge erteilen 
kann man nicht! Wir haben den Bericht, von dem Herr 
Ammann gesprochen hat, der. stände rätlichen Kommission 
offeriert. Man kann den Mitgliedern einer Kommission auch 
nicht Berichte aufzwinge.n, wenn sie sie nicht wollen. Ich 
brauche nicht darzulegen - vor allem für die Mitglieder der 
Kommission -, dass man' nachgerade genug Papiere im 
Zusammenhang mit dieser zweiten Säule zur Verfügung 
hatte. Innerhalb der Kommission und innerhalb des Stände-
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rats ist in bezug auf diese Frage die Meinung sehr, sehr ein
deutig. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn Sie dem Stän
derat zustimmen, Herr Ammann! Herr Präsident Muheim hat 
das bereits gesagt. Was wir hier vorschreiben,- kann in der 
Praxis aufgrund von privater Initiative ohne weiteres 
gemacht werden. Wir können diesen Wettbewerb in bezug 
auf diese Risikogemeinschaften ohne weiteres spielen las
sen. Ich teile hier ganz die Meinung von Herrn Allenspach. 
Was nicht notwendig ist, vorgeschrieben zu werden, sollte 
man nach guten Grundsätzen nicht reglementieren, und nur 
das tatsächlich ins Gesetz aufnehmen, was für die Realisie
rung dieses Gesetzes notwendig ist, vor allem wenn man 
noch befürchten muss, dass eine Vorschrift eher zu einer 
Verschlechterung des Zieles, welches angestrebt wird, füh
rEm könnte. Für die Realisierung der zweiten Säule ist diese 
Vorschrift eher hinderlich, als dass sie die Initiative der Ver
bände, den freien Wettbewerb und auch das richtige Kon
kurrenzdenken fördert. 
Ich beantrage Ihnen Zustimmung zum Antrag der Mehrheit 
und damit Zustimmung zum Beschluss des Ständerats. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Ammann-Bern 
Für den Antrag der Kommission 

Art. 65b Abs. 1 und 2 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
... nach Artikel 32 und 34 sowie _ .. 

Abs.2 

26 Stimmen 
81 Stimmen 

... verwenden kann oder für diese Zwecke zurückstellt, hat 
sie diese Mittel zur Erhöhung der Altersgutschriften der 
Versicherten oder zur Verbesserung der Renten einzuset
zen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes entstanden 
sind. 

Antrag Reimann 
Abs.1 
Jede Vorsorgeeinrichtung hat 1,5 Prozent der ... 

Abs.2 
Soweit eine Vorsorgeeinrichtung 1,5 Prozent der ... 

Art. 65b al. 1 et 2 
Proposition de la commission 

AI. 1 
... conformement aux articles 32 et 34, et a ... 
AI. 2 
... conformement au l er alinea, ni ne constitue une reserve 
dans ce but, elle emploiera ces ressources pour accroitre 
les bonifications de vieillesse des assures ou pour amelio
rer les rentes nees avant I'entree en vigueur de la presente 
loi. 

Proposition Reimann 
AI. 1 
... de consacrer 1,5 pour cent. .. 

AI. 2 
... ne peut pas utiliser 1,5 pour cent. 

Reimann: Dieses Gesetz dreht sich zur Hauptsache um das 
Problem der Eintrittsgeneration, um jene Arbeitnehmer der 
Eintrittsgeneration, die bis heute eine nur ungenügende 
oder aber überhaupt keine berufliche Altersvorsorge besit
zen. Für diese bis jetzt Benachteiligten schaffen wir eigent
lich dieses neue Gesetz! In seiher ursprünglichen Fassung 
hat der Ständerat eine sogenannte Sonderreserve vorgese
hen. Für dies~ Sonderreserve war ein Beitrag von 3 Prozent 
vorgesehen. Von diesen 3 Prozent sollten 1,5 Prozent der 
Leistungsverbesserung an die Eintrittsgeneration und dem 

Teuerungsausgleich dienen. In der neuen Fassung spricht 
man nicht mehr von Sonderreserve, sondern von Sonder
massnahmen. Diese Sondermassnahmen sind für die Ein
trittsgeneration und für den Teuerungsausgleich vorgese
hen, also Leistungen, für die auch der Ständerat ursprüng
lich 1,5 Prozent Beitrag vorgesehen hatte. Man kann natür
lich sagen, es sei eine Ermessensfrage, ob wir bei 1 Pro
zent verbleiben oder ob wir auf 1,5 Prozent gehen wollen. 
Der Vorschlag des Nationalrats mit mindestens 1 ·Prozent 
war eine Kompromisslösung. Nachdem aber nun der Stän
derat das Wörtchen .. mindestens .. vor 1 Prozent gestrichen 
hat, sollten wir auf 1,5 Prozent gehen! Der Nationalrat hat 
mindestens 1 Prozent vorgesehen, der Ständerat hat dieses 
.. mindestens .. gestrichen, also wären es im Grunde genom
men im Maximum oder einfach 1 Prozent, was meines 
Erachtens dann nicht zulässt, dass man über 1 Prozent hin
ausgeht. Deshalb sollten wir auf diese 1,5 Prozent gehen. 
Es nützt ja nichts, wenn wir auf der einen Seite Verspre
chungen bezüglich Eintrittsgeneration und Teuerungsaus
gleich abgeben, aber auf der anderen Seite nicht die not
wendigen Mittel zur Verfügung stellen, um eben diese Ver
sprechungen auch zu finanzieren. Ich bitte Sie deshalb, 
meinem Antrag zu Artikel 65b auf 1,5 Prozent zuzustimmen. 

Rüegg: Ich ersuche Sie, der Fassung des Ständerates 
zuzustimmen und es bei diesem 1 Prozent der koordinier
ten Löhne für die Verbesserung der Leistungen an die Ein
trittsgeneration und für die Anpassung der laufenden Ren
ten an die Preisentwicklung zu belassen. Der Aufwand in 
Prozenten der koordinierten Löhne ist doch recht beträcht
lich. Für Altersgutschriften sind 7 bis 18 Prozent, für Lei
stungen an die Invaliden und Hinterbliebenen 1,7 Prozent, 
an den Sicherheitsfonds 0,3 Prozent und für die Eintrittsge
neration und Anpassung der laufenden Renten an die Preis
entwicklung 1 Prozent, aufzuwenden, also im Mittel unge
fähr 15 Prozent. Wir sollten nun ein weises Masshalten bis 
zum Schluss befolgen und nicht wieder auf die in der Kom
mission in aller Breite diskutierten und auch abgelehnten 
Vorstösse und Anträge zurückkommen. 

Kühne: Artikel 65b hat einen Bezug zu Artikel 34 Absatz 2. 
Die Höhe, die Sie für die Sondermassnahmen beschliessen, 
ist eine Ermessensfrage, aber Sie müssen doch auch die 
Realitäten sehen. Der Ständerat hat sich mit sehr klarer 
Mehrheit für 1 Prozent entschieden und hat mit 31 zu 8 
Stimmen das .. mindestens .. gestrichen. Wir haben uns übri
gens in diesem Saale auch schon einmal gegen die 1,5 Pro
zent ausgesprochen. Dieser Antrag hat also keine Chance 
auf Realisierung, vor allem nicht im Ständerat. Wir befinden 
uns im Differenzbereinigungsverfahren, und das Ziel ist ja, 
zu bereinigen, damit wir zum Schluss kommen und mit dem 
Gesetz einmal beginnen können. Beginnen, mögliChst bald 
beginnen, ist deshalb wichtig. weil die Altersgutschriften zu 
Beginn prozentual sehr schnell steigen. Vom ersten zum 
zweiten Jahr haben Sie eine Verdoppelung, zum dritten Jahr 
steigt es wiederum 50 Prozent; in absoluten Zahlen ist das 
nicht sehr viel, aber immerhin prozentual steigt es sehr 
stark. 
Die Jahrgänge. die stark interessiert sind. dass das Gesetz 
nun endlich in Kraft tritt, sind die Jahrgänge zwischen 1920 
und 1930; viele Mitglieder in diesem Saale sollten für diese 
Jahrgänge besonderes. Verständnis haben . 
Es kommt dazu. dass für viele bestehende Vorsorgeeinrich
tungen dieses Prozent absolut genügt, und dass wir nicht 
zwingend 1.5 Prozent vorschreiben müssen. Mit dem Fixie
ren eines Prozentes legen wir die Basis für eine Verständi
gung mit dem Ständerat, und zwar für eine Verständigung 
im wichtigen Artikel 34. Ich möchte von hier aus unsere Kol
legen im Ständerat bitten, von dieser Verständigungsbasis 
Gebrauch zu machen. dies entsprechend zu würdigen und 
nicht nach so vielen Siegen, die der Ständerat bei diesem 
Gesetz erzielt hat, zum Schluss noch übermütig zu werden. 
Ich beantrage Ihnen, der Kommissionsmehrheit zuzustim
men. 
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Muheiin, Berichterstatter: In Artikel 65b werden die Sonder
massnahmen geregelt, die für die Verbesserung der Lei
stungen an die Eintrittsgeneration und für die Anpassung 
der lallfenden Renten an die Teuerung zu ergreifen sind. 
Nach Absatz 1 in der nationalrätlichen Fassung hat jede 
Vorsorgeeinrichtung mindestens 1 Prozent der versicherten 
Löhne zu den genannten zwei Zwecken bereitzustellen. Der 
Ständerat hat das Wörtchen .. mindestens» und auch den 
Hinweis auf Artikel 34; d. h. auf die Eintrittsgeneration, 
gestrichen. 
Das hängt mit den Beschlüssen zusammen, die bei Artikel 
34 betreffend die Mindestleistungen in der Übergangszeit 
gefasst wurden. Um das Beitragsprimat auch für die Min
destleistungen sicherzustellen, wird in Absatz. 2 von Artikel 
34 festgelegt, dass diese Leistungen im Rahmen der Son
dermassnahmen von Artikel 65b zu finanzieren sind. Um 
jeden Zweifel auszuschliessen, dass Mindestleistungen 
festgesetzt werden, die mehr Mittel erfordern, wurde dieses 
Wort .. mindestens .. gestrichen. Es hat natürlich nur einen 
Sinn, wenn in Artikel 34 die Mindestleistungenfür das erste 
Jahrzehnt vorgeschrieben werden. Also bei der ständerätli
chen Fassung hatte· es keinen Sinn mehr, das .. mindestens» 
zU.streichen, aber wir haben ja nun beim Artikel 34 festge
legt, dass Mindestleistungen vom Bundesrat festgelegt 
werden. Somit hat die Streichung dieses Wortes .. minde
stens» einen Sinn, nämlich zur Sicherstellung des Beitrags
primats. Im übrigen ist es aber selbstverständlich, dass die 
Vorsorgeeinrichtungen für die Eintrittsgeneration auch 
mehr aufwenden können als nur dieses eine Prozent. Das 
ergibt sich aus dem Artikel 32 Absatz 1, der auf Freiwillig
keit beruht. 
Ihre Kommission beantragt Ihnen daher Zustimmung zum 
Ständerat, unter Einfügung in Absatz 1 von Artikel 34; die
ser Hinweis ist nötig. 
Wir stellen Ihnen Antrag, bei einem Prozent zu bleiben. In 
der Kommission ist der Antrag, den Herr Reimann stellt, auf 
1,5 Prozent zu gehen, mit 11 zu 7 Stimmen in der Minder.
heit geblieben. 
Ich glaube, es geht um eine Ermessensfrage, ob 1 oder 1,5 
Prozent vorgeschrieben werden. Es ist immerhin zu sagen, 
dass dieses Prozent für zwei Zwecke dienen muss: für die 
Eintrittsgeneration und für den Teuerungsausgleich. Wenn 
etwas mehr zur Verfügung steht, dann ist es besser mög
lich, diese beiden Zwecke zu erfüllen. Die Kommission in 
ihrer Mehrheit hatte aber die Meinung, dass man bei die
sem einen Prozent bleiben sollte, weil man sonst die Eini
gung mit dem Ständerat aufs Spiel setzen würde. 
In Absatz 2 haben wir noch eine gewisse Präzisierung vor
genommen. Hier sind die weiteren Verwendungsmöglich
keiten für die Sondermassnahmen aufgeführt. Der Stände
rat hat den Fächer geöffnet. Wir stimmen dem grundsätzlich 
zu, modifizieren aber die stände rätliche Fassung in dem 
'Sinne, als RÜCkstellungen auf die in Absatz 1 genannten 
Zwecke - also nicht für irgendwelche Zwecke - beschränkt 
bleiben. Die Formulierung scheint uns auch etwas klarer zu 
sein als diejenige des Ständerates. 
Wir beantragen in dem Sinne Zustimmung zu unseren Vor
schlägen. 

M. Barchi, rapporteur: L'article 65b regle les mesures spe
ciales. Chaque institution de prevoyance est tenue de 
consacrer au moins 1 pour cent des salaires cQordonnes ä. 
I'amelioration. des prestations en faveur de la generation 
d'entree et ä. I'adaptation des rentes en cours ä. I'evolution 
des prix. Notre decision a ete: .. au moins 1 pour cent ... Le 
Conseil des Etats a biffe les mots .. au moins .. , pour qu'on 
ne puisse pas croire que ces prestations minimales doivent 
EHre garanties au-delä. de la source de financement de 1 
pour cent. 11 s'agit d'une nuance, d'une question d'interpre
tation. Notre commission vous propose d'adhärer ä. la deci
sion du Conseil des Etats; ce ne serait pas grave de biffer 
les mots .. au moins ... 
Le Conseil des Etats a aussi biffe la reference ä. I'article 34 
qui regle les prestations minimales pendant la periode tran
sitoire. C'etait logique puisque le Conseil des Etats avait 

justement supprime ces prestations minimales. Comme la 
commission et le plenum de notre Conseil ont decide de 
maintenir I'article 34 concernant les prestations minimales, 
iI est logique que nous vous proposions maintenant de 
maintenir ä. I'article 65b la. reference a I'article 34. 
M. Reimann adepose une proposition po ur porter ce 1 
pour cent a 1,5 pour cent. MM. Rüegg et Kühne ont deja 
donne, d'une fayon excellente, les raisons qui militent 
contre la proposition de M. Reimann. Je ne veux pas repe
ter ces arguments. J~ajouterai simplement que, du point de 
vue economique, nous surchargerions I'assurance de pre
voyance professionnelle, ce qui aurait comme consequence 
de stimuler des oppositions, me me au niveau de I'opinion 
publique. Ce ne serait pas dans notre interet. 
En ce qui concerne le Conseil des Etats, je crois pouvoir 
vous dire, Monsieur Reimann, qu'lI reste ferme sur cet arti
cle. Nous creerions inutilement une "enieme" divergence, 
faisant trainer encore ce message d'une Chambre a I'autre. 
Ce n'est pas dans I'interet de ce droit qui devrait finale me nt 
entrer en vigueur. 
Le 2e alinea de I'article 65b regle la destination des res
sources qui ne so nt pas employees conformement a I'alinea 
premier. Le Conseil des Etats a elargi la notion de cette 
destination. 11 s'agit de la destination du surplus, elargi ä. 
I'adaptation au rencherissement des rentes nees avant 
I'entree en vigueur de la loi. Comme iI s'agit d'une ameliora- . 
tion, votre commission vous propose d'adherer acette 
decision avec d'ailleurs deux petits amendements de nature 
redactionnelle, qui ameliorent aussi le texte. 

Bundesrat Hürlimann: Darf ich das Problem, das wir hier 
diskutieren, vielleicht in einen etwas grösseren Zusammen
hang stellen, nämlich in die Problematik des Beitragsprima
tes? Die Idee des Beitragsprimates geht ja von ,der Überle
gung aus: Was wollen wir an Beiträgen, an Prämien erhe
ben, um diese zweite Säule in Szene zu setzen? 
Ich darf erinnern, dass wir bei den Altersgutschriften davon 
ausgehen, dass man - je nach Struktur der Kasse, ob mehr 
junge oder alte Arbeitnehmer zu versich~rn sil'Jd -12 bis 14 
Prozent vOm koordinierten Lohn erheben muss. Dann kom
men zu diesen Prämien (12 bis 14 Prozent vom koordinier
ten Lohn) die Risikoprämien. 
Wir haben vorhin festgestellt, dass diese Risikoprämien 
ebenfalls variieren. Nehmen Sie auch - um bei einer Grös
senordnung zu bleiben - 2 bis 3 Prozent, dann kommen Sie 
je nach Kasse, wenn Sie das Günstigste annehmen sowohl 
in bezug auf Risiko wie in bezug auf Altersstruktur, was in 
der Regel natürlich nicht zutrifft, auf 14 Prozent und im 
ungünstigeren Fall auf 17 Prozent. Nach 14 Prozent für die 
Altersgutschrift setzt ja dann der sogenannte Sicherheits
fonds ein. 
Und nun müssen Sie zu diesen 14 bis 17 Prozent vom koor
dinierten Lohn noch 1 Prozent bzw. nach Antrag von Herrn 
Reimann 1,5 Prozent dazurechnen, um zu entscheiden, was 
Sie' für eine Kasse, für ein Unternehmen, das neu beginnen 
muss, als tragbar erachten. 
Dabei, das kann man nicht genug betonen, können diese 12 
bis 14 Prozent nicht mit den AHV-Prozenten verglichen wer
den. Man kann in einer grob'en Rechnung sagen, dass das 
ungefähr die Hälfte ist, also im Maximalfall - mit 1 Prozent 
für Sondermassnahmen - sind das dann 9 Prozent des 
AHV-Lohns. Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die in der 
heutigen Zeit neu beginnen müssen, würde das keinen klei
nen Betrag bedeuten, der nun zusätzlich von ihren Löhnen 
abgezogen bzw. von der gesamten Lohnsumme eines 
Arbeitgebers bezahlt werden müsste. 
Und hier gehen natürlich die Meinungen, vor allem auch das 
Ermessen', was noch tragbar ist, auseinander. Ich gebe 
ohne weiteres zu, zwischen 1 und 1,5 ist vielleicht nicht 
mehr ein sehr entscheidender Unterschied. Aber ich 
glaube, wir sollten auch hier die Lösung zum Ständerat 
suchen, und wenn sich dieses System, Herr Reimann, 
bewährt hat, dann ist es einfacher, allenfalls in einer näch
sten Etappe auch in bezug auf die Sondermassnahmen auf
zubauen (statt jetzt schon zu weit zu gehen). Das empfiehlt 
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sich vor allem mit Rücksicht auf die kleinen Betriebe, die bis 
jetzt überhaupt nichts versichert haben. 
Deshalb beantrage ich Ihnen Zustimmung zum Ständerat 
und zu Ihrer Kommission. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Reimann 

Art. 69 Abs. 1 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 69 al. 1 
Proposition de la commission 

Adherer ci la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art.87a 
Antrag der Kommission 

Titel 
Unfallversicherung 

Wortlaut 

77 Stimmen 
43 Stimmen 

Das Bundesgesetz über die Unfallversicherung wird wie 
folgt geändert: 

Art. 40 

... entgangenen Verdienst übersteigen. Artikel 35 Absatz 2 
des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlas
senen- und Invalidenvorsorge bleibt vorbehalten. 

Art.87a 
Proposition de la commission 

Titre 

Assurance-accidents 

Texte 

La loi federale sur I'assurance-accidents est modifiee 
comme suit: 

Art. 40 

... se trouve prive. L'article 35, 2" alinea, de la loi federale 
sur la prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et 
invalidite est reserve. 

Präsidentin: Die Berichterstatter haben diese Änderung 
schon bei Artikel 35 Absatz 2 erläutert. - Wortbegehren lie
gen nicht vor. 

Angenommen - Adopte 

Art. 89 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Proposition de la commission 

Adherer ci la decision du Conseil des Etats 

Muheim, Berichterstatter: Zu diesem Artikel muss ich 
einige Ausführungen machen; obwohl er offenbar unbestrit
ten ist. Im Differenzbereinigungsverfahren vor dem Stände
rat hat Herr Ständerat Steiner ein Problem aufgeworfen. das 
die Freizügigkeit betrifft. Artikel 25 des Gesetzes gewährlei
stet dem Versicherten bei Beendigung des Arbeitsverhält
nisses die volle Erhaltung des Vorsorgeschutzes im gesetz
lichen Umfang. Für die obligatorischen Leistungen wird also 
die volle Freizügigkeit eingeführt. Dies betrifft sowohl die 
Kassen der Privatwirtschaft wie der öffentlichen Verwal
tung .. 
Wenn aber eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindest
leistungen gewährt, so gelten für die Freizügigkeit der wei-

tergehenden Vorsorge nicht Artikel 25 BVG, sondern die 
Artikel 331a und 331b des DR. Diese Bestimmungen sind 
aber nur auf Kassen der Privatwirtschaft anwendbar, nicht 
jedoch auf die öffentnchrechtlichen Kassen. Die öffentlich
rechtlichen Versicherungskassen gewähren zwar gestützt 
auf ein Abkommen, dem fast alle angeschlossen sind, 
gegenseitig Freizügigkeit. Wenn aber ein Mitglied aus der 
öffentlichen Verwaltung in einen Privatbetrieb übertritt, 
bestehen keine Freizügigkeitsvorschriften, weder im DR 
noch im BVG, noch im genannten Freizügigkeitsabkommen. 
Wenn dagegen ein Arbeitnehmer aus der Privatwirtschaft in 
die öffentliche Verwaltung übertritt, dann sind gemäss DR 
Freizügigkeitsleistungen zu erbringen. 
Der Ständerat will diese Rechtsungleichheit beseitigen, 
indem er in Artikel 342 DR die Bestimmungen der Artikel 
331a bis 331c ausdrücklich von der Nichtanwendbarkeit auf 
öffentlichrechtliche Dienstverhältnisse ausnimmt. Die Rege
lung der Freizügigkeit für den überobligatorischen Teil 
würde also auch für die öffentlichrechtlichen Vorsorgeein
richtungen gelten. Damit würden öffentliche und private 
Kassen gleichgestellt. 
Ihre Kommission schlägt Ihnen einstimmig vor, dem Stände
ratsbeschluss auf Änderung von Artikel 342 DR in diesem 
Sinne zuzustimmen. 

M. Barchi, rapporteur: L'article 89 pose le principe de la 
revision de I'article 342, 1er alinea, lettre a du code des obli
gations. 11 a ete introduit par le Conseil des Etats pour eviter 
une disparite de traitement entre les caisses privees et les 
caisses publiques. 
Les articles 331a ci 331c du code de,s obligations concer
nent les avoirs de libre passage en connexion avec les arti
cl es 25 et 26 de la loi sur la prevoyance professionnelle. 
M. Muheim, president de la commission, a developpe dans 
le detail les raisons de I'introduction de ce nouvel article. 
Je voudrais toutefois poser une question au representant 
du Conseil federal et ci ceux de I'administration, sans 
cependant demander une reponse immediate. Faut-iI reser
ver I'application des articles 331 a et 331 c ou, comme le pro
pose le Conseil des Etats, celle des articles 331 a ca 331 c? Je 
pose la question parce que le president de la commission, 
M. Muheim, n'a parle que de deux articles, alors que la 
reserve s'applique, dans la version du Conseil des Etats, ci 
trois articles. Cette question pourra etre examinee ci I'occa
sion de la prochaine seance de la commission du Conseil 

. des Etats. 11 n 'y avait pas de divergence ci ce propos et en 
vertu de la lai sur les rapports entre les conseils, dans ce 
cas, pour qu'un conseil puisse revenir ci un article, iI faut 
I'accord de la majorite des membres de chacune des deux 
commissions parlementaires. 
Pour le reste, je vous invite ci vous rallier ci la proposition de 
la majorite de votre commission. 

Angenommen - Adopte 

Art. 95 

Antrag der Kommission 

Mehrheit 

Festhalten 

Minderheit 

(Coutau, Allenspach, Ammann-Bern, Basler, Fischer-Bern, 
Kühne. Landolt, Schüle) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Coutau 

(ersetzt den Antrag der Minderheit) 
(Text des Ständerates) 

Altersjahr 
Männer 
25-34 
35-44 
45-54 
55-65 

Frauen 
25-31 
32-41 
42-51 
52-62 

Ansatz in Prozenten 
des koordinierten Lohnes 

7 
10 
11 
13 
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Art. 95 
Proposition de la commission 

Majorite 
Maintenir 

Minorite 

(Coutau, Allenspach, Ammann-Beme, Basler, Fischer
Berne, Kühne, Landolt, Schüle) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Coutau 

(remplace la proposition de la minorite) 
(texte du Conseil des Etats) 

Age 
Hommes 
de25a34 
de 35 a44 
de 45a 54 
de 55 a65 

Femmes 
de 25 a 31 
de 32 a 41 
de 42 a 51 
de 52 a 62 

Taux en pourcent 
du salaire coordonne 

7 
10 
11 
13 

M. Cautau, porte-parole de la minorite: Tout au long des 
debats consacres jusqu'ici a la prevoyance-vieillesse, les 
dispositions relatives au regime transitoire ont subi un sort 
assez fluctuant. Au depart, dans le projet original. du 
Conseil federal, iI etait prevu que les taux de cotisation fixes 
pour le calcul des bonifications de vieilfesse ne devraient 
atteindre leur niveau normal que progressivement, au long 
des six premieres annees qui suivaient I'entree en vigueur 
de la loi. IIs'agissait essentiellement de menageries nou
velles institutions de prevoyance qui ne s'etaient creees 
qu'a la suite de I'adoption de la loi, ä partir en tait de rien, 
pour lesquelles le choc financier correspondant pourrait 
etre trop brutal. Ce la concerne d'assez nombreuses 
branches de notre economie, en particulier les professions 
des arts et metiers, de I'hötellerie, en partie aussi de I'agri
culture. Le Conseil natiohal, qui avait la priorite, aporte 
po ur sa part ceUe periode transitoire non pas ä six, mais ä 
dix ans, pour amortir encore davantage le choc de la charge 
des cotisations imposees aux travailleurs et aux entre
prises. A son tour, le Conseil des Etats a propose d'en 
revenir ä quatre ans seulement de regime transitoire, apres 
quoi la totalite des cotisations devraient etre versees. Lors
que le projet est revenu chez nous, le Conseil national a 
decide de supprimer completement toute periode transi
toire. 
En realite, iI convient de metUre cet article 95 en rapport 
avec deux autres dispositions: les articles 32 ä 34, d'un part, 
et I'article 638 d'autre part. L'article 63a permet de prelever 
aupres des assures les plus ages des cotisations supe
rieures ä celles des cotisants plus jeunes .. Pour eux, iI se 
justitie aussi d'avoir une periode transitoire, meme de duree 
relativement breve. 11 taut donc bien meUre en rapport cet 
article 95 avec I'article 638 que vcius avez vote tout ä 
I'heure. 

Par la suite, le Conseil des Etats a rErintroduit, pour des 
assures de plus de 45 ans, une periode transitoire de deux 
ans, fixant toutefois des taux differents pour la premiere et 
pour la deuxieme annee. 11 a adopte cette formule ä une 
forte majorite, contre I'avis de M. Hürlimann d'ailleurs, 
lequel a defendu la position du Conseil national, qui ne pre
voyait pas de solution transitoire. Le Conseil des Etats a 
vote cette disposition transitoire de deux ans par 29 voix 
contre 3. Devant la commission du Conseil national, M. Hür
limann amis en rapport la disposition de I'article 95 avec la 
decision, que nous venons de confirmer, de verser des 
prestations minimales en vertu des articles 32 et 34. C'est la 
deuxieme relation qu'i1 faut bien etablir entre cet article 95 
et les articles 32 et 34 qui portent sur des prestations mini
males. Ces dispositions 32 et 34 permettent donc de garan
tir des prestations qui sont dans une certaine mesure 'inde
pendantes des cotisations versees. Par consequent, les 
dispositions transitoires redeviennent admissibles, alors 
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qu'elles ne I'etaient plus apres la suppression des articles 
32 et 34, decidee ä I'epoquepar le Conseil des Etats. Main
tenant que nous avons retabli ces articles 32 et 34, iI est 
possible et meme necessl,lire de reintroduire ces disposi
tions transitoires. . 
Elles n'ont pas de consequences excessives sur le montant 
des rentes futures des assures les plus ages, tout en mena
geant les petites et moyennes entreprises, qui aurant de la 
peine a supporter du jour au lendemain les quelque 10 pour 
cent de leur masse salariale qui seront necessaires pour 
financer une nouvelle institution de prevoyance. M. Hürli
mann a toutefois presente une solution de compromis en 
ne faisant plus de distinction entre les taux applicables au 
calcul des bonifications de vieillesse de la premiere et de la 
deuxieme annee. Dans le depliant, vous avez vu que le 
Conseil des Etats avait fait cette distinction et que des taux 
differents etaient prevus pour les deux premieres annees. 
Devant votre commission, celle solution de compromis, qui 
vise ä rendre les taux identiques pour les deux annees, a 
ete ecartee de justesse par 9 voix contre 8. C'est la propo
sition de compromis que je reprends ä mon compte, au 
nom de la minorite, conformement ä I'amendement corrige 
que vous avez rec;:u - et non pas conformement au depliant 
- et que je vous invite ä.approuver. 
Une fois encore, je vous invite ä approuver cet amende
ment pour amortir ce que la charge supplementaire, decou
lant pour elles de la mise en vigueur de celle loi, peut avoir 
de trop brutal pour toute une serie de petites et de 
moyennes entreprises qui ne disposent a I'heure actuelle 
d'aucune institution de prevoyance. Ce sont les raisons 
pour lesquelles je vous invite vivement ä approuver cette 
solution de compromis, ä laquelle on peut penser que le 
Conseil des Etats se rallier~ pour sa part. 

Zehnder: Bei diesem Artikel 95 bitte ich Sie, ganz beson
ders zu beachten, dass hier im Grunde genommen das Rad 
zurückgedreht würde, wenn er stehen bliebe, sei das nun in 
der Fassung des Ständerats oder gemäss Vorschlag des 
Kollegen Coutau. Wir würden damit nichts anderes tun, als 
das in den Artikeln 32 und 34 Verankerte wieder zu ver
schlechtern, obwohl es fn Artikel63a in bezug auf die Rnan
zierung geregelt ist. Auch darüber haben wir uns ja eindeu
tig ausgesprochen. 
Ich mache Sie einfach noch einmal darauf aufmerksam, 
dass wir aufgrund der Verfassung einen Auftrag zu erfüllen 
haben, und zwar jenen, die Eintrittsgeneration bevorzugt zu 
behandeln, insbesondere die älteren Arbeitnehmer und 
jene mit kleinen Einkommen. Ist es da nicht paradox, wenn 
man im Gesetz entsprechende Artikel schafft, die diese 
Bevorzugung enthalten, dann aber am Schluss des Geset
zes wieder eine Verschlechterung aufnimm~? Mit diesem 
Artikel 95 würden Sie insbesondere die ältere Generation 
bestrafen. Wenn Sie die Tabelle betreffend Gutschriften 
betrachten, müssen Sie zur Kenntnis nehmen, dass die Vor
schläge von Nationalrat, Ständerat und Kollege Coutau für 
die ersten bei den Altersstufen übereinstimmen, also für die 
Gruppen von 25 bis 44 Jahren bzw. 25 bis 41 für die Frauen. 
Die Verschlechterung, die hier für die ersten beiden Jahre 
verankert werden soll, trifft die Generation im Alter von 45 
bis 65 Jahren, bzw. 42 bis 62 Jahren bei den Frauen. 
Der Nationalrat schlägt hier (ich spreche ja für die Mehrheit 
der Kommission) 15 und 18 Prozent vor, der Ständerat 
haUe 12 und 14 Prozent vorgeschlagen, der Vermittlungs
vorschlag Coutau lautet nun auf 11 und 13 Prozent. Für 
zwei Jahre wollen Sie also dieses Entgegenkommen den 
Älteren gegenüber noch einmal verschlechtern, dies Jahr
gängen gegenüber die bereits seit 1972 auf die zweite 
Säule warten. Wir wissen ja nicht, ob das BVG 1983 in Kraft 
treten kann. Ich hoffe es sehr, doch kommt es darauf an, 
was der Ständerat in dieser Session noch beschliessen 
wird. 
Ausgerechnet für jene, die wir bevorzugt behandeln sollten, 
soll eine Verschlechterung aufgenommen werden. Das 
halte ich doch für rückschrittlich und paradox im Blick auf 
unsere Beschlüsse zu den Artikeln 32, 34 und 63a. Vor 
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einer knappen Stunde haben wir beschlossen, dort bei 1 
Prozent zu bleiben, nicht auf 1,5 Prozent, wie es Kollege 
Reimann beantragt hatte, aufzubessem. Es ist sicher rich
tig, wenn wir hier gegenüber dem Ständerat an unserem 
Streichungsantrag festhalten, nachdem ja die folgende Kor
rektur vorgenommen worden ist: Der Ständerat hat seiner
zeit eine Skala der Altersgutschriften von 6 bis 22 Prozent 
vorgeschlagen. Wir in der nationalrätlichen Kommission und 
auch Sie haben schon das letzte Mal eine Korrektur vorge
nommen von 7 auf 18 Prozent. Wir sind also von 22 Prozent 
zurückgegangen auf 18 Prozent, und ich glaube, das ist 
schon ein bedeutendes Entgegenkommen in bezug auf 
diese umstrittene Frage. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit der Kommission zuzustimmen 
und damit den Artikel 95 zu streichen. 

Muheim, Berichterstatter: Ich hoffe, dass es für heute zum 
letzten Mal ist, dass ich hier an dieses Pult treten muss. 
Artikel 95 enthält eine Übergangsregelung für die Altersgut
schriften, indem den Vorsorgeeinrichtungen ermöglicht 
wird, die in Artikel 17 festgelegten Ansätze in den ersten 
zwei Jahren herabzusetzen. Dadurch soll die Einführung 
der zweiten Säule für die Betriebe erleichtert werden. Diese 
Übergangsregelung hatte natürlich besonders unter dem 
Regime des Leistungsprimates, das der Bundesrat und der 
Nationalrat beschlossen hattim, eine Bedeutung. Sie spielt 
aber unter dem Beitragsprimat nach ständerätlicher Kom
mission keine so grosse Rolle mehr. Der Ständerat hat des
halb diese Fristen von zehn auf vier Jahre und jetzt sogar 
auf zwei Jahre Übergangszeit heruntergesetzt. Der Stände
rat hatte in Artikel 17 eine sehr steile Staffelung der Alters
gutschriften vorgeschlagen, die für die älteren Jahrgänge 
eine starke Belastung hätte mit sich bringen können. Der 
Nationalrat hat dann diese Staffelung viel weniger steil 
gemacht, wodurch die Ansätze bei den Altersgutschriften 
für die älteste Altersgruppe (55 bis 65 Jahre) eine Reduk
tion um ungefähr einen Fünftel auf 18 Prozent erfuhren. 
Eine nochmalige Herabsetzung erschien unserem Rate 
weder wirtschaftlich noch sozialpolitisch gerechtfertigt, 
weshalb' wir Artikel 95 überhaupt gestriChen haben. 
Der Ständerat hat nun aber an seiner Übergangsklausel 
festgehalten, aber nur mehr für die über 45jährigen und nur 
während zwei Jahren. Für die ältesten zwei Klassen wäre im 
ersten Jahr eine Reduktion der Ansätze um einen Drittel, im 
zweiten Jahr um einen Fünftel möglich. Ob eine so kleine 
Entlastung bei den Beiträgen in den ersten zwei Jahren 
noch ins Gewicht fällt, ist meines Erachtens doch fraglich. 
Bei Anwendung dieser Übergangsordnung wird auf der 
anderen Seite die Altersvorsorge gerade für diejenigen 
geschmälert, die wegen ihres Alters ohnehin die kleinsten 
Vorsorgeleistungen erhalten und deshalb eigentlich begün
stigt werden sollten. Wir haben ja beim Artikel 32 die 
Bestimmul).gen, dass man von der Eintrittsgeneration vor 
allem die Altesten begünstigen soll; das ist richtig. Aber 
jetzt beim Artikel 95 machen wir genau das Gegenteil, 
indem wir hier wiederum eine Reduktion der Altersgut
schriften vorsehen. Das ist ein gewisser Widerspruch. 
Die Kommissionsmehrheit - ich gebe zu, sie war knapp -
beantragt Ihnen, an der Streichung von Artikel 95 festzuhal
ten, währenddem die Minderheit nun den Antrag Coutau 
vorschlägt. Dieser Antrag wurde schon der Kommission 
vorgelegt. Es ist zuzugeben, dass er eine gewisse Vereinfa
chung bedeutet, indem nicht zwei Tarife, sondem nur ein 
Tarif g~macht wird. Aber ich möchte sagen: Nachdem wir 
jetzt dieses Gesetz ohnehin wesentlich reduziert haben, 
sollten wir nun nicht am Schluss ermöglichen, die ohnehin 
reduzierten Ansätze nochmals für zwei Jahre herunterzu
setzen. Ich glaube, das ist ein Widerspruch. Auf alle Fälle 
müssen wir keine Herabsetzung vorsehen - hier möchte ich 
Herm Coutau antworten - wegen der Mindestleistungen 
na~h Artikel 34, die wir beschlossen haben. Denn diese 
Mindestleistungen bleiben im Rahmen von 1 Prozent 
gemäss Artikel 65b und beeinflussen daher die Gesamtbe
lastung überhaupt nicht. 

Ich möchte Ihnen daher beliebt machen, mit der Kommis
sionsmehrheit am Streichungsantrag festzuhalten. 

M. Barchi, rapporteur: L'article 95 regle le regime transi
toire des bonifications de vieillesse. Dans le message du 
Conseil federal, I'on trouve la meme notion de regime tran
sitoire, et si I'on ne parlait pas encore de bonifications de 
vieillesse, iI etait dejä question de bonifications de libre pas
sage. Le Conseil national, par sa decision de septembre 
1981, a supprime ce regime transitoire. Pourquoi? Parce 
que, comme I'on a adopte le principe de la primaute des 
cotisations, on a pense que des lors, iI n'y avait plus de 
reelle necessite d'introduire cette reduction ä la faveur des 
nouvelles institutions de prevoyance. Le Conseil des Etats a 
repris maintenant une disposition transitoire d'une portee 
plus reduite qu'auparavant. Cette derniere ne conceme que 
les personnes qui ont un age superieur ä 45 ans et elle 
demeure en vigueur pendant deux ans. La majorite de la 
commission est d'avis d'en rester ä notre decision de sep
tembre 1981. Pourquoi la majorite s'oppose-t-elle ä ce nou
veau regime transitoire? Premierement, puisqu'iI ne porte 
en fait que sur deux ans. 11 est vrai que ce regime transitoire 
apporte des benefices supplementaires aux nouvelles 
caisses. Je suis d'accord lä-dessus avec M. Coutau, qui a 
apporte ces arguments avec distinction, comme toujours. 
Neanmoins, d'un autre cote, (c'est la deuxieme raison de la 
majorite), iI 'represente un prejudice ä la charge des per
sonnes de plus de 45 ans qui justement devraient etre 
ce lies qui me rite nt le plus d'etre protegees (de ce poiht de 
vue, le regime transitoire ades consequences cla:irement 
negatives). En I'occurrence, je vous propose de suivre la 
proposition de la majorite de votre commission, 

Bundesrat Hürlimann: Ich bedaure ein wenig, dass ich 
unmittelbar vor Schluss dieser Differenzbereinigungsde
batte ausnahmsweise mit der Minderheit die Meinung des 
Bundesrates vertrete. Sie haben hier in diesem Rat eine 
ausgezeichnete Bereitschaft bekundet in bezl,lg auf die Vor
lage des Ständerat!,!s. Ich darf aber auf etwas hinweisen: 
Präsident Muheim hat recht: Artikel 32 und 34, die sie 
gerTIäss Antrag der Kommission, deutlich angenommen 
haben, müssen, wenn wir eine Synthese finden wollen, 
noch vom Ständerat beschlossen werden. Artikel 34 hat im 
Grunde genommen mit dieser sogenannten Übergangsre
gelung, einer milderen Einführungsart, nichts zu tun; es ist 
nur noch eine politisch-psychologische Frage, ob wir 
gegenüber dem Ständerat auch in diesem Punkte noch eine 
gewisse Bereitschaft für eine Synthese bekunden wollen. 
Man darf nicht vergessen: Der Ständerat hat ursprünglich 
für die Einführungszeit vier Jahre vorgeschlagen, als gestaf
felte Reduktionen der Beiträge während vier Jahren. Dann 
hat der Nationalrat Festhalten beschlossen. Der Ständerat 
ist Ihnen auf halbem Weg entgegengekommen und hat 
dann statt einer. vierjährigen eine zweijährige Reduktions
zeit vorgeschlagen, wie Sie das nun in Artikel 95 vor sich 
haben. Ich habe schon in der Kommission im Interesse 
einer Vereinheitlichung der Prämien während zwei Jahren 
den Vorschlag, den jetzt Herr Coutau aufgenommen hat, 
eingebracht, im Sinne eines Entgegenkommens gegenüber 
dem Ständerat, aber gleichzeitig auch mit Rücksicht auf die 
Kassen, damit sie nicht jedes Jahr neu die Prämien festle
gen müssen. 
Weil ich, kaum haben Sie diese Differenz bereinigt, mit die
ser Vorlage wieder in die ständerätliche Kommission gehen 
muss, möchte ich das Alibi haben, dass ich dort, wo ich 
überzeugt war, mich für die Lösung des Ständerates einge
setzt habe, um die letzten Differenzen zwischen den beiden 
Räten möglichst bald im Sinne einer Synthese bereinigen 
zu können. Ich gebe ohne weiteres zu, dass das ein Ermes
sensentscheid ist, aber mit Rücksicht auf die psychologi
sche Wirkung gegenüber dem Ständerat bin ich mit der 
Minderheit der Meinung, dass Sie dieser zustimmen sollten. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Coutau 

Art. 98 Abs. 4 Bst. b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 98 al. 4 let. b 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

Schluss der Sitzung um 12.50 Uhr 
La seance est levee ci 12 h 50 

29-N 

48 Stimmen 
78 Stimmen 
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Beschluss des Nationalrates vom 3. März 1982 
Decision du Conseil national du 3 mars 1982 

Differenzen - Divergences 

Art. 19 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 19 al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer ä. la decision du Conseil national 

Kündig, Berichterstatter: Vorerst möchte ich Ihnen für Ihre 
Wahl zum zweiten Stimmenzähler recht herzlich danken. 
Die erste Differenz im BVG haben wir bei Artikel 19. Hier 
beantragt Ihnen die Kommission Zustimmung zum National
rat. Materiell besteht keine Differenz zwischen der Fassung 
des Nationalrates und der des Ständerates. Der Nationalrat 
streicht den zweiten Teil des Satzes, der hiess: .. und das 
Zusammentreffen des Anspruches mit demjenigen der 
Witwe ... Es scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein, dass 
der Bundesrat in seiner Regelung auch diesen Punkt zu 
berücksichtigen hat. 

Angenommen - Adopte 

Art. 32 Abs. 1 und 34 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Natipnalrates 

Art. 32 al. 1 et 34 
Proposition de la commission , 
Adherer ä. la decision du Conseil national 

Kündig, Berichterstatter: Diese beiden Artikel stellten die 
eigentliche Hauptdifferenz zwischen der Auffassung des 
Nationalrates und derjenigen des Ständerates dar. Der Mei
nungsunterschied liegt nicht in der Ausiegung des Verfas
sungsauftrages zu Artikel 34 quater und Artikel 11 Absatz 2 
der Übergangsbestimmungen, sondern in den Vorstellun
gen, wie diesem Auftrag in der Verordnung nachgelebt wer
den soll. 
Der Ständerat, der seiner Kommission folgte, vertrat die 
Ansicht, dass wegen der überaus grossen Unterschiedlich
keit der Vorsorgeeinrichtungen eine vom Bundesrat defi
nierte Mindestleistung zu unüberwindlichen Problemen füh
ren müsste. Er wollte daher die Aufgaben an die Vorsorge
einrichtungen delegieren, wobei die im Artikel 65b festge
legten Umlagemittel einzusetzen wären. Dabei wurde im 
besonderen die Vorstellung bekämpft, dass der Bundesrat 
mutmassliche Rentenleistungen festzulegen hätte. Solche 
Leistungsvorschriften hätten Erwartungen geweckt, die 
höchstens von grösseren Vorsorgeeinrichtungen hätten 
gedeckt werdenkönnen.' Alle kleineren Vorsorgeeinrichtun
gen hätten diese Leistungserwartungen enttäuschen müs
sen und wären somit gegenüber ihren Rentnern als 
schlechte und ungenügende Institutionen abgestempelt 
worden, was zweifelsohne auf die Arbeitgeber zurückgefal
len wäre. Der Nationalrat hat im besonderen dem Vorbehalt, 
man würde mit dem Artikel 34 durch die Hintertüre den Lei
stungsprimat wieder einführen, Rechnung getragen und 
den neuen Absatz 2 eingefügt, der aussagt, dass die Finan
zierung dieser Mindestleistungen allein über die Mittel der 

~Sl 
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Sonderrnassnahmen gemäss Artikel 65b zu erfolgen habe, 
also höchstens 1 Prozent kosten dürfe. Mit diesem Nach
satz, der bereits in der ständerätlichen Kommission von 
Herrn Kollege Arnold zur Diskussion gestellt wurde, soll 
ausgesagt werden, dass die Leistungen nur dann zu erbrin
gen sind, wenn das Umlageprozent dafür ausreicht. 
Aufgrund dieser Ausgangslage wurden vom Bundesrat in 
Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Bühlmann, Zürich, Modell
rechnungen ausgearbeitet. Daraus ist ersichtlich, dass es 
grösseren Vorsorgeeinrichtungen mit über 20 Mitgliedern 
durchaus möglich sein wird, durch Umlagernassnahmen 
oder sogar durch den Einsatz der Mittel im Rentenwertum
lageverfahren Leistungen zu erbringen, die den heutigen· 
Vorstellungen entsprechen; Sie sollen auch nach der Been
digung der ersten zehn Jahre ermöglichen, den Verfas
sungsauftrag für die Übergangsgeneration zu verwirklichen. 
Andererseits darf nicht übersehen werden, dass diese Ziele 
vorab bei kleineren Vorsorgeeinrichtungen und im beson
deren bei denjenigen, die neu beginnen müssen, nicht mit 
Sicherheit erreicht werden können. Besondere Schwierig
keiten würden aber bei den Vorsorgeeinrichtungen mit 
Gruppenversicherungsverträgen eintreten, da der Einsatz 
von Umlagemitteln hier äusserst grosser Flexibilität bedarf. 
Diese Flexibilität soll in der Verordnung soweit wie möglich 
gewahrt werden, wie Sie aus den heutigen Beratungen 
ersehen werden. Da diesem Artikel im besonderen im 
Zusammenhang mit der Frage eines möglichen Referen
dums spezielle Bedeutung zukommt und auch die stände
rätliche Kommission von einem strikten Festhalten am 
System des Beitragsprimats überzeugt ist, hat Herr Bun
desrat Hürlimann anlässlich· der Kommissionssitzung eine 
Erklärung abgegeben, die die zukünftige Form der Verord
nung umschreibt. Die Kommission glaubt, dass die heutige 
wesentliche Aussage zu den Artikeln 32 und 34 Gewissheit 
bietet, dass ein Abweichen vom Beitragsprimat nicht mehr 
möglich ist. Sie beantragt Ihnen daher aus zwei Überlegun
gen, der Fassung des Nationalrates zuzustimmen. 

1. Auch in der Verordnung werden keine Leistungen end
gültig festgelegt. In allen Fällen werden die Beitragsteile 
bestimmt, die für die bestimmte Aufgabe eingesetzt werden 
müssen. 

2. Es wird nicht vorgeschrieben, dass die Mittel aus
schliesslich nach dem Umlageverfahren eingesetzt werden 
müssen. Es soll auch möglich sein, das Rentenwertumlage
verfahren oder das Kapitaldeckungsverfahren anzuwenden. 
Das heisst, dass die Umlagemittel auch eingesetzt werden 
können' zum Ankauf höherwertiger Renten oder zur Auf
stockung der Altersgutschriften . für diejenigen Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter, die in den ersten neun Jahren nach 
Inkrafttreten des BVG Rentner werden. 
Ich möchte Herrn Bundesrat Hürlimann nun bitten, die 
Erklärung, die er in der Kommission abgab, auch im 
Gesamtplenum abzugeben, und ich werde mir im 
Anschluss daran erlauben, noch einige Ausführungen dazu 
zu machen. 

Bundesrat Hürlimann: Bevor ich dem Wunsche Ihres Kom
missionspräsidenten nachkomme, habe ich das Bedürfnis, 
Ihrer Kommission und Ihrem Präsidenten herzlich zu dan
ken. Ich glaube, dass wir nicht zu weit gehen, wenn wir 
heute feststellen, dass wir mit dieser Vorlage, die uns nun 
während rund sieben Jahren beschäftigt hat, in die letzte 
Phase treten. 
Ich darf vielleicht noch einmal kurz Bilanz ziehen: Sie haben 
vor zwei Jahren am 16. Juni Ihre Vorlage, d. h. das neue 
Konzept mit der Etappenlösung und dem Beitragsprimat, 
zuhanden des Nationalrats verabschiedet. Nach den Bera
tungen im Nationalrat vom 30. September 1981 kam die Vor
lage mit 46 Differenzen (wobei ich nur die Artikel gezählt 
habe) in Ihren Rat zurück, wobei auch hier eine echte Lei
stung des Nationalrats in bezug auf dieses Konzept aner
kannt werden darf, etwa' im Zusammenhang mit den Son
dermassnahmen oder mit der Regelung in bezug auf die 
steuerliche Behandlung. Sie haben dann von diesen 46 

Differenzen alle bis auf 17 abgebaut. Diese 17 Differenzen -
nach den Beratungen in Ihrem Rat vom 26. Januar 191;12 -
gingen dann im März 1982 an den Nationalrat, der die Vor
lage wieder an Sie mit neun Differenzen zurückgeschickt 
hat. Nun beantragt Ihnen die Kommission, diese neun Diffe
renzen noch auf drei zu reduzieren. Damit bin ich bei dem, 
was die wesentlichste Differenz betrifft, vor allem wenn ich 
die Beratungen nach der nationalrätlichen Behandlung 
berücksichtige und wenn ich die Diskussion in Ihrer Kom-
mission werte. . 
Ich komme nun dem Wunsche Ihres Kommissionspräsiden
ten nach und leg~ persönlich Wert darauf, dass diese Inter
pretation für die Verordnungsbestimmungen im Rahmen 
von Artikel 34 auch im .. Amtlichen Bulletin» enthalten ist. Ich 
schliesse dabei an meine Ausführungen im Nationalrat am 
3. März 1982 an, wo ich mich zu diesen beiden Artikeln 
ebenfalls geäussert habe. Im Anschluss an diese Beratun
gen haben wir, wie es Ihr Herr Präsident gesagt hat, sowohl 
mit ihm als auch mit Herrn Prof. Bühlmann und mit verschie
denen Experten das Problem noch eingehender analysiert. 
Ich kann somit zuhanden der Materialien für die Ausarbei
tung der Verordnung durch den Bundesrat hier folgende 
Aussagen machen: ' ' 

1. Am Beitragsprimat wird konsequent festgehalten. 

2. Ein «kleineres .. Einkommen bewegt sich bei den heuti
gen Zahlen in der Grössenordnung von ungefähr 21 000 
Franken, was einen koordinierten Lohn von etwa 6000 Fran
ken ergibt. 

3. Bei der Besserstellung Versicherter mit kleinen Einkom
men ist zu berücksichtigen, ob es sich um ein Einkommen 
für Voll- oder Teilzeitarbeit bzw, um ein Zusatzeinkommen 
handelt. So ist beispielsweise das Einkommen von 20 000 
Franken eines Hilfsarbeiters anders zu bewerten als ein 
gleich hohes Zusatzeinkommen, das ein im übrigen freibe
ruflich Tätiger aus einer Teilzeitanstellung bezieht. Da hier 
aber unzählige Varianten denkbar sind, muss die Bewer
tung der jeweiligen Faktoren der Vorsorgeeinrichtung über
lassen bleiben. 
4. Für die Mindestleistungen gemäss Artikel 34 Absatz 1 
sind - falls solche Versicherungsfälle während der ersten 
neun Jahre nach Inkrafttreten des BVG eintreten - minde
stens zwei Drittel des in Artikel 65b vorgesehenen Prozen
tes für Sonderrnassnahmen aufzuwenden, und zwar in der 
Regel nach dem Umlageverfahren. Die Leistungen sind so 
zu bemessen, dass sie längerfristig erbracht'werden kön
nen. 

5. Angehörige der Eintrittsgeneration mit höheren Einkom
men müssen, fa/ls für sie Altersleistungen innert neun Jah
ren nach Inkrafttreten des Gesetzes fällig werden, nominal 
- 'aber nicht prozentual - mindestens in den Genuss der 
gleichen Leistungen kommen wie entsprechende Versi
cherte mit kleinen Einkommen. 

6. Vorsorgeeinrichtungen sollen die Möglichkeit haben, die 
unter Punkt 4 genannten Mittel nach dem Rentenwertum
lage- oder nach dem Kapitalde!;kungsverfahren zu verwen
den, also gegebenenfalls die Altersgutschriften der zu 
Begünstigenden damit zu erhöhen. 

Mit diesen Grundsätzen wird sowohl den verschiedenarti
gen Verhältnissen von Kasse zu Kasse gebührend Rech
nung getragen als auch der Übergangsbestimmung von 
Artikel 11 der Bundesverfassung nachgelebt. 

Kündig, Berichterstatter: Durch diese Erklärung soll den 
begründeten Bedenken einer grossen Zahl von Vorsorge
einrichtungen Rechnung getragen werden. Es wird, darin 
klar zum Ausdruck gebracht, dass durch den Artikel 34 kei
nesfalls ein Leistungsprimat eingeführt werden darf. 
Dadurch soll auch die Aussage bestärkt werden, dass die 
Vorsorgeeiniichtung zwar dem Verfassungsauftrag, nämlich 
Festlegen von Leistungen zugunsten der Neurentner der 
Übergangszeit, nachzukommen hat. Sie weiss auch, wieviel 
von dem Umlageprozent dafür einzusetzen ist. Die Form, 
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wie sie diesem Auftrag nachzukommen gedenkt, bleibt, ihr 
jedoch weitestgehend überlassen. 
Wir müssen dabei verschiedene Überlegungen anstellen: 
Viele bestehende Vorsorgeeinrichtungen kommen dem Ver
fassungsauftrag bereits heute nach, ja übertreffen ihn sehr 
weitgehend. Sie alle sollen und dürfen durch dieses Gesetz 
nicht zu Massnahmen gezwungen werden, die sie in ihren 
bisherigen Tätigkeiten in irgendeiner Form stören. 
Ich wiederhole diese Absichtserklärung des Gesetzgebers 
bewusst, da von verschiedenster Seite immer wieder 
behauptet wird, das BVG zerstöre Bisheriges und br.inge 
den bis heute Versicherten nur Schaden und immense 
Belastungen. 
Das BVG ist ein Gese,tz mit Mindestvorschriften. Es gilt so
mit für jede Vorsorgeeinrichtung die gleiche Ausgangslage. 
Sie selbst hat zu prüfen, ob sie auf diesem oder einem 
anderen Weg diese Mindestvorschriften erfüllt oc;ler nicht. 
Erfüllt sie dieselben, so ist sie frei, das bisherige System 
beizubehalten oder aufgrund neuer Erkenntnisse eine 
andere Form zu wählen. Erfüllt sie diese Mindestvorschrif
ten noch nicht vollumfänglich, so hat sie dieselben Teile 
anzupassen, wobei die Form nicht vorgeschrieben wird. 
Die einzigen .. internen .. Kosten, die durch das BVG entste
hen, sind Kosten für die Anpassung der Reglemente sowie 
das Nachführen der individuellen Konti der AltersgutschrIf
ten. 
Als .. externe .. Kosten fallen die Beiträge an den Sicherheits

·fonds mit 0,3 Prozent des koordinierten Lohnes an, was 
etwa 0,2 Promille des effektiven Lohnes ausmachen wird. 
Dadurch wird garantiert, dass kein älterer Mitarbeiter durch 
ungünstige Altersstruktur eines kleineren Unternehmens zu 
zu hohen .Beiträgen gezwungen wird und andererseits, dass 
bei Zahlungsunfähigkeit einer Vorsorgeeinrichtung in 
Zukunft kein Arbeitnehmer mehr zu Schaden kommen 
kann. 
Im weiteren müssen wir bei allen Überlegungen zur Besser
steIlung der ,über 55jährigen bedenken, dass wir einerseits 
das bisher Gewachsene stören könnten. dass aber auch 
die Gefahr besteht, dass zu grosse Belastungen zu ernst
hafteR Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt führen müssten. 
Dabei würden Frauen, die später wieder' ins Berufsleben 
zurückkehren möchten, stark erschwerte Anstellungsbedin
gungen vorfinden. Es muss daher alles Gewicht darauf 
gesetztwerden, dass nicht Technokraten versuchen, Ideal
vorsteIlungen nachzueifern, die in der Vielfalt unserer 
Altersvorsorgelandschaft, keinen Platz haben. 
Die Kommission beantragt Ihnen aufgrund der, heutigen 
Angaben Zustimmung zum Nationalrat für die Artikel 32 und 
34. 

Angenommen - Adopte 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 19.15 Uhr 
La seance es! levee a 19 h 15 

Zweite Sitzung - Deuxieme sean~e 

Dienstag; 8. Juni 1982, Vormittag 
Mardi 8 juin 1982, matin 

8.00h 
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Fortsetzung - SiJite 

Siehe Seite 187 hiervor 
Voir page 187 ce-devant 

Art. 35 Abs. 2 und 3 
Antrog der Kommission 

Abs.2 
Er erlässt Vorschriften zur Verhinderung ungerechtfertigter 
Vorteile des Versicherten oder seiner Hinterlassenen beim 
Zusammentreffen mehrerer Leistungen. Treffen Leistungen 
nach diesem Gesetz mit solchen nach dem Bundesgesetz 
über die Unfallversicherung oder nach dem Bundesgesetz 
über die Militärversich,erung zusammen, so gehen grund
sätzlich die Leistungen der Unfallversicherung oder der MiIi
tärversicherung' vor. 

Abs.3 
Streichen 

Art. 35 al. 2 et 3 
Proposition de la commission 

AI. 2 
11 edicte des prescriptions, afin d'empecher que le cumul de 
prestations ne procure un avantage injustifie ci I'assure ou ci 
ses survivants. En cas de concours de prestations decou
lant de la presente loi ·avec des prestations decoulant de la 
loi federale sur I'assurance~accidents ou de la 101 federale 
sur I'assurance militaire, la priorite sera donnee en principe 
aux prestations de I'assurance-accidents ou de I'assurance 
militaire. 

AI. 3 
Biffer 

Kündig, Berichterstatter: Bei Artikel 35 könnte man meinen, 
es sei hier etwas Neues eingesetzt worden. In Wirklichkeit 
handelt es sich jedoch darum, dass der erste Satz aus der 
ursprünglichen Fassung des Bundesrates übernommen 
wurde, während der zweite Teil dem entspriCht, was der 
Nationalrat im November 1981 beschlossen hat. Die letzte 
Fassung des Nationalrates ist, wie dies von verschiedener 
Seite aufgezeigt wurde, nicht praktikabel. Die vom Stände
rat im Januar geschaffene Differenz wurde au,s technischen 
Gründen vorgenommen, urn eine nochmalige Überprüfung 
zu ermöglichen, was in der Zwischenzeit erfolgt ist und uns 
bestätigte, dass ,es riChtig ist, wenn die Prioritäten so 
gesetzt werden, dass zuerst die Leistungen der AHVIIV 
festgelegt werden sollen, in zweiter Priorität diejenigen des 
UVG und der Militärversicherung und erst in dritter Priorität 
die Leistungen ,des BVG. 
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Die Kommission beantragt Ihnen, dieser neuen Fassung, 
die sich au~ Zwei ursprünglichen Fassungen zusammen, 
setzt, zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 37 Abs. 1 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 37 al.1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Kündig, Berichterstatter: Materiell ist dieser Entscheid 
nicht von besonderer Bedeutung, da der Teuerungsaus
gleich ja nur auf den Rententeilen vorgenommen wird, die 
dem Obligatorium unterstellt sind. Dieselben werden in die
sem Zeitpunkt, nach etwa drei Jahren, etwa 5 bis 9 Prozent 
des koordinierten Lohnes betragen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 63a Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Art. 63a al. 4 
Proposition de la commission 
Biffer 

Kündig, Berichterstatter: Dieser Artikel hat einen äusserst 
langen Leidensweg. Unser Konzept ging davon aus und tut 
dies in seiner Zielsetzung heute noch, dass die Beiträge 
altersunabhängig zu erheben sind. Dabei sollen die über die 
ganze Zeit gleichbleibenden Arbeitnehmerbeiträge dem 
Arbeitnehmer vollumfänglich gutgeschrieben werden. Die 
Arbeitgeberbeiträge jedoch sollen schwergewichtig zugun
sten der ältere'n Jahrgänge eingesetzt werden. Eine 
Methode übrigens, wie sie heute von vielen autonomen 
Kassen angewandt wird. 
Der Nationalrat hat von dieser Idee nicht viel gehalten und 
wollte die Staffelung freigeben. Aus sozialpolitischen Über
legungen und um die Benachteiligung der Älteren nicht auf 
die Spitze zu treiben, schlug der Ständerat neu ein Bela
stungsverhältnis von 1 zu 1,5 von jungen und älteren Ver
sicherten vor, wobei dies jedoch nur für Beitragsteile, die 
für die Altersgutschriften benötigt werden, Geltung haben 
könnte. 
Die letzte Fassung des Nationalrates sah jedoch alle Bei
tragsteile vor. Dieser Vorschlag muss aus technischen 
Gründen abgelehnt werden, da sonst bereits 18jährige Bei
trag steile zugunsten der Altersgutschriften der über 25jäh
rigen leisten müssten. 
Die Ständeratskommission hat nun dem Einwand der feh
lenden Flexibilität des BVG Rechnung getragen und bean
tragt die ursprüngliche Fassung des Nationalrates, nämlich 
Streichung des ganzen Absatzes 4 des Artikels 63a. Sie 
glaubt, dass dadurch mögliche Schwierigkeiten beseitigt 
werden, hofft aber, dass der Grundgedanke, wie er heute 
von über 95 Prozent aller Vorsorgeeinrichtungen gehand
habt wird, nämlich altersunabhängige Beiträge zu erheben, 
auch in Zukunft Gültigkeit haben wird. 
Wir beantragen Ihnen daher Streichung. 

Angenommen - Adopte 

Art. 64 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Art. 64 al. 3 
Proposition de la commission 
Biffer 
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Art.64a 
Antrag der Kommission 

Titel 

E 8 juin 1982 

Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen 
und Versicherungseinrichtungen. 

Abs.1 
Versicherungseinrichtungen, die bei nach diesem Gesetz 
registrierten Vorsorgeeinrichtungen die Risikodeckung 
übernehmen wollen, haben in ihre Angebote Tarife einzube
ziehen, die lediglich die gesetzlich vorgeschriebenen Risi
ken für Todesfall und Invalidität abdecken. Der Bundesrat 
regelt die Einzelheiten. 

Abs.2 
Die für die Genehmigung der Tarife aufgrund von Artikel 20 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes zuständige Aufsichts
behörde prüft, ob die für die gesetzlich vorgeschriebene 
berufliche Vorsorge anwendbaren Tarife auch unter dem 
Gesichtspunkt des Obligatoriums angebracht sind. 

Art.64a 
Proposition de la commission 

Titre 
Contrats d'assurance entre institutions de prevoyance et 
institutions d'assurance. 

AI. 1 
Les institutions d'assurance qui veulent se charger de la 
couverture de risques assumes par des institutions de pre
voyance enregistrees conformement ä la presente loi doi
vent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les 
risques de deces et d'invalidite legalement prescrits. Le 
Conseil federal edicte des prescriptions de detail. 

AI. 2 
L'autorite de surveillance competente pour approuver les 
tarifs en vertu de I'article 20 de la loi sur la surveillance des 
assurances examine si les tarifs applicables a la prevoyance 
professionnelle legalement prescrite sont equitables du 
point de. vue de regime obligatoire. 

Kündig, Berichterstatter: Zu diesem Artikel 64 Absatz 3 
stellt die Kommission den Antrag auf StreiChung, dafür neu 
die Schaffung ein~s Artikels 64a. Sowohl im Nationalrat als 
auch im Ständerat hat die Frage der Risikoversicherung 
besondere Beachtung erlangt. Dabei ging es vorab darum, 
zu möglichst günstigen und möglichst eindeutigen Bedin
gungen die Risikoleistungen des Obligatoriums abdecken 
zu können. Im besonderen kann das heutige System, das 
im Bereich der Privatversicherung eine Berechtigung haben 
mag, für ein Obligatorium nicht genügen. Heute werden aus 
Sicherheitsgründen sehr hohe Risikotarife genehmigt und 
die Versicherungsgesellschaft ist verpflichtet, die daraus 
entstandenen Gewinne wieder zurückfliessen zu lassen. Im 
Obligatorium würde dies bedeuten, dass vorerst zu hohe 
Beiträge vom Arbeitnehmer l,Ind Arbeitgeber abverlangt 
werden, und dass im Anschluss daran den Vorsorgeeinrich
tungen aus Gewinnrückflüssen Mittel zufliessen, die sie für 
die Leistungsverbesserungen verwenden müssen. Dies 
führt zu einer massiven Ungleichbehandlung der selbständi
gen bzw. autonomen Vorsorgeeinrichtungen gegenüber all 
jenen, die. Versicherungsverträge abschliessen müssen. 
Die Kommission hat nach einer neuen Fassung gesucht, die 
nun die Versicherungsgesellschaften verpflichtet, neben 
allen anderen Tarifen auch einen BVG-Minimaltarif anzubie
ten. Dabei soll im Absatz 2 klar ausgesagt werden, dass die 
Tarife, die nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz geprüft 
werden müssen, auch nach diesem Gesichtspunkt, nämlich 
nach dem Obligatorium, zu prüfen sind und diesem zu ent
sprechen haben. Die Kommission beantragt Ihnen daher, 
Artikel 64 Absatz 3 zu streichen und Artikel64a (neu) aufzu
nehmen. 

Angenommen - Adopte 
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Art. 65b Abs. 1 und 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 65b al. 1 et 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Kündig, Berichterstatter: Hier beantragt Ihnen die Kommis
sion im Absatz 1 und 2 Zustimmung zum Nationalrat. Es 
geht ·im wesentlichen um eine redaktione.lle Anpassung. 

Angenommen - Adopte 

Art.87a 
Antrag der Kominission 
Zustimmung zum'Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Kündig, Berichterstatter: Dieser Beschiuss des Nationalra
tes wurde aus technischen Gründen, aufgrund der 
Beschlüsse zu Artikel 35 Absatz 2, eingefügt. Die Kommis
sion beantragt Ihnen daher Zustimmung. 

Angenommen - Adopte 

Art. 95 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
AdMrer a ladecision du Conseil national 

Kündig, Berichterstatter: Hier beantragt Ihnen die Kommis
sion Zustimmung zu den Beschlüssen des Nationalrates. Es 
handelt sich darum, dass für die ersten bei den Jahre die 
gleichen Ansätze als Mindestansätze für die Altersgut
schriften festgelegt werden. Dadurch soll auch für die Vor
sorgeeinrichtungen eine einfachere Handhabung, nämlich 
die konstant bleibende Belastung für zwei Jahre, festgelegt 
werden. 

Angenommen - Adopte 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

191 





Nationalrat 
Conseil national 

Sitzung vom 16.6. 1982 
Seance du 16.6. 1982 

Differenzen 
Divergences 





Prevoyance professionnelle. Loi 768 N 16juin 1982 

Siebente Sitzung - SeptiE!me seance 

Mittwoch, 16. Juni 1982, Vormittag 
Mercredi 16 juin 1982, matin 

8.30h 

Vorsitz - Presidence: Frau Lang 

75.099 

Berufliche Vorsorge. Bundesgesetz 
Prevoyance professionnelle. Loi 

Siehe Seite 221 hiervor - VOlr page 221 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 8. Juni 1982 
Oecision du Conseil des Etats du 8 juin 1982 

Differenzen - Divergences 

Art. 35 Abs. 2 und 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 35, al. 2 et 3 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Muheim: Berichterstatter: Wir stehen in der dritten Runde 
des Differenzbereinigungsverfahrens. Die zweite Runde 
haben wir im März dieses Jahres durchgeführt. Damals hat
ten wir noch bei 17 Artikeln Differenzen, die wir dann auf 
zehn Differenze'n zurückgeführt haben. Der StäQderat hat 
nun in der Junisession bis auf drei Punkte unseren Vor
schlägen und Beschlüssen zugestimmt. Wir haben also 
heute noch drei Differenzen zu bereinigen. Insbesondere 
hat der Ständerat der piece de resistance, wenn ich so 
sagen ,darf, den Artikeln 32 und 34 betreffend Mindestlei
stungen in den ersten neun Jahren, zugestimmt. Er tat dies 
nach einer Erklärung des Bundesrates, wie dieser von der 
Ermächtigung, die wir ihm erteilen, Gebrauch zu machen 
gedenkt. Diese Erklärung des Bundesrates steht im Proto
koll des Ständerates. Die ganze Frage der Artikel 32 und 34 
ist deshalb nicht mehr Gegenstand unserer heutigen Dis
kussion. Wir haben, wie bereits erwähnt, nurmehr drei Diffe
renzen, und ich komme gleich zur ersten Differenz: Artikel 
35 Absatz 2. 
Hier geht es um die Koordination des beruflichen Vorsorge
gesetzes mit dem Unfallversicherungsgesetz und dem MiIi
tärversicherungsgesetz für den Fall, dass aus beiden 
Gesetzen Leistungen zusammentreffen. Wir haben im Sep
tember 1981 beschlossen, dass in diesem Falle des Zusam
mentreffens von Leistungen aus beiden Gesetzen grund
sätzlich das, Unfallversicherungsgesetz die Priorität haben 
solle. Der Ständerat hat aber im Januar dieses Jahres den 
umgekehrten Beschluss gefasst, nämlich dem beruflichen 
Vorsorgegesetz die Priorität einzuräumen. Er tat das aber 
nicht· aus besonderer Überzeugung, sondern ausdrücklich, 
um zu erwirken, dass wir die ganze Frage nochmals über
prüfen. Wir haben dann in der Märzsession an der Priorität 
des Unfallversicherungsgesetzes festgehalten. Wir 
beschlossen, dass die BVG-Leistungen Kürzungen erfahren 
sollen, wenn die gesamten Leistungen 90 Prozent des mut
masslich entgangenen Verdienstes überschreiten. Damit 
wird wiederum die Priorität des Unfallversicherungsgeset
zes bestätigt. , 

Der Ständerat hat dem grundsätzlich zugestimmt; er hält 
allerdings unsere Lösung mit dieser .90-Prozent-Grenze 

. nicht für praktikabel. Er hat aber den Beschluss, den wir im 
September 1981 bereits gefasst haben, aufgenommen und 
zum seinigen gemacht. Wir stehen also 'vor der Situation, 
dass der Ständerat uns grundsätzlich zustimmt, aber eine 
Formulierung, die wir früher einmal beschlossen hatten, 
übernimmt. Die nationalrätliche Kommission beantragt 
Ihnen Zustimmung zu dieser bereits früher beschlossenen 
Version. Absatz 3 von Artikel' 35 wäre damit zu streichen 
und zum ersten Satz von Absatz 2 zu machen. Ihre Kom
mission beantragt Ihnen, in diesem Sinne zu beschliessen. 

M. Barchi, rapporteur: Apres nos deliberations du 3 mars 
1982, une quinzaine de divergences subsistaient. La com: 
mission et le plenum du Conseil des Etats ont encore tente 
'un effort remarquable pour parvenir ci une conciliation. Dans 
la plupart des cas, ils ont suivi nos decisions. Apropos des 
articles 32 et 34, le Conseil des Etats a notamment 
approuve notre conception concernant les prestati~ns mini
males pendant la periode transitoire. Cela a donne.I'occa
sion ä M. Hürlimann, chef du departement, de faire une 
declaration d'interpretation authentique de I'article 34, en 
vue de fixer les lignes directrices qui devraient inspirer les 
dispositions d'exe~ution contenues da."s I'~r~onnance. O~ 
trouve cette declaration dans 1e Bulletin offlclel du Conseil 
des Etats. Elle fixe, par exemple, le principe de la primaute 
des cotisations, qui demeure acquis. On y explicite aussi le 
terme urevenu modeste» - soit environ 21 000 francs - cor
respondant ä un salaire coordonne d'enviro." .6?OO fra~c.s. 
D'autres points encore de I'article 34 ont ete I~terpr:tes 
authentiquement par le representant du Conseil federal. 
Cela est important car la declaration de M. Hürlimann a 
tendu un po nt pour faciliter la realisation d'\Jne unite de 
doctrine entre le Conseil national et le Conseil des Etats, en 
tenant compte des particularites des differentes caisses et 
en permettant ainsi une integration plus ~is~e des c~is:es 
existantes dans le systeme propre du regime transltolre, 
selon I'article 11 des dispositions transitoires de la constitu
ti on f{~derale. Sur ce point, iI n'y avait pas de divergence, 
neanmoins iI etait tres important d'en fixer I'interpretation. 
J'en viensmaintenant ä la premiere divergence qui sub
siste. Apres les deliberations du Conseil des Etats, le 7 juin 
1982, trois divergences demeurent ä propos .d:s.quelles 
votre commission vous invite ä vous rallier aux decisions du 
Conseil des Etats. La premiere divergence concerne I'arti
cle 35 qui regle le cumul des prestations :t le con~ours de 
prestations decoulant de la loi .sur la prevoya~ce p;ofes
sionnelle avec des prestations decoulant de la 101 sur 1 assu
rance-accidents ou de la loi sur I'assurance militaire. Le 
Conseil des Etats avait cree intentionnellement une diver
gence afin de donner ä I'administration la possibilite 
d'approfondir la matiere. M. Muheim, presiden.t de la com
mission, vous a explique exactement quelle unavette» ce fut 
entre les decisions prises par les Etats et notre propre 
decision; Je ne vous en donnerai donc pas les details. 
L'important, c'est de constater que, finalement, les Etats 
ont decide de reprendre notre texte tel qu'iI etait ~?rti de 
nos debats en septembre 1981. C'est un pas en amere, un 
pas d'ecrEwisse mais qui nous donne to~tefois rai~o.n: Nous 
n'avonsaucun motif de nous opposer acette decision du 
Conseil des Etats qui reprend notre decision de septembre 
1981. 

Angenommen - Adopte 

Art. 63a Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 63a al. 4 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 
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Muheim, Berichterstatter: Bei Artikel 63a Absatz 4 geht es 
um die Höhe der Arbeitnehmerbeiträge. Der Ständerat hat 
seinerzeit vorschreiben wollen, dass die wiederkehrenden 
Beiträge der Arbeitnehmer unabhängig vom Alter für alle 
gleich hoch angesetzt werden müssten. Er tal dies, weil er 
bei den Altersgutschriften eine sehr steile Staffelung 
wählte. Wir haben nun aber im September 1981 die Staffe
lung bedeutend weniger steil gestaltet und haben in diesem 
Zusammenhang auch den Absatz 4 betreffend die Beiträge 
der Arbeitnehmer gestrichen. Der Ständerat konnte sich mit 
dieser Streichung nicht einverstanden erklären. Er hat in 
der Januarsession das Verhältnis der Beiträge zwischen 
jungen und älteren Versicherten auf maximal 1 zu .1,5 festle
gen wollen. Wir im Nationalrat wären an und für sich damit 
einverstanden gewesen, wollten aber die gesamten Bei
träge (nicht nur diejenigen für die Altersvorsorge) einbezie
hen. Damit hat sich nun der Ständerat nicht einverstanden 
erklären können, weil er sich gegen eine Vermischung der 
Prämien aus der Altersvorsorge mit denjenigen betreffend 
das Risiko Tod und Invalidität wandte. Der Ständerat hat 
jetzt die Lösung so gefunden, dass er auch hier auf unseren 
früheren .Beschluss im Nationalrat zurückgekommen ist, 
wonach Absatz 4 gestrichen werden soll. Damit erhalten die 
Personalvorsorgeeinrichtungen mehr Freiheit. Es ist immer
hin festzustellen, dass über 90 Prozent der Kassen alters
unabhängige Beiträge erheben. Ihre Kommission beantragt 
Ihnen Zustimmung - wiederum durcn Aufnahme unseres 
früheren Beschlusses. Das erfolgt immerhin in der Erwar
tung, dass die Beiträge in der Regel für alle Arbeitnehmer 
gleich hoch sein werden. In diesem Sinne also beantragt die 
Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

M. Barchi, rapporteur: L'article 63a regle la question de 
savoir si les cotisations doivent etre fixees en tellant 
compte ou sans tenir compte de I'age des assures. Le 
Conseil des Etats nous propose finalement de biffer cet 
article. Quelle est la philosophie de cette decision? Si I'on 
s'en tenait a nos dernieres decisions, c'est-ä-dire si I'on 
retenait le principe que les c'otisations, pour les categories 
d'age les plus elevees, ne sauraient depasser de moitie 
ce lies des categqries d'age les pJus basses, pour certaines 
caisses qui n'auraient pas I'intention de differencier les coti
sations selon I'age, tin voyant lumineux pourrait s'allumer, 
une cloche pourrah retentir el signifier: .. Pourquoi ne pas 
differencier les cotisalions?... Sans rien dire du tout, les 
caisses publiques et les 90 pour cent des caisses privees, 
comme I'a dit M. Muheim, fixeront simplement les cotisa
tions sans egard s I'age des assures; Teile sera la regle. ,Les 
10 pour cent restants des caisses privees - c'est la frange 
de 10 pour cent qui a reagi lorsque le departemenla pose 
differentes questions - pourront faire usage de cette 
liberte, craignant que tout le monde pourrait etre sollicite 
jusqu's cette limite. En laissant une liberte absolue, on 
escompte que seules les caisses ayant des difficultes parti
culieres feront usage de cette liberte. Personnellement, je 
doute lort que ce soit la meilleure fac;:on de legiferer; mais, 
finalement, notre conseil s'etait refuse, en septembre 1981, 
ci introduire I'obligation prevue par le Conseil des Etats, de 
fixer les cotisations sans tenir compte de I'age des assures. 
En consequence, votre commission propose sans reserve 
d'adherer ci la decision du Conseil des Etats, celle-ci rejoi~ 
gnant la philosophie exprimee par notre conseil en septem
bre 1981. 

Angenommen - Adopte 

Art. 64 Abs. 3 und Art. 64a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 64 al. 3 et art. 64a 

Proposition de la commission 

Adherer ci la decision du Conseil des Etats 

9B-N 

• 
Muheim, Berichterstatter: Wir kommen nun - es ist fast ein 
historischer Moment - zur letzten Differenz in diesem lan
gen Beratungs- und Bereinigungsverfahren. Bei Artikel 64 
und 64a geht es um die Versicherungsverträge zwischen 
Personalvorsorgeeinrichtungen und Versicherungsgesell
schaften. Es geht um Verträge über die Deckung der Risi
ken für Tod und Invalidität, deren Versicherung Obligato
risch vorgeschrieben ist. Es gibt Kassen, besonders grosse 
Kassen, die diese Risiken selber, das heisst autonom dek
ken können. Aber andere Kassen. vor allem kleinere, sind 
gezwungen, Versicherungsverträge mit Gesellschaften 
abzuschliessen. Man 'hat nun die Befürchtung, dass bei den 
Kosten dieser Risikoversicherung Ungleichheiten entste
hen, also bei Kosten, die das Obligatorium betreffen. Es war 
unser Bestreben, möglichst günstige Bedingungen für die 
Kassen, die Versicherungsverträge abschliessen müssen, 
zu sichern bzw. zu gewänrleisten. Der Nationalrat hat bei 
Artikel 64 Absatz 3 aus diesen Überlegungen heraus vorge
sehen, dass der Bundesrat im' Genehmigungsverfahren für 
die Tarife zusätzlich zu prüfen habe, ob der Tarif auch unter 
dem Gesichtspunkt des Obligatoriums angebracht sei. Der 
Ständerat wollte zuerst vor einer solchen Sicherungsklausel 
nichts wissen, hat nun aber in der letzten Runde der Diffe
renzbereinigung eingeschwenkt. Er schlägt jetzt allerdings 
formell vor, Artikel 64 Absatz 3 zu streichen und dafür einen 
neuen Artikel 64a zu machen. Im Absatz 1· dieses neuen 
Artikels wird vorgeschrieben, dass die Versicherungsgesell
schaften einen Tarif aufzustellen haben, der lediglich' die 
Risiken Tod und Invalidität, also das Obligatorium umfasst. 
Im Absatz 2 wird dann der Aufsichtsbehörde im Versiche
rungswesen aufgetragen, bei der Tarifgenehmigung auch 
zu prüfen, ob dieser Tarif für Tod und Invalidität unter dem 
Gesichtspunkt. des Obligatoriums angebracht sei. Damit 
wird die Prüfungskompetenz und der Prüfungsauftrag für 
die Behörden gegenüber dem Versicherungsaufsichtsge-
setz ausgedehnt. . 
Die nationalrätliche Kommission beantragt Ihnen auch hier 
einhellig Zustimmung zum Vorschlag und zum Beschluss 
des Ständerates. Das Ziel kann unseres Erachtens damit 
erreicht werden, nämlich der Schutz der Versicherten und 
der Personalvorsorgeeinrichtungen gegen Überforderung 
bei einem Vertrag, der gestützt auf das Obligatorium abge
schlossen werden muss. 

M. Barchi, rapporteur: Les .articles 64, 3e alinea, et 64a 
(nouveau) marquent I'etape de la derniere divergence. 
Comme I'a dit M. le president, apres un tres long chemin, 
nous terminons nos debats, c'est un moment historique. 
Ces articles concernent la vexata questio de savoir si et 
comment I'on peut contröler le tarif couvrant les risques 
deces et irwalidite sous un regime obligatoire. En d'autres 
termes, peut-on exiger des assuranceS qu'elles fassent des 
offres de tarif, tenant compte du fait que nous sommes 
sous un regime obligatoire, autrement dit qu'elles ne «profi
tent .. pas. L'article 64, 3e alinea, selon notre decision du 
3 mars 1982, fixait precisement le principe que le Conseil 
federal doit examiner si les tarifs applicables ä la pre
voyance professionnelle so nt equitables du point de vue du 
regime obligatoire, cela au cours de la procedure d'appro
bation selon I'article 20 de la loi sur la surveillance des 
assurances. Le Conseil des Etats a prefere biffer ('alinea 4 
de I'article 64 et reprendre cette conception ä I'article 64a 
(noulleau) precisant mieux les obligations des institutions 
d'assurance. 
Comme iI s'agit d'un tarif dans le regime obligatoire sans 
charges ci titre d'acquisition, les offres devraient etre plus 
favorables que pour les cas normaux auxquels est applique 
purement et simplement I'article 20 de la loi sur la surveil
lance des assurances. Nous avions propos~, en mars 1982, 
que le Conseil federal soit I'autorite competente pour tenir . 
sous contröle le tarif. Le Conseil des Etats, ä I'article 64a 
(nouveau), 2e alinea, indique en revanche que: .. L'autorite 
de surveillance, pour approuver les tarifs en vertu de I'arti
cle 20 de la loi sur la surveillance des assuranees, examine 
si les tarifs applicables ä la prevoyance professionnelle 
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legalement prescrite sont equitables du point de vue du 
regime obligatoire ... 
Vot(e commission vous pro pose de vous rallier aux deci
sions du Conseil des Etats qui ont tenu compte de la 
conception qui avait ete approuvee dans ce conseil. 

Angenommen - Adopte 

Präsidentin: Das Wort hat nun Bundesrat Hürlimann für 
eine Schlusserklärung. 

Bundesrat Hürlimann: Mit dem aufrichtigen Dank an die 
Herren Muheim und Barchi sowie an alle Mitglieder, die je 
einmal dieser Kommission Ihres Rates angehört haben, 
gebe ich meiner Genugtuung Ausdruck, dass Sie mit Ihren 
heutigen Beschlüssen eine eindrückliche gesetzgeberische 
Leistung in den eidgenössischen Räten zum Abschluss 
gebracht haben. Es ist - das möchte ich hier hervorheben -
ein Werk beider Räte. Auf Wunscf1t der Kommission und im 
Einvernehmen mit Ihrer sehr verehrten Frau Präsidentin darf 
ich noch kurz eine Würdigung der Vorlage vornehmen. Je 
länger die Beratungen dauern, desto grösser ist die Gefahr, 
dass der eigentliche Gehalt und die sozial- und wirtschafts
politischen Konturen eines solchen Gesetzes nicht mehr 
gesehen werden. Ich möchte sie deshalb, wie bereits 
gesagt, ganz kurz sichtbar machen. 
Dieses Gesetz bringt unbestreitbare Vorteile für alle, 
sowohl für die noch nicht oder nicht ausreichend Versicher
ten, als auch - und das halte ich besonders in diesem 
Moment fest - tür die bereits gut Versicherten, und zwar 
folgende: 
1. Soweit heute Lücken be!,ltehen - und diese gibt es nach
weisbar - werden sie durch das BVG geschlossen. Dies gilt 
sowohl für diejenigen Arbeitnehmer, die noch überhaupt 
keine zweite Säule haben, als auch für diejenigen, die nur 
auf ausgesprochen niedrige Leistungen zählen können oder 
neben'der Altersvorsorge nicht gegen die Risiken Tod und 
Invalidität versichert sind. Ab dem ersten Tag ihrer Versi
cherung werden in Zukunft neben der Altersvorsorge alle 
gegen die Folgen des Todes oder einer Invalidität versichert 
sein. Dies ist ein sozialer Schutz, den auch die jungen Ver
sicherten zu schätzen wissen. Das BVG ist ein Gesetz im 
Sinne und Geiste unseres sozialen Rechtsstaates. 
2. Mit dem BVG kommt die volle i=reizügigkeit im Rahmen 
des Obligatoriums zum Tragen. Heute gibt es gemäss 
Obligationenrecht nur eine begrenzte Freizügigkeit, die erst 
nach 30 Beitragsjahren zur vollen Freizügigkeit' wird. Das 
BVG trägt somit zur geographischen und beruflichen Mobi~ 
lität bei. Die oft kritisierten «goldenen Fesseln» werden 
inskünftig durch das Obligatorium fallen. 
3. Viele bereits Versicherte in unserem Land kennen heute 
noch keinen Teuerungsausgleich für ihre Renten. Welche 
Folgen dies hat, spürte mancher gerade in den letzten Jah
ren. Das BVG bringt den obligatorischen Teuerungsaus
gleich auf den Hinterlassen.en- und Invalidenrenten. Im Rah
men ihrer finanziellen Möglichkeiten haben die Pensions
kassen ausserdem auch die Altersrenten an die Teuerung 
anzupassen: 
4. Oft werden heute einzelne Arbeitnehmer aus gesund
heitlichen Gründen nicht oder nur mit einem spürbaren Vor
behalt in die Pensionskasse aufgenommen. Dies ist beson
ders dann hart, wenn die Arbeitskollegen des gleichen 
Betriebes voll versichert sind. Mit dem Obligatorium hat 
jeder Arbeitnehmer - unabhängig von seinem Gesundheits
zustand - die Garantie, dass er, wenn er über 14880 Fran
ken verdient, in die Pensionskasse kommt, und zwar ohne 
Vorbehalt. 
5. Die Durchführung des Obligatoriums wird den Sozial
partnern obliegen. Alle wichtigen Organe der Vorsorgeein
richtungen werden paritätisch besetzt sein. Der Arbeit
geber und die Arbeitnehmer übernehmen gemeinsam die 
Ausgestaltung und Führung ihrer Pensionskasse. 
6. Das BVG bringt eine generelle Garantie für die Folgen 
bei allfälliger Insolvenz aller registrierten Vorsorgeeinrich-
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tungen. In Zukunft wird es keinen Arbeitnehmer mehr 
geben, der bei einer allfälligen Zahlungsunfähigkeit seiner 
Pensionskasse den Vorsorgeschutz verliert. ·Oie für das 
Alter geäufneten Mittel sind garantiert durch den gesamt
schweizerischen Sicherheitsfonds. Aber allein schon 
dadurch, dass gewisse heute teilweise bestehende 
Scflwachste"en in der Aufsicht und in der Kontrolle über die 
Vorsorgeeinrichtungen beseitigt werden, wird die Sicher
heit der Ansprüche aller Versicherten erhöht. 
7. Das BVG bringt bei den Steuern die volle Abzugsfähig
keit aller an die Vorsorgeeinrichtung geleisteten Beiträge, 
wobei keine Beschränkung auf das Obligatorium erfolgt. 
Diese Steuerabzüge bedeuten eine Entlastung während der 
Zeit, in der die finanziellen Belastungen der Familie naturge
mäss am grössten sind. Später, wenn dann die Rentenlei
stungen besteuert werden, sind die Familienlasten kleiner. 
Das BVG ist somit «familienfreundlich ... 
8. Das BVG bringt nicht nur den Arbeitnehmern steuerliche 
Vorteile, sondern auch den Selbständigerwerbenden. 
Neben der Möglichkeit, dass sich jeder Selbständigerwer
bende einer Pensions kasse - findet er keine andere, so 
bleibt die Auffangeinrichtung - anschliessen kann, werden 
im Rahmen des BVG sogenannte gleichwertige Vorsorge
formen für Selbstänpigerwerbende - zum Beispielbeson
dere Spar- und Versicherungslösungen - geschaffen wer
den. Die dafür aufgewendeten Beiträge kann der Selbstän
digerwerbende von der Steuer abziehen. Mit dem Obligato
rium über die zweite Säule werden also gleichzeitig Grund
lagen für die steuerliche Begünstigung der dritten Säule 
geschaffen. . 

9. Das BVG bietet denjenigen Versicherten, die Wohn
eigentum erwerben wollen, die Gelegenheit, einen Teil ihrer 
Pensionskassengelder dafür einzusetzen. Zusätzlich wer
den sogenannte Wohnsparmodelle, die neben den Pen
sionskassen im Rahmen der freiwilligen Vorsorge bestehen. 
angeboten. Das BVG ist somit «eigentumsfreundlich». 
10. Im Gegensatz zu dem, was oft behauptet wird, räumt 
das BVG den Pensionskassen, die bereits bestehen, die 
grösstmögliche Freiheit ein. Es gibt keinen gesamtschwei
zerischen Pool mehr, der den Vorsorgeeinrichtungen 
Umtriebe gebracht hätte. Die Administration wird auf ein 
tragbares Minimum beschränkt. Weite Bereiche werden 
und bleiben den Pensionskassen überlassen, ihre Autono
mie bleibt weitgehend erhalten. Das BVG ist «kassen
freundlich .. und praxisbezogen. Die beiden parallel zu den 
parlamentarischen Beratungen erstellten Berichte über die 
Eingliederung der bestehenden Vorsorgeeinrichtungen in 
die obligatorische berufliche Vorsorge wurden von beiden 
Räten immer wieder zur Überprüfung und Überarbeitung 
des jeweiligen Gesetzesentwurfes herangezogen. Das War 
bis zum Schluss - bis zur letzten Differenz - der Fall. So ist 
das BVG zum Beispiel voll auf das Beitragsprimat umge
stellt worden. Dies gilt auch für die vom Bundesrat im Rah
men der Verordnung nach Artikel 34 festzulegenden Min
destleistungen während der ersten neun Jahre nach Inkraft
treten des Gesetzes. Am Beitragsprimat wird auf der gan-
zen Unie konsequent festgehalten. . 
Den Bedürfnissen der Praxis soll aber auch bei der Ausar
beitung der Verordnung Rechnung getragen werden. Des
halb wird die Verordnung zum BVG in enger Zusammenar
beit mit den Praktikern erstellt, wobei es nichts zu verstek
ken gibt. Es wird keine Geheimniskrämerei betrieben. Die 
Mitglieder der Kommission für die Ausarbeitung der Verord
nung werden anlässlich der nächsten Sitzung Anfang Juli 
ausdrücklich ermächtigt werden, über die bis jetzt vorlie
genden Zwischenergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen 
zu informieren. Auf diese Weise wird eine breite Information 
und eine Beteiligung der interessierten Kreise an der Ausar
beitung der Verordnung siChergestellt. 
Gestatten Sie mir zum Schluss noch ein eher persönliches 
Wort. Mit meinen Mitarbeitern, denen ich bei dieser Gele
genheit meine Anerkennung für den steten Einsatz aus
spreche, habe ich mich im Auftrag· des Bundesrates mit 
Ihnen und dem Ständerat, mit den Kommissionen und ihren 
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kompetenten Präsidenten, für diese Verständigungslösung 
eingesetzt. Mit meinem nochmaligen Dank an Sie alle halle 
ich abschliessend die zwei Richtlinien fest, . die unsere 
Arbeit aus der Sicht des Bundesrates bestimmten: 
1. Der Bundesrat und ich persönlich haben niemals ein Pre
stige aus der Vorlage gemacht. Wir verfolgten unbeirrt nur 
das eine Ziel: die verfassungsmässige berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge hi;lt im Verband mit 
der ersten Säule die Fortsetzung der gewohnten Lebens
haltung zu gewährleisten. 
2. Der Bundesrat war immer bestrebt, keine Lösungen her
beizuführen, welche die unabdingbare Synthese zwischen 
den beiden Räten verbaut hätten. In entscheidender 
Stunde, kurz vor Aufnahme der Beratungen durch die Kom
mission des. Ständerates, habe ich die Voraussetzungen 
genannt, welche für uns wegleitend waren und bis zu dieser 
- wie Herr Präsident Muheim gesagt hat - historischen 
Stunde wegleitend blieben. 
Welche konkrete Ausgestaltung im einzelnen die zweite 
Säule auch immer erfährt, an drei entscheidenden Voraus
setzungen wird man nicht vorbeikommen: 
Erste Voraussetzung ist und bleibt auch für die Zukunft die 
Verfassung mit Artikel 34quater und der Übergangsbestim
mung Artikel 11. Sie legen die Marschroute eindel!tig fest, 
nach der sich der Auf- und Ausbau der beruflichen Vor
sorge zu richten hat. Es war ein Auftrag, den uns das Volk 
erteilt hat. 
Zweite Voraussetzung: der soziale Konsens. Er ist unab
dingbar, wenn die Beteiligten und Betroffenen, die Arbeit
geber und die Arbeitnehmer sowie die bestehenden Vor
sorgeeinrichtungen, die zweite Säule akzeptieren und ver
wirklichen wollen. 
Und die dritte Voraussetzung: das Versprechen, die exi
stenzsichernde erste Säule mit der zweiten zu ergänzen, 
gilt es einzulösen. 
Das BVG erfüllt diese unabdingbaren Voraussetzungen in 
dieser ersten Etappe. Es entspricht den ordnungspoliti
schen, sozialpolitischen sowie staatspolitischen Maximen 
unseres Landes, und es stellt eine ausgewogene Lösung I 

dar,. hinter .der die Sozialpartner stehen. Das BVG ist wirt
schaftlich tragbar und baut auf dem Bestehenden auf. 
Wir dürfen hoffen, dass der Souverän dem nun vom Gesetz
geber erfüllten Auftrag die Anerkennung im Interesse unse
res sozialen Friedens erteilen wird. Ich danke Ihnen. 

/ 
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Beschluss des Ständerates vom 7. Juni 1982 
Decision du Conseil des Etats du 7 juin 1982 

Präsidentin: Herr Dafflon hat das Wort zu einer kurzen 
Erklärung seiner Fraktion. . . 

M. Dafflon: Le groupe du Parti du travail, du Parti socialiste i 
autonome et des Organisations progressistes tient a se dis- . 
tancer de cette loi de mini-prevoyance dite improprement 
"Ioi sur le deuxieme pilier". 
La majorite bourgeoise de ce Parlement a trahi I'engage
ment qu'elle avait pris en 1972, lors de la votation sur les 
rettaites populaires proposees par le Parti du travail. Cette 
majorite reactionnaire a trompe les espoirs du peuple, (pro
testations) qui croyait et aspirait a une securite sociale pour 
la vieillesse (protestations). 
11 aura fallu attendre dix annees de palabres et de basses 
manmuvres, pendant lesquelles des centaines de milliers 
de salaries ont perdu leur droit a une prevoyance-vieillesse. 
Nous allons nous prononcer sur une caricature de loi 
sociale, dont les particularites so nt de diviser le peuple, 
d'etre financee seulement par les salaries et leurs 
employeurs. d'abandonner totalement le principe de la soli
darite qui fait la force de I'AVS-AI, d'etre coOteuse et de 
verser des prestations dei-isoires. 
Pour toutes ces raisons. notre groupe refuse d'etre le com
plice de cette mascarade et votera contrela loi, tout en 
etant conscient que les ultra-reactionnaires s'opposeront 
probablement acette loi, mais pas POUl: les memes motifs. 
Quant ci. nous, nous nous engageons ci. poursuivre la lutte 
pour que triomphe le principe de I'authentique. securite
vieillesse (protestations). 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

159 Stiinmen 
6 Stimmen 
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